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G18  § 7 SGB IV - i. d. F. vom 01.01.1999 bis 31.03.1999 

(1) 1Beschäftigung ist die nichtselbständige Arbeit, insbesondere in einem Arbeitsverhältnis. 
2Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung 
in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers. 
(1a) 1Ist für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung Arbeitsentgelt fällig, das mit einer vor 
oder nach diesen Zeiten erbrachten Arbeitsleistung erzielt wird (Wertguthaben), besteht während 
der Freistellung eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt, wenn 
1. die Freistellung auf Grund einer schriftlichen Vereinbarung erfolgt und 
2. die Höhe des für die Zeit der Freistellung und des für die vorausgegangenen zwölf 
Kalendermonate monatlich fälligen Arbeitsentgelts nicht unangemessen voneinander abweichen 
und diese Arbeitsentgelte ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße (§ 18) übersteigen. 
2Beginnt ein Beschäftigungsverhältnis mit einer Zeit der Freistellung, gilt Satz 1 Nr. 2 mit der 
Maßgabe, dass die Höhe des für die Zeit der Freistellung und des für die Zeit der Arbeitsleistung, 
mit der das Arbeitsentgelt später erzielt werden soll, monatlich fälligen Arbeitsentgelts nicht 
unangemessen voneinander abweichen darf und diese Arbeitsentgelte ein Siebtel der monatlichen 
Bezugsgröße (§ 18) übersteigen müssen. 3Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt besteht 
während der Zeit der Freistellung auch, wenn die Arbeitsleistung, mit der das Arbeitsentgelt später 
erzielt werden soll, wegen einer im Zeitpunkt der Vereinbarung nicht vorhersehbaren vorzeitigen 
Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht mehr erbracht werden kann. 4Die 
Vertragsparteien können beim Abschluss der Vereinbarung nur für den Fall, dass Wertguthaben 
wegen der Beendigung der Beschäftigung auf Grund verminderter Erwerbsfähigkeit, des 
Erreichens einer Altersgrenze, zu der eine Rente wegen Alters beansprucht werden kann, oder 
des Todes des Beschäftigten nicht mehr für Zeiten einer Freistellung von der Arbeitsleistung 
verwendet werden können, einen anderen Verwendungszweck vereinbaren. 5Die Sätze 1 bis 4 
gelten nicht für Beschäftigte, auf die Wertguthaben übertragen werden. 
(1b) Die Möglichkeit eines Arbeitnehmers zur Vereinbarung flexibler Arbeitszeiten gilt nicht als eine 
die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber begründende Tatsache im Sinne 
des § 1 Abs. 2 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes. 
(2) Als Beschäftigung gilt auch der Erwerb beruflicher Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen 
im Rahmen betrieblicher Berufsbildung. 
(3) 1Eine Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt gilt als fortbestehend, solange das 
Beschäftigungsverhältnis ohne Anspruch auf Arbeitsentgelt fortdauert, jedoch nicht länger als 
einen Monat. 2Satz 1 gilt nicht, wenn Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, 
Übergangsgeld oder Mutterschaftsgeld oder nach gesetzlichen Vorschriften Erziehungsgeld 
bezogen oder Erziehungsurlaub in Anspruch genommen wird. 
(4) 1Bei einer erwerbsmäßig tätigen Person, die ihre Mitwirkungspflichten nach § 206 des Fünften 
Buches Sozialgesetzbuch oder nach § 196 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch >>
(SGB VI § 196 G0) nicht erfüllt, wird vermutet, dass sie beschäftigt ist, wenn mindestens drei der 
folgenden fünf Merkmale vorliegen: 
1. (siehe Anmerkung)
2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig; 
3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auftraggeber lässt entsprechende Tätigkeiten 
regelmäßig durch von ihm beschäftigte Arbeitnehmer verrichten; 
4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unternehmerischen Handelns nicht erkennen; 
5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erscheinungsbild nach der Tätigkeit, die sie für denselben 
Auftraggeber zuvor aufgrund eines Beschäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte. 
2Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im Wesentlichen frei ihre Tätigkeit gestalten und über 
ihre Arbeitszeit bestimmen können. 3Die Vermutung kann widerlegt werden. 
Abs. 3 wurde mit Wirkung vom 01.01.1999 eingefügt durch Art. 4 Nr. 1 des 
Rentenreformgesetzes 1999 vom 16.12.1997 (BGBl. I S. 2998).
Abs. 4 neu gefasst mit Wirkung vom 01.01.1999 durch Art. 1 Nr. 1 des Gesetzes zur Förderung 
der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBl. I 2000 S. 2).
Bisherige Fassung von § 7 Abs. 4 SGB IV i. d. F. des Gesetzes zu Korrekturen in der 
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998 (BGBl. I S. 3843 - 
eingefügt mit Wirkung vom 01.01.1999 -):
"(4) 1Bei Personen, die erwerbsmäßig tätig sind und

1. im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mit Ausnahme von Familienangehörigen keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

2. regelmäßig und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind,
3. für Beschäftigte typische Arbeitsleistungen erbringen, insbesondere Weisungen des 

Auftraggebers unterliegen und in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers eingegliedert 
sind, oder

4. nicht aufgrund unternehmerischer Tätigkeit am Markt auftreten,
wird vermutet, dass sie gegen Arbeitsentgelt beschäftigt sind, wenn mindestens zwei der 
genannten Merkmale vorliegen. 2Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im Wesentlichen frei ihre 
Tätigkeit gestalten und über ihre Arbeitszeit bestimmen können. 3Familienangehörige im Sinne des 
Satzes 1 Nr. 1 sind

1. der Ehegatte sowie
2. Verwandte bis zum zweiten Grade,
3. Verschwägerte bis zum zweiten Grade,
4. Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 2 des Ersten Buches) des Versicherten oder seines 

Ehegatten.
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4Auftraggeber gelten als Arbeitgeber. 5Geringfügig Beschäftigte, die nach § 5 Abs. 2 Satz 2 des 
Sechsten Buches auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben, gelten nicht als 
versicherungspflichtige Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1."
In dieser Fassung wurde Satz 5 mit Wirkung vom 01.04.1999 angefügt durch Art. 1 Nr. 1 Buchst. b 
des Gesetzes zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vom 24.03.1999 
(BGBl. I S. 388).
Nach Art. 3 Abs. 1 des Gesetzes zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBl. I 2000 
S. 2 - verkündet am 10.01.2000 -) bleibt § 7 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IV in der am 31.12.1999 
geltenden Fassung bis zum 31.03.2000 in Kraft.
Für im Jahre 1999 unanfechtbar gewordene Bescheide ist hinsichtlich der zum 01.01.1999 
wirksamen Rechtsänderung Art. 3 Abs. 2 dieses Gesetzes zu beachten:
"(2) Bestanden Zweifel, ob eine Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vorlag, und ist in 
einem Bescheid, der im Jahre 1999 unanfechtbar geworden ist, eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung festgestellt worden, kann dieser Bescheid nur mit Wirkung vom 01.01.2000 an 
aufgehoben werden."
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G9  § 4 SGB VI - i. d. F. vom 01.01.1992 bis 31.12.1995 

SGB VI § 4 Versicherungspflicht auf Antrag 

(1) 1Auf Antrag versicherungspflichtig sind 
1. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshelfer-Gesetzes, die Entwicklungsdienst oder 
Vorbereitungsdienst leisten, 
2. Deutsche, die für eine begrenzte Zeit im Ausland beschäftigt sind, 
wenn die Versicherungspflicht von einer Stelle beantragt wird, die ihren Sitz im Inland hat. 
2Personen, denen für die Zeit des Dienstes oder der Beschäftigung im Ausland 
Versorgungsanwartschaften gewährleistet sind, gelten im Rahmen der Nachversicherung auch 
ohne Antrag als versicherungspflichtig. 
(2) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die nicht nur vorübergehend selbständig tätig 
sind, wenn sie die Versicherungspflicht innerhalb von fünf Jahren nach der Aufnahme der 
selbständigen Tätigkeit oder dem Ende einer Versicherungspflicht aufgrund dieser Tätigkeit 
beantragen. 
(3) 1Auf Antrag versicherungspflichtig sind Personen, die 
1. eine der in § 3 Satz 1 Nr. 3 >>(SGB VI § 3 G0) genannten Sozialleistungen beziehen und nicht 
nach dieser Vorschrift versicherungspflichtig sind, 
2. nur deshalb keinen Anspruch auf Krankengeld haben, weil sie nicht in der gesetzlichen 
Krankenversicherung versichert sind oder in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Anspruch 
auf Krankengeld versichert sind, für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilitation, wenn sie im 
letzten Jahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder der Rehabilitation zuletzt versicherungspflichtig 
waren, längstens jedoch für 18 Monate. 
2Dies gilt auch für Personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Ausland haben. 
(4) 1Die Versicherungspflicht beginnt 
1. in den Fällen der Absätze 1 und 2 mit dem Tag, der dem Eingang des Antrags folgt, frühestens 
jedoch mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen eingetreten sind, 
2. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 mit Beginn der Leistung und in den Fällen des 
Absatzes 3 Satz 1 Nr. 2 mit Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilitation, wenn der Antrag 
innerhalb von drei Monaten danach gestellt wird, andernfalls mit dem Tag, der dem Eingang des 
Antrags folgt, frühestens jedoch mit dem Ende der Versicherungspflicht aufgrund einer 
vorausgehenden versicherungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit. 
2Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraussetzungen weggefallen sind. 
§ 4 SGB VI ist am 01.01.1992 in Kraft getreten (Art. 85 Abs. 1 RRG 1992 vom 18.12.1989, BGBl. I 
S. 2261). Im Beitrittsgebiet traten § 4 Abs. 2 und 4 SGB VI bereits am 01.08.1991 in Kraft (vgl. 
Art. 35 Abs. 1 Nr. 5 des RÜG vom 25.07.1991 (BGBl. I S. 1606).
Die Worte "außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzbuches" und "im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuches" wurden mit Wirkung vom 01.01.1992 durch die Worte "im Ausland" und "im 
Inland" ersetzt durch Art. 1 Nr. 3 RÜG.
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G9  § 6 SGB VI - i. d. F. vom 01.01.1999 bis 31.12.2002 

(1) 1Von der Versicherungspflicht werden befreit 
1. Angestellte und selbständig Tätige für die Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, wegen der 
sie aufgrund einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz beruhenden Verpflichtung Mitglied 
einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung ihrer 
Berufsgruppe (berufsständische Versorgungseinrichtung) und zugleich kraft gesetzlicher 
Verpflichtung Mitglied einer berufsständischen Kammer sind, wenn 
a) am jeweiligen Ort der Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit für ihre Berufsgruppe bereits 
vor dem 1. Januar 1995 eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in der berufsständischen 
Kammer bestanden hat, 
b) für sie nach näherer Maßgabe der Satzung einkommensbezogene Beiträge unter 
Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenze zur berufsständischen Versorgungseinrichtung 
zu zahlen sind und 
c) aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall verminderter Erwerbsfähigkeit und des Alters 
sowie für Hinterbliebene erbracht und angepasst werden, wobei auch die finanzielle Lage der 
berufsständischen Versorgungseinrichtung zu berücksichtigen ist, 
2. Lehrer oder Erzieher, die an nichtöffentlichen Schulen oder Anstalten beschäftigt sind, wenn 
ihnen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf 
Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, 
3. nichtdeutsche Besatzungsmitglieder deutscher Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben, 
4. selbständig tätige Handwerker, wenn für sie mindestens 18 Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt 
worden sind, ausgenommen Bezirksschornsteinfegermeister. 
2Die gesetzliche Verpflichtung für eine Berufsgruppe zur Mitgliedschaft in einer berufsständischen 
Kammer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 gilt mit dem Tag als entstanden, an dem das die jeweilige 
Kammerzugehörigkeit begründende Gesetz verkündet worden ist. 3Wird der Kreis der 
Pflichtmitglieder einer berufsständischen Kammer nach dem 31. Dezember 1994 erweitert, werden 
diejenigen Pflichtmitglieder des berufsständischen Versorgungswerks nicht nach Satz 1 Nr. 1 
befreit, die nur wegen dieser Erweiterung Pflichtmitglieder ihrer Berufskammer geworden sind. 
4Für die Bestimmung des Tages, an dem die Erweiterung des Kreises der Pflichtmitglieder erfolgt 
ist, ist Satz 2 entsprechend anzuwenden. 5Personen, die nach bereits am 1. Januar 1995 
geltenden versorgungsrechtlichen Regelungen verpflichtet sind, für die Zeit der Ableistung eines 
gesetzlich vorgeschriebenen Vorbereitungs- oder Anwärterdienstes Mitglied einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung zu sein, werden auch dann nach Satz 1 Nr. 1 von der 
Versicherungspflicht befreit, wenn eine gesetzliche Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer 
berufsständischen Kammer für die Zeit der Ableistung des Vorbereitungs- oder Anwärterdienstes 
nicht besteht. 6Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für die in Satz 1 Nr. 4 genannten Personen. 
(1a) 1Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig sind, werden von der 
Versicherungspflicht befreit 
1. für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, die 
die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt, 
2. nach Vollendung des 58. Lebensjahres, wenn sie nach einer zuvor ausgeübten selbständigen 
Tätigkeit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig werden. 
2Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Aufnahme einer zweiten selbständigen Tätigkeit, die die 
Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt. 3Eine Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit liegt nicht vor, 
wenn eine bestehende selbständige Existenz lediglich umbenannt oder deren Geschäftszweck 
gegenüber der vorangegangenen nicht wesentlich verändert worden ist. 
(2) Die Befreiung erfolgt auf Antrag des Versicherten, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 auf 
Antrag des Arbeitgebers. 
(3) Über die Befreiung entscheidet der Träger der Rentenversicherung, nachdem in den Fällen 
1. des Absatzes 1 Nr. 1 die für die berufsständische Versorgungseinrichtung zuständige oberste 
Verwaltungsbehörde, 
2. des Absatzes 1 Nr. 2 die oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem der Arbeitgeber 
seinen Sitz hat, 
das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat. 
(4) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von 
drei Monaten beantragt wird, sonst vom Eingang des Antrags an. 
(5) 1Die Befreiung ist auf die jeweilige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit beschränkt. 2Sie 
erstreckt sich in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 auch auf eine andere 
versicherungspflichtige Tätigkeit, wenn diese infolge ihrer Eigenart oder vertraglich im Voraus 
zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die Zeit der Tätigkeit den Erwerb 
einkommensbezogener Versorgungsanwartschaften gewährleistet. 
Abs. 1a wurde mit Wirkung vom 01.01.1999 eingefügt durch Art. 2 des Gesetzes zur Förderung 
der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBl. I 2000 S. 2).
Die Neufassung des SGB VI in der Bekanntmachung vom 19.02.2002 (BGBl. I S. 754) wurde 
berücksichtigt.
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R3.3.3  "Versicherungspflicht" des Arbeitnehmers im Sinne des § 2 SGB VI 

SGB VI § 2 Selbständig Tätige - R3  Rentenversicherungspflicht - R3.3  Regelmäßige 
Beschäftigung eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers 

Nach der Rechtsprechung des BSG unterliegt der selbständig Tätige nicht der 
Versicherungspflicht, wenn er im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit regelmäßig einen 
Arbeitnehmer beschäftigt, dessen Arbeitsentgelt die Grenze des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV
überschreitet. Werden mehrere Arbeitnehmer beschäftigt, müssen deren Arbeitsentgelte 
zusammen die Geringfügigkeitsgrenze übersteigen (BSG vom 23.11.2005, AZ: B 12 RA 5/03 R, 
und AZ: B 12 RA 5/04 R, sowie BSG vom 29.08.2012, AZ: B 12 R 7/10 R). Maßgebend ist nur 
die regelmäßige Höhe des Arbeitsentgeltes des beziehungsweise der Arbeitnehmer. Auf 
den konkreten versicherungsrechtlichen Status des beschäftigten Arbeitnehmers kommt es 
nicht an. Die ab 01.01.2013 geänderte Fassung des § 2 S. 2 Nr. 2 SGB VI führt im Ergebnis zu 
keiner Änderung dieser Rechtsauslegung. 
Siehe Beispiel 2
Bei der Vergütung des Arbeitnehmers muss es sich um Arbeitsentgelt im Sinne des § 14 SGB IV
handeln. 
Das Tatbestandsmerkmal "versicherungspflichtiger Arbeitnehmer" im Sinne des § 2 S. 1 Nr. 1, 2, 7 
und 9 SGB VI ist auch dann erfüllt, wenn Versicherungsfreiheit kraft Gesetzes besteht (§ 5 Abs. 2 
bis 4 SGB VI) oder wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht befreit worden ist (§§ 6, 
229, 231, 231a SGB VI) und das Arbeitsentgelt der beschäftigten Arbeitnehmer insgesamt die 
Geringfügigkeitsgrenze überschreitet. 
Siehe Beispiel 4
Für die Beurteilung der Versicherungspflicht des selbständig Tätigen bei Beschäftigung von 
Auszubildenden gilt ebenfalls, dass es ausschließlich darauf ankommt, ob die 
Geringfügigkeitsgrenze des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV überschritten wird. 
Für Auslandsbeschäftigungen gilt Folgendes: Das Tatbestandsmerkmal der Beschäftigung 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer im Sinne von § 2 S. 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 SGB VI ist 
gebietsneutral auszulegen. Für die versicherungsrechtliche Beurteilung der selbständig Tätigen, 
die Arbeitnehmer beschäftigten, die ihre Arbeiten im Ausland verrichten, ist ebenfalls der Umfang 
der Beschäftigung maßgebend. Übersteigt das regelmäßige Arbeitsentgelt die 
Geringfügigkeitsgrenze (gegebenenfalls nach Währungsumrechnung), so steht dies der 
Versicherungspflicht des selbständig Tätigen entgegen. 
Eine gegebenenfalls erforderliche Zusammenrechnung mit weiteren 
Beschäftigungsverhältnissen des Arbeitnehmers (bei anderen Arbeitgebern) und die dadurch 
gegebenenfalls eintretende Versicherungspflicht des Arbeitnehmers führt nicht dazu, dass ein 
versicherungspflichtiger Arbeitnehmer im Sinne von § 2 SGB VI beschäftigt wird (vergleiche BSG 
vom 23.11.2005, AZ: B 12 RA 5/03 R). 
Beachte:
Für die Zeit ab 01.01.2013 wurde die entgeltliche Geringfügigkeitsgrenze in § 8 Abs. 1 Nr. 1 
SGB IV von monatlich 400,00 EUR auf 450,00 EUR angehoben. Durch die Anhebung der 
Geringfügigkeitsgrenze könnte ein Ausschluss von der Versicherungspflicht nach § 2 S. 1 Nr. 1, 2 
und 9 SGB VI somit nur noch durch die Beschäftigung von Arbeitnehmern erreicht werden, wenn 
der selbständig Tätige für die Beschäftigung eines oder mehrerer Arbeitnehmer(s) regelmäßig über 
450,00 EUR im Monat aufwendet. 
Nach § 229 Abs. 7 S. 1 SGB VI (vergleiche GRA zu § 229 SGB VI, Abschnitt 14.1) bleiben 
diejenigen selbständig Tätigen, die bereits am 31.12.2012 nicht nach § 2 S. 1 Nr. 1, 2 und 9 
SGB VI versicherungspflichtig waren, weil sie im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit 
regelmäßig "versicherungspflichtige" Arbeitnehmer im Umfang von mehr als 400,00 EUR 
beschäftigt haben, über den 31.12.2012 hinaus nicht versicherungspflichtig, solange sie für ihre 
beschäftigten Arbeitnehmer regelmäßig ein Arbeitsentgelt von über 400,00 EUR im Monat
aufwenden. 
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G8  § 8 SGB IV - i. d. F. vom 01.01.1983 bis 17.06.1994 

(1) Eine geringfügige Beschäftigung liegt vor, wenn 
1. die Beschäftigung regelmäßig weniger als fünfzehn Stunden in der Woche ausgeübt wird und 
das Arbeitsentgelt regelmäßig im Monat 
a) in der Zeit bis zum 31.12.1984 390 Deutsche Mark, 
b) in der Zeit ab 01.01.1985 ein Siebtel der monatlichen Bezugsgröße, 

bei höherem Arbeitsentgelt ein Sechstel des Gesamteinkommens nicht übersteigt.
2. die Beschäftigung innerhalb eines Jahres seit ihrem Beginn auf längstens zwei Monate oder 50 
Arbeitstage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder im Voraus vertraglich begrenzt ist, es 
sei denn, dass die Beschäftigung berufsmäßig ausgeübt wird und ihr Entgelt die in Nummer 1 
genannten Grenzen übersteigt. 
(2) 1Bei der Anwendung des Absatzes 1 sind mehrere geringfügige Beschäftigungen nach 
Nummer 1 oder Nummer 2 zusammenzurechnen. 2Eine geringfügige Beschäftigung liegt nicht 
mehr vor, sobald die Voraussetzungen des Absatzes 1 entfallen. 
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, soweit anstelle einer Beschäftigung eine 
selbständige Tätigkeit ausgeübt wird. 
(4) gestrichen 
Abs. 1 Nr. 1 neu gefasst, Abs. 4 gestrichen durch Art. 2 § 16 Nr. 2 SGB X vom 04.11.1982 (BGBl. I 
S. 1450) mit Wirkung ab 1.1.1983. Mit Wirkung ab 01.01.1985  wird "390 Deutsche Mark durch 1/7 
der mtl. Bezugsgröße (§ 18 SGB IV)" ersetzt.
Aufgrund dieser Regelung stieg die Geringfügigkeitsgrenze ab 1985 jährlich.
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Kurzfassung
Im Rentenversicherungsbericht 2001 wird � wie in den
Berichten der Vorjahre � über die Entwicklung der Ren-
tenversicherung in Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft berichtet. Kernstück des Berichts ist die Voraus-
berechnung der finanziellen Entwicklung der Rentenfi-
nanzen. 

Den Vorausberechnungen im Rentenversicherungsbericht
2001 werden � wie den entsprechenden Berichten der Vor-
jahre � das geltende Recht zugrunde gelegt sowie finanz-
wirksame Maßnahmen, die sich bereits im Gesetzgebungs-
verfahren befinden. Dies bedeutet, dass in den
Berechnungen die finanziellen Auswirkungen der in diesem
Sommer von den gesetzgebenden Körperschaften beschlos-
senen Rentenreform sowie des von den Koalitionsfraktio-
nen eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur Bestim-
mung der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten berücksichtigt werden.

Die Bundesregierung hat bei ihrem Amtsantritt eine
Strukturreform der Rentenversicherung in dieser Legisla-
turperiode angekündigt, mit der die Alterssicherung auf
die zukünftige demographische Entwicklung eingestellt
wird. Seit Anfang der 70er-Jahre ist das Geburtenniveau
in Deutschland so niedrig, dass die nachfolgende Genera-
tion die vorhergehende nicht mehr ersetzt. Parallel zu den
für eine Bestandserhaltung nicht ausreichenden Gebur-
tenzahlen hat sich die Lebenserwartung der Menschen in
Deutschland erheblich verlängert. Seit 1970 hat sich in
den alten Ländern die Lebenserwartung 65-jähriger Män-
ner/Frauen bis 1998 um 3,4 Jahre/4,0 Jahre und in den
neuen Ländern um 2,8 Jahre/4,1 Jahre verlängert. Dabei
war 1998 die Lebenserwartung im Alter 65 Jahre in den
alten Ländern für Männer/Frauen um ein dreiviertel Jahr
höher als in den neuen Ländern.

Allein durch die weitere Angleichung der Lebensverhält-
nisse in den neuen an die in den alten Ländern wird die
Lebenserwartung in Deutschland weiter steigen. Aber
auch darüber hinaus ist eine weitere Erhöhung der Le-
benserwartung wahrscheinlich, wie dies z. B. auch die
Entwicklung in anderen Ländern zeigt. 

Vor diesem Hintergrund steigender demografisch beding-
ter Belastungen der Alterssicherungssysteme sind seit
Ende der 70er-Jahre eine Reihe von Konsolidierungsge-
setzen wirksam geworden. Zugleich hat sich in Folge der
Globalisierung der Märkte die Notwendigkeit verstärkt,
durch Begrenzung der Lohnnebenkosten die Vorausset-
zungen für mehr Wachstum und Beschäftigung und zur
Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland zu ver-
bessern. Mit der Rentenreform wird daher durch eine
langfristige und nachhaltige Stabilisierung des Beitrags-
satzes nicht nur ein fairer Ausgleich der Belastungen zwi-
schen den Generationen, sondern auch ein Beitrag zur Be-
grenzung der Lohnnebenkosten geleistet. Mit der

geförderten kapitalgedeckten Altersvorsorge erhält die
umlagefinanzierte Rentenversicherung die für eine Le-
bensstandardsicherung im Alter notwendige Ergänzung.
Darüber hinaus dient die Reform einer Stärkung der ei-
genständigen Alterssicherung von Frauen und der Ver-
meidung von Altersarmut.

Hierzu wurden von der Bundesregierung in der laufenden
Legislaturperiode im Bereich der gesetzlichen Rentenver-
sicherung die folgenden finanzwirksamen Maßnahmen
ergriffen:

a) Maßnahmen im Vorfeld der Rentenreform

� Aussetzung des �demographischen Faktors� bei
der Rentenanpassung,

� Aussetzung der EU/BU-Neuregelungen des Ren-
tenreformgesetzes 1999,

� Ab 1. Januar 1999 Neuregelungen zur Schein-
selbstständigkeit/Selbstständige mit einem Auf-
traggeber,

� Ab 1. April 1999 Neuregelung der geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisse, 

� Ökosteuer-Aufkommen fließt der Rentenversiche-
rung zu (Erhöhungsbetrag zum Bundeszuschuss
und Beitragszahlung des Bundes für Kindererzie-
hungszeiten),

� Rentenanpassung im Jahr 2000 in Höhe der Preis-
steigerungsrate des Vorjahres als Beitrag der Rent-
ner zur Stabilisierung der Rentenfinanzen.

b) Maßnahmen der Rentenreform

� Modifizierung der Anpassungsformel und Förde-
rung der zusätzlichen Altersvorsorge,

� Reformierung des Hinterbliebenenrechts und Aus-
bau der kindbezogenen Leistungen,

� Verhinderung verschämter Altersarmut,

� Beseitigung der sozialen Härten des Rentenre-
formgesetzes 1999 bei den Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit.

Kernstück der Reform ist der Aufbau einer zusätzlichen
kapitalgedeckten Altersvorsorge. Insbesondere hiermit
wird die Rentenversicherung modernisiert, um die künfti-
gen Herausforderungen insbesondere der demographi-
schen Entwicklung meistern zu können. Die Alterssiche-
rung wird auf eine breitere finanzielle Grundlage gestellt,
die es ermöglicht, die Sicherung des im Erwerbsleben er-
reichten Lebensstandards im Alter zu gewährleisten. Der
Staat stellt über Zulagen und steuerliche Entlastungen
eine effiziente Förderung für den Aufbau der zusätzlichen
Altersvorsorge bereit.

Rentenversicherungsbericht 2001
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Darüber hinaus wird in den Berechnungen die in dem von
den Koalitionsfraktionen eingebrachten Entwurf eines
Gesetzes zur Bestimmung der Schwankungsreserve in der
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten
vorgesehene Herabsetzung der Mindestschwankungsre-
serve von einer auf 0,8 Monatsausgaben berücksichtigt.

Die Entwicklung der Finanzlage der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten wird in dem Bericht in
neun Varianten und die der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung in drei Varianten dargelegt, die unter den ge-
troffenen Annahmen modellhaft mögliche Entwicklungen
im fünfzehnjährigen Vorausberechnungszeitraum von
2001 bis 2015 ausweisen. Die Modellvarianten für die
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten ba-
sieren auf jeweils drei Annahmen zur Entwicklung der
Bruttodurchschnittsentgelte aller Versicherten und drei
Annahmen zur Entwicklung der Beschäftigtenzahl. Für
die knappschaftliche Rentenversicherung werden nur die
Entgeltannahmen unter Zugrundelegung einer modellhaf-
ten Entwicklung der Versicherten in der KnRV variiert.

Neben den langfristigen Modellrechnungen enthält der
Bericht eine mittelfristige Berechnung der Finanzent-
wicklung. Dieser Berechnung liegen bei den Entgelten
und Beschäftigten für die Jahre 2001 und 2002 die An-
nahmen des Interministeriellen Arbeitskreises �Gesamt-
wirtschaftliche Vorausschätzungen� vom 25. Oktober
2001 und für die Jahre 2003 bis 2005 die von den Ressorts
ebenfalls am 25. Oktober 2001 beschlossenen Eckwerte
zugrunde. 

Die für die Berechnungen maßgeblichen Annahmen und
Schätzverfahren werden im Teil B ausführlich erläutert;
sie sind am 24. September 2001 im Abstimmungskreis für
die Grundlagen der Vorausberechnungen der Entwick-
lung der Finanzlage der gesetzlichen Rentenversicherung
eingehend beraten worden. Mitglieder des Abstimmungs-
kreises sind die Bundesministerien für Arbeit und Sozial-
ordnung, für Wirtschaft und Technologie, der Finanzen,
das Bundeskanzleramt, der Bundesrechnungshof, die
Deutsche Bundesbank, das Bundesversicherungsamt, die
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und der Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger.

Die Ergebnisse der Vorausberechnung der finanziellen
Entwicklung im mittelfristigen Zeitraum bis 2005 sind für
die Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten in
der Übersicht B 1 dargestellt. 

Bei dem im Dezember 2000 für 2001 festgesetzten Bei-
tragssatz von 19,1 v. H. wird die Schwankungsreserve von
14,2 Mrd. Euro Ende 2000 voraussichtlich auf 13,7 Mrd.
Euro Ende 2001 zurückgehen und damit eine Monatsaus-
gabe um 8 Hundertstel entsprechend 1,1 Mrd. Euro un-
terschreiten. 

Für das Jahr 2002 ergibt sich nach den Berechnungen trotz
der seit dem Sommer im Vergleich zu den Erwartungen im

Frühjahr deutlich ungünstigeren Wirtschaftsentwicklung
ein gegenüber dem Jahr 2001 unveränderter Beitragssatz
von 19,1 v. H. Ohne die Senkung der Schwankungsreserve
würde die verschlechterte Wirtschaftsentwicklung zu einer
Erhöhung des Beitragssatzes in 2002 um 0,3 Punkte
führen. Mit der Senkung der Mindestschwankungsreserve
von 1 auf 0,8 Monatsausgaben wird im Jahr 2002 eine Ent-
lastung von rd. 3 Mrd. Euro erreicht, wodurch der Bei-
tragssatz in 2002 bei 19,1 v. H. stabil gehalten werden
kann.

Im Jahr 2003 bleibt der Beitragssatz auf Basis der Annah-
men zur mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung bei 
19,1 v. H. Für das Jahr 2004 wird er auf 19,0 v. H. und für
das Jahr 2005 auf ebenfalls 19,0 v. H. geschätzt. Unter
Berücksichtigung der ab 2004 gültigen Verstetigungsre-
gelung bleibt der Beitragssatz auch in den Jahren 2004
und 2005 bei 19,1 v. H. 

Das Rentenniveau wird in den alten Ländern im Zeitraum
2001 bis 2005 zwischen 68,8 v. H. und 70,6 v. H. pendeln.

Die Beitragssatzentwicklung im langfristigen Zeitraum
bis 2015 ist in der Übersicht B 7 dargestellt. Die Beitrags-
satzentwicklung in der mittleren Variante entspricht dabei
bis 2005 der der Mittelfristrechnung. In dieser Variante
sinkt der Beitragssatz von 19,0 v. H. im Jahr 2005 noch bis
auf 18,7 v. H. in den Jahren 2008 bis 2011 und steigt dann
bis 2015 wieder auf 19,1 v. H. an. 

Diese Beitragssatzentwicklung macht deutlich, dass die
Rentenstrukturreform den Prozess fortsetzt, der mit den
Maßnahmen der Bundesregierung seit Ende 1998 einge-
leitet wurde. Bereits im Vorfeld der Rentenstruktur-
reform, also vor 2002, ist eine Reduktion des Beitragssat-
zes um mehr als einen Prozentpunkt erreicht worden. 

Mit der Rentenstrukturreform ist es gelungen, eine zu-
sätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge zu installieren
und zeitgleich den Beitragssatz in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung langfristig zu stabilisieren. Die mit er-
heblichen staatlichen Mitteln geförderte Zusatzvorsorge
kann in der betrieblichen Altersvorsorge (2. Säule) wie
auch in der privaten Altersvorsorge (3. Säule) aufgebaut
werden. Insbesondere mit der Ergänzung der umlage-
finanzierten Rentenversicherung durch eine kapitalge-
deckte Altersvorsorge der Versicherten sind die Rahmen-
bedingungen gegeben, die notwendig sind, um den
demographischen Herausforderungen, die sich ab dem
Jahr 2015 verschärfen werden, zu begegnen. Die auf die
umlagefinanzierte Rentenversicherung beschränkten Re-
gelungen des RRG 1999 konnten diesem Anspruch nicht
gerecht werden.

Wie in Übersicht B 8 deutlich wird, ist es mit der Renten-
reform gelungen das Rentenniveau bis 2015 auf hohem
Niveau zu stabilisieren. Unter Einschluss der Kapitalrente
übersteigt im Jahr 2015 das Gesamtversorgungsniveau
das heutige Nettorentenniveau deutlich.
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Einleitung
Die Bundesregierung hat nach § 154 SGB VI den gesetz-
gebenden Körperschaften jährlich bis zum 30. November
einen Rentenversicherungsbericht vorzulegen. Der Be-
richt umfasst in diesem Jahr folgende Komplexe:

a) In dem Bericht werden � wie jedes Jahr � Finanzlage
und Finanzentwicklung der gesetzlichen Rentenver-
sicherung dargestellt. Der Bericht muss insbesondere
eine Übersicht über die voraussichtliche finanzielle
Entwicklung in den künftigen fünf Kalenderjahren
auf der Grundlage der aktuellen Einschätzung der
mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung enthalten.
Diese Berechnung bildet den Schwerpunkt des Be-
richts, da die aufgrund dieser Berechnung sich erge-
bende Finanzentwicklung nach der Intention des
RRG 1992 Grundlage für die Entscheidung über die
erforderliche Höhe des Beitragssatzes im Jahre 2002
ist. Die Festsetzung des Beitragssatzes erfolgt norma-
lerweise durch Rechtsverordnung der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates. Für das Jahr
2002 wird der Beitragssatz durch das Gesetz zur Be-
stimmung der Schwankungsreserve in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten festge-
setzt.

b) Der Rentenversicherungsbericht muss seit 1997 auch
darstellen, wie sich die Anhebung der Altersgrenzen
voraussichtlich auf die Arbeitsmarktlage, die Finanz-
lage der Rentenversicherung und andere öffentliche
Haushalte auswirkt (§ 154 Abs. 1 SGB VI).

c) Der Bundesrat hat in seiner Stellungnahme zum 
Rentenversicherungsbericht 1999 (Bundesratsdruck-
sache 655/99) darum gebeten, �in den künftigen Ren-
tenversicherungsberichten wieder eine Prognose zur
Entwicklung der Renten in den neuen Ländern im
Vergleich zur Entwicklung der Renten in den alten
Ländern aufzunehmen unter dem Gesichtspunkt, wie
die Angleichung der Renten zwischen Ost und West
auf der Grundlage des vorliegenden Datenmaterials
fortschreiten wird�.

Über die mittel- und langfristige finanzielle Entwicklung
der Rentenversicherung wird im Teil B berichtet. Im Teil
A wird über die Entwicklung der Zahl der Versicherten,
der Renten und deren Höhe sowie über die Entwicklung
der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens in den
letzten Jahren berichtet. Langfristige Zeitreihen über die
Entwicklung in der Vergangenheit sind im Anhang zu-
sammengestellt worden.

Im Teil C wird über die Angleichung der Renten in den
neuen an die in den alten Ländern und im Teil D über die
Anhebung der Altersgrenzen berichtet.

Der einmal in jeder Legislaturperiode vorzulegende er-
gänzende Bericht zum Rentenversicherungsbericht, der
insbesondere

1. die Leistungen der anderen ganz oder teilweise öf-
fentlich finanzierten Alterssicherungssysteme sowie
deren Finanzierung,

2. die Einkommenssituation der Leistungsbezieher der
Alterssicherungssysteme und

3. das Zusammentreffen von Leistungen der Alterssiche-
rungssysteme 

darstellt, wird zeitgleich, aber gesondert vorgelegt.

Teil A: Die gesetzliche Rentenversicherung in
den letzten Jahren

1. Die Zusammensetzung des Versicher-
tenbestandes

Die Entwicklung der Zahl der Versicherten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung wird � wie im Vorjahresbericht �
auf der Basis der Versichertenstatistik des Verbandes Deut-
scher Rentenversicherungsträger (VDR) dargestellt. 

Hiernach gliedern sich die Versicherten in der gesetzlichen
Rentenversicherung in die folgenden Personengruppen:

Aktiv Versicherte:

Pflichtversicherte

Unter Pflichtversicherten des Berichtsjahres werden
alle Personen verstanden, die in diesem Berichtsjahr
wenigstens einen Pflichtbeitrag geleistet haben. Zu
den Pflichtversicherten des Berichtsjahres zählen
auch Personen mit Pflichtbeitragszeiten in dem Be-
richtsjahr, selbst wenn sie am Jahresende bereits ver-
storben waren oder Rente bezogen haben.

Freiwillig Versicherte

Personen, die im Berichtsjahr mindestens einen frei-
willigen Beitrag geleistet haben bzw. bei denen (bei
Stichtagsauswertungen) für den Monat des Erhe-
bungsstichtages (31. Dezember) ein freiwilliger Bei-
trag im Versicherungskonto gespeichert ist, werden
als freiwillig Versicherte bezeichnet. 

Geringfügig Beschäftigte

Personen, die geringfügige Beschäftigungen oder
Tätigkeiten, die regelmäßig weniger als 15 Stunden in
der Woche umfassen und das Arbeitsentgelt die fest-
geschriebene Entgeltgrenze von 630 DM brutto mo-
natlich regelmäßig nicht überschreitet, ausüben.
Außerdem gelten so genannte kurzfristige Beschäfti-
gungen nach § 8 Abs. 1 Ziff. 2 SGB VI als geringfü-
gig, wenn sie innerhalb eines Jahres seit ihrem Be-
ginn auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage
nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegen oder im
Voraus vertraglich begrenzt sind.

Aufgrund von Anrechnungszeiten Versicherte

Als Anrechnungszeitenversicherte werden alle den
Versicherungsträgern als solche bekannten Personen
ausgewiesen, die im Berichtsjahr Anrechnungszeiten
zurückgelegt haben, die im jeweiligen Versicherten-
konto gespeichert sind.
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Passiv Versicherte:

Übergangsfälle

Bei den Übergangsfällen handelt es sich um Ver-
sicherte, die zwar in dem durch den Stichtag abge-
schlossenen Kalenderjahr einen Tatbestand aktiver
Versicherung erfüllt haben, bei denen aber die aktive
Versicherung nicht den Stichtag überlappt. Nicht zu
den Übergangsfällen zählen Versicherte, die zum
Stichtag verstorben sind oder eine Versichertenrente
beziehen.

Latent Versicherte

Hierbei handelt es sich um Versicherte, die weder am
Stichtag noch sonst im Berichtsjahr, wohl aber zuvor
einen Beitrag oder eine Anrechnungszeit aufweisen. 

Nach der VDR-Erhebung waren in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung in Deutschland am Stichtag (31. Dezem-
ber 1999) rd. 51 Millionen Versicherte (26,6 Mio. Män-
ner, 24,1 Mio. Frauen) gezählt. Die Übersicht A 1 zeigt,
wie sich diese auf die genannten Personengruppen vertei-
len: Am Stichtag wurden 29,9 Millionen Pflichtversi-
cherte (59 v. H.), 2,3 Millionen geringfügig Beschäftigte
(4,5 v. H.), 0,7 Millionen freiwillig Versicherte (1,4 v. H.),
rd. 0,3 Millionen aufgrund von Anrechnungszeiten Versi-
cherte (0,6 v. H.), 3 Millionen Übergangsfälle (6 v. H.)
und 14,4 Millionen latent Versicherte (28,4 v. H.) erfasst.
Dieser Sachverhalt ist in Schaubild 1 noch einmal gra-
fisch aufbereitet.

Es ist nach wie vor ein erheblicher Unterschied in der
Struktur der Versicherten in Ost- und Westdeutschland
festzustellen. Liegt der Anteil der Pflichtversicherten in
den alten Ländern bei 56 v. H., so ist er in den neuen Län-
dern mit 75 v. H. sehr viel höher. Der Anteil der Frauen un-
ter den Pflichtversicherten liegt in den neuen Ländern um
rd. 10 v. H. über dem Wert in den alten Ländern. Dies ist
insbesondere die Folge eines unterschiedlichen Erwerbs-
verhalten und des abweichenden Versicherungsrechts in
der früheren Bundesrepublik Deutschland und der ehe-
maligen DDR.

Im Vergleich zum Vorjahr (31. Dezember 1998) ist die Zahl
der Versicherten insgesamt um 724 Tsd. (rd. 1,5 v. H.) ge-
stiegen. Der Anstieg der aktiv Versicherten gegenüber dem
Vorjahresstichtag um 2,7 Millionen und der Rückgang der
passiv Versicherten um 1,9 Millionen ist im Wesentlichen
auf die ab 1. April 1999 eingeführte Neuregelung der Ver-
sicherungspflicht geringfügiger Beschäftigungsverhält-
nisse zurückzuführen (vgl. Übersicht A 1).

Unterschiede zwischen Ost und West sind auch in der Ent-
wicklung der Gesamtzahl der Versicherten festzustellen.
In den alten Ländern stieg die Zahl der Versicherten ge-
genüber dem Vorjahresstichtag um rd. 1,7 v. H. auf 
41,9 Millionen. In den neuen Ländern erhöhte sich die
Zahl der Versicherten um 0,4 v. H. auf 8,7 Millionen.

Durch die geringfügig Beschäftigten hat sich in den alten
Ländern die Zahl der aktiv Versicherten um rd. 10 v. H.
auf 26,4 Millionen erhöht. Rd. 8 v. H. aller aktiv
Versicherten waren hier geringfügig Beschäftigte (ohne

Verzicht auf die Versicherungsfreiheit). In den neuen Län-
dern hat die geringfügige Beschäftigung eine vergleichs-
weise untergeordnete Bedeutung. Nur rd. 2 v. H. aller Ver-
sicherten zählten als geringfügig Beschäftigte (ohne
Verzicht auf die Versicherungsfreiheit). In den neuen
Ländern konnte sich die Zahl der aktiv Versicherten nur
geringfügig um rd. 3 v. H. erhöhen.

2. Die Entwicklung der Renten nach 
Rentenarten

2.1 Anzahl der Renten im Zugang und 
Wegfall

In der Übersicht A 2 werden die Rentenneuzugänge und 
-wegfälle von 1998 bis 2000 ausgewiesen, die sich jeweils
auf ein Kalenderjahr beziehen. Die Entwicklung des
durchschnittlichen Zugangsalters für Versichertenrenten
in den alten und den neuen Ländern ist der Übersicht I 4
zu entnehmen.

Von der Gesamtzahl der rd. 1,47 Millionen Rentenneu-
zugänge in der gesetzlichen Rentenversicherung im Jahr
2000 entfallen 74,3 v. H. auf Versichertenrenten (hier:
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, Renten
wegen Alters ohne Erziehungsrenten), 20,6 v. H. auf Wit-
wen- und Witwerrenten (ohne die wegen Einkom-
mensanrechnung vollständig ruhenden Renten) und
4,9 v. H. auf Waisenrenten. Der Anteil der Versicherten-
renten ist in 2000 gegenüber 1999 geringfügig um
0,3 v. H. gesunken. 

Unter den Neuzugängen in der Rentenversicherung der
Arbeiter und Angestellten (ArV/AnV) hat sich der Anteil
der Regelaltersrenten an den Renten wegen Alters insge-
samt in 2000 mit rd. 33 v. H. im Vergleich zum Vorjahr
leicht erhöht. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die
Entwicklung in den alten Ländern, da die Regelaltersren-
ten in den neuen Länder eine vergleichsweise untergeord-
nete Rolle einnehmen. Gegenüber dem Vorjahr stieg in
den alten Ländern der Anteil der Regelaltersrenten um
2,3 v. H. auf 39,1 v. H. und in den neuen Ländern um
1,2 v. H. auf 6,7 v. H. (Übersicht I 3).

Der Anteil der Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit an allen
Renten wegen Alters in der ArV/AnV hat sich in 2000 ge-
genüber 1999 um 1,6 v. H. auf 21,9 v. H. erhöht
(1997: 25,5 v. H., 1998: 21,8 v. H., 1999: 20,3 v. H.). Dabei
vollzog sich die Zunahme des Anteils der Renten wegen Ar-
beitslosigkeit an den Altersrenten allerdings in Ostdeutsch-
land stärker als in den alten Ländern. In den neuen Ländern
stieg der Anteil von 32,2 v. H. auf 35,1 v. H. und in den al-
ten Ländern von 17,5 v. H. auf 18,8 v. H. (Übersicht I 3).

Grund für diesen Anstieg dürfte im Wesentlichen die im
Rahmen des Rentenreformgesetzes 1999 (RRG 99) er-
weiterte Vertrauensschutzregelung für Geburtsjahrgänge
vor 1942 sein.

Bei den Zugängen der Altersrenten an Frauen ist die mit
dem RRG 99 neu gefasste schrittweise Anhebung der Al-
tersgrenzen deutlich sichtbar. Gegenüber 1999 sank der
Anteil der Renten an Frauen an den Altersrenten an
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Frauen insgesamt im Bundesgebiet um 5,6 v. H. auf
50,7 v. H. In den neuen Ländern vollzog sich diese Ent-
wicklung mit 4,8 v. H. schwächer als in den alten Ländern
mit ebenfalls 5,6 v. H. (Übersicht I 3).

Anders als bei den Altersrenten an Frauen hat die Zahl
der neu zugegangenen Altersrenten für Schwerbehin-
derte deutlich zugenommen. Gegenüber dem Vorjahr
stieg sie um rd. 10 Tsd. (18 v. H.) auf 63 Tsd. an. Dabei
fiel die Steigerungsrate bei den Frauen mit rd. 80 v. H.
deutlich höher aus als bei den Männern. Der Grund für
diesen starken Anstieg dürfte darin liegen, dass im Jahr
2000 bei Schwerbehindertenrenten noch keine Ab-
schläge anfielen.

Der Anteil der Regelaltersrentner unter den Frauen stieg
gegenüber 1999 um 3,3 v. H. auf 39,6 v. H. in 2000. An-
ders als in den Vorjahren gingen in 2000 in den alten Län-
dern mehr Altersrenten wegen Vollendung des 65. Le-
bensjahres als wegen Vollendung des 60. Lebensjahres
unter Aufgabe der Beschäftigung zu. (Übersicht I 3).

Die Struktur der Zugänge an Altersrenten in den alten Län-
dern weicht nach wie vor von der in den neuen Ländern ab.
So stieg der Anteil der Regelaltersrenten der ArV/AnV in
2000 gegenüber 1999 in den alten Ländern um 3,6 v. H. auf
47,9 v. H. In den neuen Ländern stieg er dagegen um 1 v. H.
auf 5,2 v. H. Ursache dafür dürften sowohl die Arbeits-
marktverhältnisse als auch die längere Berufstätigkeit der
Frauen in den neuen Ländern sein, wegen der die Frauen
dort in der Regel die versicherungsrechtlichen Vorausset-
zungen zum Bezug der Altersrente ab 60 Jahren erfüllen. 

Allerdings hat sich in 2000 der Anteil der Altersrenten an
Frauen wegen Aufgabe der Beschäftigung in den neuen
Ländern mit rd. 88 v. H. gegenüber dem Vorjahr (93 v. H.)
deutlich verringert. Das nach wie vor hohe Niveau zeigt,
dass die überwiegende Mehrheit der Frauen in den neuen
Ländern die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen
erfüllte. In den alten Ländern lag 2000 der Anteil der Al-
tersrenten an Frauen wegen Aufgabe der Beschäftigung
mit 41,6 v. H. deutlich unter dem Vorjahresniveau
(47,2 v. H.) und erheblich unter dem Niveau der neuen
Länder (Übersicht I 3).

An dem Niveau und der Struktur der Rentenwegfälle hat
sich gegenüber dem Vorjahr nur wenig geändert. Der An-
teil der Versichertenrenten an den weggefallenen Renten
insgesamt ist gegenüber dem Vorjahr gleich geblieben. 

Die Zahl der Rentenwegfälle in der GRV in 2000 lag mit
1,14 Millionen per Saldo um rd. 325 Tsd. unter der Zahl
der Rentenneuzugänge (rd. 1,47 Millionen). Gegenüber
dem Vorjahr ist dies ein Rückgang um rd. 17 Tsd. In den
einzelnen Versicherungszweigen stellt sich diese Ent-
wicklung � u. a. bedingt durch die verschiedenen Struktu-
ren im Versicherten- und Rentenbestand � unterschiedlich
dar. Im Jahr 2000 überwogen in der Rentenversicherung
der Arbeiter die Rentenzugänge die Rentenwegfälle um
rd. 100 Tsd., in der Rentenversicherung der Angestellten
um rd. 227 Tsd. Dagegen überstiegen in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung die Wegfälle die Zugänge um
rd. 2 Tsd. (Vorjahr 3 Tsd.) (Übersicht A 2).

2.2 Anzahl und Höhe der Leistungen im
Rentenbestand

Am 1. Juli 2000 wurden in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung rd. 23 Millionen Renten (Übersichten A 3) an
rd. 19 Millionen Rentner (vgl. Übersicht A 4) gezahlt. Ge-
genüber dem Vorjahr ist das eine Zunahme von 
rd. 550 Tsd. Renten, hiervon entfielen rd. 450 Tsd. auf die
alten Länder. Rund 74 v. H. der Renten wurden als Ver-
sichertenrenten (Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit und Renten wegen Alters, ohne Erziehungsren-
ten), rd. 24 v. H. als Witwen- und Witwerrenten und 
rd. 2 v. H. als Waisenrenten geleistet. Rund 65 v. H. aller
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung wurden an
Frauen gezahlt. Bei den Versichertenrenten lag der Anteil
der an Frauen gezahlten Renten bei rd. 56 v. H. Unter den
Hinterbliebenenrenten (ohne Waisenrenten) dominieren
die Frauen mit 94 v. H.

Die meisten Renten (rd. 13,1 Millionen) wurden im Be-
reich der Rentenversicherung der Arbeiter ausbezahlt. 
Rd. 8,8 Millionen entfielen auf die Rentenversicherung
der Angestellten und rd. 1 Million Renten auf die knapp-
schaftliche Rentenversicherung. Die Erhöhung des Ren-
tenbestandes um rd. 550 Tsd. resultiert im Wesentlichen
aus einem Anwachsen des Versichertenrentenbestandes
um gut 510 Tsd. auf rd. 17,1 Millionen Renten.

Für Männer betrug in der gesetzlichen Rentenversicherung
am 1. Juli 2000 die Höhe des durchschnittlichen Renten-
zahlbetrags für Versichertenrenten 1 873 DM. Dieser Wert
ist in den neuen Ländern mit 1 921 DM etwas höher als in
den alten Ländern (1 861 DM). Die durchschnittliche Höhe
des Rentenzahlbetrages bei flexiblen Altersrenten liegt mit
2 186 DM in den alten und 1 946 DM in den neuen Ländern
erheblich über diesem Durchschnitt, denn die Vorausset-
zung für die Inanspruchnahme dieser Rentenart sind min-
destens 35 anrechnungsfähige Versicherungsjahre.

Der durchschnittliche Zahlbetrag für Versichertenrenten
an Frauen lag am 1. Juli 2000 bei den Frauen bei 967 DM.
Mit einem Wert von 1 201 DM lag dieser durchschnittli-
che Zahlbetrag in den neuen Ländern � vor allem wegen
der Unterschiedlichkeit in den Erwerbsverläufen von
Frauen in Ost und West � deutlich über dem der alten Län-
der (892 DM). Während in den neuen Ländern Frauen im
Durchschnitt fast 35 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten
vorzuweisen haben, sind es in den alten Ländern durch-
schnittlich lediglich rd. 26 Jahre. Die in den Versicherten-
renten enthaltenen flexiblen Altersrenten liegen auch bei
den Frauen deutlich über dem Durchschnitt der Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters.
Der durchschnittliche Zahlbetrag beträgt für flexible Al-
tersrenten 1 244 DM (alte Länder) bzw. 1 389 DM (neue
Länder).

2.3 Die Verteilung der Rentenhöhe bei 
Kumulation von Renten

Seit 1993 ist die Darstellung des Mehrfachrentenbezugs
(Rentenkumulation) von Rentnern in der ArV/AnV, seit
1996 auch unter Einbeziehung der knappschaftlichen
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Rentenversicherung möglich (Darstellung nach dem
Personenkonzept, vgl. Übersicht A 4). Bei den dargestell-
ten kumulierten Gesamtleistungen handelt es sich aus-
schließlich um Leistungen der gesetzlichen Rentenversi-
cherung.

In der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen am 
1. Juli 2000 rd. 19 Millionen Rentner (darunter 60 v. H.
Frauen) rd. 23 Millionen Renten (vgl. Übersicht A 3). Die
Zahl der Mehrfachrentner hat sich gegenüber dem Vor-
jahr um 83 Tsd. auf 3,5 Millionen erhöht. Damit erhalten
mehr als 18 v. H. aller Rentner mehr als eine Rente. Die
Tatsache, dass der Anteil der Renten an Frauen höher ist
als der Anteil der Frauen unter den Rentnern zeigt, dass
der Mehrfachbezug von Renten (Rentenkumulation) vor
allem bei Frauen vorliegt. 93 v. H. der Mehrfachrenten-
bezieher waren Frauen. Unter den verwitweten Frauen
mit einer Witwenrente erhalten 64 v. H. zusätzlich eine
eigene Versichertenrente. In den neuen Ländern liegt die-
ser Anteil bei 82 v. H. und in den alten Ländern bei rd.
60 v. H. Der geringe Anteil der Männer mit Mehr-
fachrentenbezug ist einerseits auf die Regelungen im
Hinterbliebenenrecht zurückzuführen, wonach bis 1986
die Männer keinen unbedingten Anspruch auf eine Wit-
werrente hatten und seit 1986 der unbedingte Anspruch
auf Witwerrente einer Einkommensanrechnung unter-
liegt, die bei Männern häufig zum vollständigen Ruhen
der Rente führt. Andererseits dürfte es auch deshalb
kaum Männer mit Mehrfachrentenbezug geben, weil im
Regelfall die eigene Rente mit einer Rente wegen Todes
kumuliert und in der Mehrzahl die Ehefrauen ihre Män-
ner überleben. Rd. 29 v. H. der Rentnerinnen der gesetz-
lichen Rentenversicherung beziehen mehr als eine Rente.
Dieser Anteil liegt in den alten Ländern mit rd. 28 v. H.
wegen der geringeren Erwerbsbeteiligung von Frauen
unter dem entsprechenden Wert für die neuen Länder
(rd. 33,0 v. H.).

In Übersicht A 4 sind die Rentner mit Einzel- und Mehr-
fachrentenbezug in der gesetzlichen Rentenversicherung
mit ihren monatlichen Gesamtzahlbeträgen am 1. Juli 2000
dargestellt. Während Personen mit nur einer Rente im
Durchschnitt über einen monatlichen Gesamtzahlbetrag
von rd. 1 415 DM verfügen, erhielten Mehrfachrentner
durchschnittlich rd. 1 966 DM. Die durchschnittlichen
Zahlbeträge in den neuen Ländern liegen sowohl bei den
Frauen als auch bei den Männern etwas über denen der al-
ten Länder.

3. Die Strukturen des Rentenbestandes
Hierzu im Anhang: Übersicht I 9, I 10, I 11

3.1 Schichtungen nach rentenrechtlichen
Zeiten, Entgeltpunkten und Renten-
zahlbeträgen

Die entscheidenden Faktoren für die Höhe einer Renten-
leistung sind in der gesetzlichen Rentenversicherung von
1957 bis 1991 die zurückgelegten Versicherungsjahre und
die Höhe der persönlichen Bemessungsgrundlage. Seit
Einführung des SGB VI zum 1. Januar 1992 bildet die

Summe der in den rentenrechtlichen Zeiten erworbenen
persönlichen Entgeltpunkte die Grundlage für die Be-
rechnung der Rente. Zur Ermittlung der Entgeltpunkte
wird der Quotient aus dem erzielten persönlichen Entgelt
zum Durchschnittsentgelt der Anlage 1 SGB VI des jewei-
ligen Versicherungsjahres gebildet. In der Übersicht I 9
wird dargestellt, wie sich die durchschnittlichen Entgelt-
punkte sowie die durchschnittlichen rentenrechtlichen
Zeiten in den Jahren 1993 bis 2000 bzw. in den Jahren von
1985 bis 1991 die durchschnittliche Bemessungsgrund-
lage sowie die durchschnittliche Anzahl der Versiche-
rungsjahre bei den Versichertenrenten an Männer und
Frauen in der gesetzlichen Rentenversicherung entwickelt
haben.

In der Übersicht A 5 ist die Verteilung der Versichertenren-
ten nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten und
den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr an renten-
rechtlichen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung
dargestellt. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse der
Rentenbestandsaufnahme des Verbandes Deutscher Ren-
tenversicherungsträger (VDR) zum 31. Dezember 2000.
Diese Auswertung enthält weder Renten mit Rentenbeginn
vor 1957 noch Vertragsrenten oder Renten, bei denen die
notwendigen Merkmale nicht erfasst waren. Daher wei-
chen die Rentenzahlen und die durchschnittlichen Renten-
zahlbeträge von denen in anderen Übersichten ab. Die Ren-
ten nach Mindesteinkommen sind in der Auswertung
enthalten.

Die Versichertenrenten an Männer beruhten zum 31. De-
zember 2000 im Durchschnitt auf 41,19 Jahren an renten-
rechtlichen Zeiten und 1,08 Entgeltpunkten je Jahr. Die
durchschnittlichen rentenrechtlich relevanten Zeiten be-
trugen am 31. Dezember 2000 in den alten Ländern 
40 Jahre und in den neuen Ländern 45,5 Jahre. Die durch-
schnittliche rentenversicherungsrechtlich relevante Er-
werbsbiografie ist somit in den neuen Ländern um rd. 
5 ½ Jahre länger als in den alten Ländern. Rund 15 v. H.
der Renten beruhten auf weniger als 35 rentenrechtlich re-
levanten Jahren. Unterdurchschnittliche Entgelte
während der Erwerbsphase lagen rd. einem Drittel der
Renten zugrunde. Der Anteil der Männer mit weniger als
15 Versicherungsjahren lag bei rd. 3 v. H. aller Renten.
Hierbei dürfte es sich vor allem um Selbstständige und
Beamte handeln.

Übersicht A 6 zeigt die Verteilung der Versichertenrenten
nach Rentenbetragsgruppen sowie die angerechneten ren-
tenrechtlichen Zeiten in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung am 31. Dezember 2000. Auch hier handelt es sich um
eine Rentenbestandsaufnahme des VDR mit ähnlichen
Abgrenzungskriterien wie bei Übersicht A 5. Rund ein
Siebtel der Männer, die eine Versichertenrente erhalten,
haben zwischen 30 und 40 rentenrechtlich relevante Jahre
zurückgelegt und verfügten über einen durchschnittlichen
monatlichen Zahlbetrag von 1 605 DM. Im Durchschnitt
der rentenrechtlichen Zeiten wurden 0,98 Entgeltpunkte
je Jahr erzielt. Den Renten von nahezu drei Viertel der
Männer lagen 40 und mehr Jahre zugrunde, in denen
durchschnittlich 1,13 Entgeltpunkte je Jahr realisiert wur-
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den. Daraus resultiert ein durchschnittlicher monatlicher
Rentenzahlbetrag von 2 242 DM. Rund 78 v. H. der Män-
ner in der gesetzlichen Rentenversicherung bezogen eine
Rente aus eigener Versicherung mit einem monatlichen
Zahlbetrag von mehr als 1 500 DM.

Den Versichertenrenten an Frauen lagen im Durchschnitt
28,23 Jahre an rentenrechtlich relevanten Zeiten und 
0,77 Entgeltpunkte je Jahr zugrunde (Übersicht A 5).
Mehr als ein Drittel der Frauen hatte mehr als 35 renten-
rechtlich relevante Jahre vorzuweisen, während gut ein
Sechstel der Renten an Frauen auf weniger als 15 Versi-
cherungsjahren beruhte. Der Unterschied der durch-
schnittlich rentenrechtlich relevanten Zeiten zwischen
den alten und neuen Ländern ist hier mit rd. 9 Jahren 
(25,8 Jahre in den alten Ländern, 34,5 Jahre in den neuen
Ländern) noch größer als bei den Männern. Weit mehr als
80 v. H. der Renten an Frauen basierten auf unterdurch-
schnittlichen Entgelten während der Erwerbsphase. Diese
Werte liegen wie schon in der Vergangenheit beträchtlich
unter denen der Männer. Diese Unterschiedlichkeit hat
verschiedene Ursachen: Frauen unterbrechen häufig ihr
Erwerbsleben für längere Zeit aus familiären Gründen
oder geben die Erwerbstätigkeit wegen Kindeserziehung
oder Pflege von bedürftigen Familienangehörigen auf (in
der Vergangenheit in den alten Ländern häufiger als in den
neuen Ländern). Überwiegend arbeiten sie in Branchen
mit geringeren Entgelten und sind seltener in Spitzen-
positionen vertreten. Aufgrund der häuslichen Funktions-
teilung arbeiten viele Frauen in Teilzeitbeschäftigungen.
Auswertungen des VDR zeigen, dass der eigene Renten-
anspruch der Frauen im Rentenbestand umso geringer ist,
je mehr Kinder erzogen wurden.

Gut ein Viertel der Versichertenrentnerinnen haben zwi-
schen 30 und 40 rentenrechtlich relevante Jahre zurückge-
legt (rd. 25 v. H. in den alten Ländern und rd. 35 v. H. in den
neuen Ländern) und verfügten über einen durchschnittli-
chen monatlichen Rentenzahlbetrag von 1 240 DM (Über-
sicht A 6). Im Durchschnitt der rentenrechtlichen Zeiten
wurden 0,81 Entgeltpunkte erzielt. Gut einem Fünftel der
Renten an Frauen lagen mehr als 40 Jahre zugrunde (in
den alten Ländern 16 v. H. und in den neuen Ländern 
42 v. H.), in denen durchschnittlich jährlich 0,89 Entgelt-
punkte erzielt wurden. Der daraus resultierende monatli-
che Rentenzahlbetrag lag bei 1 615 DM. Nur gut ein
Sechstel der Rentnerinnen bezog eine Rente aus eigener
Versicherung mit einem monatlichen Rentenzahlbetrag
von mehr als 1 500 DM. In den neuen Ländern beträgt die-
ser Anteil rd. ein Fünftel.

3.2 Ruhensbeträge und Kindererziehung
In der gesetzlichen Rentenversicherung wurden am 1. Juli
2000 rd. 5,1 Millionen Witwenrenten und rd. 341 Tsd.
Witwerrenten geleistet (Übersicht A 3). Davon war bei 
rd. 2 097 Tsd. (41 v. H.) Witwenrenten und rd. 303 Tsd.
(89 v. H.) Witwerrenten nach den Vorschriften des 
§ 97 SGB VI zu prüfen, ob das Erwerbs- oder das Er-
werbsersatzeinkommen den Freibetrag von 1 282,51 DM
in den alten Ländern und von 1115,66 DM in den neuen
Ländern überstieg (Übersicht A 8). Dies war bei 732 Tsd.
(14 v. H.) Witwen und 272 Tsd. (80 v. H.) Witwern der

Fall. Die entsprechenden Renten wurden durchschnittlich
um 177 DM/Monat auf 929 DM/Monat (Witwen) und um
322 DM/Monat auf 359 DM/Monat (Witwer) gekürzt.

Durch die deutlich längere Erwerbsbiografie in den neuen
Ländern haben dort, im Gegensatz zu den alten Ländern,
die Frauen eigene Rentenansprüche erworben, die den
o. g. Freibetrag übersteigen. Von insgesamt 979 Tsd. Wit-
wenrenten wurden 828 Tsd. (rd. 85 v. H.) überprüft und
466 Tsd., also rd. 48 v. H., um durchschnittlich 141 DM/
Monat gekürzt. In den alten Ländern wurden von den ins-
gesamt 4,1 Millionen Witwenrenten rd. 1,3 Millionen über-
prüft (rd. 30 v. H.) und lediglich 265 Tsd., also rd. 6 v. H.,
um durchschnittlich 201 DM/Monat gekürzt. Der deutlich
höhere Überprüfungsanteil in den neuen Ländern be-
gründet sich damit, dass in den alten Ländern keine Ein-
kommensanrechnung erfolgt, wenn der Versicherte vor
dem 1. Januar 1986 verstorben ist oder bis zu diesem Zeit-
punkt eine Erklärung über die Anwendung des bis zum
31. Dezember 1985 geltenden Hinterbliebenenrechts ab-
gegeben wurde (Übersichten A 3 und A 8).

In der gesetzlichen Rentenversicherung wurden am 
31. Dezember 2000 rd. 7,6 Millionen Versichertenrenten
gezahlt, bei denen entweder nach den Vorschriften des
Gesetzes zur Neuordnung der Hinterbliebenenrenten so-
wie zur Anerkennung von Kindererziehungszeiten in der
gesetzlichen Rentenversicherung (HEZG) oder nach den
Vorschriften des KLG Kindererziehungszeiten mit einem
durchschnittlichen monatlichen Erhöhungsbetrag von 
rd. 114 DM angerechnet wurden. Daneben gab es rd.
690 Tsd. Renten wegen Todes, die durch die Anrechnung
von Kindererziehungszeiten um durchschnittlich 86 DM
angehoben wurden (Übersicht A 9).

Seit dem 1. Oktober 1987 wird den Müttern der Geburts-
jahrgänge vor 1921 eine Kindererziehungsleistung in der
gesetzlichen Rentenversicherung anerkannt (KLG). Die
Einführung erfolgte in 4 Stufen nach Geburtsjahrgängen:
ab 1. Oktober 1987 für die Jahrgänge vor 1907, ab 1. Ok-
tober 1988 für die Jahrgänge 1907 bis 1911, ab 1. Oktober
1989 für die Jahrgänge 1912 bis 1916 und ab 1. Oktober
1990 für die 1917 bis 1920. Die Leistung für Kinder-
erziehung nach dem KLG wird auch an Mütter gezahlt,
die keine Rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung
erhalten. Dies war am 31. Dezember 2000 für rd. 247 Tsd.
Mütter der Fall. Der durchschnittliche Monatsbetrag der
Kindererziehungsleistungen betrug dabei 129 DM (Über-
sicht A 9). 

3.3 Das Nettoeinkommen von Rentner-
haushalten

Aus der Übersicht I 10 im Anhang geht hervor, wie 
sich eine 1957 festgesetzte Rente wegen Alters eines
Durchschnittverdieners mit 45 Versicherungsjahren in
den alten Ländern entwickelt hat: Sie hat sich von 
241 DM/Monat in 1957 auf 2 228 DM am 1. Juli 2001 er-
höht. Im Jahr 2001 beträgt die verfügbare Rente wegen
Alters eines Durchschnittverdieners mit 45 Versiche-
rungsjahren 68,8 v. H. des Nettoentgelts eines vergleich-
baren Arbeitnehmers.
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In den neuen Ländern hat sich die Rente von 718 DM am
1. Juli 1990 auf 1 942 DM am 1. Juli 2001 erhöht (Über-
sicht I 11).

Bei den durchschnittlichen Zahlbeträgen aus der Renten-
versicherung ist jedoch zu bedenken, dass sie relativ we-
nig über die tatsächliche Höhe des Alterseinkommens 
einer Person und noch weniger über das Haushalts-
einkommen von Rentnern aussagen. Eine Rente kann so-
wohl Hauptbestandteil des Alterseinkommens als auch
untergeordnetes Nebeneinkommen sein; eine Person, ein
Ehepaar oder ein Haushalt kann zusätzlich zu den Renten
der gesetzlichen Rentenversicherung über weiteres Ein-
kommen verfügen. Um die Einkommenssituation der
Rentner möglichst vollständig zu erfassen, hat das Bun-
desministerium für Arbeit und Sozialordnung die Firma
Infratest Burke Sozialforschung mit der Durchführung ei-
ner repräsentativen Erhebung zur sozialen Lage älterer
Menschen beauftragt, die in mehrjährigem Turnus durch-
geführt wird und für die zuletzt für 1999 Ergebnisse vor-
liegen.

Danach verfügten im Jahr 1999 in den alten Ländern Ehe-
paare über ein Nettoeinkommen von 3 905 DM, allein ste-
hende Männer von 2 720 DM und allein stehende Frauen
von 2 180 DM je Monat. In den neuen Ländern verfügten
im Jahr 1999 Ehepaare über ein Nettoeinkommen von
durchschnittlich 3 488 DM, allein stehende Männer über
ein Nettoeinkommen von 2 304 DM und allein stehende
Frauen über ein Nettoeinkommen von 2 024 DM je Mo-
nat. Die Werte beziehen sich auf Personen im Alter ab 
65 Jahren.

Die Studie verdeutlicht, dass die Höhe der Renten in den
Geschäftsstatistiken der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nur wenig Rückschlüsse über das Gesamteinkom-
men im Alter zulässt. So verfügten in Deutschland insge-
samt Ehepaare mit einer Altersrente des Ehemannes von
unter 500 DM über ein Nettoeinkommen von durch-
schnittlich 3 887 DM. Alleinstehende mit einer eigenen
Rente unter 500 DM hatten im Durchschnitt ein Net-
toeinkommen von 1 949 DM im Monat. Witwen mit ei-
ner Witwenrente von weniger als 300 DM verfügten im
Durchschnitt über ein Nettoeinkommen von 1 702 DM
(Übersicht A 10).

Bei weiterer Betrachtung auf der Haushaltsebene (Über-
sicht A 10) zeigt sich, dass der Anteil der Rente bei Ehe-
paaren mit einer Altersrente des Mannes unter 1 500 DM,
bei Alleinstehenden mit einer Altersrente unter 1 000 DM
und bei Witwen mit einer Witwenrente unter 900 DM im
Durchschnitt weniger als die Hälfte des Nettogesamtein-
kommens dieser Haushalte betrug.

In den neuen Ländern wird das Nettoeinkommen jedoch
vor allem durch die Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und ihre Kumulierung geprägt, da andere Alters-
sicherungssysteme gemäß dem Renten-Überleitungsge-
setz 1992 in die gesetzliche Rentenversicherung überführt
wurden (beispielsweise die Sonderversorgungssysteme,
deren Empfänger in den alten Ländern Beamtenpensionen
beziehen würden oder Zusatzversorgungen für Mitarbei-
ter des Staatsapparates der ehemaligen DDR u. a., deren

Empfänger in den alten Ländern entweder ebenfalls Be-
amtenpensionen oder Zusatzversorgungen des öffentli-
chen Dienstes beziehen würden).

4. Die Entwicklung der Angleichung der
Renten in den neuen Ländern an die in
den alten Ländern

Ein Vergleich der verfügbaren Eck-(Standard-)Renten in
den alten Ländern und den neuen Ländern kann als Indi-
kator für die schrittweise Angleichung der Einkommens-
verhältnisse gewertet werden, da diese Größe in beiden
Teilen Deutschlands auf denselben beitrags- und leis-
tungsbezogenen Grundsätzen � nämlich auf 45 Entgelt-
punkten � beruht (Übersicht A 11). Der Verhältniswert der
Eckrente in den neuen zu derjenigen in den alten Ländern
erhöhte sich durch die häufigeren und höheren Anpassun-
gen in den neuen Ländern von 40,3 v. H. am 1. Juli 1990
auf 87,1 v. H. am 1. Juli 2001.

In der Übersicht A 12 ist die Entwicklung der Anglei-
chung der verfügbaren Versichertenrenten dargestellt.
Ausgehend von einer durchschnittlichen Rente in Höhe
von rd. 38 v. H. des Niveaus der Renten an Männer in den
alten Ländern im Juni 1990, erreichten am 1. Juli 2000 die
Männer in den neuen Ländern 103,2 v. H. und die Frauen
134,6 v. H. (Juni 1990: rd. 68 v. H.) des Niveaus der Ren-
ten an Frauen in den alten Ländern.

Das Verhältnis der Gesamtrentenzahlbeträge zwischen
den neuen und den alten Ländern stieg bei Männern Juli
1996 bis 2000 von 97,3 auf 103,0 v. H. Bei den Rentne-
rinnen erhöhte sich der Verhältniswert im gleichen Zeit-
raum von 121,7 auf 124,9 v. H. (Übersicht A 4). Für den
niedrigeren Verhältniswert bei den Frauen gegenüber dem
Wert beim Rentenfallkonzept dürfte der höhere Anteil der
Witwenrenten mit Einkommensanrechnung in den neuen
Ländern ursächlich sein.

Die deutlich günstigere Ost-West-Relation bei den ver-
fügbaren laufenden Renten gegenüber der bei den verfüg-
baren Eckrenten beruht zu einem geringen Anteil auf den
Besitzschutzbeträgen; im wesentlichen ist sie jedoch auf
die längeren Versicherungszeiten mit der Folge deutlich
höherer Entgeltpunktsummen, die den Renten in den
neuen Ländern zugrunde liegen, zurückzuführen.

5. Die Einnahmen, die Ausgaben und das
Vermögen

Hierzu im Anhang: Übersichten I 12 bis I 14, II 8 und II 9

5.1 Einnahmen
In 2000 hatte die gesetzliche Rentenversicherung nach
Abzug der Erstattungen und Ausgleichszahlungen unter-
einander Einnahmen in Höhe von 419,7 Mrd. DM (Über-
sicht A 13). Damit wurde das Vorjahresergebnis von
414,4 Mrd. DM um 5,3 Mrd. DM übertroffen. Von den
Einnahmen entfielen 319,5 Mrd. DM (76,1 v. H.) auf
Beiträge und 97,4 Mrd. DM (23,2 v. H.) auf die 
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Zuschüsse des Bundes gemäß §§ 213 und 215 SGB VI.
Die sonstigen Erstattungen aus öffentlichen Mitteln be-
trugen rd. 1,3 Mrd. DM (0,3 v. H.) und die Vermögenser-
träge rd. 1,2 Mrd. DM (rd. 0,3 v. H.) (vgl. Schaubild 3).

Obwohl der Beitragssatz in der ArV/AnV ab 1. Januar
2000 von 19,5 auf 19,3 v. H. gesenkt wurde, stiegen die
Pflichtbeiträge in 2000 um 0,9 v.H.; beitragssatzbereinigt
stiegen sie sogar um 3,2 v. H. Insgesamt erhöhten sich die
Beitragseinnahmen in 2000 gegenüber dem Vorjahr um
1,9 v. H. Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen,
dass der Bund ab dem 1. Juni 1999 Beiträge für Kinder-
erziehungszeiten leistet, die von 13,6 Mrd. DM im Jahr
1999 auf 22,4 Mrd. DM im Jahr 2000 gestiegen sind.

Die freiwilligen Beiträge in der ArV/AnV sind von
2,1 Mrd. DM auf 1,7 Mrd. DM zurückgegangen.

Der Rückgang der Beiträge für Empfänger von Lohn-
ersatzleistungen bei Arbeitslosigkeit in der ArV/AnV um
23,3 v. H. auf 16,0 Mrd. DM steht im Zusammenhang mit
dem Rückgang der Zahl der Arbeitslosen im Jahre 2000
um rd. 200 Tsd. auf durchschnittlich 3,9 Millionen. Der
Hauptgrund für den starken Rückgang der Beiträge ist je-
doch eine gesetzliche Änderung (Haushaltssanierungsge-
setz � HSanG vom 22. Dezember 1999), mit der festge-
legt wurde, dass als Bemessungsgrundlage für die
Beiträge von Empfängern von Arbeitslosenhilfe nicht
mehr 80 v. H. des Bruttoentgelts, sondern die tatsächliche
Höhe der gezahlten Arbeitslosenhilfe maßgebend ist.

Sowohl die Beiträge bei Bezug von Krankengeld als auch
die Beiträge der Pflegeversicherung für Pflegepersonen
sind gegenüber 1999 gesunken. Die Beiträge beim Bezug
von Krankengeld sanken um 1,6 v. H. auf 3,1 Mrd. DM
und die für Pflegepersonen um 5,1 v. H. auf 2,2 Mrd. DM.

Der Bundeszuschuss zur ArV/AnV sank gegenüber dem
Vorjahr von 83,2 Mrd. DM auf 83 Mrd. DM. Dieser Rück-
gang ist im Wesentlichen auf die Absenkung des Bei-
tragssatzes und der Beitragszahlung des Bundes für Kin-
dererziehungszeiten zurückzuführen, wegen der der
Bundeszuschuss um die bisherige pausschale Erstattung
für Kindererziehungszeiten gemindert werden musste.

In der knappschaftlichen Rentenversicherung stieg der
Bundeszuschuss wegen seiner besonderen Funktion des
Defizitausgleichs um 0,1 Mrd. DM auf 14,4 Mrd. DM.

5.2 Ausgaben
Die Ausgaben der Träger der gesetzlichen Rentenver-
sicherung beliefen sich in 2000 ohne die Transferzahlun-
gen untereinander auf 418,5 Mrd. DM. Gegenüber dem
Vorjahr erhöhten sich die Ausgaben um 13,7 Mrd. DM
oder 3,4 v. H. Die Steigerungsrate lag damit über der des
Vorjahres (+ 2,2 v. H.). Die Struktur der Ausgaben zeigt
Schaubild 4.

Die Rentenausgaben stiegen 2000 gegenüber dem Vorjahr
um 3,3 v. H. (Vorjahr 2,1 v. H.). In diesem Anstieg ist neben
der gestiegenen Zahl der Rentner auch die zum 1. Juli 2000
erfolgte Rentenanpassung in Höhe von 0,6 v.H. enthalten.
Unter Berücksichtigung der Rentenanpassung im Vorjahr

stiegen die Renten im Jahresdurchschnitt um 1,0 v. H. in
den alten und um 1,7 v. H. in den neuen Ländern.

Die Ausgaben für die Beitragszuschüsse zur Krankenver-
sicherung der Rentner (KVdR) stiegen von 24,4 Mrd. DM
etwas schwächer als die Rentenausgaben um 3,0 v. H. auf
rd. 25,1 Mrd. DM. Die Ausgaben für die Pflegeversiche-
rung der Rentner stiegen von 3,0 Mrd. DM um 3,2 v. H.
auf 3,1 Mrd. DM an.

Die in den Renten enthaltenen Ausgaben für die Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten gemäß Hinterbliebe-
nenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz (HEZG) werden
seit 1998 wieder im Rahmen der Rentenbestandsaufnah-
men statistisch erfasst; sie haben aufs Jahr 2000 hochge-
rechnet rd. 8,2 Mrd. DM betragen. Die Ausgaben nach
dem Kindererziehungsleistungs-Gesetz haben 2000 
rd. 2,1 Mrd. DM betragen.

Durch das Rentenreformgesetz 1999 wurde die Bewer-
tung der Kindererziehungszeiten verbessert. Das erfor-
derte die große Bedeutung, die Kindererziehung für den
Fortbestand des Generationenvertrages und für die Auf-
rechterhaltung der Generationensolidarität hat.

Dies geschah zum einen dadurch, dass die Bewertung der
Kindererziehungszeiten stufenweise von 75 v. H. des
Durchschnittsentgelts auf 100 v. H. des Durchschnittsent-
gelts angehoben wurde; dies gilt für Rentenzugang und
Rentenbestand.

Die Bewertung erfolgt

� vom 1. Juli 1998 an mit 85 v. H. des Durchschnitts-
einkommens,

� vom 1. Juli 1999 an mit 90 v. H. des Durchschnitts-
einkommens und

� vom 1. Juli 2000 an mit 100 v. H. des Durchschnitts-
einkommens.

Zum anderen werden Kindererziehungszeiten ab 1998 
� ebenfalls bei Rentenzugang und Rentenbestand � zu-
sätzlich (�additiv�) zu bereits vorhandenen zeitgleichen
Beitragszeiten angerechnet, und zwar bis zur jeweiligen
Beitragsbemessungsgrenze.

Mit diesen Maßnahmen wurde den gleichlautenden Entschlie-
ßungen des Bundestages und Bundesrates aus dem Jahre
1991 sowie den Entscheidungen des Bundesverfassungs-
gerichts vom 7. Juli 1992 und vom 12. März 1996 Rech-
nung getragen. Durch die Verbesserungen bei der Bewer-
tung der Kindererziehung haben sich 2000 Mehrausgaben
von rd. 3 Mrd. DM ergeben. 

Die Ausgaben für die Maßnahmen zur Erhaltung, Besse-
rung und Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit sind in
2000 gegenüber dem Vorjahr um 11,1 v. H. auf
8,6 Mrd. DM gestiegen und liegen damit deutlich über
dem Ausgabevolumen von 7,8 Mrd. DM in 1999; sie be-
wegen sich aber innerhalb des durch § 220 SGB VI für das
Jahr 2000 vorgegebenen Budgets von 9,2 Mrd. DM.

Die Verwaltungs- und Verfahrenskosten sind 2000 um
0,3 Mrd. DM auf rd. 6,9 Mrd. DM gestiegen.
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5.3 Vermögen
In 2000 übertrafen in der ArV/AnV per Saldo die Gesamt-
einnahmen die Summe der Ausgaben um 1,1 Mrd. DM.
Das Gesamtvermögen hat sich damit um diesen Betrag
auf rd. 60 Mrd. DM erhöht. Obwohl sich die Schwan-
kungsreserve zum Ende des Jahres 2000 gegenüber dem
Vorjahr um 1,2 Mrd. DM erhöht hat, wurde die gesetzlich
vorgeschriebene Höhe der Schwankungsreserve von einer
Monatsausgabe um 0,2 Mrd. DM unterschritten. Zum
Aufbau der notwendigen Schwankungsreserve der ArV in
den neuen Ländern und zum Ausgleich des Ausgaben-
überschusses der neuen Länder war 2000 ein Finanz-
transfer von 22 Mrd. DM der alten in die neuen Länder er-
forderlich.

In der knappschaftlichen Rentenversicherung waren auf-
grund der Ausgestaltung des Bundeszuschusses gemäß 
§ 215 SGB VI (Defizithaftung des Bundes) Einnahmen
und Ausgaben ausgeglichen. Das Vermögen blieb gegen-
über dem Vorjahr mit 611 Mio. DM unverändert.

Teil B: Vorausberechnung der Einnahmen, 
der Ausgaben und des Vermögens 

1. Die finanzielle Entwicklung im mittel-
fristigen Zeitraum 2001 bis 2005 auf der
Grundlage der aktuellen Einschätzung
der mittelfristigen Wirtchaftsentwicklung

1.1. Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten

Entsprechend den Annahmen des Interministeriellen Ar-
beitskreises �Gesamtwirtschaftliche Vorausschätzungen�
vom 25. Oktober 2001 für 2001 und 2002 und der Ressorts
ebenfalls vom 25. Oktober 2001 für die Jahre 2003 bis 2005
wird für die durchschnittlichen Arbeitsentgelte der Arbeit-
nehmer und die Zahl der Arbeiter und Angestellten (im In-
land) folgende Entwicklung in Deutschland unterlegt:

Aus diesen Annahmen für Deutschland insgesamt sind fol-
gende Entwicklungsreihen für die alten und neuen Länder
hergeleitet worden.

Die Vorausberechnungen gehen vom geltenden Recht aus.
Das bedeutet, dass die von der Bundesregierung bei ihrem
Amtsantritt 1998 angekündigte und inzwischen Gesetz
gewordene grundlegende Strukturreform der Rentenver-
sicherung mit ihren finanziellen Auswirkungen in den Be-
rechnungen berücksichtigt ist. Darüber hinaus wird in den
Berechnungen die in dem von den Koalitionsfraktionen
eingebrachten Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung
der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung der
Arbeiter und der Angestellten vorgesehene Herabsetzung
der Mindestschwankungsreserve von einer auf 0,8 Mo-
natsausgaben berücksichtigt.

Die den Vorausberechnungen zugrunde liegenden Metho-
den werden im Abschnitt 3.1.2 erläutert.

In den Übersichten B 2 und B 3 wird die Entwicklung der
Einnahmen und Ausgaben für die alten und die neuen
Länder ausgewiesen. Finanztransfers zwischen den Trä-
gern oder von den alten in die neuen Länder sind bei den
ausgewiesenen Einnahmen und Ausgaben nicht berück-
sichtigt. In der Übersicht B 1 wird die finanzielle Ent-
wicklung der Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten im gesamten Bundesgebiet ausgewiesen.
Ende 2000 hatte die ArV/AnV insgesamt eine Schwan-
kungsreserve von 14,2 Mrd. Euro entsprechend 0,99 Mo-
natsausgaben. Im Rentenversicherungsbericht 2000 war
die Schwankungsreserve Ende 2000 geringfügig höher
(0,1 Mrd. Euro) geschätzt worden. 

Deutschland 

Veränderung der 

Jahr 
Durchschnitts-

entgelte der  
Arbeitnehmer 

 in v. H. 

Zahl der  
beschäftigten 
Arbeiter und 
Angestellten  

in v. H. 

2001 2,0 0,23 
2002 2,7 0,19 
2003 2,6 0,94 
2004 2,6 0,95 
2005 2,6 0,95 

Alte Länder 

Veränderung der 

Jahr 
Durchschnitts-

entgelte der  
Arbeitnehmer  

in v. H. 

Zahl der 
 beschäftigten 
Arbeiter und 
Angestellten 

 in v. H. 

2001 2,0 0,23 
2002 2,7 0,19 
2003 2,6 0,94 
2004 2,6 0,95 
2005 2,6 0,95 

Neue Länder 

Veränderung der 

Jahr 
Durchschnitts-

entgelte der  
Arbeitnehmer 

 in v. H. 

Zahl der 
 beschäftigten 
Arbeiter und 
Angestellten  

in v. H. 

2001 2,2 � 0,51 
2002 2,9 � 0,17 
2003 2,8 0,77 
2004 2,8 0,80 
2005 2,8 0,82 
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Bei dem im Dezember 2000 für 2001 festgesetzten Bei-
tragssatz von 19,1 v. H. wird die Schwankungsreserve von
14,2 Mrd. Euro Ende 2000 voraussichtlich auf 13,7 Mrd.
Euro Ende 2001 zurückgehen und damit eine Monatsaus-
gabe nach jetziger Einschätzung um 8 Hundertstel ent-
sprechend 1,1 Mrd. Euro unterschreiten. 

Die Entwicklung in den Folgejahren wird maßgeblich von
der Entwicklung in den neuen Ländern bestimmt (Über-
sicht B 3). In den Jahren 2001 bis 2005 übersteigen dort
die Ausgaben die Einnahmen um 12,4 bis 14,1 Mrd. Euro.
Dies wird entscheidend durch das im Vergleich zum Zeit-
punkt des Beitritts der neuen Länder zur Bundesrepublik
Deutschland heute in den neuen Ländern erheblich nied-
rigere Beschäftigungsniveau verursacht. Während die
Zahl der abhängig Beschäftigten im Jahre 1990 8,6 Mio.
Personen betrug, werden in diesem Jahr nur 5,7 Mio. Per-
sonen in den neuen Ländern abhängig beschäftigt sein.

Dieses ist die wesentliche Ursache dafür, dass das Ver-
hältnis von Beitragseinnahmen zu Rentenausgaben in den
alten Ländern 2001 bei 97 v. H., in den neuen Ländern
aber nur bei 60 v. H. liegt.

Das Verhältnis der Rentenanzahlen (Renten insgesamt
ohne Waisenrenten) zu den Beitragszahlern (Summe aus
beschäftigten Arbeitern, Angestellten und Arbeitslosen)
beläuft sich 2001 in den alten Ländern auf 59 v. H., in den
neuen Ländern liegt es mit 68 v. H. auf einem höheren Ni-
veau. Daneben ist die größere Zahl der rentenrechtlichen
Zeiten in den Renten der neuen Länder für die ungünstigere
Finanzierungsstruktur verantwortlich. Nach der Auswer-
tung des Rentenbestandes durch den Verband Deutscher
Rentenversicherungsträger lagen den Versichertenrenten
an Männer/Frauen am 31. Dezember 2000 in den alten Län-
dern 40,0/25,8 Jahre, in den neuen dagegen 45,5/35,5 Jahre
an rentenrechtlichen Zeiten zugrunde.

In den alten Ländern gibt es im gesamten Zeitraum jähr-
lich Überschüsse (Übersicht B 2), die zwischen 12,2 Mrd.
Euro und 15,3 Mrd. Euro liegen; durch sie werden die De-
fizite in den neuen Ländern finanziert und die Schwan-
kungsreserve auf ihren Sollwert aufgefüllt.

Nach § 287 SGB VI in der Fassung des Entwurfs zur Be-
stimmung der Schwankungsreserve in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten ist der Bei-
tragssatz für 2002 bis 2003 in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten so festzusetzen, dass
die voraussichtlichen Einnahmen unter Berücksichti-
gung von Entnahmen aus der Schwankungsreserve aus-
reichen, um die voraussichtlichen Ausgaben des jeweili-
gen Jahres zu decken und sicherzustellen, dass am
Jahresende eine Schwankungsreserve von 0,8 Monats-
ausgaben vorhanden ist. Der Entwurf eines Gesetzes zur
Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten sieht vor,
dass ab dem Jahr 2004 nach § 158 SGB VI der Beitrags-
satz zum 1. Januar eines Jahres nur dann zu verändern ist,
wenn bei Beibehaltung des bisherigen Beitragssatzes die
Mittel der Schwankungsreserve am Ende des auf die
Festsetzung folgenden Kalenderjahres die durchschnittli-
chen Ausgaben zu eigenen Lasten der Träger der Renten-

versicherung der Arbeiter und Angestellten für 0,8 Kalen-
dermonate voraussichtlich unterschreiten oder für 1,2 Ka-
lendermonate voraussichtlich übersteigen. Wenn ein
neuer Beitragssatz zu bestimmen ist, so ist dieser als der
niedrigste Beitragssatz zu ermitteln, bei dem in den fol-
genden drei Jahren eine Schwankungsreserve an den Jah-
resenden zwischen 0,8 und 1,2 Monatsausgaben vorhan-
den ist.

Für das Jahr 2002 ergibt sich nach den Berechnungen
trotz der seit dem Sommer im Vergleich zu den Erwartun-
gen im Frühjahr deutlich ungünstigeren Wirtschaftsent-
wicklung ein gegenüber dem Jahr 2001 unveränderter
Beitragssatz von 19,1 v. H. Ohne die Senkung der
Schwankungsreserve würde die verschlechterte Wirt-
schaftsentwicklung zu einer Erhöhung des Beitragssatzes
in 2002 um 0,3 Punkte führen. Mit der Senkung der Min-
destschwankungsreserve von 1 auf 0,8 Monatsausgaben
wird im Jahr 2002 eine Entlastung von rd. 3 Mrd. Euro er-
reicht, wodurch der Beitragssatz in 2002 bei 19,1 v. H. sta-
bil gehalten werden kann.

Im Jahr 2003 bleibt der Beitragssatz auf Basis der Annah-
men zur mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung bei 
19,1 v. H. Für das Jahr 2004 wird er auf 19,0 v. H. und für
das Jahr 2005 auf ebenfalls 19,0 v. H. geschätzt. Unter
Berücksichtigung der ab 2004 gültigen Verstetigungsre-
gelung bleibt der Beitragssatz auch in den Jahren 2004
und 2005 bei 19,1 v. H.

Das Rentenniveau wird dabei in den alten Ländern im
Zeitraum 2001 bis 2005 zwischen 68,8 v. H. und 70,6 v. H.
pendeln.

1.2 Knappschaftliche Rentenversicherung
Bei den Vorausberechnungen wird vom gleichen Rechts-
stand wie in der Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten ausgegangen. Die Berechnungen werden
also unter Berücksichtigung von finanzwirksamen Maß-
nahmen, die sich bereits im Gesetzgebungsverfahren be-
finden, durchgeführt. (Näheres siehe Abschnitt 3.1.1).

Die den Vorausberechnungen zugrunde liegenden Metho-
den werden in Abschnitt 3.2.2 erläutert. Abweichend von
den dort getroffenen Annahmen wird mittelfristig mit fol-
genden Veränderungen der Durchschnittsentgelte der Ver-
sicherten gerechnet:

in den alten Ländern: 2001: 1,5 v. H.; 2002: 2,0 v. H.; 2003
bis 2005: 2,6 v. H.;

in den neuen Ländern: 2001: 2,2 v. H.; 2002: 2,9 v. H.;
2003 bis 2005: 2,8 v. H.

Die Abweichungen in den Entgeltannahmen in den alten
Ländern zu den entsprechenden Annahmen bei der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten beru-
hen auf den besonderen Tarifabschlüssen für den Stein-
kohlebergbau.

Die Entwicklung der Versicherten im Zeitraum bis 2005
ist identisch mit derjenigen für den langfristigen Zeitraum
bis 2015 und wird unter 3.2.1 erläutert.
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In den Übersichten B 5 und B 6 wird die mittelfristige Ent-
wicklung der Einnahmen und der Ausgaben für die alten
bzw. die neuen Länder und in Übersicht B 4 für das ge-
samte Bundesgebiet ausgewiesen. Danach steigt der Bun-
deszuschuss von 14,5 Mrd. DM (7,4 Mrd. Euro) im Jahre
2001 auf 7,5 Mrd. Euro im Jahr 2002 und verbleibt bis
zum Ende des Mittelfristzeitraums auf diesem Wert.

Der Verlust an Versicherten in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung wird durch den Wanderungsausgleich
wirksam kompensiert. Während der Wanderungsausgleich
in den neuen Ländern im Jahr 1994 sich noch in der Höhe
der Beitragseinnahmen bewegte (siehe Übersicht II 9),
wird er bei dem unterstellten Rückgang der Beitragszahler
im Jahr 2005 fast fünfmal so hoch wie die Beitragseinnah-
men sein. In den alten Ländern übersteigt der Wande-
rungsausgleich die Beitragseinnahmen im gleichen Jahr
um rd. 0,1 Mrd. Euro. 

Fast 85 v. H. des Bundeszuschusses entfallen auf die alten
Länder.

2. Die finanzielle Entwicklung im Zeitraum
2001 bis 2015 unter verschiedenen 
Annahmenkombinationen

2.1 Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten

Die Darstellung der finanziellen Entwicklung im lang-
fristigen Zeitraum bis zum Jahr 2015 erfolgt durch 
mehrere Modellrechnungen, die aufzeigen, wie das
Rentenversicherungssystem auf unterschiedliche Entgelt-
und Beschäftigungsannahmen mittel- und langfristig rea-
giert. 

Die Bruttodurchschnittsentgelte der Versicherten entspre-
chen in der mittleren Variante der mittelfristigen Projek-
tion der Bundesregierung für die Jahre 2002 bis 2005 vom
25. Oktober 2001. Ab dem Jahr 2006 wird eine konstante
Zuwachsrate von 3 v. H. angenommen. Für die Herleitung
der unteren Variante werden die Zuwachsraten der mittle-
ren Variante ab 2002 um einen Punkt vermindert und ent-
sprechend für die Herleitung der oberen Variante um ei-
nen Punkt erhöht. 

Für die neuen Länder wird ebenfalls ein unterer, mittlerer
und oberer Entgeltpfad gebildet. Dies geschieht unter der
Annahme, dass bis zum Jahr 2030 100 v. H. des entspre-
chenden Lohnniveaus der jeweils korrespondierenden Va-
riante für die alten Länder erreicht werden. 

Hinsichtlich der Entwicklung der Zahl der Beschäftigten in
den alten Ländern liegen den Vorausberechnungen ebenfalls
drei Varianten zugrunde: höhere, mittlere und niedrigere Be-
schäftigungsentwicklung. Die Annahmen für die mittlere
Variante von 2002 bis 2005 entsprechen wiederum der mit-
telfristigen Projektion der Bundesregierung. Bis 2005 ergibt
sich die untere bzw. obere Variante aus der mittleren Vari-
ante durch Minderung bzw. Erhöhung der Zuwachsraten um
0,25 Prozentpunkte. Ab 2006 werden die Zuwachsraten in
allen drei Varianten bis zum Ende des Vorausberechnungs-
zeitraums in 2015 auf Null abgeschmolzen.

Ausgehend von 27,0 Millionen Arbeitern und Angestell-
ten im Basisjahr 2001 wird in den Modellrechnungen un-
terstellt, dass

� bei niedrigerer Beschäftigungsentwicklung und einem
Zuwachs von 1,4 Millionen im Endjahr 2015 des Vo-
rausberechnungszeitraums mit 28,4 Millionen Arbei-
tern und Angestellten,

� bei mittlerer Beschäftigungsentwicklung und einem
Zuwachs von 2,1 Millionen im Endjahr 2015 des Vo-
rausberechnungszeitraums mit 29,1 Millionen Arbei-
tern und Angestellten und 

� bei höherer Beschäftigungsentwicklung und einem
Zuwachs von 2,7 Millionen im Endjahr 2015 des Vo-
rausberechnungszeitraums mit 29,7 Millionen Arbei-
tern und Angestellten gerechnet werden kann.

Auch für die neuen Länder werden drei Beschäftigungs-
pfade festgelegt. Im Basisjahr 2001 beträgt die Zahl der
Arbeiter und Angestellten rd. 5,4 Millionen Personen. Bis
zum Jahr 2015 erhöht sich diese Zahl in der unteren Vari-
ante um rd. 0,3 Millionen auf 5,7 Millionen Personen. In
der mittleren Variante erhöht sich die Basiszahl bis 2015
um gut 0,4 Millionen, in der oberen Variante ist die Be-
schäftigung in 2015 um rd. 0,6 Millionen Personen höher.
Dieses im Vergleich zu den alten Ländern etwas geringere
Wachstum geht auf die in den neuen Ländern ansteigende
Zahl von Beamten zurück, wodurch die Zuwachsraten bei
der Zahl der Arbeiter und Angestellten gemindert werden.

Die Vorausberechnungen sind reine Modellrechnungen.
Bei der Darstellung der Ergebnisse hat sich die Bundesre-
gierung auf die wichtigsten Angaben beschränkt, um den
Umfang des Berichts in angemessenen Grenzen zu halten.
Um die Zahl der Varianten auf neun zu begrenzen, wird
jede Annahmenkombination in den alten Ländern nur mit
der entsprechenden Annahmenkombination für die neuen
Länder verknüpft, also zum Beispiel die mittleren Ent-
gelt- und Beschäftigungsannahmen der alten Länder mit
den mittleren Entgelt- und Beschäftigungsannahmen der
neuen Länder. Wie in dem Vorjahresbericht wird bei die-
sen Modellrechnungen die im Entwurf eines Gesetzes zur
Bestimmung der Schwankungsreserve in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Angestellten neu gefasste Ver-
stetigungsregelung nicht angewandt.

Auf Basis des geltenden Rechts und unter Berücksichti-
gung des Gesetzentwurfs zur Bestimmung der Schwan-
kungsreserve in der Rentenversicherung der Arbeiter und
Angestellten, durch den die am Jahresende vorgeschrie-
bene Schwankungsreserve von bisher einer auf nunmehr
0,8 Monatsausgaben gesenkt wird, ergibt sich die in
Übersicht B 7 aufgeführte Beitragssatzentwicklung. Die
mittelfristige Beitragssatzreihe bis 2005 entspricht in der
mittleren Variante der bereits im Abschnitt 1.1 dieses
Teils beschriebenen Entwicklung. Langfristig zeigt die
Betrachtung der mittleren Variante, dass die Beitrags-
sätze im Zeitraum 2008 bis 2011 bezogen auf 2001 um
0,4 Punkte niedriger liegen und erst gegen Ende des Vo-
rausberechnungszeitraums den Beitragssatz in 2001 wie-
der erreicht.
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Diese Beitragssatzentwicklung macht deutlich, dass die
Rentenstrukturreform den Prozess fortsetzt, der mit den
Maßnahmen der Bundesregierung seit Ende 1998 einge-
leitet wurde. Bereits im Vorfeld der Rentenstruktur-
reform, also vor 2002, ist eine Reduktion des Beitragssat-
zes um 1,2 Prozentpunkte erreicht worden. 

Mit der Rentenstrukturreform ist es gelungen, eine zu-
sätzliche kapitalgedeckte Altersvorsorge zu installieren
und zeitgleich den Beitragssatz in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung langfristig zu stabilisieren. Die mit er-
heblichen staatlichen Mitteln geförderte Zusatzvorsorge
kann in der betrieblichen Altersvorsorge (2. Säule) wie
auch in der privaten Altersvorsorge (3. Säule) aufgebaut
werden. Insbesondere mit der Ergänzung der umlagefi-
nanzierten Rentenversicherung durch eine kapitalge-
deckte Altersvorsorge der Versicherten sind die Rahmen-
bedingungen gegeben, die notwendig sind, um den
demographischen Herausforderungen, die sich im Jahr
2015 verschärfen werden, zu begegnen. Die auf die um-
lagefinanzierte Rentenversicherung beschränkten Rege-
lungen des RRG 1999 konnten diesem Anspruch nicht ge-
recht werden.

Wie in Übersicht B 8 deutlich wird, ist es mit der Ren-
tenreform gelungen, das Rentenniveau bis 2015 auf ho-
hem Niveau zu stabilisieren. Aufgrund von jetzt für 2005
höher eingeschätzten Belastungen der Nettolöhne ergibt
sich bei degressiver Fortschreibung der Lohnsteuer-
quote im Jahr 2015 mit 70,8 v. H. ein höheres Nettoren-
tenniveau als bisher angenommen. Bei linearer Fort-
schreibung der Lohnsteuerquote beläuft sich das
Nettorentenniveau in 2015 auf gut 70 v. H. Unter Ein-
schluss der Kapitalrente übersteigt im Jahr 2015 das Ge-
samtversorgungsniveau das heutige Nettorentenniveau
deutlich.

§ 154 Abs. 3 SGB VI verpflichtet die Bundesregierung,
den gesetzgebenden Körperschaften geeignete Maßnah-
men vorzuschlagen, wenn

� der Beitragssatz in der Rentenversicherung der Arbei-
ter und der Angestellten bis zum Jahre 2020 20 v. H.
oder bis zum Jahre 2030 22 v. H. überschreitet bzw.

� der Verhältniswert aus einer jahresdurchschnittlichen
verfügbaren Standardrente und dem unter Berücksichti-
gung des Altersvorsorgeanteils zur zusätzlichen Alters-
vorsorge vorausberechneten jahresdurchschnittlichen
Nettoentgelt (Nettorentenniveau) 67 v. H. unter-
schreitet.

Enscheidungsgrundlage für die Bundesregierung ist die
mittlere Variante der 15-jährigen Vorausberechnungen
des Rentenversicherungsberichts.

Nach den Ergebnissen für den Vorausberechnungszeit-
raum bis 2015 hält sowohl die voraussichtliche Entwick-
lung des Beitragssatzes in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten (Übersicht B 7) als auch des
Nettorentenniveaus (Übersicht B 8) den Rahmen der an-
geführten Werte ein.

2.2 Knappschaftliche Rentenversicherung
Als Ergebnis der Vorausberechnungen in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung kann � bei den zugrunde
gelegten Annahmen � die Höhe des notwendigen Bun-
deszuschusses nach § 215 SGB VI angesehen werden, der
sich als Unterschiedsbetrag zwischen den Ausgaben und
den Einnahmen ohne Bundeszuschuss ergibt. Die Be-
rechnungen werden auf der Basis des geltenden Rechts
unter Berücksichtigung von finanzwirksamen Maßnah-
men, die sich bereits im Gesetzgebungsverfahren befin-
den, durchgeführt. Auch wenn man sich auf eine An-
nahme über die Entwicklung der Anzahl der Versicherten
in der knappschaftlichen Rentenversicherung beschränkt,
ergeben sich zu den neun Vorausberechnungen der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten neun
entsprechende Vorausberechnungen der knappschaftli-
chen Rentenversicherung, da sich je Vorausberechnung
der ArV/AnV verschiedene Beitragssätze und Anpas-
sungssätze gemäß § 158 Abs. 2 SGB VI und § 68 SGB VI
entsprechend auf die KnRV auswirken. Da in der KnRV
zusätzliche Varianten nur einen geringen Informationsge-
winn liefern, werden lediglich drei Varianten berücksich-
tigt. Hierbei werden je Entgeltannahme die durch die mitt-
lere Beschäftigungsvariante bestimmte Entwicklung der
Beitragssätze und der Anpassungssätze in der ArV/AnV
für die Berechnungen der KnRV unterlegt.

Bei den drei Varianten für die Entwicklung der Brutto-
durchschnittsentgelte in den alten Ländern wird wie bei
den Vorausberechnungen für die ArV/AnV (siehe 3.2.1)
ab 2006 von 2 v. H. (Variante I), 3 v. H. (Variante II) bzw.
4 v. H. (Variante III) ausgegangen. Die abweichenden
Entgeltannahmen für den Mittelfristzeitraum bis 2005
sind für die Variante II im Abschnitt 3.1.2 beschrieben.
Diese Annahmen werden für die Variante I um 1 v. H. ver-
mindert und für die Variante III um 1 v. H. erhöht. Ent-
sprechend diesen drei Varianten für den Entgeltzuwachs
ergeben die Modellrechnungen für den Vorausberech-
nungszeitraum 2001 bis 2015 drei verschiedene Werterei-
hen für die Höhe des Bundeszuschusses. Tendenziell ist
der Bundeszuschuss in allen drei Varianten rückläufig. Im
Jahr 2015 erreicht er bundesweit bei Variante I 5,1 Mrd.
Euro, bei Variante II 5,8 Mrd. Euro und bei Variante III 
6,5 Mrd. Euro (Übersicht B 11).

Die Entwicklung des Beitragssatzes in der knappschaftli-
chen Rentenversicherung im 15-jährigen Vorausberech-
nungszeitraum wird beispielhaft für die Variante II in
Übersicht B 14 dargestellt.

3. Erläuterungen zu den 
Vorausberechnungen

3.1 Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten

3.1.1 Allgemeine Annahmen
a) Rechtsstand

Die Vorausberechnungen gehen entsprechend der bisheri-
gen Verfahrensweise vom geltenden Recht unter Einbezug
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finanzwirksamer Maßnahmen, die sich bereits im Gesetz-
gebungsverfahren befinden, aus. Dies bedeutet, dass die
Wirkungen des Entwurfs eines Gesetzes zur Bestimmung
der Schwankungsreserve in der Rentenversicherung der
Arbeiter und Angestellten berücksichtigt werden. Mit die-
sem Gesetz wird die bisher am Jahresende vorgeschrie-
bene Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe auf
0,8 Monatsausgaben gesenkt. Hierdurch werden im Jahr
2002 rd 3 Mrd. Euro zur Ausgabenfinanzierung frei. Der
Beitragssatz, der sonst um 0,3 Prozentpunkte angehoben
werden müsste, kann bei 19,1 v. H. stabil gehalten werden.
Eine die derzeitige Konjunkturschwäche zusätzlich belas-
tende Anhebung der Lohnkosten und Schwächung der pri-
vaten Kaufkraft � jeweils in der Größenordnung von 
1,2 Mrd. Euro � kann vermieden werden. Die Neuregelung
ist auf Dauer angelegt, da es sich bei der Senkung der
Schwankungsreserve um 0,2 Monatsausgaben um eine
Größenordnung handelt, die zur Funktionserfüllung der
Schwankungsreserve nicht benötigt wird.

Neben dieser Maßnahme sind auch die Auswirkungen der
Rentenanpassung zum 1. Juli 2001, durch die die Renten
in den alten Ländern um 1,91 v. H. und in den neuen Län-
dern um 2,11 v. H. angehoben wurden, in die Berechnun-
gen eingeflossen. 

b) Die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttoarbeits-
entgelts der Versicherten

Sowohl für die Entwicklung der Einnahmen als auch der
Ausgaben in der gesetzlichen Rentenversicherung sind
die durchschnittlichen Veränderungen des Bruttoar-
beitsentgelts der Versicherten von großer Bedeutung.

Nach der Projektion der Bundesregierung werden sich die
Löhne pro Kopf in den alten Ländern im Jahr 2002 um 
2,7 v. H. und von 2003 bis 2005 um 2,6 v. H. p. a. erhöhen.
In den neuen Ländern wird die Zuwachsrate 2002 2,9 v. H.
und für die Jahre 2003 bis 2005 2,8 v. H. betragen. Im
Jahre 2005 haben die Löhne in den neuen Ländern dann
voraussichtlich 77,7 v. H. des Niveaus in den alten Län-
dern erreicht. Diese Annahmen liegen der Mittelfristrech-
nung zugrunde.

Die Fünfzehnjahresrechnungen basieren wegen der Unsi-
cherheiten bei der Lohnentwicklung nicht nur auf einer,
sondern auf drei Annahmereihen. Den Berechnungen in
den alten Ländern liegen ab 2006 gleich bleibende jährli-
che Zuwachsraten von 2 v. H., 3 v. H. und 4 v. H. zu-
grunde. Im mittelfristigen Zeitraum bis 2005 liegen die
Annahmen der unteren bzw. der oberen Entgelt-Variante
um einen Prozentpunkt unterhalb bzw. oberhalb der An-
nahmen der mittleren Variante und damit auch der Mittel-
fristrechnung.

Die Durchschnittsentgelte und die daraus abgeleiteten
Beitragsbemessungsgrenzen auf der Basis einer mittleren
Zuwachsrate sind für die alten Länder der Übersicht B 12
zu entnehmen.

Für die neuen Länder wird modellmäßig für die untere,
mittlere und obere Entgeltentwicklung angenommen,
dass bis 2030 100 v. H. des Lohnniveaus der jeweiligen
Variante für die alten Länder erreicht werden. Diese Prä-

missen führen bei den Fünfzehnjahresrechnungen im
Zeitraum ab 2006 für die neuen Länder zu jährlichen
Lohnzuwachsraten von 3,24 v. H. (untere Variante), 4,26
v. H. (mittlere Variante) und 5,27 v. H. (obere Variante).

c) Annahmen über die Zahl der beschäftigten Arbeiter
und Angestellten

Von maßgeblicher Bedeutung insbesondere für die Ent-
wicklung der Einnahmen ist die Entwicklung der Be-
schäftigung, deren Einschätzung ebenso wie die der Ent-
geltentwicklung erheblichen Unsicherheiten unterliegt.

Als Basis dienen die Beschäftigungsdaten der amtlichen
Statistik im Jahre 2000. Für 2001 bis 2005 wurden Eck-
werte festgelegt, welche die aktuelle Entwicklung des Ar-
beitsmarktes berücksichtigen. Danach steigt in den alten
Ländern die Zahl der abhängig Beschäftigten im Inland
2001 um rd. 0,3 v. H. an. Für das Jahr 2002 wird nur noch
ein Anstieg um rd. 0,2 v. H. erwartet. Ab dem Jahr 2003
wird bis 2005 ein jährlicher Anstieg um rd. 0,8 v.H. un-
terstellt. Die Zahl der Arbeitslosen wird in den alten Län-
dern für 2001 auf rd. 2,5 Millionen geschätzt. Danach geht
sie bis zum Jahr 2005 auf rd. 2,2 Millionen zurück.

In den neuen Ländern wird sich auf der Basis der Annahmen
der Ressorts für das Jahr 2001 die Zahl der abhängig Be-
schäftigten im Inland gegenüber dem Vorjahr um 0,3 v.H.
vermindern. Im Jahr 2002 wird ein geringer Anstieg um
rd. 0,02 v. H. erwartet, für den Zeitraum 2003 bis 2005
wird eine Steigerungsrate von rd. 0,9 v. H. angenommen.
Die Zahl der Arbeitslosen in den neuen Ländern wird für
2001 auf 1,35 Millionen geschätzt. Danach wird unter-
stellt, dass die Zahl der Arbeitslosen bis zum Jahr 2005
auf 1,15 Millionen abnimmt.

Die im Abschnitt 1.1 dargestellten mittelfristigen Annah-
men zur Beschäftigung ergeben sich aus den oben ge-
nannten Annahmen unter Berücksichtigung der Entwick-
lung der Zahl der Beamten. Dazu sind in den alten und
neuen Ländern gegenläufige Entwicklungsreihen unter-
stellt. In den alten Ländern ergibt sich, bedingt u. a. durch
den Abbau der Beamten bei der ehemaligen Bundesbahn
und -post, ein Rückgang um rd. 95 000 (2001 bis 2005).
In den neuen Ländern wird von 2001 bis 2005 dagegen
eine Zunahme um rd. 35 000 angenommen.

Für die Fünfzehnjahresrechnungen werden, wie bisher, 
drei Entwicklungspfade gebildet, um die Wirkung unter-
schiedlicher Beschäftigungsannahmen darzustellen (Über-
sicht B 13). Die Herleitung dieser Pfade geschieht nach wie
vor getrennt für die alten und neuen Länder im Rahmen ei-
nes Arbeitsmarktmodells. Dabei entspricht wie im letzten
Bericht der mittlere Beschäftigungspfad bis 2005 den be-
reits beschriebenen Annahmen der Ressorts zur mittelfristi-
gen Beschäftigungsentwicklung.

Die mittleren Beschäftigungsannahmen werden fortge-
schrieben, indem die gesamtdeutsche Wachstumsrate der
abhängig Beschäftigten ab 2005 bis zum Ende des Simu-
lationszeitraumes in 2015 linear auf Null vermindert wird.
Dabei wird der Zuwachs von den Arbeitslosen und aus der
Stillen Reserve gespeist, bei Erreichen der Vollbeschäfti-
gung wird nur noch die Stille Reserve abgebaut, solange,
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bis die jeweilige Potenzialgrenze erreicht ist. Für den
Zeitraum von 2006 bis 2015 wird ein konstantes Verhält-
nis der Wachstumsrate der abhängig Beschäftigten in den
alten Ländern zu der Wachstumsrate in den neuen Län-
dern beibehalten.

Für die alten Länder entsprechen die Annahmen bis 2005
in der mittleren Variante denen der Mittelfristrechnung,
die Zuwachsraten der abhängig Beschäftigten vermindern
sich ab 2006 bis zum Jahr 2015 auf Null. Zu den abhän-
gig Beschäftigten gehören neben den Arbeitern und An-
gestellten die Beamten. Letztere verringern sich insbeson-
dere durch den Abbau bei Bahn und Post im Zeitraum
2001 bis 2015 um rd. 262 000. Unter Berücksichtigung
dieser Entwicklung bei den Beamten ergibt sich für die
Zahl der Arbeiter und Angestellten ein Anstieg von 2001
bis 2005 um 876 000 bzw. von 2005 bis 2015 um weitere
1174 000 Personen. Das Erwerbspersonenpotenzial steigt
bis 2014 noch leicht an. Dies ist insbesondere durch die
steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen bedingt, nach
2005 auch durch die Annahme einer infolge aufgeschobe-
ner Rentenzugänge steigenden Erwerbsbeteiligung der
Älteren. Erst in 2015 geht das Erwerbspersonenpotenzial
leicht zurück.

Auch in den neuen Ländern sind die Annahmen bei der
mittleren Beschäftigungsentwicklung bis 2005 mit denen
der Mittelfristrechnung identisch. Ab 2006 werden die
Zuwachsraten bis 2015 auf Null verringert. Die Zahl der
Beamten in den neuen Ländern wächst kontinuierlich bis
zum Jahr 2015. Im Jahr 2015 erreicht der Anteil der Be-
amten an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter in den
neuen Ländern ungefähr den Anteil der Beamten ohne
Bahn und Post an der Bevölkerung im erwerbsfähigen Al-
ter in den alten Ländern im Jahr 2000. Für den Vorausbe-
rechnungszeitraum ergibt sich ein Anstieg der Anzahl der
Beamten von 2001 bis 2015 von rd. 108 000. Die Zahl der
Arbeiter und Angestellten steigt von 2001 bis 2005 um
123 000 und im Zeitraum von 2005 bis 2015 um weitere
298 000 Personen.

Die Modellvarianten �niedrigere und höhere Beschäfti-
gungsentwicklung� werden dadurch abgeleitet, dass in den
alten und neuen Ländern ab 2001 die jährlichen gesamt-
deutschen Veränderungsraten für die Zahl der abhängig
Beschäftigten gegenüber der mittleren Variante mittelfris-
tig um 0,25 Prozentpunkte erhöht bzw. vermindert werden.
Die Variation um 0,25 Prozentpunkte entspricht der Ziel-
setzung, entsprechend wie bei den Entgelten die Auswir-
kungen unterschiedlicher Beschäftigungsentwicklungen
auf die Finanzlage der Rentenversicherung in den nächs-
ten 15 Jahren durch Bandbreiten in den Modellvarianten
sichtbar zu machen. Damit werden in Deutschland insge-
samt für die untere Variante Zuwachsraten von 
�0,1 v. H. (2002) bzw. 0,6 v. H. (2003 bis 2005) und für die
obere Variante von 0,4 v. H. (2002) bzw. 1,1 v. H. (2003 bis
2005) vorgegeben. Ab 2006 werden diese Zuwachsraten
bis 2015 linear auf Null vermindert.

Sowohl in den alten als auch in den neuen Ländern wird
die Potenzialgrenze in keiner der drei Varianten erreicht.
Dies gilt ebenfalls für das Vollbeschäftigungsziel. 

Bei den hier genannten Absolutzahlen ist für den Ver-
gleich mit dem RVB 2000 die Revision der Erwerbstäti-
genzahlen des Statistischen Bundesamtes im August 2001
zu berücksichtigen.

3.1.2 Verfahren zur Vorausberechnung der
Einnahmen und der Ausgaben

Basis der Berechnungen sind die geschätzten Jahresergeb-
nisse 2001 der Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten, getrennt für die alten und neuen Länder.
Diese Ergebnisse beruhen auf der Ist-Entwicklung bis Sep-
tember 2001 (Beiträge) bzw. bis Oktober 2001 (Renten).

Für den Vorausberechnungszeitraum werden die wichtigs-
ten Positionen wie folgt ermittelt:

a) Beitragseinnahmen

Die Pflichtbeiträge werden ermittelt, indem das ge-
schätzte Ergebnis 2001 im Grundsatz proportional zur
Entwicklung der Durchschnittsentgelte, der Anzahl der
Versicherten und des Beitragssatzes fortgeschrieben wird.
Letzterer ist entsprechend dem geltenden Recht gemäß 
§ 158 SGB VI zu bestimmen. 

Die Bundesanstalt für Arbeit zahlt für ihre Arbeitslosen-
geldempfänger seit 1995 Beiträge an die Rentenversiche-
rung auf der Basis von 80 v. H. des der Leistung zugrunde
liegenden Bruttoentgelts. Aufgrund des Einmalzahlungs-
Neuregelungsgesetzes zahlt die Bundesanstalt zusätzliche
Beiträge durch den Einbezug von einmaligen Arbeitsent-
gelten in die Leistungsbemessung. 

Seit 1995 zahlen die Pflegekassen nach § 44 SGB XI
Beiträge zur Rentenversicherung für Pflegepersonen. Die
Fortschreibung der Beiträge richtet sich nach der Entwick-
lung der Durchschnittsentgelte und des Beitragssatzes.

Die Fortschreibung der freiwilligen Beiträge erfolgt
gemäß der Entwicklung des Beitragssatzes und der Ver-
änderung der Zahl der Arbeiter und Angestellten. 

Die Bemessungsgrundlage für die Beiträge vom Kran-
kengeld ist seit 1995 analog zu der Regelung für die BA-
Beiträge auf 80 v. H. des der Leistung zugrunde liegenden
Bruttoentgelts angehoben. Analog der Wirkung bei den
BA-Beiträgen führt das Einmalzahlungs-Neuregelungs-
gesetz auch zu Mehreinnahmen bei den Krankengeld-
beiträgen. Bei der Fortschreibung der Beiträge für die
Empfänger von Krankengeld werden neben der Entwick-
lung der Durchschnittsentgelte und des Beitragssatzes
auch die Veränderungen der Zahl der beschäftigten Ar-
beiter und Angestellten berücksichtigt. 

Durch das Gesetz zu Korrekturen in der Sozialversiche-
rung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte werden
seit dem 1. Juni 1999 vom Bund Beiträge für Kinder-
erziehung geleistet. Diese Beiträge werden sich in
Deutschland im Jahr 2001 auf 11,5 Mrd. Euro belaufen.
Die Fortschreibung erfolgt entsprechend der Entwicklung
der (gesamtdeutschen) Löhne, des Beitragssatzes in der
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten und
der Zahl der Kinder unter drei Jahren.
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b) Allgemeiner und zusätzlicher Bundeszuschuss sowie
Mittel aus der Ökosteuer

Der allgemeine Bundeszuschuss in den alten Ländern wird
ins folgende Jahr gemäß den Veränderungen des durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelts vom vorvergangenen
zum vergangenen Jahr fortgeschrieben; er ändert sich zu-
sätzlich in dem Verhältnis, in dem sich der Beitragssatz
verändert, der sich ohne Berücksichtigung des zusätzli-
chen Bundeszuschusses ergibt (§ 213 Abs. 2 SGB VI).

In den neuen Ländern wird der Bundeszuschuss so be-
rechnet, dass sein Anteil an den Rentenausgaben so hoch
wie der entsprechende Anteil in den alten Ländern ist.

Seit dem 1. Juni 1999 ist der allgemeine Bundeszuschuss im
Zusammenhang mit der Einführung der Beiträge für Kin-
dererziehungszeiten durch das Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung gemindert um die bisher im Bundeszu-
schuss enthaltene pauschale Erstattung der Aufwendungen
der Rentenversicherung aus der Anrechnung von Kinderer-
ziehungszeiten. Dies führt zu einer Minderung des allge-
meinen Bundeszuschusses um rd. 3,6 Mrd. Euro ab 2000.

Im Zusammenhang mit dem Rentenreformgesetz 1999 ist
durch das Gesetz zur Finanzierung eines zusätzlichen
Bundeszuschusses zur gesetzlichen Rentenversicherung
der allgemeine Bundeszuschuss um einen zusätzlichen
Bundeszuschuss ergänzt worden (§ 213 Abs. 3 SGB VI).
Letzterer betrug für das Jahr 2001 8,0 Mrd. Euro. Für die
Kalenderjahre ab 2002 verändert er sich entsprechend der
Veränderungsrate der Umsatzsteuer ohne Berücksichti-
gung von Änderungen des Steuersatzes.

Mit dem Gesetz zur Fortführung der ökologischen Steu-
erreform sind seit dem Jahr 2000 weitere Mittel zur Sen-
kung des Beitragssatzes durch die Anhebung der Mine-
ralöl- und Stromsteuer bereitgestellt worden. Diese Mittel
betragen im Jahr 2001 rd. 4,2 Mrd. Euro und steigen bis
2003 auf 9,1 Mrd. Euro an. Dabei ist bereits berück-
sichtigt, dass die Ökosteuerbeträge durch die im Gesetz
zur Reform der Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit geregelte landwirtschaftliche Ausnahmere-
gelung zur Ökosteuer gemindert werden. Dieser Er-
höhungsbetrag zum zusätzlichen Bundeszuschuss wird ab
2004 � ohne weitere Anknüpfung an Ökosteuern � mit der
Lohnsumme dynamisiert fortgeschrieben.

Durch die im AVmG/AVmEG enthaltenen Maßnahmen
zur Verminderung verschämter Altersarmut entstehen in den
Jahren 2003 und 2004 Belastungen von rd. 0,4 Mrd. Euro.
Ab dem Jahr 2005 wird von jährlichen Belastungen in
Höhe von 0,3 Mrd. Euro ausgegangen. Diese Belastungen
werden aus dem Erhöhungsbetrag finanziert. 

c) Erstattungen aus öffentlichen Mitteln

Die Erstattungen aus öffentlichen Mitteln beinhalten nur
noch die Erstattungen von den Versorgungsdienststellen
(jährlich rd. 0,5 Mrd. Euro in den alten Ländern und 
rd. 0,2 Mrd. Euro in den neuen Ländern). Die Erstattun-
gen für die Kinderzuschüsse sind mittlerweile bis auf mi-
nimale Restbeträge ausgelaufen.

Erstattungen für Aufwendungen aus der Überführung der
Zusatz- und Sonderversorgungssysteme und für eini-

gungsbedingte Leistungen sowie für Renten an Behin-
derte im Beitrittsgebiet werden unter dieser Position nicht
erfasst. Dafür sind die entsprechenden Aufwendungen
aber auch bei den Renten und der Krankenversicherung
der Rentner nicht enthalten. 

d) Rentenausgaben

Die mit dem Rentenreformgesetz 1999 eingeführte Minde-
rung der Anpassung durch den Demographiefaktor, der die
Veränderung der Lebenserwartung 65-Jähriger zur Hälfte
berücksichtigt, ist mit dem Gesetz zu Korrekturen in der
Sozialversicherung und Sicherung der Arbeitnehmerrechte
für die Jahre 1999 und 2000 ausgesetzt worden. Durch das
Haushaltssanierungsgesetz erfolgte die Anpassung 2000
entsprechend der Veränderung des Preisniveaus für die Le-
benshaltung aller privaten Haushalte des Jahres 1999. Seit
der Anpassung zum 1. Juli 2001 werden die Renten wieder
lohnbezogen angepasst. Nach der neuen Anpassungsformel
ergibt sich die Rentenanpassung aus der Entwicklung der
Bruttoentgelte multipliziert mit der Veränderung des vollen
Beitragssatzes zur Rentenversicherung und des zu berück-
sichtigenden Aufwandes zur privaten Altersvorsorge. An-
dere Sozialversicherungsbeiträge haben ebenso wie die
Entwicklung der Lohnsteuersumme keinen Einfluss mehr
auf die Höhe der Anpassung. Die sich daraus ableitende
Entwicklung des aktuellen Rentenwertes in den alten Län-
dern ist für die mittlere Lohnvariante der Übersicht B 12 zu
entnehmen.

Die Vorausschätzung der Rentenausgaben basiert auf ei-
ner Modellrechnung zur Entwicklung des Rentenbestan-
des nach Einzelalter im Zeitverlauf. Dabei werden jedoch
nicht einzelne Leistungsarten gesondert betrachtet. Die an
sich schon sehr komplexe Modellstruktur erlaubt ledig-
lich eine Differenzierung zwischen Versicherten- und
Hinterbliebenenrenten. Weiter wird im Modell zwischen
Renten im In- und Ausland unterschieden.

Basis der Berechnungen ist die Bevölkerung zum 1. Ja-
nuar 2000. Für den Zeitraum von 2000 bis zum Jahr 2015
werden Zuzüge von Aussiedlern in Höhe von rd. 0,6 Mil-
lionen berücksichtigt. Bei den Ausländern wird im ge-
samten Vorausberechnungszeitraum ein jährlicher Wan-
derungsüberschuss unterstellt, der von 110 000 in 2000
auf 200 000 ab 2008 ansteigt. Bis 2015 wird somit ein
Zuwanderungsüberschuss von Ausländern in Höhe von
2,6 Millionen erwartet. Diese Annahmen zur Ausländer-
wanderung entsprechen der mittleren Variante der
Bevölkerungsprojektion der Bundesregierung. 

Die Rentenzugangsverhältnisse in den alten Ländern ba-
sieren auf den durchschnittlichen Zugängen der Jahre
1997 bis 1999. Der in den Zugängen seit 1994 zu beob-
achtende starke Anstieg der Renten wegen Arbeitslosig-
keit wird ab dem Jahr 2001 bis zum Jahr 2021 auf das Ni-
veau zurückgeführt, wie es sich im Durchschnitt der Jahre
1988 bis 1990 ergeben hat.

Die Rentenwegfälle wegen Todes werden unter Berück-
sichtigung des vorhandenen Datenmaterials der Versiche-
rungsträger aus dem Schnitt der Jahre 1997/99 und der
Sterbetafel 1997/99 der Wohnbevölkerung berechnet. Bei
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den Versichertenrenten werden die Sterbefälle ab Alter 65
und bei Witwen-/Witwerrenten über alle Alter im Grund-
satz mithilfe der Sterbetafel 1997/99 geschätzt. Jedoch
wird der in der Vergangenheit zu beobachtenden Ent-
wicklung des kontinuierlichen Anstiegs der Lebenserwar-
tung in der Bevölkerung dadurch Rechnung getragen,
dass sich die Lebenserwartung von 1998 (mittleres Jahr
der Sterbetafel) bis 2008 in dem Ausmaß erhöhen wird,
wie es im 1998 endenden Zehnjahreszeitraum zu beob-
achten war. Dieses bedeutet eine Erhöhung der Lebenser-
wartung im Vergleich der Sterbetafel 1997/99 mit der von
1987/1989 bei 65-jährigen Männern um rd. 1,4 auf 16,9
und bei gleichaltrigen Frauen um rd. 1,3 auf 20,5 Jahre.
Das im Jahre 2008 erreichte Niveau wird in den Folge-
jahren so modifiziert, dass sich im Jahr 2030 die im
Durchschnitt der Jahre 1996/97 beobachtete Lebens-
erwartung von Japan einstellt (Männer: 17,0 Jahre,
Frauen: 21,6 Jahre). Japan hat im internationalen Ver-
gleich die höchste Lebenserwartung.

Wie bereits in den Vorjahren basieren die Wegfall- und
Zugangsverhältnisse in den neuen Ländern auf tatsächli-
chen Beobachtungen. Hinsichtlich der Fortschreibung
wird angenommen, dass sich die Zugangsverhältnisse in
den neuen Ländern über 10 Jahre bis zum Jahr 2010 an die
in den alten Ländern angeglichen haben werden.

Die Rentenwegfälle wegen Todes bei den Versicherten-
renten ab Alter 65 und den Witwen-/Witwerrenten werden
wie in den alten Ländern mit der Sterbetafel der Wohnbe-
völkerung berechnet. Zur Ermittlung der Sterbefälle der
Bevölkerung in den neuen Ländern wird ebenfalls von der
Sterbetafel 1997/99 dieses Gebietes ausgegangen. Nach
dieser Sterbetafel beträgt die Lebenserwartung 65-jähri-
ger Männer/Frauen 14,7/18,5 Jahre statt 15,5/19,2 Jahre
nach der Sterbetafel 1997/99 in den alten Ländern. Für die
neuen Länder wird unterstellt, dass die Lebenserwartung
sich bis 2008 an die für die alten Ländern für 2008 ange-
nommene Lebenserwartung angeglichen haben wird. Die
im Vergleich zu dem letzten Bericht deutlich frühere An-
gleichung der Lebenserwartung ist Folge der Ist-Ent-
wicklung in den letzten Jahren.

e) Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe, Verwal-
tung und Verfahren

Im Grundsatz werden die Aufwendungen für Leistungen
zur Teilhabe ermittelt, indem die durch das WFG festge-
legten und durch das Dritte SGB VI-Änderungsgesetz
modifizierten Höchstbeträge mit der Entgeltsteigerung
fortgeschrieben werden.

Von diesem Grundsatz wird dann abgewichen, wenn im
Basisjahr eine Überschreitung des Deckelbetrags erwartet
wird. Die Überschreitungsbeträge führen sodann zwei
Jahre später zu einer entsprechenden Minderung der
Höchstbeträge. Für das Basisjahr 2001 wird jedoch nicht
von einer Überschreitung des Deckelbetrages ausgegan-
gen. Die Aufwendungen für Verwaltung und Verfahren
werden entsprechend der Lohnentwicklung fortgeschrie-
ben. Sie betragen im Jahr 2001 in den alten Ländern 
rd. 2,7 Mrd. Euro und in den neuen Ländern rd. 0,8 Mrd.
Euro.

f) Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Seit dem 1. Juli 1997 gilt auch für versicherungspflichtige
Rentner für die Bemessung der Beiträge aus Renten der
gesetzlichen Rentenversicherung der allgemeine Beitrags-
satz ihrer Krankenkasse. In den Berechnungen wird ab 
1. Juli 2002 in den alten und neuen Ländern von durch-
schnittlichen KVdR-Beitragssätzen in Höhe von 13,9 v. H.
ausgegangen.

Der Beitrag wird je zur Hälfte von den Rentnern und der
Rentenversicherung getragen.

g) Beiträge zur Pflegeversicherung

Seit 1995 zahlen die Rentner Beiträge zur Pflegever-
sicherung. Der Beitragssatz beträgt seit dem 1. Juli 1996 
1,7 v. H. In den Modellrechnungen steigt er bis zum Jahr
2015 auf 1,9 v. H. an. Die Rentenversicherung beteiligt
sich zur Hälfte an dieser Beitragszahlung. Es wird das-
selbe beitragspflichtige Rentenvolumen zugrunde gelegt
wie bei den Beitragszuschüssen zur KVdR.

h) Wanderversicherung und Wanderungsausgleich

Mit der Geltung des SGB VI in den neuen Ländern gibt es
ab 1992 auch in den neuen Ländern eine Wanderver-
sicherung zwischen ArV/AnV und KnRV. Die Rentenauf-
wendungen von rd. 1,2 Mrd. Euro im Jahr 2001, die die
ArV/AnV für ihr zuzurechnende Rententeile in von der
KnRV ausgezahlten Renten zu tragen hat, steigen in den
folgenden Jahren wie in den alten Ländern mit den jah-
resdurchschnittlichen Rentenerhöhungen.

Im SGB VI ist ein Wanderversicherungsausgleich auch
für die Kosten für Leistungen zur Teilhabe eingeführt
worden. Die für 2001 geschätzten Kosten werden mit der
Lohnentwicklung fortgeschrieben.

Im Renten-Überleitungsgesetz ist ab 1992 ein Wande-
rungsausgleich zwischen ArV/AnV und KnRV zum Aus-
gleich der Beitragsausfälle als Folge der Abwanderung
von Beitragszahlern der KnRV zur ArV/AnV nach dem 
1. Januar 1991 eingeführt worden (§ 223 Abs. 6 SGB VI).

In den Berechnungen wird davon ausgegangen, dass bis
2001 rd. 0,31 und bis 2015 rd. 0,37 Mio. Beitragszahler
im Vergleich zum Jahr 1991 zur ArV/AnV abwandern.

i) Beitragserstattungen

Es wird mit Beitragserstattungen von jährlich rd. 0,2 Mrd.
Euro in den Jahren ab 2001 in den alten Ländern gerech-
net. Für die neuen Länder haben die Beitragserstattungen
keinen nennenswerten Umfang.

j) Leistungen für Kindererziehung

Das Gesetz über Leistungen der gesetzlichen Rentenver-
sicherung für Kindererziehung an Mütter der Geburts-
jahrgänge vor 1921 regelt, dass ab 1. Oktober 1987 in Stu-
fen auch den Müttern, die beim Inkrafttreten des Gesetzes
zur Neuordnung der Hinterbliebenenrenten sowie zur An-
erkennung von Kindererziehungszeiten in der gesetzli-
chen Rentenversicherung bereits das 65. Lebensjahr voll-
endet hatten, für jedes lebend geborene Kind eine
dynamische Leistung für Kindererziehung gezahlt wird.
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Im Renten-Überleitungsgesetz wurde für die neuen Län-
der eine entsprechende Leistung für Mütter, die am 1. Ja-
nuar 1992 bereits 65 Jahre und älter waren, eingeführt. 

Durch das RRG 1999 wurden die Leistungen für Kinder-
erziehung bereits ab dem 1. Juli 1998 verbessert. Zum 
einen erfolgte die Bewertung nunmehr additiv, zum Zwei-
ten wurde eine stufenweise Anhebung der Bewertung von
75 v. H. auf 100 v. H. des Durchschnittseinkommens durch-
geführt. So beträgt die dynamische Leistung für Kinder-
erziehung im 2. Halbjahr 2001 in den alten Ländern rd.
25 Euro/Monat und in den neuen Ländern rd. 22 Euro/Mo-
nat. Ohne die Anhebung der Bewertung von 75 auf 
100 v. H. würde diese Leistung lediglich rd. 19 Euro/Monat
(alte Länder) bzw. rd. 17 Euro/Monat (neue Länder) betra-
gen.

3.1.3 Vermögen
Die Berechnungen zur Vermögensentwicklung gehen von
dem geschätzten Bar- und Anlagevermögen Ende 2001
(18,8 Mrd. Euro) in der Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten aus. Das Bar- und Anlagevermögen
an den Jahresenden 2002 bis 2015 wird durch Fortschrei-
bung mittels des Saldos aus Ist-Einnahmen und Ist-Aus-
gaben der einzelnen Jahre berechnet. Die Schwankungs-
reserve ergibt sich dann jeweils durch Abzug des
fortgeschriebenen Verwaltungsvermögens.

Durch den Entwurf eines Gesetzes zur Bestimmung der
Schwankungsreserve in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und Angestellten beträgt das Schwankungsreserve-
soll ab dem Jahresende 2002 nicht mehr eine, sondern nur
noch 0,8 Monatsausgaben. Entsprechend mindert sich das
Bar- und Anlagevermögen.

3.2 Knappschaftliche Rentenversicherung

3.2.1 Allgemeine Annahmen
a) Rechtsstand

Bei den Vorausberechnungen wird von dem gleichen
Rechtsstand wie in der Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten ausgegangen, also unter Berücksich-
tigung von finanzwirksamen Maßnahmen, die sich bereits
im Gesetzgebungsverfahren befinden. Auf die Ausführun-
gen unter 3.1.1 a) und 3.1.1 b) wird Bezug genommen.

b) Entwicklung des durchschnittlichen Bruttoarbeitsent-
gelts, des aktuellen Rentenwertes und des Beitragssatzes

Hinsichtlich des durchschnittlichen Versichertenentgeltes
sowie des aktuellen Rentenwertes nach § 68 SGB VI, die
für die Rentenberechnung und Rentenanpassung maßge-
bend sind, wird ab 1992 nicht mehr nach knappschaftlicher
Rentenversicherung bzw. der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten unterschieden. Für die gesamte
gesetzliche Rentenversicherung gelten einheitliche Werte.
Einzig die Beitragsbemessungsgrenzen sind in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung noch anders geregelt.

Nach der lohnbezogenen Anpassungsformel des AVmEG
ergibt sich die Rentenanpassung aus der Entwicklung der
Bruttoentgelte multipliziert mit der Veränderung des
vollen Beitragssatzes zur Rentenversicherung einschließ-

lich der zu berücksichtigenden Aufwendungen zur zu-
sätzlichen Altersversorgung. 

Für die Jahre von 2006 bis 2015 sind mehrere Annahmen
über die jährliche Zunahme der Bruttolohn- und -gehalts-
summe je beschäftigten Arbeitnehmer unterstellt worden,
2 v. H.; 3 v. H.; 4 v. H. in den alten Ländern mit den
entsprechenden Wertereihen für die neuen Länder wie bei
der ArV/AnV (siehe 3.1.1 b). Wegen der obigen Aus-
führungen kann hier auf eine gesonderte Darstellung ver-
zichtet und auf die entsprechenden Ausführungen unter
2.1 und 2.2 verwiesen werden. In Übersicht B 14 wird die
Entwicklung der Beitragsbemessungsgrenzen in den alten
Ländern und der Beitragssätze beispielhaft für die mitt-
lere Variante dargestellt.

Der Beitragssatz betrug im Jahr 1992  23,45 v. H. Danach
verändert er sich jeweils in dem Verhältnis, in dem er sich
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten ändert. Hierbei ist der Beitragssatz nur für das je-
weilige Kalenderjahr auf eine Dezimalstelle aufzurunden
(§ 158 Abs. 2 SGB VI).

c) Die Zahl der Versicherten einschließlich der beschäf-
tigten Rentner

Die Entwicklung der Anzahl der Versicherten in der
KnRV musste entsprechend der aktuellen Wirtschaftsent-
wicklung und den Tarifabschlüssen im Steinkohlebergbau
nach den bisher bekannten Unternehmensplanungen kor-
rigiert werden. Danach wird für die Anzahl der Versicher-
ten in den alten Ländern im Jahr 2005 mit einer Anzahl
von rd. 34 000 Beschäftigten im Steinkohlebergbau ge-
rechnet. Entsprechend der bisher eingetretenen Entwick-
lung und den Annahmen für das Jahr 2005 wird modell-
mäßig unterstellt, dass die Gesamtzahl der Versicherten in
den Jahren 2002 bis 2004 um 8,0, im Jahr 2005 um 7,0 v. H.,
im Jahre 2006 um 5,0 v. H., im Jahre 2007 um 3 v. H. ge-
genüber dem jeweiligen Vorjahr abnimmt. Für die Jahre
2008 bis 2015 ist eine Veränderungsrate von jährlich 
�1,0 v. H. unterstellt worden (Übersicht B 15).

Für die neuen Länder sind Annahmen schwieriger zu tref-
fen. Nach ersten Einschätzungen, die sich an der langfris-
tigen Entwicklung im Braunkohle-, Steinsalz-, Kali- und
Uranbergbau orientieren, wird für 2005 mit insgesamt 
rd. 32 000 beschäftigten Versicherten gerechnet. Rein mo-
dellmäßig wird mit einer Abnahme der Gesamtzahl der
Versicherten um 9,1 v. H. im Jahr 2002, 8,4 v. H. im Jahr
2003, 8,1 v.H. im Jahr 2004 und 4,6 v.H. im Jahr 2005 ge-
rechnet. Bis zum Jahr 2007 soll die Abnahme sich auf 
2 v. H. verringern und bei diesem Wert verbleiben.

Aus der Übersicht B 15 ist die unterstellte Zahl der Versi-
cherten einschließlich der beschäftigten Rentner in der
knappschaftlichen Rentenversicherung für die Jahre 2001
bis 2015 sowie deren prozentuale Veränderung gegenüber
dem jeweiligen Vorjahr sowohl für die alten Länder als
auch für die neuen Länder zu entnehmen. Die Versicher-
tenanzahlen beziehen sich auf die Versicherten nach § 137
SGB VI i.V. m. § 138 SGB VI und § 273 Abs. 1 SGB VI.
Es handelt sich � entsprechend dem Grundsatz der Vo-
rausberechnungen � um eine reine Modellannahme, wie
sich auch aus dem oben Gesagten ergibt.
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3.2.2 Verfahren zur Vorausberechnung der
Einnahmen und der Ausgaben

Grundlage für die Vorausberechnungen bilden die Mel-
dungen der Bundesknappschaft über die Einnahmen und
die Ausgaben, die zum Zeitpunkt der Fertigstellung der
Vorausberechnungen für die Monate bis einschließlich
September 2001 bekannt waren. Aus diesen Einnahmen
und Ausgaben wurden die Jahresergebnisse 2001 ge-
schätzt. Ausgehend von dieser Basis wurden die Einnah-
men und Ausgaben für die Jahre bis 2015 fortgeschrieben.
Die Vorausberechnungen basieren auf dem Sollverfahren.
Wegen der nur für neun Monate vorliegenden Monats-
meldungen der Bundesknappschaft kann die Basis der Vo-
rausberechnung, die Ergebnisse des Jahres 2001, nur als
vorläufige Schätzung angesehen werden. Für reine Mo-
dellrechnungen ist sie gleichwohl geeignet.

a) Beitragseinnahmen

Die Beitragseinnahmen für die nach § 137 SGB VI und 
§ 273 Abs. 1 SGB VI Versicherten für die Jahre bis 2015
werden proportional der Veränderung der Zahl dieser Ver-
sicherten, des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsent-
gelts je abhängig Beschäftigten und des Beitragssatzes
fortgeschrieben.

Die Beitragseinnahmen nach § 166 SGB VI für Leis-
tungsempfänger der Bundesanstalt für Arbeit wurden mit
der Veränderung des durchschnittlichen Bruttojahres-
arbeitsentgelts, der Arbeitslosenzahl und des Beitragssat-
zes fortgeschrieben.

b) Wanderungsausgleich

Mit dem Renten-Überleitungsgesetz sind ab 1992 Zah-
lungen von der ArV/AnV zur KnRV im Rahmen eines
Wanderungsausgleichs vorgesehen. Sie dienen dem Aus-
gleich von Beitragsausfällen, die sich in der KnRV wegen
der Verringerung der Versichertenanzahl ergeben. Wenn
diese Versicherten zur ArV/AnV wechseln, führen sie dort
zu Beitragsmehreinnahmen, denen entsprechende Ren-
tenmehrausgaben erst mit deutlicher Verzögerung ge-
genüberstehen. Die Beträge errechnen sich aus der Diffe-
renz der durchschnittlichen Anzahl von Versicherten des
Jahres, für das dieser Ausgleich gezahlt wird, und der An-
zahl der Versicherten am 1. Januar 1991, multipliziert mit
den Beitragseinnahmen für einen Versicherten, der das je-
weilige Durchschnittsentgelt in der ArV/AnV verdient.

c) Erstattungen aus öffentlichen Mitteln

Die Erstattungen aus öffentlichen Mitteln umfassen neben
den Erstattungen von den Versorgungsdienststellen
(2000: 25 Mio. Euro in den alten Ländern und 8 Mio. Euro
in den neuen Ländern) die Erstattungen für die Kinder-
zuschüsse. Die Kinderzuschüsse werden in wenigen Jah-
ren auslaufen, da im Haushaltsbegleitgesetz 1984 der
Kinderzuschuss der Rentenversicherung für Versiche-
rungsfälle ab dem 1. Januar 1984 durch das Kindergeld
nach dem Bundeskindergeldgesetz ersetzt wurde.

d) Vermögenserträge

Die Vermögenserträge erwachsen aus der Rücklage und
den liquiden Mitteln bei einem unterstellten Zinssatz von
4 v. H.

e) Sonstige Einnahmen

In den alten Ländern bestehen die sonstigen Einnahmen
hauptsächlich aus Rückflüssen aus den Vermögensanlagen.

Nach § 293 SGB VI sind Rückflüsse aus den Vermögens-
anlagen des Rücklagevermögens Einnahmen der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung. Im Jahr 2000 betrugen die
Vermögensrückflüsse rd. 4 Mio. Euro. Ab 2001 sind ent-
sprechend den langfristigen Anlagen weiterhin rd. 3 Mio.
Euro jährlich angesetzt worden (vgl. 3.2.3).

f) Bundeszuschuss

Nach § 215 SGB VI zahlt der Bund der knappschaftlichen
Rentenversicherung zur dauernden Aufrechterhaltung der
Leistungen die erforderlichen Mittel in Höhe des Unter-
schiedsbetrages zwischen den Gesamteinnahmen (ohne
Bundeszuschuss) und den Gesamtausgaben eines jeden
Kalenderjahres. Er stellt damit zugleich die dauerhafte
Leistungsfähigkeit der KnRV sicher. Da die KnRV sowohl
in den alten Ländern als auch in den neuen Ländern auf die
Defizithaftung des Bundes angewiesen ist, ergibt sich der
Gesamtbundeszuschuss � wie er in Übersicht B 11 ausge-
wiesen ist � durch Addition der Defizite der KnRV in den
neuen und in den alten Ländern. Die Entwicklung der
Höhe des Bundeszuschusses ist imWesentlichen von der
Abnahme der Versicherten und Rentner, dem Zuwachs der
Entgelte sowie von der aus den Vorausberechnungen der
ArV/AnV vorgegebenen Veränderungen des Beitragssat-
zes und des aktuellen Rentenwertes abhängig.

g) Rentenausgaben (zulasten der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung)

Bei der Berechnung der Rentenausgaben wurde so ver-
fahren, dass die Bestandsrenten ab 2001 zum 1. Juli jeden
Jahres an den aktuellen Rentenwert des laufenden Jahres,
wie er von den Berechnungen der ArV/AnV vorgegeben
ist, angepasst werden. Nach der lohnbezogenen Anpas-
sungsformel des AVmEG ergibt sich die Rentenanpas-
sung aus der Entwicklung der Bruttoentgelte multipliziert
mit der Veränderung des vollen Beitragssatzes zur Ren-
tenversicherung einschließlich der zu berücksichtigenden
Aufwendungen zur zusätzlichen Altersversorgung. 

In den alten Ländern betrug die Anzahl der Versicherten
im Jahr 1957 noch rd. 700 000. Seitdem hat die Anzahl der
Versicherten kontinuierlich abgenommen bis auf 107 000
Versicherte im Jahresdurchschnitt 2001. Als Folge davon
wird das Rentenvolumen langfristig sinken. Deshalb ist
für das Jahr 2001 eine Abnahmerate beim Rentenvolumen
von 0,1 v. H. gegenüber dem Vorjahr unterstellt worden.
Danach wird angenommen, dass sich diese � die Renten-
anzahl und die Rentenstruktur widerspiegelnde � Abnah-
merate im Jahr 2002 auf 0,5 v. H. erhöht und bei diesem
Wert verbleibt. Als Basiswert für 2001 wurde für die Ren-
tenausgaben (zulasten der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung) ein Betrag von 13 200 Mio. DM (6 750 Mio.
Euro) angesetzt.

In den neuen Ländern steigt das Rentenvolumen, bedingt
durch den Rentenzugang mit langen knappschaftlichen
Versicherungszeiten, derzeit noch an. Als Folge des 
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drastischen Versichertenrückgangs (Anfang 1991 rd.
250 000 Versicherte, im Jahresdurchschnitt 2001 rd. 44 000
Versicherte mit weiterhin abnehmender Tendenz) muss
aber auch hier langfristig das Rentenvolumen absinken.
Dies wurde dadurch berücksichtigt, dass das undynami-
sche Rentenvolumen bis 2003 ansteigt, danach fällt und
zwar ab 2005 um 2,0 v. H. pro Jahr. Für das Jahr 2001 sind
Rentenausgaben in Höhe von 4 044 Mio. DM (2 068 Mio.
Euro) (zulasten der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung) als Basis geschätzt worden. Dazu kommen Auffüll-
beträge und Rentenzuschläge in Höhe von 12 Mio. DM 
(6 Mio. Euro).

Die zu den Renten gezahlten Zuschüsse zu den Aufwen-
dungen der Rentner für ihre Krankenversicherung bzw.
Pflegeversicherung sind bei den Ausgaben der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung für die knappschaftliche
KVdR bzw. bei den Ausgaben für die Pflegeversicherung
angesetzt worden (vgl. j bzw. k).

h) Gesundheitsmaßnahmen und zusätzliche Leistungen 

Für 2001 wird mit einer Ausgabe von 100 Mio. DM 
(51 Mio. Euro) gerechnet. Gemäß § 220 SGB VI wird in
den alten Ländern ab 1993 wegen der Annahmen über die
langfristige Entwicklung der Anzahl der Versicherten der
KnRV mit einer gegenüber der jeweiligen Entwicklung
der Entgelte um einen Prozentpunkt geringeren Steige-
rung gerechnet. In den neuen Ländern beträgt diese Re-
duktion 2 Prozentpunkte und wird langfristig auf 1 Pro-
zentpunkt gesenkt.

i) Knappschaftsausgleichsleistung

Die Entwicklung der Anzahl der Knappschaftsausgleichs-
leistungen in den alten Ländern ist im Zusammenhang zu
sehen mit dem notwendigen Personalabbau zur Reduzie-
rung der Förderkapazitäten im Steinkohlebergbau. Da die
Anzahl der Versicherten abnimmt, wird eine Abnahme der
Empfänger von Knappschaftsausgleichsleistungen um
jährlich 5 v. H. unterstellt, die sich langfristig auf 1 v. H.
jährlich reduziert. Die durchschnittliche Höhe der
Knappschaftsausgleichsleistungen werden entsprechend
der Entwicklung des aktuellen Rentenwertes fortge-
schrieben. Für das Jahr 2001 wird mit einem Betrag von
268 Mio. DM (137 Mio. Euro) gerechnet.

Für die knappschaftliche Rentenversicherung in den neuen
Ländern sind die Möglichkeiten des Bezuges von Knapp-
schaftsausgleichsleistungen auch außerhalb des Stein-
kohlebergbaus geschaffen worden. Das war angezeigt, um
den zu erwartenden starken Rückgang der Anzahl der Be-
schäftigen im Bergbau in den neuen Ländern sozial abfe-
dern zu helfen. Gegenwärtig beziehen die freigesetzten
BergleuteArbeitslosengeld,Bergmannsvollrente (Artikel2,
§ 6 RÜG) oder Rente für Bergleute. Erst allmählich er-
wachsen aus diesen Leistungen Ansprüche auf Knapp-
schaftsausgleichsleistung. Für 2001 werden Ausgaben in
Höhe von 14 Mio. DM ( 7 Mio. Euro) erwartet.

Die Zuschüsse zu den Aufwendungen für die Krankenver-
sicherung bzw. der Pflegeversicherung der Empfänger von
Knappschaftsausgleichsleistungen sind bei den Ausgaben
für die knappschaftliche KVdR bzw. bei den Ausgaben für
die Pflegeversicherung berücksichtigt (vgl. j bzw. k).

j) Krankenversicherung der Rentner (KVdR)

Seit dem 1. Juli 1997 ist für jeden Rentner der individu-
elle allgemeine Beitragssatz seiner Krankenkasse zu-
grunde zu legen. Der Beitrag wird je zur Hälfte von den
Rentnern und der Rentenversicherung getragen. Der am
1. Januar geltende allgemeine Beitragssatz gilt für die
Rentner jeweils vom 1. Juli des laufenden Kalenderjahres
bis zum 30. Juni des folgenden Kalenderjahres. Für den
gesamten Vorausberechnungszeitraum wird ein Beitrags-
satz von 13,1 v. H. angenommen.

k) Beiträge zur Pflegeversicherung

Bei Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 müs-
sen die Rentner Beiträge zur Pflegeversicherung zahlen.
Der Beitragssatz beträgt ab dem 1. Juli 1996 1,7 v. H. In
den Modellrechnungen steigt er im Jahre 2011 auf 1,8 v. H.
und zum Ende des Berechnungszeitraums auf 1,9 v. H. an.

Die Rentenversicherung beteiligt sich zur Hälfte an dieser
Beitragszahlung. Es wird dasselbe beitragspflichtige Ren-
tenvolumen zugrunde gelegt wie bei den Beitrags-
zuschüssen zur KVdR.

l) Beitragserstattungen

Im Jahre 2001 werden in den alten Ländern weniger als 
2 Mio. DM (1 Million Euro) zulasten der knappschaft-
lichen Rentenversicherung an Beiträgen erstattet. Dieser
Wert wird bis 2006 auf Null zurückgefahren. Für die neuen
Länder sind keine Beitragserstattungen angesetzt worden.

m) Ausgaben insgesamt

Zu den Ausgaben insgesamt gehören außer den hier er-
läuterten Ausgabenpositionen noch die Verwaltungs- und
Verfahrenskosten sowie die sonstigen Ausgaben. Bei den
Verwaltungs- und Verfahrenskosten werden die geschätz-
ten Aufwendungen im Jahr 2001 entsprechend der Lohn-
entwicklung fortgeschrieben.

Für 2001 wird mit Gesamtausgaben von 19 679 Mio. DM
(10 062 Mio. Euro) gerechnet (wegen des Defizitaus-
gleichs durch den Bund haben die Gesamteinnahmen die
gleiche Höhe). Ihre Höhe wird in der Hauptsache be-
stimmt durch die Ausgaben für die Renten zulasten der
knappschaftlichen Rentenversicherung und für die
Krankenversicherung der Rentner. Die Entwicklung der
Ausgaben insgesamt ist in der Übersicht B 11 wiederge-
geben.

3.2.3 Vermögen
Nach dem SGB VI ist eine Schwankungsreserve oder eine
Rücklage der knappschaftlichen Rentenversicherung
nicht mehr vorgesehen, da der Bund über den Defizitaus-
gleich nach § 215 SGB VI zugleich die dauernde Leis-
tungsfähigkeit der KnRV sicherstellt. Das am 1. Januar
1992 vorhandene Rücklagevermögen ist jedoch nicht vor
Ablauf von Festlegungsfristen aufzulösen (§ 293 
SGB VI). Der Vermögensabbau in den alten Ländern wird
sich wegen der Abschmelzung der Rücklage weiter fort-
setzen, für das Jahr 2015 ergibt sich rein rechnerisch ein
Gesamtvermögen der KnRV in Höhe von knapp 500 Mio.
DM (gut 250 Mio. Euro), das praktisch nur noch aus Ver-
waltungsvermögen und Vermögensabgrenzungen besteht.
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In den neuen Ländern wird die Rücklage von rd. 3 Mio. DM
(Ende 2000) um 0,5 Mio. DM jährlich abgeschmolzen. Das
Gesamtvermögen fällt bis zum Ende des Vorausberech-
nungszeitraums wegen der Abschmelzung der Rücklage
auf rd. 74 Mio. DM (38 Mio. Euro) ab.

Teil C: Eine Modellrechnung zur Angleichung
der Renten in den alten und neuen 
Ländern im mittelfristigen Zeitraum
2000 bis 2005

Der Bundesrat hat am 25. Februar 2000 zu der Vorlage des
Rentenversicherungsberichtes 1999 folgende Stellung-
nahme beschlossen:

�Der Bundesrat bittet die Bundesregierung, in den künfti-
gen Rentenversicherungsberichten wieder eine Prognose
zur Entwicklung der Renten in den neuen Ländern im Ver-
gleich zur Entwicklung der Renten in den alten Ländern
aufzunehmen unter dem Gesichtspunkt, wie die Anglei-
chung der Renten zwischen Ost und West auf der Grund-
lage des vorliegenden Datenmaterials fortschreiten wird.�

1. Die Grundlagen der Modellrechnung
Hinweis: Die Beträge werden für die Jahre 2000 bis 2001
in DM und ab 2002 in Euro ausgewiesen. Zur besseren
Vergleichbarkeit werden für das Jahr 2001 die Beträge zu-
sätzlich in Euro dargestellt.

Den Ausgangspunkt der Modellrechnung bilden die Ein-
zeldatensätze der Rentenbestände des Postrentendienstes
im Juli 2000 in den alten und neuen Ländern. Veränderun-
gen der Bestände durch Sterblichkeit sowie durch Ren-
tenzugänge und -wegfälle konnten in der Modellrechnung
nicht berücksichtigt werden.

Grundlage für die Ermittlung der aktuellen Rentenwerte
für die Rentenanpassungen bis 2005 bilden die Annahmen
der Bundesregierung zur mittelfristigen Wirtschaftsent-
wicklung vom 25. Oktober 2001.

Die Einbeziehung der Witwer- und Witwenrenten in die
Modellrechnung erforderte gleichzeitig mit den Renten-
anpassungen eine Fortschreibung der Ruhensbeträge. In
den alten Ländern konnte wegen des Übergangsrechts
gemäß § 314 SGB VI ein Ruhensbetrag nur dann berech-
net bzw. fortgeschrieben werden, wenn er bereits im Da-
tensatz enthalten bzw. nur darum noch nicht gespeichert
war, weil das anzurechnende Einkommen noch innerhalb
des Freibetrages lag. 

In den neuen Ländern wurde immer eine Ruhensbetragsbe-
rechnung durchgeführt, wenn die Witwer- bzw. Witwenrente
mit einer Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder
wegen Alters zusammentraf oder im Datensatz der Witwer-
bzw. Witwenrente ein Ruhensbetrag vorhanden war.

Bei Witwer- und Witwenrenten der gesetzlichen Rentenver-
sicherung, die zusammen mit einer Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters der gesetzlichen
Rentenversicherung geleistet wurden, wurde der Ruhensbe-
trag gemäß § 97 SGB VI aus der verfügbaren Rente wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Alters berech-
net.

Wenn die Witwer- bzw. Witwenrente als Einzelleistung
der gesetzlichen Rentenversicherung gezahlt wurde,
wurde der vorhandene Ruhensbetrag zum Juli eines jeden
Jahres mit der Entwicklung der Nettoentgelte fortge-
schrieben, da in diesen Fällen anzurechnendes Erwerbs-
einkommen angenommen wurde.

Die Modellrechnung ist in den neuen Ländern im We-
sentlichen durch die Abschmelzung der Auffüllbeträge
und Rentenzuschläge (im Folgenden zusammenfassend
als Auffüllbeträge bezeichnet) bestimmt. Die Abschmel-
zung wurde entsprechend den Vorschriften in den §§ 315a
und 319a SGB VI so vorgenommen, dass bei den Renten-
anpassungen nach dem 1. Juli 1999 der Auffüllbetrag bei
Rentenanpassungen grundsätzlich im Umfang des Er-
höhungsbetrages aus diesen Rentenanpassungen abge-
schmolzen wurde.

2. Die Entwicklung der aktuellen Renten-
werte und der verfügbaren Eckrenten
und ihre Angleichung in den alten und
neuen Ländern

Die den Rentenanpassungen zugrunde gelegten aktuellen
Rentenwerte sind in Übersicht C 1 dargestellt.

Das Verhältnis des aktuellen Rentenwertes in den neuen
zu dem in den alten Ländern steigt von 87,0 v. H. im Jahr
2000 auf 87,8 v. H. im Jahr 2005. Dies liegt an den höhe-
ren Anpassungen Ost, die aus einer höheren Annahme für
die Entgeltentwicklung Ost in den Jahren 2001 bis 2005
resultieren. Der aktuelle Rentenwert steigt in diesem Zeit-
raum in den alten Ländern um insgesamt rd. 10,7 v. H. und
den neuen Ländern um insgesamt rd. 11,8 v. H.

Die Entwicklung der verfügbaren Eckrenten (Übersicht C 2)
wird außer durch die Fortschreibung des aktuellen Ren-
tenwertes auch durch die Entwicklung der Sozialversiche-
rungsbeiträge, die der Rentner zu leisten hat, beeinflusst.

Das Verhältnis der verfügbaren Eckrente in den neuen zu
der in den alten Ländern erhöht sich im betrachteten Zeit-
raum von 86,8 v. H. auf 87,8 v. H. Der geringfügig nied-
rigere Verhältniswert der verfügbaren Eckrenten gegen-
über dem Verhältniswert der aktuellen Rentenwerte in
den Jahren 2000 bis 2001 beruht auf den leicht höheren
Krankenversicherungsbeiträgen in den neuen Ländern.
Die verfügbare Eckrente in den alten Ländern steigt in
dem Zeitraum von 2 020 DM (rd. 1 033 Euro) um insge-
samt 10,4 v. H. auf 1141 Euro. In den neuen Ländern er-
höht sich die verfügbare Eckrente im gleichen Zeitraum
von 1 752 DM (rd. 896 Euro) um 11,8 v. H. auf
1 002 Euro. 

3. Die Entwicklung der verfügbaren 
Renten und ihre Angleichung in 
den alten und neuen Ländern

In der Übersicht C 3 ist die Entwicklung der durch-
schnittlichen verfügbaren Renten in den alten Ländern
von Juli 2000 bis Juli 2005 nach dem Rentenfallkonzept
dargestellt. In diesem Zeitraum erhöht sich der durch-
schnittliche Rentenzahlbetrag der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowohl für
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Männer als auch für Frauen um rd. 10,4 v. H. Die Witwer-
und Witwenrenten erhöhen sich in diesem Zeitraum um
durchschnittlich rd. 11,1 v. H. bzw. 10,5 v. H. 

Die Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbe-
träge unter bzw. ohne Berücksichtigung des ggf. darin
enthaltenen Besitzschutzbetrages (Auffüllbetrag, Renten-
zuschlag und Differenzbetrag bei Renten aus ehemaligen
Zusatz- und Sonderversorgungen) in den neuen Ländern
von Juli 2000 bis Juli 2005 nach dem Rentenfallkonzept
zeigt Übersicht C 4. Die Zuwächse der Rentenzahlbeträge
differieren sowohl zwischen Männern und Frauen als
auch zwischen den Rentenarten.

Für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und
wegen Alters beträgt der Zuwachs des durchschnittlichen
Rentenzahlbetrages einschließlich des ggf. vorhandenen
Besitzschutzbetrages an Männer 11,4 v. H. und an Frauen
nur 9,2 v. H. Die verfügbare Eckrente erhöht sich dagegen
um 11,8 v. H. Damit liegen die Zuwächse der Renten we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters
einschließlich des ggf. vorhandenen Besitzschutzbetrages
vor allem bei Frauen erheblich unter dem geschätzten Zu-
wachs der verfügbaren Eckrente im gleichen Zeitraum.
Diese Differenzen sind vor allem auf die in einem Groß-
teil der Renten enthaltenen Auffüllbeträge zurückzu-
führen. Der Effekt wird durch die ständige Reduzierung
des Differenzbetrages bei Renten aus ehemaligen Zusatz-
und Sonderversorgungen und die mit den Rentenan-
passungen seit Januar 1996 durchzuführende Abschmel-
zung der Auffüllbeträge verstärkt. Bei Männern liegt der
Anteil der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
und wegen Alters, bei denen zum 1. Juli 2000 ein Auf-
füllbetrag gezahlt wurde, mit rd. 9 v. H. deutlich niedriger
als bei Frauen (rd. 45 v. H. zum 1. Juli 2000). Dies erklärt
die geringere Differenz des Anstiegs beim Rentenzahlbe-
trag zum Anstieg der Eckrente.

Der Zuwachs der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge
der Witwer- und Witwenrenten einschließlich des ggf.
vorhandenen Besitzschutzbetrages beträgt 12,0 v. H.
(Männer) und 12,1 v. H. (Frauen) und liegt damit leicht
über dem der verfügbaren Eckrente. Dieser Effekt dürfte
vor allem aus der Abschmelzung der Auffüllbeträge in den
mit Witwer- bzw. Witwenrenten zusammentreffenden
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen
Alters resultieren, wodurch der Ruhensbetrag in den Wit-
wer- und Witwenrenten zum Teil erheblich sinkt. Auch
hier ist bei den Männern die Abschmelzung der Auffüll-
beträge weitestgehend abgeschlossen.

Zur besseren Beurteilung der Rentenanpassungen bei die-
sen Sondergruppen wurde in der Übersicht C 5 die Ent-
wicklung der Renten mit Auffüllbetrag und in Übersicht
C 6 die Entwicklung der Rentenzahlbeträge für Renten aus
ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungen dargestellt.

Gemäß §§ 315a und 319a SGB VI sind die Auffüllbeträge
seit Januar 1996 mit jeder Rentenanpassung abzuschmel-
zen. In Übersicht C 5 wird die Entwicklung der
durchschnittlichen Rentenzahlbeträge und der durch-
schnittlichen Bruttoauffüllbeträge sowohl für den 
Gesamtbestand im Juli 2000 als auch für die nach den je-
weiligen Rentenanpassungen verbleibenden Renten mit
Auffüllbetrag abgebildet. Im Juli 2000 gab es 137 074 Ren-

ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Al-
ters an Männer mit einem durchschnittlichen Rentenzahl-
betrag von rd. 1 439 DM (rd. 736 Euro) und 868 Witwer-
renten mit einem durchschnittlichen Rentenzahlbetrag
von rd. 105 DM (rd. 54 Euro), die einen Auffüllbetrag ent-
hielten. Bis zum Juli 2005 reduziert sich die Anzahl der
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen
Alters um 76 v. H. auf 33 442 und die der Witwerrenten
um 5 v. H. auf 825. Im Durchschnitt sinkt der Auffüllbe-
trag in den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
und wegen Alters in diesem Zeitraum von rd. 131 DM 
(rd. 67 Euro) auf rd. 38 Euro und in den Witwerrenten von
rd. 49 DM (rd. 25 Euro) auf rd. 23 Euro (jeweils bezogen auf
Renten mit einem Auffüllbetrag im Juli 2000). An Frauen
wurden im Juli 2000  1 037 002 Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und wegen Alters mit einem durchschnitt-
lichen Rentenzahlbetrag von rd. 1 047 DM (rd. 535 Euro)
und 21 254 Witwenrenten mit einem durchschnittlichen
Rentenzahlbetrag von rd. 906 DM (rd. 463 Euro) geleis-
tet, die einen Auffüllbetrag enthielten. Bis zum Juli 2005
reduziert sich die Anzahl der Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit und wegen Alters um 59 v. H. auf
424 183 Renten und die der Witwenrenten um rd. 67 v. H.
auf 6 957. Im Durchschnitt sinkt der Auffüllbetrag in den
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen
Alters in diesem Zeitraum von rd. 135 DM (rd. 69 Euro)
auf rd. 40 Euro und in den Witwenrenten von rd. 68 DM
(rd. 35 Euro) auf rd. 17 Euro (jeweils bezogen auf Renten
mit einem Auffüllbetrag im Juli 2000). Die Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters mit ei-
nem Auffüllbetrag im Juli 2000 an Männer bzw. Frauen
steigen im Durchschnitt bis zum Juli 2005 um 7,2 bzw.
5,4 v. H. Die Witwerrenten erhöhen sich um 2,6 v. H. und
die Witwenrenten steigen in diesem Zeitraum um durch-
schnittlich 7,5 v. H. Von den am 1. Juli 2000 geleisteten
insgesamt 1 196 198 Renten mit Auffüllbetrag werden am
1. Juli 2005 noch 465 407 einen Auffüllbetrag enthalten.
Damit werden nach dieser Modellrechnung die Ausgaben
für Auffüllbeträge in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung von knapp 2,2 Mrd. DM (rd. 1,1 Mrd. Euro) in 2000
bis Ende 2005 um insgesamt knapp 1,6 (rd. 0,8) bzw.
1,7 Mrd. DM (rd. 0,9 Mrd. Euro, ohne bzw. unter Berück-
sichtigung der Sterblichkeit) sinken.

Auch bei den Renten aus ehemaligen Zusatz- und Sonder-
versorgungen werden weiterhin die Differenzbeträge ab-
geschmolzen. Die Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit und wegen Alters erhöhen sich von Juli 2000 bis
Juli 2005 bei den Männern um durchschnittlich 11,7 v. H.
und bei den Frauen um durchschnittlich 11,5 v. H. Die
Witwer- bzw. Witwenrenten steigen im gleichen Zeitraum
um 11,6 bzw. 11,8 v. H. Von den in der Übersicht C 6
ausgewiesenen 647 396 Renten aus ehemaligen Zusatz-
und Sonderversorgungen enthielten im Juli 2000 noch
15 712 einen Differenzbetrag. Davon verbleiben 8 091 im
Juli 2005 noch ohne Erhöhung des Rentenzahlbetrages.

In Übersicht C 7 ist die Angleichung der durchschnittli-
chen Rentenzahlbeträge der laufenden Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters und der
Witwer- und Witwenrenten in den neuen an die in den al-
ten Ländern dargestellt.
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Wie schon in der Vergangenheit liegen die Verhältniswerte
der verfügbaren laufenden Renten wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit und wegen Alters wesentlich höher als die
der verfügbaren Eckrente. Dies liegt insbesondere an den
wesentlich längeren Versicherungsverläufen in den neuen
Ländern. Der Verhältniswert der verfügbaren laufenden
Renten einschließlich des ggf. enthaltenen Besitzschutzbe-
trages in den neuen zu dem in den alten Ländern wird jedoch
seit 1996 wesentlich mitbestimmt durch die Abschmelzung
der Auffüllbeträge. Das wird besonders deutlich bei den
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen
Alters an Frauen, bei denen im Juli 2000 noch rd. 45 v. H.
der Renten in den neuen Ländern einen Auffüllbetrag ent-
hielten. Während der Verhältniswert bei den Renten wegen
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters unter
Berücksichtigung des ggf. enthaltenen Besitzschutzbetrages
von Juli 2000 bis Juli 2005 an Frauen von 134,6 v. H. auf
133,0 v. H. sinkt, steigt er bei den Männern leicht an
(103,2 v. H. in 2000; 104,1 v. H. in 2005). Insgesamt ist eine
Annäherung des Verhältniswertes der Rentenzahlbeträge
ohne Berücksichtigung des ggf. enthaltenen Besitzschutz-
betrages an den der Rentenzahlbeträge einschließlich des
ggf. enthaltenen Besitzschutzbetrages zu beobachten.

Die Verhältniswerte der verfügbaren laufenden Witwer-
renten mit bzw. ohne Berücksichtigung des ggf. enthalte-
nen Besitzschutzbetrages in den neuen zu denen in den al-
ten Ländern erhöhen sich von 106,4 bzw. 106,3 v. H. im
Juli 2000 auf 107,3 v. H. bzw. auf 107,2 v. H. im Juli 2005.
Bei den Witwenrenten steigen die entsprechenden Ver-
hältniswerte im gleichen Zeitraum von 96,4 bzw.
96,3 v.H. auf 97,8 bzw. 97,7 v. H. Die Verhältniswerte der
Witwenrenten in den neuen gegenüber denen in den alten
Ländern liegen deutlich niedriger als die Verhältniswerte
bei den Witwerrenten. Ursache dafür dürfte vor allem der
höhere Anteil der Witwenrenten mit Einkommensan-
rechnung in den neuen Ländern gegenüber dem der Wit-
wenrenten in den alten Ländern sein, während die
Einkommensanrechnungsverhältnisse bei den Witwer-
renten in beiden Teilen Deutschlands ähnlich sind.

Übersicht C 8 enthält eine Schichtung der Renten nach
den monatlichen Zahlbeträgen in den alten und neuen
Ländern im Juli 2000 und im Juli 2005 nach dem
Rentenfallkonzept. In diesem Zeitraum sinkt der Anteil
der Renten mit einem Zahlbetrag unter 767 Euro 
(rd. 1 500 DM) in den alten Ländern bei den Renten we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters an
Männer von 31,0 v. H. auf 26,6 v. H. und an Frauen von
84,9 v. H. auf 78,4 v. H. In den neuen Ländern sinkt der
Anteil bei den Männern von 18,5 auf 11,3 v. H. und bei
den Frauen von 81,9 auf 70,6 v. H.

Die Übersichten C 9 und C 10 stellen die Entwicklung der
durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge an Rentner
der gesetzlichen Rentenversicherung in den alten und
neuen Ländern nach dem Personenkonzept dar. In den al-
ten Ländern steigt der durchschnittliche Gesamtrentenzahl-
betrag von Juli 2000 bis Juli 2005 an Männer um 10,5 v. H.
von rd. 1 856 DM (949 Euro) auf rd. 1 048 Euro und an
Frauen um 10,5 v. H. von rd. 1 216 DM (rd. 622 Euro) auf
rd. 687 Euro. In den neuen Ländern steigt der durch-
schnittliche Gesamtrentenzahlbetrag an Männer von 
rd. 1 912 DM (rd. 978 Euro) um 11,5 v. H. auf rd. 1 089 Euro.

Der Gesamtrentenzahlbetrag an Frauen steigt dagegen von
rd. 1 519 DM (rd. 777 Euro) um 10,0 v. H. auf rd. 854 Euro.
Während die Entwicklung der durchschnittlichen Gesamt-
rentenzahlbeträge in den alten Ländern in etwa der Ent-
wicklung der verfügbaren Eckrente entspricht, liegt der Zu-
wachs der verfügbaren laufenden Gesamtrentenzahlbeträge
in den neuen Ländern, insbesondere bei Frauen erwar-
tungsgemäß deutlich unter dem der verfügbaren Eckrente.

In Übersicht C 11 ist die Angleichung der durchschnittli-
chen Gesamtrentenzahlbeträge (einschließlich der ggf.
enthaltenen Besitzschutzbeträge) der Einzel- und Mehr-
fachrentner sowie der Rentner insgesamt in den neuen an
die in den alten Ländern dargestellt. Auch hier liegen
� wie beim Fallkonzept � die Verhältniswerte der Zahlbe-
träge in den neuen gegenüber denen in den alten Ländern
deutlich über dem Verhältniswert der verfügbaren
Eckrenten. Bei den Männern insgesamt steigt der Verhält-
niswert von 103,0 v. H. im Juli 2000 auf 102,9 v. H. im Juli
2005. Bei den Gesamtrentenzahlbeträgen an alle Rentne-
rinnen vermindert sich der Verhältniswert im gleichen
Zeitraum von 124,9 auf 124,3 v. H.

In Übersicht C 12 ist die Schichtung der verfügbaren 
Gesamtrentenzahlbeträge an Rentner der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten in den alten und
neuen Ländern im Juli 2000 und im Juli 2005 dargestellt.
In den alten Ländern verringert sich in diesem Zeitraum
der Anteil der Rentner mit einem Gesamtrentenzahlbe-
trag unter 767 Euro (rd.1 500 DM) bei den Männern von
31,3 auf 27,0 v. H. und bei den Frauen von 67,4 v. H. auf
60,3 v. H. In den neuen Ländern sinkt dieser Anteil bei den
Männern von 19,5 auf 12,9 v. H. und bei den Frauen von
57,0 auf 48,1 v. H.

Teil D: Auswirkungen der Heraufsetzung der
Altersgrenzen

Die voraussichtlichen Auswirkungen der Anhebung
der Altersgrenze auf Arbeitsmarkt, Finanzlage der
Rentenversicherung und andere öffentliche Haus-
halte (§ 154 Abs. 2 SGB VI)

Zur Korrektur der vormaligen Frühverrentungspraxis sind
die Altersgrenzen bei der Altersrente für Arbeitslose bzw.
nach Altersteilzeit, für Frauen und für langjährig Versicherte
durch das Gesetz zur Förderung eines gleitenden Übergangs
in den Ruhestand (BGBl. I 1996, S. 1018) und das Wachs-
tums- und Beschäftigungsförderungsgesetz (BGBl. I 1996,
S. 1461) früher und schneller als im Rentenreformgesetz
1992 vorgesehen angehoben worden; die Heraufsetzung der
Altersgrenze bei der Altersrente für Schwerbehinderte ist
durch das Gesetz zur Reform der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit (BGBl. I 2000, S. 1827) erfolgt. Die
Begründungen der genannten Gesetze enthalten Ausführun-
gen zu den Auswirkungen dieser Maßnahmen auf dem Ar-
beitsmarkt, die Finanzlage der Rentenversicherung und der
öffentlichen Haushalte. Im Rahmen der parlamentarischen
Beratungen dieser Gesetze wurden die möglichen Aus-
wirkungen eingehend diskutiert. Seit diesen Beratungen ha-
ben sich keine neuen Gesichtspunkte ergeben, die zu einer
Änderung der seinerzeit getroffenen Feststellungen und vor-
genommenen Bewertungen führen müssten.
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Übersicht A 1

Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 1999
Deutschland

Versicherungsverhältnis ArV AnV KnV GRV 
 

Versicherungszweig Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

Aktiv Versicherte  11 118 732 5 213 199 6 734 755 10 036 488 122 390 24 172 17 975 877 15 273 859 
davon         

Pflichtversicherte 10 490 392 3 939 388 6 260 662 9 076 763 118 945 22 881 16 869 999 13 039 032 
davon         
� Beschäftigte1 8 622 229 2 950 852 5 691 664 8 126 299 102 970 16 033 14 416 863 11 093 184 
� Wehr- und Zivildienstleistende 90 894 � 78 287 � 226 � 169 407 � 
� Leistungsempfänger nach  
 dem  SGB III 

1 529 660 770 965 360 334 665 180 14 032 6 462 1 904 026 1 442 607 

� Vorruhestandsgeldbezieher 6 081 2 768 10 268 7 041 � � 16 349 9 809 
� sonstige Leistungsempfänger 154 042 68 862 40 072 79 538 1 715 346 195 829 148 746 
� Pflegepersonen 5 954 118 254 4 888 131 647 � 1 10 842 249 902 
Selbstständige 80 979 17 297 74 552 50 383 � � 155 531 67 680 
davon         
� auf Antrag 6 192 1 271 10 623 2 815 � � 16 815 4 086 
� kraft Gesetzes 3 758 1 343 7 310 8 191 � � 11 068 9 534 
� Künstler/Publizisten � � 56 619 39 377 � � 56 619 39 377 
� Handwerker 71 029 14 683 � � � � 71 029 14 683 
wegen Kindererziehung2 553 10 390 597 16 675 2 39 1 152 27 104 

nachrichtlich:         
Pflichtversicherte am 31.12.1998 10 261 218 3 739 186 6 226 680 9 002 179 146 264 36 516 16 634 162 12 777 881 
Freiwillig Versicherte3 243 126 53 254 298 070 119 028 � � 541 196 172 282 
nachrichtlich:         
Freiwillig Versicherte am 31.12.1998 267 135 64 766 323 557 139 545 � � 590 692 204 311 
Geringfügig Beschäftige4 301 251 1 091 509 150 227 760 095 4 5 451 482 1 851 609 

Anrechnungszeitversicherte3 83 963 129 048 25 796 80 602 3 441 1 286 113 200 210 936 
nachrichtlich:         
Anrechnungszeitversicherte am 31.12.1998 100 740 161 910 29 885 89 846 5 254 1 398 135 879 253 154 

         
Passiv Versicherte  5 608 330 4 045 586 2 881 159 4 755 722 116 439 18 668 8 605 928 8 819 976 
davon         

Latent Versicherte 4 628 967 3 345 379 2 426 922 3 880 087 109 770 17 338 7 165 659 7 242 804 
nachrichtlich:         
Latent Versicherte am 31.12.1998 4 868 835 4 241 168 2 596 704 4 775 738 115 671 21 569 7 581 210 9 038 475 
Übergangsfälle 979 363 700 207 454 237 875 635 6 669 1 330 1 440 269 1 577 172 
nachrichtlich:         
Übergangsfälle am 31.12.1998 956 829 547 884 412 690 810 433 5 766 2 183 1 375 285 1 360 500 

Versicherte insgesamt 16 727 062 9 258 785 9 615 914 14 792 210 238 829 42 840 26 581 805 24 093 835 

Kursive Angaben beziehen sich auf das Vorjahr.
1 Einschließlich geringfügig Beschäftigter mit Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
2 In der Regel sind diese Zeiten noch nicht im Versicherungskonto erfasst.
3 Ohne Rentenbezug.
4 Ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
Quelle:  VDR-Statistik Versicherte
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noch Übersicht  A 1

Die Versicherten der gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 1999
in den alten und den neuen Ländern

Versicherungsverhältnis ArV AnV KnV GRV 
 

Versicherungszweig Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

 Alte Länder 

Aktiv Versicherte  8 595 163 4 080 008 5 708 126 7 910 408 89 696 11 111 14 392 985 12 001 527 
davon         

Pflichtversicherte 8 050 515 2 901 208 5 295 136 7 033 107 86 640 10 662 13 432 291 9 944 977 
davon         
nachrichtlich:         
Pflichtversicherte am 31.12.1998 7 903 840 2 732 988 5 247 216 6 929 409 110 832 19 804 13 261 888 9 682 201 
Freiwillig Versicherte1 197 034 42 661 257 579 95 379 � � 454 613 138 040 
nachrichtlich:         
Freiwillig Versicherte am 31.12.1998 216 092 52 285 278 250 112 509 � � 494 342 164 794 
Geringfügig Beschäftige2 277 562 1 040 153 133 999 722 639 4 4 411 565 1 762 796 
Anrechnungszeitversicherte1 70 052 95 986 21 412 59 283 3 052 445 94 516 155 714 
nachrichtlich:         
Anrechnungszeitversicherte am 31.12.1998 86 165 122 915 25 508 65 208 4 739 473 116 412 188 596 

Passiv Versicherte  4 936 586 3 716 158 2 507 019 4 275 527 101 553 12 696 7 545 158 8 004 381 
davon         

Latent Versicherte 4 128 784 3 109 467 2 122 406 3 533 065 95 593 11 817 6 346 783 6 654 349 
nachrichtlich:         
Latent Versicherte am 31.12.1998 4 310 548 3 965 065 2 293 613 4 399 629 98 125 14 317 6 702 286 8 379 011 
Übergangsfälle 807 802 606 691 384 613 742 462 5 960 879 1 198 375 1 350 032 
nachrichtlich:         
Übergangsfälle am 31.12.1998 765 042 457 013 351 059 685 337 4 228 1 234 1 120 329 1 143 584 

Versicherte insgesamt 13 531 749 7 796 166 8 215 145 12 185 935 191 249 23 807 21 938 143 20 005 908 

 Neue Länder 

Aktiv Versicherte  2 523 569 1 133 191 1 026 629 2 126 080 32 694 13 061 3 582 892 3 272 332 
davon         

Pflichtversicherte 2 439 877 1 038 180 965 526 2 043 656 32 305 12 219 3 437 708 3 094 055 
davon         
nachrichtlich:         
Pflichtversicherte am 31.12.1998 2 357 378 1 006 198 979 464 2 072 770 35 432 16 712 3 372 274 3 095 680 
Freiwillig Versicherte1 46 092 10 593 40 491 23 649 � � 86 583 34 242 
nachrichtlich:         
Freiwillig Versicherte am 31.12.1998 51 043 12 481 45 307 27 036 � � 96 350 39 517 
Geringfügig Beschäftige2 23 689 51 356 16 228 37 456 � 1 39 917 88 813 
Anrechnungszeitversicherte1 13 911 33 062 4 384 21 319 389 841 18 684 55 222 
nachrichtlich:         
Anrechnungszeitversicherte am 31.12.1998 14 575 38 995 4 377 24 638 515 925 19 467 64 558 

Passiv Versicherte  671 744 329 428 374 140 480 195 14 886 5 972 1 060 770 815 595 
davon         

Latent Versicherte 500 183 235 912 304 516 347 022 14 177 5 521 818 876 588 455 
nachrichtlich:         
Latent Versicherte am 31.12.1998 558 287 276 103 303 091 376 109 17 546 7 252 878 924 659 464 
Übergangsfälle 171 561 93 516 69 624 133 173 709 451 241 894 227 140 
nachrichtlich:         
Übergangsfälle am 31.12.1998 191 787 90 871 61 631 125 096 1 538 949 254 956 216 916 

Versicherte insgesamt 3 195 313 1 462 619 1 400 769 2 606 275 47 580 19 033 4 643 662 4 087 927 

Kursive Angaben beziehen sich auf das Vorjahr.
1 Ohne Rentenbezug.
2 Ohne Verzicht auf die Versicherungsfreiheit.
Quelle:  VDR-Statistik Versicherte



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 33 � Drucksache 14/7639

Übersicht A 2

Die Rentenneuzugänge und die Rentenwegfälle1, 2 in Deutschland nach Versicherungszweigen
und alten und neuen Ländern ab 1998

Rentenneuzugänge Rentenwegfälle 

Renten wegen  
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

Renten wegen 
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

 darunter wegen Alters  darunter  darunter wegen Alters  darunter 

    
insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt 

Jahr 

 
insgesamt davon 

flexible3 
 

Witwen-/ 
Witwer-
renten4 

Waisen-
renten 

 
insgesamt davon 

flexible3 
 

Witwen-/ 
Witwer-
renten4 

Waisen-
renten 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 
1998 602 349 448 548 76 805 237 452 191 721 44 880 449 809 377 960 18 318 270 489 192 297 77 616 
1999 611 389 467 235 79 823 228 707 185 285 42 561 443 385 374 938 20 015 262 102 190 135 71 359 
2000 591 824 456 968 79 154 224 833 181 419 42 526 445 582 377 989 22 773 271 592 187 366 83 644 

 Rentenversicherung der Angestellten 
1998 418 367 344 042 68 675 132 654 103 289 28 498 230 886 204 142 9 627 125 186 93 820 30 712 
1999 457 583 391 663 73 907 125 746 101 225 23 777 235 961 211 818 11 016 137 259 97 269 39 302 
2000 472 173 400 596 75 421 132 900 104 648 27 350 244 728 218 658 12 948 132 914 98 803 33 415 

 Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
1998 1 020 716 792 590 145 480 370 106 295 010 73 378 680 695 582 102 27 945 395 675 286 117 108 328 
1999 1 068 972 858 898 153 730 354 453 286 510 66 338 679 346 586 756 31 031 399 361 287 404 110 661 
2000 1 063 997 857 564 154 575 357 733 286 067 69 876 690 310 596 647 35 721 404 506 286 169 117 059 

 Knappschaftliche Rentenversicherung5 
1998 28 261 19 312 3 281 19 312 17 396 1 895 30 297 26 460 2 079 26 917 21 343 5 558 
1999 27 317 19 204 3 208 19 428 17 534 1 880 25 405 22 226 1 826 23 928 18 204 5 711 
2000 28 606 20 957 3 561 19 325 17 121 2 185 25 083 21 880 2 188 24 364 17 200 7 140 

 Gesetzliche Rentenversicherung 
1998 1 048 977 811 902 148 761 389 418 312 406 75 273 710 992 608 562 30 024 422 592 307 460 113 886 
1999 1 096 289 878 102 156 938 373 881 304 044 68 218 704 751 608 982 32 857 423 289 305 608 116 372 
2000 1 092 603 878 521 158 136 377 058 303 188 72 061 715 393 618 527 37 909 428 870 303 369 124 199 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 840 447 653 969 135 152 307 059 247 959 58 079 548 167 475 393 27 383 329 690 242 903 86 031 
1999 881 322 707 549 141 990 295 306 242 122 52 198 549 301 480 215 30 169 334 477 242 882 90 840 
2000 879 357 707 450 141 314 297 445 240 658 55 659 555 553 486 138 34 416 329 383 240 499 88 145 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 208 530 157 933 13 609 82 359 64 447 17 194 162 825 133 169 2 641 92 902 64 557 27 855 
1999 214 967 170 553 14 948 78 575 61 922 16 020 155 450 128 767 2 688 88 812 62 726 25 532 
2000 213 246 171 071 16 822 79 613 62 530 16 402 159 840 132 389 3 493 99 487 62 870 36 054 

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen.
2 Ohne Artikel 2 RÜG-Renten.
3 Altersrenten an langjährig Versicherte sowie an Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige.
4 Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
5 Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenzugang und Rentenwegfall
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Übersicht A 3

Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag1 der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept2

und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern 
ab 1998 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres 

� an Männer �

Anzahl der Renten Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in DM/Monat 

Renten wegen  
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

Renten wegen 
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

 darunter wegen Alters  darunter  darunter wegen Alters  darunter 

    
insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt 

Jahr 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwer-
renten4 

Waisen-
renten 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwer-
renten4 

Waisen-
renten 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 
1998 4 209 297 3 408 863 248 926 170 269 169 981 . 1 603,61 1 635,53 1 943,83 324,38 322,94 . 
1999 4 320 281 3 523 787 268 082 182 202 181 879 . 1 622,02 1 653,44 1 955,35 337,11 335,62 . 
2000 4 466 446 3 678 366 280 470 195 822 195 469 . 1 624,13 1 654,67 1 952,25 343,43 341,89 . 

 Rentenversicherung der Angestellten 
1998 2 419 386 2 178 222 156 722 119 820 119 723 . 2 135,65 2 181,34  2 398,24 426,60 426,08 . 
1999 2 494 071 2 252 153 176 671 130 551 130 424 . 2 171,13 2 216,54  2 426,46 442,06 441,47 . 
2000 2 591 428 2 352 118 187 411 141 604 141 463 . 2 182,83 2 226,65  2 428,58 452,78 452,20 . 

 Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
1998 6 628 683 5 587 085 405 648 290 089 289 704 . 1 797,80 1 848,31 2 119,40 366,59 365,57 . 
1999 6 814 352 5 775 940 444 753 312 753 312 303 . 1 822,99 1 873,00 2 142,50 380,92 379,82 . 
2000 7 057 874 6 030 484 467 881 337 426 336 932 . 1 829,27 1 877,76 2 143,04 389,32 388,21 . 

 Knappschaftliche Rentenversicherung5 
1998 496 989  425 657 34 122 3 942 3 942 . 2 431,83 2 572,56 2 517,13 511,10 511,10 . 
1999  499 504  428 871 31 696 4 231 4 231 . 2 478,37 2 612,02 2 546,77 539,10 539,10 . 
2000  501 279  433 341 28 398 4 479 4 462 . 2 491,83 2 618,60 2 552,82 562,02 558,66 . 

 Gesetzliche Rentenversicherung 
1998 7 125 672 6 012 742 439 770 294 031 293 646 . 1 842,02 1 899,59 2 150,25 368,53 367,52 . 
1999 7 313 856 6 204 811 476 449 316 984 316 534 . 1 867,75 1 924,08 2 169,39 383,03 381,96 . 
2000 7 559 153 6 463 825 496 279 341 905 341 394 . 1 873,21 1 927,43 2 166,49 391,58 390,44 . 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 5 703 765 4 836 487  409 925 189 439 189 237 . 1 833,35 1 879,32 2 160,85 360,25 359,40 . 
1999 5 855 863 4 996 410  440 507 204 846 204 601 . 1 855,55 1 899,29 2 183,67 371,20 370,27 . 
2000 6 053 512 5 209 965  455 198 221 347 221 062 . 1 861,31 1 902,86 2 186,35 379,43 378,41 . 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 1 421 907 1 176 255 29 845 104 592 104 409 . 1 876,81 1 982,92 2 004,65 383,54 382,24 . 
1999 1 457 993 1 208 401 35 942 112 138 111 933 . 1 916,76 2 026,60 1 994,35 404,64 403,32 . 
2000 1 505 641 1 253 860 41 081 120 558 120 332 . 1 921,03 2 029,50 1 946,46 413,90 412,53 . 

1 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend

ihren Rentenarten gezählt).
3 Renten an langjährig Versicherte sowie Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige vor Erreichen der Regelaltersgrenze.
4 Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
5 Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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noch Übersicht  A 3

Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag1 der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept2

und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern 
ab 1998 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres 

� an Frauen �

Anzahl der Renten Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in DM/Monat 

Renten wegen  
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

Renten wegen 
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

 darunter wegen Alters  darunter  darunter wegen Alters  darunter 

    
insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt 

Jahr 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwen-
renten4 

Waisen-
renten 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwen-
renten4 

Waisen-
renten 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 
1998 5 009 417 4 595 096 47 971 3 063 010 3 058 865 . 766,95 742,37 1 015,24 893,67 893,34 . 
1999 5 069 475 4 656 744 48 097 3 050 293 3 045 939 . 785,51 760,61 1 037,40 906,00 905,59 . 
2000 5 166 735 4 758 214 47 474 3 056 681 3 052 112 . 799,27 774,54 1 068,75 910,43 909,91 . 

 Rentenversicherung der Angestellten 
1998 3 924 359 3 525 071 47 912 1 709 882 1 706 109 . 1 115,85 1 100,74 1 364,82 1 174,69 1 174,74 . 
1999 4 064 141 3 657 147 53 558 1 704 879 1 700 871 . 1 144,01 1 128,80 1 376,33 1 194,21 1 194,20 . 
2000 4 232 773 3 822 368 59 117 1 709 498 1 705 243 . 1 162,05 1 146,81 1 394,24 1 202,02 1 201,88 . 

 Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
1998 8 933 776 8 120 167 95 883 4 772 892 4 764 974 . 920,22 897,94 1 189,91 994,34  994,09 . 
1999 9 133 616 8 313 891 101 655 4 755 172 4 746 810 . 945,03 922,57 1 215,96 1 009,33 1 009,00 . 
2000 9 399 508 8 580 582 106 591 4 766 179 4 757 355 . 962,64 940,37 1 249,27 1 015,01 1 014,56 . 

 Knappschaftliche Rentenversicherung5 
1998 123 618 114 883 1 393 364 898 364 892 . 1 199,31 1 188,98 1 570,84 1 370,08 1 370,07 . 
1999 123 203 114 367 1 414 360 436 360 431 . 1 244,34 1 234,66 1 622,60 1 394,41 1 394,41 . 
2000 122 875 114 100 1 275 356 974 356 882 . 1 276,34 1 267,68 1 639,50 1 404,49 1 404,45 . 

 Gesetzliche Rentenversicherung 
1998 9 057 394 8 235 050 97 276 5 137 790 5 129 866 . 924,02 902,00 1 195,37 1 021,03 1 020,84 . 
1999 9 256 819 8 428 258 103 069 5 115 608 5 107 241 . 949,01 926,81 1 221,55 1 036,46 1 036,21 . 
2000 9 522 383 8 694 682 107 866 5 123 153 5 114 237 . 966,69 944,67 1 253,89 1 042,15 1 041,77 . 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 6 835 241 6 297 238 93 546 4 149 810 4 145 560 . 851,63 827,30 1 187,15 1 033,65 1 033,51 . 
1999 6 998 710 6 453 904 98 355 4 132 347 4 127 779 . 874,84 850,01 1 212,47 1 044,77 1 044,59 . 
2000 7 220 072 6 671 897 100 322 4 139 887 4 134 991 . 892,12 867,25 1 243,72 1 049,11 1 048,87 . 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 2 222 153 1 937 812 3 730 987 980 984 306 . 1 146,70 1 144,76 1 401,58 968,01 967,46 . 
1999 2 258 109 1 974 354 4 714 983 261 979 462 . 1 178,91 1 177,84 1 410,92 1 001,56 1 000,87 . 
2000 2 302 311 2 022 785 7 544 983 266 979 246 . 1 200,54 1 200,01 1 389,08 1 012,83 1 011,78 . 

1 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend

ihren Rentenarten gezählt).
3 Renten an langjährig Versicherte sowie Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige vor Erreichen der Regelaltersgrenze.
4 Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
5 Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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noch Übersicht  A 3

Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag1 der laufenden Renten nach dem Rentenfallkonzept2

und dem Geschlecht in Deutschland nach Versicherungszweigen und alten und neuen Ländern 
ab 1998 zum 1. Juli des jeweiligen Jahres

� Männer und Frauen �

Anzahl der Renten Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag in DM/Monat 

Renten wegen  
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

Renten wegen 
verminderter Erwerbs- 

fähigkeit und wegen Alters 
Renten wegen Todes 

 darunter wegen Alters  darunter  darunter wegen Alters  darunter 

    
insgesamt insgesamt insgesamt insgesamt 

Jahr 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwer-/ 
Witwen-
renten4 

Waisen-
renten 

 
insgesamt darunter 

flexible3 
 

Witwer-/ 
Witwen-
renten4 

Waisen-
renten 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 
1998 9 218 714 8 003 959 296 897 3 476 027 3 228 846 242 748 1 148,98 1 122,76 1 793,79 824,52 863,31 302,94 
1999 9 389 756 8 180 531 316 179 3 472 383 3 227 818 239 888 1 170,39 1 145,20 1 815,71 834,60 873,47 304,58 
2000 9 633 181 8 436 580 327 944 3 497 108 3 247 581 244 605 1 181,72 1 158,28 1 824,35 836,28 875,72 304,31 

 Rentenversicherung der Angestellten 
1998 6 343 745 5 703 293 204 634 1 984 163 1 825 832 154 461 1 504,79 1 513,45 2 156,28 1 063,60 1 125,65 327,96 
1999 6 558 212 5 909 300 230 229 1 988 405 1 831 295 152 975 1 534,62 1 543,37 2 182,17 1 078,44 1 140,59 331,34 
2000 6 824 201 6 174 486 246 528 2 006 102 1 846 706 155 000 1 549,69 1 558,17 2 180,54 1 081,90 1 144,45 331,92 

 Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
1998 15 562 459 13 707 252 501 531 5 460 190 5 054 678 397 209 1 294,02 1 285,32 1 941,70 911,40 958,07 312,67 
1999 15 947 968 14 089 831 546 408 5 460 788 5 059 113 392 863 1 320,17 1 312,19 1 970,12 923,39 970,17 315,00 
2000 16 457 382 14 611 066 574 472 5 503 210 5 094 287 399 605 1 334,30 1 327,27 1 977,21 925,82 973,14 315,02 

 Knappschaftliche Rentenversicherung5 
1998 620 607 540 540 35 515 381 176 368 834 12 336 2 186,33 2 278,50 2 480,01 1 328,76 1 360,90 367,63 
1999 622 707 543 238 33 110 376 482 364 662 11 815 2 234,22 2 322,04 2 507,30 1 352,66 1 384,48 370,50 
2000 624 154 547 441 29 673 372 901 361 344 11 448 2 252,54 2 337,03 2 513,58 1 362,65 1 394,01 371,46 

 Gesetzliche Rentenversicherung 
1998 16 183 066 14 247 792 537 046 5 841 366 5 423 512  409 545 1 328,24 1 323,00 1 977,30 938,64 985,46 314,32 
1999 16 570 675 14 633 069 579 518 5 837 270 5 423 775  404 678 1 354,52 1 349,68 2 000,81 951,08 998,02 316,62 
2000 17 081 536 15 158 507 604 145 5 876 111 5 455 631  411 053 1 367,86 1 363,73 2 003,55 953,54 1 001,01 316,59 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 12 539 006 11 133 725 503 471 4 646 056 4 334 797 306 807 1 298,20 1 284,30 1 979,94 958,07 1 004,08 304,85 
1999 12 854 573 11 450 314 538 862 4 641 373 4 332 380 304 180 1 321,60 1 307,87 2 006,40 966,81 1 012,74 308,83 
2000 13 273 584 11 881 862 555 520 4 672 514 4 356 053 311 280 1 334,13 1 321,35 2 016,12 968,18 1 014,85 310,42 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

1998 3 644 060 3 114 067 33 575 1 195 310 1 088 715 102 738 1 431,59 1 461,35 1 937,65 863,12 911,33 342,61 
1999 3 716 102 3 182 755 40 656 1 195 897 1 091 395 100 498 1 468,40 1 500,09 1 926,70 890,01 939,58 340,20 
2000 3 807 952 3 276 645 48 625 1 203 597 1 099 578 99 773 1 485,42 1 517,43 1 859,98 896,72 946,20 335,86 

1 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (die an Mehrfachrentner geleisteten Renten werden einzeln entsprechend

ihren Rentenarten gezählt).
3 Renten an langjährig Versicherte sowie Schwerbehinderte, Berufs- oder Erwerbsunfähige vor Erreichen der Regelaltersgrenze.
4 Ohne die wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Renten.
5 Ohne Knappschaftsausgleichsleistungen.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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Übersicht  A 4

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach 
dem Personenkonzept1 und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ab 1998 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern
� Männer �

Anzahl der Rentner Durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag 
in DM je Monat Art der Rentner 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

 Deutschland 

Einzelrentner 6 959 593 7 178 916 7 407 540 1 826,11 1 851,01 1 856,03 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 1 097 899 1 093 343 1 079 238 1 530,15 1 551,64 1 552,17 
Alters 5 820 253 5 994 660 6 233 271 1 902,71 1 926,99 1 930,03 
Todes2 86 280 90 913 95 031 424,74 441,49 453,13 

Mehrfachrentner 207 536 225 865 246 656 2 134,27 2 184,76 2 209,38 

Rentner insgesamt 7 211 968 7 404 781 7 654 196 1 834,98 1 861,19 1 867,42 

 Alte Länder 

Einzelrentner 5 624 939 5 769 181 5 956 867 1 821,39 1 842,87 1 848,20 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 857 021 848 844  832 718 1 576,36 1 600,57 1 603,87 
Alters 4 712 717 4 861 357 5 061 906 1 882,59 1 902,54 1 905,92 
Todes2 55 201 58 980 62 243 400,32 412,29 422,78 

Mehrfachrentner 134 035 145 670 158 896 2 088,77 2 127,67 2 151,90 

Rentner insgesamt 5 758 974 5 914 851 6 115 763 1 827,61 1 849,88 1 856,00 

 Neue Länder 

Einzelrentner 1 334 654 1 409 735 1 450 673 1 845,38 1 884,31 1 888,20 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 240 878 244 499 246 520 1 365,77 1 381,76 1 377,56 
Alters 1 107 536 1 133 303 1 171 365 1 988,34 2 031,87 2 034,22 
Todes2 31 079 31 933 32 788 468,14 495,42 507,77 

Mehrfachrentner 73 501 80 195 87 760 2 217,24 2 288,45 2 313,46 

Rentner insgesamt 1 452 994 1 489 930 1 538 433 1 864,19 1 906,06 1 912,40 

1 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. 
Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

2 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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noch Übersicht  A 4

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach 
dem Personenkonzept1 und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ab 1998 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern
� Frauen �

Anzahl der Rentner Durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag 
in DM je Monat Art der Rentner 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

 Deutschland 

Einzelrentner 7 810 401 7 923 272 8 073 483 975,11 996,63 1 010,08 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit  741 627  748 306  749 102 1 151,53 1 181,64 1 204,75 
Alters 5 134 176 5 294 310 5 497 240 962,51 988,53 1 006,59 
Todes2 1 934 598 1 880 656 1 827 141 940,94 945,80 940,78 

Mehrfachrentner 3 185 949 3 218 276 3 279 860 1 883,02 1 923,58 1 948,13 

Rentner insgesamt 10 996 350 11 141 548 11 353 343 1 238,16 1 264,38 1 281,07 

 Alte Länder 

Einzelrentner 6 207 295 6 290 286 6 402 086 928,16 946,19 957,32 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 483 165  490 738  495 522 1 148,48 1 180,57 1 206,29 
Alters 3 974 132 4 098 135 4 255 800 892,13 915,31 932,22 
Todes2 1 749 998 1 701 413 1 650 764 949,13 952,95 947,31 

Mehrfachrentner 2 382 110 2 413 725 2 472 388 1 824,74 1 858,43 1 881,95 

Rentner insgesamt 8 589 405 8 704 011 8 874 474 1 176,81 1 199,16 1 214,90 

 Neue Länder 

Einzelrentner 1 603 106 1 632 986 1 671 397 1 156,94 1 190,92 1 212,17 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 258 462  257 568  253 580 1 157,22 1 183,67 1 201,76 
Alters 1 160 044 1 196 175 1 241 440 1 203,60 1 239,39 1 261,54 
Todes2 184 600  179 243  176 377 863,28 877,91 879,60 

Mehrfachrentner 803 839 804 551  807 472 2 055,74 2 119,03 2 150,75 

Rentner insgesamt 2 406 945 2 437 537 2 478 869 1 457,10 1 497,26 1 517,90 

1 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. 
Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

2 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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noch Übersicht  A 4

Die Anzahl der Rentner und der durchschnittliche Gesamtrentenzahlbetrag der laufenden Renten nach 
dem Personenkonzept1 und dem Geschlecht in der gesetzlichen Rentenversicherung 

ab 1998 zum 1. Juli des Jahres in Deutschland und den alten und neuen Ländern
� Männer und Frauen �

Anzahl der Rentner Durchschnittlicher Gesamtrentenzahlbetrag 
in DM je Monat Art der Rentner 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 

 Deutschland 

Einzelrentner 14 769 994 15 102 188 15 481 023 1377,46 1 402,77 1 414,86 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 1 839 526 1 841 649 1 828 340 1 377,51 1 401,30 1 409,83 
Alters 10 954 429 11 288 970 11 730 511 1 462,05 1 486,87 1 497,28 
Todes2 2 020 878 1 971 569 1 922 172 918,90 922,54 916,67 

Mehrfachrentner 3 393 485 3 444 141 3 526 516 1 898,39 1 940,71 1 966,40 

Rentner insgesamt 18 208 318 18 546 329 19 007 539 1 474,55 1 502,67 1 517,19 

 Alte Länder 

Einzelrentner 11 832 234 12 059 467 12 358 953 1352,79 1 375,16 1 386,71 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 1 340 186 1 339 582 1 328 240 1 422,10 1 446,71 1 455,54 
Alters 8 686 849 8 959 492 9 317 706 1 429,47 1 450,97 1 461,19 
Todes2 1 805 199 1 760 393 1 713 007 932,35 934,83 928,25 

Mehrfachrentner 2 516 145 2 559 395 2 631 284 1 838,81 1 873,76 1 898,25 

Rentner insgesamt 14 348 379 14 618 862 14 990 237 1 438,02 1 462,45 1 476,50 

 Neue Länder 

Einzelrentner 2 937 760 3 042 721 3 122 070 1475,35 1 512,18 1 526,28 

mit Renten wegen       
verminderter Erwerbsfähigkeit 499 340  502 067  500 100 1 257,82 1 280,14 1 288,42 
Alters 2 267 580 2 329 478 2 412 805 1 586,89 1 624,93 1 636,66 
Todes2  215 679  211 176  209 165 806,33 820,07 821,78 

Mehrfachrentner 877 340  884 746  895 232 2 069,27 2 134,39 2 166,70 

Rentner insgesamt 3 859 939 3 927 467 4 017 302 1 610,35 1 652,35 1 669,00 

 1 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst. 
Gesamtrentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

2 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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Die Verteilung der Renten1 wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten2, 
den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr3 an rentenrechtlichen Zeiten  und dem Geschlecht in der

gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2000 in Deutschland4

Ü
bersichtA

5

1 Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.
2 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
3 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
4 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMA danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000
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Die Verteilung der Renten1 wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten2, 
den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr3 an rentenrechtlichen Zeiten  und dem Geschlecht in der

gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2000 in den alten Ländern4

1 Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.
2 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
3 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
4 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMA danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.
Quelle: Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000
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Die Verteilung der Renten1 wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters nach den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten2, 
den durchschnittlichen Entgeltpunkten je Jahr3 an rentenrechtlichen Zeiten  und dem Geschlecht in der

gesetzlichen Rentenversicherung am 31. Dezember 2000 in den neuen Ländern4

1 Vollständig ruhende Renten, Renten vor 1957, Vertragsrenten und statistisch nicht auswertbare Fälle sind nicht enthalten.
2 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungs- bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992 Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
3 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
4 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMA danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.
Quelle: Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000
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Übersicht  A 6

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und 
Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept1, 
dem monatlichen Rentenzahlbetrag2, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten3 

und dem Geschlecht am 31. Dezember 2000 in Deutschland

Anzahl der Renten4 

darunter mit  ... Jahren angerechneten rentenrechtlichen Zeiten 
Rentenzahl- 

betragsgruppe 
von ... bis unter ... 

DM/Monat 

Renten an 
Versicherte5 und 
Witwen/Witwer 

insgesamt 
unter 20 20�30 30�40 40 und mehr 

nicht erfasst 

 Renten an versicherte Männer 
unter 300 85 862 79 109 4 882 1 287 584 10 551 
300�600 184 963 140 723 29 390 11 624 3 226 37 361 
600�900 227 490 98 210 81 384 39 052 8 844 28 182 

900�1 200 320 255 30 725 107 170 123 610 58 750 33 400 
1 200�1 500 581 163 7 705 65 006 233 345 275 107 36 809 
1 500�1 800 887 206 1 600 26 992 216 266 642 348 53 158 
1 800�2 100 1 107 782 166 10 525 138 426 958 665 65 683 
2 100�2 400 1 095 455 79 2 650 75 842 1 016 884 64 617 
2 400�2 700 820 741 41 694 44 046 775 960 46 601 
2 700�3 000 542 768 14 84 14 255 528 415 32 968 

3 000 und mehr 399 703 7 33 6 342 393 321 28 433 
Insgesamt 6 253 388 358 379 328 810 904 095 4 662 104 437 763 
ø Rentenzahlbetrag 1 990,60 544,30 1 059,67 1 605,12 2 241,80 � 
ø Jahre 41,19 13,39 25,26 36,58 45,34 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr6 1,0819 0,8869 0,9213 0,9795 1,1280 � 

 Renten an versicherte Frauen 
unter 300 979 173 938 254 37 647 3 058 214 46 503 
300�600 1 631 517 1 222 216 366 267 39 576 3 458 110 588 
600�900 1 157 416 263 227 723 635 157 987 12 567 77 037 

900�1 200 1 624 255 52 381 475 499 977 205 119 170 85 296 
1 200�1 500 1 697 782 14 098 102 265 783 937 797 482 85 625 
1 500�1 800 760 924 4 043 28 033 238 517 490 331 37 518 
1 800�2 100 335 287 1 645 8 120 88 261 237 261 16 341 
2 100�2 400 174 865 900 2 260 30 862 140 843 8 379 
2 400�2 700 81 673 550 876 9 470 70 777 4 108 
2 700�3 000 29 064 342 510 2 245 25 967 1 661 

3 000 und mehr 10 607 371 407 899 8 930 614 
Insgesamt 8 482 563 2 498 027 1 745 519 2 332 017 1 907 000 473 670 
ø Rentenzahlbetrag 987,36 391,05 812,22 1 239,85 1 615,32 � 
ø Jahre 28,23 12,40 25,03 35,19 43,27 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr6 0,7742 0,7012 0,7164 0,8074 0,8866 � 

 Renten an Witwen und Witwer 
unter 300 323 074 159 380 62 795 57 577 43 322 55 099 
300�600 493 880 165 377 133 543 118 317 76 643 103 828 
600�900 717 716 39 571 145 662 301 152 231 331 140 484 

900�1 200 1 051 800 7 123 55 293 356 063 633 321 168 608 
1 200�1 500 959 117 958 16 971 188 142 753 046 121 223 
1 500�1 800 491 028 155 4 009 66 262 420 602 43 934 
1 800�2 100 176 045 54 447 21 384 154 160 14 891 
2 100�2 400 52 971 19 141 4 587 48 224 7 336 
2 400�2 700 18 425 7 40 1 166 17 212 1 804 
2 700�3 000 5 250 � 8 543 4 699 692 

3 000 und mehr 3 460 1 � 279 3 180 415 
Insgesamt 4 292 766 372 645 418 909 1 115 472 2 385 740 658 314 
ø Rentenzahlbetrag 1 106,18 388,35 702,70 1 022,69 1 217,91 � 
ø Jahre 38,38 13,70 25,30 36,50 41,81 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr6 1,0954 0,9789 1,0138 1,0758 1,1220 � 

 1 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (an Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren
Rentenarten gezählt).

2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
4 Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.
5 Renten wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst

sind.
6 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000



Drucksache 14/7639 � 44 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

noch Übersicht  A 6

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und 
Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept1, 
dem monatlichen Rentenzahlbetrag2, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten3 

und dem Geschlecht am 31. Dezember 2000 in den alten Ländern4

Anzahl der Renten5 

darunter mit  ... Jahren angerechneten rentenrechtlichen Zeiten 
Rentenzahl- 

betragsgruppe 
von ... bis unter ... 

DM/Monat 

Renten an 
Versicherte6 und 
Witwen/Witwer 

insgesamt 
unter 20 20�30 30�40 40 und mehr 

nicht erfasst 

 Renten an versicherte Männer 
unter 300 82 948 76 529 4 754 1 209 456 10 181 
300�600 179 876 138 662 27 282 11 023 2 909 25 139 
600�900 216 258 97 577 78 026 34 665 5 990 26 415 

900�1 200 272 568 30 410 105 405 101 946 34 807 29 999 
1 200�1 500 412 190 7 559 64 344 201 289 138 998 27 001 
1 500�1 800 555 542 1 561 26 761 195 086 332 134 33 124 
1 800�2 100 774 449 149 10 444 129 749 634 107 45 764 
2 100�2 400 862 844 74 2 624 71 693 788 453 52 842 
2 400�2 700 677 742 38 692 43 061 633 951 40 827 
2 700�3 000 464 619 12 82 14 053 450 472 30 216 

3 000 und mehr 367 499 6 32 6 237 361 224 26 039 
Insgesamt 4 866 535 352 577 320 446 810 011 3 383 501 347 547 
ø Rentenzahlbetrag 2 002,51 546,36 1 065,96 1 625,61 2 332,65 � 
ø Jahre 39,98 13,40 25,25 36,45 44,98 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 1,0823 0,8876 0,9255 0,9848 1,1407 � 

 Renten an versicherte Frauen 
unter 300 961 750 921 939 36 705 2 944 162 44 347 
300�600 1 495 242 1 112 488 342 046 37 502 3 206 88 631 
600�900 902 225 215 615 567 631 110 107 8 872 66 051 

900�1 200 1 024 943 43 798 371 291 573 620 36 234 60 802 
1 200�1 500 964 108 13 408 87 664 550 420 312 616 52 309 
1 500�1 800 513 139 3 987 26 853 187 477 294 822 29 350 
1 800�2 100 238 095 1 629 7 987 74 303 154 176 13 838 
2 100�2 400 130 451 898 2 243 26 812 100 498 7 271 
2 400�2 700 64 614 547 869 8 923 54 275 3 687 
2 700�3 000 26 827 341 503 2 176 23 807 1 594 

3 000 und mehr 10 244 366 404 869 8 605 567 
Insgesamt 6 331 638 2 315 016 1 444 196 1 575 153 997 273 368 447 
ø Rentenzahlbetrag 908,03 377,88 801,86 1 263,59 1 723,19 � 
ø Jahre 25,77 12,34 24,97 35,02 43,27 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 0,7559 0,7001 0,7057 0,8005 0,8866 � 

 Renten an Witwen und Witwer 
unter 300 261 676 151 470 50 531 37 439 22 236 34 701 
300�600 401 089 161 841 120 360 79 945 38 943 80 891 
600�900 505 536 38 945 139 058 235 031 92 502 97 366 

900�1 200 781 532 6 834 53 958 326 176 394 564 96 936 
1 200�1 500 804 407 781 16 725 179 618 607 283 64 210 
1 500�1 800 441 696 127 3 956 64 509 373 104 27 399 
1 800�2 100 165 499 46 431 21 045 143 977 11 896 
2 100�2 400 50 659 19 139 4 468 46 033 6 108 
2 400�2 700 17 510 6 39 1 140 16 325 1 309 
2 700�3 000 4 922 � 8 529 4 385 499 

3 000 und mehr 3 299 � � 268 3 031 321 
Insgesamt 3 437 825 360 069 385 205 950 168 1 742 383 421 636 
ø Rentenzahlbetrag 1 088,24 364,20 654,83 1 014,91 1 352,00 � 
ø Jahre 36,79 13,70 25,28 36,38 43,65 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 1,0850 0,9481 0,9753 1,0637 1,1465 � 

 1 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (an Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren
Rentenarten gezählt).

2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
4 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort  der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMA danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.
5 Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.
6 Renten  wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst sind.
7 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 45 � Drucksache 14/7639

noch Übersicht  A 6

Die Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie die Witwer- und 
Witwenrenten in der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept1, 
dem monatlichen Rentenzahlbetrag2, den angerechneten rentenrechtlichen Zeiten3 

und dem Geschlecht am 31. Dezember 2000 in den neuen Ländern4

Anzahl der Renten5 

darunter mit  ... Jahren angerechneten rentenrechtlichen Zeiten 
Rentenzahl- 

betragsgruppe 
von ... bis unter ... 

DM/Monat 

Renten an 
Versicherte6 und 
Witwen/Witwer 

insgesamt 
unter 20 20�30 30�40 40 und mehr 

nicht erfasst 

 Renten an versicherte Männer 
unter 300 2 914 2 580 128 78 128 370 
300�600 5 087 2 061 2 108 601 317 12 222 
600�900 11 232 633 3 358 4 387 2 854 1 767 

900�1 200 47 687 315 1 765 21 664 23 943 3 401 
1 200�1 500 168 973 146 662 32 056 136 109 9 808 
1 500�1 800 331 664 39 231 21 180 310 214 20 034 
1 800�2 100 333 333 17 81 8 677 324 558 19 919 
2 100�2 400 232 611 5 26 4 149 228 431 11 775 
2 400�2 700 142 999 3 2 985 142 009 5 774 
2 700�3 000 78 149 2 2 202 77 943 2 752 

3 000 und mehr 32 204 1 1 105 32 097 2 394 
Insgesamt 1 386 853 5 802 8 364 94 084 1 278 603 90 216 
ø Rentenzahlbetrag 1 948,82 418,74 818,53 1 428,75 2 001,37 � 
ø Jahre 45,45 13,03 25,54 37,70 46,30 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 1,0804 0,8411 0,7601 0,9343 1,0942 � 

 Renten an versicherte Frauen 
unter 300 17 423 16 315 942 114 52 2 156 
300�600 136 275 109 728 24 221 2 074 252 21 957 
600�900 255 191 47 612 156 004 47 880 3 695 10 986 

900�1 200 599 312 8 583 104 208 403 585 82 936 24 494 
1 200�1 500 733 674 690 14 601 233 517 484 866 33 316 
1 500�1 800 247 785 56 1 180 51 040 195 509 8 168 
1 800�2 100 97 192 16 133 13 958 83 085 2 503 
2 100�2 400 44 414 2 17 4 050 40 345 1 108 
2 400�2 700 17 059 3 7 547 16 502 421 
2 700�3 000 2 237 1 7 69 2 160 67 

3 000 und mehr 363 5 3 30 325 47 
Insgesamt 2 150 925 183 011 301 323 756 864 909 727 105 223 
ø Rentenzahlbetrag 1 220,40 557,21 861,86 1 190,43 1 497,07 � 
ø Jahre 35,45 13,16 25,30 35,54 43,22 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 0,8281 0,7151 0,7674 0,8219 0,8760 � 

 Renten an Witwen und Witwer 
unter 300 61 398 7 910 12 264 20 138 21 086 20 398 
300�600 92 791 3 536 13 183 38 372 37 700 22 937 
600�900 212 180 626 6 604 66 121 138 829 43 118 

900�1 200 270 268 289 1 335 29 887 238 757 71 672 
1 200�1 500 154 710 177 246 8 524 145 763 57 013 
1 500�1 800 49 332 28 53 1 753 47 498 16 535 
1 800�2 100 10 546 8 16 339 10 183 2 995 
2 100�2 400 2 312 � 2 119 2 191 1 228 
2 400�2 700 915 1 1 26 887 495 
2 700�3 000 328 � � 14 314 193 
3 000 und mehr 161 1 � 11 149 94 

Insgesamt 854 941 12 576 33 704 165 304 643 357 236 678 
ø Rentenzahlbetrag 949,34 293,31 427,68 702,78 840,33 � 
ø Jahre 42,44 13,94 25,66 36,50 36,62 � 
ø Entgeltpunkte/Jahr7 1,0318 0,8276 0,8637 0,9650 1,0529 � 

1 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (an Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren
Rentenarten gezählt).

2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Renten zwischen 1957 und 1991: Versicherungsjahre bzw. Arbeitsjahre; Renten ab 1992: Summe aus Beitrags- und beitragsfreien Zeiten.
4 Abgrenzung erfolgt nach Wohnort  der Rentner und nicht wie bei den Auswertungen des BMA danach, wo die Entgeltpunkte erworben wurden.
5 Generell sind vollständig ruhende Renten, Renten mit Rentenbeginn vor 1957 und Vertragsrenten nicht in der Auswertung enthalten.
6 Renten  wegen vermind. Erwerbsfähigkeit und wegen Alters; in der Summe generell ohne Renten, in deren Datensätzen die Zeiten nicht erfasst sind.
7 Summe der Entgeltpunkte dividiert durch die entsprechende Monatszahl multipliziert mit 12.
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000



Drucksache 14/7639 � 46 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

Übersicht  A 7

Die Schichtung der Rentner1 nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag2 und dem Geschlecht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2000 in Deutschland

Einzelrentner Zahlbetrags- 
gruppe in 

DM/Monat 
von ... bis unter ... 

Renten  
wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit 

Renten  
wegen Alters 

Renten  
wegen Todes3 

Mehrfachrentner Rentner 
insgesamt 

 Männer 
unter 300 28 434 296 725 35 434 799 361 392 
300�600 48 528 282 473 29 734 3 188 363 923 
600�900 51 689 279 097 22 677 5 599 359 062 

900�1 200 123 916 305 874 5 670 7 945 443 405 
1 200�1 500 234 007 442 262 1 215 11 378 688 862 
1 500�1 800 236 088 728 761 240 23 355 988 444 
1 800�2 100 186 069 999 500 46 40 471 1 226 086 
2 100�2 400 104 600 1 066 140 12 56 883 1 227 635 
2 400�2 700 45 373 830 113 3 50 488 925 977 
2 700�3 000 15 741 567 369 � 28 202 611 312 
3 000�3 300 2 584 295 284 � 11 625 309 493 
3 300�3 600 1 008 81 901 � 4 387 87 296 
3 600�3 900 542 26 944 � 1 549 29 035 
3 900�4 200 301 12 999 � 516 13 816 

4 200 und mehr 358 17 829 � 271 18 458 
insgesamt 1 079 238 6 233 271 95 031 246 656 7 654 196 

 Frauen 
unter 300 16 574 678 765 267 075 8 050 970 464 
300�600 55 666 1 038 106 270 632 57 689 1 422 093 
600�900 81 204 730 673 320 983 140 322 1 273 182 

900�1 200 185 280 968 341 384 730 220 862 1 759 213 
1 200�1 500 260 339 1 047 359 310 885 357 993 1 976 576 
1 500�1 800 98 148 526 573 165 923 519 821 1 310 465 
1 800�2 100 36 512 253 127 68 842 605 101 963 582 
2 100�2 400 11 536 144 654 25 897 597 011 779 098 
2 400�2 700 3 081 72 467 8 580 415 184 499 312 
2 700�3 000 620 26 943 2 250 203 579 233 392 
3 000�3 300 109 7 343 951 86 064 94 467 
3 300�3 600 22 2 023 291 37 825 40 161 
3 600�3 900 8 592 72 17 098 17 770 
3 900�4 200 3 205 22 7 514 7 744 

4 200 und mehr � 69 8 5 747 5 824 
insgesamt 749 102 5 497 240 1 827 141 3 279 860 11 353 343 

 Männer und Frauen 
unter 300 45 008 975 490 302 509 8 849 1 331 856 
300�600 104 194 1 320 579 300 366 60 877 1 786 016 
600�900 132 893 1 009 770 343 660 145 921 1 632 244 

900�1 200 309 196 1 274 215 390 400 228 807 2 202 618 
1 200�1 500 494 346 1 489 621 312 100 369 371 2 665 438 
1 500�1 800 334 236 1 255 334 166 163 543 176 2 298 909 
1 800�2 100 222 581 1 252 627 68 888 645 572 2 189 668 
2 100�2 400 116 136 1 210 794 25 909 653 894 2 006 733 
2 400�2 700 48 454 902 580 8 583 465 672 1 425 289 
2 700�3 000 16 361 594 312 2 250 231 781 844 704 
3 000�3 300 2 693 302 627 951 97 689 403 960 
3 300�3 600 1 030 83 924 291 42 212 127 457 
3 600�3 900 550 27 536 72 18 647 46 805 
3 900�4 200 304 13 204 22 8 030 21 560 

4 200 und mehr 358 17 898 8 6 018 24 282 
insgesamt 1 828 340 11 730 511 1 922 172 3 526 516 19 007 539 

1 Anzahl der Rentner; die  je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 47 � Drucksache 14/7639

noch Übersicht  A 7

Die Schichtung der Rentner1 nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag2 und dem Geschlecht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2000 in den alten Ländern

Einzelrentner Zahlbetrags- 
gruppe in 

DM/Monat 
von ... bis unter ... 

Renten  
wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit 

Renten  
wegen Alters 

Renten  
wegen Todes3 

Mehrfachrentner Rentner 
insgesamt 

 Männer 
unter 300 25 356 291 231 27 236 761 344 584 
300�600 28 122 279 637 18 154 3 160 329 073 
600�900 42 247 274 374 11 948 5 491 334 060 

900�1 200 87 789 291 551 3 742 7 569 390 651 
1 200�1 500 160 019 346 657 908 9 742 517 326 
1 500�1 800 168 879 467 355 202 16 764 653 200 
1 800�2 100 159 416 691 671 41 23 156 874 284 
2 100�2 400 96 830 839 792 9 29 362 965 993 
2 400�2 700 43 916 689 252 3 30 620 763 791 
2 700�3 000 15 438 489 312 � 19 307 524 057 
3 000�3 300 2 516 269 704 � 8 084 280 304 
3 300�3 600 995 76 669 � 3 077 80 741 
3 600�3 900 538 25 267 � 1 127 26 932 
3 900�4 200 300 12 187 � 442 12 929 

4 200 und mehr 357 17 247 � 234 17 838 
insgesamt 832 718 5 061 906 62 243 158 896 6 115 763 

 Frauen 
unter 300 15 640 671 528 248 510 7 753 943 431 
300�600 35 281 963 231 250 216 56 954 1 305 682 
600�900 65 985 603 902 270 544 135 519 1 075 950 

900�1 200 112 302 647 747 332 245 205 229 1 297 523 
1 200�1 500 150 820 614 493 287 364 312 259 1 364 936 
1 500�1 800 73 456 365 146 157 989 420 073 1 016 664 
1 800�2 100 28 819 185 148 66 630 422 029 702 626 
2 100�2 400 9 644 110 846 25 362 365 118 510 970 
2 400�2 700 2 844 58 619 8 379 271 396 341 238 
2 700�3 000 598 25 225 2 193 148 675 176 691 
3 000�3 300 106 7 119 941 67 967 76 133 
3 300�3 600 18 1 965 289 31 535 33 807 
3 600�3 900 6 564 72 15 157 15 799 
3 900�4 200 3 198 22 7 111 7 334 

4 200 und mehr � 69 8 5 613 5 690 
insgesamt 495 522 4 255 800 1 650 764 2 472 388 8 874 474 

 Männer und Frauen 
unter 300 40 996 962 759 275 746 8 514 1 288 015 
300�600 63 403 1 242 868 268 370 60 114 1 634 755 
600�900 108 232 878 276 282 492 141 010 1 410 010 

900�1 200 200 091 939 298 335 987 212 798 1 688 174 
1 200�1 500 310 839 961 150 288 272 322 001 1 882 262 
1 500�1 800 242 335 832 501 158 191 436 837 1 669 864 
1 800�2 100 188 235 876 819 66 671 445 185 1 576 910 
2 100�2 400 106 474 950 638 25 371 394 480 1 476 963 
2 400�2 700 46 760 747 871 8 382 302 016 1 105 029 
2 700�3 000 16 036 514 537 2 193 167 982 700 748 
3 000�3 300 2 622 276 823 941 76 051 356 437 
3 300�3 600 1 013 78 634 289 34 612 114 548 
3 600�3 900 544 25 831 72 16 284 42 731 
3 900�4 200 303 12 385 22 7 553 20 263 

4 200 und mehr 357 17 316 8 5 847 23 528 
insgesamt 1 328 240 9 317 706 1 713 007 2 631 284 14 990 237 

1 Anzahl der Rentner; die  je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG



Drucksache 14/7639 � 48 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

noch Übersicht  A 7

Die Schichtung der Rentner1 nach dem monatlichen Gesamtrentenzahlbetrag2 und dem Geschlecht 
in der gesetzlichen Rentenversicherung am 1. Juli 2000 in den neuen Ländern

Einzelrentner Zahlbetrags- 
gruppe in 

DM/Monat 
von ... bis unter ... 

Renten  
wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit 

Renten  
wegen Alters 

Renten  
wegen Todes3 

Mehrfachrentner Rentner 
insgesamt 

 Männer 
unter 300 3 078 5 494 8 198 38 16 808 
300�600 20 406 2 836 11 580 28 34 850 
600�900 9 442 4 723 10 729 108 25 002 

900�1 200 36 127 14 323 1 928 376 52 754 
1 200�1 500 73 988 95 605 307 1 636 171 536 
1 500�1 800 67 209 261 406 38 6 591 335 244 
1 800�2 100 26 653 307 829 5 17 315 351 802 
2 100�2 400 7 770 226 348 3 27 521 261 642 
2 400�2 700 1 457 140 861 � 19 868 162 186 
2 700�3 000 303 78 057 � 8 895 87 255 
3 000�3 300 68 25 580 � 3 541 29 189 
3 300�3 600 13 5 232 � 1 310 6 555 
3 600�3 900 4 1 677 � 422 2 103 
3 900�4 200 1 812 � 74 887 

4 200 und mehr 1 582 � 37 620 
insgesamt 246 520 1 171 365 32 788 87 760 1 538 433 

 Frauen 
unter 300 934 7 237 18 565 297 27 033 
300�600 20 385 74 875 20 416 735 116 411 
600�900 15 219 126 771 50 439 4 803 197 232 

900�1 200 72 978 320 594 52 485 15 633 461 690 
1 200�1 500 109 519 432 866 23 521 45 734 611 640 
1 500�1 800 24 692 161 427 7 934 99 748 293 801 
1 800�2 100 7 693 67 979 2 212 183 072 260 956 
2 100�2 400 1 892 33 808 535 231 893 268 128 
2 400�2 700 237 13 848 201 143 788 158 074 
2 700�3 000 22 1 718 57 54 904 56 701 
3 000�3 300 3 224 10 18 097 18 334 
3 300�3 600 4 58 2 6 290 6 354 
3 600�3 900 2 28 � 1 941 1 971 
3 900�4 200 � 7 � 403 410 

4 200 und mehr � � � 134 134 
insgesamt 253 580 1 241 440 176 377 807 472 2 478 869 

 Männer und Frauen 
unter 300 4 012 12 731 26 763 335 43 841 
300�600 40 791 77 711 31 996 763 151 261 
600�900 24 661 131 494 61 168 4 911 222 234 

900�1 200 109 105 334 917 54 413 16 009 514 444 
1 200�1 500 183 507 528 471 23 828 47 370 783 176 
1 500�1 800 91 901 422 833 7 972 106 339 629 045 
1 800�2 100 34 346 375 808 2 217 200 387 612 758 
2 100�2 400 9 662 260 156 538 259 414 529 770 
2 400�2 700 1 694 154 709 201 163 656 320 260 
2 700�3 000 325 79 775 57 63 799 143 956 
3 000�3 300 71 25 804 10 21 638 47 523 
3 300�3 600 17 5 290 2 7 600 12 909 
3 600�3 900 6 1 705 � 2 363 4 074 
3 900�4 200 1 819 � 477 1 297 

4 200 und mehr 1 582 � 171 754 
insgesamt 500 100 2 412 805 209 165 895 232 4 017 302 

1 Anzahl der Rentner; die  je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR. 
3 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 49 � Drucksache 14/7639

Übersicht 8

Die Zahl, die durchschnittlichen Ruhensbeträge und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag 
der laufenden Witwer- und Witwenrenten1 am 1. Juli 2000, bei denen Erwerbseinkommen 

oder Erwerbsersatzeinkommen zu berücksichtigen ist, in Deutschland nach 
Versicherungszweigen in den alten und neuen Ländern

Renten insgesamt Renten ohne Ruhensbetrag Renten mit Ruhensbetrag 
Versicherungs-

zweig/ 
Geschlecht Anzahl 

ø Renten-
zahlbetrag in 
DM/Monat 

Anzahl 
ø Renten-

zahlbetrag2 in 
DM/Monat 

Anzahl 
ø Ruhens- 
betrag2 in 

DM/Monat 

ø Renten-
zahlbetrag2 in 

DM/Monat 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 
Witwerrenten 176 784 330,84 21 494 418,99 155 290 279,66 326,13 
Witwenrenten 1 212 752 973,21 821 904 1 025,43 390 848 149,73 860,37 
zusammen 1 389 536 891,51 843 398 1 010,72 546 138 186,97 695,20 
 Rentenversicherung der Angestellten 
Witwerrenten 121 999 408,63 9 013 564,81 112 986 381,41 399,22 
Witwenrenten 754 937 1 180,67 457 630 1 267,89 297 307 223,25 1 002,35 
zusammen 876 936 1 071,03 466 643 1 254,27 410 293 270,26 806,95 
 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
Witwerrenten 298 783 362,04 30 507 459,34 268 276 321,99 356,49 
Witwenrenten 1 967 689 1 049,68 1 279 534 1 112,07 688 155 178,68 917,50 
zusammen 2 266 472 958,69 1 310 041 1 097,54 956 431 220,39 741,46 
 Knappschaftliche Rentenversicherung 
Witwerrenten 4 058 547,96 155 704,38 3 903 303,11 546,02 
Witwenrenten 128 914 1 430,34 85 534 1 527,03 43 380 151,83 1 149,89 
zusammen 132 972 1 406,02 85 689 1 525,54 47 283 165,79 1 090,79 
 Gesetzliche Rentenversicherung 
Witwerrenten 302 841 364,30 30 662 462,00 272 179 321,86 358,84 
Witwenrenten 2 096 603 1 072,71 1 365 068 1 137,97 731 535 177,41 929,12 
zusammen 2 399 444 982,94 1 395 730 1 123,74 1 003 714 218,37 754,62 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 
Witwerrenten 191 490 344,18 28 204 379,68 163 286 317,79 338,04 
Witwenrenten 1 269 061 1 100,51 1 003 758 1 151,31 265 303 201,10 908,33 
zusammen 1 460 551 1 001,35 1 031 962 1 130,22 428 589 245,56 691,06 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 
Witwerrenten 111 351 395,59 2 458 590,07 108 893 328,20 391,20 
Witwenrenten 827 542 1 029,47 361 310 1 117,22 466 232 140,55 961,47 
zusammen 938 893 954,29 363 768 1 113,66 575 125 176,08 853,50 

 1 In vollem Umfang ruhende Renten sind in der Rentenbestandsaufnahme nicht erfasst und konnten daher nicht berücksichtigt werden.
2 Rente nach Abzug des Eigenbeitrags zur KVdR und PVdR.
3 Das zu berücksichtigende Einkommen liegt innerhalb des Freibetrages.
Quelle:  Rentenbestandaufnahme des BMA aus dem Datensatz des Renten-Service der Deutschen Post AG
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Übersicht  A 9

Die Anzahl der Renten mit Kindererziehungszeiten/-leistungen, die durchschnittliche Höhe 
der Leistungen sowie der durchschnittliche Auszahlungsbetrag1 in Deutschland 

und in den alten und neuen Ländern am 31. Dezember 2000

davon 

Versicherungszweig 
Rentenart/Leistungen 

Anzahl der 
Kindererzie-
hungszeiten/ 
-leistungen 

ø Höhe der 
Leistungen  

in DM/Monat 

Durchschnitt-
licher Auszahl-

betrag 
in DM/Monat 

Anzahl der 
Kinder- 

erziehungs- 
leistungen 

ø Höhe der 
Leistungen  

in DM/Monat 

Anzahl der 
Kinder- 

erziehungs-
zeiten 

ø Höhe der 
Leistungen 

in DM/Monat 

 Deutschland 
 Rentenversicherung der Arbeiter 

zu Versichertenrenten2 4 404 599 124,98 822,95 611 879 117,31 3 792 720 126,22 
zu Renten wegen Todes 390 433 93,20 692,88 168 094 132,83 222 339 63,23 
davon        

Erziehungsrenten 4 743 128,64 1 274,50 0 0,00 4 743 128,64 
Witwen/Witwerrenten 346 670 101,38 729,02 168 094 132,83 178 576 71,77 
Waisenrenten 39 020 14,92 301,11 0 0,00 39 020 14,92 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 172 728 133,83 133,83 172 728 133,83 0 0,00 
Leistungen insgesamt 4 967 760 122,79 788,77 952 701 123,04 4 015 059 122,73 

 Rentenversicherung der Angestellten 
zu Versichertenrenten2 3 119 865 97,69 1 111,14 376 843 95,56 2 743 022 97,98 
zu Renten wegen Todes 257 180 70,20 875,78 102 999 112,69 154 181 41,81 
davon        

Erziehungsrenten 4 341 98,63 1 280,19 0 0,00 4 341 98,63 
Witwen/Witwerrenten 201 944 84,49 1 011,25 102 999 112,69 98 945 55,13 
Waisenrenten 50 895 11,22 303,73 0 0,00 50 895 11,22 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 60 503 117,64 117,64 60 503 117,64 0 0,00 
Leistungen insgesamt 3 437 548 95,99 1 076,04 540 345 101,30 2 897 203 94,99 

 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
zu Versichertenrenten2 7 524 464 113,67 942,44 988 722 109,02 6 535 742 114,37 
zu Renten wegen Todes 647 613 84,06 765,51 271 093 125,18 376 520 54,46 
davon        

Erziehungsrenten 9 084 114,30 1 277,22 0 0,00 9 084 114,30 
Witwen/Witwerrenten 548 614 95,16 832,91 271 093 125,18 277 521 65,84 
Waisenrenten 89 915 12,83 302,60 0 0,00 89 915 12,83 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 233 231 129,63 129,63 233 231 129,63 0 0,00 
Leistungen insgesamt 8 405 308 111,83 906,25 1 493 046 115,17 6 912 262 111,11 

 Knappschaftliche Rentenversicherung 
zu Versichertenrenten2 115 022 105,31 1 328,67 4 921 114,88 110 101 104,89 
zu Renten wegen Todes 37 987 115,32 1 603,64 32 786 124,23 5 201 59,12 
davon        

Erziehungsrenten 91 104,57 1 555,06 0 0,00 91 104,57 
Witwen/Witwerrenten 37 186 117,22 1 626,76 32 786 124,23 4 400 65,00 
Waisenrenten 710 13,45 399,09 0 0,00 710 13,45 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 13 469 120,31 120,31 13 469 120,31 0 0,00 
Leistungen insgesamt 166 478 108,81 1 293,65 51 176 122,30 115 302 102,82 

 Gesetzliche Rentenversicherung 
zu Versichertenrenten2 7 639 486 113,54 948,26 993 643 109,05 6 645 843 114,21 
zu Renten wegen Todes  685 600 85,80 811,95 303 879 125,08 381 721 54,53 
davon        

Erziehungsrenten 9 175 114,20 1 279,97 0 0,00 9 175 114,20 
Witwen/Witwerrenten 585 800 96,56 883,30 303 879 125,08 281 921 65,83 
Waisenrenten 90 625 12,83 303,35 0 0,00 90 625 12,83 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 246 700 129,12 129,12 246 700 129,12 0 0,00 
Leistungen insgesamt 8 571 786 111,77 913,78 1 544 222 115,41 7 027 564 110,97 

 Alte Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

zu Versichertenrenten2 5 806 543 117,78 861,76 952 786 109,83 4 853 757 119,34 
zu Renten wegen Todes 573 404 91,76 871,80 299 592 125,44 273 812 54,90 
davon        

Erziehungsrenten 5 305 119,72 1 268,36 0 0,00 5 305 119,72 
Witwen/Witwerrenten 497 184 102,59 949,51 299 592 125,44 197 592 67,95 
Waisenrenten 70 915 13,16 297,32 0 0,00 70 915 13,16 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 246 379 129,13 129,13 246 379 129,13 0 0,00 
Leistungen insgesamt 6 626 326 115,95 835,39 1 498 757 116,12 5 127 569 115,90 

 Neue Länder 
 Gesetzliche Rentenversicherung 

zu Versichertenrenten2 1 832 943 100,12 1 222,28 40 857 90,86 1 792 086 100,33 
zu Renten wegen Todes 112 196 55,34 506,05 4 287 99,57 107 909 53,58 
davon        

Erziehungsrenten 3 870 106,64 1 295,89 0 0,00 3 870 106,64 
Witwen/Witwerrenten 88 616 62,73 511,81 4 287 99,57 84 329 60,85 
Waisenrenten 19 710 11,65 325,05 0 0,00 19 710 11,65 

ohne gleichzeitigen Rentenbezug 321 122,89 122,89 321 122,89 0 0,00 
Leistungen insgesamt 1 945 460 97,54 1 180,79 45 465 91,91 1 899 995 97,68 

1 Rentenzahlbetrag nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR zuzüglich der Kindererziehungsleistung.
2 Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Renten wegen Alters.
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000
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Übersicht  A 10

Anteil des Rentenbetrages am Nettogesamteinkommen von Beziehern 
kleiner Renten in Deutschland 1999 im Alter ab 65 Jahren 

ohne Heimbewohner

Kleine Renten1 

ausgewählte Betragsklassen  
in DM/Monat 

Anteil an den  
jeweiligen 

Rentenbeziehern 
insgesamt 

in v. H. 

Durchschnitt- 
licher jeweiliger  
Rentenbetrag1  

in DM/Monat 

Durchschnitt- 
liches Netto-

gesamteinkommen  
des Haushalts  
in DM/Monat 

Anteil des 
Rentenbetrages  

am Nettogesamt-
einkommen 

in v. H. 

 Renten wegen Alters 
 an Ehepaare2 

unter 500 4 333 3 887 9 
500 bis unter 1 000 7 762 3 770 20 

1 000 bis unter 1500 10 1 270 3 056 42 
 an Alleinstehende 

unter 500 29 252 1 949 13 
500 bis unter 750 11 606 1 938 31 

750 bis unter 1 000 10 876 2 243 39 
 Hinterbliebenenrenten 
 an Witwen 

unter 300 4 203 1 702 12 
300 bis unter 600 9 449 2 006 22 
600 bis unter 900 19 751 1 913 39 

1 Nettobetrag der Renten, nach Abzug der Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Ehemann 65 Jahre und älter; ausschlaggebend ist der Rentenbetrag des Ehemannes.
Quelle:  Alterssicherung in Deutschland 1999 (ASiD'99)

Verfügbare Eckrente 

Stichtag Alte Länder 
in DM/Monat 

Neue Länder 
in M/DM/Monat 

Verhältniswert der verfügbaren 
Eckrente in den neuen zu der  

in den alten Ländern  
in v. H. 

30.06.1990 1 615,99  470,00�602,002  29,1�37,3 
01.07.1990 1 667,01  672,00  40,3 
01.01.1991 1 667,01  773,00  46,4 
01.07.1991 1 750,96  889,00  50,8 
01.01.1992 1 750,96  992,77  56,7 
01.07.1992 1 798,45  1 119,73  62,3 
01.01.1993 1 798,45  1 188,00  66,1 
01.07.1993 1 867,92  1 357,17  72,7 
01.01.1994 1 867,92  1 406,53  75,3 
01.07.1994 1 931,31  1 451,17  75,1 
01.01.1995 1 920,96  1 483,59  77,2 
01.07.1995 1 932,65  1 522,05  78,8 
01.01.1996 1 932,65  1 588,66  82,2 
01.07.1996 1 941,59  1 597,57  82,3 
01.07.1997 1 973,63  1 680,77  85,2 
01.07.1998 1 980,22  1 693,86  85,5 
01.07.1999 2 007,90  1 741,11  86,7 
01.07.2000 2 019,96  1 752,42  86,8 
01.07.2001 2 057,51  1 791,27  87,1 

Übersicht A 11

Vergleich der verfügbaren Eckrenten1 in den alten und neuen Ländern seit 1990

1 Rente wegen Alters eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresentgelt und nach 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren;
nach Abszug des durchschnittlichen Eigenbetrags der Rentner zur KVdR und PVdR (ab1/95).

2 Je nach Zugangsjahr (1970: 470 Mark, 1990: 602 Mark).
Quelle:  Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes am 31. Dezember 2000
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Übersicht  A 12

Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren laufenden Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
und wegen Alters1 der neuen Länder an die in den alten Ländern seit 1990

verfügbare Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und wegen Alters 

Alte3 Neue4 

Länder 

Verhältniswert der verfügbaren  
Renten in den neuen zu den 

in den alten Ländern Stichtag2 

Zahlbetrag in DM/Monat in v. H. 

 Männer 
30.06.1990 1 511,22 572,32 37,9 
01.07.1990 1 557,91 739,04 47,4 
01.01.1991 1 557,91 870,30 55,9 
01.07.1991 1 635,43 991,59 60,6 
01.01.1992 1 635,43 1 145,12 70,0 
01.07.1992 1 691,11 1 241,92 73,4 
01.01.1993 1 691,11 1 295,16 76,6 
01.07.1993 1 753,79 1 469,90 83,8 
01.01.1994 1 753,79 1 538,65 87,7 
01.07.1994 1 812,91 1 604,92 88,5 
01.01.1995 1 804,66 1 631,68 90,4 
01.07.1995 1 795,94 1 683,48 93,7 
01.01.1996 1 795,94 1 763,38 98,2 
01.07.1996 1 801,74 1 767,38 98,1 
01.07.1997 1 829,71 1 850,99 101,2 
01.07.1998 1 833,35 1 876,81 102,4 
01.07.1999 1 855,55 1 916,76 103,3 
01.07.2000 1 861,31 1 921,03 103,2 

 Frauen 
30.06.1990 636,90 431,59 67,8 
01.07.1990 658,12 524,00 79,6 
01.01.1991 658,12 619,86 94,2 
01.07.1991 692,58 716,07 103,4 
01.01.1992 692,58 764,18 110,3 
01.07.1992 728,12 826,42 113,5 
01.01.1993 728,12 860,89 118,2 
01.07.1993 760,73 952,29 125,2 
01.01.1994 760,73 984,98 129,5 
01.07.1994 792,92 1 016,35 128,2 
01.01.1995 793,04 1 032,63 130,2 
01.07.1995 796,41 1 059,33 133,0 
01.01.1996 796,41 1 085,22 136,3 
01.07.1996 808,92 1 087,04 134,4 
01.07.1997 830,95 1 124,93 135,4 
01.07.1998 851,63 1 146,70 134,6 
01.07.1999 874,84 1 178,91 134,8 
01.07.2000 892,12 1 200,54 134,6 

 Männer und Frauen 
30.06.1990 1 033,01 474,82 46,0 
01.07.1990 1 063,89 590,06 55,5 
01.01.1991 1 063,89 697,30 65,5 
01.07.1991 1 116,74 801,53 71,8 
01.01.1992 1 116,74 880,58 78,9 
01.07.1992 1 160,79 956,23 82,4 
01.01.1993 1 160,79 997,29 85,9 
01.07.1993 1 207,12 1 116,15 92,5 
01.01.1994 1 207,12 1 162,57 96,3 
01.07.1994 1 253,21 1 213,64 96,8 
01.01.1995 1 250,24 1 239,24 99,1 
01.07.1995 1 248,54 1 286,93 103,1 
01.01.1996 1 248,54 1 338,31 107,2 
01.07.1996 1 258,91 1 343,94 106,8 
01.07.1997 1 284,15 1 404,24 109,4 
01.07.1998 1 298,20 1 431,59 110,3 
01.07.1999 1 321,60 1 468,40 111,1 
01.07.2000 1 334,13 1 485,42 111,3 

1 Durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (an Mehrfachrentner geleistete Renten wurden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
2 Zu den Stichtagen 1/1991 und 1/1992: Rentenbestandsaufnahme des VDR; sonst Rentenbestandsaufnahme des BMA.
3 Für Pflichtversicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR u. PVdR (ab 1/95). Für freiwillig/privat Versicherte: 1990/91 � ver-

fügbare Renten geschätzt aus Angaben zur Höhe der Bruttorenten und des hälftigen Beitragssatzes zur KVdR; ab 7/92 � Bruttorenten zuzüglich 
Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR ab (1/95); ab (7/95) nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR.

4 1990 geschätzt aus Angaben z. Höhe d. Vollrenten aus d. Sozialpflichtversicherung u. d. FZR-Renten; ab 1/92 Rentenhöhen wie alte Länder ggf.
einschl. Auffüllbetrag.
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Übersicht  A 13

Die Einnahmen und die Ausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung ab 1998 in Deutschland

Rentenversicherung Knappschaftliche Gesetzliche1 

der Arbeiter der Angestellten Rentenversicherung 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Position 

Mio. DM 

Einnahmen             
            
Beiträge 125 812 133 069 134 351 172 015 178 220 182 816 2 908 2 634 2 352 300 735 313 923 319 519 
             
Zuschüsse und Erstattungen             

             
Bundeszuschuss2 67 185 67 903 67 721 15 123 15 285 15 243 13 947 14 258 14 426 96 255 97 446 97 390 
             

            Sonstige Erstattungen 
aus öffentlichen Mitteln3 531 513 516 947 1 439 701 76 79 70 1 554 2 031 1 287 

             
Erstattungen             
in der Wanderversicherung             

von der KnRV 522 531 541 225 230 236 � � � � � � 
von der ArV � � � � � � 6 371 6 398 6 452 � � � 
von der AnV � � � � � � 1 872 1 946 2 020 � � � 

             
            Wanderungsausgleich an 

KnRV nach § 223 (6) SGB VI             
von der ArV � � � � � � 1 137 1 192 1 227 � � � 
von der AnV � � � � � � 1 461 1 486 1 569 � � � 

             
Vermögenserträge 281 246 399 387 399 773 5 5 8 673 650 1 180 
             

            Finanzausgleich nach § 218 
SGB VI 13 843 10 302 14 403 � � � � � � � � � 
             
Sonstige Einnahmen4 220 158 146 99 107 130 24 49 31 343 314 307 
             
Einnahmen insgesamt 208 394 212 722 218 077 188 796 195 680 199 899 27 801 28 047 28 155 399 560 414 364 419 683 

 
1 Ohne Zahlungen der Versicherungszweige untereinander.
2 Allgemeiner Bundeszuschuss nach § 213 und 215 SGB VI, ab 1998 einschließlich zusätzlicher Bundeszuschuss.
3 Erstattungen der Versorgungsdienststellen sowie des Bundes für Kinderzuschüsse.
4 Einschl. Einnahmen in der Wanderversicherung von der ArV/AnV für Auffüllbeträge.
Quelle:  Rechnungsergebnisse des VDR
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noch Übersicht  A 13

Die Einnahmen und die Ausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
und der knappschaftlichen Rentenversicherung ab 1998 in Deutschland

Rentenversicherung Knappschaftliche Gesetzliche1 

der Arbeiter der Angestellten Rentenversicherung 

1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 1998 1999 2000 
Position 

Mio. DM 

Ausgaben             
             
Renten2 178 038 180 994 186 120 150 543 154 968 161 545 23 957 24 162 24 366 352 538 360 124 372 031 
             
Erstattungen             
in der Wanderversicherung             

an die KnRV 6 371 6 398 6 452 1 872 1 946 2 020 � � � � � � 
an die ArV � �  � � � 522 531 541 � � � 
an die AnV � �  � � � 225 230 236 � � � 

             
            
            
            

Maßnahmen zur Erhaltung, 
Besserung und Wiederher- 
stellung d. Erwerbsfähigkeit 
und zusätzliche Leistungen 

4 517 4 572 4 962 3 080 3 044 3 508 152 140 146 7 749 7 756 8 616 
             

            Knappschaftsausgleichs- 
leistungen � � � � � � 406 333 288 406 333 288 
             

            Krankenversicherung 
der Rentner 11 729 11 977 12 326 9 990 10408 10 809 1 933 1 990 1962 23 652 24 375 25 097 
             

            Pflegeversicherung 
der Rentner 1 455 1 479 1 519 1 237 1 273 1 328 204 206 207 2 896 2 958 3 054 
             
KLG-Leistungen 1 461 1 443 1 408 645 653 655 79 77 73 2 185 2 173 2 136 
             
Beitragserstattungen  136 187 277 105 97 99 1 1 1 242 285 377 
             

            Wanderungsausgleich an 
KnRV § 223 (6) SGB VI 1 137 1 192 1 227 1 461 1 486 1 569 � � � � � � 
             

            Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten 3 482 3 524 3 640 2 577 2 701 2 892 300 343 331 6 359 6 568 6 863 
             

            Finanzausgleich nach § 218 
SGB VI � � � 13 843 10 302 14 403 � � � � � � 
             
Sonstige Ausgaben 60 174 46 58 42 37 22 34 4 140 250 87 
             
Ausgaben insgesamt 208 386 211 940 217 977 185 411 186 920 198 865 27 801 28 047 28 155 396 167 404 822 418 549 
             

            Einnahmen weniger 
Ausgaben 8 782 100 3 385 8 760 1 034 0 0 0 3 393 9 542 1 134 
             

            nachrichtlich: 
Vermögen am Jahresende  23 415 24 198 24 298 25 363 34124 35 158 610 611 611 49 388 58 933 60 067 
             

darunter:             
Schwankungsreserve3 5 589 6 059 6 221 12 347 20496 21 543 14 11 10 17 950 26 566 27 774 
Verwaltungsvermögen 6 618 6 535 6 592 2 955 3057 2 969 236 238 239 9 809 9 830 9 800 

1 Ohne Zahlungen der Versicherungszweige untereinander.
2 Einschl. der zulasten anderer Rentenversicherungsträger ausgezahlten Leistungsanteile.
3 Für ArV/AnV Schwankungsreserve nach §§ 216, 217 SGB VI; für KnRV Rücklage nach § 293 SGB VI.
Quelle:  Rechnungsergebnisse des VDR
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Übersicht  B 1

Die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben, des Vermögens und des erforderlichen Beitragssatzes 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten von 2001 bis 2005

� Beträge in Mio. Euro, in 2001 zusätzlich in Mio. DM �

2001 2002 2003 2004 2005 

19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 Erforderlicher Beitragssatz in v. H. 

DM Euro Euro Euro Euro Euro 

Einnahmen        

Beitragseinnahmen insgesamt   320 623  163 932  168 484 173 416 177 839 183 289 
Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse   89 984   46 008   49 289 53 736 55 409 57 087 
Erstattung aus öffentlichen Mitteln   1 410   721   716 716 716 716 
Erstattung in Wanderversicherung von KnRV   790   404   399 420 428 438 
Vermögenserträge   1 400   716   656 652 673 686 
sonstige Einnahmen    1 449   741   0 0 0 0 

Einnahmen insgesamt   415 657   212 522  219 545 228 940 235 066 242 215 

Ausgaben       
Rentenausgaben   358 997   183 552  190 181 196 577 202 907 208 586 
Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner   23 892   12 216   12 791 13 344 13 773 14 158 
Beiträge zur Pflegeversicherung   2 938   1 502   1 556 1 609 1 660 1 706 
Leistungen zur Teilhabe   9 097   4 651   4 786 4 913 5 042 5 175 
Erstattung in Wanderversicherung an KnRV   8 561   4 377   4 641 4 575 4 671 4 769 
Wanderungsausgleich   2 981   1 524   1 574 1 686 1 803 1 892 
KLG-Leistungen   1 964   1 004   916 827 739 654 
Beitragserstattungen   473   242   233 182 182 182 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten   6 826   3 490   3 586 3 681 3 778 3 877 
Sonstige Ausgaben   94   48   0 0 0 0 

Ausgaben insgesamt   415 821   212 606  220 262 227 393 234 556 241 000 

Einnahmen � Ausgaben  � 164  � 84  � 717 1 547,00 510,00 1 215,00 

Vermögen       

Schwankungsreserve Jahresende   26 746   13 675   12 561 13 511 13 403 14 039 
Änderung gegenüber Vorjahr  � 1 019  � 521  � 1 114 950,00 �108,00 636,00 
Liquide Schwankungsreserve   25 743   13 162   12 078 13 053 12 970 13 630 
Eine Monatsausgabe   28 956   14 805   15 362 15 869 16 386 16 845 
Schwankungsreserve in Monatsausgaben   0,92   0,92   0,82 0,85 0,82 0,83 
Liquide Schwankungsreserve       
in Monatsausgaben   0,89   0,89   0,79 0,82 0,79 0,81 
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Übersicht  B 2

Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten in den alten Ländern von 2001 bis 2005

� Beträge in Mio. Euro, in 2001 zusätzlich in Mio. DM � 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Entwicklung der Entgelte in v. H. 2,0 2,7 2,6 2,6 2,6 
Entwicklung der Versichertenzahl in v. H. 0,38 0,26 0,98 0,98 0,98 
Anzahl der Arbeitslosen in 1000 2 490 2538 2437 2336 2235 
Beitragssatz in v. H. 19,1 19,1 19,1 19,0 19,0 
Anpassungssatz zum 1.7. in v. H. 1,91 2,24 2,05 1,97 2,08 
KVdR-Zuschuss in v. H. 6,80 6,95 6,95 6,95 6,95 

 DM Euro Euro Euro Euro Euro 

Einnahmen       

Beitragseinnahmen insgesamt 274 325 140 260 144 353 148 826 152 841 157 679 
Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse 70 799 36 199 38 775 42 285 43 620 44 975 
Erstattung aus öffentlichen Mitteln 1 011 517 512 512 512 512 
Erstattung in Wanderversicherung von KnRV 638 326 324 340 345 353 
Vermögenserträge 1 336 683 632 630 650 662 
sonstige Einnahmen  1 381 706 0 0 0 0 

Einnahmen insgesamt 349 489 178 691 184 597 192 591 197 969 204 182 

Ausgaben       
Rentenausgaben 282 085 144 228 149 443 154 537 159 602 164 222 
Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner 18 545 9 482 9 970 10 422 10 763 11 074 
Beiträge zur Pflegeversicherung 2 290 1 171 1 213 1 254 1 295 1 334 
Leistungen zur Teilhabe 7 391 3 779 3 876 3 976 4 080 4 185 
Erstattung in Wanderversicherung an KnRV 6 202 3 171 3 366 3 311 3 377 3 448 
Wanderungsausgleich 1 146 586 622 686 752 805 
KLG-Leistungen 1 917 980 892 803 715 630 
Beitragserstattungen 467 239 230 179 179 179 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 5 341 2 731 2 805 2 878 2 952 3 029 
Sonstige Ausgaben 59 30 0 0 0 0 

Ausgaben insgesamt 325 444 166 397 172 416 178 046 183 717 188 905 

Einnahmen � Ausgaben 24 045 12 294 12 181 14 545 14 253 15 276 
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Übersicht  B 3

Die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten in den neuen Ländern von 2001 bis 2005

� Beträge in Mio. Euro, in 2001 zusätzlich in Mio. DM � 

 2001 2002 2003 2004 2005 

Entwicklung der Entgelte in v. H.   2,2   2,9 2,8 2,8 2,8 
Entwicklung der Versichertenzahl in v. H.  � 0,51  � 0,17 0,77 0,80 0,82 
Anzahl der Arbeitslosen in 1000   1 353   1 355 1285 1215 1145 
Beitragssatz in v. H.    19,1   19,1 19,1 19,0 19,0 
Anpassungssatz zum 1.7. in v. H.    2,11   2,44 2,26 2,16 2,29 
KVdR-Zuschuss in v. H.    6,90   6,95 6,95 6,95 6,95 

 DM Euro Euro Euro Euro Euro 

Einnahmen       

Beitragseinnahmen insgesamt 46 298 23 672   24 131 24 591 24 997 25 610 
Allgemeiner und zusätzliche Bundeszuschüsse 19 185 9 809   10 514 11 451 11 789 12 110 
Erstattung aus öffentlichen Mitteln 399 204   204 204 204 204 
Erstattung in Wanderversicherung von KnRV 153 78   76 80 83 85 
Vermögenserträge 65 33   24 22 23 23 
sonstige Einnahmen  68 35   0 0 0 0 

Einnahmen insgesamt 66 168 33 831   34 948 36 350 37 097 38 033 

Ausgaben       
Rentenausgaben 76 911 39 324   40 737 42 040 43 306 44 365 
Zuschüsse zur Krankenversicherung der Rentner 5 347 2 734   2 821 2 922 3 010 3 083 
Beiträge zur Pflegeversicherung 647 331   343 354 365 373 
Leistungen zur Teilhabe 1 705 872   911 937 963 989 
Erstattung in Wanderversicherung an KnRV 2 359 1 206   1 275 1 265 1 294 1 322 
Wanderungsausgleich 1 835 938   952 1 000 1 051 1 086 
KLG-Leistungen 47 24   24 24 24 24 
Beitragserstattungen 6 3   3 3 3 3 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 1 484 759   781 803 825 848 
Sonstige Ausgaben 35 18   0 0 0 0 
Ausgaben insgesamt 90 377 46 209   47 846 49 347 50 840 52 095 

Einnahmen � Ausgaben � 24 209 � 12 378  � 12 898 � 12 997 � 13 743 � 14 061 



Drucksache 14/7639 � 58 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

Übersicht  B 4

Mittelfristrechnung

Die Entwicklung der Einnahmen, der Ausgaben und des Vermögens 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 2001 bis 2005

für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro

 2001 2001 2002 2003 2004 2005 

Beitragssatz v. H. 25,4 25,4 25,4 25,4 25,2 25,2 

Einnahmen       

Beitragseinnahmen insgesamt 2 213 1 131 1 067 1 013 955 920 
Wanderungsausgleich 2 900 1 483 1 574 1 666 1 783 1 870 
Erstattungen der Versorgungsdienststellen 59 30 28 26 31 17 
Erstattung Bund § 291 SGB VI 1 1 0 0 0 0 
Vermögenserträge 8 4 4 4 4 4 
Sonstige Einnahmen 2 1 1 1 1 1 

Zwischensumme 5 184 2 651 2 674 2 711 2 774 2 813 

Bundeszuschuss 14 495 7 411 7 475 7 537 7 546 7 506 

Einnahmen insgesamt 19 679 10 062 10 149 10 248 10 320 10 319 

Ausgaben       
Renten (zulasten der KnRV) 17 246 8 817 8 902 8 993 9 053 9 041 
Auffüllbetrag 22 11 9 7 6 6 
Zuschüsse zur KVdR 1 464 749 752 761 773 783 
Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung 149 76 77 79 80 80 
Leistungen zur Teilhabe 100 51 52 53 54 55 
Knappschaftsausgleichsleistung 282 144 142 140 138 137 
KLG-Leistungen 66 34 30 27 24 21 
Beitragserstattungen 1 1 1 1 1 1 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 337 172 177 181 186 190 
Sonstige Ausgaben 12 6 6 6 6 6 

Ausgaben insgesamt 19 679 10 062 10 149 10 248 10 319 10 319 

Vermögen       

Rücklage (Ende des Jahres) 8 4 3 2 1 1 

Verwaltungsvermögen, sonstiges Reinvermögen 597 305 304 303 302 301 

Reinvermögen (Ende des Jahres) 605 310 307 305 303 302 
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Übersicht  B 5

Mittelfristrechnung

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
in den alten Ländern von 2001 bis 2005 

für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro

 2001 2001 2002 2003 2004 2005 

Beitragssatz v. H. 25,4 25,4 25,4 25,4 25,2 25,2 

Einnahmen       

Beitragseinnahmen insgesamt 1 713 876 826 784 739 708 
Wanderungsausgleich 1 103 564 622 686 752 805 
Erstattungen der Versorgungsdienststellen 45 23 22 20 19 17 
Erstattung Bund § 291 SGB VI 1 1 0 0 0 0 
Vermögenserträge 5 3 3 3 3 3 
Sonstige Einnahmen 2 1 1 1 1 1 

Zwischensumme 2 869 1 467 1 473 1 494 1 513 1 533 

Bundeszuschuss 12 234 6 255 6 290 6 321 6 322 6 304 

Einnahmen insgesamt 15 103 7 722 7 763 7 815 7 835 7 837 

Ausgaben       
Renten (zulasten der KnRV) 13 202 6 750 6 792 6 840 6 853 6 847 
Auffüllbetrag 0 0 0 0 0 1 
Zuschüsse zur KVdR 1 133 579 581 587 596 605 
Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung 115 59 59 60 61 62 
Leistungen zur Teilhabe 67 34 35 36 36 37 
Knappschaftsausgleichsleistung 268 137 133 129 125 121 
KLG-Leistungen 65 33 30 26 23 20 
Beitragserstattungen 1 1 1 1 1 1 
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 251 128 132 135 139 142 
Sonstige Ausgaben 2 1 1 1 1 1 

Ausgaben insgesamt 15 103 7 722 7 763 7 815 7 835 7 837 

Vermögen       

Rücklage (Ende des Jahres) 5 3 2 2 1 1 

Verwaltungsvermögen, sonstiges Reinvermögen 493 252 252 252 252 252 

Reinvermögen (Ende des Jahres) 498 255 254 254 253 253 
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Übersicht  B 6

Mittelfristrechnung

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
in den neuen Ländern von 2001 bis 2005

für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro

 2001 2001 2002 2003 2004 2005 

Beitragssatz v. H. 25,4 25,4 25,4 25,4 25,2 25,2 

Einnahmen       

Beitragseinnahmen insgesamt 500 255 241 229 216 212 
Wanderungsausgleich 1 797 919 952 980 1 031 1 065 
Erstattungen der Versorgungsdienststellen 14 7 7 6 12 0 
Erstattung Bund § 291 SGB VI       
Vermögenserträge 3 2 2 2 2 2 
Sonstige Einnahmen 1 1 1 1 1 1 

Zwischensumme 2 315 1 184 1 201 1 217 1 261 1 280 

Bundeszuschuss 2 261 1 156 1 185 1 216 1 224 1 202 

Einnahmen insgesamt 4 576 2 340 2 386 2 433 2 485 2 482 

Ausgaben       
Renten (zulasten der KnRV) 4 044 2 068 2 111 2 153 2 200 2 194 
Auffüllbetrag 22 11 9 7 6 5 
Zuschüsse zur KVdR 331 169 171 174 177 179 
Beitragszuschuss zur Pflegeversicherung 35 18 18 18 19 19 
Leistungen zur Teilhabe 33 17 17 17 18 18 
Knappschaftsausgleichsleistung 14 7 9 11 13 15 
KLG-Leistungen 1 1 0 0 0 0 
Beitragserstattungen       
Verwaltungs- und Verfahrenskosten 86 44 45 46 47 48 
Sonstige Ausgaben 10 5 5 5 5 5 

Ausgaben insgesamt 4 576 2 340 2 386 2 433 2 485 2 482 

Vermögen       

Rücklage (Ende des Jahres) 3 1 1 0 0 0 
Verwaltungsvermögen, sonstiges Reinvermögen 104 53 52 51 50 49 

Reinvermögen (Ende des Jahres) 107 55 53 51 50 49 
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Übersicht  B 7

Erforderliche Beitragssätze in Prozentpunkten in der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten von 2001 bis 2015 

Erforderliche Beitragssätze zur Aufrechterhaltung einer  
Schwankungsreserve von 0.8 Monatsausgaben1 

Annahmekombinationen2 

a 2 v. H. 3 v. H. 4 v. H. 
Jahr 

b 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

2001  19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  19,1  
2002  19,3  19,3  19,2  19,2  19,1  19,1  19,0  19,0  18,9  
2003  19,2  19,1  19,1  19,1  19,1  18,9  19,0  18,9  18,9  
2004  19,3  19,2  19,1  19,1  19,0  19,0  19,1  19,0  18,8  
2005  19,2  19,0  18,9  19,1  19,0  18,8  19,0  18,9  18,8  

           
2006  19,0  18,9  18,8  19,0  18,8  18,7  18,8  18,7  18,6  
2007  19,0  18,9  18,7  18,9  18,8  18,6  18,9  18,6  18,5  
2008  19,0  18,8  18,7  18,9  18,7  18,6  18,8  18,7  18,5  
2009  19,0  18,8  18,6  18,9  18,7  18,5  18,8  18,6  18,4  
2010  19,0  18,8  18,6  18,9  18,7  18,5  18,8  18,6  18,4  

           
2011  19,0  18,8  18,7  18,9  18,7  18,6  18,9  18,7  18,5  
2012  19,1  18,9  18,7  19,0  18,9  18,6  18,9  18,7  18,5  
2013  19,2  19,0  18,8  19,1  18,8  18,7  19,0  18,8  18,6  
2014  19,3  19,1  18,9  19,3  19,1  18,8  19,2  18,9  18,7  
2015  19,5  19,3  19,1  19,4  19,1  19,0  19,3  19,1  18,9  

Anmerkungen:
1 Zulasten der Versicherungsträger der ArV/AnV zusammen im laufenden Kalenderjahr; zulasten der Versicherungsträger verbleiben: Gesamtausgaben

einschließlich gezahltem Ausgleich abzüglich allgemeinem Bundeszuschuss, aller Erstattungen und erhaltenem Ausgleich. 
2 a: Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten von 2006 bis 2015 in v. H. in den alten Ländern. Bis 2005 wird die 

Zuwachsrate der mittleren Variante (Mittelfristrechnung) in der unteren um einen Punkt vermindert bzw. in der oberen Variante um einen Punkt
erhöht. In den neuen Ländern werden im Jahr 2030 100 v. H. der jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.

b: Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten ab 2002:
1 = niedrigere Beschäftigungsentwicklung
2 = mittlere Beschäftigungsentwicklung
3 = höhere Beschäftigungsentwicklung

Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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Übersicht  B 8

Versorgungsniveau im Alter für den Rentenneuzugang 
aus GRV und geförderter zusätzlicher Altersvorsorge 

bei einer Anlage mit einem Zins von 4 % p. a. 
� Beträge in Mio. Euro, in 2001 zusätzlich in Mio. DM �

1 2 3 4 5 6 

Jahr Beitragssatz zur 
GRV 

Bruttostandard-  
rente 

Nettorenten- 
niveau dazu 

Bruttokapitalrente 
für Neuzugang bei  

4 % Zins p. a. 

Gesamt- 
versorgung 

(2 + 4) 

Gesamt- 
versorgungsniveau 

für Zugang 

 in v. H. in Euro mtl. in v. H. in Euro mtl. in Euro mtl. in v. H. 

2001 19,1  2 2281 68,8  0  2 2281 68,8 

2001 19,1  1 139 68,8  0  1 139 68,8 
2002 19,1  1 165 69,9  1  1 166 70,0 
2003 19,1  1 188 69,9  2  1 191 70,0 
2004 19,0  1 212 70,6  5  1 216 70,9 
2005 19,0  1 237 69,7  7  1 244 70,1 

       
2006 18,8  1 261 70,2  11  1 272 70,8 
2007 18,8  1 294 69,9  15  1 309 70,7 
2008 18,7  1 324 70,7  21  1 345 71,8 
2009 18,7  1 357 70,5  26  1 384 71,8 
2010 18,7  1 389 70,3  33  1 422 71,9 

        
2011 18,7  1 431 70,3  39  1 470 72,2 
2012 18,9  1 474 70,5  47  1 521 72,8 
2013 18,8  1 513 70,5  54  1 568 73,1 
2014 19,1  1 561 70,8  63  1 624 73,6 
2015 19,1  1 601 70,8  72  1 672 74,0 

1 in DM pro Monat
Hinweise:
� Rechnung für Standardrentner (45 Jahre Beitragszahlung aus Durchschnittsverdienst).
� Altersvorsorgeaufwand steigt von 1 v. H. in 2002 auf 4 v. H. in 2008 alle 2 Jahre um 1 v. H.
� Altersvorsorgeanteil wirkt voll auf den Nettolohn; Anpassungswirkung wird in 0,5 v.H.-Schritten geglättet.
� Leistung aus Kapitaldeckung wird wie Rente aus der GRV angepasst.
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Übersicht  B 9

Einnahmen, Ausgaben und Schwankungsreserve in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten zusammen von 2001 bis 2015

� Beträge in Mrd. Euro, in 2001 zusätzlich in Mrd. DM �

Annahmekombinationen 

2/1 2/2 2/3 Jahr 

E A S E A S E A S 

2001 (DM) 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 
2001 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 
2002 219,6 220,2 12,7 219,8 220,2 12,9 219,4 220,2 12,5 
2003 226,5 225,9 12,8 226,3 225,9 12,8 226,9 226,1 12,8 
2004 231,7 230,6 13,4 231,9 230,7 13,5 232,0 230,9 13,3 
2005 235,3 234,4 13,8 234,9 234,7 13,2 235,5 235,0 13,3 

          
2006 238,6 238,3 13,7 239,6 238,7 13,5 240,2 239,1 13,9 
2007 244,1 243,3 13,9 245,2 243,8 14,4 245,1 244,2 14,2 
2008 250,2 249,4 14,2 250,2 249,7 14,3 251,3 250,3 14,7 
2009 256,2 255,1 14,7 256,5 255,6 14,6 256,7 256,2 14,6 
2010 262,0 260,7 15,4 262,5 261,4 15,1 263,0 262,0 15,0 

          
2011 268,1 267,3 15,6 269,0 268,0 15,5 270,5 268,8 16,0 
2012 275,8 274,8 15,9 276,6 275,5 15,9 277,1 276,2 16,2 
2013 283,4 282,2 16,4 284,3 282,9 16,6 284,8 283,5 16,8 
2014 291,1 290,2 16,5 292,2 291,0 17,0 292,9 291,8 17,1 
2015 300,3 299,0 17,0 301,3 299,7 17,8 302,2 300,6 17,9 

Annahmen
alte Länder:    Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten ab 2006 bis 2015 alternativ 2,0 v. H., 3,0 v. H. und 4,0 v. H.

In der unteren Variante bis 2005 wird die Zuwachsrate der mittleren Variante (Mittelfristrechnung) um einen Punkt vermindert und in
der oberen Variante entsprechend um einen Punkt erhöht.

neue Länder:  Im Jahr 2030 werden 100 v. H. der jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.
Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten:
alternativ:       1: niedrigere Beschäftigungsentwicklung 

2: mittlere Beschäftigungsentwicklung
3: höhere Beschäftigungsentwicklung

Legende:
E = Summe der Einnahmen in Mrd. Euro
A = Summe der Ausgaben in Mrd. Euro
S = Schwankungsreserve in Mrd. Euro
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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noch Übersicht  B 9

Einnahmen, Ausgaben und Schwankungsreserve in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten zusammen von 2001 bis 2015

� Beträge in Mrd. Euro, in 2001 zusätzlich in Mrd. DM �

Annahmekombinationen 

3/1 3/2 3/3 Jahr 

E A S E A S E A S 

2001 (DM) 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 
2001 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 
2002 220,0 220,3 13,0 219,5 220,3 12,6 219,8 220,3 12,8 
2003 228,4 227,3 13,5 228,9 227,4 13,5 227,9 227,4 12,7 
2004 235,0 234,4 13,4 235,1 234,6 13,4 236,2 234,8 13,4 
2005 241,7 240,9 13,7 242,2 241,0 14,0 242,0 241,3 13,6 

          
2006 248,6 247,3 14,4 248,4 247,5 14,3 249,1 247,8 14,3 
2007 255,9 254,7 15,0 256,7 255,1 15,3 256,8 255,6 14,8 
2008 264,6 263,6 15,2 264,8 264,0 15,3 265,9 264,5 15,6 
2009 273,5 272,4 15,5 273,8 272,9 15,6 274,1 273,4 15,5 
2010 282,7 281,1 16,3 283,2 281,8 16,3 283,6 282,3 16,0 

          
2011 292,1 291,0 16,6 292,8 291,8 16,5 294,7 292,5 17,4 
2012 303,4 302,1 17,0 305,4 302,9 18,1 304,8 303,4 17,9 
2013 314,8 313,2 17,6 314,4 313,8 17,7 316,5 314,6 18,8 
2014 327,8 325,4 19,1 328,9 326,2 19,5 328,4 327,0 19,3 
2015 340,1 338,2 20,0 340,0 339,2 19,2 342,2 340,1 20,3 

Annahmen
alte Länder:    Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten ab 2006 bis 2015 alternativ 2,0 v. H., 3,0 v. H. und 4,0 v. H.

In der unteren Variante bis 2005 wird die Zuwachsrate der mittleren Variante (Mittelfristrechnung) um einen Punkt vermindert und in
der oberen Variante entsprechend um einen Punkt erhöht.

neue Länder:  Im Jahr 2030 werden 100 v. H. der jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.
Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten:
alternativ:       1: niedrigere Beschäftigungsentwicklung 

2: mittlere Beschäftigungsentwicklung
3: höhere Beschäftigungsentwicklung

Legende:
E = Summe der Einnahmen in Mrd. Euro
A = Summe der Ausgaben in Mrd. Euro
S = Schwankungsreserve in Mrd. Euro
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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noch Übersicht  B 9

Einnahmen, Ausgaben und Schwankungsreserve in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten zusammen von 2001 bis 2015

� Beträge in Mrd. Euro, in 2001 zusätzlich in Mrd. DM �

Annahmekombinationen 

4/1 4/2 4/3 Jahr 

E A S E A S E A S 

2001 (DM) 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 415,6 415,8 26,8 
2001 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 212,5 212,6 13,7 
2002 219,7 220,3 12,6 219,9 220,3 12,8 219,5 220,3 12,4 
2003 230,3 228,8 13,5 230,0 228,8 13,3 230,7 228,9 13,5 
2004 240,0 238,5 14,1 240,2 238,6 14,1 239,5 238,7 13,5 
2005 248,3 247,2 14,6 248,8 247,4 14,8 249,4 247,7 14,5 

          
2006 256,8 256,2 14,4 257,7 256,5 15,3 258,3 256,9 15,2 
2007 268,9 266,8 15,8 267,7 267,0 15,2 268,8 267,3 15,9 
2008 279,7 278,6 15,9 281,0 279,2 16,0 281,1 279,5 16,6 
2009 292,0 290,6 16,5 292,5 291,2 16,4 292,7 291,7 16,7 
2010 304,8 303,0 17,4 305,4 303,5 17,4 305,7 304,2 17,3 

          
2011 319,2 316,7 18,9 320,0 317,4 18,9 320,5 318,2 18,6 
2012 333,4 331,7 19,4 334,1 332,5 19,4 335,0 333,3 19,2 
2013 349,2 347,3 20,2 350,4 348,1 20,4 351,2 348,9 20,4 
2014 367,2 364,5 21,7 367,1 365,3 21,0 368,1 366,2 21,0 
2015 384,7 382,4 22,6 386,1 383,6 22,1 387,2 384,6 22,3 

Annahmen
alte Länder:    Jährliche Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten ab 2006 bis 2015 alternativ 2,0 v. H., 3,0 v. H. und 4,0 v. H.

In der unteren Variante bis 2005 wird die Zuwachsrate der mittleren Variante (Mittelfristrechnung) um einen Punkt vermindert und in
der oberen Variante entsprechend um einen Punkt erhöht.

neue Länder:  Im Jahr 2030 werden 100 v. H. der jeweiligen Lohnniveaus der alten Länder erreicht.
Veränderung der Zahl der beschäftigten Arbeiter und Angestellten:
alternativ:       1: niedrigere Beschäftigungsentwicklung 

2: mittlere Beschäftigungsentwicklung
3: höhere Beschäftigungsentwicklung

Legende:
E = Summe der Einnahmen in Mrd. Euro
A = Summe der Ausgaben in Mrd. Euro
S = Schwankungsreserve in Mrd. Euro
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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Übersicht  B 10

Die Entwicklung des Saldos aus Einnahmen und Ausgaben und des allgemeinen und 
zusätzlichen Bundeszuschusses in der Rentenversicherung der Arbeiter und 

der Angestellten in den alten und neuen Ländern von 2001 bis 2015
bei mittlerer Lohn- und Beschäftigungsentwicklung 

� Beträge in Mrd. Euro, in 2001 zusätzlich in Mrd. DM �

Einnahmen weniger Ausgaben allgemeiner und zusätzlicher Bundeszuschuss 

Deutschland 
Jahr alte 

Länder 
neue 

Länder Deutschland alte 
Länder 

neue 
Länder Betrag in v. H. der 

Gesamtausgaben 

2001 (DM) 24,1 �  24,3  � 0,2 70,8 19,2 90,0 21,64 
2001 12,3 �  12,4  � 0,1 36,2 9,8 46,0 21,64 
2002 12,2 �  12,9  � 0,7 38,8 10,5 49,3 22,38 
2003 14,5 �  13,0   1,5 42,3 11,5 53,7 23,63 
2004 14,3 �  13,7   0,5 43,6 11,8 55,4 23,62 
2005 15,3 �  14,1   1,2 45,0 12,1 57,1 23,69 

        
2006 14,9 �  14,1   0,9 46,1 12,4 58,5 23,63 
2007 15,8 �  14,2   1,6 47,6 12,7 60,3 23,64 
2008 15,6 �  14,8   0,8 49,2 13,3 62,4 23,64 
2009 16,2 �  15,2   1,0 50,8 13,8 64,6 23,66 
2010 17,1 �  15,6   1,4 52,4 14,3 66,7 23,68 

        
2011 17,2 �  16,2   1,1 54,1 14,8 69,0 23,63 
2012 19,1 �  16,6   2,5 56,2 15,5 71,7 23,66 
2013 18,1 �  17,5   0,6 57,8 16,0 73,8 23,52 
2014 20,7 �  17,9   2,7 60,2 16,7 76,9 23,58 
2015 20,0 �  19,1   0,9 62,2 17,4 79,7 23,49 

Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen in der knappschaftlichen Rentenversicherung (West und Ost) von 2001 bis 2015 
nach drei verschiedenen Annahmen1 jährlicher Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten 

2002 bis 2015 in Deutschland 

Variante I 2,0 v. H.; Variante II 3,0 v. H.; Variante III 4,0 v. H.
� Beträge in für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro �
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1 In den Einnahmen sind u. a. der Wanderungsausgleich und die Erstattungen der Versorgungsdienststellen enthalten.
2 2001 aufgrund der für die Monate Januar bis September vorliegenden Rechnungsergebnisse geschätzt.
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Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen in der knappschaftlichen Rentenversicherung (West und Ost) von 2001 bis 2015 
nach drei verschiedenen Annahmen1 jährlicher Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten 

2002 bis 2015 in  den alten Ländern 

Variante I 2,0 v. H.; Variante II 3,0 v. H.; Variante III 4,0 v. H.
� Beträge in für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro �

1 In den Einnahmen sind u. a. der Wanderungsausgleich und die Erstattungen der Versorgungsdienststellen enthalten.
2 2001 aufgrund der für die Monate Januar bis September vorliegenden Rechnungsergebnisse geschätzt.
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1 In den Einnahmen sind u. a. der Wanderungsausgleich und die Erstattungen der Versorgungsdienststellen enthalten.
2 2001 aufgrund der für die Monate Januar bis September vorliegenden Rechnungsergebnisse geschätzt.

noch Ü
bersichtB

 11

Die Einnahmen, die Ausgaben und das Vermögen in der knappschaftlichen Rentenversicherung (West und Ost) von 2001 bis 2015 
nach drei verschiedenen Annahmen1 jährlicher Zuwachsraten der Durchschnittsentgelte der Versicherten 

2002 bis 2015 in den neuen Ländern

Variante I 2,0 v. H.; Variante II 3,0 v. H.; Variante III 4,0 v. H.
� Beträge in für 2001 in Mio. DM und Mio. Euro, ab 2002 in Mio. Euro �
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Übersicht  B 12

Die Durchschnittsentgelte der Versicherten, die aktuellen Rentenwerte und die Beitragsbemessungsgrenzen 
in der Rentenversicherung der der Arbeiter und der Angestellten 

von 2001 bis 2015 in den alten Ländern
� Beträge in Mrd. Euro, in 2001 zusätzlich in Mrd. DM �

Durchschnittliche 
Bruttojahresarbeitsentgelte1 

Aktuelle 
Rentenwerte2 

Beitragsbemessungs- 
grenzen3 Jahr 

Betrag/Jahr Betrag/Jahr Betrag/Jahr Betrag/Monat 

2001 (DM) 55 340 49,51 104 400 8 700 
2001 28 295 25,31   
2002 29 059 25,88 54 000 4 500 
2003 29 815 26,41 55 200 4 600 
2004 30 590 26,93 56 400 4 700 
2005 31 385 27,49 58 200 4 850 

     
2006 32 327 28,03 59 400 4 950 
2007 33 297 28,76 61 200 5 100 
2008 34 296 29,43 63 000 5 250 
2009 35 325 30,16 64 800 5 400 
2010 36 385 30,87 66 600 5 550 

     
2011 37 477 31,80 69 000 5 750 
2012 38 601 32,75 70 800 5 900 
2013 39 759 33,63 73 200 6 100 
2014 40 952 34,69 75 000 6 250 
2015 42 181 35,57 77 400 6 450 

 

Zunahme des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts
2001 bis 2005 entsprechend Annahmen Übersicht B 2
ab 2006 + 3,0 v. H. p. a. (mittlere Entgeltvariante)

Anmerkungen:
1 Nach § 69 SGB VI. 
2 Nach § 68 SGB VI.
3 Nach § 159 SGB VI.
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen
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Übersicht  B 13

Annahmen zur Entwicklung der beschäftigten Arbeiter und Angestellten 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten1

von 2001 bis 2015

� Alte Länder �

Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
in Tsd. bei 

niedrigerer mittlerer höherer 
Jahr 

Beschäftigungsentwicklung 

2001 27 013 27 013 27 013 
2002 26 998 27 084 27 169 
2003 27 192 27 349 27 507 
2004 27 386 27 618 27 849 
2005 27 583 27 889 28 195 

    
2006 27 745 28 110 28 479 
2007 27 886 28 306 28 730 
2008 28 010 28 478 28 951 
2009 28 119 28 628 29 144 
2010 28 210 28 753 29 305 

    
2011 28 283 28 854 29 435 
2012 28 345 28 936 29 539 
2013 28 392 28 999 29 616 
2014 28 428 29 041 29 666 
2015 28 449 29 062 29 686 

1 Inlandskonzept.
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen

1 Inlandskonzept.
Quelle:  BMA, eigene Berechnungen

Annahmen zur Entwicklung der beschäftigten Arbeiter und Angestellten 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten1

von 2001 bis 2015 

� Neue Länder �

Beschäftigte Arbeiter und Angestellte 
in Tsd. bei 

niedrigerer mittlerer höherer 
Jahr 

Beschäftigungsentwicklung 

2001 5 441 5 441 5 441 
2002 5 430 5 432 5 434 
2003 5 458 5 474 5 492 
2004 5 485 5 518 5 551 
2005 5 514 5 563 5 612 

    
2006 5 558 5 629 5 699 
2007 5 597 5 687 5 779 
2008 5 630 5 739 5 848 
2009 5 658 5 781 5 908 
2010 5 680 5 816 5 955 

    
2011 5 694 5 842 5 991 
2012 5 703 5 858 6 017 
2013 5 707 5 867 6 031 
2014 5 705 5 869 6 035 
2015 5 699 5 861 6 029 
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Übersicht  B 14

Die Beitragssätze und die Beitragsbemessungsgrenzen in der
knappschaftlichen Rentenversicherung von 2001 bis 2015 

nach der mittleren Variante

Beitragssatz1 Beitragsbemessungsgrenzen2 

Jahr 
in v. H. Euro/Jahr Euro/Monat 

20013 25,4 128 400 10 700 

2001 25,4   
2002 25,4 66 600 5 550 
2003 25,4 67 800 5 650 
2004 25,2 69 600 5 800 
2005 25,2 71 400 5 950 

    
2006 25,0 73 200 6 100 
2007 25,0 75 000 6 250 
2008 24,8 77 400 6 450 
2009 24,8 79 800 6 650 
2010 24,8 82 200 6 850 

    
2011 24,8 84 600 7 050 
2012 25,1 87 000 7 250 
2013 25,0 89 400 7 450 
2014 25,4 92 400 7 700 
2015 25,4 95 400 7 950 

1 Nach § 158 Abs. 2 SGB VI.
2 Nach § 159 SGB VI.
3 für 2001 zusätzlich in DM/Jahr bzw. DM/Monat.

Übersicht B 15

Die für die Vorausberechnung der Einnahmen und der Ausgaben angenommene Entwicklung 
der Zahl der Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung 

der alten Länder sowie der neuen Länder

jahresdurchschnittliche 
Anzahl1 der Versicherten 

Veränderung gegenüber 
dem Vorjahr in v. H. 

Jahr 
in den  

alten Ländern 
in den  

neuen Ländern 
in den  

alten Ländern 
in den  

neuen Ländern 

2001  107 180  43 637   
2002  98 585  39 686 � 8,0 � 9,1 
2003  90 692  36 335 � 8,0 � 8,4 
2004  83 477  33 385 � 8,0 � 8,1 
2005  77 634  31 834 � 7,0 � 4,6 

     
2006  73 752  30 879 � 5,0 � 3,0 
2007  71 539  30 262 � 3,0 � 2,0 
2008  70 824  29 656 � 1,0 � 2,0 
2009  70 116  29 063 � 1,0 � 2,0 
2010  69 415  28 482 � 1,0 � 2,0 

     
2011  68 720  27 912 � 1,0 � 2,0 
2012  68 033  27 354 � 1,0 � 2,0 
2013  67 353  26 807 � 1,0 � 2,0 
2014  66 679  26 271 � 1,0 � 2,0 
2015  66 013  25 745 � 1,0 � 2,0 

1 Einschließlich beschäftigte Rentner.
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Übersicht  C 1

Die Entwicklung der Angleichung des aktuellen Rentenwertes 
in den neuen Ländern an den in den alten Ländern

für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Übersicht  C 2

Die Entwicklung der Angleichung der verfügbaren Eckwerte1

in den neuen Ländern an den in den alten Ländern
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

aktueller Rentenwert 

Stichtag Alte 
Länder 

Neue 
Länder 

Verhältniswert des aktuellen 
Rentenwertes in den neuen  

zu dem in den alten Ländern  
in v. H. 

01.07.2000 48,58 42,26 87,0 
01.07.2001 49,51 43,15 87,2 
01.07.2001 25,31 22,06 87,2 
01.07.2002 25,88 22,60 87,3 
01.07.2003 26,41 23,11 87,5 
01.07.2004 26,93 23,61 87,7 
01.07.2005 27,49 24,15 87,8 

Verfügbare Eckrente 

Stichtag Alte 
Länder 

Neue 
Länder 

Verhältniswert der verfügbaren 
Eckrente in den neuen zu der  

in den alten Ländern  
in v. H. 

01.07.2000 2 019,96  1 752,42 86,8 
01.07.2001 2 057,51  1 791,27 87,1 
01.07.2001 1 051,99  915,86 87,1 
01.07.2002 1 073,76  937,68 87,3 
01.07.2003 1 095,76  958,84 87,5 
01.07.2004 1 117,33  979,58 87,7 
01.07.2005 1 140,57  1 001,99 87,8 

 1 Rente wegen Alters eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt und nach 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren;
nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur KV und zur PV.
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Übersicht  C 3

Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge1 der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie der Witwer- und Witwenrenten 
der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept2 und dem Geschlecht 

in den alten Ländern 
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und wegen Alters Witwer- bzw. Witwenrenten 

Anpassungs- 
termin 

Anzahl durchschnittlicher 
Rentenzahlbetrag Anzahl durchschnittlicher 

Rentenzahlbetrag 

 Renten an Männer 
01.07.2000 6 053 403 1 860,76 220 805 387,27 
01.07.2001 6 053 403 1 893,30 220 805 393,80 
01.07.2001 6 053 403 968,03 220 805 201,35 
01.07.2002 6 053 403 989,26 220 805 206,63 
01.07.2003 6 053 403 1 009,38 220 805 210,93 
01.07.2004 6 053 403 1 029,35 220 805 215,64 
01.07.2005 6 053 403 1 050,81 220 805 219,92 

 Renten an Frauen 
01.07.2000 7 219 225 892,48 4 131 251 1 049,50 
01.07.2001 7 219 225 908,12 4 131 251 1 067,45 
01.07.2001 7 219 225 464,31 4 131 251 545,78 
01.07.2002 7 219 225 474,47 4 131 251 558,10 
01.07.2003 7 219 225 484,12 4 131 251 569,50 
01.07.2004 7 219 225 493,67 4 131 251 581,01 
01.07.2005 7 219 225 503,97 4 131 251 593,03 

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
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Übersicht  C 4

Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge1 der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie der Witwer- und Witwenrenten 

der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept2

und dem Geschlecht in den neuen Ländern
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und wegen Alters Witwer- bzw. Witwenrenten 

durchschnittlicher 
Rentenzahlbetrag 

durchschnittlicher 
Rentenzahlbetrag 

ggf. einschl. ohne ggf. einschl. ohne 

Anpassungs- 
termin 

Anzahl 

Besitzschutzbetrag 

Anzahl 

Besitzschutzbetrag 
 Renten an Männer 

01.07.2000 1 505 750 1 920,25 1 909,27 120 593 412,10 411,77 
01.07.2001 1 505 750 1 960,02 1 951,05 120 593 420,24 419,92 
01.07.2001 1 505 750 1 002,14 997,56 120 593 214,87 214,70 
01.07.2002 1 505 750 1 025,16 1 021,23 120 593 220,51 220,35 
01.07.2003 1 505 750 1 047,81 1 044,23 120 593 225,57 225,41 
01.07.2004 1 505 750 1 070,23 1 066,87 120 593 230,84 230,69 
01.07.2005 1 505 750 1 094,15 1 090,97 120 593 235,92 235,77 

 Renten an Frauen 
01.07.2000 2 303 158 1 200,91 1 144,87 982 986 1 011,60 1 010,24 
01.07.2001 2 303 158 1 218,68 1 170,04 982 986 1 034,34 1 033,26 
01.07.2001 2 303 158 623,10 598,23 982 986 528,85 528,30 
01.07.2002 2 303 158 634,11 612,28 982 986 542,07 541,61 
01.07.2003 2 303 158 645,68 625,99 982 986 554,56 554,15 
01.07.2004 2 303 158 657,47 639,43 982 986 566,93 566,56 
01.07.2005 2 303 158 670,42 653,84 982 986 579,73 579,38 

 1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
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Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge1 der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie der Witwer- und Witwenrenten 

der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Rentenfallkonzept2

und nach dem Geschlecht in den neuen Ländern
� Renten mit Auffüllbetrag �

für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
3 Betrag vor Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Ü
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Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge1 der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und  wegen Alters sowie der Witwer- und Witwenrenten 

der gesetzlichen Rentenvericherung nach dem Rentenfallkonzept2

und nach dem Geschlecht in den neuen Ländern
� Renten aus ehemaligen Zusatz- und Sonderversorgungen �

für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
3 Betrag vor Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.

Ü
bersicht C

 6
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Die Entwicklung der Angleichung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge1 der Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters sowie der Witwer- und Witwenrenten 

der gesetzlichen Rentenvericherung nach dem Rentenfallkonzept2

und nach dem Geschlecht 
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahlen und der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
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Übersicht  C 8

Die Schichtung der Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters 
sowie der Witwen- und Witwerrenten der gesetzlichen Rentenversicherung 

nach dem Rentenfallkonzept1, dem monatlichen Rentenzahlbetrag2

und dem Geschlecht in den alten und neuen Ländern

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und  
wegen Alters Witwer- und Witwenrenten 

alte Länder neue Länder alte Länder neue Länder 

Rentenzahlbetrags- 
gruppe in Euro/Monat 

von ... bis unter ... 
01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 

   Renten an Männer 
 unter 153 319 772 288 722 8 786 8 188 102 575 93 047 43 150 37 887 

153 � 307 315 134 287 027 23 329 22 910 69 961 68 624 49 795 45 770 
307 � 460 325 396 285 347 14 944 11 938 36 344 40 179 23 619 29 300 
460 � 614 389 985 328 142 51 963 30 107 8 985 13 946 3 551 6 427 
614 � 767 523 559 418 933 178 956 97 218 2 279 3 605 441 1 088 
767 � 920 661 318 533 099 351 300 226 923 556 1 085 30 107 
920 � 1 074 882 411 663 910 359 228 335 013 83 261 4 8 

1 074 � 1 227 967 123 854 016 251 475 304 202 21 46 3 4 
1 227 � 1 380 751 424 854 883 150 390 213 328 1 11  2 
1 380 � 1 534 511 728 655 648 81 113 134 449  1   
1 534 � 1 687 272 810 461 555 26 006 78 420     
1 687 � 1 841 77 176 267 407 5 231 32 056     
1 841 � 1 994 25 773 89 451 1 660 6 761     
1 994 � 2 147 12 434 29 114 800 2 334     
2 147 � 2 301 7 026 14 716 350 962     
2 301 und mehr 10 334 21 433 219 941     

insgesamt 6 053 403 6 053 403 1 505 750 1 505 750 220 805 220 805 120 593 120 593 

   Renten an Frauen 
 unter 153 1 171 718 980 530 21 605 18 334 365 382 317 788 46 109 40 874 

153 � 307 1 717 975 1 654 357 179 399 176 035 515 444 460 385 66 408 51 476 
307 � 460 1 037 651 1 013 552 276 325 224 509 651 239 539 357 236 368 147 662 
460 � 614 1 143 290 983 631 635 201 438 248 935 315 763 554 342 714 313 200 
614 � 767 1 060 567 1 024 344 773 957 768 564 913 673 910 420 213 203 260 867 
767 � 920 569 371 795 435 253 471 391 174 488 120 654 857 63 761 124 981 
920 � 1 074 263 069 355 550 98 315 159 759 182 442 308 650 11 389 34 819 

1 074 � 1 227 144 020 200 341 44 779 71 621 56 194 118 062 2 146 6 723 
1 227 � 1 380 71 254 114 462 17 487 36 341 17 376 38 620 691 1 553 
1 380 � 1 534 29 264 59 278 2 229 15 626 3 949 13 911 169 632 
1 534 � 1 687 7 997 26 140 284 2 484 1 522 3 431 22 161 
1 687 � 1 841 2 157 8 036 71 347 445 1 500 5 29 
1 841 � 1 994 600 2 420 29 74 95 504 1 6 
1 994 � 2 147 217 742 6 31 39 140  3 
2 147 � 2 301 61 279  10 10 37   
2 301 und mehr  128  1 6 35   

insgesamt 7 219 225 7 219 225 2 303 158 2 303 158 4 131 251 4 131 251 982 986 982 986 

 
1 Anzahlen der Einzelrenten (kumulierte Renten werden einzeln entsprechend ihren Rentenarten gezählt).
2 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
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Übersicht C 9

Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge1 der Rentner
der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Personenkonzept2 und dem Geschlecht 

in den alten Ländern 
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Einzelrentner Mehrfachrentner Alle Rentner 
Anpassungs- 

termin Anzahl ø Gesamtrenten-
zahlbetrag Anzahl ø Gesamtrenten-

zahlbetrag Anzahl ø Gesamtrenten-
zahlbetrag 

 Renten an Männer 
01.07.2000  5 956 582  1 847,66  158 786  2 164,64 6 115 368  1 855,89 
01.07.2001  5 956 582  1 879,93  158 786  2 203,35 6 115 368  1 888,33 
01.07.2001  5 956 582  961,19  158 786  1 126,55 6 115 368  965,48 
01.07.2002  5 956 582  982,30  158 786  1 151,41 6 115 368  986,69 
01.07.2003  5 956 582  1 002,29  158 786  1 174,84 6 115 368  1 006,77 
01.07.2004  5 956 582  1 022,13  158 786  1 198,08 6 115 368  1 026,70 
01.07.2005  5 956 582  1 043,44  158 786  1 223,07 6 115 368  1 048,10 

 Renten an Frauen 
01.07.2000  6 397 269  957,44  2 471 493  1 886,52 8 868 762  1 216,35 
01.07.2001  6 397 269  974,06  2 471 493  1 919,21 8 868 762  1 237,45 
01.07.2001  6 397 269  498,03  2 471 493  981,28 8 868 762  632,70 
01.07.2002  6 397 269  509,08  2 471 493  1 002,90 8 868 762  646,69 
01.07.2003  6 397 269  519,45  2 471 493  1 023,27 8 868 762  659,85 
01.07.2004  6 397 269  529,81  2 471 493  1 043,57 8 868 762  672,98 
01.07.2005  6 397 269  540,81  2 471 493  1 065,23 8 868 762  686,95 

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
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Übersicht C 10

Die mittelfristige Entwicklung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge1 der Rentner
der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Personenkonzept2 und dem Geschlecht 

in den neuen Ländern 
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Einzelrentner Mehrfachrentner Alle Rentner 
Anpassungs- 

termin Anzahl ø Gesamtrenten-
zahlbetrag Anzahl ø Gesamtrenten-

zahlbetrag Anzahl ø Gesamtrenten-
zahlbetrag 

 Renten an Männer 
01.07.2000  1 450 451  1 887,48  87 866  2 313,26 1 538 317  1 911,80 
01.07.2001  1 450 451  1 926,50  87 866  2 361,86 1 538 317  1 951,37 
01.07.2001  1 450 451   985,00  87 866  1 207,60 1 538 317  997,71 
01.07.2002  1 450 451  1 007,64  87 866  1 236,07 1 538 317  1 020,69 
01.07.2003  1 450 451  1 029,90  87 866  1 263,74 1 538 317  1 043,26 
01.07.2004  1 450 451  1 051,96  87 866  1 291,03 1 538 317  1 065,62 
01.07.2005  1 450 451  1 075,45  87 866  1 320,15 1 538 317  1 089,43 

 Renten an Frauen 
01.07.2000  1 667 386  1 212,34  808 327  2 151,19 2 475 713  1 518,88 
01.07.2001  1 667 386  1 232,42  808 327  2 188,05 2 475 713  1 544,44 
01.07.2001  1 667 386   630,13  808 327  1 118,73 2 475 713  789,66 
01.07.2002  1 667 386   642,44  808 327  1 140,76 2 475 713  805,14 
01.07.2003  1 667 386   655,03  808 327  1 162,94 2 475 713  820,86 
01.07.2004  1 667 386   667,80  808 327  1 185,24 2 475 713  836,75 
01.07.2005  1 667 386   681,57  808 327  1 209,30 2 475 713  853,88 

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
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Übersicht C 11

Die Entwicklung der Angleichung der durchschnittlichen Gesamtrentenzahlbeträge1 der Rentner
der gesetzlichen Rentenversicherung in den neuen Ländern an die in den alten Ländern

nach dem Personenkonzept2 und dem Geschlecht  
für 2000 in DM/Monat, für 2001 in DM/Monat und Euro/Monat, ab 2002 in Euro/Monat

Einzelrentner Mehrfachrentner Alle Rentner 

Alte Neue Alte Neue Alte Neue 

Länder Länder Länder 
Anpassungs- 

termin 

ø Gesamtrenten- 
zahlbetrag 

Verhältniswert 
des Betrages 
in den neuen 

zu dem in den 
alten Ländern 

in v. H. 
ø Gesamtrenten- 

zahlbetrag 

Verhältniswert 
des Betrages 
in den neuen 

zu dem in den 
alten Ländern 

in v. H. 
ø Gesamtrenten- 

zahlbetrag 

Verhältniswert 
des Betrages 
in den neuen 

zu dem in den 
alten Ländern 

in v. H. 

 Renten an Männer 
01.07.2000 1 847,66 1 887,48 102,2 2 164,64 2 313,26 106,9 1 855,89 1 911,80 103,0 
01.07.2001 1 879,93 1 926,50 102,5 2 203,35 2 361,86 107,2 1 888,33 1 951,37 103,3 
01.07.2001 961,19 985,00 102,5 1 126,55 1 207,60 107,2  965,48 997,71 103,3 
01.07.2002 982,30 1 007,64 102,6 1 151,41 1 236,07 107,4  986,69 1 020,69 103,4 
01.07.2003 1 002,29 1 029,90 102,8 1 174,84 1 263,74 107,6 1 006,77 1 043,26 103,6 
01.07.2004 1 022,13 1 051,96 102,9 1 198,08 1 291,03 107,8 1 026,70 1 065,62 103,8 
01.07.2005 1 043,44 1 075,45 103,1 1 223,07 1 320,15 107,9 1 048,10 1 089,43 103,9 

 Renten an Frauen 
01.07.2000 957,44 1 212,34 126,6 1 886,52 2 151,19 114,0 1 216,35 1 518,88 124,9 
01.07.2001 974,06 1 232,42 126,5 1 919,21 2 188,05 114,0 1 237,45 1 544,44 124,8 
01.07.2001 498,03 630,13 126,5 981,28 1 118,73 114,0  632,70 789,66 124,8 
01.07.2002 509,08 642,44 126,2 1 002,90 1 140,76 113,7  646,69 805,14 124,5 
01.07.2003 519,45 655,03 126,1 1 023,27 1 162,94 113,6  659,85 820,86 124,4 
01.07.2004 529,81 667,80 126,0 1 043,57 1 185,24 113,6  672,98 836,75 124,3 
01.07.2005 540,81 681,57 126,0 1 065,23 1 209,30 113,5  686,95 853,88 124,3 

 1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahl der Rentner; die je Rentner geleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
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Einzelrentner Mehrfachrentner Rentner insgesamt

alte Länder neue Länder alte Länder neue Länder alte Länder neue Länder

Rentenzahl-

betrag

von...bis unter...
01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005 01.07.2000 01.07.2005

Renten an Männer

unter 153 344 208 310 747 16 901 15 176 603 464 43 42 344 811 311 211 16 944 15 218
153 bis 307 326 757 299 580 34 704 32 981 2 532 2 034 25 18 329 289 301 614 34 729 32 999

307 bis 460 328 526 289 823 25 153 22 851 4 573 3 606 103 68 333 099 293 429 25 256 22 919
460 bis 614 382 491 324 527 51 871 32 304 7 436 5 956 350 279 389 927 330 483 52 221 32 583
614 bis 767 506 595 407 563 169 108 93 464 10 112 7 724 1 432 612 516 707 415 287 170 540 94 076
767 bis 920 635 235 513 084 328 959 212 795 17 135 11 809 5 959 2 556 652 370 524 893 334 918 215 351

920 bis 1 074 851 206 638 325 335 652 313 585 23 427 18 094 17 293 7 650 874 633 656 419 352 945 321 235
1 074 bis 1 227 939 453 825 593 235 018 283 955 29 851 22 707 28 727 18 332 969 304 848 300 263 745 302 287
1 227 bis 1 380 734 885 831 316 142 318 199 541 31 152 27 967 20 421 25 948 766 037 859 283 162 739 225 489

1 380 bis 1 534 504 726 641 817 77 544 127 210 19 486 27 728 8 708 18 155 524 212 669 545 86 252 145 365
1 534 bis 1 687 270 474 455 291 25 172 74 945 7 879 17 665 3 227 8 525 278 353 472 956 28 399 83 470
1 687 bis 1 841 76 657 265 073 5 087 30 932 2 957 7 717 1 137 3 545 79 614 272 790 6 224 34 477
1 841 bis 1 994 25 644 88 837 1 616 6 572 1 037 3 231 366 1 406 26 681 92 068 1 982 7 978

1 994 bis 2 147 12 384 28 956 790 2 269 401 1 247 52 552 12 785 30 203 842 2 821
2 147 bis 2 301 7 015 14 646 343 945 124 510 15 142 7 139 15 156 358 1 087
2301 und mehr 10 326 21 404 215 926 81 327 8 36 10 407 21 731 223 962

Insgesamt 5 956 582 5 956 582 1 450 451 1 450 451 158 786 158 786 87 866 87 866 6 115 368 6 115 368 1 538 317 1 538 317

Renten an Frauen

unter 153 935 459 802 047 26 774 23 842 7 672 5 724 312 259 943 131 807 771 27 086 24 101
153 bis 307 1 248 696 1 179 688 115 398 109 793 57 011 41 343 751 654 1 305 707 1 221 031 116 149 110 447

307 bis 460 939 085 872 505 191 546 143 932 135 614 107 306 4 784 3 749 1 074 699 979 811 196 330 147 681
460 bis 614 1 089 290 928 975 444 594 302 859 204 841 163 043 15 632 11 312 1 294 131 1 092 018 460 226 314 171
614 bis 767 1 050 979 1 009 354 565 110 564 990 311 394 235 024 45 678 29 943 1 362 373 1 244 378 610 788 594 933

767 bis 920 597 433 798 891 193 785 296 479 419 674 337 780 98 870 66 033 1 017 107 1 136 671 292 655 362 512
920 bis 1 074 280 774 385 382 77 732 123 993 421 317 392 949 182 579 119 857 702 091 778 331 260 311 243 850

1 074 bis 1 227 146 245 210 757 36 104 57 027 364 855 369 264 233 325 181 616 511 100 580 021 269 429 238 643

1 227 bis 1 380 70 074 114 763 14 224 29 391 271 825 317 571 145 094 194 914 341 899 432 334 159 318 224 305
1 380 bis 1 534 27 979 58 099 1 792 12 706 149 366 235 056 55 054 118 990 177 345 293 155 56 846 131 696
1 534 bis 1 687 8 080 25 001 231 1 987 68 336 134 315 17 832 50 874 76 416 159 316 18 063 52 861
1 687 bis 1 841 2 257 8 090 62 281 31 638 66 112 6 071 18 967 33 895 74 202 6 133 19 248

1 841 bis 1 994 620 2 517 29 66 15 192 32 701 1 863 7 419 15 812 35 218 1 892 7 485
1 994 bis 2 147 221 776 5 30 7 154 16 701 376 2 758 7 375 17 477 381 2 788
2 147 bis 2 301 60 286 9 3 259 8 759 69 764 3 319 9 045 69 773

2301 und mehr 17 138 2 345 7 845 37 218 2 362 7 983 37 218

Insgesamt 6 397 269 6 397 269 1 667 386 1 667 385 2 471 493 2 471 493 808 327 808 327 8 868 762 8 868 762 2 475 713 2 475 712

Die Schichtung der Gesamtrentenzahlbeträge1 an Rentner der gesetzlichen Rentenversicherung nach dem Personenkonzept2 

und dem Geschlecht in den alten und neuen Ländern in Euro/Monat

Ü
bersichtC

 12

1 Rente nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags des Rentners zur Kranken- und Pflegeversicherung.
2 Anzahl der Rentner; die  je Rentner gleisteten Renten wurden zu einem Gesamtrentenzahlbetrag zusammengefasst.
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Übersicht I 1

Die Versicherten in der Rentenversicherung der Arbeiter (ArV) und der
Angestellten (AnV) nach dem Versicherungsverhältnis1, 2, 3, 4 seit 1966 

in den alten und neuen Ländern

Versicherungsverhältnis 

Pflichtversicherte 

am Stichtag in den letzten 
12 Monaten insgesamt 

ArV AnV ArV+AnV ArV AnV ArV+AnV ArV AnV ArV+AnV 

Jahr 

in 1 000 

 Alte Länder 
1966 12 124 6 389 18 513 581 297 877 12 704 6 686 19 390 
1967 11 581 6 469 18 050 789 314 1 103 12 370 6 783 19 153 
1968 11 536 6 704 18 241 647 293 940 12 183 6 998 19 181 
1969 11 677 6 899 18 576 545 298 843 12 222 7 196 19 419 
1970 12 096 7 118 19 214 343 298 640 12 439 7 416 19 854 

1971 11 847 7 456 19 303 355 311 666 12 203 7 767 19 970 
1972 11 766 7 765 19 531 436 326 763 12 202 8 091 20 293 
1973 11 737 7 959 19 696 445 368 813 12 182 8 327 20 509 
1974 11 625 8 225 19 850 518 364 881 12 143 8 589 20 731 
1975 10 844 8 343 19 187 765 443 1 208 11 609 8 786 20 395 

1976 10 920 8 382 19 303 580 418 998 11 501 8 800 20 301 
1977 11 029 8 582 19 611 524 391 915 11 553 8 973 20 526 
1978 11 191 8 696 19 887 510 380 890 11 701 9 076 20 777 
1979 11 747 8 977 20 724 191 273 463 11 938 9 249 21 187 
1980 12 012 9 265 21 277 185 278 463 12 196 9 543 21 739 

1981 12 111 9 415 21 526 179 276 455 12 289 9 692 21 981 
1982 12 327 9 550 21 877 221 215 435 12 548 9 764 22 312 
1983 5 . . . . . .  . . 

1984 5 . . . . . . . . 

1985 11 359 9 518 20 877 596 519 1 116 11 955 10 037 21 992 

1986 11 329 9 743 21 072 617 545 1 161 11 945 10 288 22 233 
1987 11 266 10 024 21 290 740 575 1 315 12 006 10 598 22 604 
1988 10 982 10 592 21 574 797 659 1 456 11 779 11 251 23 030 
1989 11 444 10 506 21 950 694 618 1 313 12 138 11 124 23 262 
1990 11 376 11 438 22 814 643 659 1 302 12 020 12 096 24 116 

1991 11 819 11 427 23 246 642 627 1 270 12 461 12 054 24 515 
1992 12 456 12 185 24 640 682 522 1 204 13 137 12 707 25 844 
1993 12 339 12 587 24 926 583 514 1 097 12 923 13 101 26 024 
1994 12 138 12 802 24 941 537 497 1 034 12 675 13 300 25 975 
1995 11 971 12 529 24 499 542 550 1 093 12 513 13 079 25 592 

1996 11 840 12 860 24 699 282 337 619 12 122 13 196 25 318 
1997 11 776 12 809 24 585 312 377 689 12 088 13 186 25 274 
1998 11 531 12 860 24 391 267 363 630 11 798 13 223 25 021 
1999 11 983 13 285 25 268 237 321 558 12 220 13 606 25 826 
2000 11 733 13 549 25 282 246 353 599 11 979 13 902 25 881 

 Neue Länder 
1991 4 735 2 629 7 364 593 534 1 127 5 328 3 163 8 491 
1992 4 320 3 220 7 540 311 263 575 4 632 3 483 8 115 
1993 3 920 3 242 7 162 168 182 349 4 088 3 423 7 511 
1994 4 378 3 625 8 004 58 49 107 4 437 3 674 8 111 
1995 4 313 3 310 7 623 87 90 178 4 400 3 400 7 800 

1996 4 097 3 405 7 502 64 82 146 4 161 3 487 7 647 
1997 4 036 3 284 7 320 72 92 164 4 108 3 376 7 484 
1998 3 939 3 268 7 207 72 90 162 4 011 3 358 7 369 
1999 3 961 3 219 7 180 73 83 156 4 034 3 302 7 336 
2000 3 861 3 163 7 024 67 82 149 3 928 3 245 7 173 

 
1 Einschließlich der versicherungspflichtigen Handwerker.
2 Vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1982 und ab 1992 sind Empfänger der Bundesanstalt für Arbeit von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und

Unterhaltsgeld in der Rentenversicherung pflichtversichert.
3 Ab 1986 Angaben nur noch in vollen Tausend möglich.
4 Abweichungen in den Summen durch Rundungen.
5 In den Jahren 1983 und 1984 wurde der Mikrozensus nicht durchgeführt.
Quelle:  Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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noch Übersicht  I 1

Die Versicherten in der Rentenversicherung der Arbeiter (ArV) und der
Angestellten (AnV) nach dem Versicherungsverhältnis1, 2, 3, 4 seit 1966 

in den alten und neuen Ländern

Versicherungsverhältnis 

Pflichtversicherte 

am Stichtag in den letzten 
12 Monaten insgesamt 

ArV AnV ArV+AnV ArV AnV ArV+AnV ArV AnV ArV+AnV 

Jahr 

in 1 000 

 Alte Länder 
1966 415 518 933 3 307 1 852 5 159 16 426 9 056 25 482 
1967 391 501 892 3 363 1 939 5 302 16 125 9 223 25 347 
1968 373 392 765 3 421 1 948 5 368 15 976 9 338 25 314 
1969 343 368 711 3 261 1 993 5 254 15 826 9 557 25 383 
1970 304 352 656 3 118 2 048 5 166 15 860 9 815 25 676 

1971 275 350 625 3 000 2 063 5 062 15 477 10 180 25 657 
1972 269 368 637 2 601 1 878 4 479 15 071 10 337 25 408 
1973 265 354 619 2 484 1 866 4 350 14 931 10 547 25 478 
1974 248 359 607 2 313 1 820 4 133 14 703 10 767 25 471 
1975 290 491 781 2 448 1 881 4 328 14 347 11 157 25 505 

1976 254 505 759 2 653 2 102 4 755 14 407 11 407 25 814 
1977 249 463 712 2 496 2 047 4 542 14 298 11 483 25 781 
1978 231 413 644 2 644 2 122 4 766 14 576 11 610 26 186 
1979 196 394 590 2 712 2 197 4 909 14 846 11 841 26 687 
1980 188 397 585 2 279 2 067 4 346 14 664 12 007 26 670 

1981 190 459 649 2 322 2 126 4 448 14 801 12 277 27 078 
1982 218 388 606 3 811 3 221 7 032 16 577 13 373 29 950 
1983 5 . . . . . .  . . 

1984 5 . . . . . . . . 

1985 293 386 679 4 819 3 870 8 689 17 066 14 294 31 360 

1986 278 422 700 4 458 3 665 8 123 16 681 14 375 31 057 
1987 293 389 682 4 639 3 769 8 409 16 938 14 757 31 695 
1988 297 442 740 4 498 3 998 8 496 16 574 15 691 32 265 
1989 241 378 619 4 599 3 991 8 590 16 978 15 493 32 472 
1990 294 440 734 4 226 4 252 8 477 16 540 16 788 33 327 

1991 306 414 720 4 225 4 142 8 367 16 992 16 611 33 602 
1992 284 456 740 4 199 4 152 8 351 17 620 17 315 34 935 
1993 276 433 710 4 126 4 297 8 423 17 325 17 832 35 156 
1994 270 402 672 3 901 4 273 8 173 16 846 17 974 34 820 
1995 263 415 678 3 867 4 237 8 104 16 643 17 730 34 373 

1996 442 847 1 289 3 946 4 081 8 027 16 509 18 125 34 634 
1997 442 790 1 231 3 895 4 120 8 016 16 425 18 096 34 521 
1998 401 733 1 134 3 943 4 290 8 233 16 142 18 246 34 388 
1999 278 489 767 3 711 4 285 7 996 16 208 18 378 34 586 
2000 295 541 836 3 479 4 233 7 712 15 753 18 676 34 429 

 Neue Länder 
1991 20 13 33 307 161 468 5 656 3 337 8 992 
1992 46 60 105 629 435 1 064 5 307 3 978 9 285 
1993 55 91 146 750 592 1 341 4 892 4 106 8 998 
1994 52 87 138 338 273 611 4 827 4 034 8 860 
1995 51 97 148 448 356 804 4 899 3 853 8 752 

1996 80 169 249 394 317 711 4 634 3 973 8 608 
1997 91 185 276 449 382 830 4 648 3 943 8 591 
1998 100 171 271 427 397 824 4 538 3 927 8 465 
1999 62 106 168 494 490 984 4 591 3 899 8 490 
2000 54 99 153 464 509 973 4 446 3 853 8 299 

1 Einschließlich der versicherungspflichtigen Handwerker.
2 Vom 1. Juli 1978 bis 31. Dezember 1982 und ab 1992 sind Empfänger der Bundesanstalt für Arbeit von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und

Unterhaltsgeld in der Rentenversicherung pflicht versichert.
3 Ab 1986 Angaben nur noch in vollen Tausend möglich.
4 Abweichungen in den Summen durch Rundungen.
5 In den Jahren 1983 und 1984 wurde der Mikrozensus nicht durchgeführt.
Quelle:  Statistisches Bundesamt, Mikrozensus
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Übersicht I 2

Die Anzahl der Rentenanträge und ihre Erledigung 1990 bis 20001, 2

Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

Zugang Erledigung Durchschnittliche 

Jahr Rentenarten 

Bereinigter 
Anfangs- 
bestand 

Anfang des 
Jahres 

Neuanträge 
Änderung der 
Leistungsart 

Neuanträge 
Änderung der 
Leistungsart 

Laufzeit 
beim Ver- 

sicherungs- 
träger in 
Tagen3 

Gesamt-
laufzeit  

pro Fall in 
Tagen3 

1990 Versichertenrenten 225 258 956 540 219 447 926 342 216 969 X X 
 Witwen-/Witwerrenten 43 369 281 603 9 332 273 982 9 228 X X 
 Waisenrenten 11 670 57 806 687 56 308 713 X X 
 Insgesamt 280 297 1 295 949 229 466 1 256 632 226 910 X X 

19914 Versichertenrenten 257 934 964 108 160 532 895 597 151 789 X X 
 Witwen-/Witwerrenten 51 094 280 372 9 927 261 707 8 883 X X 
 Waisenrenten 13 142 57 441 587 53 591 572 X X 
 Insgesamt 322 170 1 301 921 171 046 1 210 895 161 244 X X 

1992 Versichertenrenten 335 832 1 273 595 128 106 936 308 115 719 106 138 
 Erziehungsrenten 296 2 744 834 1 184 116 115 140 
 Witwen-/Witwerrenten 76 524 519 599 8 273 282 231 7 460 101 118 
 Waisenrenten 17 015 83 512 521 61 383 439 108 132 
 Insgesamt 429 667 1 879 450 137 734 1 281 106 123 734 105 134 

1993 Versichertenrenten 670 428 1 335 744 156 082 1 382 949 156 812 160 195 
 Erziehungsrenten 2 538 2 090 74 2 135 472 284 317 
 Witwen-/Witwerrenten 312 637 417 291 10 307 479 486 10 216 205 228 
 Waisenrenten 38 841 85 921 661 83 013 630 174 198 
 Insgesamt 1 024 444 1 841 046 167 124 1 947 583 168 130 172 203 

1994 Versichertenrenten 606 162 1 482 968 212 729 1 530 875 220 070 133 172 
 Erziehungsrenten 2 115 2 511 40 3 300 342 348 389 
 Witwen-/Witwerrenten 249 003 406 496 12 727 552 465 13 569 264 296 
 Waisenrenten 41 981 89 083 894 100 506 865 213 247 
 Insgesamt 899 261 1 981 058 226 390 2 187 146 234 846 169 206 

1995 Versichertenrenten 549 651 1 403 400 208 964 1 521 984 211 394 107 149 
 Erziehungsrenten 1 024 2 208 50 2 446 52 180 229 
 Witwen-/Witwerrenten 100 804 382 914 12 348 402 494 12 593 110 136 
 Waisenrenten 30 227 86 259 1 010 91 462 1 073 154 189 
 Insgesamt 681 706 1 874 781 222 372 2 018 386 225 112 110 148 

1996 Versichertenrenten 430 537 1 393 880 203 712 1 413 277 206 101 94 135 
 Erziehungsrenten 782 2 251 80 2 363 96 139 174 
 Witwen-/Witwerrenten 80 841 372 511 12 983 396 136 13 164 82 104 
 Waisenrenten 24 676 84 449 1 124 89 893 1 105 129 159 
 Insgesamt 536 836 1 853 091 217 899 1 901 669 220 466 93 130 

1997 Versichertenrenten 409 213 1 402 446 192 221 1 488 538 202 085 78 115 
 Erziehungsrenten 652 2 182 53 2 353 66 107 142 
 Witwen-/Witwerrenten 57 066 363 944 12 933 364 940 13 398 62 82 
 Waisenrenten 18 926 83 637 1 084 84 232 1 092 100 128 
 Insgesamt 485 857 1 852 209 206 291 1 940 063 216 641 76 109 

1998 Versichertenrenten 312 280 1 356 531 190 149 1 382 216 192 284 64 98 
 Erziehungsrenten 475 1 087 47 1 334 49 101 142 
 Witwen-/Witwerrenten 55 523 353 887 12 402 362 067 12 538 54 71 
 Waisenrenten 18 128 80 981 965 83 569 963 84 109 
 Insgesamt 386 406 1 792 486 203 563 1 829 186 205 834 63 94 

1999 Versichertenrenten 284 134 1 392 062 200 639 1 399 427 199 780 60 92 
 Erziehungsrenten 223 2 328 41 2 292 39 84 112 
 Witwen-/Witwerrenten 47 159 346 458 11 913 347 917 12 002 51 67 
 Waisenrenten 15 417 78 567 890 77 505 900 77 99 
 Insgesamt 346 933 1 819 415 213 483 1 827 141 212 721 59 88 

2000 Versichertenrenten 275 225 1 259 367 193 261 1 256 871 193 203 57 87 
 Erziehungsrenten 1 375 2 306 41 2 393 42 73 91 
 Witwen-/Witwerrenten 44 847 343 015 11 146 346 943 11 080 45 62 
 Waisenrenten 15 891 81 024 873 79 501 857 71 92 
 Insgesamt 337 338 1 685 712 205 321 1 685 708 205 182 56 83 

X Angabe liegt nicht vor.
1 Bis 1991 nur alte Länder.
2 Ab 1992 einschl. Artikel 2 RÜG.
3 Ohne Vertragsrenten und ohne Umwandlungen.
4 Abweichungen gegenüber dem Vorjahr u. a. wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:  Rentenantragsstatistik
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Die Rentenneuzugänge nach Rentenarten 1960 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Männer �

Ü
bersicht I 31 Ohne der wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Witwerrenten, bis 1977 sind die Witwer- bei den Witwenrenten mit erfasst. 1978 bis 1986 keine Aufteilung �kleine/große� Witwenrenten.

2 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:   VDR-Statistik Rentenzugang
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Die Rentenneuzugänge nach Rentenarten 1960 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Frauen �
noch

Ü
bersicht I 3

1 Ohne der wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Witwenrenten. 1978 bis 1986 keine Aufteilung �kleine/große� Witwenrenten.
2 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenzugang
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Die Rentenneuzugänge nach Rentenarten 1960 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Männer und Frauen �

noch
Ü

bersicht I 31 Ohne der wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Witwen-/Witwerrenten.
2 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:   VDR-Statistik Rentenzugang
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Das durchschnittliche Zugangsalter der Rentenempfänger in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten und in der knappschaftlichen Rentenversicherung 

in den alten und neuen Ländern
� Versichertenrenten �

Rentenversicherung der 
Arbeiter 

Rentenversicherung der 
Angestellten 

Rentenversicherung der 
Arbeiter und der 

Angestellten 

Knappschaftliche1 

Rentenversicherung 
Gesetzliche 

Rentenversicherung Jahr 

Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen Männer Frauen 

 Alte Länder 
1960 58,8 59,0 61,6 58,1 59,5 58,8     
1965 60,9 61,0 62,8 59,9 61,4 60,7     
1966 61,2 61,4 63,1 60,5 61,7 61,2     
1967 61,1 61,3 63,1 60,5 61,6 61,1     
1968 60,9 61,2 62,9 60,3 61,4 61,0     

1969 61,0 61,4 62,8 60,5 61,5 61,2     
1970 61,1 61,6 62,8 60,6 61,6 61,3     
1971 61,0 61,6 62,9 60,5 61,5 61,3     
1972 61,1 61,6 63,0 60,6 61,6 61,3     
1973 61,7 61,8 63,3 61,0 62,2 61,6     

1974 61,0 61,6 63,0 61,0 61,6 61,4     
1975 60,6 61,6 62,5 60,5 61,2 61,2     
1976 60,1 61,2 62,3 60,6 60,8 61,0     
1977 59,5 60,8 61,8 60,0 60,3 60,5     
1978 58,8 60,6 61,5 59,8 59,7 60,3     

1979 58,2 60,4 61,0 59,8 59,1 60,2     
1980 57,9 60,0 60,5 59,5 58,8 59,8 54,8 60,3 58,5 59,8 
1981 57,5 59,6 60,3 59,3 58,4 59,5 55,3 59,7 58,2 59,5 
1982 57,8 59,7 60,1 59,2 58,6 59,5 55,3 59,8 58,4 59,5 
1983 57,9 59,7 60,4 59,4 58,7 59,6 55,7 60,1 58,6 59,6 

1984 58,1 60,4 60,4 59,6 58,9 60,0 55,9 60,2 58,8 60,0 
1985 58,0 60,8 60,6 59,9 58,9 60,4 55,9 60,5 58,7 60,4 
1986 58,1 61,9 60,7 60,7 59,0 61,4 55,8 61,3 58,8 61,4 
1987 58,3 62,3 60,8 60,8 59,1 61,7 56,2 61,2 59,0 61,7 
1988 58,6 62,4 60,8 60,9 59,3 61,8 55,6 61,3 59,1 61,8 

1989 58,7 62,3 60,9 60,9 59,4 61,7 57,1 61,8 59,3 61,7 
1990 58,9 62,1 61,2 60,9 59,7 61,6 57,6 62,1 59,5 61,6 
1991 59,0 62,0 61,1 60,5 59,7 61,4 57,9 62,9 59,6 61,4 
1992 59,2 62,2 61,0 60,5 59,8 61,5 57,6 62,8 59,7 61,6 
1993 59,7 62,3 60,9 60,0 60,0 61,5 58,5 62,0 59,9 61,5 

1994 59,5 62,2 60,9 60,1 59,9 61,4 58,8 62,8 59,9 61,4 
1995 59,1 61,8 60,8 59,9 59,6 61,1 59,3 64,1 59,6 61,1 
1996 59,1 61,7 60,5 59,8 59,6 60,9 59,8 63,4 59,6 60,9 
1997 59,2 61,6 60,4 59,6 59,6 60,7 57,9 61,9 59,6 60,7 
1998 59,3 61,6 60,5 59,7 59,7 60,7 57,9 61,6 59,7 60,7 

1999 59,5 61,6 60,9 60,2 60,0 61,0 58,2 61,6 59,9 61,0 
2000 59,6 61,7 60,9 60,2 60,1 61,0 58,6 61,4 60,1 61,0 

 Neue Länder 

1993 59,8 58,0 62,5 57,1 60,7 57,6 60,1 58,0 60,7 57,6 
1994 59,6 57,5 61,8 57,3 60,3 57,4 60,2 58,2 60,3 57,4 
1995 59,4 58,8 61,4 58,5 60,2 58,6 60,1 58,4 60,2 58,6 
1996 56,8 57,3 60,2 58,0 58,0 57,7 58,4 57,9 58,0 57,7 
1997 56,8 57,5 60,0 58,1 57,9 57,8 57,5 57,8 57,9 57,8 

1998 56,9 58,1 59,7 58,4 58,0 58,2 57,2 57,9 57,9 58,2 
1999 57,3 58,3 60,1 58,9 58,2 58,7 57,5 58,3 58,2 58,7 
2000 57,7 58,5 60,4 58,8 58,7 58,7 58,1 59,3 58,6 58,7 

 
1 Vor 1980 ist eine Geschlechtertrennung nicht möglich.
Quelle:  VDR-Statistik, Rentenzugang
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Die Rentenwegfälle nach Rentenarten 1960 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

– Männer –

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen.
2 Ohne wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhender Witwenrenten. Bis 1977 Witwen- und Witwerrenten. 1978 bis 1986 keine Aufteilung „kleine/große“ Witwenrenten.
3 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenwegfall
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Die Rentenwegfälle nach Rentenarten 1960 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

� Frauen �
noch

Ü
bersicht I 5

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen.
2 Ohne wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhender Witwenrenten. Bis 1977 Witwen- und Witwerrenten. 1978 bis 1986 keine Aufteilung �kleine/große� Witwenrenten.
3 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenwegfall
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Die Rentenwegfälle nach Rentenarten 1960 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

– Männer und Frauen –

noch
Ü

bersicht I 51 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen.
2 Ohne wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhender Witwenrenten. Bis 1977 Witwen- und Witwerrenten. 1978 bis 1986 keine Aufteilung „kleine/große“ Witwenrenten.
3 Untererfassung gegenüber dem Vorjahr wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenwegfall
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Die Anzahl1 der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Männer �
Ü

bersicht I 6

1 Am Stichtag der Rentenanpassung. Bis 1980 Inland, ab 1981 Inland und Ausland.
2 Bis 1980 keine Aufteilung kleine/große Witwerrente.
3 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
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Die Anzahl1 der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Frauen �

noch
Ü

bersicht I 6

1 Am Stichtag der Rentenanpassung. Bis 1980 Inland, ab 1981 Inland und Ausland.
2 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
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Die Anzahl1 der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 2000 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Männer und Frauen �
noch

Ü
bersicht I 6

1 Am Stichtag der Rentenanpassung. Bis 1980 Inland, ab 1981 Inland und Ausland.
2 Bis 1980 keine Aufteilung kleine/große Witwerrente.
3 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG



D
eutscher B

undestag � 14. W
ahlperiode

� 101
�

D
rucksache 14/7639

Durchschnittliche Höhe  der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

� Männer �
� DM/Monat �

Ü
bersicht I 7

1 Einschließlich der jeweiligen Rentenanpassungen; bis 1972 jeweils zum 1. Januar des Jahres, 1973 bis 1977 jeweils zum 1. Juli des Jahres, durch die Verschiebung der  Rentenanpassung um ein
halbes Jahr wurden die Renten ab 1979 bis 1982 wieder jeweils zum 1. Januar angepasst, ab 1983 jeweils zum 1. Juli des Jahres, 1978 fand keine Rentenanpassung statt. Bis 1980 Inland, ab 1981
Inland + Ausland.

2 Bis 1980 keine Aufteilung kleine/große Witwerrente.
3 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
4 Rente wie in den Vorjahren vor Abzug der Eigenbeteiligung des Rentners an der KVdR (Bruttorente).
5 Rentenzahlbetrag; bis 1994 für KV-Pflichtversicherte: Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR; für freiwillig bzw. privat Versicherte: Bruttorenten zzgl. Zuschuss des

Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR. Ab 1995  für freiwillig und privat Versicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR wie für Pflichtversicherte.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
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Durchschnittliche Höhe  der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Frauen �
� DM/Monat �

noch
Ü

bersicht I 7

1 Einschließlich der jeweiligen Rentenanpassungen; bis 1972 jeweils zum 1. Januar des Jahres, 1973 bis 1977 jeweils zum 1. Juli des Jahres, durch die Verschiebung der  Rentenanpassung um ein
halbes Jahr wurden die Renten ab 1979 bis 1982 wieder jeweils zum 1. Januar angepasst, ab 1983 jeweils zum 1. Juli des Jahres, 1978 fand keine Rentenanpassung statt.

2 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
3 Rente wie in den Vorjahren vor Abzug der Eigenbeteiligung des Rentners an der KVdR (Bruttorente).
4 Rentenzahlbetrag; bis 1994 für KV-Pflichtversicherte: Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR; für freiwillig bzw. privat Versicherte: Bruttorenten zzgl. Zuschuss des

Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR. Ab 1995  für freiwillig und privat Versicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR wie für Pflichtversicherte.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
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Durchschnittliche Höhe  der laufenden Renten nach Rentenarten 1966 bis 20001 in den alten und neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

� Männer und Frauen �
� DM/Monat �

noch
Ü

bersicht I 7

1 Einschließlich der jeweiligen Rentenanpassungen; bis 1972 jeweils zum 1. Januar des Jahres, 1973 bis 1977 jeweils zum 1. Juli des Jahres, durch die Verschiebung der  Rentenanpassung um ein
halbes Jahr wurden die Renten ab 1979 bis 1982 wieder jeweils zum 1. Januar angepasst, ab 1983 jeweils zum 1. Juli des Jahres, 1978 fand keine Rentenanpassung statt.

2 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
3 Rente wie in den Vorjahren vor Abzug der Eigenbeteiligung des Rentners an der KVdR (Bruttorente).
4 Rentenzahlbetrag; bis 1994 für KV-Pflichtversicherte: Rente nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR; für freiwillig bzw. privat Versicherte: Bruttorenten zzgl. Zuschuss des

Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR. Ab 1995  für freiwillig und privat Versicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR wie für Pflichtversicherte.
Quelle:  Rentenbestandsaufnahme des BMA nach dem Datensatz des Renten Service der Deutschen Post AG
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Übersicht I 8

Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag1 der laufenden Renten2 nach dem
Rentenfallkonzept3 und dem Geschlecht in der GRV in den neuen Ländern

seit dem 30. Juni 1990

Anzahl der Renten Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag 
in M/DM je Monat5 

Renten wegen Todes Renten wegen Todes 

darunter darunter 
Stichtag4 Renten wegen 

verminderter 
Erwerbsfähigkeit und 

wegen Alters insgesamt6 Witwen-/Witwer-
renten 

Renten wegen 
verminderter 

Erwerbsfähigkeit und 
wegen Alters Witwen-/Witwer- 

renten 

 Männer 
30.06.1990 885 004 83 83 572,32 375,61 
01.07.1990 885 004 83 83 739,04 437,14 
01.01.1991 889 489 82 82 870,30 485,26 
01.07.1991 891 428 905 905 991,59 369,89 
01.01.1992 906 904 15 460 15 460 1 145,12 162,07 
01.07.1992 923 521 19 141 19 141 1 241,92 231,14 
01.01.1993 924 685 24 948 24 938 1 295,16 232,13 
01.07.1993 939 078 37 988 37 963 1 469,90 251,55 
01.01.1994 962 036 48 614 48 559 1 538,65 257,63 
01.07.1994 1 030 166 71 746 71 655 1 604,92 300,59 
01.01.1995 1 094 131 78 248 78 119 1 631,68 301,98 
01.07.1995 1 215 286 82 718 82 568 1 683,48 313,75 
01.01.1996 1 277 634 84 315 84 159 1 763,38 328,86 
01.07.1996 1 314 543 90 730 90 566 1 767,38 342,49 
01.07.1997 1 371 914 97 615 97 442 1 850,99 364,93 
01.07.1998 1 421 907 104 592 104 409 1 876,81 382,24 
01.07.1999 1 457 993 112 138 111 933 1 916,76 403,32 
01.07.2000 1 505 641 120 558 120 332 1 921,03 412,53 

 Frauen 
30.06.1990 1 995 923 79 239 79 239 431,59 370,71 
01.07.1990 1 995 923 79 239 79 239 524,00 476,96 
01.01.1991 1 987 146 92 720 92 720 619,86 565,12 
01.07.1991 1 982 472 117 158 117 158 716,07 599,27 
01.01.1992 2 061 140 922 606 922 606 764,18 447,60 
01.07.1992 2 032 525 914 919 914 893 826,42 498,12 
01.01.1993 2 020 661 926 631 926 385 860,89 526,22 
01.07.1993 2 027 323 944 971 944 352 952,29 613,67 
01.01.1994 2 037 311 948 667 947 520 984,98 661,42 
01.07.1994 2 043 178 976 595 974 685 1 016,35 716,67 
01.01.1995 2 078 240 992 644 990 209 1 032,63 758,39 
01.07.1995 2 117 480 994 727 991 991 1 059,33 796,44 
01.01.1996 2 145 806 990 134 987 149 1 085,22 854,65 
01.07.1996 2 166 706 996 285 993 085 1 087,04 877,62 
01.07.1997 2 194 335 991 420 987 967 1 124,93 942,57 
01.07.1998 2 222 153 987 980 984 306 1 146,70 967,46 
01.07.1999 2 258 109 983 261 979 462 1 178,91 1 000,87 
01.07.2000 2 302 311 983 266 979 246 1 200,54 1 011,78 

1 Für Pflichtversicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR. Bei freiwillig/privat  KV/PV-Versicherten bis 1/95 
Bruttorente zuzüglich Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR; ab 7/95 nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur
KVdR und PVdR.

2 bis 7/91 nur Vollrenten nach altem Recht ggf. einschl. FZR; ab 1/92 alle Renten der GRV (einschl. Rententeile aus ehem. Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen), ohne vollst. ruhende Witwen-/Witwerrenten und Knappschaftsausgleichsleistungen.

3 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (An Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren
Rentenarten gezählt).

4 zu den Stichtagen 1/1991 und 1/1992: Rentenbestandsaufnahme des VDR; sonst Rentenbestandsaufnahme des BMA.
5 1990 Nettorentenhöhen geschätzt aus Angaben z. Höhe d. Vollrenten aus d. Sozialpflichtversicherung u. d. FZR-Renten; ab 1/92 Rentenhöhen

ggf. einschl. Auffüllbetrag.
6 Ohne Waisenrenten.
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Die Anzahl und der durchschnittliche Rentenzahlbetrag1 der laufenden Renten2 nach dem
Rentenfallkonzept3 und dem Geschlecht in der GRV in den neuen Ländern

seit dem 30. Juni 1990

Anzahl der Renten Durchschnittlicher Rentenzahlbetrag 
in M/DM je Monat5 

Renten wegen Todes Renten wegen Todes 

darunter darunter 
Stichtag4 Renten wegen 

verminderter 
Erwerbsfähigkeit 
und wegen Alters 

insgesamt Witwen-/ 
Witwer- 
renten 

Waisen- 
renten 

Renten wegen 
verminderter 

Erwerbsfähigkeit 
und wegen Alters 

Witwen-/ 
Witwer- 
renten 

Waisen- 
renten 

 Männer und Frauen 
30.06.1990 2 880 927 162 789 79 322 83 467 474,82 370,72 190,56 
01.07.1990 2 880 927 162 789 79 322 83 467 590,06 476,92 233,99 
01.01.1991 2 876 635 170 548 92 802 77 746 697,30 565,05 267,91 
01.07.1991 2 873 900 199 506 118 063 81 443 801,53 597,51 309,11 
01.01.1992 2 968 044 1 023 488 938 066 85 422 880,58 442,89 321,33 
01.07.1992 2 956 046 1 019 746 934 034 85 686 956,23 492,65 341,20 
01.01.1993 2 945 346 1 035 706 951 323 84 127 997,29 518,51 349,47 
01.07.1993 2 966 401 1 070 497 982 315 87 538 1 116,15 599,67 364,60 
01.01.1994 2 999 347 1 080 291 996 079 83 010 1 162,57 641,73 371,84 
01.07.1994 3 073 344 1 139 730 1 046 340 91 389 1 213,64 688,17 366,01 
01.01.1995 3 172 371 1 135 314 1 068 328 64 422 1 239,24 725,02 350,69 
01.07.1995 3 332 766 1 176 587 1 074 559 99 142 1 286,93 759,36 361,90 
01.01.1996 3 423 440 1 171 414 1 071 308 96 965 1 338,31 813,34 360,35 
01.07.1996 3 481 249 1 190 770 1 083 651 103 755 1 343,94 832,89 353,49 
01.07.1997 3 566 249 1 192 288 1 085 409 103 253 1 404,24 890,72 348,39 
01.07.1998 3 644 060 1 195 310 1 088 715 102 738 1 431,59 911,33 342,61 
01.07.1999 3 716 102 1 195 897 1 091 395 100 498 1 468,40 939,58 340,20 
01.07.2000 3 807 952 1 203 597 1 099 578 99 773 1 485,42 946,20 335,86 

1 Für Pflichtversicherte nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und PVdR. Bei freiwillig/privat  KV/PV-Versicherten bis 1/95 
Bruttorente zuzüglich Zuschuss des Rentenversicherungsträgers zur KVdR und PVdR; ab 7/95 nach Abzug des Eigenbeitrags der Rentner zur
KVdR und PVdR.

2 bis 7/91 nur Vollrenten nach altem Recht ggf. einschl. FZR; ab 1/92 alle Renten der GRV (einschl. Rententeile aus ehem. Zusatz- und Sonder-
versorgungssystemen), ohne vollst. ruhende Witwen-/Witwerrenten und Knappschaftsausgleichsleistungen.

3 Anzahlen und durchschnittliche Rentenzahlbeträge der Einzelrenten (An Mehrfachrentner geleistete Renten werden einzeln entsprechend ihren
Rentenarten gezählt).

4 zu den Stichtagen 1/1991 und 1/1992: Rentenbestandsaufnahme des VDR;  sonst Rentenbestandsaufnahme des BMA.
5 1990 Nettorentenhöhen geschätzt aus Angaben z. Höhe d. Vollrenten aus d. Sozialpflichtversicherung u. d. FZR-Renten; ab 1/92 Rentenhöhen

ggf. einschl. Auffüllbetrag.
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in den alten und neuen Ländern von 1985 bis 2000
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1 Bis 1991 persönliche Bemessungsgrundlage.
2 Bis 1991 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten.
3 Bis 1991 zum 1. Juli des Jahres, ab 1993 zum 31. Dezember des Jahres.
Quelle:  Bis 1991 Rentenbestandsaufnahme des BMA, ab 1993 Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes
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Die Höhe der durchschnittlichen Entgeltpunkte1 bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und
wegen Alters in der gesetzlichen Rentenversicherung2, 3 nach dem Geschlecht

in den alten und neuen Ländern von 1985 bis 2000

noch
Ü

bersicht I 9

1 Bis 1991 persönliche Bemessungsgrundlage.
2 Bis 1991 Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten.
3 Bis 1991 zum 1. Juli des Jahres, ab 1993 Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes.
Quelle:  Bis 1991 Rentenbestandsaufnahme des BMA, ab 1993 Sonderauswertung des VDR-Rentenbestandes
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Übersicht I 10

Die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts der Versicherten 
der allgemeinen Bemessungsgrundlage/des aktuellen Rentenwertes, der Beitragsbemessungsgrenze,

einer 1957 festgesetzten Altersrente und des Rentenniveaus in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten in den alten Ländern

Altersrente am 1. Juli des Jahres4 Brutto- Netto- 

DM/Monat5 
Veränderung 

gegenüber dem 
Vorjahr v. H. 

1957 = 100 Jahr 

Durchschnitt-
liches 

Bruttojahres-
arbeitsentgelt1 

DM/Jahr 

Allgemeine 
Bemessungs-

grundlage 
DM/Jahr 
aktueller 

Rentenwert3 
DM/Jahr 

Beitrags-
bemessungs-

grenze 
DM/Monat 

brutto netto brutto netto brutto netto 

Rentenniveau6 bei  
45 anrechnungs-
fähigen Versiche-

rungsjahren 
v. H. 

1957 5 043 4 281 750 240,90 240,90   100,0 100,0 57,3 66,7 
1958 5 330 4 542 750 240,90 240,90 � � 100,0 100,0 54,2 63,8 
1959 5 602 4 812 800 255,50 255,50 6,1 6,1 106,1 106,1 54,7 64,2 

            
1960 6 101 5 072 850 270,70 270,70 5,94 5,9 112,4 112,4 53,2 63,2 
1961 6 723 5 325 900 285,30 285,30 5,4 5,4 118,4 118,4 50,9 60,9 
1962 7 328 5 678 950 299,60 299,60 5,0 5,0 124,4 124,4 49,1 59,0 
1963 7 775 6 142 1 000 319,40 319,40 6,6 6,6 132,6 132,6 49,3 59,6 
1964 8 467 6 717 1 100 345,50 345,50 8,2 8,2 143,4 143,4 49,0 59,5 

            
1965 9 229 7 275 1 200 377,90 377,90 9,4 9,4 156,9 156,9 49,1 59,3 
1966 9 893 7 857 1 300 409,30 409,30 8,3 8,3 169,9 169,9 49,6 60,7 
1967 10 219 8 490 1 400 442,00 442,00 8,0 8,0 183,5 183,5 51,9 63,7 
1968 10 842 9 196 1 600 477,60 468,00 8,1 5,9 198,3 194,3 52,9 64,5 
1969 11 839 9 780 1 700 517,30 507,00 8,3 8,3 214,7 210,5 52,4 65,0 

            
1970 13 343 10 318 1 800 550,20 550,20 6,35 8,5 228,4 228,4 49,5 63,9 
1971 14 931 10 967 1 900 580,40 580,40 5,5 5,5 240,9 240,9 46,6 61,2 
1972 16 335 12 008 2 100 616,90 616,90 6,3 6,3 256,1 256,1 47,5 64,0 
1973 18 295 13 371 2 300 675,50 675,50 9,5 9,5 280,4 280,4 46,8 63,2 
1974 20 381 14 870 2 500 752,20 752,20 11,35 11,4 312,2 312,2 46,8 63,9 

            
1975 21 808 16 520 2 800 836,50 836,50 11,2 11,2 347,2 347,2 48,6 66,1 
1976 23 335 18 337 3 100 929,30 929,30 11,1 11,1 385,8 385,8 50,4 70,2 
1977 24 945 20 161 3 400 1 031,50 1 031,50 11,0 11,0 428,2 428,2 52,1 73,2 
1978 26 242 2 3 700 1 134,10 1 134,10 9,9 9,9 470,8 470,8 51,9 72,1 
1979 27 685 21 068 4 000 1 185,10 1 185,10 4,5 4,5 491,9 491,9 51,4 71,1 

            
1980 29 485 21 911 4 200 1 232,50 1 232,50 4,0 4,0 511,6 511,6 50,2 70,3 
1981 30 900 22 787 4 400 1 281,80 1 281,80 4,0 4,0 532,1 532,1 49,8 69,9 
1982 32 198 24 099 4 700 1 355,60 1 355,60 5,76 5,8 562,7 562,7 50,5 71,5 
1983 33 293 25 445 5 000 1 431,30 1 417,00 5,59 4,53 594,1 588,2 50,2 71,3 
1984 34 292 26 310 5 200 1 480,00 1 435,60 3,4 1,31 614,4 595,9 50,9 72,0 

            
1985 35 286 27 099 5 400 1 524,40 1 455,80 3,0 1,41 632,8 604,3 51,1 71,8 
1986 36 627 27 885 5 600 1 568,60 1 487,04 2,9 2,15 651,1 617,3 50,7 70,2 
1987 37 726 28 945 5 700 1 628,20 1 532,13 3,8 3,03 675,9 636,0 50,8 70,6 
1988 38 896 29 814 6 000 1 677,10 1 578,15 3,0 3,00 696,2 655,1 51,0 70,3 
1989 40 063 30 709 6 100 1 727,40 1 615,99 3,0 2,40 717,1 670,8 51,0 70,7 

            
1990 41 946 31 661 6 300 1 781,00 1 667,01 3,1 3,16 739,3 692,0 50,2 67,6 
1991 44 421 33 149 6 500 1 864,70 1 750,96 4,7 5,04 774,1 726,8 49,2 67,3 
1992 46 820 42,63 6 800 1 918,35 1 798,46 2,88 2,71 796,3 746,6 48,5 67,0 
1993 48 178 44,49 7 200 2 002,05 1 867,92 4,36 3,86 831,1 775,4 48,8 66,9 
1994 49 142 46,00 7 600 2 070,00 1 931,31 3,39 3,39 859,3 801,7 49,7 69,3 

            
1995 50 665 46,23 7 800 2 080,35 1 932,65 0,50 0,07 863,6 802,3 49,2 69,8 
1996 51 678 46,67 8 000 2 100,15 1 941,59 0,95 0,46 871,8 806,0 48,5 70,0 
1997 52 143 47,44 8 200 2 134,80 1 973,63 1,65 1,65 886,2 819,3 48,7 71,2 
1998 52 925 47,65 8 400 2 144,25 1 980,22 0,44 0,33 890,1 822,0 48,5 71,6 
1999 53 507 48,29 8 500 2 173,05 2 007,90 1,34 1,40 902,1 833,5 48,4 71,2 

            
2000 54 513 48,58 8 600 2 186,10 2 019,96 0,60 0,60 907,5 838,5 48,2 70,5 
2001 54 684 49,51 8 700 2 227,95 2 057,51 1,91 1,91 924,8 854,1 47,9 68,8 

1 1999 vorläufig, 2000 geschätzt.
2 1978; 21 608 (1. Halbjahr), 21 068 (2. Halbjahr).
3 ab 1992.
4 Altersrente eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten der ArV und der AnV und nach 45 anrechnungs-

fähigen Versicherungsjahren.
5 Vor 1983 am 1. Januar des Jahres.
6 Im Kalenderjahr; Bruttorente bzw. Rentenzahlbetrag gemessen am Brutto- bzw. Nettoarbeitsentgelt.
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Übersicht I 11

Die Entwicklung des aktuellen Rentenwertes1, der Beitragsbemessungsgrenze
und einer 1990 festgestellten Altersrente in der Rentenversicherung der

Arbeiter und der Angestellten in den neuen Ländern 

Aktueller Rentenwert1 Beitragsbemessungsgrenze Altersrente2 

DM/Monat DM/Jahr DM/Monat Jahr 

1. Januar 1. Juli 1. Januar 1. Juli 1. Januar 1. Juli 

     brutto netto brutto netto 

1990  15,95  2 700    717,95       672,00      
1991 18,35 21,11 3 000 3 400  825,85       773,00       949,79       889,00      
1992 23,57 26,57 4 800 4 800 1 060,65       992,77      1 195,65      1 119,73      
1993 28,19 32,17 5 300 5 300 1 268,55      1 188,00      1 447,65      1 357,17      
1994 33,34 34,49 5 900 5 900 1 500,30      1 406,53      1 552,05      1 451,17      
1995 35,45 36,33 6 400 6 400 1 595,25      1 483,59      1 634,85      1 522,05      
1996 37,92 38,38 6 800 6 800 1 706,40      1 588,66      1 727,10      1 597,57      
1997 38,38 40,51 7 100 7 100 1 727,10      1 597,57      1 822,95      1 680,77      
1998 40,51 40,87 7 000 7 000 1 822,95      1 680,77      1 839,15      1 693,86      
1999 40,87 42,01 7 200 7 200 1 839,15      1 693,86      1 890,45      1 741,11      
2000 42,01 42,26 7 100 7 100 1 890,45      1 741,11      1 901,70      1 752,42      
2001 42,26 43,15 7 300 7 300 1 901,70      1 752,42      1 941,75      1 791,27      

1 Bis Juli 1991 ermittelt als Quotient aus Altersrente (brutto) und 45 Versicherungsjahren.
2 Altersrente eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten der ArV und der AnV und nach 45 anrechnungs-

fähigen Versicherungsjahren.
3 Im Kalenderjahr; Brutto- bzw. Nettorente gemessen am Brutto- bzw. Nettoarbeitsentgelt; 2000 geschätzt; 1990 keine Angaben wegen Währungs-

umstellung.
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Die Einnahmen und die Ausgaben 1983 bis 2000 in den alten Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

Ü
bersicht I 12

1 Allgemeiner Bundeszuschuss nach § 213 SGB VI. 1985 einschließlich der Bundeszuschüsse nach dem Gesetz zur Stärkung der Finanzgrundlage der gesetzlichen Rentenversicherung 
(ArV 186 Mio. DM, AnV 42 Mio. DM). Ab 1998 einschließlich zusätzlicher Bundeszuschuss.

2 Erstattungen der Versorgungsdienststellen sowie des Bundes ab 1979 für Kinderzuschüsse und ab 1986/87 bis 1991 für Leistungen nach dem HEZG und dem KLG. 
3 Einschließlich der zulasten anderer Rentenversicherungsträger ausgezahlten Rententeile.
4 Ab 1984 Beteiligung an den Kosten der knappschaftlichen Krankenversicherung nach Art. 2  § 26 e KnVNG.
5 Finanzausgleich an die Rentenversicherung der Arbeiter der neuen Länder.
Quelle:  Rechnungsergebnisse des VDR
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Die Einnahmen und die Ausgaben 1990 bis 2000 in den neuen Ländern
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten

Ü
bersicht I 13

*) einschließlich KnRV.
1 Allgemeiner Bundeszuschuss nach § 213 SGB VI; im 2. Halbjahr 1990 einschl. 1340 Mio. DM Defizitdeckung. Ab 1998 einschließlich zusätzlicher Bundeszuschuss.
2 In 1990: Anschubfinanzierung; ab 1992: Erstattungen der Versorgungsdienststellen.
3 In 1990 einschl. sonstiger Einnahmen.
4 von der Rentenversicherung der Angestellten in den alten Ländern.
5 einschl. der zulasten anderer Rentenversicherungsträger ausgezahlten Leistungsanteile.
6 Im 2. Halbjahr 1990 einschl. sonstige Ausgaben.
Quelle:  Rechnungsergebnisse des VDR
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Schwankungsreserve, verfügbare liquide Mittel und Finanzausgleich
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten von 1974 bis 20001

a = in Mio. DM/b = in Monatsausgaben

Schwankungsreserve verfügbare liquide Mittel Finanzausgleich 
Jahr 

ArV AnV ArV/AnV ArV AnV ArV/AnV ArV/AnV 

1974 a �.. 6 474 37 868 44 342 3 225 11 478 14 703 2 146 
 b �.. 2,0 19,8 8,6 1,0 6,0 2,9  

1975 a �.. 7 001 35 978 42 979 3 156 6 380 9 536 10 045 
 b �.. 2,0 15,5 7,4 0,9 2,8 1,6  

1976 a �.. 6 744 29 042 35 786 2 339 7 389 9 728 13 222 
 b �.. 2,0 8,8 5,4 0,7 2,2 1,5  

1977 a �.. 5 495 19 834 25 329 2 325 4 393 6 718 13 107 
 b �.. 1,5 5,0 3,3 0,6 1,1 0,9  

1978 a �.. 5 930 12 229 18 159 2 679 3 286 5 965 10 863 
 b �.. 1,5 2,8 2,2 0,7 0,8 0,7  

1979 a �.. 6 083 10 288 16 371 3 795 3 404 7 199 7 131 
 b �.. 1,5 2,3 1,9 0,9 0,8 0,8  

1980 a �.. 6 689 12 050 18 739 4 466 5 813 10 279 5 093 
 b �.. 1,5 2,8 2,1 1,0 1,3 1,2  

1981 a �.. 7 185 14 554 21 739 5 406 8 402 13 808 6 516 
 b �.. 1,5 3,3 2,4 1,1 1,9 1,5  

1982 a �.. 7 692 12 853 20 545 6 138 6 774 12 912 7 729 
 b �.. 1,5 2,7 2,1 1,2 1,4 1,3  

1983 a �.. 7 212 7 816 15 028 4 042 3 848 7 890 10 044 
 b �.. 1,4 1,5 1,5 0,8 0,7 0,8  

1984 a �.. 1 439 8 334 9 773 1 567 1 574 3 141 5 571 
 b �.. 0,3 1,5 0,9 0,3 0,3 0,3  

1985 a �.. 2 958 8 239 11 197 2 372 3 144 5 516 9 051 
 b �.. 0,5 1,5 1,0 0,4 0,6 0,5  

1986 a �.. 8 148 9 633 17 781 5 665 6 528 12 193 9 434 
 b �.. 1,5 1,6 1,6 1,0 1,1 1,1  

1987 a �.. 8 152 12 874 21 026 6 635 9 399 16 034 6 560 
 b �.. 1,5 2,1 1,8 1,2 1,5 1,4  

1988 a �.. 8 789 14 550 23 339 8 419 10 444 18 863 8 240 
 b �.. 1,5 2,3 1,9 1,4 1,7 1,6  

1989 a �.. 8 964 16 867 25 831 8 850 13 068 21 918 8 059 
 b �.. 1,5 2,5 2,0 1,5 2,0 1,7  

1990 a �.. 9 449 25 499 34 948 9 492 21 992 31 484 5 308 
 b �.. 1,5 3,6 2,6 1,5 3,1 2,4  

1991 a �.. 10 531 32 364 42 895 9 165 30 483 39 648 6 043 
 b �.. 1,3 4,0 2,7 1,1 3,8 2,5  

1992 a �.. 4 571 44 485 49 056 6 137 40 243 46 380 4 603 
 b �.. 0,5 4,6 2,6 0,7 4,2 2,5  

1993 a �.. 4 275 34 422 38 697 4 739 31 838 36 577 21 528 
 b �.. 0,5 2,9 1,9 0,6 2,7 1,8  

1994 a �.. 4 610 28 845 33 455 4 653 25 997 30 650 20 422 
 b �.. 0,5 2,3 1,5 0,5 2,1 1,4  

1995 a �.. 4 869 17 093 21 962 3 244 15 914 19 158 24 325 
 b �.. 0,5 1,2 0,9 0,3 1,2 0,8  

1996 a �.. 5 093 9 112 14 205 4 418 6 470 10 888 23 220 
 b �.. 0,5 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5  

1997 a �.. 5 234 9 033 14 267 3 336 8 110 11 446 19 728 
 b �.. 0,5 0,6 0,6 0,3 0,6 0,5  

1998 a �.. 5 589 12 347 17 936 4 553 10 912 15 465 13 843 
 b �.. 0,5 0,9 0,7 0,4 0,8 0,6  

1999 a �.. 6 059 20 496 26 555 6 026 18 225 24 251 10 302 
 b �.. 0,5 1,4 1,0 0,5 1,3 0,9  

2000 a �.. 6 221 21 544 27 765 7 954 16 924 24 878 14 403 
 b �.. 0,5 1,4 1,0 0,6 1,1 0,9  

1 bis 1990 nur alte Länder.
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Übersicht II 1

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach dem Versicherungsverhältnis
und dem Geschlecht1,2,3 in den alten und den neuen Ländern

� Anzahl der Versicherten �
Männer

darunter 
Bestand 

Anfang des 
Jahres6 

Pflicht-
versicherte 

Arbeiter  
über Tage7 

Pflicht-
versicherte 

Arbeiter  
unter Tage7 

Pflicht-
versicherte 
Angestellte 
über Tage7 

Pflicht-
versicherte 
Angestellte 
unter Tage7 

Sonstige Pflicht-
versicherte  

gem. § 29 Abs. 1 
Nrn. 2�6  
RKG4, 5, 8 

Freiwillig 
Versicherte 

Versicherte 
Männer 

insgesamt 
beschäftigte 

Renten-
empfänger 

 Alte Länder 
1966 158 629 209 266 41 005 17 745 � 1 654 428 299 31 760 
1967 137 897 177 425 37 248 16 251 � 1 483 370 304 24 162 
1968 128 192 164 679 36 967 16 003 � 582 346 423 21 182 
1969 124 219 158 081 36 854 15 964 � 536 335 654 22 051 
1970 123 431 159 794 38 414 15 602 � 446 337 687 22 495 

1971 117 252 152 821 38 263 15 702 � 316 324 354 23 150 
1972 110 159 137 309 36 917 15 008 � 269 299 662 22 364 
1973 105 633 129 117 35 588 14 445 � 262 285 045 22 216 
1974 107 829 128 693 35 501 14 655 � 107 286 785 25 634 
1975 105 684 127 198 35 740 14 807 � 102 283 531 26 310 

1976 103 611 123 166 35 172 14 698 � 77 276 724 28 420 
1977 101 726 120 994 35 003 14 444 � � 272 167 28 604 
1978         
1979 95 733 116 431 34 437 14 197 � � 260 798 30 062 
1980 99 483 114 501 34 474 14 176 � � 262 634 30 772 

1981 99 326 118 969 34 629 14 564 8 361 � 275 849 32 912 
1982 95 291 121 329 34 450 14 997 10 463 � 276 530 29 023 
1983 94 605 117 229 33 752 15 044 3 741 � 264 371 28 998 
1984 89 438 115 892 32 810 14 439 2 340 � 254 919 24 211 
1985 84 736 110 746 31 683 14 100 1 796 � 243 061 20 180 

1986 83 532 109 828 31 310 13 982 1 674 � 240 326 18 409 
1987 81 081 107 334 30 861 13 953 1 950 � 235 179 16 946 
1988 76 129 101 888 29 708 13 251 1 551 � 222 527 16 732 
1989 70 105 96 963 28 282 12 813 1 692 � 209 855 13 874 
1990 65 289 91 211 26 918 12 372 2 067 � 197 857 11 766 

1991 62 967 84 584 26 417 11 993 2 878 � 188 839 10 324 
1992 57 812 80 599 25 172 11 317 12 608 � 187 508 10 357 
1993 54 064 73 281 24 106 10 485 11 561 � 173 497 8 021 
1994 48 663 67 424 22 987 9 369 12 634 � 161 077 5 632 
1995 44 866 62 618 22 037 8 644 11 864 � 150 029 4 689 

1996 41 817 57 991 21 241 8 155 11 912 � 141 116 4 080 
1997 38 865 52 405 20 377 7 622 11 849 � 131 118 3 378 
1998 36 406 48 327 19 403 7 233 10 837 � 122 206 2 816 
1999 34 378 43 671 18 563 6 541 9 331 � 112 484 3 274 
2000 32 947 40 884 17 999 6 278 7 446 � 105 554 2 684 

 Neue Länder 
1991 131 506 35 432 469 � 167 407 � 
1992 89 440 22 558 40 300 � 152 298 � 
1993 59 367 3 928 16 801 603 39 901 � 120 600 4 150 
1994 43 697 3 588 13 144 569 37 226 � 98 224 3 866 
1995 39 592 3 218 11 917 558 24 592 � 79 877 3 922 

1996 33 592 2 998 10 597 509 16 043 � 63 739 3 561 
1997 25 036 2 807 8 493 486 16 018 � 52 840 2 972 
1998 20 599 2 598 7 058 468 14 009 � 44 732 2 389 
1999 17 592 2 406 6 145 431 12 708 � 39 282 2 033 
2000 15 891 2 324 5 628 429 11 591 � 35 863 1 359 

1 Einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger.
2 Bis 1980 ohne Wehrdienstleistende, Arbeitslose und Empfänger von Übergangsgeld sowie Personen nach 12-monatigem Krankengeldbezug.
3 Ab 1977 keine freiwillig Versicherte mehr.
4 1983 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und 6 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
5 Ab 1984 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
6 Bis 1977 Bestand am Ende des Jahres.
7 Beschäftigte gemäß § 1 SGB VI einschließlich beschäftigter Kranken-, Verletzten-, Versorgungskranken und Übergangsgeldempfängern gemäß

§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI.
8 Ab 1992: Sonstige Versicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 1 Nr. 3 (mit Ausnahme der in Fußnote 7 genannten Personengruppen) sowie Ver-

sicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI.
Quelle:  Versichertenstatistik der Bundesknappschaft
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noch Übersicht II 1

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach dem Versicherungsverhältnis
und dem Geschlecht1, 2, 3 in den alten und den neuen Ländern

� Anzahl der Versicherten �
Frauen

Bestand Anfang 
des Jahres6 

Pflichtversicherte 
Arbeiterinnen7 

Pflichtversicherte 
Angestellte7 

Sonstige 
Pflichtversicherte 
gem. § 29 Abs. 1 

Nrn. 2�6 
RKG4, 5, 8 

Freiwillig 
Versicherte 

Versicherte 
Frauen 

insgesamt 

davon 
beschäftigte 

Rentenempfänge-
rinnen 

 Alte Länder 
1966 6 905 10 693 � 36 17 634 3 
1967 5 744 10 110 � 25 15 879 2 
1968 5 267 9 845 � 19 15 131 2 
1969 5 416 10 108 � 21 15 545 1 
1970 5 674 11 190 � 19 16 883 2 

1971 5 246 11 144 � 6 16 396 3 
1972 4 722 11 407 � 5 16 134 � 
1973 4 513 11 464 � 5 15 982 2 
1974 4 397 11 828 � 4 16 229 30 
1975 4 178 11 612 � 3 15 793 44 

1976 4 445 11 411 � � 15 856 30 
1977 4 014 11 418 � � 15 432 2 
1978       
1979 3 819 11 584 � � 15 403 � 
1980 3 838 12 124 � � 15 962 19 

1981 3 730 12 466 521 � 16 717 10 
1982 3 574 12 365 618 � 16 557 15 
1983 3 341 12 344 147 � 15 832 12 
1984 3 175 12 319 � � 15 494 17 
1985 2 952 12 195 � � 15 147 12 

1986 2 892 12 386 � � 15 278 6 
1987 2 838 12 549 � � 15 387 9 
1988 2 742 12 310 � � 15 052 40 
1989 2 601 12 079 � � 14 680 54 
1990 2 505 11 980 � � 14 485 48 

1991 2 539 12 081 � � 14 620 48 
1992 2 420 11 933 1 134 � 15 487 103 
1993 2 385 11 835 930 � 15 150 82 
1994 2 231 11 539 1 061 � 14 831 84 
1995 2 114 11 664 905 � 14 683 75 

1996 2 031 11 457 876 � 14 364 78 
1997 1 886 11 140 909 � 13 935 89 
1998 1 798 10 524 985 � 13 307 78 
1999 1 635 10 025 1 009 � 12 669 189 
2000 1 507 9 638 892 � 12 037 85 

 Alte Länder 
1991 29 162 26 692 � � 15 487 � 
1992 21 394 18 204 16 190 � 15 487 � 
1993 12 919 13 776 18 728 � 45 423 180 
1994 8 473 10 630 19 685 � 38 788 179 
1995 7 288 9 725 15 014 � 32 027 168 

1996 5 904 8 713 11 080 � 25 697 146 
1997 3 778 7 289 10 550 � 21 617 106 
1998 2 647 6 152 9 568 � 18 367 80 
1999 1 908 5 423 8 252 � 15 583 93 
2000 1 582 4 980 7 193 � 13 755 77 

1 Einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger.
2 Bis 1980 ohne Wehrdienstleistende, Arbeitslose und Empfänger von Übergangsgeld sowie Personen nach 12-monatigem Krankengeldbezug.
3 Ab 1977 keine freiwillig Versicherte mehr.
4 1983 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und 6 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
5 Ab 1984 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
6 Bis 1977 Bestand am Ende des Jahres.
7 Beschäftigte gemäß § 1 SGB VI einschließlich beschäftigter Kranken-, Verletzten-, Versorgungskrankenund Übergangsgeldempfängern gemäß

§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI.
8 Ab 1992: Sonstige Versicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 1 Nr. 3 (mit Ausnahme der in Fußnote 7 genannten Personengruppen) sowie Ver-

sicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI.
Quelle:  Versichertenstatistik der Bundesknappschaft



Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode � 115 � Drucksache 14/7639

noch Übersicht II 1

Die Versicherten in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach dem Versicherungsverhältnis 
und dem Geschlecht1, 2, 3 in den alten und den neuen Ländern

� Anzahl der Versicherten �
Männer und Frauen

Bestand 
Anfang des 

Jahres6 

Pflicht-
versicherte 

Arbeiter  
über Tage7 

Pflicht-
versicherte 

Arbeiter  
unter Tage7 

Pflicht-
versicherte 
Angestellte 
über Tage7 

Pflicht-
versicherte 
Angestellte 
unter Tage7 

Sonstige Pflicht-
versicherte  

gem. § 29 Abs. 1 
Nrn. 2�6 
RKG4, 5, 8 

Freiwillig 
Versicherte 

Versicherte 
insgesamt 

davon 
beschäftigte 

Renten-
empfänger 

 Alte Länder 
1966 165 534 209 266 51 698 17 745 � 1 690 445 933 31 763 
1967 143 641 177 425 47 358 16 251 � 1 508 386 183 24 164 
1968 133 459 164 679 46 812 16 003 � 601 361 554 21 184 
1969 129 635 158 081 46 962 15 964 � 557 351 199 22 052 
1970 129 105 159 794 49 604 15 602 � 465 354 570 22 497 

1971 122 498 152 821 49 407 15 702 � 322 340 750 23 153 
1972 114 881 137 309 48 324 15 008 � 274 315 796 22 364 
1973 110 146 129 117 47 052 14 445 � 267 301 027 22 218 
1974 112 226 128 693 47 329 14 655 � 111 303 014 25 664 
1975 109 862 127 198 47 352 14 807 � 105 299 324 26 354 

1976 108 056 123 166 46 583 14 698 � 77 292 580 28 450 
1977 105 740 120 994 46 421 14 444 � � 287 599 28 606 
1978         
1979 99 552 116 431 46 021 14 197 � � 276 201 30 062 
1980 103 321 114 501 46 598 14 176 � � 278 596 30 791 

1981 103 056 118 969 47 095 14 564 8 882 � 292 566 32 922 
1982 98 865 121 329 46 815 14 997 11 081 � 293 087 29 038 
1983 97 946 117 229 46 096 15 044 3 888 � 280 203 29 010 
1984 92 613 115 892 45 129 14 439 2 340 � 270 413 24 228 
1985 87 688 110 746 43 878 14 100 1 796 � 258 208 20 192 

1986 86 424 109 828 43 696 13 982 1 674 � 255 604 18 415 
1987 83 919 107 334 43 410 13 953 1 950 � 250 566 16 955 
1988 78 871 101 888 42 018 13 251 1 551 � 237 579 16 772 
1989 72 706 96 963 40 361 12 813 1 692 � 224 535 13 928 
1990 67 794 91 211 38 898 12 372 2 067 � 212 342 11 814 

1991 65 506 84 584 38 498 11 993 2 878 � 203 459 10 372 
1992 60 232 80 599 37 105 11 317 13 742 � 202 995 10 460 
1993 56 449 73 281 35 941 10 485 12 491 � 188 647 8 103 
1994 50 894 67 424 34 526 9 369 13 695 � 175 908 5 716 
1995 46 980 62 618 33 701 8 644 12 769 � 164 712 4 764 

1996 43 848 57 991 32 698 8 155 12 788 � 155 480 4 158 
1997 40 751 52 405 31 517 7 622 12 758 � 145 053 3 467 
1998 38 204 48 327 29 927 7 233 11 822 � 135 513 2 894 
1999 36 013 43 671 28 588 6 541 10 340 � 125 153 3 463 
2000 34 454 40 884 27 637 6 278 8 338 � 117 591 2 769 

 Neue Länder 
1991 160 668 62 124 469 � 223 261 � 
1992 110 834 40 762 56 490 � 208 086 � 
1993 72 286 3 928 30 577 603 58 629 � 166 023 4 330 
1994 52 170 3 588 23 774 569 56 911 � 137 012 4 045 
1995 46 880 3 218 21 642 558 39 606 � 111 904 4 090 

1996 39 496 2 998 19 310 509 27 123 � 89 436 3 707 
1997 28 814 2 807 15 782 486 26 568 � 74 457 3 078 
1998 23 246 2 598 13 210 468 23 577 � 63 099 2 469 
1999 19 500 2 406 11 568 431 20 960 � 54 865 2 126 
2000 17 473 2 324 10 608 429 18 784 � 49 618 1 436 

1 Einschließlich der in knappschaftlichen Betrieben beschäftigten Rentenempfänger.
2 Bis 1980 ohne Wehrdienstleistende, Arbeitslose und Empfänger von Übergangsgeld sowie Personen nach 12-monatigem Krankengeldbezug.
3 Ab 1977 keine freiwillig Versicherte mehr.
4 1983 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 bis 4 und 6 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
5 Ab 1984 nur noch gem. § 29 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 RKG (ohne Arbeitslose � § 130 a RKG �).
6 Bis 1977 Bestand am Ende des Jahres.
7 Beschäftigte gemäß § 1 SGB VI einschließlich beschäftigter Kranken-, Verletzten-, Versorgungskrankenund Übergangsgeldempfängern gemäß

§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI.
8 Ab 1992: Sonstige Versicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 2, Satz 1 Nr. 3 (mit Ausnahme der in Fußnote 7 genannten Personengruppen) sowie Ver-

sicherte gemäß § 3 Satz 1 Nr. 4 SGB VI.
Quelle:  Versichertenstatistik der Bundesknappschaft
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Übersicht II 2

Die Anzahl der Rentenanträge1 und ihre Erledigung in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
1990 bis 2000 Deutschland

Zugang Erledigung Durchschnittliche 

Jahr Rentenarten 

Bereinigter 
Anfangs-
bestand 

Anfang des 
Jahres 

Neu- 
anträge 

Änderung 
der 

Leistungsart 

Neu- 
anträge 

Änderung 
der 

Leistungsart 

Laufzeit 
beim Ver- 

sicherungs- 
träger in  
Tagen2 

Gesamtlauf- 
zeit pro 
Fall in 
Tagen2 

1990 Versichertenrenten 15 265 36 733 37 871 34 066 37 290 93 162 
 Witwenrenten 3 140 17 077 428 16 184 418 58 75 
 Waisenrenten 588 2 428 25 2 207 26 69 96 
 Insgesamt 18 993 56 238 38 324 52 457 37 734 81 131 

19913 Versichertenrenten 18 513 35 938 28 513 34 288 27 554 101 184 
 Witwenrenten 4 043 16 614 430 15 906 422 60 81 
 Waisenrenten 808 2 352 29 2 382 26 86 122 
 Insgesamt 23 364 54 904 28 972 52 576 28 002 88 149 

1992 Versichertenrenten 21 119 49 764 19 072 27 303 9 359 202 278 
 Erziehungsrenten 3 40 � 10 � 126 189 
 Witwenrenten 4 759 27 520 313 7 853 88 153 188 
 Waisenrenten 782 2 999 24 1 322 15 148 191 
 Insgesamt 26 663 80 323 19 409 36 488 9 462 189 255 

1993 Versichertenrenten 53 288 61 617 21 980 56 842 22 484 242 308 
 Erziehungsrenten 30 40 5 11 3 257 311 
 Witwenrenten 24 651 26 332 561 28 223 474 261 292 
 Waisenrenten 2 468 3 663 19 2 910 7 261 311 
 Insgesamt 80 437 91 652 22 565 87 986 22 968 244 298 

1994 Versichertenrenten 57 912 57 502 29 181 68 312 34 522 270 340 
 Erziehungsrenten 61 39 2 72 4 444 555 
 Witwenrenten 22 847 25 715 623 41 284 849 332 380 
 Waisenrenten 3 240 3 600 15 5 256 19 346 406 
 Insgesamt 84 060 86 856 29 821 114 924 35 394 286 348 

1995 Versichertenrenten 41 761 41 466 41 654 55 322 44 606 180 249 
 Erziehungsrenten 26 42 4 47 2 284 399 
 Witwenrenten 7 029 21 831 682 25 033 707 169 215 
 Waisenrenten 1 577 3 137 53 3 738 56 267 336 
 Insgesamt 50 393 66 476 42 393 84 140 45 371 178 241 

1996 Versichertenrenten 24 959 38 566 46 006 43 976 46 046 107 172 
 Erziehungsrenten 23 39 � 46 2 178 260 
 Witwenrenten 3 795 20 576 707 22 093 729 87 119 
 Waisenrenten 970 2 756 51 3 169 59 159 217 
 Insgesamt 29 747 61 937 46 764 69 284 46 836 103 161 

1997 Versichertenrenten 19 511 37 037 39 606 40 451 43 174 90 150 
 Erziehungsrenten 14 31 3 40 3 154 241 
 Witwenrenten 2 280 20 351 671 20 575 675 62 82 
 Waisenrenten 548 3 001 59 3 023 62 106 145 
 Insgesamt 22 353 60 420 40 339 64 089 43 914 84 135 

1998 Versichertenrenten 13 530 35 222 25 458 35 974 24 874 84 146 
 Erziehungsrenten 5 24 2 24 2 86 127 
 Witwenrenten 2 061 18 757 620 18 741 630 57 76 
 Waisenrenten 526 2 679 44 2 730 47 92 126 
 Insgesamt 16 122 56 682 26 124 57 469 25 553 77 126 

1999 Versichertenrenten 13 364 33 130 25 000 34 523 26 314 76 138 
 Erziehungsrenten 5 23 6 24 6 82 99 
 Witwenrenten 2 066 18 440 584 18 594 601 54 71 
 Waisenrenten 471 2 590 35 2 574 36 84 113 
 Insgesamt 15 906 54 183 25 625 55 715 26 957 70 119 

2000 Versichertenrenten 10 657 27 969 21 417 28 282 22 000 63 111 
 Erziehungsrenten 21 29 1 28 1 73 108 
 Witwenrenten 1 895 17 886 525 18 075 527 45 59 
 Waisenrenten 486 2 308 32 2 465 31 70 97 
 Insgesamt 13 059 48 192 21 975 48 850 22 559 58 96 

 
1 Einschließlich Knappschaftsausgleichsleistungen.
2 Ohne Vertragsrenten, ohne Umwandlungen und ohne Knappschaftsausgleichsleistung.
3 Abweichungen gegenüber den Vorjahren wegen Änderung des Datensatzaufbaus zum November 1991.
Quelle: Rentenantragsstatistik
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Übersicht II 3

Übersicht über die Rentenneuzugänge in der knappschaftlichen Rentenversicherung
nach Rentenarten1 in den alten und den neuen Ländern von 1963 bis 2000

Rentenzugang insgesamt 
davon 

Jahr Renten 
insgesamt 

Renten 
wegen verminderter  

Erwerbsfähigkeit 

Renten 
wegen Alters 

Renten 
wegen Todes 

Knappschafts- 
ausgleichs- 

leistung 

Renten und  
Knappschafts- 

ausgleichsleistung 

 Alte Länder 
 1963 49 934 19 979 5 877 24 078 4 49 938 
 1965 45 902 16 416 6 163 23 323 87 45 989 
 1970 42 570 12 869 6 480 23 221 129 42 699 
 1975 38 519 9 892 6 590 22 037 1 047 39 566 
 1980 46 089 15 637 8 373 22 079 1 287 47 376 

 1981 43 829 14 504 7 319 22 006 718 44 547 
 1982 42 731 13 722 7 857 21 152 744 43 475 
 1983 41 252 13 010 7 823 20 419 803 42 055 
 1984 41 865 13 681 8 110 20 074 1 040 42 905 
 1985 41 717 12 490 9 445 19 782 860 42 577 

 1986 36 926 10 834 8 836 17 256 688 37 614 
 1987 41 025 11 730 10 582 18 713 1 019 42 044 
 1988 38 643 10 940 11 199 16 504 842 39 485 
 1989 41 549 11 514 12 779 17 256 801 42 350 
 1990 45 344 11 573 15 034 18 737 940 46 284 

 1991 46 107 11 401 15 600 19 106 901 47 008 
 19922 21 816 6 995 9 344 5 477 1 475 23 291 
 1993 56 416 11 489 24 100 20 827 3 853 60 269 
 1994 53 214 9 553 19 971 23 690 1 938 55 152 
 1995 45 794 7 675 18 368 19 751 1 572 47 366 

 1996 44 106 7 351 20 078 16 677 1 598 45 704 
 1997 37 396 6 740 13 328 17 328 1 509 38 905 
 1998 31 986 5 701 12 258 14 027 1 884 33 870 
 1999 31 349 5 148 12 054 14 146 1 567 32 916 
 2000 32 066 4 960 13 243 13 863 1 406 33 472 
 Neue Länder 
 19922 4 2 1 1 � 4 
 1993 12 464 1 026 7 046 4 392 5 12 469 
 1994  47 505 4 179 24 478 18 848 168 47 673 
 1995  32 647 3 468 20 086 9 093 98 32 745 
 1996  20 367 3 181 10 197 6 989 4 20 371 

 1997  17 489 3 285 7 817 6 387 3 17 492 
 1998  15 587 3 248 7 054 5 285 20 15 607 
 1999  15 397 2 965 7 150 5 282 26 15 423 
 2000  15 865 2 689 7 714 5 462 43 15 908 

1 Ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenzugang
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Zugang der Versichertenrenten in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1 in den 
alten  und den neuen Ländern von 1963 bis 2000

noch
Ü

bersicht II 3

1 Ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenzugang
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noch Übersicht II 3

Zugang der Renten wegen Todes in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1

in den alten und den neuen Ländern von 1963 bis 2000

Renten wegen Todes 

Witwenrenten/Wirtwerrenten2  Waisenrenten 

darunter Jahr 
Renten  

wegen Todes 
insgesamt 

kleine große zusammen Witwer- 
renten 

Erziehungs-
renten Halbwaisen Vollwaisen zusammen 

1963  24 078  346  18 748  19 094  �  �  4 841  143  4 984 
1965  23 323  340  17 954  18 294  �  �  4 843  186  5 029 
1970  23 221  210  18 894  19 104  �  �  3 965  152  4 117 
1975  22 037  194  17 594  17 788  �  �  4 053  196  4 249 
1980  22 079  387  16 573  16 960  5  �  4 845  274  5 119 

1981  22 006  397  16 710  17 107  5  �  4 601  298  4 899 
1982  21 152  354  16 399  16 753  3  �  4 089  310  4 399 
1983  20 419  395  15 703  16 098  6  1  4 047  273  4 320 
1984  20 074  252  15 743  15 995  6  2  3 961  116  4 077 
1985  19 782  198  15 681  15 879  4  �  3 734  169  3 903 

1986  17 256  157  15 054  15 211  16  2  1 961  82  2 043 
1987  18 713  192  16 279  16 471  156  �  2 125  117  2 242 
1988  16 504  176  14 401  14 577  127  �  1 831  96  1 927 
1989  17 256  157  15 101  15 258  123  �  1 894  104  1 998 
1990  18 737  164  16 619  16 783  101  1  1 821  132  1 953 

1991  19 106  169  16 744  16 913  129  �  2 106  87  2 193 
19923  5 477  68  4 752  4 820  52  �  624  33  657 
1993  20 827  221  19 027  19 248  178  3  1 545  31  1 576 
1994  23 690  265  20 925  21 190  264  9  2 440  51  2 491 
1995  19 751  164  17 516  17 680  280  7  1 904  160  2 064 

1996  16 677  138  14 895  15 033  288  12  1 518  114  1 632 
1997  17 328  131  14 007  14 138  231  8  3 005  177  3 182 
1998  14 027  100  12 673  12 773  224  8  1 191  55  1 246 
1999  14 146  105  12 804  12 909  220  1  1 190  46  1 236 
2000  13 863  93  12 342  12 435  206  7  1 351  70  1 421 

19923  1  �  1  1  �  �  �  �  � 
1993  4 392  76  4 131  4 207  283  5  180  �  180 
1994  18 848  324  16 996  17 320  1 405  53  1 463  12  1 475 
1995  9 093  136  7 874  8 010  565  35  1 021  27  1 048 
1996  6 989  100  5 994  6 094  388  23  830  42  872 

1997  6 387  55  5 257  5 312  346  18  1 018  39  1 057 
1998  5 285  43  4 580  4 623  341  13  633  16  649 
1999  5 282  44  4 581  4 625  354  13  624  20  644 
2000  5 462  71  4 615  4 686  308  12  737  27  764 

1 Ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Ab 1987 einschließlich der wegen Einkommensanrechnung vollständig ruhenden Witwen-/Witwerrenten.
3 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenzugang
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Die Rentenwegfälle in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1

in den alten  und  den neuen Ländern von 1978 bis 2000
� Männer �

Ü
bersicht II 4

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Gesamtergebnisse einschließlich Rentenleistungen an Frauen.
3 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
4 Ohne Waisenrenten.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenwegfall
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Die Rentenwegfälle in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1

in den alten und den neuen Ländern von 1978 bis 2000 
� Frauen �

noch
Ü

bersicht II 4

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
Quelle:  VDR-Statistik Rentenwegfall
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Die Rentenwegfälle in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1

in den alten und den neuen Ländern von 1978 bis 2000
� Männer und Frauen �

noch
Ü

bersicht II 4

1 Ohne Berücksichtigung von Umwandlungen und ohne Renten nach Art. 2 RÜG.
2 Wegen Änderung des Erhebungskonzepts Unzulänglichkeiten in der Datenerhebung.
Quelle:  DR-Statistik Rentenwegfall
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Die Anzahl der laufenden Renten1, 3 in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten 
in den alten und den neuen Ländern 

� in 1 000 � 2

Ü
bersicht II 5

1 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
2 Abweichungen in den Summen durch Rundungen.
3 Die Werte wurden bis 1977 im Monat Dezember, von 1979 bis 1982 im Monat Januar und ab 1983 im Monat Juli gebildet.
4 Im 5. RVändG wurde die Altersgrenze zum 1. Januar 1979 von 62 auf 61 Jahre und ab 1. Januar 1980 von 61 auf 60 Jahre herabgesetzt.
5 Die Vergleichbarkeit mit den vorherigen Jahren ist eingeschränkt, da die Rentenarten nach dem SGB VI neu definiert sind.
Quelle:  Renten nach der Rentenbestandsaufnahme des BMA
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Durchschnittliche Höhe der laufenden Renten  in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach Rentenarten1, 2, 3

in den alten und den neuen Ländern von 1966 bis 2000
� DM/Monat �

Ü
bersicht II 6

1 Gesamtrente, d.h. Summe aus dem Rentenanteil aus der KnRV und den zu Lasten der ArV und der AnV mit ausgezahlten Rentenanteilen aus diesen Versicherungen.
2 Ab 1993 einschl. Artikel 2 RÜG-Renten.
3 Die Werte wurden bis 1977 im Monat Dezember, von 1979 bis 1982 im Monat Januar und ab 1983 im Monat Juli gebildet.
4 Im 5. RVändG wurde die Altersgrenze zum 1. Januar 1979 von 62 auf 61 Jahre und ab 1. Januar 1980 von 61 auf 60 Jahre herabgesetzt.
5 Die Vergleichbarkeit mit den vorherigen Jahren ist eingeschränkt, da die Rentenarten nach dem SGB VI neu definiert sind.
6 Ab 1992 durchschnittlicher Nettorentenzahlbetrag.
Quelle:  Renten nach der Rentenbestandsaufnahme des BMA
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Übersicht II 7

Die Entwicklung des durchschnittlichen Bruttojahresarbeitsentgelts der Versicherten,
der allgemeinen Bemessungsgrundlage, der Beitragsbemessungsgrenze

und eines 1957 festgesetzten Knappschaftsruhegeldes in den alten Ländern

Knappschaftsaltersrente am 1. Juli des Jahres4 Allgemeine 
Bemessungs- 
grundlage2 

Jahr 

Durchschnitt-
liches Brutto- 
jahresarbeits- 

entgelt 
DM/Jahr1 

aktueller 
Rentenwert3 

DM/Monat 

Beitrags- 
bemessungs- 

grenze 
DM/Monat DM/Monat5 

Veränderung 
gegenüber 

dem Vorjahr 
1957 = 100 

1957 5 096 4 326 1 000 405,60  100,0 
1958 5 386 4 590 1 000 405,60  100,0 
1959 5 661 4 862 1 000 430,40 6,10 106,1 

1960 6 165 5 126 1 000 455,90 5,94 112,4 
1961 6 794 5 381 1 100 480,60 5,40 118,5 
1962 7 405 5 737 1 100 504,50 5,00 124,4 
1963 7 857 6 206 1 200 537,90 6,60 132,6 
1964 8 556 6 788 1 400 581,90 8,20 143,5 

1965 9 326 7 352 1 500 636,40 9,40 156,9 
1966 9 997 7 939 1 600 689,30 8,30 169,9 
1967 10 327 8 580 1 700 744,30 8,00 183,5 
1968 10 957 9 293 1 900 804,40 8,10 198,3 
1969 11 965 9 883 2 000 836,40 4,00 206,2 

1970 13 485 10 427 2 100 852,50 1,90 210,2 
1971 15 090 11 083 2 300 860,30 0,90 212,1 
1972 16 508 12 136 2 500 872,80 1,50 215,2 
1973 18 489 13 513 2 800 910,20 4,30 224,4 
1974 20 597 15 028 3 100 1 013,50 11,35 249,9 

1975 22 039 16 696 3 400 1 127,10 11,20 277,9 
1976 23 582 18 531 3 800 1 252,20 11,10 308,7 
1977 25 209 20 375 4 200 1 389,90 11,00 342,7 
1978 26 520  4 600 1 528,20 9,95 376,8 
1979 27 979 21 292 4 800 1 596,90 4,50 393,7 

1980 29 798 22 144 5 100 1 660,80 4,00 409,5 
1981 31 228 23 030 5 400 1 727,30 4,00 425,9 
1982 32 540 24 356 5 800 1 826,70 5,76 450,4 
1983 33 646 25 716 6 100 1 928,70 5,58 475,5 
1984 34 655 26 590 6 400 1 994,30 3,40 491,7 

1985 35 660 27 387 6 700 2 054,10 3,00 506,4 
1986 37 015 28 181 6 900 2 113,60 2,90 521,1 
1987 38 125 19 252 7 100 2 193,90 3,80 540,9 
1988 39 307 30 129 7 300 2 259,70 3,00 557,1 
1989 40 486 31 033 7 500 2 327,50 3,00 573,8 

1990 42 389 31 995 7 800 2 399,70 3,10 591,6 
1991 44 421 33 499 8 000 2 512,50 4,70 619,5 
1992 46 820 42,63 8 400 2 584,65 2,87 637,2 
1993 48 178 44,49 8 900 2 697,42 4,36 665,0 
1994 49 142 46,00 9 400 2 788,97 3,39 687,6 

1995 50 665 46,23 9 600 2 802,92 0,50 691,1 
1996 51 678 46,67 9 800 2 829,59 0,95 697,6 
1997 52 143 47,44 10 100 2 876,28 1,65 709,1 
1998 52 925 47,65 10 300 2 889,01 0,44 712,3 
1999 53 507 48,29 10 400 2 927,81 1,34 721,8 
2000 54 256 48,58 10 600 2 945,40 0,60 726,2 
2001 55 124 49,51 10 700 3 001,78 1,91 740,1 

1 Durchschnittsentgelt 2000: geschätzt.
2 21 838 (1. Halbjahr 1978), 21 292 (2. Halbjahr 1978).
3 ab 1992.
4 Knappschaftsruhegeld eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt aller Versicherten der ArV, der AnV und der KnRV

und mit 45 anrechnungsfähigen knappschaftlichen Versicherungsjahren.
5 vor 1983 am 1. Januar des Jahres.



D
rucksache 14/7639

� 126
�

D
eutscher B

undestag � 14. W
ahlperiode

Die Einnahmen und die Ausgaben in der knappschaftlichen Rentenversicherung von 1981 bis 2000 in den alten Ländern
� in Millionen DM �

Ü
bersicht II 8

1 Ab 1984: Beteiligung an den Kosten der knappschaftlichen Krankenversicherung nach Art. 2 § 26 c KnVNG.
2 Einschließlich Entnahme aus der Rücklage, sowie der seit 1973 gewährten Erstattung aus dem Europäischen Sozialfonds und (bis 1977) der Ersatzleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung

nach § 109 RKG i. V. m. § 1542 RVO.
3 Rundungsdifferenzen möglich.
4 Einschließlich der zulasten der anderen Rentenversicherungsträger mit ausgezahlten Rentenanteilen sowie Fürsorgeleistungen gemäß §§ 27 und 28 SVAG/SDaar und Erstattungen gemäß § 583

Abs. 9 RVO abzüglich (ab 1978) der Ersatzleistungen der gesetzlichen Unfallversicherung nach § 109 RKG i. V. m. § 154 RVO bzw. § 116 SGB X.
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I. Einleitung
1. Der Sozialbeirat nimmt � entsprechend dem gesetzli-
chen Auftrag (§ 155 SGB VI) � Stellung zum Rentenver-
sicherungsbericht 2001 der Bundesregierung. Diese Stel-
lungnahme befasst sich zunächst mit den Teilen des
Berichts, die sich auf die zukünftige Entwicklung bezie-
hen, d. h. auf die mittelfristigen Vorausberechnungen und
die Modellrechnungen für den 15-Jahres-Zeitraum. Dem
Sozialbeirat standen für seine Beratungen die Berech-
nungsergebnisse und Informationen über die zugrunde
liegenden Annahmen sowie die Textteile des Entwurfs des
Rentenversicherungsberichts zur Verfügung. 

2. Der Sozialbeirat hat im Frühjahr im Rahmen eines
Sondergutachtens zum Reformvorhaben der Bundesre-
gierung ausführlich Stellung genommen. Der dritte, inno-
vative Teil der Rentenreform, das Altersvermögensgesetz,
ist am 11. Mai 2001 von den gesetzgebenden Körper-
schaften verabschiedet worden. Die anderen Teile waren
zuvor bereits beschlossen worden. Die wirtschaftliche
Entwicklung, die � wie bereits ausgeführt � zusätzlich
durch die Ereignisse in den Vereinigten Staaten am 
11. September 2001 belastet wurde, hat dazu geführt, dass
weiterer gesetzgeberischer Handlungsbedarf entstand. Zu
den geplanten Maßnahmen im Hinblick auf die Herabset-
zung des Zielwertes für die Höhe der Schwankungsre-
serve der Rentenversicherung nimmt der Sozialbeirat im
Rahmen dieses Gutachtens ebenfalls Stellung. 

3. Im Rentenversicherungsbericht 2001 werden � wie in
jedem Jahr � die Finanzlage und die finanzielle Entwick-
lung der gesetzlichen Rentenversicherung dargestellt. Er
enthält sowohl eine Übersicht über die voraussichtliche
finanzielle Entwicklung in den künftigen vier Kalender-
jahren auf der Grundlage der aktuellen Einschätzung der
mittelfristigen Wirtschaftsentwicklung durch die Bundes-
regierung als auch langfristige Modellrechnungen. Letz-
tere beinhalten für die Jahre bis 2015 die finanzielle Ent-
wicklung anhand von 9 Modellrechnungen, die durch die
Kombination von 3 Entgeltannahmen mit 3 Beschäfti-
gungsvarianten entstehen. Dabei sind nicht nur die Ein-
nahmen und die Ausgaben der Rentenversicherung, son-
dern auch die jeweils erforderlichen Beitragssätze und 
� erstmals in diesem Jahr � die Entwicklung des Stan-
dardrentenniveaus in Westdeutschland ausgewiesen. 

Den Vorausberechnungen ist das geltende Recht unter
Berücksichtigung von finanzwirksamen Maßnahmen, die
bereits vom Kabinett beschlossen wurden bzw. sich im Ge-
setzgebungsverfahren befinden, zugrunde gelegt. Dies gilt
daher auch für den Entwurf eines �Gesetzes zur Bestim-
mung der Schwankungsreserve der Rentenversicherung�.

4. Die Darstellung der Ergebnisse erfolgt wegen des Fi-
nanzverbundes der deutschen Rentenversicherung ge-
meinsam für die Rentenversicherung in den alten und
neuen Bundesländern. Darüber hinaus werden � wie im
Vorjahresbericht � für die Mittelfristrechnungen die Ein-
nahmen und Ausgaben für die alten und neuen Bundes-
länder getrennt dargestellt. 

II. Stellungnahme zu den mittelfristigen 
Vorausberechnungen bis 2005 des 
Rentenversicherungsberichts 2001 

5. Den Vorausberechnungen liegen die Annahmen des
interministeriellen Arbeitskreises �Gesamtwirtschaftliche
Vorausschätzungen� von Ende Oktober 2001 für die Jahre
2001 und 2002 sowie der beteiligten Bundesministerien
ebenfalls von Ende Oktober 2001 für die Jahre 2003 bis
2005 zugrunde. Auf der Basis dieser Annahmen und des
o. a. Rechtsstands verbleibt der Beitragssatz in 2002 bei
den derzeitigen 19,1 Prozent. Wäre man beim unverän-
derten Zielwert für die Schwankungsreserve in Höhe ei-
ner Monatsausgabe geblieben, hätte der Beitragssatz für
2002 auf der Basis dieser Annahmen auf 19,4 Prozent
festgesetzt werden müssen. In der Folgezeit wird er mit
19,1 Prozent (2003), 19,0 Prozent (2004) und 19,0 Pro-
zent (2005) errechnet. Die offensichtlichen Verschlechte-
rungen gegenüber den entsprechenden Werten im vorjähri-
gen Rentenversicherungsbericht (2002 = 19,0 Prozent,
2003 = 18,8 Prozent, 2004 = 18,9) sind Folge der zurück-
genommenen Erwartungen bei den ökonomischen Grund-
annahmen als auch höherer Rentenausgaben.

So führt insbesondere der konjunkturbedingte Rückgang
des Umsatzsteueraufkommens, der geringere Anstieg der
Versichertenzahlen und die Zunahme der Zahl der Ar-
beitslosen zu Einnahmeausfällen der Rentenversiche-
rung, die eine Absenkung des Beitragssatzes in 2002 aus-
schließen. Die Annahme über die Entwicklung der
Entgelte im nächsten Jahr (+2,7 Prozent) sieht der Sozial-
beirat allerdings kritisch. Sie liegt auch deutlich über der
Einschätzung des Sachverständigenrates zur Begutach-
tung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung und der
Wirtschaftsforschungsinstitute. 

Die beabsichtigte Absenkung der Schwankungsreserve
sowie die Unwägbarkeiten der Entwicklung im Bereich
der gesetzlichen Krankenversicherung und der weiteren
Lohnentwicklung vor dem Hintergrund der Entgeltum-
wandlungen im Zuge der betrieblichen Altersvorsorge, 
erhöhen die finanziellen Risiken der gesetzlichen Renten-
versicherung. Falls sich die Prognosen des Sachverstän-
digenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung hinsichtlich der konjunkturellen Entwick-
lung im nächsten Jahr bewahrheiten sollten, wird es zu ei-
nem Abschmelzen der Schwankungsreserve Ende 2002
auf 0,73 Monatsausgaben kommen. Dies wiederum hätte
ein Auffüllbedarf von knapp 0,1 Monatsausgaben in 2003
zur Folge, was einen Beitragssatzanstieg um 0,1 Prozent-
punkten in 2003 nach sich ziehen würde. Im Fall eines un-
veränderten Zielwertes für die Mindestschwankungsre-
serve von einer Monatsausgabe wäre man unter den
Annahmen des Sachverständigenrates zur Begutachtung
der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung auf einen Bei-
tragssatz in 2002 von 19,5 Prozent gekommen. 

6. Hinsichtlich der Entwicklung der aktuellen Renten-
werte in den neuen und in den alten Bundesländern wird
in dem Bericht im mittelfristigen Zeitraum bis 2005 von

Gutachten des Sozialbeirats zum Rentenversicherungsbericht 2001
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einer weiteren Annäherung, wenngleich in kleinen Schrit-
ten ausgegangen. In Verbindung damit wird sich eine wei-
tere Annäherung des Verhältniswertes beider aktuellen
Rentenwerte an 100 Prozent ergeben. Allerdings lässt sich
aus heutiger Sicht kein genauer Zeitpunkt angeben, zu
dem dieses Ziel erreicht sein wird, da die Renten getrenn-
ten Lohnentwicklungen folgen. 

7. In diesem Zusammenhang ist aber darauf hinzuweisen,
dass die durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der Renten
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und wegen Alters im
Osten bei 103,5 Prozent für Männer bzw. sogar 128,8 Pro-
zent für Frauen des Vergleichswertes im Westen liegen. Al-
lerdings muss hinsichtlich einer Bewertung der Einkom-
menspositionen berücksichtigt werden, dass die betriebliche
Altersversorgung im Osten bisher noch eine geringe Rolle
spielt und die privaten Vermögenspositionen, soweit hierzu
Daten vorliegen, im Osten niedriger sind als im Westen. 

8. Bei den Annahmen im Rentenversicherungsbericht
zur Beschäftigungsentwicklung fällt auf, dass sie für die
alten Länder im Vorausberechnungszeitraum positiver
sind als für die neuen Länder. Ausschlaggebend dafür ist
nicht nur eine pessimistischere Einschätzung der Beschäf-
tigungsentwicklung in den neuen Bundesländern, sondern
auch die Annahme, dass es dort in nächster Zukunft zu ei-
ner Zunahme von Verbeamtungen im öffentlichen Dienst
und damit zu einem Ausfall bei den Beitragszahlern kom-
men wird. Auch in diesem Bereich findet insoweit eine
Annäherung der Verhältnisse im Osten an die des Westens
statt. 

9. Der Bericht stellt fest, dass die finanzielle Entwicklung
der Rentenversicherung insgesamt maßgeblich von der
Entwicklung in den neuen Ländern bestimmt wird, da dort
die Ausgaben die Einnahmen im mittelfristigen Zeitraum
um 12,4 Mrd. Euro bis 14,1 Mrd. Euro pro Jahr überstei-
gen. Die Relation Beitragseinnahmen/Rentenausgaben in
den neuen Bundesländern liegt bei lediglich 60,2 Prozent,
während in den alten Ländern 97,2 Prozent erreicht wer-
den. 

10. In den Vorausberechnungen ist antizipiert, dass im
Jahre 2002 die Schwankungsreserve bis auf 0,8 Monats-
ausgaben abgebaut wird, wie dies nach einer im Gesetz-
gebungsverfahren befindlichen Regelung künftig ermög-
licht werden soll. Der Sozialbeirat nimmt hierzu an
anderer Stelle dieses Gutachtens eingehend Stellung.

III. Stellungnahme zu den 15-jährigen Voraus-
berechnungen des Rentenversicherungs-
berichts 2001

11. Die Darstellung der finanziellen Entwicklung im
langfristigen Zeitraum bis zum Jahr 2015 erfolgt nach �
gegenüber den Vorjahren � unveränderter Methodik. Es
werden wiederum neun Varianten mit Lohnannahmen von
zwei, drei und vier Prozent errechnet, wovon jeweils eine
Variante mit niedrigerer und höherer Beschäftigungsent-
wicklung abgespreizt wird. Die Rechnungen verdeut-
lichen, wie das Rentenversicherungssystem auf unter-
schiedliche Entgelt- und Beschäftigungsannahmen mittel-
und langfristig reagiert.

12. Die mittlere Variante der Langfristrechnung ent-
spricht in diesem wie im vorhergehenden Bericht � anders
als in den Vorjahren � bis zum Jahre 2005 der Mittelfrist-
rechnung. Diese Änderung vereinfacht den Umgang mit
der Langfristrechnung erheblich. 

In der Variante mit dem niedrigeren Pfad der Beschäfti-
gungsentwicklung wird in den alten Bundesländern da-
von ausgegangen, dass sich die Zahl der Arbeiter und der
Angestellten bis 2015 um 1,4 Millionen erhöht (Übersicht
B 13). Die entsprechenden Werte lauten für den mittleren
und den höheren Beschäftigungspfad 2,1 Millionen und
2,7 Millionen. Diese Ansätze sind höher als im Renten-
versicherungsbericht des Vorjahres, setzen aber u. a. einen
verringerten Absorptionsgrad der stillen Reserve durch
den Arbeitsmarkt voraus. Ein weiterer Grund sind die er-
höhten Annahmen über die Zuwanderung. 

13. Auch für die neuen Bundesländer werden � wie im
Vorjahresbericht � drei Beschäftigungspfade festgelegt.
Dabei wird in der unteren Variante mit einem langfristi-
gen Beschäftigungsaufbau bis 2015 von 0,3 Millionen, in
der mittleren um gut 0,4 Millionen und in der oberen um
0,6 Millionen gerechnet. Auch diese Ansätze sind nicht
unerheblich höher als im Rentenversicherungsbericht des
Vorjahres. Die Modellvarianten für die alten Länder wer-
den mit den ihnen entsprechenden Modellvarianten für
die neuen Länder verknüpft. 

14. An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die Be-
rechnungen des Vorjahres nur sehr begrenzt mit denen des
aktuellen Berichts vergleichbar sind. Ausschlaggebend
hierfür sind nicht nur unterschiedliche Wirtschaftsannah-
men. In den diesjährigen Projektionen sind die finanziellen
Auswirkungen des Altersvermögens- und des Altersver-
mögensergänzungsgesetzes berücksichtigt, während im
Vorjahresbericht lediglich die Finanzwirkungen der Ent-
wurfsfassungen dieser beiden Gesetze einkalkuliert werden
konnten, die im Gesetzgebungsverfahren � mit entspre-
chenden Finanzwirkungen � Änderungen erfahren haben.

15. Erklärtes Ziel der Bundesregierung war und ist es,
den Beitragssatz bis 2020 unter 20 Prozent zu halten. Un-
abhängig von allen prognostischen Unwägbarkeiten ist
davon auszugehen, dass dieses Ziel erreichbar ist. 

16. Die angenommene Beschäftigungsentwicklung unter-
stellt, dass sich der bis heute anhaltende Trend einer stei-
genden Erwerbsbeteiligung der Frauen fortsetzt. Für den 
finanziellen Status der Rentenversicherung haben die mit
der Erwerbsquotensteigerung einhergehenden Beschäfti-
gungszuwächse insofern eine stark entlastende Wirkung, da
für Arbeitslose von der Bundesanstalt für Arbeit (ermäßigte)
Beiträge gezahlt werden mit der Folge, dass ein Beschäfti-
gungszuwachs, der sich nicht aus den registrierten Arbeits-
losen speist, zu deutlich höheren Beitragseinnahmen führt.
Das Eintreten dieser Annahmen ist möglich, aber mit den
Unsicherheiten von Langfristprognosen behaftet.

IV. Grundsätzliches zur Problematik lang-
fristiger Vorausberechnungen

17. Zu Recht weist die Bundesregierung darauf hin, dass
insbesondere die langfristigen Vorausberechnungen Mo-
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dellrechnungen sind. Der Sozialbeirat hat diese Sicht in
der Vergangenheit mehrfach bekräftigt und darauf hinge-
wiesen, dass es sich bei den Modellrechnungen der Bun-
desregierung für den 15-Jahres-Zeitraum im Rentenversi-
cherungsbericht nicht um Prognosen handeln kann. Diese
Funktion kommt � mit Einschränkungen � allenfalls den
fünfjährigen Vorausberechnungen zu, die im Übrigen
auch die rechnerische Grundlage für die Ermittlung des
Beitragssatzes im kommenden Jahr bilden.

Langfristige Modellrechnungen können nur die Funktion
haben, die Wirkung unterschiedlicher Maßnahmen
und/oder möglicher wirtschaftlicher Entwicklungen ab-
zuschätzen. Schon aus diesem Grunde muss davor ge-
warnt werden, die Ergebnisse einer der neun Varianten der
15-jährigen Modellrechnungen als die relevante, die
�wahrscheinlichste� anzusehen.

18. Auch wenn die Ergebnisse der langfristigen Voraus-
berechnungen nur Modellcharakter haben (können), ist es
gleichwohl wichtig zu prüfen, wie robust die Resultate in
Bezug auf die Entwicklung der Beitragssätze gegen Verän-
derungen der zugrunde gelegten Annahmen sind. Im Ren-
tenversicherungsbericht 2001 wird aufgezeigt, wie sich die
Beitragssätze, die zur Aufrechterhaltung der Schwan-
kungsreserve von 0,8 Monatsausgaben erforderlich sind,
bei unterschiedlichen Annahmen hinsichtlich des Wachs-
tums der Beschäftigtenanzahl und der Entgelte entwickeln.

19. Eine Entgeltänderung führt sowohl in Form einer
Erhöhung als auch einer Verringerung um einen Prozent-
punkt zu einem Basiseffekt auf den Beitragssatz in einer
Größenordnung von allenfalls 0,1 Beitragssatzpunkten.
Die Vorausberechnungen über den zeitlichen Ablauf  des
Beitragssatzes würden daher von Abweichungen bei der
unterlegten Lohnentwicklung nur unwesentlich beein-
trächtigt. Abweichungen in der unterstellten Beschäfti-
gungsentwicklung haben einen etwas stärkeren Einfluss
auf den Beitragssatz. Hier beträgt der Basiseffekt in der
Regel 0,2 Prozentpunkte. Insgesamt erreicht die Differenz
zwischen der günstigsten und der ungünstigsten Annah-
menkombination 0,6 Prozentpunkte.

20. Für die Beiträge zur gesetzlichen Krankenversiche-
rung wurde von der Bundesregierung eine Konstanz von 
13,9 Prozent sowohl für Westdeutschland wie für die neuen
Bundesländer unterstellt. Aufgrund der modifizierten Lohn-
anpassung für die Renten haben Veränderungen der Bei-
tragssätze zur Pflege- und Krankenversicherung zunächst
keine Auswirkungen auf die Rentenanpassungen. Die Rent-
ner zahlen ihre Beitragsteile zu diesen Sozialversicherungs-
zweigen aus den Bruttorenten. Wohl aber wirkt sich eine
Veränderung der Beitragssätze zur Kranken- und Pflegever-
sicherung auf den dem Arbeitgeberanteil entsprechenden
Zuschuss der Rentenversicherungsträger an diese Versiche-
rungszweige aus. Steigen die Beitragssätze in diesem Be-
reich, dann sinken die Nettorenten und gleichzeitig erhöht
sich der Zuschuss der Rentenversicherung an die Kranken-
und Pflegeversicherung. Die Folge ist, dass ein Anstieg der
Beitragssätze zur Kranken- und Pflegeversicherung um ei-
nen Prozentpunkt als Folge dieser erhöhten Zuschüsse zu
einer Erhöhung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung
von etwa 0,1 Beitragssatzpunkten führt. Ein starker Anstieg
der Beitragsätze zur gesetzlichen Krankenversicherung

könnte insofern die Beitragsziele der Bundesregierung für
die gesetzliche Rentenversicherung gefährden. 

21. Die mit der diesjährigen Rentenreform angestrebten
quantitativen Zielvorgaben für die Entwicklung von Bei-
tragssatz und Rentenniveau sind angesichts des zeitlichen
Horizonts für die Modellrechnungen von annähernd 30 Jah-
ren mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Dass im Jahre
2002, im ersten Jahr nach der Rentenreform, die geplante
Senkung des Beitragssatzes um 0,1 Prozentpunkte nicht rea-
lisiert werden kann, ist in der aktuellen wirtschaftlichen Si-
tuation begründet. Die eingetretene wirtschaftliche Ab-
schwächung und die damit verbundene schlechtere
Beschäftigungsentwicklung im Jahre 2002 waren in der ers-
ten Hälfte des Jahres 2001, als die ökonomischen Annahmen
der Reform getroffen wurden, nicht prognostiziert worden. 

V. Intergenerative Verteilungswirkungen der
Rentenreform 2001

22. Von Generationengerechtigkeit kann gesprochen
werden, wenn es zu keiner Begünstigung oder Benachtei-
ligung einer Generation auf Kosten oder zugunsten einer
anderen Generation kommt. Für die gesetzliche Renten-
versicherung bedeutet dies, dass Generationengerechtig-
keit dann vorliegt, wenn sich das Verhältnis von Beiträgen
zu Leistungsansprüchen zwischen den Generationen nicht
verändert. In einer alternden Gesellschaft ist dies aber re-
gelmäßig der Fall, da im Zuge der Bevölkerungsalterung
immer weniger beitragspflichtige Erwerbstätige für immer
mehr Rentner die Leistungen finanzieren müssen. In ei-
nem umlagefinanzierten System bedeutet dies, dass bei
gleich bleibendem Rentenniveau die Jungen immer höhere
Beiträge zur Versorgung der Alten aufbringen müssen.
Eine Reform eines Alterssicherungssystems, die der inter-
generativen Ungleichbehandlung, die aus sinkenden Ge-
burtenziffern und einer steigenden durchschnittlichen Le-
benserwartung resultiert, gegensteuern will, muss zu einer
Entlastung der jüngeren Generation und damit zu einer Be-
lastung der älteren Generation führen. Die Rentenreform
dieses Jahres leistet einen relevanten Beitrag zur Genera-
tionengerechtigkeit1. Gewinner dieser Reform sind im
Prinzip die nach dem Jahr 1970 Geborenen, deren Bei-
tragsrendite � ermittelt aus der Gegenüberstellung von
Beitragsleistungen und Rentenansprüchen einer Kohorte �
nachhaltig erhöht wird. Nimmt man die Fortschreibung
der rentenpolitischen Situation des Jahres 2000 als Ver-
gleichsmaßstab, sind die älteren Jahrgänge insofern Re-
formverlierer, da der Anstieg ihrer Rentenanwartschaften
reduziert wird, ohne dass sie die Möglichkeit haben, diese
Leistungsrücknahmen durch die staatlich geförderte pri-
vate Altersvorsorge zu kompensieren. Dies und die � wie-
derum gemessen an der Fortschreibung der Situation vor
der Reform � Dämpfung der Entwicklung des Beitragssat-
zes erhöhen die intergenerative Gerechtigkeit des Alters-
sicherungssystems, da das demographisch bedingte Ab-
sinken der impliziten Rendite der gesetzlichen
Rentenversicherung deutlich abgemildert wird. 

1 Der Sozialbeirat hat die intergenerativen Verteilungswirkungen der
Rentenreform bereits in seinem Sondergutachten zur Rentenreform
thematisiert. Vgl. Bundestagsdrucksache 14/5394, S.17/18.



Drucksache 14/7639 � 132 � Deutscher Bundestag � 14. Wahlperiode

23. Mit jeder Rentenreform sind zwangsläufig interge-
nerative Verteilungswirkungen verbunden. Zu ihrer Dar-
stellung gibt es drei Methoden: Die Generationenbilanzie-
rung, die implizite Einkommensteuer und die interne
Rendite. Ausgangspunkt der Generationenbilanzierung
(generational accounting) ist die Kritik, dass die traditio-
nelle Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung implizite bzw.
nicht verbriefte Forderungen gegen den Staat wie bei-
spielsweise erworbene Anwartschaften auf zukünftige
Rentenzahlungen, nicht hinreichend erfasst und die not-
wendigerweise steigenden Kosten der Alterssicherung da-
her im Staatshaushalt zu niedrig ausgewiesen werden.
Ausgangspunkt der Generationenbilanzierung ist vor die-
sem Hintergrund die intertemporale Budgetrestriktion des
Staates, d. h. alle zukünftigen Ausgaben des Staates müs-
sen durch zukünftige Einnahmen oder das vorhandene
Vermögen gedeckt werden. Anders formuliert muss der
Barwert der Einnahmen zuzüglich des Vermögens dem
Barwert der Ausgaben entsprechen. In einem ersten Schritt
wird untersucht, wie sich die einzelnen Einnahmen- und
Ausgabenkategorien des Staates in einem Basisjahr auf die
Altersjahrgänge verteilen. Es wird also beispielsweise
festgestellt, wie viel Lohnsteuer ein durchschnittlicher 40-
Jähriger zahlt oder wie viel Arbeitslosengeld eine durch-
schnittliche 55 Jahre alte Person erhält. 

24. In einem zweiten Schritt werden diese Beträge in die
Zukunft fortgeschrieben. Dabei wird unterstellt, dass die im
Basisjahr ermittelten altersspezifischen Beträge auch
zukünftig für Personen im gleichen Alter gelten. Um dem
technischen Fortschritt Rechnung zu tragen, werden diese
Beträge dabei einerseits jährlich um die Produktivitäts-
wachstumsrate erhöht. Andererseits sind sie auf das Basis-
jahr der Untersuchung zu beziehen und entsprechend zu dis-
kontieren. Kombiniert man diese finanzpolitische
Status-quo-Projektion mit einer Bevölkerungsprognose,
lässt sich der Barwert der zukünftigen Einnahmen und Aus-
gaben des Staates errechnen. Reichen diese Einnahmen
(und das Vermögen) nicht zur Finanzierung der Ausgaben
aus, ergibt sich ein Konsolidierungsbedarf (�Tragfähig-
keitslücke�), der in der Zukunft durch Einnahmenerhöhun-
gen oder Ausgabenkürzungen gedeckt werden muss. Er gibt
� als Prozentsatz des Bruttoinlandsprodukts � die Ausga-
beneinsparungen beziehungsweise Einnahmenzuwächse
an, die zukünftig Jahr für Jahr gegenüber der Status quo-
Projektion erforderlich sind. Da bei der Ermittlung der Ge-
nerationenkonten bereits in der Vergangenheit geleistete
Steuerzahlungen beziehungsweise empfangene Transfers
unberücksichtigt bleiben, lassen sich die Generationenkon-
ten unterschiedlicher heute lebender Jahrgänge nicht mitei-
nander vergleichen. So hat beispielsweise ein heute
70-Jähriger einen höheren Nettobarwert als ein heute
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Auswirkung der Rentenreform 2001:
Jahrgangsspezifische Renditedifferenzen aufgrund der Rentenreform fü die Altersvorsorge1
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1 Berechnungen der Deutschen Bundesbank für einen typisierten Rentenversicherten: 45 Beitragsjahre mit dem Durchschnittsverdienst; Renteneintritt
mit 65 Jahren, Rentenbezugsdauer entspricht der ferneren Lebenserwartung, beginnend mit 16,4 Jahren für den Geburtsjahrgang 1940, ohne Anspruch
auf Hinterbliebenenrente. � 2 Differenzen der realen Renditen gemessen an der Fortschreibung des rentenpolitischen Status vor der Reform.

Quelle: Jahresgutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Textziffer 248
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30-Jähriger, da bei Letzterem die noch zu zahlenden Steu-
ern und Abgaben eine sehr viel bedeutendere Rolle spielen.
Obwohl die Generationenkonten zwischen einzelnen Alter-
skohorten nicht vergleichbar sind, lässt sich dennoch mit der
Methode der Generationenbilanzierung eine intergenerative
Verteilungsanalyse durchführen. Hierzu werden die Gene-
rationenkonten eines jeden Jahrgangs vor und nach einer
Reform berechnet und gegenübergestellt. Darüber hinaus
lässt sich mit diesem Konzept die Nachhaltigkeit alternati-
ver Politikkonfigurationen analysieren. Dazu werden die
einzelnen Generationenkonten lebender und zukünftiger
Generationen � gewichtet mit der jeweiligen tatsächlichen
oder prognostizierten Kohortenstärke � addiert. Die Be-
rücksichtigung der heute noch nicht geborenen Generatio-
nen geschieht unter der Annahme, dass die Politik des Ba-
sisjahres unverändert fortgeschrieben wird und zukünftige
Generationen einzig über ein höheres Produktivitätswachs-
tum Einkommenszuwächse zu verzeichnen haben. 

25. Untersuchungen im Rahmen der Generationenbilan-
zierung umfassen regelmäßig Zeiträume von mehr als
200 Jahren. Angesichts dieses Annahmenhintergrunds
wird ersichtlich, dass zum einen der Wahl des Basisjahres
eine entscheidende Bedeutung für die konkreten Ergeb-
nisse zukommt, zum anderen über die Annahme der Poli-
tikkonstanz demographische Veränderungen in ihren Aus-
wirkungen umso deutlicher hervortreten. Bildet man den
Barwert der Generationenkonten über den gesamten Be-
trachtungszeitraum, dann erhält man ein Maß für die im-
plizite Staatsschuld. Diese ist genau wie die ausstehende
explizite Staatsschuld zu einem � unbestimmten � zukünf-
tigen Zeitpunkt zu bedienen. Reicht das staatliche Netto-
vermögen im Basisjahr nicht aus, die Summe aus explizi-
ter und impliziter Staatsschuld zu decken, dann besteht
eine �Tragfähigkeitslücke�. Mithilfe dieser Methodik
lässt sich nachweisen, dass die Kombination von geringe-
ren Rentenanpassungen und staatlicher Förderung der pri-
vaten Zusatzvorsorge die Generationenkonten der Rent-
ner und rentennahen Jahrgänge verschlechtert und die
Generationenkonten jüngerer Jahrgänge verbessert und
insofern die demografische Entwicklung im Sinne eines
zunehmenden Altersquotienten teilweise ausgleicht. 

26. Eine zweite Methode zur Berechnung intergenerati-
ver Verteilungswirkungen ist die Berechnung der implizi-
ten Einkommensteuer. Sie gibt den Prozentsatz des Le-
benseinkommens an, den man bei gegebenen Leistungen
in das Rentensystem mehr einbezahlt hat, im Vergleich zu
einer Anlage dieser Beträge in ein kapitalgedecktes Al-
tersvorsorgeprodukt. Die implizite Einkommenssteuer ist
mithin die Differenz zwischen der internen Verzinsung
der Beiträge und dem Marktzinssatz. Nach herrschender
ökonomischer Theorie führt sie zur Verzerrung der Ar-
beit-Freizeit-Entscheidung und damit zu einem Wohl-
fahrtsverlust. Je höher das Lohnsummenwachstum bzw.
je geringer die Differenz zwischen der internen Rendite
der umlagefinanzierten Sozialrente und dem Marktzins-
satz, desto geringer ist dieser Wohlfahrtsverlust. Zur Be-
rechnung des impliziten Einkommensteuersatzes wird für
eine als repräsentativ angenommene Erwerbs- und Ren-
tenbiografie die Differenz aus dem Barwert der Beiträge
und dem Barwert der Renten ins Verhältnis gesetzt zum

Barwert des Bruttolebenseinkommens. Ein geringerer
Barwert künftiger Rentenbeiträge aufgrund gedämpfter
Rentenanpassungen führt zu einer Reduktion der implizi-
ten Einkommenssteuer jüngerer Jahrgänge. 

27. Bei der Berechnung der internen bzw. impliziten
Renditen schließlich werden ebenfalls unter Annahme ei-
nes repräsentativen Erwerbsverlaufs und einer typisierten
Rentenbiografie für jeden Jahrgang die Einzahlungen in
die Gesetzliche Rentenversicherung und die Auszahlun-
gen aus der Gesetzlichen Rentenversicherung ermittelt.
Die implizite Rendite der Rentenversicherung für eine
Kohorte ist der Zinssatz, bei dem die Barwerte der Bei-
tragszahlungen und der Rentenleistungen übereinstim-
men.2 Je jünger der betrachtete Geburtsjahrgang ist, desto
geringer fällt sie (aufgrund der demographischen Ent-
wicklung notwendigerweise) aus. Durch die Renten-
reform 2001 werden vor allem die realen Renditen der 
älteren Kohorten geschmälert, was sich im Vergleich zu
den jüngeren Jahrgängen in betragsmäßig größeren Ren-
ditedifferenzen ausdrückt (vgl. Schaubild Seite 134). Dies
ist darin begründet, dass die älteren Jahrgänge nur wenig
in den Genuss der � im Vergleich zur Situation ohne Re-
form � niedrigeren Beitragssätze kommen, aber voll von
der verringerten Rentenanpassung als Folge der Reform
getroffen werden. In dem Masse, in dem die Jungen also
durch die Reform weniger belastet werden als die Älteren,
führt die Reform zu mehr intergenerationeller Gerechtig-
keit. Sie ist so lange nicht vollständig, wie die älteren Ko-
horten immer noch höhere Renditen als die jüngeren Ge-
burtsjahrgänge aufweisen. 

28. Die Absenkung des Beitragssatzes im Umlagebe-
reich macht den Aufbau einer zusätzlichen kapitalge-
deckten Altersvorsorge möglich und nötig. Sie bewirkt
eine Verstetigung der kohortenspezifischen impliziten
Renditen der Gesamtaufwendungen für die Alterssiche-
rung3. Die älteren Jahrgänge müssen im Vergleich zur
Situation ohne Reform einen Renditeverlust hinnehmen,
da sie kaum noch aus der erwarteten höheren Rendite
des Kapitaldeckungsverfahrens einen Vorteil ziehen
können, aber von den Leistungskürzungen voll getroffen
werden. Für jüngere Jahrgänge gewinnt die Kapital-
deckung und deren höhere Rendite zunehmend an Ge-
wicht, sodass die Geburtsjahrgänge ab Mitte der Siebzi-
gerjahre im Vergleich zur Situation ohne Reform einen
Renditezuwachs realisieren. Die Reform bringt also ge-
rade durch ihren innovativen Teil, d.h. den Ausbau der
kapitalfundierten Altersvorsorge, eine gleichmäßigere
Lastenverteilung zwischen den Generationen. Ein Mehr
an kapitalgedeckter Vorsorge erhöht die Rendite der Al-
terssicherung immer dann, wenn die am Kapitalmarkt
erzielbare Rendite für ein der gesetzlichen Rentenver-
sicherung vergleichbares kapitalgedecktes Sicherungs-

2 Vgl. zu dieser Methodik ausführlich S. Ohsmann und U. Stolz in: Die
Angestelltenversicherung 3/97, 119 ff.

3 Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank beträgt die Diffe-
renz der impliziten Renditen zwischen dem Geburtsjahrgang 1940
und im Jahre 2001 Geborener mit vergleichbarer Erwerbs- und Ren-
tenbiografie ohne Reform 1,07 Prozentpunkte, während sie durch die
Reform auf 0,84 Prozentpunkte reduziert wird.
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produkt über der impliziten Rendite der gesetzlichen
Rent enversicherung liegt. Allerdings ist ein Ausbau der
Kapitaldeckung in der Übergangsphase immer mit einer
Mehrbelastung verbunden, sodass der Umfang des
Übergangs zu stärkerer Kapitaldeckung immer einen
Abwägungsprozess darstellt. Dies gilt entsprechend für
die aktuelle Rentenreform, bei der die Zusatzlasten
schwergewichtig den älteren Generationen angelastet
werden, wobei sich der konkrete Zeitpunkt, ab dem die
Reform vorteilhaft wirkt, auch mit den Annahmen über
die Entwicklung am Kapitalmarkt verändert. Die über-
geordnete Frage, in genau welchem Umfang die Zu-
nahme der Kosten derAlterssicherung aufgrund der de-
mographischen Entwicklung auf die verschiedenen
Generationen verteilt wird, bleibt letztlich eine norma-
tive Frage, die über die vorgestellten Berechnungsme-
thoden hinaus ein hohes Maß an politischer Gestal-
tungskraft auch in der Zukunft erfordert. 

VI. Zur Herabsetzung des Zielwertes für die
Mindestschwankungsreserve 

29. Faktisch ist die gesetzliche Rentenversicherung in
Deutschland � wenngleich ursprünglich von Bismarck als
ein kapitalgedecktes System angelegt � immer umlagefi-
nanziert gewesen, d. h. dass die laufenden Ausgaben aus
den laufenden Einnahmen gedeckt wurden. Dieser Um-
stand, nämlich die Umlagefinanzierung, ist spätestens mit
dem am 9. November 1989 im großen parlamentarischen
Konsens beschlossenen Rentenreformgesetz 1992 auch
gesetzlich verankert worden (§ 153 SGB VI). Folgerich-
tig kommen der finanziellen Reserve der Rentenversiche-
rung � der so genannten �Schwankungsreserve� � die

Funktionen zu, kurzfristige, im Jahresverlauf unvermeid-
bar auftretende Schwankungen des Einnahmenstroms
auszugleichen und etwaigen Schätzfehlern bei der Fest-
setzung des Beitragssatzes zu begegnen. Die finanziellen
Reserven der Rentenversicherung erreichen gegen Jahres-
ende, bedingt durch beitragspflichtige Einmalzahlungen
(�Weihnachtsgeld�), einen Höchststand, um dann im fol-
genden Jahresverlauf wieder abzunehmen, etwa im Okto-
ber einen Tiefstand zu erreichen, und danach wieder 
anzusteigen. Bereits mit dem 20. Rentenanpassungsge-
setz vom 27. Juni 1977 wurde vorgeschrieben, dass die
Schwankungsreserve liquide anzulegen ist, d. h. mit Lauf-
zeiten, Restlaufzeiten oder Kündigungsfristen von maxi-
mal zwölf Monaten. 

30. Wie die Tabelle ausweist, lagen die finanziellen Re-
serven der Rentenversicherung bereits in den Achtziger-
jahren teilweise, mehr noch in den Neunzigerjahren, je-
weils zum Jahresende unterhalb einer Monatsausgabe,
ohne dass dadurch die Zahlungsfähigkeit der Rentenver-
sicherungsträger gefährdet gewesen wäre. Entscheidend
war vielmehr die jeweils vorhandene Liquidität, die � ge-
messen an der Höhe der gesamten Schwankungsreserve �
in der Zeit seit 1977 beständig zugenommen hat, nach-
dem langfristige Kapitalanlagen nicht mehr zulässig und
Rückflüsse aus langfristigen Anlagen liquide anzulegen
sind. Mittlerweile ist ein Zustand erreicht � wie die Ta-
belle ausweist � in dem rd. 90 Prozent der finanziellen
Mittel der Rentenversicherung liquide angelegt sind.
Auch in den Jahren seit 1992, in denen die Vorgabe ei-
ner Monatsausgabe zum Jahresende deutlich unter-
schritten wurde, haben sich keine Liquiditätsengpässe
eingestellt. 

S c h a u b i l d 2

Auswirkung der Rentenreform 2001:
Absenkung der jahrgangsspezifischen Renditen in der Gesetzlichen Rentenversicherung1

1 Berechnungen der Deutschen Bundesbank für einen typisierten Rentenversicherten: 45 Beitragsjahre mit dem Durchschnittsverdienst; Renteneintritt
mit 65 Jahren, Rentenbezugsdauer entspricht der ferneren Lebenserwartung, beginnend mit 16,4 Jahren für den Geburtsjahrgang 1940, ohne Anspruch
auf Hinterbliebenenrente. � 2 Differenzen der realen Renditen vor und nach der Rentenreform.

Quelle: Jahresgutachten 2001/02 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Textziffer 244.
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31. Bereits mit der Rentenreform 1957 wurde verankert,
dass der Bund die erforderlichen Mittel bereitzustellen
hat, wenn die Beiträge zusammen mit den übrigen Ein-
nahmen voraussichtlich nicht ausreichen, die Ausgaben
der Rentenversicherung zu decken. Im November 1984
kam es einmalig dazu, dass die Rentenversicherung 
finanzielle Mittel für wenige Tage aufnahm, um einen Li-
quiditätsengpass zu überwinden. Im Jahre 1985 wurde
einmalig eine Liquiditätshilfe des Bundes erforderlich.

32. Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde die Ga-
rantiefunktion des Bundes in der Weise konkretisiert, dass
der Bund darlehensweise Mittel bereitzustellen hat, wenn
die liquiden Mittel der Schwankungsreserve nicht ausrei-
chen, Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen. Die Garantie-
funktion kann ohne weitere Beteiligung des Parlaments
eingreifen. Entsprechende Mittel sind von der gesetzli-
chen Rentenversicherung zurückzuzahlen. 

33. Wenngleich mit der Bundesgarantie ein weiteres
wirksames Mittel der Liquiditätssicherung zur Verfügung
steht, ist die Vorhaltung einer Schwankungsreserve schon
aus Gründen der Unabhängigkeit des selbstverwalteten Si-
cherungssystems erforderlich. Die vorgesehene Lösung
im Sinne der Bildung eines Korridors für die Schwan-
kungsreserve mit zwischen 0,8 und 1,2 Monatsausgaben
schafft im übrigen Flexibilität bei der Festsetzung des Bei-
tragssatzes im Sinne einer anzustrebenden Verstetigung. 

34. Vor einem Rückgriff auf die Bundesgarantie können
der gesetzlichen Rentenversicherung zur Stabilisierung
der Finanzlage in Abweichung von der regelmäßigen
Zahlung des Bundeszuschusses in zwölf gleichen Mo-
natsraten kurzfristig höhere Mittel zur Verfügung gestellt
werden. Diese bereits seit 1985 im Haushaltsplan des
Bundes vorgesehene Möglichkeit dient der Liquiditätssi-
cherung. Diese Option wird in der Praxis einer In-
anspruchnahme der Bundesgarantie vorausgehen. 

35. Nach derzeit geltendem Recht (Regelung des Haus-
haltssanierungsgesetzes 1999) ist der Beitragssatz jährlich
so festzulegen, dass bei Deckung der voraussichtlichen Aus-
gaben durch die voraussichtlichen Einnahmen am Jahres-
ende eine Schwankungsreserve in Höhe von einer Monats-
ausgabe (zu eigenen Lasten der Rentenversicherung)
vorhanden ist. Bei einer Absenkung auf 0,8 Monatsausga-
ben und einem richtig bestimmten Beitragssatz bliebe die
unterjährige Liquidität der Rentenversicherung nach wie
vor gesichert. Im Fall einer Fehleinschätzung bei der Be-
rechnung des Beitragssatzes, die über 0,5 Prozentpunkte
hinausginge, bliebe dann immer noch � ohne Inan-
spruchnahme der darüber hinaus bestehenden Bundesga-
rantie � die Möglichkeit, einen Teil der nächsten Monatsrate
des der Rentenversicherung zustehenden Bundeszuschus-
ses vorzuziehen. Generell lässt sich festhalten, dass mit dem
Absenken des Zielwertes für die Schwankungsreserve die
Anforderungen an die Treffsicherheit der Annahmen und
Prognosen spürbar gestiegen sind.

36. Mit der Senkung des unteren Zielwertes für das
Schwankungsreservesoll von derzeit einer Monatsaus-
gabe auf 0,8 Monatsausgaben werden Mittel in Höhe von
6 Mrd. DM zur Ausgabenfinanzierung frei. Der sonst not-

Tabel le 1 

Schwankungsreserve (1) und verfügbare liquide 
Mittel (2) in der Rentenversicherung der Arbei-

ter und der Angestellten 1974 bis 1999
a = in Mio. DM/b = in Monatsausgaben

1 2 
Jahr 

ArV/AnV ArV/AnV 
1974 a �.. 44342 14703 
 b �.. 8,6 2,9 
1975 a �.. 42979 9536 
 b �.. 7,4 1,6 
1976 a �.. 35786 9728 
 b �.. 5,4 1,5 
1977 a �.. 25329 6718 
 b �.. 3,3 0,9 
1978 a �.. 18159 5965 
 b �.. 2,2 0,7 
1979 a �.. 16371 7199 
 b �.. 1,9 0,8 
1980 a �.. 18739 10279 
 b �.. 2,1 1,2 
1981 a �.. 21739 13808 
 b �.. 2,4 1,5 
1982 a �.. 20545 12912 
 b �.. 2,1 1,3 
1983 a �.. 15028 7890 
 b �.. 1,5 0,8 
1984 a �.. 9773 3141 
 b �.. 0,9 0,3 
1985 a �.. 11197 5516 
 b �.. 1,0 0,5 
1986 a �.. 17781 12193 
 b �.. 1,6 1,1 
1987 a �.. 21026 16034 
 b �.. 1,8 1,4 
1988 a �.. 23339 18863 
 b �.. 1,9 1,6 
1989 a �.. 25831 21918 
 b �.. 2,0 1,7 
1990 a �..  3 4948 31484 
 b �.. 2,6 2,4 
1991 a �..  42 895  39 648 
 b �.. 2,7 2,5 
1992 a �.. 49 056 46 380 
 b �.. 2,6 2,5 
1993 a �.. 38 697 36 577 
 b �.. 1,9 1,8 
1994 a �.. 33 455 30 650 
 b �.. 1,5 1,4 
1995 a �.. 21 962 19 158 
 b �.. 0,9 0,8 
1996 a �.. 14 205 10 888 
 b �.. 0,6 0,5 
1997 a �.. 14 267 11 446 
 b �.. 0,6 0,5 
1998 a �.. 17 936 15 465 
 b �.. 0,7 0,6 
1999 a �.. 26 555 24 251 
 b �.. 1,0 0,9 
2000 a �.. 27 765 24 878 
 b �.. 1,0 0,9 
2001* a �.. 26 746 23 088 

 b �.. 0,9 0,8 
 
* 2001: geschätzt
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wendige Beitragssatz für 2002 kann um 0,3 Punkte abge-
senkt und bei 19,1 stabilisiert werden. Gegenüber dem
Stand ohne die Absenkung auf 0,8 Monatsausgaben wer-
den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen um 
4,7 Mrd. DM entlastet und der Bund wird beim Regel-
bundeszuschuss und den Beiträgen für Kindererziehungs-
zeiten zusammen 1,3 Mrd. DM sparen. Angesichts der
derzeitigen schwierigen Haushaltslage des Bundes ist
dies ein entlastender Nebeneffekt.

37. Freilich lassen sich gegen diese Maßnahme auch Be-
denken erheben. Solche Ad-hoc-Eingriffe können dahin
gehend interpretiert werden, dass die angestrebte Stabi-
lität der Beitragssätze nur durch diskretionäre Maßnah-
men gesichert werden kann, was das Vertrauen in die
langfristig tragfähige Entwicklung der Rentenfinanzen
beeinträchtigen könnte. Grundsätzlich sollte die Renten-
versicherung in der Lage sein, ihre Zahlungsfähigkeit aus
eigener Kraft zu gewährleisten. Auch ist zu bedenken,
dass der jetzigen Beitragsentlastung eine � wenn auch
sehr kurzfristige und deutlich geringere � Beitragsbelas-
tung gegenüber steht, weil die Entwicklung des Beitrags-
satzes gemäss der Anpassungsformel auch die Rentenan-
passungen beeinflusst. 

38. Insgesamt gilt es somit abzuwägen zwischen den Al-
ternativen einer Beibehaltung einer Schwankungsreserve
der Rentenversicherung und einer Anhebung des Bei-
tragssatzes und damit der Lohnnebenkosten in einer kon-
junkturell problematischen Lage, insbesondere was die
Beschäftigungssituation angeht. Der Sozialbeirat ist der
Auffassung, dass die Herabsetzung des Zielwertes für die
Mindestschwankungsreserve in der gegenwärtigen
prekären wirtschaftlichen Situation das kleinere Übel ge-
genüber einer die Arbeitskosten erhöhenden Steigerung
des Beitragssatzes darstellt. 

VII. Einsetzung einer Kommission zur Umset-
zung der Urteile des Bundesverfassungs-
gerichts zur Pflegeversicherung vom 
3. April 2001

39. Das Bundesverfassungsgericht hat am 3. April 2001
vier Urteile verkündet, die sich mit der Pflegeversiche-
rung befassen. Eines dieser Urteile betrifft den Beitrags-
satz zur sozialen Pflegeversicherung. Der Kläger hatte
sich dagegen gewandt, dass Betreuung und Erziehung von
Kindern bei der Bemessung des Beitrags zur sozialen
Pflegeversicherung nicht berücksichtigt werden. Das Ge-
richt gab ihm insoweit Recht, als es entschied, es sei mit
dem Grundgesetz nicht vereinbar, dass Mitglieder der so-
zialen Pflegeversicherung, die Kinder betreuen und erzie-
hen, mit einem gleich hohen Pflegeversicherungsbeitrag
wie kinderlose Versicherte belastet werden. 

In diesem Zusammenhang stellte das Gericht auch fest,
�dass die Bedeutung der Entscheidung auch für andere
Zweige der Sozialversicherung zu prüfen� sei.

40. Der Sozialbeirat hat sich im Rahmen einer Stellung-
nahme mit den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts
zur Pflegeversicherung befasst4. Gleichwohl ist der Sozi-
albeirat der Auffassung, dass eine weitere Beschäftigung
mit den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts geboten
ist. Er regt daher an, dass der Bundesminister für Arbeit
und Sozialordnung eine Kommission beruft, die sich spe-
zifisch mit den Urteilen zur Pflegeversicherung befasst
und ihre eventuellen Auswirkungen auf die Rentenversi-
cherung prüft. Eine solche Kommission sollte sich schwer-
gewichtig auf juristische Kompetenz stützen.

4 Vgl. Stellungnahme des Sozialbeirats zu Urteilen des Bundesverfas-
sungsgerichts zur Pflegeversicherung vom 3. April 2001 hinsichtlich
ihrer Bedeutung für die gesetzliche Rentenversicherung, Bundes-
tagsdrucksache 14/6099.
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Einleitung  

 

Einleitung 

Allen Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Aus- und Fortbildung  
der Rentenversicherungsträger stehen begleitend zum theoretischen Unterricht sowie zur  
Vertiefung und Vorbereitung auf Prüfungen zurzeit insgesamt 40 Studientexte zur Verfügung, 
die das prüfungsrelevante Recht der gesetzlichen Rentenversicherung abdecken und von 
Lehrkräften bzw. Fachkräften der gesetzlichen Rentenversicherung erstellt wurden.  

Die Studientexte, die jedem Auszubildenden zu Beginn seiner Ausbildung zur Verfügung  
gestellt werden, eignen sich nicht nur zum Nachlesen oder zur Nacharbeit, sondern auch zum 
Einsatz während des Unterrichts. Hierfür eignen sich insbesondere Arbeitsblätter, die von der 
Lehrkraft erstellt werden. Dies bedeutet, dass 

 die Lehrkraft den Text so gliedert, wie der Unterricht aufgebaut ist, 

 dabei Lücken im Text zum Mitschreiben bleiben,  

 kleinere Übungsaufgaben eingebaut werden  

und  

 eine interessante Aufmachung gefunden wird. 

 
Selbstverständlich können auch andere Adressatenkreise (wie z. B. Studierende des Studien-
ganges Sozialversicherung (LL.B.), Inspektorenanwärter/-innen, Fortzubildende sowie Sach-
bearbeiter/-innen oder auch Rentenberater/-innen) die Studientexte nutzen. Durch ihren  
logischen Aufbau und den Einsatz vieler Hilfen werden auch diese Personen großen Nutzen an 
den Studientexten haben, insbesondere als wertvolles Informations- und Nachschlagewerk 

Sollten Sie aus den Studientexten zitieren bitten wir um folgende Quellenangabe: 

Studientext der Deutschen Rentenversicherung, Nr. x, Titel, Ausgabe 20xx, S. x 

Eine Übersicht der verfügbaren Studientexte finden Sie am Ende dieses Studientextes. 
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1. Grundsätzliches zur Versicherungspflicht von Selbständigen 

1. Grundsätzliches zur Versicherungspflicht von  
Selbständigen 

LERNZIELE 

 Sie können den Begriff der Selbständigkeit erläutern und die Entwicklung der gesetzlichen 
Vorschriften für den Personenkreis der selbständig Tätigen darlegen. 

1.1 Stellung der Selbständigen im Sozialversicherungssystem 

In der gesetzlichen Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland sind nicht alle,  
sondern nur bestimmte Selbständige versicherungspflichtig. Wenn auch die allgemeine  
Rentenversicherung in erster Linie eine Versicherung für Arbeitnehmer ist, so gehörten doch 
auch Selbständige von Anfang an mit zum versicherten Personenkreis. Im Gegensatz hierzu 
wurden in den alten Bundesländern die Selbständigen durch das Gesundheitsreformgesetz  
ab 01.01.1989 in der gesetzlichen Krankenversicherung von der Pflichtversicherung aus- 
geschlossen. Insofern wird das Schutzbedürfnis dieser Personen in der Kranken- und Renten-
versicherung unterschiedlich beurteilt.  

Die allgemeine Rentenversicherung der Bundesrepublik Deutschland kennt grundsätzlich keine 
Sondersysteme für Selbständige. Eine Ausnahme stellen lediglich die selbständigen Landwirte 
dar, für die in den alten Bundesländern im Jahre 1957 eigene Rentenversicherungsträger, die 
landwirtschaftlichen Alterskassen, gegründet wurden. Die Altersversorgung selbständiger 
Landwirte richtet sich im gesamten Bundesgebiet seit dem 01.01.1995 nach dem Gesetz über 
die Alterssicherung der Landwirte (ALG) vom 29.07.1994 in der jeweils geltenden Fassung. 

Selbständige, die ihre Tätigkeit in den neuen Bundesländern bereits vor dem 01.08.1991  
aufgenommen hatten, waren in der gesetzlichen Rentenversicherung generell versicherungs-
pflichtig. Diese Versicherungspflicht ist grundsätzlich auch über den 31.12.1991 hinaus  
bestehen geblieben. Bei Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nach dem 31.07.1991 werden 
hingegen — wie in den alten Bundesländern — nur noch bestimmte, im Gesetz genannte  
Personen, von der Rentenversicherungspflicht erfasst. 

Alle Selbständigen, die nicht kraft Gesetzes versicherungspflichtig sind, haben jedoch die  
Möglichkeit, auf ihren Antrag in die Rentenversicherungspflicht aufgenommen zu werden oder 
freiwillige Beiträge zu zahlen. 

Selbständige können in der gesetzlichen Rentenversicherung auf drei verschiedene Arten  
versichert sein: 

 Selbständige können kraft Gesetzes versicherungspflichtig sein, 

 Selbständige können die Versicherungspflicht beantragen, 

 Selbständige können freiwillige Beiträge zahlen. 

Neben den landwirtschaftlichen Alterskassen wird die Rentenversicherung aller übrigen in die 
gesetzliche Rentenversicherung einbezogenen Selbständigen  von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung durchgeführt. Dies sind  seit  dem 01.10.2005 die Regionalträger der  
Deutschen Rentenversicherung, die Deutsche Rentenversicherung Bund sowie die Deutsche  
Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. 
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1.2 Kriterien der Selbständigkeit 

Die Selbständigen sind begrifflich von den Arbeitnehmern abzugrenzen. Bei der Beurteilung, ob 
eine Tätigkeit als Selbständiger vorliegt oder eine Beschäftigung als Arbeitnehmer verrichtet 
wird, müssen alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden. Entscheidend ist hierbei, 
welche Merkmale überwiegen. Als Indiz für das Vorliegen einer selbständigen Tätigkeit kann 
dabei das Bestehen eines Unternehmensrisikos angesehen werden. Während die Arbeitnehmer 
im Betrieb auf Weisung eines Arbeitgebers (Vorgesetzten) arbeiten, können Selbständige selbst 
bestimmen, wo, wann und wie sie arbeiten. Hierbei müssen größere Freiheiten in der Gestaltung 
des Arbeitsablaufs, der Bestimmung des Umfangs der Arbeit sowie beim Einsatz der eigenen 
Arbeitskraft bestehen und diese normalerweise mit entsprechend erhöhten Verdienstmöglichkei-
ten verbunden sein. Weitere Merkmale für selbständige Tätigkeiten sind der Einsatz eigener  
Betriebsmittel und Betriebseinrichtungen, die Übernahme geschäftlicher Kosten, die  
Beschäftigung von Arbeitnehmern für eigene Rechnung, die Zahlung von Gewerbesteuer sowie 
das Vorhandensein eigener Buchführung und eigener Geschäftsräume. 

Die Entscheidung, ob ein bestimmter Beruf als Arbeitnehmer oder als Selbständiger ausgeübt wird, 
erleichtert das Steuerrecht. Der Selbständige zahlt in der Regel Einkommensteuer, während der  
Arbeitnehmer lohnsteuerpflichtig ist. Die Beurteilung, ob es sich um einen Selbständigen oder um 
einen Arbeitnehmer im abhängigen Beschäftigungsverhältnis handelt, kann im Einzelfall recht 
schwierig sein. 

Bei der Beurteilung, ob eine Tätigkeit als Selbständiger vorliegt oder eine Beschäftigung als 
Arbeitnehmer verrichtet wird, müssen alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden. 
Hierbei sind nicht die vertraglichen, sondern die tatsächlichen Verhältnisse entscheidend. 

Die Gerichte haben folgende Abgrenzungskriterien herausgearbeitet: 

Für eine selbständige Tätigkeit spricht, wenn jemand 

 ein Unternehmensrisiko trägt, 

 eine eigene Betriebsstätte besitzt und 

 seine Arbeit nach Ort, Zeit und Dauer selbst gestaltet. 

 

Durch das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit ist mit § 7 a Abs. 1 Satz 1 SGB IV ein 
Anfrageverfahren (Statusfeststellungsverfahren) eingerichtet worden, das in objektiven  
Zweifelsfällen Rechtssicherheit darüber schaffen soll, ob ein Erwerbstätiger selbständig tätig 
oder abhängig beschäftigt ist. Die Statusklärung obliegt der Clearingstelle für sozial- 
versicherungsrechtliche Statusfragen bei der Deutschen Rentenversicherung Bund. 
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1.3 Versicherungspflicht nach den Vorschriften bis zum 
31.12.1991 

Bis zum 31.12.1991 war die Versicherungspflicht Selbständiger in den alten Bundesländern in 
§ 1227 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 3, 4 und 9 RVO, § 2 Abs. 1 Nrn. 3 bis 6a und 11 AVG geregelt. Zum 
Beitragsrecht galten die Bestimmungen in § 1385 Abs. 3 Buchst. b und Abs. 4 RVO, § 112 
Abs. 3 Buchst. b und f und Abs. 4 AVG sowie in §§ 1405, 1405a RVO und §§ 127, 127a AVG. 

Die Versicherungspflicht selbständiger Handwerker war in einem eigenen Gesetz, dem  
Handwerkerversicherungsgesetz (HwVG), geregelt, das einige Besonderheiten kannte, wie 
zum Beispiel die Begrenzung der Versicherungspflicht auf 216 Monate sowie Sonder- 
regelungen für Junghandwerker und Alleinmeister. Die Altersversorgung selbständiger  
Landwirte richtete sich vor 1992 nach dem Gesetz über die Altershilfe für Landwirte (GAL). 
Im Beitrittsgebiet bestand nach § 10 Abs. 1 des Gesetzes über die Sozialversicherung (SVG) 
Rentenversicherungspflicht für alle Selbständigen. 

1.4 Selbständige Personen seit dem 1.1.1992 

Durch das Rentenreformgesetz 1992 und das Renten-Überleitungsgesetz wurden die unter  
Abschnitt 1.3 genannten verschiedenen Regelungen mit Wirkung vom 01.01.1992 an in das 
Sozialgesetzbuch, Sechstes Buch (SGB VI), mit zum Teil erheblichen Änderungen über- 
nommen. 

Bei der Versicherungspflicht von selbständig tätigen Personen ist zu unterscheiden zwischen 

- der Versicherungspflicht kraft Gesetzes 

und 

- der Versicherungspflicht auf Antrag 

Welche selbständig tätigen Personen kraft Gesetzes versicherungspflichtig sind, ist einheitlich 
in den §§ 2, 229 und 229a SGB VI geregelt. Die Voraussetzungen für eine auf Antrag ein-
tretende Versicherungspflicht auf Grund einer selbständigen Tätigkeit sind in § 4 Abs. 2  
SGB VI normiert. 

Einen Überblick über versicherungspflichtige Selbständige gibt die nachfolgende Tabelle 1. 
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Personenkreis Rechtsgrundlage 
Lehrer und Erzieher,  

die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig 
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen 

§ 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI 

Pflegepersonen, 

die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig 
sind und im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regel-
mäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen  

§ 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI 

Hebammen und Entbindungspfleger § 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI 

Seelotsen 

der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotsenwesen 

§ 2 Satz 1 Nr. 4 SGB VI 

Künstler und Publizisten, 

nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes 

§ 2 Satz 1 Nr. 5 SGB VI 

Hausgewerbetreibende § 2 Satz 1 Nr. 6 SGB VI 

Küstenschiffer und Küstenfischer, 

die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören oder als Küstenfischer 
ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier  
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen 

§ 2 Satz 1 Nr. 7 SGB VI 

Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben, 

die in die Handwerksrolle eingetragen sind, wobei Handwerks- 
betriebe im Sinne der §§ 2 und 3 HwO sowie Betriebsfortführungen 
auf Grund von § 4 HwO außer Betracht bleiben 

§ 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI 

Selbständige mit einem Auftraggeber § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI 

Sonstige Selbständige im Beitrittsgebiet, 

die am 31.12.1991 versicherungspflichtig waren und nicht nach  
§ 2 SGB VI versicherungspflichtig sind 

§ 229a Abs. 1 SGB VI 

 

Selbständige Landwirte im Beitrittsgebiet, 

die am 01.01.1995 nicht in der Alterssicherung der Landwirte 
pflichtversichert wurden bzw. sich nicht zugunsten dieser Pflicht-
versicherung von der Rentenversicherungspflicht befreien ließen.  

§ 229a Abs. 2 SGB VI 
 
 

Personen, 

die nicht nur vorübergehend selbständig tätig sind, wenn sie die 
Versicherungspflicht innerhalb von fünf Jahren nach Aufnahme der 
selbständigen Tätigkeit oder dem Ende einer Versicherungspflicht 
auf Grund dieser Tätigkeit beantragen 

§ 4 Abs. 2 SGB VI 

Tabelle 1: Versicherungspflichtige Selbständige 
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AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

1. Auf welche drei unterschiedlichen Arten können Selbständige in der gesetzlichen  
Rentenversicherung versichert sein? 

2. Nennen Sie die wichtigsten Kriterien für eine selbständige Tätigkeit. 

3. Nennen Sie einige versicherungspflichtige selbständig Tätige. 
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2. Versicherungspflichtige Selbständige nach den  
§§ 2 S. 1 Nr. 1 bis 7, 229a Abs. 1 und 2 SGB VI 

LERNZIELE 

 Sie können die verschiedenen kraft Gesetzes versicherungspflichtigen Selbständigen nach  
§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis 7 SGB VI und § 229a Abs. 1 und 2 SGB VI bestimmen sowie die 
Voraussetzungen für das Bestehen von Versicherungspflicht für diese prüfen. 

2.1 Lehrer und Erzieher nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI 

Selbständig tätige Lehrer und Erzieher sind Personen, die 

 einen der geistigen Entwicklung auf dem Gebiet der Wissenschaft (zum Beispiel  
Sprachen, Mathematik, Naturwissenschaften) dienenden Unterricht erteilen oder 

 ihre Tätigkeit auf die Bildung des Charakters richten oder 

 in körperlichen Übungen und mechanischen Fertigkeiten unterrichten (zum Beispiel 
Reiten, Turnen, Golfspielen, Schwimmen, Tennisspielen, Autofahren) und 

 im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. 

Sofern die oben genannten Voraussetzungen erfüllt werden, sind diese Personen gemäß § 2  
Satz 1 Nr. 1 SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung versicherungspflichtig. 

Wie sich aus dieser Beschreibung ergibt, handelt es sich um unterschiedlichste Lehr- und  
Erziehungstätigkeiten, auch wenn diese Tätigkeiten überwiegend nach gewerblichen Grund-
sätzen ausgeübt werden. Die Begriffe Lehrer und Erzieher sind also weit auszulegen. In jedem 
Fall ist zu prüfen, ob der selbständige Lehrer oder Erzieher seinen Beruf auch tatsächlich  
ausübt. Fehlt es an der Ausübung der selbständigen Tätigkeit, so besteht keine Versicherungs-
pflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI. 

Zu den Lehrern im Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI gehören Personen, die im Rahmen einer 
Aus- oder Fortbildung Kenntnisse oder Erfahrungen vermitteln. Es handelt sich um nicht fest 
angestellte Lehrkräfte, die 

 in der allgemeinen schulischen Ausbildung und Hochschulausbildung (Lehrer an  
Gymnasien, Dozenten an Hochschulen oder die insoweit außerhalb der institutionellen 
Ausbildung tätigen Nachhilfelehrer und Repetitoren), 

 in der Berufs- oder Erwachsenenbildung (Lehrer an Berufsschulen, Spracheninstituten, 
Volkshochschulen), 

 in der technischen Aus- oder Fortbildung (Fahrlehrer), 

 in der sportlichen Aus- oder Fortbildung (Schwimmlehrer, Reitlehrer, Skilehrer,  
Tennislehrer, Aerobic-Trainer) 

tätig sind. 
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Erzieher sind Erwerbstätige, die pädagogisch tätig sind, ohne Lehrer im vorgenannten Sinn zu 
sein, deren Handeln also dazu bestimmt und darauf gerichtet ist, die körperliche, geistige,  
seelische und charakterliche Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu beeinflussen. Dazu 
zählen: 

 Tagespflegepersonen (Tagesmütter), die mit der Erziehung von Kindern und  
Jugendlichen befasst sind und 

 Personen, die Kindergärten oder Horte betreiben und dort Kinder und Jugendliche  
betreuen. 

 
Beschäftigung versicherungspflichtiger Arbeitnehmer: 

Werden von den Lehrern und Erziehern regelmäßig Personen beschäftigt, die als Arbeitnehmer 
nach § 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI versicherungspflichtig sind, unterliegen sie selbst nicht der  
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI, es sei denn, die Beschäftigung des Arbeit-
nehmers erfolgt lediglich in geringfügigem Rahmen (vgl. ausführlich: Studientext Nr. 5  
„Versicherungsfreiheit”). 

Durch das Gesetz zur Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigungen wurde  
die Geringfügigkeitsgrenze zum 1.1.2013 von monatlich 400 EUR auf 450 EUR angehoben.  
Anders als für die Zeit bis 31.12.2012 sind geringfügig entlohnte Beschäftigte nicht mehr  
versicherungsfrei, sondern unterliegen in der gesetzlichen Rentenversicherung der  
Versicherungspflicht. Von dieser Rentenversicherungspflicht können sie sich allerdings nach  
§ 6 Abs. 1b SGB VI befreien lassen.  

Nach § 2 Satz 2 Nr. 2 SGB VI gehören Personen, die geringfügig beschäftigt i. S. von § 8  
Abs. 1 Nr. 1 SGB IV sind, nicht zu den die Rentenversicherungspflicht als Selbständiger  
ausschließenden versicherungspflichtigen Arbeitnehmern. Dabei ist lediglich auf die Gering- 
fügigkeit im Sinne des § 8 SGB IV, nicht jedoch auf den versicherungsrechtlichen Status  
abzustellen (Ausnahme: § 229 Abs. 7 Satz 1 SGB VI, s. u.). Daher besteht grundsätzlich  
Rentenversicherungspflicht in der selbständigen Tätigkeit auch bei einer Beschäftigung der 
nachfolgenden Arbeitnehmer:  

 Geringfügig Beschäftigte, die nach § 5 Abs. 2 Satz 2 i. d. F. bis 31.12.2012 auf die 
Versicherungsfreiheit verzichtet haben und nach der Übergangsregelung des § 229  
Abs. 5 SGB VI insoweit versicherungspflichtig bleiben,  

 geringfügig Beschäftigte, die für die Zeit ab 01.01.2013 im Rahmen der Übergangs-
regelung des § 230 Abs. 8 Satz 2 SGB VI auf die Versicherungsfreiheit verzichten  
können. 

Beschäftigt der Selbständige ab dem 1.1.2013 erstmals Arbeitnehmer, besteht keine  
Versicherungspflicht in der selbständigen Tätigkeit, wenn das Arbeitsentgelt des Arbeit- 
nehmers regelmäßig 450 EUR im Monat übersteigt. Die Beschäftigung mehrerer geringfügig 
beschäftigter Arbeitnehmer, deren Entgelte zusammengerechnet die maßgebende Entgelt-
grenze von 450 EUR übersteigen, steht der Beschäftigung eines versicherungspflichtigen  
Arbeitnehmers gleich.  
Des Weiteren kann Versicherungspflicht eintreten, wenn die Beschäftigung des Arbeitnehmers 
nicht im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit steht. Letzteres ist etwa dann der Fall, 
wenn ein selbständiger Fahrlehrer in seinem Haushalt zur Beaufsichtigung der Kinder oder zur 
Unterstützung der Ehefrau eine Haushaltshilfe beschäftigt.  
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Bei der Beurteilung, ob der Lehrer nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI versicherungspflichtig ist, 
kommt es unter anderem darauf an, ob er einen Arbeitnehmer zu seiner Unterstützung in der 
selbständigen Tätigkeit beschäftigt. Sofern der Arbeitnehmer ähnliche oder gleiche Aufgaben 
wie der Fahrlehrer übernimmt, so unterliegt der Lehrer selbst nicht der Versicherungspflicht 
nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI. 

Übt der Selbständige die Tätigkeit zunächst ohne weitere versicherungspflichtige Arbeitnehmer 
aus und stellt er später einen Arbeitnehmer zu seiner Unterstützung ein, endet die  
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI mit dem Tag vor der Einstellung des  
versicherungspflichtigen Arbeitnehmers.  

Für selbständig Tätige, die am 31.12.2012 bereits versicherungspflichtige Arbeitnehmer  
beschäftigten, sieht § 229 Abs. 7 Satz 1 SGB VI eine Bestandsschutzregelung vor. Selbständig 
Tätige, die am 31.12.2012 Arbeitnehmer mit einem monatlichen (Gesamt-)Arbeitsentgelt von 
über 400 EUR beschäftigten, unterlagen nicht der Versicherungspflicht. Diese selbständig  
Tätigen bleiben weiterhin nicht versicherungspflichtig, solange das Arbeitsentgelt der  
beschäftigten Arbeitnehmer die ab 01.01.2013 geltende Geringfügigkeitsgrenze von 450 EUR 
nicht übersteigt. 

Beispiel: 

Der selbständige Fahrlehrer übt die nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI versicherungs-
pflichtige Tätigkeit seit dem 12.10.2010 aus. Am 04.01.2017 stellte er eine Fahr- 
lehrerin in mehr als geringfügigem Umfang (Arbeitsentgelt mehr als 450 EUR  
monatlich) ein, die seine Tätigkeit in verschiedenen seiner Klassen übernimmt. 

Lösung: 

Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI bestand in der Zeit vom 12.10.2010 
bis einschließlich 03.01.2017, da der Fahrlehrer in dieser Zeit keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt hat.  

 

2.2 Pflegepersonen nach § 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI 

Die Vorschrift des § 2 Satz 1 Nr. 2 SGB VI regelt die Versicherungspflicht selbständig tätiger  
Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind und im  
Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen  
Arbeitnehmer beschäftigen. 

Zu dem in dieser Vorschrift aufgeführten Personenkreis gehören nur diejenigen Personen, die 
auf Grund des Absolvierens eines besonderen Lehrgangs die Erlaubnis zur Berufsausübung in 
ihrem Fachgebiet besitzen. Versicherungspflichtig sind nach dieser Vorschrift deshalb  
insbesondere die selbständigen, staatlich anerkannten Wochenpflegerinnen, Säuglings- und 
Kinderschwestern, die für eigene Rechnung tätig werden. Außerdem gehören hierzu die  
Krankenpfleger und Krankenpflegehelfer. Weiterhin zählen hierzu auf eigene Rechnung tätige 
Masseure und Logopäden, soweit sie überwiegend auf ärztliche Anordnung arbeiten, nicht  
jedoch Ärzte und selbständige Heilpraktiker, da diese keine pflegerischen Berufe, sondern  
vielmehr Heilkunde an Menschen ausüben. 
Beschäftigen selbständig tätige Pflegepersonen regelmäßig versicherungspflichtige Arbeit- 
nehmer, gelten die in Abschnitt 2. 1 beschriebenen Grundsätze entsprechend. 
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2. 3 Hebammen und Entbindungspfleger nach § 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI 

Hebammen und Entbindungspfleger sind gemäß § 2 Satz 1 Nr. 3 SGB VI versicherungs- 
pflichtig. Entbindungspfleger sind die männlichen Kollegen der Hebammen. Bei den  
Hebammen und Entbindungspflegern handelt es sich um selbständig Tätige, die nach den §§ 1 
bis 4 Hebammengesetz die Erlaubnis zur Berufsausübung in der Entbindungshilfe erhalten  
haben. 

2.4 Seelotsen der Reviere nach § 2 Satz 1 Nr. 4 SGB VI 

Seelotsen unterliegen bei Erfüllung der Voraussetzungen nach § 2 Satz 1 Nr. 4 SGB VI der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung.  

Selbständig tätige Seelotsen waren seit dem 01.01.1970 in der Rentenversicherung der  
Angestellten (jetzt allgemeine Rentenversicherung) versicherungspflichtig. Zuvor hatten die so 
genannten Lotsenbrüderschaften durch die Einrichtung von Pensions- und Umlagekassen die 
Altersversorgung gewährleistet. Frühere Dienstzeiten sind zu Lasten der Lotsenbrüderschaften 
nachversichert worden. 

Seelotse ist, wer nach behördlicher Zulassung berufsmäßig auf Seeschifffahrtsstraßen außer-
halb der Häfen oder über See Schiffe als orts- und schifffahrtskundiger Berater geleitet. Er wird 
für ein Seelotsenrevier bestellt, also für Fahrtstrecken und Seegebiete, für die zur Sicherheit der 
Schifffahrt die Bereitstellung einheitlicher, ständiger Lotsendienste angeordnet ist (§ 1 Satz 1, 
§ 2 Seelotsengesetz). Der für ein Seelotsenrevier bestellte Seelotse übt nach § 21 Abs. 1 
Seelotsengesetz seine Tätigkeit als freien, nicht gewerblichen Beruf aus (freiberuflich tätige 
Seelotsen). 

Zu den freiberuflich tätigen Seelotsen i. S. von § 2 Satz 1 Nr. 4 SGB VI gehören nicht: 

 Binnenlotsen und Travelotsen, bei denen es sich um beurlaubte Beamte handelt und  

 Lotsen der Flensburger Förde, die als Beschäftigte des Bundes nach § 1 Satz 1 Nr. 1 
SGB VI versicherungspflichtig sind. 

2.5 Künstler und Publizisten nach § 2 Satz 1 Nr. 5 SGB VI 

Gemäß § 2 Satz 1 Nr. 5 SGB VI sind selbständig tätige Künstler und Publizisten nach näherer 
Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG) versicherungspflichtig (vgl. 
auch § 1 KSVG). Hiernach besteht Versicherungspflicht, wenn  

 der Künstler oder Publizist eine selbständige Tätigkeit im Inland ausübt (vgl. §§ 3 ff. 
SGB IV) und 

 Einnahmen von mehr als 3.900 EUR im Kalenderjahr erzielt werden. 

Eine erläuternde Beschreibung (Legaldefinition) der Begriffe "Künstler" und "Publizist" enthält 
§ 2 Abs. 1 KSVG. Danach ist Künstler, wer Musik, darstellende oder bildende Kunst schafft, 
ausübt oder lehrt und Publizist, wer als Schriftsteller, Journalist oder in anderer Weise für die 
Medien (Presse, Funk, Film oder Fernsehen) publizistisch tätig ist oder Publizistik lehrt. 
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Was Kunst im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes ist, ergibt sich aus dem im  
Bundestag 1975 vorgelegten Künstlerbericht der Bundesregierung. Bei nicht von diesem  
Katalog erfassten künstlerischen Tätigkeiten oder unklaren Fällen kann das Steuerrecht analog 
angewandt werden. Im Steuerrecht wird diesbezüglich auf den eigenschöpferischen Charakter 
der Tätigkeit abgestellt. In Tabelle 2 werden beispielhaft für die unterschiedlichen Bereiche 
Personengruppen genannt. 

Bereich Personengruppen (Beispiele) 

Darstellende 
Kunst 

Schauspieler, Sprecher, Regisseur, Filmemacher, Entertainer, Quiz- 
master, Unterhaltungskünstler, Maskenbildner 

Bildende Kunst Maler, Zeichner, Bildhauer, künstlerischer Fotograf, Werbefotograf, 
Gold- und Silberschmied, Graveur, Layouter 

Musik Dirigent, Opern- und Operettensänger, Rock- und Popmusiker, Sänger 
in der Unterhaltungsmusik  

Wort Dichter, Schriftsteller, Autoren für Film, Rundfunk und Fernsehen,  
Journalist, Kritiker, Lektor, Redakteur 

Tabelle 2: Versicherungspflichtige Künstler 

Zur Klärung der Frage der Selbständigkeit kommt es darauf an, ob nach dem Gesamtbild der 
Tätigkeit die Merkmale einer abhängigen Beschäftigung oder diejenigen einer selbständigen 
Tätigkeit überwiegen (vgl. Abschnitt 1.2). 

2.6 Hausgewerbetreibende nach § 2 Satz 1 Nr. 6 SGB VI 

Hausgewerbetreibende sind nach § 12 Abs. 1 SGB IV selbständig Tätige, die in eigener  
Arbeitsstätte im Auftrag und für Rechnung von Gewerbetreibenden, gemeinnützigen Unter-
nehmen oder öffentlich-rechtlichen Körperschaften gewerblich arbeiten, auch wenn sie Roh- 
oder Hilfsstoffe selbst beschaffen oder vorübergehend für eigene Rechnung tätig sind. Weiter-
hin gelten als Hausgewerbetreibende gemäß § 12 Abs. 5 SGB IV auch die nach § 1 Abs. 2 
Buchstaben a, c und d Heimarbeitsgesetz (HAG) gleichgestellten Personen. Hierbei handelt es 
sich um andere im Lohnauftrag arbeitende Gewerbetreibende, die infolge ihrer wirtschaftlichen 
Abhängigkeit eine ähnliche Stellung wie Hausgewerbetreibende einnehmen. 

Hausgewerbetreibende nehmen eine Mittelstellung zwischen den unselbständigen Arbeit- 
nehmern und den für eigene Rechnung tätigen Gewerbetreibenden ein, da sie zwar einerseits in 
persönlicher Selbständigkeit ein Gewerbe betreiben, andererseits jedoch dabei vom Auftrag-
geber wirtschaftlich abhängig sind. Ihre Selbständigkeit kommt dadurch zum Ausdruck, dass 
sie ihr Gewerbe in persönlicher Unabhängigkeit ausüben und dabei in einer eigenen Arbeits-
stätte tätig werden. Sie können im Gegensatz zu unselbständigen Arbeitnehmern ihre Arbeits-
zeit, den Arbeitsort, den Umfang, die Art und die Reihenfolge der Arbeiten frei bestimmen. 
Auch durch die Beschäftigung von Hilfskräften verlieren sie ihre Eigenschaft als Hausgewer-
betreibende nicht, solange sie selbst wesentlich mitarbeiten. 
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Von den für eigene Rechnung tätigen Selbständigen unterscheiden sich Hausgewerbetreibende 
durch ihre wirtschaftliche Abhängigkeit, denn sie arbeiten im Auftrag und für Rechnung eines 
Selbständigen, der zumindest überwiegend das kaufmännische Risiko trägt und auch den  
Unternehmergewinn erhält. Der Hausgewerbetreibende kann jedoch nur gewerblich arbeiten, 
also Waren herstellen, be- oder verarbeiten oder verpacken. 

Die wesentlichen Merkmale, die eine Unterscheidung der gewöhnlichen Selbständigen von  
den Hausgewerbetreibenden sowie den Heimarbeitern ermöglichen, werden in Tabelle 3  
zusammengefasst. 

Gewöhnlicher Selbständiger Hausgewerbetreibender Heimarbeiter 

Persönliche Unabhängigkeit  Persönliche Unabhängigkeit Relative persönliche  
Unabhängigkeit 

Wirtschaftliche Unabhängig-
keit 

Wirtschaftliche Abhängigkeit Wirtschaftliche Abhängigkeit 

Eigene Arbeitsstätte  Eigene Arbeitsstätte möglich: 
gegebenenfalls die eigene 
Wohnung 

Eigene Arbeitsstätte. 
Im Normalfall: die eigene 
Wohnung 

Kaufmännisches Risiko Kaum kaufmännisches Risiko Kein kaufmännisches Risiko 

Unternehmergewinn  Kein Unternehmergewinn  Kein Unternehmergewinn 

Auftreten als Unternehmer Nach außen hin als selbstän-
dige Unternehmer auftretend 

Erwerbsmäßige  
"Beschäftigung" 

Mit Arbeitnehmern  Mit fremden Hilfskräften  Ohne fremde Hilfskräfte, evtl.  
mit Familienangehörigen 

Tabelle 3: Unterscheidungsmerkmale für gewöhnliche Selbständige, Hausgewerbetreibende 
und Heimarbeiter 

2.7 Küstenschiffer und Küstenfischer nach § 2 Satz 1 Nr. 7 SGB VI 

Selbständig tätige Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges  
gehören oder als Küstenfischer ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier  
versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigen, sind nach § 2 Satz 1 Nr. 7 SGB VI  
versicherungspflichtig. 

Die Küstenschiffer und die Küstenfischer sind seit dem 01.01.1940 in der gesetzlichen Renten-
versicherung versicherungspflichtig. Zunächst lag Versicherungspflicht nur dann vor, wenn der 
Selbständige nicht mehr als zwei versicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigte. Mit Wir-
kung vom 01.07.1983 ist die Zahl auf vier Arbeitnehmer erhöht worden. 

Küstenschiffer ist, wer Fahrgäste oder Güter an einem Ort im Inland an Bord nimmt und sie 
unter Benutzung des Seeweges gegen Entgelt an einen inländischen Bestimmungsort befördert 
(vgl. § 1 Gesetz über die Küstenschifffahrt). Küstenfischer sind Unternehmer, die einen Fisch-
fangbetrieb mit einem Hochseekutter bis zu 250 Kubikmetern Rauminhalt, Küstenkuttern, Fi-
scherbooten sowie ähnlichen Fahrzeugen oder Fischerei ohne Fahrzeug auf Watten der See oder 
anderen Gewässern, die mit der See verbunden sind, betreiben. 
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2.8 Sonstige Selbständige im Beitrittsgebiet nach § 229a Abs. 1 SGB VI 

Selbständige, die am 31.12.1991 auf Grund der damaligen Rechtslage in den neuen Bundes-
ländern in der allgemeinen Rentenversicherung versicherungspflichtig waren, nicht ab 
01.01.1992 versicherungspflichtig geworden sind und nicht bis zum 31.12.1994 beantragt  
haben, dass die Versicherungspflicht enden soll, bleiben auch über den 31.12.1991 hinaus  
versicherungspflichtig. Die Rentenversicherungspflicht bleibt auch dann fortbestehen, wenn 
der Selbständige seinen gewöhnlichen Aufenthalt in die alten Bundesländer verlegt, solange er 
die selbständige Tätigkeit in den neuen Bundesländern ausübt (§ 229a Abs. 1 SGB VI). 

2.9 Landwirte im Beitrittsgebiet nach § 229a Abs. 2 SGB VI 

Selbständig tätige Landwirte in den neuen Bundesländern waren in der Zeit vom 01.01.1992 
bis zum 31.12.1994 in der gesetzlichen Rentenversicherung – anders als in den alten Bundes-
ländern – versicherungspflichtig, wenn sie die Voraussetzungen für die Krankenversicherung 
der Landwirte erfüllten und als Unternehmer in der landwirtschaftlichen Krankenversicherung 
versichert waren. 

Betroffen waren Unternehmer der Land- und Forstwirtschaft einschließlich des Wein-, Obst-, 
Gemüse- und Gartenbaus sowie der Teichwirtschaft und der Fischzucht, der Seen- und Fluss-
fischerei sowie der Imkerei, deren Unternehmen eine Existenzgrundlage bildet. Die zuständige 
landwirtschaftliche Krankenkasse übersandte dem zuständigen Rentenversicherungsträger  
für den bei ihr versicherten landwirtschaftlichen Unternehmer zur Durchführung der  
Rentenversicherung eine Mitgliedsbescheinigung. Außerdem unterrichtete sie den Renten- 
versicherungsträger über ihr bekannt gewordene Änderungen im Krankenversicherungs- 
verhältnis, die zugleich Auswirkungen auf die Rentenversicherungspflicht hatten (§ 229a  
Abs. 1 SGB VI i. d. F. vom 01.01.1992 bis 31.12.1994). 

Ab dem 01.01.1995 bestand für die selbständig tätigen Landwirte in den neuen Bundesländern 
nur dann – weiterhin – Rentenversicherungspflicht, wenn bereits am 31.12.1994 auf Grund der 
oben aufgeführten Voraussetzungen Versicherungspflicht bestanden hat und der Landwirt vor 
dem 02.01.1945 geboren ist oder am 31.12.1994 die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
für eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit erfüllt hatte (§ 229a Abs. 2 Satz 2 erster 
Halbsatz SGBVI in der Fassung vom 01.01.1995 bis 31.07.2004). Außerdem ist es erforderlich, 
dass der selbständig tätige Landwirt von dem Recht zur Beendigung der Versicherungspflicht 
bis zum 31.12.1995 keinen Gebrauch gemacht hat (§ 229a Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz in 
Verbindung mit Satz 3 SGB VI in der Fassung vom 01.01.1995 bis 31.07.2004). 

Zum 01.08.2004 wurde die Vorschrift des § 229a SGB VI hinsichtlich der zwischenzeitlich 
abgelaufenen Fristen für Anträge auf Beendigung der Versicherungspflicht bereinigt.  
Selbständige Landwirte, die am 01.01.1995 versicherungspflichtig waren, bleiben auch in  
dieser Tätigkeit versicherungspflichtig (§ 229a Abs. 2 SGB VI in der Fassung ab 01.08.2004). 

2.10 Meldeverfahren 

Nach § 190a Abs. 1 Satz 1 SGB VI sind selbständig Tätige nach § 2 Satz 1 Nr. 1 bis 3 SGB VI 
verpflichtet, sich innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit 
beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden. Die Rentenversicherungsträger stellen 
hierfür entsprechende Vordrucke zur Verfügung. Diese Vordrucke sind nach § 190a Abs. 1 Satz 
2 SGB VI zu verwenden. 
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AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

4. Nach welcher Vorschrift unterliegen selbständig tätige Lehrer, Seelotsen und Haus- 
gewerbetreibende der Versicherungspflicht? 

5. Welche Arbeitnehmer dürfen selbständig tätige Lehrer und Erzieher ohne Auswirkungen 
auf die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 1 SGB VI beschäftigen? 

6. Welches Gesetz regelt die Versicherungspflicht für Publizisten?  

7. Unter welchen Voraussetzungen sind Publizisten versicherungspflichtig? 
 
8. Nennen Sie Merkmale einer selbständigen Tätigkeit, die für die Ausübung als Haus- 

gewerbetreibender sprechen? 
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3. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI 

3. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 
Nr. 8 SGB VI (Gewerbetreibende in Handwerks- 
betrieben) 

LERNZIEL 

 Sie können entscheiden, ob Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben (bis 31.12.2003: 
Handwerker) in der allgemeinen Rentenversicherung versicherungspflichtig sind. 

Hinweis: 

In den nachfolgenden Ausführungen im Studientext wird, soweit möglich, zur Vereinfachung 
der Begriff „Handwerker“, der für die Zeit bis zum 31.12.2003 den Personenkreis beschrieb, 
weiterverwendet. Die ab 01.01.2004 zutreffende Beschreibung des Personenkreises stellt der 
Begriff „Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben“ dar. 

3.1 Gesetzliche Entwicklung seit 1939 

Bereits in der Zeit von 1939 bis Ende 1961 (im Gebiet der neuen Bundesländer bis zum Ende 
des Zweiten Weltkrieges) wurden in die Handwerksrolle eingetragene Handwerker in der Regel 
für den Fall der Berufsunfähigkeit und des Alters sowie zu Gunsten der Hinterbliebenen  
ohne Rücksicht auf die Höhe ihres Einkommens in der Angestelltenversicherung renten- 
versicherungspflichtig. Die für diese Zeit geltenden gesetzlichen Vorschriften enthielt das 
Handwerkerversorgungsgesetz (HVG), das mit Wirkung vom 01.01.1939 in Kraft trat. Es war 
das erste Gesetz, das für Selbständige eine Rentenversicherung außerhalb der Reichs- 
versicherungsordnung (RVO) begründete. Die Einführung der Versicherungspflicht für  
selbständige Handwerker erfolgte, weil ein selbständiger Handwerker seinen Berufsweg  
allgemein als Lehrling und Geselle begründete und er in dieser Eigenschaft versicherungs-
pflichtig war. Der Handwerker hatte mit der Begründung seiner selbständigen Tätigkeit zwar 
die Möglichkeit freiwillige Beiträge zu zahlen, davon wurde jedoch nur selten Gebrauch  
gemacht. Hierdurch war der Handwerker bei Invalidität und Alter vielfach schlechter gestellt 
als ein Arbeitnehmer. 

Das Handwerkerversorgungsgesetz wurde mit Wirkung ab 01.01.1962 durch das Handwerker-
versicherungsgesetz (HwVG) abgelöst. Die wesentliche Änderung des Handwerker- 
versicherungsgesetzes war die Einführung einer Mindestversicherungszeit von 18 Jahren in der 
gesetzlichen Rentenversicherung. Hierdurch sollte den Handwerkern bei Eintritt des Renten-
falles eine ausreichende Mindestversorgung ermöglicht werden. Außerdem wurde die Hand-
werkerversicherung seit dem 01.01.1962 in der Arbeiterrentenversicherung (vorher in der  
Angestelltenversicherung) durchgeführt, weil die betreffenden Versicherten bis zur Aufnahme 
der selbständigen Tätigkeit auch diesem Versicherungszweig angehörten und hierdurch  
Wechsel in der Zuständigkeit vermieden werden konnten. 

Das Handwerkerversicherungsgesetz wurde zum 01.01.1992 durch das Rentenreformgesetz 
aufgehoben und mit wesentlichen Änderungen in das Sozialgesetzbuch Sechstes Buch  
(SGB VI) eingefügt. 
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Durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerks- 
rechtlicher Vorschriften wurde mit Wirkung vom 01.01.2004 die Handwerksordnung (HwO) 
geändert. Hintergrund waren arbeitsmarktpolitische Erwägungen, nach denen der Zugang zur 
Ausübung eines selbständigen Handwerks erleichtert werden sollte. Mit diesen Änderungen 
wurde der so genannte „Meisterzwang“ auf 41 zulassungspflichtige Handwerke beschränkt. 
Die übrigen bis dato ebenfalls in der Anlage A der HwO aufgeführten Handwerke wurden  
zulassungsfrei, d. h. für deren Ausübung wird eine erfolgreich absolvierte Meisterprüfung nicht 
mehr zwingend vorausgesetzt. Für die zulassungsfreien Handwerke wurde nach § 19 HwO ein 
besonderes Verzeichnis eingeführt (Anlage B Abschnitt 1 der HwO). 

Des Weiteren wurde das so genannte Inhaberprinzip aufgehoben. Nach dem Inhaberprinzip 
musste grundsätzlich der Inhaber eines Handwerksbetriebes in seiner Person den handwerker-
rechtlichen Befähigungsnachweis besitzen. Die Aufhebung des Inhaberprinzips hat zur Folge, 
dass der selbständige Betrieb eines Handwerks beispielsweise auch dann möglich ist, wenn 
nicht der Inhaber des Handwerksbetriebes selbst, sondern der Betriebsleiter des eingetragenen 
Unternehmens die handwerkerrechtliche Befähigung besitzt (§ 7 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. § 1  
Abs. 1 HwO). 

Mit der Änderung der Handwerksordnung wurde auch der § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI mit Wirkung 
vom 01.01.2004 geändert. § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI regelt die Versicherungspflicht von  
selbständigen Handwerkern (Begriff bis 31.12.2003) bzw. die Versicherungspflicht von  
selbständigen Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben (Begriff ab 01.01.2004). Die  
Änderungen hatten allerdings zur Folge, dass auch selbständige Gewerbetreibende von der  
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung erfasst wurden, die nach der bis 
zum 31.12.2003 geltenden Rechtslage nicht der Versicherungspflicht unterlegen haben (z. B. 
Gewerbetreibende mit einem zulassungsfreien Handwerk oder Witwen/ Witwer). 

Durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch wurde  
rückwirkend zum 01.01.2004 diese vom Gesetzgeber nicht beabsichtigte Erweiterung des  
versicherungspflichtigen Personenkreises wieder zurückgenommen.  

Die Versicherungspflicht ist entsprechend dem bis zum 31.12.2003 geltenden Recht an die 
handwerkerrechtliche Qualifikation des selbständigen Gewerbetreibenden gebunden, so dass 
die Aufhebung des Inhaberprinzips nach der HwO nicht in das Rentenversicherungsrecht über-
tragen wird.  

In der Übergangsregelung des § 229 Abs. 2a SGB VI ist geregelt, dass die Gewerbetreibenden, 
die nach dem am 31.12.2003 geltenden Recht der Versicherungspflicht als selbständige Hand-
werker unterlagen, auch ab dem 01.01.2004 weiterhin der Versicherungspflicht unterliegen. 
Damit besteht auch für Gewerbetreibende mit einem zulassungsfreien Handwerk  
Versicherungspflicht, wenn bereits am 31.12.2003 auf Grund der Eintragung in der Handwerks-
rolle Versicherungspflicht bestanden hat.  
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3. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI 

Gesetzliche Entwicklung im Überblick 

1.1.1939 Erstmalige Erfassung des Personenkreises durch das Gesetz über die Alters- 
versorgung für das deutsche Handwerk (Handwerkerversorgungsgesetz -HVG-). Es 
gab für den Handwerker seinerzeit die folgenden drei Möglichkeiten in der Renten-
versicherung: 

           1. Volle Rentenversicherungspflicht nach dem HVG (nur Rentenversicherungs-bei-
trag), 

           2. Befreiung von der Rentenversicherungspflicht, wenn eine ausreichende Lebensver-
sicherung bestand (nur Prämien zur privaten Lebensversicherung), 

           3. Befreiung von der halben Beitragsleistung (Halbversicherung: jeweils halber Renten- 
und Lebensversicherungsbeitrag). 

1.1.1962 Inkrafttreten des Gesetzes über eine Rentenversicherung der Handwerker (Hand-
werkerversicherungsgesetz -HwVG-). 

 Grundsätzlich bestand ab diesem Zeitpunkt volle Rentenversicherungspflicht. Die 
bisher von der Rentenversicherungspflicht Befreiten und die Halbversicherten  
konnten durch Übergangsregelungen für die in diesem Zeitpunkt ausgeübten Tätig-
keiten quasi ihre Form der Versicherung beibehalten. Versicherungspflicht bestand 
nur, solange keine Pflichtbeiträge für 216 Monate gezahlt waren. Eine  
Ausnahme bestand für die Bezirksschornsteinfegermeister. 

1.1.1992 Inkrafttreten des § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI. 

Versicherungspflicht besteht dem Grunde nach auch über den 216. Kalendermonat hinaus. 

1.1.2004 Drittes Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerks- 
rechtlicher Vorschriften vom 24.12.2003. 

                 Mit Wirkung vom 01.01.2004 erfolgte eine Änderung der Handwerksordnung.  
Hiernach wurde unter anderem der „Meisterzwang“ auf 41 zulassungspflichtige 
Handwerke beschränkt. Die übrigen 53 Handwerke sind zulassungsfrei, für deren 
Ausübung wird der Meisterabschluss nicht mehr zwingend vorausgesetzt.   

                 Das Inhaberprinzip wurde aufgegeben. Dies hat zur Folge, dass seit dem 01.01.2004 
nicht mehr der Inhaber des Handwerksbetriebes selbst die handwerkerrechtliche 
Qualifikation besitzen muss. Für den selbständigen Betrieb eines Handwerks ist es z. 
B. auch ausreichend, wenn lediglich der Betriebsleiter des eingetragenen Unterneh-
mens die handwerkerrechtliche Befähigung besitzt (Anlage A der HwO). 

                 Es erfolgte außerdem die Änderung des § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI mit der Folge, dass 
nicht mehr die Versicherungspflicht von selbständigen Handwerkern (Begriff bis 
31.12.2003) geregelt wird, sondern die Versicherungspflicht von selbständig tätigen 
Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben (Begriff ab 01.01.2004).  

                 Mit der Änderung des § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI war zunächst eine – vom Gesetzgeber 
unbeabsichtigte – Erweiterung des versicherungspflichtigen Personenkreises  
verbunden. Diese wurde aber durch das Fünfte Gesetz zur Änderung des Sechsten  
Buches Sozialgesetzbuch rückwirkend zum 01.01.2004 wieder zurückgenommen.  

                 Die Versicherungspflicht ist entsprechend dem bis zum 31.12.2003 geltenden Recht 
weiterhin an die handwerkerrechtliche Qualifikation des selbständigen Gewerbe- 
treibenden gebunden, so dass die Aufhebung des Inhaberprinzips nach der HwO 
nicht in das Rentenversicherungsrecht übertragen wurde. 
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3.2 Versicherungspflichtiger Personenkreis 

Die Versicherungspflicht besteht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI ab 01.01.2004 für Gewerbe-
treibende in Handwerksbetrieben, die in die Handwerksrolle (Anlage A der HwO) eingetragen 
sind und den handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweis besitzen.  

Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 HwO sowie Betriebsfortführungen nach § 4 HwO 
bleiben außer Betracht. § 2 der Handwerksordnung (HwO) betrifft öffentlich-rechtliche Unter-
nehmen und Nebenbetriebe, § 3 HwO erläutert die Begriffe "Nebenbetrieb" und "Hilfsbetrieb" 
und § 4 HwO befasst sich mit der Fortführung des Betriebs nach dem Tod des selbständigen 
Handwerkers oder des leitenden Gesellschafters. Hierbei handelt es sich um Personen, die als 
Witwe oder Witwer, Erbe, Lebenspartner, Nachlassverwalter, Nachlasspfleger, Nachlass- 
insolvenzverwalter oder Testamentsvollstrecker den Betrieb fortführen. Alle diese Ein- 
tragungen in die Handwerksrolle sind kein Anlass für den Eintritt der Versicherungspflicht als 
Gewerbetreibender. 

Zu dem versicherungspflichtigen Personenkreis gehören auch die Bezirksschornsteinfeger-
meister (ab 2013: bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger) und jeder Gesellschafter einer in 
die Handwerksrolle eingetragenen Personengesellschaft, wenn er den handwerkerrechtlichen 
Befähigungsnachweis besitzt, selbständig tätig und in die Handwerksrolle eingetragen ist. 

Ausgehend von der Begriffsbestimmung "Gewerbetreibender" nach § 1 Abs. 1 HwO erfasst  
§ 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI nur die selbständigen Gewerbetreibenden. Obwohl nach § 1 Abs. 1 
HwO neben natürlichen auch juristische Personen in die Handwerksrolle eingetragen werden, 
kommen für die Versicherungspflicht nur natürliche Personen in Frage. Ist eine Personen- 
gesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als Gewerbetreibender, wer als Gesell-
schafter in seiner Person die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt 
(zu den Einzelheiten vgl. Abschnitt 3.3.1.3). 

Bis zum 31.12.2003 war die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI gebunden an 
eine Eintragung in die Handwerksrolle (Verzeichnis nach § 6 HwO). Eine Eintragung in die 
Handwerksrolle konnte nur mit einem in der Anlage A genannten Handwerk erfolgen. Die  
Ausübung eines Handwerks der Anlage A der HwO war grundsätzlich an den Besitz eines 
handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweises (z. B. Meisterprüfung) gebunden. 

Bedingt durch den Wegfall des Inhaberprinzips und der Definition des ”selbständigen Hand-
werkers” in der Handwerksordnung ab 01.01.2004 ist § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI den geänderten 
Begrifflichkeiten angepasst worden, so dass es sich unter den o. g. Voraussetzungen – über den 
”Status quo” hinaus – letztlich nicht um eine Versicherungspflicht für selbständig tätige Hand-
werker, sondern für selbständig tätige Gewerbetreibende (in Handwerksbetrieben) handelt.  

Durch das Dritte Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerklicher 
Vorschriften wurden mit Wirkung vom 01.01.2004 insgesamt 53 Handwerke aus der Anlage A 
herausgenommen, bei deren Ausübung im Rahmen einer selbständigen Tätigkeit nicht mehr 
zwingend der Besitz eines handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweises vorausgesetzt wird 
(so genannte zulassungsfreie Handwerke). Diese Handwerke wurden in die Anlage B der  
HwO überführt. Da in der Anlage B a. F. nur die handwerksähnlichen Gewerbe aufgeführt  
waren, wurde die Anlage B der HwO in den Abschnitt 1 und den Abschnitt 2 neu gegliedert.  
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Die aus der Anlage A der HwO in die Anlage B der HwO übernommenen zulassungsfreien 
Handwerke sind nunmehr in dem Abschnitt 1 aufgeführt (§ 18 Abs. 2 Satz 1 HwO). Die bereits 
in der Anlage B a. F. enthaltenen handwerksähnlichen Gewerbe wurden in den Abschnitt 2 
übertragen (§ 18 Abs. 2 Satz 2 HwO). 

Damit ergibt sich ab 01.01.2004 aus der Handwerksordnung folgende Gliederung der Gewerbe: 

 zulassungspflichtige Handwerke (Anlage A der HwO) 

 zulassungsfreie Handwerke (Anlage B der HwO Abschnitt 1) 

 handwerksähnliche Gewerbe (Anlage B der HwO Abschnitt 2) 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI bezieht sich nur auf zulassungs- 
pflichtige Handwerke. Die Ausübung eines zulassungsfreien Handwerks oder eines handwerks-
ähnlichen Gewerbes führt nicht zur Versicherungspflicht. Bei Ausübung eines zulassungsfreien 
Handwerks ist allerdings die Übergangsregelung des § 229 Abs. 2a SGB VI zu beachten (vgl. 
Abschnitt 3.3).  
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HwO Anlage A 

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungspflichtige 
Handwerke betrieben werden können  

 

Nr.  Nr.  

1 Maurer und Betonbauer 22 Büchsenmacher 

2 Ofen- und Luftheizungsbauer 23 Klempner 

3 Zimmerer 24 Installateur und Heizungsbauer 

4 Dachdecker 25 Elektrotechniker 

5 Straßenbauer 26 Elektromaschinenbauer 

6 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer 27 Tischler 

7 Brunnenbauer 28 Boots- und Schiffbauer 

8 Steinmetzen und Steinbildhauer 29 Seiler 

9 Stuckateure 30 Bäcker 

10 Maler und Lackierer 31 Konditoren 

11 Gerüstbauer 32 Fleischer 

12 Schornsteinfeger 33 Augenoptiker 

13 Metallbauer 34 Hörgeräteakustiker 

14 Chirurgiemechaniker 35 Orthopädietechniker 

15 Karosserie- und Fahrzeugbauer 36 Orthopädieschuhmacher 

16 Feinwerkmechaniker 37 Zahntechniker 

17 Zweiradmechaniker 38 Friseure 

18 Kälteanlagenbauer 39 Glaser 

19 Informationstechniker 40 Glasbläser und Glasapparatebauer 

20 Kraftfahrzeugtechniker 41 Mechaniker für Reifen- und Vulkani-
sationstechnik 

21 Landmaschinenmechaniker   

Abbildung 1: Anlage A der Handwerksordnung 
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Anlage B Abschnitt 1 

Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie Gewerbe betrieben 
werden können 

 

Nr.  Nr.  

1 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger 28 Müller 

2 Betonstein- und Terrazzohersteller 29 Brauer und Mälzer 

3 Estrichleger 30 Weinküfer 

4 Behälter- und Apparatebauer 31 Textilreiniger 

5 Uhrmacher 32 Wachszieher 

6 Graveure 33 Gebäudereiniger 

7 Metallbildner 34 Glasveredler 

8 Galvaniseure 35 Feinoptiker 

9 Metall- und Glockengießer 36 Glas- und Porzellanmaler 

10 Schneidwerkzeugmechaniker 37 Edelsteinschleifer und -graveure 

11 Gold- und Silberschmiede 38 Fotografen 

12 Parkettleger 39 Buchbinder 

13 Rollladen- und Sonnenschutztechniker 40 Buchdrucker; Schriftsetzer; Drucker 

14 Modellbauer 41 Siebdrucker 

15 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und Holz-
spielzeugmacher 

42 Flexografen 

16 Holzbildhauer 43 Keramiker 

17 Böttcher 44 Orgel- und Harmoniumbauer 

18 Korb- und Flechtwerkgestalter 45 Klavier- und Cembalobauer 

19 Maßschneider 46 Handzuginstrumentenmacher 

20 Textilgestalter (Sticker, Weber, Klöppler, 
Posamentierer, Stricker) 

47 Geigenbauer 

21 Modisten 48 Bogenmacher 

22 (weggefallen) 49 Metallblasinstrumentenmacher 

23 Segelmacher 50 Holzblasinstrumentenmacher 

24 Kürschner 51 Zupfinstrumentenmacher 

25 Schuhmacher 52 Vergolder 

26 Sattler und Feintäschner 53 Schilder- und Lichtreklamehersteller 

27 Raumausstatter   

Abbildung 2: Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung 
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3. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI 

3.3 Eintritt der Versicherungspflicht 

Voraussetzungen für die Versicherungspflicht 
 

 Eintragung in die Handwerksrolle, 
 

 Erfüllung der Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle  
(z. B. Meisterabschluss) in der Person des Gewerbetreibenden und 
 

 Ausübung einer selbständigen Tätigkeit. 

Die Versicherungspflicht besteht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI für Gewerbetreibende, die in 
die Handwerksrolle eingetragen und selbständig tätig sind und die in ihrer Person die für die 
Eintragung erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. Hiervon sind ausgenommen Gewerbe-
treibende, die Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 HwO führen sowie diejenigen, die 
eine Betriebsfortführung auf Grund von § 4 HwO betreiben (vgl. Abschnitt 3.2).  

Nicht versicherungspflichtig sind nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI grundsätzlich Gewerbe- 
treibende, die in dem Verzeichnis für zulassungsfreie Handwerke eingetragen sind. Allerdings 
besteht für Gewerbetreibende, die ein zulassungsfreies Handwerk (Anlage B Abschnitt 1 der 
HwO) ausüben nach § 229 Abs. 2a SGB VI Versicherungspflicht, wenn sie bereits am 
31.12.2003 versicherungspflichtig waren. Die Regelung des § 229 Abs. 2a SGB VI trägt  
der Änderung der Handwerksordnung Rechnung. Erfasst werden Gewerbetreibende, die ein  
Handwerk ausüben, mit dem sie bis zum 31.12.2003 in der Handwerksrolle eingetragen waren, 
das aber wegen der Änderung der Handwerksordnung ab 01.01.2004 zulassungsfrei ist  
und infolgedessen in die Anlage B Abschnitt 1 überführt wurde. Ein besonderes Recht auf  
Befreiung besteht für diesen Personenkreis nicht. Eine Befreiung ist hier wegen Erreichens von 
18 Jahren Pflichtbeitragszeit jedoch möglich (s. Abschnitt 3.4.2.4) 

3.3.1 Eintragung in die Handwerksrolle 

Die Versicherungspflicht besteht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI für Gewerbetreibende, die in 
die Handwerksrolle eingetragen sind. Die Eintragungsvoraussetzungen sind in der Handwerks-
ordnung (HwO) geregelt. Die Handwerksordnung ist eine einheitliche, gesetzliche Grundlage 
für das gesamte deutsche Handwerk. Die wichtigsten Regelungen der Handwerksordnung für 
den Bereich der Rentenversicherung sind folgende: 

 Berechtigung zum selbständigen Betrieb in einem zulassungspflichtigen Handwerk  
(§ 1 HwO), 

 Führung der Handwerksrolle (§ 6 HwO), 

 Eintragung in die Handwerksrolle (§ 7 HwO), 

 Löschung aus der Handwerksrolle (§ 13 HwO), 

 Meisterprüfung in einem zulassungspflichtigen Handwerk (§§ 45 bis 51 HwO), 

 Handwerkskammern (§§ 90 ff. HwO), 

 Gewerbeverzeichnisse (Anlage A, B). 

Die Handwerksrolle ist das von der Handwerkskammer zu führende Verzeichnis, in welches 
die Inhaber von Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke ihres Bezirkes mit dem von ihnen 
zu betreibenden Handwerk oder bei Ausübung mehrerer Handwerke mit diesen Handwerken 
einzutragen sind (§ 6 Abs. 1 HwO).  
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Die Handwerksrolle ist ein öffentliches Register, dessen Eintragungen für den Renten- 
versicherungsträger verbindlich sind. Eine Eintragung erfolgt von Amts wegen und auf Antrag. 
Das Muster einer Eintragungsmitteilung ist in Abbildung 3 dargestellt. 

Über die Eintragung in die Handwerksrolle hat die Handwerkskammer eine Bescheinigung  
auszustellen (so genannte Handwerkskarte). Eine Eintragung mit rückwirkender Kraft ist 
grundsätzlich nicht zulässig. Dies gilt auch für eine rückwirkende Löschung. Es ist für die  
Versicherungspflicht unbedeutend, ob die Eintragung in die Handwerksrolle nach Ablegung 
der Meisterprüfung, einer gleichgestellten Prüfung, auf Grund einer Ausnahmegenehmigung 
des Regierungspräsidenten oder einer nach dem Bundesvertriebenengesetz anzuerkennenden 
Prüfung vorgenommen wurde. 
 
  
Handwerkskammer Düsseldorf 
  
Deutsche Rentenversicherung Rheinland 
Königsallee 71, 40215 Düsseldorf 
  

 

Neuanlage Düsseldorf, den 23.06.2017 
Elektro-Service UG (haftungsbeschränkt) Betriebsnummer: 1234567 
Musterstr. 50 Rechtsform:  
45470 Mülheim Hauptbetrieb/Zweigstelle 
 Landkreisnummer 17 
 Eintragung des Betriebes 16.06.2017 
  
 Anteil HWK %:  
 
 
Handelsregistereinträge: 
Reg.Nr.: B 26966, Reg.Ort: Duisburg 
Reg.Eintr.Datum: 05.11.2014 
 
 
 
Vorherige Anschrift: 
Elektro-Service UG (haftungsbeschränkt) 
Musterstr. 5 b 
45472 Mülheim 
 
 
Eingetragene Handwerke bzw. Gewerbe: EGrl. Eintr.Datum Gültig ab Löschung zum 
Elektrotechniker  740 16.06.2017   
 
 
Geschäftsführer Peter Silie Geb. am / in: 01.01.1970 / Mülheim 
Staat: deutsch 
Gültig ab: 16.06.2017j Löschung zum:  
Handwerk/Gewerbe:  Elektroinstallateur/in 
Eintragungsgrundlage: 710 Prüf: 12.03.1994 in: Düsseldorf 
 
 
 
Abbildung 3: Muster einer Eintragungsmitteilung 
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3.3.1.1 Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle 

Die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt nur, wenn die Befähigung (z.B. Meisterprüfung) 
in dem jeweiligen Handwerk vorhanden ist. Diese Befähigung muss nicht zwingend der Inhaber 
des Betriebes besitzen. Es ist ausreichend, dass der Betriebsleiter des Betriebes die hand- 
werkerrechtliche Befähigung besitzt (§ 7 Abs. 1 HwO). In Ausnahmefällen erfolgt eine Ein-
tragung in die Handwerksrolle, ohne dass eine Meisterprüfung abgelegt wurde. Es müssen dann 
die für das Betreiben des Handwerks notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen 
werden. In der Handwerksordnung ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine Ein- 
tragung in die Handwerksrolle erfolgt. 

Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle ist nach der HwO 

 die Befähigung  

 zum selbständigen Betrieb 

 eines Handwerks 

 als stehendes Gewerbe. 

Den handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweis besitzt: 

 wer in dem zu betreibenden oder einem verwandten Handwerk die Meisterprüfung  
bestanden hat (§ 7 Abs. 1a HwO), 

 wer eine gleichwertige Prüfung abgelegt hat, die durch Rechtsverordnung als aus- 
reichend anerkannt worden ist (§ 7 Abs. 2 HwO), 

 wer in einem Mitgliedsstaat der europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen  
Vertragsstaat des EWR eine gleichwertige Berechtigung zur Ausübung eines Gewerbes 
erworben hat (§ 7 Abs. 2a HWO), 

 wer eine Ausnahmebewilligung nach §§ 8, 9 HwO erhalten hat (§ 7 Abs. 3 HwO), 

 wer eine Ausübungsberechtigung nach § 7a HwO besitzt (§ 7 Abs. 7 HwO), 

 wer eine Ausübungsberechtigung nach § 7b HwO besitzt (Altgesellenregelung), 

 wer als Vertriebener und Spätaussiedler eine der Meisterprüfung gleichwertige Prüfung 
im Ausland abgelegt hat (§ 7 Abs. 9 HwO). 

Eine Besonderheit stellt die sogenannte ”Altgesellenregelung” nach § 7 Abs. 7 i. V. m. § 7b 
HwO dar. Diese erlaubt es – bis auf wenige Ausnahmen – erfahrenen Gesellen, sich unter  
bestimmten Voraussetzungen mit einem zulassungspflichtigen Handwerk selbstständig zu  
machen, sofern sie in ihrem zulassungspflichtigen Handwerk – nach bestandener Gesellen- 
prüfung – eine Tätigkeit von insgesamt 6 Jahren ausgeübt haben, davon 4 Jahre in leitender 
Stellung. Einer für die Ausübung eines zulassungspflichtigen Handwerks erforderlichen  
Meisterprüfung bedarf es dann nicht. Diese Gewerbetreibenden werden in die Handwerksrolle 
eingetragen, weil es sich um ein zulassungspflichtiges Handwerk i. S. von § 1 Abs. 1 HwO 
handelt. 
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Selbständig ist, wer in eigenem Namen, auf eigene Rechnung und in eigener Verantwortung 
ein Gewerbe betreibt. 

Ein Handwerk ist jedes Gewerbe, das handwerksmäßig betrieben wird und zu einem Gewerbe 
gehört, das in der Handwerksordnung als Vollhandwerk (Anlage A und Anlage B Abschnitt 1 
zur Handwerksordnung) geführt wird. Typische Handwerksberufe sind beispielsweise der 
Metzger, der Bäcker, der Schuhmacher oder der Dachdecker. 

Der Handwerksbetrieb muss als stehendes Gewerbe betrieben werden. Ein stehendes Gewerbe 
ist jedes Gewerbe, das nicht durch "Umherziehen" betrieben wird. 

3.3.1.2 Mitteilungspflichten der Handwerkskammern 

Die Handwerkskammern haben nach § 196 Abs. 3 SGB VI den Regionalträgern der Deutschen 
Rentenversicherung Anmeldungen, Änderungen und Löschungen in der Handwerksrolle  
mitzuteilen. Dies gilt nur für Eintragungen in die Handwerksrolle (zulassungspflichtige  
Handwerke nach Anlage A der HwO). Eintragungen in das Verzeichnis für zulassungsfreie 
Handwerke (Anlage B der HwO Abschnitt 1) sind von den Handwerkskammern nicht an die 
Rentenversicherungsträger zu melden, weil die Ausübung eines zulassungsfreien Handwerks 
nicht zur Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI führt.  

Die Mitteilung der Handwerkskammer hat unverzüglich und seit 01.04.2018 einheitlich elekt-
ronisch an die Datenstelle der Rentenversicherung (DSRV) zu erfolgen, die diese an den zu-
ständigen Rentenversicherungsträger weiterleitet (§ 196 Abs. 3 SGB VI).  

Die Rentenversicherungsträger sind an die Eintragung, Nichteintragung und Änderung einer 
Eintragung in die Handwerksrolle sowie an eine Löschung gebunden. Ein Anfechtungsrecht 
steht dem Rentenversicherungsträger nicht zu; er kann lediglich bei der zuständigen Hand-
werkskammer oder ihrer Aufsichtsbehörde eine Überprüfung anregen. 

3.3.1.3 Rechtsformen von Handwerksbetrieben 

Ausgehend von der Begriffsbestimmung "Gewerbetreibender" nach § 1 Abs. 1 der HwO erfasst 
§ 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI nur die selbständigen Gewerbetreibenden. Obwohl nach § 1 Abs.1 
HwO Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, als natürliche und juristische 
Personen (Kapitalgesellschaften) bezeichnet sind, kommen für die Versicherungspflicht nur  
natürliche Personen in Frage. Ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, 
gilt der Gesellschafter als Handwerker, der in seiner Person die Voraussetzungen für die  
Eintragung der Gesellschaft erfüllt. Abbildung 4 gibt einen Überblick über die Rechtsformen 
von Handwerksbetrieben. 
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Übersicht der Rechtsformen von Handwerksbetrieben 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abbildung 4: Rechtsformen von Handwerksbetrieben 

Einzelfirma/ Einzelunternehmen 

In der Einzelfirma ist der Handwerker Alleininhaber des Betriebes. Er haftet mit  
seinem gesamten Vermögen und ist allein für die ordnungsgemäße Handwerksausübung  
verantwortlich.  

Personengesellschaften 

Eine Personengesellschaft wird nach § 7 Abs. 1 HwO in die Handwerksrolle eingetragen, wenn 
der Betriebsleiter in seiner Person die persönlichen Voraussetzungen für die Eintragung in die 
Handwerksrolle nach den §§ 7 Abs. 1a, 2, 2a, 3, 7 oder 9 HwO, §§ 7a oder 7b HwO erfüllt. 

Zu unterscheiden ist zwischen den Personenhandelsgesellschaften, hierzu gehören die teil-
rechtsfähigen Personengesellschaften des Handelsgesetzbuches – HGB – (die Offene Handels-
gesellschaft – OHG – und die Kommanditgesellschaft – KG –) und den Stillen Gesellschaften. 

Der stille Gesellschafter ist als Geldgeber am Handelsgewerbe eines Anderen, das dieser allein 
und in seinem Namen betreibt, derart beteiligt, dass seine Vermögenseinlage in das Vermögen 
des Inhabers des Handelsgeschäftes übergeht; er nimmt dadurch zwar am Gewinn teil, den  
Verlust hat er jedoch nur bis zum Betrag seiner eingezahlten oder rückständigen Einlage zu 
tragen.  
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Eine Personengesellschaft wird in die Handwerksrolle eingetragen, wenn bei der 

 OHG irgendein Gesellschafter, 

 BGB-Gesellschaft irgendein Gesellschafter, 

 KG ein Komplementär, 

 Stillen Gesellschaft der Inhaber des Handelsgewerbes 

den handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweis bzw. eine Ausübungsberechtigung besitzt. 
Die Rentenversicherungsträger sind auch hier an die Eintragung, Nichteintragung und  
Ablehnung einer Eintragung in die Handwerksrolle sowie an die Löschung durch die zuständige 
Handwerkskammer gebunden. 

Nach Abschnitt 1 Ziffer 3 der Anlage D zur HwO werden bei Personenhandelsgesellschaften 
in der Handwerksrolle die Firma und bei Gesellschaften des Bürgerlichen Rechts die  
Bezeichnung, unter der sie das Handwerk betreiben, sowie Ort und Straße der gewerblichen 
Niederlassung eingetragen. Darüber hinaus werden unter anderem der Vor- und Familienname, 
das Geburtsdatum und die Staatsangehörigkeit des Betriebsleiters, der die handwerker- 
rechtliche Befähigung besitzt, sowie die Personalien der übrigen Gesellschafter eingetragen. 

Zu den "Gesellschaftern einer in die Handwerksrolle eingetragenen Personengesellschaft" im 
Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI gehört jeder Gesellschafter einer eingetragenen Personen-
gesellschaft, sei es, ob er persönlich haftet oder nicht, sei es, ob er für die technische Leitung 
der Gesellschaft verantwortlich ist oder nicht, wenn er nur den handwerkerrechtlichen  
Befähigungsnachweis besitzt und als Gesellschafter in der Handwerksrolle eingetragen ist.  
Besitzt ein in die Handwerksrolle eingetragener Gesellschafter einer Personengesellschaft den 
handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweis zunächst nicht, erfüllt er die Voraussetzungen für 
das Eintreten der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI ab dem Zeitpunkt, zu dem 
er den handwerkerrechtlichen Befähigungsnachweis (zum Beispiel durch eine Meisterprüfung) 
erlangt. 

Tritt nachträglich ein neuer Gesellschafter in eine Personengesellschaft ein, so können die  
Voraussetzungen für das Eintreten der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI 
frühestens ab dem Zeitpunkt der Eintragung des Gesellschafters in die Handwerksrolle  
eintreten. Gesellschafter, die nicht die Voraussetzungen zur Eintragung in die Handwerksrolle 
erfüllen, werden nicht von der kraft Gesetzes für selbständige Gewerbetreibende bestehenden 
Rentenversicherungspflicht erfasst. Sie haben aber die Möglichkeit, freiwillige Beiträge in der 
Rentenversicherung zu zahlen (vgl. Studientext Nr. 6 „Freiwillige Versicherung“) oder die 
Pflichtversicherung für Selbständige zu beantragen (vgl. Abschnitt 5). 

Kapitalgesellschaften 

Von § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI werden nur Gesellschafter einer in die Handwerksrolle ein- 
getragenen Personengesellschaft (OHG, KG, BGB Gesellschaft, Stille Gesellschaft) erfasst. 
Deshalb kann für Gesellschafter einer in die Handwerksrolle eingetragenen Kapitalgesellschaft 
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI nicht eintreten. Allerdings kann im Einzel-
fall unter den Voraussetzungen des § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI Versicherungspflicht eintreten 
(siehe Abschnitt 4). 
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 Besonderheiten bei einer GmbH & Co. KG 

Die GmbH & Co. KG ist eine besondere Form der KG. Die unbeschränkte Haftung des  
Komplementärs einer KG wird durch die beschränkte Haftung einer GmbH ersetzt. 

Eine Personengesellschaft wird dann in die Handwerksrolle eingetragen, wenn der Betriebs-
leiter die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt (§ 7 Abs. 1 HwO). 

Der bei einer als Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragenen GmbH & Co. KG 
als Geschäftsführer oder Betriebsleiter der GmbH tätige Gesellschafter, dessen handwerker-
rechtliche Qualifikation Grundlage für die Eintragung der Gesellschaft in die Handwerksrolle 
ist, unterliegt nicht bereits der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI, weil die 
GmbH & KG als solche eine Personengesellschaft darstellt.  

Als Betriebsleiter und Gesellschafter der GmbH ist er lediglich Gesellschafter einer Kapital-
gesellschaft. Diese Tatsache führt trotz des Vorliegens des handwerkerrechtlichen  
Befähigungsnachweises nicht zur Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten- 
versicherung. Versicherungspflicht als selbständig tätiger Handwerker nach § 2 Satz 1 Nr. 8 
SGB VI kann jedoch eintreten, wenn der Betriebsleiter zusätzlich auch Gesellschafter der KG 
(als Kommanditist bei einer „echten” GmbH & Co. bzw. Komplementär oder Kommanditist 
bei einer „unechten” GmbH & Co. KG) ist. 

Ist einzig persönlich haftender Gesellschafter, welcher die Voraussetzung der Eintragung in die 
Handwerksrolle erfüllt, die GmbH, sodass keine unbeschränkte Haftung einer natürlichen  
Person mit Befähigungsnachweis besteht, muss die GmbH & Co. KG von den Handwerks-
kammern als juristische Person (Kapitalgesellschaft) behandelt und in die Handwerksrolle  
eingetragen werden. 

Seit dem 01.01.2005 entscheiden die Handwerkskammern, ob bei einer GmbH &. Co. KG 
handwerkerrechtlich eine Zuordnung zu einer Kapital- oder zu einer Personengesellschaft zu 
erfolgen hat. Diese Entscheidung bindet die Rentenversicherungsträger und sie ist daher bei der 
Beurteilung der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI maßgebend. Sollte die 
Eintragung einer GmbH & Co. KG als Kapitalgesellschaft mitgeteilt werden, tritt keine  
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI ein. 

3.3.1.4 Mitteilungspflichten der Gewerbetreibenden 

Seit dem 01.04.2018 hat der Gewerbetreibende in bestimmten Fällen eine Mitteilungspflicht 
gegenüber dem Rentenversicherungsträger. Die Frist zur Mitteilung beträgt drei Monate ab dem 
Vorliegen des Tatbestandes. Eine Mitteilungspflicht besteht, wenn 

 der handwerkerrechtliche Befähigungsnachweis erst nach der Eintragung in die Hand-
werksrolle erworben wird. Diese Verpflichtung gilt auch für Gesellschafter einer  
Personengesellschaft. 

 ein handwerklicher Nebenbetrieb als Hauptbetrieb weitergeführt wird. 
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3.3.2 Tatsächliche Ausübung der Tätigkeit 

Die Eintragung des Handwerkers oder der Personengesellschaft in die Handwerksrolle und die 
Erfüllung der Eintragungsvoraussetzungen in der Person des Gewerbetreibenden sind nicht  
allein die die Versicherungspflicht auslösenden Tatbestände. Versicherungspflicht nach  
§ 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI tritt nur dann ein, wenn der Handwerker oder der Gesellschafter die 
selbständige Tätigkeit auch tatsächlich verrichtet. Es besteht daher – trotz Eintragung in die 
Handwerksrolle – keine Versicherungspflicht, wenn die selbständige Tätigkeit noch nicht auf-
genommen, aufgegeben oder unterbrochen wird. Vom tatsächlichen Ausüben der selbständigen 
Tätigkeit ist regelmäßig für die Dauer der Eintragung in der Handwerksrolle auszugehen. Für 
den gegenteiligen Beweis reicht grundsätzlich der Vortrag des Handwerkers aus, es sei denn, 
nach den Umständen des Einzelfalles besteht erheblicher Zweifel an der Richtigkeit der  
Angaben des Versicherten. Tätig ist dagegen derjenige nicht, der zwar sein Gewerbe anmeldet, 
es aber nicht betreibt oder nur am Kapital einer Gesellschaft beteiligt ist, ohne mitzuarbeiten. 

Unter Ausübung der handwerklichen Erwerbstätigkeit ist aber nicht zu verstehen, dass der  
Gewerbetreibende selbst mit den in einem handwerklichen Betrieb anfallenden manuell- 
körperlichen Arbeiten befasst sein muss. Es reicht nach Größe, Struktur und Ausstattung des 
handwerklichen Betriebes aus, wenn der Gewerbetreibende nur noch planende, leitende und 
beaufsichtigende Funktionen übernimmt. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

9. Unter welchen Voraussetzungen tritt Versicherungspflicht bei Gewerbetreibenden in 
Handwerksbetrieben ein? 

10. Welche in der Handwerksrolle eingetragenen natürlichen Personen unterliegen nicht der 
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI? 

11. Was verstehen Sie unter der Handwerksrolle? 

12. Nennen Sie die nach der Handwerksordnung erforderliche Voraussetzung für die  
Eintragung in die Handwerksrolle. 
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3.4 Beginn und Ende der Versicherungspflicht von Gewerbe-
treibenden in Handwerksbetrieben 

LERNZIELE 

 Sie können den Beginn und das Ende der Versicherungspflicht für Gewerbetreibende in 
Handwerksbetrieben bestimmen und die verschiedenen Gründe für das Ausscheiden aus der 
Versicherungspflicht bezeichnen. 

 

3.4.1 Beginn der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag der Eintragung in die Handwerksrolle, wenn zu 
diesem Zeitpunkt die selbständige Tätigkeit auch tatsächlich ausgeübt wird. Erst wenn beide 
Voraussetzungen erfüllt sind, tritt Versicherungspflicht ein. Maßgebend für den Beginn der 
Versicherungspflicht ist das von der zuständigen Handwerkskammer gemeldete Datum über 
die Eintragung in die Handwerksrolle. Die Versicherungspflicht beginnt jedoch erst mit der 
Aufnahme der Tätigkeit, wenn diese später als die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt. 
Die Versicherungspflicht kann somit auch während eines laufenden Monats eintreten; Pflicht-
beiträge sind dann in der anteiligen Höhe zu leisten. 

Beispiel 1: 

Ein Gewerbetreibender, der den Meisterabschluss besitzt, wurde am 7.12.2017 in die 
Handwerksrolle eingetragen. Die selbständige Tätigkeit wurde ebenfalls am 7.12.2017 
aufgenommen. 

Lösung: 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI begann am 7.12.2017. 

Beispiel 2: 

Ein Gewerbetreibender mit handwerkerrechtlicher Befähigung wurde am 24.11.2017 
in die Handwerksrolle eingetragen. Die selbständige Tätigkeit wurde am 15.12.2017 
aufgenommen. 

Lösung: 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI begann am 15.12.2017. 

 

Die Ausübung einer versicherungspflichtigen Arbeitnehmerbeschäftigung neben einer selb-
ständigen Handwerkertätigkeit verdrängt nicht die Versicherungspflicht in der selbständigen 
Tätigkeit. Hierdurch wird, wie in allen anderen Fällen, in denen mehrere Beschäftigungen  
oder selbständige Tätigkeiten nebeneinander ausgeübt werden, eine Mehrfachversicherung  
begründet. Das bedeutet, dass der Handwerker sowohl auf Grund seiner selbständigen Tätigkeit 
als auch auf Grund seines abhängigen Beschäftigungsverhältnisses der Rentenversicherungs-
pflicht unterliegt. Mehrfachversicherungen sind jedoch wegen des eindeutigen Gesetzeswort-
lautes nur dann möglich, wenn der in die Handwerksrolle eingetragene Handwerker seine selb-
ständige Tätigkeit tatsächlich auch weiter ausübt.  
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Unter dieser Voraussetzung kann neben der Versicherungspflicht als Handwerker z. B. auch 
Versicherungspflicht wegen Kindererziehungszeiten (§ 3 Satz 1 Nr. 1 SGB VI), einer nicht 
erwerbsmäßigen Pflegetätigkeit (§ 3 Satz 1 Nr. 1a in Verbindung mit Satz 3 SGB VI) oder als 
Bezieher einer Entgeltersatzleistung (§ 3 Satz 1 Nr. 3 SGB VI) bestehen. 

Beispiel 3: 

Ein Gewerbetreibender wurde am 13.09.2013 in die Handwerksrolle eingetragen. Die 
selbständige Tätigkeit wurde am gleichen Tag aufgenommen. Er übte in der Zeit vom 
16.10.2017 bis zum 15.12.2017 neben seiner selbständigen Tätigkeit eine Arbeit- 
nehmerbeschäftigung aus. 

Lösung: 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI begann am 13.09.2013. Für 
die Zeit vom 16.10.2017 bis zum 15.12.2017 lag außerdem Versicherungspflicht nach 
§ 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI vor, sodass für diesen Zeitraum eine Mehrfachversicherung 
bestand. 

3.4.2 Ende der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht besteht grundsätzlich solange, wie die Voraussetzungen hierfür  
gegeben sind. Sie endet grundsätzlich mit dem Tag der Löschung der Eintragung in der Hand-
werksrolle bzw. dem Tag der Aufgabe oder Beendigung der selbständigen Tätigkeit, das heißt, 
wenn der Gewerbetreibende nachweislich seine selbständige Tätigkeit nicht mehr ausübt. 
 

Die Versicherungspflicht endet unter folgenden Voraussetzungen: 

 bei Löschung der Eintragung des Gewerbetreibenden in der Handwerksrolle, 

 bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit, 

 bei Eintritt von Versicherungsfreiheit, 

 bei einer Befreiung von der Versicherungspflicht, 

 durch Tod. 

3.4.2.1. Löschung der Eintragung in der Handwerksrolle 

Spätestens mit dem Tag der Löschung der Eintragung in der Handwerksrolle endet die  
Versicherungspflicht als Gewerbetreibender. Die Eintragung in die Handwerksrolle wird auf 
Antrag oder von Amts wegen gelöscht, wenn die Voraussetzungen für die Eintragung  
nicht mehr vorliegen. Bei Löschung der Eintragung in der Handwerksrolle ist das von der  
zuständigen Handwerkskammer gemeldete tatsächliche Löschungsdatum als Zeitpunkt  
des Entfallens der Voraussetzungen für die Versicherungspflicht maßgebend, sofern die  
selbständige Tätigkeit bis zu diesem Zeitpunkt auch tatsächlich ausgeübt worden ist.  

Ein früherer Zeitpunkt der Betriebseinstellung oder Gewerbeabmeldung als der Tag der  
Löschung der Handwerksrolleneintragung kann allerdings ein Indiz dafür sein, dass die  
selbständige Tätigkeit bereits vor der Löschung in der Handwerksrolle nicht mehr ausgeübt 
worden ist.  
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Erfolgt die Löschung wegen Verlegung des Betriebssitzes und einem damit verbundenen 
Wechsel der für die Führung der Handwerksrolle zuständigen Handwerkskammer hat dies 
keine Auswirkung auf die Versicherungspflicht, wenn der Handwerker den Betrieb am neuen 
Ort ohne schuldhaftes Zögern fortführt. 

Beispiel 1: 

Ein Gewerbetreibender wurde am 12.02.2007 in die Handwerksrolle eingetragen und 
am 09.01.2018 in der Handwerksrolle gelöscht. 

Lösung: 

Versicherungspflicht bestand nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI in der Zeit vom 12.02.2007 
bis zum 09.01.2018. 

3.4.2.2 Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit 

Da die Versicherungspflicht nur begründet wird, wenn der Gewerbetreibende neben der  
erforderlichen Eintragung in die Handwerksrolle die selbständige Tätigkeit auch tatsächlich 
ausübt, wird die Versicherungspflicht bei der Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit (zum 
Beispiel durch die Geschäftsaufgabe) beendet. 

Beispiel 2: 

Ein Gewerbetreibender wurde am 12.02.2007 in die Handwerksrolle eingetragen und 
am 08.12.2017 in der Handwerksrolle gelöscht. Der Gewerbetreibende hat seine  
Geschäftstätigkeit mit Ablauf des 24.11.2017 aufgegeben. 

Lösung: 

Versicherungspflicht bestand nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI in der Zeit vom 12.02.2007 
bis zum 24.11.2017. 

3.4.2.3 Versicherungsfreiheit 

In bestimmten Fällen sind vom eingetragenen Gewerbetreibenden in der ausgeübten selb- 
ständigen Tätigkeit keine Pflichtbeiträge zu zahlen. Das ist dann der Fall, wenn kraft Gesetzes 
Versicherungsfreiheit eintritt. Die Versicherungsfreiheit beginnt mit dem Tag, an dem die  
Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Die Versicherungsfreiheit endet mit Ablauf des Tages, 
an dem die Voraussetzungen für die Versicherungsfreiheit entfallen. Nachfolgend wird kurz 
auf die Gründe für die Versicherungsfreiheit eingegangen.  

Ein Gewerbetreibender, der eine geringfügige selbständige Tätigkeit ausübt, ist nach § 5 Abs. 2 
Nr. 2 SGB VI versicherungsfrei. Eine geringfügige Tätigkeit liegt, vor, wenn das monatliche 
Arbeitseinkommen aus dieser Tätigkeit in der Zeit bis 31.12.2012 regelmäßig 400 EUR und ab 
dem 01.01.2013 regelmäßig 450 EUR nicht übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 3 Satz 1 
SGB IV).  
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Sofern am 31.12.2012 ein regelmäßiges monatliches Arbeitseinkommen aus der selbständigen 
Tätigkeit in einem Umfang von über 400 EUR und bis 450 EUR erzielt wurde, bestand bei 
einem aktuellen monatlichen Arbeitseinkommen innerhalb dieser Einkommensgrenzen bis zum 
31.12.2014 jedoch nach der Übergangsregelung des § 229 Abs. 7 Satz 2 SGB VI weiterhin 
Versicherungspflicht. Diese Versicherungspflicht bestand aber nur solange fort, solange ein 
 regelmäßiges monatliches Arbeitseinkommen von mehr als 400 EUR erzielt wurde. Über-
schritt das regelmäßige monatliche Arbeitseinkommen während des Übergangszeitraums nicht 
mehr 400 EUR, trat Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI ein. 

Bezieht ein Gewerbetreibender eine Vollrente wegen Alters aus der Rentenversicherung, ist  
er nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI nach dem Monat des Erreichens der Regelaltersgrenze  
versicherungsfrei. Es besteht die Möglichkeit, auf die Versicherungsfreiheit nach dem Monat 
des Erreichens der Regelaltersgrenze zu verzichten. Hierzu ist eine entsprechende Erklärung 
gegenüber dem Rentenversicherungsträger abzugeben (§ 5 Abs. 4 Satz 4 SGB VI).  

Für Zeiten bis 31.12.2016 bestand bei Bezug einer Vollrente wegen Alters auch schon vor  
Erreichen der Regelaltersgrenze Versicherungsfreiheit (§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI in der Fassung 
bis 31.12.2016). Gewerbetreibende, die am 31.12.2016 wegen des Bezugs einer Altersvollrente 
vor dem Erreichen der Regelaltersgrenze in ihrer selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei  
waren, bleiben nach § 230 Abs. 9 SGB VI auch nach dem 31.12.2016 in dieser selbständigen 
Tätigkeit versicherungsfrei. Auch hier besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende  
Erklärung gegenüber dem Rentenversicherungsträger auf die Versicherungsfreiheit zu  
verzichten (§ 230 Abs. 9 Satz 4 SGB VI). 

Erhält ein Gewerbetreibender eine Pension wegen Alters nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen, liegt Versicherungs-
freiheit nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI vor. Dasselbe gilt, wenn er eine berufsständische  
Versorgung wegen Alters bezieht. 

Versicherungsfrei sind außerdem Gewerbetreibende, die 

 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 
SGB VI) oder 

 nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung  
erhalten haben (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI). 

3.4.2.4 Befreiung von der Versicherungspflicht 

Für selbständige Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben besteht die Möglichkeit, sich bei 
Vorliegen einer bestimmten Mindestpflichtbeitragszeit auf Antrag von der Versicherungs-
pflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI befreien zu lassen. Soweit der Gewerbetreibende bereits 
in der Vergangenheit – aus anderen Gründen – auf Antrag von der Versicherungspflicht befreit 
worden ist, bleibt es für die Dauer der Eintragung in die Handwerksrolle dabei. Die Befreiung 
von der Versicherungspflicht ist grundsätzlich nur auf die jeweilige Tätigkeit beschränkt und 
endet somit bei Löschung in der Handwerksrolle. Bei einer späteren Wiedereintragung in die 
Handwerksrolle ist für eine neue Befreiung ein erneuter Antrag erforderlich. 

Der Gewerbetreibende kann sich mit Erreichen einer Mindestpflichtbeitragszeit von 18 Jahren 
(= 216 Monate) nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI auf Antrag von der Versicherungspflicht als 
Handwerker befreien lassen.  
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Diese Möglichkeit bestand nach dem bis zum 31.12.2012 geltenden Recht nicht für Bezirks-
schornsteinfegermeister. Mit dem Gesetz zur Neuordnung der Altersversorgung der Bezirks-
schornsteinfegermeister und zur Änderung anderer Gesetze vom 5. Dezember 2012 wurden die 
Bezirksschornsteinfegermeister mit Wirkung ab 01.01.2013 (seit 2013 bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfeger) den übrigen Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben in der  
Anwendung des § 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI gleichgestellt. 

Auf die Pflichtbeitragszeit von 18 Jahren werden angerechnet: 

 sämtliche bis 31.12.2004 zur Arbeiter-, Angestellten- und knappschaftlichen Rentenver-
sicherung (Landesversicherungsanstalten, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 
Bundesknappschaft) sowie zu den Sonderanstalten (Bahnversicherungsanstalt und See-
kasse) entrichteten reichs- und bundesgesetzlichen Pflichtbeiträge (hierzu zählen  
auch Pflichtbeiträge, die nicht auf Grund einer versicherungspflichtigen Beschäftigung  
oder Tätigkeit gezahlt worden sind, zum Beispiel Versicherungspflicht wegen Kinder- 
erziehung), 

 sämtliche ab 01.01.2005 zur allgemeinen Rentenversicherung und zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung entrichteten bundesgesetzlichen Pflichtbeiträge (hierzu zählen auch 
Pflichtbeiträge, die nicht auf Grund einer versicherungspflichtigen Beschäftigung oder 
Tätigkeit gezahlt worden sind, zum Beispiel Versicherungspflicht wegen Kinder- 
erziehung), 

 Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz (FRG), das sind Pflichtbeiträge, die – ins-
besondere von Vertriebenen – bei einem ausländischen Träger der gesetzlichen Renten-
versicherung entrichtet worden sind, 

 Beitragszeiten zu einem System der gesetzlichen Rentenversicherung im Gebiet der  
ehemaligen DDR, 

 Beschäftigungszeiten nach dem FRG, das sind die von Vertriebenen in ihrem Herkunfts-
land zurückgelegten Beschäftigungen ohne Beitragsleistung, wenn und soweit sie einer 
rentenversicherungspflichtigen Beschäftigung in der Bundesrepublik Deutschland, für 
die Beiträge geleistet wurden, gleichstehen, 

 echte und fiktive Nachversicherungsbeiträge, 

 Nachzahlungsbeiträge von Verfolgten im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungs- 
gesetzes (BEG) oder Ehefrauen von Verfolgten im oben genannten Sinne, sofern sie als 
rechtzeitig gezahlte Pflichtbeiträge gelten, 

 Nachzahlungsbeiträge für Strafgefangene nach § 205 SGB VI, die als Pflichtbeiträge 
gelten, 

 umgedeutete Beiträge von Pflegepersonen in der Zeit vom 01.01.1992 bis zum 
31.03.1995 (§ 279e SGB VI), 

 Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung ausländischer Staaten, wenn zwischen-  
oder überstaatliche Regelungen bestehen, die hierfür ausdrücklich eine Gleichstellung 
der ausländischen Beiträge mit den nach Bundesrecht für eine rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit zu entrichtenden Beiträgen vorsehen (zum  
Beispiel Beiträge zu EU/ EWR-Mitgliedstaaten). 

Die Befreiung von der Rentenversicherungspflicht wirkt nach § 6 Abs. 4 SGB VI vom  
Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt 
wird, sonst vom Eingang des Antrages an, und beschränkt sich auf die jeweilige selbständige 
Tätigkeit. 
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Beispiel 3: 

Der 216. Pflichtbeitrag wird im Juni gezahlt. Die Befreiung wirkt ab 01.07., wenn sie 
bis 30.09. beantragt wird und ist auf die ausgeübte selbständige Tätigkeit beschränkt. 
Erfolgt die Antragstellung später, gilt die Befreiung von der Versicherungspflicht ab 
Antragseingang. 

3.4.2.5 Unterbrechung der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht als Gewerbetreibender wird grundsätzlich unterbrochen, wenn die 
selbständige Tätigkeit aus bestimmten Gründen vorübergehend nicht ausgeübt wird. Zusätzlich 
ist aber für die Unterbrechung der Versicherungspflicht das Ruhen des Betriebes erforderlich.  

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI wird aber nur dann durch Zeiten 

 der Arbeitsunfähigkeit, 

 der Teilnahme an einer Maßnahme zur Rehabilitation, 

 der Schwangerschaft/ Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem Mutterschutz-
gesetz 

unterbrochen, wenn die selbständige Tätigkeit ohne Mitarbeit des Versicherten nicht weiter 
ausgeübt werden kann (§ 58 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). Für die Dauer der Unterbrechung sind 
Pflichtbeiträge nicht zu zahlen. Ein Unterbrechungstatbestand liegt also nur bei einem  
allein tätigen Gewerbetreibenden oder bei einem Gewerbetreibenden vor, dessen Betrieb auf  
seine Mitarbeit angewiesen ist. Treffen diese Voraussetzungen nicht zu, besteht weiterhin  
Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI. 

Beispiel 4: 

Ein Gewerbetreibender wurde am 11.06.2012 in die Handwerksrolle eingetragen. Die 
selbständige Tätigkeit wurde am gleichen Tag aufgenommen. In der Zeit vom 
09.05.2017 bis zum 16.06.2017 war der Betrieb wegen Krankheit geschlossen. 

Lösung: 

Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI begann am 11.06.2012. Für 
die Zeit vom 09.05.2017 bis zum 16.06.2017 bestand keine Versicherungspflicht. 

3.4.2.6 Tod des Gewerbetreibenden 

Die Versicherungspflicht endet unabhängig vom Zeitpunkt der Löschung in der Handwerks-
rolle mit dem Todestag, wenn bis zu diesem Zeitpunkt die selbständige Erwerbstätigkeit  
ausgeübt worden ist.  
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3.5 Sonderregelungen zur Versicherungspflicht, Versicherungs-
freiheit und Befreiung von der Versicherungspflicht 

Die grundlegenden Änderungen zwischen dem bis zum 31.12.1991 geltenden Handwerker- 
versicherungsgesetz und dem ab 01.01.1992 geltenden SGB VI erforderten für bestimmte  
Personengruppen Sonderregelungen, um den Übergang zum neuen Recht zu erleichtern.  
Gewerbetreibende, die ihr Gewerbe im Beitrittsgebiet ausüben, sind auf Grund der anderen 
Ausrichtung des Gesetzes über die Sozialversicherung (generelle Versicherungspflicht) von 
den folgenden Regelungen nicht betroffen. 

3.5.1 Sonderregelungen zur Versicherungspflicht 

Sonderregelungen zur Versicherungspflicht werden in § 229 Abs. 2 SGB VI genannt.  
Gewerbetreibende, die am 31.12.1991 bereits für 216 Monate Pflichtbeiträge gezahlt hatten und 
aufgrund der damaligen Rechtslage nicht mehr versicherungspflichtig waren, sind ab 
01.01.1992 nicht erneut versicherungspflichtig geworden. Damit wurde sichergestellt, dass je-
der Gewerbetreibender, bei dem bis zum 31.12.1991 die Versicherungspflicht mit Erreichen 
der Mindestpflichtbeitragszeit von 18 Jahren automatisch entfallen war, diesen Stand behält, 
solange die maßgebliche Eintragung in die Handwerksrolle andauert. 

Bei Löschung der Eintragung in die Handwerksrolle und späterer Wiedereintragung entsteht 
jedoch Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI, sofern nicht die Befreiung von der 
Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI geltend gemacht wird. 

3.5.2 Sonderregelungen zur Versicherungsfreiheit 

Wer als Gewerbetreibender am 31.12.1991 versicherungsfrei war, weil er 

 als Inhaber einer Unternehmung des Handels, der Industrie, der Landwirtschaft oder 
 einer sonstigen Gruppe der Wirtschaft mit einem handwerklichen Nebenbetrieb in die 
Handwerksrolle eingetragen war, 

 als Nachlassverwalter, Nachlasspfleger oder Testamentsvollstrecker einen Handwerks-
betrieb leitete, 

 als Erbe oder in ungeteilter Erbengemeinschaft in die Handwerksrolle eingetragen und 
nicht in dem nachgelassenen Handwerksbetrieb tätig war, 

 als Witwe oder Witwer für die Zeit nach dem Tod des Ehegatten dessen Handwerks-
betrieb fortführte, es sei denn, diese Person war zum Zeitpunkt des Todes des Ehegatten 
selbst als selbständige Gewerbetreibende pflichtversichert, 

 auf Grund einer unselbständigen Beschäftigung als Arbeitnehmer versicherungspflichtig 
war, 

bleibt nach § 230 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI in der Handwerkertätigkeit über den 31.12.1991  
versicherungsfrei. Es wird hierdurch sichergestellt, dass insbesondere diejenigen Handwerker, 
die am 31.12.1991 wegen einer versicherungspflichtigen Beschäftigung als Arbeitnehmer  
versicherungsfrei waren, weiterhin als Handwerker versicherungsfrei sind. 
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Die Versicherungsfreiheit bleibt bestehen, solange die Voraussetzungen hierfür vorliegen. 
Nach Beendigung der die Versicherungsfreiheit auslösenden Beschäftigung tritt bei fort- 
dauernder Eintragung in die Handwerksrolle Versicherungspflicht als Gewerbetreibender ein, 
sofern nicht bei Vorliegen von mindestens 216 Pflichtbeiträgen die Befreiung von der  
Versicherungspflicht beantragt wird. Handwerker, die bis 1961 auf Grund eines Lebens- 
versicherungsvertrages oder als Versorgungsempfänger bereits nach den Übergangs- 
vorschriften des § 6 HwVG versicherungsfrei waren und dies bis zum 31.12.1991 blieben,  
sind weiterhin versicherungsfrei (§ 230 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). Diese Versicherungsfreiheit 
erstreckt sich auf alle Beschäftigungen oder selbständige Tätigkeiten und endet erst mit  
der Löschung der Eintragung in der Handwerksrolle. 

3.5.3 Sonderregelungen zur Befreiung von der Versicherungspflicht 

Die am 31.12.1991 von der Versicherungspflicht befreiten Gewerbetreibenden bleiben nach 
§ 231 Abs.1 Satz 2 Nr. 2 SGB VI ab 01.01.1992 in jeder Beschäftigung oder selbständigen 
Tätigkeit von der Versicherungspflicht befreit. 

Diese Vorschrift gilt für 

 Gewerbetreibende, die bereits eine Versorgung wegen Alters nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen  
beziehen (früher § 1230 RVO), 

 Gewerbetreibende, die nach § 7 HwVG von der Versicherungspflicht befreit wurden. 

Handwerker, die bereits eine Versorgung wegen Alters nach beamtenrechtlichen Vorschriften 
oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen beziehen und am 
31.12.1991 nicht versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht befreit waren, können 
sich nach § 230 Abs. 3 SGB VI von der Versicherungspflicht befreien lassen. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

13. Wann beginnt die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI? 

14. Wann endet die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI? 

15. In welchen Fällen liegt beim selbständig tätigen Gewerbetreibenden Versicherungs- 
freiheit vor? 

16. Unter welchen Voraussetzungen kann sich der Gewerbetreibende in einem Handwerks-
betrieb von der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI befreien lassen? 

17. In welchen Fällen wird die Versicherungspflicht § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI unterbrochen? 
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4. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI  

4. Versicherungspflichtige Selbständige nach § 2 Satz 1 
Nr. 9 SGB VI (Selbständige mit einem Auftraggeber) 

LERNZIELE 

 Sie können erläutern, unter welchen Voraussetzungen ein Selbständiger nach § 2 Satz 1  
Nr. 9 SGB VI versicherungspflichtig ist. Sie können den Beginn und das Ende der  
Versicherungspflicht ermitteln. 

 

4.1 Rechtsentwicklung 

Selbständige mit einem Auftraggeber unterliegen der Versicherungspflicht kraft Gesetzes nach 
§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI. Diese Vorschrift wurde durch das Gesetz zu Korrekturen in der  
Sozialversicherung und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte vom 19.12.1998 mit Wirkung 
ab 01.01.1999 eingefügt und durch das Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 
20.12.1999 rückwirkend zum 01.01.1999 wesentlich geändert.  
 

4.2 Voraussetzungen 

Nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI tritt die Versicherungspflicht nur ein, wenn die folgenden  
Voraussetzungen erfüllt werden: 

 Im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit darf die/ der Selbständige regelmäßig 
keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen. 

 Die/ der Selbständige darf auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber 
tätig sein. 

 

Die Regelungen der §§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis 8 sowie 229a Abs. 1 SGB VI gehen der Regelung des 
§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI jedoch vor. 

4.2.1 Keine Beschäftigung von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern 

Regelmäßig dürfen nur folgende Personen beschäftigt werden: 

 Nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer (§ 2 Satz 2 Nr. 2 
SGB VI).  

 Das gilt auch für geringfügig Beschäftigte, die nach § 5 Abs. 2 Satz 2 i. d. F. bis 
31.12.2012 auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben und nach der Übergangs- 
regelung des § 229 Abs. 5 SGB VI insoweit versicherungspflichtig bleiben sowie für 
diejenigen geringfügig Beschäftigten, die für die Zeit ab 01.01.2013 im Rahmen der 
Übergangsregelung des § 230 Abs. 8 Satz 2 SGB VI auf die Versicherungsfreiheit  
verzichten können. 

 Arbeitnehmer, die im Privathaushalt und somit nicht im unmittelbaren Zusammenhang 
mit der selbständigen Tätigkeit beschäftigt werden (wie z. B. die Beschäftigung  
einer Haushaltshilfe für die Haushaltsführung und zur Betreuung der Kinder des  
Selbständigen). 
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Die Beschäftigung mehrerer geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer, deren Entgelte  
zusammengerechnet die seit dem 1.1.2013 maßgebende monatliche Entgeltgrenze von  
450 EUR (400 EUR für Zeiten bis 31.12.2012) übersteigen, steht der Beschäftigung eines  
versicherungspflichtigen Arbeitnehmers gleich.  

Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI liegt somit nicht vor, wenn durch das  
Zusammenrechnen der Entgelte mehrerer geringfügig beschäftigter Arbeitnehmer die Entgelt-
grenze von 450 EUR im Monat überschritten wird. Auf das Überschreiten der Entgeltgrenze 
durch einen einzelnen Arbeitnehmer in dessen konkreten Beschäftigungsverhältnis kommt es 
damit nicht an.  

Neben den genannten Personenkreisen dürfen im Zusammenhang mit der selbständigen  
Tätigkeit keine anderen im Sinne von § 1 Satz 1 Nr. 1 SGB VI versicherungspflichtigen  
Arbeitnehmer regelmäßig beschäftigt werden. Dies gilt nach § 2 Satz 2 Nr. 1 SGB VI auch für 
zur Aus-, Fort- und Weiterbildung beschäftigte Personen, sofern sie mehr als nur geringfügig 
beschäftigt werden. Eine kurzfristige Beschäftigung eines Arbeitnehmers mit einem Arbeits-
entgelt von mehr als 450 EUR (bis 31.12.2012 400 EUR) im Monat bis zu max. zwei Monaten 
innerhalb eines Kalenderjahres ist hingegen zulässig. 
 

4.2.2 Selbständige Tätigkeit auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen 
Auftraggeber 

Für die Entscheidung, ob eine Tätigkeit rechtlich als selbständige Tätigkeit anzusehen ist, ist 
maßgeblich, ob die/ der Selbständige unternehmerische Entscheidungsfreiheit genießt, ein  
unternehmerisches Risiko trägt sowie unternehmerische Chancen wahrnehmen und hierfür 
selbst Werbung betreiben kann (vgl. hierzu auch die Erläuterungen zu Kapitel 1.2). 

Von einer dauerhaften Tätigkeit für nur einen Auftraggeber ist auszugehen, wenn die Tätigkeit 
im Rahmen eines wiederkehrenden Auftragsverhältnisses zu ein und demselben Auftraggeber 
erfolgt. Bei einer im Voraus begrenzten, lediglich vorübergehenden Tätigkeit für einen  
Auftraggeber - insbesondere bei projektbezogenen Tätigkeiten - wird grundsätzlich keine  
dauerhafte Tätigkeit nur für einen Auftraggeber vorliegen, wenn die Begrenzung innerhalb  
eines Jahres liegt; im Einzelfall kann auch bei längeren Projektzeiten keine dauerhafte Tätigkeit 
für einen Auftraggeber vorliegen. Hierfür ist im Zeitpunkt der Aufnahme des Auftrages eine 
vorausschauende Betrachtung vorzunehmen. 

Die Voraussetzung, dass der selbständig Tätige im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber 
tätig sein darf, umfasst nicht nur den Fall, dass der Betreffende vertraglich im Wesentlichen an 
einen Auftraggeber gebunden ist, sondern auch den Fall, dass er wirtschaftlich von einem  
Auftraggeber abhängig ist.  

Im Wesentlichen ist eine selbständig tätige Person – auch ohne eine vertragliche Ausschließ-
lichkeitsbindung an einen Auftraggeber – für nur einen Auftraggeber tätig, wenn sie mindestens 
fünf Sechstel ihrer gesamten Einkünfte aus den Tätigkeiten von diesem Auftraggeber erzielt. 
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Indizien für die Feststellung, dass die selbständig tätige Person auf Dauer und im Wesentlichen 
nur für einen Auftraggeber tätig ist, können insbesondere sein: 

 Regelmäßige Auftragsvergabe durch einen Auftraggeber 

 Dauerauftrag eines Auftraggebers zu Gunsten des Selbständigen 

 Vertragsgestaltung (z. B. Verpflichtung zur ausschließlichen Tätigkeit für den Auftrag-
geber) 

 Höhe der Einnahmen aus der Auftragstätigkeit (Merkmal 5/6 der Gesamteinkünfte) 

 Angaben des Auftraggebers oder der erwerbsmäßig tätigen Person 

 Art der Waren bzw. der Dienstleistung dient ausschließlich den Bedürfnissen des  
Auftraggebers 

 Äußeres Auftreten (z. B. Dienstkleidung, Firmenwagen, Firmenlogo). 

4.3 Beginn der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag, an dem die in § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI  
genannten Voraussetzungen erfüllt sind, frühestens jedoch ab dem 01.01.1999.  

4.4 Mehrfachversicherung 

Selbständige mit einem Auftraggeber unterliegen grundsätzlich auch dann kraft Gesetzes der 
Versicherungspflicht, wenn die Tätigkeit neben einem Beschäftigungsverhältnis oder einer  
anderen selbständigen Tätigkeit ausgeübt wird. Auch hier ist daher eine Mehrfachversicherung 
nicht ausgeschlossen. Beim Überschreiten der Beitragsbemessungsgrenze ist § 22 Abs. 2  
SGB IV zu beachten (vgl. Abschnitt 8.6, Berechnung der Beiträge in Sonderfällen). 

4.5 Ende der Versicherungspflicht 

Besondere Regelungen für das Ende der Versicherungspflicht für einen Selbständigen mit  
einem Auftraggeber sind im SGB VI nicht vorgesehen. Die Versicherungspflicht besteht  
grundsätzlich solange, wie die Voraussetzungen hierfür gegeben sind. Sie endet spätestens mit 
dem Tag der Aufgabe oder Beendigung der selbständigen Tätigkeit, das heißt, wenn der  
Selbständige nachweislich die Tätigkeit nicht mehr ausübt. 

 
Die Versicherungspflicht endet unter folgenden Voraussetzungen: 

 bei Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit, 

 bei Eintritt von Versicherungsfreiheit, 

 bei einer Befreiung von der Versicherungspflicht, 

 durch Tod. 
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4.5.1 Versicherungsfreiheit 

In bestimmten Fällen sind vom Selbständigen in der ausgeübten selbständigen Tätigkeit keine 
Pflichtbeiträge zu zahlen. Das ist dann der Fall, wenn kraft Gesetzes Versicherungsfreiheit  
eintritt. Die Versicherungsfreiheit beginnt mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen hierfür 
gegeben sind. Die Versicherungsfreiheit endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraus- 
setzungen für die Versicherungsfreiheit entfallen.  

Ein Selbständiger mit einem Auftraggeber, der eine geringfügige selbständige Tätigkeit ausübt, 
ist nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI versicherungsfrei. Eine geringfügige Tätigkeit liegt vor, wenn 
das monatliche Arbeitseinkommen aus dieser Tätigkeit in der Zeit bis 31.12.2012 regelmäßig 
400 EUR und ab dem 01.01.2013 regelmäßig 450 EUR nicht übersteigt (§ 8 Abs. 1 Nr. 1  
i. V. m. Abs. 3 Satz 1 SGB IV).  

Sofern am 31.12.2012 ein regelmäßiges monatliches Arbeitseinkommen aus der selbständigen 
Tätigkeit in einem Umfang von über 400 EUR und bis 450 EUR erzielt wurde, bestand bei 
einem aktuellen monatlichen Arbeitseinkommen innerhalb dieser Einkommensgrenzen bis zum 
31.12.2014 jedoch nach der Übergangsregelung des § 229 Abs. 7 Satz 2 SGB VI weiterhin 
Versicherungspflicht. Diese Versicherungspflicht bestand aber nur solange fort, solange ein  
regelmäßiges monatliches Arbeitseinkommen von mehr als 400 EUR erzielt wurde. Überschritt 
das regelmäßige monatliche Arbeitseinkommen während des Übergangszeitraums nicht mehr 
400 EUR, trat Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI ein. 

Bezieht der Selbständige eine Vollrente wegen Alters aus der Rentenversicherung, ist er nach 
§ 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI nach dem Monat des Erreichens der Regelaltersgrenze versicherungs-
frei. Es besteht die Möglichkeit, auf die Versicherungsfreiheit nach dem Monat des Erreichens 
der Regelaltersgrenze zu verzichten. Hierzu ist eine entsprechende Erklärung gegenüber dem 
Rentenversicherungsträger abzugeben (§ 5 Abs. 4 Satz 4 SGB VI). 

Für Zeiten bis 31.12.2016 bestand bei Bezug einer Vollrente wegen Alters auch schon vor  
Erreichen der Regelaltersgrenze Versicherungsfreiheit (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI in der Fassung 
bis 31.12.2016). Selbständige, die am 31.12.2016 wegen des Bezugs einer Altersvollrente vor 
dem Erreichen der Regelaltersgrenze in ihrer selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei waren, 
bleiben nach § 230 Abs. 9 SGB VI auch nach dem 31.12.2016 in dieser selbständigen Tätigkeit 
versicherungsfrei. Auch hier besteht die Möglichkeit, durch eine entsprechende Erklärung  
gegenüber dem Rentenversicherungsträger auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten  
(§ 230 Abs. 9 Satz 4 SGB VI). 

Erhält ein Selbständiger eine Pension wegen Alters nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen, liegt Versicherungsfreiheit 
nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 SGB VI vor. Dasselbe gilt, wenn er eine berufsständische Versorgung 
wegen Alters bezieht. 

Versicherungsfrei sind außerdem Selbständige mit einem Auftraggeber, die 

 bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 
SGB VI) oder 

 nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung  
erhalten haben (§ 5 Abs. 4 Nr. 3 SGB VI). 
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4.5.2 Befreiung von der Versicherungspflicht 

4.5.2.1 Befreiung nach § 6 Abs. 1a SGB VI 

Vorübergehende Befreiung nach der erstmaligen Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit nach 
§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI: 

Selbständige, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI versicherungspflichtig sind, werden auf ihren 
Antrag hin – nach § 6 Abs. 1 a Nr. 1 SGB VI – für einen Zeitraum von bis zu drei Jahren von 
der Versicherungspflicht befreit, ohne dass hierfür besondere Voraussetzungen vorliegen  
müssen . 

Diese Möglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht für die ersten drei Jahre nach 
der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit besteht nochmals bei der Aufnahme einer zweiten 
jedoch keiner dritten und jeder weiteren selbständigen Tätigkeit. Allerdings liegt keine zweite 
Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit vor, wenn die bereits bestehende Existenz lediglich 
umbenannt oder deren Geschäftszweck nicht wesentlich verändert worden ist.  

Befreiungsmöglichkeit für Personen, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und erstmalig nach 
§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI versicherungspflichtig werden : 

Versicherte nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI werden gemäß § 6 Abs. 1a Nr. 2 SGB VI von  
der Versicherungspflicht befreit, wenn sie das 58. Lebensjahr vollendet haben und nach einer 
zuvor ausgeübten selbständigen Tätigkeit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI versicherungs-
pflichtig werden. 

4.5.2.2 Befreiung nach § 231 Abs. 5 SGB VI 

Selbständige, die bereits am 31.12.1998 eine selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie 
nicht versicherungspflichtig waren, sind auf ihren Antrag – nach § 231 Abs. 5 SGB VI – von 
dieser Versicherungspflicht zu befreien, wenn sie folgende Voraussetzungen erfüllen: 

1. Die Person ist vor dem 02.01.1949 geboren oder 

2. die Person hat vor dem 10.12.1998 mit einem öffentlichen oder privaten Versicherungs-
unternehmen einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag abgeschlossen, der so  
ausgestaltet ist oder bis zum 30.06.2000 oder binnen eines Jahres nach dem Eintritt der 
Versicherungspflicht so ausgestaltet wird, dass 

 Leistungen für den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60. oder eines höheren 
Lebensalters sowie im Todesfall Leistungen an Hinterbliebene erbracht werden und 

 für die Versicherung mindestens eben so viele Beiträge aufgewendet werden, wie 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen wären oder  

3. die Person vor dem 10.12.1998 eine vergleichbare Form der Vorsorge betrieben hat oder 
nach diesem Zeitpunkt bis zum 30.06.2000 oder binnen eines Jahres nach Eintritt der 
Versicherungspflicht entsprechend ausgestaltet.  
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 Eine vergleichbare Vorsorge liegt vor, wenn 

 vorhandenes Vermögen oder 

 Vermögen, das auf Grund einer auf Dauer angelegten vertraglichen Verpflichtung 
angespart wird, 

 insgesamt gewährleisten, dass eine Sicherung für den Fall der Invalidität und des Erlebens 
des 60. oder eines höheren Lebensalters sowie im Todesfall für Hinterbliebene vorhanden 
ist, deren wirtschaftlicher Wert nicht hinter dem einer Lebens- oder Rentenversicherung 
nach Ziffer 2. zurückbleibt. 

Anstelle eines Lebens- oder Rentenversicherungsvertrages ist auch eine Zusage auf betriebliche 
Altersversorgung zu berücksichtigen, durch die die leistungs- und aufwandsbezogenen Voraus-
setzungen nach Ziffer 2. erfüllt werden.  

4.6 Meldeverfahren 

Nach § 190a Abs. 1 Satz 1 SGB VI sind selbständig Tätige nach § 2 Satz 1  
Nr. 9 SGB VI verpflichtet, sich innerhalb von drei Monaten nach der Aufnahme der  
selbständigen Tätigkeit beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden. Die Renten-
versicherungsträger stellen hierfür entsprechende Vordrucke zur Verfügung. Diese Vordrucke 
sind nach § 190a Abs. 1 Satz 2 SGB VI zu verwenden. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

18. Welche Voraussetzungen muss ein Selbständiger mit einem Auftraggeber erfüllen,  
damit Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI entstehen kann? 

19. Welche Personen dürfen von Selbständigen mit einem Auftraggeber beschäftigt  
werden, ohne dass es Auswirkungen auf die bestehende Versicherungspflicht hätte? 

20. Nennen Sie einige Indizien, die dafür sprechen, dass ein Selbständiger auf Dauer und  
im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist. 
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5. Auf Antrag pflichtversicherte Selbständige 

LERNZIELE 

 Sie können feststellen, ob ein Selbständiger auf Antrag pflichtversichert werden kann. Sie 
können den Beginn und das Ende der Versicherungspflicht ermitteln. 

5.1 Rechtsentwicklung für Antragspflichtversicherte 

Selbständige, die nicht bereits der Versicherungspflicht kraft Gesetzes unterliegen, können in 
den alten Bundesländern seit Oktober 1972 auf eigenen Antrag in der allgemeinen Renten- 
versicherung pflichtversichert werden. Diesen Zugang zur allgemeinen Rentenversicherung für 
selbständig Tätige eröffnete das Rentenreformgesetz vom 16.10.1972 mit den Vorschriften: 
§ 1227 Abs. 1 Nr. 9 der Reichsversicherungsordnung (RVO) und § 2 Nr. 11 des Angestellten-
versicherungsgesetzes (AVG). Die Möglichkeit bleibt den Selbständigen in den alten Bundes-
ländern auf Grund der Vorschrift zu § 4 Abs. 2 SGB VI auch nach dem Inkrafttreten des  
Rentenreformgesetzes 1992 ab 01.01.1992 erhalten. Selbständige in den neuen Bundesländern 
können sich seit dem 01.08.1991 auf Antrag nach § 4 Abs. 2 SGB VI in der allgemeinen  
Rentenversicherung pflichtversichern. Die Vorschrift zu § 4 Abs. 2 SGB VI galt nach Art. 35 
Abs. 1 Nr. 5 in Verbindung mit Art. 42 Abs. 8 des Renten-Überleitungsgesetzes bereits nach 
dem Tag der Verkündung auch im Beitrittsgebiet, d. h. ab dem 01.08.1991.  

Zugang zur Versicherungspflicht auf Antrag hat zunächst jeder Selbständige, der eine  
gewerbliche oder sonstige berufliche Tätigkeit zur Erzielung von Einkommen aus 

 Land- und Forstwirtschaft, 

 Gewerbebetrieb und/ oder 

 sonstiger selbständiger Arbeit 
 

ausübt und nicht bereits auf Grund anderweitiger Vorschriften in der zu versichernden  
Tätigkeit der Versicherungspflicht unterliegt. Ein bestimmtes (Mindest-) Einkommen ist nicht 
erforderlich. Voraussetzung ist hingegen, dass der Selbständige nicht ausschließlich Einkünfte 
aus Kapitalvermögen, aus Vermietung und Verpachtung oder aus nicht selbständiger Arbeit 
hat. In diesen Fällen ist eine Versicherungspflicht auf Antrag nicht zulässig. Die Pflicht- 
versicherung auf Antrag für eine selbständige Tätigkeit wird nicht dadurch ausgeschlossen, 
dass der Selbständige zugleich eine anderweitige (kraft Gesetzes) versicherungspflichtige  
Beschäftigung ausübt. Selbst eine weitere, bereits nach anderen Rechtsvorschriften  
versicherungspflichtige selbständige Erwerbstätigkeit steht der Versicherungspflicht auf  
Antrag nach § 4 Abs. 2 SGB VI nicht entgegen. Durch die Pflichtversicherung auf Antrag  
entstehen alle Rechte und Pflichten eines Pflichtversicherten. 

Auch die Versicherungspflicht in einer berufsständischen Versorgungseinrichtung (zum  
Beispiel für Rechtsanwälte oder Ärzte) oder in der Alterssicherung der Landwirte schließt das 
Recht zur Pflichtversicherung auf Antrag in der Rentenversicherung nicht aus. 
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5.2 Voraussetzungen 

Nach § 4 Abs. 2 SGB VI tritt die Versicherungspflicht auf Antrag ein, wenn die folgenden 
Voraussetzungen erfüllt werden: 
 

 Der Antragsteller muss eine selbständige Tätigkeit tatsächlich und nicht nur vorüber- 
gehend ausüben. 

 Es darf nicht bereits Versicherungspflicht kraft Gesetzes (§§ 2, 229, 229a SGB VI) für 
diese Tätigkeit bestehen. 

 Der Antrag muss fristgerecht gestellt werden. 

5.2.1 Antragsberechtigter Personenkreis 

Die Pflichtversicherung können unter den in § 4 Abs. 2 SGB VI aufgeführten Bedingungen alle 
Personen ohne Rücksicht auf ihre Staatsangehörigkeit beantragen, die eine selbständige  
Erwerbstätigkeit in der Bundesrepublik Deutschland ausüben. 

5.2.2 Selbständige Tätigkeit 

Eine selbständige Tätigkeit im Inland darf nicht nur vorübergehend ausgeübt werden. Vorüber-
gehend ist eine Erwerbstätigkeit dann, wenn sie nach Ansicht der Beteiligten oder nach der 
Natur der Sache von vornherein auf einen verhältnismäßig kurzen Zeitraum beschränkt ist. 

Eine selbständige Tätigkeit wird im vorstehend genannten Sinn als "nicht vorübergehend"  
angesehen, 

 wenn sie zum Zeitpunkt der Antragstellung bereits mehr als zwei Monate dauert oder 

 nicht innerhalb von zwei Monaten nach der Antragstellung beendet werden soll. 
 

Eine kurzfristige Unterbrechung der selbständigen Erwerbstätigkeit im Inland durch das  
Ausüben der Tätigkeit im Ausland ist unschädlich. Eine unschädliche (kurzfristige) Erwerbs-
tätigkeit im Ausland liegt danach bis zu zwei Monaten vor. Stellt sich nachträglich heraus,  
dass die selbständige Tätigkeit entgegen der früheren Entscheidung nur von vorübergehender 
Dauer war, ist der Bescheid über die Versicherungspflicht – selbst wenn der Versicherte dies 
beantragt – nicht zurückzunehmen. Maßgebend für die rechtliche Beurteilung ist der Sach- 
verhalt, wie er sich zum Zeitpunkt der Antragstellung darstellt. 

Für den Nachweis einer selbständigen Tätigkeit können unterschiedliche Unterlagen in Frage 
kommen. Dies sind in diesem Zusammenhang insbesondere: 
 

 Handelsregistereintragung, 

 Gewerbeanmeldung, 

 Gewerbeerlaubnis, 

 Gesellschaftsvertrag. 
 

Besteht für die selbständige Tätigkeit keine amtliche Melde-/ Erlaubnispflicht und/ oder können 
sonstige urkundliche Nachweise über Beginn und Ausübung der selbständigen Tätigkeit nicht 
erbracht werden, sind die tatsächlichen Verhältnisse maßgebend. Es reicht im Ausnahmefall 
die persönliche Erklärung des Antragstellers aus, wenn sich aus ihr der Zeitpunkt der Aufnahme 
ergibt und keine ernsthaften Zweifel an der tatsächlichen Ausübung der selbständigen Tätigkeit 
bestehen.  
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5.2.3 Keine Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften 

Besteht für die betreffende selbständige Tätigkeit bereits Versicherungspflicht nach § 2 bzw. 
den §§ 229, 229a SGB VI, so ist die Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 2 SGB VI für diese 
Tätigkeit ausgeschlossen. Dies gilt auch dann, wenn wegen Versicherungsfreiheit oder  
Befreiung von der Versicherungspflicht für diese Tätigkeit keine Pflichtbeiträge zu zahlen sind. 
So ist beispielsweise ein Handwerker, der wegen Geringfügigkeit seiner Tätigkeit als Hand-
werker nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI versicherungsfrei ist, für diese Tätigkeit nicht zur  
Antragspflichtversicherung berechtigt.  

 Ausnahme: 
Für Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben, die bei Zahlung von 18 Jahren Pflicht- 
beiträgen nach § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 4 SGB VI von der Pflichtversicherung nach § 2 S. 1  
Nr. 8 SGB VI befreit wurden, ist nach Auffassung der Rentenversicherungsträger  
ausnahmsweise eine Antragspflichtversicherung für dieselbe Tätigkeit zulässig. 

Personen, die neben ihrer selbständigen Tätigkeit noch einer abhängigen Beschäftigung als  
Arbeitnehmer nachgehen, können durchaus auf Grund ihres Antrages nach § 4 Abs. 2 SGB VI 
in der selbständigen Tätigkeit der Versicherungspflicht unterliegen. Die Antragspflicht- 
versicherung wird ebenfalls nicht dadurch ausgeschlossen, dass der Versicherte in einer  
anderen Beschäftigung oder Tätigkeit versicherungsfrei oder von der Versicherungspflicht  
befreit ist. 

5.2.4 Antragsfrist 

Die Pflichtversicherung tritt nur auf Antrag des Selbständigen ein. Der Antrag kann fristgerecht 
innerhalb eines Zeitraumes von fünf Jahren nach der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit 
oder dem Ende der Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften gestellt werden. Es handelt 
sich hierbei um eine Ausschlussfrist. Nach Ablauf der Antragsfrist kann von dem Recht auf 
Pflichtversicherung nicht mehr Gebrauch gemacht werden. Eine Wiedereinsetzung in den  
vorigen Stand nach § 27 SGB X ist unzulässig. 

Die rechtzeitige Antragstellung hängt grundsätzlich von der Aufnahme der selbständigen  
Erwerbstätigkeit ab. Der Wegfall von Versicherungspflicht ist nur dann für den Beginn der Frist 
maßgebend, wenn es sich um ein und dieselbe Tätigkeit handelt (zum Beispiel bei Handwerkern 
die Befreiung nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 SGB VI). Fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag 
oder einen gesetzlichen Feiertag, so endet die Frist nicht an diesem Tag, sondern erst mit Ablauf 
des nächsten Werktages (§ 26 Abs. 3 SGB X). 
 

Beispiel 1: 

Ein selbständiger Unternehmensberater beginnt seine selbständige Tätigkeit am 
30.01.2017. 

Lösung: 

Die Frist beginnt am 31.01.2017 und endet nach Ablauf von fünf Jahren am 
30.01.2022. 
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Beispiel 2: 

Ein selbständiger Bäckermeister hat seine selbständige Tätigkeit am 12.05.2004 auf-
genommen. Er wurde als Handwerker wegen Erreichens von 18 Pflichtbeitragsjahren 
ab 01.12.2013 von der Versicherungspflicht befreit. 

Lösung: 

Die Frist begann hier am 01.12.2013 und endet nach Ablauf von fünf Jahren am 
30.11.2018. Nicht relevant ist hier die Aufnahme der selbständigen Tätigkeit, da der 
Handwerker erst mit Ablauf des 30.11.2013 aus der Versicherungspflicht in dieser  
Tätigkeit ausgeschieden ist. 

 

Personen, die wegen der Geringfügigkeit ihrer Tätigkeit versicherungsfrei sind, müssen zur 
Vermeidung des Fristablaufs ebenfalls innerhalb von fünf Jahren nach dem Beginn der  
Erwerbstätigkeit bzw. dem Wegfall der Versicherungspflicht einen Antrag stellen. Bei  
Erfüllung der übrigen Voraussetzungen ist somit einem rechtzeitig gestellten Antrag stattzu- 
geben. Dem Antragsteller ist in diesen Fällen mitzuteilen, dass seinem Antrag entsprochen 
wird, jedoch Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI in Verbindung mit § 8  
SGB IV besteht, solange er die Geringfügigkeitsgrenzen nicht überschreitet. 

5.3 Beginn der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht beginnt nach § 4 Abs. 4 Nr. 1 SGB VI mit dem Tag, an dem erstmals 
die Voraussetzungen vorliegen, wenn der Antrag innerhalb von drei Monaten danach gestellt 
wird. Sofern die Rentenversicherungspflicht erst später beantragt wird, beginnt sie mit dem 
Tag, der dem Eingang des Antrags folgt. 

Beispiel 1: 

Aufnahme der nicht nur vorübergehenden, mehr als geringfügigen und nicht kraft  
Gesetzes versicherungspflichtigen selbständigen Tätigkeit  07.03.2018 

Antragstellung 23.05.2018 

Antragseingang 25.05.2018 
 

Lösung: 

In diesem Fall wird die selbständige Tätigkeit bereits zum Zeitpunkt der Antrag- 
stellung ausgeübt, der Antrag aber innerhalb von drei Monaten nach dem Vorliegen 
der Voraussetzungen (3-Monats-Frist: 08.03.2018 bis 07.06.2018) gestellt. Daher  
beginnt die Versicherungspflicht mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen vorliegen, 
das heißt am 07.03.2018. 
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Beispiel 2: 

Tag der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit, für die erstmals alle 
Voraussetzungen nach § 4 Abs. 2 SGB VI vorliegen 18.01.2018 
 
Antragstellung 27.04.2018 
 
Antragseingang 02.05.2018 

Lösung: 

In diesem Fall wurde der Antrag nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Vorliegen 
der Voraussetzungen (3-Monats-Frist: 19.01.2018 bis 18.04.2018) gestellt. Die Versi-
cherungspflicht beginnt somit am Tag der dem Antragseingang folgt, das heißt am 
03.05.2018. 

5.4 Unterbrechung der Versicherungspflicht 

Die Antragspflichtversicherung wird grundsätzlich unterbrochen, wenn die selbständige  
Tätigkeit vorübergehend nicht ausgeübt wird. Da bei einer selbständigen Tätigkeit diese  
Feststellung nur sehr schwer überprüfbar ist, wird als Voraussetzung für die Unterbrechung der 
Versicherungspflicht allgemein das Ruhen des Betriebes gefordert. Auch für einen nach § 4 
Abs. 2 SGB VI antragspflichtversicherten Selbständigen besteht Versicherungsfreiheit, wenn 
durch die Tätigkeit die in § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV aufgeführten Geringfügigkeitsgrenzen nicht 
überschritten werden (§ 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI in Verbindung mit § 8 Abs. 3 Satz 1 SGB IV). 
Die Versicherungsfreiheit wegen Geringfügigkeit der Tätigkeit unterbricht die Antragspflicht-
versicherung mit der Folge, dass nach Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen  
Versicherungspflicht wieder eintritt, ohne dass es eines erneuten Antrags bedarf.  

Bei Wehrübungen wird unterstellt, dass der Antrag auf Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 2 
SGB VI auch für die Zeit nach der Wehrübung aufrechterhalten bleibt. Der Versicherte kann 
jedoch erklären, dass nach der Unterbrechung der Versicherungspflicht durch die Wehrübung 
die Antragspflichtversicherung nicht aufrechterhalten werden soll. Von einer Unterbrechung 
der Versicherungspflicht ist jedoch nur dann auszugehen, wenn der Betrieb während der  
Wehrübung ruht. Die selbständige Tätigkeit gilt allerdings nach § 3 Satz 4 SGB VI als nicht 
unterbrochen, wenn der Versicherte während einer Wehrübung Leistungen für Selbständige 
nach § 13a des Unterhaltssicherungsgesetzes (USG) erhält. In diesem Fall bleibt die  
Versicherungspflicht nach § 4 Abs. 2 SGB VI  bestehen. 

5.5 Ende der Versicherungspflicht 

Die Versicherungspflicht endet mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen hierfür entfallen. 
Sie endet nach § 4 Abs. 2 SGB VI regelmäßig mit der Aufgabe der selbständigen Tätigkeit oder 
dem Eintritt der Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften für dieselbe Tätigkeit. Ändert 
sich lediglich die Art der selbständigen Tätigkeit (zum Beispiel Verkauf von Kosmetika an 
Stelle von Textilien), so bleibt die Versicherungspflicht bestehen. Dies gilt auch im Fall der 
Umwandlung der Rechtsform des Betriebes, solange der Selbständige weiterhin mitarbeitet.  
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Die für den Wegfall der Versicherungspflicht erforderliche tatsächliche Aufgabe der  
selbständigen Tätigkeit liegt in der Regel bei einer kurzfristigen Aufgabe nicht vor, wenn  
danach erneut die selbständige Tätigkeit wieder aufgenommen wird. Als Indiz für eine die  
Versicherungspflicht grundsätzlich nicht beeinflussende unschädliche Unterbrechung ist die 
Zweimonatsgrenze des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV anzusehen. Kurzfristige Unterbrechungen bis 
zu zwei Monaten beenden daher in der Regel nicht die Versicherungspflicht. 

Wird nach einer Unterbrechung von mehr als zwei Monaten wieder eine selbständige Erwerbs-
tätigkeit aufgenommen, muss die Versicherungspflicht erneut beantragt werden. Der neue  
Antrag muss dann innerhalb von fünf Jahren nach der Wiederaufnahme der selbständigen  
Erwerbstätigkeit bzw. nach dem Wegfall der Versicherungspflicht nach anderen Vorschriften 
gestellt werden.  

Wird während der Ableistung des Grundwehrdienstes bzw. ab 01.07.2011 des freiwilligen 
Wehrdienstes die selbständige Tätigkeit tatsächlich nicht ausgeübt (Betrieb ruht), beginnt nach 
Beendigung des Wehrdienstes eine erneute Antragsfrist von fünf Jahren.  

Zur Möglichkeit der Befreiung von der Versicherungspflicht nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 SGB VI 
wegen des Bestehens von Versicherungspflicht in einer berufsständischen Versorgungs- 
einrichtung wird auf die Ausführungen im Studientext Nr. 5 "Versicherungsfreiheit" verwiesen. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

21. Welche Voraussetzungen muss ein Selbständiger erfüllen, damit Versicherungspflicht 
auf Antrag nach § 4 Abs. 2 SGB VI entstehen kann? 

22. Bitte stellen Sie fest, ob in den nachfolgenden Fällen die Antragsfrist eingehalten wurde: 

 a) Aufnahme der Tätigkeit am:   14.02.2013 
  Antragstellung nach § 4 Abs. 2 SGB VI am: 16.01.2018 

 b) Aufnahme der Tätigkeit am:   16.04.2013 
  Antragstellung nach § 4 Abs. 2 SGB VI am: 24.05.2018 

23. Bitte geben Sie in den nachfolgenden Fällen den Beginn der Versicherungspflicht an: 

 a) Tag der Aufnahme der Tätigkeit, für die erstmals alle Voraussetzungen nach § 4  
Abs. 2 SGB VI vorliegen:    12.04.2018 

  Antragstellung nach § 4 Abs. 2 SGB VI am:  17.05.2018 
Antragseingang am:                         22.05.2018 

 b) Tag der Aufnahme der Tätigkeit, für die erstmals alle Voraussetzungen nach § 4  
Abs. 2 SGB VI vorliegen:    08.02.2018 

  Antragstellung nach § 4 Abs. 2 SGB VI am: 11.05.2018 
Antragseingang am:    17.05.2018 
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LERNZIELE 

Sie können die Höhe der maßgeblichen Beitragsbemessungsgrundlagen für Selbständige  
ermitteln und bestimmen, ab welchem Zeitpunkt sie jeweils zu berücksichtigen sind. 

6.1 Beitragspflichtige Einnahmen 

Nach § 161 Abs.1 SGB VI sind die beitragspflichtigen Einnahmen die Beitragsbemessungs-
grundlage für alle Versicherungspflichtigen. Dies gilt somit ebenfalls für die nach § 2  
versicherungspflichtigen Selbständigen. Welche beitragspflichtigen Einnahmen für die  
versicherungspflichtigen Selbständigen maßgebend sind, hat der Gesetzgeber in der Vorschrift 
des § 165 SGB VI festgelegt. Für Selbständige ist danach grundsätzlich ein Arbeitseinkommen 
in Höhe der Bezugsgröße bzw. Bezugsgröße (Ost) nach § 18 SGB IV beitragspflichtige  
Einnahme (sog. Regelbeitrag). Für Jungselbständige gilt ein Einkommen in Höhe von 50 vom 
Hundert der Bezugsgröße als beitragspflichtige Einnahme (sog. halber Regelbeitrag), auf  
Antrag auch der volle Betrag.  

Abweichend von der Bezugsgröße/ Bezugsgröße (Ost) bzw. halben Bezugsgröße/ Bezugsgröße 
(Ost) kann außerdem auch das nachgewiesene Arbeitseinkommen Beitragsbemessungsgrund-
lage sein. Seit dem 01.01.1999 dürfen die beitragspflichtigen Einnahmen jedoch einen  
bestimmten monatlichen Betrag nicht unterschreiten (§ 165 Abs.1 Nr. 1 SGB VI), und zwar ab 
01.01.1999 den Betrag von 630 DM, ab 01.01.2002 325 EUR, ab 01.04.2003 400 EUR und ab 
01.01.2013 450 EUR. Hierdurch wurde mit Wirkung ab Januar 1999 der Mindestbeitrag für 
versicherungspflichtige Selbständige eingeführt. Die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage  
in Höhe von derzeit 450 EUR monatlich gilt einheitlich für alle Selbständigen im gesamten  
Bundesgebiet.  

Für Handwerker, die 

 in den alten Bundesländern bereits vor dem 01.01.1992 als Handwerker selbständig tätig 
und nach dem Handwerkerversicherungsgesetz (HwVG) bis 31.12.1991 versicherungs-
pflichtig waren und 

 niedrigere Beiträge als den Durchschnittsbeitrag und/ oder Beiträge nicht für jeden Monat 
gezahlt haben, 

besteht außerdem eine Übergangsregelung in § 279 Abs. 2 SGB VI. Diese Übergangsregelung 
hat jedoch auf Grund der bereits am 30. Juni 1992 abgelaufenen Antragsfrist zwischenzeitlich 
erheblich an Bedeutung verloren. Lediglich kurze Erläuterungen hierzu ergeben sich aus  
Abschnitt 7. 

Für selbständig tätige Hebammen mit Niederlassungserlaubnis beträgt die Mindestbeitrags- 
bemessungsgrundlage 40 vom Hundert der Bezugsgröße (siehe Abschnitt 7.1). 
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6.2 Regelbeitrag 

Selbständige zahlen grundsätzlich den Regelbeitrag nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 1 
SGB VI. Die Berechnung dieses Beitrages erfolgt aus der jährlichen Bezugsgröße nach  
§ 18 SGB IV. Die Bezugsgröße ist das Durchschnittsentgelt der Versicherten der gesetzlichen 
Rentenversicherung aus dem vorvergangenen Kalenderjahr. Dieser Betrag wird jährlich neu 
festgesetzt und verändert damit jeweils die Höhe des Regelbeitrages. Im Jahre 2018 beträgt die 
jährliche Bezugsgröße (West) 36.540,00 EUR und in den neuen Bundesländern 32.340,00 EUR 
(Bezugsgröße [Ost]). Selbständige können somit ohne Nachweis des tatsächlich erzielten 
Arbeitseinkommens einen Beitrag zahlen, der sich aus der jeweiligen aktuellen Bezugsgröße 
berechnet. 

6.2.1 Halber Regelbeitrag (Jungselbständige) 

Bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren nach dem Jahr der Aufnahme der selbständigen  
Tätigkeit bezeichnet man Selbständige als "Jungselbständige". Diese "jungen" pflicht- 
versicherten Selbständigen zahlen ohne Nachweis des tatsächlich erzielten Arbeitseinkommens 
grundsätzlich den halben Regelbeitrag (§ 165 Abs. 1 Satz 2 SGB VI). Auf Antrag kann der 
Jungselbständige auch den vollen Regelbeitrag zahlen. Diese Regelung gilt seit dem 
01.01.2003. Bis zum 31.12.2002 war die Zahlung des halben Regelbeitrages vom Versicherten 
ausdrücklich zu beantragen. Wurde ein entsprechender Antrag nicht gestellt, so hatte der 
„Jungselbständige“ den Regelbeitrag zu zahlen. 

Für Bezirksschornsteinfegermeister (seit 2013: bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger) 
waren hinsichtlich der Berechtigung zur Zahlung des halben Regelbeitrages sowie eines  
einkommensgerechten Beitrages bis zum 28.11.2008 Besonderheiten zu beachten. Hierzu wird 
auf die Ausführungen in Abschnitt 7.6 verwiesen.  

Die Zahlung des halben Regelbeitrags ist nicht auf die erstmalige Aufnahme einer  
selbständigen Tätigkeit beschränkt, sondern kann mehrfach zugelassen werden. Voraussetzung 
ist allerdings, dass es sich inhaltlich um eine andere Tätigkeit handelt und dass die zunächst 
ausgeübte selbständige Tätigkeit aufgegeben wird.  

Beispiel: 

Eintragung in die Handwerksrolle am  14.05.2013 

Löschung aus der Handwerksrolle am  15.01.2018 

Gewerbeanmeldung einer selbständigen Tätigkeit als Handelsvertreter am 11.04.2018 

Beginn der neuen selbständigen Tätigkeit 24.04.2018 

Lösung: 

Auf Grund der Aufnahme der neuen selbständigen Tätigkeit am 24.04.2018 zahlt der 
Selbständige nach § 165 Abs. 1 Satz 2 SGB VI vom 24.04.2018 bis zum 31.12.2021 
den halben Regelbeitrag, sofern er nicht die Zahlung des vollen Regelbeitrages oder 
die Zahlung einkommensgerechter Beiträge beantragt. 
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6.3 Arbeitseinkommen 

Auf Antrag können die Beiträge für Selbständige nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 SGB VI 
auch aus dem durch die selbständige Tätigkeit erzielten Arbeitseinkommen berechnet werden. 
Erforderlich ist hierzu der Nachweis eines höheren oder niedrigeren Arbeitseinkommens als die 
Bezugsgröße/ Bezugsgröße (Ost). Die Ermittlung des für die Beitragsberechnung maßgebenden 
Arbeitseinkommens ergibt sich aus § 15 SGB IV in Verbindung mit § 165 SGB VI. 

6.3.1 Feststellung des Arbeitseinkommens 

Arbeitseinkommen ist der nach den Vorschriften des Einkommensteuerrechts ermittelte  
Gewinn aus einer versicherungspflichtigen selbständigen Tätigkeit (§ 15 Abs.1 Satz 1 SGB IV). 
Unter Arbeitseinkommen ist – je nachdem, wie der steuerliche Gewinn unter Beachtung des 
Einkommensteuergesetzes zu ermitteln ist – entweder  

 der Unterschiedsbetrag zwischen dem Betriebsvermögen am Schluss des Kalenderjahres 
und dem Betriebsvermögen am Schluss des vorangegangenen Kalenderjahres oder 

 der Überschuss der Betriebseinnahmen über die Betriebsausgaben  

zu verstehen. 

Bei der Ermittlung des Arbeitseinkommens dürfen für Zeiträume ab 1.1.2012 neben den  
Betriebsausgaben auch als Sonderausgaben zu berücksichtigende Kinderbetreuungskosten  
abgesetzt werden. 

MERKE 

Einkommen ist als Arbeitseinkommen zu werten, wenn es als solches nach dem  
Einkommensteuerrecht zu bewerten ist (§ 15 Abs. 1 Satz 2 SGB IV). 

Im Normalfall kann daher das Arbeitseinkommen unverändert aus dem Einkommensteuer- 
bescheid übernommen werden. 
 

6.3.2 Nachweis des Arbeitseinkommens 

Der Selbständige hat das von der Bezugsgröße/ Bezugsgröße (Ost) abweichende Arbeits- 
einkommen nachzuweisen. Der Nachweis ist seit dem 01.01.1996 durch die Vorlage des letzten 
erteilten Einkommensteuerbescheides zu erbringen (§ 165 Abs. 1 Satz 3 SGB VI). An Stelle 
des Einkommensteuerbescheides kann der Selbständige auch eine Bescheinigung des Finanz-
amtes einreichen, die folgende Angaben enthalten muss: Höhe des nachgewiesenen Arbeitsein-
kommens aus der selbständigen Tätigkeit, Veranlagungsjahr, Datum des Steuerbescheides 
(§ 165 Abs. 1 Satz 7 SGB VI). 

Da bei Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit noch kein Einkommensteuerbescheid  
für diese selbständige Tätigkeit vorgelegt werden kann, ist das Arbeitseinkommen auf  
sonstige Weise nachzuweisen (z.B. Bescheinigung des Steuerberaters, gewissenhafte Selbst-
einschätzung; § 165 Abs. 1 Satz  9 SGB VI). 

  



Selbständige Seite 56 von 87 

6. Beitragsbemessungsgrundlagen für Selbständige 

6.3.3 Hochrechnung der nachgewiesenen Einkünfte auf ein Jahresarbeits-
einkommen 

Wurden die nachgewiesenen Einkünfte (siehe 6.3.2.) nicht während des gesamten Kalender-
jahres erzielt, sind sie für die Ermittlung der beitragspflichtigen Einnahmen nach § 165 Abs. 1 
Satz 3 SGB VI auf ein Jahresarbeitseinkommen hochzurechnen. Dies gilt sowohl für die  
mit Einkommensteuerbescheid nachgewiesenen Einkünfte als auch für auf sonstige Weise 
nachgewiesene Einkünfte (z.B. Bescheinigung des Steuerberaters, gewissenhafte Selbstein- 
schätzung). Bei der Hochrechnung sind volle Monate mit 30 Tagen anzusetzen. 

Die Hochrechnung auf ein Jahresarbeitseinkommen erfolgt nach folgender Formel: 

  

 Hochgerechnetes  =           unterjährig erzielte Einkünfte  360   
Jahresarbeitseinkommen     Kalendertage der im Jahr ausgeübten selbst. Tätigkeit 
 

 
Keine Hochrechnung der nachgewiesenen Einkünfte erfolgt, sofern die Tätigkeit zwar das  
gesamte Jahr hindurch ausgeübt worden ist, jedoch zeitweise in diesem Kalenderjahr keine 
Versicherungspflicht (z. B. Selbständiger mit einem Auftraggeber beschäftigt zeitweise  
Arbeitsnehmer), Versicherungsfreiheit oder eine Befreiung bestand. 

Beispiel: 

Ausübung der versicherungspflichtigen selbständigen Tätigkeit ab dem 08.03.2018. 
Aus der Bescheinigung des Steuerberaters für das Kalenderjahr 2018 ergeben sich 
„Einkünfte aus selbständiger Arbeit“ in Höhe von 20.000,00 EUR. 

Lösung: 

Ermittlung der Kalendertage der im Jahr ausgeübten selbständigen Tätigkeit: in dem 
die Einkünfte erzielt wurden:  

 Teilmonat 08.03.2018 bis 31.03.2018      24 Tage 
 Monate 04 bis 12/2018 mit je 30 Tagen + 270 Tage 
         = 294 Tage 
Hochrechnung  

 20.000,00 EUR x 360 Tage           =          24.489,80 EUR 
   294 Tage 
  
Für die Pflichtbeitragsberechnung ist ein hochgerechnetes Arbeitseinkommen in 
Höhe von 24.489,80 EUR zugrunde zu legen. 
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6.3.4 Dynamisierung des Arbeitseinkommens 

Das nachgewiesene Arbeitseinkommen ist seit dem  01.01.1996 jährlich zu dynamisieren 
(§ 165 Abs. 1 Satz 4 SGB VI). Hierdurch soll auch für pflichtversicherte Selbständige eine 
Anpassung an die allgemeine Einkommensentwicklung erreicht werden. Die Dynamisierung 
erfolgt durch Multiplikation mit dem Vomhundertsatz, der sich aus dem Verhältnis des vor-
läufigen Durchschnittsentgeltes für das Kalenderjahr, für das der Pflichtbeitrag zu berechnen 
ist, zu dem Durchschnittsentgelt für das Veranlagungsjahr des Einkommensteuerbescheides 
ergibt.  

Das zu Beginn der selbständigen Tätigkeit auf sonstige Weise nachgewiesene Arbeitsein- 
kommen ist für das Jahr des Beginns der Versicherungspflicht der Beitragsberechnung  
unverändert zu Grunde zu legen und in den Folgejahren – bis zur Vorlage des ersten Ein- 
kommensteuerbescheides – ebenfalls zu dynamisieren (§ 165 Abs.1 Satz 10 SGB VI). Bezogen 
auf die für das Kalenderjahr 2018 vorzunehmende Beitragsberechnung ergeben sich folgende 
Faktoren für die Dynamisierung der Arbeitseinkommen der zurückliegenden Veranlagungs-
jahre: 

 

Dynamisierungsfaktoren im Jahr 2018 

Veranlagungsjahr Dynamisierungsfaktor 

2002 1,3230 

2003 1,3088 

2004 1,3033 

2005 1,2969 

2006 1,2841 

2007 1,2645 

2008 1,2367 

2009 1,2415 

2010 1,2161 

2011 1,1798 

2012 1,1476 

2013 1,1252 

2014 1,0973 

2015 1,0710 

2016 1,0466 

2017 1,0208 

2018 1,0000 
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Beispiel: 

Der Selbständige weist im Jahr 2018 durch die Vorlage des letzten Einkommen- 
steuerbescheides, der das Veranlagungsjahr 2016 betrifft, ein Arbeitseinkommen in 
Höhe von 24.000 EUR nach. 
 

Welches Einkommen wird im Jahr 2018 berücksichtigt? 

Lösung: 

Dieses nachgewiesene Arbeitseinkommen wird mit dem Faktor 1,0466 multipliziert, 
sodass sich ein dynamisiertes Arbeitseinkommen in Höhe von 25.118,40 EUR ergibt, 
das der Berechnung des einkommensgerechten Beitrages für das Jahr 2018 zu Grunde 
gelegt wird. Für die folgenden Kalenderjahre ist eine erneute Dynamisierung des  
Arbeitseinkommens in Höhe von 24.000 EUR mit dem dann maßgebenden Faktor  
vorzunehmen, bis ein neuer (letzter) Einkommensteuerbescheid vorgelegt wird. 

 
Im Einzelfall kann nach § 165 Abs. 1a SGB VI i. d. F. des 4. Euro-Einführungsgesetzes ab dem 
01.01.2001 von der vorgeschriebenen Beitragsbemessung aufgrund des dynamisierten Arbeits-
einkommens auf Antrag des Versicherten abgewichen werden, wenn das tatsächliche Arbeits-
einkommen um wenigstens 30 v. H. geringer ist als das Arbeitseinkommen auf der Grundlage 
des letzten Einkommensteuerbescheides (Sozialklausel). Das aus dem Einkommensteuer- 
bescheid festgestellte Arbeitseinkommen ist für den Vergleich mit dem laufenden Arbeitsein-
kommen nicht zu dynamisieren. Über die Minderung des laufenden Arbeitseinkommens  
gegenüber dem Arbeitseinkommen aus dem letzten Einkommensteuerbescheid muss der  
Versicherte eine Prognose abgeben (Bescheinigung des Steuerberaters oder gewissenhafte 
Selbsteinschätzung). Da gelegentliche Einkommensschwankungen unberücksichtigt bleiben 
sollen, ist insoweit immer das voraussichtliche Arbeitseinkommen des steuerrechtlichen  
Veranlagungsjahres (Kalenderjahr) nachzuweisen. Für den Vergleich ist das prognostizierte  
aktuelle Arbeitseinkommen auf ein Jahresarbeitseinkommen hochzurechnen. Änderungen in 
der Beitragshöhe sind vom Ersten des auf die Vorlage des Nachweises folgenden Kalender-
monats an zu berücksichtigen. Das nachgewiesene (laufende) Arbeitseinkommen ist solange 
der Beitragsbemessung zugrunde zu legen, bis der Einkommensteuerbescheid für das Jahr vor-
gelegt wird, für das das aktuelle Arbeitseinkommen nachgewiesen wurde. 

Beispiel: 

Der Selbständige zahlt aktuell Beiträge aus einem dynamisierten Arbeitseinkommen. 
Grundlage für die Beitragsbemessung ist das mit dem Einkommensteuerbescheid für 
das Jahr 2016 nachgewiesene Arbeitseinkommen in Höhe von 26.000 EUR. Der  
Versicherte übersendet am 14.03.2018 (Eingang beim Rentenversicherungsträger) 
eine Bescheinigung des Steuerberaters, die eine Prognose über das Arbeitseinkommen 
für die Zeit von April bis Dezember 2018 in Höhe von 13.000 EUR enthält und  
beantragt die Feststellung der Beitragspflicht zu überprüfen, da er nicht mehr in der 
Lage sei, die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zu zahlen.  
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Das auf ein Jahresarbeitseinkommen hochgerechnete aktuelle Arbeitseinkommen  
beträgt 17.333,33 EUR. Es liegt um mehr als 30 v. H. unter dem Arbeitsein- 
kommen aus dem letzten Einkommensteuerbescheid, sodass die Beiträge ab dem 
01.04.2018 aus dem Arbeitseinkommen in Höhe von 17.333,33 EUR berechnet  
werden. Das Arbeitseinkommen in Höhe von 17.333,33 EUR (ab 2019 dynamisiert) 
ist solange der Beitragsberechnung zugrunde zu legen, bis der Einkommensteuer- 
bescheid für das Jahr 2018 vorgelegt werden kann.  

6.3.5 Niedrigere Arbeitseinkommen 

Selbständige können bei Nachweis eines niedrigeren Arbeitseinkommens entsprechend  
niedrigere Beiträge als den Regelbeitrag zahlen. Seit dem 01.01.1996 ist das nachgewiesene 
Arbeitseinkommen nach § 165 Abs. 1 Sätze 4, 10 SGB VI zu dynamisieren. Sofern das  
dynamisierte Arbeitseinkommen die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage unterschreitet, ist 
es auf diesen Betrag anzuheben.  

Die jeweils geltenden Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen ergeben sich aus der nachfolgen-
den Tabelle: 
 

Zeitraum Monatl. Mindestbeitrags- 
bemessungsgrundlage 

jährliche Mindestbeitrags- 
bemessungsgrundlage 

01.01.1999 bis 31.12.2001 630 DM 7.560 DM 

01.01.2002 bis 31.03.2003 325 EUR 3.900 EUR 

01.04.2003 bis 31.12.2012 400 EUR 4.800 EUR 

ab 01.01.2013 450 EUR 5.400 EUR 

Tabelle 4: Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für selbständig Tätige 
 

 Anmerkung: 
Für selbständig tätige Hebammen mit Niederlassungserlaubnis beträgt die Mindest 
beitragsbemessungsgrundlage 40 vom Hundert der Bezugsgröße (siehe Abschnitt 7.1). 

Beispiel: 

Der Selbständige weist im Januar 2018 durch die Vorlage des letzten Einkommen-
steuerbescheides, der das Veranlagungsjahr 2016 betrifft, ein Arbeitseinkommen in 
Höhe von 3.500 EUR nach. Dieses nachgewiesene Arbeitseinkommen wird mit dem 
Faktor 1,0466 multipliziert, sodass sich ein dynamisiertes Arbeitseinkommen in Höhe 
von 3.663,10 EUR ergibt. Dieses dynamisierte Arbeitseinkommen ist, da es die  
geltende jährliche Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 5.400 EUR  
unterschreitet, auf diesen Wert anzuheben. Hieraus ergibt sich ein monatlicher  
Beitrag in Höhe von 83,70 EUR. Für die folgenden Kalenderjahre ist eine erneute  
Dynamisierung des nachgewiesenen Arbeitseinkommens in Höhe von 3.500,00 EUR 
mit dem dann maßgebenden Faktor vorzunehmen, bis ein neuer (letzter) Einkommen-
steuerbescheid vorgelegt wird. Ggf. ist das dynamisierte Arbeitseinkommen erneut auf 
die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage anzuheben. 
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Erzielt der Selbständige jedoch  aktuell kein Arbeitseinkommen (z.B. bei Verlust) oder nur ein 
geringfügiges Arbeitseinkommen, das die seit dem 01.01.2013 im gesamten Bundesgebiet  
geltende Geringfügigkeitsgrenze nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV von monatlich 450 EUR nicht 
übersteigt, besteht Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 2 Nr. 2 SGB VI. In der Zeit vom 
01.04.2003 bis 31.12.2012 lag der Betrag bei 400 EUR, in der Zeit vom 01.01.1999 bis 
31.03.2003 bei 325 EUR. Zudem durfte im zuletzt genannten Zeitraum die Tätigkeit nur  
weniger als 15 Stunden pro Woche ausgeübt werden.  
 

6.3.6 Höhere Arbeitseinkommen 

Von einem nachgewiesenen höheren Arbeitseinkommen als einem Arbeitseinkommen in Höhe 
der Bezugsgröße bzw. Bezugsgröße (Ost) können ohne weitere einschränkende Voraus- 
setzungen entsprechende Beiträge berechnet werden. Seit dem 01.01.1996 ist das nach- 
gewiesene Arbeitseinkommen nach § 165 Abs. 1 Sätze 4, 10 SGB VI zu dynamisieren. Die 
obere Begrenzung für die Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrundlage ist die jeweils 
geltende jährliche Beitragsbemessungsgrenze. Sie beträgt im Jahr 2018 in den alten Bundes-
ländern 78.000 EUR und 69.600 EUR in den neuen Bundesländern.  

6.4 Auswirkungen eines Einkommensnachweises 

Grundsätzlich sind Änderungen in der Beitragsberechnungsgrundlage nur für die Zukunft  
möglich. Besonderheiten gelten, wenn der Selbständige einkommensgerechte Beiträge  
zahlt, da § 165 Abs. 1 Satz 8 SGB VI hier detailliert regelt, ab wann das durch den  
Einkommensteuerbescheid nachgewiesene Arbeitseinkommen für die Beitragsberechnung zu 
berücksichtigen ist. 

6.4.1 Änderungen bei Zahlung des Regelbeitrages 

Zahlt der Selbständige den Regelbeitrag und beantragt er eine abweichende Beitragszahlung 
entsprechend dem eigenen Arbeitseinkommen, so ist dies regelmäßig nur für die Zukunft  
zulässig. Ein durch den letzten Einkommensteuerbescheid nachgewiesenes niedrigeres oder  
höheres Arbeitseinkommen führt grundsätzlich ab dem Beginn des Monats, der dem Eingang 
des Nachweises beim Rentenversicherungsträger folgt, zu einer Änderung der Beitragshöhe. 

Beispiel 1: 
 

Ein Selbständiger in Köln zahlt seit dem 01.01.2018 den Regelbeitrag, der sich  
aus einem Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugsgröße von jährlich 36.540 EUR  
berechnet. Mit Schreiben vom 13.03.2018 (Posteingang beim Rentenversicherungs-
träger 16.03.2018) beantragt er die Zahlung von Beiträgen nach dem letzten erteilten 
Einkommensteuerbescheid aus dem Jahr 2016. Aus diesem Bescheid ergibt sich ein 
Arbeitseinkommen in Höhe von jährlich 30.000 EUR. Dieser Bescheid wurde am 
11.12.2017 ausgefertigt. 
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Lösung: 
 

Aus der anteiligen Beitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 9.135 EUR, die sich 
aus 3/12 der jährlichen Beitragsbemessungsgrundlage in Höhe der Bezugsgröße nach 
§ 18 SGB IV ergibt (2018: 36.540EUR) sind die Monatsbeiträge bis Ende März 2018 
zu berechnen. 
Das Arbeitseinkommen in Höhe von 30.000 EUR ist für die Berechnung der Beiträge 
ab 01.04.2018 (Folgemonat der Antragstellung) zu berücksichtigen. Das mit dem  
Einkommensteuerbescheid für das Veranlagungsjahr 2016 nachgewiesene Arbeits 
einkommen in Höhe von 30.000 EUR ist mit dem Faktor in Höhe von 1,0466 zu  
dynamisieren, sodass sich als Beitragsbemessungsgrundlage 31.398,00 EUR ergeben. 
Eine rückwirkende Änderung der Beitragsbemessungsgrundlage kommt nicht in  
Betracht, da der Selbständige auf Grund der Zahlung des Regelbeitrages sein  
Gestaltungsrecht für die Vergangenheit bereits ausgeübt hat. 

6.4.2 Änderungen bei Zahlung eines einkommensgerechten Beitrages 

Wird der Einkommensteuerbescheid oder die Bescheinigung des Finanzamtes vom  
Versicherten  vorgelegt, so  wird das neu  nachgewiesene  Arbeitseinkommen  vom Beginn des 
Monats nach dem Eingang des Bescheides oder der Bescheinigung berücksichtigt (§ 165  
Abs. 1 Satz 8 SGB VI). 

Legt der Versicherte den Einkommensteuerbescheid erst später vor, so werden Änderungen von 
Amts wegen mit Beginn des dritten Kalendermonats nach Ausfertigung des Einkommen- 
steuerbescheides vorgenommen (§ 165 Abs.1 Satz 8 SGB VI). In der Praxis bedeutet dies, dass 
Beiträge auch rückwirkend neu berechnet werden, wenn der Einkommensteuerbescheid  
verspätet vorgelegt wird. Der Selbständige ist verpflichtet, diesen Nachweis spätestens zwei 
Kalendermonate nach Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides vorzulegen (§ 165 Abs. 1 
Satz 6 SGB VI). 

Beispiel 2: 

Ein Selbständiger zahlt seit geraumer Zeit einkommensgerechte Beiträge, die sich  
aus einem zum 01.01.2018 dynamisierten Arbeitseinkommen in Höhe von jährlich  
29.500 EUR berechnen. Mit Schreiben vom 10.4.2018 (Posteingang beim Renten- 
versicherungsträger 13.4.2018) beantragt er die Berechnung von Beiträgen nach dem 
letzten erteilten Einkommensteuerbescheid aus dem Jahr 2016. Aus diesem Bescheid 
ergibt sich ein Arbeitseinkommen in Höhe von jährlich 35.000 EUR. Dieser Bescheid 
wurde am 16.01.2018 ausgefertigt. 

Lösung: 

Auf Grund des am 16.01.2018 erteilten Einkommensteuerbescheides ist die Beitrags-
berechnung mit Wirkung ab 01.04.2018 (Beginn des dritten Kalendermonats nach der 
Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides) auf Grund des neu nachgewiesenen 
Arbeitseinkommens vorzunehmen. Das neue Arbeitseinkommen in Höhe von 35.000 
EUR ist vor der Berechnung der Beiträge noch mit dem Faktor des Jahres 2016 
(1,0466) zu dynamisieren, sodass bei der Beitragsberechnung ein Betrag in Höhe von 
36.631,00 EUR zu Grunde gelegt wird.  
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6.4.3 Überprüfung der Einkommenshöhe 

Alle Selbständige, die einen einkommensgerechten Beitrag zahlen, werden von den Renten-
versicherungsträgern in regelmäßigen Abständen aufgefordert, den jeweils letzten erteilten  
Einkommensteuerbescheid vorzulegen. Ist zwischenzeitlich kein neuer Einkommensteuer- 
bescheid ergangen, so erfolgt die Beitragsberechnung aus dem vorliegenden Einkommen- 
steuerbescheid. Das mit diesem Bescheid nachgewiesene Arbeitseinkommen wird vor der  
Beitragsberechnung gemäß § 165 Abs.1 Satz 4 SGB VI dynamisiert. 

Solange das dynamisierte Arbeitseinkommen aus einem Einkommensteuerbescheid die jeweils 
maßgebende Beitragsbemessungsgrenze übersteigt, braucht ein neuer Einkommensteuer- 
bescheid jedoch nicht vorgelegt zu werden (§ 165 Abs. 1 Satz 5 SGB VI). 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

24. Bitte stellen Sie fest, von wann bis wann die folgenden selbständigen Jungunternehmer 
im Sinne des § 165 Abs. 1 Satz 2 SGB VI sind: 

 a) Aufnahme der selbständigen Tätigkeit: 09.01.2015 
 b) Aufnahme der selbständigen Tätigkeit: 23.12.2015 

25. Der Bäckermeister Walter Vollkorn wird am 11.04.2018 in die Handwerksrolle der 
Handwerkskammer Köln eingetragen. Im Rahmen einer Selbsteinschätzung gibt er  
als zu erwartendes Einkommen für das erste Jahr seiner selbständigen Tätigkeit ca. 
29.800 EUR an. Er beantragt, den Regelbeitrag zahlen zu dürfen. Kann dem Antrag 
entsprochen werden? 

26. Welche Veränderung ergäbe sich in der Lösung zu Aufgabe 25, wenn Walter Vollkorn 
beantragen würde, einen einkommensgerechten Beitrag zahlen zu dürfen und das  
Arbeitseinkommen durch eine Bescheinigung des Steuerberaters belegt? 

27. Der Metzgermeister Richard Hoherippe wurde am 04.01.2018 in die Handwerksrolle 
der Handwerkskammer Aachen eingetragen. Durch Selbsteinschätzung gibt er als zu 
erwartendes Einkommen ca. 80.000 EUR pro Jahr an. Er beantragt eine einkommens-
gerechte Beitragszahlung. 

Bitte stellen Sie in den nachfolgend beschriebenen Fällen Nr. 28 und Nr. 29 fest, von 
welchem Zeitpunkt an die niedrigere oder höhere Beitragsbemessungsgrundlage der Beitrags-
berechnung zu Grunde gelegt werden muss. 

28. Ein Handwerker übersendet dem zuständigen Rentenversicherungsträger mit Schreiben 
vom 16.01.2018 (Posteingang am 22.01.2018) den Einkommensteuerbescheid für  
das Jahr 2016. Aus diesem Bescheid ergibt sich ein Arbeitseinkommen in Höhe von 
27.000 EUR. Der Bescheid wurde am 15.12.2017 ausgefertigt. Bisher hat der Hand-
werker den Regelbeitrag gezahlt. 
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29. Ein Handwerker übersendet dem zuständigen Rentenversicherungsträger mit Schreiben 
vom 10.04.2018 (Posteingang am 12.04.2018) den Einkommensteuerbescheid für  
das Jahr 2016. Aus diesem Bescheid ergibt sich ein Arbeitseinkommen in Höhe von 
15.000 EUR. Der Bescheid wurde am 13.10.2017 ausgefertigt. Bisher hatte der Hand-
werker ebenfalls einkommensgerechte Beiträge gezahlt. 

30. Bitte nennen Sie die möglichen Beitragsbemessungsgrundlagen für Bezirksschornstein-
fegermeister. 

31.  Bitte stellen Sie fest, von wann bis wann der folgende Handwerker Junghandwerker im 
Sinne des § 165 Abs. 1 Satz 2 SGB VI ist/ war: 

 Erstmalige Eintragung in die Hw-Rolle: 11.01.2005 
 Beginn der selbständigen Tätigkeit:  11.01.2005 
 Löschung aus der Hw-Rolle:   16.05.2007 
 Erneute Eintragung in die Hw-Rolle:  23.02.2018 
 Aufnahme der selbständigen Tätigkeit: 23.02.2018 
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7 Sonderregelungen für bestimmte Selbständige 

LERNZIEL 

 Sie kennen einige Sonderregelungen für Selbständige, insbesondere für Alleinhandwerker 
in den alten Bundesländern, und den Begriff des Alleinhandwerkers. 

Für bestimmte Selbständige bestehen Sonderregelungen, die nachfolgend aufgeführt werden. 

7.1 Hebammen 

Als Übergangsvorschrift legt § 279 Abs. 1 SGB VI für Hebammen in den alten Bundesländern 
eine Mindestbeitragsbemessungsgrundlage fest und bestimmt, dass als beitragspflichtige  
Einnahmen mindestens 40 Prozent der Bezugsgröße nach § 18 SGB IV anzusetzen sind, selbst 
wenn das tatsächlich erzielte Arbeitseinkommen diesen Wert nicht erreicht. Für das Kalender-
jahr 2018 ergeben sich als Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 1.218 EUR (40 Prozent von 
der monatlichen Bezugsgröße in Höhe von 3.045 EUR). Der monatliche Mindestbeitrag für 
Hebammen beträgt ab 1. Januar 2018 somit 226,55 EUR. 

7.2 Seelosten 

Bei Seelotsen sind gemäß § 165 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 SGB VI beitragspflichtige Einnahmen das 
tatsächlich erzielte Arbeitseinkommen. 

7.3 Künstler und Publizisten 

Nach § 165 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 SGB VI sind die beitragspflichtigen Einnahmen bei Künstlern 
und Publizisten das voraussichtliche Jahresarbeitseinkommen (§ 12 KSVG), mindestens jedoch 
3.900 EUR (§ 3 KSVG) wobei zum Arbeitseinkommen auch die Vergütung und Nutzung  
urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistungen zählt. 

7.4 Hausgewerbetreibende 

Bei Hausgewerbetreibenden sind beitragspflichtige Einnahmen nach § 165 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 
SGB VI das Arbeitseinkommen aus der selbständigen Tätigkeit. Weiterhin bestimmt § 165  
Abs. 2 SGB VI, dass für Hausgewerbetreibende, die ehrenamtlich tätig sind, die Regelungen 
für Arbeitnehmer, die ehrenamtlich tätig sind (§ 163 Abs. 3 SGB VI), entsprechend gelten. 
Diesbezüglich wird auf die Ausführungen im Studientext Nr. 3 "Beitrags- und Meldeverfahren" 
verwiesen. 

7.5 Küstenschiffer und Küstenfischer 

Beitragspflichtige Einnahme bei Küstenschiffern und Küstenfischern ist nach § 165 Abs. 1  
Satz 1 Nr. 5 SGB VI das in der Unfallversicherung maßgebende beitragspflichtige Arbeits-
einkommen.  

Auch bei Küstenschiffern und Küstenfischern kann der Beitragsbemessung im Einzelfall auf 
Antrag das laufende Arbeitseinkommen zu Grunde gelegt werden. Für diesen Personenkreis 
gelten in diesem Fall die Sätze 5 bis 7 in § 165 Abs. 1a SGB VI (Sozialklausel). 
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7.6 Bezirksschornsteinfegermeister bzw. bevollmächtigte  
Bezirksschornsteinfeger 

Die Vorschrift des § 165 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI i. d. F. bis zum 28. November 2008 schränkte 
für Bezirksschornsteinfegermeister (seit 2013: bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger) die 
Möglichkeit, einkommensgerechte Beiträge nach § 165 Abs. 1 Nr. 1 Alternative 2 SGB VI zu 
zahlen, bis zu diesem Zeitpunkt ein. So konnte für diese Handwerker bis zum 28. November 
2008 nur ein nachgewiesenes höheres – nicht hingegen niedrigeres – Arbeitseinkommen als die 
Bezugsgröße/ Bezugsgröße (Ost) der Beitragsberechnung zu Grunde gelegt werden. Erst seit 
der Streichung des § 165 Abs. 1 Nr. 6 SGB VI durch Art. 3 Nr. 2 des Gesetzes über die  
Neuregelung des Schornsteinfegerwesens vom 26.11.2008 mit Wirkung vom 29.11.2008 ist 
diese Einschränkung beseitigt worden, so dass jetzt auch Bezirksschornsteinfegermeister einen 
niedrigeren (einkommensgerechten) Beitrag zahlen dürfen. 

Die Zahlung des halben Regelbeitrages war bis zum 28. 11.2008 ebenfalls nicht möglich.  
Seit dem 29.11.2008 zahlen aber auch Bezirksschornsteinfegermeister während der ersten drei  
Kalenderjahre nach dem Jahr der Aufnahme der selbständigen Tätigkeit den halben Regel- 
beitrag. 

7.7 Alleinhandwerker in den alten Bundesländern 

Der Gesetzgeber hat wegen der Änderung der gesetzlichen Vorschriften, die die Feststellung 
der Beitragsbemessungsgrundlagen betrafen, für die Handwerker in den alten Bundesländern 
Übergangsregelungen geschaffen. Eine dieser Regelungen wurde insbesondere für die Hand-
werker erlassen, die nach dem bis zum 31.12.1991 geltenden Recht die Möglichkeit hatten, 
niedrigere und/ oder höhere Beiträge nur für jeden zweiten Kalendermonat zu zahlen. Diese 
außer Kraft getretenen Regelungen betrafen "Junghandwerker" und "Alleinhandwerker". Die 
Sonderregelung für so genannte "Junghandwerker" wurde bereits unter Abschnitt 6.2.1  
erläutert. Die Übergangsregelung (§ 279 Abs. 2 SGB VI) betrifft Alleinhandwerker, das heißt 
Personen, die ihre selbständige Tätigkeit allein oder nur mit wenigen zugelassenen Mitarbeitern 
(Beschäftigten) ausüben. 

Da die Übergangsregelung nur für Handwerker gilt, die bereits vor dem 01.01.1992 der  
Versicherungspflicht als Handwerker unterlagen, können Handwerker, die erstmalig oder  
erneut ab 01.01.1992 als Handwerker versicherungspflichtig werden, nicht unter die Vorschrift 
des § 279 Abs. 2 SGB VI fallen, auch wenn sie Alleinhandwerker sein sollten. Im Übrigen ist 
die Antragsfrist, die für die Anwendung der Übergangsregelung zu beachten ist, bereits am 
30. Juni 1992 abgelaufen. 

An dieser Stelle wird daher darauf verzichtet, den Inhalt der Vorschrift eingehend zu erläutern. 
Es ist ausreichend zu erläutern, welche Beitragsbemessungsgrundlagen für solche Handwerker 
aktuell noch in Betracht kommen. 

Generell wird vorausgesetzt, dass die nach § 279 Abs. 2 SGB VI erforderlichen Voraus- 
setzungen, die nachfolgend stark vereinfacht zusammengefasst werden, erfüllt werden. 
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7.7.1 Voraussetzungen 

Folgende Voraussetzungen waren von den Handwerkern zu erfüllen, die von der Übergangs-
regelung des § 279 Abs. 2 SGB VI Gebrauch machen wollten: 

 es musste sich um so genannte "Alleinhandwerker" handeln, 

 die Eigenschaft des „Alleinhandwerkers" musste bereits im Jahre 1991 bestanden haben 
und ununterbrochen fortbestehen, 

 die Betroffenen mussten im Jahre 1991 niedrigere Beiträge als den Durchschnittsbeitrag 
und/ oder Beiträge nicht für jeden Monat gezahlt haben, 

 die Betroffenen mussten bis spätestens 30.06.1992 einen entsprechenden Antrag beim 
Rentenversicherungsträger gestellt haben. 

Nur wenn alle genannten Voraussetzungen erfüllt waren, kann die Übergangsvorschrift  
angewandt werden. Dies bedeutet, dass Beiträge, auch ohne Nachweis eines niedrigeren  
Arbeitseinkommens, von einer niedrigeren Beitragsbemessungsgrundlage als der Bezugsgröße 
berechnet werden können. Welcher Betrag im jeweiligen Fall die (Mindest-) Beitrags- 
bemessungsgrundlage ist, hängt von der Beitragsleistung im Jahre 1991 ab. Vereinfacht kann 
gesagt werden: Je geringer die Gesamtbeitragsleistung im Jahre 1991 war, umso niedriger ist 
die zulässige Beitragsbemessungsgrundlage nach § 279 Abs. 2 SGB VI.  

7.7.1.1 Alleinhandwerkereigenschaft 

Die Zugehörigkeit zum Personenkreis der Alleinhandwerker stellt auf die im Gewerbebetrieb 
rentenversicherungspflichtig beschäftigten Personen ab. Als Gewerbebetrieb ist der Hand-
werksbetrieb zu verstehen. 

Alleinhandwerker sind insbesondere Handwerker, die 

 allein tätig sind, 

 nur zusammen mit Lehrlingen tätig sind, 

 nur zusammen mit Lehrlingen und dem Ehegatten tätig sind, 

 nur zusammen mit Lehrlingen und einem Verwandten ersten Grades tätig sind. 

7.7.1.2 Beitragszahlung im Jahre 1991 

Die Handwerker mussten, um nach der Übergangsvorschrift des § 279 Abs. 2 SGB VI  
niedrigere Beiträge zahlen zu dürfen, bereits im Jahre 1991 insgesamt weniger als den  
Durchschnittsbeitrag gezahlt haben. 

7.7.1.3 Antragstellung bis 30. Juni 1992 

Die im § 279 Abs. 2 SGB VI beschriebenen Vergünstigungen kann der Handwerker nur dann 
in Anspruch nehmen, wenn er dies bis zum 30.06.1992 beantragt hat (§ 279 Abs. 2 Satz 4  
SGB VI). Hatte er zunächst nicht alle Voraussetzungen erfüllt, so musste er dennoch  
vorsorglich bis 30.06.1992 einen Antrag stellen, damit er eventuell später niedrigere Beiträge 
nach dieser Vorschrift zahlen darf. 
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7.7.2 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 50 Prozent der  
Bezugsgröße 

Jeder Alleinhandwerker, der irgendwann im Jahr 1991 von der Möglichkeit der Zahlung von 
Beiträgen für nur jeden zweiten Kalendermonat (Monate mit gerader Ordnungszahl: Februar, 
April, Juni, August, Oktober und Dezember) Gebrauch gemacht hat, kann Beiträge zahlen, die 
aus einem Betrag in Höhe von mindestens 50 Prozent der jährlichen Bezugsgröße (2018 = 
18.270 EUR) berechnet werden. Hieraus ergibt sich mindestens der halbe Regelbeitrag ab 
01.01.2018 in Höhe von 283,19 EUR monatlich. Die Berechtigung zur niedrigeren Beitrags-
leistung besteht jedoch nur für die weitere ununterbrochene Fortdauer der Alleinhandwerker-
eigenschaft. 

7.7.3 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 40 Prozent der  
Bezugsgröße 

Jeder Alleinhandwerker, der 

 im Jahr 1991 allein von der Möglichkeit der Zahlung von Beiträgen unter dem geltenden 
Regelbeitrag Gebrauch gemacht hat und 

 die besonderen Einkommensvoraussetzungen erfüllt, 

kann Beiträge zahlen, die aus einem Betrag in Höhe von mindestens 40 Prozent der jährlichen 
Bezugsgröße (2018 = 14.616 EUR) berechnet werden, solange er weiterhin ununterbrochen 
Alleinhandwerker ist. Hieraus ergibt sich ab Januar 2018 mindestens ein Beitrag in Höhe von 
226,55 EUR monatlich. 

Die Möglichkeit der niedrigeren Beitragszahlung besteht nur, wenn die im letzten Einkommen-
steuerbescheid ausgewiesenen Jahreseinkünfte aus dem Gewerbebetrieb vor Abzug der  
Sonderausgaben und Freibeträge weniger als 50 Prozent der Bezugsgröße (2018 = 18.270 EUR) 
betragen. 

7.7.4 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage in Höhe von 20 Prozent der  
Bezugsgröße 

Jeder Alleinhandwerker, der 

 im Jahr 1991 sowohl von der Möglichkeit der Zahlung von Beiträgen unter dem geltenden 
Regelbeitrag als auch der Zahlung für nur jeden zweiten Kalendermonat Gebrauch  
gemacht hat und 

 die besonderen Einkommensvoraussetzungen erfüllt, 

kann Beiträge zahlen, die aus einem Betrag in Höhe von mindestens 20 Prozent der jährlichen 
Bezugsgröße (2018 = 7.308 EUR) berechnet werden, solange er weiterhin ununterbrochen  
Alleinhandwerker ist. Hieraus ergibt sich für die Zeit ab 01.01.2018 mindestens ein Beitrag in 
Höhe von 113,27 EUR monatlich. 

Die Möglichkeit der niedrigeren Beitragszahlung besteht nur, wenn die im letzten Einkommen-
steuerbescheid ausgewiesenen Jahreseinkünfte aus dem Gewerbebetrieb vor Abzug der  
Sonderausgaben und Freibeträge weniger als 50 Prozent der Bezugsgröße (2018 = 18.270 EUR) 
betragen. Sollten die besonderen Einkommensvoraussetzungen nicht erfüllt werden, können 
diese Alleinhandwerker allerdings Beiträge zahlen, die aus der Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage von 50 Prozent der Bezugsgröße (2018 = 18.270 EUR) berechnet werden. 
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AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

32. Seit wann müssen Handwerker versicherungspflichtig sein, damit sie Rechte aus der 
Übergangsvorschrift § 279 Abs. 2 SGB VI herleiten können? 

33. Bis wann musste ein Handwerker (vorsorglich) den Antrag nach § 279 Abs. 2 SGB VI 
stellen? 

34. Für welche Handwerker gilt die Übergangsvorschrift des § 279 Abs. 2 SGB VI? 
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8. Berechnung der Beiträge 

LERNZIELE 

 Sie können die unterschiedlichen (anteiligen) Beiträge für Selbständige berechnen.  
Sie können die Höhe des Beitrages für einen Selbständigen, der auch als Arbeitnehmer  
versicherungspflichtig ist, feststellen. 

Die Beiträge für versicherungspflichtige Selbständige werden gemäß § 157 SGB VI nach einem 
Vomhundertsatz (Beitragssatz) von der Beitragsbemessungsgrundlage erhoben, die nur bis zur 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze berücksichtigt wird. 

Für die Berechnung eines jeden Beitrages werden somit folgende Berechnungsgrößen benötigt: 

 Beitragspflichtige Einnahmen nach § 161 SGB VI in Verbindung mit § 165 SGB VI, 

 Beitragssatz nach § 158 SGB VI, 

 Beitragsbemessungsgrenze in den alten Bundesländern nach § 159 SGB VI bzw. in den 
neuen Bundesländern nach § 275a SGB VI. 

Zu beachten ist, dass nach § 228a Abs. 1 SGB VI die Bezugsgröße für das Beitrittsgebiet  
(Bezugsgröße-Ost) maßgebend ist, wenn die Einnahmen aus einer Tätigkeit im Beitrittsgebiet 
erzielt werden. 

8.1 Feststellung der (anteiligen) beitragspflichtigen Einnahmen 

Für die Berechnung des Beitrages ist die jeweils nach den vorstehend gemachten Ausführungen 
gewählte oder festgelegte jährliche Beitragsbemessungsgrundlage maßgebend. Besteht für  
einen Selbständigen für einen vollen Kalendermonat Versicherungspflicht, ist aus der  
jährlichen Beitragsbemessungsgrundlage mittels folgender Formel die monatliche Beitrags- 
bemessungsgrundlage zu errechnen. 

 Monatliche Beitragsbemessungsgrundlage = Jährliche Beitragsbemessungsgrundlage  30 
  360 

Bei der Beitragsberechnung ist ein voller Kalendermonat mit 30 Tagen zu berücksichtigen 
(§ 123 Abs. 3 SGB VI). Hierdurch ergibt sich der jeweilige volle Monatsbeitrag. 

Als volle Monatsbeiträge kommen die nachfolgend genannten Beiträge in Betracht: 

 halber Regelbeitrag, 

 Regelbeitrag, 

 einkommensgerechter Beitrag, ggf. angehoben auf den Mindestbeitrag 

 Höchstbeitrag. 
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Beginnt oder endet die Versicherungspflicht hingegen im Laufe eines Kalendermonats, sind 
mit der nachfolgend genannten Formel die anteiligen beitragspflichtigen Einnahmen des Teil-
zeitraumes für die Beitragsberechnung zu ermitteln. Bei der Feststellung der Tage sind die  
Monate mit der tatsächlichen Anzahl von Tagen zu berücksichtigen. 

 Anteilige = Jährliche Beitragsbemessungsgrundlage  Anzahl der Tage 
Beitragsbemessungsgrundlage  360 

8.2 Beitragssatz 

Der nach § 158 Abs. 1 SGB VI in der gesetzlichen Rentenversicherung geltende Beitragssatz 
wird gemäß § 160 SGB VI regelmäßig durch eine Rechtsverordnung der Bundesregierung  
festgesetzt. Er kann jedoch auch durch ein Gesetz bestimmt werden. Für die Berechnung der 
Beiträge für Selbständige ist der Beitragssatz zu berücksichtigen, der in dem Monat gilt bzw. 
gegolten hat, für den der Beitrag fällig wird.  

Der Beitragssatz betrug  

- vom 01.01.2003 bis 31.12.2006 durchgehend  19,5 %. 
- in der Zeit vom 01.01.2007 bis 31.12.2011   19,9 %.  
- in der Zeit vom 01.01.2012 bis 31.12.2012   19,6 %.  
- in der Zeit vom 01.01.2013 bis 31.12.2014   18,9 %. 
- in der Zeit vom 01.01.2015 bis 31.12.2017  18,7 %. 
Seit dem 01.01.2018 beträgt der Beitragssatz  18,6 % 

8.3 Beitragsbemessungsgrenze 

Die nach § 159 SGB VI geltende Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Renten- 
versicherung wird ebenfalls gemäß § 160 SGB VI durch Rechtsverordnung der Bundes- 
regierung festgesetzt. Als Beitragsbemessungsgrundlage kommt für Selbständige nur ein Euro-
Betrag bis maximal zur Beitragsbemessungsgrenze in Betracht, das heißt, dass höhere Arbeits-
einkommen auf diesen Wert zu begrenzen sind. Für die Berechnung der Beiträge für  
Selbständige ist die Beitragsbemessungsgrenze zu berücksichtigen, die in dem Monat gilt bzw. 
gegolten hat, für den der Beitrag berechnet wird. In den neuen Bundesländern ist nach § 228a 
in Verbindung mit § 275a SGB VI die Beitragsbemessungsgrenze für das Beitrittsgebiet  
(Beitragsbemessungsgrenze [Ost]) zu beachten. 

8.4 Formel zur Beitragsberechnung 

Die Beiträge für Selbständige sind nach folgender Formel zu berechnen: 

 Beitrag = Jährliche Beitragsbemessungsgrundlage  Anzahl der Tage  Beitragssatz 
  360  100 

Bei der Beitragsberechnung sind nach den in § 121 Abs. 4 SGB VI festgelegten allgemeinen 
Berechnungsgrundsätzen zur Verhinderung von Rundungsdifferenzen die Multiplikationen vor 
den Divisionen durchzuführen. Der sich bei Anwendung des Beitragssatzes auf die Beitrags-
bemessungsgrundlage ergebende Beitrag wird centgenau berechnet. Eine Rundung auf volle 
Euro-Beträge findet nicht statt. Wenn eine taggenaue Berechnung erfolgen muss, ist der  
Monatsbeitrag mit der Anzahl der Tage, für die Beitragspflicht besteht, zu multiplizieren und 
durch dreißig zu dividieren. 



Selbständige Seite 71 von 87 

8. Berechnung der Beiträge 

8.5 Beispielhafte Berechnungen 

Beispiel 1: 

Es ist der Regelbeitrag für Selbständige in Dresden für den Monat Januar 2018 zu berechnen. 
Ausgehend von den vorstehenden Ausführungen ist der Regelbeitrag aus der jährlichen  
Bezugsgröße (Ost) – für das Kalenderjahr 2018 beträgt diese 32.340,00 EUR – und dem  
aktuellen Beitragssatz in Höhe von 18,6 v. H. zu berechnen. 

Der Regelbeitrag (Ost) wird nach folgender Formel berechnet: 

 Regelbeitrag (Ost) = Jährliche Bezugsgröße (Ost)  30  Beitragssatz 
  360  100 

Für den Monat Januar 2018 wird der Regelbeitrag für die neuen Bundesländer daher wie folgt 
berechnet: 

 32.340 EUR  30  18,6 = 501,27 EUR 
 360  100 

Der Regelbeitrag für Selbständige in den neuen Bundesländern beträgt somit ab 01.01.2018 
501,27 EUR monatlich. 

Beispiel 2: 

Es ist der anteilige Regelbeitrag für Selbständige in den alten Bundesländern für die Zeit vom   
18.01.2018 bis 27.01.2018 zu berechnen. 

Der anteilige Regelbeitrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 Anteiliger Regelbeitrag = Regelbeitrag  Tage Beitragspflicht 
  30 

Für den Zeitraum vom 18.01.2018 bis 27.01.2018 wird der anteilige Regelbeitrag für die alten 
Bundesländer wie folgt berechnet: 

 566,37 EUR x 10 = 188,79 EUR 
 30 

In den alten Bundesländern beträgt der anteilige Regelbeitrag für den Zeitraum vom 18.01.2018 
bis 27.01.2018  somit 188,79 EUR. 
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Beispiel 3: 

Nachfolgend soll ein voller Monatsbeitrag aus einem jährlichen dynamisierten Arbeitsein- 
kommen in Höhe von 32.200 EUR für die Zeit ab Januar 2018 berechnet werden. 

Der Beitrag errechnet sich nach folgender Formel: 

 Monatlicher Beitrag = Jahresarbeitseinkommen  30  Beitragssatz 
  360  100 

 32.200 EUR  30 x 18,6 = 499,10 EUR 
 360  100 

Für die Zeit ab 01.01.2018 beträgt der einkommensgerechte Beitrag für den Selbständigen  
mit einem dynamisierten Jahreseinkommen in Höhe von 32.200 EUR somit 499,10 EUR 
monatlich. 

Beispiel 4: 

Im nächsten Fall soll der anteilige Monatsbeitrag aus einem jährlichen dynamisierten Arbeits-
einkommen in Höhe von 32.200 EUR (Monatsbeitrag siehe Beispiel 3) für die Zeit vom 
18.01.2018 bis 27.01.2018 berechnet werden. 

Zunächst ist der volle Monatsbeitrag zu berechnen: 

 32.200 EUR  30 x 18,6 = 499,10 EUR 
  360  100 

Der anteilige einkommensgerechte Beitrag wird nach folgender Formel berechnet: 

 Anteiliger einkommensgerechter Beitrag = Monatsbeitrag  Tage Beitragspflicht 
  30 

Für die Zeit vom 18.01.2018 bis 27.01.2018 wird der anteilige einkommensgerechte Beitrag 
daher wie folgt berechnet: 

 499,10 EUR  10 = 166,37 EUR 
 30 

Der Beitrag, der von dem Selbständigen mit einem dynamisierten Jahreseinkommen in Höhe 
von 32.200 EUR für die Zeit vom 18.01.2018 bis 27.01.2018 zu zahlen ist, beträgt 166,37 EUR. 
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8.6 Berechnung der Beiträge in Sonderfällen – Zusammen- 
treffen von Beiträgen als Selbständiger und Arbeitnehmer 

Nach § 22 Abs. 2 SGB IV sind die beitragspflichtigen Einnahmen aus mehreren gleichzeitig 
bestehenden Versicherungsverhältnissen auf die Beitragsbemessungsgrenze zu kürzen, wenn 
sie zusammen diesen Betrag übersteigen. Die Beitragsbemessungsgrenze für die alten Bundes-
länder nach § 159 SGB VI beträgt im Jahre 2018 monatlich 6.500 EUR. Die Beitrags- 
bemessungsgrenze für die neuen Bundesländer beträgt im Jahre 2018 monatlich 5.800 EUR 
(§ 275a SGB VI).  

Übt ein Selbständiger neben seiner versicherungspflichtigen selbständigen Tätigkeit noch eine 
weitere versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit oder eine versicherungspflichtige  
Beschäftigung als Arbeitnehmer aus, so können Beiträge für sämtliche Beschäftigungen bzw. 
Tätigkeiten zusammen nur aus dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen bis höchstens zur 
jeweiligen Beitragsbemessungsgrenze gezahlt werden. Zahlt der Selbständige den Regel- 
beitrag, ist als beitragspflichtige Einnahme die Bezugsgröße zu Grunde zu legen. Besteht  
daneben eine  weitere versicherungspflichtige selbständige Tätigkeit, ist bei einer einkommens-
unabhängigen Beitragszahlung insgesamt nur ein Regelbeitrag zu zahlen. 

Übersteigen die Gesamteinnahmen des Selbständigen die Beitragsbemessungsgrenze, so  
vermindern sich für die Beitragsberechnung die Einnahmen aus beiden Arbeitsbereichen, aus 
denen beitragspflichtige Einnahmen erwachsen. Beide Einnahmen sind nach dem Verhältnis 
ihrer Höhe zueinander so zu kürzen, dass sie zusammen höchstens die Beitragsbemessungs-
grenze erreichen (§ 22 Abs. 2 SGB IV). 

Der Betrag des nach der Kürzung noch zu berücksichtigenden beitragspflichtigen Arbeitsein-
kommens oder Arbeitsentgelts wird wie folgt ermittelt: 

Gekürztes beitragspflichtges 
Arbeitseinkommen  

 
= 

Einzelarbeitsentgelt 
(Einzelarbeitseinkommen) x

jeweilige 
Beitragsbemessungsgrenze

oder Arbeitsentgelt   Gesamteinkommen  
 

Beispiel: 

Ein Selbständiger mit Betriebssitz in Köln zahlt im Jahr 2018 einen einkommens- 
gerechten Beitrag. Als Beitragsbemessungsgrundlage ist ein dynamisiertes beitrags-
pflichtiges Arbeitseinkommen aus der selbständigen Tätigkeit in Höhe von  
44.400 EUR jährlich zu berücksichtigen (entspricht einem monatlichen Arbeitsein-
kommen von 3.700 EUR). Der Selbständige geht außerdem einer Beschäftigung als 
Arbeitnehmer nach. Das monatliche Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung beträgt 
2.900 EUR monatlich. 

Lösung: 

Das monatliche Gesamteinkommen des Selbständigen wird wie folgt ermittelt: 

Arbeitseinkommen aus der Tätigkeit als Selbständiger  = 3.700,00 EUR 
Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung als Arbeitnehmer = 2.900,00 EUR 
Gesamteinkommen = 6.600,00 EUR 
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Das Gesamteinkommen übersteigt die derzeit geltende Beitragsbemessungsgrenze 
(West) in Höhe von 6.500 EUR monatlich. Das Arbeitseinkommen sowie das Arbeits-
entgelt sind daher für die Beitragsberechnung gemäß § 22 Abs. 2 SGB IV anteilmäßig 
zu kürzen. 

Beitragspflichtiges Arbeitseinkommen (3.700,–  6.500,-) ./. 6.600,– = 3.643,94 EUR 

Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt (2.900,–  6.500,-) ./. 6.600,– = 2.856,06 EUR 

Gesamtes beitragspflichtiges Arbeitsentgelt/Arbeitseinkommen = 6.500,00 EUR 

Die Regelung des § 22 Abs. 2 SGB IV ist auch dann anzuwenden, wenn die Beitragszahlung 
aus dem Arbeitsentgelt bereits "ungekürzt" erfolgt ist. In einem solchen Fall ist die Beitrags 
berechnung in Abstimmung mit der zuständigen Krankenkasse zu überprüfen. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

Berechnen Sie in den nachfolgenden Übungen 35 bis einschließlich 37 den Beitrag jeweils für 
einen vollen Kalendermonat. 

35. Dynamisiertes Arbeitseinkommen: 24.000 EUR/ Jahr in den alten Bundesländern. 

36. Dynamisiertes Arbeitseinkommen: 70.000 EUR/ Jahr in den neuen Bundesländern. 

37. Halber Regelbeitrag für die Zeit ab 01.01.2018 in den alten Bundesländern. 

38. Berechnen Sie den Beitrag bei einem beitragspflichtigen Arbeitseinkommen in Höhe von 
36.000 EUR für die Zeit vom 01.04.2018 bis 28.04.2018. 

39. Wann ergibt sich die Notwendigkeit, Einnahmen aus einer selbständigen Tätigkeit zum 
Zwecke der Beitragsberechnung zu kürzen? 

40. Geben Sie die Formel an, mit der Sie die gekürzten Einzelbeträge ermitteln können, die 
der Beitragsberechnung noch zu Grunde zu legen sind. 

41. Stellen Sie in dem nachfolgenden Sachverhalt die einzelnen Einnahmen fest, die nach der 
entsprechenden Kürzung noch als beitragspflichtige Einnahmen zu berücksichtigen sind: 

 Ein Selbständiger zahlt zurzeit den Regelbeitrag im Beitrittsgebiet. Der betreffende  
Selbständige geht jedoch außerdem noch einer versicherungspflichtigen Beschäftigung 
nach. Das monatliche Arbeitsentgelt aus dieser Beschäftigung beträgt 3.500 EUR. 
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9. Zuständigkeit  

LERNZIELE 

 Sie können für die verschiedenen versicherungspflichtigen Selbständigen den zuständigen 
Träger der Rentenversicherung bestimmen. 

Neben den landwirtschaftlichen Alterskassen wird die Rentenversicherung aller übrigen in die 
gesetzliche Rentenversicherung einbezogenen Selbständigen von den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung durchgeführt.  

Die Zuständigkeitsregelungen, die bis zum 31. Dezember 2004 galten und für die einzelnen 
selbständigen Personengruppen die Zuständigkeit jeweils eines Rentenversicherungszweiges 
(Angestelltenversicherung oder Arbeiterrentenversicherung) bestimmten, wurden durch  
das Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung (RVOrgG) vom  
9. Dezember 2004 mit Wirkung vom 1. Januar 2005 geändert. 

Nach § 126 SGB VI sind für die Erfüllung der Aufgaben der Rentenversicherung in der  
allgemeinen Rentenversicherung die Regionalträger (Landesversicherungsanstalten bis 30. 
September 2005), die Deutsche Rentenversicherung Bund (Bundesversicherungsanstalt für  
Angestellte bis 30. September 2005) und die Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See (Bundesknappschaft, Bahnversicherung und Seekasse bis 30. September 2005) zuständig. 

Nach § 127 Abs. 1 SGB VI ist der Träger der Rentenversicherung zuständig, der bei der 
Vergabe der Versicherungsnummer festgelegt worden ist. 

Hinsichtlich der Zuständigkeit für die Zeit bis zum 31. Dezember 2004 verbleibt es grund-
sätzlich bei der bereits festgelegten Kontoführung, d.h. der bisher zuständige Versicherungs-
träger bleibt i. d. R. weiterhin für den betreffenden Versicherten zuständig. 

Die örtliche Zuständigkeit der jeweiligen Regionalträger richtet sich nach § 128 Abs. 1 SGB VI. 
Die örtliche Zuständigkeit kann für die Versicherung und für die Leistung unterschiedlich  
sein. Die innerstaatliche örtliche Zuständigkeit steht unter dem Vorbehalt einer ggf. hiervon  
abweichenden vorrangigen über- oder zwischenstaatlichen Zuständigkeit. In den Sozial- 
versicherungsabkommen kann für bestimmte Fallgestaltungen im Leistungsfall die Zustän- 
digkeit der Verbindungsstelle für den gesamten Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches  
vereinbart werden. Für die Selbständigen ist die örtliche Zuständigkeit vorbehaltlich über- und 
zwischenstaatlichen Rechts nach folgender Reihenfolge festzustellen: 

 Wohnsitz, 

 gewöhnlicher Aufenthalt, 

 Beschäftigungsort, 

 Tätigkeitsort  

Wohnsitz und Aufenthaltsort bestimmen sich nach § 30 Abs. 3 SGB I, der Beschäftigungsort 
nach § 9 SGB IV und der Tätigkeitsort nach § 11 SGB IV. Der Sitz der Personengesellschaft 
ist deren Statut zu entnehmen. Liegen der Wohnsitz und der Betriebssitz in verschiedenen  
Regionalbereichen, ist die Versicherung von dem für den Wohnsitz zuständigen Regionalträger 
durchzuführen. 
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Der Wohnsitz wird nach § 30 Abs. 3 Satz 1 SGB I bestimmt. Danach hat jemand einen  
Wohnsitz dort, wo er eine Wohnung unter Umständen innehat, die darauf schließen lassen, dass 
er die Wohnung beibehalten und benutzen wird. Der gewöhnliche Aufenthaltsort wird nach  
§ 30 Abs. 3 Satz 2 SGB I bestimmt. Hiernach hat jemand dort den gewöhnlichen Aufenthalt, 
wo er sich unter Umständen aufhält, die erkennen lassen, dass er an diesem Ort oder in diesem 
Gebiet nicht nur vorübergehend verweilt. Ein nicht nur vorübergehender Aufenthalt liegt in der 
Regel bei einer Aufenthaltsdauer von mehr als einem Jahr vor. 

Nach § 9 SGB IV ist Beschäftigungsort der Ort, an dem die Beschäftigung tatsächlich ausgeübt 
wird. Für Versicherte, die grundsätzlich an einer festen Arbeitsstätte beschäftigt werden, gilt 
der Ort, an dem die feste Arbeitsstätte errichtet ist, auch dann als Beschäftigungsort, wenn  
sie bei einzelnen Arbeiten, die ihr Arbeitgeber außerhalb der Arbeitsstätte ausführen lässt,  
beschäftigt werden. 

Nach der Vorschrift des § 11 SGB IV gelten für selbständige Tätigkeiten die Regelungen des  
§ 9 SGB IV (Beschäftigungsort) entsprechend. Tätigkeitsort ist somit der Ort, an dem die  
selbständige Tätigkeit in einer festen Arbeitsstätte tatsächlich ausgeübt wird. Beim Fehlen einer 
festen Arbeitsstätte gilt als Tätigkeitsort der Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen  
Aufenthalts (§ 11 Abs. 2 SGB IV). 

Zuständig für die Durchführung der Pflichtversicherung für Gewerbetreibende in Handwerks-
betrieben sind nach gemeinsamer Absprache der Rentenversicherungsträger ausschließlich die 
Regionalträger. Die Regelung des § 130 SGB VI bleibt hiervon unberührt. 

Ist die Deutsche Rentenversicherung Bund aktueller Kontoführer, so ist zur Durchführung der 
Pflichtversicherung für Gewerbetreibende ein Kontoführungswechsel auszulösen. Dieser  
Kontoführungswechsel führt dauerhaft zur Zuständigkeit des Regionalträgerbereiches. Sie  
erstreckt sich damit auch auf sämtliche anhängige und zukünftige Verwaltungsverfahren des 
Versicherten. Sofern in Einzelfällen bereits eine Rente durch die Deutsche Rentenversicherung 
Bund gezahlt wird, ist die Rentenzahlung von dem für die Versicherung des Gewerbetreibenden 
zuständigen Rentenversicherungsträger zu übernehmen.  

Der nachfolgenden Tabelle kann der zuständige Rentenversicherungsträger für den Personen-
kreis der selbständig Tätigen entnommen werden. 
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Personenkreis Zuständigkeit ab 1. Oktober 2005 

Lehrer und Erzieher 
(§ 2 S. 1 Nr. 1 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 

Pflegepersonen 
(§ 2 S. 1 Nr. 2 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  
(§ 126 SGB VI) 

Hebammen und Entbindungs-
pfleger 
(§ 2 S. 1 Nr. 3 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 

Seelotsen der Reviere 
(§ 2 S. 1 Nr. 4 SGB VI) 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  
(§ 129 Abs. 2 SGB VI) 

Künstler und Publizisten 
(§ 2 S. 1 Nr. 5 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und 
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 
 

Hausgewerbetreibende 
(§ 2 S. 1 Nr. 6 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 

Küstenfischer und Küsten- 
schiffer 
(§ 2 S. 1 Nr. 7 SGB VI) 

Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See  
(§ 129 Abs. 2 SGB VI) 

Gewerbetreibende in Hand-
werksbetrieben 
(§ 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI) 

Regionalträger 
(§ 126 SGB VI) 
 

Arbeitnehmerähnliche  
Selbständige 
(§ 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI) 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 

Sonstige Selbständige 
im Beitrittsgebiet 
(§ 229a Abs. 1 SGB VI). 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 
 

Selbständige Landwirte 
im Beitrittsgebiet  
(§ 229a Abs. 2 SGB VI). 

Regionalträger, Deutsche Rentenversicherung Bund und  
Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See 
(§ 126 SGB VI) 

Tabelle 5: Übersicht zur Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger seit dem 1. Oktober 
2005 

 
AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

42. Welches Merkmal entscheidet ab 1. Januar 2005 über die Zuständigkeit für Selbständige? 

43. Wonach richtet sich die örtliche Zuständigkeit der Regionalträger? 

44. Was versteht man unter dem „Tätigkeitsort“ eines Selbständigen? 
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10. Beitragstragung 

LERNZIELE 

 Sie können für die verschiedenen versicherungspflichtigen Selbständigen bestimmen, wie 
die Beiträge zu tragen sind.  

Unter dem Begriff "Beitragstragung" versteht man, welche natürliche oder juristische Person 
am Aufbringen der Pflichtbeiträge finanziell beteiligt ist. Nicht geregelt wird hierdurch, wer 
der Beitragsschuldner ist. 

10.1 Grundregel 

Die Beitragstragung bei selbständig Tätigen ist in § 169 SGB VI geregelt. Nach § 169 Nr.1 
SGB VI werden die Beiträge bei selbständig Tätigen grundsätzlich in voller Höhe von ihnen 
selbst getragen. 

10.2 Sonderregelungen für bestimmte Selbständige 

Für Künstler und Publizisten werden die Beiträge gemäß § 169 Nr. 2 SGB VI durch die Abgabe 
der Vermarkter von Kunst getragen. Im Innenverhältnis zur Künstlersozialkasse zahlen die 
Künstler die Beiträge wie Arbeitnehmer (halber Beitragsanteil von festgelegten Einnahmen). 
Die zweite Beitragshälfte wird durch eine Abgabe des Vermarkters der "Produkte" des  
Künstlers (Künstlersozialabgabe) und durch einen Zuschuss des Bundes aufgebracht. 

Bei Hausgewerbetreibenden werden die Beiträge gemäß § 169 Nr. 3 SGB VI grundsätzlich von 
den Versicherten und den Arbeitgebern je zur Hälfte getragen. Hausgewerbetreibende, deren 
Arbeitseinkommen auf Grund einer übernommenen ehrenamtlichen Tätigkeit gemindert wurde, 
und die von der Beitragsberechnung nach § 165 Abs. 2 SGB VI Gebrauch machen, übernehmen 
nach § 169 Nr. 4 SGB VI den vollen Beitragsanteil für den Unterschiedsbetrag zwischen dem 
tatsächlichen Arbeitseinkommen und dem Einkommen, das ohne die ehrenamtliche Tätigkeit 
erzielt worden wäre. 

 

AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

45. Wer hat in der Regel. die Beiträge für versicherungspflichtige Selbständige zu tragen? 

46. Wer trägt die Beiträge für Künstler und Publizisten? 

47. Wer trägt die Beiträge für Hausgewerbetreibende? 
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LÖSUNGEN DER AUFGABEN ZUR SELBSTÜBERPRÜFUNG 

1. Selbständige können in der gesetzlichen Rentenversicherung auf drei verschiedene Arten 
versichert sein: 

· Selbständige können kraft Gesetzes versicherungspflichtig sein, 

· Selbständige können die Versicherungspflicht beantragen, 

· Selbständige können freiwillige Beiträge zahlen. 

2. Für eine selbständige Tätigkeit spricht, wenn jemand  

· ein Unternehmensrisiko trägt, 

· eine eigene Betriebsstätte besitzt und 

· die Arbeit nach Ort, Zeit und Dauer selbst gestaltet. 

3. Versicherungspflichtige selbständig Tätige sind zum Beispiel 

· Lehrer und Erzieher, 

· Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotsenwesen, 

· Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungs-
gesetzes, 

· selbständig Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind. 

4. Die genannten Selbständigen unterliegen der Versicherungspflicht nach § 2 SGB VI. 

5. Beschäftigt werden dürfen nur Arbeitnehmer, deren Beschäftigung nicht im Zusammen-
hang mit der selbständigen Tätigkeit steht. Selbständige Lehrer und Erzieher dürfen daher 
keine Arbeitnehmer zur Unterstützung in ihrer selbständigen Tätigkeit beschäftigen. 
Hiervon ausgenommen sind allerdings geringfügig beschäftigte Arbeitnehmer, sofern  
deren Entgelte zusammengerechnet die seit dem 01.01.2013 maßgebende monatliche 
Entgeltgrenze von 450 EUR nicht übersteigen.  

6. Die Versicherungspflicht von Künstlern und Publizisten regelt das Künstlersozial- 
versicherungsgesetz (KSVG). 

7. Es sind diejenigen Publizisten versicherungspflichtig, die ihre selbständige Erwerbs- 
tätigkeit im Inland ausüben und deren Arbeitseinkommen 3.900 EUR im Jahr über- 
schreitet. 

8. Für eine selbständige Tätigkeit als Hausgewerbetreibender sprechen folgende Merkmale: 
Persönliche Unabhängigkeit, wirtschaftliche Abhängigkeit, kaum kaufmännisches  
Risiko, kein Unternehmergewinn, Beschäftigung von fremden Hilfskräften. 

9. Gewerbetreibende in Handwerksbetrieben sind versicherungspflichtig, wenn sie in die 
Handwerksrolle eingetragen und selbständig tätig sind und in ihrer Person die für die 
Eintragung in die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 
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10. Die Versicherungspflicht besteht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI für Gewerbetreibende, 
die in die Handwerksrolle eingetragen und selbständig tätig sind und die in ihrer Person 
die für die Eintragung in die Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen. 
Hiervon ausgenommen sind Gewerbetreibende, die Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 
und 3 HwO führen sowie diejenigen, die eine Betriebsfortführung auf Grund von § 4 
HwO betreiben. § 2 HwO betrifft öffentlich-rechtliche Unternehmen und Nebenbetriebe, 
§ 3 HwO erläutert die Begriffe "Nebenbetrieb" und "Hilfsbetrieb" und § 4 HwO befasst 
sich mit der Fortführung des Betriebes nach dem Tod des selbständigen Gewerbe- 
treibenden oder des leitenden Gesellschafters (Witwe oder Witwer, Lebenspartner,  
Erbe, Nachlassverwalter, Nachlasspfleger, Nachlassinsolvenzverwalter, Testamentsvoll- 
strecker). Diese Personen unterliegen nicht der Versicherungspflicht. 

11. Die Handwerksrolle ist das von der Handwerkskammer zu führende Verzeichnis, in  
welches die Inhaber von Betrieben zulassungspflichtiger Handwerke des Bezirks (Anlage 
A der HwO) mit dem von ihnen zu betreibenden Handwerk oder bei Ausübung mehrerer 
Handwerke mit diesen Handwerken einzutragen sind. Die Handwerksrolle ist ein öffent-
liches Register, dessen Eintragungen für den Rentenversicherungsträger verbindlich sind. 

12. Voraussetzung für die Eintragung in die Handwerksrolle ist nach der Handwerksordnung 
die Befähigung (zum Beispiel Ablegung der Meisterprüfung) zum selbständigen Betrieb 
eines Handwerks als stehendes Gewerbe. Diese Befähigung muss nicht zwingend der  
Inhaber des Betriebes (Gewerbetreibender) besitzen. Ausreichend ist, wenn der Betriebs-
leiter des Betriebes die handwerkerrechtliche Befähigung besitzt (§ 7 Abs. 1 HwO). 

13. Die Versicherungspflicht beginnt mit dem Tag der Eintragung in die Handwerksrolle, 
wenn zu diesem Zeitpunkt die selbständige Tätigkeit auch tatsächlich ausgeübt wird. Die 
Versicherungspflicht beginnt jedoch erst mit der Aufnahme der Tätigkeit, wenn diese 
später als die Eintragung in die Handwerksrolle erfolgt. 

14. Die Versicherungspflicht endet mit Wegfall der Voraussetzungen, das heißt bei Löschung 
der Eintragung des Selbständigen in der Handwerksrolle, bei Aufgabe der selbständigen 
Erwerbstätigkeit, bei Eintritt von Versicherungsfreiheit, bei Eintritt von Versicherungs-
befreiung und durch den Tod des Selbständigen. 

15. Versicherungsfreiheit liegt vor: 

· wegen des Ausübens einer geringfügigen Tätigkeit, 

· beim Bezug einer Vollrente wegen Alters nach Ablauf des Monats, in dem die Regel-
altersgrenze erreicht wird, 

· beim Bezug einer Pension nach Erreichen einer Altersgrenze, 

· nach einer nach Erreichen der Regelaltersgrenze aufgenommenen selbständigen  
Tätigkeit ohne vorherige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung, 

· nach einer nach Erreichen der Regelaltersgrenze durchgeführten Beitragserstattung. 

16. Der selbständig Gewerbetreibende  kann sich bei Erreichen einer Mindestpflichtbeitrags-
zeit von 18 Jahren auf Antrag von der Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8  
SGB VI befreien lassen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 SGB VI). 
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17.  Die Versicherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI wird durch Zeiten 

· der Arbeitsunfähigkeit, 

· der Teilnahme an einer Maßnahme zur medizinischen Rehabilitation, 

· der Schwangerschaft Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem Mutterschutz-
gesetz 

 unterbrochen, wenn die selbständige Tätigkeit ohne Mitarbeit des Versicherten nicht  
weiter ausgeübt werden kann (§ 58 Abs. 2 Satz 2 SGB VI). 

18. Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt werden:  

· Im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit dürfen regelmäßig keine  
versicherungspflichtigen Personen beschäftigt werden, deren Arbeitsentgelt regel- 
mäßig 450 EUR im Monat übersteigt  

und 

· der Selbständige muss auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig 
sein.  

19. Ein Selbständiger mit einem Auftraggeber darf folgende Personen beschäftigen:  

· geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV, die aus ihren Beschäftigungen 
zusammengerechnet nicht über 450 EUR im Monat verdienen, 

· Arbeitnehmer, die nicht im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit  
beschäftigt werden. 

20. Folgende Indizien sprechen dafür, dass ein Selbständiger auf Dauer und im Wesentlichen 
nur für einen Auftraggeber tätig ist:  

- Regelmäßige Auftragsvergabe durch einen Auftraggeber, 

- Dauerauftrag eines Auftraggebers zu Gunsten des Selbständigen, 

- Vertragsgestaltung (z.B. Verpflichtung zur ausschließlichen Tätigkeit für den  
Auftraggeber), 

- Höhe der Einnahmen aus der Auftragstätigkeit (Merkmal 5/6 der Gesamteinkünfte), 

- Angaben des Auftraggebers oder der erwerbsmäßig tätigen Person, 

- Art der Waren bzw. der Dienstleistung dient ausschließlich den Bedürfnissen des 
Auftraggebers, 

- äußeres Auftreten (z.B. Dienstkleidung, Firmenwagen, Firmenlogo). 
 

21. Der Selbständige muss die selbständige Tätigkeit tatsächlich und nicht nur vorüber- 
gehend ausüben, es darf nicht bereits Versicherungspflicht in der zu versichernden Tätig-
keit nach anderen Vorschriften bestehen und der Antrag muss innerhalb einer Frist von 
fünf Jahren nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit oder dem Ende der Versiche-
rungspflicht gestellt werden. 
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22.  a) Die Frist von fünf Jahren beginnt am 15.02.2013 und endet  am 14.02.2018. Die 
Antragsfrist wird eingehalten, da der Antrag vor Ablauf der Frist gestellt wird. 

b) Die Frist von fünf Jahren beginnt am 17.04.2013 und endet am 16.04.2017. Die  
Antragsfrist wird nicht eingehalten, da der Antrag erst nach Ablauf der Frist am 
24.05.2018 gestellt wird. 

23. a) Die Versicherungspflicht beginnt am 12.04.2018, da der Antrag innerhalb von drei 
Monaten nach dem Tag, an dem erstmals alle Voraussetzungen vorliegen, gestellt 
wurde (Frist: 13.04.2018 bis 12.07.2018). 

b) Die Versicherungspflicht beginnt mit dem Folgetag des Antragseingangs 
(18.05.2018), da der Antrag. nicht innerhalb von drei Monaten nach dem Tag, an 
dem erstmals alle Voraussetzungen vorliegen (08.02.2018), gestellt wurde (Frist: 
09.02.2018 bis 08.05.2018). 

24.  a) Die "Jungunternehmereigenschaft" liegt bis zum Ablauf des Jahres 2018 vor. 

     b) Die "Jungunternehmereigenschaft" liegt ebenfalls bis zum Ablauf des Jahres 2018 
vor, da diese Frist in Kalenderjahren berechnet wird. 

25. Dem Antrag des Bäckermeisters Walter Vollkorn kann entsprochen werden. Für  
ihn kommt zwar, wie für alle Junghandwerker, zunächst die Zahlung des halben Regel-
beitrages in Betracht. Auf Antrag kann er jedoch auch den Regelbeitrag oder  
einkommensgerechte Beiträge zahlen. 

 26. Das durch die Bescheinigung des Steuerberaters nachgewiesene Arbeitseinkommen in 
Höhe von jährlich ca. 29.800 EUR liegt über der Geringfügigkeitsgrenze von 5.400 EUR 
pro Jahr, daher können aus diesem Arbeitseinkommen Beiträge berechnet werden. Der 
Nachweis des Arbeitseinkommens durch eine Bescheinigung des Steuerberaters ist im 
Fall der Neuaufnahme der selbständigen Tätigkeit zulässig. Eine Dynamisierung ist für 
2018 nicht vorzunehmen, da es sich bei dem Arbeitseinkommen um das aktuelle Arbeits-
einkommen handelt. 

27. Das nachgewiesene jährliche Arbeitseinkommen in Höhe von 80.000 EUR liegt über der 
jährlichen Beitragsbemessungsgrenze (West) von 78.000 EUR. Beitragsbemessungs-
grundlage ist ein Betrag in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze. 

28. Die niedrigere Beitragsbemessungsgrundlage ist nach der Dynamisierung erst ab dem 
Beginn des Monats nach dem Eingang des neuen Einkommensnachweises, also hier ab 
01.02.2018, der Beitragsberechnung zu Grunde zu legen, da der Versicherte bisher von 
seinem Gestaltungsrecht durch die Zahlung des Regelbeitrages Gebrauch gemacht hat. 

29. Die niedrigere Beitragsbemessungsgrundlage ist bereits ab dem 01.01.2018 der Beitrags-
berechnung zu Grunde zu legen, da § 165 Abs.1 Satz 8 SGB VI bestimmt, dass das neue 
Arbeitseinkommen spätestens ab dem Beginn des dritten Kalendermonats nach der  
Ausfertigung des Einkommensteuerbescheides der Beitragsberechnung zu Grunde zu  
legen ist. 
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30. Für Bezirksschornsteinfegermeister (seit 2013: bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger) 
kommen seit dem 29.11.2008 bei Erfüllung der Voraussetzungen alle Beitrags- 
bemessungsgrundlagen für Selbständige in Betracht. Bis zum 28.11.2008 waren dies nur 
die Bezugsgröße (West/Ost) und höhere Arbeitseinkommen – bis zur jeweiligen Beitrags-
bemessungsgrenze (West/Ost). 

31. Junghandwerker im Sinne des § 165 Abs. 1 Satz 2 SGB VI ist der Handwerker ab dem 
Beginn der Versicherungspflicht auf Grund der ersten Eintragung in die Handwerksrolle 
(11.01.2005) bis zur Löschung der Eintragung in der Handwerksrolle (16.05.2007) und 
auf Grund der erneuten Eintragung in die Handwerksrolle am 23.02.2018 bis zum Ablauf 
von drei Kalenderjahren nach der am gleichen Tag erneut aufgenommenen selbständigen 
Tätigkeit (31.12.2021). 

32. Handwerker müssen bereits vor dem 01.01.1992 der Versicherungspflicht nach dem 
Handwerkerversicherungsgesetz unterlegen haben, damit sie Rechte aus der Übergangs-
vorschrift § 279 Abs. 2 SGB VI herleiten können. 

33. Die Handwerker mussten den Antrag nach § 279 Abs. 2 SGB VI ggf. vorsorglich bis zum 
30.06.1992 gestellt haben. 

34. Die Übergangsvorschrift des § 279 Abs. 2 SGB VI gilt nur für Alleinhandwerker, d.h. für 
Handwerker, die ihre selbständige Tätigkeit entweder allein oder nur mit wenigen zuge-
lassenen Beschäftigten (z.B. Lehrlingen, dem Ehegatten oder einem Verwandten ersten 
Grades) ausüben. 

35. Der Beitrag errechnet sich nach folgender Formel: 

 (24.000 EUR  30 18,6) ./. (360  100) =  372,00 EUR 
 
36. Der Beitrag errechnet sich nach folgender Formel: 
 

 (69,600 EUR  30  18,6) ./. (360  100) =  1.078,80 EUR 

37. Der Beitrag errechnet sich nach folgender Formel: 

 (18.270 EUR  30  18,6) ./. (360  100) =  283,19 EUR 

 Die Beitragsbemessungsgrundlage für die Berechnung des halben Regelbeitrages (West) 
ist die halbe Bezugsgröße (West) nach § 18 SGB IV. 

38. Zunächst ist der volle Monatsbeitrag zu berechnen: 

 (36.000 EUR  30  18,6) ./. (360  100) =  558,00 EUR 

 Anschließend ist aus dem vollen Monatsbeitrag der anteilige Beitrag für 28 Tage zu  
berechnen: 

 (558,00 EUR  28) ./. 30 =  520,80 EUR 

39. Die Notwendigkeit, beitragspflichtige Einnahmen zum Zwecke der Beitragsberechnung 
zu kürzen, ergibt sich, wenn die jeweilige Beitragsbemessungsgrenze entweder allein 
durch das/die Arbeitseinkommen aus der/den Tätigkeit(en), aus dem Arbeitseinkommen 
und dem Arbeitsentgelt aus einer gleichzeitig ausgeübten Beschäftigung als Arbeit- 
nehmer oder aus dem Arbeitseinkommen aus mehreren versicherungspflichtigen  
selbständigen Tätigkeiten überschritten wird. 
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40. Die Kürzung der Einzelentgelte/-einkommen wird nach folgender Formel vorgenommen: 

 (Einzelarbeitsentgelt (Einzelarbeitseinkommen)  jeweilige Beitragsbemessungsgrenze) 
./. Gesamteinkommen 

41. Das Gesamteinkommen des Versicherten wird wie folgt ermittelt: 

 Arbeitseinkommen aus der selbständigen Tätigkeit (Bezugsgröße - Ost) = 2.695,00 EUR 
 Arbeitsentgelt aus der Beschäftigung als Arbeitnehmer  = 3.500,00 EUR 
 Gesamteinnahmen = 6.195,00 EUR 

 Die Gesamteinnahmen übersteigen die derzeit geltende Beitragsbemessungsgrenze (Ost) 
in Höhe von 5800,00 EUR monatlich. Das Arbeitseinkommen sowie das Arbeitsentgelt 
sind daher für die Beitragsberechnung gemäß § 22 Abs. 2 und 3 SGB IV anteilmäßig zu 
kürzen. 

 Beitragspflichtiges Arbeitseinkommen = (2.695,00  5.800,00) ./. 6.195,00  = 2.523,16 EUR 
 Beitragspflichtiges Arbeitsentgelt = (3.500,00  5.800,00) ./.6.195,00    = 3.276,84 EUR 
 insgesamt = 5.800,00 EUR 

42. Die Zuständigkeit ergibt sich aus den §§ 126 ff SGB VI in der Fassung ab 01.01.2005 
(geändert durch das Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Renten- 
versicherung – RVOrgG - vom 09.12.2004). Hiernach ergibt sich die Zuständigkeit aus 
der Kontoführung; d.h. es ist/wird der Rentenversicherungsträger zuständig, der das 
Konto führt/führen wird. Bei einer erstmaligen Vergabe einer Versicherungsnummer ist 
nach § 127 SGB VI der Rentenversicherungsträger zuständig, der bei der Vergabe der 
Versicherungsnummer durch die Datenstelle der Träger der Rentenversicherung fest- 
gelegt wurde. 

43. Für die Selbständigen ist die örtliche Zuständigkeit vorbehaltlich über- und zwischen-
staatlichen Rechts nach folgender Reihenfolge festzustellen: 

Wohnsitz, gewöhnlicher Aufenthalt, Beschäftigungsort oder Tätigkeitsort . 

44. Unter dem Tätigkeitsort versteht man den Ort, an dem die selbständige Tätigkeit in einer 
festen Arbeitsstätte tatsächlich ausgeübt wird. Beim Fehlen einer festen Arbeitsstätte gilt 
als Tätigkeitsort der Ort des Wohnsitzes oder des gewöhnlichen Aufenthalts (§ 11 Abs. 2 
SGB IV). 

45. Nach § 169 Nr.1 SGB VI werden die Beiträge bei selbständig Tätigen grundsätzlich in 
voller Höhe von ihnen selbst getragen. 

46. Für Künstler und Publizisten werden die Beiträge gemäß § 169 Nr. 2 SGB VI von  
der Künstlersozialkasse getragen. Allerdings zahlen die Künstler im Innenverhältnis  
zur Künstlersozialkasse die Beiträge wie Arbeitnehmer (halber Beitragsanteil von fest- 
gelegten Einnahmen). 

47. Bei Hausgewerbetreibenden werden die Beiträge gemäß § 169 Nr. 3 SGB VI grund- 
sätzlich von den Versicherten und den Arbeitgebern je zur Hälfte getragen. 

 



Selbständige Seite 85 von 87 

Verzeichnis der Tabellen und Abbildungen  

Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen 

Tabelle 1: Versicherungspflichtige Selbständige ....................................................................... 8 

Tabelle 2: Versicherungspflichtige Künstler ............................................................................ 14 

Tabelle 3: Unterscheidungsmerkmale für gewöhnliche Selbständige, Hausgewerbetreibende     
         und Heimarbeiter .................................................................................................... 15 

Tabelle 4: Mindestbeitragsbemessungsgrundlagen für selbständig Tätige ............................. 59 

Tabelle 5: Übersicht zur Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger seit dem 1. Oktober      
         2005 ......................................................................................................................... 77 

 

Abbildung 1: Anlage A der Handwerksordnung ...................................................................... 23 

Abbildung 2: Anlage B Abschnitt 1 der Handwerksordnung ................................................... 24 

Abbildung 3: Muster einer Eintragungsmitteilung .................................................................. 26 

Abbildung 4: Rechtsformen von Handwerksbetrieben ............................................................. 29

 



Selbständige Seite 86 von 87 

Verfügbare Titel der Studientexte   

Verfügbare Titel der Studientexte für Sozialversicherungsfachangestellte 

Nr.   1 Herath Sozialversicherung 

Nr.   2 Schmidt Versicherungspflicht 

Nr.   3 Petrikowski  Hillig Beitrags- und Meldewesen 

Nr.   4 Hermanns * Konrad Selbständige 

Nr.   5 Gemeinhardt * Rosenbusch Versicherungsfreiheit 
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Nr. 34 Cebulla  Knappschaftsrecht I: Versicherung und Beitrag  

Nr. 35 Stehr  Böttcher Knappschaftsrecht II: Leistungen 
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R1.1  Historie 

SGB VI § 2 Selbständig Tätige - R1  Inhalt der Regelung 

Gesetz zu Änderungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung vom 05.12.2012 (BGBl. I S. 2474)

Inkrafttreten: 01.01.2013 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 17/10773 

Mit Artikel 4 Nummer 2 des oben genannten Gesetzes wurden in § 2 Satz 2 Nummer 2 die Wörter "als geringfügig 
Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben" durch die Wörter "geringfügig 
beschäftigt sind" ersetzt. 
Durch die Änderung wird im Ergebnis - wie bisher - sichergestellt, dass als versicherungspflichtige Arbeitnehmer 
(deren Beschäftigung der Versicherungspflicht des Arbeitgebers nach § 2 zum Teil entgegensteht) nicht diejenigen 
gelten, die in einer geringfügig entlohnten Beschäftigung versicherungspflichtig sind. 

Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am Arbeitsmarkt vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854)

Inkrafttreten: 01.04.2012 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 17/6277 

Durch Artikel 9 Nummer 1 Buchstabe a des Gesetz zur Verbesserung der Eingliederungschancen am 
Arbeitsmarkt vom 20.12.2011 wird in § 2 Satz 1 die Nummer 10 (Versicherungspflicht für Bezieher eines 
bisherigen Existenzgründungszuschusses nach § 421l SGB III) gestrichen. Zudem werden die Sätze 2 und 3 des 
§ 2 SGB VI aufgehoben. Es handelt sich um Folgeänderungen, da die Regelung zum Existenzgründungszuschuss 
im SGB III entfallen ist. 

RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20.04.2007 (BGBl. I S. 554)

Inkrafttreten: 01.05.2007 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 16/3794 

Durch Artikel 1 Nummer 2 des Gesetzes zur Anpassung der Regelaltersgrenze an die demografische Entwicklung 
und zur Stärkung der Finanzierungsgrundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung vom 20.04.2007 wurde in 
Satz 1 in den Nummern 1 und 2 jeweils vor den Wörtern "keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer" das Wort 
"regelmäßig" eingefügt und in Nummer 9 Buchstabe a die Wörter ",dessen Arbeitsentgelt aus diesem 
Beschäftigungsverhältnis regelmäßig 400 Euro im Monat übersteigt," gestrichen. 
Mit der Ergänzung des Wortes "regelmäßig" in den Nummern 1 und 2 soll - wie auch durch die Änderung in der 
Nummer 9 - eine Angleichung an den Wortlaut der Nummern 7 und 9 erfolgen, ohne dass hiermit inhaltliche 
Änderungen beabsichtigt waren; wie bisher führt eine nur kurzzeitige, nicht regelmäßige Beschäftigung eines 
Arbeitnehmers nicht zum Fortfall der Versicherungspflicht nach § 2 S. 1 Nr. 1 und 2 SGB VI. 
Die Änderung in § 2 S. 1 Nr. 9 Buchst. a SGB VI passt die Formulierung an die entsprechenden Formulierungen in 
§ 2 Satz 1 Nummern 1, 2 und 7 an. Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts (vergleiche BSG vom 
23.11.2005, AZ: B 12 RA 15/04 R) waren trotz unterschiedlichen Wortlauts der Nummern 1, 2 und 7 einerseits und 
der Nummer 9 andererseits diese Vorschriften schon aus Gleichbehandlungsgründen in gleicher Weise 
auszulegen, das heißt es kommt im Hinblick auf den Ausschluss der Versicherungspflicht von bestimmten 
Gruppen von Selbständigen wegen Beschäftigung von Arbeitnehmern nicht ausschließlich darauf an, ob ein 
einzelner Arbeitnehmer mit seinem Verdienst schon die Entgeltgrenze von 400,00 EUR monatlich überschreitet. 
Aus diesem Grunde hat das Bundessozialgericht entschieden, dass der Ausschluss der Versicherungspflicht in 
Folge Beschäftigung von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern auch dann greift, wenn bei Beschäftigung 
mehrerer Arbeitnehmer diese zusammen mehr als 400,00 EUR monatlich erhalten. 
In § 229 Abs. 3 SGB VI wurde eine Übergangsregelung geschaffen (siehe GRA zu § 229 SGB VI). 
Zur Änderung der Rechtsauffassung der Deutschen Rentenversicherung vergleiche Abschnitt 12.3. 

Haushaltsbegleitgesetz 2006 vom 29.06.2006 (BGBl. I S. 1402)

Inkrafttreten: 01.07.2006 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 16/1369, 16/1525 

Mit Artikel 11 Nummer 1 des oben genannten Gesetzes wurde in § 2 Satz 1 Nummer 9 Buchstabe b das Komma 
durch ein Semikolon ersetzt und folgender Halbsatz angefügt: 
"bei Gesellschaftern gelten als Auftraggeber die Auftraggeber der Gesellschaft,". 
Des Weiteren wurde in § 2 Satz 4 Nummer 2 der Punkt durch ein Komma ersetzt und folgende Nummer 3 
angefügt: 
"3. für Gesellschafter auch die Arbeitnehmer der Gesellschaft.". 
Durch die Ergänzung wurde gesetzlich klargestellt, dass es für die Feststellung der Rentenversicherungspflicht 
von selbständig tätigen Gesellschaftern, die maßgeblichen Einfluss auf Personen- oder Kapitalgesellschaften 
haben, darauf ankommt, ob die Gesellschaft selbst Arbeitnehmer beschäftigt beziehungsweise ob die Gesellschaft 
selbst auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist. 
Im Hinblick auf das BSG vom 24.11.2005, AZ: B 12 RA 1/04 R, in dem eine andere Auffassung vertreten worden 
ist, wurde durch die gesetzliche Klarstellung die bisherige langjährige Auslegungspraxis der 
Rentenversicherungsträger bestätigt. 
In § 229 Abs. 3 SGB VI wurde eine Übergangsregelung für die Zeit vor dem Inkrafttreten des 
Haushaltsbegleitgesetzes 2006 geschaffen. 

5. SGB VI-ÄndG vom 04.12.2004 (BGBl. I S. 3183)

Inkrafttreten: rückwirkend zum 01.01.2004 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 15/3443 

Mit Artikel 1 Nummer 1 des oben genannten Gesetzes wurde § 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI wie folgt neu gefasst: 
"8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind und in ihrer Person die für die Eintragung in die 
Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen, wobei Handwerksbetriebe im Sinne der §§ 2 und 3 der 
Handwerksordnung sowie Betriebsfortführungen auf Grund von § 4 der Handwerksordnung außer Betracht 
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bleiben; ist eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als Gewerbetreibender, wer als 
Gesellschafter in seiner Person die Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt,". 
Als Folge der großen Handwerksnovelle (Drittes Gesetz zur Änderung HwO und anderer handwerksrechtlicher 
Vorschriften) mussten zur Aufrechterhaltung des bisherigen versicherungsrechtlichen Status quo die Vorschriften 
über die Rentenversicherungspflicht von Gewerbetreibenden in Handwerksbetrieben angepasst werden. 
Die Neufassung des § 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI stellt sicher, dass die Versicherungspflicht auch weiterhin 
ausschließlich für diejenigen besteht, die ein Handwerksgewerbe nur bei Nachweis bestimmter 
Qualifikationsanforderungen ausüben dürfen und infolgedessen nach wie vor in die Handwerksrolle einzutragen 
sind. Nach der Aufgabe des Inhaberprinzips im Handwerksrecht soll die Versicherungspflicht nur für die in die 
Handwerksrolle eingetragenen Inhaber eines Handwerksgewerbes bestehen, die in ihrer Person die erforderlichen 
handwerksrechtlichen Qualifikationsanforderungen erfüllen. Wer diese Qualifikationsanforderungen nicht erfüllt, 
aber gleichwohl nach neuem Handwerksrecht in die Handwerksrolle eingetragen wird, unterliegt dagegen nicht der 
Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. 

4. SGB III-ÄndG und anderer Gesetze vom 19.11.2004 (BGBl. I S. 2902)

Inkrafttreten: 27.11.2004 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 15/3674 

Mit Artikel 8 des oben genannten Gesetzes wurde unter anderem Artikel 6 Nummer 1a des Vierten Gesetzes für 
moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 aufgehoben. 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Im Ergebnis wurde eine zum 01.01.2005 beschlossene 
Erweiterung des Personenkreises des § 2 S. 1 Nr. 10 SGB VI um Versicherte, die eine dem 
Existenzgründungszuschuss nach § 421l SGB III entsprechende Leistung zur Eingliederung nach § 16 Abs. 1 
SGB II beziehen sollten, korrigiert. Da eine derartige "entsprechende Leistung" nicht im § 16 Abs. 1 SGB II 
aufgeführt worden ist (vergleiche Artikel 1 Nummer 9a des Gesetzes zur optionalen Trägerschaft von Kommunen 
nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch {Kommunales Optionsgesetz} vom 30.07.2004 - BGBl. I S. 2014), war 
die redaktionelle Anpassung erforderlich. 

Drittes Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom 24.12.2003 
(BGBl. I S. 2934)

Inkrafttreten: 01.01.2004 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 15/1206, 15/2083, 15/2246 

Mit Artikel 7 Nummer 1 des oben genannten Gesetzes (der sogenannten großen Handwerksnovelle) wurde § 2 
S. 1 Nr. 8 SGB VI wie folgt neu gefasst: 
"8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, wobei Eintragungen aufgrund der Führung 
eines Handwerksbetriebs nach den §§ 2 und 3 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben, sowie 
Gewerbetreibende, die als Inhaber eines zulassungsfreien Handwerks nach Anlage B Abschnitt 1 HwO 
(Handwerksordnung) in das Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung eingetragen sind; ist eine 
Personengesellschaft in die Handwerksrolle oder in das Verzeichnis nach § 19 der Handwerksordnung 
eingetragen, gilt als Gewerbetreibender, wer als Gesellschafter in seiner Person die für die Eintragung in die 
Handwerksrolle erforderlichen Voraussetzungen erfüllt oder wer Gesellschafter der im Verzeichnis nach § 19 der 
Handwerksordnung eingetragenen Personengesellschaft ist.". 
Die Neufassung des § 2 S. 1 Nr. 8 SGB VI stellte eine Folgeänderung zur Änderung der HwO dar. Mit ihr sollte der 
"Status quo" der derzeitigen Rentenversicherungspflicht selbständiger Handwerker aufrechterhalten werden. 
Aufgrund der Neustrukturierung der Anlagen A und B zur Handwerksordnung wurden zahlreiche Handwerke 
zulassungsfrei. Um den Kreis der versicherungspflichtigen Handwerker unverändert zu lassen, musste daher die 
entsprechende, bisher nur auf die in der Handwerksrolle eingetragenen Handwerker Bezug nehmende Vorschrift 
im SGB VI um die Handwerker, die künftig ein zulassungsfreies Handwerksgewerbe ausüben, erweitert werden. 

Viertes Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 (BGBl. I S. 2954)

Inkrafttreten: 01.01.2005 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 15/1728 

Mit Artikel 6 Nummer 1a des oben genannten Gesetzes wurden in § 2 Satz 1 Nummer 10 sowie § 2 Satz 3 nach 
den Wörtern "des Dritten Buches" die Wörter "oder der entsprechenden Leistung nach § 16 des Zweiten Buches" 
eingefügt. 
Mit dem Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 24.12.2003 wurde das SGB II eingeführt. Die 
Versicherungspflicht nach § 2 S. 1 Nr. 10 SGB VI sollte nunmehr auch bei dem Personenkreis eintreten, der 
wegen der Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit von der Agentur für Arbeit eine dem 
Existenzgründungszuschuss nach § 421l SGB III entsprechende Leistung zur Eingliederung nach § 16 Abs. 1 
SGB II bezieht. 
Die Änderung in der Vorschrift wurde jedoch vor dem Inkrafttreten wieder zurückgenommen (vergleiche 
Erläuterungen zum Vierten Gesetz zur Änderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch und anderer Gesetze vom 
19.11.2004). 

Gesetz zur Änderung des Sozialgesetzbuches und anderer Gesetze vom 24.07.2003 (BGBl. I S. 1526)

Inkrafttreten: rückwirkend zum 01.01.2003 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 15/1199 

Durch Artikel 4 Nummer 1 des oben genannten Gesetzes wurde nach § 2 S. 2 SGB VI folgender Satz eingefügt: 
"Nach Satz 1 Nr. 10 ist nicht versicherungspflichtig, wer mit der Tätigkeit, für die ein Zuschuss nach § 421l des 
Dritten Buches gezahlt wird, die Voraussetzungen für die Versicherungspflicht nach dem Gesetz über die 
Alterssicherung der Landwirte erfüllt.". 
Die Ergänzung stand im Zusammenhang mit der zum 01.01.2003 eingeführten Förderung von Betreibern einer 
"Ich-AG". 
Mit der Regelung wird eine doppelte Versicherungs- und Beitragspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung und 
zur Alterssicherung der Landwirte für Personen verhindert, die einen Existenzgründungszuschuss nach § 421l 
SGB III für eine selbständige Tätigkeit als Landwirt erhalten. Der Vorrang für die Versicherungspflicht für Landwirte 
besteht unabhängig von der Inanspruchnahme eines Rechts auf Befreiung von der Versicherungspflicht in der 
Alterssicherung der Landwirte. 

Zweites Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt vom 23.12.2002 (BGBl. I S. 4621)

Inkrafttreten: 01.01.2003/01.04.2003 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 15/26, 15/77, 15/202 

Mit Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und Nummer 1 Buchstabe b des oben genannten 
Gesetzes wurde § 2 S. 1 SGB VI um eine Nummer 10 sowie einen neuen Satz 2 mit folgendem Wortlaut ergänzt: 
"10. Personen für die Dauer des Bezugs eines Zuschusses nach § 421l des Dritten Buches. 
Nach Satz 1 Nr. 1 bis 9 ist nicht versicherungspflichtig, wer in dieser Tätigkeit nach Satz 1 Nr. 10 
versicherungspflichtig ist.". 
Der versicherungspflichtige Personenkreis wurde damit zum 01.01.2003 erweitert. Die Vorschrift bestimmt, dass 
Personen, die im Anschluss an Arbeitslosigkeit in den vorgeschriebenen Einkommensgrenzen eine selbständige 



Tätigkeit ausüben und hierzu von der Arbeitsverwaltung einen Existenzgründungszuschuss (§ 421l SGB III) 
bekommen, in die Versicherungspflicht zur gesetzlichen Rentenversicherung einbezogen werden. 
Gleichzeitig wurde geregelt, dass die Versicherungspflicht nach Nummer 10 einer etwaigen Versicherungspflicht 
nach den bisherigen Versicherungspflichttatbeständen, insbesondere einer möglichen Versicherungspflicht nach 
§ 2 S. 1 Nr. 9 SGB VI vorgeht. 
Des Weiteren wurde mit Artikel 4 Nummer 1 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa des oben genannten Gesetzes in 
Nummer 9 Buchstabe a die Angabe "325 Euro" durch die Angabe "400 Euro" ersetzt. 
Für die Zeit ab 01.04.2003 wurde dadurch die Höhe des Arbeitsentgelts in § 2 S. 1 Nr. 9 Buchst. a SGB VI von 
325,00 EUR auf 400,00 EUR angehoben. 

4. Euro-Einführungsgesetz vom 21.12.2000 (BGBl. I S. 1983)

Inkrafttreten: 01.01.2002 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 531/00, 14/4375, 14/4633, 14/4657 

Durch Artikel 7 Nummer 2 des oben genannten Gesetzes wurde in § 2 S. 1 Nr. 9 Buchst. a SGB VI die Angabe 
"630 Deutsche Mark" durch die Angabe "325 Euro" ersetzt. 
Es handelte sich hierbei um eine redaktionelle Änderung im Zusammenhang mit der Einführung des Euro. 

Gesetz zur Förderung der Selbständigkeit vom 20.12.1999 (BGBl. I 2000 S. 2)

Inkrafttreten: rückwirkend zum 01.01.1999 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 14/1855 

Durch Artikel 2 Nummer 1 des oben genannten Gesetzes wurden der § 2 Satz 1 Nummer 9 und der Satz 2 mit 
folgendem Wortlaut neu gefasst: 

"9. Personen, die 

a) im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit regelmäßig keinen versicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhältnis 
regelmäßig 630 Deutsche Mark im Monat übersteigt, und 

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind. 

Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9 gelten 

1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fertigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen beruflicher 
Bildung erwerben, 

2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäftigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die Versicherungsfreiheit 
verzichtet haben.". 

Die Änderung von Satz 1 Nummer 9 war eine Folgeänderung zur Änderung des § 7 Abs. 4 SGB IV. 
Die Neufassung von Satz 2 sollte die in der Praxis bisher unterschiedliche Auslegung des Arbeitnehmerbegriffs in 
Satz 1 Nummern 1, 2 und 7 einerseits und in Satz 1 Nummer 9 andererseits in Bezug auf die Berücksichtigung 
von Auszubildenden vereinheitlichen. Diese sollen künftig generell berücksichtigt werden. Die 
Entgeltvoraussetzungen des Satzes 1 Nummer 9 gelten auch für diesen Personenkreis. Im Übrigen entsprach die 
Regelung dem bisherigen Recht. 

Gesetz zur Neuregelung der geringfügigen Beschäftigungsverhältnisse vom 24.03.1999 (BGBl. I S. 388)

Inkrafttreten: 01.04.1999 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 14/280 

Mit Artikel 4 Nummer 2 des oben genannten Gesetzes wurde dem § 2 SGB VI folgender Satz 2 angefügt: 
"Geringfügig Beschäftigte, die nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die Versicherungsfreiheit verzichtet haben, gelten nicht 
als versicherungspflichtige Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2, 7 und 9.". 
Es handelte sich um eine Folgeänderung zu der in § 5 Abs. 2 Satz 2 geschaffenen Möglichkeit von geringfügig 
entlohnten Beschäftigten, auf die Versicherungsfreiheit zu verzichten. Die Ergänzung sollte das geltende Recht bei 
der Versicherungspflicht von Selbständigen aufrechterhalten. 

Korrekturgesetz vom 19.12.1998 (BGBl. I S. 3843)

Inkrafttreten: 01.01.1999 
Quellen zum Entwurf: BT-Drucksache 14/45, 14/151 

Mit Artikel 4 Nummer 3 des oben genannten Gesetzes wurde der Personenkreis der kraft Gesetzes 
versicherungspflichtigen Selbständigen in § 2 SGB VI durch die Anfügung einer Nummer 9 erweitert, die 
folgenden Wortlaut hatte: 
"9. Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit mit Ausnahme von Familienangehörigen 
(§ 7 Abs. 4 Satz 3 Viertes Buch) keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen sowie regelmäßig 
und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind (arbeitnehmerähnliche Selbständige)." 
Die Regelung sollte der zunehmenden Erosion des versicherten Personenkreises durch die wachsende 
Überführung von Beschäftigungen in arbeitnehmerähnliche selbständige Tätigkeiten entgegenwirken. Sie erfasst 
nur tatsächlich selbständig Tätige. Personen, die sich als Selbständige gerieren, nach der tatsächlichen 
Ausgestaltung ihrer Erwerbstätigkeit aber als Beschäftigte anzusehen sind (sogenannte Scheinselbständige) 
werden weiterhin von § 1 SGB VI erfasst. Dies ist insbesondere für die Beitragstragung von Bedeutung. 
Der Personenkreis der neuen arbeitnehmerähnlichen Selbständigen zeichnet sich weniger durch die Zugehörigkeit 
zu bestimmten Berufsgruppen als vielmehr durch typische Tätigkeitsmerkmale aus. Zu diesen Merkmalen gehört 
vor allem, dass die Betreffenden im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keine 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und dass sie im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig 
sind. 
Da die so definierten arbeitnehmerähnlichen Selbständigen nicht weniger sozial schutzbedürftig erschienen als die 
von § 2 Nr. 1 bis 7 SGB VI erfassten Selbständigen, erschien es angezeigt, sie ebenso wie diese in die 
Rentenversicherungspflicht einzubeziehen. Dies sollte durch die Anfügung einer neuen Nummer 9 geschehen. 
Die Voraussetzung, dass im Zusammenhang mit der selbständigen Tätigkeit kein versicherungspflichtiger 
Arbeitnehmer beschäftigt werden darf, entspricht der entsprechenden Voraussetzung in den Nummern 1 und 2. 
Sie ist jedoch, anders als dort, nur eine Voraussetzung von mehreren, die insgesamt erfüllt sein müssen. 
Geringfügig Beschäftigte und Auszubildende waren - ebenso wie in den Nummern 1 und 2 - nicht als 
versicherungspflichtige Arbeitnehmer anzusehen. 
Die Voraussetzung, dass der selbständig Tätige im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sein darf, 
umfasst nicht nur den Fall, dass der Betreffende rechtlich (vertraglich) im Wesentlichen an einen Auftraggeber 
gebunden ist, sondern auch den Fall, dass er tatsächlich, (wirtschaftlich) im Wesentlichen von einem einzigen 
Auftraggeber abhängig ist. 
Die Einfügung der neuen Nummer 9 wurde durch eine Übergangsregelung in § 231 Abs. 5 SGB VI ergänzt, durch 
die den neu in die Versicherungspflicht einbezogenen Selbständigen unter bestimmten Voraussetzungen ein 
befristetes Befreiungsrecht eingeräumt wird. 
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RRG 1992 vom 18.12.1989 (BGBl. I S. 2261)

Inkrafttreten: 01.01.1992 
Quelle zum Entwurf: BT-Drucksache 11/4124 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens hatte die Vorschrift folgenden Wortlaut: 

"Versicherungspflichtig sind selbständig tätige 

1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keinen 
versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, 

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind und im 
Zusammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer 
beschäftigen, 

3. Hebammen und Entbindungspfleger, 

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über das Seelotswesen, 

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestimmung des Künstlersozialversicherungsgesetzes, 

6. Hausgewerbetreibende, 

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besatzung ihres Fahrzeuges gehören oder als Küstenfischer 
ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht mehr als vier versicherungspflichtige Arbeitnehmer 
beschäftigen, 

8. Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetragen sind, wobei Eintragungen aufgrund der Führung 
eines Handwerksbetriebs nach den §§ 2 bis 4 der Handwerksordnung außer Betracht bleiben; ist eine 
Personengesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen, gilt als Handwerker, wer in seiner Person die 
Voraussetzungen für die Eintragung in die Handwerksrolle erfüllt.". 

Mit Artikel 1 des RRG 1992 wurden in § 2 SGB VI diejenigen Selbständigen zusammengefasst, die 
versicherungspflichtig sind. 
Die Nummern 1 bis 7 entsprechen im Wesentlichen § 2 Abs. 1 Nr. 3 bis 6a AVG und § 1227 Abs. 1 S. 1 Nr. 3 
und 4 RVO. Der Versicherungspflicht in den Nummern 1 und 2 genannten Personen soll allerdings aus Gründen 
der Harmonisierung bereits die Beschäftigung eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers (das heißt nicht nur 
die Beschäftigung eines Angestellten) entgegenstehen. Der Begriff der Pflegepersonen in Nummer 2 geht 
entsprechend der bisherigen Rechtsprechung davon aus, dass es sich um grundsätzlich weisungsabhängige (und 
insoweit arbeitnehmerähnliche) Tätigkeiten in der Kranken-, Wochen-, Säuglings- und Kinderpflege handeln muss. 
Die Versicherungspflicht nach Nummer 6 erfasst wie bisher nicht die Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 SGB IV). 
Nummer 8 integriert die Regelungen über die Versicherungspflicht der in die Handwerksrolle eingetragenen 
selbständig tätigen Handwerker. Abweichend vom bisherigen Recht wird die Versicherungspflicht dieses 
Personenkreises nicht mehr von einer Versicherungspflicht aufgrund einer zugleich ausgeübten Beschäftigung als 
Arbeitnehmer verdrängt. Damit wird, entsprechend allgemeinen Grundsätzen, eine Mehrfachversicherung 
ermöglicht. Voraussetzung bleibt jedoch, dass der Handwerker seiner selbständigen Tätigkeit daneben auch 
tatsächlich nachgeht. Damit ist zum Beispiel eine Mehrfachversicherung als Handwerker und als Wehr- oder 
Zivildienstleistender in der Regel ausgeschlossen. Die Versicherung der Handwerker endet künftig nicht mehr 
nach 18 Jahren unabhängig davon, ob der Betreffende dies auch wünscht, sondern dauert fort mit der Möglichkeit, 
sich danach von der Versicherung befreien zu lassen. Damit sind diejenigen Handwerker, die nach Ablauf von 
18 Jahren ihre Pflichtversicherung aufrechterhalten möchten, nicht mehr auf den bis dahin praktizierten Umweg 
der Pflichtversicherung auf Antrag angewiesen. 
Die bisherigen besonderen Regelungen über Beginn und Ende der Versicherung sind entfallen, weil sie überholt 
beziehungsweise nicht mehr erforderlich sind. 



§ 10 SVG-DDR

Versicherungspflicht(aufgehoben)

(1) Personen, die Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielen, das entsprechend den 
Rechtsvorschriften der Beitragspflicht unterliegt, sind pflichtversichert, soweit in Rechtsvorschriften nichts 
anderes bestimmt ist.

(2) Pflichtversichert sind auch

a) Personen in einem Ausbildungsverhältnis,

b) Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe für eine Erwerbstätigkeit befähigt werden 
sollen, und

c) Behinderte, die in anerkannten Werkstätten für Behinderte oder in anerkannten 
Blindenwerkstätten oder für diese Einrichtungen in Heimarbeit tätig sind.
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§ 20 SVG-DDR

Befreiung von der Versicherungspflicht(aufgehoben)

(1) In der Rentenversicherung werden Personen, die eine selbständige Tätigkeit ausüben, inner halb von 
fünf Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit auf Antrag von der 
Versicherungspflicht befreit. Das gilt nicht für Landwirte und für freiberufliche Künstler sowie für 
Handwerker, die in der Handwerksrolle eingetragen sind.

(2) Voraussetzung für die Befreiung gemäß Absatz 1 ist, daß der Versicherte für sich und seine 
Familienangehörigen Anspruch auf gleichwertige Leistungen aus einer anderen Versicherung hat. 
Gleichwertig sind die Leistungen, wenn die Beiträge für eine andere Versicherung mindestens dem 
Betrag entsprechen, der bei Versicherungspflicht von einem Arbeitseinkommen in Höhe der halben 
Beitragsbemessungsgrenze zu entrichten wäre und aufgrund dieser Beiträge Leistungen für den Fall der 
verminderten Erwerbstätigkeit und des Alters sowie für Hinterbliebene erbracht und angepaßt werden. 
Über den Antrag entscheidet der Versicherungsträger.
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Drucksache 11/4124 Deutscher Bundestag 
11. Wahlperiode 

07.03.89 

Sachgebiet 8232 

Gesetzentwurf 
der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Rentenversicherung 
(Rentenreformgesetz 1992 — RRG 1992) 

A. Problem 

Die Änderung des Altersaufbaus unserer Bevölkerung und die sich 
daraus ergebenden tiefgreifenden Auswirkungen stellen die Ren-
tenversicherung mittel- und langfristig vor erhebliche Finanzie-
rungsprobleme. 

Wichtige Strukturelemente der Rentenversicherung bedürfen zur 
besseren Bewältigung der gestellten Anforderungen der Weiter-
entwicklung und Ergänzung. 

Das Rentenrecht ist im Laufe der Jahre durch eine Vielzahl von 
Änderungen und Ergänzungen unübersichtlich geworden. 

B. Lösung 

I. Reformgrundsätze 

1. Durchführung der Reform im bestehenden System der gesetzli-
chen Rentenversicherung. 

2. Bewältigung der Auswirkungen aus dem sich ändernden Al-
tersaufbau unserer Bevölkerung durch gemeinsame Lastentra-
gung von Rentnern, Beitragszahlern und Bund. 

3. Anpassung und Weiterentwicklung der Mechanismen zur Sta-
bilisierung der Finanzlage der Rentenversicherung. 

4. Weiterentwicklung und Ergänzung wich tiger Strukturelemente 
der Rentenversicherung. 
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H.  Selbstregulierungsmechanismus von Bundeszuschuß, Bei-
tragssatz und Rentenanpassung 

1. Jährliche Fortschreibung des Bundeszuschusses entsprechend 
dem Anstieg der Bruttoverdienste und einem Anstieg des Ren-
tenversicherungsbeitragssatzes. Zusätzliche Voraberhöhung 
um 0,3 Mrd. DM in 1990 und um 2,3 Mrd. DM in 1991 sowie um 
den Erstattungsbetrag für Kindererziehungsleistungen in 1991 
von etwa 4,8 Mrd. DM. 

2. Jährliche Festsetzung des Beitragssatzes durch Rechtsverord-
nung zur Deckung der Ausgaben und Aufrechterhaltung einer 
ausreichenden Schwankungsreserve. Beibehaltung des Bei-
tragssatzes in der Rentenversicherung der Arbeiter und Ange-
stellten von 18,7 %, bis höherer Beitragssatz erforderlich wird. 

3. Jährliche Anpassung der Renten zum 1. Juli durch Rechtsver-
ordnung entsprechend dem Anstieg der Bruttoverdienste unter 
Berücksichtigung der Belastungsveränderungen durch Steuern 
und Sozialbeiträge und Stabilisierung des Nettorentenni-
veaus. 

III. Neuordnung der beitragsfreien Zeiten 

1. Erhöhung der Beitragsbemessungsgrundlage für Bezieher von 
Lohnersatzleistungen von der (Netto-)Lohnersatzleistung auf 
80 % des dafür maßgebenden Bruttoarbeitsentgelts ab 1995 und 
Behandlung dieser Zeiten als Beitragszeiten mit entsprechen-
der Bewertung. 

2. Einführung einer individuellen Gesamtleistungsbewertung für 
die Bewertung beitragsfreier Zeiten unter Wegfall der Anrech-
nungsvoraussetzung der Halbbelegung. 

3. Begrenzung des Gesamtleistungswerts für Zeiten der Arbeitslo-
sigkeit und Krankheit auf 80 % und für Ausbildungszeiten auf 
75 % dieses Wertes; zusätzliche Begrenzung des Wertes für 
Ausbildungszeiten auf 75 % des Durchschnittsentgelts. 

4. Zeitliche Begrenzung der Anrechenbarkeit von beitragsfreien 
Ausbildungszeiten auf sieben Jahre; Möglichkeit der Nachzah-
lung freiwilliger Beiträge für nicht anrechenbare Ausbildungs-
zeiten. 

IV. Ausbau familienbezogener Elemente 

1. Verlängerung der Kindererziehungszeit von einem Jahr auf drei 
Jahre für Geburten ab 1992. 

2. Einführung von Berücksichtigungszeiten wegen Kindererzie-
hung und Pflege mit Auswirkungen auf die 35jährige Wartezeit, 
die Aufrechterhaltung des Invaliditätsschutzes und die Gesamt-
leistungsbewertung von beitragsfreien Zeiten. 

3. Verbesserung der Versicherungsbedingungen für nicht er-
werbsmäßig tätige Pflegepersonen. 
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4. Für alle Frauen bis 1995 befristete Nachzahlungsmöglichkeit 
für Zeiten, für die wegen Heirat Beiträge erstattet worden 
sind. 

V. Mindestbewertung bestimmter Pflichtbeitragszeiten 

1. Anhebung des Wertes der ersten vier Versicherungsjahre mit 
niedrigen Pflichtbeiträgen vor Vollendung des 25. Lebensjahres 
und von weiteren niedrigen Pflichtbeiträgen während einer Be-
rufsausbildung auf 90 % des Durchschnittsentgelts. 

2. Anhebung des Durchschnittswerts niedriger Pflichtbeiträge bei 
der Berechnung der Rente nach Mindesteinkommen für Zeiten 
vor 1992 auf das 1,5fache dieses Wertes, höchstens auf 75 % des 
Durchschnittsentgelts, wenn die 35jährige Wartezeit (unter Ein-
schluß von Kinderberücksichtigungszeiten) erfüllt ist. 

3. Erhöhung der Beitragsbemessungsgrundlage für Behinderte in 
Werkstätten von 70 % des Durchschnittsentgelts im vorvergan-
genen Kalenderjahr auf 80 % der Bezugsgröße. 

4. Erhöhung der Beitragsbemessungsgrundlage für Wehr- und Zi-
vildienstleistende von 70 % des Durchschnittsentgelts auf 80 
der Bezugsgröße. 

VI. Flexibilisierung und Verlängerung der Lebensarbeitszeit 

1. Möglichkeit der Inanspruchnahme von Altersrenten als Teilren-
ten mit entsprechend höheren Hinzuverdienstgrenzen als bei 
den vollen Altersrenten. Möglichkeit der vorzeitigen Inan-
spruchnahme von Altersrenten ab Beginn der Anhebung der 
Altersgrenzen sowie Möglichkeit des Hinausschiebens der 
Inanspruchnahme; Ausgleich der unterschiedlichen Bezugs-
dauern durch einen Zugangsfaktor. Arbeitsrechtliche Flankie-
rung der Flexibilisierung. 

2. Schrittweise Anhebung der Altersgrenzen von 60 Jahren und 63 
Jahren auf die Regelaltersgrenze von 65 Jahren ab dem Jahre 
2001; jährliche Anhebung bis zum Jahre 2004 in 3-Monats-
Schritten, anschließend in 6-Monats-Schritten. Keine Anhe-
bung der Altersgrenze von 60 Jahren für Berufs- und Erwerbs-
unfähige sowie Schwerbehinderte. 

VII. Vertrauensschutz 

1. Keine Änderung der zum 1. Januar 1992 laufenden Renten mit 
Ausnahme von Verbesserungen durch die Anhebung niedriger 
Pflichtbeiträge zwischen 1973 und 1991. 

2. Besondere Übergangsregelungen bei Einführung der Rechtsän-
derungen für ab 1992 neu zugehende Renten. 

VIII. Einordnung ins Sozialgesetzbuch 

Neusystematisierung und Vereinfachung sowie Einordnung des 
Rentenrechts in das Sozialgesetzbuch. 
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C. Alternative 

Systemwechsel mit anderer Finanzierung und niedrigeren Lei-
stungen und mit langen Übergangszeiten. 

D. Finanzielle Auswirkungen 

1. Der Bundeszuschuß wird im Jahre 2000 um rd. 7 Mrd. DM und 
im Jahre 2010 um rd. 14 Mrd. DM höher als nach geltendem 
Recht sein, jeweils unter Einbeziehung der Leistungen für Kin-
dererziehung. Sein Anteil an den Rentenausgaben wird bis zum 
Jahre 2010 auf etwa 19 1/2% stabilisiert, statt — wie nach gel-
tendem Recht — auf rd. 16 To  im Jahre 2000 und auf etwa 
14 1/2% im Jahre 2010 abzusinken. 

2. Der Beitragssatz wird durch die Reformmaßnahmen im Jahre 
2000 20,3 % statt 22 To  und im Jahre 2010 21,4 % statt 24,5 
betragen. 

3. Einzelheiten sind aus der Übersicht in Teil C der Begründung 
ersichtlich. 
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesra-
tes das folgende Gesetz beschlossen: 

ERSTER TEIL 
Ergänzung und Änderung 

des Sozialgesetzbuchs 

Artikel 1 
Sozialgesetzbuch (SGB) 

Sechstes Buch (VI) 

Gesetzliche Rentenversicherung 

Inhaltsübersicht 

Erstes Kapitel 
VERSICHERTER PERSONENKREIS 

Erster Abschnitt 
Versicherung kraft Gesetzes 

§ 1 Beschäftigte 
§ 2 Selbständig Tätige 
§ 3 Sonstige Versicherte 
§ 4 Versicherungspflicht auf Antrag 
§ 5 Versicherungsfreiheit 
§ 6 Befreiung von der Versicherungspflicht 

Zweiter Abschnitt 
Freiwillige Versicherung 

§ 7 Freiwillige Versicherung 

Dritter Abschnitt 
Nachversicherung und 
Versorgungsausgleich 

§ 8 Nachversicherung und Versorgungsausgleich 

Zweites Kapitel 
LEISTUNGEN 

Erster Abschnitt 
Rehabilitation 

Erster Unterabschnitt 
Voraussetzungen für die Leistungen 

§ 9 Aufgabe der Rehabilitation 
§ 10 Persönliche Voraussetzungen 
§ 11 Versicherungsrechtliche Voraussetzungen 
§ 12 Ausschluß von Leistungen 

Zweiter Unterabschnitt 
Umfang und Ort der Leistungen 

Erster Titel 
Allgemeines 

§ 13 Leistungsumfang 

§ 14 Ort der Leistungen 

Zweiter Titel 
Medizinische und berufsfördernde 

Leistungen zur Rehabilitation 

§ 15 Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 

§ 16 Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilita-
tion 

§ 17 Leistungen an Arbeitgeber 

§ 18 Leistungen in einer Werkstatt für Behinderte 

§ 19 Dauer berufsfördernder Leistungen 

Dritter Titel 
Übergangsgeld 

§ 20 Anspruch 

§ 21 Berechnungsgrundlage bei medizinischen Lei-
stungen 

§ 22 Berechnungsgrundlage bei berufsfördernden 
Leistungen 

§ 23 Weitergeltung der Berechnungsgrundlage 

§ 24 Höhe 

§ 25 Dauer 

§ 26 Anpassung 

§ 27 Anrechnung von Einkommen 

Vierter Titel 
Ergänzende Leistungen 

§ 28 Art  der Leistungen 

§ 29 Haushaltshilfe 

§ 30 Reisekosten 
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Fünfter Titel 
Sonstige Leistungen 

§ 31 Sonstige Leistungen 

Sechster Titel 
Zuzahlung bei medizinischen und bei 

sonstigen Leistungen 

§ 32 Zuzahlung bei medizinischen und bei sonsti-
gen Leistungen 

Zweiter Abschnitt 
Renten 

Erster Unterabschnitt . 

Rentenarten und Voraussetzungen für 
einen Rentenanspruch 

§ 33 Rentenarten 
§ 34 Voraussetzungen für einen Rentenanspruch 

und Hinzuverdienstgrenze 

Zweiter Unterabschnitt 
Anspruchsvoraussetzungen 

für einzelne Renten 

Erster Titel 
Renten wegen Alters 

35 Regelaltersrente 
36 Altersrente für langjährig Versicherte 
37 Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfä-

hige oder Erwerbsunfähige 
38 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
39 Altersrente für Frauen 
40 Altersrente für langjährig unter Tage beschäf-

tigte Bergleute 
41 Stufenweise Anhebung und Flexibilisierung 

der Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren 
42 Vollrente und Teilrente 

Zweiter Titel 
Renten wegen verminderter 

Erwerbsfähigkeit 

§ 43 Rente wegen Berufsunfähigkeit 
§ 44 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
§ 45 Rente für Bergleute 

Dritter Titel 
Renten wegen Todes 

§ 46 Witwenrente und Witwerrente 
§ 47 Erziehungsrente 
§ 48 Waisenrente 
§ 49 Renten wegen Todes bei Verschollenheit 

Vierter Titel 
Wartezeiterfüllung 

§ 50 Wartezeiten 
§ 51 Anrechenbare Zeiten 
§ 52 Wartezeiterfüllung durch Versorgungsaus-

gleich 
§ 53 Vorzeitige Wartezeiterfüllung 

Fünfter Titel 
Rentenrechtliche Zeiten 

§ 54 Begriffsbestimmungen 
§ 55 Beitragszeiten 
§ 56 Kindererziehungszeiten 
§ 57 Berücksichtigungszeiten 
§ 58 Anrechnungszeiten 
§ 59 Zurechnungszeit 
§ 60 Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur knapp-

schaftlichen Rentenversicherung 
§ 61 Ständige Arbeiten unter Tage 

Dritter Unterabschnitt 
Rentenhöhe und Rentenanpassung 

Erster Titel 
Grundsätze 

§ 62 Grundsätze 

Zweiter Titel 
Berechnung und Anpassung 

der Renten 

63 Rentenformel für Monatsbetrag der Rente 
64 Anpassung der Renten 
65 Persönliche Entgeltpunkte 
66 Rentenartfaktor 
67 Aktueller Rentenwert 
68 Verordnungsermächtigung 

Dritter Titel 
Ermittlung der persönlichen 

Entgeltpunkte 

§ 69 Entgeltpunkte für Beitragszeiten 
§ 70 Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitrags-

geminderte Zeiten (Gesamtleistungsbewer-
tung) 

§ 71 Grundbewertung 
§ 72 Vergleichsbewertung 
§ 73 Begrenzte Gesamtleistungsbewertung 
§ 74 Entgeltpunkte für Zeiten nach Rentenbeginn 
§ 75 Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungs-

ausgleich 
§ 76 Zugangsfaktor 
§ 77 Zuschlag bei Waisenrenten 
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Vierter Titel 
Knappschaftliche Besonderheiten 

§ 78 Grundsatz 
§ 79 Monatsbetrag der Rente 
§ 80 Persönliche Entgeltpunkte 
§ 81 Rentenartfaktor 
§ 82 Entgeltpunkte für Beitragszeiten 
§ 83 Entgeltpunkte für beitragsfreie und beitrags-

geminderte Zeiten (Gesamtleistungsbewer-
tung) 

§ 84 Entgeltpunkte für ständige Arbeiten unter 
Tage (Leistungszuschlag) 

§ 85 Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungs-
ausgleich 

§ 86 Zuschlag bei Waisenrenten 

Fünfter Titel 
Ermittlung des Monatsbetrags 

der Rente in Sonderfällen 

§ 87 Ermittlung des Monatsbetrags der Rente in 
Sonderfällen 

Vierter Unterabschnitt 
Zusammentreffen von Renten 

und von Einkommen 

§ 88 Mehrere Rentenansprüche 
§ 89 Witwenrente und Witwerrente nach dem vor-

letzten Ehegatten und Ansprüche infolge Auf-
lösung der letzten Ehe 

§ 90 Aufteilung von Witwenrenten und Witwerren-
ten auf mehrere Berechtigte 

§ 91 Waisenrente und andere Leistungen an Wai-
sen 

§ 92 Rente und Leistungen aus der Unfallversiche-
rung 

§ 93 Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
und Arbeitsentgelt oder Vorruhestandsgeld 

§ 94 Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
und Arbeitslosengeld 

§ 95 Nachversicherte Versorgungsbezieher 
§ 96 Einkommensanrechnung auf Renten wegen 

Todes 
§ 97 Reihenfolge bei der Anwendung von Berech-

nungsvorschriften 

Fünfter Unterabschnitt 
Beginn, Änderung und Ende 

von Renten 

§ 98 Beginn 
§ 99 Änderung und Ende 
§ 100 Beginn und Änderung in Sonderfällen 
§ 101 Befristung und Tod 

Sechster Unterabschnitt 
Ausschluß und Minderung von Renten 

§ 102 Absichtliche Minderung der Erwerbsfähigkeit 
§ 103 Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer 

Straftat 
§ 104 Tötung eines Angehörigen 

Dritter Abschnitt 
Zusatzleistungen 

§ 105 Zuschuß zur Krankenversicherung 
§ 106 Rentenabfindung bei Wiederheirat von Witwen 

und Witwern 
§ 107 Beginn, Änderung und Ende von Zusatzlei-

stungen 

Vierter Abschnitt 
Auskunft 

§ 108 Versicherungskonto und Versicherungsver-
lauf 

§ 109 Rentenauskunft 
§ 110 Verordnungsermächtigung 

Fünfter Abschnitt 
Leistungen an Berechtigte außerhalb 

des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 
§ 111 Grundsatz 
§ 112 Rehabilitationsleistungen und Krankenversi-

cherungszuschuß 
§ 113 Renten bei verminderter Erwerbsfähigkeit 
§ 114 Höhe der Rente 
§ 115 Besonderheiten für berechtigte Deutsche 

Sechster Abschnitt 
Durchführung 

Erster Unterabschnitt 
Beginn und Abschluß des Verfahrens 

§ 116 Beginn 
§ 117 Besonderheiten bei Rehabi litation 
§ 118 Abschluß 

Zweiter Unterabschnitt 
Auszahlung und Anpassung 

§ 119 Auszahlung im voraus 
§ 120 Wahrnehmung von Aufgaben durch die Deut-

sche Bundespost 
§ 121 Verordnungsermächtigung 

Dritter Unterabschnitt 
Berechnungsgrundsätze 

§ 122 Allgemeine Berechnungsgrundsätze 
§ 123 Berechnung von Zeiten 
§ 124 Berechnung von Geldbeträgen 
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§ 125 Berechnung von Durchschnittswerten und 
Rententeilen 

Drittes Kapitel 
ORGANISATION 

Erster Abschnitt 

Allgemeine Zuständigkeitsaufteilung 

§ 126 Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger 
§ 127 Zuständigkeit für Versicherte und Hinterblie-

bene 

Zweiter Abschnitt 

Rentenversicherung der Arbeiter 

§ 128 Versicherungsträger 
§ 129 Beschäftigte 
§ 130 Selbständig Tätige 
§ 131 Örtliche Zuständigkeit der Landesversiche-

rungsanstalten 
§ 132 Sonderzuständigkeit der Seekasse für Leistun-

gen 

Dritter Abschnitt 

Rentenversicherung der Angestellten 

§ 133 Versicherungsträger 
§ 134 Beschäftigte 
§ 135 Selbständig Tätige 
§ 136 Sonderzuständigkeit der Seekasse 

Vierter Abschnitt 

Knappschaftliche Rentenversicherung 

§ 137 Versicherungsträger 
§ 138 Beschäftigte 
§ 139 Knappschaftliche Bet riebe und Arbeiten 
§ 140 Nachversicherung 
§ 141 Sonderzuständigkeit für Leistungen 
§ 142 Besonderheit bei der Durchführung der Versi-

cherung und bei den Leistungen 

Fünfter Abschnitt 

Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

§ 143 Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

Sechster Abschnitt 

Bedienstete der Versicherungsträger 

§ 144 Bundesunmittelbare Versicherungsträger 
§ 145 Bundesbahn-Versicherungsanstalt und See-

kasse 
§ 146 Landesunmittelbare Versicherungsträger 

Siebter Abschnitt 

Datenstelle 

§ 147 Datenstelle 

Viertes Kapitel 
FINANZIERUNG 

Erster Abschnitt 

Finanzierungsgrundsatz 
und Rentenversicherungsbericht 

Erster Unterabschnitt 

Umlageverfahren 

§ 148 Umlageverfahren 

Zweiter Unterabschnitt 

Rentenversicherungsbericht und 
Sozialbeirat 

§ 149 Rentenversicherungsbericht 
§ 150 Aufgabe des Sozialbeirats 
§ 151 Zusammensetzung des Sozialbeirats 

Zweiter Abschnitt 

Beiträge und Verfahren 

Erster Unterabschnitt 

Beiträge 

Erster Titel 

Allgemeines 

§ 152 Grundsatz 
§ 153 Beitragssätze 
§ 154 Beitragsbemessungsgrenzen 
§ 155 Verordnungsermächtigung 

Zweiter Titel 

Beitragsbemessungsgrundlagen 

§ 156 Grundsatz 
§ 157 Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter 
§ 158 Sonderregelung für beitragspflichtige Einnah-

men Beschäftigter 
§ 159 Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als beitrags-

pflichtige Einnahmen 
§ 160 Beitragspflichtige Einnahmen selbständig Täti-

ger 
§ 161 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versi-

cherter 
§ 162 Freiwillig Versicherte 
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Dritter Titel 

Verteilung der Beitragslast 

§ 163 Beitragstragung bei Beschäftigten 
§ 164 Beitragstragung bei selbständig Tätigen 
§ 165 Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 
§ 166 Freiwillig Versicherte 
§ 167 Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit 

Vierter Titel 

Zahlung der Beiträge 

§ 168 Grundsatz 
§ 169 Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt 
§ 170 Beitragszahlung bei Künstlern und Publizi-

sten 
§ 171 Beitragszahlung bei Beziehern von Soziallei-

stungen 
§ 172 Beitragszahlung von Pflegepersonen 
§ 173 Verordnungsermächtigung 

Fünfter Titel 

Erstattungen 

§ 174 Erstattung von Aufwendungen 
§ 175 Verordnungsermächtigung 

Sechster Titel 

Nachversicherung 

§ 176 Berechnung und Tragung der Beiträge 
§ 177 Zusammentreffen mit vorhandenen Beiträgen 
§ 178 Beitragszahlung bei Versorgungsausgleich 
§ 179 Fälligkeit der Beiträge und Aufschub 
§ 180 Zahlung der Beiträge und Wirkung der Bei-

tragszahlung 
§ 181 Zahlung an eine berufsständische Versor-

gungseinrichtung 

Siebter Titel 

Versorgungsausgleich 

§ 182 Zahlung von Beiträgen 
§ 183 Verordnungsermächtigung 

Achter Titel 

Berechnungsgrundsätze 
§ 184 Berechnungsgrundsätze 

Zweiter Unterabschnitt 

Verfahren 

Erster Titel 

Meldungen 

§ 185 Meldepflichten bei Beschäftigten und Hausge-
werbetreibenden 

§ 186 Meldepflichten bei sonstigen versicherungs-
pflichtigen Personen 

§ 187 Meldepflichten bei Einberufung zum Wehr-
dienst oder Zivildienst 

§ 188 Meldung von sonstigen rechtserheblichen Zei-
ten 

§ 189 Vorausbescheinigung über Arbeitsentgelt 
§ 190 Verordnungsermächtigung 

Zweiter Titel 

Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

§ 191 Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

Dritter Titel 

Wirksamkeit der Beitragszahlung 

§ 192 Wirksamkeit von Beiträgen 
§ 193 Unterbrechung von Fristen 
§ 194 Vermutung der Beitragszahlung 
§ 195 Änderung der Beitragsberechnungsgrundla-

gen 
§ 196 Beiträge an nicht zuständige Träger der Ren-

tenversicherung 
§ 197 Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung 
§ 198 Glaubhaftmachung der Beitragszahlung 

Vierter Titel 

Nachzahlung 

§ 199 Nachzahlung von Beiträgen bei Ausscheiden 
aus einer internationalen Organisation 

§ 200 Nachzahlung bei unschuldig erlittenen Straf-
verfolgungsmaßnahmen 

§ 201 Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute 
§ 202 Nachzahlung für Ausbildungszeiten 
§ 203 Nachzahlung für landwirtschaftliche Unter-

nehmer und mitarbeitende Familienangehö-
rige 

§ 204 Beitragsberechnung bei Nachzahlung 

Fünfter Titel 

Beitragserstattung und Beitragsüberwachung 

§ 205 Beitragserstattung 
§ 206 Sonderregelung bei der Zuständigkeit zu Un-

recht gezahlter Beiträge 
§ 207 Beitragsüberwachung 

Dritter Abschnitt 

Beteiligung des Bundes, Finanzbeziehungen 
und Erstattungen 

Erster Unterabschnitt 

Beteiligung des Bundes 

§ 208 Bundeszuschuß 
§ 209 Liquiditätssicherung 
§ 210 Beteiligung des Bundes in der knappschaftli-

chen Rentenversicherung 
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Zweiter Unterabschnitt 
Schwankungsreserve und Finanzausgleich 

§ 211 Schwankungsreserve 
§ 212 Anlage der Schwankungsreserve 
§ 213 Finanzausgleich zwischen der Rentenversiche-

rung der Arbeiter und der Rentenversicherung 
der Angestellten 

§ 214 Finanzverbund in der Rentenversicherung der 
Arbeiter 

§ 215 Aufwendungen für Rehabi litation, Verwaltung 
und Verfahren 

§ 216 Ausgaben für Bauvorhaben 
§ 217 Ermächtigung 

Dritter Unterabschnitt 
Erstattungen 

§ 218 Wanderversicherungsausgleich 
§ 219 Erstattungen durch Arbeitgeber 
§ 220 Erstattung durch den Träger der Versorgungs-

last 
§ 221 Verordnungsermächtigung 

Vierter Unterabschnitt 
Abrechnung der Aufwendungen 

§ 222 Abrechnung der Aufwendungen 

Fünftes Kapitel 

SONDERREGELUNGEN 

Erster Abschnitt 
Ergänzungen für Sonderfälle 

Erster Unterabschnitt 
Grundsatz 

§ 223 Grundsatz 

Zweiter Unterabschnitt 
Versicherter Personenkreis 

§ 224 Versicherungspflicht 
§ 225 Versicherungsfreiheit 
§ 226 Befreiung von der Versicherungspflicht 
§ 227 Freiwillige Versicherung 
§ 228 Nachversicherung 
§ 229 Höherversicherung 

Dritter Unterabschnitt 
Rehabilitation 

§ 230 Rehabilitation 

Vierter Unterabschnitt 
Anspruchsvoraussetzungen 

für einzelne Renten 

§ 231 Hinzuverdienstgrenze 
§ 232 Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
§ 233 Altersrente für langjährig unter Tage beschäf-

tigte Bergleute 
§ 234 Knappschaftsausgleichsleistung 
§ 235 Rente wegen Berufsunfähigkeit 
§ 236 Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
§ 237 Rente für Bergleute 
§ 238 Witwenrente und Witwerrente an vor dem 

1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten 
§ 239 Anrechenbare Zeiten 
§ 240 Vorzeitige Wartezeiterfüllung 
§ 241 Beitragsgeminderte Zeiten 
§ 242 Beitragszeiten 
§ 243 Berliner und saarländische Beitragszeiten 
§ 244 Beitragszeiten und Berücksichtigungszeiten 

wegen Kindererziehung 
§ 245 Ersatzzeiten 
§ 246 Ersatzzeiten bei Handwerkern 
§ 247 Anrechnungszeiten 
§ 248 Pauschale Anrechnungszeit 
§ 249 Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur knapp-

schaftlichen Rentenversicherung 

Fünfter Unterabschnitt 
Rentenhöhe 

§ 250 Rentenartfaktor für Witwenrenten und Witwer-
renten an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene 
Ehegatten 

§ 251 Entgeltpunkte für Beitragszeiten 
§ 252 Entgeltpunkte für Berliner Beitragszeiten 
§ 253 Entgeltpunkte für saarländische Beitragszei-

ten 
§ 254 Entgeltpunkte für Beitragszeiten mit Sachbe-

zug 
§ 255 Beitragsbemessungsgrenzen 
§ 256 Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte 
§ 257 Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeits-

entgelt 
§ 258 Gesamtleistungsbewertung für beitragsfreie 

und beitragsgeminderte Zeiten 
§ 259 Zuschläge oder Abschläge bei Versorgungs-

ausgleich 
§ 260 Knappschaftliche Besonderheiten 
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Sechster Unterabschnitt 
Rente und Leistungen 

aus der Unfallversicherung 

§ 261 Rente und Leistungen aus der Unfallversiche-
rung 

Siebter Unterabschnitt 
Zusatzleistungen 

§ 262 Steigerungsbeträge 
§ 263 Kinderzuschuß 

Achter Unterabschnitt 
Leistungen an Berechtigte außerhalb des 

Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

§ 264 Höhe der Rente 
§ 265 Besonderheiten für berechtigte Deutsche 

Neunter Unterabschnitt 
Organisation 

§ 266 Zuständigkeit der Bundesknappschaft 
§ 267 Besonderheiten bei der Durchführung der Ver-

sicherung und bei den Leistungen 

Zehnter Unterabschnitt 
Finanzierung 

Erster Titel 
Sozialbeirat 

§ 268 Sozialbeirat 

Zweiter Titel 
Beiträge 

§ 269 Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger Versi-
cherter 

§ 270 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für die 
Nachversicherung 

§ 271 Mindestbeitragsbemessungsgrundlage bei He-
bammen 

§ 272 Beiträge zur Höherversicherung 
§ 273 Nachversicherung 

Dritter Titel 
Verfahren 

§ 274 Nachzahlung bei Heiratserstattung 
§ 275 Nachzahlung bei Heiratsabfindung früherer 

Beamtinnen 
§ 276 Nachzahlung für Vertriebene, Flüchtlinge und 

Evakuierte 
§ 277 Nachzahlung bei Nachversicherung 
§ 278 Versicherungskarten 

Vierter Titel 
Berechnungsgrundlagen 

§ 279 Berechnungsgrundlagen für Beitragssatz, Bei-
tragsbemessungsgrenze und Bundeszuschuß 

§ 280 Verordnungsermächtigung 

Fünfter Titel 
Erstattungen 

§ 281 Wanderversicherungsausgleich 
§ 282 Erstattung für Kinderzuschüsse 
§ 283 Verordnungsermächtigung 

Sechster Titel 
Vermögensanlagen 

der Bundesknappschaft 
§ 284 Vermögensanlagen der Bundesknappschaft 

Elfter Unterabschnitt 
Leistungen für Kindererziehung an Mütter 

der Geburtsjahrgänge vor 1921 
§ 285 Anspruchsvoraussetzungen 
§ 286 Höhe der Leistung 
§ 287 Beginn und Ende 
§ 288 Zuständigkeit 
§ 289 Durchführung 
§ 290 Anrechnungsfreiheit 

Zweiter Abschnitt 
Ausnahmen von der Anwendung 

neuen Rechts 

Erster Unterabschnitt 
Grundsatz 

§ 291 Grundsatz 

Zweiter Unterabschnitt 
Leistungen zur Rehabilitation 

§ 292 Leistungen zur Rehabi litation 

Dritter Unterabschnitt 
Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 
§ 293 Anspruch auf Regelaltersrente in Sonderfäl-

len 
§ 294 Witwerrente 
§ 295 Waisenrente 
§ 296 Wartezeit 

Vierter Unterabschnitt 
Rentenhöhe 

§ 297 Grundsatz 
§ 298 Umwertung in persönliche Entgeltpunkte 
§ 299 Umstellungsrenten 
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§ 300 Aktueller Rentenwert für 1992 
§ 301 Verordnungsermächtigung 

Fünfter Unterabschnitt 
Zusammentreffen von Renten 

und von Einkommen 
§ 302 Rente und Leistungen aus der Unfallversiche-

rung 
§ 303 Mindestgrenzbetrag bei Versicherungsfällen 

vor dem 1. Januar 1979 
§ 304 Rente für Bergleute und Arbeitslosengeld 
§ 305 Einkommensanrechnung auf Renten wegen 

Todes 

Sechster Unterabschnitt 
Zusatzleistungen 

§ 306 Zuschuß zur Krankenversicherung 
§ 307 Unterbringung von Rentenberechtigten 

Siebter Unterabschnitt 
Leistungen an Berechtigte außerhalb des Gel

-

tungsbereichs dieses Gesetzbuchs 
§ 308 Grundsatz 
§ 309 Ermessensleistungen an besondere Personen-

gruppen 
§ 310 Zusatzleistungen 

Sechstes Kapitel 

BUSSGELDVORSCHRIFTEN 

§ 311 Bußgeldvorschriften 

Anlagen 

Anlage 1 Durchschnittsentgelt in DM/RM 
Anlage 2 Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in 

DM/RM 
Anlage 3 Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, 

Beitrags- oder Gehaltsklassen 
Anlage 4 Beitragsbemessungsgrundlage für Bei-

tragsklassen 
Anlage 5 Entgeltpunkte für Berliner Beiträge 
Anlage 6 Werte zur Umrechnung der Beitragsbe-

messungsgrundlagen von Franken in Deut-
sche Mark 

Anlage 7 Entgeltpunkte für saarländische Beiträge 
Anlage 8 Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen und 

Beitragsbemessungsgrundlagen in RM/ 
DM für Sachbezugszeiten, in denen Versi-
cherte nicht Lehrling oder Anlernling wa-
ren 

Anlage 9 Hauerarbeiten 
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ERSTES KAPITEL 
Versicherter Personenkreis 

ERSTER ABSCHNITT 

Versicherung kraft Gesetzes 

§ 1 

Beschäftigte 

Versicherungspflichtig sind 

1. Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ihrer 
Berufsausbildung beschäftigt sind, 

2. Behinderte, die 

a) in nach dem Schwerbehindertengesetz aner-
kannten Werkstätten für Behinderte oder in 
nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz aner-
kannten Blindenwerkstätten oder für diese Ein-
richtungen in Heimarbeit tätig sind, 

b) in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Ein-
richtungen in gewisser Regelmäßigkeit eine 
Leistung erbringen, die einem Fünftel der Lei-
stung eines voll erwerbsfähigen Beschäftigten 
in gleichartiger Beschäftigung entspricht; hier-
zu zählen auch Dienstleistungen für den Träger 
der Einrichtung, 

3. Personen, die in Einrichtungen der Jugendhilfe 
oder in Berufsbildungswerken oder ähnlichen Ein-
richtungen für Behinderte für eine Erwerbstätig-
keit befähigt werden sollen, 

4. Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diako-
nissen und Angehörige ähnlicher Gemeinschaften 
während ihres Dienstes für die Gemeinschaft und 
während der Zeit ihrer außerschulischen Ausbil-
dung. 

Die Versicherungspflicht von Personen, die gegen 
Arbeitsentgelt oder zu ihrer Berufsausbildung be-
schäftigt sind, erstreckt sich auch auf Deutsche, die im 
Ausland bei einer amtlichen Vertretung des Bundes 
oder der Länder oder bei deren Leitern, deutschen 
Mitgliedern oder Bediensteten beschäftigt sind. Die in 
Satz 1 Nr. 2 bis 4 genannten Personen gelten als Be-
schäftigte im Sinne des Rechts der Rentenversiche-
rung. 

§ 2 
Selbständig Tätige 

Versicherungspflichtig sind selbständig tätige 

1. Lehrer und Erzieher, die im Zusammenhang mit 
ihrer selbständigen Tätigkeit keinen versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen, 

2. Pflegepersonen, die in der Kranken-, Wochen-, 
Säuglings- oder Kinderpflege tätig sind und im Zu-
sammenhang mit ihrer selbständigen Tätigkeit kei-
nen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen, 

3. Hebammen und Entbindungspfleger,  

4. Seelotsen der Reviere im Sinne des Gesetzes über 
das Seelotswesen, 

5. Künstler und Publizisten nach näherer Bestim-
mung des Künstlersozialversicherungsgesetzes, 

6. Hausgewerbetreibende, 

7. Küstenschiffer und Küstenfischer, die zur Besat-
zung ihres Fahrzeuges gehören oder als Küstenfi-
scher ohne Fahrzeug fischen und regelmäßig nicht 
mehr als vier versicherungspflichtige Arbeitneh-
mer beschäftigen, 

8. Handwerker, die in die Handwerksrolle eingetra-
gen sind, wobei Eintragungen aufgrund der Füh-
rung eines Handwerksbetriebs nach den §§ 2 bis 4 
der Handwerksordnung außer Betracht bleiben; ist 
eine Personengesellschaft in die Handwerksrolle 
eingetragen, gilt als Handwerker, wer in seiner 
Person die Voraussetzungen für die Eintragung in 
die Handwerksrolle erfüllt. 

§ 3 

Sonstige Versicherte 

Versicherungspflichtig sind Personen in der Zeit, 

1. für die ihnen Kindererziehungszeiten anzurechnen 
sind (§ 56), 

2. in der sie aufgrund gesetzlicher Pflicht mehr als 
drei Tage Wehrdienst oder Zivildienst leisten, 

3. für die sie von einem Leistungsträger Krankengeld, 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Über-
gangsgeld, Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld oder 
Arbeitslosenhilfe beziehen, wenn sie im letzten 
Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versiche-
rungspflichtig waren, 

4. für die sie Vorruhestandsgeld beziehen, wenn sie 
unmittelbar vor Beginn der Leistung versiche-
rungspflichtig waren. 

Bei Wehrdienstleistenden und Zivildienstleistenden, 
denen Arbeitsentgelt weiterzuzahlen ist oder weiter-
gezahlt wird, gilt das Beschäftigungsverhältnis als 
durch den Wehrdienst oder Zivildienst nicht unterbro-
chen. Die Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 und 4 
erstreckt sich auch auf Personen, die ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzbuchs haben. 

§4 

Versicherungspflicht auf Antrag 

(1) Auf Antrag versicherungspflichtig sind 

1. Entwicklungshelfer im Sinne des Entwicklungshel-
fergesetzes, die Entwicklungsdienst oder Vorberei-
tungsdienst leisten, 

2. Deutsche, die für eine begrenzte Zeit außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäf-
tigt sind, 
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wenn die Versicherungspflicht von einer Stelle bean-
tragt wird, die ihren Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzbuchs hat. Personen, denen für die Zeit des 
Dienstes oder der Beschäftigung im Ausland Versor-
gungsanwartschaften gewährleistet sind, gelten im 
Rahmen der Nachversicherung auch ohne Antrag als 
versicherungspflichtig. 

(2) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Perso-
nen, die nicht nur vorübergehend selbständig tätig 
sind, wenn sie die Versicherungspflicht innerhalb von 
drei Jahren nach der Aufnahme der selbständigen Tä-
tigkeit oder dem Ende einer Versicherungspflicht auf-
grund dieser Tätigkeit beantragen. 

(3) Auf Antrag versicherungspflichtig sind Perso-
nen, die 

1. eine der in § 3 Satz 1 Nr. 3 genannten Sozialleistun-
gen beziehen und nicht nach dieser Vorschrift ver-
sicherungspflichtig sind, 

2. nur deshalb keinen Anspruch auf Krankengeld ha-
ben, weil sie nicht in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung versichert sind oder in der gesetzlichen 
Krankenversicherung ohne Anspruch auf Kran-
kengeld versichert sind, für die Zeit der Arbeitsun-
fähigkeit oder Rehabilitation, wenn sie im letzten 
Jahr vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder Reha-
bilitation zuletzt versicherungspflichtig waren, 
längstens jedoch für 18 Monate. 

Dies gilt auch für Personen, die ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzbuchs haben. 

(4) Die Versicherungspflicht beginnt 

1. in den Fällen des Absatzes 1 und 2 mit dem Tag, der 
dem Eingang des Antrags folgt, frühestens jedoch 
mit dem Tag, an dem die Voraussetzungen einge-
treten sind, 

2. in den Fällen des Absatzes 3 Satz 1 Nr. 1 mit Beginn 
der Leistung und in den Fällen des Absatzes 3 
Satz 1 Nr. 2 mit Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder 
Rehabilitation, wenn der Antrag innerhalb von drei 
Monaten danach gestellt wird, andernfalls mit dem 
Tag, der dem Eingang des Antrags folgt, frühestens 
jedoch mit dem Ende der Versicherungspflicht auf-
grund einer vorausgehenden versicherungspflich-
tigen Beschäftigung oder Tätigkeit. 

Sie endet mit Ablauf des Tages, an dem die Voraus-
setzungen weggefallen sind. 

§ 5 

Versicherungsfreiheit 

(1) Versicherungsfrei sind 

1. Beamte und Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder 
auf Probe, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst, 

2. sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstal-
ten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren 
Verbänden einschließlich der Spitzenverbände 

oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtli-
chen Regelungen Anwartschaft auf Versorgung 
bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter 
sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährlei-
stet und die Erfüllung der Gewährleistung gesi-
chert ist, 

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher 
Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der 
Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemein-
schaft übliche Versorgung bei verminderter Er-
werbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die 
Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, 

in dieser Beschäftigung und in weiteren Beschäftigun-
gen, auf die die Gewährleistung einer Versorgungs-
anwartschaft erstreckt wird. Über das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 und die 
Erstreckung der Gewährleistung auf weitere Beschäf-
tigungen entscheidet für Beschäftigte beim Bund und 
bei Dienstherrn oder anderen Arbeitgebern, die der 
Aufsicht des Bundes unterstehen, der zuständige Bun-
desminister, im übrigen die oberste Verwaltungsbe-
hörde des Landes, in dem die Arbeitgeber, Genossen-
schaften oder Gemeinschaften ihren Sitz haben. 

(2) Versicherungsfrei sind Personen, die 

1. eine geringfügige Beschäftigung oder 

2. eine geringfügige selbständige Tätigkeit 

(§ 8 Viertes Buch) ausüben, in dieser Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit. Dies gilt nicht für Perso-
nen, die im Rahmen bet rieblicher Berufsbildung, nach 
dem Gesetz zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres oder nach § 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 beschäftigt sind 
oder von der Möglichkeit einer stufenweisen Wieder-
aufnahme einer nicht geringfügigen Tätigkeit (§ 74 
Fünftes Buch) Gebrauch machen. 

(3) Versicherungsfrei sind Personen, die während 
der Dauer ihres Studiums als ordent liche Studierende 
einer Fachschule oder Hochschule gegen Arbeitsent-
gelt beschäftigt oder selbständig tätig sind. 

(4) Versicherungsfrei sind Personen, die 

1. eine Vollrente wegen Alters beziehen, 

2. nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtli-
chen Regelungen oder nach den Regelungen einer 
berufsständischen Versorgungseinrichtung eine 
Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze be-
ziehen oder die in der Gemeinschaft übliche Ver-
sorgung im Alter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhal-
ten oder 

3. bis zur Vollendung des 65. Lebensjahres nicht ver-
sichert waren oder nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres eine Beitragserstattung aus ihrer Versi-
cherung erhalten haben, 

in jeder Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit. 
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§ 6 

Befreiung von der Versicherungspflicht 

(1) Von der Versicherungspflicht werden befreit 

1. Angestellte und selbständig Tätige, die aufgrund 
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz 
beruhenden Verpflichtung Mitglieder einer öffent-
lich-rechtlichen Versicherungseinrichtung oder 
Versorgungseinrichtung ihrer Berufsgruppe (be-
rufsständische Versorgungseinrichtung) sind, 
wenn für diese nach näherer Maßgabe der Satzung 
einkommensbezogene Beiträge unter Berücksich-
tigung der Beitragsbemessungsgrenze zu entrich-
ten sind und aufgrund dieser Beiträge Leistungen 
für den Fall verminderter Erwerbsfähigkeit und des 
Alters sowie für Hinterbliebene erbracht und ange-
paßt werden, wobei auch die finanzielle Lage der 
Versicherungseinrichtung oder Versorgungsein-
richtung zu berücksichtigen ist, 

2. Lehrer oder Erzieher, die an nicht-öffentlichen 
Schulen oder Anstalten beschäftigt sind, wenn ih-
nen nach beamtenrechtlichen Grundsätzen oder 
entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen 
Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Er-
werbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterblie-
benenversorgung gewährleistet und die Erfüllung 
der Gewährleistung gesichert ist, 

3. nichtdeutsche Besatzungsmitglieder deutscher 
Seeschiffe, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt nicht im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuchs haben, 

4. selbständig tätige Handwerker, wenn für sie min-
destens 18 Jahre lang Pflichtbeiträge gezahlt wor-
den sind, ausgenommen Bezirksschornsteinfeger

-

meister. 

(2) Die Befreiung erfolgt auf Antrag des Versicher-
ten, in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 und 3 auf 
Antrag des Arbeitgebers. 

(3) Über die Befreiung entscheidet der Träger der 
Rentenversicherung, nachdem in den Fällen 

1. des Absatzes 1 Nr. 1 die für die berufsständische 
Versorgungseinrichtung zuständige oberste Ver-
waltungsbehörde, 

2. des Absatzes 1 Nr. 2 die oberste Verwaltungsbe-
hörde des Landes, in dem der Arbeitgeber seinen 
Sitz hat, 

das Vorliegen der Voraussetzungen bestätigt hat. 

(4) Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befrei-
ungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei 
Monaten beantragt wird, sonst vom Eingang des An-
trags an. 

(5) Die Befreiung ist auf die jeweilige Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit beschränkt. Sie erstreckt 
sich in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 auch auf 
eine andere versicherungspflichtige Tätigkeit, wenn 
diese infolge ihrer Eigenart oder vertraglich im voraus 
zeitlich begrenzt ist und der Versorgungsträger für die 
Zeit der Tätigkeit den Erwerb einkommensbezogener 
Versorgungsanwartschaften gewährleistet. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Freiwillige Versicherung 

§ 7 
Freiwillige Versicherung 

(1) Personen, die nicht versicherungspflichtig sind, 
können sich für Zeiten von der Vollendung des 16. 
Lebensjahres an freiwillig versichern. Dies gilt auch 
für Deutsche, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt au-
ßerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs ha-
ben. 

(2) Personen, die versicherungsfrei oder von der 
Versicherung befreit sind, können sich nur dann frei-
willig versichern, wenn sie die allgemeine Wartezeit 
erfüllt haben. Dies gilt nicht für Personen, die wegen 
Geringfügigkeit einer Beschäftigung oder selbständi-
gen Tätigkeit oder während der Dauer ihres Studiums 
versicherungsfrei sind. 

(3) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente we-
gen Alters oder für Zeiten des Bezuges einer solchen 
Rente ist eine freiwillige Versicherung nicht zuläs-
sig. 

DRITTER ABSCHNITT 

Nachversicherung und Versorgungsausgleich 

§ 8 

Nachversicherung und Versorgungsausgleich 

(1) Versichert sind auch Personen, 

1. die nachversichert sind oder 

2. für die aufgrund eines Versorgungsausgleichs Ren-
tenanwartschaften übertragen oder begründet 
sind. 

Nachversicherte stehen den Personen gleich, die ver-
sicherungspflichtig sind. 

(2) Nachversichert werden Personen, die als 

1. Beamte oder Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder 
auf Probe, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit 
sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungs-
dienst, 

2. sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstal-
ten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren 
Verbänden einschließlich der Spitzenverbände 
oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, 

3. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen oder Angehörige ähnlicher 
Gemeinschaften oder 

4. Lehrer oder Erzieher an nicht-öffentlichen Schulen 
oder Anstalten 

versicherungsfrei waren oder von der Versicherungs-
pflicht befreit worden sind, wenn sie ohne Anspruch 
oder Anwartschaft auf Versorgung aus der Beschäfti-
gung ausgeschieden sind oder ihren Anspruch auf 
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Versorgung verloren haben und Gründe für einen 
Aufschub der Beitragszahlung (§ 179 Abs. 2) nicht ge-
geben sind. Die Nachversicherung erstreckt sich auf 
den Zeitraum, in dem die Versicherungsfreiheit oder 
die Befreiung von der Versicherungspflicht vorgele-
gen hat (Nachversicherungszeitraum). Bei einem Aus-
scheiden durch Tod erfolgt eine Nachversicherung 
nur, wenn ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente 
geltend gemacht werden kann. 

ZWEITES KAPITEL 
Leistungen 

ERSTER ABSCHNITT 

Rehabilitation 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Voraussetzungen für die Leistungen 

§ 9 
Aufgabe der Rehabilitation 

(1) Die Rentenversicherung erbringt medizinische, 
berufsfördernde und ergänzende Leistungen zur Re-
habilitation, um 

1. den Auswirkungen einer Krankheit oder einer kör-
perlichen, geistigen oder seelischen Behinderung 
auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entge-
genzuwirken oder sie zu überwinden und 

2. dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit 
der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden 
aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie mög-
lichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzu-
gliedern. 

Die Leistungen zur Rehabilita tion haben Vorrang vor 
Rentenleistungen, die bei erfolgreicher Rehabilita tion 
nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeit-
punkt zu erbringen sind. 

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 können erbracht 
werden, wenn die persönlichen und versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. Die 
Versicherten sind verpflichtet, an der Rehabi litation 
aktiv mitzuwirken. 

§ 10 

Persönliche Voraussetzungen 

Für Leistungen zur Rehabi litation haben Versi-
cherte die persönlichen Voraussetzungen erfüllt, 

1. deren Erwerbsfähigkeit wegen Krankheit oder kör-
perlicher, geistiger oder seelischer Behinderung 
erheblich gefährdet oder gemindert ist und 

2. bei denen voraussichtlich durch die Leistungen 

a) bei erheblicher Gefährdung der Erwerbsfähig-
keit eine Minderung der Erwerbsfähigkeit ab-
gewendet werden kann, 

b) bei geminderter Erwerbsfähigkeit diese wesent-
lich gebessert oder wiederhergestellt werden 
kann oder der Eintritt von Erwerbsunfähigkeit, 
Berufsunfähigkeit oder im Bergbau verminder-
ter Berufsfähigkeit abgewendet werden kann, 

wenn im Zeitpunkt der Entscheidung über den Antrag 
für die Rehabilitation eine Erfolgsaussicht besteht. 

§ 11 

Versicherungsrechtliche Voraussetzungen 

(1) Für Leistungen zur Rehabilitation haben Versi-
cherte die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
erfüllt, die bei Antragstellung 

1. die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben oder 

2. eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
beziehen. 

(2) Für die medizinischen Leistungen zur Rehabili-
tation haben Versicherte die versicherungsrechtli-
chen Voraussetzungen auch erfüllt, die 

1. in den letzten zwei Jahren vor der Antragstellung 
sechs Kalendermonate mit Pflichtbeitragszeiten 
haben, 

2. innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung einer 
Ausbildung eine versicherte Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit aufgenommen und bis zum 
Antrag ausgeübt haben oder nach einer solchen 
Beschäftigung oder Tätigkeit bis zum Antrag ar-
beitsunfähig oder arbeitslos gewesen sind oder 

3. vermindert erwerbsfähig sind oder bei denen dies 
in absehbarer Zeit zu erwarten ist, wenn sie die 
allgemeine Wartezeit erfüllt haben. 

(3) Die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
haben auch überlebende Ehegatten erfüllt, die An-
spruch auf große Witwenrente oder große Witwer-
rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit haben. 
Sie gelten für die Vorschriften dieses Abschnitts als 
Versicherte. 

§ 12 

Ausschluß von Leistungen 

(1) Leistungen zur Rehabilita tion werden nicht für 
Versicherte erbracht, die 

1. wegen eines Arbeitsunfalls, einer Berufskrankheit 
oder einer Schädigung im Sinne des sozialen Ent-
schädigungsrechts gleichartige Leistungen eines 
anderen Rehabilitationsträgers erhalten können, 

2. eine Rente wegen Alters von wenigstens zwei Drit-
teln der Vollrente beziehen oder beantragt ha-
ben, 

3. eine Beschäftigung ausüben, aus der ihnen nach 
beamtenrechtlichen oder entsprechenden Vor-
schriften Anwartschaft auf Versorgung gewährlei-
stet ist, 
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4. als Bezieher einer Versorgung wegen Erreichens 
einer Altersgrenze versicherungsfrei sind oder 

5. sich in Untersuchungshaft oder im Vollzug einer 
Freiheitsstrafe oder freiheitsentziehenden Maßre-
gel der Besserung und Sicherung befinden oder 
einstweilig nach § 126 a Abs. 1 der Strafprozeßord-
nung untergebracht sind. 

(2) Medizinische Leistungen zur Rehabilitation wer-
den nicht vor Ablauf von drei Jahren nach Durchfüh-
rung solcher oder ähnlicher Leistungen zur Rehabili-
tation erbracht, deren Kosten aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften getragen oder bezuschußt 
worden sind. Dies gilt nicht, wenn vorzeitige Leistun-
gen aus gesundheitlichen Gründen dringend erfor-
derlich sind. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Umfang und Ort der Leistungen 

ERSTER TITEL 

Allgemeines 

§ 13 

Leistungsumfang 

(1) Der Träger der Rentenversicherung bestimmt im 
Einzelfall unter Beachtung der Grundsätze der Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit Art, Dauer, Umfang, 
Beginn und Durchführung dieser Leistungen sowie 
die Rehabilitationseinrichtung nach pflichtgemäßem 
Ermessen. 

(2) Der Träger der Rentenversicherung erbringt 
nicht 

1. medizinische Leistungen zur Rehabilitation in der 
Phase akuter Behandlungsbedürftigkeit einer 
Krankheit, es sei denn, die Behandlungsbedürftig-
keit tritt während der medizinischen Leistungen 
zur Rehabilitation ein, 

2. medizinische Leistungen zur Rehabilitation an-
stelle einer sonst erforderlichen Krankenhausbe-
handlung, 

3. medizinische Leistungen zur Rehabilita tion, die 
dem allgemein anerkannten Stand medizinischer 
Erkenntnisse nicht entsprechen, 

4. zahnärztliche Behandlung und Zahnersatz. 

(3) Der Träger der Rentenversicherung erbringt 
nach Absatz 2 Nr. 1 im Benehmen mit dem Träger der 
Krankenversicherung für diesen Krankenbehandlung 
und Leistungen bei Schwangerschaft und Mutter-
schaft. Der Träger der Rentenversicherung kann von 
dem Träger der Krankenversicherung Erstattung der 
hierauf entfallenden Aufwendungen verlangen. 

(4) Die Träger der Rentenversicherung vereinbaren 
mit den Spitzenverbänden der Krankenkassen ge-

meinsam und einheitlich im Benehmen mit dem Bun-
desminister für Arbeit und Sozialordnung Näheres zur 
Durchführung von Absatz 2 Nr. 1 und 2. 

§ 14 

Ort der Leistungen 

Leistungen zur Rehabilitation werden im Geltungs-
bereich dieses Gesetzbuchs erbracht. Die Träger der 
Rentenversicherung können nach gutachterlicher Äu-
ßerung des Verbandes Deutscher Rentenversiche-
rungsträger für bestimmte Erkrankungen mit Geneh-
migung der Aufsichtsbehörde Ausnahmen hiervon 
zulassen, wenn Leistungen außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzbuchs aufgrund gesicherter 
medizinischer Erkenntnisse für diese Erkrankungen 
einen besseren Rehabilitationserfolg erwarten lassen. 
Im Rahmen der Vorbereitung einer gutachterlichen 
Äußerung können Leistungen außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs erbracht werden, 
wenn dies erforderlich ist, um diese Äußerung zu er-
möglichen. 

ZWEITER TITEL 

Medizinische und berufsfördernde Leistungen 
zur Rehabilitation 

§ 15 

Medizinische Leistungen zur Rehabilitation 

(1) Die medizinischen Leistungen zur Rehabi litation 
umfassen insbesondere 

1. Behandlung durch Ärzte und Angehörige anderer 
Heilberufe, soweit deren Leistungen unter ärztli-
cher Aufsicht oder auf ärztliche Anordnung durch-
geführt werden, einschließlich der Anleitung der 
Versicherten, eigene Abwehr- und Heilungskräfte 
zu entwickeln, 

2. Arznei- und Verbandmittel, Heilmittel einschließ-
lich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, 
Sprachtherapie und Beschäftigungstherapie, 

3. Belastungserprobung und Arbeitstherapie, 

4. Körperersatzstücke, orthopädische und andere 
Hilfsmittel einschließlich der notwendigen Ände-
rung, Instandsetzung und Ersatzbeschaffung sowie 
der Ausbildung im Gebrauch der Hilfsmittel. 

(2) Die medizinischen Leistungen zur Rehabilitation 
werden einschließlich der erforderlichen Unterkunft 
und Verpflegung stationär unter ärztlicher Leitung 
und Mitwirkung von besonders geschultem Personal 
in Einrichtungen der medizinischen Rehabilita tion er-
bracht, die der Träger der Rentenversicherung selbst 
betreibt oder mit denen ein Vertrag besteht. Die Lei-
stungen dieser Einrichtungen müssen nach Art oder 
Schwere der Erkrankung erforderlich sein. Sie wer-
den nur erbracht, wenn ambulante Leistungen nicht 
ausreichen. 
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(3) Der Träger der Rentenversicherung erbringt am-
bulante Leistungen nur ausnahmsweise im Rahmen 
der gemeinsamen Richtlinien für die sonstigen Lei-
stungen im Anschluß an von ihm erbrachte stationäre 
Leistungen zur Rehabilitation. 

§ 16 

Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation 

(1) Die berufsfördernden Leistungen zur Rehabilita-
tion umfassen insbesondere 

1. Leistungen zur Erhaltung oder Erlangung eines 
Arbeitsplatzes, einschließlich der Leistungen zur 
Förderung der Arbeitsaufnahme, 

2. Berufsvorbereitung, einschließlich der wegen einer 
Behinderung erforderlichen Grundausbildung, 

3. berufliche Anpassung, Fortbildung, Ausbildung 
und Umschulung, einschließlich eines zur Inan-
spruchnahme dieser Leistungen erforderlichen 
schulischen Abschlusses, 

4. Arbeitsförderung und Berufsförderung im Ein-
gangsverfahren und im Arbeitstrainingsbereich ei-
ner anerkannten Werkstatt für Behinderte. 

(2) Bei Auswahl der berufsfördernden Leistungen 
sind Eignung, Neigung und bisherige Tätigkeit ange-
messen zu berücksichtigen. Das Verfahren zur Aus-
wahl der Leistungen schließt, soweit erforderlich, eine 
Berufsfindung oder Arbeitserprobung ein. Dabei ist 
§ 28 Nr. 1 und 2 anzuwenden. Leistungen können 
auch zum beruflichen Aufstieg erbracht werden. 

(3) Die berufsfördernden Leistungen zur Rehabilita-
tion werden stationär in Einrichtungen der berufli-
chen Rehabilitation erbracht, wenn dies wegen Art 
oder Schwere der Behinderung oder zur Sicherung 
des Erfolgs der Rehabilitation erforderlich ist und mit 
der Einrichtung ein Vertrag über die Ausführung der 
Leistungen besteht. Sie umfassen die erforderliche 
Unterkunft und Verpflegung, wenn die Inanspruch-
nahme der Leistung eine Unterbringung außerhalb 
des eigenen oder elterlichen Haushalts erfordert. 

§ 17 

Leistungen an Arbeitgeber 

Berufsfördernde Leistungen zur Rehabilitation nach 
§ 16 Abs. 1 Nr. 1 können auch Zuschüsse an Arbeitge-
ber umfassen, insbesondere für 

1. eine dauerhafte berufliche Eingliederung, 

2. eine befristete Probebeschäftigung, 

3. eine Ausbildung oder Umschulung im Bet rieb. 

Die Zuschüsse können von Auflagen und Bedingun-
gen abhängig gemacht werden. 

§ 18 

Leistungen in einer Werkstatt für Behinderte 

Berufsfördernde Leistungen in einer Werkstatt für 
Behinderte werden erbracht, wenn sie erforderlich 
sind 

1. im Eingangsverfahren, um die Eignung der Versi-
cherten für die Aufnahme in die Werkstatt festzu-
stellen, oder 

2. im Arbeitstrainingsbereich, um die Versicherten zu 
befähigen, ihre Erwerbsfähigkeit zu erhöhen oder 
wiederzugewinnen, und erwartet werden kann, 
daß sie danach wenigstens ein Mindestmaß wirt-
schaftlich verwertbarer Arbeitsleistung im Sinne 
des § 54 Abs. 3 des Schwerbehindertengesetzes er-
bringen. 

§ 19 

Dauer berufsfördernder Leistungen 

(1) Die berufsfördernden Leistungen zur Rehabilita-
tion werden für die Zeit erbracht, die vorgeschrieben 
oder allgemein üblich ist, um das angestrebte Berufs-
ziel zu erreichen. Leistungen für die berufliche Um-
schulung und Fortbildung sollen in der Regel nur er-
bracht werden, wenn die Leistung bei ganztägigem 
Unterricht nicht länger als zwei Jahre dauert, es sei 
denn, daß die Versicherten nur durch eine länger dau-
ernde Leistung eingegliedert werden können. 

(2) Leistungen in einer Werkstatt für Behinderte 
werden insgesamt bis zu zwei Jahren erbracht. 

DRITTER TITEL 

Übergangsgeld 

§ 20 

Anspruch 

(1) Anspruch auf Übergangsgeld haben Versi-
cherte, die 

1. von einem Träger der Rentenversicherung Leistun-
gen zur Rehabilitation erhalten, 

2. arbeitsunfähig sind oder wegen dieser Leistungen 
eine ganztägige Erwerbstätigkeit nicht ausüben 
können und 

3. bei stationären medizinischen oder bei stationären 
sonstigen Leistungen zur Rehabilitation unmittel-
bar vor Beginn der Arbeitsunfähigkeit oder, wenn 
sie nicht arbeitsunfähig sind, unmittelbar vor Be-
ginn der Leistungen 

a) Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen erzielt 
und im Bemessungszeitraum Beiträge zur Ren-
tenversicherung gezahlt haben oder 

b) Krankengeld, Verletztengeld, Versorgungs-
krankengeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld, 
Kurzarbeitergeld, Schlechtwettergeld, Arbeits-
losengeld, Arbeitslosenhilfe oder Mutterschafts-
geld bezogen haben und für die von dem der 
Sozialleistung zugrunde liegenden Arbeitsent- 
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gelt oder Arbeitseinkommen Beiträge zur Ren-
tenversicherung gezahlt worden sind. 

Anspruch auf Übergangsgeld wie bei berufsfördern-
den Leistungen haben auch Versicherte für die Zeit, in 
der sie wegen Teilnahme an einer Berufsfindung oder 
Arbeitserprobung kein oder ein geringeres Arbeits-
entgelt erzielen. 

(2) Der Anspruch auf Übergangsgeld ruht, solange 
die Versicherte einen Anspruch auf Mutterschaftsgeld 
hat. 

(3) Versicherte, die aus Anlaß von medizinischen 
Leistungen zur Rehabi litation einen Anspruch auf 
Übergangsgeld nicht haben, aber die Voraussetzun-
gen für einen Anspruch auf Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit, auf große Witwenrente oder auf 
große Witwerrente wegen Minderung der Erwerbsfä-
higkeit erfüllen, erhalten für die Dauer, für die sonst 
Übergangsgeld zu zahlen wäre, ein Ersatz-Über-
gangsgeld. Auf diese Leistung finden die Vorschriften 
Anwendung, die für das Übergangsgeld gelten oder 
sich auf dieses beziehen. 

§ 21 

Berechnungsgrundlage 
bei medizinischen Leistungen 

(1) Die Berechnungsgrundlage für das Übergangs-
geld bei medizinischen Leistungen wird für Pflichtver-
sicherte, die Arbeitsentgelt erzielt oder Mutterschafts-
geld bezogen haben, wie das Krankengeld für Arbeit-
nehmer ermittelt (§ 47 Abs. 1 und 2 Fünftes Buch); 
hierbei gilt die Beitragsbemessungsgrenze der Ren-
tenversicherung. Dabei wird für Versicherte, die im 
Bemessungszeitraum eine Bergmannsprämie bezo-
gen haben, die Berechnungsgrundlage um einen Be-
trag in Höhe der gezahlten Bergmannsprämie erhöht. 
Für Versicherte, die Kurzarbeitergeld oder Schlecht-
wettergeld bezogen haben, wird das regelmäßige Ar-
beitsentgelt zugrundegelegt, das zuletzt vor dem Ar-
beitsausfall erzielt wurde. 

(2) Für Versicherte, die im Geltungsbereich dieses 
Gesetzbuchs nicht einkommensteuerpflichtig sind, 
werden für die Feststellung des entgangenen Nettoar-
beitsentgelts die Steuern berücksichtigt, die bei einer 
Steuerpflicht im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs 
durch Abzug vom Arbeitsentgelt erhoben würden. 

(3) Die Berechnungsgrundlage für das Übergangs-
geld wird für Versicherte, die Arbeitseinkommen er-
zielt haben, und für freiwillig Versicherte, die Arbeits-
entgelt erzielt haben, aus 80 vom Hundert des Ein-
kommens ermittelt, das den vor Beginn der Leistun-
gen für das letzte Kalenderjahr (Bemessungszeitraum) 
gezahlten Beiträgen zugrunde liegt.  

§ 22 

Berechnungsgrundlage 
bei berufsfördernden Leistungen 

(1) Die Berechnungsgrundlage für das Übergangs-
geld bei berufsfördernden Leistungen wird wie bei 
medizinischen Leistungen ermittelt, wenn das Ende 
des Bemessungszeitraums bei Beginn der Leistungen 
nicht länger als drei Jahre zurückliegt. 

(2) Die Berechnungsgrundlage für das Übergangs-
geld wird aus 65 vom Hundert des auf ein Jahr bezo-
genen tariflichen oder, wenn es an einer tariflichen 
Regelung fehlt, des ortsüblichen Arbeitsentgelts er-
mittelt, das für den Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthaltsort der Versicherten gilt, wenn 

1. die Berechnung wie bei medizinischen Leistungen 
zu einem geringeren Betrag führt oder 

2. der letzte Tag des Bemessungszeitraums bei Be-
ginn der Leistungen länger als drei Jahre zurück-
liegt. 

Maßgebend ist das Arbeitsentgelt in dem letzten Ka-
lendermonat vor dem Beginn der Leistungen (Bemes-
sungszeitraum) bis zur jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze der Rentenversicherung für diejenige 
Beschäftigung, für die Versicherte ohne die Behinde-
rung nach ihren beruflichen Fähigkeiten und nach 
ihrem Lebensalter in Betracht kämen. 

§ 23 

Weitergeltung der Berechnungsgrundlage 

Haben Versicherte unmittelbar vor dem Bezug von 
Verletztengeld, Versorgungskrankengeld, Über-
gangsgeld oder Krankengeld Pflichtbeiträge gezahlt 
und im Anschluß an diese Leistungen Anspruch auf 
Übergangsgeld nach § 20, sind für die Berechnung 
des Übergangsgeldes bei Versicherungspflichtigen, 
die Arbeitsentgelt erzielt haben, die Berechnungs-
grundlage und der Bemessungszeitraum für die bis-
her bezogene Sozialleistung bis zur Beitragsbemes-
sungsgrenze der Rentenversicherung weiterhin maß-
gebend. 

§ 24 

Höhe 

(1) Das Übergangsgeld beträgt 

1. für Versicherte, 

a) die ein Kind (§ 46 Abs. 2) haben, 

b) die pflegebedürftig sind, wenn ihr Ehegatte, mit 
dem sie in häuslicher Gemeinschaft leben, sie 
pflegt und deswegen eine Erwerbstätigkeit 
nicht ausübt, oder 

c) deren Ehegatte, mit dem sie in häuslicher Ge-
meinschaft leben, pflegebedürftig ist, 

bei medizinischen Leistungen 90 vom Hunde rt , bei 
berufsfördernden Leistungen 80 vom Hunde rt , bei 
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Arbeitslosigkeit im Anschluß an berufsfördernde 
Leistungen 68 vom Hunde rt , 

2. für die übrigen Versicherten 

bei medizinischen Leistungen 75 vom Hundert , bei 
berufsfördernden Leistungen 70 vom Hundert, bei 
Arbeitslosigkeit im Anschluß an berufsfördernde 
Leistungen 63 vom Hundert 

der maßgebenden Berechnungsgrundlage. 

(2) Versicherte, die unmittelbar vor Beginn der Ar-
beitsunfähigkeit oder, wenn sie nicht arbeitsunfähig 
sind, unmittelbar vor Beginn der medizinischen Lei-
stungen Unterhaltsgeld, Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe bezogen und die zuvor Pflichtbeiträge 
gezahlt haben, erhalten Übergangsgeld bei medizini-
schen Leistungen in Höhe des bei Krankheit zu er-
bringenden Krankengeldes (§ 158 Arbeitsförderungs-
gesetz). 

(3) Versicherte in einer Einrichtung der medizi-
nisch-beruflichen Rehabi litation, in der gleichzeitig 
medizinische und berufsfördernde Leistungen zur Re-
habilitation erbracht werden, erhalten Übergangs-
geld in Höhe des Betrages, der sich bei Anwendung 
des für medizinische Leistungen geltenden Vomhun-
dertsatzes ergibt. 

(4) Versicherte, die wegen der Bewil ligung von Lei-
stungen zur Rehabilitation einen Anspruch auf Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder auf große 
Witwenrente oder große Witwerrente wegen Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit nicht haben (§ 117), erhal-
ten Übergangsgeld mindestens in Höhe der Rente. 

(5) Das Ersatz-Übergangsgeld wird in Höhe der 
Rente gezahlt. 

(6) Versicherte, die arbeitsunfähig sind und An-
spruch auf Krankengeld hätten, wenn Übergangsgeld 
nicht gezahlt würde, erhalten Übergangsgeld minde-
stens in Höhe des ansonsten zu zahlenden Kranken-
geldes. Der Träger der Krankenversicherung erstattet 
dem Träger der Rentenversicherung den Betrag, um 
den das Krankengeld höher ist als das Übergangs-
geld. 

(7) Versicherte, deren Übergangsgeld nach § 22 
Abs. 2 berechnet wird und die Rente wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit beziehen, erhalten Über-
gangsgeld in Höhe des Betrages, der sich bei Anwen-
dung des für berufsfördernde Leistungen geltenden 
Vomhundertsatzes auf den Betrag ergibt, um den das 
Übergangsgeld die Rente übersteigt. 

§ 25 

Dauer 

(1) Das Übergangsgeld wird für die Dauer der medi-
zinischen oder der berufsfördernden Leistungen er-
bracht. 

(2) Ist Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
beantragt, wird das Übergangsgeld von dem Zeit-
punkt an erbracht, von dem an die Rente zu zahlen 
wäre. 

(3) Das Übergangsgeld wird für den Zeitraum wei-
ter erbracht, in dem Versicherte 

1. berufsfördernde Leistungen allein aus gesundheit-
lichen Gründen nicht mehr, aber voraussichtlich 
wieder in Anspruch nehmen können, bis zum Ende 
dieser Leistungen, längstens bis zu sechs Wo-
chen, 

2. im Anschluß an medizinische Leistungen während 
einer ärztlich verordneten Schonungszeit arbeitsfä-
hig sind, bis zu drei Tagen, in begründeten Fällen 
bis zu sieben Tagen, 

3. im Anschluß an eine abgeschlossene berufsför-
dernde Leistung arbeitslos sind, bis zu sechs Wo-
chen, wenn sie sich beim Arbeitsamt arbeitslos ge-
meldet haben und zur beruflichen Eingliederung 
zur Verfügung stehen, oder 

4. nach Abschluß von medizinischen oder berufsför-
dernden Leistungen 

a) arbeitsunfähig sind und einen Anspruch auf 
Krankengeld nicht mehr haben oder 

b) in eine zumutbare Beschäftigung nicht vermit-
telt werden können, 

wenn berufsfördernde Leistungen erforderlich 
sind, die dem Grunde nach einen Anspruch auf 
Übergangsgeld bewirken, und aus Gründen, die 
die Versicherten nicht zu vertreten haben, nicht 
unmittelbar anschließend erbracht werden kön-
nen. 

(4) Wird Übergangsgeld nach Absatz 3 Nr. 4 länger 
als vier Monate nach Abschluß der medizinischen Lei-
stungen erbracht und ist für die berufsfördernden Lei-
stungen ein anderer Träger der Rehabilitation zustän-
dig, erstattet dieser dem Träger der Rentenversiche-
rung den auf den Zeitraum vom Beginn des fünften 
Monats an entfallenden Betrag. 

§ 26 

Anpassung 

(1) Das Übergangsgeld wird jeweils nach Ablauf 
eines Jahres seit dem Ende des Bemessungszeitraums 
um den Vomhundertsatz erhöht, um den die Renten 
zuletzt vor dem Anpassungszeitpunkt ohne Berück-
sichtigung der Veränderung der Belastung bei Renten 
anzupassen gewesen wären. Für Versicherte, die Er-
satz-Übergangsgeld erhalten, gilt als Ende des Be-
messungszeitraums der Tag vor dem Beginn der Lei-
stung. 

(2) Das Übergangsgeld wird für Versicherte, die vor 
einer medizinischen Leistung Unterhaltsgeld, Ar-
beitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe bezogen haben, 
in der gleichen Weise wie das bei Krankheit zu erbrin-
gende Krankengeld angepaßt (§ 158 Arbeitsförde-
rungsgesetz). 

(3) Das Übergangsgeld darf nach der Anpassung 80 
vom Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze der Rentenversicherung nicht übersteigen. 
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§ 27 

Anrechnung von Einkommen 

(1) Auf das Übergangsgeld werden von dem gleich-
zeitig erzielten Einkommen angerechnet: 

1. Erwerbseinkommen, das bei Arbeitnehmern um 
die gesetzlichen Abzüge und um einmalig gezahl-
tes Arbeitsentgelt und bei sonstigen Versicherten 
um 20 vom Hundert vermindert ist, nicht jedoch 
Leistungen des Arbeitgebers zum Übergangs-
geld, 

2. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder 
Verletztenrente in Höhe des sich aus § 18 a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 des Vierten Buches ergebenden Be-
trags, wenn sich die Minderung der Erwerbsfähig-
keit auf die Höhe der Berechnungsgrundlage für 
das Übergangsgeld nicht ausgewirkt hat, 

3. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, die 
aus demselben Anlaß wie die Leistungen zur Reha-
bilitation erbracht wird, wenn die Anrechnung eine 
unbillige Doppelleistung vermeidet, 

4. Rente wegen Alters, die bei der Berechnung des 
Übergangsgeldes aus einem Teilarbeitsentgelt 
nicht berücksichtigt wurde, 

5. sonstige Geldleistungen, die eine öffentlich-recht-
liche Stelle im Zusammenhang mit medizinischen 
oder mit berufsfördernden Leistungen zur Rehabi-
litation erbringt. 

(2) Soweit der Anspruch der Versicherten auf eine 
Leistung, die nach Absatz 1 Nr. 5 auf das Übergangs-
geld anzurechnen ist, nicht erfüllt wird, geht er mit 
Zahlung des Übergangsgeldes auf den Träger der 
Rentenversicherung über. §§ 104 und 115 des Zehn-
ten Buches bleiben unberührt. 

VIERTER TITEL 

Ergänzende Leistungen 

§ 28 

Art der Leistungen 

Als ergänzende Leistungen zur Rehabilitation kön-
nen außer dem Übergangsgeld 

1. Haushaltshilfe, 

2. Reisekosten, 

3. ärztlich verordneter Rehabilitationssport in Grup-
pen unter ärztlicher Betreuung und 

4. Übernahme der Kosten, die  mit  den berufsfördern-
den Leistungen in unmittelbarem Zusammenhang 
stehen, insbesondere für Lehrgangskosten, Prü-
fungsgebühren, Lernmittel, Arbeitskleidung und 
Arbeitsgeräte, 

erbracht werden. 

§ 29 

Haushaltshilfe 

(1) Haushaltshilfe kann erbracht werden, wenn 

1. Versicherten wegen Aufenthalts in einer Einrich-
tung der medizinischen oder beruflichen Rehabili-
tation die Weiterführung des Haushalts nicht mög-
lich ist, 

2. eine andere im Haushalt lebende Person den Haus-
halt nicht weiterführen kann und 

3. im Haushalt ein Kind lebt, das bei Beginn der 
Haushaltshilfe 

a) das achte Lebensjahr noch nicht vollendet hat 
oder 

b) das behindert und auf Hilfe angewiesen ist. 

§ 38 Abs. 4 des Fünften Buches ist sinngemäß anzu-
wenden. 

(2) Anstelle der Haushaltshilfe können im beson-
ders begründeten Einzelfall die Kosten für die Mit-
nahme oder anderweitige Unterbringung des Kindes 
bis zur Höhe des Aufwandes für die sonst zu erbrin-
gende Haushaltshilfe übernommen werden, wenn 
sich die Mitnahme des Kindes auf den Rehabilita tions-
erfolg voraussichtlich nicht nachteilig auswirkt und 
die Unterbringung und Betreuung des Kindes sicher-
gestellt ist. 

§ 30 

Reisekosten 

(1) Zu den Reisekosten gehören 

1. Fahrkosten und Transportkosten, 

2. Verpflegungskosten und Übernachtungskosten, 

3. Kosten des Gepäcktransports, 

4. Wegestreckenentschädigung und Mitnahmeent-
schädigung 

für die Versicherten und für eine wegen der Behinde-
rung erforderliche Begleitperson. 

(2) Reisekosten, die im Zusammenhang mit medizi-
nischen Leistungen und mit sonstigen Leistungen zur 
Rehabilitation notwendig sind, werden nur übernom-
men, soweit sie je einfache Fahrt 20 Deutsche Mark 
übersteigen. § 60 Abs. 3 und § 61 des Fünften Buches 
sind sinngemäß anzuwenden. 

(3) Reisekosten werden im Regelfall für eine Fami-
lienheimfahrt im Monat oder anstelle der Familien-
heimfahrt für die Fahrt eines Angehörigen zum Auf-
enthaltsort der Versicherten übernommen. Im Zusam-
menhang mit medizinischen Leistungen werden Rei-
sekosten übernommen, wenn den Versicherten die 
Leistungen länger als acht Wochen erbracht wer-
den. 
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FÜNFTER TITEL 

Sonstige Leistungen 

§ 31 
Sonstige Leistungen 

(1) Als sonstige Leistungen zur Rehabi litation kön-
nen erbracht werden 

1. Leistungen zur Eingliederung von Versicherten in 
das Erwerbsleben, 

2. stationäre medizinische Leistungen zur Rehabilita-
tion für Versicherte, die eine besonders gesund-
heitsgefährdende, ihre Erwerbsfähigkeit ungün-
stig beeinflussende Beschäftigung ausüben, 

3. Nach- und Festigungskuren wegen Geschwulst-
erkrankungen für Versicherte, Bezieher einer 
Rente wegen Alters, wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit oder einer Erziehungsrente sowie ihrer 
Angehörigen, 

4. stationäre Heilbehandlung für Kinder von Versi-
cherten, wenn hierdurch eine erhebliche Gefähr-
dung der Gesundheit beseitigt oder eine beein-
trächtigte Gesundheit wesentlich gebessert oder 
wiederhergeste llt werden kann, 

5. Zuwendungen für Einrichtungen, die auf dem Ge-
biet der Rehabi litation forschen oder die Rehabi li

-tation fördern. 

Für Kinderheilbehandlungen findet § 12 Abs. 2 An-
wendung. 

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 um-
fassen insbesondere nachgehende Leistungen zur Si-
cherung des Erfolges der Rehabilitation. Die Leistun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 können auch zur Erhal-
tung der Erwerbsfähigkeit der Versicherten erbracht 
werden. 

(3) Die Leistungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 
setzen voraus, daß die persönlichen und versiche-
rungsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind. 
Sie werden nur aufgrund gemeinsamer Richtlinien 
der Träger der Rentenversicherung erbracht, die im 
Benehmen mit dem Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung erlassen werden. 

(4) Die Aufwendungen für nichtstationäre Leistun-
gen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 sowie für sonstige Lei-
stungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 4 und 5 dürfen im 
Bereich der Träger der Rentenversicherung der Arbei-
ter sowie im Bereich der Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte und der Bundesknappschaft im Kalen-
derjahr 7,5 vom Hundert der Haushaltsansätze für die 
medizinischen, berufsfördernden und ergänzenden 
Leistungen zur Rehabilitation nicht übersteigen. 

SECHSTER TITEL 

Zuzahlung bei medizinischen und bei sonstigen 
Leistungen 

§ 32 

Zuzahlung bei medizinischen und bei sonstigen 
Leistungen 

(1) Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet 
haben und medizinische Leistungen in Anspruch neh-
men, zahlen für jeden Kalendertag dieser Leistungen 
zehn Deutsche Mark zu. Die Zuzahlung ist für läng-
stens 14 Tage zu erbringen, wenn die stationäre Heil-
behandlung der Krankenhausbehandlung vergleich-
bar ist oder sich an diese ergänzend anschließt. Hier-
bei ist eine innerhalb eines Kalenderjahres an einen 
Träger der gesetzlichen Krankenversicherung gelei-
stete Zuzahlung anzurechnen. In Härtefällen ist § 61 
des Fünften Buches sinngemäß anzuwenden. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Versicherte, Bezieher einer 
Altersrente oder einer Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit, die für sich oder ihre Ehegatten son-
stige stationäre Leistungen in Anspruch nehmen. 

(3) Die Zuzahlung steht der Annahme einer vollen 
Übernahme der Rehabilitationsaufwendungen im 
Sinne arbeitsrechtlicher Vorschriften nicht entge-
gen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Renten 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Rentenarten und Voraussetzungen für einen 
Rentenanspruch 

§ 33 
Rentenarten 

(1) Renten werden geleistet wegen Alters, wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder wegen Todes. 

(2) Rente wegen Alters wird geleistet als 

1. Regelaltersrente, 

2. Altersrente für langjährig Versicherte, 

3. Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige 
oder Erwerbsunfähige, 

4. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit, 

5. Altersrente für Frauen, 

6. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute. 

(3) Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
wird geleistet als 

1. Rente wegen Berufsunfähigkeit, 

2. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, 

3. Rente für Bergleute. 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

(4) Rente wegen Todes wird geleistet als 

1. Witwenrente oder Witwerrente, 

2. Erziehungsrente, 

3. Waisenrente. 

§ 34 

Voraussetzungen für einen Rentenanspruch 
und Hinzuverdienstgrenze 

(1) Versicherte und ihre Hinterbliebenen haben An-
spruch auf Rente, wenn die für die jewei lige Rente 
erforderliche Mindestversicherungszeit (Wartezeit) 
erfüllt ist und die jeweiligen besonderen versiche-
rungsrechtlichen und persönlichen Voraussetzungen 
vorliegen. 

(2) Eine Rente wegen Alters wird vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres nur geleistet, wenn die Hinzu-
verdienstgrenze nicht überschritten wird. Sie wird 
nicht überschritten, wenn das Arbeitsentgelt oder Ar-
beitseinkommen aus einer Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit im Monat die in Absatz 3 ge-
nannten Beträge nicht übersteigt, wobei ein zweima-
liges Überschreiten um jeweils einen Betrag bis zur 
Höhe der Hinzuverdienstgrenze nach Absatz 3 im 
Laufe eines jeden Jahres seit Rentenbeginn außer Be-
tracht bleibt. Dem Arbeitsentgelt aus einer Beschäfti-
gung steht der Bezug von Vorruhestandsgeld gleich. 
Mehrere Beschäftigungen und selbständige Tätigkei-
ten werden zusammengerechnet. 

(3) Die Hinzuverdienstgrenze beträgt 

1. bei einer Rente wegen Alters als Vollrente ein Sieb-
tel der monatlichen Bezugsgröße, 

2. bei einer Rente wegen Alters als Teilrente von 

a) einem Drittel der Vollrente das 30fache, 

b) der Hälfte der Vollrente das 52,5fache, 

c) zwei Dritteln der Vollrente das 35fache 

des aktuellen Rentenwerts (§ 67), vervielfältigt mit 
den Entgeltpunkten (§ 65) des letzten Kalenderjahres 
vor Beginn der ersten Rente wegen Alters, mindestens 
jedoch mit 0,5 Entgeltpunkten. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

ERSTER TITEL 

Renten wegen Alters 

§ 35 

Regelaltersrente 

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente, wenn 
sie 

1. das 65. Lebensjahr vollendet und 

2. die allgemeine Wartezeit erfüllt 

haben.  

§ 36 

Altersrente für langjährig Versicherte 

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente, wenn 
sie 

1. das 63. Lebensjahr vollendet und 

2. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt 

haben. 

§ 37 

Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige 
oder Erwerbsunfähige 

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente, wenn 
sie 

1. das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

2. bei Beginn der Altersrente als Schwerbehinderte 
(§ 1 Schwerbehindertengesetz) anerkannt, berufs-
unfähig oder erwerbsunfähig sind und 

3. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben. 

§ 38 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

Versicherte haben Anspruch auf Altersrente, wenn 
sie 

1. das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

2. arbeitslos sind und innerhalb der letzten eineinhalb 
Jahre insgesamt 52 Wochen arbeitslos waren oder 
Anpassungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des 
Bergbaus bezogen haben, 

3. in den letzten zehn Jahren acht Jahre Pflichtbei-
tragszeiten haben, wobei sich der Zeitraum von 
zehn Jahren um Anrechnungszeiten und Zeiten 
des Bezugs einer Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit, die nicht auch Pflichtbeitragszei-
ten sind, verlängert, und 

4. die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt haben. 

§ 39 

Altersrente für Frauen 

Versicherte Frauen haben Anspruch auf Alters-
rente, wenn sie 
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1. das 60. Lebensjahr vollendet, 

2. nach Vollendung des 40. Lebensjahres mehr als 
zehn Jahre Pflichtbeitragszeiten und 

3. die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt 

haben. 

§ 40 

Altersrente für langjährig unter Tage 
beschäftigte Bergleute 

Langjährig unter Tage beschäftigte Versicherte ha-
ben Anspruch auf Altersrente, wenn sie 

1. das 60. Lebensjahr vollendet und 

2. die Wartezeit von 25 Jahren erfüllt 

haben. 

§41 

Stufenweise Anhebung und Flexibilisierung 
der Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren 

(1) Die Altersgrenze von 60 Jahren wird bei Alters-
renten wegen Arbeitslosigkeit und für Frauen für Ver-
sicherte, die nach dem 31. Dezember 1940 geboren 
sind, wie folgt angehoben: 

Versicherte 
Geburtsjahr 

Geburtsmonat 

Anhebung 
um 

... Monate 

auf Alter 
vorzeitige Inan

-

spruchnahme 
möglich ab Alter 

Jahr Monat Jahr Monat 

1941 
Januar—April 	 1 60 1 60 0 
Mai—August 	 2 60 2 60 0 
September— 
Dezember 	 3 60 3 60 0 

1942 
Januar—April 	 4 60 4 60 0 
Mai—August 	 5 60 5 60 0 
September— 
Dezember 	 6 60 6 60 0 
1943 
Januar—April 	 7 60 7 60 0 
Mai—August 	 8 60 8 60 0 
September— 
Dezember 	 9 60 9 60 0 

1944 
Januar—April 	 10 60 10 60 0 
Mai—  August 	 11 60 11 60 0 
September— 
Dezember 	 12 61 0 60 0 

1945 
Januar—Februar . 13 61 1 60 0 
März—April 	 14 61 2 60 0 
Mai—Juni 	 15 61 3 60 0 
Juli—August 	 16 61 4 60 0 
September— 
Oktober 	 17 61 5 60 0 
November— 
Dezember 	 18 61 6 60 0 

Versicherte 
Geburtsjahr 

Geburtsmonat 

Anhebung 
um 

... Monate 

auf Alter 
vorzeitige Inan

-

spruchnahme 
möglich ab Alter 

Jahr Monat Jahr Monat 

1946 
Januar—Februar . 19 61 7 60 0 
März—April 	 20 61 8 60 0 
Mai—Juni 	 21 61 9 60 0 
Juli—August 	 22 61 10 60 0 
September— 
Oktober 	 23 61 11 60 0 
November— 
Dezember 	 24 62 0 60 0 
1947 
Januar—Februar . 25 62 1 60 0 
März—April 	 26 62 2 60 0 
Mai—Juni 	 27 62 3 60 0 
Juli—August 	 28 62 4 60 0 
September— 
Oktober 	 29 62 5 60 0 
November— 
Dezember 	 30 62 6 60 0 
1948 
Januar—Februar . 31 62 7 60 0 
März—April 	 32 62 8 60 0 
Mai—Juni 	 33 62 9 60 0 
Juli—August 	 34 62 10 60 0 
September— 
Oktober 	 35 62 11 60 0 
November— 
Dezember 	 36 63 0 60 0 
1949 
Januar—Februar . 37 63 1 60 1 
März—April 	 38 64 2 60 2 
Mai—Juni 	 39 63 3 60 3 
Juli—August 	 40 63 4 60 4 
September— 
Oktober 	 41 63 5 60 5 
November— 
Dezember 	 42 63 6 60 6 

1950 
Januar—Februar . 43 63 7 60 7 
März—April 	 44 63 8 60 8 
Mai—Juni 	 45 63 9 60 9 
Juli—August 	 46 63 10 60 10 
September— 
Oktober 	 47 63 11 60 11 
November— 
Dezember 	 48 64 0 61 0 
1951 
Januar—Februar . 49 64 1 61 1 
März—April 	 50 64 2 61 2 
Mai—Juni 	 51 64 3 61 3 
Juli—August 	 52 64 4 61 4 
September— 
Oktober 	 53 64 5 61 5 
November— 
Dezember 	 54 64 6 61 6 

1952 
Januar—Februar . 55 64 7 61 7 
März—April 	 56 64 8 61 8 
Mai—Juni 	 57 64 9 61 9 
Juli—August 	 58 64 10 61 10 
September— 
Oktober 	 59 64 11 61 11 
November— 
Dezember 	 60 65 0 62 0 

1953 
und später 	 60 65 0 62 0 

(2) Die Altersgrenze von 63 Jahren wird für Versi-
cherte, die nach dem 31. Dezember 1937 geboren 
sind, wie folgt angehoben: 
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Versicherte 
Geburtsjahr 

Geburtsmonat 

Anhebung 
um 

. .. Monate 

auf Alter 
vorzeitige Inan

-

spruchnahme 
möglich ab Alter 

Jahr Monat Jahr Monat 

1938 
Januar—April 	 1 63 1 63 0 
Mai—August 	 2 63 2 63 0 
September— 
Dezember 	 3 63 3 63 0 
1939 
Januar—April 	 4 63 4 63 0 
Mai—August 	 5 63 5 63 0 
September— 
Dezember 	 6 63 6 63 0 
1940 
Januar—April 	 7 63 7 63 0 
Mai—August 	 8 63 8 63 0 
September— 
Dezember 	 9 63 9 63 0 
1941 
Januar—April 	 10 63 10 63 0 
Mai —August 	 11 63 11 63 0 
September— 
Dezember 	 12 64 0 63 0 

1942 
Januar—Februar . 13 64 1 63 0 
März—April 	 14 64 2 63 0 
Mai—Juni 	 15 64 3 63 0 
Juli—August 	 16 64 4 63 0 
September— 
Oktober 	 17 64 5 63 0 
November— 
Dezember 	 18 64 6 63 0 

1943 
Januar—Februar . 19 64 7 63 0 
März—April 	 20 64 8 63 0 
Mai—Juni 	 21 64 9 63 0 
Juli—August 	 22 64 10 63 0 
September— 
Oktober 	 23 64 11 63 0 
November— 
Dezember 	 24 65 0 63 0 

1944 
und später 	 24 65 0 62 0 

(3) Versicherte können vom 1. Januar 2013 an die 
Altersrente bis zu drei Jahren vor der nach Absatz 1. 
und 2 erhöhten Altersgrenze vorzeitig in Anspruch 
nehmen. Die Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruch-
nahme bis zum 31. Dezember 2012 bestimmt sich nach 
den Absätzen 1 und 2. 

(4) Der Anspruch des Versicherten auf eine Rente 
wegen Alters ist nicht als ein Grund anzusehen, der 
die Kündigung eines Arbeitsverhältnisses durch den 
Arbeitgeber nach dem Kündigungsschutzgesetz be-
dingen kann. Bei einer Kündigung aus dringenden 
betrieblichen Erfordernissen darf bei der sozialen 
Auswahl der Anspruch eines Arbeitnehmers auf eine 
Rente wegen Alters vor Vollendung des 65. Lebens-
jahres nicht berücksichtigt werden. Eine Vereinba-
rung, wonach ein Arbeitsverhältnis zu einem Zeit-
punkt enden soll, in dem der Arbeitnehmer Anspruch 
auf eine Rente wegen Alters hat, ist nur wirksam, 
wenn die Vereinbarung innerhalb der letzten drei 
Jahre vor diesem Zeitpunkt geschlossen oder von dem 
Arbeitnehmer bestätigt worden ist.  

§ 42 

Vollrente und Teilrente 

(1) Versicherte können eine Rente wegen Alters in 
voller Höhe (Vollrente) oder als Teilrente in Anspruch 
nehmen. 

(2) Die Teilrente beträgt ein Drittel, die Hälfte oder 
zwei Drittel der erreichten Vollrente. 

(3) Versicherte, die wegen der beabsichigten Inan-
spruchnahme einer Teilrente ihre Arbeitsleistung ein-
schränken wollen, können von ihrem Arbeitgeber 
verlangen, daß er mit ihnen die Möglichkeiten einer 
solchen Einschränkung erörtert. Macht der Versi-
cherte hierzu für seinen Arbeitsbereich Vorschläge, 
hat der Arbeitgeber zu diesen Vorschlägen Stellung 
zu nehmen. 

ZWEITER TITEL 

Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 

§ 43 

Rente wegen Berufsunfähigkeit 

(1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres Anspruch auf Rente wegen Berufsunfä-
higkeit, wenn sie 

1. berufsunfähig sind, 

2. in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Berufsun-
fähigkeit drei Jahre Pflichtbeitragszeiten haben 
und 

3. vor Eintritt der Berufsunfähigkeit die allgemeine 
Wartezeit erfüllt haben. 

(2) Berufsunfähig sind Versicherte, deren Erwerbs-
fähigkeit wegen Krankheit oder Behinderung auf we-
niger als die Hälfte derjenigen von körperlich, geistig 
und seelisch gesunden Versicherten mit ähnlicher 
Ausbildung und gleichwertigen Kenntnissen und Fä-
higkeiten gesunken ist. Der Kreis der Tätigkeiten, 
nach denen die Erwerbsfähigkeit von Versicherten zu 
beurteilen ist, umfaßt alle Tätigkeiten, die ihren 
Kräften und Fähigkeiten entsprechen und ihnen unter 
Berücksichtigung der Dauer und des Umfangs ihrer 
Ausbildung sowie ihres bisherigen Berufs und der 
besonderen Anforderungen ihrer bisherigen Berufstä-
tigkeit zugemutet werden können. Zumutbar ist stets 
eine Tätigkeit, für die die Versicherten durch Leistun-
gen zur beruflichen Rehabilitation mit Erfolg ausge-
bildet oder umgeschult worden sind. 

(3) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit verlängert sich um 

1. Anrechnungszeiten und Zeiten des Bezugs einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 

2. Berücksichtigungszeiten, soweit während dieser 
Zeiten eine selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt 
worden ist, die mehr als geringfügig oder nur unter 
Berücksichtigung des Gesamteinkommens gering-
fügig war, und 
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3. Zeiten, die nur deshalb keine Anrechnungszeiten 
sind, weil durch sie eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist, 
wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor 
Beginn dieser Zeiten wenigstens ein Pflichtbeitrag 
oder eine Zeit nach Nummer 1 oder 2 liegt, 

die nicht auch Pflichtbeitragszeiten sind. 

(4) Eine Pflichtbeitragszeit von drei Jahren ist nicht 
erforderlich, wenn die Minderung der Erwerbsfähig-
keit aufgrund eines Tatbestandes eingetreten ist, 
durch den die allgemeine Wartezeit vorzeitig erfüllt 
ist. 

§ 44 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

(1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Le-
bensjahres Anspruch auf Rente wegen Erwerbsunfä-
higkeit, wenn sie 

1. erwerbsunfähig sind, 

2. in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbs-
unfähigkeit drei Jahre Pflichtbeitragszeiten haben 
und 

3. vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit die allgemeine 
Wartezeit erfüllt haben. 

(2) Erwerbsunfähig sind Versicherte, die wegen 
Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit 
außerstande sind, eine Erwerbstätigkeit in gewisser 
Regelmäßigkeit auszuüben oder Arbeitsentgelt oder 
Arbeitseinkommen zu erzielen, das ein Siebtel der 
monatlichen Bezugsgröße übersteigt. Erwerbsunfähig 
ist nicht, wer eine selbständige Tätigkeit ausübt. 

(3) Versicherte, die bereits vor Erfüllung der allge-
meinen Wartezeit erwerbsunfähig waren und seitdem 
ununterbrochen erwerbsunfähig sind, haben An-
spruch auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, wenn 
sie 

1. die Wartezeit von 20 Jahren erfüllt und 

2. in den letzten fünf Jahren vor Stellung des Renten-
antrags drei Jahre Pflichtbeitragszeiten 

haben. 

(4) § 43 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. 

§ 45 

Rente für Bergleute 

(1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Le-
bensjahres Anspruch auf Rente für Bergleute, wenn 
sie 

1. im Bergbau vermindert berufsfähig sind, 

2. in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der im Berg-
bau verminderten Berufsfähigkeit drei Jahre 
knappschaftliche Pflichtbeitragszeiten haben und 

3. vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfä-
higkeit die allgemeine Wartezeit in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung erfüllt haben. 

(2) Im Bergbau vermindert berufsfähig sind Versi-
cherte, die wegen Krankheit oder Behinderung nicht 
imstande sind, 

1. die von ihnen bisher ausgeübte knappschaftliche 
Beschäftigung und 

2. eine andere wirtschaftlich im wesentlichen gleich-
wertige knappschaftliche Beschäftigung, die von 
Personen mit ähnlicher Ausbildung sowie gleich-
wertigen Kenntnissen und Fähigkeiten ausgeübt 
wird, 

auszuüben. Nicht im Bergbau vermindert berufsfähig 
sind Versicherte, die eine im Sinne des Satzes 1 Nr. 2 
wirtschaftlich und qualitativ gleichwertige Beschäfti-
gung außerhalb des Bergbaus ausüben. 

(3) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. 
Lebensjahres auch Anspruch auf Rente für Bergleute, 
wenn sie 

1. das 50. Lebensjahr vollendet haben, 

2. im Vergleich zu der von ihnen bisher ausgeübten 
knappschaftlichen Beschäftigung eine wirtschaft-
lich gleichwertige Beschäftigung nicht mehr aus-
üben und 

3. die Wartezeit von 25 Jahren erfüllt haben. 

(4) § 43 Abs. 3 und 4 ist anzuwenden. 

DRITTER TITEL 

Renten wegen Todes 

§ 46 

Witwenrente und Witwerrente 

(1) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet 
haben, haben nach dem Tode des versicherten Ehe-
gatten Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine 
Witwerrente, wenn der versicherte Ehegatte die allge-
meine Wartezeit erfüllt hat. 

(2) Witwen oder Witwer, die nicht wieder geheiratet 
haben, haben nach dem Tode des versicherten Ehe-
gatten, der die allgemeine Wartezeit erfüllt hat, An-
spruch auf große Witwenrente oder große Witwer-
rente, wenn sie 

1. ein eigenes Kind oder ein Kind des versicherten 
Ehegatten, das das 18. Lebensjahr noch nicht voll-
endet hat, erziehen, 

2. das 45. Lebensjahr vollendet haben oder 

3. berufsunfähig oder erwerbsunfähig sind. 

Als Kinder werden auch berücksichtigt 

1. Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 Erstes Buch), die in den Haushalt der Witwe oder 
des Witwers aufgenommen sind, 
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2. Enkel und Geschwister, die in den Haushalt der 
Witwe oder des Witwers aufgenommen sind oder 
von diesen überwiegend unterhalten werden. 

Der Erziehung steht die in häuslicher Gemeinschaft 
ausgeübte Sorge für ein eigenes Kind oder ein Kind 
des versicherten Ehegatten, das wegen körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung außerstande 
ist, sich selbst zu unterhalten, auch nach dessen voll-
endetem 18. Lebensjahr gleich. 

(3) Überlebende Ehegatten, die wieder geheiratet 
haben, haben unter den sonstigen Voraussetzungen 
der Absätze 1 und 2 Anspruch auf kleine oder große 
Witwenrente oder Witwerrente, wenn die erneute Ehe 
aufgelöst oder für nichtig erklärt ist und sie im Zeit-
punkt der Wiederheirat Anspruch auf eine solche 
Rente hatten (Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten). 

§ 47 

Erziehungsrente 

(1) Versicherte haben bis zur Vollendung des 65. Le-
bensjahres Anspruch auf Erziehungsrente, wenn 

1. ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden und 
ihr geschiedener Ehegatte gestorben ist, 

2. sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiede-
nen Ehegatten erziehen (§ 46 Abs. 2), 

3. sie nicht wieder geheiratet haben und 

4. sie bis zum Tode des geschiedenen Ehegatten die 
allgemeine Wartezeit erfüllt haben. 

(2) Geschiedenen Ehegatten stehen Ehegatten 
gleich, deren Ehe für nichtig erklärt oder aufgehoben 
ist. 

§ 48 

Waisenrente 

(1) Kinder haben nach dem Tode eines Elternteils 
Anspruch auf Halbwaisenrente, wenn 

1. sie noch einen Elternteil haben, der unbeschadet 
der wirtschaftlichen Verhältnisse unterhaltspflich-
tig ist, und 

2. der verstorbene Elternteil die allgemeine Wartezeit 
erfüllt hat. 

(2) Kinder haben nach dem Tode eines Elternteils 
Anspruch auf Vollwaisenrente, wenn 

1. sie einen Elternteil nicht mehr haben, der unbe-
schadet der wirtschaftlichen Verhältnisse unter-
haltspflichtig war, und 

2. der verstorbene Elternteil die allgemeine Wartezeit 
erfüllt hat. 

(3) Als Kinder werden auch berücksichtigt 

1. Stiefkinder und Pflegekinder (§ 56 Abs. 2 Nr. 1 und 
2 Erstes Buch), die in den Haushalt des Verstorbe-
nen aufgenommen waren, 

2. Enkel und Geschwister, die in den Haushalt des 
Verstorbenen aufgenommen waren oder von ihm 
überwiegend unterhalten wurden. 

(4) Der Anspruch auf Halb- oder Vollwaisenrente 
besteht längstens 

1. bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres oder 

2. bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres, wenn die 
Waise 

a) sich in Schulausbildung oder Berufsausbildung 
befindet oder ein freiwilliges soziales Jahr im 
Sinne des Gesetzes zur Förderung eines freiwil-
ligen sozialen Jahres leistet oder 

b) wegen körperlicher, geistiger oder seelischer 
Behinderung außerstande ist, sich selbst zu un-
terhalten. 

(5) In den Fällen des Absatzes 4 Nr. 2 Buchstabe a 
erhöht sich die für den Anspruch auf Waisenrente 
maßgebende Altersbegrenzung bei Unterbrechung 
oder Verzögerung der Schulausbildung oder Berufs-
ausbildung durch den gesetzlichen Wehrdienst, Zivil-
dienst oder einen gleichgeste llten Dienst um die Zeit 
dieser Dienstleistung, höchstens um einen der Dauer 
des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder Zivildien-
stes entsprechenden Zeitraum. 

(6) Der Anspruch auf Waisenrente endet nicht da-
durch, daß die Waise als Kind angenommen wird. 

§ 49 

Renten wegen Todes bei Verschollenheit 

Sind Ehegatten, geschiedene Ehegatten oder El-
ternteile verschollen, gelten sie als verstorben, wenn 
die Umstände ihren Tod wahrscheinlich machen und 
seit einem Jahr Nachrichten über ihr Leben nicht ein-
gegangen sind. Der Träger der Rentenversicherung 
kann von den Berechtigten die Versicherung an Eides 
Statt verlangen, daß ihnen weitere als die angezeigten 
Nachrichten über den Verschollenen nicht bekannt 
sind. Der Träger der Rentenversicherung ist berech-
tigt, für die Rentenleistung den nach den Umständen 
mutmaßlichen Todestag festzustellen. 

VIERTER TITEL 

Wartezeiterfüllung 

§ 50 

Wartezeiten 

(1) Die Erfüllung der allgemeinen Wartezeit von 
fünf Jahren ist Voraussetzung für einen Anspruch 
auf 

1. Regelaltersrente, 

2. Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und 

3. Rente wegen Todes. 
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Die allgemeine Wartezeit gilt als erfüllt für einen An-
spruch auf 

1. Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres eine Rente we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Er-
ziehungsrente bezogen hat, 

2. Hinterbliebenenrente, wenn der verstorbene Ver-
sicherte bis zum Tode eine Rente bezogen hat. 

(2) Die Erfüllung der Wartezeit von 15 Jahren ist 
Voraussetzung für einen Anspruch auf 

1. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit und 

2. Altersrente für Frauen. 

(3) Die Erfüllung der Wartezeit von 20 Jahren ist 
Voraussetzung für einen Anspruch auf Rente wegen 
Erwerbsunfähigkeit an Versicherte, die die allge-
meine Wartezeit vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit 
nicht erfüllt haben. 

(4) Die Erfüllung der Wartezeit von 25 Jahren ist 
Voraussetzung für einen Anspruch auf 

1. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute und 

2. Rente für Bergleute vom 50. Lebensjahr an. 

(5) Die Erfüllung der Wartezeit von 35 Jahren ist 
Voraussetzung für einen Anspruch auf 

1. Altersrente für langjährig Versicherte und 

2. Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige 
oder Erwerbsunfähige. 

§ 51 

Anrechenbare Zeiten 

(1)Auf die allgemeine Wartezeit und auf die Warte-
zeiten von 15 und 20 Jahren werden Kalendermonate 
mit Beitragszeiten angerechnet. 

(2) Auf die Wartezeit von 25 Jahren werden Kalen-
dermonate mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäf-
tigung mit ständigen Arbeiten unter Tage angerech-
net. 

(3) Auf die Wartezeit von 35 Jahren werden alle 
Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten ange-
rechnet, mit Berücksichtigungszeiten jedoch nur, so-
weit während dieser Zeit eine selbständige Tätigkeit 
nicht ausgeübt worden ist, die mehr als geringfügig 
oder nur unter Berücksichtigung des Gesamteinkom-
mens geringfügig war. 

(4) Auf die Wartezeiten werden auch Kalendermo-
nate mit Ersatzzeiten (Fünftes Kapitel) angerechnet. 

§ 52 

Wartezeiterfüllung durch Versorgungsausgleich 

Ist zugunsten von Versicherten ein Versorgungs-
ausgleich durchgeführt, wird auf die Wartezeit die 
volle Anzahl an Monaten angerechnet, die sich ergibt,  

wenn die Entgeltpunkte für übertragene oder begrün-
dete Rentenanwartschaften in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten durch die Zahl 
0,0625 und in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung durch die Zahl 0,0468 geteilt werden. Die An-
rechnung erfolgt nur insoweit, als die in die Ehezeit 
fallenden Kalendermonate nicht bereits auf die War-
tezeit anzurechnen sind. 

§ 53 

Vorzeitige Wartezeiterfüllung 

(1) Die allgemeine Wartezeit ist vorzeitig erfüllt, 
wenn Versicherte 

1. wegen eines Arbeitsunfalls, 

2. wegen einer Wehrdienstbeschädigung nach dem 
Soldatenversorgungsgesetz als Wehrdienstlei-
stende oder Soldaten auf Zeit, 

3. wegen einer Zivildienstbeschädigung nach dem 
Zivildienstgesetz als Zivildienstleistende oder 

4. wegen eines Gewahrsams (§ 1 Häftlingshilfege-
setz) 

vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben 
sind. Satz 1 Nr. 1 findet nur Anwendung für Versi-
cherte, die im Zeitpunkt des Arbeitsunfalls versiche-
rungspflichtig waren oder in den letzten zwei Jahren 
vor dem Arbeitsunfall mindestens ein Jahr mit Pflicht-
beiträgen haben. 

(2) Die allgemeine Wartezeit ist auch vorzeitig er-
füllt, wenn Versicherte vor Ablauf von sechs Jahren 
nach Beendigung einer Ausbildung erwerbsunfähig 
geworden oder gestorben sind und in den letzten zwei 
Jahren vorher mindestens ein Jahr mit Pflichtbeiträ-
gen haben. 

FÜNFTER TITEL 

Rentenrechtliche Zeiten 

§ 54 

Begriffsbestimmungen 

(1) Rentenrechtliche Zeiten sind 

1. Beitragszeiten, 

a) als Zeiten mit vollwertigen Beiträgen, 

b) als beitragsgeminderte Zeiten, 

2. beitragsfreie Zeiten und 

3. Berücksichtigungszeiten. 

(2) Zeiten mit vollwertigen Beiträgen sind Kalender-
monate, die mit Beiträgen belegt und nicht beitrags-
geminderte Zeiten sind. 

(3) Beitragsgeminderte Zeiten sind Kalendermo-
nate, die sowohl mit Beitragszeiten als auch Anrech-
nungszeiten, einer Zurechnungszeit oder Ersatzzeiten 
(Fünftes Kapitel) belegt sind. 
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(4) Beitragsfreie Zeiten sind Kalendermonate, die 
mit Anrechnungszeiten, mit einer Zurechnungszeit 
oder mit Ersatzzeiten belegt sind, wenn für sie nicht 
auch Beiträge gezahlt worden sind. 

§ 55 

Beitragszeiten 

Beitragszeiten sind Zeiten, für die nach Bundes-
recht Pflichtbeiträge (Pflichtbeitragszeiten) oder frei-
willige Beiträge gezahlt worden sind. Pflichtbeitrags-
zeiten sind auch Zeiten, für die Pflichtbeiträge nach 
besonderen Vorschriften als gezahlt gelten. 

§ 56 

Kindererziehungszeiten 

(1) Für Zeiten der Erziehung eines Kindes in dessen 
ersten drei Lebensjahren gelten Pflichtbeiträge als ge-
zahlt. Für einen Elternteil (§ 56 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
Abs. 3 Nr. 2 und 3 Erstes Buch) wird eine Kindererzie-
hungszeit angerechnet, wenn 

1. die Erziehungszeit diesem Elternteil zuzuordnen 
ist, 

2. die Erziehung im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs erfolgt ist oder einer solchen gleichsteht 
und 

3. der Elternteil nicht von der Anrechnung ausge-
schlossen ist. 

(2) Eine Erziehungszeit ist dem Elternteil zuzuord-
nen, der sein Kind erzogen hat. Haben mehrere El-
ternteile das Kind gemeinsam erzogen, wird die Erzie-
hungszeit einem Elternteil zugeordnet. Haben die El-
tern ihr Kind gemeinsam erzogen, können sie durch 
eine übereinstimmende Erklärung bestimmen, wel-
chem Elternteil sie zuzuordnen ist. Die Zuordnung 
kann auf einen Teil der Erziehungszeit beschränkt 
werden. Die übereinstimmende Erklärung der Eltern 
ist mit Wirkung für künftige Kalendermonate abzuge-
ben. Die Zuordnung kann rückwirkend für bis zu zwei 
Kalendermonate vor Abgabe der Erklärung erfolgen, 
es sei denn, für einen Elternteil ist unter Berücksichti-
gung dieser Zeiten eine Leistung bindend festgestellt 
oder eine rechtskräftige Entscheidung über einen 
Versorgungsausgleich durchgeführt. Für die Abgabe 
der Erklärung gilt § 16 des Ersten Buches über die 
Antragstellung entsprechend. Haben die Eltern eine 
übereinstimmende Erklärung nicht abgegeben, ist die 
Erziehungszeit der Mutter zuzuordnen. Haben meh-
rere Elternteile das Kind erzogen, ist die Erziehungs-
zeit demjenigen zuzuordnen, der das Kind überwie-
gend erzogen hat, soweit sich aus Satz 3 nicht etwas 
anderes ergibt. 

(3) Eine Erziehung ist im Geltungsbereich dieses 
Gesetzbuchs erfolgt, wenn der erziehende Elternteil 
sich mit dem Kind dort gewöhnlich aufgehalten hat. 
Einer Erziehung im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs steht gleich, wenn der erziehende Elternteil 
sich mit seinem Kind außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzbuchs gewöhnlich aufgehalten hat und  

während der Erziehung oder unmittelbar vor der Ge-
burt des Kindes wegen einer do rt  ausgeübten Be-
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit Pflichtbei-
tragszeiten hat. Dies gilt bei einem gemeinsamen Auf-
enthalt von Ehegatten außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzbuchs auch, wenn der Ehegatte 
des erziehenden Elternteils solche Pflichtbeitragszei-
ten hat oder nur deshalb nicht hat, weil er zu den in § 5 
Abs. 1 und 4 genannten Personen gehörte oder von 
der Versicherungspflicht befreit war. 

(4) Elternteile sind von der Anrechnung ausge-
schlossen, wenn sie 

1. während der Erziehungszeit oder unmittelbar vor 
der Geburt des Kindes eine Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit im Geltungsbereich dieses 
Gesetzbuchs ausgeübt haben, die aufgrund 

a) einer zeitlich begrenzten Entsendung in dieses 
Gebiet (§ 5 Viertes Buch) oder 

b) einer Regelung des zwischen- oder überstaatli-
chen Rechts oder einer für Bedienstete interna-
tionaler Organisationen getroffenen Regelung 
(§ 6 Viertes Buch) 

den Vorschriften über die Versicherungspflicht 
nicht unterliegt, 

2. während der Erziehungszeit zu den in § 5 Abs. 1 
und 4 genannten Personen gehören oder von der 
Versicherungspflicht befreit waren und nach die-
ser Zeit nicht nachversichert worden sind oder 

3. während der Erziehungszeit Abgeordnete, Mini-
ster oder Parlamentarische Staatssekretäre waren 
und nicht ohne Anspruch auf Versorgung ausge-
schieden sind. 

(5) Die Kindererziehungszeit beginnt nach Ablauf 
des Monats der Geburt und endet nach 36 Kalender-
monaten. Wird während dieses Zeitraums vom erzie-
henden Elternteil ein weiteres Kind erzogen, für das 
ihm eine Kindererziehungszeit anzurechnen ist, wird 
die Kindererziehungszeit für dieses und jedes weitere 
Kind um die Anzahl an Kalendermonaten der gleich-
zeitigen Erziehung verlängert. 

§ 57 

Berücksichtigungszeiten 

(1) Die Zeit der Erziehung eines Kindes bis zu des-
sen vollendetem zehnten Lebensjahr ist bei einem 
Elternteil eine Berücksichtigungszeit, soweit die Vor-
aussetzungen für die Anrechnung einer Kindererzie-
hungszeit auch in dieser Zeit vorliegen. 

(2) Die Zeit der nicht erwerbsmäßigen Pflege eines 
Schwerpflegebedürftigen ist auf Antrag bei der Pfle-
geperson eine Berücksichtigungszeit, solange diese 

1. wegen der Pflege berechtigt ist, Beiträge zu zahlen 
(§ 172), und 

2. nicht zu den in § 56 Abs. 4 genannten Personen 
gehört, die von der Anrechnung einer Kindererzie-
hungszeit ausgeschlossen sind. 
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Wird die Anrechnung einer Berücksichtigungszeit 
wegen Pflege nach Ablauf von drei Kalendermonaten 
nach Aufnahme der Pflegetätigkeit beantragt, be-
ginnt die Anrechnung erst vom Antragsmonat an. 

§ 58 

Anrechnungszeiten 

(1) Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen Versi-
cherte 

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind 
oder Leistungen zur Rehabilitation erhalten ha-
ben, 

2. wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft wäh-
rend der Schutzfristen nach dem Mutterschutzge-
setz eine versicherte Beschäftigung oder selbstän-
dige Tätigkeit nicht ausgeübt haben, 

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einem deutschen Ar-
beitsamt als Arbeitsuchende gemeldet waren und 
eine öffentlich-rechtliche Leistung bezogen oder 
nur wegen des zu berücksichtigenden Einkom-
mens oder Vermögens nicht bezogen haben, 

4. nach dem vollendeten 16. Lebensjahr 

a) eine Schule besucht, 

b) eine Fachschule oder Hochschule besucht und 
abgeschlossen 

haben, insgesamt jedoch höchstens bis zu sieben 
Jahren, oder 

5. eine Rente bezogen haben, soweit diese Zeiten 
auch als Zurechnungszeit in der Rente berücksich-
tigt waren, und die vor dem Beginn dieser Rente 
liegende Zurechnungszeit. 

Dem Besuch einer Schule ist die Teilnahme an einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme (§§ 40, 
40 b Arbeitsförderungsgesetz) gleichgestellt. Zeiten, 
in denen Versicherte wegen des Bezugs von Soziallei-
stungen versicherungspflichtig waren, sind nicht An-
rechnungszeiten. 

(2) Anrechnungszeiten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 
bis 3 liegen nur vor, wenn dadurch eine versicherte 
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit oder ein 
versicherter Wehrdienst oder Zivildienst unterbro-
chen ist. Eine selbständige Tätigkeit ist nur dann un-
terbrochen, wenn sie ohne die Mitarbeit des Versi-
cherten nicht weiter ausgeübt werden kann. 

(3) Anrechnungszeiten wegen Arbeitsunfähigkeit 
oder Rehabilitation liegen bei Versicherten, die nach 
§ 4 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 versicherungspflichtig werden 
konnten, erst nach Ablauf der auf Antrag begründe-
ten Versicherungspflicht vor. 

(4) Anrechnungszeiten liegen bei Beziehern von Ar-
beitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld oder 
Übergangsgeld nicht vor, wenn die Bundesanstalt für 
Arbeit für sie Beiträge an eine Versicherungseinrich-
tung oder Versorgungseinrichtung, an ein Versiche-
rungsunternehmen oder an sie selbst gezahlt hat. 

§ 59 
Zurechnungszeit 

Zurechnungszeit ist die Zeit, die 

1. bei einer Rente wegen Berufsunfähigkeit oder Er-
werbsunfähigkeit mit dem Eintritt der hierfür maß-
gebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit, 

2. bei einer Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, auf die 
erst nach Erfüllung einer Wartezeit von 20 Jahren 
ein Anspruch besteht, mit Beginn dieser Rente, 
und 

3. bei einer Erziehungsrente mit Beginn dieser 
Rente 

beginnt und mit der Vollendung des 55. Lebensjahres 
des Versicherten endet. Bei einer Witwenrente oder 
Witwerrente und bei einer Waisenrente beginnt die 
Zurechnungszeit mit dem Tode des Versicherten und 
endet in dem Zeitpunkt, in dem der Versicherte das  

55. Lebensjahr vollendet hätte. 

§ 60 

Zuordnung beitragsfreier Zeiten 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung 

(1) Anrechnungszeiten und eine Zurechnungszeit 
werden der knappschaftlichen Rentenversicherung 
zugeordnet, wenn vor dieser Zeit der letzte Pflichtbei-
trag zur knappschaftlichen Rentenversicherung ge-
zahlt worden ist. 

(2) Anrechnungszeiten wegen des Besuchs einer 
Schule, Fachschule oder Hochschule werden der 
knappschaftlichen Rentenversicherung auch dann 
zugeordnet, wenn während oder nach dieser Zeit die 
Versicherung beginnt und der erste Pflichtbeitrag zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung gezahlt wor-
den ist. 

§ 61 

Ständige Arbeiten unter Tage 

(1) Ständige Arbeiten unter Tage sind solche Arbei-
ten nach dem 31. Dezember 1967, die nach ihrer Natur 
ausschließlich unter Tage ausgeübt werden. 

(2) Den ständigen Arbeiten unter Tage werden 
gleichgestellt:  

1. Arbeiten, die nach dem Tätigkeitsbereich der Ver-
sicherten sowohl unter Tage als auch über Tage 
ausgeübt werden, wenn sie während eines Kalen-
dermonats in mindestens 18 Schichten überwie-
gend unter Tage ausgeübt worden sind; Schichten, 
die in einem Kalendermonat wegen eines auf einen 
Arbeitstag fallenden Feiertags ausfallen, gelten als 
überwiegend unter Tage verfahrene Schichten, 

2. Arbeiten als Mitglieder der für den Einsatz unter 
Tage bestimmten Grubenwehr, mit Ausnahme als 
Gerätewarte, für die Dauer der Zugehörigkeit, 

3. Arbeiten als Mitglieder des Bet riebsrats, wenn die 
Versicherten bisher ständige Arbeiten unter Tage 
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oder nach Nummer 1 oder 2 gleichgeste llte Arbei-
ten ausgeübt haben und im Anschluß daran wegen 
der Betriebsratstätigkeit von diesen Arbeiten frei-
gestellt worden sind. 

(3) Als überwiegend unter Tage verfahren gelten 
auch Schichten, die in einem Kalendermonat wegen 

1. krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit, 

2. bezahlten Urlaubs oder 

3. Inanspruchnahme einer Leistung zur Rehabilita-
tion oder einer Vorsorgekur ' 

ausfallen, wenn in diesem Kalendermonat aufgrund 
von ständigen Arbeiten unter Tage oder gleichgestell-
ten Arbeiten Beiträge gezahlt worden sind und die 
Versicherten in den drei voraufgegangenen Kalen-
dermonaten mindestens einen Kalendermonat stän-
dige Arbeiten unter Tage oder gleichgeste llte Arbei-
ten ausgeübt haben. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Rentenhöhe und Rentenanpassung 

ERSTER TITEL 

Grundsätze 

§ 62 

Grundsätze 

(1) Die Höhe einer Rente richtet sich vor allem nach 
der Höhe der während des Versicherungslebens 
durch Beiträge versicherten Arbeitsentgelte und Ar-
beitseinkommen. 

(2) Das in den einzelnen Kalenderjahren durch Bei-
träge versicherte Arbeitsentgelt und Arbeitseinkom-
men wird in Entgeltpunkte umgerechnet. Die Ver-
sicherung eines Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkom-
mens in Höhe des Durchschnittsentgelts eines Kalen-
derjahres (Anlage 1) ergibt einen vollen Entgelt-
punkt. 

(3) Für beitragsfreie Zeiten werden Entgeltpunkte 
angerechnet, deren Höhe von der Höhe der in der 
übrigen Zeit versicherten Arbeitsentgelte und Ar-
beitseinkommen abhängig ist. 

(4) Das Sicherungsziel der jeweiligen Rentenart im 
Verhältnis zu einer Altersrente wird durch den Ren-
tenartfaktor bestimmt. 

(5) Bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Alters-
rente oder bei Verzicht auf eine Altersrente nach dem 
65. Lebensjahr werden Vorteile oder Nachteile einer 
unterschiedlichen Rentenbezugsdauer durch einen 
Zugangsfaktor vermieden. 

(6)Der Monatsbetrag einer Rente ergibt sich, indem 
die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermit-
telten persönlichen Entgeltpunkte mit dem Rentenart-
faktor und dem aktuellen Rentenwert vervielfältigt 
werden. 

(7) Der aktuelle Rentenwert wird entsprechend der 
Entwicklung des Durchschnittsentgelts unter Berück

-

sichtigung der Belastungsveränderung bei Arbeits-
entgelten und Renten durch Steuern und Beiträge zur 
Sozialversicherung und zur Bundesanstalt für Arbeit 
jährlich angepaßt. 

ZWEITER TITEL 

Berechnung und Anpassung der Renten 

§ 63 

Rentenformel für Monatsbetrag der Rente 

Der Monatsbetrag der Rente ergibt sich, wenn 

1. die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors er-
mittelten persönlichen Entgeltpunkte, 

2. der Rentenartfaktor und 

3. der aktuelle Rentenwert 

mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander ver-
vielfältigt werden. 

§ 64 

Anpassung der Renten 

Zum 1. Juli eines jeden Jahres werden die Renten 
angepaßt, indem der bisherige aktuelle Rentenwert 
durch den neuen aktuellen Rentenwert ersetzt wird. 

§ 65 

Persönliche Entgeltpunkte 

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte für die Ermitt-
lung des Monatsbetrags der Rente ergeben sich, in-
dem die Summe aller Entgeltpunkte für 

1. Beitragszeiten, 

2. beitragsfreie Zeiten, 

3. Zuschläge für beitragsgeminderte Zeiten und 

4. Zuschläge oder Abschläge aus einem durchgeführ-
ten Versorgungsausgleich 

mit dem Zugangsfaktor vervielfältigt und bei Waisen-
renten um einen Zuschlag erhöht wird. 

(2) Grundlage für die Ermittlung der persönlichen 
Entgeltpunkte sind die Entgeltpunkte 

1. des Versicherten bei einer Rente wegen Alters, 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und bei ei-
ner Erziehungsrente, 

2. des verstorbenen Versicherten bei einer Witwen-
rente, Witwerrente und Halbwaisenrente, 

3. der zwei verstorbenen Versicherten mit den mei-
sten persönlichen Entgeltpunkten bei einer Voll-
waisenrente. 

(3) Grundlage für die Ermittlung der persönlichen 
Entgeltpunkte einer Teilrente ist die Summe a ller Ent-
geltpunkte, die der ersten Rente wegen Alters zu-
grunde liegt. Der Monatsbetrag einer Teilrente wird 
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aus dem Teil der Summe aller Entgeltpunkte ermittelt, 
der dem Anteil der Teilrente an der Vollrente ent-
spricht. 

§ 66 

Rentenartfaktor 

Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgelt-
punkte bei 

1. Renten wegen Alters 	 1,0 

2. Renten wegen Berufsunfähigkeit 	0,6667 

3. Renten wegen Erwerbsunfähigkeit 	1,0 

4. Erziehungsrenten 	 1,0 

5. kleinen Witwenrenten und kleinen Wit-
werrenten bis zum Ende des dritten Ka-
lendermonats nach Ablauf des Monats, in 
dem der Ehegatte verstorben ist, 	1,0 
anschließend 	 0,25 

6. großen Witwenrenten und großen Wit-
werrenten bis zum Ende des dritten Ka-
lendermonats nach Ablauf des Monats, in 
dem der Ehegatte verstorben ist, 	1,0 
anschließend 	 0,6 

7. Halbwaisenrenten 	 0,1 

8. Vollwaisenrenten 	 0,2. 

§ 67 

Aktueller Rentenwert 

(1) Der aktuelle Rentenwert ist bis zum 30. Juni 1992 
der Betrag, der einer Rente wegen Alters der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten für 
den Monat Dezember 1991 entspricht, wenn für ein 
Kalenderjahr Beiträge aufgrund des Durchschnitts-
entgelts gezahlt worden sind. Er verändert sich zum 
1. Juli eines jeden Jahres, indem der bisherige aktu-
elle Rentenwert mit den Faktoren für die Verände-
rung 

1. der Bruttolohn- und -gehaltsumme je durchschnitt-
lich beschäftigten Arbeitnehmer und 

2. der Belastung bei Arbeitsentgelten und Renten 

vervielfältigt wird. 

(2) Der Faktor für die Veränderung der Bruttolohn- 
und -gehaltsumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer wird ermittelt, indem deren Wert für 
das vergangene Kalenderjahr durch den Wert für das 
vorvergangene Kalenderjahr geteilt wird. 

(3) Der Faktor für die Veränderung der Belastung 
wird ermittelt, indem die Verhältniswerte 

1. aus der Nettoquote für das Arbeitsentgelt des ver-
gangenen Kalenderjahres zur Nettoquote für das 
Arbeitsentgelt des vorvergangenen Kalenderjah-
res und 

2. aus der Rentennettoquote des vorvergangenen Ka-
lenderjahres zur Rentennettoquote des vergange-
nen Kalenderjahres 

miteinander vervielfältigt werden. Die Nettoquote für 
das Arbeitsentgelt ist der Verhältniswert aus dem Net-
toentgelt und dem Bruttoentgelt als Durchschnitts-
wert aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung. 
Die Rentennettoquote ist der Verhältniswert aus einer 
verfügbaren Standardrente und der ihr zugrunde lie-
genden Bruttostandardrente (Regelaltersrente aus der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten mit 45 Entgeltpunkten). Die verfügbare Standard-
rente ergibt sich, indem die Bruttostandardrente um 
den Beitragsanteil zur Krankenversicherung der Rent-
ner und die ohne Berücksichtigung weiterer Ein-
künfte durchschnittlich auf sie entfallenden Steuern 
gemindert wird. 

(4) Bei der Bestimmung des neuen aktuellen Ren-
tenwerts sind für das vergangene Kalenderjahr die 
dem Statistischen Bundesamt zu Beginn eines Kalen-
derjahres vorliegenden Daten und für das vorvergan-
gene Kalenderjahr die bei der Bestimmung des bishe-
rigen aktuellen Rentenwerts verwendeten Daten der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zugrunde zu 
legen. 

§ 68 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates den zum 
1. Juli eines Jahres maßgebenden aktuellen Renten-
wert zu bestimmen. Die Bestimmung soll bis zum 
31. März des jeweiligen Jahres erfolgen. 

(2) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates zum Ende ei-
nes jeden Jahres 

1. für das vergangene Kalenderjahr das auf volle 
Deutsche Mark gerundete Durchschnittsentgelt in 
Anlage 1 entsprechend der Entwicklung der Brut-
tolohn- und -gehaltsumme je durchschnittlich be-
schäftigten Arbeitnehmer, 

2. für das folgende Kalenderjahr das auf volle Deut-
sche Mark gerundete vorläufige Durchschnittsent-
gelt, das sich ergibt, wenn das Durchschnittsent-
gelt für das vergangene Kalenderjahr um das Dop-
pelte des Vomhundertsatzes erhöht wird, um den 
das Durchschnittsentgelt des vergangenen Kalen-
derjahres höher ist als das Durchschnittsentgelt des 
vorvergangenen Kalenderjahres, 

zu bestimmen. Die Bestimmung soll bis zum 31. De-
zember des jeweiligen Jahres erfolgen. 
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DRITTER TITEL 

Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte 

§ 69 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

(1) Für Beitragszeiten werden Entgeltpunkte ermit-
telt, indem die Beitragsbemessungsgrundlage durch 
das Durchschnittsentgelt (Anlage 1) für dasselbe Ka-
lenderjahr geteilt wird. Für das Kalenderjahr des Ren-
tenbeginns und für das davorliegende Kalenderjahr 
wird als Durchschnittsentgelt der Betrag zugrunde 
gelegt, der für diese Kalenderjahre vorläufig bestimmt 
ist. 

(2) Kindererziehungszeiten erhalten für jeden Ka-
lendermonat 0,0625, mindestens jedoch die nach Ab-
satz 1 ermittelten Entgeltpunkte. 

(3) Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbildung 
erhalten für jeden Kalendermonat 0,075, mindestens 
jedoch die nach Absatz 1 ermittelten Entgeltpunkte. 
Als Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbildung 
gelten stets die ersten 48 Kalendermonate mit Pflicht-
beiträgen für Zeiten einer versicherten Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit bis zur Vollendung des 
25. Lebensjahres. Auf die ersten 48 Kalendermonate 
werden die im Fünften Kapitel geregelten Anrech-
nungszeiten wegen einer Lehre angerechnet. 

(4) Ist für eine Rente wegen Alters ein Arbeitsent-
gelt im voraus bescheinigt worden (§ 189), sind für 
diese Rente Entgeltpunkte daraus wie aus der Bei-
tragsbemessungsgrundlage zu ermitteln. Weicht das 
tatsächlich erzielte Arbeitsentgelt von dem vorausbe-
scheinigten ab, bleibt es für diese Rente außer Be-
tracht. 

(5) Für Zeiten, für die Beiträge aufgrund der Vor-
schriften des Vierten Kapitels über die Nachzahlung 
gezahlt worden sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, 
indem die Beitragsbemessungsgrundlage durch das 
Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, in dem 
die Beiträge gezahlt worden sind. 

§ 70 

Entgeltpunkte für beitragsfreie und 
beitragsgeminderte Zeiten 

(Gesamtleistungsbewertung) 

(1) Beitragsfreie Zeiten erhalten den Durchschnitts-
wert an Entgeltpunkten, der sich aus der Gesamtlei-
stung an Beiträgen im belegungsfähigen Zeitraum er-
gibt. Dabei erhalten sie den höheren Durchschnitts-
wert aus der Grundbewertung aus allen Beiträgen 
oder der Vergleichsbewertung aus ausschließlich 
vollwertigen Beiträgen. 

(2) Für beitragsgeminderte Zeiten ist die Summe der 
Entgeltpunkte um einen Zuschlag so zu erhöhen, daß 
mindestens der Wert erreicht wird, den diese Zeiten 
als beitragsfreie Zeiten nach der Vergleichsbewer-
tung hätten. Die zusätzlichen Entgeltpunkte werden 
den Kalendermonaten mit beitragsgeminderten Zei-
ten zu gleichen Teilen zugeordnet. 

(3) Für die Gesamtleistungsbewertung werden je-
dem Kalendermonat an Berücksichtigungszeit 0,0625 
Entgeltpunkte zugeordnet, es sei denn, daß er als Bei-
tragszeit bereits einen höheren Wert hat. Berücksich-
tigungszeiten, in denen eine selbständige Tätigkeit 
ausgeübt worden ist, die mehr als geringfügig oder 
nur unter Berücksichtigung des Gesamteinkommens 
geringfügig war, werden Entgeltpunkte nur zugeord-
net, soweit für diese Zeiten Pflichtbeiträge gezahlt 
sind. 

(4) Soweit beitragsfreie Zeiten mit Zeiten zusam-
mentreffen, die bei einer Versorgung aus einem 

1. öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

2. Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtli-
chen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versor-
gungsfalls als ruhegehaltfähig anerkannt werden, 
bleiben sie bei der Gesamtleistungsbewertung unbe-
rücksichtigt. 

§ 71 

Grundbewertung 

(1) Bei der Grundbewertung werden für jeden Ka-
lendermonat Entgeltpunkte in der Höhe zugrundege-
legt, die sich ergibt, wenn die Summe der Entgelt-
punkte für Beitragszeiten und Berücksichtigungszei-
ten durch die Anzahl der belegungsfähigen Monate 
geteilt wird. 

(2) Der belegungsfähige Gesamtzeitraum umfaßt 
die Zeit vom vollendeten 16. Lebensjahr bis zum 

1. Kalendermonat vor Beginn der zu berechnenden 
Rente bei einer Rente wegen Alters, bei einer Rente 
wegen Erwerbsunfähigkeit, auf die erst nach Erfül

-

lung einer Wartezeit von 20 Jahren ein Anspruch 
besteht, oder bei einer Erziehungsrente, 

2. Eintritt der maßgebenden Minderung der Erwerbs-
fähigkeit bei einer Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit, 

3. Tod des Versicherten bei einer Hinterbliebenen

-

rente. 

Der belegungsfähige Gesamtzeitraum verlängert sich 
um Kalendermonate mit rentenrechtlichen Zeiten vor 
Vollendung des 16. Lebensjahres. 

(3) Nicht belegungsfähig sind Kalendermonate 
mit 

1. beitragsfreien Zeiten, die nicht auch Berücksichti-
gungszeiten sind, und 

2. Zeiten, in denen nach vollendetem 55. Lebensjahr 
eine Rente aus eigener Versicherung bezogen wor-
den ist, die nicht auch Beitragszeiten oder Berück-
sichtigungszeiten sind. 

(4) Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit und Renten wegen Todes mit Zurechnungszeit 
wird die Anzahl der im Gesamtzeitraum belegungsfä- 
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higen Monate um einen Lückenausgleich in vollen 
Monaten gemindert, wenn die Versicherten innerhalb 
der letzten 24 Kalendermonate vor Beginn der Zu-
rechnungszeit eine rentenrechtliche Zeit haben. Der 
Lückenausgleich ergibt sich, wenn die Anzahl an Ka-
lendermonaten des Gesamtzeitraums um die Anzahl 
an Kalendermonaten mit Beitragszeiten, Berücksich-
tigungszeiten und nicht belegungsfähigen Zeiten ge-
mindert (Lücke) und mit dem Verhältnis vervielfältigt 
wird, in dem die Anzahl an Kalendermonaten für eine 
beitragsfreie Zurechnungszeit zur Anzahl an Kalen-
dermonaten aus Beitragszeiten, Berücksichtigungs-
zeiten und nicht belegungsfähigen Zeiten im Gesamt-
zeitraum einschließlich der beitragsfreien Zurech-
nungszeit steht. 

§ 72 

Vergleichsbewertung 

Bei der Vergleichsbewertung werden für jeden Ka-
lendermonat Entgeltpunkte in der Höhe zugrundege-
legt, die sich ergibt, wenn die Summe der Entgelt-
punkte aus der Grundbewertung ohne Entgeltpunkte 
für 

1. beitragsgeminderte Zeiten, 

2. Berücksichtigungszeiten, die auch beitragsfreie 
Zeiten sind, und 

3. Beitragszeiten oder Berücksichtigungszeiten, in 
denen nach vollendetem 55. Lebensjahr eine Rente 
aus eigener Versicherung bezogen worden ist, 

durch die Anzahl der belegungsfähigen Monate ge-
teilt wird. Dabei sind von den belegungsfähigen Mo-
naten aus der Grundbewertung die bei der Ver-
gleichsbewertung außer Betracht gebliebenen Kalen-
dermonate mit Entgeltpunkten abzusetzen. 

§ 73 

Begrenzte Gesamtleistungsbewertung 

Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung erge-
bende Wert wird für jeden Kalendermonat mit An-
rechnungszeiten wegen Krankheit und Arbeitslosig-
keit auf 80 vom Hundert, wegen des Besuchs einer 
Schule, Fachschule oder Hochschule auf 75 vom Hun-
dert begrenzt (begrenzte Gesamtleistungsbewer-
tung). Die begrenzte Gesamtleistungsbewertung für 
Anrechnungszeiten wegen des Besuchs einer Schule, 
Fachschule oder Hochschule darf für einen Kalender-
monat 0,0625 Entgeltpunkte nicht übersteigen. 

§ 74 

Entgeltpunkte für Zeiten nach Rentenbeginn 

(1) Für Zeiten vom Beginn der zu berechnenden 
Rente an werden Entgeltpunkte nur für eine Zurech-
nungszeit ermittelt. 

(2) Bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit werden für 

1. Beitragszeiten und Anrechnungszeiten, die nach 
Eintritt der hierfür maßgebenden Minderung der 
Erwerbsfähigkeit liegen, 

2. freiwillige Beiträge, die nach Eintritt der hierfür 
maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit 
gezahlt worden sind, 

Entgeltpunkte nicht ermittelt. Dies gilt nicht für eine 
Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, auf die erst nach 
Erfüllung einer Wartezeit von 20 Jahren ein Anspruch 
besteht. 

(3) Für eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit wer-
den auf Antrag Entgeltpunkte auch für Beitragszeiten 
und Anrechnungszeiten nach Eintritt der Erwerbs-
unfähigkeit ermittelt, wenn diese Beitragszeiten 
20 Jahre umfassen. 

§ 75 

Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich 

(1) Ein zugunsten oder zu Lasten von Versicherten 
durchgeführter Versorgungsausgleich ergibt einen 
Zuschlag oder Abschlag an Entgeltpunkten. Entgelt-
punkte aus Rentenanwartschaften werden ermittelt, 
indem der Monatsbetrag dieser Anwartschaften 
durch den aktuellen Rentenwert mit seinem Wert bei 
Ende der Ehezeit geteilt wird. 

(2) Ist zu Lasten von Nachversicherten vor Durch-
führung der Nachversicherung durch Entscheidung 
eines Familiengerichts ein Versorgungsausgleich 
durchgeführt worden, gilt eine begründete Rentenan-
wartschaft mit Durchführung der Nachversicherung 
als übertragen. Der Abschlag an Entgeltpunkten für 
diese Rentenanwartschaft wird auf der Grundlage des 
Teils der Beitragsbemessungsgrundlage für die Ehe-
zeit ermittelt, für den Beiträge nicht gezahlt worden 
sind (§ 178 Abs. 1). 

(3) Ein Zuschlag an Entgeltpunkten, die sich aus der 
Zahlung von Beiträgen zur Begründung einer Renten-
anwartschaft oder zur Wiederauffüllung einer gemin-
derten Rentenanwartschaft ergeben, erfolgt nur, 
wenn die Beiträge bis zu einem Zeitpunkt gezahlt 
worden sind, bis zu dem Entgeltpunkte für freiwillig 
gezahlte Beiträge zu ermitteln sind. 

(4) Der Zuschlag an Entgeltpunkten entfällt zu glei-
chen Teilen auf die in der Ehezeit liegenden Kalen-
dermonate, der Abschlag zu gleichen Teilen auf die in 
der Ehezeit liegenden Kalendermonate mit Beitrags-
zeiten und beitragsfreien Zeiten. 

(5) Ist eine Rente um einen Zuschlag oder Abschlag 
aus einem durchgeführten Versorgungsausgleich zu 
verändern, ist von der Summe der bisher der Rente 
zugrundeliegenden Entgeltpunkte auszugehen. 
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§ 76 

Zugangsfaktor 

(1) Der Zugangsfaktor richtet sich nach dem Alter 
der Versicherten bei Rentenbeginn und bestimmt, in 
welchem Umfang Entgeltpunkte bei der Ermittlung 
des Monatsbetrags der Rente zu berücksichtigen sind. 
Entgeltpunkte werden 

1. bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit, 

2. bei den Renten wegen Todes, 

3. bei den Renten wegen Alters, die mit Ablauf des 
Kalendermonats der Vollendung des 65. Lebens-
jahres oder eines für den Versicherten maßgeben-
den niedrigeren Rentenalters beginnen, 

in vollem Umfang berücksichtigt (Zugangsfaktor 1,0), 
es sei denn, sie waren bereits Grundlage von persön-
lichen Entgeltpunkten einer vorzeitig in Anspruch ge-
nommenen Rente wegen Alters oder nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres noch nicht Grundlage von per-
sönlichen Entgeltpunkten. 

(2) Der Zugangsfaktor ist bei Entgeltpunkten, die 
noch nicht Grundlage von persönlichen Entgeltpunk-
ten einer Rente wegen Alters waren, für jeden Kalen-
dermonat, für den Versicherte 

1. eine Rente wegen Alters vorzeitig in Anspruch 
nehmen, um 0,003 niedriger, 

2. nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine Rente 
wegen Alters trotz erfüllter Wartezeit nicht in An-
spruch nehmen, um 0,005 höher 

als 1,0. 

(3) Für diejenigen Entgeltpunkte, die bereits 
Grundlage von persönlichen Entgeltpunkten einer 
früheren Rente wegen Alters waren, bleibt der frühere 
Zugangsfaktor maßgebend. Er wird jedoch für Ent-
geltpunkte, für die Versicherte eine Rente 

1. nicht mehr vorzeitig in Anspruch genommen ha-
ben, um 0,003, 

2. nach Vollendung des 65. Lebensjahres nicht in An-
spruch genommen haben, um 0,005 

je Kalendermonat erhöht. 

§ 77 

Zuschlag bei Waisenrenten 

(1) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten 
bei Waisenrenten richtet sich nach der Anzahl an Ka-
lendermonaten mit rentenrechtlichen Zeiten und dem 
Zugangsfaktor des verstorbenen Versicherten. Dabei 
wird der Zuschlag für jeden Kalendermonat mit Bei-
tragszeiten in vollem Umfang berücksichtigt. Für je-
den Kalendermonat mit sonstigen rentenrechtlichen 
Zeiten wird der Zuschlag in dem Verhältnis berück-
sichtigt, in dem die Anzahl der Kalendermonate mit 

Beitragszeiten und Berücksichtigungszeiten zur An-
zahl der für die Grundbewertung belegungsfähigen 
Monate steht. 

(2) Bei einer Halbwaisenrente sind der Ermittlung 
des Zuschlages für jeden Kalendermonat 0,0833 Ent-
geltpunkte zugrunde zu legen. 

(3) Bei einer Vollwaisenrente sind der Ermittlung 
des Zuschlags für jeden Kalendermonat des verstor-
benen Versicherten mit der höchsten Summe an per-
sönlichen Entgeltpunkten 0,075 Entgeltpunkte zu-
grunde zu legen. Auf den Zuschlag werden die per-
sönlichen Entgeltpunkte des verstorbenen Versicher-
ten mit der zweithöchsten Summe an persönlichen 
Entgeltpunkten angerechnet. 

VIERTER TITEL 

Knappschaftliche Besonderheiten 

§ 78 

Grundsatz 

Für die Berechnung von Renten mit Zeiten in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung sind die vor-
angehenden Vorschriften über die Rentenhöhe und 
die Rentenanpassung anzuwenden, soweit nicht im 
folgenden etwas anderes bestimmt ist. 

§ 79 

Monatsbetrag der Rente 

Liegen der Rente persönliche Entgeltpunkte sowohl 
der knappschaftlichen Rentenversicherung als auch 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten zugrunde, sind aus den persönlichen Entgelt-
punkten der knappschaftlichen Rentenversicherung 
und denen der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten Monatsteilbeträge zu ermitteln, de-
ren Summe den Monatsbetrag der Rente ergibt. 

§ 80 

Persönliche Entgeltpunkte 

(1) Zur Summe aller Entgeltpunkte der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung gehören auch Ent-
geltpunkte aus dem Leistungszuschlag. 

(2)Grundlage für die Ermittlung des Monatsbetrags 
einer Rente für Bergleute sind nur die persönlichen 
Entgeltpunkte, die auf die knappschaftliche Renten-
versicherung entfallen. 

§ 81 

Rentenartfaktor 

Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche Entgelt-
punkte in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
bei 
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1. Renten wegen Alters 	 1,3333 

2. Renten wegen Berufsunfähigkeit 

a) solange eine in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung versicherte 
Beschäftigung ausgeübt wird 	0,8 

b) in den übrigen Fällen 	 1,2 

3. Renten wegen Erwerbsunfähigkeit 	1,3333 

4. Renten für Bergleute 	 0,5333 

5. Erziehungsrenten 	 1,3333 

6. Meinen Witwenrenten und kleinen Witwerrenten 
bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats, 
in dem der Ehegatte verstorben ist, 	1,3333 
anschließend 	 0,3333 

7. großen Witwenrenten und großen Witwerrenten 
bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats, 
in dem der Ehegatte verstorben ist, 	1,3333 
anschließend 	 0,8 

8. Halbwaisenrenten 	 0,1333 

9. Vollwaisenrenten 	 0,2667. 

§ 82 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

(1) Kindererziehungszeiten erhalten für jeden Ka-
lendermonat 0,0468, mindestens jedoch die ermittel-
ten Entgeltpunkte für Beitragszeiten der knappschaft-
lichen Rentenversicherung. 

(2) Für Zeiten, in denen Versicherte eine Berg

-

mannsprämie bezogen haben, wird die Beitragsbe-
messungsgrundlage, aus der die Entgeltpunkte ermit-
telt werden, bis zur Beitragsbemessungsgrenze um 
einen Betrag in Höhe der gezahlten Bergmannsprä-
mie erhöht. Dies gilt nicht für die Berechnung einer 
Rente für Bergleute. 

§ 83 

Entgeltpunkte für beitragsfreie 
und beitragsgeminderte Zeiten 

(Gesamtleistungsbewertung) 

(1) Für die Gesamtleistungsbewertung werden je-
dem Kalendermonat mit Beitragszeiten der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung, der gleichzeitig 
Kindererziehungszeit ist, 0,0625 Entgeltpunkte zuge-
ordnet, es sei denn, daß er als Beitragszeit bereits 
einen höheren We rt  hat. 

(2) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten, die beitragsgeminderte Zeiten sind, weil sie auch 
mit Anrechnungszeiten oder einer Zurechnungszeit 
belegt sind, die der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung zugeordnet sind, werden für die Ermittlung 
des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die Entgelt-
punkte für diese Beitragszeiten zuvor mit 0,75 verviel-
fältigt. 

(3) Bei Kalendermonaten mit Beitragszeiten der 
knappschaftlichen Rentenversicherung, die beitrags-

geminderte Zeiten sind, weil sie auch mit Anrech-
nungszeiten oder einer Zurechnungszeit belegt sind, 
die der Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten zugeordnet sind, werden für die Ermittlung 
des Wertes für beitragsgeminderte Zeiten die ohne 
Anwendung des Absatzes 1 ermittelten Entgelt-
punkte für diese Beitragszeiten zuvor mit 1,3333 ver-
vielfältigt. 

§ 84 

Entgeltpunkte für ständige Arbeiten unter Tage 
(Leistungszuschlag) 

(1) Versicherte erhalten nach sechs Jahren ständi-
ger Arbeiten unter Tage für jedes volle Jahr mit sol-
chen Arbeiten 

vom sechsten bis zum zehnten Jahr 	0,125 

vom elften bis zum zwanzigsten Jahr 	0,25 

für jedes weitere Jahr 	 0,375 

zusätzliche Entgeltpunkte. Dies gilt nicht für Zeiten, 
in denen eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
wegen Erwerbsunfähigkeit bezogen worden ist. 

(2) Die zusätzlichen Entgeltpunkte werden den Ka-
lendermonaten mit ständigen Arbeiten unter Tage zu 
gleichen Teilen zugeordnet. 

(3) Zur Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte 
ist bei 

1. Renten aus eigener Versicherung der Rentenart-
faktor für Renten wegen Alters, 

2. Witwenrenten und Witwerrenten der Rentenart-
faktor für große Witwenrenten und große Witwer-
renten, 

3. Halbwaisenrenten der Rentenartfaktor 	0,1333 
und 

4. Vollwaisenrenten der Rentenartfaktor 	0,2667 

zugrunde zu legen. 

§ 85 

Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich 

(1) Bei der Umrechnung von Rentenanwartschaften 
in Entgeltpunkte wird der Monatsbetrag der Anwart-
schaften für den geschiedenen Ehegatten, für den die 
knappschaftliche Rentenversicherung die Versiche-
rung durchführt, durch das 1,3333fache des aktuellen 
Rentenwerts geteilt. 

(2) Entfallen auf die Ehezeit von Versicherten, zu 
deren Lasten ein Versorgungsausgleich durchgeführt 
worden ist, Entgeltpunkte sowohl der knappschaftli-
chen Rentenversicherung als auch der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten, werden 
übertragene Rentenanwartschaften vor der Umrech-
nung in Entgeltpunkte in Teilbeträge der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung sowie der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten ent- 
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sprechend dem Verhältnis der auf die Ehezeit entf al-
lenden jeweiligen Entgeltpunkte aufgeteilt. Vor Bil-
dung des Verhältnisses werden die Entgeltpunkte der 
knappschaftlichen Rententenversicherung mit 1,3333 
vervielfältigt. 

§ 86 

Zuschlag bei Waisenrenten 

(1) Bei der Ermittlung des Zuschlags bei Waisenren-
ten mit Entgeltpunkten der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung sind für jeden Kalendermonat mit 
Beitragszeiten des verstorbenen Versicherten 

1. bei einer Halbwaisenrente 0,0625 Entgeltpunkte, 

2. bei einer Vollwaisenrente 0,0563 Entgeltpunkte 

zugrunde zu legen. 

(2) Bei der Anrechnung der persönlichen Entgelt-
punkte des Versicherten mit der zweithöchsten 
Summe an persönlichen Entgeltpunkten auf den Zu-
schlag für eine Vollwaisenrente sind Entgeltpunkte 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten zuvor mit 0,75 zu vervielfältigen. 

FÜNFTER TITEL 

Ermittlung des Monatsbetrags der Rente 
in Sonderfällen 

§87 

Ermittlung des Monatsbetrags der Rente 
in Sonderfällen 

(1) Hat ein Versicherter eine Rente wegen Alters 
bezogen, werden ihm für eine spätere Rente minde-
stens die bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zu-
grunde gelegt. Hat ein Versicherter eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungs-
rente bezogen und beginnt spätestens innerhalb von 
24 Kalendermonaten nach Ende des Bezugs dieser 
Rente erneut eine Rente, werden ihm für diese Rente 
mindestens die bisherigen persönlichen Entgeltpunk-
te zugrunde gelegt. Satz 2 gilt bei Renten für Berg-
leute nur, wenn ihnen eine Rente für Bergleute vor-
ausgegangen ist. 

(2) Hat der verstorbene Versicherte bis zum Tode 
eine Rente bezogen, werden für eine daraus abzulei-
tende Hinterbliebenenrente mindestens die bisheri-
gen persönlichen Entgeltpunkte des verstorbenen 
Versicherten zugrunde gelegt. Haben eine Witwe, ein 
Witwer oder eine Waise eine Hinterbliebenenrente 
bezogen und beginnt spätestens innerhalb von 24 Ka-
lendermonaten nach Ende des Bezugs dieser Rente 
erneut eine solche Rente, werden ihr mindestens die 
bisherigen persönlichen Entgeltpunkte zugrunde ge-
legt. 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Zusammentreffen von Renten 
und von Einkommen 

§ 88 
Mehrere Rentenansprüche 

(1) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf 
mehrere Renten aus eigener Versicherung, wird nur 
die höchste Rente geleistet. Bei gleich hohen Renten 
ist folgende Rangfolge maßgebend: 

1. Regelaltersrente, 

2. Altersrente für langjährig Versicherte, 

3. Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfä-
hige oder Erwerbsunfähige, 

4. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit, 

5. Altersrente für Frauen, 

6. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute, 

7. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, 

8. Erziehungsrente, 

9. Rente wegen Berufsunfähigkeit, 

10. Rente für Bergleute. 

(2) Für den Zeitraum, für den Anspruch auf große 
Witwenrente oder große Witwerrente besteht, wird 
eine kleine Witwenrente oder eine kleine Witwer-
rente nicht geleistet. 

(3) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf 
mehrere Waisenrenten, wird nur die höchste Waisen-
rente geleistet. Bei gleich hohen Waisenrenten wird 
nur die zuerst beantragte Rente geleistet. 

§ 89 

Witwenrente und Witwerrente 
nach dem vorletzten Ehegatten 

und Ansprüche infolge Auflösung der letzten Ehe 

(1) Auf eine Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten werden für denselben Zeit-
raum bestehende Ansprüche auf Witwenrente oder 
Witwerrente, auf Versorgung, auf Unterhalt oder auf 
sonstige Renten nach dem letzten Ehegatten ange-
rechnet; dabei werden die Vorschriften über die Ein-
kommensanrechnung auf Renten wegen Todes nicht 
berücksichtigt. 

(2) Wurde bei der Wiederheirat eine Rentenabfin-
dung geleistet und besteht nach Auflösung oder Nich-
tigerklärung der erneuten Ehe Anspruch auf Witwen-
rente oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegat-
ten, wird für jeden Kalendermonat, der auf die Zeit 
nach Auflösung oder Nichtigerklärung der erneuten 
Ehe bis zum Ablauf des 24. Kalendermonats nach Ab-
lauf des Monats der Wiederheirat entfällt, von dieser 
Rente ein Vierundzwanzigstel der Rentenabfindung 
in angemessenen Teilbeträgen einbehalten. Wird die 
Rente nach Ablauf des dritten Kalendermonats nach 
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Ablauf des Monats beantragt, in dem die Anspruchs-
voraussetzungen erfüllt sind, mindert sich die einzu-
behaltende Rentenabfindung um den Betrag, der dem 
Berechtigten bei frühestmöglicher Antragstellung an 
Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletzten 
Ehegatten zugestanden hätte. 

§ 90 

Aufteilung von Witwenrenten und Witwerrenten 
auf mehrere Berechtigte 

Besteht für denselben Zeitraum aus den Rentenan-
wartschaften eines Versicherten Anspruch auf Wit-
wenrente oder Witwerrente für mehrere Berechtigte, 
erhält jeder Berechtigte den Teil der Witwenrente 
oder Witwerrente, der dem Verhältnis der Dauer sei-
ner Ehe mit dem Versicherten zu der Dauer der Ehen 
des Versicherten mit allen Berechtigten entspricht. 
Dies gilt nicht für Witwen oder Witwer, solange der 
Rentenartfaktor der Witwenrente oder Witwerrente 
mindestens 1,0 beträgt. Sind mehrere Berechtigte auf-
grund des Rechts eines anderen Staates vorhanden, 
erfolgt die Aufteilung nach § 34 des Ersten Buches. 

§ 91 

Waisenrente und andere Leistungen an Waisen 

Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf Wai-
senrente aus der Rentenanwartschaft eines verstorbe-
nen Elternteils und auf eine Leistung an Waisen, weil 
ein anderer verstorbener Elternteil oder bei einer Voll-
waisenrente der Elternteil mit der zweithöchsten 
Summe an Entgeltpunkten zu den in § 5 Abs. 1 oder 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 genannten Personen gehörte, 
wird der Zuschlag zur Waisenrente nur insoweit ge-
zahlt, als er diese Leistung übersteigt. Änderungen 
der Höhe der anrechenbaren Leistung an Waisen auf-
grund einer regelmäßigen Anpassung sind erst zum 
Zeitpunkt der Anpassung der Waisenrente zu berück-
sichtigen. 

§ 92 

Rente und Leistungen 
aus der Unfallversicherung 

(1) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch 

1. auf eine Rente aus eigener Versicherung und auf 
eine Verletztenrente aus der Unfallversicherung 
oder 

2. auf eine Hinterbliebenenrente und eine entspre-
chende Hinterbliebenenrente aus der Unfallversi-
cherung, 

wird die Rente insoweit nicht geleistet, als die Summe 
der zusammentreffenden Rentenbeträge vor Einkom-
mensanrechnung den jeweiligen Grenzbetrag über-
steigt. 

(2) Bei der Ermittlung der Summe der zusammen-
treffenden Rentenbeträge bleiben unberücksichtigt 

1. bei dem Monatsteilbetrag der Rente, der auf per-
sönlichen Entgeltpunkten der knappschaftlichen 
Rentenversicherung beruht, 

a) der auf den Leistungszuschlag für ständige Ar-
beiten unter Tage entfallende Anteil und 

b) 15 vom Hundert des verbleibenden Anteils, 

2. bei der Verletztenrente aus der Unfallversiche-
rung 

a) der Betrag, der bei gleichem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit als Grundrente nach 
dem Bundesversorgungsgesetz geleistet würde, 
bei einer Minderung der Erwerbsfähigkeit um 
20 vom Hundert zwei Drittel der Mindestgrund-
rente, bei einer Minderung der Erwerbsfähig-
keit um zehn vom Hundert ein Drittel der Min-
destgrundrente, und 

b) je 16,67 vom Hundert des aktuellen Renten-
werts für jeden Prozentpunkt der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit, wenn diese mindestens 
60 vom Hundert beträgt und die Rente aufgrund 
einer entschädigungspflichtigen Silikose oder 
Siliko-Tuberkulose geleistet wird. 

(3) Der Grenzbetrag beträgt 70 vom Hundert eines 
Zwölftels des Jahresarbeitsverdienstes, der der Be-
rechnung der Rente aus der Unfallversiche rung zu-
grundeliegt, vervielfältigt mit dem jeweiligen Renten-
artfaktor für persönliche Entgeltpunkte der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten; bei 
einer Rente für Bergleute beträgt der Faktor 0,4. Min-
destgrenzbetrag ist der Monatsbetrag der Rente ohne 
die Beträge nach Absatz 2 Nr. 1. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 werden auch angewendet, 

1. soweit an die Stelle der Rente aus der Unfallversi-
cherung eine Abfindung oder die Aufnahme in ein 
Alters- oder Pflegeheim getreten ist, 

2. soweit die Rente aus der Unfallversiche rung für die 
Dauer einer Anstaltspflege gekürzt worden ist, 

3. wenn nach § 10 Abs. 1 des Entwicklungshelferge-
setzes eine Leistung erbracht wird, die einer Rente 
aus der Unfallversiche rung vergleichbar ist, 

4. wenn von einem Träger mit Sitz außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs eine Rente we-
gen eines Arbeitsunfalls oder einer Berufskrank-
heit geleistet wird, die einer Rente aus der Unf all-
versicherung nach diesem Gesetzbuch vergleich-
bar ist. 

Die Abfindung tritt für den Zeitraum, für den sie be-
stimmt ist, an die Stelle der Rente. Im Falle des Sat-
zes 1 Nr. 4 wird als Jahresarbeitsverdienst der 18fache 
Monatsbetrag der Rente wegen Arbeitsunfalls oder 
Berufskrankheit zugrunde gelegt. Wird die Rente für 
eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von weniger als 
100 vom Hundert geleistet, ist von dem Rentenbetrag 
auszugehen, der sich für eine Minderung der Er-
werbsfähigkeit von 100 vom Hundert ergeben 
würde. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 werden nicht angewendet, 
wenn die Rente aus der Unfallversicherung 
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1. für einen Arbeitsunfall geleistet wird, der sich nach 
Rentenbeginn oder nach Eintritt der für die Rente 
maßgebenden Minderung der Erwerbsfähigkeit 
ereignet hat, oder 

2. auf eigener Beitragsleistung des Versicherten oder 
seines Ehegatten beruht. 

§ 93 

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
und Arbeitsentgelt oder Vorruhestandsgeld 

(1) Auf eine Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
Erwerbsunfähigkeit wird das für denselben Zeitraum 
erzielte Arbeitsentgelt angerechnet, wenn die Be-
schäftigung vor Rentenbeginn aufgenommen und so-
lange sie danach nicht ausgeübt worden ist. Das Ar-
beitsentgelt ist um einmalig gezahltes Arbeitsentgelt 
und um die gesetzlichen Abzüge zu mindern. 

(2) Auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit wird das für denselben Zeitraum geleistete, 
um die gesetzlichen Abzüge verminderte Vorruhe-
standsgeld, das aufgrund einer vor Rentenbeginn be-
gonnenen und danach nicht ausgeübten Beschäfti-
gung geleistet wird, angerechnet. 

§ 94 

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
und Arbeitslosengeld 

Auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit wird das für denselben Zeitraum geleistete Ar-
beitslosengeld angerechnet. Eine Anrechnung erfolgt 
nicht, wenn das Arbeitslosengeld 

1. nur vorläufig bis zur Feststellung der verminderten 
Erwerbsfähigkeit oder 

2. aufgrund einer Anwartschaftszeit, die insgesamt 
nach dem Beginn der Rente wegen Berufsunfähig-
keit oder der Rente für Bergleute erfüllt worden 
ist, 

geleistet wird. 

§ 95 

Nachversicherte Versorgungsbezieher 

Nachversicherten, die ihren Anspruch auf Versor-
gung ganz und auf Dauer verloren haben, wird die 
Rente oder die höhere Rente für den Zeitraum nicht 
geleistet, für den Versorgungsbezüge zu leisten 
sind. 

§ 96 

Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes 

(1) Einkommen (§§ 18a bis 18e Viertes Buch) von 
Berechtigten, das mit einer 

1. Witwenrente oder Witwerrente, 

2. Erziehungsrente oder 

3. Waisenrente an ein über 18 Jahre altes Kind  

zusammentrifft, wird hierauf angerechnet. Dies gilt 
nicht bei Witwenrenten oder Witwerrenten, solange 
deren Rentenartfaktor mindestens 1,0 beträgt. 

(2) Anrechenbar ist das Einkommen, das monat-
lich 

1. bei Witwenrenten, Witwerrenten oder Erziehungs-
renten das 26,4fache des aktuellen Rentenwerts, 

2. bei Waisenrenten das 17,6fache des aktuellen Ren-
tenwerts 

übersteigt. Das nicht anrechenbare Einkommen er-
höht sich um das 5,6fache des aktuellen Rentenwerts 
für jedes Kind des Berechtigten, das Anspruch auf 
Waisenrente hat oder nur deshalb nicht hat, weil es 
nicht ein Kind des Verstorbenen ist. Von dem danach 
verbleibenden anrechenbaren Einkommen werden 
40 vom Hundert angerechnet. 

(3) Für die Einkommensanrechnung ist bei An-
spruch auf mehrere Renten folgende Rangfolge maß-
gebend: 

1. Waisenrente, 

2. Witwenrente oder Witwerrente, 

3. Witwenrente oder Witwerrente nach dem vorletz-
ten Ehegatten. 

Die Einkommensanrechnung auf eine Hinterbliebe-
nenrente aus der Unfallversicherung hat Vorrang vor 
der Einkommensanrechnung auf eine entsprechende 
Rente wegen Todes. Das auf eine Hinterbliebenen

-

rente anrechenbare Einkommen mindert sich um den 
Betrag, der bereits zu einer Einkommensanrechnung 
auf eine vorrangige Hinterbliebenenrente geführt 
hat. 

(4) Trifft eine Erziehungsrente mit einer Hinterblie-
benenrente zusammen, ist der Einkommensanrech-
nung auf die Hinterbliebenenrente das Einkommen 
zugrunde zu legen, das sich nach Durchführung der 
Einkommensanrechnung auf die Erziehungsrente er-
gibt. 

§ 97 

Reihenfolge bei der Anwendung von 
Berechnungsvorschriften 

Für die Berechnung einer Rente, deren Leistung 
sich aufgrund eines Versorgungsausgleichs, eines 
Aufenthalts von Berechtigten außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs oder aufgrund ei-
nes Zusammentreffens mit Renten oder mit sonstigem 
Einkommen erhöht, mindert oder entfällt, sind, soweit 
nichts anderes bestimmt ist, die entsprechenden Vor-
schriften in folgender Reihenfolge anzuwenden: 

1. Versorgungsausgleich, 

2. Leistungen an Berechtigte außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs, 

3. Aufteilung von Witwenrenten oder Witwerrenten 
auf mehrere Berechtigte, 

4. Waisenrente und anderen Leistungen an Waisen, 
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5. Rente und Leistungen aus der Unfallversiche-
rung, 

6. Witwenrente und Witwerrente nach dem vorletz-
ten Ehegatten und Ansprüche infolge Auflösung 
der letzten Ehe, 

7. Renten aus eigener Versicherung und sonstiges 
Einkommen, 

8. Einkommensanrechnung auf Renten wegen To-
des, 

9. mehrere Rentenansprüche. 

Einkommen, das bei der Berechnung einer Rente auf-
grund einer Regelung über das Zusammentreffen von 
Renten und von Einkommen bereits berücksichtigt 
wurde, wird bei der Berechnung dieser Rente auf-
grund einer weiteren solchen Regelung nicht noch-
mals berücksichtigt. 

FÜNFTER UNTERABSCHNITT 

Beginn, Änderung und Ende von Renten 

§ 98 
Beginn 

(1) Eine Rente wird von dem Kalendermonat an 
geleistet, zu dessen Beginn die Anspruchsvorausset-
zungen für die Rente erfüllt sind, wenn die Rente bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf 
des Monats beantragt wird, in dem die Anspruchsvor-
aussetzungen erfüllt sind. 

(2) Ist an Versicherte eine Rente im Sterbemonat 
nicht zu leisten, wird eine Hinterbliebenenrente vom 
Todestag an geleistet, wenn die Rente bis zum Ende 
des dritten Kalendermonats nach Ablauf des Sterbe-
monats beantragt wird. 

(3) Eine Rente wird von dem Kalendermonat an 
geleistet, in dem die Rente beantragt wird, wenn die 
Rente später als bis zum Ende des dritten Kalender-
monats nach Ablauf des Monats beantragt wird, in 
dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

§ 99 

Änderung und Ende 

(1) Ändern sich aus tatsächlichen oder rechtlichen 
Gründen die Voraussetzungen für die Höhe einer 
Rente nach ihrem Beginn, wird die Rente in neuer 
Höhe von dem Kalendermonat an geleistet, zu dessen 
Beginn die Änderung wirksam ist. 

(2)Eine höhere Rente als eine bisher bezogene Teil-
rente wird von dem Kalendermonat an geleistet, zu 
dessen Beginn die Anspruchsvoraussetzungen hierfür 
erfüllt sind, wenn sie bis zum Ende des dritten Kalen-
dermonats nach Ablauf des Monats beantragt wird, in 
dem die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, bei 
späterer Antragstellung von dem Kalendermonat an, 
in dem sie beantragt wird. 

(3) Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den die Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente  

weg, endet die Rentenzahlung mit dem Beginn des 
Kalendermonats, zu dessen Beginn der Wegfall wirk-
sam ist. Entfällt ein Anspruch auf Rente, weil sich die 
Erwerbsfähigkeit der Berechtigten nach einer Lei-
stung zur Rehabi litation gebessert hat, endet die Ren-
tenzahlung erst mit Beginn des vierten Kalendermo-
nats nach der Besserung der Erwerbsfähigkeit. Die 
Rentenzahlung nach Satz 2 endet mit Beginn eines 
dem vierten Kalendermonat vorangehenden Monats, 
wenn zu dessen Beginn eine Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit ausgeübt wird, die mehr als 
geringfügig oder nur unter Berücksichtigung des Ge-
samteinkommens geringfügig ist. 

§ 100 

Beginn und Änderung in Sonderfällen 

(1) Befristete Renten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit werden nicht vor Beginn des siebten Kalen-
dermonats nach dem Eintritt der Minderung der Er-
werbsfähigkeit geleistet. 

(2) Befristete große Witwenrenten oder bef ristete 
große Witwerrenten wegen Minderung der Erwerbs-
fähigkeit werden nicht vor Beginn des siebten Kalen-
dermonats nach dem Eintritt der Minderung der Er-
werbsfähigkeit geleistet. 

(3) Wird nach Beginn der Rente eine Entscheidung 
des Familiengerichts über den Versorgungsausgleich 
zu Lasten des Versicherten wirksam, wird die Rente 
oder eine unmittelbar anschließende gleich hohe oder 
niedrigere Rente erst zu dem Zeitpunkt um einen Ab-
schlag verändert, zu dem bei einer Rente aus der Ver-
sicherung des Ausgleichsberechtigten ein Zuschlag 
berücksichtigt wird. Bei einer unmittelbar anschlie-
ßenden höheren Rente wird der Abschlag schon vor 
diesem Zeitpunkt vorgenommen, soweit dies nicht zu 
einer Unterschreitung der vorangegangenen Rente 
führt. Entsprechendes gilt, wenn sich aufgrund einer 
Abänderung der Entscheidung über den Versor-
gungsausgleich der Zuschlag des Ausgleichsberech-
tigten mindert. 

§ 101 

Befristung und Tod 

(1) Sind Renten befristet, enden sie mit Ablauf der 
Frist. Dies schließt eine vorherige Änderung oder ein 
Ende der Rente aus anderen Gründen nicht aus. Ren-
ten dürfen nur auf das Ende eines Kalendermonats 
befristet werden. 

(2) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
werden auf Zeit geleistet, wenn 

1. begründete Aussicht besteht, daß die Minderung 
der Erwerbsfähigkeit in absehbarer Zeit behoben 
sein kann, oder 

2. der Anspruch auch von der jeweiligen Arbeits-
marktlage abhängig ist, 

es sei denn, die Versicherten vollenden innerhalb von 
zwei Jahren nach Rentenbeginn das 60. Lebensjahr. 
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Dies gilt entsprechend für große Witwenrenten oder 
große Witwerrenten wegen Minderung der Erwerbs-
fähigkeit. Die Bef ristung erfolgt für längstens drei 
Jahre nach Rentenbeginn. Sie kann wiederholt wer-
den, darf jedoch bei sich anschließenden Befristungen 
nach Satz 1 Nr. 1 die Gesamtdauer von sechs Jahren 
nicht übersteigen. 

(3) Große Witwenrenten oder große Witwerrenten 
wegen Kindererziehung und Erziehungsrenten wer-
den auf das Ende des Kalendermonats bef ristet, in 
dem die Kindererziehung voraussichtlich endet. Die 
Befristung kann wiederholt werden. 

(4) Waisenrenten werden auf das Ende des Kalen-
dermonats befristet, in dem voraussichtlich der An-
spruch auf die Waisenrente entfällt. Die Bef ristung 
kann wiederholt werden. 

(5) Renten werden bis zum Ende des Kalendermo-
nats geleistet, in dem die Berechtigten gestorben 
sind. 

SECHSTER UNTERABSCHNITT 

Ausschluß und Minderung von Renten 

§ 102 
Absichtliche Minderung der Erwerbsfähigkeit 

Anspruch auf Rente wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit, Altersrente für Schwerbehinderte, Be-
rufsunfähige oder Erwerbsunfähige oder große Wit-
wenrente oder große Witwerrente besteht nicht für 
Personen, die die für die Rentenleistung erforderliche 
gesundheitliche Beeinträchtigung absichtlich her-
beigeführt haben. 

§ 103 

Minderung der Erwerbsfähigkeit bei einer Straftat 

(1) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 
Altersrenten für Schwerbehinderte, Berufsunfähige 
oder Erwerbsunfähige oder große Witwenrenten oder 
große Witwerrenten können ganz oder teilweise ver-
sagt werden, wenn die Berechtigten sich die für die 
Rentenleistung erforderliche gesundheitliche Beein-
trächtigung bei einer Handlung zugezogen haben, die 
nach strafgerichtlichem Urteil ein Verbrechen oder 
vorsätzliches Vergehen ist. Dies gilt auch, wenn aus 
einem in der Person der Berechtigten liegenden 
Grunde ein strafgerichtliches Urteil nicht ergeht. Zu-
widerhandlungen gegen Bergverordnungen oder 
bergbehördliche Anordnungen gelten nicht als Ver-
gehen im Sinne des Satzes 1. 

(2) Soweit die Rente versagt wird, kann sie an unter-
haltsberechtigte Ehegatten und Kinder geleistet wer-
den. Die Vorschriften der §§ 48 und 49 des Ersten 
Buches über die Auszahlung der Rente an Dritte wer-
den entsprechend angewendet.  

§ 104 

Tötung eines Angehörigen 

Anspruch auf Rente wegen Todes besteht nicht für 
die Personen, die den Tod vorsätzlich herbeigeführt 
haben. 

DRITTER ABSCHNITT 

Zusatzleistungen 

§ 105 
Zuschuß zur Krankenversicherung 

(1) Rentenbezieher, die freiwillig in der gesetzli-
chen Krankenversicherung oder bei einem Kranken-
versicherungsunternehmen, das der deutschen Auf-
sicht unterliegt, versichert sind, erhalten zu ihrer 
Rente einen Zuschuß zu den Aufwendungen für die 
Krankenversicherung. Dies gilt nicht, wenn sie gleich-
zeitig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversichert sind. 

(2) Der monatliche Zuschuß wird in Höhe des Bei-
trags geleistet, den der Träger der Rentenversiche-
rung als Krankenversicherungsbeitrag für Rentenbe-
zieher zu tragen hat, die in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert sind. Er wird auf die 
Hälfte der tatsächlichen Aufwendungen für die Kran-
kenversicherung begrenzt. Beziehen Rentner meh-
rere Renten, wird ein begrenzter Zuschuß von den 
Rentenversicherungsträgern anteilig nach dem Ver-
hältnis der Höhen der Renten geleistet. Er kann auch 
in einer Summe zu einer dieser Renten geleistet wer-
den. 

§ 106 

Rentenabfindung bei Wiederheirat 
von Witwen und Witwern 

(1) Witwenrenten oder Witwerrenten werden bei 
der ersten Wiederheirat der Berechtigten mit dem 
24fachen Monatsbetrag abgefunden. Für die Ermitt-
lung anderer Witwenrenten oder Witwerrenten aus 
derselben Rentenanwartschaft wird bis zum Ablauf 
des 24. Kalendermonats nach Ablauf des Kalendermo-
nats der Wiederheirat unterstellt, daß ein Anspruch 
auf Witwenrente oder Witwerrente besteht. 

(2) Monatsbetrag ist der Durchschnitt der für die 
letzten zwölf Kalendermonate geleisteten Witwen-
rente oder Witwerrente. Bei Wiederheirat vor Ablauf 
des 15. Kalendermonats nach dem Tode des Versi-
cherten ist Monatsbetrag der Durchschnittsbetrag der 
Witwenrente oder Witwerrente, die nach Ablauf des 
dritten auf den Sterbemonat folgenden Kalendermo-
nats zu leisten war. Bei Wiederheirat vor Ablauf dieses 
Kalendermonats ist Monatsbetrag der Betrag der Wit-
wenrente oder Witwerrente, der für den vierten auf 
den Sterbemonat folgenden Kalendermonat zu leisten 
wäre. 
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§ 107 

Beginn, Änderung und Ende 
von Zusatzleistungen 

Für laufende Zusatzleistungen sind die Vorschriften 
über Beginn, Änderung und Ende von Renten ent-
sprechend anzuwenden. 

VIERTER ABSCHNITT 

Auskunft 

§ 108 
Versicherungskonto und Versicherungsverlauf 

(1) Der Träger der Rentenversicherung vergibt für 
jeden Versicherten eine Versicherungsnummer. 

(2) Für den Versicherten wird ein Versicherungs-
konto geführt, das durch die Versicherungsnummer 
gekennzeichnet ist. Die Träger der Rentenversiche-
rung haben darauf hinzuwirken, daß alle Daten, die 
für die Durchführung der Versicherung sowie die 
Feststellung und Erbringung von Leistungen erheb-
lich sind, im Versicherungskonto so gespeichert wer-
den, daß sie jederzeit abgerufen und auf maschinell 
verwertbaren Datenträgern oder durch Datenübertra-
gung übermittelt werden können (Klärung des Versi-
cherungskontos). 

(3) Versicherte erhalten regelmäßig eine Mitteilung 
über die in ihrem Versicherungskonto gespeicherten 
Daten (Versicherungsverlauf). 

(4) Versicherte sind verpflichtet, bei der Klärung des 
Versicherungskontos mitzuwirken, insbesondere den 
Versicherungsverlauf auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen, alle für die Kontenklärung er-
heblichen Tatsachen anzugeben und die notwendi-
gen Urkunden und Beweise beizubringen. 

(5) Hat der Versicherungsträger das Versicherungs-
konto geklärt oder haben die Versicherten innerhalb 
von sechs Kalendermonaten nach Versendung des 
Versicherungsverlaufs dessen Inhalt nicht widerspro-
chen, stellt der Versicherungsträger die im Versiche-
rungsverlauf enthaltenen und nicht bereits festge-
stellten Daten, die länger als sechs Kalenderjahre zu-
rückliegen, durch Bescheid fest. Über die Anrech-
nung und Bewertung der im Versicherungsverlauf 
enthaltenen Daten wird erst bei Feststellung einer 
Leistung entschieden. 

§ 109 

Rentenauskunft 

(1) Versicherte, die das 55. Lebensjahr vollendet 
haben, erhalten Auskunft über die Höhe der Anwart-
schaft, die ihnen ohne weitere rentenrechtliche Zeiten 
als Regelaltersrente zusteht. Die Auskunft kann auch 
jüngeren Versicherten erteilt werden. 

(2) Auf Antrag können Versicherte auch Auskunft 
über die Höhe der Anwartschaft auf Rente erhalten, 
die ihnen bei verminderter Erwerbsfähigkeit oder ih-

ren Familienangehörigen im Falle ihres Todes zuste-
hen würde. 

(3) Die Rentenauskunft nach Absatz 1 Satz 1 wird 
nur im Zusammenhang mit einem Feststellungsbe-
scheid über die im Versicherungskonto enthaltenen 
Daten erteilt. Rentenauskünfte sind nicht rechtsver-
bindlich. 

§ 110 
Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates 

1. Personen, an die eine Versicherungsnummer zu 
vergeben ist, 

2. den Zeitpunkt der Vergabe, 

3. die Zusammensetzung der Versicherungsnum-
mer, 

4. die für die Vergabe zuständigen Versicherungsträ-
ger, 

5. das Nähere über Form und Inhalt sowie Verfahren 
der Versendung von Versicherungsverläufen, 

6. andere Personengruppen, die Rentenauskunft er-
halten, 

7. Inhalt und Form der Rentenauskunft, 

8. die Art und den Umfang des Datenaustausches 
zwischen den Trägern der Rentenversicherung, 

9. die Behandlung von Versicherungsunterlagen ein-
schließlich der Voraussetzungen, unter denen sie 
vernichtet werden können, und die Art und den 
Umfang ihrer Vernichtung 

zu bestimmen. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Leistungen an Berechtigte außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

§ 111 

Grundsatz 

(1) Berechtigte, die sich nur vorübergehend außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs auf-
halten, erhalten für diese Zeit Leistungen wie Berech-
tigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungs-
bereich dieses Gesetzbuchs haben. 

(2) Berechtigte, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
nicht im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben, 
erhalten diese Leistungen, soweit nicht die folgenden 
Vorschriften über Leistungen an Berechtigte außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs etwas 
anderes bestimmen. Sie erhalten die Leistungen nicht, 
wenn sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Deut-
schen Demokratischen Republik oder in Berlin (Ost) 
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haben; auf Antrag kann ihnen eine Rentenauskunft 
erteilt werden. 

§ 112 

Rehabilitationsleistungen 
und Krankenversicherungszuschuß 

(1) Berechtigte erhalten die Leistungen zur Rehabi-
litation nur, wenn für sie für den Kalendermonat, in 
dem der Antrag gestellt ist, Pflichtbeiträge gezahlt 
oder nur deshalb nicht gezahlt worden sind, weil sie 
im Anschluß an eine versicherte Beschäftigung oder 
selbständige Tätigkeit arbeitsunfähig waren. 

(2) Berechtigte erhalten keinen Zuschuß zu den 
Aufwendungen für die Krankenversicherung. 

§ 113 

Renten bei verminderter Erwerbsfähigkeit 

Berechtigte erhalten wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit eine Rente nur, wenn der Anspruch unab-
hängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage besteht. 
Für eine wegen Berufsunfähigkeit zu leistende Rente 
und eine Rente für Bergleute ist zusätzlich erforder-
lich, daß die Berechtigten auf diese Rente bereits für 
die Zeit, in der sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
noch im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs gehabt 
haben, einen Anspruch hatten. 

§ 114 

Höhe der Rente 

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtig-
ten werden ermittelt aus 

1. Entgeltpunkten für Bundesgebiets-Beitragszeiten, 

2. dem Leistungszuschlag für Bundesgebiets-Bei-
tragszeiten, 

3. Zuschlägen an Entgeltpunkten aus einem durch-
geführten Versorgungsausgleich und 

4. Abschlägen an Entgeltpunkten aus einem durch-
geführten Versorgungsausgleich, soweit sie auf 
Bundesgebiets-Beitragszeiten entfallen. 

Bundesgebiets-Beitragszeiten sind Beitragszeiten, für 
die Beiträge nach Bundesrecht nach dem 8. Mai 1945 
gezahlt worden sind, und die diesen im Fünften Kapi-
tel gleichgeste llten Beitragszeiten. 

(2) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten 
bei Waisenrenten von Berechtigten wird allein aus 
Bundesgebiets-Beitragszeiten ermittelt. 

(3) Die persönlichen Entgeltpunkte von Berechtig-
ten, die nicht Deutsche sind, werden zu 70 vom Hun-
dert berücksichtigt. 

§ 115 

Besonderheiten für berechtigte Deutsche 

(1) Die persönlichen Entgeltpunkte von berechtig-
ten Deutschen werden zusätzlich ermittelt aus 

1. Entgeltpunkten für Beitragszeiten nach dem 
Fremdrentengesetz, begrenzt auf die Höhe der 
Entgeltpunkte für Bundesgebiets-Beitragszeiten, 

2. dem Leistungszuschlag für Beitragszeiten nach 
dem Fremdrentengesetz, begrenzt auf die Höhe 
des Leistungszuschlags für Bundesgebiets-Bei-
tragszeiten, 

3. Entgeltpunkten für beitragsfreie Zeiten und 

4. dem Zuschlag an Entgeltpunkten für beitragsge-
minderte Zeiten. 

Die Entgeltpunkte für beitragsfreie Zeiten und der 
Zuschlag an Entgeltpunkten für beitragsgeminderte 
Zeiten werden dabei nur in dem Verhältnis berück-
sichtigt, in dem die Entgeltpunkte für Bundesgebiets-
Beitragszeiten und die nach Satz 1 Nr. 1 ermittelten 
Entgeltpunkte zu allen Entgeltpunkten für Beitrags-
zeiten einschließlich Beschäftigungszeiten nach dem 
Fremdrentengesetz stehen. Abschläge an Entgelt-
punkten aus einem durchgeführten Versorgungsaus-
gleich, die auf Beitragszeiten nach dem Fremdrenten-
gesetz entfallen, sind in dem Verhältnis zu berück-
sichtigen, in dem die nach Satz 1 Nr. 1 begrenzten 
Entgeltpunkte für Beitragszeiten nach dem Fremd-
rentengesetz zu allen Entgeltpunkten für diese Zeiten 
stehen. Abschläge, die auf beitragsfreie Zeiten entfal-
len, sind in dem nach Satz 2 ermittelten Verhältnis zu 
berücksichtigen. 

(2) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten 
bei Waisenrenten von berechtigten Deutschen wird 
zusätzlich aus 

1. Beitragszeiten nach dem Fremdrentengesetz in 
dem sich nach Absatz 1 Satz 3 ergebenden Verhält-
nis, 

2. beitragsfreien Zeiten in dem sich nach Absatz 1 
Satz 2 ergebenden Verhältnis und 

3. Berücksichtigungszeiten im Geltungsbereich die-
ses Gesetzbuchs 

ermittelt. 

(3) Die Wertbegrenzungen nach Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 gelten nicht, wenn die berechtigten Deut-
schen auf die Rente noch für die Zeit des gewöhn-
lichen Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs Anspruch hatten. Dies gilt für die deutschen 
Hinterbliebenen von Versicherten auch, wenn diese 
bis zu ihrem Tode eine Rente ohne diese Wertbegren-
zungen bezogen haben. 
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SECHSTER ABSCHNITT 
Durchführung 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Beginn und Abschluß des Verfahrens 

§ 116 
Beginn 

(1) Das Verfahren beginnt mit dem Antrag, wenn 
nicht etwas anderes bestimmt ist. Eines Antrags be-
darf es nicht, wenn eine Rente wegen der Änderung 
der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse in 
niedrigerer als der bisherigen Höhe zu leisten ist. 

(2) Anträge von Witwen oder Witwern auf Zahlung 
eines Vorschusses auf der Grundlage der für den Ster-
bemonat an den verstorbenen Ehegatten geleisteten 
Rente gelten als Anträge auf Leistung einer Witwen-
rente oder Witwerrente. 

(3) Haben Versicherte bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen, 
ist anschließend eine Regelaltersrente zu leisten, 
wenn sie nicht etwas anderes bestimmen. Haben Wit-
wen oder Witwer bis zur Vollendung des 45. Lebens-
jahres eine kleine Witwenrente oder kleine Witwer-
rente bezogen, ist anschließend eine große Witwen-
rente oder große Witwerrente zu leisten. 

(4) Leistungen zur Rehabilita tion können auch von 
Amts wegen erbracht werden, wenn die Versicherten 
zustimmen. Die Zustimmung gilt als Antrag auf Lei-
stungen zur Rehabilitation. 

(5) Versicherungsverläufe und Rentenauskünfte 
werden auch von Amts wegen erteilt. 

§ 117 

Besonderheiten bei Rehabilitation 

(1) Ist ein Antrag auf Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit oder auf große Witwenrente oder 
große Witwerrente wegen Minderung der Erwerbsfä-
higkeit gestellt worden, wird vor Entscheidung über 
den Rentenantrag geprüft, ob Leistungen zur Rehabi-
litation voraussichtlich erfolgreich sind. Werden Lei-
stungen zur Rehabilitation bewilligt, besteht während 
dieser Leistungen neben einem Anspruch auf Über-
gangsgeld, Verletztengeld oder Versorgungskran-
kengeld kein Anspruch auf Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit, auf große Witwenrente oder 
große Witwerrente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit, es sei denn, daß die Rente bereits vor Beginn 
der Leistungen bewilligt war. Satz 2 wird auch ange-
wendet, wenn Übergangsgeld, Verletztengeld oder 
Versorgungskrankengeld für einen sonstigen Zeit-
raum zu zahlen ist. 

(2)Der Antrag auf Leistungen zur Rehabilita tion gilt 
als Antrag auf Rente, wenn Versicherte erwerbsunfä-
hig, berufsunfähig oder im Bergbau vermindert be-
rufsfähig sind und 

1. eine erfolgreiche Rehabi litation nicht zu erwarten 
ist oder 

2. Leistungen zur Rehabi litation nicht erfolgreich ge-
wesen sind, weil sie die Erwerbsunfähigkeit, Be-
rufsunfähigkeit oder im Bergbau verminderte Be-
rufsfähigkeit nicht verhindert haben. 

§ 118 

Abschluß 

Die Entscheidung über einen Anspruch auf Lei-
stung bedarf der Schriftform. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Auszahlung und Anpassung 

§ 119 
Auszahlung im voraus 

(1) Laufende Geldleistungen mit Ausnahme des 
Übergangsgeldes werden monatlich im voraus aus-
gezahlt. 

(2) Laufende Geldleistungen, die bei Auszahlun-
gen 

1. im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs den aktu-
ellen Rentenwert, 

2. außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetz-
buchs das Dreifache des aktuellen Rentenwerts 

nicht übersteigen, können für bis zu sechs Monate im 
voraus ausgezahlt werden. 

(3) Geldleistungen, die für die Zeit nach dem Tode 
des Berechtigten zu Unrecht auf ein Konto bei einem 
Postgiroamt oder einem anderen Geldinstitut im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzbuchs überwiesen wur-
den, sind auf Anforderung der überweisenden Stelle 
oder des Trägers der Rentenversicherung von dem 
Geldinstitut zurückzuüberweisen, soweit über den 
entsprechenden Betrag bei Eingang der Anforderung 
nicht bereits anderweitig verfügt wurde. Die überwei-
sende Stelle und der Träger der Rentenversicherung 
gelten insoweit als berechtigt, über das Konto zu ver-
fügen. Das Geldinstitut darf den überwiesenen Betrag 
nicht zur Bef riedigung eigener Forde rungen verwen-
den. 

§ 120 

Wahrnehmung von Aufgaben 
durch die Deutsche Bundespost 

(1) Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten zahlen die laufenden Geldlei-
stungen mit Ausnahme des Übergangsgeldes durch 
die Deutsche Bundespost aus. Im übrigen können die 
Träger der Rentenversicherung Geldleistungen durch 
die Deutsche Bundespost auszahlen lassen. 

(2) Soweit die Deutsche Bundespost laufende Geld-
leistungen für die Träger der Rentenversicherung 
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auszahlt, führt sie auch Arbeiten zur Anpassung der 
Leistungen durch. Die Anpassungsmitteilungen er-
gehen im Namen des Trägers der Rentenversiche-
rung. 

(3) Die Auszahlung und die Durchführung der An-
passung von Geldleistungen durch die Deutsche Bun-
despost umfassen auch die Wahrnehmung der damit 
im Zusammenhang stehenden Aufgaben der Träger 
der Rentenversicherung, insbesondere die Erstellung 
statistischen Mate rials und dessen Übermittlung an 
den Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung und 
an den Verband Deutscher Rentenversicherungsträ-
ger. 

(4) Die Träger der Rentenversicherung werden von 
ihrer Verantwortung gegenüber dem Leistungsbe-
rechtigten nicht entbunden. Der Leistungsberechtigte 
soll jedoch Änderungen in den tatsächlichen oder 
rechtlichen Verhältnissen, die für die Auszahlung 
oder die Durchführung der Anpassung der von der 
Deutschen Bundespost gezahlten Geldleistungen er-
heblich sind, unmittelbar der Deutschen Bundespost 
mitteilen. 

(5) Zur Auszahlung der Geldleistungen erhält die 
Deutsche Bundespost von den Trägern der Rentenver-
sicherung monatlich rechtzeitig angemessene Vor-
schüsse. Das Bundesversicherungsamt setzt für die 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter die Vor-
schüsse fest, wobei die Zahlungen aus dem Finanz-
ausgleich zu berücksichtigen sind. 

(6) Die Deutsche Bundespost erhält für ihre Tätig-
keit von den Trägern der Rentenversicherung eine 
angemessene Vergütung und auf die Vergütung mo-
natlich rechtzeitig angemessene Vorschüsse. Das 
Bundesversicherungsamt setzt die Vorschüsse fest. 

§ 121 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister für das Post- und Fernmeldewesen und dem 
Bundesminister der Finanzen durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates 

1 den Inhalt der von der Deutschen Bundespost 
wahrzunehmenden Aufgaben der Träger der Ren-
tenversicherung nach § 120 Abs. 1 bis 3 näher zu 
bestimmen und die Rechte und Pflichten der Betei-
ligten festzulegen, 

2 die Höhe und Fälligkeit der Vorschüsse, die die 
Deutsche Bundespost von den Trägern der Renten-
versicherung nach § 120 Abs. 5 erhält, näher zu 
bestimmen, 

3. die Höhe und Fälligkeit der Vergütung und der 
Vorschüsse, die die Deutsche Bundespost von den 
Trägern der Rentenversicherung nach § 120 Abs. 6 
erhält, näher zu bestimmen. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Berechnungsgrundsätze 

§ 122 
Allgemeine Berechnungsgrundsätze 

(1) Berechnungen werden auf vier Dezimalstellen 
durchgeführt, wenn nicht etwas anderes bestimmt 
ist. 

(2) Bei einer auf Dezimalstellen vorzunehmenden 
Berechnung wird die letzte Dezimalstelle um 1 erhöht, 
wenn sich in der folgenden Dezimalstelle eine der 
Zahlen 5 bis 9 ergeben würde. 

(3) Bei einer Berechnung, die auf volle Werte vorzu-
nehmen ist, wird der Wert vor der ersten Dezimalstelle 
um 1 erhöht, wenn sich in den ersten vier Dezimalstel-
len eine der Zahlen 1 bis 9 ergeben würde. 

(4) Bei einer Berechnung werden vor einer Division 
zunächst die anderen Rechengänge durchgeführt. 

§ 123 

Berechnung von Zeiten 

(1) Ein Kalendermonat, der nur zum Teil mit renten-
rechtlichen Zeiten belegt ist, zählt als voller Monat. 

(2) Ein Zeitraum, der in Jahren bestimmt ist, umfaßt 
für jedes zu berücksichtigende Jahr zwölf Monate. Ist 
für den Beginn oder das Ende eines Zeitraums ein 
bestimmtes Ereignis maßgebend, wird auch der Ka-
lendermonat, in den das Ereignis fällt, berücksich-
tigt. 

(3) Sind Zeiten bis zu einer Höchstdauer zu berück-
sichtigen, werden die am weitesten zurückliegenden 
Kalendermonate zunächst berücksichtigt. 

§ 124 

Berechnung von Geldbeträgen 

(1) Berechnungen von Geldbeträgen werden auf 
zwei Dezimalstellen durchgeführt. 

(2) Bei der Ermittlung von Geldbeträgen, für die 
ausdrücklich ein voller Betrag in Deutsche Mark vor-
gegeben oder bestimmt ist, wird der Betrag nur dann 
um 1 erhöht, wenn sich in der ersten Dezimalstelle 
eine der Zahlen 5 bis 9 ergeben würde. 

(3) Der auf einen Teilzeitraum entfallende Betrag 
ergibt sich, wenn der Gesamtbetrag mit dem Teilzeit-
raum vervielfältigt und durch den Gesamtzeitraum 
geteilt wird. Dabei werden das Kalenderjahr mit 
360 Tagen, der Kalendermonat außer bei der anteili-
gen Ermittlung einer Monatsrente mit 30 Tagen und 
die Kalenderwoche mit sieben Tagen gerechnet. 
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§ 125 

Berechnung von Durchschnittswerten 
und Rententeilen 

(1) Durchschnittswerte werden aus der Summe der 
Einzelwerte und der für ihre Ermittlung zugrundege-
legten Summe der jeweiligen Zeiteinheiten ermittelt, 
soweit nicht eine andere Summe von Zeiteinheiten 
ausdrücklich bestimmt ist. 

(2) Die Rente oder Rentenanwartschaft, die auf ei-
nen Zeitabschnitt entfällt, ergibt sich, wenn nach der 
Ermittlung der Entgeltpunkte für alle rentenrechtli-
chen Zeiten die Rente oder Rentenanwartschaft aus 
den Entgeltpunkten berechnet wird, die auf diesen 
Zeitabschnitt entfallen. 

DRITTES KAPITEL 
Organisation 

ERSTER ABSCHNITT 

Allgemeine Zuständigkeitsaufteilung 

§ 126 

Zuständigkeit der Rentenversicherungsträger 

Für die Erfüllung der Aufgaben der Rentenversi-
cherung sind 

1. in der Rentenversicherung der Arbeiter die Lan-
desversicherungsanstalten, die Bundesbahn-Ver-
sicherungsanstalt und die Seekasse, 

2. in der Rentenversicherung der Angestellten die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und 

3. in der knappschaftlichen Rentenversicherung die 
Bundesknappschaft 

zuständig. 

§ 127 

Zuständigkeit für Versicherte und Hinterbliebene 

(1) Für Personen, die aufgrund einer Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit versichert sind, ist der 
Träger der Rentenversicherung zuständig, der jeweils 
für die Versicherung dieser Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit zuständig ist. Die Zuständig-
keit eines Trägers bleibt erhalten, solange nicht ein 
anderer Träger aufgrund einer Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit ausschließlich zuständig 
wird. Ist ein Träger zu Beginn eines Leistungsverfah-
rens zuständig, bleibt seine Zuständigkeit für dieses 
Verfahren auch erhalten, wenn ein anderer Träger 
ausschließlich zuständig wird. 

(2) Für Personen, die als Hinterbliebene eines ver-
storbenen Versicherten Ansprüche gegen die Renten-
versicherung geltend machen, ist der Träger der Ren-
tenversicherung zuständig, an den zuletzt Beiträge für 
den verstorbenen Versicherten gezahlt worden sind. 
Der so zuständige Träger bleibt auch zuständig, wenn  

nach dem Tode eines weiteren Versicherten ein ande-
rer Träger zuständig wäre. Bei gleichzeitigem Tode 
mehrerer Versicherter ist der Träger der Rentenversi-
cherung zuständig, an den der letzte Beitrag gezahlt 
worden ist. Sind zuletzt an mehrere Träger der Ren-
tenversicherung Beiträge gezahlt worden, ist die Rei-
henfolge bei Mehrfachversicherten (§ 143) maßge-
bend. 

(3) Für alle übrigen Personen ist die Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte oder auf Antrag der 
Träger der Rentenversicherung der Arbeiter zustän-
dig. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind nicht anzuwenden, so-
weit in diesem Kapitel oder in den Vorschriften über 
die Kontoführung etwas anderes bestimmt ist. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Rentenversicherung der Arbeiter 

§ 128 

Versicherungsträger 

Träger der Rentenversicherung der Arbeiter sind 

1. die Landesversicherungsanstalten, 

2. die Bundesbahn-Versicherungsanstalt und 

3. die Seekasse. 

§ 129 

Beschäftigte 

Für Beschäftigte sind 

1. die Landesversicherungsanstalten, wenn die Versi-
cherten als Arbeiter beschäftigt sind und nicht die 
Bundesbahn-Versicherungsanstalt, Seekasse oder 
Bundesknappschaft zuständig ist, 

2. die Bundesbahn-Versicherungsanstalt, wenn die 
Versicherten als Arbeiter bei der Deutschen Bun-
desbahn oder einer anderen Stelle beschäftigt sind, 
die in § 3 der Satzung der Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt aufgeführt ist, oder 

3. die Seekasse, wenn die Versicherten als Arbeiter in 
der Seefahrt (Seeschiffahrt und Seefischerei) be-
schäftigt sind, 

zuständig. Dies gilt auch, wenn die Versicherten zur 
Ausbildung für den Beruf eines Arbeiters beschäftigt 
werden. 

§ 130 

Selbständig Tätige 

(1) Für selbständig Tätige, die als Hausgewerbetrei-
bende oder Handwerker versicherungspflichtig sind, 
sind die Landesversicherungsanstalten zuständig. 
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(2) Für selbständig Tätige, die als Küstenschiffer 
oder Küstenfischer versicherungspflichtig sind, ist die 
Seekasse zuständig. 

§ 131 

Örtliche Zuständigkeit 
der Landesversicherungsanstalten 

(1) Die örtliche Zuständigkeit der Landesversiche-
rungsanstalten richtet sich, soweit nicht nach über- 
und zwischenstaatlichem Recht etwas anderes be-
stimmt ist, nach folgender Reihenfolge: 

1. Wohnsitz, 

2. gewöhnlicher Aufenthalt, 

3. Beschäftigungsort, 

4. Tätigkeitsort 

der Versicherten oder der Hinterbliebenen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzbuchs. Bei Leistungsan-
sprüchen ist für die örtliche Zuständigkeit der Zeit-
punkt der Antragstellung maßgebend. Bei Halbwai-
senrenten ist die für den überlebenden Ehegatten, bei 
Waisenrenten, bei denen ein überlebender Ehegatte 
nicht vorhanden ist, die für die jüngste Waise be-
stimmte Landesversicherungsanstalt zuständig. Wä-
ren bei Leistungsansprüchen von Hinterbliebenen 
mehrere Landesversicherungsanstalten zuständig, ist 
die Landesversicherungsanstalt zuständig, bei der zu-
erst ein Antrag gestellt worden ist. 

(2) Liegt der nach Absatz 1 maßgebende Ort nicht 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs, ist die Lan-
desversicherungsanstalt zuständig, die zuletzt nach 
Absatz 1 zuständig war. 

(3) Ist nach den Absätzen 1 und 2 die Zuständigkeit 
eines Versicherungsträgers nicht gegeben, ist die 
Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz zuständig. 

§ 132 

Sonderzuständigkeit der Seekasse für Leistungen 

Die Seekasse ist für Leistungen zuständig, wenn die 
Versicherten fünf Jahre Beitragszeiten bei diesem 
Versicherungsträger haben und nicht die Bundes-
bahn-Versicherungsanstalt oder die Bundesknapp-
schaft zuständig ist. 

DRITTER ABSCHNITT 

Rentenversicherung der Angestellten 

§ 133 

Versicherungsträger 

Träger der Rentenversicherung der Angestellten ist 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte mit 
Sitz in Berlin. 

§ 134 

Beschäftigte 

(1) Für Beschäftigte ist die Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte zuständig, wenn die Versicherten 
als Angestellte oder zur Ausbildung für den Beruf 
eines Angestellten beschäftigt werden und nicht die 
Bundesknappschaft zuständig ist. 

(2) Angestellte sind insbesondere 

1. Angestellte in leitender Stellung, 

2. technische Angestellte in Bet rieb, Büro und Ver-
waltung, Werkmeister und andere Angestellte in 
einer ähnlich gehobenen oder höheren Stellung, 

3. Büroangestellte, soweit sie nicht ausschließlich mit 
Botengängen, Reinigen, Aufräumen oder ähnli-
chen Arbeiten beschäftigt werden, einschließlich 
Werkstattschreibern, 

4. Handlungsgehilfen und andere Angestellte für 
kaufmännische Dienste, auch wenn der Gegen-
stand des Unternehmens kein Handelsgewerbe ist, 
Gehilfen und Praktikanten in Apotheken, 

5. Bühnenmitglieder und Musiker ohne Rücksicht auf 
den künstlerischen Wert ihrer Leistungen, 

6. Angestellte in Berufen der Erziehung, des Unter-
richts, der Fürsorge, der Krankenpflege und Wohl-
fahrtspflege, 

7. Schiffsführer, Offiziere des Decksdienstes und Ma-
schinendienstes, Schiffsärzte, Funkoffiziere, Zahl-
meister, Verwalter und Verwaltungsassistenten so-
wie die in einer ähnlich gehobenen oder höheren 
Stellung befindlichen Mitglieder der Schiffsbesat-
zung von Binnenschiffen oder deutschen Seeschif-
fen, 

8. Bordpersonal der Zivilluftfahrt . 

§ 135 

Selbständig Tätige 

Für selbständig Tätige, die als 

1. Lehrer oder Erzieher, 

2. Pflegepersonen, 

3. Hebammen oder Entbindungspfleger, 

4. Seelotsen, 

5. Künstler oder Publizisten 

versicherungspflichtig sind, ist die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte zuständig. 

§ 136 

Sonderzuständigkeit der Seekasse 

(1) Für in der Seefahrt beschäftigte Angestellte und 
für Seelotsen führt die Seekasse die Versicherung für 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
durch. 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/4124 

(2) Die Seekasse ist für Leistungen zuständig, wenn 
ein Beitrag aufgrund einer in der Seefahrt ausgeübten 
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit gezahlt 
worden ist und nicht die Bundesknappschaft zustän-
dig ist. 

VIERTER ABSCHNITT 

Knappschaftfiche Rentenversicherung 

§ 137 
Versicherungsträger 

Träger der knappschaftlichen Rentenversicherung 
ist die Bundesknappschaft mit Sitz in Bochum. 

§ 138 

Beschäftigte 

Für Beschäftigte ist die Bundesknappschaft zustän-
dig, wenn die Versicherten 

1. in einem knappschaftlichen Bet rieb oder bei der 
Bundesknappschaft beschäftigt sind, 

2. ausschließlich oder überwiegend knappschaftliche 
Arbeiten verrichten oder 

3. bei Arbeitnehmerorganisationen oder Arbeitge-
berorganisationen, die berufsständische Interessen 
des Bergbaus wahrnehmen, oder bei den Bergäm-
tern, Oberbergämtern oder bergmännischen Prüf-
stellen, Forschungsstellen oder Rettungsstellen be-
schäftigt sind und für sie vor Aufnahme dieser Be-
schäftigung für fünf Jahre Beiträge zur knapp-
schaftlichen Rentenversicherung gezahlt worden 
sind. 

§ 139 

Knappschaftlache Betriebe und Arbeiten 

(1) Knappschaftfiche Betriebe sind Betriebe, in de-
nen Mineralien oder ähnliche Stoffe bergmännisch 
gewonnen werden, Betriebe der Industrie der Steine 
und Erden jedoch nur dann, wenn sie überwiegend 
unterirdisch betrieben werden. 

(2) Als knappschaftliche Bet riebe gelten auch Ver-
suchsgruben des Bergbaus. 

(3) Knappschaftfiche Bet riebe sind auch Betriebsan-
stalten oder Gewerbeanlagen, die als Nebenbetriebe 
eines knappschaftlichen Bet riebes mit diesem räum-
lich und betrieblich zusammenhängen. 

(4) Knappschaftfiche Arbeiten sind die räumlich 
und betrieblich mit einem Bergwerksbetrieb zusam-
menhängenden, aber von einem anderen Unterneh-
mer ausgeführten Arbeiten. Art und Umfang dieser 
Arbeiten bestimmt der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates. 

§ 140 

Nachversicherung 

Für die Nachversicherung ist die Bundesknapp-
schaft nur zuständig, soweit diese für die Zeit einer 
Beschäftigung bei der Bundesknappschaft durchge-
führt wird. Sie ist auch zuständig für die Nachversi-
cherung einer Beschäftigung bei einem Bergamt, 
Oberbergamt oder einer bergmännischen Prüfstelle, 
wenn vor Aufgabe dieser Beschäftigung für fünf Jahre 
Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
gezahlt worden sind. 

§ 141 

Sonderzuständigkeit für Leistungen 

Die Bundesknappschaft ist für Leistungen zustän-
dig, wenn die Versicherten die allgemeine Wartezeit 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt 
haben. 

§ 142 

Besonderheit bei der Durchführung 
der Versicherung und bei den Leistungen 

(1) Die Bundesknappschaft führt die Versicherung 
für Personen, die wegen 

1. einer selbständigen Tätigkeit, 

2. einer Kindererziehung, 

3. eines Wehrdienstes oder Zivildienstes, 

4. eines Bezugs von Sozialleistungen oder von Vorru-
hestandsgeld, 

5. einer Versicherungspflicht auf Antrag, 

6. einer freiwilligen Versicherung oder 

7. einer Übertragung von Rentenanwartschaften auf-
grund eines Versorgungsausgleichs 

bei ihr versichert sind, so durch, als ob sie insoweit in 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten versichert wären. Dies gilt auch für Leistun-
gen aufgrund dieser Versicherung. 

(2) Absatz 1 ist für Personen nicht anzuwenden, die 
im letzten Jahr vor Beginn der in Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 
bis 4 genannten Zeiten zuletzt wegen einer Beschäfti-
gung in der knappschaftlichen Rentenversicherung 
versichert waren. 

FÜNFTER ABSCHNITT 

Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

§ 143 

Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

Bestimmt sich die Zuständigkeit eines Trägers der 
Rentenversicherung danach, an welchen Versiche-
rungsträger der letzte Beitrag gezahlt worden ist, und 
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sind zuletzt Beiträge an mehrere Versicherungsträger 
gezahlt worden, ergibt sich die Zuständigkeit nach 
folgender Reihenfolge: 

1. Bundesknappschaft, 

2. Bundesbahn-Versicherungsanstalt, 

3. Seekasse, 

4. Bundesversicherungsanstalt für Angestellte, 

5. Landesversicherungsanstalt. 

SECHSTER ABSCHNITT 

Bedienstete der Versicherungsträger 

§ 144 
Bundesunmittelbare Versicherungsträger 

(1) Die bundesunmittelbaren Landesversicherungs-
anstalten, die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte und die Bundesknappschaft besitzen Dienst-
herrnfähigkeit im Sinne des § 121 des Beamtenrechts-
rahmengesetzes. 

(2) Die Geschäftsführer, ihre Stellvertreter und die 
Mitglieder der Geschäftsführungen werden auf Vor-
schlag der Bundesregierung durch den Bundespräsi-
denten zu Beamten ernannt. Die übrigen Beamten 
ernennt auf Vorschlag des Vorstandes der Bundesmi-
nister für Arbeit und Sozialordnung. Dieser kann 
seine Befugnisse auf den Vorstand übertragen. Soweit 
die Ernennungsbefugnis auf den Vorstand übertragen 
wird, bestimmt die Satzung, durch wen die Ernen-
nungsurkunde zu vollziehen ist. 

(3) Oberste Dienstbehörde ist für die Geschäftsfüh-
rer, ihre Stellvertreter und die Mitglieder der Ge-
schäftsführungen der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung, für die übrigen Beamten der Vorstand. 
Dieser kann seine Befugnisse auf den Geschäftsführer 
oder auf die Geschäftsführung übertragen. § 187 
Abs. 1 des Bundesbeamtengesetzes und § 129 Abs. 1 
der Bundesdisziplinarordnung bleiben unberührt. 

§ 145 

Bundesbahn-Versicherungsanstalt und Seekasse 

(1) Die Bediensteten der Bundesbahn-Versiche-
rungsanstalt mit Ausnahme der Beschäftigten in Re-
habilitationseinrichtungen sind Bedienstete der Deut-
schen Bundesbahn. Die Bundesbahn-Versicherungs-
anstalt trägt die Verwaltungskosten. Das Nähere be-
stimmt die Satzung der Bundesbahn-Versicherungs-
anstalt. 

(2) Die Dienstverhältnisse der Bediensteten der See-
kasse richten sich nach den für die Bediensteten der 
See-Berufsgenossenschaft maßgebenden Vorschrif-
ten. 

§ 146 

Landesunmittelbare Versicherungsträger 

Soweit landesgesetzliche Regelungen nichts ande-
res bestimmen, besitzen die landesunmittelbaren Trä-
ger der Rentenversicherung Dienstherrnfähigkeit im 
Sinne des § 121 des Beamtenrechtsrahmengesetzes. 

SIEBTER ABSCHNITT 

Datenstelle 

§ 147 
Datenstelle 

Die Träger der Rentenversicherung unterhalten 
eine Datenstelle. Die Datenstelle führt eine maschi-
nell verarbeitungsfähige Datei, in der alle Personen, 
denen von einem Träger der Rentenversicherung eine 
Versicherungsnummer vergeben worden ist, so erfaßt 
sind, daß bei Angabe der für die Vergabe einer Ver-
sicherungsnummer erforderlichen Daten die Versi-
cherungsnummer und der kontoführende Träger der 
Rentenversicherung ermittelt werden können. Die 
Datenstelle hat im übrigen die ihr durch Gesetz über-
tragenen Aufgaben. 

VIERTES KAPITEL 
Finanzierung 

ERSTER ABSCHNITT 

Finanzierungsgrundsatz 
und Rentenversicherungsbericht 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Umlageverfahren 

§ 148 
Umlageverfahren 

(1) In der Rentenversicherung werden die Ausga-
ben eines Kalenderjahres durch die Einnahmen des 
gleichen Kalenderjahres und, soweit erforderlich, 
durch Entnahmen aus der Schwankungsreserve ge-
deckt. 

(2) Einnahmen der Rentenversicherung der Arbei-
ter und der Angestellten sind insbesondere die Bei-
träge und der Bundeszuschuß, Einnahmen der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung sind insbesondere 
die Beiträge und die Mittel des Bundes zum Ausgleich 
von Einnahmen und Ausgaben. 
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ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Rentenversicherungsbericht und Sozialbeirat 

§ 149 

Rentenversicherungsbericht 

(1) Die Bundesregierung erstellt jährlich einen Ren-
tenversicherungsbericht. Der Bericht enthält auf der 
Grundlage der letzten Ermittlungen der Zahl der Ver-
sicherten und Rentner sowie der Einnahmen, der Aus-
gaben und der Schwankungsreserve insbesondere 
Modellrechnungen zur Entwicklung von Einnahmen 
und Ausgaben, der Schwankungsreserve sowie des 
jeweils erforderlichen Beitragssatzes in den künftigen 
15 Kalenderjahren. Daneben enthält der Rentenversi-
cherungsbericht eine Übersicht über die voraussicht-
liche finanzielle Entwicklung der Rentenversicherung 
in den künftigen fünf Kalenderjahren auf der Grund-
lage der aktuellen Einschätzung der mittelfristigen 
Wirtschaftsentwicklung. Die Entwicklung in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
und in der knappschaftlichen Rentenversicherung ist 
getrennt darzustellen. 

(2) Vom Jahre 1997 an stellt der Bericht auch dar, 
wie sich die im Jahre 2001 beginnende Anhebung der 
Altersgrenzen voraussichtlich auf die Arbeitsmarkt-
lage, die Finanzlage der Rentenversicherung und an-
dere öffentliche Haushalte auswirkt. 

(3) Der Rentenversicherungsbericht ist bis zum 
31. Juli eines jeden Jahres den gesetzgebenden Kör-
perschaften zuzuleiten. 

§ 150 

Aufgabe des Sozialbeirats 

(1) Der Sozialbeirat hat insbesondere die Aufgabe, 
in einem Gutachten zum Rentenversicherungsbericht 
der Bundesregierung Stellung zu nehmen. 

(2) Das Gutachten des Sozialbeirats ist zusammen 
mit dem Rentenversicherungsbericht bis zum 31. Juli 
eines jeden Jahres den gesetzgebenden Körperschaf-
ten zuzuleiten. 

§ 151 

Zusammensetzung des Sozialbeirats 

(1) Der Sozialbeirat besteht aus 

1. vier Vertretern der Versicherten, 

2. vier Vertretern der Arbeitgeber, 

3. einem Vertreter der Deutschen Bundesbank und 

4. drei Vertretern der Wirtschafts- und Sozialwis-
senschaften. 

Seine Geschäfte führt der Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung. 

(2) Die Bundesregierung beruft die Mitglieder des 
Sozialbeirats für die Dauer von vier Jahren. Es wer-
den 

1. vom Vorstand des Verbandes Deutscher Renten-
versicherungsträger für den Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger je ein Vertreter, 

2. vom Vorstand des Verbandes Deutscher Renten-
versicherungsträger für die Rentenversicherung 
der Arbeiter je ein Vertreter, 

3. vom Vorstand der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte für die Rentenversicherung der Ange-
stellten je ein Vertreter und 

4. vom Vorstand der Bundesknappschaft für die 
knappschaftliche Rentenversicherung je ein Ver-
treter 

der Versicherten und der Arbeitgeber vorgeschla-
gen. 

(3) Die vorgeschlagenen Personen müssen die Vor-
aussetzungen für die Mitgliedschaft in einem Organ 
der Selbstverwaltung (§ 51 Viertes Buch) erfüllen. Vor 
der Berufung der Vertreter der Wirtschafts- und So-
zialwissenschaften ist die Westdeutsche Rektoren-
konferenz anzuhören. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Beiträge und Verfahren 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Beiträge 

ERSTER TITEL 

Allgemeines 

§ 152 

Grundsatz 

Die Beiträge werden nach einem Vomhundertsatz 
(Beitragssatz) von der Beitragsbemessungsgrundlage 
erhoben, die nur bis zur jeweiligen Beitragsbemes-
sungsgrenze berücksichtigt wird. 

§ 153 

Beitragssätze 

(1) Der Beitragssatz in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten ist so festzusetzen, daß 
die voraussichtlichen Beitragseinnahmen unter Be-
rücksichtigung der voraussichtlichen Entwicklung 
der Bruttolohn- und -gehaltsumme je durchschnittlich 
beschäftigten Arbeitnehmer und der Zahl der Pflicht-
versicherten zusammen mit dem Bundeszuschuß und 
den sonstigen Einnahmen unter Berücksichtigung 
von Entnahmen aus der Schwankungsreserve ausrei-
chen, um die voraussichtlichen Ausgaben des auf die 
Festsetzung folgenden Kalenderjahres zu decken und 
sicherzustellen, daß die Schwankungsreserve am 
Ende dieses Kalenderjahres dem Betrag der durch-
schnittlichen Ausgaben für einen Kalendermonat zu 
eigenen Lasten der Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten im vergangenen 
Kalenderjahr entspricht; der Beitragssatz ist auf eine 
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Dezimalstelle aufzurunden. Ausgaben zu eigenen La-
sten sind alle Ausgaben nach Abzug des Bundeszu-
schusses, der Erstattungen und der empfangenen 
Ausgleichszahlungen. 

(2) Der Beitragssatz in der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung wird jeweils in dem Verhältnis ver-
ändert, in dem er sich in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten ändert; der Beitrags-
satz ist nur für das jewei lige Kalenderjahr auf eine 
Dezimalstelle aufzurunden. 

§ 154 

Beitragsbemessungsgrenzen 

Die Beitragsbemessungsgrenzen in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten sowie in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung ändern 
sich zum 1. Januar eines jeden Jahres in dem Verhält-
nis, in dem die Bruttolohn- und -gehaltsumme je 
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im ver-
gangenen zur entsprechenden Bruttolohn- und -ge-
haltsumme im vorvergangenen Kalenderjahr steht. 
Die veränderten Beträge werden nur für das Kalen-
derjahr, für das die Beitragsbemessungsgrenze be-
stimmt wird, auf das nächsthöhere Vielfache von 1200 
aufgerundet. 

§ 155 

Verordnungsermächtigung 

(1) Die Bundesregierung hat durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates die Beitrags-
sätze in der Rentenversicherung festzusetzen, die je-
weils vom 1. Januar an gelten. Die Festsetzung soll bis 
zum 30. September des vorausgehenden Jahres erfol-
gen. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung hat durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates die Beitragsbemessungsgrenzen für 
das folgende Kalenderjahr zu bestimmen und An-
lage 2 zu ergänzen. Die Festsetzung soll bis zum 
31. Dezember erfolgen. 

ZWEITER TITEL 

Beitragsbemessungsgrundlagen 

§ 156 

Grundsatz 

(1) Beitragsbemessungsgrundlage für Versiche-
rungspflichtige sind die beitragspflichtigen Einnah-
men. 

(2) Beitragsbemessungsgrundlage für freiwillig 
Versicherte ist jeder Be trag zwischen der Mindestbei-
tragsbemessungsgrundlage (§ 162) und der Beitrags-
bemessungsgrenze.  

§ 157 

Beitragspflichtige Einnahmen Beschäftigter 

Beitragspflichtige Einnahmen sind 

1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt beschäftigt 
werden, das Arbeitsentgelt aus der versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung, jedoch bei Personen, die 
zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt werden, 
mindestens eins vom Hundert der Bezugsgröße, 

2. bei Behinderten das Arbeitsentgelt, mindestens 
80 vom Hundert der Bezugsgröße, 

3. bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befä-
higt werden sollen, der festgesetzte Wert für freie 
Kost und Wohnung, 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Dia-
konissen und Angehörigen ähnlicher Gemein-
schaften die Geld- und Sachbezüge, die sie persön-
lich erhalten, jedoch bei Mitgliedern, denen nach 
Beendigung ihrer Ausbildung eine Anwartschaft 
auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung 
nicht gewährleistet oder für die die Gewährlei-
stung nicht gesichert ist (§ 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3), 
mindestens 40 vom Hundert der Bezugsgröße. 

§ 158 

Sonderregelung für beitragspflichtige 
Einnahmen Beschäftigter 

(1) Für unständig Beschäftigte ist als beitragspflich-
tige Einnahmen ohne Rücksicht auf die Beschäfti-
gungsdauer das innerhalb eines Kalendermonats er-
zielte Arbeitsentgelt bis zur Höhe der monatlichen 
Beitragsbemessungsgrenze zugrunde zu legen. Un-
ständig ist die Beschäftigung, die auf weniger als eine 
Woche entweder nach der Natur der Sache bef ristet 
zu sein pflegt oder im voraus durch den Arbeitsvertrag 
befristet ist. Bestanden innerhalb eines Kalendermo-
nats mehrere unständige Beschäftigungen und über-
steigt das Arbeitsentgelt insgesamt die monatliche 
Beitragsbemessungsgrenze, sind bei der Berechnung 
der Beiträge die einzelnen Arbeitsentgelte anteilmä-
ßig nur zu berücksichtigen, soweit der Gesamtbetrag 
die monatliche Beitragsbemessungsgrenze nicht 
übersteigt. Soweit Versicherte oder Arbeitgeber dies 
beantragen, verteilt die zuständige Einzugsstelle die 
Beiträge nach den zu berücksichtigenden Arbeitsent-
gelten aus unständigen Beschäftigungen. 

(2) Für beschäftigte Seeleute gilt als beitragspflich-
tige Einnahmen das amtlich festgesetzte monatliche 
Durchschnittsentgelt (§ 842 Reichsversicherungsord-
nung) der einzelnen Klassen der Schiffsbesatzung 
und Schiffsgattungen. Die beitragspflichtigen Ein-
nahmen erhöhen sich für Seeleute, die auf Seeschiffen 
beköstigt werden, um den amtlich festgesetzten 
Durchschnittssatz für Beköstigung. Ist für Seeleute 
ein monatliches Durchschnittsentgelt amtlich nicht 
festgesetzt, bestimmt die Satzung der See-Kranken-
kasse als zuständige Einzugsstelle die beitragspflich-
tigen Einnahmen. Die Regelung für einmalig gezahl-
tes Arbeitsentgelt findet keine Anwendung. 
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(3) Bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind 
und deren Arbeitsentgelt infolge der ehrenamtlichen 
Tätigkeit gemindert wird, gilt auch der Betrag zwi-
schen dem tatsächlich erzielten Arbeitsentgelt und 
dem Arbeitsentgelt, das ohne die ehrenamtliche Tä-
tigkeit erzielt worden wäre, höchstens bis zur Bei-
tragsbemessungsgrenze als Arbeitsentgelt (Unter-
schiedsbetrag), wenn der Arbeitnehmer dies beim Ar-
beitgeber beantragt. Satz 1 gilt nur für ehrenamtliche 
Tätigkeiten für Körperschaften, Anstalten oder Stif-
tungen des öffentlichen Rechts, deren Verbände ein-
schließlich der Spitzenverbände oder ihrer Arbeitsge-
meinschaften, Parteien, Gewerkschaften oder Ein-
richtungen der freien Wohlfahrtspflege. Der Antrag 
kann nur für laufende und künftige Lohn- und Ge-
haltsabrechnungszeiträume gestellt werden. 

(4) Bei Versicherten, die eine versicherungspflich-
tige ehrenamtliche Tätigkeit aufnehmen und für das 
vergangene Kalenderjahr freiwillige Beiträge gezahlt 
haben, gilt jeder Betrag zwischen dem Arbeitsentgelt 
und der Beitragsbemessungsgrenze als Arbeitsentgelt 
(Unterschiedsbetrag), wenn die Versicherten dies 
beim Arbeitgeber beantragen. Satz 1 gilt nur für ver-
sicherungspflichtige ehrenamtliche Tätigkeiten für 
Körperschaften des öffentlichen Rechts. Der Antrag 
kann nur für laufende und künftige Lohn- und Ge-
haltsabrechnungszeiträume gestellt werden. 

§ 159 

Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als 
beitragspflichtige Einnahmen 

(1) Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt sind Zuwen-
dungen, die dem Arbeitsentgelt zuzurechnen sind 
und nicht für die Arbeit in einem einzelnen Entgeltab-
rechnungszeitraum gezahlt werden. Einmalig gezahl-
tes Arbeitsentgelt Beschäftiger ist dem Entgeltabrech-
nungszeitraum zuzuordnen, in dem es gezahlt wird, 
soweit die Absätze 2 und 4 nichts Abweichendes be-
stimmen. 

(2) Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das nach Be-
endigung oder bei Ruhen des Beschäftigungsverhält-
nisses gezahlt wird, ist dem letzten Entgeltabrech-
nungszeitraum des laufenden Kalenderjahres zuzu-
ordnen, auch wenn dieser nicht mit Arbeitsentgelt 
belegt ist. 

(3) Das einmalig gezahlte Arbeitsentgelt ist bei aer 
Feststellung des beitragspflichtigen Arbeitsentgelts 
für Beschäftigte zu berücksichtigen, soweit das bisher 
gezahlte beitragspflichtige Arbeitsentgelt die antei-
lige Beitragsbemessungsgrenze nicht erreicht. Die an-
teilige Beitragsbemessungsgrenze ist der Teil der Bei-
tragsbemessungsgrenze, der der Dauer aller Beschäf-
tigungsverhältnisse bei demselben Arbeitgeber im 
laufenden Kalenderjahr bis zum Ablauf des Entgelt-
abrechnungszeitraums entspricht, dem einmalig ge-
zahltes Arbeitsentgelt zuzuordnen ist; auszunehmen 
sind Zeiten, die nicht mit Beiträgen aus laufendem 
(nicht einmalig gezahltem) Arbeitsentgelt belegt 
sind. 

(4) In der Zeit vom 1. Januar bis zum 31. März ein-
malig gezahltes Arbeitsentgelt ist dem letzten Ent

-

geltabrechnungszeitraum des vergangenen Kalen-
derjahres zuzuordnen, wenn es vom Arbeitgeber die-
ses Entgeltabrechnungszeitraums gezahlt wird und 
zusammen mit dem sonstigen für das laufende Kalen-
derjahr festgestellten beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelt die anteilige Beitragsbemessungsgrenze nach 
Absatz 3 Satz 2 übersteigt. Satz 1 gilt nicht für nach 
dem 31. März einmalig gezahltes Arbeitsentgelt, das 
nach Absatz 2 einem in der Zeit vom 1. Januar bis zum 
31. März liegenden Entgeltabrechnungszeitraum zu-
zuordnen ist. 

(5) Ist der Beschäftigte in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert, ist bei der Anwendung 
des Absatzes 4 die Jahresarbeitsentgeltgrenze der 
gesetzlichen Krankenversicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 
Fünftes Buch) maßgebend. 

§ 160 

Beitragspflichtige Einnahmen selbständig Tätiger 

(1) Beitragspflichtige Einnahmen sind 

1. bei selbständig Tätigen ein Arbeitseinkommen in 
Höhe der Bezugsgröße, bei Nachweis eines nied-
rigeren oder höheren Arbeitseinkommens jedoch 
dieses Arbeitseinkommen, 

2. bei Seelotsen das amtlich festgesetzte Durch-
schnittsentgelt und der Durchschnittssatz für Bekö-
stigung für einen Kapitän auf großer Fahrt, 

3. bei Künstlern und Publizisten das voraussichtliche 
Jahresarbeitseinkommen (§ 12 Künstlersozialver-
sicherungsgesetz), mindestens jedoch ein Siebtel 
der Bezugsgröße, wobei Arbeitseinkommen auch 
die Vergütung für die Verwertung und Nutzung 
urheberrechtlich geschützter Werke oder Leistun-
gen sind, 

4. bei Hausgewerbetreibenden das Arbeitseinkom-
men, 

5. bei Küstenschiffern und Küstenfischern das Durch-
schnittseinkommen, das für diese Personen in der 
Unfallversicherung amtlich festgesetzt ist, 

6. bei Bezirksschornsteinfegermeistern ein Arbeits-
einkommen in Höhe der Bezugsgröße, bei Nach-
weis eines höheren Arbeitseinkommens jedoch 
dieses Arbeitseinkommen. 

Beitragspflichtige Einnahmen sind bei selbständig 
Tätigen abweichend von Satz 1 Nr. 1 bis zum Ablauf 
von drei Kalenderjahren nach dem Jahr der Auf-
nahme der selbständigen Tätigkeit ein Arbeitsein-
kommen in Höhe von 50 vom Hundert der Bezugs-
größe, wenn die Versicherten dies beim Träger der 
Rentenversicherung beantragen. 

(2) Für Hausgewerbetreibende, die ehrenamtlich 
tätig sind, gelten die Regelungen für Arbeitnehmer, 
die ehrenamtlich tätig sind, entsprechend. 
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§ 161 

Beitragspflichtige Einnahmen 
sonstiger Versicherter 

Beitragspflichtige Einnahmen sind 

1. bei Personen, die als Wehr- oder Zivildienstlei-
stende versichert sind, 80 vom Hundert der Bezugs-
größe, 

2. bei Personen, die Arbeitslosengeld, Arbeitslosen-
hilfe, Unterhaltsgeld, Übergangsgeld, Kranken-
geld, Verletztengeld oder Versorgungskranken-
geld beziehen, 80 vom Hundert des der Leistung 
zugrunde liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeits-
einkommens, wobei 80 vom Hundert des beitrags-
pflichtigen Arbeitsentgelts aus einem Beschäfti-
gungsverhältnis abzuziehen sind, 

3. bei Beziehern von Vorruhestandsgeld das Vorru-
hestandsgeld, 

4. bei Entwicklungshelfe rn  oder bei außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäftig-
ten Deutschen der Betrag, der sich ergibt, wenn die 
Beitragsbemessungsgrenze mit dem Verhältnis 
vervielfältigt wird, in dem die Summe der Arbeits-
entgelte oder Arbeitseinkommen für die letzten 
drei vor Aufnahme der nach § 4 Abs. 1 versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit voll 
mit Pflichtbeiträgen belegten Kalendermonate zur 
Summe der Beträge der Beitragsbemessungsgren-
zen für diesen Zeitraum steht; der Verhältniswert 
beträgt mindestens 0,6667, 

5. bei Personen, die für Zeiten der Arbeitsunfähigkeit 
oder Rehabilitation ohne Anspruch auf Kranken-
geld versichert sind, 80 vom Hundert des zuletzt für 
einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeits-
entgelts oder Arbeitseinkommens. 

§ 162 

Freiwillig Versicherte 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für freiwil-
lig Versicherte ist ein Siebtel der Bezugsgröße. 

DRITTER TITEL 

Verteilung der Beitragslast 

§ 163 

Beitragstragung bei Beschäftigten 

(1) Die Beiträge werden getragen 

1. bei Personen, die gegen Arbeitsentgelt oder zu ih-
rer Berufsausbildung beschäftigt werden, von den 
Versicherten und den Arbeitgebern je zur Hälfte, 
jedoch von den Arbeitgebern, wenn die Versicher-
ten ein freiwilliges soziales Jahr im Sinne des Ge-
setzes zur Förderung eines freiwilligen sozialen 
Jahres leisten oder wenn das monatliche Arbeits-
entgelt 20 vom Hundert der monatlichen Bezugs-
größe nicht übersteigt, 

2. bei Behinderten von den Trägern der Einrichtung, 
wenn ein Arbeitsentgelt nicht bezogen wird oder 
das monatliche Arbeitsentgelt 20 vom Hundert der 
monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, sowie 
für den Betrag zwischen dem monatlichen Arbeits-
entgelt und 80 vom Hundert der monatlichen Be-
zugsgröße, wenn das monatliche Arbeitsentgelt 
80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 
nicht übersteigt, im übrigen von den Versicherten 
und den Trägern der Einrichtung je zur Hälfte, 

3. bei Personen, die für eine Erwerbstätigkeit befä-
higt werden sollen, von den Trägern der Einrich-
tung, 

4. bei Mitgliedern geistlicher Genossenschaften, Dia-
konissen und Angehörigen ähnlicher Gemein-
schaften von den Genossenschaften oder Gemein-
schaften, wenn das monatliche Arbeitsentgelt 
20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 
nicht übersteigt, sowie für den Betrag zwischen 
dem monatlichen Arbeitsentgelt und 40 vom Hun-
dert der monatlichen Bezugsgröße, wenn das mo-
natliche Arbeitsentgelt 40 vom Hundert der monat-
lichen Bezugsgröße nicht übersteigt, im übrigen 
von den Genossenschaften oder Gemeinschaften je 
zur Hälfte, 

5. bei Arbeitnehmern, die ehrenamtlich tätig sind, für 
den Unterschiedsbetrag von ihnen selbst. 

(2) Wird infolge einmalig gezahlten Arbeitsentgelts 
die in Absatz 1 Nr. 1 und 2 genannte Grenze von 
20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße über-
schritten, tragen der Versicherte und der Arbeitgeber 
den Beitrag von dem diese Grenze übersteigenden 
Teil des Arbeitsentgelts jeweils zur Hälfte. 

(3) Personen, die in der knappschaftlichen Renten-
versicherung versichert sind, tragen die Beiträge in 
Höhe des Vomhundertsatzes, den sie zu tragen hät-
ten, wenn sie in der Rentenversicherung der Arbeiter 
oder der Angestellten versichert wären; im übrigen 
tragen die Arbeitgeber die Beiträge. Abweichend von 
Absatz 1 Nr. 1 ist für die knappschaftliche Rentenver-
sicherung eine Grenze von 24 vom Hundert der 
monatlichen Bezugsgröße maßgebend. 

§ 164 

Beitragstragung bei selbständig Tätigen 

Die Beiträge werden getragen 

1. bei selbständig Tätigen von ihnen selbst, 

2. bei Künstlern und Publizisten von der Künstlerso-
zialkasse, 

3. bei Hausgewerbetreibenden von den Versicherten 
und den Arbeitgebern je zur Hälfte, jedoch von den 
Arbeitgebern, wenn das monatliche Arbeitsein-
kommen 20 vom Hundert der monatlichen Bezugs-
größe nicht übersteigt, 

4. bei Hausgewerbetreibenden, die ehrenamtlich tä-
tig sind, für den Unterschiedsbetrag von ihnen 
selbst. 
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§ 165 

Beitragstragung bei sonstigen Versicherten 

(1) Die Beiträge werden getragen 

1. bei Wehr- oder Zivildienstleistenden vom Bund, 

2. bei Personen, die 

a) Krankengeld oder Verletztengeld beziehen, von 
den Beziehern der Leistung und den Leistungs-
trägern je zur Hälfte, soweit sie auf die Leistung 
entfallen und diese Leistungen nicht in Höhe 
der Leistungen der Bundesanstalt für Arbeit zu 
zahlen sind, im übrigen der Leistungsträger; die 
Beiträge werden auch dann von den Leistungs-
trägern getragen, wenn das der Leistung zu-
grunde liegende monatliche Arbeitsentgelt 
20 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 
nicht übersteigt, 

b) Versorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Un-
terhaltsgeld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslo-
senhilfe beziehen, von den Leistungsträgern, 

3. bei Bezug von Vorruhestandsgeld von den Bezie-
hern und den zur Zahlung des Vorruhestandsgel-
des Verpflichteten je zur Hälfte, 

4. bei Entwicklungshelfern oder bei außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäftig-
ten Deutschen von den antragstellenden Stellen, 

5. bei Zeiten der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilita-
tion ohne Anspruch auf Krankengeld von den Ver-
sicherten selbst. 

(2) Bezieher von Krankengeld oder Verletztengeld, 
die in der knappschaftlichen Rentenversicherung ver-
sichert sind, tragen die Beiträge in Höhe des Vomhun-
dertsatzes, den sie zu tragen hätten, wenn sie in der 
Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestell-
ten versichert wären; im übrigen tragen die Beiträge 
die Leistungsträger. Abweichend von Absatz 1 Nr. 2 
Buchstabe a ist für die knappschaftliche Rentenversi-
cherung eine Grenze von 24 vom Hundert der monat-
lichen Bezugsgröße maßgebend. Satz 1 gilt entspre-
chend für Bezieher von Vorruhestandsgeld, die in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung versichert 
sind. 

§ 166 

Freiwillig Versicherte 

Freiwillig Versicherte tragen ihre Beiträge selbst. 

§ 167 

Arbeitgeberanteil bei Versicherungsfreiheit 

Für Beschäftigte, die 

1. als Bezieher einer Vollrente wegen Alters, 

2. als Versorgungsbezieher, 

3. wegen Vollendung des 65. Lebensjahres oder 

4. wegen einer Beitragserstattung  

versicherungsfrei sind, tragen die Arbeitgeber die 
Hälfte des Beitrags, der zu zahlen wäre, wenn die 
Beschäftigten versicherungspflichtig wären; in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung ist statt der 
Hälfte des Beitrags der auf Arbeitgeber entfallende 
Beitragsanteil zu zahlen. Für den Beitragsanteil gelten 
die Vorschriften des Dritten Abschnitts und die Buß-
geldvorschriften des § 111 Abs. 1 Nr. 2 bis 4, 7 und 
Abs. 4 des Vierten Buches entsprechend. 

VIERTER TITEL 

Zahlung der Beiträge 

§ 168 

Grundsatz 

Die Beiträge sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, von denjenigen, die sie zu tragen haben 
(Beitragsschuldner), unmittelbar an die Träger der 
Rentenversicherung zu zahlen. 

§ 169 

Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt 

(1) Für die Zahlung der Beiträge von Versicherungs-
pflichtigen aus Arbeitsentgelt und von Hausgewer-
betreibenden gelten die Vorschriften über den Ge-
samtsozialversicherungsbeitrag (§§ 28 d bis 28 n und 
28 r Viertes Buch). 

(2) Für die Beitragszahlung 

1. aus dem Durchschnittsentgelt von Seelotsen, 

2. aus Vorruhestandsgeld, 

3. aus dem für Entwicklungshelfer und für außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäf-
tigte Deutsche maßgebenden Betrag 

gilt Absatz 1 entsprechend. 

(3) Für die Beitragszahlung nach Absatz 2 gelten als 
Arbeitgeber 

1. die Lotsenbrüderschaften, 

2. die zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Ver-
pflichteten, 

3. die antragstellenden Stellen. 

§ 170 

Beitragszahlung bei Künstlern und Publizisten 

(1) Die Künstlersozialkasse zahlt für nachgewiesene 
Anrechnungszeiten von Künstlern und Publizisten 
keine Beiträge. 

(2) Die Künstlersozialkasse ist zur Zahlung eines 
Beitrages für Künstler und Publizisten nur insoweit 
verpflichtet, als diese ihren Beitragsanteil zur Renten- 
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versicherung nach dem Künstlersozialversicherungs-
gesetz an die Künstlersozialkasse gezahlt haben. 

§ 171 

Beitragszahlung und Abrechnung bei Bezug 
von Sozialleistungen 

(1) Soweit Personen, die Krankengeld oder Verletz-
tengeld beziehen, an den Beiträgen zur Rentenversi-
cherung beteiligt sind, zahlen die Leistungsträger die 
Beiträge an die Träger der Rentenversicherung. Für 
den Beitragsabzug gilt § 28 g Satz 1 des Vierten Bu-
ches entsprechend. 

(2) Das Nähere über Zahlung und Abrechnung der 
Beiträge für Bezieher von Sozialleistungen können 
die Leistungsträger und die Träger der Rentenversi-
cherung durch Vereinbarung regeln. 

(3) Ist ein Träger der Rentenversicherung Trä-
ger der Rehabilitation, gelten die Beiträge als ge-
zahlt. 

§ 172 

Beitragszahlung von Pflegepersonen 

(1) Freiwillige Beiträge von Personen, die einen 
Schwerpflegebedürftigen (§ 53 Abs. 1 Fünftes Buch) 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht er-
werbsmäßig häuslich pflegen und dafür regelmäßig 
wöchentlich mindestens zehn Stunden aufwenden, 
gelten auf Antrag als Pflichtbeiträge. 

(2) Versicherte, die einen Schwerpflegebedürftigen 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht er-
werbsmäßig häuslich pflegen, dafür regelmäßig wö-
chentlich mindestens zehn Stunden aufwenden und 
aus diesem Grund eine in ihrem zeitlichen Umfang 
eingeschränkte Beschäftigung ausüben, können auf 
Antrag für jeden Betrag zwischen dem tatsächlich er-
zielten Arbeitsentgelt und dem Doppelten dieses Ar-
beitsentgelts, höchstens bis zur Beitragsbemessungs-
grenze, Pflichtbeiträge zahlen. Versicherte, die nach-
weisen, daß sie ohne ihre Pflegetätigkeit ein Arbeits-
entgelt erzielt hätten, das das Doppelte des tatsächlich 
erzielten Arbeitsentgelts übersteigt, können auf An-
trag unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungs-
grenze Pflichtbeiträge bis zu diesem Betrag zahlen. 
Die Sätze 1 und 2 gelten auch, wenn bei Bezug von 
Sozialleistungen Beiträge gezahlt werden. 

(3) Eine Unterbrechung der Pflegetätigkeit wegen 
eines Erholungsurlaubs, wegen einer Krankheit oder 
wegen einer anderweitigen Verhinderung von läng-
stens einem Kalendermonat im Kalenderjahr steht 
der Anwendung der Absätze 1 oder 2 nicht ent-
gegen. 

(4) Wird der Antrag nach Ablauf von drei Kalender-
monaten nach Aufnahme der Pflegetätigkeit gestellt, 
sind die Absätze 1 und 2 nur für Zeiten der Pflegetä-
tigkeit vom Antragsmonat an anzuwenden. Die Versi-
cherten haben das Vorliegen der Schwerpflegebe-
dürftigkeit durch eine Bescheinigung des Medizini-
schen Dienstes (§ 275 Fünftes Buch) und den Umfang  

der Pflegetätigkeit durch die Bescheinigung einer von 
den Landesregierungen zu bestimmenden Stelle jähr-
lich nachzuweisen. 

§ 173 

Verordnungsermächtigung 

(1) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister der Verteidigung, dem Bundesmini-
ster für Jugend, Fami lie, Frauen und Gesundheit und 
dem Bundesminister der Finanzen durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

1. eine pauschale Berechnung der Beiträge für Wehr-
dienstleistende und Zivildienstleistende, 

2. die Verteilung des Gesamtbetrags auf die Träger 
der Rentenversicherung und 

3. die Zahlungsweise sowie das Verfahren 

zu bestimmen. 

(2) Der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates Berechnungs- und 
Zahlungsweise sowie das Verfahren für die Zahlung 
der Beiträge außerhalb der Vorschriften über den Ein-
zug des Gesamtsozialversicherungsbeitrags und für 
die Zahlungsweise von Pflichtbeiträgen und von frei-
willigen Beiträgen bei Aufenthalt außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs zu bestimmen. 

FÜNFTER TITEL 

Erstattungen 

§ 174 

Erstattung von Aufwendungen 

(1) Für Behinderte nach § 1 Satz 1 Nr. 2 Buchstabe a 
erstattet der Bund den Trägern der Einrichtung die 
Beiträge, die auf den Betrag zwischen dem tatsächlich 
erzielten . monatlichen Arbeitsentgelt und 80 vom 
Hundert der monatlichen Bezugsgröße entfallen, 
wenn das tatsächlich erzielte monatliche Arbeitsent-
gelt 80 vom Hundert der monatlichen Bezugsgröße 
nicht übersteigt. Im übrigen erstatten die Kostenträ-
ger den Trägern der Einrichtung die von diesen getra-
genen Beiträge für Behinderte. 

(2) Bei Entwicklungshelfern und bei außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäftigten 
Deutschen sind unbeschadet der Regelung über die 
Beitragstragung Vereinbarungen zulässig, wonach 
Versicherte den antragstellenden Stellen die Beiträge 
ganz oder teilweise zu erstatten haben. Besteht eine 
Pflicht zur Antragstellung nach § 11 des Entwick-
lungshelfer-Gesetzes, so ist eine Vereinbarung zuläs-
sig, soweit die Entwicklungshelfer von einer Stelle im 
Sinne des § 5 Abs. 2 des Entwicklungshelfer-Gesetzes 
Zuwendungen erhalten, die zur Abdeckung von Risi-
ken bestimmt sind, die von der Rentenversicherung 
abgesichert werden. 
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§ 175 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die 
Erstattung von Beiträgen für Behinderte und die Zah-
lung von Vorschüssen zu regeln. 

SECHSTER TITEL 

Nachversicherung 

§ 176 

Berechnung und Tragung der Beiträge 

(1) Die Berechnung der Beiträge erfolgt nach den 
Vorschriften, die im Zeitpunkt des Eintritts der Vor-
aussetzungen für die Nachversicherung für versiche-
rungspflichtige Beschäftigte gelten. 

(2) Beitragsbemessungsgrundlage sind die bei-
tragspflichtigen Einnahmen aus der Beschäftigung im 
Nachversicherungszeitraum bis zur jewei ligen Bei-
tragsbemessungsgrenze. Ist die Gewährleistung der 
Versorgungsanwartschaft auf eine weitere Beschäfti-
gung erstreckt worden, werden für diesen Zeitraum 
auch die beitragspflichtigen Einnahmen aus der 
weiteren Beschäftigung, bei Entwicklungshelfern 
oder bei außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzbuchs beschäftigten Deutschen der sich aus § 161 
Nr. 4 ergebende Betrag bis zur jeweiligen Beitragsbe-
messungsgrenze zugrunde gelegt. 

(3) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ist ein 
Betrag in Höhe von 40 vom Hundert der jewei ligen 
Bezugsgröße, für Ausbildungszeiten die Hälfte dieses 
Betrages und für Zeiten einer Teilzeitbeschäftigung 
der Teil dieses Betrages, der dem Verhältnis der er-
mäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit entspricht. 

(4)Die Beitragsbemessungsgrundlage und die Min-
destbeitragsbemessungsgrundlage werden für die 
Berechnung der Beiträge um den Vomhundertsatz er-
höht, um den das vorläufige Durchschnittsentgelt für 
das Kalenderjahr, in dem die Beiträge gezahlt wer-
den, das Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, 
für das die Beiträge gezahlt werden, übersteigt. 

(5) Die Beiträge werden von den Arbeitgebern, Ge-
nossenschaften oder Gemeinschaften getragen. Ist die 
Gewährleistung der Versorgungsanwartschaft auf 
eine weitere Beschäftigung erstreckt worden, werden 
die Beiträge für diesen Zeitraum von den Arbeitge-
bern, Genossenschaften oder Gemeinschaften getra-
gen, die die Gewährleistung erstreckt haben; Erstat-
tungsvereinbarungen sind zulässig. 

§ 177 

Zusammentreffen mit vorhandenen Beiträgen 

(1) Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits 
Pflichtbeiträge gezahlt worden, haben die Arbeitge-
ber, Genossenschaften oder Gemeinschaften die Bei-

träge für die Nachversicherung nur insoweit zu zah-
len, als dadurch die jewei lige Beitragsbemessungs-
grenze nicht überschritten wird. 

(2) Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits 
freiwillige Beiträge gezahlt worden, werden sie erstat-
tet. Freiwillige Beiträge, die von den Arbeitgebern, 
Genossenschaften oder Gemeinschaften getragen 
wurden, gelten als bereits gezahlte Beiträge für die 
Nachversicherung und werden von dem Gesamtbe-
trag der Beiträge abgesetzt; ihr Wert erhöht sich um 
den Vomhundertsatz, um den das vorläufige Durch-
schnittsentgelt für das Kalenderjahr, in dem die Vor-
aussetzungen für die Nachversicherung eingetreten 
sind, das Durchschnittsentgelt für das Kalenderjahr, 
für das die freiwilligen Beiträge gezahlt wurden, über-
steigt. 

§ 178 

Beitragszahlung bei Versorgungsausgleich 

(1) Ist zu Lasten von Nachzuversichernden ein Ver-
sorgungsausgleich durchgeführt worden, werden die 
Beiträge, die auf die Ehezeit entfallen, um den Anteil 
gekürzt, der dem Verhältnis der begründeten Ren-
tenanwartschaft zu der auszugleichenden Versor-
gungsanwartschaft entspricht. Dies gilt nicht, soweit 
Nachzuversichernde die Kürzung der Versorgung 
durch Zahlung eines Kapitalbetrags an die Arbeitge-
ber abgewendet haben. 

(2) Bei Nachversicherung von Beamten auf Wider-
ruf oder Soldaten auf Zeit werden zusätzlich Beiträge 
entsprechend dem Wert der begründeten Rentenan-
wartschaft gezahlt (§ 182 Abs. 2). Dies gilt nicht, so-
weit hierfür bereits Beiträge zur Abwendung der Er-
stattungspflicht gezahlt worden sind (§ 220 Abs. 2). 

§ 179 

Fälligkeit der Beiträge und Aufschub 

(1) Die Beiträge werden gezahlt, wenn die Voraus-
setzungen für die Nachversicherung eingetreten sind, 
insbesondere Gründe für einen Aufschub der Bei-
tragszahlung nicht gegeben sind. 

(2) Die Beitragszahlung wird aufgeschoben, so-
lange Grund zur Annahme besteht, daß 

1. die Beschäftigung nach einer Unterbrechung, die 
infolge ihrer Eigenart oder vertraglich im voraus 
zeitlich begrenzt ist, wieder aufgenommen wird, 

2. innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausscheiden 
oder innerhalb eines Jahres nach dem Wegfall von 
Übergangsgebührnissen eine andere Beschäfti-
gung aufgenommen wird, in der wegen Gewähr-
leistung einer Versorgungsanwartschaft Versiche-
rungsfreiheit besteht oder eine Befreiung von der 
Versicherungspflicht erfolgt, sofern der Nachver-
sicherungszeitraum bei der Versorgungsanwart-
schaft aus der anderen Beschäftigung berücksich-
tigt wird, 
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3. eine widerrufliche Versorgung gezahlt wird, die 
der aus einer Nachversicherung erwachsenden 
Rentenanwartschaft mindestens gleichwertig ist. 

(3) Über den Aufschub der Beitragszahlung ent-
scheiden die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Ge-
meinschaften. 

(4) Wird die Beitragszahlung aufgeschoben, erteilen 
die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemein-
schaften den ausgeschiedenen Beschäftigten und 
dem Träger der Rentenversicherung eine Bescheini-
gung über den Nachversicherungszeitraum und die 
Gründe für einen Aufschub der Beitragszahlung (Auf-
schubbescheinigung). Die ausgeschiedenen Beschäf-
tigten und der Träger der Rentenversicherung können 
verlangen, daß sich die Aufschubbescheinigung auch 
auf die beitragspflichtigen Einnahmen erstreckt, die 
einer Nachversicherung in den einzelnen Kalender-
jahren zugrunde zu legen wären. 

§ 180 

Zahlung der Beiträge 
und Wirkung der Beitragszahlung 

(1) Die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Ge-
meinschaften zahlen die Beiträge unmittelbar an den 
Träger der Rentenversicherung. 

(2) Die gezahlten Beiträge gelten als rechtzeitig ge-
zahlte Pflichtbeiträge. 

(3) Die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Ge-
meinschaften erteilen den Nachversicherten oder den 
Hinterbliebenen und dem Träger der Rentenversiche-
rung eine Bescheinigung über den Nachversiche-
rungszeitraum und die der Nachversicherung in den 
einzelnen Kalenderjahren zugrunde gelegten bei-
tragspflichtigen Einnahmen (Nachversicherungsbe-
scheinigung). 

(4) Der Träger der Rentenversicherung teilt den 
Nachversicherten die aufgrund der Nachversiche-
rung in ihrem Versicherungskonto gespeicherten Da-
ten mit. 

§ 181 

Zahlung an eine berufsständische 
Versorgungseinrichtung 

(1) Nachzuversichernde können beantragen, daß 
die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemein-
schaften die Beiträge an eine berufsständische Ver-
sorgungseinrichtung zahlen, wenn sie 

1. im Nachversicherungszeitraum ohne die Versiche-
rungsfreiheit die Voraussetzungen für eine Befrei-
ung nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 erfüllt hätten oder 

2. innerhalb eines Jahres nach dem Ausscheiden aus 
der versicherungsfreien Beschäftigung aufgrund 
einer durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz 
beruhenden Verpflichtung Mitglied dieser Einrich-
tung werden. 

(2) Nach dem Tode von Nachzuversichernden steht 
das Antragsrecht nacheinander zu  

1. überlebenden Ehegatten, 

2. den Waisen gemeinsam, 

3. früheren Ehegatten. 

(3) Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres 
nach dem Ausscheiden aus der versicherungsfreien 
Beschäftigung gestellt werden. 

SIEBTER TITEL 

Versorgungsausgleich 

§ 182 

Zahlung von Beiträgen 

(1) Rentenanwartschaften, die um einen Abschlag 
an Entgeltpunkten gemindert sind, können ganz oder 
teilweise durch Zahlung von Beiträgen wieder aufge-
füllt werden. 

(2) Sind Beiträge für bereits begründete Rentenan-
wartschaften zu zahlen (§§ 178 Abs. 2, 220 Abs. 2) 
oder werden Rentenanwartschaften durch Zahlung 
von Beiträgen wieder aufgefüllt oder begründet, ist 
für je einen Entgeltpunkt der Betrag zu zahlen, der 
sich ergibt, wenn der im Zeitpunkt der Beitragszah-
lung geltende Beitragssatz auf das für das Kalender-
jahr der Beitragszahlung bestimmte vorläufige Durch-
schnittsentgelt angewendet wird. 

(3) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente we-
gen Alters ist eine Beitragszahlung zur Wiederauffül-
lung oder Begründung von Rentenanwartschaften 
nicht mehr zulässig. 

(4) Die Beiträge gelten als im Zeitpunkt des Endes 
der Ehezeit gezahlt, wenn sie von Personen, die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt 

1. im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben, bis 
zum Ende des dritten Kalendermonats, 

2. außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetz-
buchs haben, bis zum Ende des sechsten Kalender-
monats 

nach Zugang der Mitteilung über die Rechtskraft der 
Entscheidung des Familiengerichts gezahlt werden. 

§ 183 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
gibt in der Rechtsverordnung über die Bestimmung 
des Durchschnittsentgelts zusätzlich Faktoren für die 
Umrechnung von 

1. Entgeltpunkten in Beiträge und umgekehrt, 

2. Barwerten, Deckungskapitalien und vergleichba-
ren Deckungsrücklagen in Entgeltpunkte 

bekannt. Dabei kann er von den Rundungsvorschrif-
ten der Berechnungsgrundsätze abweichen, um ge-
nauere Ergebnisse zu erzielen. 
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ACHTER TITEL 

Berechnungsgrundsätze 

§ 184 
Berechnungsgrundsätze 

Die Berechnungsgrundsätze des Zweiten Kapitels 
(§§ 122 bis 125) gelten entsprechend, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Verfahren 

ERSTER TITEL 

Meldungen 

§ 185 

Meldepflichten bei Beschäftigten und 
Hausgewerbetreibenden 

Versicherungspflichtig Beschäftigte und Hausge-
werbetreibende sind nach den Vorschriften über die 
Meldepflichten der Arbeitgeber nach dem Dritten Ab-
schnitt des Vierten Buches zu melden, soweit nicht 
etwas anderes bestimmt ist. 

§ 186 

Meldepflichten bei sonstigen 
versicherungspflichtigen Personen 

Eine Meldung nach § 28 a Abs. 1 bis 3 des Vierten 
Buches haben zu erstatten 

1. für Seelotsen die Lotsenbrüderschaften, 

2. für Personen, für die Beiträge aus Sozialleistungen 
zu zahlen sind, die Leistungsträger, 

3. für Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen, die 
zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichte-
ten, 

4. für Entwicklungshelfer oder außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäftigte 
Deutsche die antragstellenden Stellen. 

§ 28a Abs. 5 sowie die §§ 28 b und 28 c des Vierten 
Buches gelten entsprechend. 

§ 187 

Meldepflichten bei Einberufung 
zum Wehrdienst oder Zivildienst 

(1) Bei Einberufung zu einem Wehrdienst von län-
ger als drei Tagen hat der Bundesminister der Vertei-
digung oder die von ihm bestimmte Stelle Beginn und 
Ende des Wehrdienstes zu melden. 

(2) Bei Einberufung zu einem Zivildienst von länger 
als drei Tagen hat das Bundesamt für den Zivildienst 
Beginn und Ende des Zivildienstes zu melden. 

(3) § 28a Abs. 5 und § 28c des Vierten Buches gel-
ten entsprechend. 

§ 188 

Meldung von sonstigen rechtserheblichen Zeiten 

Anrechnungszeiten sowie Zeiten, die für die An-
erkennung von Anrechnungszeiten erheblich sein 
können, sind für Versicherte durch die zuständige 
Krankenkasse oder durch die Bundesanstalt für Arbeit 
zu melden. 

§ 189 

Vorausbescheinigung über Arbeitsentgelt 

(1) Arbeitgeber haben auf Verlangen von Versi-
cherten das voraussichtliche Arbeitsentgelt für die 
Zeit bis zum Ende der Beschäftigung bis zu drei Mo-
naten im voraus zu bescheinigen, wenn von den Ver-
sicherten für die Zeit danach eine Rente wegen Alters 
beantragt wird. Bei der Ermittlung des voraussichtli-
chen Arbeitsentgelts sind voraussehbare beitrags-
pflichtige Einmalzahlungen zu berücksichtigen. Das 
vorauszubescheinigende Arbeitsentgelt ist nach dem 
in den letzten sechs Monaten erzielten Arbeitsentgelt 
zu berechnen, wenn für den vorauszubescheinigen-
den Zeitraum die Höhe des Arbeitsentgelts nicht vor-
hersehbar ist. Die Meldepflicht nach § 28 a des Vier-
ten Buches bleibt unberührt. 

(2) Die Beitragsberechnung erfolgt unbeschadet des 
Absatzes 1 nach dem tatsächlich erzielten Arbeitsent-
gelt. 

§ 190 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt für Meldungen nach § 188 durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
zu bestimmen 

1. die zu meldenden Anrechnungszeiten und die zu 
meldenden Zeiten, die für die Anrechnung von 
Anrechnungszeiten erheblich sein können, 

2. die Voraussetzungen und die Art und Weise der 
Meldungen sowie 

3. das Nähere über die Bearbeitung, Sicherung und 
Weiterleitung der in den Meldungen enthaltenen 
Angaben. 
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ZWEITER TITEL 

Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

§ 191 

Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

(1) Versicherte oder Personen, für die eine Versiche-
rung durchgeführt werden soll, haben, soweit sie nicht 
bereits nach § 28 o des Vierten Buches auskunfts-
pflichtig sind, dem Träger der Rentenversicherung 

1. über alle Tatsachen, die für die Feststellung der 
Versicherungs- und Beitragspflicht und für die 
Durchführung der den Trägern der Rentenversi-
cherung übertragenen Aufgaben erforderlich sind, 
auf Verlangen unverzüglich Auskunft zu erteilen, 

2. Änderungen in den Verhältnissen, die für die Fest-
stellung der Versicherungs- und Beitragspflicht er-
heblich sind und nicht durch Dritte gemeldet wer-
den, unverzüglich mitzuteilen. 

Sie haben dem Träger der Rentenversicherung auf 
dessen Verlangen unverzüglich die Unterlagen vor-
zulegen, aus denen die Tatsachen oder die Änderun-
gen in den Verhältnissen hervorgehen. 

(2) Die zuständigen Meldebehörden haben zur 
Durchführung der Versicherung wegen Kindererzie-
hung der Datenstelle der Rentenversicherungsträger 
den Monat und das Jahr der Entbindung, den Fami-
liennamen (jetziger und früherer Name mit Namens-
bestandteilen), den Vornamen, den Tag der Geburt, 
den Geburtsort und die letzte Anschrift der Mutter 
mitzuteilen. 

(3) Die Handwerkskammern haben den Landesver-
sicherungsanstalten Anmeldungen, Änderungen und 
Löschungen in der Handwerksrolle mitzuteilen. Der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung wird 
ermächtigt durch allgemeine Verwaltungsvorschrift 
mit Zustimmung des Bundesrates Art  und Umfang der 
Mitteilungen der Handwerkskammern zu bestim-
men. 

DRITTER TITEL 

Wirksamkeit der Beitragszahlung 

§ 192 

Wirksamkeit von Beiträgen 

(1) Pflichtbeiträge sind wirksam, wenn sie gezahlt 
werden, solange der Anspruch auf ihre Zahlung noch 
nicht verjährt ist. 

(2) Freiwillige Beiträge sind wirksam, wenn sie bis 
zum 31. März des Jahres, das dem Jahr folgt, für das 
sie gelten sollen, gezahlt werden. 

(3) In Fällen besonderer Härte, insbesondere bei 
drohendem Verlust der Anwartschaft auf eine Rente, 
ist auf Antrag der Versicherten die Zahlung von Bei-
trägen auch nach Ablauf der in den Absätzen 1 und 2 
genannten Fristen zuzulassen, wenn die Versicherten 
an der rechtzeitigen Beitragszahlung ohne Verschul-
den gehindert waren. Der Antrag kann nur innerhalb  

von drei Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrun-
des gestellt werden. Die Beitragszahlung hat binnen 
einer vom Träger der Rentenversicherung zu bestim-
menden angemessenen Frist zu erfolgen. 

(4) Die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach 
§ 27 des Zehnten Buches ist ausgeschlossen. 

§ 193 

Unterbrechung von Fristen 

Die Frist des § 192 Abs. 2 wird durch 

1. ein Beitragsverfahren oder 

2. ein Verfahren über einen Rentenanspruch 

unterbrochen. Diese Tatsachen unterbrechen auch 
die Verjährung des Anspruchs auf Zahlung von Bei-
trägen (§ 25 Abs. 1 Viertes Buch) und des Anspruchs 
auf Erstattung von zu Unrecht gezahlten Beiträgen 
(§ 27 Abs. 2 Viertes Buch). 

§ 194 

Vermutung der Beitragszahlung 

Bei Beschäftigungszeiten, die den Trägern der Ren-
tenversicherung ordnungsgemäß gemeldet worden 
sind, wird vermutet, daß während dieser Zeiten ein 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
mit dem gemeldeten Arbeitsentgelt bestanden hat 
und der Beitrag dafür wirksam gezahlt worden ist. Die 
Versicherten können von den Trägern der Rentenver-
sicherung die Feststellung verlangen, daß während 
einer ordnungsgemäß gemeldeten Beschäftigungs-
zeit ein gültiges Versicherungsverhältnis bestanden 
hat. 

§ 195 

Änderung der Beitragsberechnungsgrundlagen 

Bei der Zahlung von freiwilligen Beiträgen für einen 
zurückliegenden Zeitraum sind 

1. die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage und 
der Beitragssatz, die zum Zeitpunkt der Zahlung 
gelten, und 

2. die Beitragsbemessungsgrenze des Jahres, für das 
die Beiträge gezahlt werden, 

maßgebend. 

§ 196 

Beiträge an nicht zuständige Träger 
der Rentenversicherung 

(1) Beiträge, die an einen nicht zuständigen Träger 
der Rentenversicherung gezahlt worden sind, gelten 
als an den zuständigen Träger der Rentenversiche-
rung gezahlt. Eine Überweisung an den zuständigen 
Träger der Rentenversicherung findet nur in den Fäl-
len des Absatzes 2 statt. 
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(2) Sind Beiträge an die Bundesknappschaft als 
nicht zuständigen Träger der Rentenversicherung ge-
zahlt, sind sie dem zuständigen Träger der Rentenver-
sicherung zu überweisen. Beiträge sind vom nicht zu-
ständigen Träger der Rentenversicherung an die Bun-
desknappschaft zu überweisen, soweit sie für die 
Durchführung der Versicherung zuständig ist. 

(3) Unterschiedsbeträge zwischen den Beiträgen 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung und den 
Beiträgen zur Rentenversicherung der Arbeiter oder 
der Angestellten sind vom Arbeitgeber nachzuzahlen 
oder ihm zu erstatten. 

§ 197 

Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung 

Beiträge, die in der irrtümlichen Annahme der Ver-
sicherungspflicht gezahlt und deshalb beanstandet 
worden sind, aber nicht zurückgefordert werden, gel-
ten als freiwillige Beiträge. Werden die Beiträge zu-
rückgefordert, dürfen für diese Zeiträume innerhalb 
von drei Monaten, nachdem die Beanstandung un-
anfechtbar geworden ist, freiwillige Beiträge gezahlt 
werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nur, wenn die Be-
rechtigung zur freiwilligen Versicherung in der Zeit 
bestand, in der die Beiträge als gezahlt gelten oder für 
die Beiträge gezahlt werden sollen. Fordern Arbeit-
geber die von ihnen getragenen Beitragsanteile zu-
rück, sind die Versicherten berechtigt, den an die Ar-
beitgeber zu erstattenden Betrag zu zahlen. 

§ 198 

Glaubhaftmachung der Beitragszahlung 

(1) Machen Versicherte glaubhaft, daß sie eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung gegen Arbeits-
entgelt ausgeübt haben und für diese Beschäftigung 
entsprechende Beiträge gezahlt worden sind, ist die 
Beschäftigungszeit als Beitragszeit anzuerkennen. 

(2) Machen Versicherte glaubhaft, daß der auf sie 
entfallende Beitragsanteil vom Arbeitsentgelt abge-
zogen worden ist, so gilt der Beitrag als gezahlt. 

VIERTER TITEL 

Nachzahlung 

§ 199 

Nachzahlung von Beiträgen bei Ausscheiden 
aus einer internationalen Organisation 

(1) Deutsche, die aus den Diensten einer zwischen-
staatlichen oder überstaatlichen Organisa tion aus-
scheiden, können auf Antrag für Zeiten dieses 
Dienstes freiwillige Beiträge nachzahlen, wenn 

1. der Dienst auf Veranlassung oder im Interesse der 
Bundesrepublik Deutschland geleistet wurde und 

2. ihnen für diese Zeiten eine lebenslange Versor-
gung oder Anwartschaft auf eine lebenslange Ver-
sorgung für den Fall des Alters und auf Hinterblie

-

benenversorgung durch die Organisa tion oder eine 
andere öffentlich-rechtliche juristische Person 
nicht gewährleistet ist. 

Wird die Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen für 
Zeiten beantragt, die bereits mit freiwilligen Beiträ-
gen belegt sind, sind die bereits gezahlten Beiträge zu 
erstatten. 

(2) Der Antrag kann nur innerhalb von sechs Mona-
ten nach Ausscheiden aus den Diensten der Organi-
sation gestellt werden. Ist die Nachzahlung innerhalb 
dieser Frist ausgeschlossen, weil eine lebenslange 
Versorgung oder Anwartschaft auf eine lebenslange 
Versorgung für den Fall des Alters und auf Hinterblie-
benenversorgung durch eine andere öffentlich-recht-
liche juristische Person gewährleistet ist, kann der 
Antrag im Fall einer Nachversicherung wegen Aus-
scheidens aus einer versicherungsfreien Beschäfti-
gung innerhalb von sechs Monaten nach dem Aus-
scheiden gestellt werden; diese Antragsfrist läuft frü-
hestens am 31. Dezember 1992 ab. Die Erfüllung der 
Voraussetzungen für den Bezug einer Rente innerhalb 
der Antragsfrist steht der Nachzahlung nicht entge-
gen. Die Beiträge sind spätestens sechs Monate nach 
Eintritt der Bindungswirkung des Nachzahlungsbe-
scheides nachzuzahlen. 

§ 200 

Nachzahlung bei unschuldig erlittenen 
Strafverfolgungsmaßnahmen 

(1) Versicherte, für die ein Anspruch auf Entschädi-
gung für Zeiten unschuldig erlittener Untersuchungs-
oder Strafhaft oder anderer Strafverfolgungsmaßnah-
men nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen rechtskräftig festge-
stellt ist, können auf Antrag freiwillige Beiträge für 
diese Zeiten nachzahlen. Wird für Zeiten der Strafver-
folgungsmaßnahme, die bereits mit Beiträgen belegt 
sind, eine Nachzahlung von freiwilligen Beiträgen be-
antragt, sind die bereits gezahlten Beiträge denjeni-
gen zu erstatten, die sie getragen haben. Wurde durch 
die entschädigungspflichtige Strafverfolgungsmaß-
nahme eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
oder Tätigkeit unterbrochen, gelten die nachgezahl-
ten Beiträge als Pflichtbeiträge. Die Erfüllung der Vor-
aussetzungen für den Bezug einer Rente steht der 
Nachzahlung nicht entgegen. 

(2) Der Antrag kann nur innerhalb eines Jahres 
nach Ablauf des Kalendermonats des Eintritts der 
Rechtskraft der Entscheidung gestellt werden. Die 
Beiträge sind innerhalb einer von dem Träger der 
Rentenversicherung zu bestimmenden angemesse-
nen Frist zu zahlen. 

§ 201 

Nachzahlung für Geistliche und Ordensleute 

(1) Geistliche, Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen, Angehörige vergleichbarer ka-
ritativer Gemeinschaften und sonstige Bedienstete 
der als öffentlich-rechtliche Körperschaften aner- 
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kannten Religionsgesellschaften, die eine Beschäfti-
gung oder Tätigkeit im Sinne des § 5 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 oder Nr. 3 im Gebiet der Deutschen Demokrati-
schen Republik oder Ber lin (Ost) aufgeben und eine 
gleichartige Beschäftigung oder Tätigkeit im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzbuchs nicht wieder aufge-
nommen haben, können auf Antrag für die Zeiten der 
Versicherungsfreiheit, längstens jedoch bis zum 1. Ja-
nuar 1924 zurück, freiwillige Beiträge nachzahlen, so-
fern  diese Zeiten nicht bereits mit Beiträgen belegt 
sind. 

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden, soweit die Zeiten 
der Versicherungsfreiheit bei einer Versorgung aus 
einem 

1. öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis oder 

2. Arbeitsverhältnis mit Anspruch auf Versorgung 
nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder 
Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtli-
chen Regelungen 

ruhegehaltfähig sind oder bei Eintritt des Versor-
gungsfalls als ruhegehaltfähig anerkannt werden. 

(3) Die Nachzahlung ist nur zulässig, wenn die all-
gemeine Wartezeit erfüllt ist oder wenn nach Wohn-
sitznahme im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs für 
mindestens 24 Kalendermonate Pflichtbeiträge ge-
zahlt sind. 

§ 202 

Nachzahlung für Ausbildungszeiten 

(1) Für Zeiten eines Schul-, Fachschul- oder Hoch-
schulbesuchs nach dem vollendeten 16. Lebensjahr, 
die nicht als Anrechnungszeiten berücksichtigt wer-
den, können Versicherte auf Antrag freiwillige Bei-
träge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit 
Beiträgen belegt sind. 

(2) Der Antrag kann nur bis zur Vollendung des 40. 
Lebensjahres gestellt werden. Bis zum 31. Dezember 
2004 kann der Antrag auch nach Vollendung des 
40. Lebensjahres gestellt werden. Die Träger der Ren-
tenversicherung können Teilzahlungen bis zu einem 
Zeitraum von fünf Jahren zulassen. 

(3) Sind die Zeiten eines Schul-, Fachschul- oder 
Hochschulbesuchs, für die Beiträge nachgezahlt wor-
den sind, doch als Anrechnungszeiten zu berücksich-
tigen, sind diese Beiträge zu erstatten. 

§ 203 

Nachzahlung für 
landwirtschaftliche Unternehmer 

und mitarbeitende Familienangehörige 

(1) Ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer im 
Sinne des § 1 Abs. 3 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte, die 

1. ihre landwirtschaftlichen Unternehmen nach § 2 
Abs. 3, 4, 6 und 7 des Gesetzes über eine Altershilfe 
für Landwirte abgegeben haben, wobei in § 2 
Abs. 3 des Gesetzes über eine Altershilfe für Land-
wirte die Abgabe an die Stelle des 65. Lebensjahres 
tritt, 

2. seit der Abgabe ihrer landwirtschaftlichen Unter-
nehmen mindestens 24 Kalendermonate eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung oder selbstän-
dige Tätigkeit ausgeübt haben, 

3. nicht die Berechtigung zur Weiterentrichtung von 
Beiträgen nach § 27 des Gesetzes über eine Alters-
hilfe für Landwirte erlangt haben und 

4. zur Zeit der Antragstellung versicherungspflichtig 
sind, 

können auf Antrag für Zeiten nach dem 30. September 
1957, in denen sie das 16. Lebensjahr vollendet hatten 
und nach dem Gesetz über eine Altershilfe für Land-
wirte beitragspflichtige landwirtschaftliche Unterneh-
mer waren, freiwillige Beiträge nachzahlen, soweit 
diese Zeiten nicht bereits mit Beiträgen belegt sind. 
Für Zeiten nach dem 31. Dezember 1955 bis zum 30. 
September 1957 können unter den Voraussetzungen 
des Satzes 1 nur ehemalige, nach dem Gesetz über 
eine Altershilfe für Landwirte beitragspflichtige land-
wirtschaftliche Unternehmer im Sinne des § 1 Abs. 3 
des Gesetzes über eine Altershilfe für Landwirte für 
Zeiten, in denen sie das 16. Lebensjahr vollendet hat-
ten und landwirtschaftliche Unternehmer waren, frei-
willige Beiträge nachzahlen. 

(2) Absatz 1 gilt mit Ausnahme des Satzes 1 Nr. 1 
auch für landwirtschaftliche Unternehmer, die nach 
§ 14 Abs. 2 Buchstabe a oder b des Gesetzes über eine 
Altershilfe für Landwirte befreit worden sind. 

(3) Versicherte, die seit mindestens 24 Kalendermo-
naten eine versicherungspflichtige Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit ausgeübt haben und zur 
Zeit der Antragstellung versicherungspflichtig sind, 
können auf Antrag für Zeiten nach dem 31. Dezember 
1955, in denen sie mitarbeitende Familienangehörige 
im Sinne des § 1 Abs. 2 Satz 2 des Gesetzes über eine 
Altershilfe für Landwirte waren, freiwillige Beiträge 
nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht bereits mit Bei-
trägen belegt sind. 

(4) Der Nachweis zu Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 ist 
durch eine Bescheinigung der zuständigen landwirt-
schaftlichen Alterskasse zu führen. 

§ 204 

Beitragsberechnung bei Nachzahlung 

Für die Berechnung der Beiträge sind 

1. die Mindestbeitragsbemessungsgrundlage, 
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2. die Beitragsbemessungsgrenze und 

3. der Beitragssatz 

maßgebend, die zum Zeitpunkt der Nachzahlung gel-
ten. 

FÜNFTER TITEL 

Beitragserstattung und Beitragsüberwachung 

§ 205 

Beitragserstattung 

(1) Beiträge werden auf Antrag erstattet 

1. Versicherten, die nicht versicherungspflichtig sind 
und nicht das Recht zur freiwilligen Versicherung 
haben, 

2. Versicherten, die das 65. Lebensjahr vollendet und 
die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt haben, 

3. Witwen, Witwern oder Waisen, wenn ein Anspruch 
auf Rente wegen Todes nicht besteht, Halbwaisen 
aber nur wenn eine Witwe oder ein Witwer nicht 
vorhanden ist. Mehreren Waisen steht der Erstat-
tungsbetrag zu gleichen Teilen zu. 

(2) Beiträge werden nur erstattet, wenn seit dem 
Ausscheiden aus der Versicherungspflicht sechs Ka-
lendermonate abgelaufen sind und nicht erneut Ver-
sicherungspflicht eingetreten ist. Die Verjährungsfrist 
des § 45 des Ersten Buches gilt nicht. 

(3) Beiträge werden in der Höhe erstattet, in der die 
Versicherten sie getragen haben. War mit den Versi-
cherten ein Nettoarbeitsentgelt vereinbart, wird der 
von den Arbeitgebern getragene Beitragsanteil der 
Arbeitnehmer erstattet. Beiträge aufgrund einer 
selbständigen Tätigkeit oder freiwillige Beiträge wer-
den zur Hälfte erstattet. Beiträge der Höherversiche-
rung werden in voller Höhe erstattet. Erstattet werden 
nur Beiträge, die im Bundesgebiet für Zeiten nach 
dem 20. Juni 1948, im Land Berlin für Zeiten nach dem 
24. Juni 1948 und im Saarland für Zeiten nach dem 
19. November 1947 gezahlt worden sind. 

(4) Ist zugunsten oder zu Lasten der Versicherten 
ein Versorgungsausgleich durchgeführt, wird der zu 
erstattende Betrag um die Hälfte des Betrages erhöht 
oder gemindert, der bei Eintritt der Rechtskraft der 
Entscheidung des Familiengerichts als Beitrag für den 
Zuschlag oder den im Zeitpunkt der Beitragserstat-
tung noch bestehenden Abschlag zu zahlen gewesen 
wäre. 

(5) Versicherten, die eine Sach- oder Geldleistung 
aus der Versicherung in Anspruch genommen haben, 
werden nur die später gezahlten Beiträge erstattet. 

(6) Der Antrag auf Erstattung kann nicht auf ein-
zelne Beitragszeiten oder Teile der Beiträge be-
schränkt werden. Mit der Erstattung wird das bishe-
rige Versicherungsverhältnis aufgelöst. Ansprüche 
aus den bis zur Erstattung zurückgelegten renten-
rechtlichen Zeiten bestehen nicht mehr.  

§ 206 

Sonderregelung bei der Zuständigkeit 
zu Unrecht gezahlter Beiträge 

Die Erstattung zu Unrecht gezahlter Beiträge (§ 26 
Abs. 2 und 3 Viertes Buch) erfolgt abweichend von 
den Regelungen des Dritten Kapitels durch 

1. die zuständige Einzugsstelle, wenn der Erstat-
tungsanspruch noch nicht verjährt ist und die Bei-
träge vom Träger der Rentenversicherung noch 
nicht beanstandet worden sind, 

2. den Leistungsträger, wenn die Beitragszahlung auf 
Versicherungspflicht wegen des Bezugs einer So-
zialleistung beruht, 

wenn die Träger der Rentenversicherung dies mit den 
Einzugsstellen oder den Leistungsträgern vereinbart 
haben. Maßgebend für die Berechnung des Erstat-
tungsbetrages ist die dem Beitrag zugrundeliegende 
bescheinigte Beitragsbemessungsgrundlage. Der zu-
ständige Träger der Rentenversicherung ist über die 
Erstattung zu benachrichtigen. 

§ 207 

Beitragsüberwachung 

Die Träger der Rentenversicherung überwachen 
die rechtzeitige und vollständige Zahlung der Pflicht-
beiträge, soweit sie unmittelbar an sie zu zahlen 
sind. 

DRITTER ABSCHNITT 

Beteiligung des Bundes, Finanzbeziehungen 
und Erstattungen 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Beteiligung des Bundes 

§ 208 
Bundeszuschuß 

(1) Der Bund leistet zu den Ausgaben der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten Zu-
schüsse. 

(2) Der Zuschuß des Bundes zu den Ausgaben der 
Rentenversicherung der Arbeiter (Bundeszuschuß) 
und der Zuschuß des Bundes zu den Ausgaben der 
Rentenversicherung der Angestellten (Bundeszu-
schuß) ändern sich im jeweils folgenden Kalenderjahr 
in dem Verhältnis, in dem die Bruttolohn- und -gehalt-
summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeitneh-
mer im vergangenen Kalenderjahr zur entsprechen-
den Bruttolohn- und -gehaltsumme im vorvergange-
nen Kalenderjahr steht. Bei Veränderungen des Bei-
tragssatzes ändert sich der Bundeszuschuß zusätzlich 
in dem Verhältnis, in dem der Beitragssatz des Jahres, 
für das er bestimmt wird, zum Beitragssatz des Vor-
jahres steht. 
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§ 209 

Liquiditätssicherung 

(1) Reichen in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten die liquiden Mittel der Schwan-
kungsreserve nicht aus, die Zahlungsverpflichtungen 
zu erfüllen, leistet der Bund den Trägern der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten eine 
Liquiditätshilfe in Höhe der fehlenden Mittel (Bundes-
garantie). 

(2) Die vom Bund als Liquiditätshilfe zur Verfügung 
gestellten Mittel sind zurückzuzahlen, sobald und so-
weit sie im laufenden Kalenderjahr zur Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen nicht mehr benötigt wer-
den, spätestens bis zum 31. Dezember des auf die Ver-
gabe folgenden Jahres; Zinsen sind nicht zu zahlen. 

§ 210 

Beteiligung des Bundes in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 

In der knappschaftlichen Rentenversicherung trägt 
der Bund den Unterschiedsbetrag zwischen den Ein-
nahmen und den Ausgaben eines Kalenderjahres; er 
stellt hiermit zugleich deren dauernde Leistungsfä-
higkeit sicher. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Schwankungsreserve und Finanzausgleich 

§ 211 
Schwankungsreserve 

Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten halten eine Schwankungsre-
serve (Betriebsmittel und Rücklage), der die Über-
schüsse der Einnahmen über die Ausgaben zugeführt 
werden und aus der Defizite zu decken sind. Das Ver-
waltungsvermögen gehört nicht zur Schwankungs-
reserve. 

§ 212 

Anlage der Schwankungsreserve 

Die Schwankungsreserve ist liquide anzulegen. Als 
liquide gelten alle Vermögensanlagen mit einer Lauf-
zeit, Kündigungsfrist oder Restlaufzeit bis zu zwölf 
Monaten, Vermögensanlagen mit einer Kündigungs-
frist jedoch nur dann, wenn neben einer angemesse-
nen Verzinsung ein Rückfluß mindestens in Höhe des 
angelegten Betrages gewährleistet ist. Soweit ein 
Rückfluß mindestens in Höhe des angelegten Betra-
ges nicht gewährleistet ist, gelten Vermögensanlagen 
mit einer Kündigungsfrist bis zu zwölf Monaten auch  

dann als liquide, wenn der Unterschiedsbetrag durch 
eine entsprechend höhere Verzinsung mindestens 
ausgeglichen wird. 

§ 213 

Finanzausgleich zwischen der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Rentenversicherung 

der Angestellten 

(1) Unterschreitet die Schwankungsreserve der Trä-
ger der Rentenversicherung der Arbeiter insgesamt 
am Ende eines Jahres die durchschnittlichen Aufwen-
dungen für einen halben Kalendermonat zu eigenen 
Lasten im voraufgegangenen Kalenderjahr, zahlt die 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte den feh-
lenden Betrag, soweit ihre Schwankungsreserve eine 
entsprechend berechnete halbe Monatsausgabe 
übersteigt (Finanzausgleich). Auf den Finanzaus-
gleich werden monatlich Vorschüsse gezahlt. 

(2) Absatz 1 gilt für die Träger der Rentenversiche-
rung der Arbeiter entsprechend, wenn die Schwan-
kungsreserve der Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte den in Absatz 1 genannten Grenzwert unter-
schreitet. 

(3) Erreichen die Mittel der Schwankungsreserve in 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten zusammen nicht mindestens die Höhe der 
durchschnittlichen Aufwendungen für einen halben 
Kalendermonat zu eigenen Lasten im voraufgegange-
nen Kalenderjahr, sind die liquiden Mittel auf die Trä-
ger der Rentenversicherung der Arbeiter und der An-
gestellten so zu verteilen, daß eine zur Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen ausreichende Ausstattung 
erreicht wird. Eine Ausgleichsverpflichtung besteht 
nicht, soweit durch den Ausgleich die Erfüllung der 
eigenen Zahlungsverpflichtungen des ausgleichs-
pflichtigen Trägers der Rentenversicherung gefährdet 
würde. 

(4) Die jährliche Abrechnung führt das Bundesver-
sicherungsamt entsprechend § 222 Abs. 1 durch. 

§ 214 

Finanzverbund in der Rentenversicherung 
der Arbeiter 

(1) Die Ausgaben für Renten und Beitragserstattun-
gen sowie die von der Rentenversicherung zu tragen-
den Beiträge und Zuschüsse zu Beiträgen zur Kran-
kenversicherung werden von den Trägern der Ren-
tenversicherung der Arbeiter nach dem Verhältnis ih-
rer Beitragseinnahmen jeweils für ein Kalenderjahr 
gemeinsam getragen. 

(2) Der Bundeszuschuß an die Träger der Renten-
versicherung der Arbeiter wird nach dem Verhältnis 
ihrer Beitragseinnahmen verteilt. 

(3) Innerhalb der Rentenversicherung der Arbeiter 
wird ein Finanzausgleich so durchgeführt, daß die 
Schwankungsreserve jedes Trägers der Rentenversi-
cherung der Arbeiter am Jahresende im Verhältnis zu 
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den Aufwendungen zu eigenen Lasten im vorange-
gangenen Kalenderjahr gleich ist. 

§ 215 

Aufwendungen für Rehabilitation, Verwaltung 
und Verfahren 

(1) Die jährlichen Ausgaben im Bereich der Renten-
versicherung der Arbeiter, sowie in den Bereichen der 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und der 
Bundesknappschaft als Träger der knappschaftlichen 
Rentenversicherung für Leistungen zur Rehabilitation 
sollen sich nicht stärker als die voraussichtliche Brut-
tolohn- und -gehaltsumme je durchschnittlich be-
schäftigten Arbeitnehmer im Verhältnis zur entspre-
chenden Bruttolohn- und -gehaltsumme im Vorjahr 
verändern. Veränderungen der Zahl der Versicherten 
und strukturelle Veränderungen sind zu berücksichti-
gen. 

(2) Die Träger der Rentenversicherung der Arbeiter 
stimmen die auf sie entfallenden Anteile an dem Ge-
samtbetrag für Leistungen zur Rehabilitation im Ver-
band Deutscher Rentenversicherungsträger ab. Dabei 
ist darauf hinzuwirken, daß die Leistungen zur Reha-
bilitation dem Umfang und den Kosten nach einheit-
lich erbracht werden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten mit der Maßgabe entsprechend, 
daß auch die Veränderungen der Zahl der Rentner 
und der Rentenzugänge sowie der Verwaltungsauf-
gaben zu berücksichtigen sind. 

§ 216 

Ausgaben für Bauvorhaben 

Für die Errichtung, die Erweiterung und den Um-
bau von Gebäuden der Eigenbetriebe der Träger der 
Rentenversicherung dürfen Mittel nur aufgewendet 
werden, wenn dies unter Berücksichtigung des Ge-
samtbedarfs aller Träger zur ordnungsgemäßen und 
wirtschaftlichen Erfüllung der Aufgaben erforderlich 
ist. Die Träger stellen gemeinsam im Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger sicher, daß die Not-
wendigkeit von Bauvorhaben nach einheitlichen 
Grundsätzen beurteilt wird. 

§ 217 

Ermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, durch allgemeine Verwaltungsvor-
schrift mit Zustimmung des Bundesrates den Umfang 
des Verwaltungsvermögens abzugrenzen. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Erstattungen 

§ 218 
Wanderversicherungsausgleich 

(1) Soweit im Leistungsverfahren die Bundesknapp-
schaft zuständig ist, erstattet ihr der Träger der Ren-
tenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten, 
der zuletzt einen Beitrag erhalten hat, den von ihm zu 
tragenden Anteil der Leistungen. Zu tragen ist der 
Anteil der Leistungen, der auf Zeiten in der Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten ent-
fällt. 

(2) Soweit im Leistungsfall ein Träger der Renten-
versicherung der Arbeiter oder der Angestellten zu-
ständig ist, erstattet ihm die Bundesknappschaft den 
von ihr zu tragenden Anteil der Leistungen. Zu tragen 
ist der Anteil der Leistungen, der auf Zeiten in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung entfällt. 

(3)Ausgaben für Leistungen zur Rehabilitation wer-
den im gleichen Verhältnis wie Rentenleistungen er-
stattet. Dabei werden nur rentenrechtliche Zeiten bis 
zum Ablauf des Kalenderjahres vor der Antragstel-
lung berücksichtigt. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den 
von der Rentenversicherung zu tragenden Beitrag zur 
gesetzlichen Krankenversicherung und den Zuschuß 
zur Krankenversicherung. 

(5) Bei der Anwendung der Anrechnungsvorschrif-
ten bestimmt sich der auf den jeweiligen Träger der 
Rentenversicherung entfallende Teil des Anrech-
nungsbetrages nach dem Verhältnis der Höhe dieser 
Leistungsanteile. 

§ 219 

Erstattungen durch Arbeitgeber 

(1) Die Arbeitgeber, deren Verpflichtung zur Erstat-
tung von Leistungen nach § 128 oder nach § 134 
Abs. 4 Satz 4 in Verbindung mit § 128 des Arbeitsför-
derungsgesetzes durch Bescheid der Bundesanstalt 
für Arbeit festgestellt worden ist, erstatten den Trä-
gern der Rentenversicherung mindestens jährlich die 
Aufwendungen für eine Altersrente wegen Arbeitslo-
sigkeit längstens für die Dauer von 48 Kalendermona-
ten, es sei denn, die Versicherten erfüllen auch die 
Voraussetzungen für eine andere Rente oder eine 
Knappschaftsausgleichsleistung. Erstattungspflichtig 
sind auch die Arbeitgeber, deren Verpflichtung zur 
Erstattung gegenüber der Bundesanstalt für Arbeit 
deshalb nicht durch Bescheid festgestellt ist, weil die 
Versicherten für die Zeit der Arbeitslosigkeit nach 
Vollendung des 59. Lebensjahres weder Anspruch auf 
Arbeitslosengeld noch Anspruch auf Arbeitslosenhilfe 
hatten, wenn die Versicherten innerhalb der letzten 
vier Jahre vor dem Beginn der Arbeitslosigkeit minde-
stens 720 Tage bei diesen Arbeitgebern versiche-
rungspflichtig beschäftigt waren. Der Anspruch auf 
Erstattung nach dieser Vorschrift geht den Ansprü-
chen auf Erstattung nach anderen Vorschriften vor. 
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Der Erstattungszeitraum mindert sich um die Zeit-
räume einer Erstattung nach § 128 oder nach § 134 
Abs. 4 Satz 4 in Verbindung mit § 128 des Arbeitsför-
derungsgesetzes, wobei die Erstattung für je 26 Tage 
eines Leistungsbezuges bei der Bundesanstalt für Ar-
beit als ein Erstattungsmonat und ein angefangener 
Erstattungsmonat als voll erstattet gelten. 

(2) Die Erstattungspflicht nach Absatz 1 Satz 2 tritt 
nicht ein, wenn das Arbeitsverhältnis vor Vollendung 
des 56. Lebensjahres der Versicherten beendet wor-
den ist oder die Arbeitgeber nachweisen, daß 

1. a) bei Versicherten, deren Arbeitsverhältnis vor 
Vollendung des 57. Lebensjahres beendet wor-
den ist, die Versicherten innerhalb der letzten 
18 Jahre vor Beendigung des Arbeitsverhältnis-
ses insgesamt weniger als 15 Jahre, 

b) bei den übrigen Versicherten, die Versicherten 
innerhalb der letzten zwölf Jahre vor Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses insgesamt weni-
ger als zehn Jahre 

zu ihnen in einem Arbeitsverhältnis gestanden ha-
ben, 

2. sie in der Regel ausschließlich der zu ihrer Berufs-
ausbildung Beschäftigten nicht mehr als fünf Ar-
beitnehmer beschäftigen; § 10 Abs. 2 Satz 2 bis 6 
des Lohnfortzahlungsgesetzes gilt entsprechend 
mit der Maßgabe, daß das letzte Kalenderjahr vor 
Beginn des Rentenbezuges maßgebend ist, oder 

3. einer der in § 128 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 9 in Ver-
bindung mit § 128 Abs. 1 Satz 3 oder in § 128 Abs. 1 
Satz 4 des Arbeitsförderungsgesetzes genannten 
Tatbestände vorliegt, die den Nichteintritt der Er-
stattungspflicht begründen. 

Die Bundesanstalt für Arbeit ist verpflichtet, auf Ver-
langen des zuständigen Trägers der Rentenversiche-
rung eine gutachtliche Stellungnahme darüber abzu-
geben, ob die Arbeitgeber die Voraussetzungen für 
den Nichteintritt der Erstattungspflicht nach Satz 1 
Nr. 3 nachgewiesen haben; § 4 des Zehnten Buches 
gilt entsprechend. Das Nähere zur Durchführung des 
Satzes 2 wird durch Verwaltungsvereinbarung zwi-
schen den Trägern der Rentenversicherung und der 
Bundesanstalt für Arbeit geregelt. 

(3) Weisen die Arbeitgeber nach, daß sie 

1. nicht mehr als 20 Arbeitnehmer, 

2. nicht mehr als 40 Arbeitnehmer oder 

3. nicht mehr als 60 Arbeitnehmer 

im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 beschäftigt ha-
ben, so mindert sich die Erstattungsforderung im Falle 
der Nummer 1 um drei Viertel, im Falle der Nummer 2 
um die Hälfte und im Falle der Nummer 3 um ein 
Viertel. 

(4) Die Erstattungspflicht nach Absatz 1 Satz 1 ent-
fällt, wenn die Arbeitgeber nachweisen, daß die Vor-
aussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 Nr. 2 oder des 
§ 128 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 bis 6 in Verbindung mit § 128 
Abs. 1 Satz 3 des Arbeitsförderungsgesetzes im Zeit-
punkt des Beginns der Erstattungspflicht vorliegen 
oder danach eintreten, wobei im Falle des Absatzes 2 

Satz 1 Nr. 2 das Kalenderjahr maßgebend ist, das dem 
Kalenderjahr vorausgeht, für das der Wegfall der Er-
stattungspflicht geltend gemacht wird; Absatz 2 Satz 
2 und 3 gilt. Die Erstattungspflicht nach Absatz 1 min-
dert sich nachträglich auf die in Absatz 3 genannten 
Anteile, wenn die Arbeitgeber nachweisen, daß in 
dem Kalenderjahr, das dem Kalenderjahr vorausgeht, 
für das die Minderung der Erstattungspflicht geltend 
gemacht wird, die Zahl der Arbeitnehmer die in Ab-
satz 3 genannten Grenzen nicht überstiegen hat. 

(5) Soweit eine Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
zu erstatten ist, schließt dies den von der Rentenversi-
cherung zu tragenden Beitrag zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung oder den Zuschuß zur Krankenversi-
cherung ein. 

(6) Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Ak-
tiengesetzes gelten als ein Arbeitgeber. Der Erstat-
tungsanspruch richtet sich gegen den Arbeitgeber, 
bei dem die Arbeitnehmer zuletzt in einem Arbeits-
verhältnis gestanden haben. 

(7) Die Versicherten sind auf Verlangen des Trägers 
der Rentenversicherung verpflichtet, Auskünfte zu er-
teilen oder sich einer ärztlichen oder psychologischen 
Untersuchung zu unterziehen, soweit das Entstehen 
oder der Wegfall des Erstattungsanspruchs von dieser 
Mitwirkung abhängt. Voraussetzung für das Verlan-
gen des Trägers der Rentenversicherung ist, daß die 
Arbeitgeber Umstände in der Person des Versicherten 
darlegen, die für den Erstattungsanspruch von Bedeu-
tung sind. Die §§ 65 und 65 a des Ersten Buches gelten 
entsprechend. 

(8) Ist ein Verwaltungsakt, durch den ein Erstat-
tungsanspruch nach dieser Vorschrift geltend ge-
macht worden ist, nach § 44 des Zehnten Buches zu-
rückzunehmen, so hat dies mit Wirkung für die Ver-
gangenheit zu geschehen. 

§ 220 

Erstattung durch den Träger der Versorgungslast 

(1) Die Aufwendungen des Trägers der Rentenver-
sicherung aufgrund von Rentenanwartschaften, die 
durch Entscheidung des Familiengerichts begründet 
worden sind, werden von dem zuständigen Träger der 
Versorgungslast erstattet. Dies gilt auch in den Fällen 
der Nachversicherung, soweit nicht eine Beitragszah-
lung vorgesehen ist. 

(2) Wird durch Entscheidung des Familiengerichts 
eine Rentenanwartschaft begründet, deren Monats-
betrag eins vom Hundert der bei Ende der Ehezeit 
geltenden monatlichen Bezugsgröße nicht übersteigt, 
hat der Träger der Versorgungslast Beiträge zu zah-
len. Absatz 1 ist nicht anzuwenden. 

§ 221 

Verordnungsermächtigung 

Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
das Nähere über die Berechnung und Durchführung 
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der Erstattung von Aufwendungen durch den Träger 
der Versorgungslast zu bestimmen. 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Abrechnung der Aufwendungen 

§ 222 

Abrechnung der Aufwendungen 

(1) Das Bundesversicherungsamt verteilt die Be-
träge nach den §§ 214 und 218 auf die Träger der 
Rentenversicherung der Arbeiter und führt die Ab-
rechnung zwischen den Trägern der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten sowie der 
knappschaftlichen Rentenversicherung untereinan-
der und mit der Deutschen Bundespost sowie dem 
Bund durch. 

(2) Die Deutsche Bundespost teilt dem Bundesversi-
cherungsamt zum Ablauf eines Kalenderjahres die 
Beträge mit, die auf Anweisung der Träger der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten für 
das abgelaufene Kalenderjahr gezahlt worden sind. 

(3) Die Träger der Rentenversicherung zahlen die 
zu erstattenden Beträge innerhalb von zwei Wochen 
nach dem Empfang der Zahlungsaufforderung. 

FÜNFTES KAPITEL 
Sonderregelungen 

ERSTER ABSCHNITT 

Ergänzungen für Sonderfälle 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Grundsatz 

§ 223 

Grundsatz 

Die Vorschriften dieses Abschnitts ergänzen die 
Vorschriften der vorangehenden Kapitel für Sachver-
halte, die von dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der 
Vorschriften der vorangehenden Kapitel an nicht 
mehr eintreten können. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Versicherter Personenkreis 

§ 224 
Versicherungspflicht 

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 als 

1. Mitglieder des Vorstandes einer Aktiengesell-
schaft, 

2. selbständig tätige Lehrer, Erzieher oder Pflegeper-
sonen im Zusammenhang mit ihrer selbständigen 

Tätigkeit keinen Angestellten, aber mindestens ei-
nen Arbeiter beschäftigt haben und 

versicherungspflichtig waren, bleiben in dieser Tätig-
keit versicherungspflichtig. Sie werden jedoch auf 
Antrag von der Versicherungspflicht befreit. Die Be-
freiung wirkt vom 1. Januar 1992 an, wenn sie bis zum 
31. März 1992 beantragt wird, sonst vom Eingang des 
Antrags an. Sie ist auf die jeweilige Tätigkeit be-
schränkt. 

(2) Handwerker, die am 31. Dezember 1991 nicht 
versicherungspflichtig waren, bleiben in dieser Tätig-
keit nicht versicherungspflichtig. 

(3) Für Personen, die am 31. Dezember 1991 nicht 
nur vorübergehend selbständig tätig und in dieser 
Tätigkeit bis dahin nicht berechtigt waren, die Versi-
cherungspflicht zu beantragen, beginnt die Antrags-
frist nach § 4 Abs. 2 am 1. Januar 1992. 

§ 225 

Versicherungsfreiheit 

(1) Personen, die am 31. Dezember 1991 als 

1. Polizeivollzugsbeamte auf Widerruf, 

2. Handwerker oder 

3. Mitglieder der Pensionskasse deutscher Eisenbah-
nen und Straßenbahnen 

versicherungsfrei waren, bleiben in dieser Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit versicherungsfrei. 
Handwerker, die am 31. Dezember 1991 aufgrund 
eines Lebensversicherungsvertrags versicherungsfrei 
waren, und Personen, die am 31. Dezember 1991 als 
Versorgungsbezieher versicherungsfrei waren, blei-
ben in jeder Beschäftigung und jeder selbständigen 
Tätigkeit versicherungsfrei. 

(2) Personen, die am 31. Dezember 1991 als versi-
cherungspflichtige 

1. Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder 
Stiftungen des öffentlichen Rechts oder ihrer Ver-
bände oder 

2. satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen oder Angehörige ähnlicher 
Gemeinschaften, 

nicht versicherungsfrei und nicht von der Versiche-
rungspflicht befreit waren, bleiben in dieser Beschäf-
tigung versicherungspflichtig. Sie werden jedoch auf 
Antrag unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 1 
Satz 1 von der Versicherungspflicht befreit. Über die 
Befreiung entscheidet der Träger der Rentenversiche-
rung, nachdem für Beschäftigte beim Bund und bei 
Arbeitgebern, die der Aufsicht des Bundes unterste-
hen, der zuständige Bundesminister, im übrigen die 
oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die 
Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften 
ihren Sitz haben, das Vorliegen der Voraussetzungen 
bestätigt hat. Die Befreiung wirkt vom 1. Januar 1992 
an, wenn sie bis zum 31. März 1992 beantragt wird, 
sonst vom Eingang des Antrags an. Sie ist auf die 
jeweilige Beschäftigung beschränkt. 
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(3) Personen, die am 31. Dezember 1991 als Be-
schäftigte oder selbständig Tätige nicht versiche-
rungsfrei und nicht von der Versicherungspflicht be-
freit waren, werden in dieser Beschäftigung oder 
selbständigen Tätigkeit nicht nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 
und 3 versicherungsfrei. Sie werden jedoch auf An-
trag von der Versicherungspflicht befreit. Die Befrei-
ung wirkt vom 1. Januar 1992 an, wenn sie bis zum 
31. März 1992 beantragt wird, sonst vom Eingang des 
Antrags an. Sie bezieht sich auf jede Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit. 

§ 226 

Befreiung von der Versicherungspflicht 

Personen, die am 31. Dezember 1991 von der Versi-
cherungspflicht befreit waren, bleiben in derselben 
Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit von der 
Versicherungspflicht befreit. Personen, die am 31. De-
zember 1991 als 

1. Angestellte im Zusammenhang mit der Erhöhung 
oder dem Wegfall der Jahresarbeitsverdienst-
grenze, 

2. Handwerker oder 

3. Empfänger von Versorgungsbezügen 

von der Versicherungspflicht befreit waren, bleiben in 
jeder Beschäftigung oder Tätigkeit von der Versiche-
rungspflicht befreit. 

§ 227 

Freiwillige Versicherung 

(1) Personen, die nicht versicherungspflichtig sind 
und vor dem 1. Januar 1992 vom Recht der Selbstver-
sicherung, der Weiterversicherung oder der freiwilli-
gen Versicherung Gebrauch gemacht haben, können 
sich weiterhin freiwillig versichern. Dies gilt für Per-
sonen, die 

1. von dem Recht der Selbstversicherung oder Wei-
terversicherung Gebrauch gemacht haben, auch 
dann, wenn sie nicht Deutsche sind und ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzbuchs haben, 

2. von dem Recht der freiwilligen Versicherung Ge-
brauch gemacht haben, nur dann, wenn sie dieses 
Recht nicht bereits vor dem 1. Januar 1992 nach 
den jeweils geltenden, dem § 7 Abs. 2 sinngemäß 
entsprechenden Vorschriften verloren haben. 

(2) Nach bindender Bewilligung einer Vollrente we-
gen Alters oder für Zeiten des Bezuges einer solchen 
Rente ist eine freiwillige Versicherung nicht zuläs-
sig.  

§ 228 

Nachversicherung 

(1) Personen, die vor dem 1. Januar 1992 aus einer 
Beschäftigung ausgeschieden sind, in der sie nach 
den jeweils geltenden, dem § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 
Nr. 2, § 225 Abs. 1 Nr. 1 und 3 oder § 226 Satz 1 sinn-
gemäß entsprechenden Vorschriften nicht versiche-
rungspflichtig, versicherungsfrei oder von der Versi-
cherungspflicht befreit waren, werden weiterhin nach 
den bisherigen Vorschriften nachversichert, wenn sie 
ohne Anspruch oder Anwartschaft auf Versorgung 
aus der Beschäftigung ausgeschieden sind. Dies gilt 
für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung vor 
dem 1. Januar 1992 verloren haben, entsprechend. 

(2) Personen, die nach dem 31. Dezember 1991 aus 
einer Beschäftigung ausgeschieden sind, in der sie 
nach § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 225 Abs. 1 Nr. 1 
und 3 oder § 226 Satz 1 versicherungsfrei oder von der 
Versicherungspflicht befreit waren, werden nach den 
vom 1. Januar 1992 an geltenden Vorschriften auch 
für Zeiträume vorher nachversichert, in denen sie 
nach den jeweils geltenden, diesen Vorschriften sinn-
gemäß entsprechenden Vorschriften oder mangels ei-
ner dem § 4 Abs. 1 Satz 2 entsprechenden. Vorschrift 
nicht versicherungspflichtig, versicherungsfrei oder 
von der Versicherungspflicht befreit waren. Dies gilt 
für Personen, die ihren Anspruch auf Versorgung 
nach dem 31. Dezember 1991 verloren haben, ent-
sprechend. 

(3) Die Nachversicherung erstreckt sich auch auf 
Zeiträume, in denen die nachzuversichernden Perso-
nen mangels einer dem § 4 Abs. 1 Satz 2 entsprechen-
den Vorschrift nicht versicherungspflichtig waren. 

§ 229 

Höherversicherung 

Personen, die vor dem 1. Januar 1992 von dem 
Recht der Höherversicherung Gebrauch gemacht ha-
ben, können weiterhin neben Pflichtbeiträgen oder 
freiwilligen Beiträgen Beiträge zur Höherversiche-
rung zahlen. Dies gilt für Versicherte, die vor dem 
1. Januar 1942 geboren sind, auch ohne eine solche 
Vorversicherung. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Rehabilitation 

§ 230 

Rehabilitation 

Auf das Übergangsgeld wird der zu einer Rente 
geleistete Kinderzuschuß angerechnet. Bei der An-
rechnung des Kinderzuschusses und bei der Anrech-
nung von Verletztenrenten mit Kinderzulage bleibt 
ein Betrag in Höhe des Kindergeldes nach dem Bun-
deskindergeldgesetz außer Ansatz. 
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VIERTER UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

§ 231 
Hinzuverdienstgrenze 

(1) Für Versicherte, für die am 31. Dezember 1991 
Anspruch auf eine Altersrente vor Vollendung des 
65. Lebensjahres bestand und die 

1. vor dem 2. Dezember 1928 geboren sind oder 

2. vor dem 2. Dezember 1929 geboren sind und als 
Schwerbehinderte (§ 1 Schwerbehindertengesetz) 
anerkannt, berufsunfähig oder erwerbsunfähig 
sind, 

beträgt die Hinzuverdienstgrenze statt eines Siebtels 
der monatlichen Bezugsgröße 1 000 Deutsche Mark, 
wenn die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt ist. 

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Altersrente vor Vollendung des 65. Lebensjahres, 
wird die Hinzuverdienstgrenze nicht überschritten, 
wenn eine Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
ausgeübt wird, die innerhalb eines Jahres seit ihrem 
Beginn auf längstens zwei Monate oder 50 Arbeits-
tage nach ihrer Eigenart begrenzt zu sein pflegt oder 
im voraus vertraglich begrenzt ist. 

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Altersrente für langjährig unter Tage beschäf-
tigte Bergleute, tritt an die Stelle der Hinzuverdienst-
grenze die Voraussetzung, daß eine Beschäftigung in 
einem knappschaftlichen Bet rieb nicht ausgeübt 
wird. 

(4) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente wegen Erwerbsunfähigkeit, die spätestens 
am 1. Januar 1984 begonnen hat, tritt an die Stelle des 
Siebtels der monatlichen Bezugsgröße mindestens der 
Betrag von 625 Deutsche Mark monatlich. 

§ 232 

Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

(1) Anspruch auf Altersrente wegen Arbeitslosig-
keit besteht auch für Versicherte, die während der 
Arbeitslosigkeit von 52 Wochen in der Zeit bis zum 
31. Dezember 1996 nur deshalb der Arbeitsvermitt-
lung nicht zur Verfügung standen, weil sie nicht bereit 
waren, jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen 
oder an zumutbaren beruflichen Bildungsmaßnah-
men teilzunehmen. 

(2) Der Zeitraum von zehn Jahren, in dem acht Jahre 
Pflichtbeitragszeiten sein müssen, verlängert sich 
auch um 

1. Arbeitslosigkeitszeiten nach Absatz 1, wenn die 
Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 1990 begonnen 
hat und die Versicherten vor diesem Tag das 
58. Lebensjahr vollendet haben, 

2. Ersatzzeiten, 

soweit diese Zeiten nicht auch Pflichtbeitragszeiten 
sind. 

§ 233 

Altersrente für langjährig 
unter Tage beschäftigte Bergleute 

(1) Auf die Wartezeit für eine Rente für langjährig 
unter Tage beschäftigte Bergleute werden auch An-
rechnungszeiten wegen Bezugs von Anpassungsgeld 
nach Vollendung des 50. Lebensjahres angerechnet, 
wenn zuletzt vor Beginn dieser Leistung eine Beschäf-
tigung unter Tage ausgeübt worden ist. 

(2) Die Wartezeit für die Altersrente für langjährig 
unter Tage beschäftigte Bergleute ist auch erfüllt, 
wenn die Versicherten 

1. 25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Be-
schäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage zu-
sammen mit der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung zugeordneten Ersatzzeiten haben oder 

2. 25 Jahre mit knappschaftlichen Beitragszeiten 
allein oder zusammen mit der knappschaftlichen 
Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten 
haben und 

a) 15 Jahre mit Hauerarbeiten (Anlage 9) beschäf-
tigt waren oder 

b) die erforderlichen 25 Jahre mit Beitragszeiten 
aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Ar-
beiten unter Tage allein oder zusammen mit der 
knappschaftlichen Rentenversicherung zuge-
ordneten Ersatzzeiten erfüllen, wenn darauf 

aa) für je zwei volle Kalendermonate mit Hau

-

erarbeiten je drei Kalendermonate und 

bb) für je drei volle Kalendermonate, in denen 
die Versicherten vor dem 1. Januar 1968 
unter Tage mit anderen als Hauerarbeiten 
beschäftigt waren, je zwei Kalendermonate 
oder 

cc) die vor dem 1. Januar 1968 verrichteten Ar-
beiten unter Tage bei Versicherten, die vor 
dem 1. Januar 1968 Hauerarbeiten verrich-
tet haben und diese wegen im Bergbau ver-
minderter Berufsfähigkeit aufgeben muß-
ten, 

angerechnet werden. 

§ 234 

Knappschaftsausgleichsleistung 

(1) Versicherte haben Anspruch auf Knappschafts-
ausgleichsleistung, wenn sie 

1. nach Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem 
knappschaftlichen Betrieb ausscheiden, nach dem 
31. Dezember 1971 ihre bisherige Beschäftigung 
unter Tage infolge im Bergbau verminderter Be-
rufsfähigkeit wechseln mußten und die Wartezeit 
von 25 Jahren mit Beitragszeiten aufgrund einer 
Beschäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage 
erfüllt haben, 

2. aus Gründen, die nicht in ihrer Person liegen, nach 
Vollendung des 55. Lebensjahres oder nach Voll- 
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endung des 50. Lebensjahres, wenn sie bis zur 
Vollendung des 55. Lebensjahres Anpassungsgeld 
für entlassene Arbeitnehmer des Bergbaus bezo-
gen haben, aus einem knappschaftlichen Bet rieb 
ausscheiden und die Wartezeit von 25 Jahren 

a) mit Beitragszeiten aufgrund einer Beschäfti-
gung unter Tage erfüllt haben oder 

b) mit Beitragszeiten erfüllt haben, eine Beschäfti-
gung unter Tage ausgeübt haben und diese Be-
schäftigung wegen Krankheit oder körperlicher, 
geistiger oder seelischer Behinderung aufgeben 
mußten, oder 

3. nach Vollendung des 55. Lebensjahres aus einem 
knappschaftlichen Betrieb ausscheiden und die 
Wartezeit von 25 Jahren mit knappschaftlichen 
Beitragszeiten erfüllt haben und 

a) vor dem 1. Januar 1972 15 Jahre mit Hauerar-
beiten (Anlage 9) beschäftigt waren, wobei der 
knappschaftlichen Rentenversicherung zuge-
ordnete Ersatzzeiten infolge einer Einschrän-
kung oder Entziehung der Freiheit oder infolge 
Verfolgungsmaßnahmen angerechnet werden 
oder 

b) vor dem 1. Januar 1972 Hauerarbeiten infolge 
im Bergbau verminderter Berufsfähigkeit auf-
geben mußten und 25 Jahre mit ständigen Ar-
beiten unter Tage oder mit Arbeiten unter Tage 
vor dem 1. Januar 1968 beschäftigt waren 
oder 

c) mindestens fünf Jahre mit Hauerarbeiten be-
schäftigt waren und insgesamt 25 Jahre mit 
ständigen Arbeiten unter Tage oder mit Hau-
erarbeiten beschäftigt waren, wobei auf diese 
25 Jahre für je zwei volle Kalendermonate mit 
Hauerarbeiten je drei Kalendermonate ange-
rechnet werden. 

(2) Auf die Wartezeit nach Absatz 1 werden ange-
rechnet 

1. Zeiten, in denen Versicherte vor dem 1. Januar 
1968 unter Tage beschäftigt waren, 

2. Anrechnungszeiten wegen Bezugs von Anpas-
sungsgeld für entlassene Arbeitnehmer des Berg-
baus auf die Wartezeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3, 
auf die Wartezeit nach Absatz 1 Nr. 3 Buchstabe a 
jedoch nur, wenn zuletzt eine Beschäftigung unter 
Tage ausgeübt worden ist, 

3. Ersatzzeiten, die der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung zugeordnet sind, auf die Wartezeit nach 
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b und Nr. 3 Buch-
stabe a. 

(3) Für die Feststellung und Zahlung der Knapp-
schaftsausgleichsleistung werden die Vorschriften für 
die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit mit Ausnahme 
von § 84 angewendet. Grundlage für die Ermittlung 
des Monatsbetrags der Knappschaftsausgleichslei-
stung sind nur die persönlichen Entgeltpunkte, die 
auf die knappschaftliche Rentenversicherung entf al-
len. An die Stelle des Zeitpunkts von § 98 Abs. 1 tritt 
der Beginn des Kalendermonats, der dem Monat folgt, 
in dem die knappschaftliche Beschäftigung endete. 

Neben der Knappschaftsausgleichsleistung wird eine 
Rente aus eigener Versicherung nicht geleistet. 

§ 235 

Rente wegen Berufsunfähigkeit 

(1) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der 
Berufsunfähigkeit, in dem Versicherte für einen An-
spruch auf Rente wegen Berufsunfähigkeit drei Jahre 
Pflichtbeitragszeiten haben müssen, verlängert sich 
auch um Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs einer 
Knappschaftsausgleichsleistung vor dem 1. Januar 
1992. 

(2) Pflichtbeitragszeiten vor Eintritt der Berufsunfä-
higkeit sind für Versicherte nicht erforderlich, die vor 
dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit erfüllt 
haben, wenn jeder Kalendermonat vom 1. Januar 
1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der Be-
rufsunfähigkeit mit 

1. Beitragszeiten, 

2. beitragsfreien Zeiten, 

3. Zeiten, die nur deshalb nicht beitragsfreie Zeiten 
sind, weil durch sie eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen ist, 
wenn in den letzten sechs Kalendermonaten vor 
Beginn dieser Zeiten wenigstens ein Pflichtbeitrag, 
eine beitragsfreie Zeit oder eine Zeit nach Num-
mer 4 oder 5 liegt, 

4. Berücksichtigungszeiten, soweit während dieser 
Zeiten eine selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt 
worden ist, die mehr als geringfügig oder nur unter 
Berücksichtigung des Gesamteinkommens gering-
fügig war, oder 

5. Zeiten des Bezugs einer Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit 

(Anwartschaftserhaltungszeiten) belegt ist oder wenn 
die Berufsunfähigkeit vor dem 1. Januar 1984 einge-
treten ist. Für Kalendermonate, für die eine Beitrags-
zahlung noch zulässig ist, ist eine Belegung mit An-
wartschaftserhaltungszeiten nicht erforderlich. 

§ 236 

Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

(1) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der 
Erwerbsunfähigkeit, in dem Versicherte für einen An-
spruch auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit drei 
Jahre Pflichtbeitragszeiten haben müssen, verlängert 
sich auch um Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs 
einer Knappschaftsausgleichsleistung vor dem 1. Ja-
nuar 1992. 

(2) Pflichtbeitragszeiten vor Eintritt der Erwerbsun-
fähigkeit sind für Versicherte nicht erforderlich, die 
vor dem 1. Januar 1984 die allgemeine Wartezeit er-
füllt haben, wenn jeder Kalendermonat vom 1. Januar 
1984 bis zum Kalendermonat vor Eintritt der Er-
werbsunfähigkeit mit Anwartschaftserhaltungszeiten 
belegt ist oder wenn die Erwerbsunfähigkeit vor dem 
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1. Januar 1984 eingetreten ist. Für Kalendermonate, 
für die eine Beitragszahlung noch zulässig ist, ist eine 
Belegung mit Anwartschaftserhaltungszeiten nicht 
erforderlich. 

(3) Eine als Rente wegen Erwerbsunfähigkeit gelei-
stete Rente, die nach dem bis zum 31. Dezember 1956 
geltenden Recht festgestellt und aufgrund des Arbei-
terrentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes oder 
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
ohne Neuberechnung nach diesen Gesetzen umge-
stellt ist (Umstellungsrente), gilt bis zum vollendeten 
65. Lebensjahr als Rente wegen Erwerbsunfähig-
keit. 

§ 237 

Rente für Bergleute 

(1) Der Zeitraum von fünf Jahren vor Eintritt der im 
Bergbau verminderten Berufsfähigkeit, in dem Versi-
cherte für einen Anspruch auf Rente wegen im Berg-
bau verminderter Berufsfähigkeit drei Jahre Pflicht-
beitragszeiten haben müssen, verlängert sich auch 
um Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs einer Knapp-
schaftsausgleichsleistung vor dem 1. Januar 1992. 

(2) Pflichtbeitragszeiten vor Eintritt der im Bergbau 
verminderten Berufsfähigkeit sind für Versicherte 
nicht erforderlich, die vor dem 1. Januar 1984 die a ll

-gemeine Wartezeit erfüllt haben, wenn jeder Kalen-
dermonat vom 1. Januar 1984 bis zum Kalendermonat 
vor Eintritt der im Bergbau verminderten Berufsfähig-
keit mit Anwartschaftserhaltungszeiten belegt ist oder 
wenn die im Bergbau verminderte Berufsfähigkeit vor 
dem 1. Januar 1984 eingetreten ist. Für Kalendermo-
nate, für die eine Beitragszahlung noch zulässig ist, ist 
eine Belegung mit Anwartschaftserhaltungszeiten 
nicht erforderlich. 

(3) Die Wartezeit für die Rente für Bergleute wegen 
Vollendung des 50. Lebensjahres ist auch erfüllt, 
wenn die Versicherten 

1. 25 Jahre mit Beitragszeiten aufgrund einer Be-
schäftigung mit ständigen Arbeiten unter Tage zu-
sammen mit der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung zugeordneten Ersatzzeiten haben oder 

2. 25 Jahre mit knappschaftlichen Beitragszeiten al-
lein oder zusammen mit der knappschaftlichen 
Rentenversicherung zugeordneten Ersatzzeiten 
haben und 

a) 15 Jahre mit Hauerarbeiten (Anlage 9) beschäf-
tigt waren oder 

b) die erforderlichen 25 Jahre mit Beitragszeiten 
aufgrund einer Beschäftigung mit ständigen Ar-
beiten unter Tage allein oder zusammen mit der 
knappschaftlichen Rentenversicherung zuge-
ordneten Ersatzzeiten erfüllen, wenn darauf 

aa) für je zwei volle Kalendermonate mit Hau-
erarbeiten je drei Kalendermonate und 

bb) für je drei volle Kalendermonate, in denen 
Versicherte vor dem 1. Januar 1968 unter 
Tage mit anderen als Hauerarbeiten be-

schäftigt waren, je zwei Kalendermonate 
oder 

cc) die vor dem 1. Januar 1968 verrichteten Ar-
beiten unter Tage bei Versicherten, die vor 
dem 1. Januar 1968 Hauerarbeiten verrich-
tet haben und diese wegen im Bergbau ver-
minderter Berufsfähigkeit aufgeben muß-
ten, 

angerechnet werden. 

§ 238 

Witwenrente und Witwerrente 
an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten 

(1) Anspruch auf kleine Witwenrente oder kleine 
Witwerrente besteht auch für geschiedene Ehegat-
ten, 

1. deren Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden ist, 

2. die nicht wieder geheiratet haben und 

3. die im letzten Jahr vor dem Tode des geschiedenen 
Ehegatten (Versicherter) Unterhalt von diesem er-
halten haben oder im letzten wirtschaftlichen 
Dauerzustand vor dessen Tode einen Anspruch 
hierauf hatten, 

wenn der Versicherte die allgemeine Wartezeit erfüllt 
hat und nach dem 30. April 1942 gestorben ist. 

(2) Anspruch auf große Witwenrente oder große 
Witwerrente besteht auch für geschiedene Ehegat-
ten, 

1. deren Ehe vor dem 1. Juli 1977 geschieden ist, 

2. die nicht wieder geheiratet haben und 

3. die im letzten Jahr vor dem Tode des Versicherten 
Unterhalt von diesem erhalten haben oder im letz-
ten wirtschaftlichen Dauerzustand vor dessen Tode 
einen Anspruch hierauf hatten und 

4. die entweder 

a) ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten 
erziehen (§ 46 Abs. 2), 

b) das 45. Lebensjahr vollendet haben oder 

c) berufsunfähig oder erwerbsunfähig sind, 

wenn der Versicherte die allgemeine Wartezeit erfüllt 
hat und nach dem 30. Ap ril 1942 gestorben ist. 

(3) Anspruch auf große Witwenrente oder große 
Witwerrente besteht auch ohne Vorliegen der in Ab-
satz 2 Nr. 3 genannten Unterhaltsvoraussetzungen für 
geschiedene Ehegatten, die 

1. einen Unterhaltsanspruch nach Absatz 2 Nr. 3 we-
gen eines Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkommens 
aus eigener Beschäftigung oder selbständiger Tä-
tigkeit oder entsprechender Ersatzleistungen oder 
wegen des Gesamteinkommens des Versicherten 
nicht hatten und 

2. im Zeitpunkt der Scheidung entweder 
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a) ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten 
erzogen haben (§ 46 Abs. 2) oder 

b) das 45. Lebensjahr vollendet hatten und 

3. entweder 

a) ein eigenes Kind oder ein Kind des Versicherten 
erziehen (§ 46 Abs. 2), 

b) berufsunfähig oder erwerbsunfähig sind oder 

c) das 60. Lebensjahr vollendet haben, 

wenn auch vor Anwendung der Vorschriften über die 
Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes 
ein Anspruch auf Hinterbliebenenrente für eine 
Witwe oder einen Witwer des Versicherten aus dessen 
Rentenanwartschaften nicht besteht. 

(4) Anspruch auf kleine oder große Witwenrente 
oder Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten be-
steht unter den sonstigen Voraussetzungen der Ab-
sätze 1 bis 3 auch für geschiedene Ehegatten, die wie-
der geheiratet haben, wenn die erneute Ehe aufgelöst 
oder für nichtig erklärt ist und sie im Zeitpunkt der 
Wiederheirat Anspruch auf eine solche Rente hat-
ten. 

(5) Geschiedenen Ehegatten stehen Ehegatten 
gleich, deren Ehe für nichtig erklärt oder aufgehoben 
ist. 

§ 239 

Anrechenbare Zeiten 

Sind auf die Wartezeit von 35 Jahren eine pauschale 
Anrechnungszeit und Berücksichtigungszeiten we-
gen Kindererziehung anzurechnen, die vor dem Ende 
der Gesamtzeit für die Ermittlung der pauschalen An-
rechnungszeit liegen, darf die Anzahl an Monaten mit 
solchen Zeiten nicht die Gesamtlücke für die Ermitt-
lung der pauschalen Anrechnungszeit überschrei-
ten. 

§ 240 

Vorzeitige Wartezeiterfüllung 

(1) Die Vorschrift über die vorzeitige Wartezeiterfül-
lung findet nur Anwendung, wenn Versicherte nach 
dem 31. Dezember 1991 vermindert erwerbsfähig ge-
worden oder gestorben sind. 

(2) Sind Versicherte vor dem 1. Januar 1992 vermin-
dert erwerbsfähig geworden oder gestorben, ist die 
allgemeine Wartezeit auch vorzeitig erfüllt, wenn 
sie 

1. nach dem 30. April 1942 wegen eines Arbeitsun-
falls, 

2. nach dem 31. Dezember 1956 wegen einer Wehr-
dienstbeschädigung nach dem Soldatenversor-
gungsgesetz als Wehrdienstleistender oder als Sol-
dat auf Zeit oder wegen einer Zivildienstbeschädi-
gung nach dem Zivildienstgesetz als Zivildienstlei-
stender, 

3. während eines aufgrund gesetzlicher Dienstpflicht 
oder Wehrpflicht oder während eines Krieges ge-
leisteten militärischen oder militärähnlichen Dien-
stes (§§ 2 und 3 Bundesversorgungsgesetz), 

4. nach dem 31. Dezember 1956 wegen eines 
Dienstes nach Nummer 3 oder während oder we-
gen einer anschließenden Kriegsgefangenschaft, 

5. wegen unmittelbarer Kriegseinwirkung (§ 5 Bun-
desversorgungsgesetz), 

6. nach dem 29. Januar 1933 wegen Verfolgungsmaß-
nahmen als Verfolgter des Nationalsozialismus 
(§§ 1 und 2 Bundesentschädigungsgesetz), 

7. nach dem 31. Dezember 1956 während oder wegen 
eines Gewahrsams (§ 1 Häftlingshilfegesetz), 

8. nach dem 31. Dezember 1956 während oder wegen 
Internierung oder Verschleppung (§ 1 Abs. 3 
Heimkehrergesetz) oder 

9. nach dem 30. Juni 1944 wegen Vertreibung oder 
Flucht als Vertriebener (§§ 1 bis 5 Bundesvertrie-
benengesetz), 

vermindert erwerbsfähig geworden oder gestorben 
sind. 

(3) Sind Versicherte vor dem 1. Januar 1992 und 
nach dem 31. Dezember 1972 erwerbsunfähig gewor-
den oder gestorben, ist die allgemeine Wartezeit auch 
vorzeitig erfüllt, wenn sie 

1. wegen eines Unfa lls und vor Ablauf von sechs Jah-
ren nach Beendigung einer Ausbildung erwerbs-
unfähig geworden oder gestorben sind und 

2. in den zwei Jahren vor Eintritt der Erwerbsunfähig-
keit oder des Todes mindestens sechs Kalendermo-
nate mit Pflichtbeitragszeiten haben. 

§ 241 

Beitragsgeminderte Zeiten 

Zeiten, für die für Arbeiter in der Zeit vom 1. Okto-
ber 1921 und für Angestellte in der Zeit vom 1. August 
1921 bis zum 31. Dezember 1923 Beiträge gezahlt 
worden sind, sind beitragsgeminderte Zeiten. 

§ 242 

Beitragszeiten 

(1) Beitragszeiten sind auch Zeiten, für die in der 
Zeit vom 1. Januar 1984 bis zum 31. Dezember 1991 
für Anrechnungszeiten Beiträge gezahlt worden sind, 
die der Versicherte ganz oder teilweise getragen hat. 
Die Zeiten sind Pflichtbeitragszeiten, wenn ein Lei-
stungsträger die Beiträge mitgetragen hat. 

(2) Pflichtbeitragszeiten aufgrund einer versicher-
ten Beschäftigung sind auch Zeiten, für die die Bun-
desanstalt für Arbeit in der Zeit vom 1. Juli 1978 bis 
zum 31. Dezember 1982 oder ein anderer Leistungs-
träger in der Zeit vom 1. Oktober 1974 bis zum 31. De-
zember 1983 wegen des Bezugs von Sozialleistungen 
Pflichtbeiträge gezahlt hat. 
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(3) Beitragszeiten sind auch Zeiten, für die nach den 
Reichsversicherungsgesetzen Pflichtbeiträge (Pflicht-
beitragszeiten) oder freiwillige Beiträge gezahlt wor-
den sind. Zeiten vor dem 1. Januar 1924 sind jedoch 
nur Beitragszeiten, wenn 

1. in der Zeit vom 1. Januar 1924 bis zum 30. Novem-
ber 1948 mindestens ein Beitrag für diese Zeit ge-
zahlt worden ist, 

2. nach dem 30. November 1948 bis zum Ablauf von 
drei Jahren nach dem Ende einer Ersatzzeit minde-
stens ein Beitrag gezahlt worden ist oder 

3. mindestens die Wartezeit von 15 Jahren erfüllt 
ist. 

§ 243 

Berliner und saarländische Beitragszeiten 

(1) Zeiten, für die Beiträge zur 

1. einheitlichen Sozialversicherung der Versiche-
rungsanstalt Berlin in der Zeit vom 1. Juli 1945 bis 
zum 31. Januar 1949, 

2. einheitlichen Sozial- oder Rentenversicherung der 
Versicherungsanstalt Berlin (West) in der Zeit vom 
1. Februar 1949 bis zum 31. März 1952 oder 

3. Rentenversicherung der Landesversicherungsan-
stalt Berlin vom 1. April 1952 bis zum 31. August 
1952 

gezahlt worden sind (Berliner Beitragszeiten), stehen 
Beitragszeiten nach Bundesrecht gleich. 

(2) Berliner Beitragszeiten werden der Rentenversi-
cherung der Arbeiter zugeordnet, wenn für die versi-
cherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit, 
wäre sie im Bundesgebiet ausgeübt worden, Beiträge 
zur Rentenversicherung der Arbeiter zu zahlen gewe-
sen wären. Dies gilt entsprechend, wenn die Beschäf-
tigung oder selbständige Tätigkeit nach den im Bun-
desgebiet geltenden Vorschriften nicht zu versichern 
gewesen wäre. Im übrigen werden Berliner Beitrags-
zeiten der Rentenversicherung der Angestellten zuge-
ordnet. Soweit bisher anders verfahren worden ist, 
verbleibt es dabei. 

(3) Zeiten, für die Beiträge nach den im Saarland 
geltenden Vorschriften für die Zeit vom 24. Mai 1949 
bis zum 31. Dezember 1956 gezahlt worden sind, ste-
hen Beitragszeiten nach Bundesrecht gleich. Die da-
vor liegenden Zeiten stehen den Beitragszeiten nach 
den Reichsversicherungsgesetzen gleich. 

§ 244 

Beitragszeiten und Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung 

(1) Die Kindererziehungszeit für ein vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geborenes Kind endet zwölf Kalendermo-
nate nach Ablauf des Monats der Geburt. 

(2) Bei der Anrechnung einer Kindererziehungszeit 
steht der Erziehung im Geltungsbereich dieses Ge-

setzbuchs die Erziehung im jeweiligen Geltungsbe-
reich der Reichsversicherungsgesetze oder in Berlin 
vor dem 1. Februar 1949 gleich. Dies gilt nicht, wenn 
Beitragszeiten während desselben Zeitraums auf-
grund einer Versicherungslastregelung mit einem an-
deren Staat nicht in die Versicherungslast der Bundes-
republik Deutschland fallen würden. 

(3) Der Ausschluß eines versicherungsfreien oder 
von der Versicherungspflicht befreiten Elternteils von 
der Anrechnung einer Kindererziehungszeit gilt nicht, 
wenn er statt einer Nachversicherung eine Abfindung 
erhalten oder auf die Befreiung von der Versiche-
rungspflicht verzichtet hat. 

(4) Ein Elternteil ist von der Anrechnung einer Kin-
dererziehungszeit ausgeschlossen, wenn er vor dem 
1. Januar 1921 geboren ist. 

(5) Für die Feststellung der Tatsachen, die für die 
Anrechnung von Kindererziehungszeiten vor dem 
1. Januar 1986 erheblich sind, genügt es, wenn sie 
glaubhaft gemacht sind. 

(6) Haben die Eltern vor dem 1. Januar 1986 ihr Kind 
in dessen erstem Lebensjahr gemeinsam erzogen, 
können sie bis zum 31. Dezember 1993 übereinstim-
mend erklären, daß der Vater das Kind überwiegend 
erzogen hat; die Kindererziehungszeit wird dann ins-
gesamt dem Vater zugeordnet. Die Erklärung ist nicht 
zulässig, wenn für die Mutter unter Berücksichtigung 
dieser Zeit eine Leistung bindend festgestellt oder 
eine rechtskräftige Entscheidung über einen Versor-
gungsausgleich durchgeführt worden ist. Für die Ab-
gabe der Erklärung gilt § 16 des Ersten Buches über 
die Antragstellung entsprechend. Die Erklärung kann 
nicht widerrufen werden. Die Wiedereinsetzung in 
den vorigen Stand ist ausgeschlossen. Ist die Mutter 
vor dem 1. Januar 1986 gestorben, wird die Kinderer-
ziehungszeit insgesamt dem Vater zugeordnet. Ist die 
Mutter in der Zeit vom 1. Januar 1986 bis zum 31. De-
zember 1993 gestorben, kann der Vater die Erklärung 
allein abgeben. 

(7) Haben die Eltern vor dem 1. Januar 1992 ihr Kind 
für einen Zeitraum, für den eine Kindererziehungszeit 
nicht anzurechnen ist, gemeinsam erzogen, können 
sie bis zum 31. Dezember 1993 durch übereinstim-
mende Erklärung bestimmen, daß die Berücksichti-
gungszeit wegen Kindererziehung dem Vater zuzu-
ordnen ist; die Zuordnung kann auf einen Teil der 
Berücksichtigungszeit beschränkt werden. Absatz 6 
Satz 2 bis 5 ist anzuwenden. Ist ein Elternteil vor dem 
31. Dezember 1993 gestorben, kann der überlebende 
Elternteil die Erklärung allein abgeben. 

§ 245 

Ersatzzeiten 

(1) Ersatzzeiten sind Zeiten, in denen Versiche-
rungspflicht nicht bestanden hat und Versicherte 
nach vollendetem 14. Lebensjahr vor dem 1. Januar 
1992 

1. militärischen oder militärähnlichen Dienst im 
Sinne der §§ 2 und 3 des Bundesversorgungsgeset-
zes aufgrund gesetzlicher Dienstpflicht oder Wehr- 
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pflicht oder während eines Krieges geleistet haben 
oder aufgrund dieses Dienstes kriegsgefangen ge-
wesen sind oder deutschen Minenräumdienst nach 
dem 8. Mai 1945 geleistet haben oder im Anschluß 
an solche Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig 
oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind, 

2. interniert oder verschleppt oder im Anschluß an 
solche Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig 
oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind, wenn 
sie als Deutsche wegen ihrer Volks- oder Staats-
angehörigkeit oder in ursächlichem Zusammen-
hang mit den Kriegsereignissen außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs interniert oder 
in ein ausländisches Staatsgebiet verschleppt wa-
ren, nach dem 8. Mai 1945 entlassen wurden und 
innerhalb von zwei Monaten nach der Entlassung 
im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs ständigen 
Aufenthalt genommen haben, wobei in die Frist 
von zwei Monaten Zeiten einer unverschuldeten 
Verzögerung der Rückkehr nicht eingerechnet 
werden, 

3. während oder nach dem Ende eines Krieges, ohne 
Kriegsteilnehmer zu sein, durch feindliche Maß-
nahmen bis zum 30. Juni 1945 an der Rückkehr aus 
Gebieten außerhalb des jeweiligen Geltungsbe-
reichs der Reichsversicherungsgesetze oder da-
nach aus Gebieten außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieser Gesetze, soweit es sich nicht um das 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
oder Berlin (Ost) handelt, verhindert gewesen oder 
dort festgehalten worden sind, 

4. in ihrer Freiheit eingeschränkt gewesen oder ihnen 
die Freiheit entzogen worden ist (§§ 43 und 47 Bun-
desentschädigungsgesetz) oder im Anschluß an 
solche Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig 
oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind oder 
infolge Verfolgungsmaßnahmen 

a) arbeitslos gewesen sind, auch wenn sie der Ar-
beitsvermittlung nicht zur Verfügung gestan-
den haben, längstens aber die Zeit bis zum 
31. Dezember 1946, oder 

b) bis zum 30. Juni 1945 ihren Aufenthalt in Gebie-
ten außerhalb des jeweiligen Geltungsbereichs 
der Reichsversicherungsgesetze oder danach in 
Gebieten außerhalb des Geltungsbereichs der 
Reichsversicherungsgesetze nach dem Stand 
vom 30. Juni 1945 genommen oder einen sol-
chen beibehalten haben, längstens aber die Zeit 
bis zum 31. Dezember 1949, 

wenn sie zum Personenkreis des § 1 des Bundes-
entschädigungsgesetzes gehören (Verfolgungs-
zeit), 

5. in Gewahrsam genommen worden sind oder im 
Anschluß daran wegen Krankheit arbeitsunfähig 
oder unverschuldet arbeitslos gewesen sind, wenn 
sie zum Personenkreis des § 1 des Häftlingshilfege-
setzes gehören, oder 

6. vertrieben, umgesiedelt oder ausgesiedelt worden 
oder auf der Flucht oder im Anschluß an solche 
Zeiten wegen Krankheit arbeitsunfähig oder un-
verschuldet arbeitslos gewesen sind, mindestens 
aber die Zeit vom 1. Januar 1945 bis zum 31. De-

zember 1946, wenn sie zum Personenkreis der §§ 1 
bis 4 des Bundesvertriebenengesetzes gehören. 

(2) Ersatzzeiten sind nicht Zeiten, 

1. für die eine Nachversicherung durchgeführt oder 
nur wegen eines fehlenden Antrages nicht durch-
geführt worden ist, 

2. in denen von der Vollendung des 65. Lebensjahres 
an außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetz-
buchs eine Rente wegen Alters oder anstelle einer 
solchen eine andere Leistung bezogen worden 
ist. 

§ 246 

Ersatzzeiten bei Handwerkern 

(1) Ersatzzeiten werden bei versicherungspflichti-
gen Handwerkern, die in diesen Zeiten in die Hand-
werksrolle eingetragen waren, berücksichtigt, wenn 
für diese Zeiten Beiträge nicht gezahlt worden sind. 

(2) Zeiten, in denen in die Handwerksrolle eingetra-
gene versicherungspflichtige Handwerker im An-
schluß an eine Ersatzzeit arbeitsunfähig krank gewe-
sen sind, sind nur dann Ersatzzeiten, wenn sie in ih-
rem Betrieb mit Ausnahme von Lehrlingen und des 
Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades, für 
Zeiten vor dem 1. Mai 1985 mit Ausnahme eines Lehr-
lings, des Ehegatten oder eines Verwandten ersten 
Grades, Personen nicht beschäftigt haben, die wegen 
dieser Beschäftigung versicherungspflichtig waren. 

(3) Eine auf eine Ersatzzeit folgende Zeit der unver-
schuldeten Arbeitslosigkeit ist bei Handwerkern nur 
dann eine Ersatzzeit, wenn und solange sie in der 
Handwerksrolle gelöscht waren. 

§ 247 

Anrechnungszeiten 

(1) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, in denen 
Versicherte 

1. Anpassungsgeld für entlasssene Arbeitnehmer des 
Bergbaus bezogen haben, 

2. nach dem 31. Dezember 1991 eine Knappschafts-
ausgleichsleistung bezogen haben, 

3. nach dem vollendeten 16. Lebensjahr als Lehrling 
nicht versicherungspflichtig oder versicherungsfrei 
waren und die Lehrzeit abgeschlossen haben, 
längstens bis zum 28. Februar 1957, 

4. vor dem vollendeten 55. Lebensjahr eine Rente 
wegen Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit 
oder eine Erziehungsrente bezogen haben, in der 
eine Zurechnungszeit nicht enthalten war, 

5. vor dem vollendeten 55. Lebensjahr eine Invaliden-
rente, ein Ruhegeld oder eine Knappschaftsvoll-
rente bezogen haben, wenn diese Leistung vor dem 
1. Januar 1957 weggefallen ist, 

6. Schlechtwettergeld bezogen haben, wenn dadurch 
eine versicherte Beschäftigung oder selbständige 
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Tätigkeit unterbrochen worden ist, längstens bis 
zum 31. Dezember 1978. 

(2) Anrechnungszeiten sind auch Zeiten, für die ein 
Leistungsträger in der Zeit vom 1. Januar 1983 bis zum 
31. Dezember 1997 wegen des Bezugs von Soziallei-
stungen Pflichtbeiträge oder Beiträge für Anrech-
nungszeiten gezahlt hat. 

(3) Anrechnungszeiten wegen Arbeitsunfähigkeit 
oder Leistungen zur Rehabi litation liegen in der Zeit 
vom 1. Januar 1984 bis zum 31. Dezember 1997 bei 
Versicherten, die 

1. nicht in der gesetzlichen Krankenversicherung 
versichert waren oder 

2. in der gesetzlichen Krankenversicherung ohne An-
spruch auf Krankengeld versichert waren, 

nur vor, wenn für diese Zeiten, längstens jedoch für 
18 Kalendermonate, Beiträge nach mindestens 70 vom 
Hundert, für die Zeit vom 1. Januar 1995 an 80 vom 
Hundert des zuletzt für einen vollen Kalendermonat 
versicherten Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkom-
mens gezahlt worden sind. 

(4) Anrechnungszeit ist auch die Zeit, in denen Ver-
sicherte nach dem vollendeten 16. Lebensjahr vor 
dem 1. Januar 1992 eine Schule besucht oder eine 
Fachschule oder Hochschule besucht und abgeschlos-
sen haben, jedoch die Zeit des Schulbesuchs oder 
Fachschulbesuchs höchstens bis zu vier Jahren und 
die Zeit des Hochschulbesuchs höchstens bis zu fünf 
Jahren, soweit die Höchstdauer für Anrechnungszei-
ten wegen des Besuchs einer Schule, Fachschule oder 
Hochschule von sieben Jahren überschritten ist. Die 
nach Satz 1 ermittelte Zeit wird bei Beginn der 
Rente 

im Jahre 
1992 	 voll, 
1993 	 zu elf Zwölfteln, 
1994 	 zu zehn Zwölfteln, 
1995 	 zu neun Zwölfteln, 
1996 	 zu acht Zwölfteln, 
1997 	 zu sieben Zwölfteln, 
1998 	 zu sechs Zwölfteln, 
1999 	 zu fünf Zwöfteln, 
2000 	 zu vier Zwölfteln, 
2001 	 zu drei Zwölfteln, 
2002 	 zu zwei Zwölfteln, 
2003 	 zu einem Zwölftel 

in vollen Monaten berücksichtigt, wobei die am wei-
testen zurückliegenden Kalendermonate vorrangig 
berücksichtigt werden. 

(5) Zeiten einer Arbeitslosigkeit vor dem 1. Januar 
1992 sind nur dann Anrechnungszeiten, wenn und 
solange eine selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt 
worden ist, bei Handwerkern außerdem nur, wenn 
und solange sie in der Handwerksrolle gelöscht wa-
ren. 

(6) Bei selbständig Tätigen, die auf Antrag versiche-
rungspflichtig waren, und bei Handwerkern sind Zei-
ten vor dem 1. Januar 1992, in denen sie 

1. wegen Krankheit arbeitsunfähig gewesen sind 
oder Leistungen zur Rehabilitation erhalten ha-
ben, 

2. wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft wäh-
rend der Schutzfristen nach dem Mutterschutzge-
setz eine versicherte selbständige Tätigkeit nicht 
ausgeübt haben, 

nur dann Anrechnungszeiten, wenn sie in ihrem Be-
trieb mit Ausnahme eines Lehrlings, des Ehegatten 
oder eines Verwandten ersten Grades Personen nicht 
beschäftigt haben, die wegen dieser Beschäftigung 
versicherungspflichtig waren. Anrechnungszeiten 
nach dem 30. April 1985 liegen auch vor, wenn die 
Versicherten mit Ausnahme von Lehrlingen und des 
Ehegatten oder eines Verwandten ersten Grades Per-
sonen nicht beschäftigt haben, die wegen dieser Be-
schäftigung versicherungspflichtig waren. 

(7) Zeiten, in denen Versicherte 

1. vor dem 1. Januar 1984 arbeitsunfähig geworden 
sind oder Leistungen zur Rehabilitation erhalten 
haben, 

2. vor dem 1. Januar 1979 Schlechtwettergeld bezo-
gen haben, 

3. wegen Arbeitslosigkeit bei einem deutschen Ar-
beitsamt als Arbeitsuchende gemeldet waren und 

a) vor dem 1. Juli 1978 eine öffentlich-rechtliche 
Leistung bezogen haben oder 

b) vor dem 1. Januar 1992 eine öffentlich-rechtli-
che Leistung nur wegen des zu berücksichtigen-
den Einkommens oder Vermögens nicht bezo-
gen haben, 

werden nur berücksichtigt, wenn sie mindestens 
einen Kalendermonat andauern. Folgen mehrere Zei-
ten unmittelbar aufeinander, werden sie zusammen-
gerechnet. 

§ 248 

Pauschale Anrechnungszeit 

(1) Anrechnungszeit für die Zeit vor dem 1. Januar 
1957 ist mindestens die volle Anzahl an Monaten, die 
sich ergibt, wenn 

1. der Zeitraum vom Kalendermonat, für den der erste 
Pflichtbeitrag gezahlt ist, spätestens vom Kalender-
monat der Vollendung des 16. Lebensjahres des 
Versicherten, bis zum Kalendermonat, für den der 
letzte Pflichtbeitrag vor dem 1. Januar 1957 gezahlt 
worden ist, ermittelt wird (Gesamtzeit), 

2. die Gesamtzeit um die auf sie entfallenden mit Bei-
trägen und Ersatzzeiten belegten Kalendermonate 
zur Ermittlung der verbleibenden Zeit gemindert 
wird (Gesamtlücke) und 

3. die Gesamtlücke, höchstens jedoch ein nach unten 
gerundetes volles Viertel der auf die Gesamtzeit 
entfallenden Beitragszeiten und Ersatzzeiten, mit 
dem Verhältnis vervielfältigt wird, in dem die 
Summe der auf die Gesamtzeit entfallenden mit 
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Beitragszeiten und Ersatzzeiten belegten Kalen-
dermonate zu der Gesamtzeit steht. 

Dabei werden Zeiten, für die eine Nachversicherung 
nur wegen eines fehlenden Antrags nicht durchge-
führt worden ist, wie Beitragszeiten berücksichtigt. 

(2) Der Anteil der pauschalen Anrechnungszeit, der 
auf einen Zeitabschnitt entfällt, ist die volle Anzahl an 
Monaten, die sich ergibt, wenn die pauschale Anrech-
nungszeit mit der für ihre Ermittlung maßgebenden 
verbleibenden Zeit in diesem Zeitabschnitt (Teil-
lücke) vervielfältigt und durch die Gesamtlücke ge-
teilt wird. 

§ 249 

Zuordnung beitragsfreier Zeiten 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung 

(1) Ersatzzeiten werden der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung zugeordnet, wenn vor dieser Zeit der 
letzte Pflichtbeitrag zur knappschaftlichen Renten-
versicherung gezahlt worden ist. 

(2) Ersatzzeiten und Anrechnungszeiten wegen 
einer Lehre werden der knappschaftlichen Renten-
versicherung auch dann zugeordnet, wenn nach die-
ser Zeit die Versicherung beginnt und der erste 
Pflichtbeitrag zur knappschaftlichen Rentenversiche-
rung gezahlt worden ist. 

(3) Anrechnungszeiten wegen des Bezugs von An-
passungsgeld und von Knappschaftsausgleichslei-
stung sind Zeiten der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung. 

(4) Die pauschale Anrechnungszeit wird der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung in dem Verhältnis 
zugeordnet, in dem die knappschaftlichen Beitrags-
zeiten und die der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung zugeordneten Ersatzzeiten bis zur letzten Pflicht-
beitragszeit vor dem 1. Januar 1957 zu allen diesen 
Beitragszeiten und Ersatzzeiten stehen. 

FÜNFTER UNTERABSCHNITT 

Rentenhöhe 

§ 250 

Rentenartfaktor für Witwenrenten und 
Witwerrenten an vor dem 1. Juli 1977 

geschiedene Ehegatten 

Witwenrenten und Witwerrenten aus der Rentenan-
wartschaft eines vor dem 1. Juli 1977 geschiedenen 
Ehegatten werden von Beginn an mit dem Rentenart-
faktor ermittelt, der für Witwenrenten und Witwerren-
ten maßgebend ist, die vom Beginn des vierten Kalen-
dermonats nach Ablauf des Sterbemonats an geleistet 
werden.  

§ 251 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

(1) Für Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbil-
dung vor dem 1. Januar 1992, die über die ersten 
48 Kalendermonate mit Pflichtbeiträgen für Zeiten ei-
ner versicherten Beschäftigung oder selbständigen 
Tätigkeit oder über die Vollendung des 25. Lebens-
jahres hinausgehen, werden auf Antrag für jeden Ka-
lendermonat 0,075 Entgeltpunkte, mindestens jedoch 
die nach § 69 Abs. 1 ermittelten Entgeltpunkte, zu-
grunde gelegt. 

(2) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1992, für die für 
Anrechnungszeiten Beiträge gezahlt worden sind, die 
Versicherte ganz oder teilweise getragen haben, ist 
Beitragsbemessungsgrundlage der Betrag, der sich 
ergibt, wenn das 100fache des gezahlten Beitrags 
durch den für die jewei lige Zeit maßgebenden Bei-
tragssatz geteilt wird. 

(3) Für Zeiten vom 1. Januar 1982 bis zum 31. De-
zember 1991, für die Pflichtbeiträge gezahlt worden 
sind für Personen, die aufgrund gesetzlicher Pflicht 
mehr als drei Tage Wehrdienst oder Zivildienst ge-
leistet haben, werden für jedes volle Kalenderjahr 
0,75 Entgeltpunkte, für die Zeit vom 1. Mai 1961 bis 
zum 31. Dezember 1981 1,0 Entgeltpunkte, für jeden 
Teilzeitraum der entsprechende Anteil zugrunde ge-
legt. Für Zeiten vor dem 1. Mai 1961 gilt Satz 1 mit der 
Maßgabe, daß auf Antrag 0,75 Entgeltpunkte zu-
grunde gelegt werden. 

(4) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1992, für die Pflicht-
beiträge für Behinderte in geschützten Einrichtungen 
gezahlt worden sind, werden auf Antrag für jedes 
volle Kalenderjahr mindestens 0,75 Entgeltpunkte, für 
jeden Teilzeitraum der entsprechende Anteil zu-
grunde gelegt. 

(5) Für Zeiten, für die Beiträge nach Lohn-, Beitrags-
oder Gehaltsklassen gezahlt worden sind, werden die 
Entgeltpunkte der Anlage 3 zugrunde gelegt, wenn 
die Beiträge nach dem vor dem 1. März 1957 gelten-
den Recht gezahlt worden sind. Sind die Beiträge 
nach dem in der Zeit vom 1. März 1957 bis zum 31. De-
zember 1976 geltenden Recht gezahlt worden, wer-
den für jeden Kalendermonat Entgeltpunkte aus der 
in Anlage 4 angegebenen Beitragsbemessungsgrund-
lage ermittelt. 

(6) Für Zeiten vor dem 1. Januar 1957, für die Bei-
träge aufgrund von Vorschriften außerhalb des Vier-
ten Kapitels nachgezahlt worden sind, werden Ent-
geltpunkte ermittelt, indem die Beitragsbemessungs-
grundlage durch das Durchschnittsentgelt des Jahres 
1957 in Höhe von 5 043 Deutsche Mark geteilt wird. 
Für Zeiten, für die eine Nachzahlung bei Heiratsab-
findung früherer Beamtinnen, für Vertriebene, Flücht-
linge und Evakuierte oder bei Nachversicherung er-
folgt ist (§§ 275 bis 277), werden Entgeltpunkte ermit-
telt, indem die Beitragsbemessungsgrundlage durch 
das Durchschnittsentgelt des Jahres geteilt wird, in 
dem die Beiträge gezahlt worden sind. 

(7) Für Beiträge, die für Arbeiter in der Zeit vom 
1. Oktober 1921 und für Angestellte in der Zeit vom 
1. August 1921 bis zum 31. Dezember 1923 gezahlt 
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worden sind, werden für jeden Kalendermonat 0,0625 
Entgeltpunkte zugrunde gelegt. 

§ 252 

Entgeltpunkte für Berliner Beitragszeiten 

(1) Für Berliner Beitragszeiten werden Entgelt-
punkte ermittelt, indem als Beitragsbemessungs-
grundlage 

1. für die Zeit vom 1. Juli 1945 bis zum 31. März 1946 
das Fünffache der gezahlten Beiträge, 

2. für die Zeit vom 1. April 1946 bis zum 31. Dezember 
1950 das Fünffache der gezahlten Beiträge, höch-
stens jedoch 7 200 Reichsmark oder Deutsche 
Mark für ein Kalenderjahr 

durch das Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalen-
derjahr geteilt wird. 

(2) Für Zeiten, für die freiwillige Beiträge oder Bei-
träge nach Beitragsklassen gezahlt worden sind, wer-
den die Entgeltpunkte der Anlage 5 zugrunde ge-
legt. 

§ 253 

Entgeltpunkte für saarländische Beitragszeiten 

(1) Für Zeiten vom 20. November 1947 bis zum 
5. Juli 1959, für die Beiträge in Franken gezahlt wor-
den sind, werden Entgeltpunkte ermittelt, indem das 
mit den Werten der Anlage 6 vervielfältigte Arbeits-
entgelt (Beitragsbemessungsgrundlage) durch das 
Durchschnittsentgelt für dasselbe Kalenderjahr ge-
teilt wird. 

(2) Für die für Zeiten vom 31. Dezember 1923 bis 
zum 3. März 1935 zur Rentenversicherung der Arbei-
ter und für Zeiten vom 1. Januar 1924 bis zum 28. Fe-
bruar 1935 zur Rentenversicherung der Angestellten 
nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen in Franken 
gezahlten und nach der Verordnung über die Oberlei-
tung der Sozialversicherung des Saarlandes in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
826-4, veröffentlichten bereinigten Fassung umge-
stellten Beiträge werden die Entgeltpunkte der da-
nach maßgebenden Lohn-, Beitrags- oder Gehalts-
klasse der Anlage 3 zugrunde gelegt. Für Zeiten, für 
die Beiträge vom 20. November 1947 bis zum 31. Au-
gust 1957 zur Rentenversicherung der Arbeiter und 
vom 1. Dezember 1947 bis zum 31. August 1957 zur 
Rentenversicherung der Angestellten nach Lohn-, 
Beitrags- oder Gehaltsklassen in Franken oder vom 1. 
Januar 1954 bis zum 31. März 1963 zur saarländischen 
Altersversorgung der Landwirte und mithelfenden 
Familienangehörigen gezahlt worden sind, werden 
die Entgeltpunkte der Anlage 7 zu grunde gelegt. 

(3) Wird nachgewiesen, daß das Arbeitsentgelt in 
Franken in der Zeit vom 20. November 1947 bis zum 
31. August 1957 höher war als der Betrag, nach dem 
Beiträge gezahlt worden sind, wird als Beitragsbe-
messungsgrundlage das tatsächliche Arbeitsentgelt 
zugrunde gelegt. 

(4) Wird glaubhaft gemacht, daß das Arbeitsentgelt 
in Franken in der Zeit vom 1. Januar 1948 bis zum 
31. August 1957 in der Rentenversicherung der Ange-
stellten oder in der Zeit vom 1. Januar 1949 bis zum 
31. August 1957 in der Rentenversicherung der Arbei-
ter höher war als der Betrag, nach dem Beiträge ge-
zahlt worden sind, wird als Beitragsbemessungs-
grundlage das um zehn vom Hundert erhöhte nach-
gewiesene Arbeitsentgelt zugrunde gelegt. 

§ 254 

Entgeltpunkte für Beitragszeiten mit Sachbezug 

Wird glaubhaft gemacht, daß Versicherte vor dem 
1. Januar 1957 während mindestens fünf Jahren, für 
die Pflichtbeiträge aufgrund einer versicherten Be-
schäftigung in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten gezahlt worden sind, neben Bar-
bezügen in wesentlichem Umfang Sachbezüge erhal-
ten haben, werden für jeden Kalendermonat solcher 
Zeiten mindestens Entgeltpunkte aufgrund der Bei-
tragsbemessungsgrundlage oder der Lohn-, Gehalts-
oder Beitragsklassen der Anlage 8 zugrunde gelegt. 
Dies gilt nicht für Zeiten der Ausbildung als Lehrling 
oder Anlernling. Als Mittel der Glaubhaftmachung 
können auch Versicherungen an Eides Statt zugelas-
sen werden. 

§ 255 

Beitragsbemessungsgrenzen 

Für Zeiten, für die Beiträge aufgrund einer Be-
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit in den dem 
Deutschen Reich eingegliederten Gebieten gezahlt 
worden sind, werden mindestens die im übrigen Deut-
schen Reich geltenden Beitragsbemessungsgrenzen 
angewendet. Für saarländische Beitragszeiten wer-
den die im Bundesgebiet geltenden Beitragsbemes-
sungsgrenzen angewendet. 

§ 256 

Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte 

Entgeltpunkte werden nicht ermittelt für 

1. freiwillige Beiträge für Zeiten vor dem 1. Januar 
1957, soweit sie 

a) mit Pflichtbeiträgen für Zeiten einer versicher-
ten Beschäftigung oder selbständigen Tätigkeit 
zusammentreffen oder 

b) mit höheren oder gleich hohen freiwilligen Bei-
trägen zusammentreffen, wobei dies bei gleich 
hohen Beiträgen nur für einen dieser Beiträge 
gilt, 

2. Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung der Arbei-
ter für Zeiten vor dem 1. Januar 1957, soweit für 
dieselbe Zeit und Beschäftigung auch Pflichtbei-
träge zur Rentenversicherung der Angestellten 
oder zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
gezahlt worden sind, 
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3. Pflichtbeiträge zur Rentenversicherung der Arbei-
ter oder zur Rentenversicherung der Angestellten 
für Zeiten vor dem 1. Januar 1943, soweit für die-
selbe Zeit und Beschäftigung auch Pflichtbeiträge 
zur knappschaftlichen Pensionsversicherung der 
Arbeiter oder der Angestellten gezahlt worden 
sind. 

§ 257 

Mindestentgeltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt 

(1) Sind der Ermittlung der Summe aller Entgelt-
punkte 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten zu-
grunde zu legen und ergibt sich aus den Kalendermo-
naten mit vollwertigen Pflichtbeiträgen ein Durch-
schnittswert von weniger als 0,0625 Entgeltpunkten, 
wird die Summe der Entgeltpunkte für Beitragszeiten 
erhöht. Die zusätzlichen Entgeltpunkte sind so zu be-
messen, daß sich für die Kalendermonate mit vollwer-
tigen Pflichtbeiträgen vor dem 1. Januar 1992 ein 
Durchschnittswert in Höhe des 1,5fachen des tatsäch-
lichen Durchschnittswerts, höchstens aber in Höhe 
von 0,0625 Entgeltpunkten ergibt. 

(2) Die zusätzlichen Entgeltpunkte werden den Ka-
lendermonaten mit vollwertigen Pflichtbeiträgen vor 
dem 1. Januar 1992 zu gleichen Teilen zugeordnet. 

§ 258 

Gesamtleistungsbewertung 
für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten 

(1) Bei der Gesamtleistungsbewertung für beitrags-
freie und beitragsgeminderte Zeiten werden 

1. Kalendermonaten an Berücksichtigungszeiten we-
gen Kindererziehung vor dem 1. Januar 1992, für 
die auch Pflichtbeiträge gezahlt worden sind, Ent-
geltpunkte nicht zugeordnet, wenn Mindestent-
geltpunkte bei geringem Arbeitsentgelt ermittelt 
worden sind, 

2. Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung, 
die in der Gesamtlücke für die Ermittlung der pau-
schalen Anrechnungszeit liegen, höchstens mit der 
Anzahl an Monaten berücksichtigt, die zusammen 
mit der Anzahl an Monaten mit pauschaler Anrech-
nungszeit die Anzahl an Monaten der Gesamtlücke 
ergibt. 

(2) Die Anzahl der nicht belegungsfähigen Monate 
vor dem 1. Januar 1992 wird um eine Pauschalzeit in 
vollen Monaten erhöht, die bei Beginn der Rente 

im Jahre 
1992 	 36 vom Hundert, 
1993 	 33 vom Hundert , 
1994 	 30 vom Hundert, 
1995 	 27 vom Hundert, 
1996 	 24 vom Hundert, 
1997 	 21 vom Hundert, 
1998 	 18 vom Hundert, 
1999 	 15 vom Hundert, 
2000 	 12 vom Hundert, 
2001 	 9 vom Hundert, 
2002 	 6 vom Hundert und 
2003 	 3 vom Hundert  

der Beitragszeiten beträgt, höchstens jedoch um die 
Anzahl an Monaten, die im Gesamtzeitraum vor dem 
1. Januar 1992 nicht mit rentenrechtlichen Zeiten und 
Zeiten belegt ist, in denen nach vollendetem 55. Le-
bensjahr eine Rente aus eigener Versicherung bezo-
gen worden ist. 

(3) Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung er-
gebende Wert wird für jeden Monat an pauschaler 
Anrechnungszeit auf 80 vom Hundert begrenzt (be-
grenzte Gesamtleistungsbewertung). 

(4) Bei der begrenzten Gesamtleistungsbewertung 
treten an die Stelle 

bei Beginn 
der Rente 
im Jahre 

der Werte 

80 vom 
Hundert 

75 vom 
Hundert 

0,0625 
Entgeltpunkte 

die Werte 

1992 	100 99 0,0825 
1993 	100 97 0,0808 
1994 	100 95 0,0792 
1995 	95 93 0,0775 
1996 	90 91 0,0758 
1997 	85 89 0,0742 
1998 87 0,0725 
1999 85 0,0708 
2000 83 0,0692 
2001 81 0,0675 
2002 79 0,0658 
2003 77 0,0642 

(5) Die Summe der Entgeltpunkte für Anrechnungs-
zeiten, die vor dem 1. Januar 1957 liegen, muß min-
destens den Wert erreichen, der sich für eine pau-
schale Anrechnungszeit ergeben würde. Die zusätzli-
chen Entgeltpunkte entfallen zu gleichen Teilen auf 
die Anrechnungszeiten wegen des Besuchs einer 
Schule, Fachschule oder Hochschule vor dem 1. Ja-
nuar 1957. 

§ 259 

Zuschläge oder Abschläge 
bei Versorgungsausgleich 

Sind für Rentenanwartschaften Werteinheiten er-
mittelt worden, ergeben je 100 Werteinheiten einen 
Entgeltpunkt. Werteinheiten der knappschaftlichen 
Rentenversicherung sind zuvor mit der allgemeinen 
Bemessungsgrundlage der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung für das Jahr 1991 zu vervielfältigen 
und durch die allgemeine Bemessungsgrundlage der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten für dasselbe Jahr zu teilen. 

§ 260 

Knappschaftliche Besonderheiten 

(1) Für Beiträge zur knappschaftlichen Rentenversi-
cherung, die für Arbeiter in der Zeit vom 1. Oktober 
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1921 und für Angestellte in der Zeit vom 1. August 
1921 bis zum 31. Dezember 1923 gezahlt worden sind, 
werden für jeden Kalendermonat 0,0625 Entgelt-
punkte zugrunde gelegt. 

(2) Für Zeiten, in denen Versicherte eine Berg-
mannsprämie vor dem 1. Januar 1992 bezogen haben, 
wird die der Ermittlung von Entgeltpunkten zugrunde 
zu legende Beitragsbemessungsgrundlage für jedes 
volle Kalenderjahr des Bezugs der Bergmannsprämie 
um das 200fache der Bergmannsprämie und für jeden 
Kalendermonat um ein Zwölftel dieses Jahresbetrags 
erhöht. 

(3) Für die Ermittlung der zusätzlichen Entgelt-
punkte des Leistungszuschlags für ständige Arbeiten 
unter Tage werden auch Zeiten berücksichtigt, in de-
nen Versicherte vor dem 1. Januar 1968 unter Tage 
beschäftigt waren, wobei für je drei volle Kalendermo-
nate mit anderen als Hauerarbeiten je zwei Kalender-
monate angerechnet werden. 

SECHSTER UNTERABSCHNITT 

Rente und Leistungen aus der 
Unfallversicherung 

§ 261 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung 

Bei der Ermittlung der Summe der zusammentref-
fenden Rentenbeträge bleibt bei der Rente aus der 
Unfallversicherung auch die Kinderzulage unberück-
sichtigt. 

SIEBTER UNTERABSCHNITT 

Zusatzleistungen 

§ 262 
Steigerungsbeträge 

Für Beiträge der Höherversicherung und für freiwil-
lige Beiträge vor dem 1. Januar 1957, für die Entgelt-
punkte nicht ermittelt werden, werden zusätzlich zum 
Monatsbetrag einer Rente Steigerungsbeträge gelei-
stet. Diese betragen bei einer Rente aus eigener Versi-
cherung bei Zahlung des Beitrags im Alter 

bis zu 30 Jahren 
	

1,6667 vom Hundert, 
von 31 bis 35 Jahren 	1,5 	vom Hundert, 
von 36 bis 40 Jahren 
	

1,3333 vom Hundert , 
von 41 bis 45 Jahren 
	1,1667 vom Hundert , 

von 46 bis 50 Jahren 
	1,0 	vom Hundert , 

von 51 bis 55 Jahren 
	0,9167 vom Hundert , 

von 56 und mehr Jahren 
	0,8333 vom Hundert 

des Nennwerts des Beitrags, bei einer Hinterbliebe-
nenrente vervielfältigt mit dem für die Rente maßge-
benden Rentenartfaktor der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten. Das Alter des Ver-
sicherten bestimmt sich nach dem Unterschied zwi

-

schen dem Kalenderjahr der Beitragszahlung, bei Bei-
trägen für Zeiten vor dem 1. Januar 1957 dem Kalen-
derjahr der Entwertung der Beitragsmarke, und dem 
Geburtsjahr des Versicherten. Für Beiträge, die für 
Arbeiter in der Zeit vom 1. Oktober 1921 und für 
Angestellte in der Zeit vom 1. August 1921 bis zum 
31. Dezember 1923 gezahlt worden sind, werden 
Steigerungsbeträge nicht geleistet. 

§ 263 

Kinderzuschuß 

(1) Berechtigten, die vor dem 1. Januar 1992 für ein 
Kind Anspruch auf einen Kinderzuschuß hatten, wird 
zu einer Rente aus eigener Versicherung der Kinder-
zuschuß für dieses Kind in der zuletzt gezahlten Höhe 
geleistet. Dies gilt nicht, solange dem über 18 Jahre 
alten Kind 

1. eine Ausbildungsvergütung von wenigstens 750 
Deutsche Mark monatlich zusteht oder 

2. mit Rücksicht auf die Ausbildung 

a) Unterhaltsgeld von wenigstens 580 Deutsche 
Mark monatlich oder 

b) Übergangsgeld von wenigstens 600 Deutsche 
Mark monatlich 

zusteht oder nur deswegen nicht zusteht, weil es 
über anrechnungsfähiges Einkommen verfügt. 

Familienbezogene Erhöhungsbeträge und einmalige 
Zuwendungen bleiben außer Ansatz. 

(2) Der Kinderzuschuß fällt weg, wenn 

1. das Kind in seiner Person die Anspruchsvorausset-
zungen für eine Waisenrente nicht mehr erfüllt, 

2. für das Kind eine Kinderzulage aus der Unfallver-
sicherung geleistet wird, 

3. für das Kind Anspruch auf Waisenrente entsteht, 

4. Berechtigte wegen der Gewährleistung einer Ver-
sorgungsanwartschaft versicherungsfrei werden 
und ihr Arbeitsentgelt Beträge mit Rücksicht auf 
das Kind enthält oder sie eine Versorgung mit ent-
sprechenden Beträgen erhalten oder 

5. Berechtigte Mitglied einer berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung werden und Leistungen hier-
aus erhalten, in denen Beträge mit Rücksicht auf 
das Kind enthalten sind. 
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ACHTER UNTERABSCHNITT 

Leistungen an Berechtigte außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

§ 264 

Höhe der Rente 

Bundesgebiets-Beitragszeiten sind auch Zeiten, für 
die nach den vor dem 9. Mai 1945 geltenden Reichs-
versicherungsgesetzen oder dem in Ber lin geltenden 
Recht 

1. Pflichtbeiträge für eine Beschäftigung oder selb-
ständige Tätigkeit im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuchs oder vor dem 1. Juli 1945 in Ber lin 
oder 

2. freiwillige Beiträge für die Zeit des gewöhnlichen 
Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs oder außerhalb des jeweiligen Geltungsbe-
reichs der Reichsversicherungsgesetze oder vor 
dem 1. Juli 1945 in Berlin 

gezahlt worden sind. Kindererziehungszeiten sind 
Bundesgebiets-Beitragszeiten, wenn die Erziehung 
des Kindes im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs 
oder vor dem 1. Februar 1949 in Berlin erfolgt ist. 

§ 265 

Besonderheiten für berechtigte Deutsche 

Zu den Entgeltpunkten von berechtigten Deut-
schen, die auf die Höhe der Entgeltpunkte für Bundes-
gebiets-Beitragszeiten begrenzt zu berücksichtigen 
sind, gehören auch solche für Beitragszeiten, für die 

1. Beiträge für eine Beschäftigung oder selbständige 
Tätigkeit oder die Erziehung eines Kindes im je-
weiligen Geltungsbereich der Reichsversiche-
rungsgesetze außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzbuchs oder 

2. freiwillige Beiträge für die Zeit des gewöhnlichen 
Aufenthalts im jeweiligen Geltungsbereich der 
Reichsversicherungsgesetze außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

gezahlt worden sind (Reichsgebiets-Beitragszeiten). 
Bei der Ermittlung von Entgeltpunkten aus einem Lei-
stungszuschlag, aus einem Abschlag aus einem 
durchgeführten Versorgungsausgleich und für den 
Zuschlag bei einer Waisenrente sind Reichsgebiets-
Beitragszeiten wie Beitragszeiten nach dem Fremd-
rentengesetz zu berücksichtigen. 

NEUNTER UNTERABSCHNITT 

Organisation 

§ 266 
Zuständigkeit der Bundesknappschaft  

(1) Für Beschäftigte ist die Bundesknappschaft auch 
zuständig, wenn die Versicherten 

1. aufgrund der Beschäftigung in einem nichtknapp-
schaftlichen Betrieb bereits vor dem 1. Januar 1992 
bei der Bundesknappschaft versichert waren, 

2. in einem nichtknappschaftlichen Betrieb beschäf-
tigt sind, der am 31. Dezember 1991 knappschaft-
lich versichert war. 

Werden Beschäftigte in einem Betrieb oder Betriebs-
teil, für dessen Beschäftigte die Bundesknappschaft 
bereits vor dem 1. Januar 1992 zuständig war, infolge 
einer Verschmelzung, Umwandlung oder einer sonsti-
gen Maßnahme innerhalb von 18 Kalendermonaten 
nach dieser Maßnahme in einem anderen Bet rieb oder 
Betriebsteil des Unternehmens tätig, bleibt die Bun-
desknappschaft für die Dauer dieser Beschäftigung 
zuständig. 

(2) Für Versicherte, die 

1. bis zum 31. Dezember 1955 von dem Recht der 
Selbstversicherung oder 

2. bis zum 31. Dezember 1967 von dem Recht der 
Weiterversicherung 

in der knappschaftlichen Rentenversicherung Ge-
brauch gemacht haben, ist die Bundesknappschaft für 
die freiwillige Versicherung zuständig. 

§ 267 

Besonderheiten bei der Durchführung 
der Versicherung und bei den Leistungen 

Die Bundesknappschaft führt die freiwillige Versi-
cherung für Personen, die bis zum 31. Dezember 1967 
vom Recht der Selbstversicherung oder der Weiterver-
sicherung in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung Gebrauch gemacht haben, nach den besonderen 
Vorschriften der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung durch. 

ZEHNTER UNTERABSCHNITT 

Finanzierung 

ERSTER TITEL 

Sozialbeirat 

§ 268 

Sozialbeirat 

Die Mitgliedschaft der Vertreter der gesetzlichen 
Unfallversicherung im Sozialbeirat endet mit Ablauf 
des 31. Dezember 1991. 
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ZWEITER TITEL 

Beiträge 

§ 269 

Beitragspflichtige Einnahmen 
sonstiger Versicherter 

(1) Bei Versicherungspflicht wegen des Bezugs 
einer Sozialleistung sind in der Zeit vom 1. Januar 
1992 bis -zum 31. Dezember 1994 beitragspflichtige 
Einnahmen die gezahlten Sozialleistungen. 

(2) Bei Versicherungspflicht für Zeiten der Arbeits-
unfähigkeit oder Rehabi litation ohne Anspruch auf 
Krankengeld sind in der Zeit vom 1. Januar 1992 bis 
zum 31. Dezember 1994 70 vom Hundert des zuletzt 
für einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeits-
entgelts oder Arbeitseinkommens als beitragspflich-
tige Einnahmen zugrunde zu legen. 

§ 270 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
für die Nachversicherung 

(1) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage ist für 
Zeiten 

1. bis zum 31. Dezember 1956 ein monatliches Ar-
beitsentgelt von 150 Deutsche Mark, 

2. vom 1. Januar 1957 bis zum 31. Dezember 1991 ein 
monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 20 vom 
Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten. 

(2) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Aus-
bildungszeiten ist 

1. bis zum 31. Dezember 1967 ein monatliches Ar-
beitsentgelt von 150 Deutsche Mark, 

2. vom 1. Januar 1968 bis 31. Dezember 1991 ein 
monatliches Arbeitsentgelt in Höhe von 10 vom 
Hundert der jeweiligen Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten. 

(3) Mindestbeitragsbemessungsgrundlage für Zei-
ten einer Teilzeitbeschäftigung ist der Teil des sich 
aus Absatz 1 ergebenden Betrages, der dem Verhält-
nis der ermäßigten zur regelmäßigen Arbeitszeit ent-
spricht. 

§ 271 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
bei Hebammen 

Mindestbeitragsbemessungsgrundlage bei selb-
ständig tätigen Hebammen mit Niederlassungser-
laubnis ist 40 vom Hundert der Bezugsgröße.  

§ 272 

Beiträge zur Höherversicherung 

(1) Für die Beiträge zur Höherversicherung gelten 
die Regelungen für freiwillige Beiträge entspre-
chend. 

(2) Beiträge sind zur Höherversicherung gezahlt, 
wenn sie als solche bezeichnet sind. 

§ 273 

Nachversicherung 

Sind für den Nachversicherungszeitraum bereits 
freiwillige Beiträge vor dem 1. Januar 1992 gezahlt 
worden, werden diese Beiträge nicht erstattet. Sie gel-
ten als Beiträge zur Höherversicherung. 

DRITTER TITEL 

Verfahren 

§ 274 

Nachzahlung bei Heiratserstattung 

(1) Frauen, denen anläßlich der Eheschließung Bei-
träge erstattet worden sind, können auf Antrag für 
Zeiten, für die Beiträge erstattet worden sind, bis zum 
1. Januar 1924 zurück freiwillige Beiträge nachzah-
len, sofern die Zeiten nicht bereits mit Beiträgen be-
legt sind. Nach bindender Bewilligung einer Vollrente 
wegen Alters ist eine Nachzahlung nicht zulässig. 

(2) Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 1995 
gestellt werden. Für die Berechnung der Beiträge gilt 
die Beitragsbemessungsgrenze des Jahres, für das die 
Beiträge gezahlt werden, für Zeiten vor dem 1. Januar 
1957 jedoch die Beitragsbemessungsgrenze dieses 
Jahres. 

§ 275 

Nachzahlung bei Heiratsabfindung 
früherer Beamtinnen 

(1) Frauen, die aus einem Dienstverhältnis mit An-
wartschaft auf Versorgung nach beamtenrechtlichen 
Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden 
kirchenrechtlichen Regelungen unter Gewährung ei-
ner Abfindung ausgeschieden sind und nicht erneut 
ein solches Dienstverhältnis begründet haben, kön-
nen auf Antrag für die vor dem Ausscheiden liegende 
Zeit, für die sie an Stelle der Abfindung nachzuversi-
chern gewesen wären, längstens jedoch bis zum 1. 
Januar 1924 zurück, freiwillige Beiträge nachzahlen. 
Nach bindender Bewilligung einer Vollrente wegen 
Alters ist eine Nachzahlung nicht zulässig. 

(2) Der Antrag kann nur bis zum 31. Dezember 1995 
gestellt werden. 
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§ 276 

Nachzahlung für Vertriebene, Flüchtlinge 
und Evakuierte 

Personen im Sinne der §§ 1 bis 4 des Bundesvertrie-
benengesetzes und des § 1 des Bundesevakuiertenge-
setzes, die 

1. vor der Vertreibung, der Flucht oder der Evaku-
ierung selbständig tätig waren und 

2. binnen drei Jahren nach der Vertreibung, der 
Flucht oder der Evakuierung oder nach Beendi-
gung einer Ersatzzeit wegen Vertreibung, Umsied-
lung, Aussiedlung oder Flucht einen Pflichtbeitrag 
gezahlt haben, 

können auf Antrag freiwillige Beiträge für Zeiten vor 
Vollendung des 65. Lebensjahres bis zur Vollendung 
des 16. Lebensjahres, längstens aber bis zum 1. Januar 
1924, zurück nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht 
bereits mit Beiträgen belegt sind. 

§ 277 

Nachzahlung bei Nachversicherung 

Personen, die nachversichert worden sind und die 
aufgrund der Nachversicherung die allgemeine War-
tezeit vor dem 1. Januar 1984 erfüllen, können für Zei-
ten nach dem 31. Dezember 1983 auf Antrag freiwilli-
ge Beiträge nachzahlen, sofern diese Zeiten nicht be-
reits mit Beiträgen belegt sind. Der Antrag kann nur 
innerhalb von sechs Monaten nach Durchführung der 
Nachversicherung gestellt werden. Die Antragsfrist 
läuft frühestens am 31. Dezember 1992 ab. Die Erfül-
lung der Voraussetzungen für den Bezug einer Rente 
innerhalb der Antragsfrist steht der Nachzahlung 
nicht entgegen. Die Beiträge sind spätestens sechs 
Monate nach Eintritt der Bindungswirkung des Nach-
zahlungsbescheides nachzuzahlen. 

§ 278 

Versicherungskarten 

(1) Werden nach dem 31. Dezember 1991 Versiche-
rungskarten, die nicht aufgerechnet sind, den Trägern 
der Rentenversicherung vorgelegt, haben die Träger 
der Rentenversicherung entsprechend den Regelun-
gen des Zweiten Kapitels über die Klärung des Versi-
cherungskontos zu verfahren. 

(2) Wenn auf einer vor dem 1. Januar 1992 rechtzei-
tig umgetauschten Versicherungskarte 

1. Beschäftigungszeiten, die nicht länger als ein Jahr 
vor dem Ausstellungstag der Karte liegen, ord-
nungsgemäß bescheinigt oder 

2. Beitragsmarken von Pflichtversicherten oder frei-
willig Versicherten ordnungsgemäß verwendet 
sind, 

so wird vermutet, daß während der in Nummer 1 ge-
nannten Zeiten ein die Versicherungspflicht begrün-
dendes Beschäftigungsverhältnis mit dem angegebe-

nen Arbeitsentgelt bestanden hat und die dafür zu 
zahlenden Beiträge rechtzeitig gezahlt worden sind 
und während der mit Beitragsmarken belegten Zeiten 
ein gültiges Versicherungsverhältnis vorgelegen 
hat. 

(3) Nach Ablauf von zehn Jahren nach Aufrechnung 
der Versicherungskarte können von den Trägern der 
Rentenversicherung 

1. die Richtigkeit der Eintragung der Beschäftigungs-
zeiten, der Arbeitsentgelte und der Beiträge und 

2. die Rechtsgültigkeit der Verwendung der in der 
Aufrechnung der Versicherungskarte bescheinig-
ten Beitragsmarken 

nicht mehr angefochten werden. Dies gilt nicht, wenn 
Versicherte oder ihre Vertreter oder zur Fürsorge für 
sie Verpflichtete die Eintragung in die Entgeltsbe-
scheinigung oder die Verwendung der Marken in be-
trügerischer Absicht herbeigeführt haben. Die Sätze 1 
und 2 gelten für die knappschaftliche Rentenversiche-
rung entsprechend. 

(4) Verlorene, unbrauchbare oder zerstörte Versi-
cherungskarten werden durch die Träger der Renten-
versicherung vorbehaltlich der Regelungen in der 
Versicherungsunterlagen-Verordnung ersetzt. Nach-
gewiesene Beiträge und Arbeitsentgelte werden be-
glaubigt übertragen. Das Nähere über das Verfahren 
regelt der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates durch allge-
meine Verwaltungsvorschrift. 

(5) Machen Versicherte für Zeiten vor dem 1. Januar 
1973 glaubhaft, daß sie eine versicherungspflichtige 
Beschäftigung gegen Arbeitsentgelt ausgeübt haben, 
die vor dem Ausstellungstag der Versicherungskarte 
liegt oder nicht auf der Karte bescheinigt ist, und für 
diese Beschäftigung entsprechende Beiträge gezahlt 
worden sind, ist die Beschäftigungszeit als Beitrags-
zeit anzuerkennen. 

(6) § 198 Abs. 2 gilt für Zeiten vor dem 1. Januar 
1973 mit der Maßgabe, daß es einer Eintragung in die 
Versicherungskarte nicht bedarf. 

(7) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für den 
Nachweis der Seefahrtzeiten und Durchschnitts-
heuern der Seeleute. 

VIERTER TITEL 

Berechnungsgrundlagen 

§ 279 

Berechnungsgrundlagen für Beitragssatz, 
Beitragsbemessungsgrenze und Bundeszuschuß 

(1) Der am 31. Dezember 1991 geltende Beitragssatz 
gilt abweichend von der Regelung über die Festset-
zung der Beitragssätze nach dem Vierten Kapitel so 
lange, bis erstmals ein höherer Beitragssatz erforder-
lich ist. 

(2) Bei der erstmaligen Festsetzung des Beitragssat-
zes zur knappschaftlichen Rentenversicherung nach 
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dem Vierten Kapitel ist von dem zuletzt geltenden 
Beitragssatz auszugehen. 

(3) Bei der Bestimmung der Beitragsbemessungs-
grenzen für das Jahr 1992 ist von den nicht gerunde-
ten Beträgen in Deutscher Mark auszugehen, aus de-
nen die Beitragsbemessungsgrenzen für das Jahr 
1991 errechnet wurden. 

(4) Bei der Berechnung des Bundeszuschusses zur 
Rentenversicherung der Arbeiter und des Bundeszu-
schusses zur Rentenversicherung der Angestellten für 
das Jahr 1992 ist von den im Haushaltsplan des Bun-
des für 1991 festgesetzten Bundeszuschüssen zur Ren-
tenversicherung der Arbeiter und zur Rentenversiche-
rung der Angestellten auszugehen. Diese Beträge 
sind um die im Haushaltsplan des Bundes für 1991 
festgesetzten Leistungen des Bundes für Aufwendun-
gen aus der Anrechnung von Zeiten der Kindererzie-
hung und für Kindererziehungszeiten der Jahrgänge 
vor 1921 zur Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten zu erhöhen. Die Erhöhungsbeträge sind 
in dem Verhältnis auf die Bundeszuschüsse zur Ren-
tenversicherung der Arbeiter und zur Rentenversiche-
rung der Angestellten zu verteilen, in dem die jewei-
ligen Zuschüsse ohne die Erhöhungsbeträge stehen. 

§ 280 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bis zum 31. Dezember 1991 die 
Anlage 2 um die gemäß § 1385 Abs. 2 der Reichsver-
sicherungsordnung und § 130 Abs. 3 des Reichs-
knappschaftsgesetzes bestimmten Beitragsbemes-
sungsgrenzen für die Kalenderjahre 1990, 1991 und 
1992 zu ergänzen. 

FÜNFTER TITEL 

Erstattungen 

§ 281 

Wanderversicherungsausgleich 

(1) Hat der Träger der Rentenversicherung der Ar-
beiter oder der Rentenversicherung der Angestellten 
eine Gesamtleistung mit einem knappschaftlichen 
Leistungsanteil festgestellt, so erstattet die knapp-
schaftliche Rentenversicherung den auf sie entfallen-
den Leistungsanteil ohne Kinderzuschuß an den fest-
stellenden Träger der Rentenversicherung der Arbei-
ter oder der Angestellten. 

(2) Hat die Bundesknappschaft eine Gesamtleistung 
mit einem Leistungsanteil der Rentenversicherung 
der Arbeiter oder der Rentenversicherung der Ange-
stellten festgestellt, erstattet ihr der Träger der Ren-
tenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten, 
der zuletzt einen Beitrag erhalten hat, den von ihm zu 
tragenden Leistungsanteil und den Kinderzuschuß. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für den 
von der Rentenversicherung zu tragenden Beitrag zur  

gesetzlichen Krankenversicherung und den Zuschuß 
zur Krankenversicherung. 

(4) Bei der Anwendung der Anrechnungsvorschrif-
ten gilt § 218 Abs. 5 entsprechend. 

§ 282 

Erstattung für Kinderzuschüsse 

Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversiche-
rung die Aufwendungen, die von ihnen für Kinderzu-
schüsse zu Renten zu tragen sind, in Höhe des Kinder-
geldes nach § 10 Abs. 1 des Bundeskindergeldgeset-
zes. 

§ 283 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem Bundes-
minister der Finanzen durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die 
Erstattung von Kinderzuschüssen zu bestimmen; da-
bei kann auch eine pauschale Erstattung vorgesehen 
werden. Die Abrechnung mit den Trägern der Renten-
versicherung erfolgt durch das Bundesversicherungs-
amt; für die Träger der Rentenversicherung der Arbei-
ter gilt § 214 Abs. 2 entsprechend. 

SECHSTER TITEL 

Vermögensanlagen der Bundesknappschaft 

§ 284 

Vermögensanlagen der Bundesknappschaft  

Das am 1. Januar 1992 vorhandene Rücklagenver-
mögen ist nicht vor Ablauf von Festlegungsfristen auf-
zulösen. Rückflüsse aus Vermögensanlagen sind Ein-
nahmen der knappschaftlichen Rentenversicherung. 

ELFTER UNTERABSCHNITT 

Leistungen für Kindererziehung an Mütter 
der Geburtsjahrgänge vor 1921 

§ 285 
Anspruchsvoraussetzungen 

(1) Eine Mutter, die vor dem 1. Januar 1921 geboren 
ist, erhält für jedes Kind, das sie im Geltungsbereich 
dieses Gesetzbuchs oder im jeweiligen Geltungsbe-
reich der Reichsversicherungsgesetze lebend geboren 
hat, eine Leistung für Kindererziehung. Dies gilt für 

1. Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1907 vom 1. Ok-
tober 1987 an, 

2. Mütter der Geburtsjahrgänge 1907 bis 1911 vom 
1. Oktober 1988 an, 
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3. Mütter der Geburtsjahrgänge 1912 bis 1916 vom 
1. Oktober 1989 an und 

4. Mütter der Geburtsjahrgänge 1917 bis 1920 vom 
1. Oktober 1990 an. 

(2) Einer Geburt in den in Absatz 1 genannten Ge-
bieten steht die Geburt außerhalb dieser Gebiete 
gleich, wenn die Mutter im Zeitpunkt der Geburt des 
Kindes ihren gewöhnlichen Aufenthalt 

1. in diesen Gebieten hatte oder 

2. zwar außerhalb dieser Gebiete hatte, aber im Zeit-
punkt der Geburt des Kindes oder unmittelbar vor-
her entweder sie selbst oder ihr Ehemann, mit dem 
sie sich zusammen dort aufgehalten hat, wegen 
einer dort ausgeübten Beschäftigung oder Tätig-
keit Pflichtbeitragszeiten hat oder nur deshalb 
nicht hat, weil sie selbst oder ihr Ehemann versi-
cherungsfrei oder von der Versicherung befreit 
war. 

(3) Absatz 1 gilt nicht, wenn Beitragszeiten zum 
Zeitpunkt der Geburt aufgrund einer Versicherungs-
lastregelung mit einem anderen Staat nicht in die Ver-
sicherungslast der Bundesrepublik Deutschland fal-
len würden. 

(4) Einer Geburt in den in Absatz 1 genannten Ge-
bieten steht bei einer Mutter, die 

1. zu den in § 1 des Fremdrentengesetzes genannten 
Personen gehört, 

2. ihren gewöhnlichen Aufenthalt aus einem der von 
§ 17 Abs. 1 Satz 1 Buchstabe b des Fremdrentenge-
setzes erfaßten Gebiete vor dem 1. September 1939 
in eines der in Absatz 1 genannten Gebiete verlegt 
hat oder 

3. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Deutschen 
Demokratischen Republik oder in Berlin (Ost) 
hatte, 

die Geburt in den jeweiligen Herkunftsgebieten 
gleich. 

(5) Eine Mutter, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 
hat, erhält eine Leistung für Kindererziehung nur, 
wenn sie zu den in den §§ 18 und 19 des Gesetzes zur 
Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialisti-
schen Unrechts in der Sozialversicherung genannten 
Personen gehört. 

§ 286 

Höhe der Leistung 

Die monatliche Höhe der Leistung für Kindererzie-
hung beträgt 75 vom Hundert des jeweils für die Be-
rechnung von Renten maßgebenden aktuellen Ren-
tenwerts. Die Leistung wird auf zehn Deutsche Pfen-
nig nach oben gerundet.  

§ 287 

Beginn und Ende 

(1) Eine Leistung für Kindererziehung wird von dem 
Kalendermonat an gezahlt, zu dessen Beginn die An-
spruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 

(2) Die Leistung wird monatlich im voraus ge-
zahlt. 

(3) Fallen aus tatsächlichen oder rechtlichen Grün-
den die Anspruchsvoraussetzungen für die Leistung 
weg, endet sie mit dem Kalendermonat, zu dessen 
Beginn der Wegfall wirksam ist. 

(4) Die Leistung wird bis zum Ende des Kalender-
monats gezahlt, in dem die Berechtigte gestorben ist. 

§ 288 

Zuständigkeit 

(1) Zuständig für die Leistung für Kindererziehung 
ist der Versicherungsträger, der der Mutter eine Ver-
sichertenrente zahlt. Bezieht eine Mutter nur Hinter-
bliebenenrente, ist der Versicherungsträger zustän-
dig, der die Hinterbliebenenrente aus der Versiche-
rung des zuletzt verstorbenen Versicherten zahlt. In 
den übrigen Fällen ist die Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte zuständig. Wird für Dezember 
1991 eine Leistung für Kindererziehung gezahlt, 
bleibt der zahlende Versicherungsträger zuständig. 

(2) Die Leistung für Kindererziehung wird als Zu-
schlag zur Rente gezahlt, wenn die Mutter eine Rente 
bezieht, es sei denn, daß die Rente in vollem Umfang 
übertragen, verpfändet oder gepfändet ist. Bezieht die 
Mutter mehrere Renten, wird die Leistung für Kinder-
erziehung als Zuschlag zu der Rente gezahlt, für die 
die Zuständigkeit nach Absatz 1 maßgebend ist. 

(3) In den Fällen des § 104 Abs. 1 Satz 4 des Zehnten 
Buches ist der Zahlungsempfänger verpflichtet, die 
Leistung für Kindererziehung an die Mutter weiterzu-
leiten. 

§ 289 

Durchführung 

(1) Die Mutter hat das Jahr ihrer Geburt, ihren Fami-
liennamen (jetziger und früherer Name mit Namens-
bestandteilen), ihren Vornamen sowie den Vornamen, 
das Geburtsdatum und den Geburtsort ihres Kindes 
nachzuweisen. Für die übrigen anspruchsbegründen-
den Tatsachen genügt es, wenn sie glaubhaft gemacht 
werden. 

(2) Den Nachweis über den Vornamen, das Ge-
burtsdatum und den Geburtsort ihres Kindes hat die 
Mutter durch Vorlage einer Personenstandsurkunde 
oder einer sonstigen öffentlichen Urkunde zu führen. 
Eine Glaubhaftmachung dieser Tatsachen genügt, 
wenn die Mutter 

1. erklärt, daß sie eine solche Urkunde nicht hat und 
auch in der Familie nicht beschaffen kann, 
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2. glaubhaft macht, daß die Anforderung einer Ge-
burtsurkunde bei der für die Führung des Geburts-
eintrags zuständigen deutschen Stelle erfolglos ge-
blieben ist, wobei die Anforderung auch als erfolg-
los anzusehen ist, wenn die zuständige Stelle mit-
teilt, daß für die Erteilung einer Geburtsurkunde 
der Geburtseintrag erneuert werden müßte, und 

3. eine von dem für ihren Wohnort zuständigen Stan-
desbeamten auszustellende Bescheinigung vor-
legt, aus der sich ergibt, daß er ein die Geburt ihres 
Kindes ausweisendes Familienbuch nicht führt und 
nach seiner Kenntnis bei dem Standesbeamten des 
Standesamts I in Berlin (West) ein urkundlicher 
Nachweis über die Geburt ihres Kindes oder eine 
Mitteilung hierüber nicht vorliegt. 

Als Mittel der Glaubhaftmachung können auch Versi-
cherungen an Eides Statt zugelassen werden. 

§ 290 

Anrechnungsfreiheit 

Die Leistung für Kindererziehung bleibt als Ein-
kommen unberücksich tigt, wenn bei Sozialleistungen 
aufgrund von Rechtsvorschriften der Anspruch auf 
diese Leistungen oder deren Höhe von anderem Ein-
kommen abhängig ist. Bei Bezug einer Leistung für 
Kindererziehung findet § 15 b des Bundessozialhilfe-
gesetzes keine Anwendung. Auf Rechtsvorschriften 
beruhende Leistungen anderer, auf die ein Anspruch 
nicht besteht, dürfen nicht deshalb versagt werden, 
weil die Leistung für Kindererziehung bezogen 
wird. 

ZWEITER ABSCHNITT 

Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts 

ERSTER UNTERABSCHNITT 

Grundsatz 

§ 291 
Grundsatz 

(1) Vorschriften dieses Gesetzbuchs sind von dem 
Zeitpunkt ihres Inkrafttretens an auf einen Sachver-
halt oder Anspruch auch dann anzuwenden, wenn 
bereits vor diesem Zeitpunkt der Sachverhalt oder 
Anspruch bestanden hat. 

(2) Aufgehobene Vorschriften dieses Gesetzbuchs 
und durch dieses Gesetzbuch ersetzte Vorschriften 
sind auch nach dem Zeitpunkt ihrer Aufhebung noch 
auf den bis dahin bestehenden Anspruch anzuwen-
den, wenn der Anspruch bis zum Ablauf von drei 
Kalendermonaten nach der Aufhebung geltend ge-
macht wird. 

(3)Die Absätze 1 und 2 gelten auch, wenn nach dem 
maßgebenden Zeitpunkt eine bereits vorher gelei-
stete Rente neu festzustellen ist und dabei die persön-
lichen Entgeltpunkte neu zu ermitteln sind. § 87 über 

die weitere Leistung der Rente in der bisherigen Höhe 
ist entsprechend anzuwenden. 

(4) Der Anspruch auf eine Leistung, der am 31. De-
zember 1991 bestand, entfällt nicht allein deshalb, 
weil die Vorschriften, auf denen er beruht, durch Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs ersetzt worden sind. 
Verwenden die ersetzenden Vorschriften für den glei-
chen Sachverhalt oder Anspruch andere Beg riffe als 
die aufgehobenen Vorschriften, treten insoweit diese 
Begriffe an die Stelle der aufgehobenen Begriffe. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten nicht, soweit in den 
folgenden Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 

ZWEITER UNTERABSCHNITT 

Leistungen zur Rehabi litation 

§ 292 
Leistungen zur Rehabilitation 

(1) Für Leistungen zur Rehabi litation sind bis zum 
Ende der Leistungen die Vorschriften weiter anzu-
wenden, die im Zeitpunkt der Antragstellung oder, 
wenn den Leistungen ein Antrag nicht vorausging, 
der Inanspruchnahme galten. 

(2) Die Träger der Rentenversicherung können die 
am 31. Dezember 1991 bestehenden Fachkliniken zur 
Behandlung von Erkrankungen der Atmungsorgane, 
die nicht überwiegend der Behandlung von Tuberku-
lose dienen, zur Krankenhausbehandlung weiter be-
treiben. 

DRITTER UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

§ 293 
Anspruch auf Regelaltersrente 

in Sonderfällen 

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit oder auf 
eine Erziehungsrente und ist der Versicherte vor dem 
2. Januar 1927 geboren, wird die Rente vom 1. Januar 
1992 an als Regelaltersrente geleistet. 

§ 294 

Witwerrente 

Ist eine Versicherte vor dem 1. Januar 1986 gestor-
ben oder haben die Ehegatten bis zum 31. Dezember 
1988 eine wirksame Erklärung über die weitere An-
wendung des bis zum 31. Dezember 1985 geltenden 
Hinterbliebenenrentenrechts abgegeben, besteht An-
spruch auf eine Witwerrente unter den sonstigen Vor-
aussetzungen des geltenden Rechts nur, wenn die 
Verstorbene den Unterhalt ihrer Familie im letzten 
wirtschaftlichen Dauerzustand vor dem Tode über-
wiegend bestritten hat. Satz 1 findet auch auf vor dem 
1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten Anwendung, 
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wenn die Verstorbene den Unterhalt des geschiede-
nen Ehemannes im letzten wi rtschaftlichen Dauerzu-
stand vor dem Tode überwiegend bestritten hat. 

§ 295 

Waisenrente 

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Wai-
senrente für eine Person über deren 25. Lebensjahr 
hinaus, weil sie infolge körperlicher oder geistiger 
Gebrechen außerstande ist, sich selbst zu unterhalten, 
besteht der Anspruch weiter, solange dieser Zustand 
andauert. 

§ 296 

Wartezeit 

War die Wartezeit für eine Rente erfüllt und bestand 
Anspruch auf diese Rente vor dem Zeitpunkt, von dem 
an geänderte Vorschriften über die Wartezeit in Kraft 
sind, gilt die Wartezeit auch dann als erfüllt, wenn 
dies nach der Rechtsänderung nicht mehr der Fa ll 

 ist. 

VIERTER UNTERABSCHNITT 

Rentenhöhe 

§ 297 
Grundsatz 

(1) Bestand Anspruch auf Leistung einer Rente vor 
dem Zeitpunkt einer Änderung rentenrechtlicher Vor-
schriften, werden aus Anlaß der Rechtsänderung die 
einer Rente zugrunde gelegten persönlichen Entgelt-
punkte nicht neu bestimmt, soweit nicht in den folgen-
den Vorschriften etwas anderes bestimmt ist. 

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Hinterbliebenenrente, die wegen der Ansprüche 
weiterer Hinterbliebener auf die Höhe der Versicher-
tenrente gekürzt war, ist die Kürzung aufzuheben, 
wenn der Anspruch eines Hinterbliebenen wegfällt. 

§ 298 

Umwertung in persönliche Entgeltpunkte 

(1) Besteht am 1. Januar 1992 Anspruch auf eine 
Rente, werden dafür persönliche Entgeltpunkte ermit-
telt (Umwertung), indem der Monatsbetrag der zu lei-
stenden anpassungsfähigen Rente einschließlich des 
Erhöhungsbetrags in einer Halbwaisenrente durch 
den aktuellen Rentenwert und den für die Rente zu 
diesem Zeitpunkt maßgebenden Rentenartfaktor ge-
teilt wird. Beruht der Monatsbetrag der Rente sowohl 
auf Zeiten der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten als auch der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung, erfolgt die Umwertung für die jewei-
ligen Rententeile ge trennt. Über die Umwertung ist 
spätestens in der Mitteilung über die Rentenanpas

-

sung zum 1. Juli 1992 zu informieren. Ein besonderer 
Bescheid ist nicht erforderlich. 

(2) Bei der Umwertung ist der Rentenbetrag zu-
grunde zu legen, der sich vor Anwendung von Vor-
schriften dieses Gesetzbuchs über die nur anteilige 
Leistung der Rente ergibt. 

(3) Die Absätze 1 und 2 sind für die Ermittlung von 
persönlichen Entgeltpunkten aus einer vor dem 1. Ja-
nuar 1992 geleisteten Rente entsprechend anzuwen-
den. 

(4) Abweichend von Absatz 1 sind die Erziehungs-
renten, auf die am 31. Dezember 1991 ein Anspruch 
bestand, für die Zeit vom 1. Januar 1992 an neu zu 
berechnen. Dabei sind mindestens die persönlichen 
Entgeltpunkte zugrunde zu legen, die sich bei einer 
Umwertung des bisherigen Rentenbetrags ergeben 
würden. 

(5) Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 
die vom 1. Januar 1992 an als Regelaltersrente gelei-
stet werden, sind auf Antrag neu zu berechnen, wenn 
nach Eintritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit 
Beitragszeiten zurückgelegt sind. 

§ 299 

Umstellungsrenten 

(1)Der Rentenartfaktor beträgt für Umstellungsren-
ten, die als Renten wegen Erwerbsunfähigkeit gelten, 
0,8667. 

(2) Umstellungsrenten als Renten wegen Erwerbs-
unfähigkeit werden auf Antrag nach den vom 1. Ja-
nuar 1992 an geltenden Vorschriften neu berechnet, 
wenn für Versicherte nach Vollendung des 55. Le-
bensjahres für zwölf Kalendermonate Beiträge ge-
zahlt worden sind und sie erwerbsunfähig sind. Diese 
neu berechneten Renten werden nur geleistet, wenn 
sie um zwei Dreizehntel höher sind als die Umstel-
lungsrenten. 

(3) Entgeltpunkte für am 1. Januar 1992 laufende 
Umstellungsrenten werden zu gleichen Teilen lük-
kenlos auf die Zeit vom Kalendermonat der Voll-
endung des 15. Lebensjahres bis zum Kalendermonat 
vor der Vollendung des 55. Lebensjahres der Versi-
cherten verteilt. 

§ 300 

Aktueller Rentenwert für 1992 

Bei der Bestimmung des vom 1. Juli 1992 an gelten-
den aktuellen Rentenwerts sind als Daten des vorver-
gangenen Kalenderjahres 

1. für die Ermittlung des Faktors der Veränderung der 
Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich 
beschäftigten Arbeitnehmer das bei der Bestim-
mung der allgemeinen Bemessungsgrundlage für 
das Jahr 1991 verwendete durchschnittliche Brut-
toarbeitsentgelt für das Jahr 1990 und 
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2. die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn des 
Jahres 1992 vorliegenden Daten über die Netto-
quote für Arbeitsentgelt und die Rentennettoquote 
für das Jahr 1990 

zugrunde zu legen. 

§ 301 

Verordnungsermächtigung 

Der Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates bis zum 31. Dezember 1991 

1. die Anlage 1 um die gemäß § 1255 Abs. 1 der 
Reichsversicherungsordnung bestimmten durch-
schnittlichen Bruttoarbeitsentgelte für die Kalen-
derjahre 1988 und 1989 zu ergänzen, 

2. das vorläufige Durchschnittsentgelt für das Jahr 
1991 zu bestimmen, indem das Durchschnittsent-
gelt für das Jahr 1990 um den Vomhundertsatz 
erhöht wird, um den das Durchschnittsentgelt für 
das Jahr 1990 höher ist als das Durchschnittsentgelt 
für das Jahr 1989. 

FÜNFTER UNTERABSCHNITT 

Zusammentreffen von Renten 
und von Einkommen 

§ 302 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung 

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente und auf eine Rente aus der Unfallversiche-
rung, die für die Leistung der Rente zu berücksichti-
gen war, wird die Rente insoweit nicht geleistet, als 
die Summe dieser Renten den Grenzbetrag über-
steigt. 

(2) Bei der Ermittlung der Summe der zusammen-
treffenden Renten bleiben unberücksichtigt 

1. bei der Rente 

a) der Betrag, der den Grenzbetrag übersteigt, 

b) der auf den Leistungszuschlag für ständige Ar-
beiten unter Tage entfallende Anteil, 

c) der auf den Erhöhungsbetrag in Waisenrenten 
entfallende Anteil, 

2. bei der Verletztenrente aus der Unfa llversicherung 
je 16,67 vom Hundert des aktuellen Rentenwerts 
für jeden Prozentpunkt der Minderung der Er-
werbsfähigkeit, wenn diese mindestens 60 vom 
Hundert beträgt und die Rente aufgrund einer ent-
schädigungspflichtigen Silikose oder Siliko-Tu-
berkulose geleistet wird. 

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente und auf eine Rente aus der Unfallversiche-
rung, die für die Leistung der Rente nicht zu berück-
sichtigen war, verbleibt es für die Leistung dieser 
Rente dabei. 

(4) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente mit Zeiten sowohl der Rentenversicherung 
der Arbeiter oder der Angestellten als auch der 
knappschaftlichen Rentenversicherung und ruhte we-
gen einer Rente aus der Unfallversicherung die Rente 
mit den Zeiten der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung vorrangig, verbleibt es für die Leistung dieser 
Rente dabei. 

(5) Der Grenzbetrag beträgt 

1. bei Renten, für die die allgemeine Wartezeit in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung nicht er-
füllt ist, 

a) bei Renten aus eigener Versicherung 
80 vom Hundert, 

b) bei Witwenrenten oder Witwerrenten 
48 vom Hundert, 

2. bei Renten, für die die allgemeine Wartezeit in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt ist, 

a) bei Renten aus eigener Versicherung 
95 vom Hundert, 

b) bei Witwenrenten oder Witwerrenten 
57 vom Hundert 

eines Zwölftels des Jahresarbeitsverdienstes, der der 
Berechnung der Rente aus der Unfallversicherung zu-
grundeliegt, mindestens jedoch des Betrages, der sich 
ergibt, wenn der im Dezember 1991 zugrundelie-
gende persönliche Vomhundertsatz mit zwei Dritteln 
des aktuellen Rentenwerts vervielfältigt wird (Min-
destgrenzbetrag). Beruht die Rente ausschließlich auf 
Zeiten der knappschaftlichen Rentenversicherung, ist 
der persönliche Vomhundertsatz mit 1,0106 zu ver-
vielfältigen. Beruht sie auch auf Zeiten der Rentenver-
sicherung der Arbeiter oder der Angestellten, ist ein 
durchschnittlicher persönlicher Vomhundertsatz zu 
ermitteln, indem der Vomhundertsatz nach Satz 2 und 
der persönliche Vomhundertsatz der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten mit der ihrer 
Ermittlung zugrundeliegenden jeweiligen Anzahl an 
Monaten vervielfältigt und die Summe beider Ergeb-
nisse durch die Summe aller Monate geteilt wird. 
Liegt der Rente ein persönlicher Vomhundertsatz 
nicht zugrunde, ist Mindestgrenzbetrag das 50fache 
des aktuellen Rentenwerts. Für die ersten drei Monate 
nach Beginn der Witwenrente oder Witwerrente wird 
der Grenzbetrag mit dem für eine Rente aus eigener 
Versicherung geltenden Vomhundertsatz ermittelt. 

(6) Der Grenzbetrag beträgt bei Halbwaisenrenten 
das 13,33fache, bei Vollwaisenrenten das 20fache des 
aktuellen Rentenwerts. 

§ 303 

Mindestgrenzbetrag 
bei Versicherungsfällen vor dem 1. Januar 1979 

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente, die auf einem Versicherungsfall vor dem 
1. Januar 1979 beruht, und ruhte diese wegen einer 
Rente aus der Unfallversicherung, beträgt der Min-
destgrenzbetrag 
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1. bei einer Rente aus eigener Versicherung 
85 vom Hundert, 

2. bei einer Witwenrente oder Witwerrente 
51 vom Hundert 

des Betrages, der sich ergibt, wenn der im Dezember 
1991 zugrundeliegende persönliche Vomhundertsatz 
mit zwei Dritteln des aktuellen Rentenwerts verviel-
fältigt wird. 

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente, für die die allgemeine Wartezeit in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt ist und 
die auf einem Versicherungsfall vor dem 1. Januar 
1979 beruht, und ruhte diese Rente wegen einer Rente 
aus der Unfallversicherung, die auf einem Unfa ll  oder 
Tod vor dem 1. Januar 1979 beruht, beträgt der Min-
destgrenzbetrag 

1. bei einer Rente aus eigener Versicherung 
100 vom Hundert , 

2. bei einer Witwenrente oder Witwerrente 
60 vom Hundert 

des Betrages, der sich ergibt, wenn der im Dezember 
1991 zugrundeliegende persönliche Vomhundertsatz 
mit zwei Dritteln des aktuellen Rentenwerts verviel-
fältigt wird. 

(3) § 302 Abs. 5 Satz 2 und 3 ist anzuwenden. 

§ 304 
Rente für Bergleute und Arbeitslosengeld 

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf Rente 
für Bergleute und auf Arbeitslosengeld, das nicht zu 
berücksichtigen war, verbleibt es für die Leistung der 
Rente dabei. 

§ 305 
Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes 

(1) Ist der Versicherte vor dem 1. Januar 1986 ge-
storben oder haben die Ehegatten bis zum 31. Dezem-
ber 1988 eine wirksame Erklärung über die weitere 
Anwendung des bis zum 31. Dezember 1985 gelten-
den Hinterbliebenenrentenrechts abgegeben, wer-
den auf eine Witwenrente oder Witwerrente die Vor-
schriften über die Einkommensanrechnung auf Ren-
ten wegen Todes nicht angewendet. 

(2) Ist der Versicherte vor dem 1. Januar 1986 ge-
storben und ist eine erneute Ehe der Witwe oder des 
Witwers aufgelöst oder für nichtig erklärt worden, 
werden auf eine Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten die Vorschriften über die 
Einkommensanrechnung auf Renten wegen Todes 
nicht angewendet. Besteht für denselben Zeitraum 
Anspruch auf Witwenrente oder Witwerrente oder auf 
eine solche Rente aus der Unfallversicherung, werden 
diese Ansprüche in der Höhe berücksichtigt, die sich 
nach Anwendung der Vorschriften über die Ein-
kommensanrechnung auf Renten wegen Todes er-
gibt. 

(3) Ist der Versicherte in der Zeit vom 1. Januar 1986 
bis zum 31. Dezember 1995 gestorben und wurde die 
Ehe vor dem 1. Januar 1986 geschlossen, werden auf 
eine Witwenrente bis zum Ablauf von zwölf Kalender-
monaten nach dem Tode des Versicherten die Vor-
schriften über die Einkommensanrechnung auf Ren-
ten wegen Todes nicht angewendet. Anschließend 
werden sie mit der Maßgabe angewendet, daß für 
jeweils zwölf Kalendermonate das nach Abzug der 
Minderungsbeträge verbleibende Einkommen zu-
nächst in Höhe von zehn vom Hundert, dann in Höhe 
von 20 vom Hundert, dann in Höhe von 30 vom Hun-
dert und erst nach Ablauf des 48. auf den Sterbemonat 
folgenden Kalendermonats in Höhe von 40 vom Hun-
dert angerechnet wird. 

(4) Auf Antrag gilt Absatz 3 entsprechend bei Wit-
werrenten, wenn die Verstorbene den Unterhalt ihrer 
Familie oder, wenn die Ehe vor dem 1. Juli 1977 ge-
schieden worden ist, den Unterhalt des geschiedenen 
Ehemannes im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand 
vor dem Tode überwiegend bestritten hat. 

(5) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
Waisenrente für Waisen, die das 18. Lebensjahr be-
reits vollendet haben, findet eine Einkommensan-
rechnung nur dann statt, wenn den Waisen 

1. eine Ausbildungsvergütung von wenigstens 1 000 
Deutsche Mark zusteht oder 

2. mit Rücksicht auf die Ausbildung 

a) Unterhaltsgeld von wenigstens 730 Deutsche 
Mark monatlich oder 

b) Übergangsgeld von wenigstens 800 Deutsche 
Mark monatlich 

zusteht oder nur deswegen nicht zusteht, weil 
sie über anrechnungsfähiges Einkommen verfü-
gen. 

Familienbezogene Erhöhungsbeträge und einmalige 
Zuwendungen bleiben außer Ansatz. 

SECHSTER UNTERABSCHNITT 

Zusatzleistungen 

§ 306 
Zuschuß zur Krankenversicherung 

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
einen Zuschuß zu den Aufwendungen für die Kran-
kenversicherung und war der Berechtigte bereits zu 
diesem Zeitpunkt nicht in der gesetzlichen Kranken-
versicherung oder bei einem der deutschen Aufsicht 
unterliegenden Krankenversicherungsunternehmen 
versichert, wird dieser Zuschuß in der bisherigen 
Höhe zu der Rente und einer sich unmittelbar daran 
anschließenden Rente desselben Berechtigten weiter-
geleistet. 

(2) Besteht am 1. Januar 1992 Anspruch auf einen 
Zuschuß zu den Aufwendungen für die Krankenversi-
cherung, der nicht nur nach Anwendung der Vor-
schriften eines Rentenanpassungsgesetzes für De- 
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zember 1991 höher als der Beitragsanteil war, den der 
Träger der Rentenversicherung als Krankenversiche-
rungsbeitrag für pflichtversicherte Rentenbezieher zu 
tragen hat, wird der Zuschuß zu der Rente und einer 
sich unmittelbar daran anschließenden Rente dessel-
ben Berechtigten mindestens in der bisherigen Höhe, 
höchstens in Höhe der Hälfte der tatsächlichen Auf-
wendungen für die Krankenversicherung, weiterge-
leistet. 

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 nach einem Ren-
tenanpassungsgesetz Anspruch auf einen Auffüllbe-
trag, der als Zuschuß zu den Aufwendungen für die 
Krankenversicherung gilt, wird dieser in der bisheri-
gen Höhe weitergeleistet. Rentenerhöhungen, die 
sich aufgrund von Rentenanpassungen nach dem 
31. Dezember 1991 ergeben, werden hierauf ange-
rechnet. 

§ 307 

Unterbringung von Rentenberechtigten 

(1) Sind zur Unterbringung eines Rentenberechtig-
ten in einem Altersheim, einem Kinderheim oder einer 
ähnlichen Einrichtung im Dezember 1991 Mittel auf-
gewendet worden, können Mittel hierfür weiterhin 
aufgewendet werden. 

(2) Die Rente des mit Mitteln der Rentenversiche-
rung untergebrachten Rentenberechtigten wird höch-
stens in Höhe des im Dezember 1991 nach Berück-
sichtigung der Unterbringungskosten geleisteten Be-
trags weitergeleistet. 

SIEBTER UNTERABSCHNITT 

Leistungen an Berechtigte außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

§ 308 
Grundsatz 

(1) Bestand Anspruch auf Leistung einer Rente vor 
dem Zeitpunkt, von dem an geänderte Vorschriften 
über Leistungen an Berechtigte außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs gelten, wird die 
Rente allein aus Anlaß der Rechtsänderung nicht neu 
berechnet. 

(2) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente, bei der der Anspruch oder die Höhe von 
der Minderung der Erwerbsfähigkeit abhängig war, 
und wurde hierbei die jeweilige Arbeitsmarktlage be-
rücksichtigt oder hätte sie berücksichtigt werden kön-
nen, gilt dies auch weiterhin. 

§ 309 

Ermessensleistungen an besondere 
Personengruppen 

(1) Versicherte, die nicht Deutsche sind und sich 
gewöhnlich außerhalb des Geltungsbereichs dieses 
Gesetzbuchs aufhalten, können die Rente wie Deut-

sche bei einem entsprechenden Aufenthalt erhalten, 
wenn sie 

1. zwischen dem 30. Januar 1933 und dem 8. Mai 
1945 das Gebiet des Deutschen Reiches oder der 
Freien Stadt Danzig verlassen haben, um sich einer 
von ihnen nicht zu vertretenden und durch die poli-
tischen Verhältnisse bedingten besonderen 
Zwangslage zu entziehen, oder aus den gleichen 
Gründen in diese Gebiete nicht zurückkehren 
konnten, 

2 Vertriebene (§ 1 Abs. 2 Nr. 1 Bundesvertriebenen-
gesetz) aus den in den Jahren 1938 und 1939 in das 
Deutsche Reich eingegliederten Gebieten sind und 
als solche im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs 
anerkannt sind oder 

3. früher deutsche Staatsangehörige waren und als 
Angehörige deutscher geistlicher Genossenschaf-
ten oder ähnlicher Gemeinschaften aus überwie-
gend religiösen oder sittlichen Beweggründen mit 
Krankenpflege, Unterricht, Seelsorge oder ähnli-
chen gemeinnützigen Tätigkeiten außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs beschäftigt 
waren und bis zum 31. Dezember 1984 Anspruch 
auf eine Rente entstanden ist. 

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die Leistung von 
Renten an Hinterbliebene der in Absatz 1 genannten 
Versicherten, die selbst weder Deutsche sind noch zu 
den Berechtigten nach Absatz 1 gehören. Sie erhalten 
70 vom Hundert der Rente an Hinterbliebene. 

(3) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
eine Rente als Ermessensleistung und könnte diese 
Leistung nach Absatz 1 oder 2 nicht mehr erbracht 
werden, gelten Versicherte und ihre Hinterbliebenen 
insoweit als Berechtigte. 

(4) Versicherte mit gewöhnlichem Aufenthalt in der 
Deutschen Demokratischen Republik oder in Ber lin 
(Ost) können zur Rente eines dortigen Trägers der 
Sozialversicherung eine Zusatzrente aus 

1. Pflichtbeiträgen aufgrund einer Beschäftigung 
oder selbständigen Tätigkeit, 

2. freiwilligen Beiträgen, die sie während einer Be-
schäftigung oder selbständigen Tätigkeit im Land 
Berlin gezahlt haben, in der sie nur wegen Ober-
schreitens der Jahresarbeitsverdienstgrenze ent-
weder versicherungsfrei waren oder der Versiche-
rungspflicht nicht unterlagen, und 

3. hierzu gezahlten Höherversicherungsbeiträgen 

erhalten, wenn diese Beiträge in der Zeit vom 1. April 
1949 bis zum 31. Dezember 1961 für mindestens zwölf 
Kalendermonate, in denen die Versicherten ihren ge-
wöhnlichen Aufenthalt in der Deutschen Demokrati-
schen Republik oder in Ber lin (Ost) hatten, an die 
Versicherungsanstalt Berlin (West), die Landesversi-
cherungsanstalt Ber lin oder die Bundesversiche-
rungsanstalt für Angestellte gezahlt worden sind und, 
soweit sie nach Entgelten berechnet worden sind, 
hierauf die Vorschriften über den Lohnausgleich nach 
der Dritten Verordnung zur Neuordnung des Geld-
wesens (Währungsergänzungsverordnung) vom 
20. März 1949 (Verordnungsblatt für Groß-Berlin 

 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Teil I S. 86) in Verbindung mit den dazu ergangenen 
Durchführungsbestimmungen Anwendung gefunden 
haben. Den Hinterbliebenen der in Satz 1 genannten 
Versicherten kann eine entsprechende Zusatzrente 
gezahlt werden. Der Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung kann im Benehmen mit dem Senator 
für Gesundheit und Soziales in Berlin Richtlinien für 
die Zahlung der Zusatzrenten und das dabei zu be-
achtende Verfahren erlassen. 

(5) Die Leistungen nach dieser Vorschrift gelten 
nicht als Leistungen der sozialen Sicherheit. 

§ 310 

Zusatzleistungen 

(1) Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
einen Zuschuß zu den Aufwendungen für die Kran-
kenversicherung, wird dieser Zuschuß in der bisheri-
gen Höhe zu der Rente und einer sich unmittelbar 
daran anschließenden Rente desselben Berechtigten 
weitergeleistet. 

(2) Berechtigte erhalten für ein Kind einen Kinder-
zuschuß zu einer Rente nur, wenn sie bei gewöhnli-

chem Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzbuchs hierauf am 31. Dezember 1991 einen 
Anspruch hatten. 

SECHSTES KAPITEL 
Bußgeldvorschriften 

§ 311 

Bußgeldvorschriften 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder 
leichtfertig 

1. entgegen § 191 Abs. 1 Satz 1 eine Auskunft oder 
eine Änderung nicht, nicht richtig, nicht vollstän-
dig oder nicht rechtzeitig erteilt oder mitteilt oder 

2. entgegen § 191 Abs. 1 Satz 2 die erforderlichen 
Unterlagen nicht, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 5 000 Deutsche Mark geahndet werden. 
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Anlage 1 

Durchschnittsentgelt in DM/RM 

Jahr Durchschnittsentgelt 

1891 700 
92 700 
93 709 
94 714 
95 714 
96 728 
97 741 
98 755 
99 773 

1900 796 
01 814 
02 841 
03 855 
04 887 
05 910 
06 946 
07 987 
08 1 019 
09 1 046 

1910 1 078 
11 1 119 
12 1 164 
13 1 182 
14 1 219 
15 1 178 
16 1 233 
17 1 446 
18 1 706 
19 2 010 

1920 3 729 
21 9 974 
24 1 233 
25 1 469 
26 1 642 
27 1 742 
28 1 983 
29 2 110 

1930 2 074 
31 1 924 
32 1 651 
33 1 583 
34 1 605 
35 1 692 
36 1 783 
37 1 856 
38 1 947 
39 2 092 

Jahr Durchschnittsentgelt 

1940 2 156 
41 2 297 
42 2 310 
43 2 324 
44 2 292 
45 1 778 
46 1778 
47 1 833 
48 2 219 
49 2 838 

1950 3 161 
51 3 579 
52 3 852 
53 4 061 
54 4 234 
55 4 548 
56 4 844 
57 5 043 
58 5 330 
59 5 602 

1960 6 101 
61 6 723 
62 7 328 
63 7 775 
64 8 467 
65 9 229 
66 9 893 
67 10 219 
68 10 842 
69 11 839 

1970 13 343 
71 14 931 
72 16 335 
73 18 295 
74 20 381 
75 21 808 
76 23 335 
77 24 945 
78 26 242 
79 27 685 

1980 29 485 
81 30 900 
82 32 198 
83 33 293 
84 34 292 
85 35 286 
86 36 627 
87 37 726 
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Anlage 2 

Jährliche Beitragsbemessungsgrenzen in DM/RM 

Zeitraum 
Rentenversicherung der Knappschaftfiche 

Renten

-

versicherung Arbeiter Angestellten 

1. 1. 1924-31. 12. 1924   1 056 4 080 
1. 1. 1925-30.4. 1925   1 380 4 080 
1. 5. 1925-31.12. 1925   1 380 6 000 
1. 1. 1926-31.12. 1926   1 908 6 000 
1. 1. 1927-31. 12. 1927   2 016 6 000 
1. 1. 1928-31.8. 1928   2 748 6 000 
1. 9. 1928-31.12. 1928   2 748 8 400 
1. 1. 1929-31.12. 1929   2 928 8 400 
1. 1. 1930-31.12. 1930   2 880 8 400 
1. 1. 1931-31.12. 1931   2 676 8 400 
1. 1. 1932-3112. 1932.  2 292 8 400 
1. 1. 1933-31. 12. 1933 2 196 8 400 
1. 1. 1934-31. 12. 1934   2 004 7 200 
1. 1. 1935-31.12. 1935   2 112 7 200 
1. 1. 1936-31.12. 1936   2 220 7 200 
1. 1. 1937-31.12. 1937   2 316 7 200 
1. 1. 1938-31.12. 1938   2 700 7 200 
1. 1. 1939-31.12. 1939   3 000 7 200 
1. 1. 1940-31.12. 1940   3 096 7 200 
1. 1. 1941-31.12. 1941   3 300 7 200 
1. 1. 1942-30.6. 1942   3 312 7 200 
1. 7. 1942-31.12. 1942   3 600 7 200 
1. 1. 1943-28.2. 1947   3 600 7 200 4 800 
1. 3. 1947-31.5. 1949   3 600 7 200 7 200 
1. 6. 1949-31.8. 1952   7 200 8 400 
1. 9. 1952-31.12. 1958   9 000 12 000 
1. 1. 1959-31.12. 1959   9 600 12 000 
1. 1. 1960-31.12. 1960   10 200 12 000 
1. 1. 1961-31.12. 1961   10 800 13 200 
1. 1. 1962-31.12. 1962   11 400 13 200 
1. 1. 1963-31. 12. 1963 12 000 14 400 
1. 1. 1964-31. 12. 1964   13 200 16 800 
1. 1. 1965-31. 12. 1965 14 400 18 000 
1. 1. 1966-31.12. 1966   15 600 19 200 
1. 1. 1967-31.12. 1967   16 800 20 400 
1. 1. 1968-31.12. 1968   19 200 22 800 
1. 1. 1969-31.12. 1969   20 400 24 000 
1. 1. 1970-31.12. 1970   21 600 25 200 
1. 1. 1971-31. 12. 1971 22 800 27 600 
1. 1. 1972-31.12. 1972   25 200 30 000 
1. 1. 1973-31.12. 1973 27 600 33 600 
1. 1. 1974-31.12. 1974   30 000 37 200 
1. 1. 1975-31.12. 1975   33 600 40 800 
1. 1. 1976-31.12. 1976   37 200 45 600 
1. 1. 1977-31.12. 1977   40 800 50 400 
1. 1. 1978-31.12. 1978   44 400 55 200 
1. 1. 1979-31.12. 1979   48 000 57 600 
1. 1. 1980-31. 12. 1980 50 400 61 200 
1. 1. 1981-31. 12. 1981 52 800 64 800 
1. 1. 1982-31. 12. 1982 56 400 69 600 
1. 1. 1983-31.12. 1983   60 000 73 200 
1. 1. 1984-31.12. 1984   62 400 76 800 
1. 1. 1985-31.12. 1985   64 800 80 400 
1. 1. 1986-31. 12. 1986 67 200 82 800 
1. 1. 1987-31.12. 1987   68 400 85 200 
1. 1. 1988-31. 12. 1988   72 000 87 600 
1. 1. 1989-31.12. 1989   73 200 90 000 
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Anlage 3 

Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen 

1. Rentenversicherung der Arbeiter 

Zeitraum 

Lohn- oder Beitragsklassen (Wochenbei träge) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1. 1. 1891-31. 12. 1899 0,0071 0,0118 0,0178 0,0305 
1. 1. 1900-31. 12. 1906 0,0061 0,0099 0,0152 0,0220 0,0306 
1. 1. 1907-30.9. 1921 0,0044 0,0070 0,0108 0,0155 0,0263 
1. 1. 1924-31. 12. 1933 0,0029 0,0055 0,0089 0,0122 0,0164 0,0223 0,0267 
1. 1. 1934-27.6. 1942 0,0026 0,0045 0,0076 0,0108 0,0138 0,0169 0,0200 0,0240 0,0276 0,0292 

28. 6. 1942-29.5. 1949 0,0024 0,0043 0,0071 0,0100 0,0128 0,0157 0,0185 0,0214 0,0244 0,0271 

30. 5. 1949-31. 12. 1954 0,0014 0,0024 0,0041 0,0057 0,0082 0,0114 0,0163 0,0228 0,0294 0,0359 0,0424 0,0534 

1. 1. 1955-31. 12. 1955 0,0011 0,0020 0,0033 0,0046 0,0066 0,0092 0,0132 0,0185 0,0237 0,0290 0,0343 
1. 1. 1956-31. 12. 1956 0,0010 0,0019 0,0031 0,0043 0,0062 0,0087 0,0124 0,0173 0,0223 0,0273 0,0322 
1. 1. 1957-28.2. 1957 0,0010 0,0018 0,0030 0,0042 0,0059 0,0083 0,0119 0,0167 0,0214 0,0262 0,0309 

2. Rentenversicherung der Angestellten 

Zeitraum 

Gehalts- oder Beitragsklassen (Monatsbeiträge) 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
(A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (J) (K) 

1. 1. 1913-31.7. 1921 0,0254 0,0443 0,0632 0,0824 0,1085 0,1400 0,1714 0,2159 0,2824 

1. 1. 1924-31. 12. 1933 0,0151 0,0421 0,0835 0,1380 0,1975 0,2441 0,2996 0,3575 0,3982 0,4513 

1. 1. 1934-30.6. 1942 0,0136 0,0389 0,0761 0,1265 0,1776 0,2291 0,2816 0,3332 0,3844 0,4357 

1. 7. 1942-31.5. 1949 0,0119 0,0360 0,0716 0,1188 0,1663 0,2143 0,2617 0,3087 0,3562 0,4037 

1. 6. 1949-31. 12. 1954 0,0034 0,0102 0,0170 0,0238 0,0340 0,0476 0,0679 0,0951 0,1223 0,1509 0,1809 0,2223 

1. 1. 1955-31. 12. 1955 0,0027 0,0082 0,0137 0,0192 0,0275 0,0385 0,0550 0,0770 0,0989 0,1237 0,1512 

1. 1. 1956-31. 12. 1956 0,0026 0,0077 0,0129 0,0181 0,0258 0,0361 0,0516 0,0723 0,0929 0,1161 0,1419 

1. 1. 1957-28.2. 1957 0,0025 0,0074 0,0124 0,0174 0,0248 0,0347 0,0496 0,0694 0,0892 0,1115 0,1363 
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noch Anlage 3 

Entgeltpunkte für Beiträge nach Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen 

3. Knappschaftliche Rentenversicherung 

Arbeiter 

Zeitraum 
Beitragsklasse 

I II III IV V VI VII VIII IX X 

bis 30.9. 1921 0,0446 0,0595 0,0743 0,0892 0,1040 0,1189 0,1338 

1. 1. 1924-30.6. 1926 0,0446 0,0595 0,0743 0,0892 0,1040 0,1189 0,1338 

1.7.1926-31.12.1938 0,0405 0,0541 0,0676 0,0811 0,0946 0,1081 0,1216 0,1387 0,1533 0,1705 

1.1.1939-31.12.1942 0,0279 0,0391 0,0503 0,0615 0,0726 0,0838 0,0950 0,1062 0,1173 

Angestellte 

Zeitraum 
Gehaltsklasse 

A B C D E F G H J K 

bis 31.7. 1921 0,0223 0,0446 0,0892 0,1486 0,2081 0,2378 0,2378 0,2378 

1.1.1924-30.6.1926 0,0223 0,0446 0,0892 0,1486 0,2081 0,2378 0,2378 0,2378 

1.7.1926-31.12.1938 0,0203 0,0405 0,0811 0,1351 0,1892 0,2162 0,2162 0,2175 0,2173 0,2173 

1. 1. 1939-31. 12. 1942 0,0168 0,0335 0,0671 0,1118 0,1565 0,1788 0,1788 

Doppelversicherung * ) 

1.1.1924-30.6.1926 0,0297 0,0595 0,1189 0,1982 0,2774 0,3171 0,3171 0,3171 

*) Diese Werte sind nur anzusetzen, wenn neben Beiträgen zur knappschaftlichen Pensionsversicherung der Angestellten Beiträge zur Renten-
versicherung der Angestellten gezahlt sind. 
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Anlage 4 

Beitragsbemessungsgrundlage für Beitragsklassen 

Bezeichnung der Bei tragsklasse 
Beitrags

-

bemessungsgrundlage 
DM 

I 12,50 
II 50 

III A 100 100 
IV 150 
V B 200 200 

VI 250 
VII C 300 300 

VIII 350 
IX D 400 400 
X 450 

XI E 500 500 
XII 550 

XIII F 600 600 
XIV 650 
XV G  700 700 

XVI H 750 
XVII J 800 800 

XVIII K 850 
XIX L 900 900 
XX M 950 

XXI N 1000 1000 
XXII O 1 050 

XXIII P 1 100 1 100 
XXIV Q 1 150 
XXV R 1200 1200 

XXVI S 1 250 
XXVII T 1 300 1 300 

XXVIII U 1 350 
XXIX V 1400 1400 

1 500 1 500 
1 600 1 600 
1 700 1700 
1 800 1 800 
1900 1900 
2 000 2 000 
2 100 2 100 
2 200 2 200 
2 300 2 300 
2400 2400 
2 500 2 500 
2 600 2 600 
2 800 2 800 
3 100 3 100 

93 
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Anlage 5 

Entgeltpunkte für Berliner Beiträge 
1. Freiwillige Beiträge zur Versicherungsanstalt Ber lin 

Zeitraum 

Beitragswert zur Rentenversicherung 
(Gesamtbeitragswert zur Kranken- und Rentenversicherung) 

6 (12) RM/DM 12 (20) RM/DM 

1. 7. 1945-31.5. 1949 0,0360 0,1188 

1. 6. 1949-31. 12. 1950 0,0170 0,0340 

2. Beiträge nach Beitragsklassen 

Zeitraum I/II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Monatsbeiträge 

1. 6. 1949-31. 12. 1954 0,0102 0,0170 0,0238 0,0340 0,0436 0,0639 0,0951 0,1223  0,1509 0,1809 0,2223 

Wochenbeiträge 

0,0024 0,0041 0,0057 0,0082 0,0114 0,0163 0,0228 0,0294 0,0359 0,0424 0,0534 

Anlage 6 

Werte zur Umrechnung der Beitragsbemessungsgrundlagen 
von Franken in Deutsche Mark 

Jahr Umrechnungswert 

1947 0,0143 
1948 0,0143 
1949 0,0147 
1950 0,0148 
1951 0,0127 
1952 0,0113 
1953 0,0112 
1954 0,0113 
1955 0,0113 
1956 0,0108 
1957 0,0103 
1958 0,0093 
1959 0,0091 

Anlage 7 
Entgeltpunkte für saarländische Beiträge 

1. Rentenversicherung der Arbeiter 
Beitragsklassen/Beitragswert in Franken 

(Wochenbeiträge) 

Zeitraum 
Lohn- oder Beitragsklassen 

I II III IV V VI VII VIII 

20.11.1947-30.4.1948 0,0027 0,0054 0,0080 0,0107 0,0134 0,0161 0,0188 0,0215 

1.5.1948-31.12.1950 0,0021 0,0041 0,0062 0,0082 0,0103 0,0123 0,0144 0,0164 
1.1. 1951-31.8. 1951 0,0014 0,0028 0,0042 0,0056 0,0070 0,0083 0,0097 0,0111 

1.9.1951-31.12.1951 0,0015 0,0030 0,0045 0,0067 0,0097 0,0126 0,0156 0,0186 
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(Monatsbeiträge) 

Zeitraum 
Lohn- oder Beitragsklassen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 1. 1952-31. 12. 1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363 
1. 1. 1956-31. 12. 1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482 
1. 1. 1957-31.8. 1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273 

Lohn- oder Beitragsklassen 

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX 

0,0241 0,0268 
0,0185 0,0205 0,0226 0,0247 0,0267 0,0288 0,0308 
0,0125 0,0139 0,0153 0,0167 0,0181 0,0195 0,0208 0,0223 0,0236 0,0250 0,0355 0,0436 
0,0215 0,0245 0,0275 0,0304 0,0371 0,0436 0,0516 
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2. Rentenversicherung der Angestellten 
Beitragsklassen/Beitragswert in Franken 

(Monatsbeiträge) 

Zeitraum 

Gehalts- oder 

A B C D E F G H 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1.12.1947-30.4.1948 0,0112 0,0224 0,0336 0,0449 0,0561 0,0673 0,0385 0,0897 

1.5.1948-31.12. 1950 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528 0,0617 0,0705 

1.1.1951-31.8. 1951 0,0060 0,0119 0,0179 0,0238 0,0298 0,0358 0,0417 0,0477 

1.9.1951-31.12.1951 0,0064 0,0128 0,0193 0,0289 0,0418 0,0547 0,0676 0,0805 

1.1.1952-31.12.1955 0,0098 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575 

1.1.1956-31.12. 1956 0,0078 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008 

1.1.1957-31.8. 1957 0,0071 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 

3. Landwirteversorgung 

Zeitraum 
Lohn- oder Beitragsklassen 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1.1954-31.12.1955 0,0197 0,0394 0,0591 0,0788 0,0984 0,1181 0,1575 0,1969 0,2363 

1.1.1956-31.12.1956 0,0155 0,0310 0,0465 0,0620 0,0776 0,0931 0,1008 0,1241 0,1551 0,1861 0,2482 

1.1.1953-31.8.1957 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273 

1.9.1957-31.12.1953 0,0142 0,0284 0,0426 0,0568 0,0710 0,0852 0,0924 0,1137 0,1421 0,1705 0,2273 

1.1.1958-31.12.1958 0,0121 0,0243 0,0364 0,0486 0,0607 0,0728 0,0789 0,0971 0,1214 0,1457 0,1942 

1.1.1959-31.12.1959 0,0113 0,0226 0,0339 0,0452 0,0565 0,0678 0,0735 0,0904 0,1130 0,1356 0,1808 

1.1.1960-31.12.1960 0,0097 0,0194 0,0291 0,0388 0,0485 0,0582 0,0630 0,0776 0,0970 0,1164 0,1552 

1.1.1961-31.12.1961 0,0088 0,0176 0,0264 0,0352 0,0440 0,0528 0,0572 0,0704 0,0880 0,1056 0,1408 

1.1.1962-31.12.1962 0,0081 0,0162 0,0242 0,0323 0,0404 0,0485 0,0525 0,0646 0,0808 0,0969 0,1292 

1.1.1963-31.3.1963 0,0076 0,0152 0,0228 0,0304 0,0381 0,0457 0,0495 0,0609 0,0761 0,0913 0,1218 
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Beitragsklassen 

J K L M N O P Q R S T U 
(9) (10) (11) (12) 

0,1009 0,1122 0,1335 0,1669 0,2003 

0,0793 0,0881 0,0969 0,1057 0,1145 0,1233 0,1321 0,1573 0,1835 0,2097 
0,0537 0,0596 0,0656 0,0715 0,0775 0,0835 0,0894 0,0954 0,1013 0,1129 0,1290 0,1452 

0,0934 0,1063 0,1193 0,1322 0,1613 0,1936 0,2258 
0,1969 0,2363 
0,1241 0,1551 0,1861 0,2482 
0,1137 0,1421 0,1705 0,2273 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Anlage 8 

Lohn-, Beitrags- oder Gehaltsklassen und Beitragsbemessungsgrundlagen in RM/DM für Sachbezugszeiten, 
in denen der Versicherte nicht Lehrling oder Anlernling war. 

Rentenversicherung der Arbeiter Rentenversicherung 
der Angestellten 

Zeitraum Arbeiter * ) Arbeiterinnen ** ) Angestellte  in der Gruppe 

1 2 3 1 2 männlich weiblich 

1. 1. 1891-31. 12. 1899 IV III III III II D B 
1.1.1900-31.12.1906 IV IV III III III D C 
1. 1. 1907-31.7. 1921 V V IV III III E C 
1.8.1921-30.9.1921 V V IV III III — — 
1.1.1924-31.12.1925 V V IV IV III C B 
1.1.1926-31.12.1927 VI V V IV IV C C 
1.1.1928-31.12.1933 VII VI V IV IV C C 
1.1.1934-31.12.1938 VI V V IV IV C C 
1.1.1939-28./30.6.1942 VII VI V V IV D C 

1942 2 124 1 824 1 500 1 428 1 176 2 604 1 776 
1943 2 160 1 860 1 536 1 440 1 188 2 628 1 788 

1944 2 160 1 860 1 548 1 452 1 200 2 604 1 764 

1945 1 872 1 608 1 368 1 272 1 068 2 028 1 368 

1946 1 992 1 716 1 452 1 308 1 116 2 016 1 332 

1947 2 088 1 788 1 536 1 344 1 152 2 088 1 380 
1948 2 424 2 076 1 776 1 584 1 344 2 544 1 668 

1949 2 916 2 508 2 124 1 896 1 620 3 264 2 136 

1950 2 976 2 556 2 124 1 992 1 668 3 612 2 604 

1951 3 396 2 916 2 412 2 280 1 908 4 092 2 940 
1952 3 672 3 156 2 592 2 460 2 052 4 380 3 156 

1953 3 828 3 300 2 688 2 568 2 100 4 584 3 324 

1954 3 972 3 420 2 772 2 664 2 148 4 740 3 456 
1955 4308 3 708 2 976 2 844 2 328 4 848 3 528 

1956 4 596 3 948 3 144 3 048 2 484 5 124 3 744 

Angestellte 

männlich 	weiblich 

1. 1. 1891-31. 12.1899 	IV 	II 

1. 1. 1900-31.1 2.1906 	IV 	III 
1. 1. 1907-31. 12. 1912 	V 	III 
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*) Arbeiter in der Rentenversicherung der Arbeiter 

Gruppe 1 

Arbeiter, die aufgrund ihrer Fachausbildung ihre Ar-
beiten unter eigener Verantwortung selbständig aus-
führen. 

Hierzu gehören u. a.: 

Landwirtschaftsmeister 

Melkermeister und Alleinmelker 

Meister der Tierzucht, des Brennerei- und Molke-
reifaches, der Gärtner-, Kellerei- und Weinbaube-
rufe 

Handwerksmeister 

Haumeister 

Gruppe 2 

Arbeiter, die aufgrund einer abgeschlossenen Lehre 
oder mehr als sechsjähriger Berufserfahrung alle an-
fallenden Arbeiten beherrschen und ohne Anleitung 
verrichten, die motorgetriebene landwirtschaftliche 
Maschinen bedienen, pflegen oder reparieren sowie 
Aufsichtskräfte und Arbeiter, die mit Sozialarbeiten 
beschäftigt werden. 

Hierzu gehören u. a.: 

landwirtschaftlicher Gehilfe 

Gehilfe und Spezialarbeiter der Tierzucht, des 
Brennerei- und Molkereifaches, der Gärtner-, Kel-
lerei- und Weinbauberufe 

Vorarbeiter einschließlich „Baumeister" 

Treckerfahrer (früher Gespannführer) 

Kraftfahrer 

Landarbeiter mit Facharbeiterbrief oder mehr als 
sechsjähriger Berufserfahrung 

Waldarbeiter, Waldarbeitergehilfe und angelernter 
Waldarbeiter mit mehr als sechsjähriger Berufser-
fahrung 

Gruppe 3 

Arbeiter, die mit einfachen, als Hilfsarbeiten zu be-
wertenden Arbeiten beschäftigt sind sowie alle sonsti-
gen Arbeiter, die nicht nach der Leistungsgruppe 1 
oder 2 einzustufen sind. 

Hierzu gehören u. a.: 

Landarbeiter mit weniger als sechsjähriger Berufs-
erfahrung 

Hilfsarbeiter 

angelernter Waldarbeiter mit weniger als sechsjäh-
riger Berufserfahrung 

ungelernter Waldarbeiter  

**) Arbeiterinnen in der Rentenversicherung der 
Arbeiter 

Gruppe 1 

Arbeiterinnen, die aufgrund einer abgeschlossenen 
Lehre oder mehr als sechsjähriger Berufserfahrung 
alle anfallenden Arbeiten beherrschen und ohne An-
leitung verrichten, die motorgetriebene landwirt-
schaftliche Maschinen bedienen, pflegen oder repa-
rieren sowie Aufsichtskräfte und Arbeiterinnen, die 
mit Spezialarbeiten beschäftigt werden. 

Hierzu gehören u. a.: 

Gehilfin 

Wirtschafterin 

Vorarbeiterin 

Spezialarbeiterin 

Landarbeiterin mit Facharbeiterbrief oder mehr als 
sechsjähriger Berufserfahrung. 

Hausgehilfin (auch außerhalb der Landwirtschaft) 
mit mehr als sechsjähriger Berufserfahrung 

angelernte Waldarbeiterin mit mehr als sechsjähri-
ger Berufserfahrung 

Gruppe 2 

Arbeiterinnen, die mit einfachen, als Hilfsarbeiten zu 
bewertenden Arbeiten beschäftigt sind sowie alle son-
stigen Arbeiterinnen, die nicht nach der Leistungs-
gruppe 1 einzustufen sind. 

Hierzu gehören u. a.: 

Landarbeiterin mit weniger als sechsjähriger Be-
rufserfahrung 

Hausgehilfin (auch außerhalb der Landwirtschaft) 
mit weniger als sechsjähriger Berufserfahrung 

Hilfsarbeiterin 

angelernte Waldarbeiterin mit weniger als sechs-
jähriger Berufserfahrung 

ungelernte Waldarbeiterin 
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Folgende Arbeiten vor dem 1. Januar 1969 sind 

I. Hauerarbeiten: 

1. Bezeichnung des Versicherten und 
erforderliche Beschäftigungsmerkmale 

Übliche Bezeich- Erforderliche Merkmale der 
nung: Beschäftigung 

Abdämmer Bohr- und Schießarbeiten im 
Steinkohlenbergbau Saar 

Abteilungssteiger Nummer 8 

Anlernhauer 

Anschläger unter Auffahren beladener Förderwa- 
Tage gen ohne mechanische Hilfe in 

knappschaftlichen Betrieben 
der Industrie der Steine und 
Erden und Nummer 1 

Aufsichtshauer Nummern 1, 3 und 4 

Ausbildungshauer überwiegender Einsatz unter 
Tage 

Ausbildungssteiger überwiegende Beschäftigung 
unter Tage in der Berufsausbil- 
dung 

Bandmeister im Streb- oder Streckenvortrieb 

Bandverleger Nummern 1 und 3 

Bediener von Ge- Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3 
winnungs-, Strek- 
kenvortriebs- oder 
Lademaschinen 

Berauber im Kali- oder Steinsalzbergbau 
und Nummer 4 

Betriebsführer Nummer 8 
unter Tage 

Blaser Nummern 1 und 3 

Blindschacht- ständige Reparaturarbeiten in 
reparaturhauer Blind- oder Schrägschächten 

und Nummern 2 und 4 

Bohrer Nummern 1, 3 und 4 oder 1 
und 3 

Bohrmeister Nummer 5 (einschließlich Strek- 
kenvortrieb) oder 6 oder 7 

Drittelführer Nummern 1, 3 und 4 

Elektrohauer Nummern 1, 5 oder 6 oder beim 
Streckenvortrieb 

Elektrosteiger Nummer 8 

Fahrer von Gewin- Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3 
nungs-, Strecken- 
vortriebs- oder 
Lademaschinen 

Fahrhauer Nummern 1, 3 und 4; 8 

Fahrsteiger Nummer 8 

Firstankernagler im Erz-, Kali- oder Steinsalz- 
bergbau 

Firstankerrauber im Erz-, Ka li- oder Steinsalz- 
bergbau 

Gedingeschlepper Nummern 1 und 3 

Grubensteiger Nummer 8 

Hauer Nummern 1, 3 und 4 

Kastler Raub- oder Umsetzarbeiten in 
unter starkem Druck stehenden 
abzuwerfenden Strecken in Ab- 
bauen oder in Blindschächten 
und Nummer 2 

Knappe Nummern 1 und 3 

Kohlenstoßtränker Nummern 1, 3 und 4 

Lehrhauer Nummern 1 und 3 

Maschinenhauer Nummern 1, 5 oder 6 oder beim 
Streckenvortrieb 

Maschinensteiger Nummer 8 

Maurer in knappschaftlichen Bet rieben 
der Industrie der Steine und 
Erden und Nummer 1 

Meister im im Steinkohlenbergbau Saar, 
Elektro- oder Nummer 5 oder 6 oder beim 
Maschinenbetrieb Streckenvortrieb 

Meisterhauer überwiegender Einsatz unter 
Tage 

Neubergmann Nummern 1 und 3 

Oberhauer 

Obersteiger unter Nummer 8 
Tage 

Partiemann 

Pfeilerrücker Nummern 1 und 3 

Rauber Nummern 1, 3 und 4; 1 und 3; 2 
und Raub- oder Umsetzarbeiten 
in unter starkem Druck stehen- 
den abzuwerfenden Strecken, 
in Abbauen oder Blindschäch- 
ten 

Reviersteiger Nummer 8 

Rohrleger Nummern 1 und 3 

Rutschenverleger Nummern Lund 3 

Rollochmaurer im Erzbergbau oder in knapp- 
schaftlichen Betrieben der Indu- 
strie der Steine und Erden und 
Nummer 1 

Rutschenmeister 

Schachthauer ständige Reparaturarbeiten im 
Schacht und Nummer 4 

Schachtsteiger Nummer 8 

Schießmeister 

Schießsteiger überwiegende Beaufsichtigung 
der durchzuführenden Schieß- 
arbeiten 
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Schrapperfahrer im Kali- oder Steinsalzbergbau 
und Nummer 1 

Stapelreparatur- ständige Reparaturarbeiten in 
hauer Blind- oder Schrägschächten 

und Nummern 2 und 4 

Stempelwart 

Stückenschießer im Kali- oder Steinsalzbergbau 
und Nummer 4 

Umsetzer Nummern 1 und 3 

Vermessungs- überwiegend unter Tage 
steiger 

Versetzer Nummern 1 und 3 

Wettermann im Pech- oder Steinkohlen- 
bergbau 

Wettersteiger im Pech- oder Steinkohlen- 
bergbau 

ohne Bezeichnung ständige Reparaturarbeiten im 
Schacht; 
ständige Reparaturarbeiten in 
Blind- oder Schrägschächten 
und Nummer 2; 
Zimmer-, Reparatur- oder son- 
stige Instandsetzungsarbeiten 
im Abbau, beim Streckenvor- 
trieb oder in der Aus- und Vor- 
richtung und Nummer 2; 

Aufwältigungs- und Gewälti- 
gungsarbeiten und Nummer 2; 

Erweitern von Strecken und 
Nummer 2; 
Nachreißarbeiten und 
Nummer 2 

Es ist unschädlich, wenn der Versicherte unter einer 
anderen Bezeichnung als der üblichen beschäftigt 
war, sofern seine Beschäftigung den erforderlichen 
Merkmalen entspricht. 

2. Beschreibung der in Nummern bezeichneten 
Beschäftigungsmerkmale 

1. Beschäftigung im Gedinge oder zu besonders ver-
einbartem Lohn (fester Lohn, der infolge besonders 
gelagerter Verhältnisse an Stelle eines regelrech-

ten Gedinges gezahlt wurde und im Rahmen des 
möglichen Gedingeverdienstes lag), 

2. Beschäftigung gegen einen Lohn, der mindestens 
dem höchsten tariflichen Schichtlohn entsprach, 

3. Beschäftigung im Abbau (bei der Gewinnung, 
beim Ausbau, bei Raubarbeiten, beim Umbau der 
Fördermittel oder beim Gewinnen und Einbringen 
des Versatzes; auch bei planmäßiger Versatzge-
winnung in besonderen Bergemühlen unter Tage 
außerhalb des Abbaues) oder beim Streckenvor-
trieb oder auch in der Aus- und Vorrichtung, 

4. Beschäftigung als Besitzer eines Hauerscheins 
oder, soweit für die einzelne Bergbauart der Besitz 
eines Hauerscheins für die Ausübung von Hauerar-
beiten nicht eingeführt war, als durch den Bet rieb 
im Einvernehmen mit der Bergbehörde einem 
Hauer Gleichgestellter, 

5. Beschäftigung im Abbau, 

6. Beschäftigung in der Aus- und Vorrichtung, 

7. Beschäftigung bei der Entgasung, 

8. tägliche Beaufsichtigung von Personen, die Arbei-
ten unter den in Nummer 1 bis 7 genannten Bedin-
gungen ausführten, und zwar während des über-
wiegenden Teils der Schicht. 

Folgende Arbeiten vor dem 1. Januar 1969 sind 

II. Gleichgestellte Arbeiten: 

Hauerarbeiten sind auch Zeiten, in denen ein Versi-
cherter 

1. vor Ablegen seiner Hauerprüfung als Knappe unter 
Tage beschäftigt war, wenn er nach der Hauerprü-
fung eine der unter I. bezeichneten Beschäftigun-
gen ausübte, 

2. der für den Einsatz unter Tage bestimmten Gru-
benwehr — nicht nur als Gerätewart — ange-
hörte, 

3. Mitglied des Betriebsrates war, bisher eine der un-
ter I. oder Nummer 1 genannten Beschäftigungen 
ausübte und wegen der Betriebsratstätigkeit hier-
von freigestellt wurde, 

4. bis zu drei Monaten im Kalenderjahr eine sonstige 
Beschäftigung ausübte, wenn er aus bet rieblichen 
Gründen aus einer unter I. oder Nummer 1 ge-
nannten Beschäftigung herausgenommen wurde. 
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Artikel 2 
Änderung des Ersten Buches Sozialgesetzbuch 

(860-1) 

Das Sozialgesetzbuch SGB — Allgemeiner Teil vom 
11. Dezember 1975 (BGBl. I S. 3015), zuletzt geändert 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. Artikel I § 23 Abs. 1 Nr. 1 wird wie folgt geän-
dert: 

a) In Buchstabe b werden die Worte „Berufsunfä-
higkeit, Erwerbsunfähigkeit und Alters sowie 
Bergmannsrente" durch die Worte „Alters, Ren-
ten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit" er-
setzt. 

b) In Buchstabe c werden die Worte „an Hinter-
bliebene" durch die Worte „wegen Todes" er-
setzt. 

c) Buchstabe f wird gestrichen und der bisherige 
Buchstabe g wird Buchstabe f. 

2. In Artikel I § 34 Abs. 2 werden die Worte „verwit-
weter Ehegatten auf Hinterbliebenenrente" durch 
die Worte „Ehegatten auf Witwenrente oder Wit-
werrente" ersetzt. 

3. In Artikel II § 1 werden die Worte 
„5. das Angestelltenversicherungsgesetz, 
6. das Reichsknappschaftsgesetz, 
7. das Handwerkerversicherungsgesetz," 

gestrichen. 

Artikel 3 
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 

(860-4-1) 

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1 a) Deutsche im Sinne der Vorschriften 
über die Sozialversicherung sind Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes." 

b) In Absatz 2 werden in Nummer 3 nach dem 
Wort  „Landwirte" das Komma durch einen 
Punkt ersetzt und die Nummern 4 bis 7 gestri-
chen. 

c) In Absatz 3 werden die Worte „Seeleuten, die 
Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grund-
gesetzes sind, " durch die Worte „deutschen 
Seeleuten" ersetzt. 

2. In § 18 werden die Worte „durchschnittliche Ar-
beitsentgelt aller Versicherten der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten ohne 
Auszubildende" durch die Worte „Durchschnitts-

entgelt der gesetzlichen Rentenversicherung" er-
setzt. 

3. In der Überschrift des Vierten Titels des Ersten 
Abschnitts wird das Wort „Hinterbliebenenren-
ten" durch die Worte „Renten wegen Todes" er-
setzt. 

4. § 18 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „einer Witwen-
rente oder Witwerrente oder einer Hinterblie-
benenrente an frühere Ehegatten" durch die 
Worte „Renten wegen Todes" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Be-
rufsunfähigkeit, Erwerbsunfähigkeit oder Al-
ters, die Bergmannsrente" durch die Worte 
„Alters oder verminderter Erwerbsfähigkeit, 
die Erziehungsrente" ersetzt. 

5. In § 18 b Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte 
„Vorschriften der knappschaftlichen" durch die 
Worte „besonderen Vorschriften für die knapp-
schaftliche" ersetzt. 

6. § 18 e Abs. 7 wird wie folgt gefaßt: 

„(7) Wird eine Rente wegen Todes wegen der 
Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens 
nach einer Rentenanpassung weiterhin in vollem 
Umfang nicht gezahlt, ist der Erlaß eines erneuten 
Verwaltungsaktes nicht erforderlich." 

7. § 19 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 19 

Leistungen in der gesetzlichen Kranken- und 
Rentenversicherung werden auf Antrag erbracht, 
soweit sich aus den Vorschriften für die einzelnen 
Versicherungszweige nichts Abweichendes er-
gibt. Leistungen in der gesetzlichen Unfallversi-
cherung werden von Amts wegen erbracht." 

8. Nach § 24 Abs. 1 wird eingefügt: 

„ (1 a) Für Pflichtbeiträge zur Rentenversiche-
rung, die der Versicherte, der seine Pflichtbeiträ-
ge selbst zu zahlen hat, nach Fälligkeit zahlt, hat 
der Träger der Rentenversicherung Säumnis-
zuschläge zu erheben. In Fällen besonderer Härte 
kann auf die Erhebung von Säumniszuschlägen 
verzichtet werden. " 

9. Dem § 36 wird angefügt: 

„(5) Für den Geschäftsführer, seinen Stellver-
treter und die Mitglieder der Geschäftsführung 
gelten die dienstrechtlichen Vorschriften der So-
zialversicherungsgesetze und die hiernach anzu-
wendenden anderen dienstrechtlichen Vorschrif-
ten. Die in ihnen vorgeschriebenen Voraussetzun-
gen dienstrechtlicher A rt  müssen bei der Wahl 
erfüllt sein. 

(6) Soweit nach den für eine dienstordnungsmä-
ßige Anstellung geltenden Vorschriften nur die 
Anstellung von Personen zulässig ist, die einen 
bestimmten Ausbildungsgang oder eine Probezeit 
zurückgelegt oder bestimmte Prüfungen abgelegt 
haben, gilt das nicht für Bewerber für das Amt 
eines Geschäftsführers oder eines Mitglieds der 
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Geschäftsführung, die die erforderliche Befähi-
gung durch Lebens- und Berufserfahrung erwor-
ben haben. Die Feststellung, ob ein Bewerber die 
erforderliche Befähigung durch Lebens- und Be-
rufserfahrung erworben hat, trifft die für die Sozi-
alversicherung zuständige oberste Verwaltungs-
behörde. Sie hat innerhalb von vier Monaten nach 
Vorlage der erforderlichen Unterlagen über die 
Befähigung des Bewerbers zu entscheiden. Die 
Sätze 2 und 3 gelten auch, wenn eine Dienstord-
nung die Anstellung eines Bewerbers für das Amt 
eines Stellvertreters des Geschäftsführers zuläßt, 
der die Befähigung hierfür durch Lebens- und 
Berufserfahrung erworben hat. " 

10. In § 41 Abs. 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Bei-
träge" ein Komma eingefügt und die Worte 
„§ 1385 Abs. 4 Buchstabe f der Reichsversiche-
rungsordnung, § 112 Abs. 4 Buchstabe g des An- 
gestelltenversicherungsgesetzes und § 130 Abs. 6 
Buchstabe d des Reichsknappschaftsgesetzes" 
durch die Worte „die sie als ehrenamtlich tätige 
Arbeitnehmer nach der Vorschrift des Sechsten 
Buches über die Beitragstragung selbst zu tragen 
haben," ersetzt. 

11. Dem § 71 Abs. 2 wird angefügt: 

„Verwaltungsausgaben der knappschaftlichen 
Krankenversicherung der Rentner werden nicht 
erstattet." 

12. In § 96 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „des 
§ 1414 a der Reichsversicherungsordnung, § 136 a 
des Angestelltenversicherungsgesetzes oder 
§ 141 b des Reichsknappschaftsgesetzes" durch 
die Worte „der Vorschrift des Sechsten Buches 
über Versicherungskonto und Versicherungsver-
lauf " ersetzt. 

13. In § 111 Abs. 1 Nr. 3 werden die Worte „auch in 
Verbindung mit § 1427 Abs. 2 der Reichsversiche-
rungsordnung oder § 149 Abs. 2 des Angestell-
tenversicherungsgesetzes " gestrichen. 

Artikel 4 
Änderung des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 

(860-5) 

Das Fünfte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel 1 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 6 Abs. 1 Nr. 1 werden die Worte „nach § 1385 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" durch 
die Worte „in der Rentenversicherung der Arbei-
ter und Angestellten" ersetzt. 

2. In § 40 Abs. 4 werden die Worte „§ 1305 Abs. 1 
der Reichsversicherungsordnung, des § 84 Abs. 1 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und des 
§ 97 Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes" 
durch die Worte „§ 31 des Sechsten Buches" er-
setzt. 

3. In § 47 Abs. 5 Satz 1 werden die Worte „nach dem 
jeweiligen Rentenanpassungsgesetz angepaßt 

worden sind" durch die Worte „ohne Berücksich-
tigung der Veränderung der Belastung bei Renten 
anzupassen gewesen wären" ersetzt. 

4. § 50 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Nr. 1 wird das Wort „Altersruhe-
geld" durch die Worte „Vollrente wegen Al-
ters" ersetzt. 

b) In Absatz 2 werden die Nummern 2 und 3 wie 
folgt gefaßt: 

„2. der Rente wegen Berufsunfähigkeit oder 
der Teilrente wegen Alters aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung, 

3. der Knappschaftsausgleichsleistung oder 
der Rente für Bergleute oder". 

5. § 51 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherten, deren Erwerbsfähigkeit nach 
ärztlichem Gutachten erheblich gefährdet oder 
gemindert ist, kann die Krankenkasse eine 
Frist von zehn Wochen setzen, innerhalb der 
sie einen Antrag auf Maßnahmen zur Rehabi-
litation zu stellen haben."  

b) In Absatz 2 werden die Worte „des Altersruhe-
geldes oder des Altersgeldes und haben sie 
das fünfundsechzigste Lebensjahr vollendet" 
durch die Worte „der Regelaltersrente oder des 
Altersgeldes bei Vollendung des 65. Lebens-
jahres" ersetzt. 

6. In § 165 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „§ 1375 
der Reichsversicherungsordnung" durch die 
Worte „Sechstes Buch Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

7. § 167 wird wie folgt gefaßt: 

„Die knappschaftliche Krankenversicherung wird 
von der Bundesknappschaft durchgeführt. Es gel-
ten die Vorschriften der gesetzlichen Krankenver-
sicherung. " 

8. § 177 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherungspflichtige Mitglieder der Bundes-
knappschaft sind die in den §§ 138 und 266 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch genannten 
Personen. " 

9. In § 201 Abs. 4 Nr. 4 wird das Wo rt  „Ruhen" durch 
die Worte „sonstige Nichtleistung" ersetzt. 

10. In § 209 Abs. 4 Satz 2 werden die Worte „§ 36 
Abs. 1" durch die Worte „§ 36 Abs. 1, 5 und 6" 
ersetzt und die Worte „sowie § 15 Abs. 6 und 7 des 
Selbstverwaltungsgesetzes" gestrichen. 

11. In § 228 Abs. 1 werden die Worte „ohne die darin 
enthaltenen Kinderzuschüsse" gestrichen. 

12. § 235 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „das Regelent-
gelt" durch die Worte „80 vom Hundert 
des Regelentgelts" ersetzt. 
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bb) In Satz 4 werden die Worte „der Betrag" 
durch die Worte „80 vom Hundert des Be-
trages" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „dem Re-
gelentgelt" durch die Worte „80 vom Hundert 
des Regelentgelts" ersetzt. 

13. Nach § 249 wird eingefügt: 

„§ 249 a 
 Tragung der Beiträge 

bei Versicherungspflichtigen 
mit Rentenbezug 

Versicherungspflichtige, die eine Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung beziehen, und 
die Träger der Rentenversicherung tragen die 
nach der Rente zu bemessenden Beiträge jeweils 
zur Hälfte." 

14. § 250 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 250 
Tragung der Beiträge durch das Mitglied 

(1) Versicherungspflichtige tragen die Beiträge 
allein 

1. aus den Versorgungsbezügen, 

2. aus dem Arbeitseinkommen, 

3. aus den beitragspflichtigen Einnahmen nach 
§ 236 Abs. 1. 

(2) Freiwillige Mitglieder, in § 189 genannte 
Rentenantragsteller sowie Schwangere, deren 
Mitgliedschaft nach § 192 Abs. 2 erhalten bleibt, 
tragen den Beitrag allein." 

15. § 255 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden in Satz 1 nach den Worten 
„einzubehalten und" die Worte „zusammen 
mit den von den Trägern der Rentenversiche-
rung zu tragenden Beiträgen" eingefügt und 
Satz 2 gestrichen. 

b) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „Zuschuß 
zu" durch die Worte „von ihm zu tragenden 
Anteil an" ersetzt. 

Artikel 5 
Änderung des Zehnten Buches 

Sozialgesetzbuch 
(860-10-1/2, 860-10-3) 

(1) Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 18. August 1980, BGBl. I S. 1469, 2218), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 23 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 

„Glaubhaftmachung, 
Versicherung an Eides Statt". 

b) Folgender Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1) Sieht eine Rechtsvorschrift vor, daß für 
die Feststellung der erheblichen Tatsachen de-
ren Glaubhaftmachung genügt, kann auch die 
Versicherung an Eides Statt zugelassen wer-
den. " 

c) Die bisherigen Absätze 1 bis 5 werden Absätze 2 
bis 6. 

2. § 74 wird wie folgt geändert: 

a) Der Nummer 1 Buchstabe b wird angefügt: 

„nach § 11 Abs. 2 des Gesetzes zur Regelung 
von Härten im Versorgungsausgleich oder". 

b) In Nummer 2 Buchstabe b werden nach dem 
Wort „Gesetzbuchs" die Worte „oder nach § 3 a 
Abs. 8 oder § 11 a Abs. 11 des Gesetzes zur Re-
gelung von Härten im Versorgungsausgleich" 
eingefügt. 

(2) Das Zehnte Buch Sozialgesetzbuch (Artikel I des 
Gesetzes vom 4. November 1982, BGBl. I S. 1450), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. Dem § 116 Abs. 1 wird angefügt: 

„Dazu gehören auch die Beiträge, die von Sozial-
leistungen zu zahlen sind." 

2. § 119 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 119 
Übergang von Beitragsansprüchen 

(1) Soweit der Schadensersatzanspruch eines So-
zialversicherten, der der Versicherungspflicht un-
terliegt, den Anspruch auf Ersatz von Beiträgen zur 
Sozialversicherung umfaßt, geht dieser auf den 
Versicherungsträger über; dies gilt nicht, wenn 
und soweit der Arbeitgeber das Arbeitsentgelt fort-
zahlt oder sonstige der Beitragspflicht unterlie-
gende Leistungen erbringt. Der Übergang des An-
spruchs auf Ersatz von Beiträgen nach § 116 geht 
dem Übergang nach dieser Vorschrift vor. 

(2) Mit dem Übergang eines Teils des Anspruchs 
auf Ersatz von Beiträgen zur Rentenversicherung 
nach § 116 auf einen Versicherungsträger geht 
auch der übrige Anteil dieses Anspruchs abwei-
chend von Absatz 1 auf diesen Versicherungsträ-
ger über. Den erlangten Ersatz hat der Versiche-
rungsträger an den Träger der Rentenversicherung 
als Beitrag oder Beitragsanteil zu zahlen. 

(3) Die eingegangenen Beiträge oder Beitragsan-
teile gelten in der Rentenversicherung als Pflicht-
beiträge, wenn der Geschädigte im Zeitpunkt des 
Schadensereignisses pflichtversichert war. Durch 
den Übergang des Anspruchs auf Ersatz von Bei-
trägen darf der Sozialversicherte nicht schlechter 
gestellt werden, als er ohne den Schadensersatzan-
spruch gestanden hätte. 

(4) Der zuständige Träger der Rentenversiche-
rung hat die nach Absatz 2 entstandenen Kosten zu 
erstatten. Der Bundesminister für Arbeit und Sozi-
alordnung wird ermächtigt, Näheres durch Rechts-
verordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu 
bestimmen." 
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Zweiter Teil 
Änderung anderer Vorschriften 

Artikel 6 
Reichsversicherungsordnung 

(820-1) 

Die Reichsversicherungsordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 820-1, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. In § 556 Abs. 1 Satz 1 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und angefügt: 

„das Verfahren zur Auswahl der Leistungen 
schließt, soweit erforderlich, eine Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung ein." 

2. In § 558 Abs. 3 Satz 4 werden die Worte „das 
jeweilige Rentenanpassungsgesetz" durch die 
Worte „die jeweilige Rentenanpassungsverord-
nung" ersetzt. 

3. In § 562 Abs. 2 Satz 1 und 2 werden die Worte 
„§ 1247 Abs. 2" jeweils durch die Worte „Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

4. § 567 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Berufsfin-
dung und Arbeitserprobung," gestrichen. 

b) In Satz 2 wird der Punkt durch ein Semikolon 
ersetzt und angefügt: 

„dies gilt auch bei einer Berufsfindung oder 
Arbeitserprobung." 

5. Dem § 568 Abs. 1 wird angefügt: 

„Satz 1 gilt auch für die Zeit, in der der Verletzte 
wegen Teilnahme an einer Berufsfindung oder 
Arbeitserprobung kein oder ein geringeres Ar-
beitsentgelt erzielt. " 

6. Nach § 569 b wird eingefügt: 

„§ 569c 

Die §§ 569 a und 569b gelten auch bei einer Be-
rufsfindung oder Arbeitserprobung." 

7. § 579 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „nach Abzug des 
Krankenversicherungsbeitrags der Rentner" 
durch die Worte „ohne Berücksichtigung der 
Veränderung der Belastung bei Renten" er-
setzt. 

b) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Bundesregierung hat mit Zustimmung 
des Bundesrates in der Rechtsverordnung über 
die Bestimmung des für die Rentenanpassung 
in der gesetzlichen Rentenversicherung maß-
gebenden aktuellen Rentenwerts den Anpas-
sungsfaktor entsprechend dem Vomhundert-
satz nach Absatz 1 sowie die Mindest- und 

Höchstbeträge nach § 558 Abs. 3 zu bestim-
men. " 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

8. In § 582 werden die Worte „den Rentenversiche-
rungen der Arbeiter oder der Angestellten oder 
der knappschaftlichen Rentenversicherung" 
durch die Worte „der gesetzlichen Rentenversi-
cherung" ersetzt. 

9. § 583 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 werden hinter das Wort „körperli-
cher" ein Komma eingefügt und die Worte 
„oder geistiger Gebrechen" durch die Worte 
„geistiger oder seelischer Behinderung" er-
setzt. 

b) Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Im Falle der Unterbrechung oder Verzöge-
rung der Schul- oder Berufsausbildung durch 
Erfüllung der gesetzlichen Wehrdienst-, Zivil-
dienst- oder einer gleichgestellten Dienst-
pflicht des Kindes wird die Kinderzulage auch 
für einen der Zeit dieses Dienstes entsprechen-
den Zeitraum über das 25. Lebensjahr hinaus 
gewährt, höchstens aber für einen der Dauer 
des gesetzlichen Grundwehrdienstes oder Zi-
vildienstes entsprechenden Zeitraum." 

c) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Satz 3 gilt entsprechend, wenn dem Kind mit 
Rücksicht auf die Ausbildung 

1. Unterhaltsgeld von wenigstens 580 Deut-
sche Mark monatlich oder 

2. Übergangsgeld von wenigstens 600 Deut-
sche Mark monatlich 

zusteht oder nur deswegen nicht zusteht, weil 
es über anrechenbares Einkommen verfügt." 

10. § 590 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. solange der Berechtigte berufsunfähig 
oder erwerbsunfähig im Sinne des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ist 
oder". 

bb) Nummer 3 zweiter Teilsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„das wegen körperlicher, geistiger oder 
seelischer Behinderung Waisenrente er-
hält oder nur deswegen nicht erhält, weil 
es das 25. Lebensjahr vollendet hat." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Einkommen (§§ 18 a bis 18 e des Vierten 
Buches Sozialgesetzbuch) des Berechtigten, 
das mit einer Witwenrente oder Witwerrente 
zusammentrifft, wird hierauf angerechnet. An-
rechenbar ist das Einkommen, das monatlich 
das 26,4fache des aktuellen Rentenwerts der 
gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt. 
Das nicht anrechenbare Einkommen erhöht 
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sich um das 5,6fache des aktuellen Renten-
werts für jedes waisenrentenberechtigte Kind 
des Berechtigten. Von dem danach verbleiben-
den anrechenbaren Einkommen werden 40 
vom Hundert angerechnet."  

c) Nach Absatz 3 wird eingefügt: 

„(4) Anspruch auf Witwenrente oder Wit-
werrente besteht für die Zeit nach Stellung ei-
nes Antrags auch für den überlebenden Ehe-
gatten, der wieder geheiratet hat, wenn die 
erneute Ehe aufgelöst oder für nichtig erklärt 
ist und er im Zeitpunkt der Wiederheirat An-
spruch auf eine solche Rente hatte. Auf eine 
solche Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten werden für densel-
ben Zeitraum bestehende Ansprüche auf Wit-
wenrente oder Witwerrente, auf Versorgung, 
auf Unterhalt oder auf sonstige Rente nach 
dem letzten Ehegatten angerechnet, es sei 
denn, daß die Ansprüche nicht zu verwirkli-
chen sind; dabei werden die Vorschriften über 
die Einkommensanrechnung auf Renten we-
gen Todes nicht berücksichtigt. 

(5) Für die Einkommensanrechnung ist bei 
Anspruch auf mehrere Renten folgende Rang-
folge maßgebend: 

1. Waisenrente, 

2. Witwenrente oder Witwerrente, 

3. Witwenrente oder Witwerrente nach dem 
vorletzten Ehegatten. 

Das auf eine Rente anrechenbare Einkommen 
mindert sich um den Betrag, der bereits zu ei-
ner Einkommensanrechnung auf eine vorran-
gige Rente geführt hat."  

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

11. In § 591 Satz 1 werden die Worte „Für die ersten 
drei Monate nach dem Tode" durch die Worte 
„Bis zum Ablauf des dritten Kalendermonats nach 
Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte verstor-
ben ist," ersetzt. 

12. § 592 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Einer früheren Ehefrau des durch Arbeits-
unfall Verstorbenen, deren Ehe mit ihm ge-
schieden, für nichtig erklärt oder aufgehoben 
ist, wird nach seinem Tode auf Antrag Rente 
entsprechend § 590 gewährt, wenn er ihr wäh-
rend des letzten Jahres vor seinem Tode Unter-
halt geleistet hat oder ihr im letzten wirtschaft-
lichen Dauerzustand vor seinem Tode ein An-
spruch hierauf zustand." 

b) Satz 4 wird gestrichen. 

13. § 595 Abs. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Der Anspruch auf Waisenrente besteht 
längstens bis zur Vollendung des 25. Lebensjah-
res, wenn die Waise sich in Schulausbildung oder 
Berufsausbildung befindet oder ein freiwilliges 
soziales Jahr im Sinne des Gesetzes zur Förde-

rung eines freiwilligen sozialen Jahres leistet oder 
wegen körperlicher, geistiger oder seelischer Be-
hinderung außerstande ist, sich selbst zu unter-
halten. § 583 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. Ein-
kommen (§§ 18a bis 18e Viertes Buch Sozialge-
setzbuch) einer über 18 Jahre alten Waise, das mit 
der Waisenrente zusammentrifft, wird hierauf an-
gerechnet. Anrechenbar ist das Einkommen, das 
das 17,6fache des aktuellen Rentenwerts in der 
gesetzlichen Rentenversicherung übersteigt. Das 
nicht anrechenbare Einkommen erhöht sich um 
das 5,6fache des aktuellen Rentenwerts für jedes 
waisenrentenberechtigte Kind des Berechtigten. 
Von dem danach verbleibenden anrechenbaren 
Einkommen werden 40 vom Hundert angerech-
net. § 305 Abs. 5 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch gilt entsprechend." 

14. § 598 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Bei Anwendung des Satzes 1 ist von der nach 
§ 590 Abs. 2 oder § 595 Abs. 1 berechneten Rente 
auszugehen; anschließend ist § 590 Abs. 3 oder 
§ 595 Abs. 2 anzuwenden." 

15. § 615 wird wie folgt gefaßt: 

„ (1) Eine Witwenrente oder Witwerrente wird 
bei der ersten Wiederheirat des Berechtigten mit 
dem vierundzwanzigfachen Monatsbetrag abge-
funden. Für die Ermittlung anderer Witwenrenten 
und Witwerrenten, die auf demselben Arbeitsun- 
fall beruhen, wird bis zum Ablauf des 24. Kalen-
dermonats nach Ablauf des Kalendermonats der 
Wiederheirat unterstellt, daß ein Anspruch auf 
Witwenrente oder Witwerrente besteht. Monats-
betrag ist der Durchschnitt der für die letzten 
12 Kalendermonate geleisteten Witwenrente oder 
Witwerrente. Bei Wiederheirat vor Ablauf des 
15. Kalendermonats nach dem Tode des Versi-
cherten ist Monatsbetrag der Durchschnittsbetrag 
der Witwenrente oder Witwerrente, die nach Ab-
lauf des dritten auf den Sterbemonat folgenden 
Kalendermonats zu leisten war. Bei Wiederheirat 
vor Ablauf dieses Kalendermonats ist Monatsbe-
trag der Be trag der Witwenrente oder Witwer-
rente, der für den vierten auf den Sterbemonat 
folgenden Kalendermonat zu leisten wäre. 

(2) Wurde bei der Wiederheirat eine Rentenab-
findung geleistet und besteht nach Auflösung 
oder Nichtigerklärung der erneuten Ehe An-
spruch auf Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten, wird für jeden Kalen-
dermonat, der auf die Zeit nach Auflösung oder 
Nichtigerklärung der erneuten Ehe bis zum Ab-
lauf des 24. Kalendermonats nach Ablauf des Mo-
nats der Wiederheirat entfällt, von dieser Rente 
ein Vierundzwanzigstel der Rentenabfindung in 
angemessenen Teilbeträgen einbehalten. Bei ver-
späteter Antragstellung mindert sich die einzube-
haltende Rentenabfindung um den Betrag, der 
dem Berechtigten bei frühestmöglicher Antrag-
stellung an Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten zugestanden hätte. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend 
für die Bezieher einer Rente nach § 592 Abs. 1, 2 
und 4." 
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16. Dem § 620 wird angefügt: 

„(4) Rentenleistungen, die für die Zeit nach dem 
Tode des Berechtigten zu Unrecht auf ein Konto 
bei einem Postgiroamt oder einem anderen Geld-
institut im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs 
überwiesen wurden, sind auf Anforderung der 
überweisenden Stelle oder des Trägers der Un-
fallversicherung von dem Geldinstitut zurückzu-
überweisen, soweit über den entsprechenden Be-
trag bei Eingang der Anforderung nicht bereits 
anderweitig verfügt wurde. Die überweisende 
Stelle und der Träger der Unfa llversicherung gel-
ten insoweit als berechtigt, über das Konto zu ver-
fügen. Das Geldinstitut darf den überwiesenen 
Betrag nicht zur Bef riedigung eigener Forderun-
gen verwenden. " 

17. Die Vorschriften des 4. Buches werden gestri-
chen. 

18. In der Überschrift des III. Kapitels des Ersten Ab-
schnitts des Fünften Buches wird das Wort „Inva-
lidenversicherung" durch die Worte „gesetzliche 
Rentenversicherung" ersetzt. 

19. In § 1522 Satz 1 wird das Wort  „Invalidenversi-
cherung" durch die Worte „gesetzliche Renten-
versicherung" ersetzt und die Worte „oder Heil-
anstaltspflege (Anstaltspflege) " gestrichen. 

20. Die §§ 1545, 1551, 1630, 1631 und 1633 werden 
gestrichen. 

Artikel 7 
Änderung des Hüttenknappschaftlichen 

Zusatzversicherungs-Gesetzes 
(822-13) 

Das Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherungs-
Gesetz vom 22. Dezember 1971 (BGBl. I S. 2104), zu-
letzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Halbsatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„dies gilt nicht für Arbeitnehmer, die nicht 
zugleich bei einem Träger der Rentenversiche-
rung der Arbeiter oder der Angestellten versi-
cherungspflichtig beschäftigt sind." 

b) Absatz 4 Satz 1 wird durch folgende Sätze er-
setzt: 

„Wechseln die in den Absätzen 1 und 2 ge-
nannten Unternehmen oder einzelne Bet riebe 
oder Betriebsteile den Inhaber oder ändert sich 
die Rechtsform oder der Gegenstand der Un-
ternehmen, bleiben die darin beschäftigten 
Arbeitnehmergruppen in der Hüttenknapp-
schaftlichen Zusatzversicherung versiche-
rungspflichtig. Auf Antrag des Arbeitgebers 
und nach Anhörung des Betriebsrates kann der 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des 
Bundesrates bestimmen, daß zum Zeitpunkt  

des Wechsels die Versicherungspflicht en-
det. " 

c) Absatz 5 wird wie folgt gefaßt: 

„(5) Die Hüttenknappschaftliche Zusatzver-
sicherung ist eine Versicherung im Sinne der 
§§ 14 a, 14 b des Arbeitsplatzschutzgeset-
zes." 

d) Absatz 6 wird gestrichen. 

2. § 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Nach bindender Bewilligung einer Vollzusatz

-

rente wegen Alters oder für Zeiten des Bezuges 
einer solchen Rente ist eine freiwillige Versiche-
rung nicht zulässig." 

3. §§ 3 bis 5 werden wie folgt gefaßt: 

„§ 3 
(1) Die Leistungen aus der Hüttenknappschaft

-

lichen Zusatzversicherung sind 

1. Zusatzrenten wegen Alters, 

2. Zusatzrenten wegen Berufsunfähigkeit und 
wegen Erwerbsunfähigkeit, 

3. Zusatzrenten an Hinterbliebene, 

4. Abfindungen von Witwen- und Witwerzusatz

-

renten bei Wiederheirat, 

5. Beitragserstattung. 

(2) Die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1 bis 4 
werden nur gezahlt, wenn Anspruch auf ver-
gleichbare Leistungen aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung besteht. Zu einer Teilrente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung wird auch 
nur der entsprechende Teil der Zusatzrente ge-
zahlt. 

(3) Zusatzrenten werden nur gezahlt, wenn au-
ßerdem eine besondere Wartezeit von fünf Jahren 
in der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung erfüllt ist. Auf die besondere Wartezeit wer-
den Beitragszeiten, die in der Hüttenknappschaft

-

lichen Zusatzversicherung zurückgelegt sind, und 
Ersatzzeiten, die unmittelbar an solche Beitrags-
zeiten anschließen, unter denselben Vorausset-
zungen wie in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung angerechnet. Die besondere Wartezeit gilt 
als erfüllt für einen Anspruch auf 

1. Regelaltersrente, wenn der Versicherte bis zur 
Vollendung des 65. Lebensjahres eine Zusatz-
rente wegen Berufsunfähigkeit oder wegen Er-
werbsunfähigkeit bezogen hat, 

2. Zusatzrente an Hinterbliebene, wenn der ver-
storbene Versicherte bis zum Tode eine Zu-
satzrente bezogen hat. 

Die besondere Wartezeit ist unter denselben 
Voraussetzungen wie in der gesetzlichen Renten-
versicherung vorzeitig erfüllt, wenn 

1. Versicherte im Zeitpunkt des Arbeitsunfalls in 
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung versichert waren, 
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2. in den übrigen Fällen unmittelbar vor Eintritt 
des jeweiligen Ereignisses nach diesem Gesetz 
versichert waren oder 

3. die für die vorzeitige Wartezeiterfüllung erfor-
derliche Pflichtbeitragszahlung auch an die 
Hüttenknappschaftliche Zusatzversicherung 
erfolgt ist. 

§ 4 
(1) Der Monatsbetrag der Zusatzrente ergibt 

sich, wenn 

1. die unter Berücksichtigung des Zugangsfak-
tors ermittelten persönlichen Entgeltpunkte in 
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung, 

2. der für Zusatzrenten maßgebende Rentenart-
faktor und 

3. der aktuelle Rentenwert 

mit ihrem Wert bei Rentenbeginn miteinander 
vervielfältigt werden. 

(2) Der Ermittlung der Entgeltpunkte sind die in 
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung 
versicherten Arbeitsentgelte zugrunde zu legen. 

(3) Der Rentenartfaktor beträgt für persönliche 
Entgeltpunkté bei 

1. Zusatzrenten wegen Alters 	 0,3 

2. Zusatzrenten wegen Berufsunfähigkeit 
und wegen Erwerbsunfähigkeit 	0,3 

3. Witwen- und Witwerzusatzrenten 
bis zum Ende des 3. Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats, in dem der 
Ehegatte verstorben ist, 	 0,3 
anschließend 	 0,18 

4. Halbwaisenzusatzrenten 	 0,03 

5. Vollwaisenzusatzrenten 	 0,06. 

Bei Witwen- und Witwerzusatzrenten an vor 
Juli 1977 geschiedene Ehegatten beträgt der Ren-
tenartfaktor immer 0,18. 

(4) Im übrigen bestimmen sich die für die Ren-
tenberechnung maßgebenden Faktoren nach den 
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch. 

(5) Bei Waisenzusatzrenten wird ein Zuschlag 
nicht gezahlt. 

§ 5 
Die Zusatzrente wird neben einer entsprechen-

den Rente aus der Unfa llversicherung ungekürzt 
gezahlt. Im übrigen gelten die Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über das Zu-
sammentreffen von Renten und von Einkommen 
entsprechend mit der Maßgabe, daß die Einkom-
mensanrechnung auf Renten aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung Vorrang hat vor der Einkom-
mensanrechnung auf eine entsprechende Zusatz-
rente. Das auf eine Zusatzrente anrechenbare 
Einkommen mindert sich um den Betrag, der be-

reits zu einer Einkommensanrechnung auf eine 
vorrangige Rente geführt hat." 

4. §§ 6 und 7 werden gestrichen. 

5. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „die allgemeine 
Bemessungsgrundlage für die Zusatzrenten 
(§ 4)" durch die Worte „der aktuelle Renten-
wert der gesetzlichen Rentenversicherung" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „jeweils zum 
Ende eines jeden zweiten Kalenderjahres" ge-
strichen. 

6. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Dem Absatz 1 wird angefügt: 

„(2) Bei Wiederheirat von Witwen und Wit-
wern findet die Regelung des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch über Zahlung einer Renten-
abfindung Anwendung. " 

7. § 10 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 10 
(1) Die Zusatzrente beginnt mit der Rente aus 

der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn der 
Antrag auf Zusatzrente spätestens bis zum Ablauf 
von einem Monat nach Feststellung der Rente aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung gestellt 
wird. Im übrigen finden die Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über Beginn, 
Änderung und Ende von Renten, über Ausschluß 
und Minderung der Rentenleistungen, über Lei-
stungen an Berechtigte außerhalb des Geltungs-
bereichs dieses Gesetzbuchs sowie über Berech-
nungsgrundsätze Anwendung. 

(2) Für die Beitragserstattung finden die für die 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten maßgebenden Vorschriften des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch entsprechend Anwen-
dung. Beiträge, die für die Zeit vor dem 20. No-
vember 1947 gezahlt worden sind, werden nicht 
erstattet. " 

8. § 11 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Hüttenknappschaftliche Zusatzversi-
cherung hält eine Schwankungsreserve (Betriebs-
mittel und Rücklagen), der die Überschüsse der 
Einnahmen über die Ausgaben zugeführt werden 
und aus der Defizite zu decken sind. Das Verwal-
tungsvermögen gehört nicht zur Schwankungs-
reserve. Die für die Rentenversicherung der Ar-
beiter und Angestellten maßgebende Vorschrift 
über die Liquiditätssicherung gilt entspre-
chend." 

9. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „Bruttoarbeits-
entgelts (§ 160 der Reichsversicherungsord-
nung)" durch die Worte „Arbeitsentgelts" er-
setzt und folgender Satz angefügt: 
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„Als Arbeitsentgelt sind die Einnahmen zu-
grunde zu legen, die auch der Beitragszahlung 
zur gesetzlichen Rentenversicherung zu-
grunde gelegt werden." 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Beitragsbemessungsgrenze ist für Jah-
resbezüge die Hälfte der Beitragsbemessungs-
grenze, die in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten gilt."  

c) Absatz 2 a wird gestrichen. 

d) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Unterschreitet die Schwankungsreserve 
jeweils am Ende von mindestens vier aufeinan-
derfolgenden Kalenderjahren die Aufwendun-
gen für vier Kalenderjahre zu Lasten der Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung, je-
weils berechnet aus den entsprechenden Auf-
wendungen im voraufgegangenen Kalender-
jahr, kann die Bundesregierung den Beitrags-
satz durch Rechtsverordnung mit Zustimmung 
des Bundesrates so festsetzen, daß die 
Schwankungsreserve vom Kalenderjahr der 
Unterschreitung an den entsprechenden Auf-
wendungen für vier Kalenderjahre gleich-
kommt. " 

e) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Pflichtbeiträge werden von den Ver-
sicherten und den Arbeitgebern je zur Hälfte 
getragen, jedoch von den Arbeitgebern, wenn 
das monatliche Arbeitsentgelt ein Siebtel der 
monatlichen Bezugsgröße nach § 18 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch, mindestens je-
doch 610 Deutsche Mark, nicht übersteigt. Für 
die Verteilung der Beitragslast bei Versicher-
ten, die ehrenamtlich tätig sind, finden die Vor-
schriften des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch entsprechend Anwendung." 

10. § 13 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Für die Zahlung der Beiträge durch die 
Arbeitgeber finden die für die Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten maßge-
benden Vorschriften entsprechend Anwen-
dung. " 

b) Absatz 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Im übrigen finden die Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über Mel-
dungen, über Wirksamkeit der Beitragszah-
lung und über Erstattungen durch Arbeitgeber 
entsprechend Anwendung." 

11. § 16 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 16 
Soweit dieses Gesetz nichts anderes vor-

schreibt, finden die Vorschriften des Ersten, Vier-
ten und Zehnten Buches Sozialgesetzbuch ent-
sprechende Anwendung. " 

12. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „§ 10 Abs. 4" 
durch die Worte „§ 10 Abs. 2" ersetzt. 

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Worte „§ 4 
Abs. 3" durch die Worte „Absatz 5" ersetzt. 

c) Nach Absatz 4 werden folgende Absätze ange-
fügt: 

„(5) Zeiten bis zum 31. Dezember 1951, für 
die Beiträge entrichtet sind, und Ersatzzeiten 
erhalten für jeden Kalendermonat 0,0562 Ent-
geltpunkte, bei halben Beiträgen 0,0281 Ent-
geltpunkte. 

(6) Zeiten vom 1. Januar 1952 bis zum 
31. Dezember 1970 erhalten für jeden Kalen-
dermonat den Wert an Entgeltpunkten, der 
sich ergibt, wenn der Betrag des Entgelts, so-
weit er der Beitragsbemessung zugrunde lag, 
mit dem Wert 0,0001949 vervielfältigt wird. 
Entgelte in französischen Franken sind im Ver-
hältnis 100 : 1 in Deutsche Mark umzurech-
nen." 

13. In § 19 werden die Absätze 3 und 4 gestrichen. 

Artikel 8 
Unfallversicherungs-Neuregelungsgesetz 

(8231-16) 

Artikel 3 § 5 Satz 1 des Unfallversicherungs-Neure-
gelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 8231-16 veröffentlichten berei-
nigten Fassung, das zuletzt durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„Bei der Regelung nach §§ 3 und 4 bleibt für jedes 
Mitglied eine Jahreslohnsumme außer Betracht, die 
dem Viertausendfachen des in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung maßgebenden aktuellen Renten-
werts des Kalenderjahres entspricht, das dem Aus-
gleichsjahr vorausgeht." 

Artikel 9 
Versicherungsunterlagen-Verordnung 

(8232-11) 

Die Versicherungsunterlagen-Verordnung in der 
Fassung der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 8232-11, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch ... (BGBl. I S. ...), wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch über die Glaubhaftmachung der Bei-
tragszahlung findet in den Fällen der Absätze 1 
und 2 keine Anwendung." 
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2. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „maßgebenden 
Rentenbemessungsgrundlage" durch die Worte 
„anzurechnenden Entgeltpunkte" ersetzt. 

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Für Zeiten der Ausbildung als Lehrling oder 
Anlernling werden Entgeltpunkte entspre-
chend § 251 Abs. 7 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch zugrundegelegt. " 

c) Absatz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„(4) Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch über Entgeltpunkte für Beitrags-
zeiten mit Sachbezug gilt entsprechend." 

3. §§ 12 bis 20 werden gestrichen. 

Artikel 10 
Fremdrentengesetz 

(824-2) 

Das Fremdrentengesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 824-2, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 1 wird angefügt: 

„Für Personen, die zum Personenkreis des § 1 
Buchstabe b gehören, werden rentenrechtliche 
Zeiten bis zum 8. Mai 1945 berücksichtigt." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Zeiten einer Beschäftigung, die bei ihrer 
Zurücklegung nach dem zu dieser Zeit gelten-
den Recht als Beitragszeiten im Sinne des Ab-
satzes 1 anrechnungsfähig waren und für die 
an einen Träger eines Systems der sozialen 
Sicherheit Beiträge nicht entrichtet worden 
sind, stehen den nach Bundesrecht zurückge-
legten Beitragszeiten gleich, soweit für sie 
nach Bundesrecht Beiträge zu zahlen oder sie 
nach Bundesrecht als Beitragszeiten anzurech-
nen gewesen wären. Als Beitragszeiten gelten 
die Zeiten, in denen der Versicherte nach dem 

8. Mai 1945 im Herkunftsgebiet den gesetzli-
chen Grundwehrdienst geleistet hat. Als Bei-
tragszeiten gelten nicht Zeiten, für die Entgelt-
punkte nicht ermittelt werden, sowie Zeiten, 
die in einem System nach Absatz 2 Satz 3 zu-
rückgelegt worden sind." 

2. § 16 wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Text wird Absatz 1. 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden das Wort „soweit" durch 
das Wort  „wenn" ersetzt und in Satz 2 die 
Worte „oder Soldat" gestrichen. 

bb) Dem Absatz wird angefügt: 

„Satz 1 wird nicht für Zeiten angewendet, 
für die Beiträge erstattet worden sind." 

c) Nach Absatz 1 wird angefügt: 

„(2) Absatz 1 wird auch auf Zeiten des mili-
tärischen Dienstes angewendet, die nicht Zei-
ten des gesetzlichen Grundwehrdienstes 
sind. " 

3. § 17 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Worte „§ 15 findet" werden durch die 
Worte „§ 15 und § 16 Abs. 2 finden" er-
setzt. 

bb) In Buchstabe b wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und angefügt: 

„dies gilt auch für Beiträge von Personen, 
deren Ansprüche nach der Verordnung 
vom 22. Dezember 1941 (RGBl. I S. 777) 
ausgeschlossen waren." 

cc) Dem Absatz wird angefügt: 

„Satz 1 Buchstabe a sowie § 28 b finden 
Anwendung auf Personen im Sinne von § 1 
Buchstabe a sowie auf Deutsche im Sinne 
des Artikels 116 des Grundgesetzes, die 

1. wenigstens 15 Jahre ihren Wohnsitz im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen 
Republik oder Berlin (Ost) hatten, 

2. aus dem Gebiet der Deutschen Demo-
kratischen Republik oder Berlin (Ost) in 
den Geltungsbereich dieses Gesetzes 
zurückkehren oder 

3. ihren Wohnsitz im Geltungsbereich die-
ses Gesetzes hatten und deren Beschäf-
tigungsort im Land Berlin oder im Ge-
biet der Deutschen Demokratischen Re-
publik oder in Berlin (Ost) gelegen 
hat. 

§ 28 b findet auch Anwendung, wenn Bei-
träge an einen in Satz 1 genannten Träger 
der gesetzlichen Rentenversicherung 
nicht entrichtet sind." 

b) Nach Absatz 2 wird angefügt: 

„(3) Absatz 1 Satz 1 Buchstabe b letzter 
Halbsatz gilt ab 1. Januar 1959. Die Verjäh-
rungsvorschriften nach dem Sozialgesetzbuch 
und § 44 des Zehnten Buches Sozialgesetz-
buch bleiben unberührt." 

4. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Dem Absatz 2 wird angefügt: 

„Zeiten, die nach Satz 1 nicht angerechnet 
werden, sind nicht belegungsfähige Kalender-
monate. " 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Beitragszeiten, die während des Bezuges 
einer der Altersrente entsprechenden Leistung 
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zurückgelegt sind, werden bis zur Vollendung 
des 65. Lebensjahres angerechnet." 

5. In § 20 Abs. 4 Satz 1 werden die Worte „§ 2 Abs. 1 
und 2 des Reichsknappschaftsgesetzes" durch die 
Worte „§ 139 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch" ersetzt. 

6. § 21 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 21 
Vom 1. Januar 1992 an sind Anrechnungszeiten 
auch Zeiten, in denen Versicherungspflicht nicht 
bestanden hat und Versicherte nach dem vollen-
deten 14. Lebensjahr in Gewahrsam genommen 
worden sind und im Anschluß daran wegen 
Krankheit arbeitsunfähig oder unverschuldet ar-
beitslos gewesen sind, wenn sie zum Personen-
kreis des § 1 des Häftlingshilfegesetzes gehö-
ren. " 

7. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 wird vor Buchstabe a wie folgt ge-
faßt: 

„Werden Zeiten der in §§ 15 und 16 ge-
nannten Art angerechnet und können Ent-
geltpunkte nicht aus einem in Deutsche 
Mark gezahlten Entgelt ermittelt werden, 
sind für ihre Ermittlung nach Maßgabe der 
Anlage 1". 

bb) Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„Für Zeiten der Ausbildung als Lehrling 
oder Anlernling werden Entgeltpunkte 
entsprechend § 251 Abs. 7 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch zugrundegelegt. 
Für Zeiten des Besuchs einer Schule, Fach-
schule oder Hochschule werden Entgelt-
punkte nicht ermittelt." 

cc) Nach Satz 3 wird eingefügt: 

„Zeiten, die nach den Vorschriften des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch Ent-
geltpunkte in bestimmter Höhe erhalten, 
erhalten Entgeltpunkte in gleicher Höhe. 
Zeiten des gesetzlichen Grundwehrdien-
stes erhalten bis zum 31. Dezember 1991 
für jeden Kalendermonat 0,0583 Entgelt-
punkte. Zeiten vom 1. Januar 1992 an er-
halten Entgeltpunkte in der Höhe, wie Zei-
ten des Wehrdienstes im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes. " 

dd) Der letzte Satz wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch über Entgeltpunkte für Bei-
tragszeiten mit Sachbezug findet Anwen-
dung. " 

ee) Folgender Satz wird angefügt: 

„Mehrere Beitragsbemessungsgrundla-
gen werden bis zur Beitragsbemessungs-
grenze berücksichtigt. " 

b) Nach Absatz 1 wird eingefügt: 

„(1 a) Für Zeiten vom 1. Januar 1992 erfolgt 
die Einstufung des Versicherten nach den auf-
grund des Gesetzes über die Lohnstatistik vom 
18. Mai 1956 in der jeweiligen Fassung vorge-
nommenen, nach der Qualifikation (Leistungs-
gruppen) gegliederten Ergebnissen. Die Defi-
nitionen der Leistungsgruppen gelten für 
männliche und weibliche Versicherte. Für An-
gestellte in leitender Stellung mit Aufsichts-
und Dispositionsbefugnis werden Entgelt-
punkte aus der Höchstbeitragsbemessungs-
grundlage der Rentenversicherung der Ange-
stellten ermittelt. Im übrigen ist zur Ermittlung 
der Entgeltpunkte der vom Statistischen Bun-
desamt nach der Qualifikation jährlich ermit-
telte, in der Fachserie 16, Reihe 2.1 und 2.2 
veröffentlichte und auf Jahresverdienste hoch-
gerechnete durchschnittliche Bruttoverdienst 
(Bruttojahresarbeitsverdienst) für männliche 
und weibliche Arbeitnehmer in der jewei ligen 
Leistungsgruppe zugrundezulegen. Dieser 
wird vom Bundesversicherungsamt um den 
Faktor 0,95 bereinigt, auf einen durch 12 teil-
baren Wert umgerechnet und jährlich bis zum 
30. Juni eines jeden Kalenderjahres für das 
vergangene Kalenderjahr bekanntgegeben. 
Im übrigen ist Absatz 1 entsprechend anzu-
wenden. " 

c) Dem Absatz 4 wird angefügt: 

„Vom 1. Januar 1992 an werden für das Kalen-
derjahr des Rentenbeginns und das vergan-
gene Kalenderjahr die zuletzt bekanntgegebe-
nen Bruttoverdienste oder die entsprechen-
de Höchstbeitragsbemessungsgrundlage zu-
grunde gelegt. " 

8. § 23 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 23 
(1) Bei pflichtversicherten Selbständigen ist für 

die Zuordnung der Werte für die Ermittlung der 
Entgeltpunkte § 22 unter Berücksichtigung der 
Beitragsleistung entsprechend anzuwenden. Ist 
die Höhe der Beitragsleistung nicht nachgewie-
sen, sind anstelle der Beitragsleistung die Berufs-
tätigkeit und die Einkommensverhältnisse zu be-
rücksichtigen. 

(2) Bei freiwillig Versicherten werden Entgelt-
punkte nur ermittelt, wenn die Beiträge nach ei-
ner Bemessungsgrundlage entrichtet sind, die bei 
Beschäftigten zur Versicherungspflicht geführt 
hätte. Macht der Versicherte diese Beitragslei-
stung zumindest glaubhaft, ist von einem B rut-
toarbeitsentgelt auszugehen, das für einen Kalen-
dermonat der Mindestbeitragsbemessungsgrund-
lage entspricht. Weist der Versicherte eine höhere 
Beitragsleistung nach, ist der nach Satz 2 maßge-
bende Wert entsprechend der höheren Beitrags-
leistung zu erhöhen, höchstens jedoch bis zu ei-
nem Wert von 0,0833 Entgeltpunkten für einen 
Kalendermonat. § 22 ist nicht anzuwenden. " 

9. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Beitragszeiten" durch 
das Wort „Pflichtbeitragszeiten" ersetzt. 
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b) Satz 2 wird gestrichen. 

10. In § 25 werden die Worte „für den Versicherten 
maßgebenden Rentenbemessungsgrundlage" 
durch die Worte „Entgeltpunkte des Versicher-
ten " ersetzt. 

11. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) Nach dem Wort „Anwendung" werden die 
Worte „von § 22 Abs. 1 a und" eingefügt. 

b) Folgende Sätze werden angefügt: 

„Dabei zählen Kalendermonate, die zum Teil 
auch mit Anrechnungszeiten nach § 58 Abs. 1 
Nr. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
belegt sind, als Zeiten mit vollwertigen Beiträ-
gen. Für Zeiten, in denen der Versicherte in-
nerhalb eines Kalenderjahres teilzeitbeschäf-
tigt oder unständig beschäftigt war, werden 
die Bruttojahresarbeitsverdienste mit dem auf 
den Teilzeitraum entfallenden Betrag berück-
sichtigt. Dabei werden für Zeiten einer Be-
schäftigung mit einer regelmäßigen Arbeits-
zeit von weniger als zehn Stunden in der Wo-
che Entgeltpunkte nicht ermittelt. Die Sätze 1 
bis 4 gelten entsprechend, soweit anstelle einer 
Beschäftigung eine selbständige Tätigkeit aus-
geübt wird. " 

12. § 27 wird gestrichen. 

13. § 28 wird gestrichen. 

14. § 28 a wird wie folgt gefaßt: 

„Zeiten, in denen der Berechtigte aus einem der 
in § 15 Abs. 2 genannten Systeme der sozialen 
Sicherheit eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit oder wegen Alters bezogen hat, 
stehen Rentenbezugszeiten nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch gleich, wenn der Rente 
Zeiten zugrunde liegen, die nach diesem Gesetz 
anrechenbar sind." 

15. § 28 b wird wie folgt gefaßt: 

„§28b 
Für die Anrechnung von Kindererziehungszei-

ten und Berücksichtigungszeiten wegen Kinder-
erziehung nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch steht die Erziehung im jeweiligen Her-
kunftsgebiet der Erziehung im Geltungsbereich 
des Sozialgesetzbuchs gleich. Die Erklärungen 
nach §§ 56 und 244 des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch sind innerhalb eines Jahres nach Zu-
zug in den Geltungsbereich dieses Gesetzes ab-
zugeben. Die Zuordnung nach § 56 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch kann für Kinder, die im 
Zeitpunkt des Zuzugs geboren sind, rückwirkend 
auch für mehr als zwei Kalendermonate erfol-
gen. " 

16. § 29 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nach Satz 1 wird eingefügt: 

„Vom 1. Januar 1992 an werden Zeiten 
nach § 58 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch als An-

rechnungszeiten berücksichtigt, wenn da-
durch eine der in § 15 Abs. 1 Satz 2 und 
Absatz 3 oder § 16 Satz 1 genannten Be-
schäftigungen oder Tätigkeiten unterbro-
chen ist. Zeiten der Arbeitslosigkeit sind 
unabhängig von den in § 58 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 3 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch genannten weiteren Voraussetzun-
gen Anrechnungszeiten." 

bb) Der letzte Satz wird wie folgt gefaßt: 

„§ 101 des Arbeitsförderungsgesetzes ist 
entsprechend anzuwenden." 

b) Absatz 2 wird gestrichen. 

17. In § 30 werden die Worte „§ 1290 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung, § 67 Abs. 2 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes und § 82 Abs. 2 
des Reichsknappschaftsgesetzes finden keine An-
wendung " durch die Worte „Eine Rente wird vom 
Tag des Zuzugs an geleistet" ersetzt. 

18. Nach § 31 wird angefügt: 

„§ 32 
Nach §§ 1 und 17 anspruchsberechtigten Perso-

nen werden rentenrechtliche Zeiten nach diesem 
Gesetz, in denen sie den in § 1 Abs. 2 Nr. 3 sowie 
§ 3 des Bundesvertriebenengesetzes genannten 
Gebieten herrschenden Systemen erheblich Vor-
schub geleistet und dadurch wichtige Interessen 
der Bundesrepublik Deutschland gefährdet ha-
ben, nicht angerechnet." 

Artikel 11 
Fremdrenten- und Auslandsrenten- 

Neuregelungsgesetz 
(824-3) 

Artikel 6 des Fremdrenten- und Auslandsrenten-
Neuregelungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 824-3, veröffentlichten 
bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ..) geändert worden ist, 
wird wie folgt geändert: 

1. § 4 wird wie folgt gefaßt: 

§ 4 
(1) § 15 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 Satz 1 und 3, § 16 

Abs. 1, § 17 Abs. 1 Satz 2 und 3, § 22 Abs. 1 Satz 1, 3 
bis 5, § 23 Abs. 2 und § 26 Satz 1 bis 4 des Fremd-
rentengesetzes sind nicht anzuwenden, soweit die 
Anrechnung von rentenrechtlichen Zeiten ver-
bindlich festgestellt ist. 

(2) Sind Versicherungszeiten bis zum 31. Dezem-
ber 1991 unter Anwendung von § 24 Abs. 1 Satz 2 
und § 28 des Fremdrentengesetzes berücksichtigt, 
verbleibt es dabei." 

2. §§ 5-17 sowie § 24 werden gestrichen. 
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Artikel 12 
Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte 

(8251-1) 

Das Gesetz über eine Altershilfe für Landwirte in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. September 
1965 (BGBl. I S. 1448), zuletzt geändert durch Artikel 
... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Buchstabe a werden die Worte 
„§ 1247 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung" durch die Worte „Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch " ersetzt. 

b) In Absatz 2 a Buchstabe a werden die Worte 
„§ 1247 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung" durch die Worte „Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch" ersetzt. 

2. In § 3 Abs. 2 Buchstabe b werden die Worte 
„§ 1247 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" 
durch die Worte „Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch " ersetzt. 

3. § 3 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „§ 1267 
Abs. 1 a der Reichsversicherungsord-
nung" durch die Worte „§ 48 Abs. 3 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

bb) In Buchstabe a werden die Worte „§ 1247 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" 
durch die Worte „Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch " ersetzt. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) § 48 Abs. 4 bis 6 des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch gilt entsprechend. Ein Wai-
sengeld wird über das 18. Lebensjahr hinaus 
nicht gezahlt, wenn das Kind sich in Ausbil-
dung befindet und ihm aus dem Ausbildungs-
verhältnis Bruttobezüge in Höhe von wenig-
stens 1.000 Deutsche Mark monatlich zuste-
hen; Ehegatten- und Kinderzuschläge sowie 
einmalige Zuwendungen bleiben außer An-
satz. Satz 3 gilt entsprechend, wenn dem Kind 
mit Rücksicht auf die Ausbildung 

1. Unterhaltsgeld von wenigstens 730 Deut-
sche  Mark zusteht oder nur deswegen nicht 
zusteht, weil das Kind über anrechnungsfä-
higes Einkommen verfügt, oder 

2. Übergangsgeld zusteht, dessen Bemes-
sungsgrundlage wenigstens 1.000 Deutsche 
Mark monatlich beträgt." 

4. § 3 b Abs. 1 Buchstabe e wird wie folgt gefaßt: 

„e) das Arbeitsentgelt oder das Arbeitseinkom-
men der Witwe oder des Witwers durch-
schnittlich im Monat drei Zehntel der für Mo-
natsbezüge geltenden Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung der Arbei-

ter und Angestellten nicht überschreitet 
und".  

5. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Zum 1. Juli eines jeden folgenden Jahres ver-
ändert sich die Höhe der laufenden Geldlei-
stungen um den Vomhundertsatz, um den die 
Renten aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung jeweils verändert werden." 

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Trifft ein vorzeitiges Altersgeld nach § 2 
Abs. 2 mit einer Rente an Witwen oder Witwer 
aus der gesetzlichen Rentenversicherung oder 
der gesetzlichen Unfallversicherung oder einer 
Erziehungsrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung zusammen, geht dessen Anrech-
nung auf die Rente aus der gesetzlichen Unfall-
versicherung oder die Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung der Kürzung nach Satz 1 
vor. " 

c) Nach Absatz 10 wird angefügt: 

„(11) Die Bundesregierung hat durch 
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates zur Anpassung der laufenden Geldlei-
stungen die in Absatz 1 Satz 1 bestimmten Be-
träge entsprechend Absatz 1 Satz 3 zum 1. Juli 
eines jeden Jahres zu ändern." 

6. In § 5 Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „der allge-
meinen Bemessungsgrundlage (§ 1255 Abs. 2 der 
Reichsversicherungsordnung)" durch die Worte 
„des aktuellen Rentenwerts in der gesetzlichen 
Rentenversicherung" ersetzt. 

7. § 7 Abs. 2 Satz 2 erster Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„Im übrigen gelten die Vorschriften des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch über die medizinischen 
Leistungen zur Rehabilitation, die Reisekosten, 
die sonstigen Leistungen zur medizinischen Re-
habilitation sowie über die Zuzahlung bei medizi-
nischen Leistungen entsprechend; ". 

$. In § 9 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „§ 1243 der 
Reichsversicherungsordnung" durch die Worte 
„Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über die Zuzahlung bei medizinischen 
Leistungen" ersetzt. 

9. § 9 a wird wie folgt geändert: 

In Absatz 1 Buchstabe d und in Absatz 2 werden 
die Worte „den in § 1265 a Abs. 1 Satz 1 der 
Reichsversicherungsordnung genannten Betrag" 
jeweils durch die Worte „drei Zehntel der für Mo-
natsbezüge geltenden Beitragsbemessungs-
grenze in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten" ersetzt. 

10. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Vorschriften des Sechsten Buches 
Sozialgesetzbuch über Renten wegen Todes 
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bei Verschollenheit, Ausschluß und Minde-
rung von Renten, Ende der Renten bei Tod 
sowie über Leistungen an Berechtigte außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 
finden entsprechende Anwendung." 

b) In Absatz 6 a werden die Worte „den in 
§ 1265 a Abs. 1 Satz 1 der Reichsversiche-
rungsordnung genannten Betrag" durch die 
Worte „drei Zehntel der für Monatsbezüge gel-
tenden Beitragsbemessungsgrenze in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten" ersetzt. 

11. § 12 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 5 werden die Worte „die in der 
Rentenversicherung der Arbeiter maßgebende 
allgemeine Bemessungsgrundlage (§ 1255 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung) des 
Vorjahres gegenüber der" durch die Worte „in 
der gesetzlichen Rentenversicherung der aktu-
elle Rentenwert des Vorjahres gegenüber 
dem" ersetzt. 

b) Absatz 5 letzter Satz wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über die Wirksamkeit von Beiträgen 
gilt entsprechend. " 

12. § 14 Abs. 2 Buchstabe c wird wie folgt gefaßt: 

„c) eine der in § 5 Abs. 1 Nr. 1 bis 3, Abs. 4 Nr. 1, 
§ 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 oder § 225 Abs. 1 Nr. 1 
des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch ge-
nannten Voraussetzungen erfüllen." 

13. In § 33 Abs. 5 werden die Worte „in § 1251 der 
Reichsversicherungsordnung" durch die Worte 
„im Sechsten Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

14. § 39 Abs. 2 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschrift des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über die Wirksamkeit von Beiträgen gilt 
nicht. " 

15. In § 40 Abs. 1 Buchstabe a werden die Worte 
„§ 1247 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" 
durch die Worte „Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch" ersetzt. 

16. In § 41 Abs. 1 Buchstabe a werden die Worte 
„§ 1246 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" 
durch die Worte „Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch " ersetzt. 

17. § 47 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „Artikel 2 § 52 a 
des Arbeiterrentenversicherungs-Neurege-
lungsgesetzes und Artikel 2 § 50 b des Ange-
stelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes 
nachentrichteten" durch die Worte „der Vor-
schrift des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
über die Nachzahlung für landwirtschaftliche 
Unternehmer und mitarbeitende Familienan-
gehörige nachgezahlten" ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Der Zuschuß beträgt 70 vom Hundert 
der in Absatz 1 bezeichneten nachzuzahlen-
den Beiträge. Er darf jedoch nicht höher sein 
als ein Zuschuß, der sich ergibt, wenn die 
Nachzahlung in der Beitragsklasse vorgenom-
men worden wäre, die für das durch zwölf ge-
teilte Durchschnittsentgelt der gesetzlichen 
Rentenversicherung gilt."  

c) In Absatz 4 werden die Worte „nach Artikel 2 
§ 52 a Abs. 2 des Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes oder nach Artikel 2 
§ 50 b Abs. 2 des Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes" durch die Worte „für 
die Nachzahlung der Beiträge " ersetzt. 

18. § 50 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Bezieht der Empfänger eines Altersgeldes 
oder eines vorzeitigen Altersgeldes, der einen 
Zuschuß nach § 47 in Anspruch genommen 
hat, gleichzeitig eine Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung, so wird das Alters-
geld oder das vorzeitige Altersgeld um den Teil 
der Rente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung gekürzt, der dem Verhältnis ent-
spricht, in dem die Entgeltpunkte für Beitrags-
zeiten, auf die der Zuschuß entfällt, zur Summe 
aller Entgeltpunkte steht." 

b) Nach Satz 1 wird eingefügt: 

„Berechnet sich die Rente nach Werteinheiten, 
so bemißt sich die Kürzung nach dem Verhält-
nis der Werteinheiten für Beitragszeiten, auf 
die der Zuschuß entfällt, zur Summe der We rt

-einheiten, die der Ermittlung der für den Ver-
sicherten maßgebenden Rentenbemessungs-
grundlage zugrunde gelegt worden ist." 

Artikel 13 
Zweites Gesetz über die Krankenversicherung 

der Landwirte 
(8252-3) 

In § 29 Abs. 3 Nr. 4 des Zweiten Gesetzes über die 
Krankenversicherung der Landwirte (Artikel 8 des 
Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2477) 
wird das Wort „Ruhen" durch die Worte „sonstige 
Nichtleistung" ersetzt. 

Artikel 14 
Künstlersozialversicherungsgesetz 

(8253-1) 

Das Künstlersozialversicherungsgesetz vom 27. Juli 
1981 (BGBl. I S. 705), zuletzt geändert durch Arti-
kel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt 
geändert: 
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1. § 4 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 letzter Teilsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„die Versicherungsfreiheit beruht auf einer ge-
ringfügigen Beschäftigung oder einer geringfü-
gigen selbständigen Tätigkeit (§ 8 Viertes Buch 
Sozialgesetzbuch), ". 

b) In Nummer 2 werden die Worte „Angestellten 
(§ 112 Abs. 2 des Angestelltenversicherungsge-
setzes) " durch die Worte „Arbeiter und Ange-
stellten" ersetzt. 

c) Nummer 3 letzter Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„die Eintragung beruht auf der Führung eines 
Handwerksbetriebs nach den §§ 2 und 3 der 
Handwerksordnung, ". 

d) Nummer 5 wird wie folgt gefaßt: 

„5. eine Vollrente wegen Alters aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung bezieht, " 

2. § 12 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Versicherte und Zuschußberechtigte haben der 
Künstlersozialkasse bis zum 1. Dezember eines 
Jahres das voraussichtliche Arbeitseinkommen, 
das sie aus der Tätigkeit als selbständige Künstler 
und Publizisten erzielen, bis zur Höhe der Beitrags-
bemessungsgrenze in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten für das folgende Kalen-
derjahr zu melden." 

3. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Versicherte hat an die Künstlersozialkasse 
als Beitragsanteil zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung für den Kalendermonat die Hälfte des sich aus 
den §§ 152 bis 156, 160 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 und 
§ 170 Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
ergebenden Beitrages zu zahlen." 

b) Satz 2 wird gestrichen. 

4. § 22 wird gestrichen. 

Artikel 15 
Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung 

nationalsozialistischen Unrechts 
in der Sozialversicherung 

(826-9) 

Das Gesetz zur Regelung der Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts in der Sozialversi-
cherung vom 22. Dezember 1970 (BGBl. I S. 1846), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom 
... BGBl. I S....), wird wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Er erhält folgende Überschrift: 

„Begriffsbestimmungen".  

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Verfolgungszeiten die Ersatzzeiten des § 245 
Abs. 1 Nr. 4 des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch, 

2. Verfolgungsgründe diejenigen des § 1 des 
Bundesentschädigungsgesetzes, 

3. pflichtversicherte Verfolgte diejenigen Ver-
sicherten, deren rentenversicherungspflich-
tige Beschäftigung oder Tätigkeit aus Verfol-
gungsgründen unterbrochen oder beendet 
worden ist oder für die bis zum Beginn der 
Verfolgung 

a) eine Anrechnungszeit wegen Krankheit, 
Schwangerschaft oder Mutterschutz oder 
wegen Arbeitslosigkeit, 

b) eine Ersatzzeit (§ 245 Sechstes Buch Sozi-
algesetzbuch), die eine rentenversiche-
rungspflichtige Beschäftigung oder Tätig-
keit unterbrochen oder beendet hat, 

vorliegt." 

2. Teil III, 1. und 2. Abschnitt wird wie folgt gefaßt: 

„III. Gesetzliche Rentenversicherung 

§ 7 
Grundsatz 

Die Vorschriften dieses Teils ergänzen zugun-
sten von Verfolgten die allgemein anzuwendenden 
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch. 

1. Freiwillige Beitragszahlung 

§ 8 
Freiwillige Versicherung 

bei Beitragserstattung wegen Heirat 

Sind einer Verfolgten oder der Ehefrau eines 
Verfolgten, den sie vor dem 9. Mai 1945 geheiratet 
hat, in der Zeit vom 30. Januar 1933 bis zum 8. Mai 
1945 Beiträge wegen Heirat erstattet worden, kann 
sie sich freiwillig versichern. 

§ 9 
Beitragsnachzahlung 

bei Beitragserstattung wegen Heirat 

Wer zur freiwilligen Versicherung bei Beitrags-
erstattung wegen Heirat berechtigt ist, kann auf 
Antrag Beiträge für Zeiten vor Vollendung des 
65. Lebensjahres und nach Vollendung des 16. Le-
bensjahres bis zum 1. Januar 1924 zurück nachzah-
len, soweit diese Zeiten nicht Beitragszeiten oder 
beitragsfreie Zeiten sind. 

§ 10 
Freiwillige Versicherung 

für pflichtversicherte Verfolgte 

Pflichtversicherte Verfolgte können sich freiwil-
lig versichern, wenn sie die allgemeine Wartezeit 
erfüllt haben. 
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2. Leistungsrecht 

§ 11 
Gleichstellung nachgezahlter Beiträge 

mit Pflichtbeiträgen 

Folgende nachgezahlte Beiträge stehen Pflicht-
beiträgen für Zeiten einer versicherten Beschäfti-
gung oder selbständigen Tätigkeit gleich: 

1. Beiträge von verfolgten Versicherten, die dazu 
infolge Beitragserstattung wegen Heirat be-
rechtigt sind, soweit sie 

a) für die Zeit vom 1. Januar 1933 bis zum 
31. Dezember 1946, 

b) für Pflichtbeitragszeiten vor der Beitragser-
stattung, 

c) aufgrund des Artikels X des Zweiten Geset-
zes zur Änderung des Bundesentschädi-
gungsgesetzes vom 14. September 1965 
(BGBl. I S. 1315) 

nachgezahlt sind; 

2. Beiträge von Versicherten, die dazu als pflicht-
versicherte Verfolgte aufgrund eines bis zum 
31. Dezember 1975 gestellten Antrages berech-
tigt waren, soweit sie 

a) für Zeiten vor dem 1. Januar 1947, 

b) für Zeiten eines Auslandsaufenthalts, der 
sich an einen als Verfolgungszeit anerkann-
ten Auslandsaufenthalt anschließt, 

nachgezahlt sind. 

§ 12 
Gleichstellung von Zeiten einer Beschäftigung 

oder Tätigkeit mit Pflichtbeitragszeiten 

Als Pflichtbeitragszeiten gelten Zeiten, in denen 
ein Verfolgter eine rentenversicherungspflichtige 
Beschäftigung oder Tätigkeit ausgeübt hat, für die 
aus Verfolgungsgründen Beiträge nicht gezahlt 
sind. 

§ 13 
Berücksichtigung von Anrechnungszeiten 

(1) Hat der Verfolgte aus Verfolgungsgründen, 
seine Lehrzeit, Fachschulausbildung oder Hoch-
schulausbildung nicht abschließen können, gilt die 
Lehrzeit oder Ausbildung für die Anerkennung 
dieser Zeiten als Anrechnungszeit als abgeschlos-
sen. 

(2) Ist aus Verfolgungsgründen eine Schulausbil-
dung, Fachschulausbildung oder Hochschulausbil-
dung unterbrochen, jedoch später wieder aufge-
nommen und abgeschlossen oder eine neue Aus-
bildung begonnen und abgeschlossen worden, 
sind die Ausbildungszeiten als Anrechnungszeiten 
bis zum doppelten der allgemein geltenden 
Höchstdauer anzuerkennen. 

§ 14 
Besondere Ermittlung der Entgeltpunkte 

für Beitragszeiten 

(1) Entgeltpunkte für Zeiten, in denen ein Ver-
folgter eine rentenversicherungspflichtige Be-

schäftigung oder Tätigkeit ausgeübt hat, für die 
aus Verfolgungsgründen Beiträge nicht gezahlt 
sind, werden aus der Beitragsbemessungsgrund-
lage ermittelt, nach der Beiträge aufgrund des er-
zielten Arbeitsentgelts oder Einkommens zu zah-
len gewesen wären. 

(2) Für Pflichtbeitragszeiten eines Verfolgten, die 
aus Verfolgungsgründen eine niedrigere Beitrags-
bemessungsgrundlage aufweisen als bei einem 
nichtverfolgten Versicherten mit gleichartiger Be-
schäftigung oder Tätigkeit, werden Entgeltpunkte 
mindestens aus der Beitragsbemessungsgrundlage 
ermittelt, die sich bei entsprechender Anwendung 
des § 22 des Fremdrentengesetzes ergibt. Dabei ist 
die tatsächlich während der Verfolgung ausgeübte 
rentenversicherungspflichtige Beschäftigung oder 
Tätigkeit zugrunde zu legen, mindestens jedoch 
die vorher ausgeübte von Verfolgungsmaßnahmen 
nicht beeinträchtigte Beschäftigung oder Tätig-
keit; § 15 Satz 3 Nr. 2 und § 15 Satz 4 finden An-
wendung. Sätze 1 und 2 gelten nicht für nachge-
zahlte Beiträge, die Pflichtbeiträgen gleichstehen. 

§ 15 
Bewertung von Verfolgungszeiten 

für pflichtversicherte Verfolgte 

Verfolgungszeiten werden bei der Ermittlung 
der Entgeltpunkte für einen pflichtversicherten 
Verfolgten wie Zeiten mit vollwertigen Pflichtbei-
trägen berücksichtigt, wenn dies günstiger ist. Da-
bei wird der Verfolgungszeit die Beitragsbemes-
sungsgrundlage zugrunde gelegt, die sich bei ent-
sprechender Anwendung des § 22 des Fremdren-
tengesetzes ergibt. Für die Zuordnung der Tabel-
lenwerte ist 

1. bei Arbeitnehmern die zuletzt vor der Verfol-
gungszeit ausgeübte rentenversicherungs-
pflichtige Beschäftigung maßgebend, 

2. bei Selbständigen der Durchschnittswert aus 
den Pflichtbeiträgen für die letzten sechs Kalen-
dermonate der selbständigen Tätigkeit vor Be-
ginn der Verfolgungszeit. 

Hätte der Verfolgte ohne die Verfolgung eine Be-
schäftigung oder Tätigkeit ausgeübt, die in eine 
höhere Leistungsgruppe als nach Satz 3 einzuord-
nen wäre, ist die höhere Leistungsgruppe zu-
grunde zu legen. 

§ 16 
Gleichstellung von Verfolgungszeiten 

für den Leistungszuschlag 

Für Verfolgungszeiten, die der knappschaftli-
chen Rentenversicherung zugeordnet sind, werden 
zusätzliche Entgeltpunkte für ständige Arbeiten 
unter Tage ermittelt, wenn der Verfolgte zuletzt 
eine Beschäftigung oder Tätigkeit mit den dafür 
üblichen Beschäftigungsmerkmalen ausgeübt 
hat. 
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§ 17 
Entgeltpunkte für nachgezahlte Beiträge 

für Zeiten vor Rentenbeginn 

Für eine Rente werden Entgeltpunkte für nach-
gezahlte Beitragszeiten bei Beitragserstattung we-
gen Heirat auch dann ermittelt, wenn die Rente vor 
dem 1. Januar 1967 begonnen hat oder die Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit vor diesem Zeitpunkt 
eingetreten ist. " 

3. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Er erhält folgende Überschrift: 

„Zahlungen an Verfolgte" 

b) In Absatz 1 werden die Sätze 2 und 3 wie folgt 
gefaßt: 

„Entgeltpunkte für nach dem Fremdrentenge-
setz gleichgestellte Beitragszeiten werden da-
bei nur für solche Beiträge ermittelt, die an ei-
nen nichtdeutschen Träger der gesetzlichen 
Rentenversicherung gezahlt sind, wenn sie ein 
deutscher Träger der gesetzlichen Rentenversi-
cherung wie nach den Vorschriften der Reichs-
versicherungsgesetze gezahlte Beiträge zu be-
handeln hatte; dies gilt auch für Beiträge von 
Personen, deren Ansprüche nach der Verord-
nung vom 22. Dezember 1941 (RGBl. I S. 777) 
ausgeschlossen waren. § 115 Abs. 1 Satz 2 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch gilt entspre-
chend." 

4. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Die Sätze 1 und 2 werden Absatz 1. 

b) Satz 3 wird gestrichen. 

c) Es wird angefügt: 

„(2) Es wird vermutet, daß die Zugehörigkeit 
zum deutschen Sprach- und Kulturkreis eine 
wesentliche Ursache für das Verlassen des Ver-
treibungsgebietes ist. Dies gilt nicht, wenn das 
Vertreibungsgebiet nachweislich im wesentli-
chen aus anderen Gründen verlassen worden 
ist, weil der Zugehörigkeit zum deutschen 
Sprach- und Kulturkreis im Verhältnis zu ande-
ren Gründen nicht annähernd das gleiche Ge-
wicht zukommt. Eine verfolgungsbedingte Ab-
wendung vom deutschen Sprach- und Kultur-
kreis oder eine Wohnsitznahme in einem nicht-
deutschsprachigen Land widerlegt allein die 
Vermutung nach Satz 1 nicht. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten ab 1. Februar 
1971. Die Verjährungsvorschriften nach dem 
Sozialgesetzbuch und § 44 des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch bleiben unberührt. Sofern in 
der Zeit vom 1. Januar 1987 bis zum 31. Dezem-
ber 1989 ein Antrag gestellt worden ist, der un-
ter Berücksichtigung des Absatzes 2 zu einem 
Anspruch auf rückwirkend zu erbringende Lei-
stungen führt, ist für die Berechnung der Ver-
jährungsfrist und der Frist des § 44 Abs. 4 des 
Zehnten Buches Sozialgesetzbuch der Zeit-
punkt dieses Antrags maßgebend, wenn dies bis 
zum 31. Dezember 1990 beantragt wird." 

5. Nach § 20 wird eingefügt: 

„§ 21 
(1) Verfolgte, für die erstmals nach § 20 Abs. 2 in 

der vom 1. Januar 1990 an geltenden Fassung Bei-
tragszeiten oder Beschäftigungszeiten nach dem 
Fremdrentengesetz zu berücksichtigen sind, kön-
nen auf Antrag die Nachentrichtung des § 10 in der 
am 31. Dezember 1989 geltenden Fassung nach 
Maßgabe der Absätze 2 bis 5 ausüben, wenn sie vor 
dem 1. Januar 1976 einen Antrag nach § 10 gestellt 
haben oder in der Zeit vom 1. Dezember 1979 bis 
1. Dezember 1980 berechtigt waren, einen solchen 
Antrag zu stellen. Verfolgte im Sinne des Satzes 1, 
die eine Nachentrichtung in einer Weise genutzt 
haben, die sich durch das erstmalige Berücksich-
tigen von Beitragszeiten oder Beschäftigungszei-
ten nach dem Fremdrentengesetz als ungünstig er-
weist, können auf Antrag die Nachentrichtung 
nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 neu ausüben. 
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Ver-
folgte, für die nach § 17 Abs. 1 Buchstabe b letzter 
Halbsatz des Fremdrentengesetzes in der vom 
1. Januar 1990 an geltenden Fassung Beitragszei-
ten nach dem Fremdrentengesetz erstmals zu be-
rücksichtigen sind, wobei es auch ausreicht, wenn 
sie vor dem 1. Januar 1976 berechtigt waren, einen 
Antrag nach § 10 zu stellen. 

(2) Der Beitragsberechnung sind bei Anwendung 
des Absatzes 1 Satz 1 

a) in den Fällen, in denen über einen Nachentrich-
tungsantrag bereits eine nicht mehr anfechtbare 
Entscheidung getroffen wurde, die Beitrags-
klassen und Beitragsberechnungsgrundlagen 
zugrunde zu legen, die im Zeitpunkt der An-
tragstellung maßgebend waren; § 1419 Abs. 3 
der Reichsversicherungsordnung und § 141 
Abs. 3 des Angestelltenversicherungsgesetzes 
jeweils in der am 31. Dezember 1989 geltenden 
Fassung gelten mit der Maßgabe, daß bei der 
Ermittlung des Beitragssatzes eine Unterbre-
chung des Nachentrichtungsverfahrens in der 
Zeit zwischen der Entscheidung und dem An-
trag nach Absatz 4 nicht eingetreten ist; 

b) in allen anderen Fällen die Beitragsklassen und 
Beitragsberechnungsgrundlagen zugrunde zu 
legen, die im Zeitpunkt des Ablaufs der An-
tragsfrist für die Nachentrichtung maßgebend 
waren. Die Beiträge sind unter Berücksichti-
gung des Beitragssatzes im Zeitpunkt der An-
tragstellung (Absatz 4) zu berechnen. § 1419 
Abs. 3 der Reichsversicherungsordnung und 
§ 141 Abs. 3 des Angestelltenversicherungsge-
setzes jeweils in der am 31. Dezember 1989 gel-
tenden Fassung gelten. 

(3) Bei Anwendung von Absatz 1 Satz 2 sind der 
Beitragsberechnung die Beitragsklassen und Bei-
tragsberechnungsgrundlagen und der Beitragssatz 
zugrunde zu legen, die der Rentenversicherungs-
träger in dem für die Nachentrichtung erlassenen 
Bescheid festgestellt hat. Satz 1 gilt auch, wenn zu 
einer bereits durchgeführten Nachentrichtung eine 
Nachentrichtung nach Absatz 1 Satz 1 hinzutritt. 
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(4) Der Nachentrichtungsantrag nach Absatz 1 
kann nur bis zum 31. Dezember 1990 gestellt wer-
den. Die Rentenversicherungsträger können auf 
Antrag Teilzahlungen bis zu einem Zeitraum von 
einem Jahr nach der Zustellung des Nachentrich-
tungsbescheides zulassen. Der Eintritt des Versi-
cherungsfalles vom Beginn des Nachentrichtungs-
zeitraumes bis zum 31. Dezember 1990 steht der 
Nachentrichtung nicht entgegen. 

(5) Soweit in den Absätzen 1 bis 4 nichts Abwei-
chendes bestimmt ist, finden die jeweiligen Rege-
lungen über die Nachentrichtung, die für den Be-
rechtigten maßgebend waren, Anwendung. 

(6) Anträge auf Nachentrichtung nach § 10, über 
die noch keine unanfechtbare Entscheidung ge-
troffen wurde, bleiben von dieser Regelung unbe-
rührt. 

§ 22 
(1) Verfolgte, für die erstmals nach § 20 Abs. 2 in 

der vom 1. Januar 1990 an geltenden Fassung Bei-
tragszeiten oder Beschäftigungszeiten nach dem 
Fremdrentengesetz zu berücksichtigen sind und 
die die Vertreibungsgebiete vor dem 1. Januar 
1990 verlassen haben, können auf Antrag freiwil-
lige Beiträge für Zeiten nachentrichten, für die sie 
durch die Berücksichtigung der Beitragszeiten und 
Beschäftigungszeiten nach dem Fremdrentenge-
setz die Berechtigung zur freiwilligen Versiche-
rung erlangen. Satz 1 gilt entsprechend für Perso-
nen, für die nach § 17 Abs. 1 Buchstabe b letzter 
Halbsatz des Fremdrentengesetzes in der vom 
1. Januar 1990 an geltenden Fassung Beitragszei-
ten nach dem Fremdrentengesetz erstmals zu be-
rücksichtigen sind. 

(2) Die Nachentrichtung kann für die Zeiten vom 
1. Februar 1971, frühestens vom Zeitpunkt des Ver-
lassens der Vertreibungsgebiete, bis zum 31. De-
zember 1989 erfolgen, sofern diese Zeiten nicht 
bereits mit Beiträgen belegt sind. Für Berechtigte 
nach Absatz 1 Satz 2 gilt Satz 1 entsprechend vom 
1. Januar 1959 an. 

(3) Für die Entrichtung der Beiträge und ihre 
Bewertung im Leistungsfall sind die Vorschriften 
des Jahres anzuwenden, in dem sie entrichtet wer-
den. 

(4) Nachentrichtungsanträge nach Absatz 1 kön-
nen nur bis zum 31. Dezember 1990 gestellt wer-
den. Die Rentenversicherungsträger können auf 
Antrag Teilzahlungen bis zu einem Zeitraum von 
einem Jahr nach der Zustellung des Nachentrich-
tungsbescheides zulassen. Der Eintritt des Versi-
cherungsfalles vom Beginn des Nachentrichtungs-
zeitraumes bis zum 31. Dezember 1990 steht der 
Nachentrichtung nicht entgegen." 

6. Folgende Überschriften werden eingefügt: 

a) In § 2: 

„Amtshilfe", 

b) in § 3: 

„Glaubhaftmachung" , 

c) in § 4: 

„Jahresarbeitsverdienst bei verfolgungsbe-
dingtem Wechsel der Tätigkeit" , 

d) in § 5: 

„Zahlungen ins Ausland an Ausländer", 

e) in § 6: 

„Zahlungen ins Ausland an Deutsche", 

f) in § 19: 

„Zahlungen an vertriebene Verfolgte", 

g) in § 20: 

„Gleichstellung vertriebener Verfolgter mit 
Vertriebenen", 

h) in § 21: 

„Wiedereröffnung eines außerordentlichen 
Nachentrichtungsrechts", 

i) in § 22: 

„Nachentrichtung für Zeiten der freiwilligen 
Versicherung" . 

Artikel 16 
Fremdrenten-Nachversicherungs-Verordnung 

(826-18) 

In § 1 Nr. 1 Buchstabe b der Fremdrenten-Nachver-
sicherungs-Verordnung in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 826-18, veröffentlichten 
bereinigten Fassung werden die Worte „(§ 23 Abs. 2, 
§ 24 Abs. 2 des Angestelltenversicherungsgesetzes) " 
durch die Worte „(Sechstes Buch Sozialgesetzbuch)" 
ersetzt. 

Artikel 17 
Sozialversicherungs-Angleichungsgesetz-Saar 

(826-19) 

Das Sozialversicherungs-Angleichungsgesetz-Saar 
in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 826-19, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 30 Abs. 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Die Aufwendungen der Bundesknappschaft 
für die in Absatz 1 genannten Leistungen werden 
im Rahmen der Bundesbeteiligung in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung (Sechstes Buch 
Sozialgesetzbuch) verrechnet." 

2. In § 30 a Abs. 2 werden die Worte „1304 e der 
Reichsversicherungsordnung, des § 83 e des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes und des § 96 c des 
Reichsknappschaftsgesetzes" durch die Worte 
„der Vorschriften des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch über den Zuschuß zur Krankenversiche-
rung " ersetzt. 
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Artikel 18 
Rentenreformgesetz 

(826-26) 

Artikel 6 § 5 des Rentenreformgesetzes vom 16. Ok-
tober 1972 (BGBl. I S. 1965), das zuletzt durch Artikel 
... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden 
ist, wird gestrichen. 

Artikel 19 
Selbstverwaltungsgesetz 

(827-6) 

§ 15 Abs. 6 und 7 des Selbstverwaltungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. August 
1967 (BGBl. I S. 917), das zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, 
wird gestrichen. 

Artikel 20 
Bundesversicherungsamtsgesetz 

(827-8) 

§ 2 Abs. 3 des Bundesversicherungsamtsgesetzes in 
der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnum-
mer 827-8, veröffentlichten bereinigten Fassung, das 
zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I 
S. ...) geändert worden ist, wird gestrichen. 

Artikel 21 
Achtes Gesetz zur Änderung des 

Selbstverwaltungsgesetzes 
(827-12) 

In Artikel 4 § 1 des Achten Gesetzes zur Änderung 
des Selbstverwaltungsgesetzes vom 7. August 1973 
(BGBl. I S. 957) werden die Worte „(§ 1344 der Reichs-
versicherungsordnung) " gestrichen. 

Artikel 22 
Gesetz über die Errichtung einer 

Zusatzversorgungskasse für. Arbeitnehmer 
in der Land- und Forstwirtschaft 

(827-13) 

Das Gesetz über die Errichtung einer Zusatzver-
sorgungskasse für Arbeitnehmer in der Land- und 
Forstwirtschaft vom 31. Juli 1974 (BGBl. I S. 1660), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 11 Abs. 1 wird das Wort „Altersruhegeldern" 
durch das Wort „Altersrenten" und das Wo rt  „Hin-
terbliebenenrenten" durch die Worte „Renten we-
gen Todes" ersetzt. 

2. § 12 wird wie folgt geändert:  

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Buchstabe a werden die Worte „ein Al-
tersruhegeld" durch die Worte „eine Alters-
rente, eine Erziehungsrente " ersetzt. 

bb) In Buchstabe b werden die Worte „des Al-
tersruhegeldes" durch die Worte „der Al-
tersrente, der Erziehungsrente" ersetzt. 

b) Absatz 2 Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„a) Ersatzzeiten und Anrechnungszeiten im 
Sinne der gesetzlichen Rentenversicherung 
sowie Zeiten, für die wegen des Bezugs von 
Sozialleistungen Pflichtbeiträge 

aa) von der Bundesanstalt für Arbeit ge-
zahlt werden oder in der Zeit vom 1. Juli 
1978 bis zum 31. Dezember 1982 ge-
zahlt wurden, 

bb) von einem Träger der Rehabi litation 
gezahlt werden oder in der Zeit vom 
1. Oktober 1974 bis zum 31. Dezember 
1983 gezahlt wurden, 

wenn durch diese Zeiten eine Beschäfti-
gung als landwirtschaftlicher Arbeitnehmer 
unterbrochen worden ist,". 

c) Absatz 3 Buchstabe b wird wie folgt gefaßt: 

„b) die Witwe oder der Witwer eine große Wit-
wen- oder Witwerrente erhält und" . 

d) In Absatz 5 werden die Worte „eines Altersru-
hegeldes" durch die Worte „einer Altersrente" 
ersetzt. 

Artikel 23 
Gesetz über die Fristen für die 
Kündigung von Angestellten 

(800-1) 

§ 1 des Gesetzes über die Fristen für die Kündigung 
von Angestellten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 800-1, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ... ) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„

§ 1 
Die Vorschriften dieses Gesetzes finden Anwen-

dung auf Angestellte. Angestellte im Sinne dieses Ge-
setzes sind Arbeitnehmer, die eire Beschäftigung aus-
üben, die für die Zuständigkeitsaufteilung unter den 
Rentenversicherungsträgern nach dem Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch als Angestelltentätigkeit be-
zeichnet wird. " 
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Artikel 24 
Kündigungsschutzgesetz 

(800-2) 

In § 10 Abs. 2 Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 
1969 (BGBl. I S. 1317), das zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, 
werden die Worte „§ 1248 Abs. 5 der Reichsversiche-
rungsordnung, § 25 Abs. 5 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes oder § 48 Abs. 5 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes" durch die Worte „der Vorschrift des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch über die Regelal-
tersrente" ersetzt. 

Artikel 25 
Arbeitssicherstellungsgesetz 

(800-18) 

(1) Das Arbeitssicherstellungsgesetz vom 9. Juli 
1968 (BGBl. I S. 787), zuletzt geändert durch Artikel ... 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt 
geändert: 

1. § 15 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 1 Abs. 4 und 5, die §§ 2, 3 und 4 Abs. 1 Satz 1, 
Abs. 2 bis 4, die §§ 6, 12 Abs. 1, §§ 13, 14 a Abs. 3, 5 
und 6 und § 14 b Abs. 1 und 5 des Arbeitsplatz-
schutzgesetzes gelten entsprechend; § 14 a Abs. 3, 
5 und 6 und § 14 b Abs. 1 und 5 gelten jedoch mit 
der Maßgabe, daß der neue Arbeitgeber erstat-
tungspflichtig ist. " 

2. In § 16 Abs. 2 Satz 3 werden die Worte „§ 5 Abs. 1, 
die §§ 6, 12 und 13" durch die Worte „die §§ 6, 12, 
13 und 14 a Abs. 1" ersetzt. 

3. § 21 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) In der gesetzlichen Rentenversicherung 
sind während der Verpflichtung in ein Arbeits-
verhältnis auch versicherungsfrei 

1. Personen, die im Zeitpunkt ihrer Verpflich-
tung unselbständig beschäftigt und nach § 5 
Abs. 1 des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch versicherungsfrei oder auf Antrag von 
der Versicherungspflicht in der Rentenversi-
cherung nach § 6 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch befreit sind, 

2. Personen, die im Zeitpunkt ihrer Verpflich-
tung als selbständig Tätige aufgrund einer 
durch Gesetz angeordneten oder auf Gesetz 
beruhenden Verpflichtung Mitglied einer 
öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrich-
tung oder Versorgungseinrichtung ihrer Be-
rufsgruppe sind, 

3. Personen, die vor der Verpflichtung nur bei-
tragspflichtig nach dem Gesetz über eine Al-
tershilfe für Landwirte waren und dies wei-
terhin sind." 

b) Absatz 2 letzter Teilsatz wird wie folgt gefaßt: 

„die anders als bisher in der knappschaftlichen 
Rentenversicherung zu versichern ist." 

4. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „in § 130 
Abs. 6 Buchstabe a des Reichsknappschaftsge-
setzes" durch die Worte „im Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch hierfür" ersetzt. 

b) Die Absätze 3 und 4 werden gestrichen. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 26 
Gesetz zur Verbesserung der 

betrieblichen Altersversorgung 
(800-22) 

Das Gesetz zur Verbesserung der bet rieblichen Al-
tersversorgung vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I 
S. 3610), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom 

(BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 2 Abs. 5 Satz 2 werden die Worte „die Anzahl 
der anrechnungsfähigen Versicherungsjahre und 
die persönliche Rentenbemessungsgrundlage, die 
sich bei einer Berechnung im Zeitpunkt des Aus-
scheidens ergeben hätten," durch die Worte „die 
Anzahl der im Zeitpunkt des Ausscheidens erreich-
ten Entgeltpunkte" ersetzt. 

2. § 6 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 6 
Einem Arbeitnehmer, der die Altersrente aus der 

gesetzlichen Rentenversicherung vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres in voller Höhe in Anspruch 
nimmt, sind auf sein Verlangen nach Erfüllung der 
Wartezeit und sonstiger Leistungsvoraussetzungen 
Leistungen der betrieblichen Altersversorgung zu 
gewähren. Fällt die Altersrente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung wieder weg oder wird sie 
auf einen Teilbetrag beschränkt, so können auch 
die Leistungen der betrieblichen Altersversorgung 
eingestellt werden. Der ausgeschiedene Arbeit-
nehmer ist verpflichtet, die Aufnahme oder Aus-
übung einer Beschäftigung oder Erwerbstätigkeit, 
die zu einem Wegfall oder zu einer Beschränkung 
der Altersrente aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung führt, dem Arbeitgeber oder sonstigen 
Versorgungsträger unverzüglich anzuzeigen." 

3. § 18 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. in der gesetzlichen Rentenversicherung 
versicherungsfrei sind, weil ihnen nach be-
amtenrechtlichen Grundsätzen Anwart-
schaft auf Versorgung zusteht, oder". 

b) In Absatz 6 Satz 4 werden die Worte „Versiche-
rungs- oder Versorgungseinrichtung einer Be-
rufsgruppe im Sinne des § 7 Abs. 2 des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes " durch die Worte 
„berufsständischen Versorgungseinrichtung" 
ersetzt. 
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c) Absatz 8 wird gestrichen und der bisherige Ab-
satz 9 wird Absatz 8. 

Artikel 27 
Betriebsverfassungsgesetz 

(801-7) 

§ 6 Abs. 2 Satz 1 des Bet riebsverfassungsgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 
1988 (BGBl. I 1989 S. 1), das zuletzt durch Artikel ... 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden 
ist, wird wie folgt gefaßt: 

„Angestellte im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeit-
nehmer, die eine durch das Sechste Buch Sozialge-
setzbuch als Angestelltentätigkeit bezeichnete Be-
schäftigung ausüben, auch wenn sie nicht versiche-
rungspflichtig sind. 

Artikel 28 
Arbeitsförderungsgesetz 

(810-1) 

Das Arbeitsförderungsgesetz vom 25. Juni 1969 
(BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 56 Abs. 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und angefügt: 

„das Verfahren zur Auswahl der Leistungen 
schließt, soweit erforderlich, eine Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung ein." 

2. § 59 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 werden die Worte „Berufsfin-
dung und Arbeitserprobung oder der" gestri-
chen. 

b) Es wird der Punkt durch ein Komma ersetzt 
und angefügt: 

„sowie für die Zeit, in der der Behinderte we-
gen Teilnahme an einer Berufsfindung oder 
Arbeitserprobung kein oder ein geringeres Ar-
beitsentgelt erzielt." 

3. § 59 b zweiter Teilsatz wird wie folgt gefaßt: 

„um den die Renten der gesetzlichen Rentenver-
sicherung ohne Berücksichtigung der Verände-
rung der Belastung bei Renten zuletzt vor diesem 
Zeitpunkt anzupassen gewesen wären". 

4. In § 42 Abs. 3 Satz 1, § 107 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6, 
§ 112 Abs. 5 Nr. 10, § 133 Abs. 4, § 170 Abs. 3 und 
§ 171 Abs. 3 werden die Worte „§ 168 Abs. 3 a" 
durch die Worte „§ 168 Abs. 3" ersetzt. 

5. In den §§ 70 und 87 werden die Worte „§ 118 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 4" durch die Worte „§ 118 Abs. 1 
Nr. 4" und der Punkt durch ein Komma ersetzt 
sowie folgender Halbsatz angefügt: 

„§ 118 Abs. 1 Nr. 4 jedoch nur für eine Zeit, für die 
eine Vollrente zuerkannt ist."  

6. In § 103 Abs. 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Vermittlungsaussichten" die Worte „oder an ei-
ner Berufsfindung oder Arbeitserprobung" einge-
fügt. 

7. In § 105 c Abs. 2 wird das Wort „Altersruhegeld" 
durch das Wort „Altersrente" ersetzt. 

8. § 112 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 5 Nr. 6 werden die Worte „§ 175 
Abs. 1 Nr. 2 a" durch die Worte „§ 175 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3" ersetzt. 

b) Dem Absatz 11 wird angefügt: 

„Für die Zeit, für die dem Arbeitslosen eine 
Teilrente wegen Alters aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung oder eine ähnliche Lei-
stung öffentlich-rechtlicher Art zuerkannt ist, 
bemißt sich das Arbeitslosengeld höchstens 
nach einem Arbeitsentgelt in Höhe der Hinzu-
verdienstgrenze. " 

9. § 112 a Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefaßt: 

„Das für die Bemessung des Arbeitslosengeldes 
maßgebende Arbeitsentgelt erhöht sich jeweils 
nach Ablauf eines Jahres seit dem Ende des Be-
messungszeitraumes (Anpassungstag) nach Maß-
gabe der Veränderung der Bruttolohn- und 
-gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten 
Arbeitnehmer, die der Feststellung des aktuellen 
Rentenwertes nach dem Sechsten Buch Sozialge-
setzbuch zugrunde liegt." 

10. § 115 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „eine Be-
schäftigung aus" durch die Worte „eine kurz-
zeitige Beschäftigung aus" ersetzt. 

b) Nach Absatz 1 wird eingefügt: 

„(2) Hat der Arbeitslose während des Bemes-
sungszeitraumes nach § 112 Abs. 2 Satz 1 und 
2 eine kurzzeitige Beschäftigung ständig aus-
geübt, so bleiben abweichend von Absatz 1 
Arbeitsentgelte außer Betracht, soweit sie auf 
Arbeitszeiten entfallen, die 

1. die durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit der kurzzeitigen Beschäftigung im Be-
messungszeitraum und 

2. zusammen mit der durchschnittlichen wö-
chentlichen Arbeitszeit der beitragspflichti-
gen Beschäftigungsverhältnisse im Bemes-
sungszeitraum die für diese Beschäfti-
gungsverhältnisse nach § 112 Abs. 3 und 4 
Nr. 1 oder 2 maßgebende tarifliche regel-
mäßige wöchentliche Arbeitszeit 

nicht übersteigen. Ist bei der Bemessung des 
Arbeitslosengeldes ein Arbeitsentgelt im Sinne 
des § 112 Abs. 7 oder eine Arbeitszeit nach 
§ 112 Abs. 8 zugrundegelegt worden, tritt an 
die Stelle der in Satz 1 Nr. 2 genannten tarifli-
chen regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit 
die Arbeitszeit, die der Bemessung des Ar- 
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beitslosengeldes zugrunde liegt. Absatz 1 
Satz 2 gilt entsprechend; dabei ist für das Ar-
beitslosengeld die tarifliche regelmäßige wö-
chentliche Arbeitszeit nach Satz 1 Nr. 2 oder 
Satz 2 zugrunde zu legen." 

c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie 
folgt gefaßt: 

„(3) Für selbständige Tätigkeiten gelten die 
Absätze 1 und 2 entsprechend." 

11. § 118 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Altersrente aus der gesetzlichen Renten-
versicherung oder Knappschaftsaus-
gleichsleistung oder ähnliche Leistungen 
öffentlich-rechtlicher Art".  

bb) Sätze 2 und 3 werden gestrichen. 

b) Absatz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 ruht der An-
spruch 

1. im Falle der Nummer 3 vom Beginn der lau-
fenden Zahlung der Rente an und 

2. im Falle der Nummer 4 

a) mit Ablauf des dritten Kalendermonats 
nach Erfüllung der Voraussetzungen für 
den Anspruch auf Arbeitslosengeld, 
wenn dem Arbeitslosen für die letzten 
sechs Monate einer die Beitragspflicht 
begründenden Beschäftigung eine Teil-
rente oder eine ähnliche Leistung öffent-
lich-rechtlicher Art zuerkannt ist, 

b) nur bis zur Höhe der zuerkannten Lei-
stung, wenn die Leistung auch während 
einer Beschäftigung und ohne Rücksicht 
auf die Höhe des Arbeitsentgelts ge-
währt wird. " 

12. In § 132 Abs. 1 Satz 3 werden die Worte „ § 118 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2" durch die Worte „§ 118 Abs. 1 
Nr. 2" ersetzt. 

13. § 134 Abs. 4 Satz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„ § 118 Abs. 2 gilt nicht." 

14. § 157 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Als beitragspflichtige Einnahmen (§ 223 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) gilt 80 
vom Hundert des durch sieben geteilten wö-
chentlichen Arbeitsentgelts, das der Bemes-
sung des Arbeitslosengeldes, der Arbeitslosen-
hilfe oder des Unterhaltsgeldes zugrunde liegt, 
soweit es ein Dreihundertsechzigstel der 
Jahresarbeitsentgeltgrenze der gesetzlichen 
Krankenversicherung nicht übersteigt; 80 vom 
Hundert des beitragspflichtigen Arbeitsent-
gelts aus einem Beschäftigungsverhältnis sind 
abzuziehen. " 

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 2 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„1. vom Rentenversicherungsträger die 
Beitragsteile des versicherten Rent-
ners und des Trägers der Rentenversi-
cherung, die diese ohne die Regelung 
dieses Absatzes für dieselbe Zeit aus 
der Rente zu entrichten gehabt hät-
ten, ". 

bb) In Satz 3 werden die Worte „einen Zu-
schuß zu leisten oder" gestrichen. 

cc) In Satz 4 werden die Worte „Satz 2 Nr. 1 a" 
durch die Worte „Satz 2 Nr. 1" ersetzt. 

15. In § 163 Abs. 1 werden die Worte „das Arbeitsent-
gelt" durch die Worte „80 vom Hundert des Ar-
beitsentgelts" ersetzt. 

16. § 166 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 werden die Worte „als Bruttoar-
beitsentgelt im Sinne der gesetzlichen Renten-
versicherung das Arbeitsentgelt" durch die 
Worte „als beitragspflichtige Einnahmen 
(Sechstes Buch Sozialgesetzbuch) 80 vom 
Hundert des Arbeitsentgelts" ersetzt, der 
Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und der 
zweite Halbsatz gestrichen. 

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die Vorschriften des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch über die Beitragsbemessungs-
grenze und die Beitragstragung gelten ent-
sprechend." 

17. § 166 b Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Die Worte „nach § 7 Abs. 2 des Angestellten-
versicherungsgesetzes" werden durch die 
Worte „als Mitglieder einer öffentlich-rechtli-
chen Versicherungseinrichtung oder Versor-
gungseinrichtung ihrer Berufsgruppe" er-
setzt. 

b) Nach dem Wort „ Angestelltenversicherungs-
Neuregelungsgesetzes " werden jeweils die 
Worte „in der am 31. Dezember 1991 gelten-
den Fassung" eingefügt. 

18. § 168 Abs. 3 a wird Absatz 3; er wird wie folgt 
geändert: 

a) In Satz 1 werden die Worte „(§ 163 a Satz 1 der 
Reichsversicherungsordnung) " gestrichen. 

b) Nach Satz 2 wird angefügt: 

„Gefangene im Sinne dieses Gesetzes sind 
Personen, die im Vollzug von Untersuchungs-
haft, Freiheitsstrafen und freiheitsentziehen-
den Maßregeln der Besserung und Sicherung 
oder einstweilig nach § 126 a Abs. 1 der Straf-
prozeßordnung untergebracht sind." 

19. § 171 Abs. 1 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. wenn der Arbeitnehmer als Behinderter in ei-
ner nach dem Schwerbehindertengesetz an-
erkannten Werkstätte für Behinderte oder in 
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einer nach dem Blindenwarenvertriebsgesetz 
anerkannten Blindenwerkstätte beschäftigt 
ist und das monatliche Bruttoarbeitsentgelt 
20 vom Hundert der monatlichen Bezugs-
größe nach § 18 des Vierten Buches Sozialge-
setzbuch nicht übersteigt oder". 

20. § 175 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 2 a wird Nummer 3; die Worte „des 
durchschnittlichen Bruttoarbeitsentgelts aller 
Versicherten der Rentenversicherung der Ar-
beiter und Angestellten ohne Auszubildende 
im vorvergangenen Kalenderjahr" werden 
durch die Worte „der Bezugsgröße nach § 18 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

b) Folgende Nummer 4 wird eingefügt: 

„4. für den beitragspflichtigen Gefangenen 
ein Arbeitsentgelt in Höhe von 90 vom 
Hundert der Bezugsgröße nach § 18 des 
Vierten Buches Sozialgesetzbuch; ". 

c) Die bisherige Nummer 3 wird Nummer 5. 

21. § 186 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Satz 1 letzter Teilsatz wird wie folgt ge-
faßt: 

„wenn der Bezieher dieser Leistung un-
mittelbar vor deren Beginn in einer die 
Beitragspflicht nach diesem Gesetz be-
gründenden Beschäftigung gestanden 
oder eine laufende Lohnersatzleistung 
nach diesem Gesetz bezogen hat". 

bb) Sätze 2 und 3 werden wie folgt gefaßt: 

„Die Beiträge für Zeiten des Bezugs von 
Krankengeld oder Verletztengeld tragen 
die Bezieher dieser Leistungen und die 
Leistungsträger je zur Hälfte; die Lei-
stungsträger tragen sie allein, soweit sie 
folgende Leistungen zahlen: 

1. Versorgungskrankengeld oder Über-
gangsgeld, 

2. Krankengeld oder Verletztengeld in 
Höhe der Lohnersatzleistungen nach 
diesem Gesetz oder 

3. eine Leistung, die nach einem monatli-
chen Arbeitsentgelt bemessen wird, das 
ein Siebtel der monatlichen Bezugs-
größe nicht übersteigt; solange ein 
Siebtel der monatlichen Bezugsgröße 
den Betrag von 610 Deutsche Mark 
nicht übersteigt, ist dieser Betrag maß-
gebend. 

Für die Berechnung der Beiträge sind 80 
vom Hundert des der Leistung zugrunde 
liegenden Arbeitsentgelts oder Arbeitsein-
kommens und die Summe der für Arbeit-
nehmer und Arbeitgeber jeweils gelten-
den Beitragssätze maßgebend." 

b) Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„ 1. der Bezieher dieser Leistung unmittelbar 
vor deren Beginn in einer die Beitrags-
pflicht nach diesem Gesetz begründenden 
Beschäftigung gestanden hat und". 

22. Folgender § 242 k wird eingefügt: 

„§ 242 k 
§ 186 Abs. 1 Satz 3 ist in der Zeit vom 1. Januar 

1992 bis 31. Dezember 1994 in der bis zum 31. De-
zember 1991 geltenden Fassung anzuwenden." 

Artikel 29 
Arbeitslosenhilfe-Verordnung 

(810-1-18) 

In § 11 Nr. 5 der Arbeitslosenhilfe-Verordnung vom 
7. August 1974 (BGBl. I S. 1929), die zuletzt durch ... 
geändert worden ist, wird das Wort „Bergmanns-
rente" durch die Worte „Rente für Bergleute" er-
setzt. 

Artikel 30 
Vorruhestandsgesetz 

(810-34) 

§ 4 Satz 1 des Vorruhestandsgesetzes vom 13. Ap ril 
1984 (BGBl. I S. 601), das zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, 
wird wie folgt gefaßt: 

„Der Zuschuß zu den Aufwendungen des Arbeitge-
bers erhöht sich jeweils nach Ablauf eines Jahres seit 
Beginn der Zahlung des Vorruhestandsgeldes nach 
Maßgabe der Veränderung der Bruttolohn- und 
-gehaltsumme je durchschnittlich beschäftigten Ar-
beitnehmer, die der Feststellung des aktuellen Ren-
tenwertes nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch 
zugrunde liegt. " 

Artikel 31 
Altersteilzeitgesetz 

(810-35) 

Das Altersteilzeitgesetz (Artikel 2 des Gesetzes vom 
20. Dezember 1988, BGBl. I S. 2343) wird wie folgt 
geändert: 

1. In § 4 Abs. 2 Satz 1 werden nach den Worten „des 
Knappschaftsrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetzes" jeweils die Worte „jeweils in der am 
31. Dezember 1991 geltenden Fassung" einge-
fügt. 

2. In § 5 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „Altersruhegeld" 
durch das Wort „Altersrente" ersetzt. 
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Artikel 32 
Bundesversorgungsgesetz 

(830-2) 

Das Bundesversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 22. Januar 1982 (BGBl. I S. 21), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 16 a Abs. 3 letzter Satz werden nach dem 
Wort „Arbeiter" die Worte „und Angestellten" 
eingefügt. 

2. In § 16 c Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „nach 
dem jeweiligen Rentenanpassungsgesetz ange-
paßt worden sind" durch die Worte „ohne Berück-
sichtigung der Veränderung der Belastung bei 
Renten anzupassen gewesen wären" ersetzt. 

3. § 18 a Abs. 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 und 4 werden die Worte „eines Alters-
ruhegelds" jeweils durch die Worte „einer Al-
tersrente" ersetzt. 

b) In Satz 4 wird das Wort „Altersruhegeldbewil-
ligung" durch das Wort „Altersrentenbewilli-
gung" ersetzt. 

c) In Satz 6 werden die Worte „des Altersruhe-
gelds" durch die Worte „der Altersrente" er-
setzt. 

4. In § 18 c Abs. 1 Satz 2 werden die Worte „für Aus-
fallzeiten zur gesetzlichen Rentenversicherung" 
durch die Worte „zur gesetzlichen Rentenversi-
cherung für Zeiten des Bezugs von Versorgungs-
krankengeld " ersetzt. 

5. In § 19 Abs. 2 Satz 2 werden die Worte „für Aus-
fallzeiten zur gesetzlichen Rentenversicherung 
nach § 1385 b Abs. 1 der Reichsversicherungsord-
nung, § 112 b Abs. 1 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes und § 130 b Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes" durch die Worte „zur ge-
setzlichen Rentenversicherung für Zeiten des Be-
zugs von Versorgungskrankengeld" ersetzt. 

6. § 22 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „für Ausfallzei-
ten zur gesetzlichen Rentenversicherung nach 
§ 1385 b Abs. 1 der Reichsversicherungsord-
nung, § 112 b Abs. 1 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes und § 130 b Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes" durch die Worte „zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten 
des Bezugs von Versorgungskrankengeld" er-
setzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „nach 
§ 1385 b Abs. 1 der Reichsversicherungsord-
nung, § 112 b Abs. 1 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes oder § 130 b Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes" durch die Worte „zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für Zeiten 
des Bezugs von Versorgungskrankengeld" er-
setzt. 

7. In § 25 a Abs. 2 Nr. 3 werden die Worte „§ 1247 
Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung" durch 
die Worte „Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" 
ersetzt. 

8. § 26 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und angefügt: 

„das Verfahren zur Auswahl der Hilfen 
schließt, soweit erforderlich, eine Berufsfin-
dung oder Arbeitserprobung ein." 

b) In Absatz 2 Nr. 2 werden die Worte „Berufsfin-
dung und Arbeitserprobung, " gestrichen. 

c) In Absatz 3 Nr. 2 werden die Worte „nach den 
§§ 1385 und 1385 b Abs. 1 der Reichsversiche-
rungsordnung, den §§ 112 und 112 b Abs. 1 
des Angestelltenversicherungsgesetzes und 
den §§ 130 und 130 b Abs. 1 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes" durch die Worte „für Zeiten 
des Bezugs von Übergangsgeld" und die 
Worte „nach § 1385 b Abs. 1 der Reichsver-
sicherungsordnung, des § 112 b Abs. 1 des An-
gestelltenversicherungsgesetzes oder § 130 
Abs. 1 des Reichsknappschaftsgesetzes" durch 
die Worte „zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung für Zeiten des Bezugs von Übergangs-
geld" ersetzt. 

9. § 26 a wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden nach dem Wort „kann" die 
Worte 

„oder wegen Teilnahme an einer Berufsfin-
dung oder Arbeitserprobung kein oder ein ge-
ringeres Arbeitsentgelt erzielt" eingefügt. 

b) In Absatz 6 werden die Worte „nach dem je-
weiligen Rentenanpassungsgesetz angepaßt 
worden sind" durch die Worte „ohne Berück-
sichtigung der Veränderung der Belastung bei 
Renten anzupassen gewesen wären" ersetzt. 

10. § 30 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Hinter-
bliebenenrente " durch die Worte „Rente 
wegen Todes" ersetzt. 

bb) In Absatz 4 Satz 4 werden die Worte „ein 
für den Beschädigten maßgebender Vom-
hundertsatz der allgemeinen Bemessungs-
grundlage zugrunde gelegt wird, der" 
durch die Worte „für den Beschädigten 
Entgeltpunkte zugrunde gelegt werden, 
die " und das Wort „ergäbe" durch das 
Wort „ergäben" ersetzt. 

b) In Absatz 5 Satz 5 werden die Worte „durch-
schnittliche Bruttoarbeitsentgelt aller in der 
Arbeiter- und Angestelltenversicherung Versi-
cherten" durch die Worte „Durchschnittsent-
gelt der gesetzlichen Rentenversicherung" er-
setzt. 
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11. In § 50 werden die Worte „§ 1247 Abs. 2 RVO" 
durch die Worte „Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch" ersetzt. 

12. § 56 wird wie folgt gefaßt: 

" § 56 
(1) Die Leistungen für Blinde (§ 14), der Pausch-

betrag als Ersatz für Kleider- und Wäschever-
schleiß (4 15), das Pflegegeld (§ 26 c Abs. 6), die 
Grundrenten und die Schwerstbeschädigtenzu-
lage (§ 31 Abs. 1 und 5, §§ 40 und 46), die Pausch-
beträge für schwerbehinderte Hausfrauen (§ 30 
Abs. 7), die Ausgleichs- und Elternrenten (§§ 32, 
41, 47 und 51), der Ehegattenzuschlag (§ 33 a), die 
Pflegezulage (§ 35) und das Bestattungsgeld 
(§§ 36, 53) werden jährlich zum 1. Juli entspre-
chend dem Vomhundertsatz angepaßt, um den 
sich die Renten der gesetzlichen Rentenversiche-
rung ohne Berücksichtigung der Veränderung 
der Belastung bei Renten verändern würden. 
Gleichzeitig wird der Bemessungsbetrag (§ 33 
Abs.1) entsprechend dem Vomhundertsatz ange-
paßt, um den sich die Bruttolohn- und -gehalts-
summe je durchschnittlich beschäftigten Arbeit-
nehmer im Kalenderjahr vor der Anpassung 
gegenüber dem Vorjahr verändert hat; dabei sind 
die für die Bestimmung des aktuellen Renten-
werts in der gesetzlichen Rentenversicherung 
maßgebenden Daten zugrundezulegen. 

(2) Die Bundesregierung hat durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates die in 
§§ 14, 15, 26 c Abs. 6, 30 Abs. 7, 31 Abs. 1 und 5, 
32, 33 Abs. 1, 33 a, 35, 36, 40, 41, 46, 47, 51 und 53 
bestimmten Beträge entsprechend Absatz 1 zum 
1. Juli eines jeden Jahres zu ändern. Dabei sind in 
§ 15 die dort genannten Pauschbeträge durch 
Multiplikation der niedrigsten und der höchsten 
Bewertungszahl mit dem Multiplikator zu ermit-
teln. Die sich ergebenden Beträge sind bis auf 
0,49 Deutsche Mark nach unten, ab 0,50 Deutsche 
Mark nach oben auf volle Deutsche Mark zu run-
den. Abweichend hiervon ist der Multiplikator in 
§ 15 auf 3 Dezimalstellen nach dem Komma zu 
runden. " 

Artikel 33 
Verordnung zur Durchführung des § 33 

des Bundesversorgungsgesetzes 
(830-2-3) 

In § 2 Abs. 1 Nr. 15 der Verordnung zur Durch-
führung des § 33 des Bundesversorgungsgesetzes 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. Juli 1975 
(BGBl. I S. 1769), die zuletzt durch ... vom ... (BGBl. I 
S. ...) geändert worden ist, werden die Worte „§ 1304 e 
der Reichsversicherungsordnung sowie § 83 e des An-
gestelltenversicherungsgesetzes" durch die Worte 
"den Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch über den Zuschuß zur Krankenversicherung" 
ersetzt. 

Artikel 34 
Fünftes Anpassungsgesetz-KOV 

(830-7-5) 

Artikel 2 des Fünften Anpassungsgesetzes-KOV 
vom 18. Dezember 1973 (BGBl. I S. 1909), das zuletzt 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ... ) ge-
ändert worden ist, wird gestrichen. 

Artikel 35 
Gesetz über die Angleichung der Leistungen zur 

Rehabilitation 
(870-1) 

Das Gesetz über die Angleichung der Leistungen 
zur Rehabilitation vom 7. August 1974 (BGBl. I 
S. 1881), zuletzt geändert durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 5 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Die §§ 10 Abs. 7, 65 Abs. 3 des Bundesversor-
gungsgesetzes bleiben unberührt." 

2. § 11 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird der Punkt durch ein 
Semikolon ersetzt und angefügt: 

„das Verfahren zur Auswahl der Leistungen 
schließt, soweit erforderlich, eine Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung ein. " 

b) In Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 werden die Worte „Be-
rufsfindung und Arbeitserprobung, " gestri-
chen. 

3. Dem § 13 Abs. 1 wird angefügt: 

„Satz 1 Nr. 2 gilt auch für die Zeit, in der der Behin-
derte wegen Teilnahme an einer Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung kein oder ein geringeres 
Arbeitsentgelt erzielt. " 

4. In § 15 Abs. 1 werden die Worte „nach dem jewei-
ligen Rentenanpassungsgesetz angepaßt worden 
sind" durch die Worte „ohne Berücksichtigung der 
Veränderung der Belastung bei Renten anzupas-
sen gewesen wären" ersetzt. 

5. § 38 wird gestrichen. 

Artikel 36 
Schwerbehindertengesetz 

(871-1) 

Das Schwerbehindertengesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 26. August 1986 (BGBl. I 
S. 1421, 1550), das zuletzt durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 20 Abs. 1 Nr. 3 Buchstabe b werden die Worte 
„§ 98 a des Reichsknappschaftsgesetzes" durch die 
Worte „nach dem Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch" ersetzt. 
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2. In § 45 Abs. 2 werden nach dem Wo rt  „Leistung" 
die Worte „eine Anrechnung oder" eingefügt. 

Artikel 37 
Abgeordnetengesetz 

(1101-8) 

§ 23 Abs. 2 des Abgeordnetengesetzes vom 18. Fe-
bruar 1977 (BGBl. I S. 297), das zuletzt durch Artikel ... 

des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Worte „ §§ 9, 124 und 125 des 
Angestelltenversicherungsgesetzes" durch die 
Worte „Vorschriften des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch über die Nachversicherung" ersetzt. 

2. Satz 2 wird gestrichen. 

Artikel 38 
Beamtenversorgungsgesetz 

(2030-25) 

Das Beamtenversorgungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 12. Februar 1987 (BGBl. I 
S. 570, 1339), zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. In § 14 a Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „der 
Reichsversicherungsordnung" durch die Worte 
„des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

2. In § 22 Abs. 2 Nr. 1 werden die Worte „der Reichs-
versicherungsordnung" durch die Worte „des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

Artikel 39 
Gesetz zur Neuordnung 

des Bundesdisziplinarrechts 
(2031-3) 

In Artikel III § 7 des Gesetzes zur Neuordnung des 
Bundesdisziplinarrechts vom 20. Juli 1967 (BGBl. I 
S. 725), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, werden die 
Worte „der Rentenversicherungsgesetze in den ge-
setzlichen Rentenversicherungen" durch die Worte 
„des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch in der gesetz-
lichen Rentenversicherung" ersetzt. 

Artikel 40 
Bundesdatenschutzgesetz 

(204-1) 

In § 45 Nr. 6 des Bundesdatenschutzgesetzes vom 
27. Januar 1977 (BGBl. I S. 201), das zuletzt durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert 

worden ist, werden die Worte „§ 1325 der Reichsver-
sicherungsordnung, § 104 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes, § 108 h des Reichsknappschaftsgeset-
zes" durch die Worte „§§ 108, 109 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

Artikel 41 
Zweite Meldedaten-Übermittlungsverordnung 

des Bundes 
(210-4-2) 

In § 4 Abs. 2 der Zweiten Meldedaten-Übermitt-
lungsverordnung des Bundes vom 26. Juni 1984 
(BGBl. I S. 810), das zuletzt durch ... vom ... (BGBl. I 
S. ...) geändert worden ist, werden die Worte „§ 1227 a 
der Reichsversicherungsordnung, § 2 a des Angestell-
tenversicherungsgesetzes und § 29 a des Reichs-
knappschaftsgesetzes" durch die Worte „den Vor-
schriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

Artikel 42 
Transsexuellengesetz 

(211-6) 

In § 12 Abs. 1 Satz 2 des Transsexuellengesetzes 
vom 10. September 1980 (BGBl. I S. 1654), das zuletzt 
durch Artikel ... des Gesetzes ... (BGBl. I S. ...) geän-
dert worden ist, werden die Worte „der Umwandlung 
solcher Leistungen wegen eines neuen Versiche-
rungsfalles oder geänderter Verhältnisse" durch die 
Worte „einer sich unmittelbar anschließenden Lei-
stung aus demselben Rechtsverhältnis" ersetzt. 

Artikel 43 
Gesetz zur Förderung 

eines freiwilligen sozialen Jahres 
(2160-1) 

§ 1 Abs. 1 Nr. 5 des Gesetzes zur Förderung eines 
freiwilligen sozialen Jahres vom 17. August 1964 
(BGBl. I S. 640), das zuletzt durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. In Satz 1 werden die Worte „sowie Aufwendungen 
für Beiträge zum Zwecke der Höherversicherung in 
der gesetzlichen Rentenversicherung ersetzt" ge-
strichen. 

2. In Satz 2 werden nach dem Wort  „Arbeiter" die 
Worte „und Angestellten" eingefügt und die Worte 
„ (§ 1385 Abs. 2 der Reichsversicherungsordnung) " 
durch die Worte „(§ 154 Sechstes Buch Sozialge-
setzbuch) " ersetzt. 
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Artikel 44 
Bundessozialhilfegesetz 

(2170-1) 

Das Bundessozialhilfegesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 20. Januar 1987 (BGBl. I S. 401, 
494), das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. S. ...) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 67 Abs. 6 erster Halbsatz wird wie folgt gefaßt: 

„Die Blindenhilfe nach Absatz 2 verändert sich 
jeweils, erstmals mit Wirkung vom 1. Juli 1992 an, 
um den Vomhundertsatz, um den sich der aktuelle 
Rentenwert in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung verändert; ". 

2. § 69 Abs. 6 wird wie folgt gefaßt: 

„(6) Für die Veränderung des Pflegegeldes gilt 
§ 67 Abs. 6 entsprechend." 

3. § 82 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 82 
Änderung der Grundbeträge 

Die Grundbeträge nach den §§ 79 und 81 Abs. 1 
und 2 verändern sich jeweils, erstmals mit Wirkung 
vom 1. Juli 1992 an, um den Vomhundertsatz, um 
den sich der aktuelle Rentenwert in der gesetzli-
chen Rentenversicherung verändert; ein nicht auf 
volle Deutsche Mark errechneter Betrag ist bis zu 
0,49 Deutsche Mark abzurunden und von 0,50 
Deutsche Mark an aufzurunden." 

Artikel 45 
Verordnung zur Bezeichnung der als 

Einkommen geltenden sonstigen Einnahmen 
nach § 21 Abs. 3 Nr. 4 des 

Bundesausbildungsförderungsgesetzes 
(2212-2-10) 

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung zur Bezeichnung 
der als Einkommen geltenden sonstigen Einnahmen 
nach § 21 Abs. 3 Nr. 4 des Bundesausbildungsförde-
rungsgesetzes vom 5. April 1988 (BGBl. I S. 505), die 
zuletzt durch ... vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. Der Text vor Buchstabe a wird wie folgt gefaßt: 

„dem Fünften und Sechsten Buch Sozialgesetz-
buch, der Reichsversicherungsordnung, den Ge-
setzen über die Krankenversicherung der Land-
wirte und dem Mutterschutzgesetz". 

2. Buchstabe e wird wie folgt gefaßt: 

„e) Übergangsgeld (Sechstes Buch Sozialgesetz-
buch) ". 

Artikel 46 
Gesetz zur Förderung des Bergarbeiter

-

wohnungsbaues im Kohlenbergbau 
(2330-4) 

In § 4 Abs. 1 Buchstabe b des Gesetzes zur Förde-
rung des Bergarbeiterwohnungsbaues im Kohlen-
bergbau in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 2330-4, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, das zuletzt durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, werden die 
Worte „Invalidität, Berufsunfähigkeit im Sinne des 
Reichsknappschaftsgesetzes" durch die Worte „ver-
minderter Erwerbsfähigkeit im Sinne des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

Artikel 47 
Gesetz über Bergmannssiedlungen 

(2330-5) 

In § 3 Abs. 3 des Gesetzes über Bergmannssiedlun-
gen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungs-
nummer 2330-5, veröffentlichten bereinigten Fassung 
werden die Worte „Invalidität (Berufsunfähigkeit) im 
Sinne des Reichsknappschaftsgesetzes" durch die 
Worte „verminderter Erwerbsfähigkeit im Sinne des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

Artikel 48 
Zivilprozeßordnung 

(310-4) 

In § 78 Abs. 2 Satz 3 der Zivilprozeßordnung in der 
im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
310-4, veröffentlichten bereinigten Fassung, die zu-
letzt durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
geändert worden ist, werden die Worte „die in § 6 
Abs. 1 Nr. 2, § 8 Abs. 1 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes genannten Körperschaften und Ver-
bände" durch die Worte „sonstige Körperschaften, 
Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts und 
deren Verbände einschließlich der Spitzenverbände 
und ihrer Arbeitsgemeinschaften" ersetzt. 

Artikel 49 
Strafvollzugsgesetz 

(312-9-1) 

Das Strafvollzugsgesetz vom 16. März 1976 (BGBl. I 
S. 581, 2088; 1977 I S. 436), zuletzt geändert durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 43 Abs. 1 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„Der Bemessung des Arbeitsentgelts ist der in 
§ 200 bestimmte Satz der Bezugsgröße nach § 18 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu 
legen (Eckvergütung)." 
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2. § 199 Abs. 2 Nr. 6 wird gestrichen. 

3. § 200 Abs. 1 wird wie folgt gefaßt: 

„(1) Der Bemessung des Arbeitsentgelts nach § 43 
sind sechs vom Hundert der Bezugsgröße nach § 18 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch zugrunde zu 
legen. " 

Artikel 50 
Gesetz über die Angelegenheiten der 

freiwilligen Gerichtsbarkeit 
(315-1) 

§ 53 e des Gesetzes über die Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 315-1, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Arti-
kel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert 
worden ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Absatz 1 wird das Wo rt  „Rentenversicherun-
gen" durch das Wort  „Rentenversicherung" er-
setzt. 

2. In Absatz 2 und 3 werden jeweils die Worte 
„(§ 1304 b Abs. 1 Satz 1, 2 in Verbindung mit der 
Bekanntmachung auf Grund des § 1304 Abs. 3 der 
Reichsversicherungsordnung oder § 83 b Abs. 1 
Satz 1, 2 in Verbindung mit der Bekanntmachung 
auf Grund des § 83 c Abs. 3 des Angestelltenversi-
cherungsgesetzes) " gestrichen. 

Artikel 51 
Bürgerliches Gesetzbuch 

(400-2) 

Das Bürgerliche Gesetzbuch in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 
wird wie folgt geändert: 

1. § 616 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a) In § 616 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „(§§ 2 
und 3 des Angestelltenversicherungsgesetzes) " 
gestrichen. 

b) Nach Satz 5 wird angefügt: 

„Angestellte im Sinne dieses Absatzes sind Ar-
beitnehmer, die eine Beschäftigung ausüben, 
die für die Zuständigkeitsaufteilung unter den 
Rentenversicherungsträgern nach dem Sech-
sten Buch Sozialgesetzbuch als Angestelltentä-
tigkeit bezeichnet wird." 

2. § 1587 a wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefaßt: 

„2. Bei Renten oder Rentenanwartschaften aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung ist der 
Betrag zugrunde zu legen, der sich am Ende 
der Ehezeit aus den auf die Ehezeit entfal-
lenden Entgeltpunkten ohne Berücksichti-

gung des Zugangsfaktors als Vollrente we-
gen Alters ergäbe." 

b) In Absatz 3 werden in den Nummern 1 und 2 
jeweils die Worte „das Altersruhegeld zugrun-
dezulegen, das sich ergäbe, " durch die Worte 
„die Regelaltersrente zugrundezulegen, die 
sich ergäbe," ersetzt. 

c) In Absatz 7 werden die Worte „die Anrechnung 
beitragsloser Zeiten oder" gestrichen. 

3. § 1587 b wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „einer der 
in § 6 Abs. 1 Nr. 2, § 8 Abs. 1 des Angestellten-
versicherungsgetzes genannten Körperschaften 
oder Verbände" durch die Worte „einer Körper-
schaft, Anstalt oder Stiftung des öffentlichen 
Rechts, einem ihrer Verbände einschließlich der 
Spitzenverbände oder einer ihrer Arbeitsge-
meinschaften" ersetzt. 

b) Absatz 5 wird gestrichen. 

4. In § 1587 f Nr. 2 werden die Worte „Vorschrift 
des § 1587 b Abs. 5 ausgeschlossen" . durch die 
Worte „bis zum 31. Dezember 1991 maßgebende 
Höchstbetragsgrenze nicht erfolgt" ersetzt. 

Artikel 52 
Wohngeldgesetz 

(402-27) 

In § 14 Abs. 1 Nr. 26 des Wohngeldgesetzes in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11. Juli 1985 
(BGBl. I S. 1421, 1661), das zuletzt durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, 
werden die Worte „der Arbeiter und Angestellten, aus 
der Knappschaftsversicherung" gestrichen. 

Artikel 53 
Regelunterhalt-Verordnung 

(404-18-1) 

§ 2 der Regelunterhalt-Verordnung vom 27. Juni 
1970 (BGBl. I S. 1010), die zuletzt durch Artikel ... 
vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie 
folgt geändert: 

1. Absatz 1 Nr. 4 wird wie folgt gefaßt: 

„4. der Kinderzuschuß zu einer Rente wegen Al-
ters in der gesetzlichen Rentenversicherung 
und nach bundes- oder landesrechtlichen Vor-
schriften, die diese Vorschriften für anwendbar 
erklären;". 

2. Absatz 2 Satz 2 zweiter Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„solange die Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 
vorzeitig geleistet wird (Sechstes Buch Sozialge-
setzbuch)." 
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Artikel 54 
Barwert-Verordnung 

(404-19-2) 

In § 1 Abs. 1 Satz 1 der Barwert-Verordnung vom 
24. Juli 1977 (BGBl. I S. 1014), die zuletzt durch ... 
geändert worden ist, werden die Worte „das Alters-
ruhegeld zugrundezulegen, das" durch die Worte 
„die Regelaltersrente zugrundezulegen, die" ersetzt. 

Artikel 55 
Gesetz zur Regelung von Härten 

im Versorgungsausgleich 
(404-19-3) 

Das Gesetz zur Regelung von Härten im Versor-
gungsausgleich vom 21. Februar 1983 (BGBl. 1 S. 105), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 b Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „ein Alters-
ruhegeld aus einer gesetzlichen Rentenversiche-
rung" durch die Worte „eine Vollrente wegen Al-
ters aus der gesetzlichen Rentenversicherung" er-
setzt. 

2. In § 4 Abs. 2 werden die Worte „berechneten Rente 
(§ 1254 Abs. 1 Halbsatz 1 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 31 Abs. 1 Halbsatz 1 des Angestellten-
versicherungsgesetzes) " durch die Worte „ohne 
Berücksichtigung des Zugangsfaktors berechneten 
Vollrente wegen Alters aus der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten" ersetzt. 

3. Die §§ 10 b und 10 c werden gestrichen. 

Artikel 56 
Arbeitsplatzschutzgesetz 

(53-2) 

(1) § 16 a Abs. 3 des Arbeitsplatzschutzgesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Ap ril 1980 
(BGBl. I S. 425), das zuletzt durch Artikel ... des Geset-
zes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert worden ist, wird wie 
folgt gefaßt: 

„(3) Bei Arbeitnehmern, die zu Beginn der in Ab-
satz 1 Nr. 1 und 2 genannten Dienstzeiten als Mitglied 
einer öffentlich-rechtlichen Versicherungseinrich-
tung oder Versorgungseinrichtung ihrer Berufs-
gruppe von der Versicherungspflicht in der gesetzli-
chen Rentenversicherung befreit sind, unterbleibt die 
Nachversicherung nach dem Sechsten Buch Sozialge-
setzbuch. " 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 57 
Verordnung zum Dritten Abschnitt 

des Arbeitsplatzschutzgesetzes 
(53-2-3) 

(1) In § 4 Abs. 1 Nr. 5 der Verordnung zum Dritten 
Abschnitt des Arbeitsplatzschutzgesetzes vom 20. Ok-
tober 1980 (BGBl. I S. 2006) werden die Worte „nach 
§ 7 Abs. 2 Angestelltenversicherungsgesetz" durch 
die Worte „in der gesetzlichen Rentenversicherung 
als Mitglied einer öffentlich-rechtlichen Versiche-
rungseinrichtung oder Versorgungseinrichtung sei-
ner Berufsgruppe" ersetzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 58 
Soldatenversorgungsgesetz 

(53-4) 

(1) Das Soldatenversorgungsgesetz in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 5. März 1987 (BGBl. I 
S. 842), zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes 
vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 26 a Abs. 1 Nr. 2 werden die Worte „der 
Reichsversicherungsordnung" durch die Worte 
„des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

2. In § 86 a Abs. 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 werden 
die Worte „Angestelltenversicherungsgesetzes, 

des Reichsknappschaftsgesetzes" jeweils durch die 
Worte „Sechsten Buches Sozialgesetzbuch" er-
setzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 59 
Eignungsübungsgesetz 

(53-5) 

(1) Das Eignungsübungsgesetz in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 53-5, veröffent-
lichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden die Worte „nach § 1227 
Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung, 
§ 2 Abs. 1 des Angestelltenversicherungs-
gesetzes oder § 1 Abs. 1 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes" durch die Worte „nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch" er-
setzt und nach dem Wort „Bund" die Worte 
„,vorbehaltlich der Regelung in Absatz 5," 
eingefügt. 

bb) Satz 2 zweiter Halbsatz wird wie folgt ge-
faßt: 
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„die während der Eignungsübung ver-
mindert erwerbsfähig werden oder ster-
ben." 

b) In Absatz 2 werden die Worte „(§ 1385 Abs. 1 
und 2 der Reichsversicherungsordnung, § 112 
Abs. 1 und 2 des Angestelltenversicherungsge-
setzes, § 130 Abs. 1 und 3 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes)" durch die Worte „(Sechstes 
Buch Sozialgesetzbuch) " ersetzt. 

c) In Absatz 5 werden die Worte „Handwerkerver-
sicherungsgesetz" durch die Worte „Sechsten 
Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

2. In § 9 a Abs. 1 werden die Worte „nach § 7 Abs. 2 
des Angestelltenversicherungsgesetzes" durch das 
Wort  „deswegen" ersetzt und nach dem Wo rt 

 „Versicherungspflicht" die Worte „in der gesetzli-
chen Rentenversicherung" eingefügt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Ber lin. 

Artikel 60 
Gesetz zur Neuordnung des 

Wehrdisziplinarrechts 
(55-2-3) 

(1) In Artikel VIII § 5 Abs. 1 Nr. 1 Satz 2 des Geset-
zes zur Neuordnung des Wehrdisziplinarrechts vom 
21. August 1972 (BGBl. I S. 1481), das zuletzt durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) geändert 
worden ist, werden die Worte „der Rentenversiche-
rungsgesetze in den gesetzlichen Rentenversicherun-
gen" durch die Worte „des Sechsten Buches Sozialge-
setzbuch in der gesetzlichen Rentenversicherung" er-
setzt. 

(2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin. 

Artikel 61 
Verordnung zur Durchführung des § 10 

des Zweiten Überleitungsgesetzes 
(603-4-1) 

In § 1 Nr. 5 der Verordnung zur Durchführung des 
§ 10 des Zweiten Überleitungsgesetzes in der im Bun-
desgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 603-4-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung werden die 
Worte „§ 1242 a der Reichsversicherungsordnung, 
§ 18 des Angestelltenversicherungsgesetzes, § 29 des 
Reichsknappschaftsgesetzes" durch die Worte „dem 
Sechsten Buch Sozialgesetzbuch" ersetzt. 

Artikel 62 
Einkommensteuergesetz 1987 

(611-1) 

Das Einkommensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 27. Februar 1987 (BGBl. I S. 657), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Nummer 1 Buchstabe c werden die Worte 
„Geldleistungen nach § 1240 der Reichsversi-
cherungsordnung, § 17 des Angestelltenversi-
cherungsgesetzes, § 39 des Reichsknapp-
schaftsgesetzes und" durch die Worte „Über-
gangsgeld nach dem Sechsten Buch Sozialge-
setzbuch und Geldleistungen nach" ersetzt. 

b) In Nummer 3 werden die Worte „der Arbeiter 
und der Angestellten, aus der Knappschaftsver-
sicherung" gestrichen. 

c) In Nummer 62 Buchstabe b werden die Worte 
„Weiterversicherung in einer" durch die Worte 
„Versicherung in der" ersetzt. 

2. In § 10 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe b wird das Wort 
 „Angestellten" durch die Worte „Arbeiter und An-

gestellten" ersetzt. 

3. In § 10 c Abs. 3 Nr. 4 wird das Wort „Altersruhe-
geld" durch das Wort  „Altersrente" ersetzt. 

Artikel 63 
Körperschaftsteuergesetz 1984 

(611-4-4) 

Das Körperschaftsteuergesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. Februar 1984 (BGBl. I 
S. 217), zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes 
vom (... BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 5 Abs. 1 Nr. 8 werden die Worte „nach den 
§§ 1387 und 1388 der Reichsversicherungsordnung 
höchstens entrichtet werden können" jeweils 
durch die Worte „sich bei einer Beitragsbemes-
sungsgrundlage in Höhe der doppelten monatli-
chen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Angestellten ergeben 
würden" ersetzt. 

2. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz ... wird eingefügt: 

„(...) § 5 Abs. 1 Nr. 8 ist erstmals für den Ver-
anlagungszeitraum 1992 anzuwenden." 

b) Die bisherigen Absätze ... bis ... werden Ab-
sätze ... . 

Artikel 64 
Gewerbesteuergesetz 

(611-5) 

Das Gewerbesteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. Mai 1984 (BGBl. I S. 657), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom ... 
(BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Nr. 11 werden die Worte „nach den §§ 1387 
und 1388 der Reichsversicherungsordnung höch-
stens entrichtet werden können" jeweils durch die 
Worte „sich bei einer Beitragsbemessungsgrund-
lage in Höhe der doppelten monatlichen Beitrags- 
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bemessungsgrenze in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und Angestellten ergeben würden" er-
setzt. 

2. § 36 wird wie folgt geändert: 

a) Nach Absatz ... wird eingefügt: 

„(...) § 3 Nr. 11 ist erstmals für den Erhebungs-
zeitraum 1992 anzuwenden." 

b) Die bisherigen Absätze ... bis ... werden Ab-
sätze ... . 

Artikel 65 
Vermögensteuergesetz 

(611-6-3-2) 

Das Vermögensteuergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 14. März 1985 (BGBl. I S. 558), 
zuletzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom 
(... BGBl. I S. ...), wird wie folgt geändert: 

1. In § 3 Abs. 1 Nr. 11 werden die Worte „nach den 
§§ 1387 und 1388 der Reichsversicherungsordnung 
höchstens entrichtet werden können" jeweils 
durch die Worte „sich bei einer Beitragsbemes-
sungsgrundlage in Höhe der doppelten monatli-
chen Beitragsbemessungsgrenze in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und Angestellten ergeben 
würden" ersetzt. 

2. Dem § 25 wird angefügt: 

„(4) § 3 Abs. 1 Nr. 11 ist in der vorstehenden Fas-
sung erstmals für die Vermögensteuer des Kalen-
derjahres 1992 anzuwenden." 

Artikel 66 
Lastenausgleichsgesetz 

(621-1) 

§ 277a Abs. 1 zweiter Halbsatz des Lastenaus-
gleichsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 1. Oktober 1969 (BGBl. I S. 1909), das zuletzt 
durch Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...) 
geändert worden ist, wird wie folgt gefaßt: 

„um den die Renten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ohne Berücksichtigung der Veränderung der 
Belastung bei Renten jeweils anzupassen gewesen 
wären." 

Artikel 67 
Entwicklungshelfer-Gesetz 

(702-3) 

Das Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 
(BGBl. I S. 549), zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie folgt geän-
dert: 

1. § 9 Abs. 3 wird wie folgt geändert:  

a) In Buchstabe a wird das Wort „Altersruhegeld" 
durch das Wort  „Altersrente" ersetzt. 

b) In Buchstabe b werden nach dem Wo rt  „Ange-
stelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes " 
die Worte „in der Fassung des Finanzände-
rungsgesetzes 1967 vom 21. Dezember 1967 
(BGBl. I S. 1259) " eingefügt. 

c) In Buchstabe c werden die Worte „des § 7 Abs. 2 
des Angestelltenversicherungsgesetzes" durch 
die Worte „der Vorschrift über die Versiche-
rungsbefreiung in der gesetzlichen Rentenversi-
cherung " ersetzt. 

2. § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 1 werden die Worte „(§ 1246 
Abs. 2 RVO, § 23 Abs. 2 AVG)" gestrichen und 
die Worte „(§ 1247 Abs. 2 RVO, § 24 Abs. 2 
AVG)" durch die Worte „(Sechstes Buch Sozial-
gesetzbuch) " ersetzt. 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefaßt: 

„(3) Trifft eine Leistung nach Absatz 1 mit ei-
ner Leistung nach Absatz 2 zusammen, so fin-
den die Vorschriften des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch über das Zusammentreffen von 
Rente und Leistungen aus der Unfallversiche-
rung entsprechende Anwendung." 

3. In § 11 Satz 1 werden die Worte „Versicherung 
nach § 1227 Abs. 1 Nr. 8 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 10 
AVG" durch die Worte „Versicherungspflicht in 
der gesetzlichen Rentenversicherung" ersetzt. 

4. Nach § 23 b wird eingefügt: 

„§ 23 c 
Übergangsvorschrift zu § 10 

Bestand am 31. Dezember 1991 Anspruch auf 
Leistungen nach § 10 Abs. 1 und 2, ist § 303 des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auch dann ent-
sprechend anzuwenden, wenn die Gesundheitsstö-
rung oder der Tod nach dem 31. Dezember 1978 
eingetreten ist. " 

Artikel 68 
Schornsteinfegergesetz 

(7111-1) 

Das Schornsteinfegergesetz vom 15. September 
1969 (BGBl. I S. 1634, 2432), zuletzt geändert durch 
Artikel ... des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wird wie 
folgt geändert: 

1. § 29 Abs. 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 letzter Teilsatz werden nach dem Wo rt 
 „Gesetzbuches" die Worte „sowie die Einkom-

mensanrechnung auf Erziehungsrenten nach 
dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch" einge-
fügt. 

b) Satz 4 wird wie folgt gefaßt: 

„Wird die Rente aus den sozialen Rentenver- sicherungen neu berechnet, so hat die Versor- 
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gungsanstalt das Ruhegeld neu festzustellen, es 
sei denn, die Neuberechnung beruht auf den 
Vorschriften des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch über das Zusammentreffen von Renten 
und von Einkommen." 

2. § 31 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 wird der letzte Teilsatz nach dem Semi-
kolon wie folgt gefaßt: 

„Rentenerhöhungen und Rentenminderun-
gen auf Grund des § 1587 b des Bürger lichen 
Gesetzbuchs, die Minderung der Witwenrente 
wegen der Einkommensanrechnung auf Renten 
wegen Todes sowie die Erhöhung der Witwen-
rente bis zum Ende des dritten Kalendermonats 
nach Ablauf des Monats, in dem der Ehegatte 
verstorben ist, bleiben unberücksichtigt." 

b) Der letzte Satz wird wie folgt gefaßt: 

„Wird die Witwenrente aus den sozialen Ren-
tenversicherungen wegen der Erfüllung oder 
des Wegfalls der Voraussetzungen für eine 
große Witwenrente oder der Aufteilung der Wit-
wenrente auf mehrere Berechtigte neu berech-
net, so hat die Versorgungsanstalt das Witwen-
geld neu festzustellen." 

3. § 32 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 3 werden nach dem Wo rt  „Gesetz-
buchs" die Worte „sowie Minderungen der 
Waisenrente wegen der Einkommensan-
rechnung auf Renten wegen Todes" einge-
fügt. 

bb) Der letzte Satz wird gestrichen. 

b) In Absatz 3 letzter Satz werden die Worte „aus 
den in § 1267 Abs. 2 der Reichsversicherungs-
ordnung genannten Gründen" durch die Worte 
„wegen der Einkommensanrechnung auf Ren-
ten wegen Todes" ersetzt. 

4. § 56 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 4 letzter Teilsatz nach dem Semikolon 
werden nach dem Wort „Gesetzbuchs" die 
Worte „sowie die Einkommensanrechnung auf 
Erziehungsrenten nach dem Sechsten Buch So-
zialgesetzbuch " eingefügt. 

b) Der letzte Satz letzter Halbsatz wird wie folgt 
gefaßt: 

„daß die Einkommensanrechnung auf Renten 
wegen Todes nach dem Sechsten Buch Sozial-
gesetzbuch unberücksichtigt bleibt." 

Artikel 69 
Gesetz zur Förderung der Einstellung 

der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit 
(78- ...) 

Das Gesetz zur Förderung der Einstellung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit vom ... (BGBl. I S. ...) 
wird wie folgt geändert: 

1 § 10 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Nr. 1 werden die Worte „nach 
§ 1385 Abs. 2 der Reichsversicherungsord-
nung" durch die Worte „in der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten" ersetzt. 

b) In Absatz 3 werden die Worte „nach dem jewei-
ligen Rentenanpassungsgesetz " gestrichen. 

2. § 15 Abs. 2 Satz 2 wird wie folgt gefaßt: 

„§ 69 Abs. 4 und § 189 des Sechsten Buches Sozi-
algesetzbuch gelten entsprechend." 

Artikel 70 
Telekommunikationsordnung 

(9028-1) 

In § 191 Abs. 2 Nr. 2 der Telekommunikationsord-
nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
16. Juli 1987 (BGBl. I S. 1761), die zuletzt durch ... vom 

(BGBl. I S. ...) geändert worden ist, werden die 
Worte „Altersruhegeld oder einer Rente wegen Be-
rufs- bzw. Erwerbsunfähigkeit" durch die Worte 
„Rente wegen Alters oder verminderter Erwerbsfä-
higkeit oder Erziehungsrente " ersetzt. 

Artikel 71 
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Die auf den Artikeln 9, 16, 29, 33, 41, 45, 53, 54, 57, 
61 und 70 beruhenden Teile der dort geänderten Ver-
ordnungen können auf Grund der jeweils einschlägi-
gen Ermächtigung in Verbindung mit diesem Artikel 
durch Rechtsverordnung geändert oder aufgehoben 
werden. 

DRITTER TEIL 
Schlußvorschriften 

Artikel 72 
Versicherungskonto und Auskunftserteilung 

(1) Der Träger der Rentenversicherung hat darauf 
hinzuwirken, daß alle Daten, die für die Erbringung 
von Leistungen nach den Vorschriften des Artikels 1 
dieses Gesetzes erheblich sein werden, im Versiche-
rungskonto des Versicherten so gespeichert werden, 
daß sie jederzeit abgerufen und auf maschinell ver- 
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wertbaren Datenträgern oder durch Datenübertra-
gung übermittelt werden können (Klärung des Versi-
cherungskontos). 

(2)Versicherte sind verpflichtet, bei der Klärung des 
Versicherungskontos mitzuwirken, insbesondere den 
Versicherungsverlauf auf Richtigkeit und Vollstän-
digkeit zu überprüfen, alle für die Kontenklärung er-
heblichen Tatsachen anzugeben und die notwendi-
gen Urkunden und Beweise beizubringen. 

(3) In dem Zeitraum vom 1. Januar 1990 bis zum 
31. Dezember 1991 werden Rentenauskünfte nur auf 
Antrag erteilt. Bei einem voraussichtlichen Rentenbe-
ginn vor dem 1. Januar 1992 sind den Antragstellern 
Rentenauskünfte unter Anwendung der bis zu diesem 
Zeitpunkt geltenden Vorschriften zu erteilen. Bei ei-
nem voraussichtlichen Rentenbeginn nach dem 
31. Dezember 1991 sind den Antragstellern vom 1. Juli 
1991 an Rentenauskünfte unter Anwendung der Vor-
schriften des Artikels 1 dieses Gesetzes zu erteilen. 

Artikel 73 
Bundeszuschuß und Beitragssatz in den Jahren 

1990 und 1991 

(1) Der Bundeszuschuß zu den Ausgaben der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
nach § 1389 der Reichsversicherungsordnung und 
§ 116 des Angestelltenversicherungsgesetzes wird im 
Jahre 1990 um 300.000.000 Deutsche Mark und im 
Jahre 1991 um 2.300.000.000 Deutsche Mark erhöht. 
Diese Erhöhungsbeträge werden auf die Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten in dem 
Verhältnis verteilt, in dem die jewei ligen Zuschüsse 
ohne Erhöhungsbeträge zueinander stehen. 

(2) Abweichend von § 1385 Abs. 1 der Reichsversi-
cherungsordnung, § 112 Abs. 1 des Angestelltenver-
sicherungsgesetzes und § 130 Abs. 1 des Reichs-
knappschaftsgesetzes beträgt der Beitragssatz in den 
Jahren 1990 und 1991 in der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten 18,7 vom Hundert und 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung 24,45 
vom Hundert. 

Artikel 74 
Rente nach Mindesteinkommen für 

Versicherungsfälle vor 1992 

(1) Versichertenrenten, die 

1. nach den vor dem 1. Januar 1992 maßgebenden 
Vorschriften berechnet worden sind, 

2. Pflichtbeiträge nach dem 31. Dezember 1972 ent-
halten, deren Wert im Monatsdurchschnitt unter 
6,25 liegt, und 

3. mindestens 35 Jahre umfassen, 

sind für Rentenbezugszeiten nach dem 31. Dezember 
1991 um einen Zuschlag an persönlichen Entgelt-
punkten zu erhöhen. Bei den Pflichtbeiträgen nach 
Satz 1 Nr. 2 sind die mit Pflichtbeiträgen belegten 

Kalendermonate der ersten fünf Kalenderjahre seit 
dem Eintritt in die Versicherung und die Zeiten der 
Kindererziehung nicht zu berücksichtigen. Bei den 35 
Jahren nach Satz 1 Nr. 3 sind nur anrechnungsfähige 
Versicherungsjahre einschließlich einer Kindererzie-
hungspauschale, nicht aber Zeiten der freiwilligen 
Versicherung und Ausfallzeiten zu berücksichtigen. 
Die Kindererziehungspauschale beträgt bei einem 
Kind zehn Jahre, bei zwei Kindern 15 Jahre, bei mehr 
als zwei Kindern 20 Jahre, wenn für diese Kinder bei 
der Versichertenrente Kindererziehungszeiten ange-
rechnet worden sind oder die Bezieherin der Versi-
chertenrente eine Leistung für Kindererziehung er-
halten hat. Sind Kindererziehungszeiten noch nicht 
angerechnet worden, wird die Kindererziehungspau-
schale bei Nachweis auf Antrag berücksichtigt. 

(2) Der Zuschlag an persönlichen Entgeltpunkten 
ergibt sich, wenn die Summe der Werteinheiten für 
Kalendermonate, die mit Pflichtbeiträgen nach dem 
31. Dezember 1972 belegt sind, auf das 1,5fache, 
höchstens aber auf den Wert erhöht wird, der sich aus 
der Vervielfältigung der Anzahl solcher Kalendermo-
nate mit dem Wert 6,25 ergibt, und das so ermittelte 
Ergebnis um die Summe der Werteinheiten aus diesen 
Pflichtbeiträgen gemindert und durch 100 geteilt 
wird. Bei der Ermittlung des Zuschlags werden Kalen-
dermonate mit Pflichtbeiträgen in den ersten fünf Ka-
lenderjahren seit Eintritt in die Versicherung und mit 
Zeiten der Kindererziehung nicht berücksichtigt. 

(3) Ist aus der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten und der knappschaftlichen Renten-
versicherung eine Gesamtleistung festzustellen, ist 
Absatz 2 auf den Leistungsanteil aus der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten und auf 
den Leistungsanteil aus der knappschaftlichen Ren-
tenversicherung jeweils gesondert anzuwenden. 

(4) Für Witwenrenten und Witwerrenten sind die 
Absätze 1 bis 3 entsprechend anzuwenden, wenn die 
ihnen zugrundeliegende Versichertenrente die Vor-
aussetzungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 er-
füllt. 

Artikel 75 
Aufhebung von Vorschriften 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten außer 
Kraft: 

1. das Angestelltenversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
821-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom 

(BGBl. I S. ...), 

2. das Angestelltenversicherungs-Neuregelungsge-
setz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 821-2, veröffentlichten bereinigten 
Fassung, zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom (BGBl. I S. ...), 

3. das Reichsknappschaftsgesetz in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 822-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt ge- 
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ändert durch Artikel ... des Gesetzes vom (BGB1. I 
S ....), 

4. die Hauerarbeiten-Verordnung in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 822-1-1, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, 

5. die Gleichstellungs-Verordnung vom 24. Mai 
1968 (BGBl. I S.557), 

6. das Knappschaftsversicherungs-Neuregelungs-
gesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 822-8, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel ... des 
Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 

7. das Arbeiterrentenversicherungs-Neuregelungs-
gesetz in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Glie-
derungsnummer 8232-4, veröffentlichten berei-
nigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel ... 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 

8. die Rentenversicherungs-Ruhensvorschriften- 
Verordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 8232-4-1 veröffentlichten 
bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., 

9. die Verordnung über das Verfahren bei Anwen-
dung des § 1255 der Reichsversicherungsordnung 
und des § 32 des Angestelltenversicherungsge-
setzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliede-
rungsnummer 8232-5, veröffentlichten bereinig-
ten Fassung, zuletzt geändert durch ... 

10. die Verordnung über die Berechnung des Kapital-
werts bei Abfindungen nach § 1295 der Reichs-
versicherungsordnung und nach § 72 des Ange-
stelltenversicherungsgesetzes in der im Bundes-
gesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 8232-9, 
veröffentlichten bereinigten Fassung, 

11. das Rentenversicherungs-Änderungsgesetz vom 
9. Juni 1965 (BGBl. I S. 476), zuletzt geändert 
durch Artikel ... des Gesetzes vom .... (BGBl. I 
S . ...), 

12. die Anordnung über die Zuständigkeit von Ent-
scheidungen über den Aufschuß der Nachentrich-
tung von Beiträgen gemäß § 125 Abs. 1 AVG/ 
§ 1403 Abs. 1 RVO vom 8. September 1970 (BAnz 
172), 

13. die Anordnung über die Zuständigkeit von Ent-
scheidungen über den Aufschub der Nachent-
richtung von Beiträgen gemäß § 125 Abs. 1 AVG/ 
§ 1403 Abs. 1 RVO vom 25. Februar 1972 (BGBl. I 
S. 419), 

14. die Anordnung über die Zuständigkeit von Ent-
scheidungen über den Aufschub der Nachent-
richtung von Beiträgen zur gesetzlichen Renten-
versicherung gemäß § 1403 Abs. 1 RVO/§ 125 
Abs. 1 AVG vom 30. März 1984 (BAnz S. 3445), 

15. die Zweite Verordnung über die Dringlichkeit von 
Ausgaben für Bauvorhaben in der Rentenversi-
cherung der Arbeiter vom 31. Juli 1974 (BGBl. I 
S. 1717), zuletzt geändert durch ... (BGBl. I 
S. ...), 

16. die Verordnung über die Erteilung von Renten-
auskünften an Versicherte der gesetzlichen Ren

-

tenversicherungen vom 22. Dezember 1975 
(BGBl. I S. 3184), 

17. die Kindererziehungszeiten-Erstattungsverord-
nung vom 2. Januar 1986 (BGBl. I S. 31), 

18. die Kindererziehungsleistungs-Erstattungsver-
ordnung vom 18. Dezember 1987 (BGBl. I 
S. 2814), 

19. das Handwerkerversicherungsgesetz in der im 
Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
8250-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zu-
letzt geändert durch Artikel ... des Gesetzes vom 
... (BGBl. I S. ...), 

20. das Gesetz über den Ablauf der durch Kriegsvor-
schriften gehemmten Fristen in der Sozial- und 
Arbeitslosenversicherung in der im Bundesge-
setzblatt Teil III, Gliederungsnummer 826-1, ver-
öffentlichten bereinigten Fassung, 

21. das Auswirkungsgesetz in der im Bundesgesetz-
blatt Teil III, Gliederungsnummer 826-13, veröf-
fentlichten bereinigten Fassung, 

22. die Verordnung über die Zahlung von Renten in 
das Ausland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 826-16, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, 

23. das Gesetz über die Sozialversicherung Behinder-
ter in geschützten Einrichtungen vom 7. Mai 1975 
(BGBl. I S. 1061), zuletzt geändert durch Artikel ... 
des Gesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), 

24. das Gesetz Nr. 590 zur Einführung des Angestell-
tenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im 
Saarland vom 13. Juli 1957 (saarl.ABl. 1957 S. 
789), 

25. das Gesetz Nr. 591 zur Einführung des Arbeiter-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im 
Saarland vom 13. Juli 1957 (saarl.ABl. 1957 
S. 779), 

26. das Gesetz Nr. 635 zur Einführung des Reichs-
knappschaftsgesetzes und des Knappschaftsver-
sicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saarland 
vom 18. Juni 1958 (saarl.ABl. 1958 S. 1099). 

Artikel 76 
Berlin-Klausel 

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 
und des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes 
auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf-
grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im 
Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgeset-
zes. 

Artikel 77 
Inkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1992 in Kraft, 
soweit in den folgenden Absätzen nicht etwas anderes 
bestimmt ist. 
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(2) Am 1. Januar 1990 treten in Kraft: 
Artikel 10 Nr. 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb und 
Buchstabe b, Artikel 15 Nr. 4 und 5, Artikel 28 Nr. 10, 
Artikel 72, 73, 74, und 76. 

(3) Am 1. Juli 1990 treten in Kraft: 
Artikel 1 §§ 68 Abs. 2, 110, 121, 155, 173, 175, 183, 190, 
191 Abs. 3, 217, 221, 268, 280, 283 und 301. 

(4) Am 1. Juli 1992 treten in Kraft: 

Artikel 28 Nr. 9 und Artikel 30. 

(5) Am 1. Januar 1993 tritt in Kraft: 
Artikel 10 Nr. 12. 

(6) Am 1. Januar 1995 treten in Kraft: 
Artikel 4 Nr. 12 und Artikel 28 Nr. 14 Buchstabe a, 
Nr. 15 und Nr. 16 Buchstabe a. 

Bonn, den 7. März 1989 

Dr. Dregger, Dr. Waigel und Fraktion 
Dr. Vogel und Fraktion 
Mischnick und Fraktion 
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Begründung 

A. Allgemeiner Teil 

I. Notwendigkeit der Reform 

1. Steigende Belastungsquotienten 

Die Änderungen im Altersaufbau unserer Bevölke-
rung und der damit einhergehende Rückgang der Be-
völkerung bewirken Belastungen und Entlastungen 
und dadurch Belastungsverschiebungen in und zwi-
schen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die 
sich aus der Bevölkerungsentwicklung ergebenden 
Auswirkungen werden mit Hilfe verschiedener Quo-
tienten gemessen, von denen jeder eine unterschied-
liche und immer auf bestimmte Bereiche beschränkte 
Aussagekraft hat. Hinzu kommt, daß sich diese Quo-
tienten aus Modellrechnungen zur Bevölkerungsent-
wicklung ergeben, in denen zur Zeit bekannte Ent-
wicklungen mit gesetzten Annahmen kombiniert 
werden. Daraus ergibt sich, daß solche Quotienten nur 
mit erheblichen Vorbehalten für Entscheidungen be-
rücksichtigt werden können, wenn sie auch gewisse 
zu beachtende Tendenzen aufzeigen. Von den ver-
schiedenen Belastungsquotienten werden nachfol-
gend die möglichen Entwicklungen für den Gesamt-
lastquotienten, der vor allem für eine gesamtwirt-
schaftliche Betrachtung von Bedeutung ist, und für 
den Rentnerquotienten, der vor allem für die Renten-
versicherung von Bedeutung ist, aufgezeigt. 

Der Gesamtlastquotient beschreibt das Verhältnis 
zwischen den typischerweise Noch-Nicht-Erwerbstä-
tigen sowie den Nicht-Mehr-Erwerbstätigen (Perso-
nen unter 20 Jahre oder mit 60 und mehr Jahren) zu 
den typischerweise Erwerbstätigen (Personen zwi-
schen 20 und 60 Jahren). Dieser Gesamtlastquotient 
entwickelt sich günstiger als der Rentnerquotient, 
weil sich in ihm auch der Rückgang der Zahl der Per-
sonen unter 20 Jahren niederschlägt, wenn auch si-
cherlich der Aufwand für einen Jugendlichen und für 
einen Älteren nicht gleichgesetzt werden kann. Der 
Gesamtlastquotient würde nach den Modellrechnun-
gen von 72 % im Jahre 1990 auf 80 % im Jahre 2000, 
auf 82 % im Jahre 2010 und schließlich im Jahre 2030 
auf 113 % steigen, also in den nächsten 40 Jahren ins-
gesamt um fast 60 %. 

Der Rentnerquotient drückt das zahlenmäßige Ver-
hältnis zwischen Rentnern und Beitragszahlern aus. 
Er würde nach den Modellrechnungen von 50 % im 
Jahre 1990 auf 59 % im Jahre 2000, auf 66 % im Jahre 
2010 und schließlich im Jahre 2030 auf 98 % steigen, 
also in den nächsten 40 Jahren insgesamt um fast 
100 %. 

Die Ergebnisse dieser Modellrechnungen zu den Be-
lastungsquotienten werden mit Sicherheit in dieser 
Form nicht eintreffen. Unabhängig davon, wie die 
Entwicklung der Belastungsquotienten wirklich sein 
wird, muß bei der Beurteilung der Belastungen der 

Erwerbstätigen auch die Entwicklung ihrer Realein-
kommen unter Berücksichtigung der steigenden Bela-
stungen einbezogen werden. Denn bei einer langfri-
stig positiven Entwicklung der Realeinkommen, die 
nach verschiedenen Szenarien als wahrscheinlich an-
gesehen wird, sind erfahrungsgemäß steigende Bela-
stungen leichter tragbar. 

Für die Einnahmen der Rentenversicherung sind von 
entscheidender Bedeutung die Anzahl der Beitrags-
zahler, die Höhe der Durchschnittsentgelte und die 
Höhe des Bundeszuschusses; für die Ausgaben sind 
dies die Anzahl und die Höhe der Renten. Die Anzahl 
der Beitragszahler und die Anzahl der Rentner wird 
nicht nur von der Geburtenentwicklung bestimmt, 
sondern auch von der Beschäftigungsentwicklung, 
von Veränderungen bei Beginn und Ende der Er-
werbstätigkeit, bei der Erwerbsbeteiligung, bei der 
Lebenserwartung und bei der Zuwanderung aus dem 
Ausland oder Abwanderung dorthin. Bereits hieraus 
wird deutlich, daß mit zahlreichen Veränderungen 
auch ohne besondere Maßnahmen zu rechnen ist, daß 
aber durch gezielte Maßnahmen innerhalb und au-
ßerhalb der Rentenversicherung auch vielfältige Än-
derungen bewirkt werden können. 

2. Früher Rentenbeginn 

Das durchschnittliche Rentenzugangsalter — das ist 
das durchschnittliche Alter, in dem Versicherte erst-
mals wegen Invalidität oder Alter eine Rente erhalten 
— ist von vielerlei Einflüssen geprägt und hat dement-
sprechend auch nur eine beschränkte Aussagekraft. 
So sind bereits die einzelnen Versichertenjahrgänge 
sehr unterschiedlich besetzt, was sich auf das durch-
schnittliche Rentenzugangsalter auswirkt. Ebenso 
wirken sich die jeweilige Arbeitsmarktlage sowie die 
in der Rentenversicherung aufgrund der Gesetzge-
bung und Rechtsprechung bestehenden Bedingun-
gen für die Inanspruchnahme einer Rente auf das 
Rentenzugangsalter aus. 

Stärkere Aussagekraft für die Entwicklung des durch-
schnittlichen Rentenzugangsalters haben dagegen 
Aufschlüsselungen der verschiedenen Altersrenten 
ohne vorherigen Bezug einer Invaliditätsrente. Hier 
zeigt sich bei einem Vergleich der Jahrgänge 1905 
und 1920 eine deutliche Vorverlagerung des Renten-
beginns. Während vom Jahrgang 1905 noch rd. drei 
Fünftel der Männer und zwei Fünftel der Frauen mit 
Vollendung des 65. Lebensjahres in die Altersrente 
gingen, waren dies beim Jahrgang 1920 nur noch rd. 
ein Fünftel der Männer und Frauen. Damit ist die nor-
male Altersgrenze von 65 Jahren innerhalb von 
15 Jahren beinahe zum Ausnahmefall für den Renten-
beginn geworden, was sich in längeren Rentenlauf-
zeiten und einer höheren Anzahl der Rentner nieder-
schlägt. 
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3. Steigende Lebenserwartung 

Seit Beginn dieses Jahrhunderts ist die Lebenserwar-
tung fast ständig gestiegen. 

Die Lebenserwartung für 60jährige Männer ist von 
1970/72 bis 1984/86 um 1,8 Jahre gestiegen; bis 1995 
wird mit einem weiteren Anstieg um etwa eineinhalb 
Jahre gerechnet. Dies bedeutet, daß dann die Lebens-
erwartung für 60jährige Männer bei etwa 78 1/2 Jah-
ren liegt und die Lebenserwartung in 25 Jahren um 
fast dreieinhalb Jahre gestiegen sein wird. 

Die Lebenserwartung für 60jährige Frauen ist von 
1970/72 bis 1984/86 um zweieinhalb Jahre gestiegen, 
bis 1995 wird mit einem weiteren Anstieg um etwa 
zwei Jahre gerechnet. Dies bedeutet, daß dann die 
Lebenserwartung für 60jährige Frauen bei etwa 83 1/2 
Jahren liegt und die Lebenserwartung in 25 Jahren 
um etwa viereinhalb Jahre gestiegen sein wird. 

4. Veränderte Erwerbstätigkeit 

Die Erwerbsquote der Männer im erwerbsfähigen Al-
ter von 15 bis unter 65 Jahren ist von rd. 90 % im Jahre 
1970 auf rd. 79 % im Jahre 1986 gesunken. Gründe 
dafür sind die Verlängerung der Bildungsphase mit 
damit verbundenem späteren Eintritt in das Erwerbs-
leben und der deutliche Rückgang der Erwerbsquote 
der 60- bis unter 65jährigen von rd. 72 % (1970) auf 
33 % (1986). 

Demgegenüber ist die Erwerbsquote der Frauen im 
erwerbsfähigen Alter von rd. 47 % (1970) auf rd. 51 
(1986) gestiegen. Der Rückgang der Erwerbsquote bei 
den älteren Frauen ist durch die steigende Erwerbs-
beteiligung der 20- bis unter 55jährigen überkompen-
siert worden. Trotz dieses Anstiegs der Erwerbsquote 
der Frauen liegt diese im Vergleich zu anderen Län-
dern keineswegs sehr hoch, denn in Frankreich be-
trägt sie rd. 55 %, in Großbritannien 61 % und in 
Schweden sogar 78 %. 

Eine Erhöhung der Erwerbsquote — z. B. nach dem 
55. Lebensjahr durch eine Flexibilisierung der Le-
bensarbeitszeit oder vor dem 30. Lebensjahr durch 
eine Verkürzung der Ausbildung — würde zu einer 
Verbesserung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwi-
schen Erwerbstätigen und nicht mehr Erwerbstätigen 
beitragen. 

5. Sinkende Geburtenhäufigkeit, schrumpfende 
Bevölkerung 

Die Geburtenhäufigkeit ist seit Beginn der 70er Jahre 
so gesunken, daß ein Geburtsjahrgang weniger Mäd-
chen zur Welt bringt, als zur Bestandserhaltung der 
Bevölkerung notwendig wäre. Diese sogenannte 
„Nettoreproduktionsrate", die zur Bestandserhaltung 
100 % betragen müßte, ist bis 1985 auf rd. 60 % zu-
rückgegangen, seitdem allerdings wieder leicht auf 
etwa 64 % im Jahre 1987 und vermutlich auf über 66 
im Jahre 1988 angestiegen. 

Die Zahl der Geburten wird von einer Vielzahl sehr 
unterschiedlicher Faktoren mit jeweils unterschiedli-

chem Gewicht beeinflußt, wie z. B. den sozialen Be-
dingungen, unter denen Familien leben, dem Wert, 
der Kindern in einer Gesellschaft zugemessen wird, 
oder dem gesamtgesellschaftlichen Klima. Bisher ist 
es der Wissenschaft nicht möglich, den Einfluß einzel-
ner Faktoren auf das Geburtengeschehen zu isolie-
ren. 

Modellrechnungen zeigen auf, daß unter bestimmten 
Annahmen die Wohnbevölkerung in der Bundesrepu-
blik Deutschland von derzeit rd. 61 Mio. auf rd. 50 
Mio. im Jahre 2030, also um rd. ein Sechstel zurück-
geht. Damit wäre dann wieder ein Bevölkerungsstand 
erreicht, der nach dem 2. Weltkrieg und vor der Zu-
wanderung von Flüchtlingen und Vertriebenen be-
standen hat. Hinsichtlich der ökonomischen Auswir-
kungen einer schrumpfenden Bevölkerung — auch 
wegen der an Bedeutung gewinnenden ökologischen 
Anforderungen — bestehen so gut wie keine Erfah-
rungen. Unabhängig hiervon spricht einiges dafür, 
daß eine prospe rierende Wirtschaft und günstige Ar-
beits- und Einkommensverhältnisse eine Sogwirkung 
auf Personen im erwerbsfähigen Alter entfalten, zu-
mal wenn die Verflechtungen zwischen den Staaten 
immer enger und die Grenzen immer offener wer-
den. 

II. Grundsätze und Ziele der Reform 

1. Die Reform soll im bestehenden System der 
gesetzlichen Rentenversicherung durchgeführt 
werden 

Die Rentenversicherung wurde in ihrer 100jährigen 
Geschichte immer wieder fortentwickelt und dadurch 
geänderten ökonomischen, demographischen und so-
zialen Rahmenbedingungen angepaßt. Dabei wurden 
bestehende Elemente ausgebaut oder eingeschränkt 
und neue Elemente eingeführt, ohne daß dadurch je-
mals tragende Prinzipien der Rentenversicherung 
aufgegeben wurden. Die Rentenversicherung hat in 
ihrer Geschichte schwerwiegende Einschnitte und 
deren Folgen bewältigt, so zwei Weltkriege und zwei 
Inflationen. Das System der Rentenversicherung ist 
ausreichend flexibel, sich ändernden Bedingungen 
anzupassen. 

Ein Systemwechsel auf ein Grundrenten- bzw. Ein-
heitsrentensystem ließe sich nur rechtfertigen, wenn 
die Anpassung des bestehenden Rentensystems an 
die sich ändernden Rahmenbedingungen nicht mög-
lich wäre oder eine Grundrente bzw. Einheitsrente 
mehr als die bestehenden und weiterentwickelten Si-
cherungsmöglichkeiten den Bedürfnissen der Versi-
cherten entsprechen würde. Nur durch einen System-
wechsel werden nämlich die aus der Bevölkerungs-
entwicklung sich ergebenden Probleme nicht gelöst, 
sondern eher vermehrt. Da auch nach der Auffassung 
der Befürworter eines Grundrenten- oder Einheitsren-
tensystems das Gesamtsicherungsniveau für die äl-
tere Bevölkerung eigentlich nicht abgesenkt, sondern 
nur durch andere Leistungen als bisher gewährleistet 
werden müßte, ergäbe sich von daher nicht unbedingt 
eine Entlastung der erwerbstätigen Bevölkerung. Für 
die in der Rentenversicherung versicherten Arbeit-
nehmer und ihre Angehörigen entspricht die dort  be- 
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stehende umfassende Sicherung für den Fa ll  vorzeiti-
ger Invalidität, für das Alter und für die Hinterbliebe-
nen in besonderem Maße ihren Bedürfnissen. Da ein 
Systemwechsel auf ganz bestimmten langfristigen 
Annahmen aufbaut, würden bei Änderungen schwer-
wiegendere Eingriffe erforderlich als bei den Anpas-
sungsprozessen im bestehenden System der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Aus diesen Gründen läßt 
sich ein Systemwechsel nicht rechtfertigen. 

2. Die aus dem sich verändernden Altersaufbau 
ergebenden Lasten sollen gemeinsam von 
Rentnern, Beitragszahlern und Bund getragen 
werden 

Die aus dem sich verändernden Altersaufbau erge-
benden Belastungen können nur gemeinsam von den 
an der Rentenversicherung Beteiligten — den Bei-
tragszahlern, den Rentnern und dem Bund — getra-
gen werden. Keiner der Beteiligten darf hierbei über-
fordert werden. Der vorgesehene Maßstab für die Ver-
teilung der Lasten wird sich auch ohne weitere Maß-
nahmen verändern und bedarf einer Überprüfung 
und erforderlichenfalls einer Anpassung an geänderte 
Umstände. Von besonderer Bedeutung für die ge-
meinsame Lastentragung sind die im Gesetzentwurf 
geregelte gleichgewich tige Entwicklung der verfüg-
baren Arbeitsverdienste der Arbeitnehmer und der 
verfügbaren Renten der Rentner sowie der Voraber-
höhung des Bundeszuschusses und dessen verbes-
serte Fortschreibung. Mehr langfristige Bedeutung 
hat die Flexibilisierung und Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit, die die Versicherten sowohl in ihrer 
Eigenschaft als Beitragszahler als auch in ihrer Eigen-
schaft als Rentenberechtigte betrifft und zu einer Ver-
besserung des zahlenmäßigen Verhältnisses zwi-
schen diesen beiden Gruppen und damit zu einer 
Minderung der künftigen Belastungen beiträgt. 

3. Die Mechanismen zur Stabilisierung der 
Finanzlage der Rentenversicherung sollen 
angepaßt und weiterentwickelt werden 

Die Möglichkeiten zur Stabilisierung der Finanzlage 
der Rentenversicherung ergeben sich vorrangig aus 
dem Bundeszuschuß und dem Beitragssatz sowie aus 
der Rentenanpassung. Diese drei maßgebenden Ele-
mente sind bisher nicht miteinander verbunden; ihre 
jeweilige Entwicklung ist immer wieder durch gesetz-
liche Einzelmaßnahmen bestimmt worden. Nunmehr 
sollen die Bedingungen für ihre Entwicklung so fest-
gelegt werden, daß sie sich selbst regu lieren können 
und die jeweilige Höhe des Beitragssatzes sowie der 
Rentenanpassung nur noch durch Rechtsverordnung 
und die des Bundeszuschusses durch den Haushalts-
plan entsprechend den gesetzlich festgelegten Bedin-
gungen festgestellt zu werden braucht. Dieser Selbst-
regulierungsmechanismus fördert das Vertrauen in 
die Beständigkeit und Verläßlichkeit der Rentenversi-
cherung. 

4. Wichtige Strukturelemente der 
Rentenversicherung sollen weiterentwickelt und 
ergänzt werden 

Die Leistungen der Rentenversicherung sind für eine 
lange Lebensphase des größten Teils der Bevölkerung 
die einzige oder jedenfalls die wesentliche Einkom-
mensquelle. Hieraus ergibt sich die besondere Bedeu-
tung dieses Versicherungszweiges. Die Rentenversi-
cherung soll weiterhin maßgebend von dem Grund-
satz der Lohn- und Beitragsbezogenheit der Rente 
bestimmt werden. Daneben sollen aber auch die in 
den Familien erbrachten Leistungen der Kindererzie-
hung sowie der ehrenamtlichen Pflege von Schwer-
pflegebedürftigen verstärkt berücksichtigt oder erst-
mals berücksichtigt werden. Für die langjährig Versi-
cherten soll durch die Verlängerung des Anhebungs-
zeitraums bis Ende 1991 im Rahmen der Vorschriften 
über die Rente nach Mindesteinkommen ein infolge 
niedriger Löhne unzureichendes Alterseinkommen 
vermieden werden. 

III. Selbstregulierungsmechanismus von 
Bundeszuschuß, Beitragssatz und 

Rentenanpassung 

1. Die Funktion des 
Selbstregulierungsmechanismus 

Auf das System der Rentenversicherung wirken viel-
fältige ökonomische, soziale und demographische Be-
dingungen ein, die sich laufend ändern und wiederum 
laufend Änderungen bei der Entwicklung der Einnah-
men und Ausgaben der Rentenversicherung zur Folge 
haben. Der sich daraus immer wieder ergebenden 
Notwendigkeit, für einen Ausgleich von Einnahmen 
und Ausgaben zu sorgen, wird bisher durch gesetzli-
che Einzelmaßnahmen entsprochen. Für die gesetzli-
chen Einzelmaßnahmen, durch die z. B. der Beitrag 
zur Rentenversicherung herauf- oder herabgesetzt 
wird oder die Renten in einem mehr oder weniger 
großen Maße erhöht werden, ergeben sich aus dem 
System der Rentenversicherung bisher nicht eindeu-
tige Vorgaben. Daher muß bei den gesetzlichen Ein-
zelmaßnahmen immer wieder von neuem abgewogen 
werden, inwieweit bei den sozial-, wirtschafts- und 
finanzpolitischen Überlegungen kurz-, mittel- oder 
langfristige Aspekte ausschlaggebend sein sollen, 
was zu einer wechselnden Belastung oder Entlastung 
der Beitragszahler, des Bundes oder der Rentner 
führt. 

Da die Ergebnisse dieser Abwägungsprozesse nicht 
vorhersehbar und häufig umstritten sind, wird das 
Vertrauen auf die Sicherheit der Renten und die ge-
rechte Behandlung a ller an der Rentenversicherung 
Beteiligten beeinträchtigt. 

Diese gefährliche Beeinträchtigung des Vertrauens 
soll künftig dadurch vermieden werden, daß die für 
die Ausgaben und Einnahmen maßgebenden Größen 
selbstregulierend miteinander verbunden werden: 

— Der Beitragssatz wird im voraus für jedes Kalen-
derjahr so festgesetzt, daß die Beitragseinnahmen 
und der Bundeszuschuß die Ausgaben decken und 
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eine ausreichende Schwankungsreserve zum Aus-
gleich von nicht vorhersehbaren Finanzierungs-
lücken vorhanden ist; 

— der Bundeszuschuß wird für jedes Kalenderjahr so 
fortgeschrieben, daß er sich nicht nur entspre-
chend der vorherigen Veränderung der Brutto-
löhne, sondern auch entsprechend einer Änderung 
des Beitragssatzes in diesem Kalenderjahr verän-
dert; 

— die Renten werden zum 1. Juli eines jeden Jahres 
so angepaßt, wie sich die Bruttolöhne des Vorjah-
res und die Belastungen der Arbeitnehmer sowie 
der Rentner infolge von Steuern und Sozialbeiträ-
gen verändert haben. 

Damit werden Beitragssatz, Bundeszuschuß und Ren-
tenanpassung selbstregulierend miteinander so ver-
bunden, daß nach einem vorhersehbaren und gerech-
ten System die Lasten von den Beteiligten gemeinsam 
getragen werden. Durch die gemeinsame Lastentra-
gung werden diese für jeden Beteiligten begrenzt. 
Denn bei einer erforderlichen Beitragssatzerhöhung 
kann bereits berücksichtigt werden, daß auch der 
Bundeszuschuß entsprechend steigt und die Renten 
—je nach Belastungsveränderungen des Vorjahres — 
weniger hoch angepaßt werden, so daß die Beitrags-
satzerhöhung nicht so hoch ausfallen muß wie dies 
ohne diese Rückkoppelungseffekte der Fall wäre. 

Diese selbstregulierende Verbindung bewirkt auch, 
daß die Entwicklung der verfügbaren Arbeitnehmer-
verdienste und der verfügbaren Renten sich so voll-
zieht, daß das Verhältnis zueinander gleichbleibt und 
damit das Nettorentenniveau stabilisiert wird. 

Schließlich bewirkt die selbstregulierende Verbin-
dung von Beitragssatz, Bundeszuschuß und Renten-
anpassung, daß deren Werte sich Jahr für Jahr von 
selbst und nicht erst aufgrund von neuen Abwägungs- 
und Entscheidungsprozessen des Gesetzgebers erge-
ben. Dann ist es aber auch folgerichtig, daß diese 
Werte nicht durch Gesetz, sondern durch Rechtsver-
ordnung festgestellt werden. 

Denn bei einer gesetzlichen Feststellung ergäbe sich 
Jahr für Jahr die Frage, ob nicht aus bestimmten aktu-
ellen Überlegungen von dem System abgewichen 
werden soll. Selbst wenn es letztlich nicht zu einer 
Abweichung kommt, wird dennoch das Vertrauen 
durch solche Diskussionen gestört. Dies ist nicht der 
Fall, wenn der Verordnungsgeber, der keine Abwei-
chungsmöglichkeit hat, aufgrund eindeutiger gesetz-
licher Vorgaben die maßgebenden Werte feststellt. 
Wenn die Bundesregierung oder der Gesetzgeber von 
dem Selbstregulierungsmechanismus abweichen 
wollen, müssen sie künftig einen Vorschlag zu einer 
Gesetzesänderung vorlegen. Dann stehen sie aber 
auch in einem besonderen Begründungszwang, 
warum sie von diesem Mechanismus abweichen wol-
len, welche langfristigen Vorstellungen sie damit ver-
binden und ob sie den Mechanismus nicht entspre-
chend ergänzen wollen, so daß er in Zukunft wieder 
uneingeschränkt anwendbar ist. Dies führt dazu, daß 
künftig die Rentenversicherung aus der Tagespolitik 
herausgehalten wird, daß Eingriffe auf das Unver-

meidbare beschränkt werden und daß durch die Be-
achtung langfristiger Zielsetzungen Vertrauen erhal-
ten wird. 

2. Die Erhöhung des Bundeszuschusses 

Der Anteil des Bundeszuschusses an den Rentenaus-
gaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten betrug im Jahre 1957 31,8 %. Einschließ-
lich der Erstattung der von der Rentenversicherung 
erbrachten Leistungen für Kindererziehung betrug 
der Bundeszuschuß im Jahre 1988 nur noch 18,2 % 
und würde bei Beibehaltung des geltenden Rechts bis 
zum Jahre 2010 weiter auf 14,5 % der Rentenausga-
ben absinken. 

Der Bundeszuschuß soll nun zusätzlich im Jahre 1990 
um 0,3 Mrd. DM und im Jahre 1991 um 2,3 Mrd. DM 
erhöht werden. Außerdem soll der Bundeszuschuß um 
den Erstattungsbetrag für Kindererziehungsleistun-
gen im Jahre 1991 von voraussichtlich 4,8 Mrd. DM 
erhöht werden. Die Übertragung dieses Erstattungs-
betrags auf den Bundeszuschuß, der wie der übrige 
Bundeszuschuß jährlich erhöht wird, bewirkt, daß die 
künftig von der Rentenversicherung zu tragenden 
Leistungen für Kindererziehung bis etwa zum Jahre 
2030 allein mit diesem Teil des Bundeszuschusses ge-
deckt werden können. 

Der so vorab erhöhte Bundeszuschuß soll ab dem 
Jahre 1992 nicht nur wie bisher entsprechend dem 
Anstieg der Bruttolöhne im vorvergangenen Jahr, 
sondern künftig auch entsprechend der Veränderung 
des Beitragssatzes in diesem Kalenderjahr erhöht 
werden. Diese veränderte Fortschreibung führt dazu, 
daß der Anteil des Bundeszuschusses an den Renten-
ausgaben nicht mehr sinkt, sondern stabilisiert wird 
und ganz langfristig bei einem verstärkten Bevölke-
rungsrückgang sogar steigt. 

3. Die Veränderung des Beitragssatzes 

Der Beitragssatz wird bisher durch Gesetz festgesetzt, 
wobei angestrebt wird, eine Festlegung für mehrere 
Jahre im voraus zu erreichen. Um dies zu erreichen 
und Entwicklungsschwankungen sowie Prognosefeh-
ler auszugleichen, muß der Beitragssatz zumindest für 
einige Jahre höher angesetzt werden, als dies erfor-
derlich wäre. Wenn künftig der Beitragssatz nach ge-
setzlich vorgegebenen Bedingungen durch Rechts-
verordnung festgesetzt wird, treten solche Überhö-
hungen nicht mehr ein. Der Beitragssatz soll künftig 
im voraus für jedes Kalenderjahr so festgesetzt wer-
den, daß die Beitragseinnahmen und der Bundeszu-
schuß die Ausgaben decken und eine Schwankungs-
reserve von einer Monatsausgabe am Ende des Kalen-
derjahres zum Ausgleich von nicht vorhersehbaren 
Finanzierungslücken vorhanden ist. 

4. Die Rentenanpassung 

Die Renten sollen entsprechend dem mit der Renten

-

reform 1957 verwirklichten Prinzip weiterhin der Ent- 

 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

wicklung der Löhne folgen, so daß Erwerbsphase und 
die anschließende Rentenbezugsphase eine Einheit 
bilden und die Rentner nicht von der Wirtschaftsent-
wicklung abgekoppelt werden (Produktivitätsrente 
bzw. dynamische Rente). 

Das als Grundsatz bereits gesetzlich verankerte Ziel 
einer gleichgewichtigen Entwicklung der verfügba-
ren Renten und der verfügbaren Arbeitsverdienste 
soll künftig durch eine ergänzte und vereinfachte 
Rentenformel erreicht werden, die sicherstellt, daß der 
Anstieg der Renten jeweils um Belastungsverände-
rungen bei den Arbeitnehmern durch Steuern und 
Sozialabgaben — nach unten oder oben — korrigiert 
wird. Steigen die Belastungen, steigen die Renten ge-
ringer als die Bruttoverdienste. Sinken die Belastun-
gen und steigen damit die Nettoverdienste stärker als 
die Bruttoverdienste, steigen auch die Renten stärker 
als die Bruttoverdienste. Soweit sich auch bei den 
Rentnern unmittelbar eine Belastungsveränderung 
infolge der Beiträge zur Krankenversicherung der 
Rentner oder der Steuern ergibt, wird dies ebenfa lls 
berücksichtigt. 

Da nur die durchschnittlichen Belastungsveränderun-
gen und nicht die durchschnittlichen Belastungen 
selbst weitergegeben werden, braucht nicht nach der 
Höhe der Rente differenziert zu werden. Auch bei der 
bisherigen Fortschreibung entsprechend dem durch-
schnittlichen Anstieg der Bruttoverdienste wurde 
nicht zwischen niedrigen und hohen Renten unter-
schieden, auch wenn der Anstieg in den einzelnen 
Verdienstgruppen unterschiedlich war. Hohe und 
kleine Renten können im übrigen schon deshalb nicht 
unterschiedlich angepaßt werden, weil damit der 
Grundsatz der Lohn- und Beitragsbezogenheit der 
Renten aufgegeben würde. Außerdem sagt die Ren-
tenhöhe noch nichts über die Einkommenssituation 
des Rentnerhaushalts aus. 

Für die Feststellung der durchschnittlichen Bela-
stungsveränderungen soll auf die Daten des Statisti-
schen Bundesamtes aus der Volkswirtschaftlichen 
Gesamtrechnung zurückgegriffen werden; diese Da-
ten sind bereits Grundlage für die Feststellung der 
maßgebenden Bruttoverdienste und des Nettorenten-
niveaus. 

Die Feststellung der persönlichen Rentenanwart-
schaften wird von der Nettoanpassung nicht berührt. 
Denn die Stellung des einzelnen Rentners im Gefüge 
.der Gesamtheit der Rentner bestimmt sich weiter-
hin nach dem Verhältnis des von dem einzelnen je-
weils in einem Kalenderjahr versicherten Brutto-
arbeitsentgelts zum durchschnittlichen Bruttoarbeits-
entgelt. 

Nur durch das hier vorgeschlagene Verfahren zur 
Umsetzung des Grundsatzes der gleichgewich tigen 
Entwicklung der verfügbaren Arbeitsverdienste und 
Renten ist eine Stabilisierung des Nettorentenniveaus 
möglich. Bei den meisten anderen diskutierten Ver-
fahren würde das Nettorentenniveau steigen, bei eini-
gen auch sinken. Eine solche Instabilität müßte 
zwangsläufig zu punktuellen Eingriffen in das System 

führen, was das Vertrauen in die Beständigkeit und 
Verläßlichkeit des Systems beeinträchtigen würde. 

IV. Neuordnung der beitragsfreien Zeiten 

1. Die Neuordnung der beitragsfreien Zeiten steht 
seit langem auf der Liste der rentenpolitischen Vor-
haben, weil zahlreiche Mängel immer wieder An-
laß zu Petitionen oder zu verfassungsrechtlichen 
Entscheidungen gaben. Da die Besei tigung dieser 
Mängel nicht mit Einzelmaßnahmen möglich war, 
mußte sie auf eine umfassende Rentenreform ver-
schoben werden. 

Bei den beitragsfreien Zeiten handelt es sich um 
Ausfallzeiten und die Zurechnungszeit. Ausfallzei-
ten, die künftig Anrechnungszeiten genannt wer-
den sollen, um von vornherein das Mißverständnis 
zu vermeiden, diese würden bei der Rentenberech-
nung ausfallen, sind vor allem Zeiten der Arbeits-
losigkeit und Krankheit, wenn durch sie eine versi-
cherungspflichtige Beschäftigung unterbrochen 
worden ist, sowie Zeiten der Ausbildung an einer 
Schule, Fachschule oder Hochschule. Ausfallzeiten 
sind bisher auch solche Zeiten der Arbeitslosigkeit 
und Krankheit, in denen eine Lohnersatzleistung 
bezogen wird und Beiträge an die Rentenversiche-
rung gezahlt werden. Eine Zurechnungszeit wird 
Frühinvaliden gewährt, indem bei der Rentenbe-
rechnung die Zeit vom Eintritt der Minderung der 
Erwerbsfähigkeit bis zur Vollendung des 55. Le-
bensjahres rentensteigernd berücksichtigt wird, 
um eine ausreichende Sicherung zu erreichen. Bei 
Hinterbliebenenrenten gilt diese Regelung ent-
sprechend für die Zeit vom Tod des Versicherten 
bis zur — fiktiven — Vollendung des 55. Lebens-
jahres. Zu den beitragsfreien Zeiten gehören auch 
Ersatzzeiten wegen Kriegsdienst oder Kriegsge-
fangenschaft und vergleichbarer Tatbestände, die 
jedoch für die Neuordnung nur noch in Einzelfällen 
von praktischer Bedeutung sein können, weil die 
Kriegsteilnehmer beim Inkrafttreten der Rentenre-
form bereits fast ausnahmslos Rentenbezieher sein 
werden. 

Voraussetzung für die bisherige Anrechnung von 
Ausfallzeiten ist, daß die sogenannte Halbbele-
gung erfüllt ist. Die Halbbelegung erfordert, daß 
die Zeit vom Versicherungseintritt bis zum Versi-
cherungsfall unter Ausklammerung der Ausfallzei-
ten wenigstens zur Hälfte mit Pflichtbeiträgen be-
legt ist. Ein früher Versicherungseintritt infolge ei-
nes freiwilligen Beitrags oder infolge von Wehr-
dienst oder Zivildienst führt ebenso wie ein später 
Versicherungsfall dazu, daß der für die Halbbele-
gung maßgebende Zeitraum länger und die Halb-
belegung damit schwerer erfüllbar wird. Dagegen 
führen ein später Versicherungseintritt oder ein 
früher Versicherungsfall dazu, daß die Halbbele-
gung leichter erfüllbar ist. Damit kann die Erfül-
lung der Halbbelegung von wenig versiche-
rungsgerechten Zufälligkeiten abhängig sein; ein 
einziger Monatsbeitrag kann über die Anrechnung 
oder Nichtanrechnung von vielen Jahren entschei-
den. 
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Dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip der Halbbele-
gung ist auch nicht beitragsgerecht, weil bei glei-
chem Beitragswert die Halbbelegung — je nach 
Verteilung und Höhe der Beiträge — einmal erfüllt 
sein kann und ein anderes Mal nicht. Die Halbbe-
legung wird von jeder zweiten verheirateten Frau 
mit Kindererziehung nicht erfüllt. Bei Männern 
und ledigen Frauen ist dieser Anteil deutlich gerin-
ger. Die Frauen, die wegen Kindererziehung einer 
außerhäuslichen Berufstätigkeit nicht nachgehen, 
können eine erreichte Halbbelegung auch nicht 
mit freiwilligen Beiträgen aufrechterhalten. 

Für die Bewertung von Ausfallzeiten gibt es für 
Zeiten bis 1964 und für Zeiten ab 1965 unterschied-
liche Bewertungsregelungen, die nur historisch er-
klärbar sind, weil eine unterschiedliche Bewe rtung 
je nach Lage der Ausfallzeit sachlich nicht zu recht-
fertigen ist. 

Am wenigsten verständlich für die Versicherten ist, 
daß entgegen allen Versicherungsprinzipien die 
Entrichtung zusätzlicher Beiträge zu einer geringe-
ren Rente führen kann. Dies ist immer dann mög-
lich, wenn dadurch der für die Bewe rtung späterer 
beitragsfreier Zeiten maßgebende durchschnittli-
che Beitragswert abgesenkt wird. 

Die Mängel des geltenden Rechts sollen hier nur an 
wenigen prinzipiellen Verstößen und mit einigen 
Beispielen deutlich gemacht werden; die Liste der 
Mängel ließe sich jedoch noch erheblich verlän-
gern. 

2. Beitragszeiten für Zeiten des Bezugs von 
Lohnersatzleistungen 

Die Zeiten des Bezugs von Lohnersatzleistungen, vor 
allem Zeiten der Krankheit und Arbeitslosigkeit, für 
die bereits bisher Beiträge gezahlt werden, sollen 
künftig nicht Anrechnungszeiten sein, sondern wie 
andere Beitragszeiten behandelt werden. Dabei soll 
die Beitragsleistung und dementsprechend die Be-
wertung dieser Zeiten weder nur auf der Höhe der 
Lohnersatzleistung selbst, noch auf der vollen Höhe 
des vorher bezogenen und der Lohnersatzleistung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelts erfolgen, sondern 
auf einer etwas abgesenkten Höhe. Es ist vorgesehen, 
daß bei Bezug von Lohnersatzleistungen Beiträge auf 
der Höhe von 80 % des dieser Leistung zugrunde lie-
genden Bruttoarbeitsentgelts gezahlt werden. Für 
diese Beitragszeiten wird die neue Gesamtleistungs-
bewertung nicht Anwendung finden. 

3. Die neue Gesamtleistungsbewertung 

Die Anrechnung und Bewertung der beitragsfreien 
Zeiten soll künftig nach der Gesamtleistungsbewer-
tung erfolgen. 

Die neue Gesamtleistungsbewertung 

— verzichtet auf die bisherige Anrechnungsvoraus-
setzung der Halbbelegung und vermeidet dadurch 
die damit verbundenen Zufälligkeiten, 

— bewertet die beitragsfreien und beitragsgeminder-
ten Zeiten nach dem Gesamtwert der Beiträge, so 
daß künftig auch freiwillige Beiträge immer einbe-
zogen werden und außerdem nicht mehr nach dem 
Beitragswert für einzelne belegte Kalendermonate 
unterschieden wird (zwölf Monate mit Halbtags-
arbeit sollen gleichviel we rt  sein wie sechs Monate 
mit Ganztagsarbeit) und 

— stellt einheitlich für alle Versicherten auf das 
gesamte Versicherungsleben vom 16. Lebens-
jahr bis zum Versicherungsfall ab, so daß ein 
früher freiwilliger Beitrag bzw. Pflichtbeitrag 
z. B. für Wehr- oder Zivildienst oder ein später 
Versicherungsfall sich nicht mehr nachteilig aus-
wirken kann. 

Die Gesamtleistungsbewertung erfolgt in der Weise, 
daß der gesamte Beitragswert (Werteinheiten bzw. 
künftig Entgeltpunkte) durch die gesamte Versiche-
rungsdauer unter Abzug von Anrechnungszeiten ge-
teilt wird. Liegen versicherungsrechtliche Lücken 
nicht vor, entspricht der Gesamtleistungswert dem 
durchschnittlichen Beitragswert. Liegen Lücken vor, 
verringert sich der Gesamtleistungswert entspre-
chend. 

Den Gesamtleistungswert mindernde Lücken liegen 
nicht vor, soweit rentenrechtlich relevante Zeiten vor-
handen sind, was keineswegs nur Beitragszeiten sind. 
Denn künftig sollen sich Zeiten der Kindererziehung 
oder Pflege unter bestimmten Voraussetzungen als 
besondere Berücksichtigungszeiten auch bei der Ge-
samtleistungsbewertung positiv auswirken. Des wei-
teren ist dafür Sorge ge tragen, daß eine vorhandene 
Lücke sich bei einem frühen Eintritt der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit oder des Todes auf die Gesamt-
leistungsbewertung nicht stärker auswirken kann als 
bei einer Weiterarbeit bis zum 55. Lebensjahr, dem 
Ende der Zurechnungszeit. 

Der sich aus der Gesamtleistungsbewertung erge-
bende individuelle Wert kann unter Berücksichtigung 
der mit den einzelnen Zeiten verbundenen sozialpo-
litischen Zielvorstellungen begrenzt werden. Begren-
zungen sind für die Anrechnungszeiten wegen schu

-

lischer Ausbildung sowie wegen Arbeitslosigkeit und 
Krankheit vorgesehen. Die letzteren Zeiten sollen auf 
80 % des erzielten Gesamtleistungswerts begrenzt 
werden, da für die Beitragszeiten wegen des Bezugs 
von Lohnersatzleistungen der entsprechende Prozent-
satz maßgebend ist. Der Wert für Zeiten der Ausbil-
dung an einer Schule, Fachschule oder Hochschule 
soll auf 75 % des Gesamtleistungswerts begrenzt wer-
den, wobei jedoch dieser begrenzte Gesamtleistungs-
wert 75 % des Durchschnittsentgelts nicht überstei-
gen darf. 

Die Gesamtleistungsbewertung soll aus Gründen des 
Vertrauensschutzes in einem Übergangszeitraum von 
zwölf Jahren mit zusätzlichen Ausgleichsregelungen 
eingeführt werden, damit Wertbegrenzungen und 
vorhandene versicherungsrechtliche Lücken sich nur 
allmählich auswirken können. 
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4. Begrenzung der zeitlichen Dauer einer 
schulischen Ausbildung 

Zeiten einer Schulausbildung nach dem vollendeten 
16. Lebensjahr werden bisher bis zu einer Höchst-
dauer von vier Jahren, Zeiten einer abgeschlossenen 
Fachschulausbildung bis zu einer Höchstdauer von 
vier Jahren und Zeiten einer abgeschlossenen Hoch-
schulausbildung bis zu einer Höchstdauer von fünf 
Jahren als Ausfallzeiten berücksichtigt. Damit können 
solche Zeiten bisher bis zu einer Gesamtdauer von 
13 Jahren berücksichtigt werden, wenn die ver-
schiedenen Ausbildungen absolviert wurden. Bei ei-
ner Hochschulausbildung im Anschluß an das Gym-
nasium wurden höchstens neun Jahre berücksichtigt. 
Künftig soll die Gesamtdauer auf sieben Jahre be-
grenzt werden, wobei jedoch nicht mehr Einzeldauern 
für die einzelnen Ausbildungsbereiche festgesetzt 
werden, so daß insgesamt gesehen immer noch ein 
verhältnismäßig langer Ausbildungszeitraum berück-
sichtigt wird. Für Ausbildungszeiten, die nicht als 
Ausfallzeiten bzw. nunmehr als Anrechnungszeiten 
berücksichtigt werden, sollen künftig Beiträge nach-
gezahlt werden können. Damit können Versicherte 
mit einer — vor allem wegen der Länge nicht anre-
chenbaren Ausbildungszeit erreichen, daß auch diese 
Zeiten sich rentenerhöhend auswirken und das Siche-
rungsniveau entsprechend anheben. 

V. Ausbau familienbezogener Elemente 

1. Verlängerung der Kindererziehungsjahre 

Durch das Hinterbliebenenrenten- und Erziehungs-
zeiten-Gesetz wird seit 1986 sozialpolitisch ein neuer 
Weg in der Rentenversicherung beschritten. Zum er-
sten Mal in der hundertjährigen Geschichte der Ren-
tenversicherung ist eine Regelung verwirklicht wor-
den, mit der die Tätigkeit in der Familie und bei der 
Kindererziehung der außerhäuslichen Berufstätigkeit 
gleichgestellt wird. Gleichzeitig ist damit ein wichti-
ger Schritt zur Verbesserung der eigenständigen so-
zialen Sicherung der Frau getan worden, die wegen 
der Kindererziehung ganz oder teilweise auf Erwerbs-
tätigkeit verzichtet hat. 

Bisher wird nur das erste Jahr der Kindererziehung 
rentenbegründend und rentensteigernd bei der Mut-
ter — oder nach Wahl auch bei dem Vater — so be-
rücksichtigt, als ob sie während dieser Zeit 75 % des 
Durchschnittsverdienstes erzielt hätte, und sie wird 
dementsprechend versichert. Künftig soll für Gebur-
ten ab 1992 auch das zweite und dritte Jahr der Kin-
dererziehung wie bereits das erste Jahr versichert 
werden. Es ist vorgesehen, daß die Aufwendungen für 
Zeiten der Kindererziehung künftig nicht mehr vom 
Bund erstattet werden, sondern der Bundeszuschuß 
zur Abgeltung dieser Aufwendungen im Jahre 1992 
zusätzlich um die Aufwendungen für Kindererzie-
hungszeiten im Jahre 1991 in Höhe von voraussicht-
lich 4,8 Mrd. DM erhöht wird. Der so erhöhte Bun-
deszuschuß wird dann nach der hierfür geltenden An-
passungsformel entsprechend der Entwicklung der 

Bruttoentgelte und des Beitragssatzes fortgeschrie-
ben. 

2. Berücksichtigung von Zeiten der Kinder-
erziehung und Pflege 

Die Erziehung eines Kindes bis zu dessen fünftem 
Lebensjahr findet seit 1984 in einer besonderen Weise 
bei den Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
Berücksichtigung. Danach bleibt ein Anspruch auf 
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
während dieser Zeit der Kindererziehung aufrechter-
halten, ohne daß während dieser Zeit Beiträge gezahlt 
werden müssen. Diese Berücksichtigungszeit soll nun 
von fünf auf zehn Jahre verlängert werden und auf 
weitere rentenrechtliche Tatbestände ausgedehnt 
werden. Bei dieser besonderen Kinderberücksichti-
gungszeit ist es wegen der geregelten Tatbestände 
gerechtfertigt und erforderlich, daß sie für Geburten 
vor 1992 Anwendung findet. 

Für die Pflege von Schwerpflegebedürftigen soll eine 
neue Berücksichtigungszeit eingeführt werden. Diese 
Berücksichtigungszeit steht im Zusammenhang mit 
dem Ziel, die Versicherungsbedingungen für ehren-
amtliche Pflegepersonen zu verbessern. Daher soll sie 
an die gleichen Voraussetzungen gebunden werden, 
so daß nur Pflegezeiten ab 1992 berücksichtigt wer-
den sollen, wenn die Voraussetzungen durch amtliche 
Bescheinigungen nachgewiesen sind. Die Dauer der 
zu berücksichtigenden Pflege soll zeitlich nicht be-
grenzt werden. 

Die Berücksichtigungszeiten wirken sich zugunsten 
der Kindererziehenden und Pflegepersonen wie folgt 
aus: 

a) Auswirkungen auf Rentenanspruch wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit 

Die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung 
oder wegen Pflege bewirken für den Anspruch auf 
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit, 
daß die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen 
ohne weitere Beitragszahlung erfüllt bleiben. Dies er

-

folgt dadurch, daß der Fünfjahreszeitraum vor dem 
Versicherungsfall, in dem mindestens drei Jahre lang 
eine versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tä-
tigkeit ausgeübt worden sein muß, um die Berücksich-
tigungszeiten verlängert wird. 

b) Auswirkungen auf Gesamtleistungsbewertung 

Bei der vorgesehenen Gesamtleistungsbewertung für 
beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten sollen 
zusätzliche Beiträge die Bewertung verbessern; um-
gekehrt sollen versicherungsrechtliche Lücken die 
Bewertung mindern. Die Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung und Pflege sollen bei der Er-
mittlung des Gesamtleistungswerts so behandelt wer-
den, als ob in diesen Zeiten für 75 % des Durch-
schnittsentgelts Beiträge gezahlt worden wären. Da-
durch wird verhindert, daß diese Zeiten als versiche- 
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rungsrechtliche Lücken den Gesamtleistungswert 
mindern, und außerdem wird erreicht, daß diese Zeit 
sich für die Gesamtleistungsbewertung erhöhend aus-
wirkt, soweit die Beiträge in dieser Zeit unter diesem 
Wert liegen. 

c) Auswirkungen auf 35jährige Wartezeit 

Schließlich sollen die Berücksichtigungszeiten auf die 
35jährige Wartezeit für vorzeitige Altersrenten an 
Schwerbehinderte ab dem 60. Lebensjahr und an son-
stige Personen ab dem 63. Lebensjahr angerechnet 
werden. Dadurch können künftig auch Kindererzie-
hende und Pflegepersonen, die die besonderen War-
tezeiten für eine vorzeitige Altersrente bisher nicht 
erfüllen, eine solche Rente verstärkt in Anspruch neh-
men. 

Die Erfüllung der 35jährigen Wartezeit ist künftig 
auch Voraussetzung für die Anhebung niedriger 
Pflichtbeiträge für Zeiten vor 1992, die sog. Rente 
nach Mindesteinkommen. Damit werden künftig auch 
die Personen durch die Regelung begünstigt, die die 
Wartezeitvoraussetzung wegen Kindererziehung 
oder Pflege nicht allein mit Pflichtbeitragszeiten erfül-
len können. 

3. Versicherungsbedingungen für ehrenamtliche 
Pflegepersonen 

Ehrenamtliche bzw. nicht erwerbsmäßig tätige Pfle-
gepersonen können bisher nur freiwillige Beiträge zur 
Rentenversicherung zahlen. Durch freiwillige Bei-
träge kann jedoch der Anspruch auf eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit nicht erworben bzw. 
aufrechterhalten werden. Daher sollen diese Beiträge 
auf Antrag und bei entsprechendem Nachweis den 
Pflichtbeiträgen gleichgestellt werden. 

Schränken Arbeitnehmer ihre Erwerbstätigkeit ein, 
um besser für einen Pflegebedürftigen sorgen zu kön-
nen, ist es bisher nicht möglich, für sie zusätzliche 
Pflichtbeiträge so zu zahlen, daß das gleiche Entgelt 
wie vorher versichert wird. Dies soll in Zukunft ermög-
licht werden. 

4. Nachzahlung bei Heiratserstattung 

Bis zum Jahre 1968 konnten Frauen sich die von ihnen 
getragenen Beiträge bei Heirat erstatten lassen. Diese 
Heiratserstattung wurde abgeschafft, weil sie nicht 
mehr den zwischenzeitlichen Veränderungen bei der 
Erwerbstätigkeit verheirateter Frauen und der Ehe-
dauer entsprach. Seitdem können Frauen Beiträge für 
Zeiten vor der Heiratserstattung zu verhältnismäßig 
günstigen Bedingungen nachzahlen. Dieses Recht 
steht jedoch bisher nur den Frauen zu, die nach der 
Heiratserstattung eine versicherungspflichtige Be-
schäftigung oder Tätigkeit von mindestens zwei Jah-
ren ausgeübt haben und noch ausüben. Künftig soll 
allen Frauen — also auch den nicht außerhäuslich 
berufstätigen Personen — dieses Recht eingeräumt 
werden, wenn sie dies spätestens bis Ende 1995 bean-
tragen. 

VI. Mindestbewertung bestimmter 
Pflichtbeitragszeiten 

1. Niedrige Pflichtbeiträge während der ersten vier 
Versicherungsjahre oder während einer 
Berufsausbildung 

Die Anhebung des Beitragswerts in den ersten Ver-
sicherungsjahren soll künftig mehr auf Zeiten der be-
ruflichen Ausbildung konzentriert werden. Dies er-
folgt dadurch, daß künftig ohne Nachweis einer Be-
rufsausbildung nur noch Beschäftigungszeiten vor 
dem 25. Lebensjahr angehoben werden sollen, wäh-
rend bisher sogar noch Zeiten nach dem 50. Lebens-
jahr angehoben werden können, was nicht dem Ziel 
dieser Regelung entspricht. Außerdem sollen ohne 
Nachweis nur noch vier Jahre berücksichtigt werden, 
weil damit die Zeit der Berufsausbildung regelmäßig 
erfaßt wird. Da auf diese Dauer von vier Jahren nur 
mit Pflichtbeiträgen belegte Kalendermonate ange-
rechnet werden, ist dies in vielen Fällen günstiger als 
die bisherige Anhebung der Pflichtbeiträge in den 
ersten fünf Kalenderjahren seit Versicherungseintritt. 
Denn ein früher Beitrag — sei es ein freiwilliger Bei-
trag, sei es ein Pflichtbeitrag für eine kurzzeitige Be-
schäftigung oder für Wehr- oder Zivildienst — läßt die 
Kalenderjahre ablaufen, selbst wenn in dieser Zeit 
kein weiterer Beitrag vorhanden ist. Außerdem sollen 
künftig auf Nachweis berufliche Ausbildungszeiten 
auch außerhalb der Pauschalregelung, die aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung vorgesehen ist, 
angehoben werden können, was nach geltendem 
Recht nicht möglich ist. 

Die Anhebung des Wertes der ersten Versicherungs-
jahre mit niedrigen Pflichtbeiträgen — bisher der er-
sten fünf Kalenderjahre seit Versicherungseintritt — 
erfolgt im geltenden Rentenrecht nach unterschiedli-
chen Verfahren. Für die vor 1960 in die Rentenversi-
cherung Eingetretenen erfolgt die Bewertung nicht 
nach dem tatsächlichen, sondern nach dem außerhalb 
dieser Zeit erzielten durchschnittlichen Beitragswert, 
wenn dies für die Versicherten günstiger ist, was re-
gelmäßig der Fall ist. Für die nach 1959 in die Renten-
versicherung Eingetretenen werden die Beiträge im-
mer mindestens auf 90 % des Beitragswerts für ein 
versichertes Durchschnittsentgelt angehoben. Da sich 
dieses Verfahren für die Mehrzahl der Frauen beson-
ders günstig auswirkt, soll es in der Zukunft unabhän-
gig vom Zeitpunkt des Versicherungseintritts Anwen-
dung finden. 

2. Niedrige Pflichtbeiträge vor 1992 von langjährig 
Versicherten bei der Rente nach 
Mindesteinkommen 

Seit der Rentenreform 1972 werden niedrige Pflicht-
beiträge auf 75 % des Beitragswerts für ein Durch-
schnittsentgelt angehoben, soweit die Pflichtbeiträge 
für Zeiten bis 1972 einschließlich gezahlt worden sind 
und der Rente mindestens 25 Versicherungsjahre 
ohne Zeiten der freiwilligen Versicherung und Aus-
fallzeiten zugrunde liegen. Durch diese Anhebung 
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niedriger Pflichtbeiträge — die sog. Rente nach Min-
desteinkommen — werden überwiegend Frauen be-
günstigt; beim Rentenzugang 1987 wurde etwa jede 
fünfte Rente an Frauen und nur etwa jede 25. Rente an 
Männer angehoben. 

Bei den künftigen Rentenzugängen sollen auch nied-
rige Pflichtbeiträge in der Zeit von 1973 bis 1991 an-
gehoben werden können. Eine Anhebung von niedri-
gen Pflichtbeiträgen soll jedoch nur noch erfolgen, 
wenn die Wartezeit von 35 Jahren mit rentenrechtli-
chen Zeiten erfüllt ist. Zu diesen rentenrechtlichen 
Zeiten zählen auch Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung und Pflege, so daß die Änderung der 
Voraussetzung für Frauen mit Kindern und für Pflege-
personen künftig eher eine Erleichterung als eine Er-
schwerung ist. Der Durchschnitt der niedrigen Pflicht-
beiträge soll auf das 1,5fache des erreichten Wertes 
angehoben werden, wobei jedoch durch die Anhe-
bung der Wert für 75 % des Durchschnittsentgelts 
nicht überschritten werden darf. Die Anhebung auf 
das 1,5fache des erreichten Wertes wird bewirken, 
daß lange Beitragszeiten mit sehr niedrigen Pflicht-
beiträgen aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung im 
Vergleich zu einer entsprechenden Vollzeitbeschäfti-
gung nicht unverhältnismäßig angehoben werden. 

Bei den in der Zeit von 1973 bis 1991 bereits zugegan-
genen Renten soll der Wert für in dieser Zeit gezahlte 
niedrige Pflichtbeiträge in einem vereinfachten und 
automationsgerechten Verfahren angehoben und ab 
1992 als Zuschlag zur Rente ausgezahlt werden. Vor-
aussetzung für die Anhebung soll sein, daß 35 Ver-
sicherungsjahre vorliegen. Diese Voraussetzung kann 
auch durch Zeiten der Kindererziehung erfüllt wer-
den, wobei in einem pauschalierenden Verfahren für 
ein Kind zehn Jahre, für zwei Kinder 15 Jahre und für 
drei und mehr Kinder 20 Jahre auf die 35 Jahre ange-
rechnet werden. 

3. Niedrige Pflichtbeiträge von Behinderten 

Für Behinderte in anerkannten Werkstätten sowie für 
Behinderte in Einrichtungen, die in gewisser Regel-
mäßigkeit eine Leistung von mindestens einem Fünf-
tel der Leistung eines voll erwerbstätigen Beschäftig-
ten erbringen, werden Beiträge nach einer Mindest-
beitragsbemessungsgrundlage gezahlt. Diese Min-
destbeitragsbemessungsgrundlage beträgt z. Z. 70 % 
des Durchschnittsentgelts im vorvergangenen Kalen-
derjahr. Sie soll nunmehr auf 80 % der Bezugsgröße 
erhöht werden, womit in etwa ein Rentenwert von 
75 % des Durchschnittsentgelts erreicht wird. 

4. Pflichtbeiträge von Wehr- und 
Zivildienstleistenden 

Für Wehr- und Zivildienstleistende werden z. Z. 
Pflichtbeiträge nach 70 % des jewei ligen Durch-
schnittsentgelts gezahlt. Diese Beitragsbemessungs-
grundlage soll ebenfalls auf 80 % der Bezugsgröße 
erhöht werden. 

VII. Flexibilisierung und Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit 

Durch eine Flexibilisierung und Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit kann das zahlenmäßige Verhältnis 
zwischen Beitragszahlern und Rentnern verbessert 
und damit können die demographisch bedingten Be-
lastungen gemindert werden. 

Die stufenweise Anhebung der Altersgrenzen soll be-
reits jetzt gesetzlich festgelegt werden, damit sich die 
Versicherten in ihrer Lebensplanung hierauf einstel-
len können. Auch die Betriebe können rechtzeitig die 
berufliche Fortbildung im fortgeschrittenen Alter in-
tensivieren und sich auf eine bessere Nutzung der be-
sonderen Kenntnisse und Erfahrungen älterer Arbeit-
nehmer sowie deren besondere Bedürfnisse einstel-
len. Ab dem Jahre 1997 soll in dem Rentenversiche-
rungsbericht über die Auswirkungen der Anhebung 
der Altersgrenzen auf die Arbeitsmarktlage sowie auf 
die Finanzlage der Rentenversicherung und anderer 
öffentlicher Haushalte berichtet werden. 

Mit dem Jahre 2001 sollen die Altersgrenzen von 60 
und 63 Jahren für vorzeitige Altersrenten gleichzei tig 
bis zur Regelaltersgrenze von 65 Jahren angehoben 
werden. Bis zum Jahre 2004 soll die Anhebung jähr-
lich in Drei-Monats-Schritten und anschließend in 
Sechs-Monats-Schritten erfolgen. Für die Alters-
grenze von 63 Jahren wird die Regelaltersgrenze von 
65 Jahren im Jahre 2006 und für die Altersgrenze von 
60 Jahren im Jahre 2012 erreicht sein. Von dieser 
Anhebung sollen die Altersrenten für Schwerbehin-
derte, Berufs- und Erwerbsunfähige sowie für lang-
jährig unter Tage beschäftigte Bergleute nicht erfaßt 
werden, so daß diese Personen weiterhin ab dem 
60. Lebensjahr ihre Altersrente beziehen können. 

Die Altersgrenzen sollen in der Weise flexibilisiert 
werden, daß die Versicherten bis zu drei Jahre vor der 
für sie jeweils maßgebenden Altersgrenze eine Alters-
rente beziehen können. Dabei soll wegen der sonst 
entstehenden Vorfinanzierungskosten ein Rentenbe-
zug vor den heute geltenden Altersgrenzen grund-
sätzlich nicht möglich sein. Die durch das Vorziehen 
bedingte längere Rentenlaufzeit soll durch einen Zu-
gangsfaktor ausgeglichen werden, so daß aus einem 
vorzeitigen Rentenbezug im Vergleich zu anderen 
kein Vorteil mehr entsteht. Außerdem können die 
Versicherten für Zeiten nach Vollendung des 65. Le-
bensjahres auf die Inanspruchnahme ihrer Altersrente 
verzichten. Der Zugangsfaktor wird die dadurch be-
dingte kürzere Rentenlaufzeit zugunsten der Versi-
cherten ausgleichen. Der Zugangsfaktor bewirkt, daß 
sich die Rente über ihre gesamte Rentenlaufzeit für 
jedes Jahr des Vorziehens um 3,6 % mindert und für 
jedes Jahr des Verzichts um 6 % erhöht. 

Eine weitere Flexibilisierung soll dadurch erfolgen, 
daß die Versicherten durch den Bezug einer Teilrente 
und einer entsprechenden Einschränkung ihrer Er-
werbstätigkeit in den Ruhestand hineingleiten kön-
nen. Die Teilrente kann in Höhe von einem Drittel, der 
Hälfte oder von zwei Dritteln der zustehenden Voll-
rente bezogen werden. Je geringer der Anteil der 
Teilrente an der Vollrente ist, desto höher sind die 
Hinzuverdienstgrenzen im Vergleich zu einer Voll- 
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rente. Wird statt der Vollrente nur eine Teilrente vor 
der maßgebenden Altersgrenze bezogen, macht sich 
die Minderung aufgrund des Rentenzugangsfaktors 
bei der späteren Vollrente entsprechend geringer be-
merkbar, und durch Verzicht auf einen Teil der Voll-
rente auch nach dem 65. Lebensjahr kann die Minde-
rung sogar wieder ausgeglichen werden. 

VIII. Vertrauensschutz 

Bei der Rentenreform soll das berechtigte Vertrauen 
der Beitragszahler und der Rentner in ihre erworbe-
nen Ansprüche geschützt werden. Dieser Schutz wird 
durch die folgenden Grundsätze erreicht: 

1. Laufende Renten bleiben unverändert 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rentenreform 
bereits laufende Versicherten- und Hinterbliebenen-
renten bleiben unverändert, sie werden also nicht neu 
berechnet. Dies gilt unabhängig davon, ob eine Neu-
berechnung zu einer höheren oder niedrigeren Rente 
führen würde. Dieser Grundsatz ergibt sich daraus, 
daß aus Gesichtspunkten des Vertrauensschutzes lau-
fende Renten nicht gekürzt werden und aus finanziel-
len Gründen bei den laufenden Renten nicht nur Ver-
besserungen erfolgen können. Hinzu kommt, daß eine 
Neuberechnung von über 14 Millionen Renten die 
Verwaltungskapazitäten der Rentenversicherungs-
träger auf Jahre binden würde. Eine Ausnahme von 
diesem Grundsatz bet rifft die in der Zeit von 1973 bis 
1991 zugegangenen Renten, die unter bestimmten 
Voraussetzungen nach einem automationsgerechten 
Verfahren um einen Zuschlag für Rentenbezugszeiten 
ab 1992 erhöht werden können, um in einer pauscha-
lierenden Art und Weise die Verlängerung der Rente 
nach Mindesteinkommen auch den Beziehern dieser 
Renten zugute kommen zu lassen. 

2. Für neue, aus bereits laufenden 
Versichertenrenten abgeleitete 
Hinterbliebenenrenten bleibt mindestens die 
bisherige Höhe der Versichertenrente 
maßgebend 

Da Rentnerhaushalte sich auf eine bestimmte soziale 
Sicherung eingestellt haben, soll für die Berechnung 
einer nach 1991 zugehenden Hinterbliebenenrente 
mindestens die Höhe einer am 1. Januar 1992 laufen-
den Versichertenrente maßgebend sein. Führt jedoch 
die Neuberechnung der maßgebenden Versicherten-
rente im Hinterbliebenenfall zu einer höheren Rente, 
wird die höhere Hinterbliebenenrente geleistet. 

3. Sonstige neu zugehende Renten werden 
allmählich an Änderungen angepaßt 

Für die einzelnen Änderungen des Rentenrechts gibt 
es Übergangsregelungen, wonach im Übergangszeit-
raum bei neu zugehenden Renten Verbesserungen im 
Regelfall sofort weitergegeben werden, Einschrän

-

kungen jedoch durch besondere Übergangsregelun-
gen ausgeglichen werden. Wegen der Übergangsre-
gelungen für die größeren Änderungen — die Neu-
ordnung der beitragsfreien Zeiten sowie die Verlän-
gerung der Lebensarbeitszeit — wird auf die Darstel-
lung in dem jeweiligen Zusammenhang verwiesen. 

IX. Einordnung und Vereinfachung 
des Rentenrechts 

1. Einordnung des Rentenrechts in das 
Sozialgesetzbuch 

Das für die Gruppe der Arbeiter und die Gruppe der 
Angestellten sowie für die Knappschaftsversicherten 
in sechs Gesetzen enthaltene Rentenrecht soll im 
Sechsten Buch des Sozialgesetzbuchs zusammenge-
faßt werden. Bei dieser Zusammenfassung wurde be-
sonders darauf geachtet, daß der Einstieg in das Ren-
tenrecht für den Nichtfachmann erleichtert wird. Dies 
beginnt bereits damit, daß dem Gesetzbuch eine amt-
liche Inhaltsübersicht vorangestellt wird. Diese In-
haltsübersicht enthält Überschriften nicht nur für 
zusammenfassende Gliederungseinheiten, sondern 
auch für jeden einzelnen Paragraphen, so daß Einzel-
regelungen leichter auffindbar sind. Dies hat im Ren-
tenrecht eine besondere Bedeutung, weil nur in die-
sem Sozialleistungsbereich Daten oder Sonderrege-
lungen. aus vergangenen Jahrzehnten noch von Be-
deutung sind (z. B. Durchschnittsentgelte seit 1891, 
Bewertung von Beiträgen während der Inflation 1921 
bis 1923). 

Damit das „normale" Rentenrecht mit Regelungen für 
Tatbestände in der Vergangenheit, die oft nur noch 
für einen kleinen Kreis von Versicherten von Bedeu-
tung sind, nicht überfrachtet wird, sind diese in ein be-
sonderes Kapitel „Sonderregelungen" aufgenommen 
worden. Dieses am Ende des Gesetzbuchs befindliche 
Kapitel ist wie die vorausgehenden Kapitel gegliedert, 
so daß anhand der Inhaltsübersicht leicht festgestellt 
werden kann, ob es zu einer Regelung noch eine er-
gänzende Sonderregelung gibt, die auch im konkre-
ten Fall  ausnahmsweise Anwendung finden könnte. 

Der Einstieg in das Rentenrecht soll auch durch die 
konsequent eingehaltene Gliederung erleichtert wer-
den; denn in einer Gliederungseinheit sind wirk lich 
nur die dazugehörigen Regelungen enthalten. Die 
strikte Einhaltung der Gliederung macht auch Wie-
derholungen und Verweisungen entbehrlich; so sind 
z. B. die Grundsätze für die Berechnung an einer 
Stelle zusammengefaßt, so daß nicht immer wieder 
gesagt werden muß, ob und wie bei welchen einzel-
nen Rechenschritten zu runden ist. 

Soweit sich dies anbietet, sind größeren Gliederungs-
einheiten Einweisungs- oder Übersichtsvorschriften 
vorangestellt, so daß z. B. sofort erkennbar ist, welche 
Rentenarten und Wartezeiten bestehen, diese also 
nicht erst zusammengesucht werden müssen. Ebenso 
ist darauf geachtet worden, daß der Grundsatz „vom 
Allgemeinen zum Besonderen" eingehalten wurde, 
was das Recht verständlicher und dessen Zielsetzun-
gen leichter und schneller erkennbar macht. 
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Mit diesen Bemühungen um Vereinfachung, Transpa-
renz und Neusystematisierung wird zugleich der An-
spruch auf Beständigkeit verdeutlicht. Durch die Neu-
systematisierung werden nicht nur die Zielsetzungen 
einzelner Regelungen besser erkennbar, sondern spä-
tere Änderungen müssen sich an diesen Zielsetzun-
gen ausrichten, weil widersprüchliche Entscheidun-
gen sofort offenkundig würden. 

Das Buch „Gesetzliche Rentenversicherung" umfaßt 
etwa 310 Vorschriften. Hiervon sind jedoch allein fast 
90 Vorschriften ergänzende Sonderregelungen und 
etwa 20 Vorschriften betreffen nur die knappschaftli-
che Rentenversicherung. Hinzu kommt, daß einige 
Vorschriften nur einen Einweisungs- oder Übersichts-
charakter haben oder nur wegen der st rikt eingehal-
tenen Gliederung nicht mit anderen Vorschriften zu-
sammengefaßt sind. Dies relativiert die verhältnismä-
ßig große Zahl von 310 Vorschriften, wobei noch zu 
berücksichtigen ist, daß hierdurch gleichzeitig das 
etwa Dreifache an Vorschriften, nämlich etwa 930 bis 
940 Vorschriften, aufgehoben wird. 

2. Vereinfachung der Rentenformel 

Zu einer wesentlichen Vereinfachung wird die vorge-
sehene Umgestaltung der Rentenformel beitragen, 
die — abgesehen von der in dieser Reform beabsich-
tigten geänderten Anpassung der Renten und Renten-
anwartschaften sowie der Einführung eines Zugangs-
faktors — selbst nicht zu einer anderen Rentenhöhe 
als das geltende Recht führt, aber leichter nachvoll-
ziehbar ist. Durch die Umgestaltung der Rentenformel 
wird es möglich, die Berechnung der Renten in weni-
gen Grundsätzen zu erläutern: 

(1) Die Höhe einer Rente richtet sich vor allem nach 
der Höhe der während des Versicherungslebens 
durch Beiträge versicherten Arbeitsentgelte und Ar-
beitseinkommen. 

(2) Das in den einzelnen Kalenderjahren durch Bei-
träge versicherte Arbeitsentgelt und Arbeitseinkom-
men wird in Entgeltpunkte umgerechnet. Die Ver-
sicherung eines Arbeitsentgelts oder Arbeitseinkom-
mens in Höhe des Durchschnittsentgelts eines Kalen-
derjahres ergibt einen vollen Entgeltpunkt. 

(3) Für beitragsfreie Zeiten werden Entgeltpunkte 
angerechnet, deren Höhe von der Höhe der in der 
übrigen Zeit versicherten Arbeitsentgelte und Ar-
beitseinkommen abhängig ist. 

(4) Das Sicherungsziel der jewei ligen Rentenart im 
Verhältnis zu einer Altersrente wird durch den Ren-
tenartfaktor bestimmt. 

(5) Bei vorzeitiger Inanspruchnahme einer Altersrente 
oder bei Verzicht auf eine Altersrente nach dem 65. 
Lebensjahr werden Vorteile oder Nachteile einer un-
terschiedlichen Rentenbezugsdauer durch einen Zu-
gangsfaktor vermieden. 

(6) Der Monatsbetrag einer Rente ergibt sich, indem 
die unter Berücksichtigung des Zugangsfaktors ermit-
telten persönlichen Entgeltpunkte mit dem Rentenart

-

faktor und dem aktuellen Rentenwert vervielfältigt 
werden. 

(7) Der aktuelle Rentenwert wird entsprechend der 
Entwicklung des Durchschnittsentgelts unter Berück-
sichtigung der Belastungsveränderung bei Arbeits-
entgelten und Renten durch Steuern und Beiträge zur 
Sozialversicherung und Bundesanstalt für Arbeit jähr-
lich angepaßt. 

Diese Formel kann an einem Beispiel folgendermaßen 
erläutert werden: Eine Frau, die 20 Jahre lang Bei-
träge für ein halbes Durchschnittsentgelt oder zehn 
Jahre lang für ein volles Durchschnittsentgelt gezahlt 
hat, hat in beiden Fällen 10 Entgeltpunkte erworben. 
Für die Erziehung von zwei Kindern erhält sie 2 x 0,75 
Entgeltpunkte = 1,5 Entgeltpunkte. Nimmt sie eine 
Altersrente von der für sie maßgebenden Altersgrenze 
an in Anspruch, betragen der Zugangsfaktor und der 
Rentenartfaktor jeweils 1, so daß sie bei der Renten-
berechnung vernachlässigt werden können. Der ak-
tuelle Rentenwert für einen Entgeltpunkt beträgt vom 
1. Juli 1988 bis 30. Juni 1989 37,27 DM. Die Rente aus 
den 11,5 Entgeltpunkten ergibt sich, indem diese mit 
dem aktuellen Rentenwert vervielfältigt werden, was 
in der Zeit vom 1. Juli 1988 bis zum 30. Juni 1989 eine 
Monatsrente von 428,61 DM ergibt. 

Durch die Umgestaltung der Rentenformel wird eine 
wesentliche Vereinfachung der Rentenbescheide er-
möglicht. Außerdem kann in Bescheiden deutlich zwi-
schen Rententeilen für Beitragszeiten und den zusätz-
lichen Rententeilen für beitragsfreie und beitragsge-
minderte Zeiten unterschieden werden. 

X. Die Auswirkungen der Reform 

Bei den Auswirkungen der vorgeschlagenen Reform-
maßnahmen auf die Beitragszahler, den Bund und die 
Rentner muß zwischen verschiedenen Zeiträumen un-
terschieden werden. Bereits der Zeitraum bis zum 
Jahre 2000 umfaßt über zehn Jahre und dementspre-
chend viele Unsicherheiten in der Beurteilung der 
wirtschaftlichen und sonstigen Entwicklung, wie sich 
alljährlich bei den nur einjährigen Wirtschaftsprogno-
sen zeigt. Der Zeitraum bis zum Jahre 2010 umfaßt 
über 20 Jahre, die möglichen Auswirkungen in die-
sem Zeitraum können nur noch durch Modellrech-
nungen dargestellt werden. Für längere Zeiträume 
sind allenfalls gewisse Tendenzaussagen möglich. 

1. Für die Beitragszahler 

Der Beitragssatz würde sich ohne Reformmaßnahmen 
bis zum Jahre 2000 auf etwa 22 % erhöhen; durch die 
Reformmaßnahmen wird es möglich sein, diesen Bei-
tragssatz bei etwa 20 % zu halten. Im Jahre 2010 
würde der Beitragssatz ohne Reformmaßnahmen etwa 
24 1/2 % betragen; die Reformmaßnahmen mindern 
diesen Anstieg um gut drei Prozentpunkte. Auch für 
die Zeit danach wird durch die vorgeschlagenen Re-
formmaßnahmen der Anstieg des Beitragssatzes mehr 
als halbiert. 
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2. Für den Bund 

Der Bundeszuschuß einschließlich der Leistungen für 
Kindererziehung würde ohne Reformmaßnahmen im 
Jahre 2000 rd. 46 Mrd. DM und im Jahre 2010 rd. 61 
Mrd. DM betragen. Dabei würde der Anteil an den 
Rentenausgaben auf rd. 16 % im Jahre 2000 und auf 
etwa 14 1/2% im Jahre 2010 absinken. 

Aufgrund der vorgesehenen Erhöhung und geänder-
ten Fortschreibung wird der Bundeszuschuß im Jahre 
2000 rd. 7 Mrd. DM und im Jahre 2010 rd. 14 Mrd. DM 
höher sein als der zuvor genannte Gesamtbetrag. Der 
Anteil an den Rentenausgaben wird bis zum Jahre 
2010 auf etwa 19 1/2 % stabilisiert. In der Zeit danach 

wird der Anteil in Abhängigkeit von der Beitragssatz-
entwicklung ansteigen. 

3. Für die Rentner 

Das Nettorentenniveau wird durch die ergänzte 
Rentenformel stabilisiert. Dies bedeutet, daß das er-
reichte Nettorentenniveau zwar nicht mehr steigen 
wird, aber der jeweiligen Rentnergeneration auch 
nicht stärkere Belastungsveränderungen als der je-
weiligen im Erwerbsleben stehenden Genera tion auf-
erlegt werden. Die Lasten der demographischen Ent-
wicklung werden von den Rentnern solidarisch mitge-
tragen. 
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B. Besonderer Teil 

I. Zum Ersten Teil 
Ergänzung und Änderung 

des Sozialgesetzbuchs 

Zu Artikel 1 — Sozialgesetzbuch (SGB) 
Sechstes Buch (VI) 
Gesetzliche Rentenversicherung 

ZUM ERSTEN KAPITEL 

Versicherter Personenkreis 

Die Vorschriften über den versicherten Personenkreis 
entsprechen weitgehend dem geltenden Recht. 

Die wichtigste Änderung besteht da rin, daß die Bezie-
her von Lohnersatzleistungen (z.B. Krankengeld oder 
Arbeitslosengeld) grundsätzlich versicherungspflich-
tig werden. Damit soll erreicht werden, daß die für 
diesen Personenkreis gezahlten Beiträge künftig nicht 
mehr nur zu Ausfallzeiten führen, sondern zu Bei-
tragszeiten. Dies führt in vielen Fällen zu einer Ver-
besserung der rentenversicherungsrechtlichen Absi-
cherung der Bezieher von Lohnersatzleistungen und 
im übrigen stets zu einer Parallelität zwischen Bei-
tragszahlung und Leistungsberechnung. Außerdem 
soll dadurch die Entwicklung der Finanzlage der Ren-
tenversicherung von der jewei ligen Lage auf dem Ar-
beitsmarkt unabhängiger gemacht werden. 

Weitere Änderungen dienen vor allem der Anpassung 
an veränderte tatsächliche oder rechtliche Verhält-
nisse (z. B. die Verlängerung der Frist für die Pflicht-
versicherung auf Antrag für selbständig Erwerbstä-
tige auf 3 Jahre, der Wegfall der Befreiungsmöglich-
keit für im Bergbau beschäftigte Ausländer oder die 
generelle Versicherungsfreiheit für Ordensangehö-
rige) oder der rechtssystematischen Bereinigung (z. B. 
die Umstellung der Versicherungsfreiheit auf eine Be-
freiungsmöglichkeit bei Handwerkern nach einer Bei-
tragszeit von 18 Jahren oder der Wegfall der Subsidi-
arität einer Versicherung als Handwerker gegenüber 
einer Versicherung als Arbeitnehmer). 

Grundsätzlich keine Änderungen erfolgen bei der 
Versicherungspflicht der selbständig Tätigen, weil 
das Sicherungsbedürfnis im Rahmen der Alterssiche-
rung und die Finanzierung der gesetzlichen Renten-
versicherung im Rahmen des Genera tionenvertrages 
eine Kontinuität des versicherten Personenkreises 
verlangt, so daß dieser nicht ohne zwingende Gründe 
verkleinert werden sollte. 

Unter Kodifizierungsgesichtspunkten werden die 
Vorschriften des Handwerkerversicherungsgesetzes 
und des Gesetzes über die Sozialversicherung Behin-
derter in die Vorschriften über den versicherten Per-
sonenkreis integriert. Demgegenüber wird auf die 
Vorschriften des Künstlersozialversicherungsgesetzes 
lediglich verwiesen, weil deren Integra tion auch eine 
entsprechende Erweiterung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch voraussetzen würde, die im Rahmen 
der Rentenreform nicht erfolgen kann. Darüber hin-
aus bleiben im Rahmen des versicherten Personen-
kreises bestimmte versicherungsrechtliche Sondertat-
bestände, wie z. B. die Versicherung nach § 49 a des 

Bundesseuchengesetzes oder § 9 des Eignungs-
übungsgesetzes, weiterhin unerwähnt, da sie nur in 
dem jeweiligen Sachzusammenhang Bedeutung ha-
ben. 

Die Vorschriften über den versicherten Personenkreis 
enthalten nach wie vor keine Konkurrenzregelungen 
für die Versicherung kraft Gesetzes. Sie gehen ent-
sprechend der bisherigen Rechtsprechung und Praxis 
davon aus, daß 

— in bezug auf dieselbe Tätigkeit grundsätzlich die 
Versicherungspflicht kraft Gesetzes der Versiche-
rungspflicht auf Antrag, die Versicherungsfreiheit 
der Versicherungsbefreiung und im übrigen die 
Regelung vorgeht, die im Einzelfall den besten so-
zialen Schutz gewährt (z. B. § 1 Satz 1 Nr. 1 i. V. mit 
§ 3 Satz 2 gegenüber § 3 Satz 1 Nr. 2; § 1 Satz 1 
Nr. 1 gegenüber § 1 Satz 1 Nr. 4; § 3 Satz 1 Nr. 3 
gegenüber § 1 Satz 1 Nr. 3) und 

— in bezug auf verschiedene Tätigkeiten grundsätz-
lich die jeweiligen Regelungen nebeneinander an-
wendbar sind (z. B. § 1 Satz 1 Nr. 1 und § 2 
Nr. 8). 

ZUM ERSTEN ABSCHNITT 
Versicherung kraft Gesetzes 

Zu § 1 — Beschäftigte 

Die Vorschrift faßt den Personenkreis der versiche-
rungspflichtigen Beschäftigten zusammen. Sie erwei-
tert den Beschäftigungsbegriff des § 7 SGB IV für die 
Rentenversicherung im Wege einer Fiktion. Als Be-
schäftigte gelten danach auch die in Satz 1 Nr. 2 bis 4 
genannten Personen (Satz 3). 

Satz 1 Nr. 1 entspricht § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 RVO, 
§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und 7 a AVG und § 29 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 RKG. Die Regelung 
betrifft vor allem Arbeitnehmer im eigentlichen Sinn 
und Auszubildende. Sie umfaßt daneben auch son-
stige Personen, die gegen Arbeitsentgelt (§ 14 SGB 
IV) beschäftigt sind, wie z. B. Schwestern vom Deut-
schen Roten Kreuz, Personen in einem freiwilligen 
sozialen Jahr, Heimarbeiter und Beschäftigte in einem 
öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis. Mitglieder 
und stellvertretende Mitglieder des Vorstandes einer 
Aktiengesellschaft sowie größerer Versicherungsver-
eine auf Gegenseitigkeit sind nach inzwischen gefe-
stigter Rechtsprechung und Praxis grundsätzlich nicht 
beschäftigt und damit wie bisher in dieser Tätigkeit 
nicht versicherungspflichtig, so daß sich eine über 
§ 224 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 hinausgehende Klarstellung 
erübrigt. 

Satz 1 Nr. 2 betrifft die Versicherungspflicht Behin-
derter in geschützten Einrichtungen (einschließlich 
des Eingangs- und Trainingsbereichs). Die Regelung 
entspricht den §§ 1 und 2 des Gesetzes über die So-
zialversicherung Behinderter in geschützten Einrich-
tungen. 

Satz 1 Nr. 3 entspricht § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 a 
RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 2 a AVG. Es wird jedoch nicht 
mehr danach unterschieden, ob die Befähigung für 
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eine Erwerbstätigkeit vor oder nach dem Eintritt in 
das Erwerbsleben erfolgt. Zum Zusammentreffen ei-
ner Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 3 mit einer 
Versicherungspflicht nach § 3 Satz 1 Nr. 3 siehe Vor-
bemerkung (a. E). 

Satz 1 Nr. 4 knüpft an § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 RVO, 
§ 2 Abs. 1 Nr. 7 AVG an, erweitert diese Vorschriften 
jedoch im Hinblick auf die rechtssystematisch wün-
schenswerte Kongruenz zwischen Versicherungs-
pflicht und Nachversicherung bei einem Ausscheiden 
ohne Versorgungsanspruch. Die Regelung steht im 
Zusammenhang mit der weitgehenden Versiche-
rungsfreiheit nach § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 in den Fällen, 
in denen den Versicherten eine Versorgungsanwart-
schaft gewährleistet ist. Zum Zusammentreffen einer 
Versicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 4 mit einer Ver-
sicherungspflicht nach Satz 1 Nr. 1 siehe Vorbemer-
kung (a. E.). 

Satz 2 entspricht im wesentlichen § 1227 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 2 AVG und den beiden Wie-
ner Übereinkommen. Die Erweiterung trägt der Tat-
sache Rechnung, daß auch die Länder Dienststellen 
im Ausland (z. B. am Sitz von Einrichtungen der Euro-
päischen Gemeinschaften) unterhalten. Im übrigen 
besteht für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzbuchs beschäftigt sind, die Mög-
lichkeit der Antragspflichtversicherung nach § 4 
Abs. 1 Satz 1 Nr. 2, wodurch den Verhältnissen des 
Einzelfalls Rechnung getragen, insbesondere Doppel-
sicherungen vermieden oder ausgeglichen werden 
können. 

Die in Satz 3 enthaltene Fiktion gilt nicht nur für das 
Versicherungs- und Beitragsrecht, sondern auch vor 
allem auch für das Leistungsrecht. 

Zu § 2 — Selbständig Tätige 

§ 2 faßt diejenigen selbständig Tätigen zusammen, 
die versicherungspflichtig sind. Selbständig Tätige, 
die danach nicht versicherungspflichtig sind, können 
von der Möglichkeit der Versicherungspflicht auf An-
trag nach § 4 Abs. 2 Gebrauch machen. Dies gilt auch 
für die in § 2 genannten Personengruppen, soweit die 
besonderen Voraussetzungen dieser Vorschrift nicht 
vorliegen. 

Die Nummern 1 bis 7 entsprechen im wesentlichen § 2 
Abs. 1 Nr. 3 bis 6 a AVG und § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 
und 4 RVO. Der Versicherungspflicht der in den Num-
mern 1 und 2 genannten Personen soll allerdings aus 
Gründen der Harmonisierung bereits die Beschäfti-
gung eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers 
(d. h. nicht nur die Beschäftigung eines Angestellten) 
entgegenstehen. Der Begriff der Pflegepersonen in 
Nummer 2 geht entsprechend der bisherigen Recht-
sprechung davon aus, daß es sich um grundsätzlich 
weisungsabhängige (und insoweit arbeitnehmerähn-
liche) Tätigkeiten in der Kranken-, Wochen-, Säug-
lings- und Kinderpflege handeln muß. Die Versiche-
rungspflicht nach Nummer 6 erfaßt wie bisher nicht 
die Zwischenmeister (§ 12 Abs. 4 SGB IV). 

Nummer 8 integriert  die Regelungen über die Versi

-

cherungspflicht der in die Handwerksrolle eingetra

-

genen selbständig tätigen Handwerker. Abweichend 
vom bisherigen Recht wird die Versicherungspflicht 
dieses Personenkreises nicht mehr von einer Versi-
cherungspflicht aufgrund einer zugleich ausgeübten 
Beschäftigung als Arbeitnehmer verdrängt. Damit 
wird, entsprechend allgemeinen Grundsätzen des 
Rentenrechts, eine Mehrfachversicherung ermög-
licht. Voraussetzung bleibt jedoch, daß der Handwer-
ker seiner selbständigen Tätigkeit daneben auch tat-
sächlich nachgeht. Damit ist z. B. eine Mehrfachversi-
cherung als Handwerker und als Wehr- oder Zivil-
dienstleistender in der Regel ausgeschlossen. Die 
Versicherung der Handwerker endet künftig nicht 
mehr nach 18 Jahren unabhängig davon, ob der Be-
treffende dies auch wünscht, sondern dauert fort mit 
der Möglichkeit, sich danach von der Versicherung 
befreien zu lassen. Damit sind diejenigen Handwer-
ker, die nach Ablauf von 18 Jahren ihre Pflichtversi-
cherung aufrechterhalten möchten, nicht mehr auf 
den bis dahin praktizierten Umweg der Pflichtver-
sicherung auf Antrag angewiesen. 

Die bisherigen besonderen Regelungen über Beginn 
und Ende der Versicherung sind entfallen, weil sie 
überholt bzw. nicht mehr erforderlich sind. 

Zu § 3 — Sonstige Versicherte 

Die Vorschrift erfaßt diejenigen Versicherten, deren 
Versicherungspflicht nicht an eine Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit anknüpft. 

Satz 1 Nr. 1 entspricht dem geltenden Recht. 

Satz 1 Nr. 2 entspricht § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und 7 
sowie Satz 2 RVO, § 2 Abs. 1 Nr. 8 und 9 sowie Abs. 2 
Satz 1 AVG, § 29 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie Satz 2 
RKG. Die Versicherung umfaßt jedoch nunmehr auch 
diejenigen Dienstpflichtigen, die vor der Dienstlei-
stung zuletzt freiwillig versichert waren. Die Versi-
cherungspflicht nach Satz 1 Nr. 2 kann außerdem nach 
Satz 2 künftig gegenüber der Versicherungspflicht 
nach § 1 Satz 1 Nr. 1 zurücktreten (s. Vorbemerkung 
a. E.). 

Satz 1 Nr. 3 bezieht die Empfänger von Lohnersatzlei-
stungen in die Versicherungspflicht ein, wenn sie im 
letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt versiche-
rungspflichtig waren, d. h. zuletzt nicht von einem 
speziellen Sicherungssystem (z. B. Beamtenversor-
gung oder berufsständische Versorgungseinrichtung) 
erfaßt worden sind. Die Versicherungspflicht umfaßt 
auch Personen, für die die Vorschriften über die ge-
nannten Lohnersatzleistungen entsprechend gelten 
(z. B. Bezieher von Arbeitslosenbeihilfe nach § 86 a 
Soldatenversorgungsgesetz). Die Leistungen müssen 
von einem innerstaatlichen Leistungsträger erbracht 
werden. 

Satz 1 Nr. 4 entspricht § 1227 Abs. 2 Satz 1 RVO, § 2 
Abs. 3 Satz 1 AVG, § 29 Abs. 1 Satz 3 RKG. 

Satz 2 betrifft vor allem Wehrübende. Die Regelung 
wurde aus Gründen der Gleichbehandlung jedoch all-
gemein gefaßt. Sie soll Nachteile in den Fällen ver-
meiden, in denen die Pflichtversicherung als Beschäf- 
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tigter günstiger ist als die Pflichtversicherung als 
Wehrdienstleistender und Zivildienstleistender. 

Satz 3 betrifft vor allem Grenzgänger und entsandte 
Arbeitnehmer, die von einem innerstaatlichen Lei-
stungsträger Lohnersatzleistungen erhalten. 

Zu § 4 — Versicherungspflicht auf Antrag 

Die Vorschrift faßt die Tatbestände der Versiche-
rungspflicht auf Antrag zusammen. 

Absatz 1 entspricht im wesentlichen § 1227 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 8 RVO und § 2 Abs. 1 Nr. 10 AVG. Satz 1 
stellt klar, daß auch nicht erwerbswirtschaftlich orien-
tierte Stellen außerhalb der Entwicklungshilfe (z. B. 
Umweltschutzorganisationen, Friedensdienste oder 
sonstige mit humanitären Aufgaben befaßte Einrich-
tungen) antragsberechtigt sind. Satz 2 vereinfacht die 
Nachversicherungsfähigkeit von Beamten auf Le-
benszeit und anderen wegen Gewährleistung einer 
Versorgungsanwartschaft versicherungsfreien Perso-
nen in den Fällen einer Beurlaubung für eine Tätig-
keit im Ausland (z. B. für den Auslandsschuldienst). 
Versorgung im Sinne dieser Regelung ist auch die 
ordensübliche Versorgung im Sinne des § 5 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 3. 

Absatz 2 ersetzt § 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 9 RVO und 
§ 2 Abs. 1 Nr. 11 AVG. Die Regelung verdeutlicht, daß 
die Möglichkeit der Versicherungspflicht auf Antrag 
auch für die in § 2 genannten Personengruppen be-
steht, soweit die besonderen Voraussetzungen dieser 
Vorschrift nicht vorliegen. Darüber hinaus stellt sie in 
Übereinstimmung mit der gegenwärtigen Praxis klar, 
daß eine anderweitige Versicherung (z. B. als Arbeit-
nehmer) der Versicherung auf Antrag nicht entgegen-
steht. Die Verlängerung der Antragsfrist auf drei 
Jahre entspricht einem Bedürfnis der Praxis. Im übri-
gen wird entsprechend der Rechtsprechung Marge-
stellt, daß sich die Antragsfrist nach dem Ende der 
Versicherungspflicht auf die Versicherungspflicht als 
selbständig Erwerbstätiger bezieht. 

Absatz 3 ermöglicht 

1. Empfängern von Lohnersatzleistungen, die nicht 
im letzten Jahr vor Beginn der Leistung zuletzt ver-
sicherungspflichtig waren, und 

2. Personen, die nur deshalb keinen Anspruch auf 
Krankengeld haben, weil sie nicht in der gesetzli-
chen Krankenversicherung entsprechend versi-
chert sind, ansonsten aber im letzten Jahr vor Be-
ginn der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabi litation zu-
letzt in der Rentenversicherung versicherungs-
pflichtig waren, 

für die Zeit des Leistungsbezugs bzw. der Krankheit 
oder der Rehabilitation Pflichtbeiträge zu zahlen und 
damit nicht nur eine Versicherungslücke zu schließen, 
sondern auch die Voraussetzungen für die Anrech-
nung einer ggf. anschließenden Anrechnungszeit zu 
schaffen. Die Regelungen betreffen insbesondere be-
freite Angestellte und selbständig Tätige. 

Absatz 4 Nr. 1 enthält für den Personenkreis der Ab

-

sätze 1 und 2 eine einheitliche Regelung über den 

Beginn und das Ende der Versicherung auf Antrag. 
Sie entspricht für den Personenkreis des Absatzes 1 
dem geltenden Recht und soll nunmehr auch für den 
Personenkreis des Absatzes 2 gelten, da auch insoweit 
eine Entrichtung von Monatsbeiträgen nicht mehr er-
forderlich ist. Absatz 4 Nr. 2 soll den besonderen Be-
dürfnissen des Personenkreises des Absatzes 3 insbe-
sondere im Falle einer Krankheit Rechnung tragen. 

Der für den Antrag, die Entscheidung und die Durch

-

führung der Versicherung zuständige Versicherungs

-

träger ergibt sich aus den Organisationsvorschriften. 

Zu § 5 — Versicherungsfreiheit 

Die Vorschrift faßt die Regelungen über die Versiche-
rungsfreiheit zusammen und paßt sie den veränderten 
rechtlichen und tatsächlichen Verhältnissen an. Die 
Versicherungsfreiheit wegen Gewährung freien Un-
terhalts (§ 1228 Abs. 1 Nr. 2 RVO, § 4 Abs. 1 Nr. 3 
AVG, § 30 Nr. 2 RKG) entfällt, da die hierfür ur-
sprünglich ausschlaggebenden Bewertungs- und Be-
weisschwierigkeiten heute keine Bedeutung mehr 
haben. Neu ist die Regelung des Absatzes 4 Nr. 3. 

Absatz 1 betrifft die Fälle, in denen eine Anwartschaft 
auf Versorgung aus einem speziellen Sicherungssy-
stem besteht oder zu erwarten ist. Sie umfaßt damit 
künftig auch Fälle, die bisher nur als Befreiungstatbe-
stand angesehen werden (§ 1231 Abs. 1 und 3 RVO, 
§ 8 Abs. 1 und 3 AVG). Zudem wird entsprechend der 
bisherigen Rechtsprechung und Praxis klargestellt, 
daß die Versicherungsfreiheit aufgrund der Gewähr-
leistung einer Versorgung durch die Erstreckung der 
Gewährleistung auf eine andere Beschäftigung er-
weitert werden kann. 

Satz 1 Nr. 1 entspricht im wesentlichen § 1229 Abs. 1 
Nr. 2, 3 (z. T.) und 5 RVO, § 6 Abs. 1 Nr. 2, 3 (z. T.) und 
6 AVG. Sie regelt die Versicherungsfreiheit von Per-
sonen, bei denen eine speziellere Sicherung schon mit 
dem Status dieser Personen verbunden ist (Beamte 
und Richter auf Lebenszeit sowie Berufssoldaten) oder 
in diesem Status mit einer gewissen Wahrscheinlich-
keit angelegt ist (z. B. Personen, die in einem Beam-
tenverhältnis für ihren Beruf ausgebildet werden). Die 
Einbeziehung der zuletzt genannten Personen in die 
Versicherungsfreiheit rechtfertigt sich wie bisher dar-
aus, daß diese Personen häufig in Beschäftigungsver-
hältnisse mit einer entsprechenden Versorgungsan-
wartschaft übernommen werden. 

Satz 1 Nr. 2 entspricht im wesentlichen § 1229 Abs. 1 
Nr. 3 (z. T.), § 1231 Abs. 1 RVO, § 6 Abs. 1 Nr. 3 (z. T.) 
und 4, § 8 Abs. 1 AVG. Sie betrifft Beschäftigte 

1. in einem öffentlich-rechtlichen Dienstverhältnis, 
das nicht unter Nummer 1 fällt (z. B. Geistliche und 
Kirchenbeamte), 

2. in einem Arbeitsverhältnis mit einem dem Beam-
tenrecht angenäherten Versorgungsstatus (z. B. 
Dienstordnungsangestellte) . 

Die Regelung beseitigt den Unterschied zwischen 
Versicherungsfreiheit und Befreiung auf Antrag des 
Arbeitgebers, dem in der Praxis nur noch geringe Be-
deutung zukam, da der Arbeitgeber bei Vorliegen der 
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Befreiungsvoraussetzungen bisher in der Regel einen 
Befreiungsantrag gestellt hat. Die gewährleistete Ver-
sorgungsanwartschaft muß beamtenrechtlichen Vor-
schriften oder Grundsätzen entsprechen. Die Erfül-
lung der Gewährleistung muß außerdem gesichert 
sein. Diese Voraussetzung bet rifft nicht so sehr die 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, bei de-
nen eine gesicherte Gewährleistung grundsätzlich 
unterstellt werden kann, als vielmehr deren privat-
rechtlich organisierte Verbände einschließlich der 
Spitzenverbände und ihre Arbeitsgemeinschaften. Er-
folgt eine Gewährleistung durch solche Einrichtun-
gen, wird im allgemeinen eine zusätzliche Absiche-
rung durch ihre Mitglieder zu fordern sein. 

Satz 1 Nr. 3 entspricht § 1231 Abs. 3 RVO, § 8 Abs. 3 
AVG, wobei jedoch auch hier die Versicherungsfrei-
heit an die Stelle der Befreiung auf Antrag der Ge-
meinschaft tritt. Sie bezieht sich auf Personen, denen 
eine Versorgungsanwartschaft eigener Art gewährlei-
stet ist, die beamtenrechtlichen Vorschriften nicht ent-
sprechen muß und im allgemeinen auch nicht ent-
spricht. Damit wird dem Grundsatz des Selbstbestim-
mungs- ùnd Selbstverwaltungsrechts der Religions-
gesellschaften, das sich auch auf die Daseinsvorsorge 
ihrer Mitglieder erstreckt, Rechnung ge tragen. Die 
gewährleistete Versorgung muß allerdings, um dem 
Versorgungsbegriff zu entsprechen, zumindest si-
cherstellen, daß der Betreffende bei verminderter Er-
werbsfähigkeit und im Alter nicht auf Leistungen Drit-
ter oder der Allgemeinheit angewiesen ist. Die Erfül-
lung der Gewährleistung muß auch hier gesichert 
sein, was in der Regel eine Absicherung der Versor-
gungsanwartschaft erfordert. Die Regelung stellt auf 
satzungsmäßige Mitglieder ab, so daß Novizen und 
Postulanten nicht erfaßt werden, d. h. weiterhin ver-
sicherungspflichtig sind. 

Satz 2 entspricht § 1229 Abs. 2 RVO, § 6 Abs. 2 AVG. 
Die Entscheidungsbefugnis umfaßt nunmehr aus-
drücklich auch die Erstreckung der Gewährleistung 
auf weitere Beschäftigungen. 

Absatz 2 entspricht § 1228 Abs. 1 Nr. 4 RVO, § 4 
Abs. 1 Nr. 5 AVG, § 30 Abs. 1 Nr. 4 RKG. Auf den 
Wegfall der Versicherungsfreiheit wegen Gewährung 
freien Unterhalts wurde bereits eingangs hingewie-
sen. Die Erweiterung in Satz 2 soll den besonderen 
Verhältnissen bestimmter geistlicher Genossenschaf-
ten (Armutsgelübde) auch im Hinblick auf eine et-
waige Nachversicherung Rechnung tragen. 

Absatz 3 entspricht § 1228 Abs. 1 Nr. 3 RVO, § 4 
Abs. 1 Nr. 4 AVG. Für Versicherte der knappschaftli-
chen Rentenversicherung tritt keine Rechtsänderung 
ein, da die in § 30 Abs. 1 Nr. 3 RKG genannten Berg-
schulen schon seit längerem in Fachhochschulen um-
gewandelt worden sind und damit unter den Hoch-
schulbegriff fallen. 

Absatz 4 betrifft Fälle, in denen ein Sicherungsbedürf-
nis in der Rentenversicherung wegen Erreichung des 
Sicherungsziels oder wegen der Unwahrscheinlich-
keit, dieses Ziel in der Rentenversicherung noch zu 
erreichen, nicht mehr gegeben ist. 

Absatz 4 Nr. 1 entspricht § 1229 Abs. 1 Nr. 1 RVO, § 6 
Abs. 1 Nr. 1 AVG und § 31 Nr. 1 RKG. 

Absatz 4 Nr. 2 knüpft an § 1229 Abs. 1 Nr. 6 und 
§ 1230 Abs. 1 RVO, § 6 Abs. 1 Nr. 7 und § 7 Abs. 1 
AVG sowie § 31 Nr. 2 und § 32 Abs. 1 RKG an. Sie 
gleicht jedoch die Rechtsstellung der Versorgungs-
empfänger an die der Rentenempfänger an und besei-
tigt so Systemwidrigkeiten. Außerdem wird klarge-
stellt, daß auch der Bezug einer Altersversorgung aus 
einer berufsständischen Versorgungseinrichtung zur 
Versicherungsfreiheit führt. Altersgrenze im Sinne 
der Nummer 2 ist die für den Eintritt in den Ruhestand 
jeweils maßgebende (ggf. besondere) Altersgrenze, 
auch eine Antragsaltersgrenze. Eine Versorgung we-
gen Dienstunfähigkeit führt vor Erreichung dieser Al-
tersgrenze nicht zur Versicherungsfreiheit, danach je-
doch auch, wenn keine förmliche Umwandlung in 
eine Versorgung wegen Erreichens der Altersgrenze 
erfolgt. Entsprechendes gilt für eine Versorgung von 
Beamten auf Zeit vor Erreichung der Altersgrenze. 

Absatz 4 Nr. 3 ist neu. Die Regelung geht davon aus, 
daß sich die betreffenden Personen bis zum 65. Le-
bensjahr eine andere Alterssicherung aufgebaut ha-
ben. Eine Vorversicherung im Sinne der ersten Alter-
native liegt nicht vor, soweit die die Versicherung 
begründenden Beiträge erstattet wurden. Eine Bei-
tragserstattung im Sinne der zweiten Alternative liegt 
nur vor, wenn es sich um eine solche aus eigener Ver-
sicherung handelt (d. h. nicht bei einer Beitragserstat-
tung an Hinterbliebene). 

Zu § 6 — Befreiung von der Versicherungspflicht 

Die Vorschrift faßt die Regelungen über die Befreiung 
von der Versicherungspflicht zusammen. Die bisher 
nach § 32 Abs. 6 RKG bestehende Möglichkeit der 
Befreiung von der Versicherungspflicht für vorüber-
gehend im Bergbau beschäftigte ausländische Arbeit-
nehmer entfällt. Sie erscheint sozialpolitisch nicht 
mehr vertretbar, nachdem die Neuregelung des Aus-
landsrentenrechts auch für diesen Personenkreis die 
Erbringung von Leistungen der gesetzlichen Renten-
versicherung in das Ausland ermöglicht. 

Absatz 1 Nr. 1 entspricht § 7 Abs. 2 AVG. Zu der je-
weiligen Berufsgruppe gehören auch Personen, die 
aufgrund berufsspezifischer Vorbildung in den Stan-
desorganisationen oder berufsständischen Versor-
gungseinrichtungen beschäftigt sind. 

Absatz 1 Nr. 2 entspricht § 8 Abs. 1 Satz 1 AVG. 

Absatz 1 Nr. 3 entspricht § 1231 Abs. 2 RVO, § 8 
Abs. 2 AVG. Die Regelung geht davon aus, daß die 
betreffenden nichtdeutschen Besatzungsmitglieder 
deutscher Seeschiffe für die Zeit ihrer Beschäftigung 
im Alterssicherungssystem ihres Heimatstaates gesi-
chert sind oder werden. 

Absatz 1 Nr. 4 ergänzt § 2 Nr. 8 in Anknüpfung an § 1 
Abs. 1 des Handwerkerversicherungsgesetzes. Die 
Regelung beseitigt den unbefriedigenden Zustand, 
daß Handwerker, die ihre Rentenversicherung auch 
über 18 Jahre hinaus als Pflichtversicherte fortsetzen 
wollen, dies bisher nur auf dem Umweg über die 
Pflichtversicherung auf Antrag erreichen konnten. 
Andererseits erhält sie denjenigen Handwerkern, de-
nen nach ihren persönlichen Verhältnissen 18 Jahre 
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Pflichtbeiträge in der Rentenversicherung genügen, 
die Möglichkeit, es bei der dadurch erreichten Siche-
rung bewenden zu lassen. Bezirksschornsteinfeger-
meister können sich wie bisher nicht von der Versi-
cherungspflicht befreien lassen. 

Absatz 2 regelt die Antragsberechtigung entspre-
chend dem geltenden Recht. 

Absatz 3 bestimmt die Zuständigkeit im Ergebnis ent-
sprechend dem geltenden Recht, enthält im Neben-
satz jedoch eine den Bedürfnissen der Praxis entspre-
chende Verfahrenserleichterung. Die Bestätigung des 
Vorliegens der Befreiungsvoraussetzungen kann für 
bestimmte Personengruppen auch generell erfolgen. 
Der zuständige Rentenversicherungsträger ergibt sich 
aus den Organisationsvorschriften. 

Absatz 4 entspricht § 1230 Abs. 2 RVO, § 7 Abs. 3 
AVG. Die Antragsfrist wurde erweitert. 

Absatz 5 Satz 1 soll in Übereinstimmung mit den 
Grundsätzen zur Mehrfachbeschäftigung und mit § 5 
Abs. 1 den sozialen Schutz der Betroffenen verbes-
sern. Absatz 5 Satz 2 soll sicherstellen, daß eine vor-
übergehende berufsfremde Tätigkeit nicht zu einem 
Wechsel des Alterssicherungssystems führt. Die Rege-
lung gilt insbesondere für die Zeit des Wehrdien-
stes. 

ZUM ZWEITEN ABSCHNITT 
Freiwillige Versicherung 

Zu § 7 — Freiwillige Versicherung 

Die Vorschrift bet rifft die Versicherungsberechtigung 
in Form der freiwilligen Versicherung. 

Absatz 1 entspricht § 1233 Abs. 1 Satz 1 RVO, § 10 
Abs. 1 Satz 1 AVG, § 33 Abs. 2 RKG. Versicherungs-
berechtigt sind gemäß § 3 Nr. 2 SGB IV alle Personen, 
die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im 
Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs haben.  Deut-
sche  im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes 
sind auch dann versicherungsberechtigt, wenn sie ih-
ren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs haben. Deutsche, 
die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der DDR oder 
Berlin (Ost) haben, werden im Hinblick darauf, daß sie 
im Einzelfall ein berechtigtes Interesse an einer frei-
willigen Versicherung haben können, nicht ausge-
schlossen. Ausländer, die ihren Wohnsitz oder ge-
wöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzbuchs haben, sind g rundsätzlich 
nicht versicherungsberechtigt, soweit Regelung des 
über- oder zwischenstaatlichen Rechts nichts anderes 
bestimmen. 

Absatz 2 knüpft an § 1233 Abs. 1 a RVO, § 10 Abs. 1 a 
AVG an. Der Personenkreis derjenigen, die sich nur 
unter einschränkenden Voraussetzungen freiwillig 
versichern können, wird unter Gleichbehandlungsge-
sichtspunkten geringfügig erweitert. Die Regelung 
erfaßt nunmehr über den Kreis der versicherungs-
freien Angehörigen des öffentlichen Dienstes und 
Mitglieder geistlicher Genossenschaften und Diako-
nissen sowie von der Versicherungspficht befreiten 

Mitglieder einer berufsständischen Versorgungsein-
richtung hinaus auch sonstige Personen, die sich für 
eine anderweitige Sicherung entschieden haben (wie 
z. B. Personen, die sich im Hinblick auf eine Lebens-
versicherung haben befreien lassen). Andererseits soll 
die Versicherungsberechtigung der betreffenden ver-
sicherungsfreien oder von der Versicherungspflicht 
befreiten Personen künftig allein von der Erfüllung 
der allgemeinen Wartezeit abhängig sein. Hierdurch 
sollen Unbilligkeiten vermieden werden, die sich aus 
dem geltenden Recht für Personen ergeben, die die 
Wartezeit für ein Altersruhegeld erfüllt, jedoch nicht 
für 60 Monate Beiträge entrichtet haben (z.B. auf-
grund einer Anrechnung von Ersatzzeiten). 

Absatz 3 entspricht § 1233 Abs. 2 a RVO, § 10 Abs. 2 a 
AVG. 

ZUM DRITTEN ABSCHNITT 

Nachversicherung und Versorgungsausgleich 

Zu § 8 — Nachversicherung und 
Versorgungsausgleich 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 stellt entsprechend dem 
geltenden Recht klar, daß die Versicherteneigen-
schaft auch darauf beruhen kann, daß eine Nachver-
sicherung durchgeführt wurde oder im Wege des Ver-
sorgungsausgleichs Rentenanwartschaften durch das 
Familiengericht übertragen oder begründet oder 
durch Beitragszahlung begründet worden sind. Die 
Voraussetzungen, unter denen eine Nachversiche-
rung stattfindet, sind in Absatz 2 geregelt. Wann Ren-
tenanwartschaften im Wege des Versorgungsaus-
gleichs zu übertragen oder zu begründen sind, ergibt 
sich aus den §§ 1587 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
und den Vorschriften des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich. 

Absatz 2 regelt Voraussetzungen und Umfang der 
Nachversicherung von Personen, die im Hinblick auf 
eine speziellere Sicherung versicherungsfrei oder von 
der Versicherung befreit waren und deren Versor-
gungsanwartschaft sich nicht realisie rt  hat oder deren 
Versorgungsanspruch weggefallen ist. Die Vorschrift 
entspricht im wesentlichen dem geltenden Recht. Die 
derzeitigen Zuständigkeitsregelungen der §§ 1232 
Abs. 3 RVO, § 9 Abs. 3 AVG, § 29 Abs. 2 RKG konnten 
im Hinblick auf die allgemeinen Organisationsrege-
lungen entfallen. 

Satz 1 ersetzt § 1232 Abs. 1 bis 5 RVO, § 9 Abs. 1 bis 5 
AVG sowie § 29 Abs. 2 und § 159 Abs. 2 RKG. Maß-
gebend ist, insbesondere im Falle der Nummer 3, das 
faktische Ausscheiden aus der Beschäftigung. Ein 
Verlust des Anspruchs auf Versorgung liegt auch vor, 
wenn der Anspruch tatsächlich nicht erfüllt wird. Der 
Begriff der Versorgung umfaßt auch die Versorgung 
etwaiger Hinterbliebener. Aufschubgründe sollen 
künftig bereits dem Eintritt des Nachversicherungs-
falls entgegenstehen. 

Satz 2 bestimmt den Nachversicherungszeitraum ent-
sprechend dem geltenden Recht. 

Satz 3 entspricht § 1232 Abs. 6 RVO, § 9 Abs. 6 AVG. 
Da es für den Anspruch auf Hinterbliebenenrente auf 
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den Anspruch dem Grunde nach ankommt, hat die 
Nachversicherung wie bisher auch dann zu erfolgen, 
wenn der Anspruch ruht. Die Regelung gilt auch für 
den Fall, daß die Zahlung der Nachversicherungsbei-
träge an eine berufsständische Versorgungseinrich-
tung beantragt wird, wobei dann das Leistungsrecht 
der Versorgungseinrichtung maßgebend ist. 

ZUM ZWEITEN KAPITEL 

Leistungen 

ZUM ERSTEN ABSCHNITT 
Rehabilitation 

Die Vorschriften über Leistungen zur Rehabilitation 
übernehmen das Rehabilitationsrecht mit den Zielvor-
stellungen, die es durch das Rehabilitations-Anglei-
chungsgesetz im Jahre 1974 erhalten hat. 

Dabei wird in einer Einweisungsvorschrift verdeut-
licht, welche Aufgabe innerhalb des gegliederten So-
zialleistungssystems die Rehabilitation in der Renten-
versicherung hat. Die Rentenversicherung soll ihren 
Versicherten zur möglichst dauerhaften Eingliede-
rung in Arbeit und Beruf die Leistungen zur Verfü-
gung stellen, die bei aktiver Teilnahme der Versicher-
ten an der Rehabilitation erforderlich sind, um ihr vor-
zeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu ver-
hindern, oder sie wieder in das Erwerbsleben einzu-
gliedern. Dabei wird der Grundsatz „Rehabilitation 
vor Rente" nunmehr auch im Leistungsrecht der Ren-
tenversicherung ausdrücklich verankert. Die einzel-
nen Vorschriften verdeutlichen stärker als das gel-
tende Recht, mit welchen Mitteln die Rentenversiche-
rung diesen Grundsatz umsetzen kann. Der Verant-
wortungsbereich der Rentenversicherung gegenüber 
den anderen an der Rehabi litation beteiligten Sozial-
leistungsträgern wird in der Weise umrissen, daß die 
Rentenversicherung Leistungen für die Akutbehand-
lung einer Krankheit oder anstelle einer sonst erfor-
derlichen Krankenhausbehandlung nicht erbringt 
(die Krankenbehandlung ist Aufgabe der Kranken-
versicherung) und zur Eingliederung der Versicher-
ten in Arbeit und Beruf mit stationären Leistungen zur 
Rehabilitation dann eintritt, wenn ambulante Leistun-
gen nicht ausreichen. Für die Erbringung ambulanter 
Leistungen ist in erster Linie die Krankenversiche-
rung zuständig. 

In einem besonderen Titel werden als „Sonstige Lei-
stungen " Leistungen zusammengefaßt, die bisher in-
nerhalb der berufsfördernden Leistungen als „Son-
stige Hilfen", und innerhalb der ergänzenden Lei-
stungen als „Sonstige Leistungen" oder als zusätzli-
che Leistungen aus der Versicherung erbracht wer-
den können. Die Möglichkeit für Leistungen an Ange-
hörige von Versicherten, zum Beispiel als Kinderheil-
behandlung oder als Nach- und Festigungskur für 
Geschwulstkranke, ist aufrecht erhalten geblieben. 

Innerhalb des Rahmens „sonstiger Leistungen" kön-
nen auch solche Leistungen erbracht werden, die 
nicht stationär erbracht werden müssen und deshalb 
auch nicht als medizinische Leistungen zur Rehabili-
tation bewilligt werden können, aber auch der Ein

-

gliederung in das Erwerbsleben dienen. Hierbei han-
delt es sich auch um ambulante oder teilstationäre 
Leistungen zur Sicherung des Erfolgs einer Entwöh-
nungsbehandlung für Suchtkranke, aber auch ganz 
grundsätzlich um Leistungen zur Eingliederung psy-
chisch Kranker in das Erwerbsleben, soweit sie nicht 
in Rehabilitationseinrichtungen zu erbringen sind und 
auch nicht der Akutbehandlung zuzurechnen sind. 
Mit dieser nunmehr rechtlich besonders beschriebe-
nen Leistungsmöglichkeit ist jedoch keine Kompe-
tenzverlagerung verbunden. Sie soll lediglich dazu 
dienen, die bisherige Praxis der Rentenversicherungs-
träger rechtlich abzusichern. 

Die Rehabilitationsvorschriften verwenden in Anglei-
chung an Regelungen des Ersten Buches nur noch den 
Begriff „Leistungen" . Soweit in anderen Rechtsgebie-
ten diese noch als „Maßnahmen" bezeichnet werden, 
soll die Angleichung bei der Einordnung dieser 
Rechtsgebiete in das Sozialgesetzbuch erfolgen. 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 
Voraussetzungen für die Leistungen 

Zu § 9 — Aufgabe der Rehabilitation 

Die Vorschrift zeigt die Zielvorstellungen auf, die in 
der Rentenversicherung mit Leistungen zur Rehabi li

-tation verfolgt werden. Sie macht zugleich deutlich, 
daß diese Ziele nur durch aktive Partnerschaft erreicht 
werden können. 

Für die Versicherten besteht diese da rin, sich nicht 
nur der Verantwortung für ihre Gesundheit bewußt zu 
werden, sondern auch mit ihrer aktiven Teilnahme an 
der Rehabilitation die Bereitschaft zu übernehmen, 
die während der Rehabilitation gewonnenen Erkennt-
nisse — wenn nötig — in eine Verhaltensänderung 
umzusetzen. Deshalb wird die bereits nach dem Reha-
bilitationsangleichungsgesetz bestehende Mitwir-
kungspflicht der Versicherten noch einmal besonders 
herausgestellt. 

Die Rentenversicherung soll ihre Leistungen zur Re-
habilitation darauf ausrichten, die sich aus gesund-
heitlichen oder behinderungsbedingten Gründen für 
die Erwerbsfähigkeit der Versicherten ergebenden 
Auswirkungen zu überwinden. Um zu verdeutlichen, 
daß dies in erster Linie mit Leistungen zur Rehabilita-
tion erfolgen soll , wird der Grundsatz „Rehabi litation 
vor Rente" im Leistungsrecht der Rentenversicherung 
verankert. Die Vorschrift hat keinen anspruchsbe-
gründenden Charakter. Die Voraussetzungen, unter 
denen Leistungen bewilligt werden können, sind in 
§§ 10 und 11 geregelt. Uneingeschränkt gültig bleibt 
weiterhin der in § 7 des Rehabilitations-Anglei-
chungsgesetzes geregelte Vorrang der Rehabilitation. 
Die Rentenversicherungsträger haben deshalb auch 
künftig zu beachten, daß Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit erst dann bewilligt werden sollen, 
wenn zuvor Leistungen zur Rehabilitation erbracht 
wurden oder wenn ein Erfolg solcher Leistungen nicht 
zu erwarten ist. Die Umsetzung dieses Vorrangs wird 
im Verfahrensrecht der Rentenversicherung (§ 117) 
ausgefüllt. 
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Zu § 10 — Persönliche Voraussetzungen 

Die Vorschrift bestimmt die medizinischen Vorausset-
zungen für Leistungen zur Rehabilitation der Renten-
versicherungsträger weitgehend entsprechend dem 
seit 1. Januar 1982 geltenden Recht. Umfang und 
Grenzen der Leistungspflicht des Rentenversiche-
rungsträgers gegenüber den Versicherten werden 
konkretisiert. Es reicht danach nicht aus, daß die Er-
folgsaussichten von Leistungen zur Rehabilita tion erst 
während der Leistungen zu beurteilen sind. Leistun-
gen zur Rehabilitation sollen im Interesse eines ziel-
gerichteten Einsatzes sowie sparsamen Umgangs mit 
den Mitteln der Versichertengemeinschaft nur den 
Versicherten zugute kommen, bei denen im Zeitpunkt 
der Entscheidung über den Rehabilitationsantrag zu-
mindest eine Aussicht besteht, daß ihre Erwerbsfähig-
keit durch die Leistungen soweit gebessert werden 
kann, wie es zur Erfüllung der Aufgaben der Rehabi-
litation in der Rentenversicherung erforderlich ist. Ist 
dies nicht der Fall, können Leistungen zur Rehabilita-
tion nicht bewilligt werden. 

Zu § 11 — Versicherungsrechtliche 
Voraussetzungen 

Die Vorschrift faßt gesondert die versicherungsrecht-
lichen Voraussetzungen für Rehabilitationsleistungen 
zusammen, die neben den medizinischen Vorausset-
zungen bei Antragstellung erfüllt sein müssen. Hier-
bei ist das bisher geltende Recht übernommen wor-
den. 

Nach Absatz 2 Nr. 2 sollen künftig auch Unterbre-
chungstatbestände wie Arbeitslosigkeit, Krankheit 
oder Rehabilitation berücksichtigt werden, und zwar 
unabhängig davon, ob sie zur Versicherungspflicht 
geführt haben. Voraussetzung ist lediglich, daß vor 
einem solchen Unterbrechungstatbestand wenigstens 
ein Pflichtbeitrag gezahlt worden ist. Unter Ausbil-
dung ist die Schul- und Berufsausbildung zu verste-
hen. 

Zu § 12 — Ausschluß von Leistungen 

Die Vorschrift stellt die Gründe zusammen, die Reha-
bilitationsleistungen eines Rentenversicherungsträ-
gers ausschließen. Die Regelung entspricht grund-
sätzlich dem geltenden Recht. Die neue Regelung be-
wirkt daher weder direkt noch indirekt nennenswerte 
Kostenverlagerungen zwischen den Leistungsträ-
gern. 

Absatz 1 Nr. 1 hält die Kompetenzverteilung zwi-
schen den Trägern der Rehabilita tion aufrecht. Da-
nach richtet sich — wie bisher — die Zuständigkeit für 
Leistungen zur Rehabilita tion nach den Aufgaben des 
jeweiligen Rehabilitationsträgers, sofern die Zustän-
digkeit nicht besonders gesetzlich geregelt ist, wie 
zum Beispiel im Verhältnis zwischen der Kranken- 
und Rentenversicherung. Bei berufsfördernden Lei-
stungen wird die Leistungskompetenz der Rentenver-
sicherung im Verhältnis zur Bundesanstalt für Arbeit 

— wie bisher — durch eine besondere Wartezeitrege-
lung abgegrenzt. 

Absatz 1 Nr. 2 enthält eine die Verlängerung der Le-
bensarbeitszeit flankierende Regelung. Sie erleichtert 
durch den Verzicht auf die bisher geltenden schärfe-
ren medizinischen Voraussetzungen für Personen, die 
das 63. Lebensjahr vollendet haben, die Bewilligung 
von Rehabilitationsmaßnahmen an ältere Arbeitneh-
mer. Darüber hinaus sollen Versicherte, die weiterhin 
überwiegend erwerbstätig bleiben und deshalb weni-
ger als zwei Drittel der Vollrente in Anspruch nehmen 
oder beziehen wollen, weiterhin Leistungen zur Re-
habilitation erhalten können. Allerdings soll auch in 
diesen Fällen die Leistung der dauerhaften berufli-
chen Eingliederung dienen, worauf bei der Bewilli-
gung geachtet werden sollte. Deshalb sollte ein Bewil-
ligungsbescheid unter dem Vorbehalt der Rückforde-
rung für den Fall ergehen, daß die Versicherten inner-
halb eines Jahres nach Abschluß der Leistungen mehr 
als die Hälfte der Vollrente in Anspruch nehmen. 
Durch den Verzicht auf erschwerte Teilnahmevoraus-
setzungen für ältere Versicherte und das Rehabilita-
tionsangebot für Bezieher einer Teilrente wird die 
Krankenversicherung wegen des Nachrangs ihrer 
Leistungen entlastet. 

Absatz 1 Nr. 3 schließt die Personen, die nach § 5 ver-
sicherungsfrei sind, weil sie Anspruch auf Beamten-
versorgung oder beamtenähnliche Versorgung ha-
ben, weiterhin von Rehabilitationsleistungen aus. 

Absatz 1 Nr. 4 entspricht dem bisherigen Recht. 

Absatz 1 Nr. 5 schließt Rehabilitationsleistungen für 
die Zeit der Untersuchungshaft, einer Freiheitsstrafe 
oder einer freiheitsentziehenden Maßregel der Besse-
rung und Sicherung aus. Die Regelung soll klare Ver-
hältnisse in der Beurteilung der Rechtslage schaffen, 
wie sie sich nach dem derzeitigen Rechtszustand dar-
stellt und nach der bisher nicht in Kraft getretenen 
Regelung des § 190 Nr. 14 Strafvollzugsgesetz vom 
16. 3. 1976 (BGBl. I S. 581) ergeben würde. 

Absatz 2 entspricht dem geltenden Recht und den 
Regelungen des Fünften Buches für Vorsorgekuren 
und Rehabilitationsmaßnahmen. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Umfang und Ort der Leistungen 

ZUM ERSTEN TITEL 
Allgemeines 

Zu § 13 — Leistungsumfang 

Absatz 1 entspricht g rundsätzlich dem seit 1. Januar 
1982 geltenden Recht. 

Klargestellt wird, daß auch die Bestimmung der Dauer 
der Leistungen allein durch den Rentenversiche-
rungsträger vorgenommen wird. Diese Klarstellung 
soll es dem Rentenversicherungsträger erleichtern, 
den Erkenntnissen aus die Behandlungsdauer beein-
flussenden veränderten Therapieformen flexibel 
Rechnung zu tragen. So kann es auch angezeigt sein, 
die Leistungsdauer stärker dem Krankheitsbild im je- 
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weiligen Einzelfall anzupassen und von starren Rege-
lungen über die Dauer medizinischer Leistungen ab-
zugehen, wozu vor allem eine Verkürzung auf unter 
vier Wochen gehören kann. 

Absatz 2 Nr. 1 schließt entsprechend der bisherigen 
Rechtslage für die Dauer der akuten Phase einer Er-
krankung medizinische Leistungen zur Rehabi litation 
aus. Die Beurteilung, wann die Akutbehandlung en-
det, ob und in welchem Umfang bestimmte Therapie-
formen vor allem bei psychisch Kranken der Akutbe-
handlung zuzurechnen sind, insbesondere wenn sie 
auf die Behebung der psychischen Fehlhaltung und 
auf die Stabilisierung der Persönlichkeit ausgerichtet 
sind, ist jedoch häufig schwierig. Deshalb sieht Ab-
satz 4 vor, daß die beteiligten Leistungsträger hier-
über eine Vereinbarung treffen. 

In Anlehnung an das bisherige Recht soll es dem Ren-
tenversicherungsträger aber möglich sein, während 
der von ihm erbrachten medizinischen Leistungen zur 
Rehabilitation anstelle des Krankenversicherungs-
trägers Krankenbehandlung und Leistungen bei 
Schwangerschaft und Mutterschaft zu übernehmen, 
wenn die Rehabilitation voraussichtlich erfolgreich 
weitergeführt werden kann. Da der Rentenversiche-
rungsträger insoweit Aufgaben des Krankenversiche-
rungsträgers wahrnimmt, soll er vom Krankenversi-
cherungsträger eine Erstattung seiner Aufwendungen 
verlangen können. 

Absatz 2 Nr. 2 korrespondiert mit § 40 Abs. 4 SGB V. 
Die Regelung soll der Ausweitung von Leistungen mit 
krankenhausähnlichem Charakter insofern entge-
genwirken, als der Rentenversicherungsträger Lei-
stungen, für die der Krankenversicherungsträger zu-
ständig wäre, weil sie Krankenhauspflege erforderlich 
machen können, nicht erbringen soll. Für diese Fälle 
bleibt die Leistungspflicht der Krankenkasse beste-
hen, die Einzelheiten sollen die Träger der Kranken-
versicherung und der Rentenversicherung in einer 
Vereinbarung regeln. 

Absatz 2 Nr. 3 regelt die Qualität der Leistungserbrin-
gung. Die Vorschrift gewährleistet im Zusammen-
hang mit Absatz 1, daß die Rentenversicherungsträ-
ger nicht zur Erbringung von Leistungen mit Behand-
lungsmethoden verpflichtet sind, deren Heilerfolg 
wissenschaftlich nicht gesichert ist und die noch keine 
allgemeine Anerkennung gefunden haben. Modell-
vorhaben werden hierdurch nicht ausgeschlossen. 

Absatz 2 Nr. 4 schließt die bisher mögliche zahnärzt-
liche Behandlung durch einen Rentenversicherungs-
träger aus. Daneben soll Zahnersatz auch in den sel-
tenen Fällen, in denen eine Leistungspflicht des Ren-
tenversicherungsträgers angenommen wurde, nicht 
mehr erbracht werden. Die Regelung dient einer kla-
ren Leistungsabgrenzung. 

Absatz 4 enthält die Ermächtigung für die Selbstver-
waltung der Kranken- und Rentenversicherungsträ-
ger, durch Vereinbarung die Fälle abzugrenzen, in 
denen eine Behandlung noch der Akutphase einer 
Krankheit zuzurechnen ist und in denen medizinische 
Leistungen zur Rehabilitation anstelle einer Kranken-
hausbehandlung durchgeführt werden. Um sicherzu-
stellen, daß die Vereinbarung einheitlich und für alle 
Leistungsträger gilt, soll sie von den Spitzenverbän

-

den der Krankenkassen und dem Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger abgeschlossen werden. 
Da diese die Aufgabenstellung der Leistungsträger 
tangieren und nicht unerhebliche finanzielle Auswir-
kungen haben können, setzen sie das Benehmen mit 
dem Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung 
voraus. 

Zu § 14 — Ort der Leistungen 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Allerdings sollen bei bestimmten Erkran-
kungen Leistungen im Ausland nicht mehr nur dann 
zulässig sein, wenn der Rehabilitationserfolg durch 
eine Maßnahme im Inland nicht sichergestellt werden 
kann, sondern auch dann, wenn die Leistungen im 
Ausland aufgrund gesicherter medizinischer Erkennt-
nisse einen besseren Rehabilitationserfolg erwarten 
lassen. Insofern sind die Voraussetzungen etwas er-
leichtert worden, was sich zum Beispiel bei Erkran-
kung an Psoriasis auswirken kann. Ein Ausufern der-
artiger Leistungen soll dadurch vermieden werden, 
daß im Einzelfall zu prüfen ist, ob die Leistung im 
Ausland zu einem deutlich besseren Rehabi litations-
erfolg als im Inland führt. Das setzt voraus, daß im 
Inland die Rehabilitationsbehandlung nicht den ge-
wünschten Erfolg haben würde. Um eine gutachterli-
che Äußerung abgeben zu können, sollen im Rahmen 
der Vorbereitung des Gutachtens medizinische Lei-
stungen zur Rehabilitation auch im Ausland erbracht 
werden können. Es soll sich dadurch erübrigen, bei 
der Beurteilung auf die Ergebnisse von Rehabilita-
tionsmaßnahmen anderer Leistungsträger zurück-
greifen zu müssen. 

ZUM ZWEITEN TITEL 
Medizinische und berufsfördernde Leistungen 
zur Rehabilitation 

Zu § 15 — Medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation 

Die Vorschrift regelt die Erbringung medizinischer 
Leistungen zur Rehabilita tion und das Verhältnis der-
artiger Leistungen zu ambulanten Leistungen. 

Absatz 1 enthält den Katalog der medizinischen Lei-
stungen. Er ist nicht abschließend. Zu den medizini-
schen Leistungen gehört auch die Gesundheitserzie-
hung, die wegen ihrer besonderen Bedeutung in 
Nummer 1 hervorgehoben wird. 

Absatz 2 beschreibt den Rahmen für Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation. Danach können diese 
Leistungen nur stationär und nur in solchen Einrich-
tungen erbracht werden, die über einen für die erfolg-
reiche Durchführung medizinischer Leistungen not-
wendigen Qualitätsstandard verfügen. Hierzu gehört, 
daß die Einrichtung ärztlich geleitet wird und in ihr 
besonders geschultes Personal tätig ist. Bei der Beur-
teilung, ob stationäre medizinische Leistungen bewil-
ligt werden können, hat der Rentenversicherungsträ-
ger zu prüfen, ob das Rehabilitationsziel mit ambulan-
ten Leistungen, insbesondere sozialtherapeutischen 
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oder pädagogischen Maßnahmen eines anderen Lei-
stungsträgers erreicht werden kann. Ist dies nicht der 
Fall, ermöglicht die stationäre Durchführung in den 
vom Rentenversicherungsträger betriebenen oder 
aufgrund eines Vertrages in Anspruch genommenen 
Einrichtungen auch eine begleitende sozialtherapeu-
tische und pädagogische Betreuung einschließlich der 
erforderlichen psychosozialen Hilfen. Eine in erster 
Linie diese Ziele verfolgende Maßnahme in einer 
nicht die Voraussetzungen erfüllenden Einrichtung 
gehört jedoch nicht zu den medizinischen Leistungen 
eines Rentenversicherungsträgers zur Rehabilita tion. 
Sie kann nur unter den in Absatz 3 geregelten Voraus-
setzungen ambulant erbracht werden. 

Das Erfordernis eines Vertrages des Rentenversiche-
rungsträgers mit der Einrichtung steht im Zusammen-
hang mit der stationären Leistungserbringung und 
dem Einrichtungsbestimmungsrecht des Rentenversi-
cherungsträgers. Die Regelung trägt dem Sachlei-
stungsprinzip im Rehabilitationsrecht der Rentenver-
sicherung Rechnung. Aus ihm ergibt sich, daß die 
Rentenversicherungsträger Leistungen allein in eige-
nen und den von ihnen belegten oder für eine Bele-
gung vorgesehenen Rehabilitationseinrichtungen er-
bringen. Soweit es sich nicht um eigene Einrichtun-
gen handelt, ist spätestens in der tatsächlichen Bele-
gung der Abschluß eines Vertrages mit der Einrich-
tung zu sehen, der je nach Bedarf neu abgeschlossen 
wird. Aus einer Belegung kann kein Anspruch auf 
Weiter- oder nochmalige Belegung einer Einrichtung 
abgeleitet werden. Die Regelung soll es den für den 
Erfolg der Rehabilita tion verantwortlichen Rentenver-
sicherungsträgern besser als bisher ermöglichen, auf 
die Leistungsanbieter und die Qualität ihrer Leistun-
gen Einfluß nehmen zu können. Sie verdeutlicht zu-
gleich die Art der vom Rentenversicherungsträger zu 
erbringenden medizinischen Leistungen zur Rehabi li

-tation. Das Vertragserfordernis stellt sicher, daß der 
Rentenversicherungsträger seiner Verpflichtung als 
Leistungsträger nachkommen kann und nicht mit 
Rücksicht auf bestehende Erstattungsansprüche bei 
bestimmten Leistungen nur noch Leistungen zu finan-
zieren hat, ohne auf Art und Qualität der Leistungen 
Einfluß nehmen zu können. Der Anspruch der Versi-
cherten auf Rehabilitationsleistungen wird hierdurch 
nicht berührt, sondern nur Art  und Umfang seiner 
Erfüllung. 

Entstehen einem anderen Sozialleistungsträger Ko-
sten für die Erbringung von Leistungen in Einrichtun-
gen, die der für die Leistung zuständige Rentenver-
sicherungsträger nicht hätte in Anspruch nehmen 
können, ist eine Kostenerstattung durch den Renten-
versicherungsträger daher nicht möglich. In Betracht 
kommen vor allem Leistungen eines Leistungsträgers, 
die ohne vorherige Abstimmung mit dem Rentenver-
sicherungsträger oder trotz Ablehnung des Renten-
versicherungsträgers in Einrichtungen durchgeführt 
werden, die nicht die qualitativen Anforderungen er-
füllen oder mit denen der Rentenversicherungsträger 
keinen Belegungsvertrag unterhält. Die Anwendung 
von § 102 SGB X ist ausgeschlossen, weil der Renten-
versicherungsträger für diese A rt  von Leistungen 
nicht zuständig ist. Erfüllt die Einrichtung jedoch die 
Anforderungen, hätte der Rentenversicherungsträger 
also jedenfalls nach § 6 Abs. 2 Nr. 1 des Rehabilita

-

tionsangleichungsgesetzes vorläufige Leistungen er-
bringen müssen, sind die Kosten für derar tige Leistun-
gen zu erstatten. 

Absatz 3 regelt das Verhältnis zwischen medizini-
schen Leistungen zur Rehabi litation und ambulanten 
Leistungen einschließlich der teilstationären Leistun-
gen. Reichen derartige Leistungen aus, kommen sta-
tionäre medizinische Leistungen zur Rehabi litation 
des Rentenversicherungsträgers nicht in Betracht. Die 
Erbringung ambulanter Leistungen ist für die Renten-
versicherung nur nachrangig im Rahmen von beson-
deren Richtlinien möglich. Diese Richtlinien können 
die Erbringung ambulanter Leistungen mit begleiten-
der psychosozialer Betreuung vorsehen, soweit sie 
nach stationären medizinischen Leistungen zur Reha-
bilitation im Rahmen der Nachsorge für die Eingliede-
rung der Versicherten in das Erwerbsleben erforder-
lich sind. Soweit ambulante Leistungen auch anderen 
Zielen dienen, ist hierauf in den Richtlinien durch die 
Möglichkeit anteiliger Kostenübernahme Rücksicht 
zu nehmen. 

Zu § 16 — Berufsfördernde Leistungen 
zur Rehabilitation 

Die Vorschrift übernimmt weitgehend das geltende 
Recht. Ebenso wie bei den medizinischen Leistungen 
beschreibt Absatz 1 den Katalog der Leistungen nicht 
abschließend. Die berufsfördernden Leistungen kön-
nen auch zur Erhaltung oder Erlangung eines Teilzeit-
arbeitsplatzes erbracht werden. 

Berufsfindung oder Arbeitserprobung dienen der Er-
mittlung der Leistungsfähigkeit und der beruflichen 
Neigungen des Versicherten als Grundlage für die 
Entscheidung über berufsfördernde Leistungen zur 
Rehabilitation; sie bilden eine Ergänzung des Verwal-
tungsverfahrens, wenn ein Rehabilitationsträger sich 
aufgrund der Beurteilung durch seine eigenen Fach-
dienste noch kein abschließendes Urteil bilden 
konnte. Es erscheint daher sachgerecht, sie nicht 
mehr als eigenständige berufsfördernde Leistungen 
zur Rehabilitation auszuweisen, sondern sie dem Ver-
waltungsverfahren zuzuordnen; sie können dann 
auch so frühzeitig eingesetzt werden, wie dies im Ein-
zelfall von der Sache her geboten ist. Absatz 2 Satz 3 
stellt sicher, daß während Berufsfindung und Arbeits-
erprobung auch Haushaltshilfe und Reisekosten er-
bracht werden können. 

Absatz 3 verdeutlicht, daß stationäre Leistungen nur 
dann erbracht werden sollen, wenn die stationäre Lei-
stungserbringung wegen Art oder Schwere der Behin-
derung oder zur Sicherung des Rehabilitationserfolgs 
erforderlich ist. Die Inanspruchnahme der Einrichtung 
wird wie bei medizinischen Leistungen davon abhän-
gig gemacht, daß ein entsprechender Vertrag mit der 
Einrichtung geschlossen ist. Im übrigen wurde auf die 
Übernahme der im geltenden Recht für die Bewilli-
gung berufsfördernder Leistungen in Einrichtungen 
der beruflichen Rehabilitation im einzelnen vorgese-
henen Anforderungen verzichtet, weil sich bereits aus 
der Vorschrift über den Leistungsumfang ergibt, daß 
auch berufsfördernde Leistungen zur Rehabilita tion 
nur unter Beachtung des Grundsatzes der Wirtschaft- 
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lichkeit und Sparsamkeit bewilligt werden dürfen. 
Deshalb bedarf es auch nicht der im geltenden Recht 
aufgeführten Anforderungen an die Einrichtungen 
und die Qualität der von der Einrichtung angebotenen 
Leistungen. Die hierzu entwickelten Grundsätze sol-
len beibehalten und in Vereinbarungen geregelt wer-
den. 

Zu § 17 — Leistungen an Arbeitgeber 

Die Regelung enthält die bisher in den Vereinbarun-
gen mit der Bundesanstalt für Arbeit geregelten Lei-
stungen an Arbeitgeber. 

Zu § 18 — Leistungen in einer Werkstatt 
für Behinderte 

Die Vorschrift faßt das seit dem 1. Januar 1982 gel-
tende Recht in Ergänzung der für berufsfördernde Lei-
stungen allgemein geltenden Vorschrift für die Lei-
stungen in einer Werkstatt für Behinderte zusam-
men. 

Zu § 19 — Dauer berufsfördernder Leistungen 

Die Vorschrift faßt die Regelungen über Dauer berufs-
fördernder Leistungen zusammen. Sie entspricht dem 
bisher geltenden Recht, wobei die zeitliche Begren-
zung von zwei Jahren nur dann greift, wenn die Reha-
bilitationsmaßnahme von ihrem Beginn bis zur Errei-
chung des angestrebten Berufsziels zusammenhän-
gend länger als zwei Jahre dauert. 

ZUM DRITTEN TITEL 

Übergangsgeld 

Zu § 20 — Anspruch 

Die Vorschrift entspricht g rundsätzlich dem gelten-
den Recht. Allerdings sind im Unterschied zum bishe-
rigen Recht die Regelungen über Anspruch, Berech-
nung und Zahlungsdauer für das Übergangsgeld 
deutlich voneinander getrennt und in dieser Vor-
schrift allein die Voraussetzungen bestimmt worden. 
Dies gilt auch für Versicherte, die zuvor Lohnersatz-
leistungen eines anderen Rehabilitationsträgers bezo-
gen haben. Sie haben Anspruch auf Übergangsgeld 
nur dann, wenn die in dieser Vorschrift genannten 
Voraussetzungen erfüllt sind. Das Übergangsgeld ist 
eine ergänzende Leistung zur medizinischen und be-
ruflichen Rehabilitation. Ein Anspruch gegen den 
Rentenversicherungsträger besteht deshalb auch nur 
im Zusammenhang mit diesen Leistungen und einzel-
nen sonstigen Leistungen nach § 31. 

Es besteht daher auch grundsätz lich kein Anspruch 
auf Übergangsgeld während einer Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung. Vielmehr sind in dieser Zeit 
die bis dahin bezogenen Lohnersatzleistungen (Über-
gangsgeld, Krankengeld, Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe) weiter zu zahlen. Es wird dadurch ver

-

mieden, daß die Teilnahme an einer Berufsfindung 
oder Arbeitserprobung teils zu höheren, teils zu gerin-
geren Geldleistungen bis zum Beginn der eigentli-
chen Berufsförderung und damit zu einer Ungleichbe-
handlung gegenüber solchen Versicherten führt, bei 
denen eine Entscheidung ohne eine solche Maß-
nahme getroffen wird. 

Einer Sonderregelung bedarf es jedoch für Versi-
cherte, denen während der Teilnahme an einer Be-
rufsfindung oder Arbeitserprobung Arbeitsentgelt 
nicht fortgezahlt wird. Der Lebensunterhalt dieses 
Personenkreises soll deshalb auch durch Zahlung von 
Übergangsgeld sichergestellt werden. Das Über-
gangsgeld ist ausschließlich wegen seiner besonderen 
Bedeutung dem Katalog der ergänzenden Leistungen 
in § 28 vorangestellt worden. 

In Absatz 2 ist das Ruhen des Anspruchs auf Über-
gangsgeld bei Bezug von Mutterschaftsgeld entspre-
chend § 49 Nr. 3 SGB V für das Krankengeld gere-
gelt. 

Absatz 3 enthält in Anlehnung an das geltende Recht 
eine Regelung, die sicherstellt, daß sich die Rehabili-
tationsbereitschaft der Versicherten nicht ungünstig 
auswirkt. Versicherte, die Anspruch auf Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit hätten, wenn sie an 
der Rehabilitation nicht teilnehmen würden, aber kei-
nen Anspruch auf Übergangsgeld haben, sollen eine 
Ersatzleistung, die als Ersatz-Übergangsgeld bezeich-
net wird, erhalten. Diese Leistung soll wie das Über-
gangsgeld behandelt werden, was insbesondere für 
die Dauer der Leistung, aber auch für die Einkom-
mensanrechnung von Bedeutung ist. Dabei ist nach 
§ 27 solches Einkommen anzurechnen, das mit dem 
Ersatz-Übergangsgeld zusammentreffen kann, wie 
die Verletztenrente und das Erwerbseinkommen. 

Zu § 21 — Berechnungsgrundlage bei 
medizinischen Leistungen 

Die Vorschrift regelt die Berechnung des Übergangs-
geldes bei medizinischen Leistungen grundsätzlich 
entsprechend dem seit 1. Januar 1982 geltenden 
Recht. Sie unterscheidet dabei die Berechnung für 
Pflichtversicherte sowie für Selbständige mit Arbeits-
einkommen und für freiwillig Versicherte, die Arbeits-
entgelt erzielt haben. Die Berücksichtigung der Berg-
mannsprämie bei der Berechnung des Übergangsgel-
des soll die Einkommenseinbußen der Bergleute, die 
an Rehabilitationsmaßnahmen teilnehmen, mindern 
und damit ihre Rehabilitationsbereitschaft fördern. 

Absatz 2 enthält eine Regelung für Personen, die zwar 
im Geltungsbereich des Sozialgesetzbuches beschäf-
tigt, aber nicht einkommensteuerpflichtig sind. Für sie 
soll, ähnlich wie nach der EWG-Verordnung 1408/71 
für das Krankengeld oder nach § 141 d Abs. 2 Arbeits-
förderungsgesetz für das Konkursausfallgeld, für die 
Berechnung des Übergangsgeldes in der Rentenversi-
cherung das Nettoarbeitsentgelt unter Berücksichti-
gung des fiktiven Steuerbetrags bestimmt werden, 
der bei Einkommensteuerpflicht in der Bundesrepu-
blik zu zahlen wäre. Damit werden im Inland Beschäf-
tigte untereinander gleichbehandelt. 
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Zur Berechnung des Übergangsgeldes für Selbstän-
dige und für freiwillig Versicherte soll künftig auf das 
im letzten Kalenderjahr vor Beginn der Leistungen 
der Beitragszahlung zugrundeliegende Arbeitsent-
gelt oder Arbeitseinkommen abgestellt werden. Die 
Regelung dient der Verwaltungsvereinfachung und 
begegnet Schwierigkeiten, die sich aus der Beitrags-
zahlung bei bestimmten Personengruppen ergeben 
können. 

Zu § 22 — Berechnungsgrundlage bei 
berufsfördernden Leistungen 

Die Vorschrift entspricht inhaltlich dem geltenden 
Recht. Die Fälle, in denen neben dem Übergangsgeld 
Rente gezahlt wird, sind aus systematischen Gründen 
bei der Höhe des Übergangsgeldes (§ 24) geregelt. 

Zu § 23 — Weitergeltung der 
Berechnungsgrundlage 

Die Vorschrift verdeutlicht stärker als bisher, daß für 
die Berechnung des Übergangsgeldes nur dann die 
Berechnungsgrundlage einer anderen Lohnersatzlei-
stung (zum Beispiel des Krankengeldes) verwendet 
werden kann, wenn gegenüber dem Rentenversiche-
rungsträger auch ein Anspruch auf Übergangsgeld 
besteht und Einkommen in derselben Höhe versichert 
ist. Versicherte, die keine oder nur geringe freiwillige 
Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet und zuvor 
ihrer Beitragsleistung zur Krankenversicherung ent-
sprechendes Krankengeld bezogen haben, können 
aufgrund dieser Bestimmung Übergangsgeld in Höhe 
der bisherigen Lohnersatzleistung nicht erhalten. Ihre 
Arbeitsunfähigkeit soll sich jedoch auf die Höhe der 
Lohnersatzleistung nicht nega tiv auswirken. § 24 
Abs. 4 enthält deshalb eine Regelung, die sicherstellt, 
daß arbeitsunfähige Versicherte nur wegen der Zu-
ständigkeit des Rentenversicherungsträgers keine ge-
ringere Lohnersatzleistung erhalten, als sie von der 
Krankenkasse hätten beanspruchen können. 

Zu § 24 — Höhe 

Die Vorschrift faßt in Absatz 1 bis 3 sowie in Absatz 7 
die Bestimmungen über die Höhe des Übergangsgel-
des zusammen und führt dabei g rundsätzlich das bis-
her geltende Recht fort. 

Die Absätze 4 und 5 enthalten Regelungen über die 
Höhe des Übergangsgeldes für Versicherte, die neben 
dem Anspruch auf Übergangsgeld auch einen Ren-
tenanspruch hätten, wenn der Rentenanspruch nicht 
ausgeschlossen wäre, und für Versicherte, die Ersatz-
Übergangsgeld erhalten. Die erste Gruppe von Versi-
cherten soll nach Absatz 4 bei einem das Übergangs-
geld übersteigenden Rentenanspruch ein bis zur Ren-
te erhöhtes Übergangsgeld erhalten. Für Versicherte 
ohne Anspruch auf Übergangsgeld sieht Absatz 5 vor, 
daß für das Ersatz-Übergangsgeld immer die Höhe 
der Rente bestimmend sein soll. Als Rente ist der Be-
trag vor Abzug des Betrags zur Krankenversicherung 
der Rentner und ggf. mit einem Höherversicherungs

-

anteil zugrunde zu legen. Aus der Bezugnahme auf 
die Höhe der Rente ergibt sich der Ausschluß der 
Anwendung der Vomhundertsätze nach Absatz 1. 
Nach wie vor handelt es sich aber um Übergangsgeld, 
auf das auch § 27 — soweit einschlägig — anzuwen-
den ist. 

Absatz 6 enthält eine Regelung, die sicherstellt, daß 
sich die Bereitschaft zur Teilnahme an der Rehabi lita-
tion für arbeitsunfähig Versicherte nicht nega tiv aus-
wirkt. Sie sollen künftig eine Lohnersatzleistung in 
der Höhe erhalten, die ihnen bei Arbeitsunfähigkeit 
zusteht. Die bisher geltende Regelung, nach der auch 
in Fällen vorliegender Arbeitsunfähigkeit die Höhe 
der Lohnersatzleistung von der Zuständigkeit des Lei-
stungsträgers (Krankenversicherung oder Rentenver-
sicherung) abhing, ist beiden Versicherten insbeson-
dere dann auf Unverständnis gestoßen, wenn sich un-
terschiedlich hohe Lohnersatzleistungen zum Beispiel 
bei der Anschlußheilbehandlung ablösten. Auch die 
Versicherten, die in der Krankenversicherung das 
volle Einkommen versichert haben, in der Rentenver-
sicherung jedoch zum Beispiel zur Aufrechterhaltung 
ihres Invaliditätsschutzes nur niedrige freiwillige Bei-
träge zahlen und deshalb auch nur ein entsprechend 
niedrigeres Übergangsgeld als Lohnersatz erhalten 
können, sollen wenn sie arbeitsunfähig sind, die ihnen 
für diese Lebenslage zugedachte Leistung erhalten. 
Deshalb sieht die Vorschrift vor, daß künftig Rehabi-
litanden, die arbeitsunfähig und auch krankenversi-
chert sind, für die Zeit, in der sie arbeitsunfähig sind 
und Anspruch auf Übergangsgeld haben, dieses in 
Höhe des um den Beitragsanteil des Versicherten zur 
Rentenversicherung verminderten Krankengeldes er-
halten sollen. Dabei ist zu beachten, daß eine Anhe-
bung dann nicht erfolgen kann, wenn das Kranken-
geld wegen Erwerbsunfähigkeit der Versicherten 
nicht gezahlt wird. Liegt Berufsunfähigkeit vor, ist die 
Anhebung allerdings auch bei dem Ersatz-Über-
gangsgeld durchzuführen. Im Interesse einer sachge-
rechten Kostenaufteilung zwischen den beteiligten 
Leistungsträgern soll der Rentenversicherungsträger 
die Kosten in Höhe des sich aus dem bei ihm versi-
cherten Einkommen ergebenden Übergangsgeldes, 
der Träger der Krankenversicherung wegen des von 
ihm abzudeckenden Risikos der Arbeitsunfähigkeit 
die Kosten für den das Übergangsgeld vor einer ggfls. 
durchzuführenden Einkommensanrechnung über-
steigenden Betrag übernehmen. Dies gilt auch hin-
sichtlich des sich wegen der höheren Leistung erge-
benden Unterschiedsbetrags für die Beitragszahlung 
des Rentenversicherungsträgers für die Krankenver-
sicherung des Rehabilitanden, der in der Krankenver-
sicherung und Rentenversicherung ein unterschied-
lich hohes Arbeitseinkommen versichert hat. 

Absatz 7 stellt sicher, daß Versicherte, deren Über-
gangsgeld bei berufsfördernden Leistungen aus der 
niedrigen Berechnungsgrundlage von 65 % des tat-
sächlichen oder ortsüblichen Arbeitsentgelts berech-
net wird und die eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit beziehen, gegenüber dem geltenden 
Recht nicht schlechter gestellt werden und Über-
gangsgeld in einem bestimmten Umfang erhalten 
können. Für die Bestimmung der Höhe des Über-
gangsgeldes ist der Betrag zugrunde zu legen, um den 
das Übergangsgeld die Rente übersteigt. 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/4124 

Zu § 25 — Dauer 

Die Vorschrift enthält hinsichtlich der Dauer des 
Übergangsgeldes gegenüber dem bisherigen Recht 
einige Änderungen. 

Absatz 3 Nr. 1 schließt die Zahlung von Übergangs-
geld in den Fällen aus, in denen feststeht, daß der 
Versicherte die berufsfördernden Leistungen nicht 
weiter in Anspruch nehmen kann und diese daher 
abgebrochen wird. Die Regelung wird damit auf ihren 
ursprünglichen Zweck zurückgeführt, durch Zahlung 
von Übergangsgeld nur den Zeitraum der Unterbre-
chung von Leistungen zu überbrücken und Über-
gangsgeld nicht nach dem Abbruch von Leistungen 
zu zahlen. 

Absatz 3 Nr. 2 schränkt die Zahlung von Übergangs-
geld nach Abschluß medizinischer Leistungen wäh-
rend einer ärztlich verordneten Schonungszeit ein. 
Versicherten, die arbeitsfähig sind, aber noch der Ar-
beitsruhe bedürfen, soll Übergangsgeld grundsätzlich 
nur noch bis zu drei Tagen gezahlt werden. In Aus-
nahmefällen kann die Leistung bis zu sieben Tagen 
erfolgen, wobei ein solcher Ausnahmefall auch dann 
vorliegt, wenn ansonsten die wirtschaftliche Versor-
gung nicht lückenlos gesichert wäre. Arbeitsunfähige 
Versicherte sollen von dem zuständigen Träger der 
Krankenversicherung das ihnen bei Arbeitsunfähig-
keit zustehende Krankengeld erhalten. 

Absatz 3 Nr. 3 stellt sicher, daß das Übergangsgeld 
längstens für sechs Wochen nach Abschluß der Be-
rufsförderung zu zahlen ist, und zwar auch dann, 
wenn der Rehabilitand sich verspätet beim Arbeitsamt 
arbeitslos meldet. 

Absatz 3 Nr. 4 entspricht dem bisher geltenden Recht 
unter Berücksichtigung dazu ergangener Rechtspre-
chung. 

Die Eingrenzung auf bestimmte berufsfördernde Lei-
stungen stellt klar, daß ein Anspruch auf das Zwi-
schenübergangsgeld — wie nach bisher geltendem 
Recht — nicht gegeben ist, wenn nach Abschluß vor 
allem der medizinischen Leistungen nicht stationäre 
oder halbstationäre berufsfördernde Leistungen noch 
zu erbringen sind, sondern lediglich Leistungen, die 
der Arbeitsaufnahme förderlich sind, wie z. B. eine 
Kraftfahrzeughilfe oder Arbeitsplatzkleidung oder 
-geräte erbracht oder Fortbildungsveranstaltungen fi-
nanziert werden. 

Absatz 4 sieht vor, daß dem Rentenversicherungsträ-
ger das über vier Monate hinaus geleistete Über-
gangsgeld erstattet wird, wenn er zwar die vorausge-
gangene medizinische oder berufsfördernde Leistung 
erbracht hat, für die spätere berufsfördernde Leistung 
jedoch ein anderer Rehabilitationsträger zuständig ist. 
Der Neuregelung liegt die Erwägung zugrunde, daß 
der Leistungsträger, der für die weitere erforderliche 
Rehabilitation verantwortlich ist und insbesondere 
auch deren Beginn bestimmt, auch in der Übergangs-
zeit eine Verantwortung für die Lohnersatzleistung 
hat, wobei diese Verantwortung etwa gleichgewich tig 
auf die beteiligten Leistungsträger entfällt. Um zu ver-
meiden, daß die Zuständigkeit für die Zahlung der 
Sozialleistung in diesem Zeitraum wechselt und um 

auszuschließen, daß hierdurch Leistungslücken für 
den Versicherten eintreten, soll der Rentenversiche-
rungsträger das Übergangsgeld für den gesamten 
Zeitraum auszahlen und für den anderen Zeitraum 
von dem für die berufsfördernden Leistungen zustän-
digen Rehabilitationsträger Erstattung verlangen 
können. 

Zu § 26 — Anpassung 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht die Erhöhung des Übergangsgeldes. Diese rich-
tet sich grundsätzlich nach der Anpassung der Ren-
ten; Belastungsveränderungen bei Renten z. B. durch 
eine Änderung des Beitragssatzes zur Krankenversi-
cherung der Rentner bleiben allerdings hierbei unbe-
rücksichtigt, weil Bezieher von Übergangsgeld kei-
nen eigenen Beitrag zur Krankenversicherung zu tra-
gen haben. 

Zu § 27 — Anrechnung von Einkommen 

Die Vorschrift übernimmt im wesentlichen das bisher 
geltende Recht, wobei generell an die Stelle der Kür-
zung des Übergangsgeldes die Einkommensanrech-
nung auf das Übergangsgeld tritt. Die Bezugnahme in 
Absatz 1 Nr. 1 auf das Erwerbseinkommen stellt si-
cher, daß auch ausländische Arbeitseinkommen der 
Anrechnung unterliegen, und zwar in dem Umfang, 
wie dieses bei der Berechnung des Übergangsgeldes 
nach § 21 Abs. 2 zu berücksichtigen ist. Die Anrech-
nung der Rente wegen Alters kommt in Betracht, 
wenn der Versicherte kurz vor Erreichen des Renten-
alters Leistungen zur Rehabi litation erhält und keine 
Teilrente in Anspruch nimmt. Die Berücksichtigung 
kindbezogener Rententeile oder Rentenzuschläge ist 
wegen ihrer auslaufenden Bedeutung im Fünften Ka-
pitel geregelt. 

ZUM VIERTEN TITEL 
Ergänzende Leistungen 

Zu § 28 — Art  der Leistungen 

Die Vorschrift entspricht g rundsätzlich dem gelten-
den Recht. Eine ergänzende Leistung ist, wie sich aus 
den Worten „außer dem Übergangsgeld" ergibt, auch 
das während medizinischer oder berufsfördernder 
Leistungen gezahlte Übergangsgeld, das wegen sei-
ner besonderen Bedeutung und dem weitergehenden 
Regelungsbedarf in einem besonderen Titel geregelt 
ist. Die Vorschrift läßt keine erneute Ermessensent-
scheidung zu. Die Aufzählung der ergänzenden Lei-
stungen ist abschließend. Nach ihrer Systema tik in-
nerhalb des Leistungsgefüges bedarf es nicht mehr 
der Klarstellung, daß außer dem Übergangsgeld keine 
weiteren Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts erbracht werden können. Die Lehrgangskosten 
sind als wichtige Leistung dieser Art in Nummer 4 
ausdrücklich erwähnt worden. 
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Zu § 29 — Haushaltshilfe 

Die Regelung lehnt sich mit den Veränderungen, die 
sich für die gesetzliche Krankenversicherung aus § 38 
SGB V ergeben, an das bisherige Recht an. 

Absatz 2 ermöglicht anstelle der bisher vereinzelt er-
folgten Praxis der Rentenversicherungsträger unter 
bestimmten Voraussetzungen die Mitnahme des Kin-
des. Anstelle der Mitnahme können die Kosten für die 
anderweitige Unterbringung des Kindes übernom-
men werden. Die Kostenübernahme für die Mitnahme 
und für die anderweitige Unterbringung des Kindes 
ist auf die Höhe des Aufwandes für die sonst zu erbrin-
gende Haushaltshilfe beschränkt. Die Regelung för-
dert die Rehabilitationsbereitschaft vor allem allein-
stehender Mütter oder Väter in besonderen Situatio-
nen. 

Zu § 30 — Reisekosten 

Die Vorschrift übernimmt im wesentlichen das bisher 
geltende Recht. Die Zahlung einer Wegstrecken- und 
Mitnahmeentschädigung entspricht der Verwal-
tungspraxis der Rentenversicherungsträger. 

Nach Absatz 2 werden in Anlehnung an das für die 
Krankenversicherung geltende Recht (§ 60 Abs. 2 
SGB V) künftig auch von den Rentenversicherungs-
trägern Reisekosten nur übernommen, soweit sie je 
einfache Fahrt mehr als 20,— DM betragen. Hinsicht-
lich der Möglichkeit der Befreiung der Versicherten 
von dem von ihnen zu tragenden Teil der Reisekosten 
gelten die Regelungen in § 61 SGB V für die Kranken-
und Rentenversicherung einheitlich. Dies soll zur Ver-
meidung nachteiliger Auswirkungen auf die Rehabili-
tationsbereitschaft der Versicherten nur für die Teil-
nahme an medizinischen, nicht jedoch an berufsför-
dernden Maßnahmen zur Rehabilita tion gelten. 

Absatz 3 entspricht im Ergebnis dem geltenden 
Recht. 

ZUM FÜNFTEN TITEL 
Sonstige Leistungen 

Zu § 31 — Sonstige Leistungen 

Die Vorschrift faßt die Leistungen zusammen, die bis-
her innerhalb der berufsfördernden Leistungen als 
„Sonstige Hilfen", bei den ergänzenden Leistungen 
zur Rehabilitation als „Sonstige Leistungen" oder als 
zusätzliche Leistungen aus der Versicherung erbracht 
werden können. Darüber hinaus wird die Möglichkeit 
vorgesehen, in bestimmten Fällen Leistungen auch 
zur Erhaltung der Erwerbsfähigkeit bewil ligen zu 
können. 

Absatz 1 Nr. 1 sieht Leistungen zur Eingliederung von 
Versicherten in das Erwerbsleben vor. Soweit es sich 
hierbei um Leistungen zur Sicherung des Rehabilita-
tionserfolges handelt, kommen vor allem Nachsorge-
leistungen, und zwar auch in Form ambulanter Lei-
stungen, oder Leistungen zur Rückfallverhütung in 
Betracht. Der Rentenversicherungsträger soll in die

-

sem Bereich jedoch nicht Aufgaben anderer Lei-
stungsträger übernehmen. Die Vorschrift hat insoweit 
auch die Funktion, klare Zuständigkeiten zu schaffen 
und die bisherige Praxis rechtlich abzusichern, nach 
der ambulante Leistungen zur Rehabilita tion durch 
den Rentenversicherungsträger auf Ausnahmefälle 
beschränkt sind. 

Absatz 1 Nr. 2 eröffnet im Zusammenhang mit Ab-
satz 2 Satz 2 die Möglichkeit, für Versicherte, die eine 
Beschäftigung ausüben, bei der sie besonderen Ge-
sundheitsgefährdungen ausgesetzt sind, präventive 
stationäre medizinische Leistungen zur Rehabilita tion 
zu bewilligen, um den besonderen Gesundheitsge-
fährdungen, die von einem solchen Arbeitsplatz aus-
gehen, frühzeitig entgegenzuwirken. 

Absatz 1 Nr. 3 faßt die bisherigen Leistungsmöglich-
keiten für Versicherte, Rentner und Angehörige von 
Versicherten und Rentnern wegen Geschwulster-
krankungen zusammen. Derartige Leistungen sollen 
nicht mehr getrennt als medizinische oder zusätzliche 
Leistungen, sondern einheitlich nach dieser Vorschrift 
erbracht werden. 

Absatz 1 Nr. 4 ermöglicht dem Rentenversicherungs-
träger, Kinderheilbehandlungen unter denselben 
Voraussetzungen und in demselben Umfang wie bis-
her durchzuführen. 

Absatz 1 Nr. 5 eröffnet die Möglichkeit, die For-
schungsaktivitäten auf dem Gebiet der Rehabilitation 
zu verstärken, Forschungsergebnisse gezielt auszu-
werten und die sich aus der Auswertung ergebenden 
Schlußfolgerungen in die Praxis umzusetzen. Hierzu 
könnten sowohl Zuwendungen für eine gemeinsame 
Forschungseinrichtung erfolgen, als auch die For-
schung wie bisher unterstützt werden. Außerdem 
bleibt es möglich, bestimmte Einrichtungen, wie zum 
Beispiel die Deutsche Rheumaliga, finanziell zu unter-
stützen. 

Absatz 3 stellt klar, daß Versicherte, die Leistungen 
nach Absatz 1 Nr. 1 oder 2 in Anspruch nehmen wol-
len, die persönlichen und versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen nach §§ 10, 11 für die Teilnahme an 
Rehabilitationsmaßnahmen erfüllen müssen. 

Außerdem wird vorgesehen, daß die Erbringung von 
Einzelleistungen zur Eingliederung der Versicherten 
in das Erwerbsleben und für Versicherte, die eine 
besonders gesundheitsgefährdende Beschäftigung 
ausüben, nur aufgrund gemeinsamer Richtlinien der 
Rentenversicherungsträger erfolgen kann, zu denen 
das Benehmen des Bundesministers für Arbeit und 
Sozialordnung herbeizuführen ist. In diesen Richtli-
nien sollen alle Leistungen zur Eingliederung der Ver-
sicherten in das Erwerbsleben geregelt werden. Sie 
können außerdem einen Katalog aller Beschäftigun-
gen enthalten, bei denen sich eine besondere Ge-
sundheitsgefährdung für die Versicherten ergibt. 

Darüber hinaus können die Richtlinien für die Lei-
stungen nach Absatz 1 Nr. 1 auch eine teilweise Ko-
stenübernahme durch den Rentenversicherungsträ-
ger vorsehen. Hierdurch würde erreichbar, daß vor 
allem in Einrichtungen mit mehr sozialem und/oder 
pflegerischem und nur untergeordnetem rehabilitati-
vem Charakter Kosten entsprechend dem rehabilitati- 
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ven Teil der Maßnahme übernommen werden kön-
nen. 

Absatz 4 enthält eine Regelung, die den Umfang be-
stimmter sonstiger Leistungen über eine Mittelbe-
grenzung steuert, die bisher für die zusätzlichen Lei-
stungen bestand. Ausgenommen von der Mittelbe-
grenzung sind die Leistungen nach Absatz 1 Nr. 1, die 
stationär zur Eingliederung in das Erwerbsleben er-
bracht werden und nach Absatz 1 Nr. 3 wegen Ge-
schwulsterkrankungen. Zu den nicht-stationären Lei-
stungen nach Absatz 1 Nr. 1, die von der Mittelbe-
grenzung erfaßt werden, gehören neben ambulanten 
Leistungen auch die Aufwendungen für Umzugsko-
sten, Neu- oder Umbauten von Garagen, Autostell-
plätzen und ähnliche Leistungen. Die Mittelbegren-
zung ist auf die einzelnen Bereiche der Rentenversi-
cherungsträger bezogen. Dadurch ist im Bereich der 
Arbeiterrentenversicherung eine gleichmäßige Ver-
teilung und Steuerung der Mittel sichergestellt und 
ein Ausgleich hinsichtlich der Aufwendungen auf die-
sen Trägerbereich beschränkt. 

ZUM SECHSTEN TITEL 
Zuzahlung bei medizinischen und bei sonstigen 
Leistungen 

Zu § 32 Zuzahlung bei medizinischen und bei 
sonstigen Leistungen 

Die Regelung entspricht weitgehend dem geltenden 
Recht unter Berücksichtigung der sich für die gesetz-
liche Krankenversicherung durch das Gesundheits-
Reformgesetz ergebenden Änderungen. Insbeson-
dere sind die Möglichkeiten, unter denen Versicherte 
oder Rentner von der Zuzahlung befreit werden kön-
nen, nunmehr für beide Leistungsbereiche in § 61 
SGB V einheitlich geregelt. 

ZUM ZWEITEN ABSCHNITT 

Renten 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 
Rentenarten und Voraussetzungen für einen 
Rentenanspruch 

Zu § 33 — Rentenarten 

In dieser Vorschrift sind sämtliche Renten, die in der 
gesetzlichen Rentenversicherung zu leisten sind, un-
ter den jeweiligen Oberbegriffen — Alter, vermin-
derte Erwerbsfähigkeit, Tod — enumerativ genannt. 

Bei den Renten wegen Alters in Absatz 2 entspricht 
die Regelaltersrente dem bisherigen Altersruhegeld 
an Versicherte, die das 65. Lebensjahr vollendet ha-
ben. Die Altersrente für langjährig Versicherte stellt 
das bisherige flexible Altersruhegeld an Versicherte 
dar, die das 63. Lebensjahr vollendet haben. Der Al-
tersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige oder 
Erwerbsunfähige entspricht das bisherige flexible 
Altersruhegeld für diesen Personenkreis, der das 

60. Lebensjahr vollendet hat. Dementsprechend stim-
men die Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit, für 
Frauen und für langjährig unter Tage beschäftigte 
Bergleute mit den bisherigen vorzeitigen Altersruhe-
geldern bzw. dem Knappschaftsruhegeld überein. 

In Absatz 3 werden als Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit die Rente wegen Berufsunfähigkeit, 
die Rente wegen Erwerbsunfähigkeit und die Rente 
für Bergleute, die der Bergmannsrente im Sinne des 
§ 45 RKG entspricht, genannt. 

Absatz 4 faßt unter dem Oberbegriff Renten wegen 
Todes die Witwen- und Witwerrente, die Waisenrente 
und die Erziehungsrente zusammen. Bei letzterer 
handelt es sich zwar, entgegen den anderen, abgelei-
teten Renten, um eine Rente aus eigener Versiche-
rung, jedoch ist auch bei ihr der Tod des geschiedenen 
Ehegatten die entscheidende Voraussetzung. 

Zu § 34 — Voraussetzungen für einen 
Rentenanspruch und 
Hinzuverdienstgrenze 

Im Absatz 1 sind die allgemeinen Anspruchsvoraus-
setzungen genannt, die für jeden Rentenanspruch 
gelten, nämlich der Ablauf einer bestimmten Min-
destversicherungszeit (Wartezeit) und die Erfüllung 
der unterschiedlich ausgestalteten versicherungs-
rechtlichen und persönlichen Voraussetzungen. 

Absatz 2 enthält die negative Anspruchsvorausset-
zung, daß Altersrenten vor Vollendung des 65. Le-
bensjahres nur zu leisten sind, wenn die in Absatz 3 
genannten Hinzuverdienstgrenzen nicht überschrit-
ten werden. Diese sind insofern neu bestimmt worden, 
als eine Kumulation von Hinzuverdienstgrenzen für 
zeitlich beschränkte und zeitlich unbeschränkte Be-
schäftigungen mit der Möglichkeit des fünfmaligen 
unbegrenzten Überschreitens der Hinzuverdienst-
grenzen — nicht mehr erfolgt. Vielmehr soll künftig 
nur noch ein zweimaliges Überschreiten der Hinzu-
verdienstgrenze — auf die jeweilige Höhe des zuläs-
sigen Hinzuverdienstes beschränkt — im Jahr mög-
lich sein. Dadurch wird einerseits den Bedürfnissen 
der Praxis Rechnung getragen, andererseits ist es 
möglich, Arbeitsverträge auf die Hinzuverdienstgren-
zen so abzustellen, daß diese unabhängig von 
Schwankungen bei den Arbeitsstunden eingehalten 
werden und ein Jahresausgleich gefunden wird. 

Absatz 3 enthält die verschiedenen Hinzuverdienst-
grenzen, die durch das Abstellen auf die Bezugsgröße 
bzw. den aktuellen Rentenwert dynamisch sind. Der 
aktuelle Rentenwert ist in den Vorschriften über die 
Berechnung und Anpasung der Renten erläutert, die 
Bezugsgröße in § 18 SGB IV. Die Hinzuverdienst-
grenze für die volle Altersrente entspricht der soge-
nannten Geringfügigkeitsgrenze für eine Versiche-
rungspflicht bei laufender Beschäftigung. Die Hinzu-
verdienstgrenze für eine Teilrente ist einerseits durch 
einen allgemeinen, niedrig angesetzten Hinzuver-
dienst, andererseits durch einen individuell zu ermit-
telnden Hinzuverdienst bestimmt, wonach auf das im 
letzten Kalenderjahr versicherte Entgelt abgestellt 
wird. 
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Zum besseren Verständnis sind die allgemeine Hinzu-
verdienstgrenze und die individue lle Hinzuverdienst-
grenze besonders dargestellt (Basis 1. Halbjahr 
1989) : 

Allgemeine Hinzuverdienstgrenze bis 65. Lebens-
jahr 

Vollrente 	 450,00 DM monatlich 
Teilrente von 2/3 	652,23 DM monatlich 
Teilrente von 1/2 	978,34 DM monatlich 
Teilrente von 1/3 	1 304,45 DM monatlich 

Individuelle Hinzuverdienstgrenze bis 65. Lebens-
jahr 

Vollrente keine individuelle Hinzuverdienstgrenze 

Bei monatlichem Verdienst in Höhe des Durch-
schnittsentgelts (1988 = 3 238,17 DM) : 

Teilrente von 2/3 	1 304,45 DM monatlich 
Teilrente von 1/2 	1 956,68 DM monatlich 
Teilrente von 1/3 	2 608,90 DM monatlich 

Bei monatlichem Verdienst in Höhe der Beitragsbe-
messungsgrenze in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten (1988 = 6 000 DM) : 

Teilrente von 2/3 	2 417,02 DM monatlich 
Teilrente von 1/2 	3 625,52 DM monatlich 
Teilrente von 1/3 	4 834,03 DM monatlich 

Das Überschreiten einer Hinzuverdienstgrenze be-
wirkt — anders als im geltenden Recht — nicht, daß 
der Rentenanspruch völlig entfällt. Vielmehr besteht 
Anspruch auf die jeweils niedrigere Teilrente. Erst bei 
Überschreiten der höchsten Hinzuverdienstgrenze 
wird keine Rente mehr geleistet. Die jeweils niedri-
gere Teilrente ist von Amts wegen zu leisten, wenn 
der Versicherte nicht eine noch niedrigere Leistung 
beantragt oder völlig auf die Leistung verzichtet. Ei-
nes Anhörungsverfahrens bedarf es wegen § 24 
Abs. 2 Nr. 5 SGB X nicht. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

ZUM ERSTEN TITEL 

Renten wegen Alters 

Zu § 35 — Regelaltersrente 

Entsprechend dem geltenden Recht haben Versi-
cherte, die ihr 65. Lebensjahr vollendet und die War-
tezeit von fünf Jahren erfüllt haben, Anspruch auf 
Altersrente. Der in dieser Norm verwendete Beg riff 
der „allgemeinen Wartezeit" ist im Vierten Titel — 
Wartezeiterfüllung — definiert. Danach be trägt die 
allgemeine Wartezeit fünf Jahre. 

Die Bezeichnung „Regelaltersrente" verdeutlicht, daß 
es sich bei diesem Anspruch um die üblicherweise zu 
erbringende Leistung handeln soll. 

Zu § 36 — Altersrente für langjährig Versicherte 

Entsprechend dem geltenden Recht haben Versi-
cherte bereits ab Vollendung ihres 63. Lebensjahres 
Anspruch auf eine Altersrente, wenn sie die Wartezeit 
von 35 Jahren erfüllt haben. Die Bezeichnung „Alters-
rente für langjährig Versicherte" weist bereits auf das 
Erfordernis einer langen Versicherungsdauer hin. 

Zu § 37 — Altersrente für Schwerbehinderte, 
Berufsunfähige oder Erwerbsunfähige 

Diese Vorschrift bestimmt entsprechend dem gelten-
den Recht, daß diejenigen langjährig Versicherten 
(35 Jahre), die schwerbehindert oder berufsunfähig 
oder erwerbsunfähig sind, bereits ab Vollendung 
ihres 60. Lebensjahres Altersrente beziehen kön-
nen. 

Zu § 38 — Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht kön-
nen Versicherte, die seit mindestens einem Jahr ar-
beitslos sind, ab Vollendung ihres 60. Lebensjahres 
Altersrente beziehen, sofern sie die besonderen ver-
sicherungsrechtlichen Voraussetzungen hinsichtlich 
der Pflichtbeitragszeiten und die Wartezeit von 
15 Jahren erfüllt haben. 

Zu § 39 — Altersrente für Frauen 

Entsprechend dem geltenden Recht können Frauen 
ab Vollendung ihres 60. Lebensjahres Altersrente be-
ziehen, wenn sie die Wartezeit von 15 Jahren und die 
besonderen versicherungsrechtlichen Voraussetzun-
gen erfüllt haben. Letztere sind zugunsten der Frauen 
dahingehend modifiziert, daß es in jedem Fa ll  aus-
reicht, wenn ab vollendetem 40. Lebensjahr mehr als 
zehn Jahre Pflichtbeitragszeiten vorhanden sind. 

Zu § 40 — Altersrente für langjährig unter Tage 
beschäftigte Bergleute 

Langjährig unter Tage beschäftigte Bergleute haben 
ab vollendetem 60. Lebensjahr Anspruch auf Alters-
rente, sofern sie die Wartezeit von 25 Jahren insbeson-
dere mit bestimmten Pflichtbeitragszeiten erfüllt ha-
ben. Diese Vorschrift stimmt im wesentlichen mit dem 
Knappschaftsruhegeld des § 48 Abs. 1 Nr. 2 RKG 
überein. Jedoch ist jetzt auch bei dieser Altersrente 
der Hinzuverdienst, wie bei den vorangegangenen 
Altersrenten ab vollendetem 60. Lebensjahr, be-
grenzt. Allein die Aufgabe einer Beschäftigung in 
einem knappschaftlichen Betrieb genügt nicht 
mehr. 
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Zu § 41 — Stufenweise Anhebung und 
Flexibilisierung der Altersgrenzen von 
60 und 63 Jahren 

Diese Vorschrift, deren Zielsetzung in der allgemei-
nen Begründung dargestellt ist, regelt die gleichzei-
tige stufenweise Anhebung der Altersgrenzen von 60 
Jahren wegen Arbeitslosigkeit und für Frauen sowie 
von 63 Jahren für langjährig Versicherte für die Al-
tersrenten, die unter besonderen Voraussetzungen 
bereits vor Vollendung des 65. Lebensjahres in An-
spruch genommen werden können. 

Die Anhebung der Altersgrenzen beginnt im Jahre 
2001 und ist für die Altersgrenze von 63 Jahren im 
Jahre 2006, für die Altersgrenze von 60 Jahren im 
Jahre 2012 abgeschlossen. 

Auch nach Beginn der Anhebung der Altersgrenzen 
können die Versicherten die bisherigen Altersrenten 
vor dem 65. Lebensjahr weiterhin vor diesem Zeit-
punkt in Anspruch nehmen. Bis zu insgesamt drei Jah-
ren können sie diese Altersrenten vorzeitig — jedoch 
nicht vor den heutigen Altersgrenzen von 60 bzw. 63 
— in Anspruch nehmen. Sobald die Anhebung der 
Altersgrenzen von 63 Jahren für langjährig Versi-
cherte abgeschlossen ist, können diese die Altersrente 
vom Jahre 2007 an bereits ab dem 62. Lebensjahr in 
Anspruch nehmen. 

Einer sofortigen Herabsetzung des frühestmöglichen 
Rentenalters stehen die nicht unerheblichen Vorfi-
nanzierungskosten für den längeren Rentenbezug 
entgegen. 

Allerdings ist künftig bei einer vorzeitigen Inan-
spruchnahme, die vor der angehobenen Altersgrenze 
erfolgt, der zum Ausgleich der längeren Rentenbe-
zugsdauer eingeführte Zugangsfaktor zu beachten. 

Die Möglichkeit, eine Altersrente vorzeitig vor der 
Regelaltersgrenze beziehen zu können, soll sich be-
reits nach geltendem Recht nicht für die Arbeitnehmer 
nachteilig bei Kündigungen oder Vereinbarungen 
über die Beendigung des Arbeitsverhältnisses auswir-
ken können. Im Unterschied zum geltenden Recht 
(Art. 6 § 5 Rentenreformgesetz 1972) soll allein die 
Erreichung der Altersgrenze von 65 Jahren künftig 
weder bei personenbedingten Kündigungen noch bei 
Vereinbarungen über die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses als Rechtfertigungsgrund berücksichtigt 
werden können, weil dies dem Ziel der weiteren Fle-
xibilisierung der Lebensarbeitszeit nicht entspricht. 

Zu § 42 — Vollrente und Teilrente 

Die neu eingeführte Teilrente ermöglicht erstmals im 
Rentenrecht einen gleitenden Übergang vom Er-
werbsleben in den Ruhestand. Die Versicherten kön-
nen einerseits einen Teil der ihnen zustehenden Al-
tersrente in Anspruch nehmen, andererseits weiter 
innerhalb bestimmter Grenzen — nach Vollendung 
des 65. Lebensjahres unbegrenzt — hinzuverdienen. 
Sie haben somit die Wahlmöglichkeit, entweder die 
ihnen zustehende Vollrente zu beantragen oder ledig-
lich ein Drittel, die Hälfte oder zwei Drittel jener Voll-
rente zu beanspruchen. 

Inwieweit der einzelne Versicherte von der Möglich-
keit, eine Teilrente zu beziehen, Gebrauch machen 
kann, hängt für ihn meist entscheidend davon ab, daß 
er auch einen entsprechenden Teilzeitarbeitsplatz fin-
det. In der Regel sind die Versicherten vorrangig 
daran interessiert, in ihrem bisherigen Bet rieb zu ver-
bleiben und dort eine Teilzeitbeschäftigung auszu-
üben. Der Arbeitgeber hat mit ihnen die dazu beste-
henden Möglichkeiten zu erörtern. Macht der Versi-
cherte für seinen eigenen Arbeitsbereich Vorschläge, 
in welcher Form die Arbeit so organisiert und aufge-
teilt werden kann, daß der Versicherte seine Arbeits-
leistung zeitlich einschränken kann, hat der Arbeitge-
ber hierzu Stellung zu nehmen. Da gerade langjährig 
Beschäftigte häufig entsprechende Vorschläge ma-
chen können, ist zu erhoffen, daß hierdurch ein An-
stoß für die Errichtung von mehr Teilzeitarbeitsplät-
zen erfolgt. 

ZUM ZWEITEN TITEL 
Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 

Zu § 43 — Rente wegen Berufsunfähigkeit 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bishe-
rigen Recht. Jedoch werden künftig ab dem 65. Le-
bensjahr nur noch Renten wegen Alters und nicht 
auch Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
geleistet. 

Darüber hinaus werden für diejenigen, die Kinder er-
ziehen oder einen Schwerpflegebedürftigen pflegen, 
Vergünstigungen geschaffen. Bei diesem Personen-
kreis, der jene Zeiten als Berücksichtigungszeiten an-
erkannt bekommt, verlängert sich dementsprechend 
der Zeitraum von fünf Jahren, in dem drei Jahre 
Pflichtbeitragszeiten liegen müssen. Bei der Erzie-
hung eines Kindes sind künftig statt fünf Jahren zehn 
Jahre zu berücksichtigen. Die Pflege eines Schwer-
pflegebedürftigen, die Berücksichtigungszeit ist, soll 
ohne zeitliche Höchstbegrenzung den maßgebenden 
Fünf-Jahres-Zeitraum verlängern. 

Zu § 44 — Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem bishe-
rigen Recht. Hinsichtlich der Altersgrenze und der 
Vergünstigungen für diejenigen, die Kinder erziehen 
oder einen Schwerpflegebedürftigen pflegen, ist auf 
die Ausführungen zur Rente wegen Berufsunfähigkeit 
zu verweisen. 

Absatz 3 beschränkt entsprechend der ursprüngli-
chen Zielsetzung die Möglichkeit, nach einer Warte-
zeit von 20 Jahren eine Erwerbsunfähigkeitsrente zu 
beziehen, auf die Fälle, in denen die Erwerbsunfähig-
keit bereits vor Erfüllung der allgemeinen Wartezeit 
eingetreten ist und seitdem ununterbrochen bestan-
den hat. 
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Zu § 45 — Rente für Bergleute 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Die Ausführungen bei der Rente wegen 
Berufsunfähigkeit in bezug auf die Altersgrenze und 
die Vergünstigungen bei Kindererziehung und Pflege 
eines Schwerpflegebedürftigen sind auch für diese 
Rente maßgebend. 

ZUM DRITTEN TITEL 

Renten wegen Todes 

Zu § 46 — Witwenrente und Witwerrente 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 den Anspruch des 
überlebenden Ehegatten auf eine kleine Witwen-
oder Witwerrente und in Absatz 2 den Anspruch auf 
eine große Witwen- oder Witwerrente. 

Im Gegensatz zum geltenden Recht, wonach die Un-
terscheidung von Meiner und großer Witwen- und 
Witwerrente bei der Rentenhöhe ohne Verwendung 
dieser gebräuchlichen Beg riffe gemacht wird, sind 
hier die beiden Witwen- und Witwerrenten als eigen-
ständige Ansprüche ausgestaltet. 

Die kleine Witwen- oder Witwerrente wird nach dem 
Tode des versicherten Ehegatten der Witwe oder dem 
Witwer geleistet, sofern sie nicht wieder geheiratet 
haben und der versicherte Ehegatte die Wartezeit von 
fünf Jahren erfüllt hat. 

Für die große Witwen- oder Witwerrente ist darüber 
hinaus erforderlich, daß der überlebende Ehegatte 
entweder ein eigenes oder ein Kind des Versicherten 
erzieht oder das 45. Lebensjahr vollendet hat oder 
selbst berufs- oder erwerbsunfähig ist. Eigene Kinder 
bzw. Kinder des versicherten Ehegatten sind die ehe-
lichen, die für ehelich erklärten, die adoptierten und 
die nichtehelichen Kinder. Des weiteren werden auch 
Stiefkinder, Pflegekinder, Enkel und Geschwister be-
rücksichtigt. Sofern das Kind behindert ist und zu 
Hause versorgt wird, soll künftig in Erweiterung des 
geltenden Rechts ein Anspruch auf große Witwen-
oder Witwerrente unabhängig vom Alter des Kindes 
möglich sein. 

Nach Absatz 3 besteht ein Anspruch auf Witwen- oder 
Witwerrente auch, falls der vorher anspruchsberech-
tigte überlebende Ehegatte wieder geheiratet hat und 
die erneute Ehe insbesondere durch den Tod des Ehe-
gatten oder die Scheidung aufgelöst worden ist. Diese 
Rente wird als Witwenrente oder Witwerrente nach 
dem vorletzten Ehegatten bezeichnet. Sie entspricht 
der geltenden wiederaufgelebten Witwen- oder Wit-
werrente. 

Zu § 47 — Erziehungsrente 

Bei dieser Rente handelt es sich zwar um eine Rente 
wegen Todes, jedoch ist und bleibt sie im Gegensatz 
zu den anderen unter diesem Oberbegriff genannten 
Rentenarten eine Rente aus eigener Versicherung. Ist 
der geschiedene Ehegatte gestorben, wobei die 
Scheidung nach dem 30. Juni 1977 erfolgt sein muß, 

hat der überlebende Ehegatte, der nicht wieder gehei-
ratet hat, bei Erziehung eines Kindes einen eigenen 
Rentenanspruch bis zum 65. Lebensjahr, sofern er bis 
zum Tode des geschiedenen Ehegatten die allge-
meine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat. Nach dem 
65. Lebensjahr besteht ein Anspruch auf eine Regel-
altersrente. 

Hinsichtlich der Begriffe Kinder und Erziehung wird 
in Nummer 2 die bei der großen Witwen- und Witwer-
rente enthaltende Defini tion für anwendbar erklärt. 

In Erweiterung zum bisherigen Recht soll nicht mehr 
zwischen der kleinen und der großen Erziehungsrente 
unterschieden werden, sondern auch in den Fällen 
der kleinen Erziehungsrente künftig die große Erzie-
hungsrente geleistet werden. 

Die bisherigen starren Einkommensgrenzen, die für 
ein tatsächliches oder fiktives Einkommen gelten, sol-
len im Interesse der Betroffenen und der Verwaltung 
durch eine gleitende Einkommensanrechnung ersetzt 
werden. 

Ist die Ehe vor dem 1. Juli 1977, dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens des Versorgungsausgleichs, geschie-
den, findet die im Kapitel Sonderregelungen enthal-
tene Vorschrift über die Witwen- oder Witwerrente an 
Geschiedene Anwendung. 

Zu § 48 — Waisenrente 

Die Vorschrift regelt in Absatz 1 den Anspruch des 
Kindes auf Halbwaisenrente und in Absatz 2 auf Voll-
waisenrente. 

Wie bei der kleinen und großen Witwen- und Witwer-
rente sind die beiden Arten der Waisenrente als ei-
genständige Ansprüche ausgestaltet. Das geltende 
Recht differenziert auch hier erst bei der Rentenhöhe, 
ohne jedoch die Begriffe zu definieren. 

Eine Halbwaisenrente ist dem Kind nach dem Tode 
des versicherten Elternteils, der die Wartezeit von fünf 
Jahren erfüllt hat, dann zu gewähren, wenn es noch 
einen unterhaltsverpflichteten Elternteil hat. Eine 
Vollwaisenrente ist zu leisten, wenn ein unterhalts-
verpflichteter Elternteil nicht mehr vorhanden ist. Auf 
die Leistungsfähigkeit des überlebenden bzw. ver-
storbenen Elternteils hinsichtlich der Frage der Unter-
haltsverpflichtung sowie auf die Bedürftigkeit des 
Kindes ist nicht abzustellen. 

Der anspruchsberechtigte Personenkreis gemäß Ab-
satz 3 entspricht dem geltenden Recht. 

Absatz 4 enthält die zeitliche Begrenzung des Wai-
senrentenanspruchs auf das 18. Lebensjahr. Ist die 
Waise behindert oder befindet sie sich insbesondere 
in Schul- oder Berufsausbildung, besteht der An-
spruch bis zum 25. Lebensjahr. 

Die bisher ab dem 18. Lebensjahr geltenden starren 
und anspruchsvernichtenden Einkommensgrenzen 
sollen durch eine Einkommensanrechnung ab vollen-
detem 18. Lebensjahr entsprechend derjenigen für 
Witwen- und Witwerrenten ersetzt werden, um künf-
tig Unzuträglichkeiten zu vermeiden, die durch den 
völligen Wegfall einer Rente bei höherem Einkommen 
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entstehen. Die künftige Einkommensanrechnung ist 
jedoch nicht mehr nur auf die Erfassung der Einkünfte 
aus dem Ausbildungsverhältnis beschränkt. 

Absatz 5 sieht insbesondere bei Verzögerung der 
Schulausbildung infolge von Wehr- oder Zivildienst-
zeiten entsprechend dem geltenden Recht eine Ver-
längerung des Zeitraums vor. 

Nach Absatz 6 soll auch weiterhin die Adop tion einer 
Waise nicht zum Wegfall ihrer Rente führen. 

Zu § 49 — Renten wegen Todes bei Verschollenheit 

Entsprechend dem geltenden Recht besteht ein An-
spruch auf Witwen- oder Witwerrente und Waisen-
rente — darüber hinaus künftig auch auf Erziehungs-
rente — auch dann, wenn es sich nicht feststellen läßt, 
ob der Tod des Ehegatten, des geschiedenen Ehegat-
ten oder eines Elternteils eingetreten ist, weil er ver-
schollen ist. In diesem Fall  ist der Träger der Renten-
versicherung berechtigt, den Todestag für den Zweck 
einer Rentenleistung festzustellen, was dem Antrag-
steller die Einleitung des in Einzelfällen erst nach 
zehn Jahren möglichen Aufgebotsverfahrens nach 
dem Verschollenheitsgesetz erspart. 

ZUM VIERTEN TITEL 
Wartezeiterfüllung 

Zu § 50 — Wartezeiten 

In dieser Vorschrift sind sämtliche Wartezeiten aufge-
führt, die bei den einzelnen Rentenarten genannt 
sind. Sie stimmen im wesentlichen mit dem geltenden 
Recht überein. 

Absatz 1 nennt die Wartezeit von fünf Jahren, die als 
allgemeine Wartezeit definiert wird, als Vorausset-
zung für die Regelaltersrente, die Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit (Berufsunfähigkeits-
rente, Erwerbsunfähigkeitsrente, Rente für Bergleute, 
sofern sie im Bergbau vermindert berufsfähig sind) 
und die Renten wegen Todes (Witwen- und Witwer-
rente, Erziehungsrente, Waisenrente). Diese Warte-
zeit kann beim Vorliegen bestimmter Ereignisse auch 
vorzeitig erfüllt sein. Die Erfüllung wird fingiert, und 
zwar zugunsten des Versicherten, wenn er bis zu sei-
nem 65. Lebensjahr eine Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente bezogen 
hat und zugunsten seiner Hinterbliebenen, wenn ihm 
bis zu seinem Tod eine Rente geleistet worden ist. 
Dadurch soll das Vertrauen der Rentenbezieher und 
der künftigen Hinterbliebenen auf den Fortbestand 
dieser Ansprüche geschützt werden. 

Absatz 2 nennt die Wartezeit von 15 Jahren, die bei 
den Altersrenten wegen Arbeitslosigkeit und den Al-
tersrenten für Frauen vorausgesetzt wird. 

Absatz 3 enthält die Wartezeit von 20 Jahren für einen 
Versicherten, der vor Erfüllung der allgemeinen War-
tezeit erwerbsunfähig ist. Das geltende Recht läßt es 
generell bei einer Versicherungszeit von 20 Jahren 
genügen, ohne daß es auf den Zeitpunkt des Eintritts 
der Erwerbsunfähigkeit ankommt. 

Absatz 4 nennt die Wartezeit von 25 Jahren, die Vor-
aussetzung für die Altersrente für langjährig unter 
Tage beschäftigte Bergleute und die Rente für Berg-
leute vom 50. Lebensjahr an ist. 

Absatz 5 beschreibt die Wartezeit von 35 Jahren, die 
für die Altersrente für langjährig Versicherte und für 
Schwerbehinderte, Berufsunfähige und Erwerbsunfä-
hige maßgebend ist. 

Zu § 51 — Anrechenbare Zeiten 

In dieser Vorschrift ist geregelt, durch welche renten-
rechtlich relevanten Zeiten, die im einzelnen im näch-
sten Titel definiert  sind, die unterschiedlichen Warte-
zeiten erfüllt werden können. 

Nach Absatz 1 sind auf die Wartezeiten von fünf, 15 
und 20 Jahren nur Beitragszeiten anzurechnen. 

Absatz 2 regelt die knappschaftliche Besonderheit bei 
der Wartezeit von 25 Jahren. 

Nach Absatz 3 werden auf die Wartezeit von 35 Jah-
ren neben Beitragszeiten und Anrechnungszeiten 
künfig auch Berücksichtigungszeiten wegen Kinde-
rerziehung oder Pflege angerechnet, sofern während 
dieser Zeit eine mehr als geringfügige selbständige 
Tätigkeit nicht ausgeübt worden ist. Auf das Erforder-
nis, daß 15 Beitragsjahre zurückgelegt sein müssen, 
kann verzichtet werden, weil es im Regelfall erfüllt ist, 
wenn 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zeiten vorlie-
gen. 

Absatz 4 stellt klar, daß die Ersatzzeiten bei sämtli-
chen Wartezeiten zu berücksichtigen sind. 

Zu § 52 — Wartezeiterfüllung durch 
Versorgungsausgleich 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß im Falle eines durchgeführten Versor-
gungsausgleichs die übertragenen oder begründeten 
Rentenanwartschaften zu einer Anzahl an Monaten in 
der Ehezeit führen, die auch bei den Wartezeiten be-
rücksichtigt werden. Eine Zuordnung zu bestimmten 
Kalendermonaten findet nicht statt. 

Zu § 53 — Vorzeitige Wartezeiterfüllung 

Entsprechend dem geltenden Recht kann die Warte-
zeit von fünf Jahren, also die allgemeine Wartezeit, 
beim Eintritt bestimmter Ereignisse, die zu einer Min-
derung der Erwerbsfähigkeit oder zum Tode führen, 
auch vorzeitig erfüllt sein. 

Beim Vorliegen eines Arbeitsunfalls ist es künftig je-
doch erforderlich, daß der Versicherte zum Zeitpunkt 
des Unfalls pflichtversichert war oder in den zwei Jah-
ren vorher mindestens ein Jahr mit Pflichtbeiträgen 
belegt hat. Dadurch soll verhindert werden, daß Be-
schäftigte oder selbständig Tätige, die nicht aktuell 
versicherungspflichtig sind, sich durch einen einzigen 
Beitrag die Möglichkeit einer zusätzlichen Absiche-
rung bei einem Arbeitsunfall eröffnen können. 
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Absatz 2 wird in Zukunft die vorzeitige Erfüllung der 
Wartezeit erweiternd auch dann eingreifen lassen, 
wenn nicht nur ein Unfall, sondern zum Beispiel auch 
eine Krankheit die Erwerbsunfähigkeit bewirkt hat. 
Dies schließt eine Lücke in der sozialen Sicherung. 
Jedoch ist dafür erforderlich, daß der Versicherte in 
den letzten zwei Jahren vorher statt bisher sechs Mo-
nate nunmehr ein Jahr mit Pflichtbeitragszeiten be-
legt hat. 

ZUM FÜNFTEN TITEL 
Rentenrechtliche Zeiten 

Zu § 54 — Begriffsbestimmungen 

Die Begriffsbestimmungen sind von Bedeutung, weil 
die Vorschriften dieses Buches immer wieder auf 
diese Legaldefinitionen zurückgreifen. 

Absatz 1 nennt als rentenrechtliche Zeiten die Bei-
tragszeiten, die beitragsfreien Zeiten und die Berück-
sichtigungszeiten. Zu ersteren gehören die vollwerti-
gen Beitragszeiten und die beitragsgeminderten Zei-
ten. Die folgenden Absätze definieren die einzelnen 
Zeiten. Aufgrund des Zusammenhangs mit den ande-
ren Vorschriften folgt, daß Beitragszeiten Zeiten sind, 
für die Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge ge-
zahlt sind. Zu den Pflichtbeitragszeiten gehören auch 
die Kindererziehungszeiten. 

Absatz 2 enthält die Definition für vollwertige Bei-
tragszeiten, die nur im Wege des Umkehrschlusses 
bestimmt werden können. 

Absatz 3 definiert die beitragsgeminderten Zeiten als 
Kalendermonate, die sowohl mit Beitragszeiten als 
auch mit beitragsfreien Zeiten belegt sind. 

Absatz 4 enthält schließlich eine Legaldefinition für 
die beitragsfreien Zeiten. 

Zu § 55 — Beitragszeiten 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 56 — Kindererziehungszeiten 

Die Vorschrift regelt die Anerkennung von Zeiten der 
Erziehung eines Kindes als Pflichtbeitragszeiten. Die 
entscheidende Veränderung gegenüber dem gelten-
den Recht besteht da rin, daß künftig drei Jahre wegen 
Kindererziehung angerechnet werden. Dadurch wird 
eine soziale Absicherung der Erziehenden in der 
Phase erreicht, in der eine Betreuung des Kindes in 
vorschulischen Einrichtungen im allgemeinen noch 
nicht in Betracht kommt. Aus der diese Vorschrift er-
gänzenden Regelung in dem Kapitel Sonderregelun-
gen ergibt sich, daß eine Anrechnung des zweiten und 
dritten Jahres der Kindererziehung nur erfolgt, wenn 
die Kinder ab 1992 geboren sind. 

Auf die bisherige unterschiedliche Behandlung von 
Kindererziehungszeiten vor dem 1. Januar 1986 und 
ab dem 1. Januar 1986 kann künftig insbesondere 

wegen der neuen Gesamtleistungsbewertung ver-
zichtet werden. Die Voraussetzungen für die Anrech-
nung von Kindererziehungszeiten sind in den Absät-
zen 2 bis 4 geregelt. 

Absatz 2 ordnet die Kindererziehungszeit weiterhin in 
der Regel der Mutter zu, gibt den Eltern jedoch die 
Möglichkeit, durch übereinstimmende Erklärung die 
gesamte Kindererziehungszeit oder einen Teil des 
Zeitraums dem Vater zuzuordnen. Im Unterschied 
zum geltenden Recht können sich die Eltern die Kin-
dererziehungszeit künftig also teilen. Die Zuordnung 
kann grundsätzlich rückwirkend für bis zu zwei Ka-
lendermonate vor Abgabe der übereinstimmenden 
Erklärung erfolgen. 

Absatz 3 regelt entsprechend dem geltenden Recht, 
daß grundsätzlich nur die Kindererziehung im Gel-
tungsbereich des Gesetzes pflichtversichert ist und 
nur ausnahmsweise — in den Fällen, in denen wäh-
rend eines Auslandsaufenthaltes von einem der Ehe-
gatten Pflichtbeiträge zur deutschen Rentenversiche-
rung gezahlt oder aus bestimmten Gründen nicht ge-
zahlt werden — auch die Kindererziehung außerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzes pflichtversi-
chert ist. 

Absatz 4 regelt entsprechend dem geltenden Recht 
die Fälle, in denen der Erziehende von der Anrech-
nung der Kindererziehungszeit ausgeschlossen ist 
(insbesondere Beamte). 

Absatz 5 regelt — entsprechend dem geltenden Recht 
— insbesondere Mehrlingsgeburten, aber auch an-
dere Fälle, in denen gleichzeitig mehrere Kinder, die 
noch nicht drei Jahre alt sind, erzogen werden. 

Zu § 57 — Berücksichtigungszeiten 

Diese Vorschrift regelt als neue rentenrechtliche Zeit 
die Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung 
und wegen häuslicher Pflege eines Schwerpflegebe-
dürftigen. Eine solche Berücksichtigung der Kinderer-
ziehung — allerdings begrenzt bis zum fünften Le-
bensjahr des Kindes — war bereits im geltenden Recht 
anläßlich der Neuregelung der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit im Jahre 1984 eingeführt 
worden, um während dieser Zeit den Anspruch auf 
eine entsprechende Rente aufrecht zu erhalten. Künf-
tig soll insoweit die Kindererziehung bis zum vollen-
deten zehnten Lebensjahr des Kindes und außerdem 
auch die Zeit der Pflege unter bestimmten Vorausset-
zungen berücksichtigt werden. Darüber hinaus sollen 
die Berücksichtigungszeiten auch auf die Wartezeiten 
von 35 Jahren, bei der Gesamtleistungsbewertung 
und bei der Rentenberechnung bei geringem Arbeits-
entgelt angerechnet werden. 

Berücksichtigungszeiten haben besondere renten-
rechtliche Wirkungen; sie unterscheiden sich grund-
sätzlich von den übrigen rentenrechtlichen Zeiten, 
insbesondere den Kindererziehungszeiten: Kinderer-
ziehungszeiten sind Beitragszeiten, die selbst renten-
begründend und rentenerhöhend sind. Berücksichti-
gungszeiten hingegen wirken sich nur im Rahmen 
sonstiger rentenrechtlicher Regelungen aus. 
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Nach Absatz 1 soll die Kindererziehung künftig zu-
gunsten des erziehenden Elternteils bis zum zehnten 
Lebensjahr des Kindes berücksichtigt werden; sie um-
faßt auch den Geburtsmonat. Für die Anrechnung der 
Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung müs-
sen dieselben Voraussetzungen wie bei der Kinderer-
ziehungszeit vorliegen. Daher ist es nicht möglich, daß 
ein bestimmter Zeitraum dem einen Elternteil als Kin-
dererziehungszeit und gleichzeitig dem anderen El-
ternteil als Kinderberücksichtigungszeit angerechnet 
wird. Aus den mit der Berücksichtigungszeit wegen 
Kindererziehung verfolgten Zielen, wonach im Rah-
men bestimmter Regelungsbereiche eine Kinderer-
ziehung sich nicht nachteilig auswirken soll, soweit 
dies systema tisch und finanziell vertretbar ist, ergibt 
sich, daß bei der Erziehung auf ein bestimmtes Le- 
bensalter abgestellt wird und nicht für jedes Kind eine 
gleiche Anzahl von Jahren angerechnet wird. 

Absatz 2 sieht zusätzlich eine Berücksichtigung einer 
Zeit der häuslichen Pflege eines Schwerpflegebedürf-
tigen auch ohne entsprechende Beitragszahlung vor. 
Damit wird erstmalig im Rentenrecht für bestimmte 
Regelungsbereiche auch die häusliche Pflege berück-
sichtigt. Die Voraussetzungen für die Anrechnung 
von Berücksichtigungszeiten wegen Pflege entspre-
chen den Voraussetzungen für die Beitragszahlung 
von Pflegepersonen, d. h. die Anrechnung erfolgt nur 
bei Pflege eines Schwerpflegebedürftigen im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzbuchs, wenn hierfür regel-
mäßig wöchentlich mindestens zehn Stunden aufge-
wandt werden. Für die Anrechnung sind dieselben 
Nachweise wie beim Antrag auf Beitragszahlung we-
gen Pflege erforderlich. Da — anders als bei der Bei-
tragszahlung — die Berücksichtigungszeit im Rahmen 
des sozialen Ausgleichs von der Solidargemeinschaft 
getragen wird, ist der Personenkreis von der Anrech-
nung ausgeschlossen worden, der insbesondere we-
gen Zugehörigkeit zu einem anderen Versorgungs-
system auch von der Anrechnung von Zeiten der Kin-
dererziehung ausgeschlossen ist. 

Zu § 58 . — Anrechnungszeiten 

Die Vorschrift beruht auf der bisherigen Regelung 
über die Ausfallzeiten. Der neue Begriff soll verdeut-
lichen, daß diese Zeiten nicht — was immer wieder 
irrtümlich angenommen wurde — ausfallen oder weg-
fallen, sondern ebenfa lls auf die Rente angerechnet 
werden. Ein wesentlicher Unterschied zum geltenden 
Recht liegt darin, daß künftig die geltende Regelung, 
nach der Ausfallzeiten nur voll oder gar nicht ange-
rechnet werden können, entfällt und dafür die neue 
Gesamtleistungsbewertung Anwendung findet. Da-
mit werden auch die geltenden Anrechnungsvoraus-
setzungen, insbesondere die sog. Halbbelegung mit 
Pflichtbeiträgen, gegenstandslos. 

In Absatz 1 sind die einzelnen Anrechnungszeiten 
aufgeführt: 

Nummer 1 nennt die Zeit der krankheitsbedingten 
Arbeitsunfähigkeit und des Bezugs von Leistungen 
zur Rehabilitation. 

Nummer 2 enthält die Schwangerschafts- und Mutter-
schaftszeiten während der Schutzfristen nach dem 
Mutterschutzgesetz. Soweit diese Zeiten mit Kinder-
erziehungszeiten zusammentreffen, handelt es sich 
um beitragsgeminderte Zeiten. 

Nummer 3 zählt die Zeit der Arbeitslosigkeit auf. 

Nummer 4 enthält die Schul-, Fachschul- und Hoch-
schulausbildungszeiten, die künftig jedoch nur bis zu 
einem Zeitraum von insgesamt sieben Jahren berück-
sichtigt werden. Nach bisherigem Recht kann eine 
Schul- und eine Fachschulzeit bis zu jeweils vier Jah-
ren und eine Hochschulzeit bis zu fünf Jahren ange-
rechnet werden. Für die Anrechnung von Fach- oder 
Hochschulausbildung wird weiterhin vorausgesetzt, 
daß die Ausbildung abgeschlossen ist. Dem Schulbe-
such ist die Teilnahme an berufsvorbereitenden Bil-
dungsmaßnahmen nach dem Arbeitsförderungsge-
setz nunmehr gleichgestellt. 

Nummer 5 enthält die Anrechnungszeit wegen einer 
in einer früheren Rente berücksichtigten Zurech-
nungszeit. Da die Zurechnungszeit Beitragszeiten er-
setzen soll, wird künftig jede Zurechnungszeit in einer 
ersten Rente bei einer späteren Bewilligung einer an-
deren Rente insoweit als Anrechnungszeit berück-
sichtigt. Bisher wird eine vor Rentenbeginn liegende 
Zurechnungszeit (vor allem die ersten sechs Monate 
nach Eintritt der Erwerbsminderung bei einer Rente 
auf Zeit) bei der nächsten Rente nicht mehr berück-
sichtigt, was zu ungerechtfertigten Nachteilen führt, 
wenn eine Rente erst längere Zeit nach Eintritt der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit beginnt. 

Zeiten, in denen Versicherte wegen des Bezuges von 
Sozialleistungen (Krankengeld, Verletztengeld, Ver-
sorgungskrankengeld, Übergangsgeld, Unterhalts-
geld, Arbeitslosengeld oder Arbeitslosenhilfe) versi-
cherungspflichtig waren, sind — von einer Über-
gangsphase bis 1997 abgesehen — vollwertige Bei-
tragszeiten und nicht Anrechnungszeiten. 

Absatz 2 stellt entsprechend dem geltenden durch die 
Praxis konkretisierten Recht klar, daß eine Anrech-
nung von Zeiten der Krankheit, Schwangerschaft und 
Mutterschutz sowie Arbeitslosigkeit nur in Be tracht 
kommt, wenn sie eine versicherte Beschäftigung oder 
Tätigkeit unterbrochen haben. 

Absatz 3 bestimmt, daß für diejenigen Versicherten, 
die die Möglichkeit hatten, wegen Arbeitsunfähigkeit 
oder Rehabilitation versicherungspflichtig zu werden, 
Anrechnungszeiten erst nach Ablauf von 18 Monaten 
entstehen können. 

Absatz 4 entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 59 — Zurechnungszeit 

Entsprechend dem geltenden Recht wird bei Versi-
cherten, die vor Vollendung ihres 55. Lebensjahres 
berufsunfähig oder erwerbsunfähig werden bzw. ver-
storben sind, dieser Zeitraum bis zum 55. Lebensjahr 
als rentenrechtliche Zeit berücksichtigt. 
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Es wird allerdings nicht mehr auf den Versicherungs-
fall, sondern grundsätz lich auf den Zeitpunkt des Ein-
tritts der maßgebenden Minderung der Erwerbsfähig-
keit bzw. des Todes, teilweise auch auf den Beginn 
der Rente abgestellt, was jedoch nur in Einzelfällen zu 
unterschiedlichen Ergebnissen gegenüber dem bishe-
rigen Recht führt. 

Infolge der neuen Gesamtleistungsbewertung ist es 
möglich, auf die bisherigen besonderen Anrech-
nungsvoraussetzungen zu verzichten. Ebenso ist es 
künftig möglich, die Zurechnungszeit auch bei klei-
nen Witwen- oder Witwerrenten zu berücksichtigen, 
so daß die unterschiedliche Behandlung je nachdem, 
ob der Ehegatte vor oder nach dem 55. Lebensjahr 
verstorben ist, nicht mehr erfolgt. 

Zu § 60 — Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung 

Die Vorschrift ordnet die beitragsfreien Zeiten, die in 
einem unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit 
entrichteten Pflichtbeiträgen zur knappschaftlichen 
Rentenversicherung stehen, entsprechend dem gel-
tenden Recht der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung zu. 

Zu § 61 — Ständige Arbeiten unter Tage 

Die Vorschrift enthält eine Defini tion der ständigen 
Arbeiten unter Tage und entspricht im übrigen der 
geltenden Verordnung über die den ständigen Arbei-
ten unter Tage gleichgestellten Arbeiten in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung (Gleichstel-
lungs-Verordnung — GlVO) und berücksichtigt die 
hierzu ergangene Rechtsprechung. 

ZUM DRITTEN UNTERABSCHNITT 
Rentenhöhe und Rentenanpassung 

1. Die Berechnung der Renten entspricht den Prinzi-
pien der Rentenreform 1957, d. h. die Renten wer-
den individuell aufgrund der gezahlten Beiträge 
berechnet. Die Rentenberechnung ist — bei glei-
chen Ergebnissen wie bisher — vereinfacht wor-
den. Aus den für die Rentenberechnung maßgebli-
chen Faktoren „persönliche Entgeltpunkte", „Ren-
tenartfaktor" und „aktueller Rentenwert" kann un-
mittelbar der Monatsbetrag der Rente ermittelt 
werden. 
Für die Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten sowie für die knappschaftliche Ren-
tenversicherung wird eine einheitliche Rentenbe-
rechnung, und zwar nicht nur für Beitragszeiten, 
sondern auch für beitragsfreie und beitragsgemin-
derte Zeiten, durchgeführt. Die etwas höheren 
Werte in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung für das Durchschnittsentgelt und für die allge-
meine Bemessungsgrundlage sind entfallen; es ist 

jedoch sichergestellt, daß die Rentenberechnung 
zu den gleichen Ergebnissen wie bisher führt. 

2. Die Bewertung der beitragsfreien Zeiten (Anrech-
nungszeiten, Ersatzzeiten, Zurechnungszeit) soll 
sich künftig nach der erbrachten und möglichen 
Vorleistung durch Pflichtbeiträge und/oder freiwil-
lige Beiträge richten. Zu der damit verfolgten 
Zielsetzung und den Auswirkungen wird auf die 
Ausführungen im Allgemeinen Teil der Begrün-
dung verwiesen. Damit wird es möglich, daß 
beitragsfreie Zeiten künftig ohne besondere Vor-
aussetzungen, insbesondere ohne daß eine 
Halbbelegung vorliegen muß, angerechnet wer-
den können. 

3. Als eine neue Kategorie von Zeiten werden in das 
Rentenrecht die beitragsgeminderten Zeiten ein-
geführt. Für diese Zeiten wird eine Vergleichsbe-
rechnung durchgeführt, einmal mit dem Wert als 
Beitragszeit und zum anderen mit dem Wert als 
beitragsfreie Zeit; der günstigere Wert kommt zum 
Zuge. Dadurch werden die zahlreichen im Gesetz 
verstreuten, teilweise aber allein aus der Recht-
sprechung sich ergebenden Konkurrenzregelun-
gen hinsichtlich der verschiedenen Zeiten entbehr-
lich. Vor allem werden dadurch auch Unzuträglich-
keiten vermieden, die sich daraus ergeben können, 
daß höhere bewe rtete Beitragszeiten durch gerin-
gere bewertete beitragsfreie Zeiten verdrängt wer-
den. Ebenso kann es nach geltendem Recht vor-
kommen, daß Zeiten mit niedrigen Pflichtbeitrags-
zeiten höher bewe rtete Ausfallzeiten verdrängen. 
Derartige Ergebnisse, die auch den Grundsätzen 
der Beitrags- und Lohnbezogenheit der Rente wi-
dersprechen, sollen künftig unter Berücksichti-
gung der Belange der Verwaltung vermieden wer-
den. 

4. Das Prinzip der Beitragsbezogenheit der Renten 
soll durch die Rentenberechnung weiter gestärkt 
werden. So sollen z. B. beitragsunabhängige Be-
standteile in den Waisenrenten von der Versiche-
rungsdauer des Verstorbenen abhängen. 

5. Die Berechnung ist auf die Ermittlung von Entgelt-
punkten abgestellt, eine Weiterentwicklung der in 
der Praxis der Rentenversicherungsträger ver-
wandten Werteinheiten. Dies hat zu einer einf a-
cheren und klareren Darstellung der Vorschriften 
und der einzelnen Berechnungsschritte geführt. 
Die bei der Berechnung zu beachtenden Grund-
sätze sind am Ende dieses Kapitels an einer Stelle 
zusammengefaßt. 

ZUM ERSTEN TITEL 

Grundsätze 

Zu § 62 — Grundsätze 

Die Vorschrift enthält die wesentlichen Grundsätze, 
die für die Höhe einer Rente bestimmend sind, und 
verdeutlicht zudem die Wirkungsweise der neuen 
vereinfachten Rentenformel. Im übrigen wird auf den 
Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen. 
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ZUM ZWEITEN TITEL 
Berechnung und Anpassung der Renten 

Zu § 63 — Rentenformel für Monatsbetrag 
der Rente 

Nach der vereinfachten Rentenformel wird ohne den 
bisher erforderlichen Umweg über den Jahresbetrag 
der Rente die Monatsrente ermittelt. Dabei wird die 
Funktion des für alle Versicherten gleichen Faktors, 
die im Rahmen der bisherigen Rentenformel von der 
allgemeinen Bemessungsgrundlage erfüllt wird, weit-
gehend von einem neuen „aktuellen Rentenwert" 
übernommen. Dieser „aktuelle Rentenwert" ent-
spricht der monatlichen Altersrente aus dem Durch-
schnittsverdienst für ein Jahr. Er wird mit der Anzahl 
der vom einzelnen Versicherten erreichten Entgelt-
punkte ( „persönliche Entgeltpunkte") vervielfältigt. 
Ein Entgeltpunkt entspricht dem Wert der Beitragslei-
stung für das in einem Kalenderjahr versicherte 
Durchschnittsentgelt (= 100 Werteinheiten = ein Ver-
sicherungsjahr mit einem persönlichen Vomhundert-
satz von 100 %). Die Höhe der mit der „Regelalters-
grenze" beginnenden monatlichen Altersrente oder 
der monatlichen Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
wird praktisch durch Multiplikation der beiden Fakto-
ren „aktueller Rentenwert" und „persönliche Entgelt-
punkte" berechnet. Bei den übrigen Rentenarten 
(Rente wegen Berufsunfähigkeit, Witwenrente usw.) 
kommt ein Faktor hinzu, der das Verhältnis der Höhe 
dieser Renten zur Höhe der Altersrente bestimmt. 

Zu § 64 — Anpassung der Renten 

Mit dieser Vorschrift wird — entsprechend dem gel-
tenden Recht — der 1. Juli eines jeden Jahres zum 
Anpassungstermin bestimmt. Das Ausmaß der Ren-
tenanpassung wird künftig unmittelbar durch die Ver-
änderung des aktuellen Rentenwerts bestimmt. Die 
Regelung ist Bestandteil der Regelungen, mit denen 
die Zielsetzung einer gleichgewichtigen Entwicklung 
von Renten und verfügbaren Arbeitnehmereinkom-
men verwirklicht wird. Im übrigen wird auf den A ll

-gemeinen Teil der Begründung verwiesen. 

Zu § 65 — Persönliche Entgeltpunkte 

Die Vorschrift regelt, wie die persönlichen Entgelt-
punkte für den Monatsbetrag der Rente zu ermitteln 
sind. Maßgebend ist grundsätzlich die Summe aller 
Entgeltpunkte des Versicherten bzw. des verstorbe-
nen Versicherten. Durch die Vervielfältigung mit dem 
Zugangsfaktor ergeben sich die persönlichen Entgelt-
punkte. Der Zuschlag bei Waisenrenten ist ein Zu-
schlag an persönlichen Entgeltpunkten. 

Absatz 3 Satz 1 legt fest, daß eine Teilrente stets aus 
den persönlichen Entgeltpunkten zu ermitteln ist, die 
der ersten Rente wegen Alters zugrunde liegen. Ent-
geltpunkte für Zeiten nach Beginn einer Rente wegen 
Alters sind erst bei einer späteren Vollrente wegen 
Alters oder bei einer Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit zu berücksichtigen. 

Zu § 66 — Rentenartfaktor 

Die Vorschrift regelt das Verhältnis der einzelnen 
Rentenarten zur Rente wegen Alters. Gegenüber dem 
geltenden Recht ergeben sich folgende Abweichun-
gen: 

Die kleine Witwen- oder Witwerrente beträgt künftig 
25 % der Erwerbsunfähigkeitsrente des Verstorbenen 
einschließlich Zurechnungszeit. Damit ist sie wie die 
große Witwen- oder Witwerrente in erster Linie von 
der Vorleistung des Verstorbenen abhängig. Die im 
bisherigen Recht als unbef riedigend empfundenen 
„Sprünge" beim Wechsel von einer kleinen Witwen-
oder Witwerrente zu einer großen Witwen- oder Wit-
werrente oder umgekehrt, die sich ergeben konnten, 
weil in der kleinen Witwen- oder Witwerrente eine 
Zurechnungszeit nicht enthalten war, werden vermie-
den. 

Erziehungsrenten erhalten einen einheitlichen Ren-
tenartfaktor. Der niedrigere Steigerungssatz für be-
stimmte Fälle ist nicht mehr übernommen worden, da 
künftig auf Erziehungsrenten ebenso Einkommen an-
gerechnet wird wie auf Witwen- und Witwerrenten. 

Zu § 67 — Aktueller Rentenwert 

Der aktuelle Rentenwert ist der Teil der Rentenformel, 
der — wie bisher die allgemeine Bemessungsgrund-
lage — die weitere Dynamisierung der Renten be-
wirkt. Er entspricht der monatlichen Regelaltersrente 
für ein Jahr mit Durchschnittsverdienst. Für Zeiten vor 
1992 entspricht der aktuelle Rentenwert dem 100-
fachen der Werte für das Umrechnen von Werteinhei-
ten in eine Rentenanwartschaft der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten bei durchge-
führtem Versorgungsausgleich. Der aktuelle Renten-
wert wird zum 1. Juli eines jeden Jahres angepaßt. Die 
Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts richtet sich 
— anders als bisher die Fortschreibung der allgemei-
nen Bemessungsgrundlage — nicht allein nach der 
Entgeltentwicklung bei den Arbeitnehmern; vielmehr 
werden auch die Belastungsveränderungen bei B rut-
toarbeitsentgelten und Renten berücksichtigt. Damit 
wird gewährleistet, daß die Renten wie die verfügba-
ren Arbeitnehmereinkommen steigen. Die Formel für 
die Fortschreibung des aktuellen Rentenwerts lau-
tet: 

ARt  = ARt-1  x (BEt-1/BEt-2) x  (NQt-1/•Qt-2) x (RQt-2/

-

RQt-i) 

Erläuterungen: 

ARt 	= Aktueller Rentenwert ab 1. Juli des lau- 
fenden Kalenderjahres 

ARt-1  = Aktueller Rentenwert vom 1. Juli des 
Vorjahres bis zum 30. Juni des laufenden 
Kalenderjahres 

BEt-1 	= Durchschnittliches Bruttoarbeitsengelt 
des vergangenen Kalenderjahres 

BEt-2 	= Durchschnittliches Bruttoarbeitsentgelt 
des vorvergangenen Kalenderjahres 
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NQt-1 = Nettoquote für Arbeitsentgelt nach der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
des vergangenen Kalenderjahres 

NQt-2  = Nettoquote für Arbeitsentgelt nach der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 
des vorvergangenen Kalenderjahres 

RQt-1 = Rentennettoquote des vergangenen Ka-
lenderjahres 

RQt-2  = Rentennettoquote des vorvergangenen 
Kalenderjahres 

Bei der Berechnung der Nettoquote (Verhältnis von 
durchschnittlichem Nettoentgelt zu durchschnittli-
chem Bruttoentgelt) wird von den Daten der Volks-
wirtschaftlichen Gesamtrechnung ausgegangen. Die 
Rentennettoquote wird ermittelt, indem das Verhält-
nis aus der verfügbaren Rente eines Versicherten mit 
45 Jahren Durchschnittsverdienst und der dieser 
Rente zugrunde liegenden Bruttorente gebildet wird. 
Durch die Berücksichtigung dieser Rentennettoquote 
wird insbesondere erreicht, daß Belastungsverände-
rungen bei der Krankenversicherung, die die Rentner 
auch unmittelbar betreffen, sich für diese nicht dop-
pelt auswirken, nämlich einmal über die Volkswirt-
schaftliche Gesamtrechnung und noch einmal über 
den unmittelbar zu entrichtenden Beitrag. 

Absatz 4 bestimmt, daß für die Ermittlung von Werten 
des vergangenen Kalenderjahres jeweils die dem Sta-
tistischen Bundesamt zu Beginn des laufenden Kalen-
derjahres vorliegenden aktuellen Daten zu verwen-
den sind. Für das vorvergangene Kalenderjahr ver-
bleibt es bei den im Vorjahr verwendeten Werten 
selbst dann, wenn sie inzwischen aufgrund neuerer 
Erkenntnisse korrigiert worden sind. Nur dadurch 
wird sichergestellt, daß Schätzfehler bei der letzten 
Fortschreibung, die in geringem Umfang unvermeid-
bar sind, korrigiert werden. 

Zu § 68 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift regelt, daß — anders als bisher die all-
gemeine Bemessungsgrundlage — der aktuelle Ren-
tenwert durch Rechtsverordnung bestimmt werden 
kann. Außerdem enthält sie Verordnungsermächti-
gungen für die Bestimmung des für die Rentenberech-
nung maßgeblichen Durchschnittsentgelts des ver-
gangenen Kalenderjahres und des vorläufigen Durch-
schnittsentgelts für das folgende Kalenderjahr. 

Die Verordnungsermächtigung des Absatzes 2 tritt so 
rechtzeitig in Kraft, daß bereits das vorläufige Durch-
schnittsentgelt für 1992 durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden kann. 

ZUM DRITTEN TITEL 
Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte 

Zu § 69 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

Die Vorschrift bestimmt, wie Entgeltpunkte für Bei-
tragszeiten ermittelt werden. Sie entspricht im we-
sentlichen dem geltenden Recht. 

Bei der Berechnung der Rente sind die Durchschnitts-
entgelte des laufenden Jahres und des vergangenen 
Jahres noch nicht bekannt. Dies führte in der Vergan-
genheit zu einer Überhöhung der Werteinheiten für 
diese Zeiten, weil sich deren Ermittlung nach dem 
zuletzt bekannten Durchschnittsentgelt richtete. 
Künftig werden nach Absatz 1 Entgeltpunkte für Bei-
tragszeiten aus diesen Jahren nach dem vorläufigen 
Durchschnittsentgelt ermittelt, um eine realitätsnä-
here Bewe rtung zu erreichen. 

Absatz 2 stellt sicher, daß Kindererziehungszeiten 
mindestens den Wert erhalten, der 75 % des Durch-
schnittsverdienstes entspricht. 

Absatz 3 regelt — wie das geltende Recht bei Versi-
cherungsbeginn ab 1960 — , daß Pflichtbeitragszeiten 
für eine Berufsausbildung mit mindestens 90 % des 
Durchschnittsentgelts bewertet werden. Im Gegen-
satz zum geltenden Recht wird diese Bewertung auch 
auf Fälle mit Versicherungsbeginn vor 1960 er-
streckt. 

Die Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsausbildung 
entsprechen im wesentlichen den bisherigen sog. er-
sten fünf Kalenderjahren seit dem Eintritt in die Ver-
sicherung. Es ergeben sich jedoch einige Änderun-
gen. Während bisher die Zeit kalendermäßig abläuft, 
so daß ein früh gezahlter Beitrag nachteilig sein kann, 
soll die Zeit künftig nur belegte Kalendermonate — 
also nicht auch Lücken — umfassen. Dies rechtfertigt 
auch, die Zeit auf 48 Kalendermonate zu beschrän-
ken, zumal die üblichen beruflichen Ausbildungen 
damit voll erfaßt werden. Auf den Nachweis einer 
beruflichen Ausbildung wird aus Vereinfachungs-
gründen verzichtet, soweit die Zeit vor dem 25. Le-
bensjahr liegt. Im übrigen kann der Versicherte die 
Berücksichtigung einer über die 48 Kalendermonate 
oder die Vollendung des 25. Lebensjahres hinausge-
henden beruflichen Ausbildung durch einen entspre-
chenden Nachweis erreichen. 

Absatz 4 bestimmt, daß in den Fällen, in denen für 
eine Rente wegen Alters eine sog. Vorausbescheini-
gung über das voraussichtliche Arbeitsentgelt der 
letzten drei Monate vor Rentenbeginn erteilt wurde, 
das vorausbescheinigte Arbeitsentgelt für die Berech-
nung dieser Rente maßgebend ist. Nur in den Fällen, 
in denen zu einem späteren Zeitpunkt eine andere 
Rente beginnt, wird das tatsächliche Arbeitsentgelt 
maßgebend. 

Absatz 5 stellt sicher, daß die Nachzahlung von Bei-
trägen für zurückliegende Zeiträume — anders als im 
geltenden Recht — nicht zu Vorteilen gegenüber ei-
ner aktuellen Beitragszahlung führt. Die Vorschrift 
betrifft die Nachzahlung bei Ausscheiden aus einer 
internationalen Organisa tion, bei unschuldig erlitte-
nen Strafverfolgungsmaßnahmen, für Geistliche und 
Ordensleute, für Ausbildungszeiten, für landwirt-
schaftliche Unternehmer und mitarbeitende Familien-
angehörige sowie übergangsweise für frühere Beam-
tinnen, die eine Heiratsabfindung erhalten haben, für 
Vertriebene, Flüchtlinge und Evakuierte und bei 
Nachversicherung. Bei Nachzahlung im Falle der sog. 
Heiratserstattung und bei nach bisherigem Recht er-
folgten Nachzahlungen verbleibt es bei der günstige-
ren Bewertung. 
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Zu § 70 — Entgeltpunkte für beitragsfreie und 
beitragsgeminderte Zeiten 
(Gesamtleistungsbewertung) 

Die Vorschrift regelt die Grundsätze der Bewertung 
beitragsfreier Zeiten und der Erhöhung des Wertes für 
beitragsgeminderte Zeiten. Ausschlaggebend für die 
Bewertung ist die Summe der Entgeltpunkte im bele-
gungsfähigen Zeitraum. Durch eine Vergleichsbe-
rechnung wird sichergestellt, daß beitragsfreie Zeiten 
den jeweils günstigeren Wert erhalten: entweder den 
Durchschnittswert aus allen Beiträgen (einschließlich 
beitragsgeminderter Zeiten) bei der sog. Grundbe-
wertung oder den Durchschnittswert lediglich aus 
vollwertigen Beiträgen bei der sog. Vergleichsbewer-
tung. Dadurch wird sichergestellt, daß Zeiten, die nur 
deshalb nicht beitragsfrei sind, weil für sie gleichzei-
tig Beiträge gezahlt worden sind, nicht schlechter be-
wertet werden als ohne diese Beitragsleistung. Diese 
beitragsgeminderten Zeiten werden durch einen Zu-
schlag entsprechend angehoben. 

Grundlage für die Ermittlung des Wertes für beitrags-
freie Zeiten sind alle Entgeltpunkte aus Beitragszeiten 
(einschließlich Kindererziehungszeiten) und im Rah-
men der Gesamtleistungsberechnung ggf. zusätzliche 
Entgeltpunkte für Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung und häuslicher Pflege. Durch die 
Hinzurechnung zusätzlicher Entgeltpunkte für Be-
rücksichtigungszeiten werden nega tive Auswirkun-
gen einer während der Kindererziehung bis zum 
zehnten Lebensjahr bzw. während der Zeit der häus-
lichen Pflege eines Schwerpflegebedürftigen unter-
bliebenen Beitragszahlung vermieden. Für Versi-
cherte, die daneben selbständig erwerbstätig sind und 
dafür auch Pflichtbeiträge zahlen, ist dasselbe Ergeb-
nis sichergestellt. 

Beitragsfreie Zeiten, die ruhegehaltfähig sind, werden 
— künftig unabhängig vom Zeitpunkt des Eintritts in 
den öffentlichen Dienst — nicht berücksichtigt, also 
weder bei der Ermittlung des belegungsfähigen Zeit-
raumes abgesetzt noch (wie im geltenden Recht) 
selbst bewertet. 

Zu § 71 — Grundbewertung 

Die Vorschrift regelt die Grundbewertung beitrags-
freier und beitragsgeminderter Zeiten. Dabei wird die 
Summe der Entgeltpunkte aus allen Beitragszeiten 
und aus den diesen für die Gesamtleistungsbewer-
tung gleichgestellten Berücksichtigungszeiten durch 
die Anzahl der belegungsfähigen Kalendermonate im 
mit Vollendung des 16. Lebensjahres beginnenden 
Gesamtzeitraum geteilt. 

Vom belegungsfähigen Gesamtzeitraum abzusetzen 
sind Zeiten ohne Entgeltpunkte, die sich aber nicht 
mindernd auf die Grundbewertung auswirken sollen. 
Neben beitragsfreien Zeiten und Rentenbezugszeiten 
ist dies der Lückenausgleich, eine Pauschalzeit, durch 
die für Frühinvalide eine gezielte Verbesserung des 
Wertes insbesondere für die Zurechnungszeit erreicht 
wird. Durch den Lückenausgleich wird dafür Sorge 
getragen, daß bei Frühinvaliden, die in den letzten 
zwei Jahren vor Eintritt der Minderung der Erwerbs- 

fähigkeit eine rentenrechtliche Zeit haben, die Lücke 
so gekürzt wird, daß sie sich nur wie bei Weiterarbeit 
bis zum 55. Lebensjahr auswirken kann. 

Zu § 72 — Vergleichsbewertung 

Die Vorschrift regelt die Vergleichsbewertung, die 
ausschließlich aus vollwertigen Beiträgen und reinen 
Berücksichtigungszeiten erfolgt. Der Wert wird ermit-
telt, indem die Summe aller Entgeltpunkte aus der 
Grundbewertung um die Entgeltpunkte aus beitrags-
geminderten Zeiten und Berücksichtigungszeiten, die 
gleichzeitig beitragsfreie Zeiten oder Rentenbezugs-
zeiten sind, vermindert und die Anzahl der bele-
gungsfähigen Monate entsprechend verringert wird. 

Zu § 73 — Begrenzte Gesamtleistungsbewertung 

Die Vorschrift regelt, daß der nach der Gesamtlei-
stungsbewertung ermittelte Wert für bestimmte bei-
tragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten begrenzt 
wird. Für Anrechnungszeiten wegen Krankheit und 
Arbeitslosigkeit, für die keine Lohnersatzleistungen 
bezogen wurden und die deshalb keine vollwertigen 
Beitragszeiten sind, ist danach derselbe Prozentsatz 
maßgebend, der die Höhe der Beitragsbemessungs-
grundlage für Zeiten mit Lohnersatz bestimmt. An-
rechnungszeiten wegen des Besuchs einer Schule, 
Fachschule oder Hochschule erhalten einen an der 
Gesamtleistung orientierten Wert, höchstens aber den 
Wert, den Kindererziehungszeiten erhalten. 

Zu § 74 — Entgeltpunkte für Zeiten nach 
Rentenbeginn 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz, daß — mit Aus-
nahme der Zurechnungszeit — rentenrechtliche Zei-
ten nach Rentenbeginn für die zu zahlende Rente 
nicht berücksichtigt werden. Bei Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit gilt dies auch für Zeiten 
zwischen Eintritt der Minderung der Erwerbsfähig-
keit und dem Rentenbeginn. Absatz 2 Nr. 2 schließt 
aus, daß nach Eintritt der Minderung der Erwerbsfä-
higkeit für zurückliegende Zeiten gezahlte freiwillige 
Beiträge in dieser Rente berücksichtigt werden. Der 
Grundsatz findet nur dann keine Anwendung, wenn 
nach Eintritt der Erwerbsunfähigkeit noch 20 Jahre an 
Beitragszeiten zurückgelegt sind. 

Zu § 75 — Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich 

Die Vorschrift, die sowohl für übertragene als auch für 
begründete Rentenanwartschaften gilt, berücksich-
tigt die neue Rentenformel, entspricht aber ansonsten 
im wesentlichen dem geltenden Recht. 

Absatz 2 enthält eine Sonderregelung für Nachversi-
cherte. Wurde zu ihren Lasten eine Rentenanwart-
schaft begründet, soll die durch die Nachversicherung 
entstandene ungekürzte Rentenanwartschaft künftig 
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um einen Abschlag gemindert werden, der aus dem 
Teil der Beitragsbemessungsgrundlage ermittelt wird, 
für den wegen des Versorgungsausgleichs Beiträge 
nicht gezahlt worden sind. Dies hängt damit zusam-
men, daß bei Nachversicherten künftig nicht mehr die 
Beitragsbemessungsgrundlage selbst, sondern nur 
die Höhe des Beitrags gekürzt werden soll, um Nach-
teile bzw. Vorteile im Hinblick auf die Bewe rtung bei-
tragsfreier und beitragsgeminderter Zeiten bzw. bei 
der Mindestbewertung bei geringem Arbeitsentgelt 
für Zeiten vor 1992 zu vermeiden. Die geänderte Be-
rechnung hat für Berechtigte, zu deren Gunsten eine 
Rentenanwartschaft begründet worden ist, keine Aus-
wirkungen. 

Absatz 4 enthält eine Regelung über die Aufteilung 
von Zuschlägen und Abschlägen aus dem Versor-
gungsausgleich auf die Ehezeit. 

Absatz 5 bestimmt, daß bei laufenden Renten der Zu-
schlag oder Abschlag aus einem durchgeführten Ver-
sorgungsausgleich ohne Neuberechnung der bisher 
der Rente zugrundeliegenden Entgeltpunkte vorzu-
nehmen ist. 

Zu § 76 — Zugangsfaktor 

Die Vorschrift regelt den Zugangsfaktor, durch den 
das Alter des Versicherten beim Rentenzugang in die 
Rentenberechnung einfließt. Durch den Zugangsfak-
tor werden die Entgeltpunkte in persönliche Entgelt-
punkte umgewandelt und damit zur Grundlage der 
Ermittlung des Monatsbetrags der Rente gemacht. 

Der Zugangsfaktor ist grundsätzlich 1,0. Er ist kleiner, 
wenn der Versicherte eine Altersrente vor der für ihn 
maßgebenden Altersgrenze in Anspruch nimmt, er ist 
größer bei Hinausschieben einer möglichen Alters-
rente über das 65. Lebensjahr hinaus. 

Der Zugangsfaktor wird zugunsten von Versicherten 
bzw. ihren Hinterbliebenen verändert, wenn vor dem 
65. Lebensjahr Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit bzw. 
der Tod eintritt. 

Waren Entgeltpunkte bereits Grundlage von persönli-
chen Entgeltpunkten einer früheren Rente wegen Al-
ters, z. B. einer Teilrente, bleibt für sie der frühere 
Zugangsfaktor erhalten. Für die hinzukommenden 
Entgeltpunkte ist ein am Zugang der neuen Rente 
orientierter Zugangsfaktor zu ermitteln. 

Zu § 77 — Zuschlag bei Waisenrenten 

Die Vorschrift regelt den Zuschlag an persönlichen 
Entgeltpunkten bei Halb- und Vollwaisenrenten. Im 
bisherigen Recht konnte es zu einem krassen Mißver-
hältnis zwischen der Vorleistung des verstorbenen 
Versicherten und der Höhe der Waisenrente kommen, 
weil der sog. Erhöhungsbetrag beitragsunabhängig 
und auch unabhängig von der Dauer der Zugehörig-
keit des Verstorbenen zum Solidarsystem war. 

Diese Unzuträglichkeiten werden künftig dadurch 
verhindert, daß die Höhe des Zuschlags sich entspre

-

chend an der Anzahl der mit rentenrechtlichen Zeiten 
belegten Kalendermonate orientiert. Für Waisen von 
typischen Versicherten, für die die gesetzliche Ren-
tenversicherung die Regelsicherung darstellt, ent-
spricht der Zuschlag in etwa dem geltenden Recht. 
Langjährige Zugehörigkeit zum System führt zu Ver-
besserungen. 

Bei Vollwaisenrenten ist ein Zuschlag an persönlichen 
Entgeltpunkten teilweise entbehrlich, weil anders als 
im bisherigen Recht die Versicherungsleben beider 
Eltern berücksichtigt werden. Er wird daher nur noch 
insoweit geleistet, als er den Be trag übersteigt, der 
bereits als beitragsabhängiger Rententeil durch das 
zweite Versicherungsleben hinzukommt. 

ZUM VIERTEN TITEL 
Knappschaftliche Besonderheiten 

Zu § 78 — Grundsatz 

Die Vorschrift enthält den Grundsatz, daß die Rege-
lungen über Rentenhöhe und Rentenanpassung auch 
für die Berechnung von Renten mit Zeiten in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung anzuwenden 
sind, soweit nicht wegen knappschaftsspezifischer 
Besonderheiten abweichende Regelungen getroffen 
worden sind. 

Zu § 79 — Monatsbetrag der Rente 

Die Vorschrift regelt, daß in den sog. Wanderversiche-
rungsfällen die auf die knappschaftliche Rentenversi-
cherung und die auf die Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten entfallenden Rententeile 
gesondert zu ermitteln und zu einem Monatsbetrag 
der Rente zusammenzuführen sind. 

Zu § 80 — Persönliche Entgeltpunkte 

Die Vorschrift regelt die für die knappschaftliche Ren-
tenversicherung geltenden Besonderheiten bei der 
Ermittlung der persönlichen Entgeltpunkte. 

Absatz 1 bestimmt abweichend vom geltenden Recht, 
daß auch für den Leistungszuschlag für ständige Ar-
beiten unter Tage Entgeltpunkte zu ermitteln sind. 
Die Höhe des Leistungszuschlags wird von dieser An-
derung nicht betroffen. 

Aus Absatz 2 ergibt sich, daß für die Ermittlung des 
Monatsbetrags einer Rente für Bergleute zunächst 
eine Rentenberechnung unter Berücksichtigung aller, 
d.h. auch der in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten zurückgelegten rentenrechtli-
chen Zeiten durchzuführen ist, daß die Rente selbst 
aber nur aus den auf die knappschaftliche Rentenver-
sicherung entfallenden persönlichen Entgeltpunkte 
zu ermitteln ist. 
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Zu § 81 — Rentenartfaktor 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht das wegen des bifunktionalen Charakters der 
knappschaftlichen Rentenversicherung gegenüber 
der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten erhöhte Rentenniveau. 

Zu § 82 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Für die Bezieher einer Bergmannsprämie 
wird bei der Ermittlung der Entgeltpunkte auf die tat-
sächliche Bergmannsprämie und nicht mehr auf einen 
Pauschbetrag abgestellt. 

Zu § 83 — Entgeltpunkte für beitragsfreie und 
beitragsgeminderte Zeiten 
(Gesamtleistungsbewertung) 

Die Vorschrift regelt knappschaftsspezifische Ergän-
zungen der Gesamtleistungsbewertung. 

Absatz 1 stellt sicher, daß für die Ermittlung des ein-
heitlichen Gesamtleistungswerts Kindererziehungs-
zeiten wie in der Rentenversicherung der Arbeiter 
und Angestellten mit 75 % des Durchschnittsentgelts 
angesetzt werden. 

Die Absätze 2 und 3 stellen sicher, daß für die Gesamt-
leistungsbewertung Vor- oder Nachteile vermieden 
werden, die sich ansonsten ergeben könnten, weil 
Beitragszeiten und Anrechnungs- oder Zurechnungs-
zeiten unterschiedlichen Zweigen zugeordnet sind. 

Zu § 84 — Entgeltpunkte für ständige Arbeiten 
unter Tage (Leistungszuschlag) 

Die Höhe des Leistungszuschlags entspricht dem gel-
tenden Recht. Aus rechtssystematischen Gründen 
wird der bisher an die allgemeine Bemessungsgrund-
lage angebundene Leistungszuschlag in einen Zu-
schlag an Entgeltpunkten umgewandelt. 

Absatz 2 hat insbesondere Bedeutung für den Versor-
gungsausgleich. 

Absatz 3 stellt die Höhe des Leistungszuschlags für 
die einzelnen Rentenarten nach geltendem Recht 
sicher. 

Zu § 85 — Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich 

Die Vorschrift berücksichtigt die neue Rentenformel, 
entspricht aber ansonsten dem geltenden Recht. 

Zu § 86 — Zuschlag bei Waisenrenten 

Die Vorschrift regelt, daß bei der Ermittlung des Zu

-

schlags bei Waisenrenten mit Entgeltpunkten der 
knappschaftlichen Rentenversicherung für alle Ka

-

lendermonate mit Beitragszeiten 75 % des für die 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten maßgebenden Wertes zugrundezulegen ist. Da-
durch wird sichergestellt, daß die Höhe des Zuschlags 
unabhängig davon ist, ob der Verstorbene der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung oder der Rentenver-
sicherung der Arbeiter oder der Angestellten ange-
hörte. 

ZUM FÜNFTEN TITEL 

Ermittlung des Monatsbetrags der Rente in 
Sonderfällen 

Zu § 87 — Ermittlung des Monatsbetrags der Rente 
in Sonderfällen 

Die Vorschrift regelt den Umfang des Besitzschutzes 
bei Renten. Absatz 1 bestimmt, daß in den Fällen, in 
denen eine Altersrente nach einer Unterbrechung 
wieder geleistet wird, mindestens die bisherige Rente 
dynamisch zu leisten ist. Wird die neue Rente als Teil-
rente geleistet, ist der dem Anteil der Teilrente an der 
Vollrente entsprechende Teil der bisherigen persönli-
chen Entgeltpunkte besitzgeschützt. Ein entspre-
chender Besitzschutz gilt für Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit, denen eine Altersrente vor-
ausgegangen ist. Wird eine Rente wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungsrente un-
terbrochen, sind die bisherigen persönlichen Entgelt-
punkte besitzgeschützt, wenn innerhalb von 24 Ka-
lendermonaten nach Ende des Rentenbezugs eine 
neue Rente zu leisten ist. 

Die Vorschrift hat Bedeutung insbesondere für die 
Leistung von Altersrenten im Anschluß an Berufs- und 
Erwerbsunfähigkeitsrenten, die nach Vollendung des 
65. Lebensjahres nicht geleistet werden, sowie für 
kurzfristig aufeinanderfolgende Renten wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit. 

Die Vorschrift läßt die Regelungen der §§ 44 ff. SGB X 
unberührt. Erweist sich anläßlich der Feststellung ei-
ner „Folgerente" die Fehlerhaftigkeit der bisherigen 
Rente, so ist insbesondere § 48 Abs. 3 SGB X über die 
sog. Aussparung anzuwenden. In diesen Fällen ist der 
bisherige Monatsbetrag der Rente, ggf. unter Berück-
sichtigung des Rentenartfaktors und des Anteils bei 
einer Teilrente, solange weiterzuleisten, bis der den 
Versicherten oder Hinterbliebenen aus den persönli-
chen Entgeltpunkten zustehende Monatsbetrag der 
Rente höher ist. Dabei ist der zustehende Betrag nach 
aktuellem Recht zu ermitteln. 

Absatz 2 enthält eine entsprechende Regelung für 
Hinterbliebenenrenten. 

ZUM VIERTEN UNTERABSCHNITT 
Zusammentreffen von Renten und von Einkommen 

Zu § 88 — Mehrere Rentenansprüche 

Die Leistung nur einer Rente aus eigener Versiche

-

rung für denselben Zeitraum entspricht dem gelten

-

den Recht. Als Gegenschluß aus der Regelung ergibt 
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sich, daß Renten aus eigener Versicherung mit Hin-
terbliebenenrenten grundsätzlich zusammentreffen 
können; insoweit wird das Konkurrenzverhältnis 
durch die Vorschriften über die Einkommensanrech-
nung auf Renten wegen Todes gelöst. 

Die Regelung in Absatz 1 Satz 1 macht Vorschriften 
über Umwandlungen von Renten und die hierbei er-
forderliche Aufrechterhaltung des Besitzstandes ent-
behrlich. Die in Absatz 1 Satz 2 bezeichnete Rang-
folge kommt nur zum Tragen, wenn es sich um gleich 
hohe Renten handelt und vom Berechtigten der Ren-
tenantrag nicht auf eine bestimmte Rentenart be-
schränkt wird. 

In Absatz 2 wird das Konkurrenzverhältnis der als ei-
genständige Rentenansprüche ausgestalteten kleinen 
und großen Witwen- oder Witwerrenten geregelt. 

Die Regelung in Absatz 3 entspricht grundsätzlich 
dem geltenden Recht, verliert aber wegen der Berech-
nung einer Vollwaisenrente aus den Renten beider 
Elternteile insoweit an Bedeutung. 

Zu § 89 — Witwenrente und Witwerrente nach dem 
vorletzten Ehegatten und Ansprüche 
infolge Auflösung der letzten Ehe 

Absatz 1 hält die Subsidiarität von Witwenrenten und 
Witwerrenten aus der Versicherung des vorletzten 
Ehegatten gegenüber Rentenansprüchen, sonstigen 
Versorgungsansprüchen und Unterhaltsansprüchen 
nach dem letzten Ehegatten aufrecht. 

Absatz 2 regelt entsprechend dem geltenden Recht 
diesen Grundsatz für den Fall der Rentenabfindung. 
Für den Fall, daß ein Anspruch auf Witwenrente oder 
Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten erst nach 
Ablauf der jetzt auf drei Monate verkürzten Antrags-
frist geltend gemacht wird, wird ergänzend hierzu 
bestimmt, daß der Rententeil, der wegen verspäteter 
Antragstellung nicht mehr zur Auszahlung gelangt, 
mit der einzubehaltenden Rentenabfindung zu ver-
rechnen ist. 

Zu § 90 — Aufteilung von Witwenrenten und 
Witwerrenten auf mehrere Berechtigte 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht die Aufteilung von Witwen- und Witwerrenten 
auf mehrere Berechtigte nach dem Verhältnis der 
Dauer der Ehe. Dies gilt nicht für Witwen- oder Wit-
werrenten, die während des sog. Sterbevierteljahres 
in Höhe der Versichertenrente gezahlt werden, deren 
Rentenartfaktor also mindestens 1,0 be trägt. Die Auf-
teilung bezieht sich auch auf die Renten an vor dem 
1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten. Die Sonderrege-
lung im Ersten Buch für den Fall, daß sich mehrere 
Berechtigte gemäß Internationalem Privatrecht auf-
grund des Rechts eines anderen Staates ergeben, 
bleibt unberührt. 

Zu § 91 — Waisenrente und andere Leistungen an 
Waisen 

Der Zuschlag zur Waisenrente soll in dem Umfang 
gekürzt werden, in dem die Waise aufgrund des Todes 
eines anderen Elternteils Anspruch auf eine ver-
gleichbare Leistung aus einer Beamtenversorgung, 
einer beamtenähnlichen Versorgung oder einer be-
rufsständischen Versorgungseinrichtung hat. Ange-
sichts der in § 77 Abs. 3 Satz 2 getroffenen Regelung 
ist auch in den Fällen, in denen Leistungen für Waisen 
aus verschiedenen öffentlich-rechtlichen Versor-
gungssystemen stammen, eine volle Auszahlung des 
Zuschlags nicht gerechtfertigt. Bereits das geltende 
Recht sieht für diesen Fall pauschal eine Halbierung 
des Zuschlags vor. 

Zu § 92 — Rente und Leistungen aus der 
Unfallversicherung 

Die Vorschrift regelt grundsätzlich entsprechend dem 
geltenden Recht, daß beim Zusammentreffen einer 
Rente aus der Rentenversicherung mit einer entspre-
chenden Rente aus der Unfallversicherung die Rente 
aus der Rentenversicherung insoweit ganz oder teil-
weise nicht geleistet wird, als beide Renten zusam-
men einen bestimmten Grenzbetrag übersteigen. 

Absatz 2 bestimmt, welche Rententeile hiervon unbe-
rührt bleiben: Dies sind nach Nummer 1 Buchstabe a 
entsprechend dem geltenden Recht die Leistungs-
zuschläge der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung. Durch Nummer 1 Buchstabe b wird im Ergebnis 
der bisher um 15 % höhere Grenzbetrag in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung aufrechterhalten, al-
lerdings beschränkt auf den Betrag, der auf persönli-
chen Entgeltpunkten der knappschaftlichen Renten-
versicherung beruht. In Nummer 2 Buchstabe a ist 
vorgesehen, daß — wie bereits im geltenden Recht bei 
der Berücksichtigung von Renten der Unfallversiche-
rung bei Hinterbliebenenrenten nach § 18a Abs. 3 
Satz 1 Nr. 4 SGB IV — entsprechend dem Grad der 
Minderung der Erwerbsfähigkeit ein Teil der Verletz-
tenrente der Unfa llversicherung, von dem angenom-
men wird, daß er nicht Lohnersatzfunktion hat, sich 
nicht rentenmindernd auswirkt. Dadurch wird er-
reicht, daß Versicherte mit gleich hohem Bruttover-
dienst als Schwerbehinderte im Vergleich zu Leicht-
verletzten eine höhere Gesamtleistung erhalten. 
Nummer 2 Buchstabe b regelt entsprechend dem gel-
tenden Recht den Silikosefreibetrag. 

Für den Grenzbetrag in Absatz 3 wird allein noch auf 
den Jahresarbeitsverdienst der Unfallversiche rung 
abgestellt. Seine Festsetzung auf 70 % trägt der ge-
stiegenen Lohnabzugsquote sowie dem Umstand 
Rechnung, daß entsprechend dem Grad der Minde-
rung der Erwerbsfähigkeit ein bestimmter Be trag der 
Verletztenrente freigestellt wird. Insgesamt führt dies 
gegenüber dem geltenden Recht zu Verbesserungen 
für Schwerverletzte und zu einem niedrigeren Grenz-
betrag bei Leichtverletzten. Durch die Vervielfälti-
gung mit dem jeweiligen Rentenartfaktor werden für 
Renten, deren Wert niedriger ist als der Wert der Ren-
ten wegen Alters und wegen Erwerbsunfähigkeit, 
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entsprechend niedrigere Grenzbeträge festgesetzt. 
Dies ist für die Renten wegen Berufsunfähigkeit und 
für Hinterbliebenenrenten von Bedeutung. Zugleich 
ergibt sich hieraus auch für das sog. Sterbevierteljahr 
ein entsprechend höherer Grenzbetrag, so daß die bis-
herige Freistellung dieser Leistung von der Zusam-
mentreffensregelung entfallen kann. Um in jedem 
Fall den Rentenzahlbetrag sicherzustellen, gilt der 
Monatsbetrag der Rente ohne die freigeste llten Be-
träge als Mindestgrenzbetrag. Dies macht ein Abstel-
len auf die in der geänderten Rentenformel ohnehin 
nicht mehr enthaltene und auch nicht immer zu sach-
gerechten Ergebnissen führende persönliche Bemes-
sungsgrundlage entbehrlich. 

Absatz 4 entspricht der Zielsetzung des geltenden 
Rechts. Künftig werden auch vergleichbare Leistun-
gen nach § 10 Abs. 1 EhfG in die Zusammentreffens-
regelung einbezogen. Die Vorschrift stellt im übrigen 
sicher, daß auch in den Fällen des Zusammentreffens 
mit einer ausländischen Unfallrente ein Grenzbetrag 
auf der Basis des Jahresarbeitsverdienstes zugrunde 
gelegt werden kann. 

Absatz 5 entspricht dem geltenden Recht. Die bishe-
rige Regelung über die Nichtberücksichtigung von 
Verletztenrenten, die bereits ein Ruhen der Versor-
gungsbezüge nach § 65 BVG herbeigeführt haben, ist 
aufgrund des eingeführten Freibetrages nach Ab-
satz 2 Nr. 2 Buchstabe a entbehrlich geworden. 

Zu § 93 — Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und Arbeitsentgelt oder 
Vorruhestandsgeld 

Absatz 1 weicht insofern vom bisherigen Recht ab, als 
der Bezug von Arbeitsentgelt nicht mehr zum völligen 
Wegfall der Rente, sondern lediglich zur Anrechnung 
des Arbeitsentgelts auf die Rente führt. Andererseits 
erfolgt die Berücksichtigung von Einkommen sofort 
und nicht — wie nach geltendem Recht — erst nach 
Ablauf von zwei Monaten nach Rentenbeginn. 

Absatz 2 entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 94 — Rente wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit und 
Arbeitslosengeld 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Maßgebend für die Feststellung der ver-
minderten Erwerbsfähigkeit nach Satz 2 Nr. 1 ist die 
Entscheidung des Rentenversicherungsträgers (vgl. 
§ 105 a AFG). Der Begriff der Anwartschaftszeit ergibt 
sich aus § 104 AFG. 

Zu § 95 — Nachversicherte Versorgungsbezieher 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 96 — Einkommensanrechnung auf Renten 
wegen Todes 

Die Regelung über die Einkommensanrechnung auf 
Witwenrenten und Witwerrenten entspricht dem gel-
tenden Recht. Diese Regelung wird — statt der bishe-
rigen Einkommensgrenzen — auch auf die Erzie-
hungsrente und die Waisenrente an über 18 Jahre alte 
Berechtigte erstreckt. Damit wird in Abkehr vom bis-
her geltenden sozialpolitisch unbefriedigenden Alles-
oder-Nichts-Prinzip für alle Renten wegen Todes eine 
Einkommensanrechnung nach den gleichen Grund-
sätzen bewirkt. Witwen- oder Witwerrenten, die wäh-
rend des sog. Sterbevierteljahres in Höhe der Versi-
chertenrente gezahlt werden, deren Rentenartfaktor 
also mindestens 1,0 beträgt, bleiben — wie im gelten-
den Recht — von der Einkommensanrechnung ausge-
nommen. 

Anrechenbar ist das Einkommen, das einen bestimm-
ten Freibetrag übersteigt. Dieser beträgt bei Witwen-
renten, Witwerrenten und Erziehungsrenten das 26,4-
fache des aktuellen Rentenwerts, was dem bisherigen 
Wert von 3,3 % der allgemeinen Bemessungsgrund-
lage entspricht. Im Hinblick auf den geringeren Un-
terhaltsbedarf wird bei Waisenrenten der Freibetrag 
auf zwei Drittel dieses Wertes festgesetzt, was in etwa 
den bisherigen Einkommensgrenzen für Waisenren-
ten an Waisen in Ausbildung entspricht. Der zusätzli-
che Freibetrag in Höhe des 5,6fachen des aktuellen 
Rentenwerts für jedes waisenrentenberechtigte Kind 
des Berechtigten entspricht dem bisherigen Wert von 
0,7 % der allgemeinen Bemessungsgrundlage. Vom 
danach verbleibenden Einkommen werden wie im 
geltenden Recht 40 % angerechnet. 

In den Absätzen 3 und 4 wird die Einkommensanrech-
nung für den Fall geregelt, daß der Berechtigte meh-
rere Renten bezieht, auf die Einkommen anzurechnen 
ist. 

Zu § 97 — Reihenfolge bei der Anwendung von 
Berechnungsvorschriften 

Die Vorschrift legt — in Anlehnung an die bisherigen 
hierfür maßgebenden Grundsätze — die Reihenfolge 
bei Anwendung von zusätzlichen Berechnungsvor-
schriften fest, die sich rentenerhöhend oder renten-
mindernd auswirken bzw. die zum Wegfall der Ren-
tenzahlung führen. Die Regelung in Satz 2 vermeidet 
ungerechtfertigte Doppelanrechnungen z. B. beim 
Zusammentreffen von Erziehungsrenten mit Verletz-
tenrenten aus der Unfallversicherung. 

ZUM FÜNFTEN UNTERABSCHNITT 
Beginn, Änderung und Ende von Renten 

Zu § 98 — Beginn 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten- 
den Recht; allerdings werden die bisherigen unter- 

 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

schiedlichen Beginnsregelungen für die einzelnen 
Rentenarten und z. B. auch für die Fälle der Wieder-
gewährung und Rentenerhöhungen beseitigt. Grund-
sätzlich beginnen die Renten mit Beginn des Kalen-
dermonats, zu dessen Beginn die Anspruchsvoraus-
setzungen erfüllt sind. Damit wird klargestellt, daß 
z. B. bei Erreichen der Altersgrenze zum Ersten eines 
Kalendermonats oder — anders als nach bisherigem 
Recht — bei Beginn einer Ausbildung als Vorausset-
zung einer Waisenrente zum Monatsanfang die Rente 
bereits für diesen Monat zu leisten ist, wenn der Ren-
tenantrag innerhalb von drei Monaten danach gestellt 
wird. Die Dreimonatsfrist beginnt erst mit Ablauf des 
Monats, in dem die Anspruchsvoraussetzungen ein-
getreten sind, und nicht — wie im bisherigen Recht — 
bereits mit dem Folgetag nach dem Tag der vorliegen-
den Anspruchsvoraussetzungen. Wird der Rentenan-
trag erst später gestellt, beginnt die Rente mit Beginn 
des Antragsmonats. Renten an Hinterbliebene kön-
nen bereits mit dem Todestag der Verstorbenen be-
ginnen, weil ein Unterhaltsersatz sofort erforderlich 
wird. 

Zu § 99 — Änderung und Ende 

Die Vorschrift legt für Rentenleistungen fest, daß als 
Zeitpunkt einer möglichen Änderung jeweils nur der 
Monatsbeginn in Frage kommt. Sie ergänzt insoweit 
die Regelung des Zehnten Buches, d. h. die Frage, ob 
eine Änderung mit Wirkung für die Zukunft oder be-
reits vom Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse an 
„wirksam" wird, bestimmt sich weiterhin allein nach 
§ 48 SGB X. 

Absatz 2 regelt in Anlehnung an § 98 Abs. 1 und 3 den 
Sonderfall des Beginns einer höheren Teilrente. Wird 
eine niedrigere Teilrente beantragt, gilt Absatz 1. 

Absatz 3 Satz 2 und 3 enthält in Orientierung am gel-
tenden Recht eine Sonderregelung für den Fall, daß 
sich infolge von Leistungen zur Rehabilitation die Er-
werbsfähigkeit von Berechtigten gebessert hat. 

Zu § 100 — Beginn und Änderung in Sonderfällen 

Befristete Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit beginnen erst nach einem halben Jahr, jedoch 
nun mit Beginn des siebten Kalendermonats und nicht 
wie bisher nach der 26. Woche, also unter Umständen 
mitten in einem Kalendermonat. Da diese Renten nur 
befristet werden, wenn die Minderung der Erwerbsfä-
higkeit voraussichtlich nicht von Dauer ist, erfolgt in-
soweit eine Risikoverteilung zwischen Krankenversi-
cherung und Rentenversicherung. 

Absatz 2 enthält die entsprechende Regelung für den 
Beginn einer großen Witwenrente oder großen Wit-
werrente, die wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit 
gezahlt und deshalb bef ristet ist. 

Die Regelung des Absatzes 3 über die Auswirkungen 
eines Versorgungsausgleichs, der nach Beginn einer 
Rente durchgeführt oder abgeändert wird, entspricht 
dem bisherigen Recht. 

Zu § 101 — Befristung und Tod 

Absatz 1 stellt klar, daß eine bef ristete Rente läng-
stens bis zu dem Zeitpunkt der Bef ristung geleistet 
wird, eine vorherige Änderung oder Beendigung aber 
nicht ausgeschlossen ist. Fristende darf nur das Ende 
eines Kalendermonats sein. 

Absatz 2 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit auf Zeit geleistet werden, also zu befristen sind, 
wenn begründete Aussicht auf Behebung der für die 
Rentenleistung maßgeblichen Minderung der Er-
werbsfähigkeit besteht oder wenn die Rentenleistung 
auch von der jeweiligen Arbeitsmarktlage abhängig 
ist. Dies gilt entsprechend für große Witwenrenten 
und große Witwerrenten, die wegen Minderung der 
Erwerbsfähigkeit gezahlt werden. Bei der Berech-
nung der Befristung wird hinsichtlich des Beginns 
künftig einheitlich auf den Rentenbeginn und nicht 
auch auf den Bewilligungszeitpunkt abgestellt. 

In Absatz 3 und 4 ist bestimmt, daß große Witwenren-
ten, große Witwerrenten, Erziehungsrenten sowie 
Waisenrenten gleichfalls auf den Zeitpunkt zu befri-
sten sind, in dem der Anspruch voraussichtlich ent-
fällt. 

Absatz 5 stellt klar, daß eine Rentenleistung bei Tod 
von Berechtigten mit Ablauf des Sterbemonats endet, 
ohne daß es eines besonderen Entziehungsbescheids 
bedarf. 

ZUM SECHSTEN UNTERABSCHNITT 

Ausschluß und Minderung von Renten 

Zu § 102 — Absichtliche Minderung der 
Erwerbsfähigkeit 

Der Anspruch auf die genannten Renten ist ausge-
schlossen, wenn vom Berechtigten die für die Renten-
leistung erforderliche Erwerbsminderung absichtlich 
herbeigeführt wurde. Weitergehend als im geltenden 
Recht bezieht sich dieser Rechtsausschluß nicht nur 
auf die Renten wegen Berufsunfähigkeit und wegen 
Erwerbsunfähigkeit, sondern auf alle Rentenleistun-
gen, für die eine Erwerbsminderung erforderlich ist. 

Zu § 103 — Minderung der Erwerbsfähigkeit bei 
einer Straftat 

Die Vorschrift in Absatz 1 entspricht dem geltenden 
Recht. Zusätzlich wird in Absatz 2 bestimmt, daß die 
Rente, auch wenn sie dem Berechtigten versagt wird, 
an unterhaltsberechtigte Ehegatten oder Kinder ge-
zahlt werden kann; hierfür gelten die Grundsätze der 
§§ 48, 49 SGB I. 
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Zu § 104 Tötung eines Angehörigen 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen Recht. 

ZUM DRITTEN ABSCHNITT 

Zusatzleistungen 

Zu § 105 — Zuschuß zur Krankenversicherung 

Der Zuschuß zur Krankenversicherung wird nur noch 
den freiwillig in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung versicherten Rentnern und den privat kranken-
versicherten Rentnern geleistet. Insoweit verbleibt es 
beim bisherigen Recht. 

Für die in der gesetzlichen Krankenversicherung 
pflichtversicherten Rentner wird im Fünften Buch eine 
Neuregelung dahingehend getroffen, daß Rentner 
und Rentenversicherungsträger den Krankenversi-
cherungsbeitrag jeweils zur Hälfte tragen. 

Zu § 106 — Rentenabfindung bei Wiederheirat von 
Witwen und Witwern 

Diese Vorschrift entspricht — abgesehen von gewis-
sen Modifizierungen bei der Ermittlung des Renten-
betrags, von dem bei der Berechnung der Rentenab-
findung auszugehen ist — dem geltenden Recht. Die 
in Absatz 1 Satz 2 aufgenommene Fiktion des Beste-
hens eines Anspruchs auf Witwenrente oder Witwer-
rente für den Abfindungszeitraum hat insbesondere 
Bedeutung hinsichtlich Voraussetzung und Höhe ei-
ner aus derselben Rentenanwartschaft beanspruchten 
Hinterbliebenenrente an vor Juli 1977 geschiedene 
Ehegatten. 

Zu § 107 — Beginn, Änderung und Ende von 
Zusatzleistungen 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Jedoch soll der Krankenversicherungszu-
schuß nicht erst — wie bisher — frühestens vom Tag 
der Rentenantragstellung an, sondern bei Antragstel-
lung innerhalb von drei Monaten bereits ab Renten-
beginn geleistet werden können. 

ZUM VIERTEN ABSCHNITT 

Auskunft 

Zu § 108 — Versicherungskonto und 
Versicherungsverlauf 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Unbe-
rührt durch den in Absatz 4 dieser Vorschrift enthal-
tenen Beibringungsgrundsatz bleibt die Regelung, 
daß — entsprechend der Erklärung zu Protokoll über 
den Verwaltungsverkehr durch den Delegationsleiter 
der Deutschen Demokratischen Republik bei Ab-
schluß des Grundlagenvertrages 1972 — im inner-

deutschen Sozialversicherungsrecht Versicherungs-
nachweise zunächst im unmittelbaren Verwaltungs-
verkehr der Versicherungsträger beschafft werden 
müssen. 

Zu § 109 — Rentenauskunft 

Die Vorschrift bestimmt wie das geltende Recht die 
Pflicht des Versicherungsträgers, Versicherten, die 
das 55. Lebensjahr vollendet haben, eine Auskunft 
über die Höhe der Rentenanwartschaft zu erteilen. 
Außerdem kann sie auch jüngeren Versicherten er-
teilt werden. Die Auskunft bezieht sich auf die An-
wartschaft, die Versicherten mit Vollendung des 
65. Lebensjahres selbst dann zusteht, wenn sie keine 
weiteren rentenrechtlichen Zeiten mehr haben. 

Absatz 2 regelt die Auskunft über die Anwartschaft 
auf eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
oder eine Hinterbliebenenrente. 

Zu § 110 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

ZUM FÜNFTEN ABSCHNITT 
Leistungen an Berechtigte außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

Zu § 111 — Grundsatz 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Zwar 
werden aus Gründen der Gesetzesvereinfachung im 
Fünften Abschnitt nicht mehr wie bisher die Leistun-
gen der Rentenversicherung an Berechtigte außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs ab-
schließend aufgeführt, sondern es wird in Absatz 2 
Satz 1 vom Grundsatz ausgegangen, daß Berechtigte 
mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzbuchs dieselben Leistun-
gen erhalten wie Berechtigte mit Aufenthalt innerhalb 
des Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs. Hieraus er-
gibt sich aber aufgrund der folgenden Sondervor-
schriften im Ergebnis keine Leistungsausweitung für 
diesen Personenkreis. 

Zu § 112 — Rehabilitationsleistungen und 
Krankenversicherungszuschuß 

Die Vorschrift entspricht im Ergebnis dem geltenden 
Recht. Es wird klargestellt, daß Anspruch auf Rehabi-
litationsleistung auch dann besteht, wenn wegen Ar-
beitsunfähigkeit im Anschluß an eine versicherungs-
pflichtige Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit 
keine Pflichtbeiträge gezahlt sind. 
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Zu § 113 — Renten bei verminderter 
Erwerbsfähigkeit 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 114 — Höhe der Rente 

Absatz 1 entspricht der Regelung des geltenden 
Rechts, wonach Deutsche und Ausländer eine Rente 
aus den im Bundesgebiet zurückgelegten Beitragszei-
ten erhalten. Entsprechendes gilt für Abschläge aus 
einem durchgeführten Versorgungsausgleich, die 
jetzt den einzelnen Zeiten zugeordnet werden, wäh-
rend die Zuschläge — wie auch im bisherigen Recht  — 
in  jedem Fall  im vollem Umfang zum Tragen kommen. 
Bundesrecht ist gemäß Art. 123, 125 GG auch das vor 
Gründung der Bundesrepublik Deutschland im heuti-
gen Bundesgebiet geltende Recht. 

Absatz 2 erstreckt diesen Grundsatz auch auf den Zu-
schlag bei Waisenrenten. 

Absatz 3 entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 115 — Besonderheiten für berechtigte 
Deutsche 

Die Vorschrift regelt die zusätzliche Berücksichtigung 
persönlicher Entgeltpunkte für berechtigte Deutsche. 
Diese sollen — wie grundsätzlich im geltenden Recht 
auch — Rentenleistungen aus den außerhalb des Bun-
desgebiets zurückgelegten rentenrechtlichen Zeiten 
im gleichen Umfang erhalten wie aus den innerhalb 
des Bundesgebiets zurückgelegten Zeiten. Beim Ver-
gleich wird aber nicht mehr auf den zeitlichen Um-
fang, sondern — entsprechend der Rentenberech-
nung nach Entgeltpunkten — auf den wertmäßigen 
Umfang abgestellt, der in der Höhe der erworbenen 
Entgeltpunkte zum Ausdruck kommt. Auf die bishe-
rige Voraussetzung hierfür, daß im Bundesgebiet min-
destens 60 Beitragsmonate zurückgelegt sind oder 
diese Beitragsmonate überwiegen, kann damit ver-
zichtet werden. 

Entsprechend diesem Grundsatz werden Entgelt-
punkte für Beitragszeiten nach dem Fremdrentenge-
setz, wozu auch die Kindererziehungszeiten gehören, 
nur im Umfang der Entgeltpunkte für Bundesgebiets-
Beitragszeiten angerechnet. Entsprechendes gilt für 
den Leistungszuschlag. Entgeltpunkte für beitrags-
freie Zeiten und aus dem Zuschlag für beitragsgemin-
derte Zeiten werden — entsprechend dem geltenden 
Recht — in dem Verhältnis berücksichtigt, in dem die 
anrechenbaren Entgeltpunkte für Beitragszeiten zu 
allen Entgeltpunkten für Beitragszeiten und den nach 
dem Fremdrentengesetz gleichgestellten Beschäfti-
gungszeiten stehen. Abschläge aus einem durchge-
führten Versorgungsausgleich, die auf solche Zeiten 
entfallen, sind in dem Verhältnis zu berücksichtigen, 
in dem jeweils der begrenzte Wert einer solchen Zeit 
zum vollen Wert steht. 

Die bisherige Sonderregelung für vor 1986 zurückge

-

legte Kindererziehungszeiten entfällt, da diese Bei

-

tragszeiten gleichgestellt sind. Absatz 2 enthält eine 

entsprechende Regelung für die Berechnung des Zu-
schlags bei Waisenrenten. 

Absatz 3 sieht — wie im geltenden Recht — eine im 
wesentlichen ungeschmälerte Rentenleistung vor, 
wenn auf die Rente bereits während eines gewöhn-
lichen Aufenthalts im Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs Anspruch bestanden hat. Entgeltpunkte aus 
Beschäftigungszeiten nach dem Fremdrentengesetz 
werden allerdings auch im Rahmen dieses Rentnerpri-
vilegs weder unmittelbar noch bei der Gesamtlei-
stungsbewertung von beitragsfreien und beitragsge-
minderten Zeiten berücksichtigt. 

ZUM SECHSTEN ABSCHNITT 
Durchführung 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 

Beginn und Abschluß des Verfahrens 

Zu § 116 — Beginn 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß das Verfahren g rundsätzlich mit einem An-
trag beginnt. Bei Teilrenten muß auch die Höhe der 
Inanspruchnahme der Altersrente im Antrag be-
stimmt sein. In den Fällen der Überschreitung der 
Hinzuverdienstgrenzen des § 34 ist jedoch die jeweils 
in Betracht kommende niedrigere Teilrente von Amts 
wegen zu leisten. Eines Antrags bedarf es auch nicht, 
wenn statt einer großen Witwenrente wegen geänder-
ter Verhältnisse nur noch eine kleine Witwenrente zu 
leisten ist. Außerdem wird festgelegt, daß der Antrag 
einer Witwe oder eines Witwers auf Zahlung eines 
Vorschusses zugleich als Antrag auf Witwenrente 
oder Witwerrente gilt (Absatz 2). 

Ausnahmen von dem in Absatz 1 niedergelegten 
Grundsatz gelten für Regelaltersrenten, die im An-
schluß an eine mit Vollendung des 65. Lebensjahres 
auslaufende Rente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit oder einer Erziehungsrente von Amts wegen 
zu leisten sind, wenn die Versicherten nicht etwas 
anderes bestimmt haben (Absatz 3 Satz 1), für große 
Witwen- oder Witwerrenten im Anschluß an kleine 
Witwen- oder Witwerrenten nach Vollendung des 
45. Lebensjahres (Absatz 3 Satz 2), für Leistungen zur 
Rehabilitation, die wie bisher nach pflichtgemäßem 
Ermessen des Rentenversicherungsträgers von Amts 
wegen erbracht werden können (Absatz 4) und für 
Versicherungsverläufe und Rentenauskünfte, die —
außer auf Antrag — auch von Amts wegen erbracht 
werden können (Absatz 5). Zwingend notwendig ist 
die Antragstellung danach auch in Zukunft vor allem 
im Rahmen des Rentenfeststellungsverfahrens. 

Zu § 117 — Besonderheiten bei Rehabilitation 

Die Vorschrift stellt in Absatz 1 die Beachtung des 
Grundsatzes „Rehabilitation vor Rente" sicher. Wie 
bisher soll neben einem Anspruch auf Lohnersatzlei-
stungen eines Rehabilitationsträgers der Rentenan-
spruch ausgeschlossen sein. Dies gilt nicht nur wäh-
rend der Rehabilitation, sondern auch für sonstige 
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Bezugszeiträume dieser Sozialleistungen. Kommen 
Leistungen zur Rehabilitation in Betracht, sind diese 
nach § 116 Abs. 4 den Versicherten von Amts wegen 
anzubieten. Stimmen die Versicherten zu, gelten ihre 
Rentenanträge als Anträge auf Rehabilita tion. Ergibt 
die Prüfung jedoch, daß die Erwerbsminderung mit 
Leistungen zur Rehabilita tion nicht wesentlich gebes-
sert oder behoben werden kann, oder ist die Rehabi-
litation insoweit erfolglos verlaufen, ist — wie bisher 
— der Rehabilitationsantrag (erforderlichenfalls wie-
der) in einen Rentenantrag umzudeuten. Mit dieser in 
Absatz 2 vorhandenen Regelung wird sichergestellt, 
daß sich die Rehabilitationsbereitschaft der Versicher-
ten rentenrechtlich nicht nachteilig auswirken kann. 

Zu § 118 — Abschluß 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Auszahlung und Anpassung 

Zu § 119 — Auszahlung im voraus 

Die Absätze 1 und 2 entsprechen §§ 1297, 1298 RVO, 
§§ 74, 75 AVG, § 89 Abs. 1 RKG. Der bisherige, seit 
1957 unveränderte Monatsbetrag von 10 DM für In-
landszahlungen und der bisherige, seit 1974 unverän-
derte Monatsbetrag von 50 DM für Auslandszahlun-
gen werden aktualisiert und dynamisiert. 

Absatz 3 stellt eine bereits bestehende Praxis, die sich 
bisher auf eine im Rentenantrag erteilte Einverständ-
niserklärung des Leistungsberechtigten einerseits 
und eine Vereinbarung zwischen den Rentenversi-
cherungsträgern und den Spitzenverbänden des Kre-
ditgewerbes andererseits stützt, aus rechtsstaatlichen 
Erwägungen auf eine gesetzliche Grundlage. Darüber 
hinaus bezieht er im Interesse einer Gleichbehand-
lung der Geldinstitute auch die Postgiroämter in die 
Regelung ein. 

Zu § 120 — Wahrnehmung von Aufgaben 
durch die Deutsche Bundespost 

Die Absätze 1 bis 3 und Absatz 6 entsprechen im we-
sentlichen §§ 1296, 1298 RVO, §§ 73, 75 AVG, § 89 
Abs. 2 und 3 RKG. Die Absätze 2 und 3 verdeutlichen 
jedoch, daß sich der gesetzliche Auftrag der Deut-
schen Bundespost zur Auszahlung laufender Geldlei-
stungen auch auf Arbeiten zur Anpassung dieser Lei-
stungen erstreckt und daß er auch die Wahrnehmung 
der damit jeweils im Zusammenhang stehenden Auf-
gaben der Versicherungsträger umfaßt. Die Regelung 
entspricht insoweit der bisherigen Praxis, wie sie sich 
vor allem aus der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift 
zum Rentendienst der Deutschen Bundespost ergibt. 
Die in Absatz 6 genannte Vergütung soll wie bisher 
entsprechend § 91 Abs. 2 SGB X die entstehenden 
Kosten (Verwaltungskosten und Auslagen) abdecken 
und die Erwirtschaftung eines angemessenen Selbst-

finanzierungsbeitrags für den Bereich des Postrenten-
dienstes ermöglichen. 

Absatz 4 ist neu. Satz 1 normiert die Verantwortung 
der Träger der Rentenversicherung in Anlehnung an 
§ 89 Abs. 2 SGB X. Satz 2 modifiziert § 60 Abs. 1 
Satz 1 Nr. 2 SGB I in Erweiterung des § 1286 Abs. 1 
Satz 2 RVO, § 73 Abs. 1 Satz 2 AVG. 

Absatz 5 enthält eine Weiterentwicklung der § 1394 
RVO, § 117 Abs. 4 AVG. Die Abrechnung der Vor-
schüsse ist in § 222 Abs. 2 und 3 geregelt. 

Zu § 121 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift ist zum Teil neu. 

Die in Nummer 1 vorgesehene Konkretisierung der 
von der Deutschen Bundespost wahrzunehmenden 
Aufgaben der Träger der Rentenversicherung erfolgte 
bisher nach § 1296 Abs. 2 RVO, § 73 Abs. 2 AVG in 
Form einer Allgemeinen Verwaltungsvorschrift. Sie 
soll aus rechtsstaatlichen Erwägungen künftig in 
Form einer Rechtsverordnung erfolgen. 

Nummer 2 ermöglicht im Hinblick auf das erhebliche 
Finanzvolumen der Vorschüsse, die die Träger der 
Rentenversicherung der Deutschen Bundespost für 
die Auszahlung der Renten zur Verfügung zu stellen 
haben, eine nähere Bestimmung der Höhe und Fällig-
keit der Vorschußzahlungen. Auch hier soll künftig 
eine Rechtsverordnung an die Stelle der in § 1394 
Satz 2 RVO, § 117 Abs. 2 AVG vorgesehenen Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift treten. 

Die in Nummer 3 vorgesehene nähere Bestimmung 
der Vergütung der Deutschen Bundespost und der 
darauf zu zahlenden Vorschüsse entspricht und ver- 
deutlicht § 1296 Abs. 3 RVO, § 73 Abs. 3 AVG. 

ZUM DRITTEN UNTERABSCHNITT 

Berechnungsgrundsätze 

Zu § 122 — Allgemeine Berechnungsgrundsätze 

Die Vorschrift bestimmt die allgemeinen Berech-
nungsgrundsätze über die Anzahl der zu ermittelnden 
Dezimalstellen, das Verfahren bei Rundungen und 
den Grundsatz „Multiplikation geht vor Division". 
Diese Grundsätze sind größtenteils schon bisher an-
gewandt worden, wobei jetzt jedoch eine einheitliche 
Handhabung bei allen Versicherungsträgern sicher-
gestellt ist. 

Zu § 123 — Berechnung von Zeiten 

Die Vorschrift legt wie bisher fest, daß ein Kalender-
monat, der nur zum Teil mit rentenrechtlichen Zeiten 
belegt ist, als voller Monat zählt. Darüber hinaus wird 
der in Jahren zu bestimmende Zeitraum festgelegt; er 
umfaßt für jedes zu berücksichtigende Jahr zwölf Mo-
nate. 

Auf die bisherige Umrechnung von Wochen in Mo

-

nate wurde verzichtet, weil eine solche Pauschalie- 
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rung zu nicht mehr zu rechtfertigenden Ergebnissen 
führt. Nunmehr ist sichergestellt, daß Beiträge, die 
nach dem bis 1956 geltenden Recht in der Rentenver-
sicherung der Arbeiter als Wochenbeiträge gezahlt 
sind, ebenso angerechnet werden wie gleich hohe 
Beiträge zur Angestelltenversicherung nach dem frü-
heren Beitragsmarkenverfahren und wie Beiträge, die 
seit 1942 im Lohnabzugsverfahren gezahlt werden. 

Darüber hinaus ist sichergestellt, daß Kalendermo-
nate, für die Beiträge gezahlt sind und in denen bei-
tragsfreie Zeiten begonnen haben, als Kalendermo-
nate mit beitragsgeminderten Zeiten berücksichtigt 
werden können. 

Im übrigen wird eindeutig bestimmt, daß bei einer 
zeitlich begrenzten Berücksichtigung von Zeiten die 
Kalendermonate in der Anfangszeit von Bedeutung 
sind. 

Zu § 124 — Berechnung von Geldbeträgen 

Die Vorschrift legt fest, welche Berechnungsweise bei 
der Ermittlung von Geldbeträgen anzuwenden ist. 
Geldbeträge im Sinne dieser Vorschrift sind dabei 
nicht nur Monatsrenten, sondern z. B. auch Arbeits-
entgelte. Die Vorschrift hat insbesondere auch in den 
Fällen Bedeutung, in denen Beiträge zusammenge-
faßt worden sind und eine konkrete zeitliche Zuord-
nung nicht mehr möglich ist. 

Zu § 125 — Berechnung von Durchschnittswerten 
und Rententeilen 

Die Vorschrift bestimmt die Berechnung von Durch-
schnittswerten. Darüber hinaus wird geregelt, wie 
Rententeile für einzelne Zeitabschnitte zu ermitteln 
sind. 

ZUM DRITTEN KAPITEL 
Organisation 

ZUM ERSTEN ABSCHNITT 
Allgemeine Zuständigkeitsaufteilung 

Zu § 126 — Zuständigkeit der 
Rentenversicherungsträger 

Die Vorschrift nennt die drei Versicherungszweige 
und ihre jeweiligen Versicherungsträger. 

Zu § 127 — Zuständigkeit für Versicherte und 
Hinterbliebene 

Diese Vorschrift enthält eine allgemeine Zuständig-
keitsregelung, die im wesentlichen dem geltenden 
Recht entspricht. Durch die Aufstellung von Grund-
sätzen ergeben sich jedoch gewisse Vereinfachun-
gen. 

In Absatz 1 ist geregelt, daß sich die Zuständigkeit der 
einzelnen Rentenversicherungsträger nach der A rt  

der versicherten Beschäftigung oder selbständigen 
Tätigkeit richtet. Die Zuständigkeit bleibt grundsätz-
lich auch nach Aufgabe der Beschäftigung oder Tätig-
keit erhalten, solange nicht eine andere ausschließli-
che Zuständigkeit begründet wird. Bei einem gestell-
ten Leistungsantrag bleibt der Versicherungsträger 
für die Durchführung dieses Verfahrens selbst dann 
zuständig, wenn zwischenzeitlich ein anderer Träger 
zuständig wird, damit durch einen Zuständigkeits-
wechsel das Verfahren nicht verzögert wird. 

Absatz 2 enthält eine Regelung für Hinterbliebene. 

Absatz 3 umschreibt als Auffangtatbestand die Zu-
ständigkeit der Bundesversicherungsanstalt für An-
gestellte, jedoch kann auch eine Versicherung bei der 
örtlich zuständigen Landesversicherungsanstalt be-
antragt werden. 

Absatz 4 läßt insbesondere in bezug auf die Kontofüh-
rung abweichende Zuständigkeitsregelungen zu. 

ZUM ZWEITEN ABSCHNITT 

Rentenversicherung der Arbeiter 

Zu § 128 — Versicherungsträger 

Die Vorschrift nennt die Träger der Rentenversiche-
rung der Arbeiter: die Landesversicherungsanstalten, 
die Bundesbahn-Versicherungsanstalt und die See-
kasse. 

Zu § 129 — Beschäftigte 

Die Vorschrift regelt in Übereinstimmung mit dem 
geltenden Recht, daß für die als Arbeiter oder zur Aus-
bildung für den Beruf eines Arbeiters Beschäftigten 
grundsätzlich die örtlich zuständige Landesversiche-
rungsanstalt oder eine Sonderanstalt zuständig ist. 

Zu § 130 — Selbständig Tätige 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß für versicherte Hausgewerbetreibende 
und Handwerker die Landesversicherungsanstalten 
zuständig sind. Für Küstenschiffer und Küstenfischer 
ist die Seekasse zuständig. 

Zu § 131 — Örtliche Zuständigkeit der 
Landesversicherungsanstalten 

In Übereinstimmung mit dem geltenden Recht bleibt 
wegen der versichertennahen Betreuung vorrangig 
der Wohnsitz des Versicherten maßgebend. Falls 
mehrere Hinterbliebene vorhanden sind, wird durch 
verschiedene Regelungen erreicht, daß nur eine Lan-
desversicherungsanstalt zuständig ist. 
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Zu § 132 — Sonderzuständigkeit der Seekasse 
für Leistungen 

Entsprechend dem geltenden Recht ist die Seekasse 
als Träger der Rentenversicherung der Arbeiter auch 
dann für die im Zweiten Kapitel genannten Leistun-
gen und Beitragserstattungen zuständig, wenn min-
destens für fünf Jahre Beiträge an sie entrichtet wor-
den sind. 

ZUM DRITTEN ABSCHNITT 
Rentenversicherung der Angestellten 

Zu § 133 — Versicherungsträger 

Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ist 
entsprechend dem geltenden Recht Träger der Ren-
tenversicherung der Angestellten. 

Zu § 134 — Beschäftigte 

Die Vorschrift regelt in Übereinstimmung mit dem 
geltenden Recht, daß für die als Angestellte oder zur 
Ausbildung für den Beruf eines Angestellten Beschäf-
tigten die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
zuständig ist. 

Absatz 2 übernimmt den geltenden Beg riff des Ange-
stellten. Zur Begriffsbestimmung kann außer den von 
der Rechtsprechung entwickelten Kriterien auch der 
durch Verordnung festgelegte und nicht aufgehobene 
Katalog der näheren Bestimmung von Berufsgruppen 
der Angestelltenversicherung herangezogen wer-
den. 

Zu § 135 — Selbständig Tätige 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht die Zuständigkeit der Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte für bestimmte selbständig tätige 
versicherungspflichtige Personen. 

Zu § 136 — Sonderzuständigkeit der Seekasse 

Die Vorschrift gestaltet im Interesse der Rechtsklar-
heit und Rechtssicherheit die bisher in einer Verein-
barung zwischen der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte und der Seekasse geregelte Möglichkeit, 
die Durchführung der Versicherung für die in der See-
fahrt beschäftigten Angestellten und die Seelotsen 
der Seekasse zu übertragen, als gesetzlichen Auftrag 
der Seekasse aus. Für Leistungen ist die Seekasse 
zuständig, wenn ein Beitrag an diesen Versicherungs-
träger gezahlt worden ist oder ein Beitrag aufgrund 
einer Beschäftigung als Angestellter in der Seefahrt 
oder als Seelotse gezahlt worden ist, was dem beste-
henden Rechtszustand entspricht. 

ZUM VIERTEN ABSCHNITT 
Knappschaltliche Rentenversicherung 

Zu § 137 — Versicherungsträger 

Die Bundesknappschaft ist entsprechend dem gelten-
den Recht Träger der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung. 

Zu § 138 — Beschäftigte 

Die Vorschrift entspricht grundsätzlich dem gelten-
den Recht. 

Nummer 2 steht im Zusammenhang mit der Definition 
knappschaftlicher Arbeiten im folgenden Paragra-
phen. Die Einschränkung, daß die Bundesknapp-
schaft für Beschäftigte nur zuständig ist, wenn diese 
knappschaftliche Arbeiten ausschließlich oder über-
wiegend verrichten, entspricht dem Regelungsinhalt 
von § 1 der Verordnung über knappschaftliche Arbei-
ten vom 11. Februar 1933. Nur gelegentliche oder 
geringfügige knappschaftliche Arbeiten eines nicht 
bergbaulichen Unternehmens sollen auch künftig 
eine Zuständigkeit der Bundesknappschaft nicht be-
gründen. 

Zu § 139 — Knappschaftfiche Bet riebe und Arbeiten 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

Zu § 140 — Nachversicherung 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß versicherungsfreie Beschäftigte der Bun-
desknappschaft bei ihrem Ausscheiden in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung nachversichert wer-
den. 

Die von der Rechtsprechung vorgenommene analoge 
Anwendung dieses Grundsatzes auf ehemalige Be-
schäftigte bei den Bergämtern, Oberbergämtern und 
bergmännischen Prüfstellen ist jetzt gesetzlich nor-
miert worden. 

Zu § 141 — Sonderzuständigkeit für Leistungen 

Entsprechend dem geltenden Recht ist die Bundes-
knappschaft für die im Zweiten Kapitel genannten 
Leistungen und Beitragserstattungen zuständig, 
wenn die Versicherten die allgemeine Wartezeit von 
fünf Jahren insbesondere mit Beitragszeiten in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung erfüllt oder 
vorzeitig erfüllt haben. 
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Zu § 142 — Besonderheit bei der Durchführung der 
Versicherung und bei den Leistungen 

Diese Vorschrift steht im Zusammenhang mit der all-
gemeinen Zuständigkeitsregelung, wonach die Bun-
desknappschaft auch nach Aufgabe einer knapp-
schaftlichen Beschäftigung solange für Versicherte 
zuständig bleibt, bis ein anderer Versicherungsträger 
ausschließlich zuständig wird. Für die Versicherung 
der genannten Personen und die Leistungen sind 
grundsätzlich die Vorschriften maßgebend, die für die 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
gelten. 

Ist jedoch im letzten Jahr vor Beginn einer Kinderer-
ziehung, eines Wehr- oder Zivildienstes oder eines 
Vorruhestandsgeld- oder Sozialleistungsbezugs der 
letzte Beitrag aufgrund einer knappschaftlichen Be-
schäftigung gezahlt worden, werden diese Zeiten in 
der knappschaftlichen Rentenversicherung berück-
sichtigt. 

ZUM FÜNFTEN ABSCHNITT 
Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

Zu § 143 — Zuständigkeit für Mehrfachversicherte 

Die Zuständigkeit des Rentenversicherungsträgers 
für Mehrfachversicherte soll sich nach dem zuletzt 
gezahlten Beitrag richten. 

Sind zuletzt Beiträge an mehrere Versicherungsträger 
gezahlt, ist — abweichend vom gegenwärtigen Recht 
— für die Zuständigkeit eine bestimmte Reihenfolge 
vorgeschrieben. Die Reihenfolge ergibt sich aus den 
gefundenen Zuständigkeitsregelungen, insbesondere 
hinsichtlich der Sonderzuständigkeiten. 

ZUM SECHSTEN ABSCHNITT 
Bedienstete der Versicherungsträger 

Zu § 144 — Bundesunmittelbare 
Versicherungsträger 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 145 — Bundesbahn-Versicherungsanstalt 
und Seekasse 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 146 — Landesunmittelbare Versicherungs-
träger 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM SIEBTEN ABSCHNITT 

Datenstelle 

Zu § 147 — Datenstelle 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

ZUM VIERTEN KAPITEL 

Finanzierung 

ZUM ERSTEN ABSCHNITT 
Finanzierungsgrundsatz und 
Rentenversicherungsbericht 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 

Umlageverfahren 

Zu § 148 — Umlageverfahren 

Mit dieser Vorschrift wird das Finanzierungsverfah-
ren der Rentenversicherung festgelegt und die A rt 

 ihrer Einnahmen beschrieben. 

Bei wirtschaftlicher Betrachtungsweise ist die Renten-
versicherung immer nach dem Umlageverfahren fi-
nanziert worden; gleichwohl ist dieser Sachverhalt 
vielen Versicherten nicht bewußt geworden. Ziel der 
Vorschrift ist es daher auch, den Versicherten diesen 
Sachverhalt zu verdeutlichen. 

Absatz 2 trägt der unterschiedlichen Finanzierungs-
struktur in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten einerseits und der knappschaftlichen 
Rentenversicherung andererseits Rechnung. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Rentenversicherungsbericht und Sozialbeirat 

Zu § 149 — Rentenversicherungsbericht 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht für den Rentenanpassungsbericht. Anders 
als im geltenden Recht erfolgt die Rentenanpassung 
künftig aufgrund einer Rechtsverordnung; gleichwohl 
ist eine regelmäßige Information der gesetzgebenden 
Körperschaften und der Öffentlichkeit über die künf-
tige Entwicklung in der Rentenversicherung erforder-
lich. Es wird klargestellt, daß die vorgelegten 15jähri-
gen Vorausberechnungen wie bisher ausschließlich 
Modellcharakter haben und keine Prognose der künf-
tigen Entwicklung sind. 

Darüber hinaus soll der Rentenversicherungsbericht 
auch über die voraussichtliche finanzielle Entwick-
lung der Rentenversicherung im mittelfristigen Zeit-
raum informieren. Als Grundlage hierfür soll die je-
weilige aktuelle Einschätzung der mittelfristigen 
Wirtschaftsentwicklung durch die Bundesregierung 
dienen. 
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Wegen der unterschiedlichen Finanzierung der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
einerseits und der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung andererseits ist eine getrennte Darstellung der 
Entwicklung in diesen Zweigen erforderlich. 

Die vorgesehene Berichtspflicht der Bundesregierung 
zu den Auswirkungen der im Jahre 2001 beginnenden 
Anhebung der Altersgrenzen gewährleistet eine 
rechtzeitige und regelmäßige Unterrichtung der ge-
setzgebenden Körperschaften. Die Daten zur Beurtei-
lung der Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt werden 
von der Bundesanstalt für Arbeit zur Verfügung ge-
stellt. Der Bericht ermöglicht, daß die Entscheidung 
über die Anhebung der Altersgrenzen unter Berück-
sichtigung der sie bestimmenden Einflußfaktoren ggf. 
überprüft werden kann. 

Der Rentenversicherungsbericht ist bis zum 31. Juli 
eines jeden Jahres den gesetzgebenden Körperschaf-
ten vorzulegen, weil er als Grundlage für die Beurtei-
lung der notwendigen Beitragssatzanpassung dienen 
soll, die bis zum 30. September zu erfolgen hat. 

Zu § 150 — Aufgabe des Sozialbeirats 

Die Vorschrift sieht vor, daß der Sozialbeirat die Auf-
gabe erhält, ein Gutachten zu den Ergebnissen des 
Rentenversicherungsberichts vorzulegen. Dem So-
zialbeirat bleibt es darüber hinaus unbenommen, wie 
in der Vergangenheit auch künftig als unabhängiges 
Sachverständigengremium zu Fragen der Rentenver-
sicherung Stellungnahmen zu erarbeiten und diese 
den gesetzgebenden Körperschaften zuzuleiten. 

Dem bisherigen Verfahren folgend ist das Gutachten 
des Sozialbeirats zusammen mit dem Rentenversiche-
rungsbericht den gesetzgebenden Körperschaften zu-
zuleiten. 

Zu § 151 — Zusammensetzung des Sozialbeirats 

Die Vorschrift entspricht g rundsätzlich dem gelten-
den Recht. Vertreter der gesetzlichen Unfallversiche-
rung brauchen künftig jedoch nicht mehr im Sozial-
beirat vertreten zu sein. Der Grund dafür ist die Tat-
sache, daß die Anpassung der Geldleistungen in der 
Unfallversiche rung wie die Anpassung der Renten 
durch eine Verordnung der Bundesregierung erfolgen 
soll und daher eine gutachtliche Stellungnahme zu 
der Rentenanpassung nicht mehr erforderlich ist. Wie 
der Rentenversicherungsbericht ist daher auch die 
Stellungnahme des Sozialbeirats künftig auf die kurz-, 
mittel- und langfristige Finanzentwicklung der Ren-
tenversicherung auszurichten. Gleichwohl soll an der 
zahlenmäßigen Zusammensetzung des Sozialbeirats 
nichts verändert werden. Um dies zu gewährleisten, 
soll die Rentenversicherung zusätzlich je einen Ver-
treter der Versicherten und der Arbeitgeber in den 
Sozialbeirat entsenden, die vom Vorstand des Ver-
bandes Deutscher Rentenversicherungsträger vorzu-
schlagen sind. Im Übergangsrecht ist vorgesehen, daß 
die von der Unfallversicherung benannten Mitglieder 
zum 31. Dezember 1991 aus dem Sozialbeirat aus-
scheiden. 

ZUM ZWEITEN ABSCHNITT 
Beiträge und Verfahren 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 
Beiträge 

ZUM ERSTEN TITEL 
Allgemeines 

Zu § 152 — Grundsatz 

In der Vorschrift wird definiert, in welcher Weise und 
mit welcher Begrenzung Beiträge erhoben werden. 
Eine vergleichbare Vorschrift gibt es im bisherigen 
Recht nicht. 

Zu § 153 Beitragssätze 

Ein Kernelement der künftigen Finanzierungsrege-
lungen der Rentenversicherung ist die Festlegung der 
Beitragssätze, die in einem sich selbst regulierenden 
System nicht, wie dies in der Vergangenheit der Fall 
war, durch forme lles Gesetz, sondern künftig durch 
eine Verordnung erfolgen soll. Dies stellt eine 
schnelle und flexible Anpassung der Beitragssätze an 
die finanziellen Erfordernisse des Umlageverfahrens 
in der Rentenversicherung sicher. 

Die Vorschrift bestimmt, daß der Beitragssatz so fest-
zulegen ist, daß am Ende des auf die Festsetzung fol-
genden Kalenderjahres eine Schwankungsreserve in 
Höhe einer Monatsausgabe erreicht wird. Da jede 
Änderung des Beitragssatzes unmittelbar auch auf die 
Höhe des Bundeszuschusses und über die Verände-
rung der Nettoquote auch auf die Höhe des Anpas-
sungssatzes bei den Renten wirkt, ist eine gleichge-
wichtige Verteilung von Belastungsveränderungen 
gewährleistet. 

Absatz 2 stellt sicher, daß jede Änderung des Bei-
tragssatzes im Bereich der Rentenversicherung der 
Arbeiter und der Angestellten im gleichen Verhältnis 
in der knappschaftlichen Rentenversicherung nach-
vollzogen wird. Aus Gründen der Praktikabilität soll 
der Beitragssatz in der knappschaftlichen Rentenver-
sicherung bei Änderungen nur für das betreffende 
Kalenderjahr jeweils auf eine volle Dezimalstelle auf-
gerundet werden. 

Zu § 154 — Beitragsbemessungsgrenzen 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Aller-
dings wird bei der Fortschreibung der Beitragsbemes-
sungsgrenzen nicht mehr wie bisher die Veränderung 
der Entgelte in einem Dreijahresdurchschnitt zu-
grunde gelegt. Für die Fortschreibung soll vielmehr 
wie bei allen anderen Fortschreibungsregelungen die 
Veränderung der Entgelte lediglich eines Jahres ge-
genüber dem jeweiligen Vorjahr maßgeblich sein. 
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Zu § 155 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift enthält die Ermächtigungen für die 
Bundesregierung bzw. den Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung, die Beitragssätze bzw. die Bei-
tragsbemessungsgrenzen durch Rechtsverordnung zu 
bestimmen und die Anlage 2 um die neuen Beitrags-
bemessungsgrenzen zu ergänzen. 

ZUM ZWEITEN TITEL 
Beitragsbemessungsgrundlagen 

Zu § 156 — Grundsatz 

Die Vorschrift bestimmt für Versicherungspflichtige 
und für freiwillig Versicherte die Bemessungsgrund-
lage für die Ermittlung der an die Rentenversicherung 
zu zahlenden Beiträge. 

Zu § 157 — Beitragspflichtige Einnahmen 
Beschäftigter 

Die Vorschrift bestimmt für Beschäftigte, welche Ein-
nahmen der Beitragsbemessung zugrunde zu legen 
sind; die Vorschrift entspricht inhaltlich weitgehend 
dem geltenden Recht. 

In Nr. 1 wird abweichend von der bisherigen Rege-
lung die Mindesthöhe der beitragspflichtigen Einnah-
men von solchen Auszubildenden bestimmt, die un-
entgeltlich beschäftigt werden. Zu diesem Personen-
kreis sind insbesondere auch Praktikanten zu zählen. 
Diese Regelung, die inhaltlich dem geltenden Recht 
entspricht, ist bisher in den rentenversicherungsrecht-
lichen Regelungen nicht ausdrücklich enthalten; sie 
ergibt sich vielmehr aus der generellen Verweisung 
auf die Regelungen der RVO zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung. Auf der Grundlage einer Entschei-
dung des Reichsversicherungsamtes (GE des RVA 
Nr. 2266 vom 16.10.1916) war in den Satzungen der 
Krankenkassen der Grundlohn für unentgelt lich be-
schäftigte Lehrlinge auf 30 DM im Monat festgesetzt 
worden. Da sich künftig die Berechnung der durch 
dieses Gesetzbuch bestimmten fiktiven beitrags-
pflichtigen Einnahmen nach der Bezugsgröße richtet, 
wird die Mindesthöhe der beitragspflichtigen Einnah-
men an diese Größe und an deren Dynamik angebun-
den. 

Die Vorschrift enthält in Nr. 2 auch eine Regelung für 
Behinderte, die nicht bereits als Arbeitnehmer durch 
Nr. 1 erfaßt werden. Der als beitragspflichtige Ein-
nahme der Beitragsberechnung zugrunde zu legende 
Mindestbetrag wird für Behinderte abweichend von 
§ 8 des Gesetzes über die Sozialversicherung Behin-
derter (SVBG) auf 80 % der Bezugsgröße nach § 18 
SGB IV angehoben. Damit wird die Ermittlung von 
Entgeltpunkten für Zeiten in Behinderteneinrichtun-
gen auf der Grundlage von etwa 75 % des Durch-
schnittsentgelts angestrebt. Diese Mindestsicherung 
entspricht damit auch der sozialen Sicherung von 
Wehr- und Zivildienstleistenden. Die Regelungen des 
SVBG können aufgehoben werden. 

Nummer 4 knüpft die Versicherungspflicht des dort 
genannten Personenkreises entsprechend dem gel-
tenden Recht (§ 1227 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5, § 1385 Abs. 3 
Buchstabe c RVO; § 2 Abs. 1 Nr. 7, § 112 Abs. 3 Buch-
stabe c AVG) an die Zahlung von Mindestbeiträgen, 
die sich an der Mindestbeitragsbemessungsgrund-
lage für die Nachversicherung (§ 176 Abs. 3) orientie-
ren. 

Zu § 158 — Sonderregelungen für beitragspflichtige 
Einnahmen Beschäftigter 

Absatz 1, Absatz 2 und Absatz 3 entsprechen dem 
geltenden Recht (§ 1385 Abs. 3 a RVO; § 1400 Abs. 2 
RVO i. V. m. §§ 232, 233 SGB V). 

Die in Absatz 3 enthaltene Regelung für Personen, die 
ehrenamtlich tätig sind, wird in Absatz 4 erweitert 
und auf Personen ausgedehnt, die keine Arbeitneh-
mer gewesen sind und nunmehr eine versicherungs-
pflichtige ehrenamtliche Beschäftigung aufnehmen. 
Für diesen Personenkreis besteht künftig die Möglich-
keit, auf Antrag ein gegenüber ihrem tatsächlich er-
zielten Arbeitsentgelt höheres Arbeitsentgelt bis zur 
Beitragsbemessungsgrenze versichern zu lassen. Die 
auf der Grundlage dieses frei bestimmbaren Arbeits-
entgelts gezahlten Beiträge gelten als rechtzeitig ge-
zahlte Pflichtbeiträge. Der Zweck dieser Regelung 
liegt darin, freiwillig Versicherte, die bisher Höchst-
beiträge zur Rentenversicherung zahlen konnten und 
durch die Übernahme einer versicherungspflichtigen 
ehrenamtlichen Beschäftigung ein niedrigeres bei-
tragspflichtiges Entgelt erzielen, nicht schlechter zu 
stellen, als sie ohne die Übernahme des Ehrenamtes 
stehen würden. 

Zu § 159 — Einmalig gezahltes Arbeitsentgelt als 
beitragspflichtige Einnahmen 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht (§ 1400 
Abs. 2 RVO i. V. m. § 227 SGB V). 

Zu § 160 — Beitragspflichtige Einnahmen 
selbständig Tätiger 

Die Vorschrift entspricht in Absatz 1 in den Nummern 
2 bis 6 und in Absatz 2 dem geltenden Recht. 

Abweichend vom geltenden Recht wird in Absatz 1 
Nr. 1 für selbständig Tätige, die durch die Regelungen 
in den Nummern 2 bis 4 und in Absatz 2 nicht erfaßt 
werden, ein Arbeitseinkommen in Höhe der Bezugs-
größe als ein der Beitragsberechnung zugrunde zu 
legendes Regeleinkommen bestimmt. Dadurch wird 
für selbständig Tätige, die der Versicherungspflicht 
unterliegen, grundsätzlich ein Regelbeitrag einge-
führt. Dem Versicherten bleibt jedoch der Nachweis 
eines niedrigeren oder höheren Arbeitseinkommens 
und damit die Zahlung niedrigerer bzw. höherer Bei-
träge möglich. Mit der Einführung des Regelbeitrages 
wird für die Träger der Rentenversicherung eine aus-
reichende Vollstreckungsgrundlage geschaffen. Zu 
den selbständig Tätigen im Sinne des Gesetzbuches 
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sind künftig auch die Handwerker zu zählen, die bis-
her schon einen Regelbeitrag zahlen mußten. Die gel-
tenden Sonderregelungen des Handwerkerversiche-
rungsgesetzes entfallen. 

Absatz 1 Satz 2 ermöglicht auf Antrag dem Selbstän-
digen, maximal für vier Kalenderjahre den halben 
Regelbeitrag zu zahlen, um die Bedingungen für Exi-
stenzgründungen in den Anfangsjahren zu erleich-
tern . 

Zu § 161 — Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger 
Versicherter 

Abweichend vom geltenden Recht werden für Wehr-
und Zivildienstleistende (Nr. 1) die der Beitragsbe-
rechnung zugrunde zu legenden fiktiven beitrags-
pflichtigen Einnahmen auf 80 % der Bezugsgröße 
nach § 18 SGB IV bestimmt; für diesen Personenkreis 
wird damit die Ermittlung von Entgeltpunkten auf der 
Grundlage von etwa 75 % des Durchschnittsentgelts 
gewährleistet. 

Eine weitere Abweichung liegt in der Bestimmung der 
beitragspflichtigen Einnahmen der Bezieher von 
Lohnersatzleistungen (Nr. 2). Diese Regelung ist er-
forderlich, da nach neuem Recht die auf den Lohner-
satzleistungen beruhenden Beitragszahlungen als 
normale Pflichtbeitragszahlungen gewertet wer-
den. 

Diese Regelung macht eine entsprechende Folgeän-
derung für Personen erforderlich, die ohne Anspruch 
auf Krankengeld in der Krankenversicherung versi-
chert sind (Nr. 5), die sich im übrigen grundsätzlich an 
die Regelung in § 1385 b Abs. 2 RVO (§ 112 b Abs. 2 
AVG) anlehnt. 

Ansonsten entspricht die Vorschrift dem geltenden 
Recht. 

Zu § 162 — Freiwillig Versicherte 

Durch die Festlegung der Mindestbeitragsbemes-
sungsgrundlage bestimmt die Vorschrift den Rahmen, 
in dem die freiwillig Versicherten den ihrer Beitrags-
berechnung zugrunde zu legenden Geldbetrag frei 
bestimmen können. 

ZUM DRITTEN TITEL 
Verteilung der Beitragslast 

Zu § 163 — Beitragstragung bei Beschäftigten 

Die Vorschrift entspricht materiell-rechtlich dem gel-
tenden Recht. Sie ist im wesentlichen dem § 1385 
Abs. 4 RVO (§ 112 Abs. 4 AVG) nachgebildet. 

Die in Absatz 1 Nr. 2 enthaltene Regelung für Behin-
derte entspricht dem geltenden Recht im SVBG. An-
derungen im Wortlaut dienen der Harmonisierung mit 
anderen Vorschriften. 

In Absatz 3 ist bestimmt, daß die in der knappschaft- 
lichen Rentenversicherung versicherten Arbeitneh- 

mer die Beiträge in derselben Höhe wie die Arbeit-
nehmer in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten zu tragen haben. Ähnlich den bisher 
geltenden Sonderregelungen wird damit den sich aus 
den unterschiedlichen Beitragssätzen und Beitragsbe-
messungsgrenzen in der Rentenversicherung der Ar-
beiter und der Angestellten sowie in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung ergebenden Besonderhei-
ten Rechnung getragen. 

Zu § 164 — Beitragstragung bei selbständig Tätigen 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 165 — Beitragstragung bei sonstigen 
Versicherten 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Beitragsbemessungsgrundlage für Bei-
träge für den Bezug von Sozialleistungen ist 80 vom 
Hundert des der Leistung zugrunde liegenden Ar-
beitsentgelts. Wie nach geltendem Recht sind nach 
Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe a die Leistungsbezieher an 
den Beiträgen für das Kranken- oder Verletztengeld 
jedoch nur insoweit beteiligt, als ihr Beitragsanteil der 
Hälfte des Beitrags auf der Basis der Leistung ent-
spricht. Den restlichen Anteil des Beitrags trägt der 
Leistungsträger. Haben Leistungsbezieher lediglich 
ein Arbeitsentgelt bezogen, welches die Geringver-
dienergrenze nicht übersteigt, sind die Beiträge künf-
tig von den Leistungsträgern allein zu tragen. Die Lei-
stungsbezieher werden insoweit nicht anders behan-
delt als Arbeitnehmer. 

Absatz 2 entspricht der Regelung über die Beitrags-
tragung der in der knappschaftlichen Rentenversiche-
rung versicherten Beschäftigten. 

Zu § 166 — Freiwillig Versicherte 

Diese aus systematischen Gründen eingeführte Vor-
schrift hat lediglich klarstellenden Charakter. 

Zu § 167 — Arbeitgeberanteil bei 
Versicherungsfreiheit 

Wie schon im geltenden Recht (§ 1386 RVO, § 113 
AVG) sollen durch die Regelung Wettbewerbsvorteile 
bei Arbeitgebern verhindert werden, die Rentner oder 
Versorgungsbezieher oder diesen vergleichbare Per-
sonen, die versicherungsfrei sind, beschäftigen. Diese 
Arbeitgeber sollen so gestellt werden, als wenn sie 
jemanden beschäftigten, für den Beiträge an die Ren-
tenversicherung abzuführen wären. In bezug auf Be-
schäftigte, die ein Arbeitsentgelt in Höhe bis zur Ge-
ringverdienergrenze beziehen, entspricht die Rege-
lung der Auslegung des geltenden Rechts durch die 
Praxis. 
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ZUM VIERTEN TITEL 
Zahlung der Beiträge 

Zu § 168 — Grundsatz 

Diese Vorschrift verdeutlicht, daß grundsätzlich nur 
derjenige Beitragsschuldner ist, der die Beiträge zu 
tragen hat. 

Zu § 169 — Beitragszahlung aus dem Arbeitsentgelt 

Mit dem Gesetz über die Einordnung der Meldevor-
schriften und den Einzug des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags in das Sozialgesetzbuch werden die 
Vorschriften über das Meldeverfahren sowie die Bei-
tragsabführung für versicherungspflichtig Beschäf-
tigte bereits in das Sozialgesetzbuch übernommen, so 
daß in Absatz 1 die Verweisung auf die entsprechen-
den Vorschriften des Vierten Buches genügt. Dies 
gilt auch für versicherungspflichtige Hausgewer-
betreibende, da sie den Beschäftigten gleichgeste llt 
sind. 

In Absatz 2 wird bestimmt, daß die Regelungen über 
die Beitragszahlung auch bei Personen anzuwenden 
sind, die den versicherungspflichtigen Beschäftigten 
vergleichbar sind. 

Absatz 3 regelt, wer bei diesen Personen als Arbeitge-
ber anzusehen ist. 

Zu § 170 — Beitragszahlung bei Künstlern und 
Publizisten 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht (§ 126 
a AVG). 

Zu § 171 — Beitragszahlung und Abrechnung bei 
Bezug von Sozialleistungen 

Absatz 1 entspricht der Regelung in § 1385 b Abs. 1 
RVO (§ 112 b Abs. 1 AVG). 

Absatz 2 entspricht § 1385 b Abs. 1 (§ 112 b Abs. 1 
AVG) i.V.m. § 1385 a Satz 4 RVO (§ 112 a AVG). 

Absatz 3 fingiert die Beitragszahlung bei Bezug einer 
Sozialleistung, um zu vermeiden, daß der Träger der 
Rentenversicherung als gleichzei tiger Rehabilita-
tionsträger an sich selbst Beiträge zahlen muß. 

Zu § 172 — Beitragszahlung von Pflegepersonen 

Diese Vorschrift ist neu; sie enthält die Regelungen, 
die die Möglichkeiten zur sozialen Absicherung von 
Pflegepersonen in der Rentenversicherung verbes-
sern. Geringfügige Pflegedienstleistungen werden 
von der Regelung nicht erfaßt, da bei einem solchen 
Pflegeaufwand in aller Regel ein sozialpolitisches Be-
dürfnis für eine Sonderregelung nicht besteht. Bezüg-
lich des Inhalts der Regelung in den Absätzen 1 und 2 
wird auf den Allgemeinen Teil der Begründung zum 

Kapitel „Versicherungsbedingungen für ehrenamtli-
che Pflegepersonen" verwiesen. 

Nach Absatz 3 finden die Absätze 1 und 2 auch dann 
Anwendung, wenn die Pflegeperson aus persönlichen 
Gründen vorübergehend die Pflegeleistung nicht er-
bringen kann. Neben dem Jahresurlaub oder einer 
Krankheit können solche Gründe z. B. eine Entbin-
dung oder Kur sein. 

Da den Rentenversicherungsträgern eine Überprü-
fung des Vorliegens einer Schwerpflegebedürftigkeit 
und der tatsächlichen Pflegeleistung selbst nicht mög-
lich ist, bestimmt die Regelung in Absatz 4, daß die 
Versicherten selbst den Nachweis der versicherungs-
rechtlichen Voraussetzungen mit Hilfe der in Satz 2 
genannten Bescheinigungen zu erbringen haben. 
Darüber hinaus obliegt es den Rentenversicherungs-
trägern im Rahmen des Amtsermittlungsgrundsatzes 
die Voraussetzungen einer eingeschränkten Beschäf-
tigung i. S. d. Absatzes 2 zu überprüfen. 

Zu § 173 — Verordnungsermächtigung 

Absatz 1 entspricht § 1385 Abs. 5 Satz 2 RVO (§ 112 
Abs. 5 Satz 2 AVG). 

Absatz 2 entspricht §§ 1387 Abs. 3, 1399 Abs. 5, 1405 
Abs. 1, 1417 RVO (§§ 114 Abs. 3, 121 Abs. 5, 127 
Abs. 1, 139 AVG). 

ZUM FÜNFTEN TITEL 

Erstattungen 

Zu § 174 — Erstattung von Aufwendungen 

Die Regelung des Absatzes 1 entspricht dem gelten-
den Recht und übernimmt die bisher in § 3 Abs. 4 und 
§ 10 Abs. 1 SVBG enthaltenen Erstattungsvorschrif-
ten. Änderungen im Wortlaut dienen der Harmonisie-
rung mit anderen Vorschriften. 

Auch Absatz 2 der Vorschrift entspricht dem gelten-
den Recht; die Regelung war bisher in § 1404 Abs. 2 
RVO enthalten. Durch die Regelung werden Verein-
barungen über eine Erstattung von Beiträgen durch 
den Versicherten bei Versicherungspflicht nach § 4 
Abs. 1 zugelassen. 

Zu § 175 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 10 Abs. 2 
SVBG. Im übrigen wird auf die Begründung zu § 174 
Abs. 1 verwiesen. 
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ZUM SECHSTEN TITEL 
Nachversicherung 

Zu § 176 — Berechnung und Tragung der Beiträge 

Absatz 1 enthält die Grundsatzregelung für die Be-
rechnung der Beiträge. Während § 1402 Abs. 1 RVO , 
§ 124 Abs. 1 AVG auf die Verhältnisse im Zeitpunkt 
des unversorgten Ausscheidens aus der versiche-
rungsfreien Beschäftigung oder des Verlustes der 
Versorgungsbezüge abstellt, soll für die Bemessung 
der Nachversicherungsbeiträge künftig das Recht 
maßgebend sein, das im Zeitpunkt des Eintritts der 
Voraussetzungen für die Nachversicherung (§ 8 
Abs. 2), d. h. im Falle eines Aufschubs im Zeitpunkt 
des Wegfalls der Aufschubgründe, gilt. Dies soll zu-
sammen mit der in Absatz 4 vorgesehenen Aktualisie-
rung der Beitragsbemessungsgrundlage dazu beitra-
gen, daß der Solidargemeinschaft der Versicherten 
und Rentner eine angemessene Gegenleistung für die 
zu begründenden Rentenanwartschaften zufließt. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht § 1402 Abs. 2 Satz 1 und 2 
RVO, § 124 Abs. 2 Satz 1 und 2 AVG. Absatz 2 Satz 2 
stellt sicher, daß ein wegen Gewährleistung einer 
Versorgungsanwartschaft versicherungsfreier Be-
schäftiger durch die Erstreckung der Gewährleistung 
nach § 5 Abs. 1 im Falle einer Nachversicherung 
keine Nachteile erleidet. 

Absatz 3 entspricht § 1402 Abs. 2 Satz 3 und 4 RVO, 
§ 124 Abs. 2 Satz 3 und 4 AVG. Die Mindestbeitrags-
bemessungsgrundlage soll sich für Nachversiche-
rungszeiten ab 1. Januar 1992 aus Harmonisierungs-
gründen jedoch nicht mehr an der jeweiligen Bei-
tragsbemessungsgrenze, sondern an der jeweiligen 
Bezugsgröße orientieren. Einmalig gezahltes Arbeits-
entgelt ist wie bisher auf der Jahresbasis zu berück-
sichtigen. Die Regelung für Teilzeitbeschäftigte ent-
spricht der bisherigen Praxis. 

Absatz 4 sieht vor, daß die Beitragsbemessungs-
grundlage und die Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage für die Berechnung der Beiträge abwei-
chend vom geltenden Recht dynamisiert werden. Die 
Berechnung der Beiträge erfolgt bisher nach dem 
Nominalbetrag des früheren Arbeitsentgelts, das 
nicht selten viele Jahre bis Jahrzehnte zurückliegt. 
Dadurch stehen die Beiträge, insbesondere bei weiter 
zurückliegenden Nachversicherungszeiträumen, in 
einem mitunter erheblichen Mißverhältnis zu den da-
durch begründeten Rentenanwartschaften. So wer-
den z. B. für eine monatliche Rentenanwartschaft von 
z. Zt. 50 DM, für die bei einer Nachversicherung im 
Jahre 1989 ca. 9.470 DM Beiträge zu zahlen wären, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis im Jahre 1987 be-
standen hätte, nur ca. 6.260 DM Beiträge gezahlt, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis im Jahre 1977 be-
standen hat. Diese unbef riedigende Situation, die 
letztlich zu Lasten der Solidargemeinschaft geht, ist 
nicht länger vertretbar. Durch die Neuregelung soll 
erreicht werden, daß für alle in ein und demselben 
Jahr erworbene Rentenanwartschaften gleicher Höhe 
grundsätzlich auch Bleichhohe Beiträge zu zahlen 
sind. 

Absatz 5 Satz 1 entspricht dem geltenden Recht, Ab-
satz 5 Satz 2 der Praxis. 

Zu § 177 — Zusammentreffen mit vorhandenen 
Beiträgen 

Absatz 1 entspricht der bisherigen Rechtsprechung 
und Praxis. 

Absatz 2 knüpft an § 1402 Abs. 3 RVO, § 124 Abs. 3 
AVG an. Satz 1 trägt jedoch dem Umstand Rechnung, 
daß das Recht zur Höherversicherung grundsätzlich 
am 1. Januar 1992 endet. Satz 2 ist aus Gründen der 
Gleichbehandlung genereller gefaßt als bisher; der 2. 
Halbsatz ist eine Folgeänderung zu § 176 Abs. 4. 

Zu § 178 — Beitragszahlung bei 
Versorgungsausgleich 

Absatz 1 knüpft an § 1402 Abs. 8 RVO, § 124 Abs. 8 
AVG an. Allerdings wird bei Nachzuversichernden, 
zu deren Lasten ein Versorgungsausgleich durchge-
führt ist, künftig grundsätzlich nicht mehr die Bei-
tragsbemessungsgrundlage und damit der für die 
Rentenberechnung maßgebliche Wert selbst gekürzt, 
weil dies für den Versicherten bei der Bewertung bei-
tragsfreier Zeiten ungerechtfertigte Nachteile und bei 
der Mindestbewertung bei geringem Arbeitsentgelt 
ungerechtfertigte Vorteile mit sich bringen würde. 
Stattdessen werden allein die Nachversicherungs-
beiträge um den sich aus dem Versorgungsausgleich 
ergebenden Anteil gekürzt. Hinsichtlich des vorzu-
nehmenden Abschlags gilt § 75 Abs. 2. 

Absatz 2 übernimmt den Inhalt des § 10 c des Geset-
zes zur Regelung von Härten im Versorgungsaus-
gleich in der Form, daß anstelle der ungekürzten Bei-
träge künftig zusätzlich zu den gekürzten Beiträgen 
— in Verbindung mit den dafür erforderlichen Anga-
ben — Beiträge entsprechend dem Wert der begrün-
deten Rentenanwartschaft gezahlt werden sollen. 

Zu § 179 — Fälligkeit der Beiträge und Aufschub 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen § 1403 
RVO, § 125 AVG. 

Absatz 1 regelt entsprechend dem geltenden Recht 
die Fälligkeit der Nachversicherungsbeiträge. Zu den 
Voraussetzungen für die Nachversicherung gehört 
auch, daß Gründe für einen Aufschub der Beitrags-
zahlung nicht gegeben sind (§ 8 Abs. 2). 

Absatz 2 Nr. 1 entspricht § 1403 Abs. 1 Buchstabe b 
RVO, § 125 Abs. 1 Buchstabe b AVG. Die Regelung 
betrifft nur die Fälle, in denen die Unterbrechung so 
erheblich ist, daß nicht mehr von einem Fortbestand 
des Beschäftigungsverhältnisses ausgegangen wer-
den kann. Bei einer unerheblichen Unterbrechung 
fehlt es bereits an einem Ausscheiden im Sinne des § 8 
Abs. 2 Satz 1. 

Absatz 2 Nr. 2 entspricht § 1403 Abs. 1 Buchstabe a 
und d RVO, § 125 Abs. 1 Buchstabe a und d AVG. 
Einem Bedürfnis der Praxis entsprechend erweitert er 
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die Frist von einem Jahr auf zwei Jahre. Wie bisher 
muß auch künftig zum Zeitpunkt des Auscheidens aus 
der versicherungsfreien Beschäftigung eine hinrei-
chend sichere, auf objektiven Merkmalen beruhende 
Erwartung bestehen, daß der Beschäftigte innerhalb 
der Frist erneut eine Beschäftigung aufnimmt, in der 
er wegen Gewährleistung einer Versorgungsanwart-
schaft versicherungsfrei ist oder von der Versiche-
rungspflicht befreit wird. Ein Aufschub der Beitrags-
zahlung soll jedoch künftig nur noch erfolgen, wenn 
die Zeiten der nachzuversichernden Beschäftigung 
bei der Versorgung aus der anderen Beschäftigung 
berücksichtigt werden. 

Absatz 2 Nr. 3 übernimmt § 1403 Abs. 1 Buchstabe c 
aa RVO, § 125 Abs. 1 Buchstabe c aa AVG. Eine wi-
derrufliche Versorgung ist nur dann als gleichwer tig 
anzusehen, wenn sie der sich aus einer Nachversiche-
rung ergebenden Rente adäquat ist. Die Fälle des 
§ 1403 Abs. 1 Buchstabe c bb RVO, § 125 Abs. 1 Buch-
stabe c bb AVG sind nunmehr bereits bei den Voraus-
setzungen für die Nachversicherung (§ 8 Abs. 2) gere-
gelt. 

Absatz 3 übernimmt § 1403 Abs. 3 RVO, § 125 Abs. 3 
AVG in der Form, in der diese Vorschriften in der Pra-
xis ausgelegt und angewandt werden. 

Absatz 4 Satz 1 entspricht § 1403 Abs. 4 RVO, § 125 
Abs. 4 AVG, soll jedoch die Erteilung der Aufschub-
bescheinigung vereinfachen und damit dazu beitra-
gen, daß die Bescheinigung künftig stets umgehend 
nach der sozialversicherungsrechtlichen Beendigung 
der Beschäftigung erteilt wird. Die mitunter sehr auf-
wendige und im Hinblick auf § 176 Abs. 1 vorläu-
fige Berechnung der einer Nachversicherung in den 
einzelnen Kalenderjahren zugrunde zu legenden bei-
tragspflichtigen Einnahmen soll auf die Fälle be-
schränkt werden, in denen die Beweissicherungs-
funktion der Aufschubbescheinigung auch im Hin-
blick auf eine Berechnung dieser Einnahmen ange-
zeigt ist. Letzeres dürfte sich in der Regel erübrigen, 
wenn die Beschäftigung nach einer Unterbrechung 
für die Zeit eines Wehrdienstes, Zivildienstes, Ent-
wicklungsdienstes oder auch eines Erziehungsur-
laubs wieder aufgenommen werden soll oder wenn 
eine in der Arbeiterrentenversicherung versiche-
rungsfreie Beschäftigung in eine in der Angestellten-
versicherung versicherungsfreie Beschäftigung bei 
demselben Arbeitgeber übergeführt wird. Ob ein Be-
dürfnis für eine Berechnung der beitragspflichtigen 
Einnahmen unter dem Gesichtspunkt der Beweissi-
cherung besteht, können die Beteiligten selbst am 
besten beurteilen. 

Zu § 180 — Zahlung der Beiträge und Wirkung der 
Beitragszahlung 

Die Absätze 1, 3 und 4 entsprechen § 1402 Abs. 6 
RVO, § 124 Abs. 6 AVG. Absatz 2 entspricht § 1402 
Abs. 4 Satz 1 RVO, § 124 Abs. 4 Satz 1 AVG. Die Fik-
tion des Satzes 2 gilt auch für während des Nachver-
sicherungszeitraums vom Arbeitgeber gezahlte frei- 

willige Beiträge im Sinne des § 177 Abs. 2 Satz 2. Die 
Mitteilung nach Satz 4 kann mit einem Versiche-
rungsverlauf verbunden werden, wodurch insbeson-
dere auch eine Überprüfungspflicht der Nachversi-
cherten begründet wird. 

Zu § 181 — Zahlung an eine berufsständische 
Versorgungseinrichtung 

Die Vorschrift entspricht § 124 Abs. 6 a und 6 b AVG. 

ZUM SIEBTEN TITEL 

Versorgungsausgleich 

Zu § 182 — Zahlung von Beiträgen 

Die Absätze 1 bis 3 entsprechen § 1304 a Abs. 6 RVO, 
§ 83 a Abs. 6 AVG, § 96 a Abs. 6 RKG. Absatz 2 ent-
spricht darüber hinaus § 1304 b Abs. 1 RVO, § 83 b 
Abs. 1 AVG und bezieht sich damit auch auf die Fälle 
des § 3 b Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich und des § 10 b die-
ses Gesetzes, künftig § 220 Abs. 2. 

Absatz 4 entspricht der bisherigen Praxis. Die Fiktion 
ist umfassend zu verstehen, d. h. nicht nur in bezug 
auf einen zwischenzeitlich eingetretenen Versiche-
rungsfall, sondern auch in bezug auf eine Erhöhung 
des Beitragssatzes oder des Durchschnittsentgelts. 

Zu § 183 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift knüpft an § 1304 c Abs. 3 RVO, § 83 c 
Abs. 3 AVG, § 96 b RKG an. Sie sieht jedoch vor, daß 
die aus dem Durchschnittsentgelt abgeleiteten Re-
chengrößen zur Durchführung des Versorgungsaus-
gleichs aus Gründen des Sachzusammenhangs künf-
tig zusammen mit der Rechtsverordnung nach § 68 
Abs. 2 bestimmt werden. Durch die Vereinfachung 
der Rentenformel entfällt die Bestimmung der bisher 
noch erforderlichen weiteren Rechengrößen, da sich 
die Ermittlung von Entgeltpunkten aus Rentenan-
wartschaften und umgekehrt aus § 75 ergibt. 

ZUM ACHTEN TITEL 
Berechnungsgrundsätze 

Zu § 184 — Berechnungsgrundsätze 

Die Vorschrift, die bisher wegen der generellen Ver-
weisung auf die beitragsrechtlichen Vorschriften der 
gesetzlichen Krankenversicherung entbehrlich war, 
stellt sicher, daß im Beitragsrecht insbesondere für die 
Ermittlung von relevanten Größen in Teilzeiträumen 
nach den gleichen Berechnungsgrundsätzen verfah-
ren wird wie im Leistungsrecht. 
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ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Verfahren 

ZUM ERSTEN TITEL 
Meldungen 

Zu § 185 — Meldepflichten bei Beschäftigten und 
Hausgewerbetreibenden 

Die Vorschrift, die § 198 SGB V nachgebildet ist, ent-
hält bezüglich der Versicherten, die dem gemeinsa-
men Beitragseinzug unterliegen, lediglich eine Ver-
weisung und hat insoweit nur deklaratorische Bedeu-
tung. 

Zu § 186 — Meldepflichten bei sonstigen 
versicherungspflichtigen Personen 

Die Vorschrift bestimmt, daß für die Personen, die als 
Seelotsen, als Leistungsempfänger, als Vorruhe-
standsgeldbezieher oder als Entwicklungshelfer ver-
sicherungspflichtig sind, die Regelungen über die 
Meldepflichten bei Arbeitnehmern entsprechend gel-
ten. Die Regelung überträgt daher die Arbeitgeber-
pflichten bei dem aufgeführten Personenkreis auf die 
Stellen, denen die Zahlung der Beiträge obliegt. 

Zu § 187 — Meldepflichten bei Einberufung zum 
Wehrdienst oder Zivildienst 

Die Regelung entspricht dem geltenden Recht; sie 
ersetzt die bisherigen Regelungen in § 1412 Abs. 3 
und § 1412 a RVO. Sie trägt außerdem dem Umstand 
Rechnung, daß anstelle der Ausstellung von Beschei-
nigungen Zeiten des Wehr- bzw. Zivildienstes nur 
noch gemeldet werden. 

Zu § 188 — Meldung von sonstigen 
rechtserheblichen Zeiten 

Die Vorschrift übernimmt die Regelung des § 1401 b 
Abs. 1 Satz 1 RVO und bestimmt, daß Anrechnungs-
zeiten von den Krankenkassen bzw. der Bundesan-
stalt für Arbeit zu melden sind. Auf eine Regelung 
hinsichtlich von Ersatzzeiten ist verzichtet worden, da 
diese künftig nicht mehr entstehen. 

Zu § 189 — Vorausbescheinigung über 
Arbeitsentgelt 

Die Vorschrift übernimmt die Regelung des § 1401 
Abs. 1 Satz 2 bis 5 RVO und entspricht inhaltlich dem 
bisherigen Recht. 

Zu § 190 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift ermächtigt den Bundesminister für Ar-
beit und Sozialordnung, für die Meldungen nach 
§ 188 eine Rechtsverordnung zu erlassen. 

ZUM ZWEITEN TITEL 
Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

Zu § 191 — Auskunfts- und Mitteilungspflichten 

Die Regelung des Absatzes 1 ersetzt die bisherige 
Regelung des § 1427 RVO und bestimmt in Ergän-
zung der Regelungen des Vierten Buches, daß Versi-
cherte oder Personen, für die eine Versicherung in der 
Rentenversicherung durchgeführt werden soll, alle 
für die Beurteilung des Sachverhalts notwendigen 
Auskünfte zu geben und Änderungen der Verhält-
nisse mitzuteilen haben, soweit diese für die rechtli-
che Beurteilung des Versicherungsträgers erheblich 
sind. Sie ist die Ergänzung des § 28 o SGB IV und gilt 
für die Versicherten, die außerhalb des Beitragsein-
zugsverfahrens für den Gesamtsozialversicherungs-
beitrag stehen. 

Absatz 2 entspricht im wesentlichen dem geltenden 
Recht (§ 1401 c RVO, § 123 c AVG, § 141 d RKG). 

Absatz 3 entspricht dem geltenden Recht (§ 5 Abs. 5 
HwVG). 

ZUM DRITTEN TITEL 

Wirksamkeit der Beitragszahlung 

Zu § 192 — Wirksamkeit von Beiträgen 

Die bisherige Regelung des § 1418 Abs. 1 RVO ent-
hielt für Pflichtbeiträge eine kürzere Frist, als die Ver-
jährungsregelung des § 25 SGB IV. Es bestand daher 
Rechtsunsicherheit, ob im Rahmen der Verjährungs-
fristen des § 25 SGB IV Pflichtbeiträge von den zu-
ständigen Stellen nachgefordert werden durften, ob-
wohl eine wirksame Beitragszahlung g rundsätzlich 
nicht mehr möglich war. Durch die Regelung des Ab-
satzes 1 ist nunmehr eine Übereinstimmung in den 
Fristen gegeben, d. h. Pflichtbeiträge, die noch nicht 
verjährt sind, sind noch zu fordern und können auch 
wirksam gezahlt werden. Die Kontinuität in der Bei-
tragszahlung von Pflichtbeiträgen bleibt auch mit der 
neuen Regelung weiterhin gewährleistet, da Pflicht-
beiträge g rundsätzlich spätestens am Fünfzehnten 
des Monats fällig werden, der dem Monat folgt, für 
den sie zu zahlen sind (§ 23 SGB IV). Für verspätete 
Beitragszahlungen können Säumniszuschläge erho-
ben werden. 

Der Absatz 2 enthält eine um drei Kalendermonate 
erweiterte Frist zur rückwirkenden wirksamen Zah-
lung von freiwilligen Beiträgen. Dadurch wird z. B. 
vermieden, daß Versicherte, die einen freiwilligen 
Beitrag für den Dezember eines Jahres erst im Januar 
des folgenden Jahres zahlen, ihren Versicherungs-
schutz wegen Minderung der Erwerbsfähigkeit ver-
lieren, wie es nach geltendem Recht der Fall sein 
kann. 

Die Regelung des Absatzes 3 ersetzt die Härterege-
lung des geltenden Rechts. Sie gilt für Pflichtbeiträge 
und für freiwillige Beiträge. Haben z. B. Versicherte, 
die freiwillige Beiträge zahlen, um ihre Anwartschaft 
auf eine Rente wegen Minderung der Erwerbsfähig-
keit zu erhalten, die Frist des Absatzes 2 schuldlos 
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versäumt, haben die Träger der Rentenversicherung 
die Zahlung unter bestimmten Voraussetzungen den-
noch zuzulassen. Damit können soziale Härten, die 
insbesondere bei Verlust der Anwartschaft auf eine 
Rente eintreten können, vermieden werden. 

Die in den Absätzen 1 bis 3 genannten Fristen sind 
Ausschlußfristen, die eine Wiedereinsetzung in den 
vorigen Stand ausschliessen. Dies wird durch die Re-
gelung des Absatzes 4 klargestellt. 

Zu § 193 — Unterbrechung von Fristen 

Abweichend vom geltenden Recht, das eine Beitrags-
streitigkeit im Vorverfahren (Widerspruchsverfahren) 
oder im Verfahren vor den Sozialgerichten verlang-
ten, um die Fristen zu hemmen, werden die Fristen zu-
künftig unterbrochen, wenn ein Beitragsverfahren 
beim Träger der Rentenversicherung z. B. im Rahmen 
der Prüfung der Berechtigung zur freiwilligen Versi-
cherung oder der Prüfung eines Rentenanspruchs 
durchgeführt wird. Die zeitliche Inanspruchnahme 
der verwaltungsmäßigen Prüfung soll nicht zu Lasten 
der Versicherten gehen. Im übrigen ist durch die Ein-
führung der Unterbrechung immer eine Übereinstim-
mung in den Zahlungs- und Verjährungsfristen gege-
ben. 

Zu § 194 — Vermutung der Beitragszahlung 

Diese Regelung ist dem bisherigen § 1423 Abs. 1 und 
3 RVO nachgebildet. Satz 1 ermöglicht den Trägern 
der Rentenversicherung, insbesondere bei der Be-
rechnung einer Rente, sämtliche im bestehenden Mel-
deverfahren gemeldeten Beschäftigungszeiten und 
Arbeitsentgelte zu berücksichtigen, ohne bei den zu-
ständigen Einzugsstellen rückfragen zu müssen, ob 
für diese Zeiten ein versicherungspflichtiges Beschäf-
tigungsverhältnis bestand, für die die Beiträge ord-
nungsgemäß abgeführt worden sind. Die Vermutung 
der Beitragszahlung für gemeldete Beschäftigungs-
zeiten kann von den Trägern der Rentenversicherung 
aber widerlegt werden, wenn ihnen entsprechende 
Tatsachen bekannt werden (z. B. daß Beiträge tat-
sächlich nicht abgeführt worden sind). Die Regelung 
gilt nur für Zeiten, die im Meldeverfahren zu melden 
waren und nicht bereits dem Beanstandungssschutz 
des § 26 Abs. 1 SGB IV unterliegen. 

Nach Satz 2 haben die Träger der Rentenversicherung 
den Versicherten auf Verlangen zu bestätigen, daß 
während der gemeldeten Beschäftigungszeiten ein 
gültiges Versicherungsverhältnis bestanden hat. Die 
Träger der Rentenversicherung sind dann gehalten, 
bei den zuständigen Einzugsstellen rückzufragen, ob 
während der gemeldeten Beschäftigungszeiten ein 
versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis 
bestanden hat und für die gemeldeten Arbeitsentgelte 
entsprechende Beiträge gezahlt worden sind, um sich 
vor unberechtigten Leistungsforderungen zu schüt-
zen. 

Nach Abgabe eines Anerkenntnisses müssen die Trä-
ger der Rentenversicherung g rundsätzlich die betref-
fenden Zeiten im Leistungsfall berücksichtigen, weil 

die Rechtsposition der Versicherten durch ein Aner-
kenntnis gegenüber den Trägern der Rentenversiche-
rung gestärkt wird. 

Zu § 195 — Änderung der 
Beitragsberechnungsgrundlagen 

Die Regelung entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 196 — Beiträge an nicht zuständige Träger der 
Rentenversicherung 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

Eine Überweisung der fehlgezahlten Beiträge an den 
zuständigen Träger der Rentenversicherung erfolgt 
nach Absatz 2 nur, wenn die Bundesknappschaft 
nicht zuständiger Träger der Rentenversicherung war 
oder die Bundesknappschaft wegen der Zugehörig-
keit der Versicherten zur knappschaftlichen Renten-
versicherung zuständig ist. In den übrigen Fällen wird 
aus verwaltungsökonomischen Gründen auf eine 
Überweisung der fehlgezahlten Beiträge an den zu-
ständigen Träger der Rentenversicherung verzichtet. 

Absatz 3 stellt klar, daß im Hinblick auf die unter-
schiedlichen Beitragssätze und Beitragsbemessungs-
grenzen in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten einerseits sowie der knappschaftli-
chen Rentenversicherung andererseits Unterschieds-
beträge auszugleichen sind. Die Regelungen der Ver-
jährung (§§ 25 Abs. 1, 27 Abs. 2 SGB IV) sind dabei zu 
beachten. 

Zu § 197 — Irrtümliche Pflichtbeitragszahlung 

Diese Regelung entspricht im wesentlichen dem gel-
tenden Recht. 

Lassen sich Arbeitgeber ihre Beiträge erstatten, sind 
Versicherte künftig berechtigt, den Erstattungsbetrag 
für den Arbeitgeber dem Träger der Rentenversiche-
rung zurückzuzahlen, um die in der irrtümlichen An-
nahme der Versicherungspflicht entrichteten Pflicht-
beiträge in voller Höhe als freiwillige Beiträge gelten 
zu lassen. Diese Versicherten werden damit jenen 
Versicherten gleichgestellt, die ihren erstattungsbe-
rechtigten Arbeitgebern direkt den zu erstattenden 
Betrag erstatten und damit eine Rückforderung der 
Beitragsanteile der Arbeitgeber beim Träger der Ren-
tenversicherung vermeiden. 

Zu § 198 — Glaubhaftmachung der Beitragszahlung 

Die Regelung des Absatzes 1 wurde der bisherigen 
Regelung des § 1423 Abs. 4 RVO nachgebildet. Sie 
gilt für Zeiten des Meldeverfahrens in der Sozialversi-
cherung ab 1. Januar 1973. Für Zeiten vor dem 
1. Januar 1973 gilt § 278 Abs. 5 als lex specialis. 

Haben Arbeitgeber für Versicherte Pflichtbeiträge zur 
Rentenversicherung gezahlt und keine Meldungen im 
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bestehenden Meldeverfahren erstattet oder sind aus 
sonstigen Gründen keine Meldungen bei den Trägern 
der Rentenversicherung für diese Beschäftigungszei-
ten gespeichert, haben die Versicherten die Möglich-
keit, die Zeiten einer entgeltlichen versicherungs-
pflichtigen Beschäftigung und die Beitragszahlung 
glaubhaft zu machen. Die Träger der Rentenversiche-
rung haben glaubhaft gemachte Beschäftigungszei-
ten anzuerkennen. Ein Mittel der Glaubhaftmachung 
ist insbesondere die dem Versicherten von den Arbeit-
gebern auszuhändigende Bescheinigung über die 
Meldung von Beschäftigungszeiten gegen Arbeits-
entgelt nach der Datenerfassungs-Verordnung oder 
Datenübermittlungs-Verordnung. 

Die Regelung des Absatzes 2 entspricht dem gelten-
den Recht. 

ZUM VIERTEN TITEL 

Nachzahlung 

Zu § 199 — Nachzahlung von Beiträgen bei 
Ausscheiden aus einer internationalen 
Organisation 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

Sind für Zeiten des Dienstes bei einer zwischenstaat-
lichen oder überstaatlichen Organisa tion freiwillige 
Beiträge zur deutschen Rentenversicherung gezahlt 
worden, um z. B. die Anwartschaft auf eine Rente 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu erhalten, 
sind diese Beiträge künftig zu erstatten, wenn für 
diese Zeiten eine Nachzahlung beantragt wird. Diese 
Zeiten können dann im Rahmen der Nachzahlung mit 
neuen freiwilligen Beiträgen zu den im Zeitpunkt der 
Nachzahlung geltenden Beitragsberechnungsgrund-
lagen belegt werden. 

Personen, die nach ihrem Ausscheiden einen An-
spruch auf lebenslange Versorgung oder Anwart-
schaft auf eine lebenslange Versorgung für den Fall 
des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung für die 
Zeiten des Dienstes bei einer zwischenstaatlichen 
oder überstaatlichen Organisa tion nicht von der Orga-
nisation, aber vom Bund, Land oder einer anderen 
öffentlich-rechtlichen juristischen Person gewährlei-
stet erhalten, können die Antragsfrist auf Nachzah-
lung von Beiträgen nicht einhalten, weil sie nicht zur 
Nachzahlung berechtigt sind. Diese Personen können 
nach Absatz 2 künftig den Antrag noch innerhalb von 
sechs Monaten nach dem Ausscheiden aus einer dann 
nachzuversichernden versicherungsfreien Beschäfti-
gung stellen, wenn die Zeiten im Dienst einer interna-
tionalen Organisation nicht nachversichert werden. 
Die Antragsfrist läuft in diesen Fä llen frühestens am 
31. Dezember 1992 ab, um Personen, die vor dem 
Inkrafttreten dieses Gesetzes aus einer nachzuversi-
chernden Beschäftigung ausgeschieden sind, aus 
Gründen der Gleichbehandlung die Nachzahlung zu 
ermöglichen. 

Zu § 200 — Nachzahlung bei unschuldig erlittenen 
Strafverfolgungsmaßnahmen 

Versicherte, die für Zeiten unschuldig erlittener Un-
tersuchungs- oder Strafhaft oder sonstiger Strafverfol-
gungsmaßnahmen daran gehindert waren, Beiträge 
zur Rentenversicherung zu entrichten, mußten bisher 
u. U. einen Verlust der Anwartschaft auf eine Rente 
oder Verluste in der Höhe ihrer Rentenanwartschaften 
hinnehmen. Eine Nachzahlung von Beiträgen war 
wegen der Fristen für eine wirksame Beitragszahlung 
für diese Zeiten in der Regel nicht möglich, so daß 
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes 
kein Anspruch auf eine Entschädigung nach dem Ge-
setz über die Entschädigung für Strafverfolgungsmaß-
nahmen bestand. Eine direkte oder analoge Anwen-
dung der Regelung des Übergangs von Beitragsan-
sprüchen bei Schadensersatzanspruch auf die Träger 
der Rentenversicherung (§ 119 SGB X) kam nicht in 
Betracht. 

Mit der vorgesehenen Regelung wird den Versicher-
ten das Recht eingeräumt, für Zeiten unschuldig erlit-
tener Untersuchungs- oder Strafhaft oder sonstiger 
Strafverfolgungsmaßnahmen Beiträge abweichend 
von den allgemeinen Nachzahlungsfristen nachzu-
zahlen, wenn ein Anspruch auf Entschädigung nach 
dem Gesetz über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen besteht. Evtl. Nachteile in der Ren-
tenversicherung aufgrund einer unschuldig erlittenen 
Strafverfolgungsmaßnahme werden mit dieser Rege-
lung verhindert werden können. 

Die Regelung enthält eine angemessene Ausschluß-
frist, innerhalb welcher der Antrag auf Nachzahlung 
von Beiträgen zu stellen ist. Die Träger der Rentenver-
sicherung haben für die Zahlung der Beiträge eine 
angemessene Frist nach pflichtgemäßem Ermessen zu 
bestimmen. Der Zahlungstermin für die Entschädi-
gung nach dem Gesetz über die Entschädigung für 
Strafverfolgungsmaßnahmen wird dabei zu berück-
sichtigen sein. 

Zu § 201 — Nachzahlung für Geistliche und 
Ordensleute 

Diese Regelung entspricht im wesentlichen den bis-
herigen Regelungen des Art. 2 § 46 Abs. 3 Buchsta-
be b, Abs. 4 und 7 ArVNG. Zusätzlich wurden in den 
nachzahlungsberechtigten Personenkreis die Ordens-
leute mit aufgenommen. Die Verhältnisse der Ordens-
leute, die in der DDR versicherungsfrei beschäftigt 
waren, sind mit denen von Geistlichen oder sonstigen 
Kirchenbediensteten aus der DDR vergleichbar, die 
bisher schon Beiträge nachzahlen konnten. Die Nach-
zahlung ist als Ausgleich für die fehlende Nachversi-
cherung eingeführt worden, die die vergleichbaren 
Personengruppen bei einer versicherungsfreien Be-
schäftigung in der Bundesrepublik Deutschland er-
halten. Obwohl Mitglieder geistlicher Genossenschaf-
ten und Angehörige ähnlicher Gemeinschaften in der 
Bundesrepublik Deutschland bei ihrem Ausscheiden 
aus dem Orden wie die Geistlichen und sonstigen Kir-
chenbediensteten nachversichert werden, sind sie in 
die Nachzahlungsmöglichkeit als Ausgleich für die 
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fehlende Nachversicherung bisher nicht einbezogen. 
Es entspricht dem Eingliederungsgedanken des 
Fremdrentenrechts, Ordensleuten, die aus der DDR in 
die Bundesrepublik übersiedeln, das Recht der Nach-
zahlung ebenfalls zu geben. 

Zu § 202 — Nachzahlung für Ausbildungszeiten 

Die Begrenzung der „Ausbildungs-Anrechnungszei-
ten" auf höchstens sieben Jahre kann bei den Versi-
cherten zu erheblichen Versorgungslücken führen, 
die sich insbesondere bei der Gesamtleistungsbewer-
tung für beitragsfreie und beitragsgeminderte Zeiten 
negativ auswirken können, soweit sie nicht durch an-
derweitige rentenrechtliche Zeiten geschlossen wer-
den. 

Die Regelung eröffnet den Versicherten das Recht, für 
Zeiten der Schul-, Fachschul- oder Hochschulausbil-
dung, die nicht Anrechnungszeiten sind, freiwillige 
Beiträge nachzuzahlen, um Versorgungslücken in ih-
rer Versicherungsbiographie zu schließen. 

Die Regelung enthält eine angemessene Zeitspanne, 
innerhalb welcher der Antrag auf Nachzahlung von 
Beiträgen zu stellen ist. Für Versicherte, die das 
40. Lebensjahr bereits vollendet haben oder in dem 
Kalenderjahr des Inkrafttretens dieses Gesetzbuchs 
vollenden, ist eine großzügige Übergangsfrist vorge-
sehen. Die Träger der Rentenversicherung können für 
die Beitragszahlungen Teilzahlungen bis zu höch-
stens fünf Jahren einräumen. 

Haben Versicherte von der Nachzahlungsmöglichkeit 
Gebrauch gemacht und sind dann wider Erwarten 
doch Anrechnungszeiten für die Ausbildung anzuer-
kennen, was insbesondere bei Erfüllung der Voraus-
setzungen für den Bezug einer Rente bis zum 
Jahr 2003 entsprechend der Übergangsregelung der 
Fall  sein kann, sind die nachgezahlten Beiträge für die 
Zeiten der zusätzlich zu berücksichtigenden Anrech-
nungszeiten zu erstatten. 

Zu § 203 — Nachzahlung für landwirtschaftliche 
Unternehmer und mitarbeitende 
Familienangehörige 

Die Möglichkeit der Nachzahlung von Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung für ehemalige land-
wirtschaftliche Unternehmer wird entsprechend ihrer 
ursprünglichen Zielsetzung sowie den übrigen Vor-
schriften zur Nachzahlung von Beiträgen zur gesetzli-
chen Rentenversicherung angepaßt. Insbesondere 
wird durch die Ausdehnung der notwendigen Vorver-
sicherungszeit als versicherungspflichtiger Arbeit-
nehmer oder Selbständiger (nicht andere Pflichtversi-
cherungszeiten) in der Rentenversicherung auf 24 Ka-
lendermonate und durch den Ausschluß der Nachzah-
lung bei gleichzeitiger Weiterzahlung von Beiträgen 
zur landwirtschaftlichen Altershilfe sichergestellt, daß 
sich der ehemalige landwirtschaftliche Unternehmer 
vollständig aus der landwirtschaftlichen Alterssiche-
rung gelöst und dafür in der gesetzlichen Rentenver-

sicherung integ riert haben muß, bevor er von der 
Nachzahlungsmöglichkeit Gebrauch machen kann. 

Die Möglichkeit der Nachzahlung von Beiträgen 
zur gesetzlichen Rentenversicherung für mitarbei-
tende Familienangehörige entspricht dem geltenden 
Recht. 

Zu § 204 — Beitragsberechnung bei Nachzahlung 

Der Berechnung der Beiträge im Rahmen der Nach-
zahlung nach den Regelungen des Vierten Titels sind 
mindestens ein Siebtel der Bezugsgröße, die Beitrags-
bemessungsgrenze und der Beitragssatz zugrunde zu 
legen, die zum Zeitpunkt der Nachzahlung der Bei-
träge maßgebend sind. Durch diese Regelung ist ge-
währleistet, daß die Nachzahlung von Beiträgen im-
mer auf der Basis der aktuellen Berechnungsgrößen 
erfolgt. 

ZUM FÜNFTEN TITEL 
Beitragserstattung und Beitragsüberwachung 

Zu § 205 — Beitragserstattung 

Die Beitragserstattung als eine Leistung der Renten-
versicherung hat wegen der grundsätzlichen Berech-
tigung aller Deutschen und der Ausländer, die in der 
Bundesrepublik Deutschland leben, zur freiwilligen 
Versicherung grundsätzlich nur noch Bedeutung für 
Ausländer, die den Geltungsbereich dieses Gesetz-
buchs verlassen und deshalb das Recht zur freiwilli-
gen Versicherung verlieren, sofern nicht über- oder 
zwischenstaatliches Recht entgegensteht. 

Künftig erhalten auch Versicherte, die das 65. Lebens-
jahr vollendet und keinen Anspruch auf eine Regel-
altersrente haben, ein Recht auf Beitragserstattung. 
Diese Versicherten haben in der Regel eine Altersver-
sorgung in einem anderen Alterssicherungssystem er-
worben. 

Neben Witwen und Witwern haben in Zukunft auch 
Waisen einen Anspruch auf Beitragserstattung, wenn 
aus der Versicherung des Verstorbenen ein Anspruch 
auf Rente wegen Todes nicht besteht, weil die allge-
meine Wartezeit nicht erfüllt ist. Halbwaisen haben 
nur einen Anspruch auf Beitragserstattung, wenn eine 
Witwe oder ein Witwer nicht vorhanden ist. 

Die im geltenden Recht vorgeschriebene Wartefrist 
von zwei Jahren nach Ausscheiden aus der Versiche-
rungspflicht stieß bei den Erstattungsberechtigten die 
in ihre Heimat zurückkehrten oder zurückkehren 
wollten, auf wenig Verständnis. Die zweijährige War-
tefrist ist im Hinblick auf den Personenkreis, der den 
Anspruch geltend machen kann, auch nicht mehr zu 
rechtfertigen. Absatz 2 enthält daher eine auf sechs 
Kalendermonate verkürzte Wartefrist, um die beste-
henden Probleme im wesentlichen zu besei tigen. Ein 
gänzlicher Verzicht auf die Wartefrist wäre jedoch im 
Hinblick auf über- bzw. zwischenstaatliche Regelun-
gen, z. B. im Hinblick auf die Vereinbarungen im Zu-
satzabkommen vom 2. November 1984 zum Ab- 
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kommen vom 30. April 1964 zwischen der Bundes-
republik Deutschland und der Republik Türkei über 
Soziale Sicherheit und die Vereinbarung vom 2. No-
vember 1984 zur Durchführung des Abkommens, 
nicht vertretbar. 

Im übrigen entspricht die Regelung dem geltenden 
Recht. 

Zu § 206 — Sonderregelung bei der Zuständigkeit 
zu Unrecht gezahlter Beiträge 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Die Träger der Rentenversicherung sind 
künftig über die Erstattung zu Unrecht gezahlter Bei-
träge zu benachrichtigen, um zusätzlich zur Stornie-
rung der von der Erstattung betroffenen Beitragszei-
ten im Meldeverfahren einen Hinweis über den Er-
stattungszeitraum ins Versicherungskonto aufneh-
men zu können. Damit ist gewährleistet, daß die er-
statteten Beitragszeiten nicht nachträglich von den 
Rentenversicherungsträgern im Rahmen eines Wie-
derherstellungsverfahrens erneut in das Versiche-
rungskonto aufgenommen werden. 

Zu § 207 — Beitragsüberwachung 

Die Regelung entspricht dem geltenden Recht. Die 
Träger der Rentenversicherung sind verpflichtet, die 
rechtzeitige und vollständige Zahlung der Pflichtbei-
träge zu überwachen, soweit sie unmittelbar an sie zu 
zahlen sind. Im Rahmen dieser Regelung sind Prüfun-
gen vor Ort nicht vorgesehen, da sie mit den Eigen-
tümlichkeiten der unmittelbaren Beitragszahlung 
durch Versicherte nicht vereinbar sind. Die Träger der 
Rentenversicherung können zur Durchführung der 
Beitragsüberwachung nach § 191 von den Versicher-
ten sämtliche erforderlichen Auskünfte und Unterla-
gen verlangen. Die Beitragsüberwachung für die 
Zahlung des Gesamtsozialversicherungsbeitrags für 
Beschäftigte richtet sich nach § 28 p SGB IV. Die 
Künstlersozialkasse überwacht die Zahlung der Bei-
tragsanteile der Künstler und Publizisten nach § 35 
KSVG. 

ZUM DRITTEN ABSCHNITT 
Beteiligung des Bundes, Finanzbeziehungen und 
Erstattungen 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 

Beteiligung des Bundes 

Zu § 208 — Bundeszuschuß 

Die Vorschrift ist ein wesentliches Element des Kon-
zepts für die langfristige finanzielle Stabilisierung der 
Rentenversicherung. Sie stellt sicher, daß sich der 
Bund an den Belastungen, die sich aus dem absehba-
ren Wandel der Bevölkerungsstruktur im Bereich der 
Rentenversicherung ergeben werden, angemessen 

mit zusätzlichen finanziellen Mitteln beteiligt. Im ein-
zelnen wird auf den allgemeinen Teil der Begründung 
verwiesen. 

Die Vorschrift bestimmt, in welcher Weise sich die 
Beteiligung des Bundes jährlich verändert. Der Bun-
deszuschuß wird künftig nicht allein entsprechend der 
Lohnentwicklung angepaßt; für die Fortentwicklung 
ist auch die Entwicklung des Beitragssatzes aus-
schlaggebend, bei dem sich die steigende finanzielle 
Belastung aufgrund der Veränderung des zahlenmä-
ßigen Verhältnisses von Versicherten und Rentnern 
niederschlägt. 

Für die Anpassung des Bundeszuschusses entspre-
chend der Entwicklung der Bruttoentgelte werden al-
lerdings nicht mehr wie bisher deren Veränderungen 
in einem Dreijahresdurchschnitt berücksichtigt; aus-
schlaggebend ist vielmehr der Anstieg der Entgelte in 
dem vorhergehenden Jahr. Damit wird ein einheit-
liches Verfahren erreicht. Wegen der Übereinstim-
mung mit dem Haushaltsjahr muß es allerdings — im 
Unterschied zur Rentenanpassung — beim Anpas-
sungstermin zu Jahresbeginn verbleiben. 

Zu § 209 — Liquiditätssicherung 

Diese Regelung ersetzt die Vorschrift zur Bundesga-
rantie. Dies ist eine Folge der konsequenten Anwen-
dung des Umlageverfahrens in der Rentenversiche-
rung, wonach künftig der Beitragssatz unter Berück-
sichtigung der Einnahmen aus dem Bundeszuschuß 
jährlich so festgesetzt wird, daß die Zahlungsfähigkeit 
sichergestellt wird. Die Notwendigkeit einer Rege-
lung für eine Liquiditätshilfe des Bundes ergibt sich 
daraus, daß im Hinblick auf nicht vorhersehbare wirt-
schaftliche Entwicklungen, die bei der Festlegung des 
Beitragssatzes nicht berücksichtigt werden können, 
die Zahlungsfähigkeit der Träger der Rentenversiche-
rung unter allen Umständen sichergestellt sein muß. 

Der Bund hat der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten bei Gefährdung der Zahlungsfä-
higkeit die erforderlichen finanziellen Mittel zur Ver-
fügung zu stellen. Diese Mittel sind zurückzuzahlen, 
sobald und soweit sie im laufenden Kalenderjahr zur 
Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen nicht mehr 
benötigt werden, spätestens jedoch bis zum 31. De-
zember des auf die Vergabe der Mittel folgenden Jah-
res. Durch diese Regelung ist sichergestellt, daß die 
Interessen des Bundes an einer schnellen Rückzah-
lung wie auch der Rentenversicherung an der Siche-
rung ihrer Zahlungsfähigkeit gewahrt bleiben, da im 
Rahmen der Festsetzung des Beitragssatzes für das 
folgende Jahr auch die Rückzahlungsverpflichtung 
berücksichtigt werden muß. 

Durch die Regelung wird in jedem Fall gewährleistet, 
daß in der Rentenversicherung Zahlungsprobleme 
nicht auftreten können. Für die Rentner bedeutet dies, 
daß die rechtzeitige Auszahlung der Renten durch 
den Bund immer gewährleistet ist. 
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Zu § 210 — Beteiligung des Bundes in der 
knappschaftlichen Rentenversicherung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 

Schwankungsreserve und Finanzausgleich 

Zu § 211 — Schwankungsreserve 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen geltendem 
Recht. 

Zu § 212 — Anlage der Schwankungsrese rve 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Auf 
die im geltenden Recht enthaltenen übrigen Anle-
gungsvorschriften konnte verzichtet werden, da die 
Rentenversicherung im Umlageverfahren finanziert 
wird (§ 148). Innerhalb dieses Finanzierungsverfah-
rens ist zum Ausgleich von Einnahmenschwankungen 
eine Schwankungsreserve in Höhe einer Monatsaus-
gabe erforderlich, aber auch ausreichend. Um solche 
Schwankungen jederzeit ausgleichen zu können, ist 
sie allerdings in liquider Form bereitzuhalten. Die zu-
lässigen Anlageformen werden in der Regelung ab-
schließend bestimmt. 

Zu § 213 — Finanzausgleich zwischen der 
Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Rentenversicherung der 
Angestellten 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Allerdings ist der Grenzwert, bei dem der 
Finanzausgleich einsetzt, auf eine halbe Monatsaus-
gabe zu Lasten der Träger der Rentenversicherung im 
voraufgegangenen Kalenderjahr festgelegt worden. 
Dieser Grenzwert ist im Hinblick darauf, daß der Aus-
gleich von Einnahmen und Ausgaben künftig aus-
schließlich über die jährliche Anpassung des Beitrags-
satzes und des Bundeszuschusses erfolgen soll, aus-
reichend, um die Zahlungsfähigkeit aller Rentenversi-
cherungsträger zu gewährleisten. Dieser niedrige 
Schwellenwert macht es jedoch erforderlich, daß die 
Ausstattung aller Träger mit Mitteln der Schwan-
kungsreserve in Höhe einer halben Monatsausgabe 
auch im Jahresverlauf g rundsätzlich zu jedem Mo-
natsende über die Vorschußzahlungen gewährleistet 
wird. 

Die Regelung über Vorschüsse auf den Finanzaus-
gleich und deren Verteilung entspricht geltendem 
Recht. Um Zahlungsschwierigkeiten auch bei einem 
unerwartet starken konjunkturellen Einbruch in ei-
nem einzelnen Zweig der Rentenversicherung auszu-
schließen, wird bestimmt, daß bei Unterschreiten des 
Schwellenwertes einer halben Monatsausgabe im 
Jahresverlauf die zur Verfügung stehenden liquiden 
Mittel so zu verteilen sind, daß eine zur Erfüllung der 
Zahlungsverpflichtungen ausreichende Ausstattung 
erreicht wird. Dies soll nur dann nicht gelten, wenn 

durch die Erfüllung der Ausgleichsverpflichtung die 
Zahlungsfähigkeit des an sich ausgleichspflichtigen 
Trägers der Rentenversicherung gefährdet würde. 

Der weitergehenden Vorschriften des geltenden 
Rechts bedarf es für die Zukunft nicht mehr, da Tat-
bestände, die durch diese Vorschriften geregelt wer-
den, in Zukunft nicht mehr auftreten. 

Zu § 214 — Finanzverbund in der 
Rentenversicherung der Arbeiter 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 215 — Aufwendungen für Rehabi litation, 
Verwaltung und Verfahren 

Die Höhe der den Trägern der Rentenversicherung für 
Leistungen zur Rehabilitation zur Verfügung stehen-
den Mittel soll durch Fortschreibung der bisher für 
diese Leistungen getä tigten Ausgaben ermittelt wer-
den. Dabei soll sich die Fortschreibung wie in der Ver-
gangenheit vorrangig zunächst an der Entgeltent-
wicklung orientieren. Die Aufwendungen werden al-
lerdings in wesentlichem Umfang von der Zahl der 
Versicherten bestimmt, die eine Rehabilitationsmaß-
nahme in Anspruch nehmen können. Außerdem ist 
die von der Indikationsstellung abhängige Art  der 
Maßnahmen für den Umfang der Aufwendungen von 
Bedeutung. Die Regelung ist aus diesen Gründen so 
flexibel gestaltet, daß sie im Fall  von Änderungen bei 
den die Aufwendungen bestimmenden Faktoren An-
passungen bei den Ausgaben zuläßt, die über die 
grundsätzliche Fortschreibungsregel hinausgehen 
oder hinter ihr zurückbleiben. 

Im Bereich der Rentenversicherung der Arbeiter ist es 
notwendig, die von den einzelnen Trägern für erfor-
derlich erachteten Ausgaben zu koordinieren, damit 
in diesem Versicherungszweig insgesamt der Rege-
lung des Absatzes 1 Rechnung getragen wird. Aus 
diesem Grunde werden die Träger der Rentenver-
sicherung der Arbeiter zu einer entsprechenden Ab-
stimmung des ihnen zur Verfügung stehenden Anteils 
verpflichtet. Sie ist im Verband Deutscher Rentenver-
sicherungsträger vorzunehmen, wodurch sicherge-
stellt wird, daß alle Rentenversicherungsträger ein-
heitliche Kriterien für die Ausgabenentwicklung und 
für die sie bestimmenden Faktoren zugrunde legen; 
denn trotz organisatorischer Vielfalt muß Gleichartig-
keit bei den Kosten und bei den Leistungen zur Reha-
bilitation sowohl in qualitativer wie in quantitativer 
Hinsicht sichergestellt sein. 

In ähnlicher Weise sollen die für Verwaltungs- und 
Verfahrenskosten zur Verfügung stehenden Mittel 
fortgeschrieben werden. Dabei sind jedoch weitere 
Faktoren zu berücksichtigen, die die Höhe der für 
Verwaltung und Verfahren erforderlichen Mittel be-
einflussen. Soweit eine Begrenzung der Verwaltungs-
kosten für die Bundesknappschaft vorgesehen ist, gilt 
diese nur für die Bundesknappschaft als Träger der 
Rentenversicherung, nicht aber als Träger der knapp-
schaftlichen Krankenversicherung. 

Die Regelung verzichtet auf die im Bereich der Ren

-

tenversicherung der Arbeiter bisher durch Rechtsver- 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/4124 

ordnung vorgenommene Festsetzung eines Gesamt-
betrages der den Trägern zur Verfügung stehenden 
Mittel für Leistungen zur Rehabilita tion und für Ver-
waltungs- und Verfahrenskosten. Die Festsetzung der 
für diese Aufgaben benötigten Finanzmittel wird da-
mit in die Verantwortung der Selbstverwaltung zu-
rückgegeben. Damit wird die Selbstverwaltung in der 
Rentenversicherung gestärkt und ihre bisherige ver-
antwortungsvolle Arbeit anerkannt. Der Gesetzgeber 
verbindet damit die Erwartung, daß die nach den bis-
herigen Regelungen entwickelten Mechanismen zur 
Realisierung eines qualitativ und quantitativ gleichar-
tigen Leistungsangebots in Zukunft weiterhin genutzt 
und im Interesse der Versicherten weiter entwickelt 
werden. 

Zu § 216 — Ausgaben für Bauvorhaben 

Mit der Vorschrift soll sichergestellt werden, daß nur 
in dringenden Fällen unter Berücksichtigung des Ge-
samtbedarfs aller Träger der Rentenversicherung Mit-
tel für Neu- und Erweiterungsbauten aufgewendet 
werden. Insoweit entspricht die Vorschrift dem gel-
tenden Recht mit dem Unterschied, daß der Grundsatz 
nunmehr auch auf die Rentenversicherung der Ange-
stellten und die knappschaftliche Rentenversicherung 
erstreckt wird. Anders als im geltenden Recht wird je-
doch künftig nicht mehr festgelegt, welche Neu- und 
Erweiterungsbauten als dringlich beurteilt werden 
können und in welchem Umfang finanzielle Mittel für 
dringliche Bauvorhaben aufgewendet werden dürfen. 
Dies zu bestimmen, ist Aufgabe der Selbstverwaltung 
der Rentenversicherungsträger, die die Erfüllung der 
dem Träger obliegenden Aufgaben unter Berück-
sichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und 
Sparparsamkeit zu gewährleisten hat. 

Zu § 217 — Ermächtigung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM DRITTEN UNTERABSCHNITT 

Erstattungen 

Zu § 218 — Wanderversicherungsausgleich 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

Absatz 3 regelt, daß die — bisher nicht in den Wan-
derversicherungsausgleich einbezogenen — Ausga-
ben für Rehabilitation wie Rentenleistungen in das 
Erstattungsverfahren einbezogen werden. 

Im Unterschied zum geltenden Recht regelt Absatz 5, 
daß bei der Anwendung von Anrechnungsvorschrif-
ten die Anrechnungsbeträge entsprechend dem Ver-
hältnis der auf die jeweiligen Zweige der Rentenver-
sicherung entfallenden Leistungsanteile verteilt wer-
den. Finanzielle Entlastungen, die sich für die Träger 
der Rentenversicherung aus der Anwendung der An-
rechnungsvorschriften ergeben, wirken sich damit in 

den einzelnen Zweigen der Rentenversicherung je-
weils im gleichen relativen Umfang aus. 

Zu § 219 — Erstattungen durch Arbeitgeber 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 220 — Erstattung durch den Träger der 
Versorgungslast 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 221 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM VIERTEN UNTERABSCHNITT 
Abrechnung der Aufwendungen 

Zu § 222 — Abrechnung der Aufwendungen 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. An der bisherigen Aufgabenstellung des 
Bundesversicherungsamtes in bezug auf die Renten-
versicherung soll nichts verändert werden. 

ZUM FÜNFTEN KAPITEL 

Sonderregelungen 

Anders als in fast allen anderen Rechtsgebieten sind 
im Rentenrecht noch Sachverhalte von Bedeutung 
und dementsprechend regelungsbedürftig, die weit in 
die Vergangenheit zurückreichen. Dies macht zahl-
reiche Vorschriften auch für solche Sachverhalte er-
forderlich, die in Zukunft nicht mehr neu eintreten 
können, und daher nur für einen „geschlossenen Per-
sonenkreis" von Bedeutung sind. Die Bedeutung der-
artiger Vorschriften nimmt in Zukunft ab, ohne daß 
auf sie verzichtet werden kann. Um das in den voran-
gegangenen Kapiteln enthaltene Recht für „normale" 
Fälle zu entlasten, sind deshalb diese Regelungen ge-
schlossen in den Ersten Abschnitt des Fünften Kapi-
tels aufgenommen worden. 

Der Zweite Abschnitt enthält diejenigen Ausnahmen 
von der Anwendung neuen Rechts, die vor allem aus 
Gründen des Vertrauensschutzes für bereits laufende 
Renten notwendig sind. 

Die Gliederung in den einzelnen Abschnitten ent-
spricht jeweils der Gliederung im Recht der vorange-
gangenen Kapitel, so daß leicht feststellbar ist, ob zu 
den einzelnen Vorschriften auch Sonderregelungen 
bestehen. Bei der Anwendung dieser Regelungen ist 
zu beachten, daß sie die Vorschriften des Rechts der 
vorangegangenen Kapitel nur ergänzen. Sie haben 
also keine eigenständige Bedeutung, sondern sind 
nur im Zusammenhang mit den zugehörigen Vor-
schriften des Rechts der vorangegangenen Kapitel zu 
verstehen. Daraus ergibt sich z. B., daß die in den vor- 
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angegangenen Kapiteln enthaltenen Berechnungs-
grundsätze auch auf die Sonderregelungen anzuwen-
den sind. 

In den Sonderregelungen wird der jewei lige Rege-
lungsinhalt angesprochen und klar bestimmt, inwie-
weit Voraussetzungen, Rechtsfolgen oder andere Re-
gelungen des Hauptrechts ergänzt oder durch andere 
Regelungen ersetzt werden. 

ZUM ERSTEN ABSCHNITT 

Ergänzungen für Sonderfälle 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 
Grundsatz 

Zu § 223 — Grundsatz 

Die Vorschrift bestimmt, daß im Ersten Abschnitt alle 
diejenigen Regelungen für Sachverhalte aufgenom-
men worden sind, die vom Zeitpunkt des Inkrafttre-
tens der Vorschriften der vorangegangenen Kapitel 
an nicht mehr eintreten können. Dabei kann ein Teil 
des Sachverhalts zwar noch eintreten, aber nie der 
gesamte Sachverhalt. Außerdem wird bestimmt, daß 
diesen Sonderregelungen eine ergänzende Funktion 
zukommen, sie als nicht losgelöst von den Vorschrif-
ten der vorangegangenen Kapitel angewendet wer-
den können. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Versicherter Personenkreis 

Der Zweite Unterabschnitt enthält die erforderlichen 
Übergangsvorschriften zum versicherten Personen-
kreis. Sie sind in erster Linie von dem Bestreben ge-
prägt, den Betroffenen einen einmal erworbenen ver-
sicherungsrechtlichen Besitzstand — unter den bishe-
rigen Voraussetzungen — zu erhalten. Darüber hin-
aus sollen sie den Übergang zum neuen Recht in den 
Fällen ermöglichen, in denen die Be troffenen dies 
wünschen (§ 224 Abs. 1 Satz 2, § 225 Abs. 2 Satz 2 und 
Abs. 3 Satz 2). Im Rahmen der Nachversicherung wird 
der Übergang zum neuen Recht am Zeitpunkt des 
unversorgten Ausscheidens aus der Beschäftigung 
orientiert, so daß das neue Recht auf alle Fälle Anwen-
dung findet, in denen die Nachzuversichernden nach 
dem 31. Dezember 1991 unversorgt aus der Beschäf-
tigung ausgeschieden sind, und zwar auch für davor 
liegende Zeiträume (§ 228 Abs. 2). 

Zu § 224 — Versicherungspflicht 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 knüpft an Artikel 2 § 5b Satz 2 
AnVNG, Artikel 2 § 3a Abs. 1 Satz 2 KnVNG an. Er 
betrifft nur Mitglieder des Vorstandes einer Ak tien-
gesellschaft, die aufgrund dieser Vorschriften noch 
am 31. Dezember 1991 als versicherungspflichtig gal-
ten. Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 ergänzt § 2 Nr. 1 und 2. Er 
betrifft selbständige Lehrer, Erzieher oder Pflegeper-
sonen, die nach dem bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Recht versicherungspflichtig waren, nach dem 

neuen Recht aber nicht mehr versicherungspflichtig 
wären. 

Absatz 2 stellt sicher, daß selbständig tätige Hand-
werker, die nach Ablauf der Mindestbeitragszeit im 
Sinne von § 1 Abs. 1 Satz 1 des Handwerkerversiche-
rungsgesetzes bereits nicht mehr der Versicherungs-
pflicht unterlagen, nicht aufgrund der neuen Syste-
matik versicherungspflichtig werden. Handwerker, 
die am 31. Dezember 1991 Wehrdienst oder Zivil-
dienst leisten und deshalb als Handwerker für die Zeit 
des Dienstes nach § 1 Abs. 2 des Handwerkerver-
sicherungsgesetzes nicht versicherungspflichtig sind, 
werden hiervon nicht erfaßt, da diese Vorschrift nur 
eine Konkurrenzregelung darstellt und der versiche-
rungsrechtliche Besitzstand darüber hinaus stets nur 
unter den bisherigen Voraussetzungen gewährleistet 
wird. 

Absatz 3 erweitert für diejenigen selbständig tätigen 
Personen, die von Rechtsprechung und Praxis bisher 
nicht als berechtigt angesehen wurden, die Pflichtver-
sicherung zu beantragen (z. B. Handwerkerwitwen, 
die den Handwerksbetrieb fortführen), die Antrags-
frist nach § 4 Abs. 2. 

Zu § 225 — Versicherungsfreiheit 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 beläßt es bei denjenigen Polizei-
vollzugsbeamten auf Widerruf, die am 31. Dezember 
1991 versicherungsfrei waren, für die Dauer der wei-
teren Beschäftigung bei der Versicherungsfreiheit. 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 stellt sicher, daß diejenigen 
Handwerker, die am 31. Dezember 1991 wegen einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung als Arbeit-
nehmer nach § 2 Abs. 1 Nr. 5 des Handwerkerver-
sicherungsgesetzes versicherungsfrei waren, unter 
den bisherigen Voraussetzungen (d. h. für die Zeit 
ihrer versicherungspflichtigen Beschäftigung als Ar-
beitnehmer), weiterhin als Handwerker versiche-
rungsfrei sind. 

Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 gewährleistet weiterhin die 
schon bisher nach Artikel 2 § 1 ArVNG, Artikel 2 § 2 
AnVNG bestehende Versicherungsfreiheit. 

Absatz 1 Satz 2 bet rifft zum einen Handwerker, die bis 
1961 aufgrund eines Lebensversicherungsvertrages 
versicherungsfrei waren und dies nach § 6 Abs. 1, 3 
und 6 des Handwerkerversicherungsgesetzes blie-
ben. Die Vorschrift stellt insoweit in Übereinstimmung 
mit der bisherigen Praxis klar, daß sich die Versiche-
rungsfreiheit einerseits auch auf Beschäftigungen 
oder Tätigkeiten erstreckt, die nicht im Zusammen-
hang mit dem Handwerksbetrieb stehen, andererseits 
aber auch mit der Löschung der Eintragung in die 
Handwerksrolle endet. Handwerker, die nach dem bis 
1961 geltenden Recht von der Versicherungspflicht 
befreit wurden und deren Befreiung nach § 7 des 
Handwerkerversicherungsgesetzes aufrecht erhalten 
blieb, unterfallen § 226 Satz 2 Nr. 2. Zum anderen 
betrifft Absatz 1 Satz 2 Versorgungsbezieher, die am 
31. Dezember 1991 nach § 1229 Abs. 1 Nr. 6 RVO, § 6 
Abs. 1 Nr. 7 AVG, § 31 Nr. 2 RKG versicherungsfrei 
waren, weil sie eine Versorgung in Höhe von mehr als 
65 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge bezogen, 
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nunmehr aber nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 nicht mehr ver-
sicherungsfrei wären, weil es sich um keine Versor-
gung nach Erreichen einer Altersgrenze handelt. Er 
gewährleistet ihnen weiterhin Versicherungsfreiheit. 

Absatz 2 betrifft Personen, für die die Möglichkeit der 
Befreiung von der Versicherungspflicht durch die 
Versicherungsfreiheit nach § 5 Abs. 1 ersetzt wurde. 
Die Regelung soll den Sicherungsstatus derjenigen 
wahren, für die von dem Befreiungsrecht kein Ge-
brauch gemacht wurde. Die Zuständigkeit für die Ent-
scheidung über die Versicherungsbefreiung und das 
Verfahren entspricht § 6 Abs. 3. 

Absatz 3 betrifft zum einen Versorgungsbezieher, die 
am 31. Dezember 1991 nach § 1229 Abs. 1 Nr. 6 RVO, 
§ 6 Abs. 1 Nr. 7 AVG, § 31 Nr. 2 RKG nicht versiche-
rungsfrei waren, weil sie eine Versorgung in Höhe von 
weniger als 65 v. H. der ruhegehaltfähigen Dienstbe-
züge bezogen und sich auch nicht von der Versiche-
rungspflicht befreien ließen oder weil sie eine Versor-
gung aus einer berufsständischen Versorgungsein-
richtung bezogen. Diese Personen wären nunmehr 
aber nach § 5 Abs. 4 Nr. 2 versicherungsfrei, wenn es 
sich um eine Versorgung nach Erreichen einer Alters-
grenze handelt. Die Regelung erhält ihnen die Mög-
lichkeit, die Pflichtversicherung fortzusetzen. Zum an-
deren betrifft Absatz 3 Personen, die bis zur Vollen-
dung des 65. Lebensjahres nicht versichert waren 
oder nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine Er-
stattung wirksam gezahlter Beiträge erhalten haben, 
aber vor Inkrafttreten der Neuregelung versiche-
rungspflichtig bzw. erneut versicherungspflichtig ge-
worden sind. Auch diesem Personenkreis wird abwei-
chend von § 5 Abs. 4 Nr. 3 eine weitere Pflichtver-
sicherung ermöglicht. 

Zu § 226 — Befreiung von der Versicherungspflicht 

Die Vorschrift bet rifft Personen, die vor dem 1. Januar 
1992 von der Versicherungspflicht befreit wurden. Sie 
erhält die Befreiung sowohl im Interesse der befreiten 
Personen als auch im Interesse der Solidargemein-
schaft aufrecht. Die Vorschrift bet rifft insbesondere 

— befreite Angestellte (Artikel 2 § 1 AnVNG, Arti-
kel 2 § 1 KnVNG), 

— freiberuflich tätige Hebammen (Artikel 2 § 1 c 
AnVNG), 

— selbständig tätige Handwerker (§ 7 des Handwer-
kerversicherungsgesetzes), 

— Ehegattenarbeitnehmer (Artikel 2 § 1 Abs. 1 des 
2. Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes), 

— Personen, die aufgrund einer Gleichstellung des 
Arbeitgebers mit einem öffentlich-rechtlichen 
Dienstherrn befreit wurden (Artikel 2 § 2 ArVNG, 
Artikel 2 § 3 AnVNG), 

— Beschäftigte kommunaler Unternehmen und ihres 
Spitzenverbandes, die auf Antrag von der Ver-
sicherungspflicht befreit wurden (§ 1231 Abs. 1 
RVO, § 8 Abs. 1 AVG). 

Satz 2 verdeutlicht, daß sich die Versicherungsbe-
freiung der dort genannten Personen abweichend von 

dem Grundsatz des Satzes 1 auf jede Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit erstreckt, soweit diese 
Personen am 31. Dezember 1991 nicht in einer be-
stimmten Beschäftigung oder Tätigkeit versiche-
rungspflichtig waren. 

Zu § 227 — Freiwillige Versicherung 

Die Vorschrift bet rifft Personen, die 

— bis zum 31. Dezember 1955 von dem Recht der 
Selbstversicherung, 

— bis zum 18. Oktober 1972 von dem Recht der Wei-
terversicherung oder 

— bis zum 31. Dezember 1991 von dem Recht der 
freiwilligen Versicherung 

Gebrauch gemacht haben und nach § 7 nicht mehr 
berechtigt wären, sich freiwillig zu versichern, weil sie 
entweder nicht Deutsche sind und ihren gewöhnli-
chen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzbuchs haben (§ 7 Abs. 1 Satz 2) oder wegen 
der Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft 
oder einer anderen Sicherung außerhalb der Renten-
versicherung versicherungsfrei oder von der Ver-
sicherungspflicht befreit sind und die allgemeine 
Wartezeit nicht erfüllt haben (§ 7 Abs. 2). 

Absatz 1 erhält den Betroffenen entsprechend Artikel 
2§ 4 Abs. 1, 2 und 4 ArVNG, Artikel 2§ 5 Abs. 1 und 3 
AnVNG, Artikel 2 § 3 Abs. 1 KnVNG das Recht zur 
freiwilligen Versicherung, soweit sie es nicht schon 
nach dem bisherigen Recht (§ 1233 Abs. 1 a RVO, § 10 
Abs. 1 a AVG) verloren haben. Er begünstigt insbe-
sondere diejenigen Mitglieder geistlicher Genossen-
schaften, Diakonissen und Angehörigen ähnlicher 
Gemeinschaften, die bisher nicht versicherungs-
pflichtig waren und damit das Recht zur freiwilligen 
Versicherung hatten. 

Absatz 2 stellt klar, daß § 7 Abs. 3 auch im Rahmen 
der freiwilligen Versicherung nach Absatz 1 gilt. 

Zu § 228 — Nachversicherung 

Die Vorschrift grenzt den zeitlichen Anwendungsbe-
reich der nachversicherungsrechtlichen Vorschriften 
in bezug auf das Inkrafttreten des neuen Rechts ab. 

Absatz 1 beruht auf den von Rechtsprechung und Pra-
xis herausgearbeiteten allgemeinen Grundsätzen des 
Nachversicherungsrechts. Er bestimmt, daß es in den 
Fällen eines unversorgten Ausscheidens vor dem 1. 
Januar 1992 grundsätzlich bei der Anwendung des 
bisherigen Rechts, d. h. des im Nachversicherungsfall 
(im Sinne der bisherigen Definition) geltenden Rechts 
einschließlich seiner späteren, auf den Nachversiche-
rungsfall zurückwirkenden Modifikationen verbleibt. 
Er gewährleistet damit nicht nur die weitere Anwen-
dung der seinerzeit geltenden Nachversicherungsvor

-

schriften, sondern auch die weitere Anwendung der 
Übergangsregelungen in Artikel 2 §§ 3, 50 Abs. 1 
Buchstabe a und 3 ArVNG, Artikel 2 §§ 4, 48 Abs. 1 
Buchstabe a, § 48 a und § 48 b AnVNG sowie der Re-
gelungen des § 72 G 131 und des § 99 AKG auf die vor 
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dem Inkrafttreten des neuen Rechts eingetretenen 
Nachversicherungsfälle. 

Absatz 2 sieht vor, daß für alle Fälle eines unversorg-
ten Ausscheidens nach dem 31. Dezember 1991 ein-
heitlich nur noch das neue Recht gelten soll — aller-
dings nach Maßgabe der beitragsrechtlichen Über-
gangsregelungen in § 270. Damit soll die Durchfüh-
rung der Nachversicherung vereinfacht und der 
Schutz der Nachzuversichernden verbessert wer-
den. 

Absatz 3 soll Unbilligkeiten beseitigen, die darauf be-
ruhen, daß von der 1965 geschaffenen Möglichkeit 
der Versicherungspflicht auf Antrag für im Ausland 
beschäftigte Deutsche bei beurlaubten Beamten (z. B. 
Auslandslehrern) erst verhältnismäßig spät Gebrauch 
gemacht worden ist (z. B. bei Auslandslehrern im all-
gemeinen erst seit 1980). 

Zu § 229 — Höherversicherung 

Das Recht zur Höherversicherung soll mit dem 31. De-
zember 1991 grundsätzlich enden, da die Höherver-
sicherung nicht den Prinzipien des Rentenversiche-
rungsrechts entspricht. Das Recht zur Zahlung von 
Beiträgen zur Höherversicherung soll jedoch denjeni-
gen Versicherten erhalten bleiben, die bis dahin ent-
weder von diesem Recht bereits Gebrauch gemacht 
oder das 50. Lebensjahr vollendet haben. 

ZUM DRITTEN UNTERABSCHNITT 

Rehabilitation 

Zu § 230 — Rehabilitation 

Die Regelung stellt sicher, daß Versicherte mit kind-
bezogenen Rententeilen oder mit entsprechenden Zu-
schlägen zur Rente bei der Anrechnung derar tiger 
Leistungen auf das gleichzeitig bezogene Übergangs-
geld nicht schlechter gestellt werden als Versicherte 
ohne Renteneinkommen. 

ZUM VIERTEN UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

Zu § 231 — Hinzuverdienstgrenze 

Diese Vorschrift enthält hinsichtlich der Hinzuver-
dienstgrenzen Vertrauensschutztatbestände für dieje-
nigen Personen, die spätestens am 31. Dezember 1991 
einen Rentenanspruch haben. 

Absatz 1 läßt bei den Altersrenten an langjährig Ver-
sicherte einen Hinzuverdienst von 1 000 DM monat-
lich entsprechend dem geltenden Recht zu. 

Absatz 2 bestimmt, daß entsprechend dem geltenden 
Recht eine Kummulation der Hinzuverdienstgrenzen 
für eine befristete und unbefristete Tätigkeit möglich 
ist. 

Absatz 3 bestimmt, daß bei Ansprüchen auf Alters-
rente für langjährig unter Tage beschäftigte Berg-

leute, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beste-
hen, anstelle der Hinzuverdienstgrenze entsprechend 
dem geltenden Recht die Nichtausübung einer Be-
schäftigung in einem knappschaftlichen Bet rieb aus-
reicht. 

Absatz 4 beläßt es für Renten wegen Erwerbsunfähig-
keit, die vor dem 1. Januar 1984 begonnen haben, 
beim geltenden Grenzbetrag von mindestens 
625 DM. 

Zu § 232 — Altersrente wegen Arbeitslosigkeit 

Die Vorschrift verzichtet, entsprechend dem gelten-
den Recht, bei älteren Arbeitslosen auf das Erforder-
nis, daß sie der Arbeitsvermittlung noch zur Verfü-
gung stehen müssen. Die in Absatz 2 Satz 2 genannten 
Ersatzzeiten verlängern, wie nach geltendem Recht, 
den maßgebenden Zehnjahres-Zeitraum. 

Zu § 233 — Altersrente für langjährig unter Tage 
beschäftigte Bergleute 

Die Vorschrift ergänzt die Neuregelung über die Al-
tersrente für langjährig unter Tage beschäftigte Berg-
leute insoweit, daß entsprechend dem geltenden 
Recht die Ersatzzeiten und Zeiten des Bezugs von 
Anpassungsgeld ebenfalls auf die Wartezeit ange-
rechnet werden und Hauerarbeiten und ähnliche Ar-
beiten in gewissem Umfang den ständigen Arbeiten 
unter Tage gleichgeste llt werden, da es letztere be-
grifflich erst seit 1968 gibt. 

Zu § 234 — Knappschaftsausgleichsleistung 

Diese Vorschrift entspricht inhaltlich dem geltenden 
Recht. Zu gegebener Zeit wird zu prüfen sein, ob nach 
Abschluß des strukturellen Anpassungsprozesses im 
Bergbau und aus arbeitsmarktpolitischen Gesichts-
punkten für die Knappschaftsausgleichsleistung noch 
eine Notwendigkeit besteht. 

Zu § 235 — Rente wegen Berufsunfähigkeit 

Die Vorschrift erhält die seit 1984 geltende Über-
gangsregelung für eine Rente wegen Berufsunfähig-
keit aufrecht. Danach können Versicherte, die die Zeit 
ab Januar 1984 lückenlos mit freiwilligen Beiträgen 
oder mit anderen relevanten Zeiten belegt haben, 
eine Rente wegen Berufsunfähigkeit auch dann erhal-
ten, wenn sie vor Eintritt der Erwerbsminderung nicht 
in dem geforderten Mindestumfang pflichtversichert 
waren. 

Zu § 236 — Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 

In Absatz 1 dieser Vorschrift wird, wie bei der Rente 
wegen Berufsunfähigkeit, die ab 1984 geltende Über-
gangsregelung fortgeschrieben. 
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Absatz 2 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß die Umstellungsrenten bis zum vollende-
ten 65. Lebensjahr des Versicherten als Renten wegen 
Erwerbsunfähigkeit gelten. 

Zu § 237 — Rente für Bergleute 

Absatz 1 enthält die ab 1984 geltende Übergangs-
regelung wie bei der Rente wegen Berufsunfähigkeit 
oder Erwerbsunfähigkeit. 

Absatz 2 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß die Wartezeit von 25 Jahren mit ständigen 
Arbeiten unter Tage auch mit Hauerarbeiten und son-
stigen entsprechenden Arbeiten in gewissem Umfang 
erfüllt werden kann. 

Zu § 238 — Witwenrente und Witwerrente an vor 
dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten 

In dieser Vorschrift werden die Anspruchsvorausset-
zungen für die Witwen- und Witwerrenten an ge-
schiedene Ehegatten zusammengefaßt. 

In den Absätzen 1 und 2 wird entsprechend dem künf-
tigen Recht zwischen der kleinen und der großen Wit-
wen- oder Witwerrente an geschiedene Ehegatten un-
terschieden. 

Ansonsten entspricht die Vorschrift dem geltenden 
Recht. 

Zu § 239 — Anrechenbare Zeiten 

Nach dieser Vorschrift wird sichergestellt, daß die An-
zahl an Monaten der pauschalen Anrechnungszeit 
und Berücksichtigungszeit wegen Kindererziehung 
nicht die Gesamtlücke für die Ermittlung der pauscha-
len Anrechnungszeit überschreitet. 

Zu § 240 — Vorzeitige Wartezeiterfüllung 

Absatz 1 bestimmt, daß sowohl die Erweiterung als 
auch die Einschränkung der vorzeitigen Wartezeit-
erfüllung nur anzuwenden ist, wenn der Versicherte 
nach dem 31. Dezember 1991 vermindert erwerbsfä-
hig geworden oder gestorben ist. 

Die Absätze 2 und 3 halten das bis zum 31. Dezember 
1991. geltende, durch Praxis und Rechtsprechung kon-
kretisierte Recht über die Wartezeiterfüllung für Ver-
sicherte aufrecht, die bis zu diesem Zeitpunkt vermin-
dert erwerbsfähig geworden oder gestorben sind. 

Zu § 241 — Beitragsgeminderte Zeiten 

Die Vorschrift bestimmt, daß die sog. Inflationsbei-
tragszeiten beitragsgeminderte Zeiten sind. Damit ist 
sichergestellt, daß diese Zeiten den Gesamtleistungs-
wert für beitragsfreie Zeiten erhalten, wenn dieser 
höher ist als die zugrundegelegte Festbewertung. 

Zu § 242 — Beitragszeiten 

In Absatz 1 ist geregelt, daß die in der Zeit vom 1. Ja-
nuar 1984 bis zum 31. Dezember 1991 gezahlten Bei-
träge für Anrechnungszeiten (bisher Ausfallzeiten), 
die der Versicherte ganz oder teilweise getragen hat, 
künftig zu Beitragszeiten werden. Damit wird es vor 
allem möglich, daß die Zeiten des Bezugs von Kran-
kengeld, in denen die Versicherten einen Teil des vom 
Krankengeld an die Rentenversicherung gezahlten 
Beitrags selbst getragen haben, als Beitragszeiten an-
gerechnet werden. Da die Zeiten gleichzeitig Anrech-
nungszeiten bleiben und damit zu beitragsgeminder-
ten Zeiten werden, haben die Versicherten hierdurch 
auch keinen Nachteil. 

Die Absätze 2 und 3 entsprechen dem geltenden 
Recht. 

Zu § 243 — Berliner und saarländische 
Beitragszeiten 

Die Absätze 1 und 2 der Vorschrift vereinfachen die 
bisherigen Regelungen über die Ber liner Beitragszei-
ten und entsprechen im wesentlichen dem geltenden 
Recht. 

Absatz 3 stellt in Übereinstimmung mit dem gelten-
den Recht die saarländischen Beitragszeiten den Bei-
tragszeiten im Bundesgebiet gleich. 

Zu § 244 — Beitragszeiten und 
Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung 

Durch Absatz 1 wird entsprechend dem geltenden 
Recht bestimmt, daß für Kinder, die vor dem 1. Januar 
1992 geboren sind, die Kindererziehungszeit zwölf 
Kalendermonate nach Ablauf des Geburtsmonats 
endet. 

Absatz 2 regelt entsprechend dem geltenden Recht, 
daß auch eine Kindererziehung im Geltungsbereich 
der Reichsversicherungsgesetze und in Berlin bis zum 
31. Januar 1949 als Kindererziehungszeit und damit 
ggfls. auch als Berücksichtigungszeit wegen Kinder-
erziehung anzurechnen ist. Im übrigen wird klarge-
stellt, daß Zeiten der Kindererziehung in den Fällen 
nicht angerechnet werden, in denen aufgrund einer 
Versicherungslastregelung mit einem anderen Staat 
eine Erwerbstätigkeit, wenn sie während desselben 
Zeitraums ausgeübt worden wäre, nicht zu Leistun-
gen der deutschen gesetzlichen Rentenversicherung 
führen würde. 

Nach Absatz 3 ist eine Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten dann nicht ausgeschlossen, wenn statt 
einer Nachversicherung eine Abfindung gezahlt oder 
auf die Befreiung von der Versicherungspflicht ver-
zichtet wurde. 

Absatz 4 schließt die vor dem 1. Januar 1921 Gebore-
nen von der Anrechnung von Zeiten der Kindererzie-
hung aus. Für Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 
werden die im Elften Unterabschnitt genannten Lei-
stungen erbracht. 
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Absatz 5 regelt, daß für Kindererziehungszeiten vor 
dem 1. Januar 1986 die Glaubhaftmachung möglich 
ist. 

Absatz 6 entspricht dem geltenden Recht. Das Aufruf-
verfahren zur Meldung der Kindererziehungszeiten 
vor 1986 wird noch im Jahre 1992 abgeschlossen, so 
daß die Frist für die Abgabe der übereinstimmenden 
Erklärung der Eltern am 31. Dezember 1993 endet. 

Absatz 7 regelt die Zuordnung der vor dem 1. Januar 
1992 bereits zurückgelegten Berücksichtigungszeiten 
wegen Kindererziehung. Insoweit sollen die Eltern die 
Möglichkeit erhalten, bis Ende 1993 die Berücksichti-
gungszeiten aufzuteilen. Um sicherzustellen, daß alle 
Berechtigten die Möglichkeit haben, spätestens bis 
zum Ablauf der Frist die Zeiten tatsächlich zuordnen 
zu können, kann der überlebende Elternteil nach dem 
Tode des anderen Elternteils während der vorgesehe-
nen Frist die Zuordnung allein vornehmen. 

Zu § 245 — Ersatzzeiten 

Die Vorschrift enthält die Legaldefinition für Ersatz-
zeiten. 

Absatz 1 entspricht dem geltenden Recht, wobei je-
doch ein Erwerb von Ersatzzeiten nach dem 31. De-
zember 1991 nunmehr ausgeschlossen sein wird. 

Absatz 2 schließt in Nummer 1 diejenigen Ersatzzei-
ten von der Anerkennung aus, für die eine Nachver-
sicherung durchgeführt worden ist, oder für die eine 
Nachversicherung zwar möglich ist, jedoch wegen 
eines fehlenden Antrags nicht durchgeführt worden 
ist. 

In Nummer 2 werden künftig auch diejenigen Zeiten 
nicht mehr als Ersatzzeiten berücksichtigt, in denen 
Versicherte nach Vollendung des 65. Lebensjahres 
eine Altersrente oder eine vergleichbare Rente von 
einer außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetz-
buchs liegenden Institution erhalten haben. 

Zu § 246 — Ersatzzeiten bei Handwerkern 

Ersatzzeiten können grundsätzlich nur vorliegen, 
wenn eine Beitragspflicht für diese Zeit nicht bestan-
den hat. Da bei den in der Handwerksrolle eingetra-
genen Handwerkern grundsätzlich Beitragspflicht be-
standen hat, wird entsprechend dem geltenden Recht 
bestimmt, unter welchen Voraussetzungen trotz Ein-
tragung in die Handwerksrolle eine Ersatzzeit vorlie-
gen kann. 

Zu § 247 — Anrechnungszeiten 

Die Vorschrift enthält ergänzende Regelungen über 
die Berücksichtigung von Anrechnungszeiten vor 
dem 1. Januar 1992. 

Absatz 1 enthält die Anrechnungszeiten, die nach 
dem Inkrafttreten dieses Gesetzes nicht mehr anfallen 
können, sowie Zeiten mit Übergangscharakter im Be-
reich der knappschaftlichen Rentenversicherung, die 

dem strukturellen Anpassungsprozeß im Bergbau 
Rechnung tragen sollen. Zeiten des Bezugs einer 
Knappschaftsausgleichsleistung ab 1992 sind — an-
ders als im geltenden Recht — auch ohne Meldung 
beim Arbeitsamt Anrechnungszeiten. 

Absatz 2 ermöglicht die Berücksichtigung von Zeiten 
vor 1998 als beitragsgeminderte Zeiten, für die wegen 
des Bezuges von Sozialleistungen Beiträge gezahlt 
worden sind. Außerdem bestimmt die Vorschrift, daß 
Zeiten der Arbeitslosigkeit mit Bezug von Arbeitslo-
sengeld, Arbeitslosenhilfe, Unterhaltsgeld oder Über-
gangsgeld in der Zeit vom 1. Januar 1983 bis zum 
31. Dezember 1997 auch dann Arechnungszeiten 
sind, wenn durch sie eine versicherte Beschäftigung 
oder selbständige Tätigkeit nicht unterbrochen wor-
den ist. 

Absatz 4 enthält eine Übergangsregelung, die die 
Auswirkungen der Begrenzung von Anrechnungszei-
ten wegen des Besuchs einer Schule, Fachschule und 
Hochschule über einen Zeitraum von zwölf Jahren 
abmildert. 

Im übrigen entspricht die Vorschrift dem geltenden 
Recht. 

Zu § 248 — Pauschale Anrechnungszeit 

Durch die Rentenreform 1957 wurden die bei der Ren-
tenberechnung zu berücksichtigenden Ausfallzeiten 
eingeführt. Da diese vom Versicherten nachgewiesen 
werden müssen, stand dieser hinsichtlich der Zeiten 
vor 1957 häufig in Beweisnot. Daher wurde eine Pau-
schalregelung getroffen, wonach eine Anrechnungs-
zeit unter Berücksichtigung der mit Beiträgen beleg-
ten und nicht belegten Kalendermonate ermittelt 
wird. Diese Regelung über die pauschale Anrech-
nungszeit ist mit sprachlichen Vereinfachungen über-
nommen worden. Sie hat u. a. auch deshalb noch Be-
deutung, weil im Vertrauen auf die bisherige Pau-
schalregelung zahlreiche Versicherungskonten nicht 
geklärt worden sind und heute auch nicht mehr Nach-
weise für z. B. Zeiten der Krankheit und Arbeitslosig-
keit beschafft werden können. 

Nach Absatz 1 Satz 2 werden nunmehr diejenigen 
Zeiten, für die eine Nachversicherung nur wegen 
eines fehlenden Antrages des Versicherten nicht 
durchgeführt worden ist, wie Beitragszeiten berück-
sichtigt, so daß sie nicht mehr als pauschale Anrech-
nungszeit berücksichtigt werden können. 

Absatz 2 enthält eine Aufteilung der pauschalen An-
rechnungszeit, wodurch es erstmals möglich wird, die 
pauschale Anrechnungszeit zeitlich zuzuordnen. Dies 
hat insbesondere für den Versorgungsausgleich Be-
deutung. 

Zu § 249 — Zuordnung beitragsfreier Zeiten zur 
knappschaftlichen Rentenversicherung 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht die Zuordnung von Ersatzzeiten und Anrech-
nungszeiten wegen einer Lehre zur knappschaftli-
chen Rentenversicherung. Die Regelung in Absatz 3 
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ist eine Folgeänderung zu der Vereinfachung der 
Rentenberechnung in den drei Zweigen der Renten-
versicherung. 

ZUM FÜNFTEN UNTERABSCHNITT 
Rentenhöhe 

Zu § 250 — Rentenartfaktor für Witwenrenten und 
Witwerrenten an vor dem 1. Juli 1977 
geschiedene Ehegatten 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 251 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

Die Vorschrift regelt im wesentlichen entsprechend 
dem geltenden Recht, wie Entgeltpunkte für Beitrags-
zeiten vor 1992 zu ermitteln sind. 

Absatz 1 trägt der Tatsache Rechnung, daß in den 
Versicherungskonten Pflichtbeitragszeiten für eine 
Berufsausbildung vor dem 1. Januar 1992, die außer-
halb der pauschal anzurechnenden 48 Kalendermo-
nate liegen oder die über das 25. Lebensjahr hinaus-
gehen, nicht zu erkennen sind und daher von Amts 
wegen nicht festgestellt werden können. Die Zeiten 
sind deshalb nur auf Antrag und bei entsprechendem 
Nachweis als Pflichtbeitragszeiten für eine Berufsaus-
bildung zu berücksichtigen. 

Abweichend vom geltenden Recht wird in den Absät-
zen 3 und 4 bestimmt, daß für Wehr- und Zivildienst-
zeiten vor dem 1. Mai 1961 und vom 1. Januar 1982 bis 
zum 31. Dezember 1991 sowie für Zeiten von Behin-
derten in geschützten Einrichtungen vor dem 1. Ja-
nuar 1992, für die Pflichtbeiträge gezahlt sind, minde-
stens 75 % des Durchschnittsentgelts zugrundegelegt 
werden; für Zeiten des Wehr- und Zivildienstes vor 
dem 1. Mai 1961 ist hierfür ein Antrag erforderlich. 
Damit wird für diese Zeiten sichergestellt, daß sie eine 
Bewertung erhalten, wie sie für Wehr- und Zivildienst 
sowie für Zeiten von Behinderten in geschützten Ein-
richtungen künftig durch die erhöhte Beitragszahlung 
erreicht wird. 

Absatz 6 bestimmt, wie Entgeltpunkte für Beiträge zu 
ermitteln sind, die nach früheren Vorschriften nach-
gezahlt worden sind (insbesondere Nachzahlungen 
im Rahmen der Öffnung der Rentenversicherung im 
Jahre 1972, Nachzahlungen nach dem Gesetz zur 
Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts 
in der Sozialversicherung, Nachzahlungen bei Hei-
ratserstattung), soweit die Nachzahlung für Zeiten vor 
1957 erfolgt ist. Nachzahlungen für Zeiten ab 1957 
nach diesen Vorschriften werden nach § 69 Abs. 1 be-
wertet. 

Nach Absatz 7 werden für Beitragszeiten mit Infla-
tionsbeiträgen künftig mindestens 75 % des Durch-
schnittsentgelts zugrundegelegt. Ggf. erhalten sie 
den höheren Gesamtleistungswert für beitragsfreie 
Zeiten (§ 241). 

Zu § 252 — Entgeltpunkte für Berliner 
Beitragszeiten 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend den geltendem 
Recht, wie aus Berliner Beitragszeiten für 1945 bis 
Ende 1950 Entgeltpunkte zu ermitteln sind. 

Zu § 253 — Entgeltpunkte für saarländische 
Beitragszeiten 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, wie aus saarländischen Beitragszeiten, für die 
Beiträge in Franken gezahlt worden sind, Entgelt-
punkte ermittelt werden. 

Zu § 254 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten mit 
Sachbezug 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß für Beitragszeiten vor 1957, in denen in 
wesentlichem Umfang Sachbezüge bezogen worden 
sind, der Ermittlung der Entgeltpunkte bestimmte 
Mindestentgelte zugrunde zu legen sind. 

Zu § 255 — Beitragsbemessungsgrenzen 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, welche Beitragsbemessungsgrenzen für die 
vorübergehend dem Deutschen Reich eingeglieder-
ten Gebiete und für saarländische Beitragszeiten an-
zuwenden sind. 

Zu § 256 — Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte 

Die Vorschrift bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß Entgeltpunkte für freiwillige Beiträge, die 
mit Pflichtbeiträgen zusammentreffen, und Entgelt-
punkte für Zeiten der Doppelversicherung nicht er-
mittelt werden. 

Zu § 257 — Mindestentgeltpunkte bei geringem 
Arbeitsentgelt 

Die Vorschrift regelt die Mindestbewertung von 
Pflichtbeitragszeiten vor 1992 (Rente nach Mindest-
einkommen). Anders als im bisherigen Recht sollen 
künftig 35 Jahre erforderlich sein. Darauf sollen wie 
bei der Wartezeit von 35 Jahren alle rentenrechtlichen 
Zeiten angerechnet werden, also auch Berücksichti-
gungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege. 
Künftig ist der Durchschnitt aus allen — also auch aus 
den nach dem 31. Dezember 1991 liegenden — voll-
wertigen Pflichtbeiträgen maßgebend für die Frage, 
ob eine Anhebung von vor 1992 liegenden Pflichtbei-
tragszeiten in Betracht kommt. 

Künftig soll der Durchschnitt auf das 1,5fache des er-
reichten Wertes angehoben werden, wobei jedoch 
durch die Anhebung 75 % des Durchschnittsentgelts 
nicht überschritten werden darf. Die Anhebung auf 
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das 1,5fache des erreichten Durchschnittswerts wird 
bewirken, daß lange Beitragszeiten mit sehr niedrigen 
Pflichtbeiträgen aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung 
im Verhältnis zu einer entsprechenden Vollzeitbe-
schäftigung nicht unverhältnismäßig angehoben 
wird. 

Absatz 2 hat insbesondere Bedeutung für den Versor-
gungsausgleich. 

Zu § 258 — Gesamtleistungsbewertung für 
beitragsfreie und beitragsgeminderte 
Zeiten 

Die Vorschrift enthält Übergangsregelungen für die 
Einführung der Gesamtleistungsbewertung. 

Absatz 1 verhindert die ungerechtfertigte Kumulation 
von Vergünstigungen bei der Ermittlung von Min-
destentgeltpunkten bei geringem Arbeitsentgelt oder 
bei der pauschalen Anrechnungszeit, wenn gleichzei-
tig Berücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung 
vorliegen. 

Die Absätze 2 und 4 sollen bewirken, daß die mit der 
Einführung der Gesamtleistungsbewertung insbeson-
dere bei Versicherten mit größeren Lücken in der Ver-
sicherungsbiographie auftretenden Auswirkungen 
nur stufenweise eintreten. 

Absatz 3 ist eine Folgeregelung zur begrenzten Ge-
samtleistungsbewertung für nachgewiesene Anrech-
nungszeiten, an deren Stelle die pauschale Anrech-
nungszeit typischerweise tritt. Es wäre nicht zu recht-
fertigen, wenn pauschal anerkannte Zeiten höher be-
wertet würden als nachgewiesene Zeiten. 

Absatz 5 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß die vor dem 1. Januar 1957 liegenden nach-
gewiesenen Anrechnungszeiten insgesamt minde-
stens den Wert erreichen, der sich für pauschale An-
rechnungszeiten in diesem Zeitraum ergäbe. Satz 2 
ordnet die Wertdifferenz den vor dem 1. Januar 1957 
liegenden Ausbildungs-Anrechnungszeiten zu und 
nimmt damit zugleich eine Verteilung zwischen 
knappschaftlicher Rentenversicherung einerseits und 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten andererseits vor. 

Zu § 259 — Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich 

Die Vorschrift regelt die Umrechnung von Wertein-
heiten in Entgeltpunkte für Zwecke des Versorgungs-
ausgleichs. 

Zu § 260 — Knappschaftliche Besonderheiten 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. 

Absatz 1 regelt die Bewertung von Inflationsbeiträgen 
zur knappschaftlichen Rentenversicherung der Arbei-
ter und der Angestellten. 

Für die Bezieher einer Bergmannsprämie soll es aus 
Vereinfachungsgründen für Zeiten bis 1992 dabei 
bleiben, daß der Ermittlung der Entgeltpunkte eine 
Pauschale zugrundegelegt wird. 

ZUM SECHSTEN UNTERABSCHNITT 
Rente und Leistungen aus der Unfallversicherung 

Zu § 261 — Rente und Leistungen aus der 
Unfallversicherung 

Die Vorschrift hält daran fest, daß beim Zusammen-
treffen von Renten aus der Rentenversicherung und 
der Unfallversicherung die von der Unfallversiche-
rung gezahlte Kinderzulage unberücksichtigt bleibt. 
Dasselbe ergibt sich auch ohne ausdrückliche Rege-
lung für den von der Rentenversicherung gezahlten 
Kinderzuschuß daraus, daß dieser als Zusatzleistung 
zur Rente und nicht mehr als Bestandteil der Rente 
gezahlt wird. 

ZUM SIEBTEN UNTERABSCHNITT 
Zusatzleistungen 

Zu § 262 — Steigerungsbeträge 

Die Vorschrift regelt entsprechend dem geltenden 
Recht die Leistung von Steigerungsbeträgen für Bei-
träge der Höherversicherung, die ab 1992 nur noch 
eingeschränkt gezahlt werden können, sowie für die 
freiwilligen Beiträge vor 1957, für die Entgeltpunkte 
nicht ermittelt werden. Solche Steigerungsbeträge 
werden entsprechend dem geltenden Recht nur zu-
sätzlich zu einer Rente aus Pflichtbeiträgen oder frei-
willigen Grundbeiträgen erbracht. Die Höhe der Stei-
gerungsbeträge entspricht dem geltenden Recht, die 
Berechnung wurde — wie bei der Berechnung von 
Renten aus übrigen Beiträgen — auf Monatsbeträge 
umgestellt. 

Zu § 263 — Kinderzuschuß 

Die bisherige Regelung über einen Anspruch auf Kin-
derzuschuß wird aufrechterhalten. Die bei Bezug von 
Übergangsgeld auf 600 Deutsche Mark monatlich 
festgesetzte Einkommensgrenze entspricht der bis-
herigen Praxis der Rentenversicherungsträger. 

ZUM ACHTEN UNTERABSCHNITT 
Leistungen an Berechtigte außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

Zu § 264 — Höhe der Rente 

Die Vorschrift stellt wie im geltenden Recht bestimmte 
Beitragszeiten, für die nach den Reichsversicherungs

-

gesetzen oder dem in Berlin geltenden Recht Beiträge 
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gezahlt worden sind, den Bundesgebiets-Beitragszei-
ten  gleich. Damit können auch aus diesen Zeiten ohne 
einschränkende Voraussetzungen Renten bei Aus-
landsaufenthalt geleistet werden. 

Da jetzt auch Kindererziehungszeiten vor 1986 voll-
wertige Beitragszeiten sind, wird in Satz 2 klargestellt, 
daß nur bei Erziehung im Geltungsbereich dieses Ge-
setzbuchs oder vor dem 1. Februar 1949 in Ber lin diese 
Zeiten Bundesgebiets-Beitragszeiten sind. 

Zu § 265 — Besonderheiten für berechtigte 
Deutsche 

Die Vorschrift stellt entsprechend dem geltenden 
Recht für berechtigte Deutsche im Ausland bestimmte 
Reichsgebiets-Beitragszeiten den Beitragszeiten nach 
dem Fremdrentengesetz gleich, die bei Auslandsauf-
enthalt des berechtigten Deutschen begrenzt auf die 
Höhe der Entgeltpunkte für Bundesgebiets-Beitrags-
zeiten zu berücksichtigen sind. 

ZUM NEUNTEN UNTERABSCHNITT 
Organisation 

Zu § 266 — Zuständigkeit der Bundesknappschaft 

Die Vorschrift hält bestimmte Sonderregelungen im 
Knappschaftsbereich aufrecht und dient der Besitz-
standswahrung. 

Zu § 267 — Besonderheiten bei der Durchführung 
der Versicherung und bei den 
Leistungen 

Die Vorschrift enthält — entsprechend dem geltenden 
Recht — eine Besitzstandsregelung für in der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung freiwillig Ver-
sicherte. 

ZUM ZEHNTEN UNTERABSCHNITT 
Finanzierung 

ZUM ERSTEN TITEL 

Sozialbeirat 

Zu § 268 — Sozialbeirat 

Durch die Vorschrift wird die Dauer der Mitglied-
schaft der Vertreter der Unfallversiche rung im Sozial-
beirat begrenzt. Die Bundesregierung wird damit in 
die Lage versetzt, für den Sozialbeirat eine Zusam-
mensetzung entsprechend der Regelung des § 151 zu 
gewährleisten. 

ZUM ZWEITEN TITEL 
Beiträge 

Zu § 269 — Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger 
Versicherter 

Durch die Regelung in Absatz 1 werden die Lei-
stungsträger in der Übergangsphase der finanziellen 
Konsolidierung in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung und der Arbeitslosenversicherung nicht mit hö-
heren Beiträgen belastet werden, als nach geltendem 
Recht. 

Absatz 2 gewährleistet, daß die zuvor versicherungs-
pflichtigen Beschäftigten oder Selbständigen wäh-
rend der Versicherungspflicht auf Antrag wegen Ar-
beitsunfähigkeit oder Rehabi litation ohne Anspruch 
auf Krankengeld beitragsbelastungsmäßig mit den 
Personen nach Absatz 1 gleichbehandelt werden. 

Zu § 270 — Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
für die Nachversicherung 

Die Vorschrift ergänzt § 176 Abs. 3 für vor 1992 
liegende Nachversicherungszeiten. Sie entspricht 
§ 1402 Abs. 2 RVO, § 124 Abs. 2 AVG. Absatz 3 hat 
klarstellende Bedeutung; die Regelung entspricht der 
Verwaltungspraxis. 

Zu § 271 — Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
bei Hebammen 

Durch Umstellung auf die Bezugsgröße als Grundlage 
für die Berechnung der Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage ergeben sich geringfügig höhere Beiträge. 
Im übrigen übernimmt die Regelung den Besitzstand 
für Hebammen mit Niederlassungserlaubnis nach 
geltendem Recht. 

Zu § 272 — Beiträge zur Höherversicherung 

§ 229 gibt bestimmten Versicherten auch nach dem 
31. Dezember 1991 das Recht, Beiträge zur Höherver-
sicherung zu zahlen. Die Regelung bestimmt daher, 
insbesondere um die Beitragshöhe und wirksame Bei-
tragszahlung zu regeln, daß sämtliche Regelungen für 
die freiwilligen Beiträge auch für die Beiträge zur 
Höherversicherung anzuwenden sind. Im übrigen 
handelt es sich um eine beitragsrechtlich notwendige 
Übergangsregelung, durch die die Unterscheidung 
von freiwilligen Beiträgen und Höherversicherungs-
beiträgen gewährleistet wird. 

Zu § 273 — Nachversicherung 

Die Regelung sieht aus Gründen des Vertrauens-
schutzes vor, daß freiwillige Beiträge, die vor dem 
1. Januar 1992 gezahlt worden sind, abweichend von 
§ 177 Abs. 2 Satz 1 nicht erstattet werden, sondern wie 
bisher als Beiträge zur Höherversicherung gelten. 
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ZUM DRITTEN TITEL 
Verfahren 

Zu § 274 — Nachzahlung bei Heiratserstattung 

Abweichend vom geltenden Recht (Artikel 2 § 28 
ArVNG) wird durch diese Vorschrift auch den Frauen, 
die nicht erneut eine sozialversicherungspflichtige 
Beschäftigung aufgenommen haben, die Möglichkeit 
eingeräumt, die anläßlich einer Heirat erstatteten Bei-
träge nachzuzahlen. Diese Nachzahlungsmöglichkeit 
besteht entsprechend der bisherigen Praxis auch für 
solche Zeiten, die wegen der Heiratserstattung unter-
gegangen sind. 

Die Beschränkung auf den nach geltendem Recht be-
rechtigten Personenkreis beruhte auf dem Gedanken, 
daß lediglich bei Aufnahme einer erneuten versiche-
rungspflichtigen Beschäftigung die Geschäftsgrund-
lage der ursprünglich getroffenen Disposition, eine 
Alterssicherung auf andere Art zu gewährleisten, sich 
im nachhinein als unzutreffend herausgestellt hat und 
deshalb nur in diesen Fällen die Möglichkeit gegeben 
werden sollte, durch eine Beitragserstattung wegen 
Heirat entstandene Lücken im Versicherungsleben zu 
beseitigen. 

Nach der Herabsetzung der Wartezeit für eine Alters-
rente nach Vollendung des 65. Lebensjahres und der 
Anerkennung von Kindererziehungszeiten ist aber 
auch in anderen Fällen die seinerzeitige Grundlage 
für die Entscheidung zur Beitragserstattung wesent-
lich verändert worden, so daß die jetzige Beschrän-
kung der Nachentrichtungsberechtigten nicht mehr 
gerechtfertigt erscheint. Angesichts der 1967 ausge-
laufenen Regelung der Heiratserstattung ist jedoch 
eine Befristung der Nachentrichtungsmöglichkeit bis 
Ende 1995 notwendig und sozialpolitisch vertretbar, 
da die aufgrund der Regelung notwendige Entschei-
dung nicht durch Nützlichkeitserwägungen kurz vor 
Eintritt des Versicherungsfalles bestimmt werden und 
von solchen Überlegungen abhängig sein soll. 

Zu § 275 — Nachzahlung bei Heiratsabfindung 
früherer Beamtinnen 

Verheiratete Frauen, die bis zum 31. August 1977 aus 
einem Beamten- oder einem gleichgestellten Dienst-
verhältnis (z. B. DO-Angestellte) entlassen worden 
sind, konnten sich nach dem Bundesbeamtengesetz 
oder entsprechenden landesbeamtenrechtlichen oder 
früheren reichsbeamtenrechtlichen Regelungen ihre 
ruhegehaltfähige Dienstzeit abfinden (Abfindung) 
lassen. Eine Nachversicherung in der gesetzlichen 
Rentenversicherung schied mit Inanspruchnahme der 
Abfindung aus. Mit der Neuordnung des Beamtenver

-

sorgungsrechts wurde das Institut der Abfindung 
abgeschafft, um den Frauen eine eigenständige Al-
terssicherung zu ermöglichen. Da bei den nach neuem 
Recht ausscheidenden Beamtinnen die bis zum Aus-
scheiden zurückgelegte Dienstzeit als ruhegehaltfä-
hig bestehen bleibt (auch wenn eine Nachversiche-
rung erfolgte), räumt man den früheren Beamtinnen, 
die mit einer Abfindung aus dem Beamtenverhältnis 
entlassen worden sind und erneut in ein Beamtenver

-

hältnis berufen werden, die Rückzahlung der Abfin-
dung ein. Die abgefundene Dienstzeit wird mit der 
Rückzahlung erneut ruhegehaltfähig und bei einem 
erneuten Ausscheiden aus dem Beamtenverhältnis 
nachversichert. 

Frühere Beamtinnen etc., die nicht wieder erwerbstä-
tig oder außerhalb eines Beamten- oder eines gleich-
gestellten Dienstverhältnisses erwerbstätig geworden 
sind, können die erhaltene Abfindung nicht zurück-
zahlen, um im nachhinein eine Nachversicherung zu 
erreichen. Die Situation dieser Frauen ist etwa ver-
gleichbar mit denjenigen von Frauen, die sich ihre 
Beiträge aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
wegen Heirat haben erstatten lassen und nicht erneut 
eine Beschäftigung aufgenommen haben. Die Herab-
setzung der Wartezeit für eine Altersrente nach Voll-
endung des 65. Lebensjahres und die Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung hat auch bei diesen Frauen die sei-
nerzeitige Grundlage für die Entscheidung, anstatt 
einer Nachversicherung die Abfindung in Anspruch 
zu nehmen, wesentlich verändert. Frauen, die nicht 
erneut in ein Beamtenverhältnis berufen worden sind, 
erhalten daher die Möglichkeit, für die Zeit ihrer frü-
heren Dienstzeit freiwillige Beiträge nachzuzahlen. 

Frauen, die erneut in ein Beamtenverhältnis berufen 
worden sind, erwerben ihre Alterssicherung in einem 
anderen Alterssicherungssystem und können oder 
konnten durch Rückzahlung der Abfindung die abge-
fundene Dienstzeit wieder ruhegehaltfähig machen. 
Für diese Frauen besteht keine Notwendigkeit, noch 
zusätzlich die Nachzahlung in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu eröffnen. 

Die Beitragsberechnung ist nach den Regelungen des 
Vierten Kapitels vorzunehmen. Die Bewertung der 
Beiträge bei der Rentenberechnung erfolgt nach den 
Werten des Jahres, in dem die Beiträge gezahlt wer-
den. Damit führt die Nachzahlung nicht zu Vorteilen 
gegenüber einer aktuellen Beitragszahlung. In Anbe-
tracht dessen, daß der Abfindung die zuletzt erzielten 
Dienstbezüge zugrunde lagen und die Abfindung da-
mit in der Regel wesentlich höher gewesen ist als eine 
Heiratserstattung aus der gesetzlichen Rentenversi-
cherung und die erneut in ein Beamtenverhältnis be-
rufenen Frauen die Abfindung entsprechend der 
Höhe der aktuellen Dienstbezüge zurückzuzahlen ha-
ben, ist diese Regelung auch gerechtfertigt. 

Die Nachzahlungsmöglichkeit ist bis Ende 1995 befri-
stet, um die Entscheidung zur Nachzahlung nicht von 
Nützlichkeitserwägungen kurz vor Beginn einer 
Rente abhängig machen zu können. 

Zu § 276 — Nachzahlung für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Evakuierte 

Die Vorschrift übernimmt die Nachzahlungsmöglich-
keit des bisherigen Artikels 2 § 52 Abs. 1 Satz 1 und 2 
ArVNG. Die Beitragsberechnung ist nach der Rege-
lung des Vierten Kapitels vorzunehmen. Abweichend 
vom bisherigen Recht erfolgt die Bewertung der Bei-
träge bei Ermittlung der Rentenhöhe nach den Werten 
des Jahres, in dem die Beiträge gezahlt werden und 
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nicht wie bisher, grundsätzlich nach den Werten des 
Jahres, für das die Beiträge gezahlt werden. Die Vor-
schrift führt damit zukünftig nicht zu Vorteilen gegen-
über einer aktuellen Beitragszahlung. 

Zu § 277 — Nachzahlung bei Nachversicherung 

Durch diese Vorschrift wird der in Satz 1 genannten 
Personengruppe, die durch eine Nachversicherung 
erstmalig in die Rentenversicherung einbezogen 
wurde, durch Eröffnung einer Nachzahlungsmöglich-
keit die Sicherung des Berufs- und Erwerbsun-
fähigkeitsschutzes ermöglicht. Im übrigen gilt für die 
Beitragsberechnung die Regelung des Vierten Kapi-
tels. 

Zu § 278 — Versicherungskarten 

Absatz 1 regelt das Verfahren für noch im Umlauf 
befindliche und noch nicht aufgerechnete Versiche-
rungskarten. 

Im übrigen entspricht die Vorschrift dem § 1.423 RVO 
(§ 145 AVG), § 1413 RVO (§ 135 AVG) sowie § 1397 
Abs. 6 RVO (§ 119 Abs. 6 AVG). 

ZUM VIERTEN TITEL 
Berechnungsgrundlagen 

Zu § 279 — Berechnungsgrundlagen für 
Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 
und Bundeszuschuß 

Mit Absatz 1 der Vorschrift wird erreicht, daß der 
am Ende des Jahres 1991 geltende Beitragssatz 
so lange weitergilt, bis eine Erhöhung erforderlich 
ist. 

Mit Absatz 2 wird eine Berechnungsbasis für den Bei-
tragssatz zur knappschaftlichen Rentenversicherung 
geschaffen. 

Die Absätze 3 und 4 regeln, wie die Beitragsbemes-
sungsgrenzen bzw. der Bundeszuschuß für das Jahr 
1992 berechnet werden. Um zu gewährleisten, daß die 
Rentenversicherung auch in Zukunft die Kosten der 
Anrechnung des ersten Kindererziehungsjahres nicht 
zu tragen hat, werden die im Bundeshaushalt 1991 
dafür aufgewendeten Mittel dem Bundeszuschuß 
1991 hinzugerechnet, der die Basis für die Höhe des 
Bundeszuschusses ab 1992 darstellt. 

Zu § 280 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift ermöglicht es, durch Rechtsverordnung 
Anlage 2 für die Jahre 1990 bis 1992 zu ergänzen. 

ZUM FÜNFTEN TITEL 

Erstattungen 

Zu § 281 — Wanderversicherungsausgleich 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Im 
übrigen wird auf die Begründung zu § 218 Abs. 5 ver-
wiesen. 

Zu § 282 — Erstattung für Kinderzuschüsse 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 283 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM SECHSTEN TITEL 

Vermögensanlagen der Bundesknappschaft 

Zu § 284 — Vermögensanlagen der 
Bundesknappschaft 

Mit der Vorschrift wird sichergestellt, daß die bei In-
krafttreten des Rentenreformgesetzes 1992 vorhan-
dene Rücklage der Bundesknappschaft nicht aufge-
löst werden muß, um dadurch möglicherweise entste-
hende Verluste zu vermeiden. Rückflüsse aus Vermö-
gensanlagen sollen jedoch nicht wieder angelegt wer-
den, sondern wie alle Einnahmen der Deckung der 
Ausgaben dienen, da wegen der Defizitdeckung 
durch den Bund kein Erfordernis besteht, eine Rück-
lage oder Schwankungsreserve zu halten. 

ZUM ELFTEN UNTERABSCHNITT 
Leistungen für Kindererziehung an Mütter 
der Geburtsjahrgänge vor 1921 

Zu § 285 — Anspruchsvoraussetzungen 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Es 
wird klargestellt, daß die Kindererziehungsleistung 
auch dann gezahlt wird, wenn die Mutter ein Vertrei-
bungsgebiet bereits vor Beginn des Zweiten Welt- 
kriegs verlassen hat. 

Zu § 286 — Höhe der Leistung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 287 — Beginn und Ende 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 
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Zu § 288 — Zuständigkeit 

Die Vorschrift entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Im Hinblick darauf, daß Mütter der Ge-
burtsjahrgänge vor 1921 spätestens ab 1. Oktober 
1990 die Voraussetzungen für die Kindererziehungs-
leistung erfüllen, ist lediglich das im geltenden Recht 
bestehende Wahlrecht der Mütter, die eine Rente 
nicht beziehen, nicht übernommen worden. 

Zu § 289 — Durchführung 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

Zu § 290 — Anrechnungsfreiheit 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. 

ZUM ZWEITEN ABSCHNITT 
Ausnahmen von der Anwendung neuen Rechts 

ZUM ERSTEN UNTERABSCHNITT 
Grundsatz 

Zu § 291 — Grundsatz 

Absatz 1 enthält den Grundsatz, daß nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzbuchs und bei zukünftigen Rechts-
änderungen nur noch das neue Rentenrecht des So-
zialgesetzbuchs anzuwenden ist. Die Anwendbarkeit 
des alten oder neuen Rechts richtet sich also nicht 
mehr nach dem Zeitpunkt des Versicherungsfalls. 
Dies hat für den Rechtsanwender den großen Vorteil, 
daß er nicht ständig prüfen muß, inwieweit altes, be-
reits aufgehobenes Recht noch weiter anwendbar sein 
könnte, das meist nur noch schwer feststellbar ist. 

Das neue Rentenrecht gilt nicht nur für neu begin-
nende Leistungen, sondern grundsätzlich auch für be-
reits laufende Leistungen. Allerdings wird durch die 
folgenden Vorschriften, in denen die Ausnahmen zu 
diesem Grundsatz geregelt sind, sichergestellt, daß 
Versicherte ihren Anspruch nicht allein wegen des 
neuen Rechts verlieren und sich auch die Höhe der 
laufenden Rente nicht verändert. Dies ist auch für den 
Fall des Zusammentreffens laufender Renten mit Un-
fallrenten gewährleistet. 

Absatz 2 enthält eine Sonderregelung für den Fall, 
daß ein Anspruch bis zum Ablauf von drei Kalender-
monaten nach Aufhebung einer Vorschrift geltend 
gemacht wird. In diesem Fall  ist für den Zeitraum, für 
den der Anspruch noch während der Geltung des 
alten Rechts entsteht, dieses weiter anzuwenden. Da-
durch wird im Ergebnis sichergestellt, daß bei rück-
wirkender Leistungserbringung auch in diesen Fä llen 
das zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns maßge-
bende Recht zum Zuge kommt. Die Frist von drei 
Kalendermonaten steht in Übereinstimmung damit, 
daß Renten nach den neuen Vorschriften über den 
Rentenbeginn frühestens drei Monate vor dem Ren-
tenantrag beginnen können. 

Absatz 3 ergänzt die Grundsätze der Absätze 1 und 2 
für den Fall, daß eine Rente nach einer bestandskräf-
tigen Feststellung neu festzustellen ist, weil z. B. 
nachträglich bisher nicht berücksichtigte Beitragszei-
ten oder beitragsfreie Zeiten nachgewiesen werden 
und deshalb die persönlichen Entgeltpunkte neu zu 
ermitteln sind. Die Neufeststellung erfolgt dann 
grundsätzlich nach dem zu diesem Zeitpunkt gelten

-

den Recht, wobei die bisher zustehende Rentenhöhe 
besitzgeschützt ist. Diese Neufeststellung kann ggf. 
auch für Zeiten des Rentenzugs vor dem Inkrafttre-
ten des neuen Rechts von Bedeutung sein. Das vorher 
geltende Recht ist anzuwenden, wenn eine Neufest-
stellung innerhalb von 3 Monaten nach der Aufhe-
bung der bisherigen Vorschriften beantragt worden 
ist oder wegen eines Verschuldens des Trägers ein 
sozialrechtlicher Herstellungsanspruch besteht. 

Absatz 4 stellt klar, daß allein die Ersetzung des bis-
herigen Rentenrechts durch das — weitgehend iden-
tische — neue Rentenrecht nicht zum Wegfall bereits 
laufender Leistungen führt. 

Absatz 5 gibt einen Hinweis darauf, daß es von den 
vorstehend genannten Grundsätzen Ausnahmen 
gibt. 

ZUM ZWEITEN UNTERABSCHNITT 
Leistungen zur Rehabilitation 

Zu § 292 — Leistungen zur Rehabilitation 

Absatz 1 stellt sicher, daß Versicherte, die vor Inkraft-
treten der neuen Vorschriften Leistungen zur Rehabi-
litation beantragt oder bezogen haben und die Vor-
aussetzungen für diese Leistungen erfüllten, die Lei-
stungen nach dem vor Inkrafttreten der Neuregelung 
geltenden und damit einheitlich nach demselben 
Recht erhalten. 

Absatz 2 stellt sicher, daß die Rentenversicherungs-
träger die am 31. Dezember 1991 bestehenden Fach-
kliniken zur Behandlung von Erkrankungen der At-
mungsorgane weiter betreiben können. 

ZUM DRITTEN UNTERABSCHNITT 

Anspruchsvoraussetzungen für einzelne Renten 

Zu § 293 — Anspruch auf Regelaltersrente in 
Sonderfällen 

Die Vorschrift ist wegen der Begrenzung von Renten 
wegen verminderter Erwerbsfähigkeit und Erzie-
hungsrenten auf das 65. Lebensjahr erforderlich. Sie 
stellt die Weiterzahlung von Renten für Personen 
sicher, die am 1. Januar 1992 bereits das 65. Lebens-
jahr vollendet haben und bis zum 31. Dezember 1991 
eine Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
oder eine Erziehungsrente erhalten haben. Die Ren-
ten werden als Regelaltersrente weitergezahlt. 
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Zu § 294 — Witwerrente 

Diese Vorschrift enthält eine Besitzschutzregelung für 
diejenigen Fälle, in denen die versicherte Frau vor 
dem 1. Januar 1986 gestorben ist oder die Ehegatten 
bis zum 31. Dezember 1988 eine wirksame Erklärung 
über die weitere Anwendung des bis zum 31. Dezem-
ber 1985 geltenden Hinterbliebenenrechts abgege-
ben haben. 

Zu § 295 — Waisenrente 

Die Vorschrift enthält eine Besitzschutzregelung für 
Waisenrenten, die im Saarland aufgrund des do rt  vor 
1957 geltenden Rechts unter bestimmten Vorausset-
zungen auch über das 25. Lebensjahr hinaus gewährt 
werden konnten. 

Zu § 296 — Wartezeit 

Diese Vorschrift enthält eine Besitzschutzregelung für 
diejenigen, die aufgrund der geänderten Vorschriften 
die Wartezeit nach neuem Recht nicht mehr erfüllt 
haben. 

ZUM VIERTEN UNTERABSCHNITT 

Rentenhöhe 

Zu § 297 — Grundsatz 

Absatz 1 enthält hinsichtlich der Renten, die bei In-
krafttreten dieses Gesetzbuchs oder späterer Ände-
rungen bereits laufen, eine wichtige Ausnahmeregel 
von der allgemeinen Grundregel, wonach das neue 
Recht auch auf laufende Renten anzuwenden ist. 
Nach dieser Ausnahmeregel sollen die für die Fest-
stellung der Rente maßgeblichen persönlichen Ent-
geltpunkte nicht aus Anlaß einer Rechtsänderung je-
weils neu bestimmt werden, weil eine solche Neube-
stimmung schon aus Gründen der Verwaltungsprakti-
kabilität nicht in Betracht kommt. Eine Neubestim-
mung liegt in diesem Sinne nicht vor, wenn sich die 
Rentenhöhe wegen des Zusammentreffens mit Ein-
kommen ändert, ohne daß sich dadurch die maßgeb-
lichen persönlichen Entgeltpunkte ändern. 

Absatz 2 bestimmt, daß die Kürzung laufender Hinter-
bliebenenrenten auf die Höhe der diesen Renten zu-
grundeliegenden Versichertenrente entfällt, wenn 
der Anspruch eines Hinterbliebenen wegfällt. Denn 
nach den neuen Vorschriften ist eine solche Begren-
zung, die nur in Ausnahmefällen erfolgte, nicht mehr 
vorgesehen, weil dies mit den geänderten Berech-
nungsvorschriften nicht mehr vereinbar wäre. 

Zu § 298 — Umwertung in persönliche 
Entgeltpunkte 

Bei der in den Absätzen 1 und 2 geregelten Umwer-
tung der bei Inkrafttreten dieses Gesetzbuchs bereits 
laufenden Renten handelt es sich um keine Neube-

rechnung, sondern um ein einfach programmierbares 
verwaltungsinternes Verfahren, mit dem auch für die 
bereits laufenden Renten persönliche Entgeltpunkte 
ermittelt werden. Dadurch wird erreicht, daß diese 
Renten wie neuberechnete Renten angepaßt werden 
können und auch im übrigen Sondervorschriften ent-
behrlich sind. Die Umwertung hat keinen Einfluß auf 
die Höhe des Zahlbetrags. 

Absatz 3 hat Bedeutung für die Ermittlung von per-
sönlichen Entgeltpunkten, insbesondere in den Be-
sitzschutzfällen des § 87. 

Eine Ausnahme von dem Grundsatz, daß bereits lau-
fende Renten in der bisherigen Höhe weiter zu leisten 
sind, enthält Absatz 4 für die Erziehungsrenten. Diese 
sind, soweit auf sie bereits vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzbuchs ein Anspruch bestand, für die Zeit da-
nach neu zu berechnen. In Zukunft soll auf die sehr 
geringe Anzahl dieser Renten ein einheitlicher Ren-
tenartfaktor angewendet und dafür Einkommen wie 
bei Witwen- und Witwerrenten angerechnet werden. 
Sofern sich dadurch nicht ein höherer als der bisherige 
Betrag ergibt, soll dieser für die weitere Rente maßge-
bend bleiben. 

Zu § 299 — Umstellungsrenten 

Die Vorschrift regelt die Umwertung von als Renten 
wegen Erwerbsunfähigkeit geltenden Umstellungs-
renten aus der Zeit vor der Rentenreform 1957. Der 
Rentenartfaktor 0,8667 entspricht dem bisherigen 
Steigerungssatz 1,3 % . Absatz 2 bestimmt wie im gel-
tenden Recht, daß eine Neuberechnung der Rente 
vorgenommen werden kann, wenn nach Vollendung 
des 55. Lebensjahres für zwölf Kalendermonate Bei-
träge gezahlt sind. 

Zu § 300 — Aktueller Rentenwert für 1992 

Die Vorschrift bestimmt, welche statistischen Daten 
der Ermittlung des ab 1. Juli 1992 geltenden aktuellen 
Rentenwerts zugrunde zu legen sind, weil dieses Ver-
fahren dann erstmals anzuwenden ist. 

Zu § 301 — Verordnungsermächtigung 

Die Vorschrift enthält Verordnungsermächtigungen 
zur Ergänzung der Anlage 1 um die durchschnitt-
lichen Bruttoarbeitsentgelte für 1988 und 1989 sowie 
zur Bestimmung des vorläufigen Durchschnittsent-
gelts für 1991, wodurch die erstmalige Anwendung 
der neuen Verfahren sichergestellt wird. 

ZUM FÜNFTEN UNTERABSCHNITT 

Zusammentreffen von Renten und von Einkommen 

Zu § 302 — Rente und Leistungen aus der 
Unfallversicherung 

Durch diese Regelung wird für laufende Renten das 
bis zum 31. Dezember 1991 geltende Recht über das 
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Zusammentreffen mit Unfallrenten aufrechterhalten. 
Die Regelung in Absatz 4 vermeidet eine Lastenver-
schiebung bei laufenden Renten zwischen der Bun-
desknappschaft einerseits und den Trägern der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
andererseits. 

Die in den Absätzen 5 und 6 enthaltenen Grenzbe-
träge sind so bestimmt, daß das bis zum 31. Dezember 
1991 geltende Recht für laufende Renten aufrechter-
halten bleibt. 

Zu § 303 — Mindestgrenzbetrag bei 
Versicherungsfällen vor dem 
1. Januar 1979 

Die Vorschrift entspricht dem geltenden Recht. Sie 
trägt dem Umstand Rechnung, daß bei laufenden Ren-
ten, die auf einem Versicherungsfall vor dem 1. Ja-
nuar 1979 beruhen, im geltenden Recht der Grenzbe-
trag aus den Werten der Rentenberechnung höher ist 
als bei Renten aufgrund eines späteren Versiche-
rungsfalls. 

Zu § 304 — Rente für Bergleute und 
Arbeitslosengeld 

Diese Regelung hält für Renten für Bergleute, auf die 
bereits am 31. Dezember 1991 Anspruch bestand, den 
bisherigen Rechtszustand hinsichtlich des Zusam-
mentreffens mit Arbeitslosengeld aufrecht. 

Zu § 305 — Einkommensanrechnung auf Renten 
wegen Todes 

Die Vorschrift regelt in den Absätzen 1 bis 4 entspre-
chend dem geltenden Recht die Einkommensanrech-
nung auf Witwen- und Witwerrenten, die auf einem 
Versicherungsfall vor dem 1. Januar 1986 beruhen. 

Absatz 5 stellt sicher, daß laufende Waisenrenten bei 
Einkommen unterhalb der bisherigen Hinzuver-
dienstgrenzen weiterhin ungekürzt zu zahlen sind. 

ZUM SECHSTEN UNTERABSCHNITT 

Zusatzleistungen 

Zu § 306 — Zuschuß zur Krankenversicherung 

Durch die Regelungen in den Absätzen 1 und 2 wer-
den die am 31. Dezember 1991 geltenden Besitz-
schutzregelungen hinsichtlich des Zuschusses zur 
Krankenversicherung aufrechterhalten. Absatz 3 
übernimmt die bisher jeweils in den Rentenanpas-
sungsgesetzen enthaltene Besitzschutzregelung. 

Zu § 307 — Unterbringung von Rentenberechtigten 

Nach dieser dem geltenden Recht entsprechenden 
Vorschrift werden für Rentenberechtigte, die auf Ko-
sten der Rentenversicherung in einem Heim unterge-
bracht sind, die Leistungen weiter erbracht. Von die-
ser bis Ende 1977 geltenden allgemeinen Regelung ist 
nur in der Rentenversicherung der Arbeiter Gebrauch 
gemacht worden. 

ZUM SIEBTEN UNTERABSCHNITT 

Leistungen an Berechtigte außerhalb des 
Geltungsbereichs dieses Gesetzbuchs 

Zu § 308 — Grundsatz 

Absatz 1 bestimmt, daß das Inkrafttreten der geänder-
ten Vorschriften über die Leistung in das Ausland für 
sich allein kein Grund für eine Neufeststellung einer 
bereits laufenden Rente ist. 

Absatz 2 enthält eine Besitzstandsregelung für die 
Fälle, in denen aufgrund eines Versicherungsfalles 
vor Inkrafttreten der Neuregelung des Auslandsren-
tenrechts durch das Rentenanpassungsgesetz 1982 
Anspruch auf Rente wegen verminderter Erwerbsfä-
higkeit zustand. 

Zu § 309 — Ermessensleistungen an besondere 
Personengruppen 

Nach den Absätzen 1 bis 3 erhalten entsprechend dem 
geltenden Recht bestimmte Personengruppen, die 
keine deutschen Staatsangehörigen sind, bei ge-
wöhnlichem Auslandsaufenthalt eine Rente wie Deut-
sche im Ausland. Für Hinterbliebene dieser Personen 
wird jedoch, soweit sie nicht selbst die besonderen 
Vorausssetzungen erfüllen, wie bisher die Rente nur 
in Höhe von 70 % ausgezahlt. 

Absatz 4 gewährleistet entsprechend dem geltenden 
Recht für Rentner in der Deutschen Demokratischen 
Republik oder in Berlin (Ost) die Zahlung einer Zu-
satzrente, wenn sie nach der Währungsreform unter 
bestimmten Bedingungen in Berlin Beiträge an die 
Rentenversicherung gezahlt haben. 

Absatz 5 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht, daß es sich bei diesen Leistungen um Leistun-
gen handelt, die nicht der sozialen Sicherheit zuzu-
rechnen sind. 

Zu § 310 — Zusatzleistungen 

Absatz 1 gewährleistet entsprechend dem geltenden 
Recht für die Rentenbezieher im Ausland die Weiter-
leistung eines Zuschusses zur Krankenversicherung, 
der seit dem 1. Januar 1982 grundsätzlich nicht mehr 
ins Ausland gezahlt wird. Der Zuschuß wird wegen 
einer Änderung in der Rentenhöhe nicht verändert. 

Absatz 2 gewährleistet entsprechend dem geltenden 
Recht für die Rentenbezieher im Ausland die Weiter

-

leistung eines Kinderzuschusses, der seit dem 1. Ja- 
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nuar 1982 für Rentenbezieher im Ausland grundsätz-
lich nicht mehr geleistet wird. 

ZUM SECHSTEN KAPITEL 
Bußgeldvorschriften 

Zu § 311 — Bußgeldvorschriften 

Die Vorschrift regelt die Bußgeldbewehrung der 
neuen Melde-, Auskunfts- und Mitteilungspflichten 
nach diesem Gesetzbuch. 

Zu Anlage 1 — Durchschnittsentgelt in DM/RM 

Anlage 1 enthält die Durchschnittsentgelte seit 1891, 
die bisher für die Ermittlung von Werteinheiten, künf-
tig von Entgeltpunkten, von Bedeutung sind. Die bis-
herigen geringfügig höheren Durchschnittsentgelte 
für die knappschaftliche Rentenversicherung sind 
entbehrlich, da die Entgeltpunkte der knappschaft-
lichen Rentenversicherung in diesem Umfang erhöht 
werden. 

Zu Anlage 2 — Jährliche Beitrags- 
bemessungsgrenzen in DM/RM 

Die Anlage gibt die bisherigen Beitragsbemessungs-
grenzen wieder. 

Zu Anlage 3 — Entgeltpunkte für Beiträge nach 
Lohn-, Beitrags-oder Gehaltsklassen 

Die Anlage enthält statt der bisherigen Wertzahlen 
Entgeltpunkte für Lohn-, Beitrags- und Gehaltsklas-
sen. 

Zu Anlage 4 — Beitragsbemessungsgrundlage für 
Beitragsklassen 

Die Anlage enthält für die seit 1957 geltenden ver-
schiedenen Beitragsklassen die ihnen entsprechen-
den Beitragsbemessungsgrundlagen, aus denen die 
Entgeltpunkte zu ermitteln sind. 

Zu Anlage 5 — Entgeltpunkte für Berliner Beiträge 

Die Anlage gibt die Entgeltpunkte für Berliner Bei-
tragszeiten in der Zeit von 1945 bis Ende 1954 an. 

Zu Anlage 6 — Werte zur Umrechnung der 
Beitragsbemessungsgrundlagen von 
Franken in Deutsche Mark 

Die Anlage enthält Umrechnungsfaktoren für saarlän-
dische Beitragszeiten. 

Zu Anlage 7 — Entgeltpunkte für saarländische 
Beiträge 

Die Anlage gibt die Entgeltpunkte für saarländische 
Beitragszeiten an, für die Beiträge nach Lohn- oder 
Beitragsklassen gezahlt sind. 

Zu Anlage 8 — Lohn-, Beitrags- oder 
Gehaltsklassen und Beitrags- 
bemessungsgrundlagen in RM/DM 
für Sachbezugszeiten, in denen 
Versicherte nicht Lehrling oder 
Anlernling waren 

Die Anlage enthält entsprechend dem geltenden 
Recht die Beitragsbemessungsgrundlagen bei Sach-
bezug. 

Zu Anlage 9 — Hauerarbeiten 

Die Anlage enthält entsprechend dem geltenden 
Recht die Tätigkeitsmerkmale für Hauerarbeiten. 

Zu Artikel 2 — Änderung des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1 (§ 23) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe c 

Die Streichung erfolgt, weil die entsprechenden 
Leistungen den bereits in Buchstabe a genannten 
Leistungen zur Rehabilitation zugeordnet worden 
sind. 

Zu Nummer 2 (§ 34) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 3 (Artikel II § 1) 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung der aufgeführ-
ten Gesetze. 

Zu Artikel 3 — Änderung des Vierten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Der Artikel geht vom SGB IV in der Fassung der An

-

derungen aus, die durch Artikel 1 des Entwurfs eines 
Gesetzes zur Einführung eines Sozialversicherungs- 
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ausweises und zur Änderung anderer Gesetze (Bun-
destags-Drucksache 11/2807) vorgesehen sind. 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift legt für alle Zweige der Sozialversiche-
rung fest, wer Deutsche sind. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung folgt aus der Herausnahme der be-
zeichneten Personen aus der Versicherungspflicht in 
der Krankenversicherung. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Buchstabe a. 

Zu Nummer 2 (§ 18) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 3 (Überschrift) 

Es handelt sich um eine Änderung, die aus der im SGB 
VI neu geregelten Anrechnung von Einkommen auf 
Renten wegen Todes folgt. 

Zu Nummer 4 (§ 18 a) 

Zu Buchstabe a 

Siehe Begründung zu Nummer 3. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 5 und 6 (§§ 18 b, 18 e) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 7 (§ 19) 

Die Regelung, daß Leistungen in der Sozialversiche-
rung entweder auf Antrag oder von Amts wegen zu 
erbringen sind, soll in das SGB IV, das die gemeinsa-
men Vorschriften über die Sozialversicherung enthält, 
eingestellt werden. Da sich diese Regelung nur auf 

das Verfahren in der Sozialversicherung bezieht, ist 
der Standort im SGB IV und nicht im SGB X gewählt 
worden. Hiervon unberührt bleibt der Umstand, daß 
der Antrag unterschiedliche Funktionen haben kann. 
Während der Antrag im Recht der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nur anspruchsauslösende Funktio-
nen hat, wirkt er z. B. in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung bei der Rente wegen Erwerbsunfähigkeit 
anspruchsbegründend. 

Zu Nummer 8 (§ 24) 

Durch diese Vorschrift soll eine kontinuierliche 
Beitragszahlung der Pfichtversicherten auf Antrag 
sichergestellt werden. 

Zu Nummer 9 (§ 36) 

Die Vorschriften des § 15 Abs. 6 und 7 Selbstverwal-
tungsgesetz werden aus rechtssystematischen Grün-
den in das SGB IV übernommen. 

Zu Nummer 10 (§ 41) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 11 (§ 71) 

Die Ergänzung stellt sicher, daß die geltende Finan-
zierungsregelung beibehalten wird. Das gilt auch für 
die aufgrund der bestehenden Verpflichtungen künf-
tig noch anfallenden Ausgaben für die Knappschafts-
ärzteversorgung, die zu den Verwaltungsaufgaben 
der knappschaftlichen Krankenversicherung der 
Rentner zählen. 

Zu Nummer 12 (§ 96) 

Die Verweisungen werden an die entsprechende Vor-
schrift im SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 13 (§ 111) 

Die Bewehrung der Auskunfts- und Meldepflichten ist 
im SGB VI selbst geregelt, so daß die Verweisung ent-
behrlich ist. 

Zu Artikel 4 — Fünftes Buch Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1 (§ 6) 

Die Paragraphenverweisung wird durch den entspre-
chenden Begriff ersetzt. 
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Zu Nummer 2 (§ 40) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
im SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§ 47) 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenver-
sicherung der Rentner sollen für die Erhöhung des 
Krankengeldes unberücksichtigt bleiben. 

Zu Nummer 4 (§ 50) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung folgt aus der Einführung einer Teil-
rente in die gesetzliche Rentenversicherung. Hin-
sichtlich der Folgen für das Krankengeld wird die 
Teilrente einer Berufsunfähigkeitsrente gleichge-
stellt. Im übrigen handelt es sich um eine redaktio-
nelle Folgeänderung zum SGB VI. 

Zu Nummer 5 (§ 51) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Anpassung an die Vorschrift 
im SGB VI über die persönlichen Voraussetzungen für 
Leistungen zur Rehabi litation. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neuen Bezeichnungen im SGB VI. 

Zu Nummer 6 (§ 165) 

Die Verweisung wird an das SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 7 (§ 167) 

Durch die Neufassung werden die bisher im Reichs-
knappschaftsgesetz enthaltenen Vorschriften inhalt-
lich in das SGB V übernommen. 

Zu Nummer 8 (§ 177) 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung des Reichs-
knappschaftsgesetzes und der Übernahme entspre-
chender Vorschriften in das SGB VI. 

Zu Nummer 9 (§ 201) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 10 (§ 209) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB IV und zum Selbstverwaltungsgesetz. 

Zu Nummer 11 (§ 228) 

Nach dem SGB VI sind Kinderzuschüsse nicht mehr 
Bestandteil der Rente, sondern zusätzlich zur Rente zu 
zahlende Zusatzleistungen. Eines ausdrücklichen 
Hinweises, daß Kinderzuschüsse bei der Beitragsbe-
messung zur Krankenversicherung der Rentner nicht 
zu berücksichtigen sind, bedarf es daher nicht 
mehr. 

Zu Nummer 12 (§ 235) 

Zu Buchstabe a und b 

Mit dem Wirksamwerden der Regelung für die Bei-
träge der Träger von Sozialleistungen zur Rentenver-
sicherung am 1. Januar 1995 soll auch deren Beitrags-
zahlung zur Krankenversicherung der Leistungsbe-
zieher auf der Basis von 80 vom Hundert des der Lei-
stung zugrundeliegenden Entgelts erfolgen. 

Zu Nummer 13 (§ 249 a) 

Rentner, die in der Krankenversicherung pflichtver-
sichert sind, und die Träger der Rentenversicherung 
sollen in Zukunft den Krankenversicherungsbeitrag 
jeweils zur Hälfte tragen; dafür entfällt die Zahlung 
eines Krankenversicherungszuschusses. Dies trägt 
zur Vereinfachung und damit auch zur größeren Ver-
ständlichkeit der Rentenanpassungsmitteilungen 
bei. 

Zu Nummer 14 (§ 250) 

Aufgrund der in § 249 a vorgesehenen hälftigen Bei-
tragstragungspflicht entfällt die Regelung, wonach 
versicherungspflichtige Rentner den Krankenver-
sicherungsbeitrag alleine tragen. 

Zu Nummer 15 (§ 255) 

Zu Buchstabe a und b 

Der vom Rentner zu tragende Krankenversicherungs-
beitrag wird von den Rentenversicherungsträgern bei 
der Rentenzahlung einbehalten und zusammen mit 
dem vom Rentenversicherungsträger zu tragenden 
Beitragsanteil an die zuständige Stelle abgeführt. Die 
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Streichung und die Änderung in Absatz 2 tragen dem 
Umstand Rechnung, daß versicherungspflichtige 
Rentner keinen Krankenversicherungszuschuß mehr 
erhalten. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 (§ 23) 

Die Ergänzung stellt klar, daß die Zulassung der Ver-
sicherung an Eides Statt ein Mittel der Glaubhaftma-
chung ist. Bei der Anwendung des Absatzes 1 (neu) 
müssen auch die Voraussetzungen der nachfolgenden 
Absätze erfüllt sein. Die Glaubhaftmachung kommt 
im Hinblick auf das Amtsermittlungsprinzip gegen-
über der vollen Beweisführung nur subsidiär in Be-
tracht. Im Rahmen der Glaubhaftmachung ist die Ver-
sicherung an Eides Statt ebenfalls nur subsidiär zuzu-
lassen. Die Glaubhaftmachung muß genauso wie die 
Versicherung an Eides Statt in besonderen Rechtsvor-
schriften in den besonderen Teilen des Sozialgesetz-
buchs vorgesehen sein. 

Zu Nummer 2 (§ 74) 

Die Ergänzung stellt klar, daß die Offenbarung von 
Sozialdaten für Zwecke des Versorgungsausgleichs 
auch im Hinblick auf die Vorschriften des Gesetzes 
zur Regelung von Härten im Versorgungsausgleich 
zulässig ist. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 (§ 116) 

Die Änderung dient der Klarstellung hinsichtlich der 
Rechtsfolgen, die sich aus der zukünftigen Beitrags-
pflicht von Sozialleistungen in der Rentenversiche-
rung für den Regreß des Versicherungsträgers gemäß 
§ 116 SGB X ergeben werden. Im Gegensatz zur bis-
herigen Rechtslage dienen die aus den Sozialleistun-
gen gemäß dem SGB VI zu zahlenden Beiträge zur 
Rentenversicherung der Behebung eines (Teils des) 
dem Versicherten aufgrund einer Verletzung anson-
sten in der Rentenversicherung entstandenen Scha-
dens. Diese Beiträge gehören zu den Sozialleistungen, 
die der Versicherungsträger zur Behebung des dem 
Versicherten entstandenen Schadens zu erbringen 
hat und werden deshalb von dem gesetzlichen Forde-
rungsübergang dieser Vorschrift miterfaßt. Auf den 
Versicherungsträger gehen damit nicht nur die von 
ihm selbst getragenen Beitragsanteile, sondern auch 
die Beitragsanteile, die der Versicherte von der Sozi-
alleistung zu tragen hat, über. Damit können die Tei-
lungsabkommen auch auf die Beiträge von Soziallei-
stungen, die an den Träger der Rentenversicherung 
zu zahlen sind, erstreckt werden. 

Zu Nummer 2 (§ 119) 

Die Regelung zur Rangfolge in Absatz 1 Satz 2 ist eine 
Folgeänderung aus der Aufteilung des Beitragsre-
gresses in den §§ 116 und 119 SGB X. 

Die Änderung in Absatz 2 verfolgt das Ziel, Ansprü-
che auf Ersatz von Beiträgen zur Sozialversicherung 
bei dem Versicherungsträger zu konzentrieren, auf 
den gemäß § 116 SGB X der Regreßanspruch für von 
Sozialleistungen zu zahlende Beiträge übergeht. In 
den Fällen, in denen der Geschädigte nicht in der 
gesetzlichen Krankenversicherung oder ohne An-
spruch auf Krankengeld versichert ist und ihm des-
halb während der Arbeitsunfähigkeit kein Anspruch 
auf Krankengeld zusteht, geht der Anspruch auf Er-
satz von Beiträgen wie bisher allein auf den Träger der 
Rentenversicherung über. Der Übergang des An-
spruchs auf Ersatz von Beiträgen zur Sozialversiche-
rung auf den Versicherungsträger, der Sozialleistun-
gen zahlt, hat den praktischen Vorteil, daß dieser sich 
mit dem Schädiger wegen des z. B. gezahlten Kran-
kengeldes oder Verletztengeldes bereits im Rahmen 
des auf ihn übergegangenen Schadensersatzanspru-
ches nach § 116 SGB X auseinanderzusetzen hat. Ist 
durch das Mitverschulden des Geschädigten ein An-
spruch auf Ersatz von Beiträgen nach dieser Vorschrift 
neben dem nach § 116 SGB X nicht entstanden, ver-
bleibt es bei der Zahlung des Beitrags von der Sozial-
leistung. 

Aus Absatz 3 Satz 1 ergibt sich, daß die Beitragsan-
teile, die nach dieser Vorschrift zur Aufstockung ge-
zahlt werden, durch Fiktion als Pflichtbeiträge gelten. 
Das gilt auch für die Beiträge, die für privat Kranken-
versicherte oder in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung ohne Anspruch auf Krankengeld Versicherte al-
lein nach dieser Vorschrift gezahlt werden. 

Die Verordnungsermächtigung in Absatz 4 berück-
sichtigt den Umstand, daß den Leistungsträgern durch 
die Einziehung der für die Rentenversicherung vorge-
sehenen Beiträge aus dem Anspruch auf Ersatz von 
Beiträgen Kosten entstehen. Wie im sonstigen Bei-
tragseinzug ist für den Einzug der Beiträge an fremde 
Leistungsträger eine Vergütung zu zahlen. 

II. Zum Zweiten Teil 
Änderung anderer Vorschriften 

Zu Artikel 6 — Reichsversicherungsordnung 

Zu Nummer 1 (§ 556) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 16 Abs. 2 
Satz 1 SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 558) 

Die Änderung folgt aus der im SGB VI vorgesehenen 
Anpassung der Renten durch Rechtsverordnung. 
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Zu Nummer 3 (§ 562) 

Die Verweisung wird an das SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 4 (§ 567) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 16 SGB VI 
sowie zur Änderung des § 556. 

Zu Nummer 5 (§ 568) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §§ 16 und 
20 SGB VI sowie zur Änderung der §§ 556 und 567. 

Zu Nummer 6 (§ 569 b) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 16 
SGB VI. 

Zu Nummer 7 (§ 579) 

Zu Buchstabe a 

Die Anpassung der Geldleistungen in der Unfallver-
sicherung knüpft an die Rentenanpassung in der ge-
setzlichen Rentenversicherung an. Die Belastungsver-
änderungen in der Krankenversicherung der Rentner 
sollen für die Erhöhung der Leistungen der Unfallver-
sicherung unberücksich tigt bleiben. 

Zu Buchstabe b 

Die Anpassung der Geldleistungen in der gesetz-
lichen Unfallversicherung soll wie die Rentenanpas-
sung in der gesetzlichen Rentenversicherung künftig 
durch Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu Buchstabe c 

Die Vorschrift ist entbehrlich. 

Zu Nummer 8 (§ 582) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 9 (§ 583) 

Zu Buchstabe a bis c 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 10 (§ 590) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Verweisung wird an das SGB VI angepaßt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Wie in der gesetzlichen Rentenversicherung soll in der 
Unfallversicherung die erhöhte Witwenrente auch 
dann noch gezahlt werden, wenn die Witwe für ein 
behindertes Kind sorgt, das älter als 25 Jahre ist. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Buchstabe c 

Die Vorschrift über die Witwenrente und die Witwer-
rente nach dem vorletzten Ehegatten wird aus rechts-
systematischen Gründen in § 590 eingeführt und der 
entsprechenden Vorschrift im SGB VI redaktionell an-
gepaßt. 

Absatz 5 regelt die Einkommensanrechnung für den 
Fall, daß der Berechtigte mehrere Renten bezieht, auf 
die Einkommen anzurechnen ist. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Ände-
rung in Buchstabe c. 

Zu Nummer 11 (§ 591) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum 
SGB VI. 

Zu Nummer 12 (§ 592) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die entsprechende Vorschrift im SGB VI und ent-
spricht dem geltenden Recht. 

Zu Buchstabe b 

Durch die Streichung soll klargestellt werden, daß 
sämtliche Vorschriften des § 590 auf die Rente an den 
früheren Ehegatten entsprechende Anwendung fin-
den. 
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Zu Nummer 13 (§ 595) 

Wie in der Rentenversicherung sollen die bisher gel-
tenden starren Einkommensgrenzen durch eine Ein-
kommensanrechnung entsprechend derjenigen für 
Witwen- und Witwerrenten ersetzt werden. Im übri-
gen handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung 
an die entsprechende Vorschrift im SGB VI, wobei 
klargestellt wird, daß auch eine seelische Behinde-
rung zu einem Waisenrentenanspruch führen kann. 

Zu Nummer 14 (§ 598) 

Die Änderung folgt aus der Einführung der Anrech-
nung von Einkommen auf Waisenrenten. 

Zu Nummer 15 (§ 615) 

Der bisher in § 615 Abs. 2 enthaltene Anspruch auf 
Wiederaufleben einer Witwenrente oder Witwerrente 
ist aus systematischen Gründen in § 590 eingeführt 
worden. Im übrigen wird die Vorschrift an die entspre-
chende Vorschrift im SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 16 (§ 620) 

Entsprechend der Regelung in SGB VI stellt der ange-
fügte Absatz 4 eine bereits bestehende Praxis aus 
rechtsstaatlichen Erwägungen auf eine gesetzliche 
Grundlage. 

Zu Nummer 17 (4. Buch) 

Die Streichung folgt aus der Einordnung des Rechts 
der gesetzlichen Rentenversicherung in das Sozialge-
setzbuch als Sechstes Buch durch Artikel 1. 

Zu Nummer 18 und 19 (III. Kapitel, § 1522) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 20 (§§ 1545, 1551, 1630, 1631, 1633) 

Die Vorschriften sind wegen entsprechender Rege-
lungen im SGB IV und VI entbehrlich. 

Zu Artikel 7 — Hüttenknappschaftliches 
Zusatzversicherungs-Gesetz 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Zu Buchstabe a 

Die Neuformulierung macht die bisherige Verwei-
sung in Absatz 5 entbehrlich; sie entspricht gelten-
dem Recht. 

Zu Buchstabe b 

Während nach bisherigem Recht bei einem Inhaber-
wechsel von Unternehmen, einzelnen Bet rieben oder 
Betriebsteilen oder bei Änderung der Rechtsform oder 
des Gegenstandes des Unternehmens der Erlaß einer 
Rechtsverordnung erforderlich war, um das Fortbeste-
hen der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversiche-
rung für die Arbeitnehmer der betroffenen Unterneh-
men zu sichern, tritt diese Rechtsfolge nunmehr kraft 
Gesetzes ein. Die bisherigen Erfahrungen zeigen, daß 
dies auch in der weit überwiegenden Anzahl der Fälle 
den Wünschen der Betroffenen entspricht. Der Arbeit-
geber behält jedoch die Möglichkeit, nach Anhörung 
des Betriebsrats beim Bundesminister für Arbeit und 
Sozialordnung den Erlaß einer Rechtsverordnung zur 
Beendigung der Versicherungspflicht in der Hütten

-

knappschaftlichen Zusatzversicherung zu beantra-
gen. Hierfür ist dieselbe Interessenabwägung vorzu-
nehmen wie bisher beim Erlaß einer Rechtsverord-
nung über die Versicherung von Arbeitnehmern in 
der Hüttenknappschaftlichen Zusatzversicherung. 

Zu Buchstabe c 

Die bisherige Verweisung ist aufgrund der Neufas-
sung des Absatzes 1 Halbsatz 2 entbehrlich. Die bis-
her im Absatz 6 enthaltene Regelung ist redaktionell 
an die bereits durch Gesetz vom 16. Juli 1979 (BGBl. I 
S. 1013) erfolgte Änderung des Arbeitsplatzschutzge-
setzes und des Unterhaltssicherungsgesetzes ange

-

paßt worden. 

Zu Buchstabe d 

Die bisherige Regelung ist jetzt in Absatz 5 enthal-
ten. 

Zu Nummer 2 (§ 2) 

Die bisherigen Paragraphenverweisungen sind teils 
durch eine inhaltliche Darstellung ersetzt worden, 
teils sind sie infolge der pauschalen Verweisung nach 
§ 4 Abs. 4 entbehrlich geworden. 

Zu Nummer 3 (§§ 3 bis 5) 

Die Leistungen, die Leistungsvoraussetzungen und 
die Berechnung der Zusatzrente werden an die Rege-
lungen des SGB VI angepaßt, um soweit wie möglich 
die bisherige Anlehnung des Leistungsrechts der Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung an das 
Recht der gesetzlichen Rentenversicherung beizube-
halten. Aus Gründen der besseren Verständlichkeit 
werden die bisherigen Paragraphenverweisungen 
weitgehend durch inhaltliche Darstellungen ersetzt. 
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Zu § 3 

Aus systematischen Gründen wird in Absatz 1 die bis-
her einheitliche Zusatzrente wegen Berufsunfähigkeit 
in verschiedene Zusatzrenten wegen Berufsunfähig-
keit und wegen Erwerbsunfähigkeit mit gleich hohem 
Wert aufgeteilt, die jeweils parallel zur vergleichba-
ren Leistung aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung gezahlt werden. Diese Aufteilung ist insbeson-
dere beim Wechsel von einer Rentenart in die andere 
von Bedeutung. 

In Absatz 2 ist vorgesehen, daß bei Bezug einer Teil-
rente aus der gesetzlichen Rentenversicherung nur 
der entsprechende Teil der Zusatzrente gezahlt 
wird. 

Die Regelung über die Wartezeiterfüllung in Absatz 3 
ist an die entsprechende Regelung der gesetzlichen 
Rentenversicherung angepaßt worden. 

Zu § 4 

Die Berechnung der Zusatzrente ist an die geänderte 
Rentenformel für die gesetzliche Rente angepaßt wor-
den. Die Rentenartfaktoren für die einzelnen Renten-
arten sind so bestimmt, daß sich gegenüber dem bis-
herigen Wert der Rente keine Änderung ergibt. 

Zu § 5 

Die Vorschrift regelt das Zusammentreffen der Zu-
satzrente mit anderen Einkommensbezügen. Eine 
sachliche Änderung gegenüber dem bisherigen Recht 
ergibt sich hieraus nicht. 

Zu Nummer 4 (§§ 6, 7) 

Der bisherigen Höchstbetragsregelung in § 6, wonach 
die Zusatzrente zusammen mit der gesetzlichen Rente 
die persönliche Bemessungsgrundlage nicht über-
schreiten darf, kommt keine praktische Bedeutung zu; 
sie wird daher gestrichen. 

Die bisher in § 7 enthaltenen Regelungen über die 
Hinterbliebenenrenten sind entsprechend der Syste-
matik des SGB VI in die allgemeinen Rentenberech-
nungsvorschriften des § 4 aufgenommen worden. 

Zu Nummer 5 (§ 8) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der geänderten Rentenformel. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Termin ist nicht mehr praxisgerecht, seit 
die Rentenanpassung jeweils zum 1. Juli erfolgt. 

Zu Nummer 6 (§ 9) 

Die Regelung über die Abfindungen von Witwen- und 
Witwerzusatzrenten ist aus systema tischen Gründen 
in § 9 aufgenommen worden. Eine sachliche Ände-
rung ergibt sich hieraus nicht. 

Zu Nummer 7 (§ 10) 

Hinsichtlich der Vorschriften über Beginn, Änderung 
und Ende von Renten, über Ausschluß und Minde-
rung der Rentenleistungen, über Leistungen an Be-
rechtigte außerhalb des Geltungsbereichs dieses Ge-
setzbuchs sowie über die Berechnungsgrundsätze 
wird weiterhin pauschal auf die entsprechenden Vor-
schriften des SGB VI verwiesen. Die bisher nur bei 
Berufsunfähigkeit oder Erwerbsunfähigkeit beste-
hende Möglichkeit, die Zusatzrente erst einen Monat 
nach Feststellung der Rente aus der gesetzlichen Ren-
tenversicherung zu beantragen, wird auf alle Ren-
tenarten ausgedehnt. Die Beitragserstattung wird ent-
sprechend der Regelung im SGB VI auch dann ermög-
licht, wenn die besondere Wartezeit in der Hütten

-

knappschaftlichen Zusatzversicherung erfüllt ist, das 
Recht zur freiwilligen Weiterversicherung aber nicht 
besteht. 

Die bisherige Regelung über die Mitteilungspflicht 
bei Entziehung einer Rente konnte entfallen; sie folgt 
bereits aus § 60 SGB I. Die bisherige Regelung über 
die Neufeststellung der Zusatzrente wegen Beruf sun-
fähigkeit konnte entfallen, da jetzt auch in der Hüt-
tenknappschaftlichen Zusatzversicherung zwischen 
dem Versicherungsfall der Berufsunfähigkeit und der 
Erwerbsunfähigkeit unterschieden wird. 

Zu Nummer 8 (§ 11) 

Die bisherige Paragraphenverweisung wird durch 
eine inhaltliche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 9 (§ 12) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Die Paragraphenverweisung wird durch den entspre-
chenden Begriff ersetzt. 
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Zu Buchstabe c 

Die bisherige Verweisung ergibt sich inhaltlich be-
reits aus dem neu eingefügten Absatz 1 Satz 2 und ist 
daher entbehrlich. 

Zu Buchstabe d 

Bei Unterschreiten der Mindestrücklage im vierjähri-
gen Vorausberechnungszeitraum sind zur Erhaltung 
der Zahlungsfähigkeit der Hüttenknappschaftlichen 
Zusatzversicherung Maßnahmen des Gesetzgebers 
sowohl auf der Ausgabenseite als auch auf der Bei-
tragsseite denkbar. Deshalb wird für diesen Fa ll  eine 
Erhöhung des Beitragssatzes durch Rechtsverord-
nung nicht mehr als zwingende, sondern nur noch als 
mögliche Folge ausgestaltet. Im übrigen handelt es 
sich um redaktionelle Anpassungen an die neuen Be-
zeichnungen im SGB VI. 

Zu Buchstabe e 

Die Regelungen über die Beitragslast sind inhaltlich 
und redaktionell an die entsprechenden Regelungen 
im SGB VI angepaßt; die bisherige Paragraphenver-
weisung wird durch eine inhaltliche Darstellung er-
setzt. 

Zu Nummer 10 (§ 13) 

Die bisherigen Paragraphenverweisungen in den Ab-
sätzen 1 und 6 werden durch pauschale Verweisun-
gen auf die entsprechenden Vorschriften des SGB VI 
ersetzt. 

Zu Nummer 11 (§ 16) 

Die Streichung ergibt sich aus dem Wegfall der bishe-
rigen Vorschriften der Reichsversicherungsordnung. 

Zu Nummer 12 (§ 18) 

Die bisher in § 4 Abs. 3 und 4 enthaltenen Vorschrif-
ten werden systema tisch sachgerecht in die Überlei-
tungsvorschriften aufgenommen. Im übrigen werden 
die Paragraphenverweisungen an die erfolgten Ände-
rungen angepaßt. 

Zu Nummer 13 (§ 19) 

Die bisherigen Verweisungen sind entbehrlich: So-
weit sie sich nicht durch Zeitablauf erledigt haben, 
folgen sie inhaltlich bereits aus den in den voran-
gegangenen Vorschriften enthaltenen Pauschalver-
weisungen auf die entsprechenden Vorschriften des 
SGB VI. 

Zu Artikel 8 — Unfallversicherungs

-

Neuregelungsgesetz 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Artikel 9 — Versicherungsunterlagen

-

Verordnung 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 4) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum 
SGB VI. 

Zu Buchstabe c 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§§ 12 bis 20) 

Die Regelungen haben, soweit sie nicht in andere Vor-
schriften übernommen sind, infolge Zeitablaufs keine 
Bedeutung mehr. 

Zu Artikel 10 — Fremdrentengesetz 

Zu Nummer 1 (§ 15) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung des geltenden Rechts, nach der eine 
Anrechnung ausländischer Beitragszeiten auch für 
Personen möglich ist, die den früher für sie zuständi-
gen Versicherungsträger infolge der Kriegsauswir-
kungen nicht mehr in Anspruch nehmen können, hat 
durch Auslegung einen Inhalt erhalten, der im Hin-
blick auf den immer größeren zeitlichen Abstand zu 
den Ereignissen des 2. Weltkriegs dem ursprüng-
lichen Regelungsinhalt zunehmend weniger ent-
spricht. Die Regelung ermöglicht derzeit die Anrech-
nung aller nach dem Krieg in den Ostblockstaaten 
zurückgelegter Beitragszeiten und sonstiger renten-
rechtlicher Zeiten, die aufgrund suspendierter Ab-
kommen oder wegen geänderter innerstaatlicher Vor-
schriften seit Kriegsende keine Renten in die Bundes- 
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republik Deutschland zahlen, wenn der Berechtigte 
vor Kriegsende eine Rechtsposition besaß, deren Rea-
lisierung durch die Kriegsauswirkungen vereitelt 
wurde. Diese Rechtsposition konnte im Extremfall be-
reits durch Zahlung eines Beitrags erworben werden. 
Damit geht der Anwendungsbereich weit über das 
hinaus, was ihm ursprünglich zugedacht war: Die An-
rechnung vor dem Krieg im Herkunftsland verbrach-
ter Beitragszeiten zu sichern. Dieser Regelungsinhalt 
soll wiederhergestellt werden. Die begrenzte Anrech-
nung soll allerdings nicht in bereits rechtskräftig fest-
gestellte Versicherungsverläufe eingreifen, um das 
Vertrauen der Versicherten zu schützen. Dies wird in 
der vorgesehenen Neufassung von § 4 des Fremd-
renten- und Auslandsrenten-Neuregelungsgesetzes 
sichergestellt. 

Zu Buchstabe b 

Der in § 15 schon jetzt enthaltene Eingliederungsge-
danke soll verstärkt werden. Durch das Eingliede-
rungsprinzip werden die Anspruchsberechtigten so 
gestellt, als ob sie ihr gesamtes Versicherungsleben in 
der hiesigen Rentenversicherung verbracht hätten. 
Personen, die im Herkunftsland eine Beschäftigung 
ausgeübt haben, die nach dem dort seinerzeit gelten-
den Recht rentenrechtlich als Beitragszeit berücksich-
tigt wurde, für die aber im Herkunftsland Beiträge an 
einen Rentenversicherungsträger oder ein besonde-
res Sicherungssystem im Sinne von Absatz 2 nicht 
entrichtet wurden, sollen diese Zeiten rentenstei-
gernd nur noch dann angerechnet erhalten, wenn die 
zugrundeliegenden Beschäftigungen im Zeitpunkt ih-
rer Zurücklegung auch nach Bundesrecht zur Versi-
cherungspflicht oder zur Nachversicherung geführt 
hätten. Dies soll auch hinsichtlich des zeitlichen Um-
fangs der Anrechenbarkeit solcher Zeiten gelten. Per-
sonen, die im Herkunftsland Zeiten zurückgelegt ha-
ben, die schon nach dem dort seinerzeit geltenden 
Recht nicht als Beitragszeiten anrechnungsfähig wa-
ren, sollen diese Zeiten auch in der hiesigen Renten-
versicherung nicht angerechnet erhalten. Eine sich 
erst nachträglich ergebende Berücksichtigungsfähig-
keit reicht für die Anrechenbarkeit nicht aus. Deshalb 
sollen alle Zeiten, die bei einem Versorgungsfonds für 
öffentlich Bedienstete zurückgelegt sind, auch dann 
nicht als Beitrags- sondern ggf. als Beschäftigungszei-
ten angerechnet werden, wenn sie durch das Recht 
des Herkunftslandes rückwirkend in die dortige Ren-
tenversicherung einbezogen wurden. Die renten-
rechtliche Berücksichtigung der nicht mehr den Bei-
tragszeiten gleichgeste llten Zeiten hängt künftig da-
von ab, ob sie den Rechtscharakter insbesondere von 
Anrechnungszeiten haben. Damit werden zugleich 
Abgrenzungsschwierigkeiten in der Beurteilung der 
Art dieser Zeiten besei tigt. Die Verstärkung des Ein-
gliederungsgedankens führt in den Regelungsfällen 
zu einer Gleichbehandlung anspruchsberechtigter 
zugezogener Personen mit den immer im Bundesge-
biet ansässigen Versicherten und trägt insofern auch 
vielfach geäußerter Kritik an einer aus dem Entschä-
digungsprinzip herrührenden Ungleichbehandlung 
Rechnung. Diesem Ziel dient auch die Anwendung 
der Vorschriften über die Versicherungsfreiheit bei 
geringfügiger Beschäftigung. Zeiten, die nach Bun- 

desrecht versicherungsfrei sind, aber auch Zeiten ins-
besondere der freiwilligen Versicherung und der Teil-
zeitbeschäftigung, für die nach den Vorschriften in 
§ 23 Abs. 2 und § 26 Entgeltpunkte nicht ermittelt 
werden, sollen rentenrechtlich nicht von Bedeutung 
sein. Ihre Berücksichtigung als Beitragszeiten wird 
deshalb ausgeschlossen. Das gleiche gilt für Schul

-

und Studienzeiten. Sie sollen künftig ausschließlich 
als Anrechnungszeiten berücksichtigt werden. Dies 
ergibt sich im Zusammenhang mit der Neufassung 
des § 22 Abs. 1 Satz 3. 

Da der gesetzliche Grundwehrdienst im Recht der 
Herkunftsländer eine unterschiedliche Wertigkeit be-
sitzt, wird er im Interesse der Gleichbehandlung der 
nach dem Fremdrentenrecht anspruchsberechtigten 
Personen untereinander als Beitragszeit geregelt, die 
in dem Umfang anzurechnen ist, wie sie im Herkunfts-
land zurückgelegt ist. 

Die vorhandene Ermächtigung, durch Rechtsverord-
nung Sicherungssysteme für Selbständige als gesetz-
liche Rentenversicherung anzuerkennen, soll entfal-
len. Es ist nicht Aufgabe der hiesigen Versichertenge-
meinschaft und insoweit auch nicht mit dem Einglie-
derungsgedanken zu vereinbaren, Versicherungszei-
ten immer weiterer Kreise von Selbständigen, die bei 
entsprechender Tätigkeit im Geltungsbereich des Ge-
setzes nicht zwingend entstanden wären, renten-
rechtlich zu honorieren. Der Verzicht auf die Ermäch-
tigung dient der Rechtsklarheit, weil entsprechende 
Erwartungen an den Verordnungsgeber nicht mehr 
realisierbar sind. Die durch Rechtsverordnungen be-
reits als gesetzliche Rentenversicherung anerkannten 
Sicherungssysteme für Selbständige sind hiervon 
nicht berührt und bleiben anerkannt. 

Zu Nummer 2 (§ 16) 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Anrechnung von Beschäftigungszeiten wird auf 
die Zeiträume beschränkt, in denen nicht auch zu-
gleich Beitragszeiten liegen. Die durch Auslegung des 
geltenden Rechts eröffnete Möglichkeit, das restliche 
Sechstel eines nachgewiesenen Beschäftigungszeit-
raums, für den das Vorliegen von Beitragszeiten nur 
glaubhaft gemacht werden konnte, gleichwohl ren-
tensteigernd anzurechnen, soll entfallen. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Berücksichtigung von Zeiten, die wegen einer 
Beitragserstattung als Beitragszeiten nicht mehr zur 
Verfügung stehen, als Beschäftigungszeiten soll aus-
geschlossen sein, um eine Besserstellung zu vermei-
den. 

Zu Buchstabe c 

Der neue Absatz 2 stellt im Zusammenhang mit der 
Änderung von § 17 Abs. 1 Satz 1 sicher, daß Zeiten 
des berufsmäßigen Militärdienstes immer nur als Be-
schäftigungszeiten angerechnet werden. Er beseitigt 
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damit die sich aus der unterschiedlichen Berücksich-
tigung von Zeiten als Berufssoldat in der DDR und 
derartigen Zeiten in Ostblockstaaten ergebenden un-
terschiedlichen Rechtsfolgen. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe a a 

Die Änderung in Absatz 1 Satz 1 stellt die Anrech-
nung von berufsmäßigen Militärdienstzeiten in der 
DDR als Beschäftigungszeiten sicher. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Die Ergänzung des Absatzes 1 Buchstabe b soll ge-
währleisten, daß Personen, die von der Anwendung 
der Verordnung über die Einführung der Reichsversi-
cherung in den eingegliederten Ostgebieten vom 
22. Dezember 1941 (RGBl. I S. 777) durch dessen§ 1 
Abs. 1 Satz 2 und den Erlaß vom 29. Juni 1942 (AN II 
408) ausgeschlossen waren, nach § 17 Abs. 1 FRG 
Rentenleistungen für die an den polnischen Versiche-
rungsträger entrichteten Beiträge erhalten können, 
sofern sie die Stichtagsvoraussetzungen der Ostge-
bietsverordnung und die allgemein gültigen inner-
staatlichen Leistungsvoraussetzungen erfüllen. Hin-
sichtlich der Eröffnung von Nachentrichtungsrechten 
für die von der Änderung betroffenen Personen wird 
auf die Regelungen in den §§ 21 und 22 WGSVG und 
auf die Begründungen zu diesen Vorschriften verwie-
sen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Der neue Satz 2 begrenzt die Anrechnung von Bei-
tragszeiten auf Deutsche, die als Vertriebene vorüber-
gehend ihren Wohnsitz in der DDR hatten, sowie auf 
Deutsche, die ihren langjährigen Wohnsitz in der DDR 
aufgegeben haben, nach einem nicht nur vorüberge-
henden Aufenthalt in der DDR in die Bundesrepublik 
zurückkehren oder ihren Wohnsitz in der Bundesre-
publik Deutschland oder im Land Berlin haben und 
von einem Arbeitgeber der DDR beschäftigt wurden. 
Dem liegt die Erwägung zugrunde, daß das Fremd-
rentengesetz im wesentlichen auf die Bewäl tigung 
der Kriegsfolgen ausgerichtet ist und nicht die Auf-
gabe hat, mit Leistungen für ausländische Staatsange-
hörige oder Staatenlose einzutreten, für die unabhän-
gig von den Kriegsauswirkungen eine Beschäftigung 
als Arbeitnehmer in der DDR im Vordergrund steht. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß es sich um Leistun-
gen handelt, die aus den besonderen Umständen der 
Kriegs- und Nachkriegszeit (Teilung Deutschlands) 
und der fehlenden Freizügigkeit für Deutsche inner-
halb Deutschlands herrühren. Ausländische Staatsan-
hörige in der DDR unterliegen diesen Beschränkun-
gen nicht und sind von daher auch nicht schutzbedürf-
tig. Die Abgeltung von Anwartschaften aus einer Be-
schäftigung in der DDR ist Aufgabe des dortigen Ren-
tenversicherungsträgers. Wenn dieser aufgrund sei-
ner Rechtsvorschriften bei Aufenthalt außerhalb des 
Geltungsbereichs der dortigen Gesetze Leistungen in 
das vertragslose Ausland nicht erbringt, kann es nicht 
Aufgabe des Rentenversicherungsträgers der Bun-

desrepublik sein, bei Zuzug dieser Personen in das 
Bundesgebiet hierfür mit Leistungen einzutreten. Die 
Vorschrift erfaßt weiterhin Vertriebene sowie Grenz-
gänger und Reichsbahnbedienstete mit einem Arbeit-
geber in der DDR. Der Ausschluß der Anrechnung von 
DDR-Beitragszeiten hat zur Folge, daß eine aus diesen 
Zeiten resultierende DDR-Rente einer bundesdeut-
schen Rentenbezugszeit nicht gleichgeste llt werden 
kann. Eine entsprechende Einschränkung ist in § 28 a 
vorgesehen. 

Der Ausschluß soll mit Inkrafttreten des Gesetzes 
wirksam werden und erfaßt damit auch Ausländer mit 
Rentenanwartschaften bei einem Rentenversiche-
rungsträger in der DDR, die sich bereits im Bundesge-
biet aufhalten. 

Der neue Satz 3 stellt sicher, daß auch die von der 
Gleichstellung in dieser Vorschrift begünstigten Per-
sonen Kindererziehungs- und Kinderberücksichti-
gungszeiten erhalten. 

Im übrigen gelten für die von der Gleichstellungsre-
gelung des § 17 begünstigten Personen die Änderun-
gen, die sich aus der Bestimmung der Beitragszeiten 
in § 15 Abs. 3 ergeben, und zwar in dem Umfang und 
mit der zeitlichen Wirkung wie für den Personenkreis 
des § 1. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 ermöglicht die rückwirkende Anwendung 
des Absatzes 1 Buchstabe b in der geänderten Fas-
sung. Im übrigen wird auf die Begründung zur Ände-
rung des § 20 WGSVG Bezug genommen. 

Zu Nummer 4 (§ 19) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelung stellt sicher, daß sich die 5/6-Kürzung 
glaubhaft gemachter Zeiten infolge der geänderten 
Rentenberechnung nicht zusätzlich rentenmindernd 
auswirkt. Mit dem Ausschluß der Belegungsfähigkeit 
der von der Kürzung erfaßten Kalendermonate wird 
diese Zeit im Rahmen der Gesamtleistungsberech-
nung vom Gesamtzeitraum abgezogen und vermeidet 
damit eine Minderbewertung der beitragslosen Zei-
ten. Für die Berechnung der gekürzten Zeiten ist § 123 
Abs. 3 SGB VI anzuwenden. 

Zu Buchstabe b 

Die bisher in Absatz 3 enthaltene Regelung wurde im 
Hinblick darauf, daß künftig alle Zeiten bis zur Erfül-
lung der Anspruchsvoraussetzungen für eine Rente 
angerechnet werden, dem neuen Recht angepaßt. 
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Zu Nummer 5 (§ 20) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
im SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 6 (§ 21) 

Die bisherige Regelung ist nicht mehr erforderlich, 
weil sich die Zuordnung beitragsfreier Zeiten nach 
den allgemeinen Vorschriften richtet. Mit der Neufas-
sung der Vorschrift wird sichergestellt, daß Zeiten von 
Personen, die nach dem 31. Dezember 1991 aus poli-
tischen Gründen außerhalb der Bundesrepublik 
Deutschland in Gewahrsam genommen worden sind, 
rentenrechtlich weiterhin berücksichtigt werden. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wird ihre Anrechnung nach 
§ 245 Abs. 1 Nr. 5 SGB VI als Ersatzzeit sichergestellt. 
Für die Zeit danach sollen die Zeiten des Gewahrsams 
den Charakter und die Wertigkeit von beitragsfreien 
Zeiten behalten. 

Zu Nummer 7 (§ 22) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung stellt sicher, daß für Personen, deren 
Versicherung zur Rentenversicherung in der DDR er-
folgt, die jedoch Arbeitsentgelt in Deutsche Mark er-
halten, weil sie ihren Wohnsitz in Berlin (West) haben, 
bei der Ermittlung der Entgeltpunkte die Entgelte in 
der ausgezahlten Währung der Bundesrepublik 
Deutschland zu berücksichtigen sind. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich in Satz 2 um Folgeänderungen zum 
SGB VI. Dabei wird in Satz 3 klargestellt, daß Ausbil-
dungszeiten wegen Schulbesuchs immer an der Ge-
samtleistungsbewertung teilnehmen. 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Der neu eingefügte Satz 4 stellt sicher, daß bestimmte 
Zeiten, wie die Zeit der Kindererziehung im Her-
kunftsland, gleich bewertet werden. Zeiten des 
Grundwehrdienstes in den verschiedenen Herkunfts-
ländern sollen bis zum Inkrafttreten des SGB VI ein-
heitlich einen Wert von 70 v. H. erhalten und für die 
Zeit danach so bewertet werden, wie dies für den 
Wehrdienst in der Bundesrepublik Deutschland vor-
gesehen ist oder vorgesehen wird. 

Zu Doppelbuchstabe dd 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zum 
SGB VI. 

Zu Doppelbuchstabe ee 

Die Regelung stellt sicher, daß Bruttoverdienste aus 
einer Mehrfachbeschäftigung (z. B. einer Haupt- und 
Nebenbeschäftigung) zusammen nur bis zur Beitrags-
bemessungsgrenze berücksichtigt werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung kommt dem Auftrag des Bundesverfas-
sungsgerichts aus der Entscheidung vom 26. 1. 1977 
nach, die unterschiedlichen Tabellenwerte für Män-
ner und Frauen für die Zukunft zu beseitigen. Sie 
bewerkstelligt dies in der Weise, daß sich für Zeiten 
nach ihrem Inkrafttreten die Ermittlung von Entgelt-
punkten nicht mehr nach den Leistungsgruppen und 
Tabellenwerten der Anlagen zu § 22, sondern nach 
den Leistungsgruppen und Entgelten richten so ll , 
nach denen das Statistische Bundesamt jährlich die 
Bruttoverdienste von Arbeitern und Angestellten fest-
stellt. Da diese Leistungsgruppen den bisherigen Lei-
stungsgruppen in der Rentenversicherung der Arbei-
ter oder der Angestellten grundsätzlich entsprechen, 
ist eine Änderung der Einstufungspraxis der Renten-
versicherungsträger nicht erforderlich. Auch die dazu 
ergangene Rechtsprechung ist weiterhin maßge-
bend. 

Bei der Einstufung nach den künftig maßgebenden 
Leistungsgruppen wird nicht nach Geschlecht unter-
schieden. Für die Zuordnung der maßgeblichen Ent-
gelte soll in jeder Leistungsgruppe für männliche und 
weibliche Versicherte zusammen ein Durchschnitts-
entgelt gebildet und zugrunde gelegt werden. Außer-
dem soll nicht mehr nach den Wirtschaftsbereichen 
(z. B. dem Bergbau, der Land- oder Forstwirtschaft 
oder der Industrie), in denen die Tätigkeit im Her-
kunftsland ausgeübt wurde, differenziert, sondern nur 
noch auf Leistungsgruppen der Arbeiter oder der An-
gestellten abgestellt werden. Dies soll erfolgen, weil 
sich zum einen die Abgrenzung der Wirtschaftsberei-
che in den Herkunftsländern gegenüber den Verhält-
nissen in der Bundesrepublik unterscheidet, zum an-
deren wird hierdurch eine Übertragung der für die 
Eingliederung der Berechtigten nicht maßgeblichen 
Verhältnisse im Herkunftsland mit den dort vorge-
nommenen Unterscheidungen ausgeschlossen. Die 
Zuordnung zu den für hiesige Arbeitnehmer mit deren 
tatsächlichen Verdiensten gebildeten Leistungsgrup-
pen stellt den Gedanken der Eingliederung in den 
Vordergrund. Die Eingliederung der Berechtigten soll 
in die hiesige Versichertengemeinschaft erfolgen. Da 
die Erhebungsmethode des Statistischen Bundesam-
tes vom in der Rentenversicherung maßgebenden 
Durchschnittsentgelt abweicht, sind die Bruttover-
dienste entsprechend zu bereinigen. Das Statistische 
Bundesamt ermittelt in jeder Leistungsgruppe für 
männliche und weibliche Versicherte zusammen ein 
Durchschnittsentgelt, das als besonderer Jahreswert 
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vom Jahr 1992 an in der Fachserie 16 ausgewiesen 
wird. Für die Zwecke der Rentenversicherung sollen 
diese 7 Bruttoverdienste vom Bundesversicherungs-
amt bereinigt, auf einen durch 12 teilbaren Wert um-
gerechnet und jährlich bekannt gemacht werden. Da-
mit ist sichergestellt, daß die Rentenversicherungsträ-
ger die maßgeblichen Entgelte nicht selbst ermitteln 
müssen, sondern die die Verhältnisse in der Bundes-
republik widerspiegelnden aktuellen Verdienste der 
Arbeitnehmer für die nach dem Fremdrentengesetz 
Berechtigten übernehmen können. 

Die Neuregelung soll für Zeiten gelten, die nach dem 
31. 12. 1991 im Herkunftsland zurückgelegt sind. 
Durch das stufenweise Hineinwachsen werden Härte-
fälle vermieden und die finanziellen Auswirkungen 
der gleichen Tabellenwerte für Männer und Frauen 
auf ein Minimum beschränkt. 

Zu Buchstabe c 

Die Regelung stellt sicher, daß auch künftig für das 
Kalenderjahr des Rentenbeginns und für das vorauf-
gegangene Kalenderjahr Bruttoverdienste zugrunde-
gelegt werden können. Maßgeblich sind die zum Zeit-
punkt des Rentenbeginns bekannten Werte. 

Zu Nummer 8 (§ 23) 

Die Neufassung ist zum besseren Verständnis der sich 
ausschließlich auf freiwillig Versicherte beziehenden 
Änderungen erforderlich. In Absatz 1 werden die bis-
her in den Vorschriften an verschiedenen Stellen ent-
haltenen Regelungen für pflichtversicherte Selbstän-
dige und in Absatz 2 die Regelungen für freiwillig 
Versicherte zusammengefaßt. Die Bewe rtung freiwil-
liger Beiträge soll künftig mit einem festen Wert erfol-
gen, wenn nicht freiwillige Beiträge nachgewiesen 
oder glaubhaft gemacht werden, die einem höheren 
Jahresarbeitsverdienst entsprechen. Dabei soll ein 
Wert erst dann ermittelt werden, wenn den Beiträgen 
ein Entgelt zugrundeliegt, das im Herkunftsland zur 
Versicherungspflicht führen würde. Dies entspricht 
der Konzeption nach der in der hiesigen Rentenversi-
cherung gesetzlichen Regelung über die Mindest-
höhe freiwilliger Beiträge. Mindestbeitragsbemes-
sungsgrundlage ist das den freiwilligen Mindestbei-
trägen in den jewei ligen Jahren zugrundeliegende 
Entgelt. Der Höhe nach sollen Entgelte bis zum 
Durchschnittsentgelt berücksichtigt werden. Hier-
durch wird sichergestellt, daß die Berechtigten nicht 
an einer möglicherweise seit Kriegsende unveränder-
ten Beitragsbemessungsgrenze festgehalten werden, 
wie z. B. in der DDR mit monatlich 600, — Mark, son-
dern an der wirtschaft lichen Entwicklung in der Bun-
desrepublik Deutschland angemessen mit den Ent-
gelten teilnehmen, die hier im allgemeinen erzielt 
werden. 

Zu Nummer 9 (§ 24) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 23. 

Zu Nummer 10 (§ 25) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. 

Zu Nummer 11 (§ 26) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung folgt aus der Neuregelung der Tabel-
lenwerte in § 22 Abs. 1 a. 

Zu Buchstabe b 

Der neue Satz 2 nimmt Rücksicht auf die Situa tion in 
den Herkunftsländern der Zuwanderer. Da das Nach-
kriegsrecht der Ostblockstaaten vom ersten Tag der 
Arbeitsunfähigkeit an beitragsfreie Leistungen der 
Sozialversicherung gewährt und es häufig nicht mög-
lich ist, in den Versicherungsunterlagen kurzfristige 
Arbeitsunfähigkeits-Tatbestände festzustellen, sollen 
wie im geltenden Recht kurzfristige Arbeitsunfähig-
keitszeiten von weniger als einem Kalendermonat 
keine leistungsrechtlichen Auswirkungen haben. Sie 
sind insoweit den Tatbeständen der Lohn- oder Ge-
haltsfortzahlung vergleichbar und sollen die Höhe der 
anzurechnenden Entgelte nicht beeinflussen. Deshalb 
werden Kalendermonate, die solche Zeiten beinhal-
ten, weiterhin als volle Kalendermonate angerechnet. 
Sie sollen darüber hinaus als Kalendermonate mit 
vollwertigen Beiträgen und nicht als beitragsgemin-
derte Zeiten zählen. 

Satz 3 trägt der Entwicklung in den Herkunftsländern, 
in denen Teilzeitarbeit zunehmend an Bedeutung ge-
winnt, Rechnung. Berechtigten, die im Herkunftsland 
Teilzeitarbeit geleistet haben, sollen für Teilmonate 
oder für Monate mit einer kürzeren Arbeitszeit nur 
noch die Beträge zugerechnet werden, die ihrer tat-
sächlichen Arbeitsleistung entsprechen, also der auf 
den maßgebenden Teilzeitraum entfallende Betrag. 
Dabei ist zu berücksichtigen, daß die wöchentliche 
Arbeitszeit in den Herkunftsländern nicht unbeträcht-
lich höher ist als in der Bundesrepub lik und durch-
schnittlich bei etwa 45 Stunden in der Woche liegen 
dürfte. Für eine nach Bundesrecht geringfügige Be-
schäftigung oder selbständige Tätigkeit sollen im Hin-
blick auf das Eingliederungsprinzip wegen der Ver-
sicherungsfreiheit solcher Verhältnisse Entgelte nicht 
zugeordnet und daher auch keine Entgeltpunkte er-
mittelt werden. Für die Annahme einer geringfügigen 
Beschäftigung ist eine feste Zeitgrenze von 10 Stun-
den wöchentlich vorgesehen. Diese entspricht der be-
reits auf Beschäftigungszeiten nach § 16 angewand-
ten zeitlichen Geringfügigkeitsgrenze und ermöglicht 
eine gleiche Behandlung beider Zeiten. 
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Zu Nummer 12 (§ 27) 

Eine Ermächtigung, die Anlagen zu § 22 durch 
Rechtsverordnung entsprechend der Entwicklung der 
Bruttojahresarbeitsentgelte jährlich zu ergänzen, ist 
wegen der ab Inkrafttreten des Gesetzes geltenden 
Neuregelung (§ 22 Abs. 1 a), nach der immer die aktu-
ellen Werte zugeordnet werden, entbehrlich. Das glei-
che gilt für eine mögliche Änderung oder Ergänzung 
des Katalogs der Berufsbezeichnungen, da ein eige-
ner für das Fremdrentengesetz wirkender derar tiger 
Katalog nicht mehr vorgesehen ist. Die Vorschrift 
kann deshalb ab 1993 entfallen. 

Zu Nummer 13 (§ 28) 

Die Vorschrift ist entbehrlich. In welchem Umfang 
beim Zusammentreffen von Beitragszeiten Entgelt-
punkte ermittelt werden, ergibt sich aus den Vor-
schriften des SGB VI. Danach können mehrere Bei-
tragsbemessungsgrundlagen nur bis zur Beitragsbe-
messungsgrenze berücksichtigt werden. 

Zu Nummer 14 (§ 28a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung. 
Die Ausdehnung der Gleichstellung auch von Renten 
wegen Alters berücksichtigt, daß in den Herkunftsge-
bieten eine Altersrente zum Teil wesentlich früher als 
im Bundesgebiet bezogen werden kann, und stellt 
sicher, daß der Invaliditätsschutz dieser Personen er-
halten bleibt. Die Bezugszeit einer Rente wegen Al-
ters vor dem 60. Lebensjahr ist dabei wie die einer 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu be-
handeln. Die Gleichstellung hat keine Bedeutung für 
die Ermittlung des Zugangsfaktors nach dem SGB VI. 
Von der Gleichstellung sollen jedoch die Renten aus-
geschlossen werden, denen Zeiten zugrundeliegen, 
die nach § 17 nicht anrechenbar sind. 

Zu Nummer 15 (§ 28b) 

Es handelt sich in Satz 1 um eine redaktionelle Folge-
änderung. Sätze 2 und 3 enthalten die notwendigen 
Ausnahmeregelungen für die Erklärung, mit der das 
Wahlrecht für die Zuordnung der Kindererziehungs-
zeiten ausgeübt wird. 

Zu Nummer 16 (§ 29) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Regelung stellt sicher, daß künftig Zeiten der 
Krankheit, Mutterschaft, Ausbildung und der Arbeits-
losigkeit einheitlich die Qualität von Anrechnungszei-
ten haben. Ihre Bewertung richtet sich nach den Vor-
schriften des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch. An 
der Berücksichtigung von Ausfallzeiten, die vor dem 
1.Januar 1992 liegen, ändert sich nichts. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung ist wegen der Streichung von § 21 nicht 
mehr erforderlich. 

Zu Nummer 17 (§ 30) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung, 
die ausdrücklich klarstellt, daß bei vorhergehendem 
Bezug einer vergleichbaren Rente oder diese erset-
zenden Leistung außerhalb der Rentenversicherung 
die Rente vom Zuzug an geleistet wird. 

Zu Nummer 18 (§ 32) 

Die Ergänzung schließt aus, daß bei den genannten 
Personen ein Anspruch auf Leistungen nach diesem 
Gesetz für Zeiten zur Entstehung gelangt, die sie 
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland verbracht 
und in denen sie in besonders schwerer Weise gegen 
die Interessen der Bundesrepublik Deutschland gear-
beitet haben. 

Zu Artikel 11 — Fremdrenten- und Auslands-
renten-Neuregelungsgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 4) 

Absatz 1 enthält die Regelungen, die das geltende 
Recht einschränken und bei denen unter dem Ge-
sichtspunkt des Vertrauensschutzes ein Bestands-
schutz erforderlich ist. Soweit die Anrechnung von 
Zeiten nach dem Fremdrentengesetz verbindlich 
festgestellt ist, soll es hierbei bleiben. Für laufende 
Rentenzahlungen ergibt sich über § 14 FRG die An-
wendung des die Rente schützenden § 297 SGB VI. 

Absatz 2 berücksichtigt, daß § 28 gestrichen wird, der 
bisher die Anrechnung beim Zusammentreffen meh-
rerer Zeiten nach dem Günstigkeitsprinzip regelte. 
Sofern Versicherungszeiten unter Anwendung dieser 
Vorschrift verbindlich festgestellt wurden, soll das 
Vertrauen hierin geschützt werden. Entsprechendes 
gilt wegen der Streichung des § 24 Abs. 1 Satz 2 für die 
Bewertung freiwilliger Beiträge 1. 

Zu Nummer 2 (§§ 5 bis 17, § 24) 

Die Regelungen sind wegen Zeitablaufs entbehrlich. 
Sie können deshalb gestrichen werden. 
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Zu Artikel 12 — Gesetz über eine Altershilfe 
für Landwirte 

Wegen der sich in Vorbereitung befindenden Reform 
des agrarsozialen Sicherungssystems beschränken 
sich die Änderungen im GAL im wesentlichen auf 
redaktionelle Anpassungen. 

Zu Nummer 1 und 2 (§§ 2, 3) 

Die Verweisungen werden an das SGB VI ange-
paßt. 

Zu Nummer 3 (§ 3 a) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa und bb 

Die Verweisungen werden an das SGB VI ange-
paßt. 

Zu Buchstabe b 

Die Paragraphenverweisung wird, soweit die Vor-
schriften des SGB VI zu Waisenrenten keine Anwen-
dung finden sollen, durch eine inhaltliche Darstellung 
des aufgehobenen § 1267 Abs. 2 RVO ersetzt. 

Zu Nummer 4 (§ 3 b) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 5 (§ 4) 

Zu Buchstabe a und c 

Die Anpassung der laufenden Geldleistungen soll wie 
die Rentenanpassung in der gesetzlichen Rentenver

-

sicherung künftig durch Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung trägt der Tatsache Rechnung, daß das 
vorzeitige Altersgeld an den landwirtschaftlichen Un-
ternehmer bei einer Erziehungsrente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung angerechnet wird. 

Zu Nummer 6 (§ 5) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 7 (§ 7) 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 8 (§ 9) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 9 (§ 9 a) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 10 (§ 10) 

Zu Buchstabe a 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe b 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 11 (§ 12) 

Zu Buchstabe a 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 12 bis 16 (§§ 14, 33, 39, 40, 41) 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 17 (§ 47) 

Zu Buchstabe a 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 
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Zu Buchstabe c 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung der zitierten 
Gesetzesvorschriften. 

Zu Nummer 18 (§ 50) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Artikel 13 — Zweites Gesetz über 
die Krankenversicherung 
der Landwirte 

Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktio-
nelle Folgeänderung zum SGB VI. 

Zu Artikel 14 — Künstlersozial

-

versicherungsgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 4) 

Zu Buchstabe a 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung des Handwer-
kerversicherungsgesetzes. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. Gleichzeitig wird 
klargestellt, daß die Versicherungsfreiheit nicht für 
Bezieher von Teilrenten gilt. 

Zu Nummer 2 (§ 12) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 3 (§ 15) 

Zu Buchstabe a 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrif-
ten des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe b 

Die Streichung folgt aus der Änderung zu Buch-
stabe a. 

Zu Nummer 4 (§ 22) 

Die Streichung folgt aus der ersatzlosen Aufhebung 
des § 82 Abs. 11 AVG. 

Zu Artikel 15 — Gesetz zur Regelung der 
Wiedergutmachung national-
sozialistischen Unrechts 
in der Sozialversicherung 

Die Neuordnung des Rentenrechts und seine Einord-
nung in das Sozialgesetzbuch erfodern eine Anpas-
sung der für Verfolgte geltenden rentenversiche-
rungsrechtlichen Vorschriften über die Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts. 

Zu Nummer 1 (§ 1) 

Zu Buchstabe b 

Durch die Neufassung des Absatzes 2 wird einerseits 
auf die entsprechende Vorschrift über Verfolgungser-
satzzeiten im SGB VI und auf die Verfolgungsgründe 
des Bundesentschädigungsgesetzes verwiesen, ande-
rerseits der für das Recht zur freiwilligen Versiche-
rung und für die besondere Bewertung von Verfol-
gungsersatzzeiten gemeinsame Beg riff „pflichtver-
sicherter Verfolgter" definie rt . 

Zu Nummer 2 (Teil III, 1. und 2. Abschnitt) 

Der bisherige Teil III, der Bestimmungen der gesetzli-
chen Rentenversicherung betrifft, ist teilweise durch 
Zeitablauf gegenstandslos geworden (z. B. die Vor-
schriften über Beitragsnachentrichtung in §§ 10, 10 a), 
teilweise durch die seither eingetretenen und durch 
die Neuordnung des Rentenrechts im Sozialgesetz-
buch eintretenden Rechtsänderungen überholt (z. B. 
die Vorschriften über die Berücksichtigung von Ver-
folgungsersatzzeiten bei der Ermittlung der Halbbele-
gung — bisheriger § 12 — und von freiwilligen Beiträ-
gen zur knappschaftlichen Rentenversicherung ne-
ben Verfolgungs-Ersatzzeiten — bisheriger § 15). 
Zum besseren Verständnis ist deshalb dieser Teil 
ohne inhaltliche Änderungen neu gefaßt worden. 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Zu § 7 — Grundsatz 

Die Vorschrift stellt klar, daß auch für Verfolgte 
grundsätzlich die allgemein geltenden Vorschriften 
des SGB VI anzuwenden sind, was bisher nur für den 
Bereich der Berechnung von Renten im bisherigen 
§ 11 geregelt wurde. 

Hierdurch werden Regelungen in diesem Gesetzesteil 
entbehrlich, die sich aus den allgemeinen Vorschrif-
ten ergeben (z. B. über die Durchführung freiwilliger 
Beitragszahlungen und die Zuständigkeit von Versi-
cherungsträgern). Zusätzlich sind die Vorschriften 
dieses Gesetzesteils zu beachten, die die Auswirkun-
gen des durch nationalsozialistische Maßnahmen ent-
standenen Unrechts im Bereich der gesetzlichen Ren-
tenversicherung wiedergutmachen. 

Zu § 8 — Freiwillige Versicherung bei 
Beitragserstattung wegen Heirat 

Die Vorschrift regelt das Recht zur freiwilligen Versi-
cherung für Verfolgte oder Ehefrauen von Verfolgten, 
die sich anläßlich der Heirat die Beiträge erstatten lie-
ßen. Sie entspricht dem bisherigen § 7. Seit der Öff-
nung der Rentenversicherung für die meisten im Bun-
desgebiet lebenden Personen und alle Deutschen im 
Ausland hat sie insbesondere nur noch für Verfolgte 
Bedeutung, die nicht Deutsche sind und die ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb des Geltungsbe-
reichs des Sozialgesetzbuchs haben. 

Zu § 9 — Beitragsnachzahlung 
bei Beitragserstattung wegen Heirat 

Die Vorschrift regelt das Recht zur Nachzahlung von 
Beiträgen entsprechend dem bisherigen § 8. 

Zu § 10 — Freiwillige Versicherung 
für pflichtversicherte Verfolgte 

Die Vorschrift regelt — wie der bisherige § 9 — das 
Recht zur freiwilligen Versicherung für pflichtversi-
cherte Verfolgte i. S. d. § 1 Abs. 2 Nr. 3, deren renten-
versicherungspflichtige Beschäftigung oder Tätigkeit 
aus Verfolgungsgründen endete. Seit der Öffnung der 
Rentenversicherung hat auch sie insbesondere nur 
noch für solche Personen Bedeutung, die nicht Deut-
sche sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außer-
halb des Geltungsbereichs des Sozialgesetzbuchs ha-
ben. 

Die für diesen Personenkreis im bisherigen § 10 ein-
geräumte Möglichkeit zur Nachzahlung von Beiträ-
gen ist entbehrlich, da entsprechende Anträge bis 
zum 31. Dezember 1975 zu stellen waren. Über recht-
zeitig gestellte und noch nicht abschließend bearbei-
tete Anträge ist auch weiterhin nach dem bisherigen 
Recht zu entscheiden. Entsprechendes gilt für die bis-
herige Vorschrift des § 10 a, die aus demselben 
Grunde nicht mehr in die Neufassung dieses Geset-
zesteils aufgenommen wird. 

Zu § 11 — Gleichstellung nachgezahlter Beiträge 
mit Pflichtbeiträgen 

In dieser Vorschrift ist zusammenfassend geregelt, 
welche von Verfolgten freiwillig nachgezahlten Bei-
träge rentenrechtlich wie Pflichtbeiträge zu behan-
deln sind. Sie entspricht inhaltlich voll den bisherigen 
Vorschriften in § 8 Abs. 1 Satz 3 und Abs. 3 sowie § 10 
Abs. 1 Satz 3. 

Zu § 12 — Gleichstellung von Zeiten 
einer Beschäftigung oder Tätigkeit 
mit Pflichtbeitragszeiten 

Diese Vorschrift stellt für Zeiten einer rentenversiche-
rungspflichtigen Beschäftigung oder Tätigkeit, für die 
Beiträge zu zahlen waren aber aus Verfolgungsgrün-
den tatsächlich nicht gezahlt worden sind, den Pflicht-
beitragszeiten gleich. Sie entspricht inhaltlich dem 
bisherigen § 14 Abs. 2 Satz 1. 

Zu § 13 — Berücksichtigung 
von Anrechnungszeiten 

Die Vorschrift entspricht dem bisherigen § 16 und 
stellt wie bisher sicher, daß 

1. Ausbildungszeiten, für deren Anerkennung ein 
Abschluß erforderlich ist, auch dann Anrechnungs-
zeiten sind, wenn der Abschluß aus Verfolgungs-
gründen nicht erfolgen konnte, 

2. unterbrochene und später wieder aufgenommene 
oder neu begonnene Ausbildungen wie bisher bis 
zum Doppelten der für sonstige Versicherte gelten-
den Höchstdauer als Anrechnungszeiten aner-
kannt werden. 

Zu § 14 — Besondere Ermittlung der persönlichen 
Entgeltpunkte für Beitragszeiten 

Die Vorschrift übernimmt vollinhaltlich die bisherige 
Regelung über die Berechnung der Rente aus Bei-
tragsbemessungsgrundlagen für 

1. Zeiten, für die eine Beitragsleistung aus Verfol-
gungsgründen unterblieben ist (jetzt § 14 Abs. 1, 
bisher § 14 Abs. 2 Satz 2), 

2. Zeiten, für die Beiträge aus Verfolgungsgründen in 
zu niedriger Höhe gezahlt sind (jetzt § 14 Abs. 2, 
bisher § 14 Abs. 1 Satz 1), 

3. Zeiten, in denen aus Verfolgungsgründen eine ge-
ringerwertige Beschäftigung ausgeübt wurde (jetzt 
§ 14 Abs. 2 Satz 2 zweiter Halbsatz, bisher § 14 
Abs. 1 Satz 2). 

Infolge der geänderten und an das SGB VI angepaß-
ten Gesetzessystematik ist eine Klarstellung erforder-
lich, daß diese von den tatsächlichen Gegebenheiten 
abweichende Bewertung nicht für die Beitragsbemes-
sungsgrundlage aus nachgezahlten Beiträgen gilt, die 
Pflichtbeiträgen gleichstehen. 
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Zu § 15 — Bewertung von Verfolgungszeiten 
für pflichtversicherte Verfolgte 

Die Vorschrift übernimmt vollinhaltlich die bisherige 
Regelung aus § 13 über die Vergleichsbewertung von 
Verfolgungs-Ersatzzeiten bei der Rentenberechnung, 
zum einen als Ersatzzeit nach den allgemeinen Vor-
schriften, zum anderen als Pflichtbeitragszeit ohne 
Auswirkung von Verfolgungsmaßnahmen. 

Zu § 16 — Gleichstellung von Verfolgungszeiten 
für den Leistungszuschlag 

Die Vorschrift übernimmt vollinhaltlich die bisherige 
Regelung aus § 17 über die Berücksichtigung von 
Verfolgungs-Ersatzzeiten bei der Berechnung des 
Leistungszuschlags für Arbeiten unter Tage. 

Zu § 17 — Entgeltpunkte für nachgezahlte Beiträge 
für Zeiten vor Rentenbeginn 

Diese Vorschrift regelt die Behandlung von künftig 
nachgezahlten Beiträgen verfolgter Frauen, die sich 
ihre früheren Beiträge anläßlich der Heirat haben er-
statten lassen. Abweichend vom allgemein geltenden 
Recht über die Ermittlung von Entgeltpunkten aus 
Beiträgen, die nach Rentenbeginn gezahlt sind, wird 
die bisherige Regelung in § 8 Abs. 1 Satz 2 aufrecht-
erhalten, nach der nachgezahlte Beiträge sich auf eine 
vor 1967 begonnene Rente auswirken. 

Zu Nummer 3 (§ 18) 

Die Neufassung ist eine Folge aus der neuen Berech-
nung von Renten nach Entgeltpunkten und der Ge-
samtleistungsbewertung beitragsfreier Zeiten. 

Zu Nummer 4 (§ 20) 

Die Neufassung des § 20 durch Artikel 9 des Sieb-
ten Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes hat zu 
Auslegungsschwierigkeiten geführt. Insbesondere 
haben einige Gerichte der Sozialgerichtsbarkeit die 
Auffassung vertreten, daß der Gesetzgeber mit der 
Änderung des § 20 sein Ziel, eine gesetzliche Vermu-
tung des „Nötigungstatbestandes" zu schaffen, nicht 
erreicht habe. Die Änderung soll hier Klarheit schaf-
fen, indem sie eine eindeutige Vermutungsregelung 
vorsieht, die die im Vertriebenenrecht entwickelten 
Grundsätze für § 20 sinngemäß übernimmt. 

Zu Buchstabe a 

Die bisherige Regelung in den Sätzen 1 und 2 des § 20 
bleibt bestehen. 

Zu Buchstabe b 

Der bisherige Satz 3 des § 20 wird in den neuen Ab-
satz 2 Satz 3 eingegliedert. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 2 Satz 1 enthält die gesetzliche Vermutung, 
daß, sofern die Zugehörigkeit zum deutschen Sprach

-

und Kulturkreis feststeht, ein gegen die Angehörigen 
dieses Sprach- und Kulturkreises gerichteter „Vertrei-
bungsdruck" besteht und darin eine wesentliche Ur-
sache für das Verlassen des Aussiedlungsgebietes zu 
sehen ist ( „Nötigungstatbestand"). Was unter „Ver-
treibungsdruck" bei der Anwendung des § 1 Abs. 2 
Nr. 3 des Bundesvertriebenengesetzes nach der 
Rechtsprechung verstanden wird, hat in den Richtli-
nien zu dieser Vorschrift seinen Niederschlag gefun-
den, auf die sich die Länder geeinigt haben. Die do rt 

 niedergelegten Grundsätze dürften sinngemäß auch 
bei Anwendung des § 20 gelten. 

Der Versicherungsträger soll die Vermutung im Ein-
zelfall nur in Zweifel ziehen dürfen, wenn tatsächliche 
Anhaltspunkte dafür vorliegen, daß sich aus der Zu-
gehörigkeit zum deutschen Sprach- und Kulturkreis 
möglicherweise keine wesentliche Ursache für die 
Ausreise ergibt, weil der Antragsteller nicht mehr von 
dem „Vertreibungsdruck" betroffen war. Solche An-
haltspunkte sind z. B. eine herausgehobene politische 
oder berufliche Stellung des Antragstellers oder dro-
hende strafrechtliche Verfolgung aufgrund eines kri-
minellen Delikts, sofern die Strafverfolgung nicht 
dazu dient, den Betreffenden in erster Linie wegen 
seines Ausreisewillens zu belangen. Um die Vermu-
tung des Satzes 1 zu widerlegen, müssen nachweis-
lich anderen als den sich aus der Zugehörigkeit zum 
deutschen Sprach- und Kulturkreis ergebenden Ursa-
chen für die Ausreise nach Bedeutung und Tragweite 
ein derart  überwiegendes Gewicht zukommen, daß 
von einem wesentlich auf der Zugehörigkeit zum 
deutschen Sprach- und Kulturkreis beruhenden Ver-
lassen nicht mehr ausgegangen werden kann. Der 
Versicherungsträger hat also zu beweisen, daß der all-
gemein zu unterstellende „Vertreibungsdruck" nicht 
wesentliche Ursache für die Ausreise war. Nichtauf-
klärbarkeit geht zu seinen Lasten. 

Satz 3 schreibt einschränkend vor, daß bestimmte 
Umstände nicht geeignet sind, die Vermutung des 
Satzes 1 zu widerlegen. Das Bundessozialgericht hat 
entschieden, daß es den vertriebenen Verfolgten 
grundsätzlich nicht zum Nachteil gereichen darf, 
wenn sie sich vor dem Verlassen des Vertreibungsge-
bietes wegen der Verfolgungsmaßnahmen durch die 
Nationalsozialisten vom deutschen Sprach- und Kul-
turkreis abgewandt haben. Für solche von der Recht-
sprechung entwickelten Ausnahmefälle sieht Satz 3 
vor, daß allein die verfolgungsbedingte Abwendung 
vom deutschen Sprach- und Kulturkreis nicht der An-
wendung der Vermutung des Satzes 1 entgegenste-
hen soll. Des weiteren enthält Satz 3 die vom Deut-
schen Bundestag mit dem Siebten Rentenversiche-
rungs-Änderungsgesetz eingefügte Einschränkung, 
daß auch die Ausreise der vertriebenen Verfolgten in 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

ein nichtdeutschsprachiges Land — hier ist vor allem 
eine Wohnsitznahme im Staat Israel von Bedeutung — 
nicht die Vermutung nach Satz 1 widerlegen kann. 

Durch die Regelung in Absatz 3 wird erreicht, daß die 
in § 20 enthaltene Vermutungsregelung rückwirkend 
ab Inkrafttreten des WGSVG gilt. Damit wird klarge-
stellt, daß § 20 von Anfang an so hätte ausgelegt und 
angewandt werden sollen, wie sich dies nunmehr aus 
der Neufassung der Vorschrift ergibt. 

Dies bedeutet für bereits unanfechtbare Entscheidun-
gen über die Anwendung des § 20, daß diese rechts-
widrig werden, soweit sich aufgrund der geänderten 
Rechtslage ein Anspruch auf Leistungen ergibt. Die 
Verwaltungsakte sind dann gemäß § 44 SGB X auch 
für die Vergangenheit zurückzunehmen und Leistun-
gen aufgrund einer neuen Verwaltungsentscheidung 
rückwirkend für längstens vier Jahre gemäß § 44 
Abs. 4 SGB X zu gewähren. Sofern aufgrund der 
neuen Rechtslage erstmals Rentenanträge unter Be-
rücksichtigung von Fremdrentenzeiten über § 20 ge-
stellt werden und daraufhin Leistungen für die Ver-
gangenheit zu erbringen sind, finden auf diese Lei-
stungsansprüche die Regelungen über die Verjäh-
rung Anwendung. Durch den dritten Satz wird sicher-
gestellt, daß Anträge, die nach Inkrafttreten des Sieb-
ten Rentenversicherungs-Änderungsgesetzes im Hin-
blick auf die darin erfolgte Neufassung des § 20 ge-
stellt worden sind, für die Berechnung der Verjäh-
rungsfristen und bei der Anwendung des § 44 Abs. 4 
SGB X maßgebend sind. 

Zu Nummer 5 (§§ 21, 22) 

Zu § 21 

Die von § 20 erfaßten Personen halten sich häufig im 
Ausland auf. Renten sollen aber in Zukunft, soweit sie 
auf Zeiten beruhen, die nach dem Fremdrentengesetz 
bei der Rentenberechnung zu berücksichtigen sind, 
nur ins Ausland an  Deutsche oder nach zwischen -
oder überstaatlichem Recht Deutschen Gleichge-
stellte in dem Umfang gezahlt werden, in dem auch 
Bundesgebiets-Beitragszeiten vorliegen. Nach dem 
bis Ende 1991 geltenden Recht genügt es, wenn min-
destens 60 Beitragsmonate im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zurückgelegt sind oder diese Beitragsmo-
nate überwiegen. Die bisher bestehenden Nachent-
richtungsmöglichkeiten, mit denen solche Beitrags-
monate erworben werden konnten, waren jedoch alle 
zeitlich begrenzt. Die Fristen, binnen deren die Nach-
entrichtung beantragt werden mußte, sind bereits ab-
gelaufen. 

Personen, die vor Ablauf dieser Fristen in der Lage 
gewesen wären, die Nachentrichtungsmöglichkeiten 
zu nutzen oder günstiger zu nutzen, als sie dies tat-
sächlich getan haben, sofern sie zum damaligen Zeit-
punkt die Voraussetzungen des § 20 erfüllt hätten und 
die die Voraussetzungen des § 20 in der jetzigen Fas-
sung erfüllen, können auf Antrag das Nachentrich-
tungsrecht wahrnehmen. Antragsberechtigt sind zum 
einen Personen, die vor Ablauf der Frist für die Nach-
entrichtung des § 10 (31. 12. 1975) einen Antrag ge-
stellt haben, der später abgelehnt wurde. Personen, 

die zum damaligen Zeitpunkt keinen Antrag gestellt 
haben, werden nicht erfaßt, weil die Versicherungs-
träger bis Ende 1975 bei der Anwendung des § 20 
nicht verlangten, daß der „Nötigungstatbestand" 
glaubhaft gemacht wurde, sondern von einer Vermu-
tung — wie sie nunmehr in den Wortlaut auf genom-
men  wurde — ausgingen. Zum anderen sind Personen 
antragsberechtigt, für die aufgrund eines internatio-
nalen Sozialversicherungsabkommens in der Zeit von 
1. 12. 1979 bis zum 1. 12. 1980 noch einmal die Frist für 
die Nachentrichtung eröffnet worden war. 

Auch die von § 17 Abs. 1 Buchstabe b Satz 2 FRG 
erfaßten Personen halten sich häufig im Ausland auf 
und sind zudem oftmals mit dem von § 20 erfaßten 
Personenkreis identisch. Es bedarf daher auch für 
Verfolgte, die die Voraussetzungen des § 17 FRG in 
der jetzigen Fassung erstmals erfüllen, der Neueröff-
nung der entsprechenden Nachentrichtungsmöglich-
keiten. 

Die Absätze 2 bis 5 enthalten Regelungen insbeson-
dere über die Beitragsberechnung, über eine Aus-
schlußfrist, binnen derer die Nachentrichtung zu be-
antragen ist, sowie über Teilzahlungsmöglichkeiten. 
Bei der Beitragsberechnung wird im Grundsatz auf 
Berechnungsgrundlagen zurückgegriffen, die in der 
Vergangenheit maßgebend waren, im übrigen gelten 
die von der Rechtsprechung entwickelten allgemei-
nen Grundsätze für außerordentliche Nachentrich-
tungen. 

Absatz 6 stellt sicher, daß noch laufende Nachentrich-
tungsverfahren nach den für sie geltenden Regelun-
gen abgewickelt werden. 

Zu § 22 

Soweit weder Versicherungspflicht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes noch eine Nachentrichtungs-
möglichkeit bestand, setzt die Zahlung von Renten 
aus Fremdrentenzeiten ins Ausland die Entrichtung 
freiwilliger Beiträge zur Rentenversicherung voraus. 
Ausländer im Ausland haben ein solches Recht allen-
falls dann, wenn sie durch internationale Bestimmun-
gen den Deutschen gleichgeste llt sind. In der Regel 
besteht aber auch für gleichgestellte Ausländer ein 
Recht zur freiwilligen Versicherung nur, wenn zuvor 
für mindestens einen oder mehrere Monate wirksam 
Beiträge zur Rentenversicherung entrichtet worden 
sind. Diese Voraussetzung können Ausländer u. a. er-
füllen, sofern ihnen Fremdrentenzeiten anerkannt 
werden. 

Für Zeiten ab dem Inkrafttreten des § 20 bzw. des § 17 
FRG, frühestens ab Ausreise aus den Vertreibungsge-
bieten, bis zum 31. Dezember 1989 wird den von den 
Änderungen der genannten Vofschriften betroffenen 
Personen ein Nachentrichtungsrecht eingeräumt. Per-
sonen, denen aufgrund anderer Umstände auch ohne 
die Anwendung des § 20 oder des § 17 FRG bereits in 
der Vergangenheit ein Recht zur freiwilligen Versi-
cherung zustand, z. B. infolge besonderer Bestimmun-
gen in Sozialversicherungsabkommen, erhalten aller-
dings kein Nachentrichtungsrecht. 
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Für die Beitragsberechnung und die Ermittlung der 
persönlichen Rentenbemessungsgrundlage im Lei-
stungsfall sind die Werte des Jahres maßgebend, in 
dem die Nachentrichtung erfolgt. 

Zu Nummer 6 (Überschriften) 

Die Einführung der Überschriften dient der Übersicht-
lichkeit. 

Zu Artikel 16 — Fremdrenten-Nach

-

versicherungs-Verordnung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 17 — Sozialversicherungs

-

Angleichungsgesetz-Saar 

Zu Nummer I 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 2 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 18 — Rentenreformgesetz 

Die Streichung folgt aus der Übernahme einer ent-
sprechenden Vorschrift in das SGB VI. 

Zu Artikel 19 — Selbstverwaltungsgesetz 

Die Streichung folgt aus der Übernahme der Vor-
schriften in das SGB IV. 

Zu Artikel 20 — Bundesversicherungsamts-
gesetz 

Die Vorschrift ist entbehrlich, weil die Zuständigkeit 
des Bundesversicherungsamtes in den entsprechen-
den Vorschriften des SGB VI geregelt ist. 

Zu Artikel 21 — Achtes Gesetz zur Änderung 
des Selbstverwaltungsgesetzes 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 22 — Gesetz über die Einrichtung 
einer Zusatzversorgungskasse 
für Arbeitnehmer in der Land-
und Forstwirtschaft 

Zu Nummer 1 (§ 11) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neuen Bezeichnungen im SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 12) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa und bb 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. Die Erziehungs-
rente war aufzunehmen, da die in der RVO geregelte 
Gleichstellung von Erziehungsrente mit Erwerbsunfä-
higkeitsrente im SGB VI nicht vorgesehen ist. 

Zu Buchstabe b 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhaltli-
che Darstellung ersetzt sowie an die Regelung des 
SGB VI über die Versicherungspflicht für Zeiten des 
Bezugs von Sozialleistungen angepaßt. 

Zu Buchstabe c 

Die Paragraphenverweisung wird durch den entspre-
chenden Begriff ersetzt. 

Zu Buchstabe d 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Artikel 23 — Gesetz über die Fristen für die 
Kündigung von Angestellten 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 24 — Kündigungsschutzgesetz 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

Zu Artikel 25 — Arbeitssicherstellungsgesetz 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 und 2 (§§ 15, 16) 

Die Verweisungen werden an die geltenden Vor-
schriften des Arbeitsplatzschutzgesetzes über die Al-
ters- und Hinterbliebenenversorgung und die Alters-
und Hinterbliebenenversorgung in besonderen Fällen 
angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§ 21) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 4 (§ 22) 

Zu Buchstabe a 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe b 

Absatz 3 ist entbehrlich geworden. Das Lohnabzugs

-

verfahren zur Entrichtung der Beiträge ist die Regel 
geworden. Es erscheint auch im Zusammenhang mit 
der Verpflichtung nach dem Arbeitssicherstellungs-
gesetz praktikabel. 

Absatz 4 ist durch Rechtsänderung überholt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 26 — Gesetz zur Verbesserung der 
betrieblichen Altersversorgung 

Zu Nummer 1 (§ 2) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Rentenformel. 

Zu Nummer 2 (§ 6) 

Durch die Veränderungen in Satz 1 und 2 wird klar-
gestellt, daß bei Zahlung einer Teilrente eine Ver-
pflichtung zur Zahlung der Betriebsrente nicht be-
steht. Damit wird eine Vereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, auch bei Zahlung einer 
Teilrente eine Betriebsrente entsprechend der jewei

-

ligen Versorgungsregelung zu zahlen, nicht ausge-
schlossen. 

Zu Nummer 3 (§ 18) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die 
entsprechenden Vorschriften des SGB VI. 

Zu Buchstabe c 

Die Streichung erfolgt, da sich die Regelung infolge 
Zeitablaufs erledigt hat. 

Zu Artikel 27 — Betriebsverfassungsgesetz 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 28 — Arbeitsförderungsgesetz 

Der Artikel geht vom Arbeitsförderungsgesetz in der 
Fassung der Änderungen aus, die durch Artikel 6 des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Einführung eines Sozial-
versicherungsausweises und zur Änderung anderer 
Sozialgesetze (Bundestags-Drucksache 11/2807) vor-
gesehen sind. 

Zu Nummer 1 (§ 56) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 16 Abs. 2 
Satz 1 SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 59) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §§ 16 und 
20 SGB VI sowie zur Änderung des § 56. 

Zu Nummer 3 (§ 59 b) 

Die Änderung folgt aus einer redaktionellen Überar-
beitung der Vorschrift. 

Zu Nummer 4 (§§ 42, 107, 112, 133, 170, 171) 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zu 
Nummer 18. 

Zu Nummer 5 (§§ 70, 87) 

Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld sollen nur ne-
ben dem Bezug einer Vollrente ruhen. Denn die wirt-
schaftliche Sicherung des Beziehers einer Teilrente 
beruht auf dem Rentenbezug und auf dem Arbeitsent- 
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gelt aus der Teilzeitbeschäftigung, an dessen Stelle 
teilweise oder ganz die Lohnausfallvergütung tritt. 
Die Abweichung von der Regelung für das Arbeitslo-
sengeld (Nummer 11 Buchstabe b) rechtfertigt sich 
daher, daß Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld-Be-
zieher anders als Arbeitslosengeld-Bezieher in einem 
Beschäftigungsverhältnis stehen. 

Im übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Fol-
geänderung zu Nummer 11 Buchstabe a. 

Zu Nummer 6 (§ 103) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu 

§§ 

 16 und 
20 SGB VI sowie zur Änderung der §§ 56 und 59. Die 
Regelung soll sicherstellen, daß die Teilnahme an ei-
ner Berufsfindung oder Arbeitserprobung die Zah-
lung von Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe nicht 
ausschließt. 

Zu Nummer 7 (§ 105 c) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 8 (§ 112) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 20 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift bestimmt, daß das Arbeitslosengeld für 
Zeiten, für die der Arbeitslose eine Teilrente bean-
sprucht, höchstens nach dem Arbeitsentgelt bemes-
sen wird, das der Arbeitslose ohne Wegfall der Teil-
rente hinzuverdienen kann. 

Zu Nummer 9 (§ 112 a) 

Die Änderung paßt die Dynamisierung der Lohn-
ersatzleistungen des AFG an die Neuregelung der 
Rentenanpassung im SGB VI an. 

Zu Nummer 10 (§ 115) 

Zu Buchstabe a und c 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die 
Änderung zu Buchstabe b. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift ergänzt die Regelung über die Anrech

-

nung von Nebenverdienst auf das Arbeitslosengeld 
(zur Bemessung des Beitrags zur gesetzlichen Renten

-

versicherung bei Anrechnung von Nebenverdienst 
vgl. Art. 1 § 161 Nr. 2). Sie regelt die Fälle, in denen 
der Arbeitslose eine beitragsfreie Nebenbeschäfti-
gung ständig — also bereits längere Zeit und damit für 
das Lebenshaltungsniveau des Arbeitslosen mitbe-
stimmend — neben einer beitragspflichtigen, den An-
spruch auf Arbeitslosengeld begründenden Teilzeit-
beschäftigung ausgeübt hat. Nach dem Verlust der 
beitragspflichtigen Teilzeitbeschäftigung erhält der 
Arbeitslose Arbeitslosengeld lediglich auf der Grund-
lage dieses Teilzeitarbeitsentgelts; das Arbeitsentgelt 
aus der gleichzeitig ausgeübten beitragsfreien Ne-
benbeschäftigung bleibt für die Bemessung außer Be-
tracht. Gleichwohl wird — folgt man allein dem Wo rt

-laut der geltenden Vorschrift — das Arbeitsentgelt aus 
der Nebenbeschäftigung auf das Teilzeit-Arbeitslo-
sengeld angerechnet. Die vorgesehene Regelung 
gleicht diese Härte, die bereits Gegenstand parlamen-
tarischer Beratungen war (Beschluß des Deutschen 
Bundestages in seiner 116. Sitzung am 8. Dezember 
1988 zur Beschlußempfehlung des Petitionsausschus-
ses — Sammelübersicht 94/Drucksache 11/3670, lfd. 
Nr. 8), aus. Künftig soll das Arbeitsentgelt aus der bei-
tragsfreien Nebenbeschäftigung nur insoweit auf das 
Arbeitslosengeld angerechnet werden, als es auf Ar-
beitsstunden beruht, die zusammen mit den Arbeits-
stunden, die der Bemessung des Arbeitslosengeldes 
zugrunde liegen, grundsätzlich die tarifliche regelmä-
ßige wöchentliche Arbeitszeit der Beschäftigung, die 
den Leistungsanspruch begründet hat, übersteigen. 
Arbeitslosengeld und Nebenverdienst dürfen jedoch 
nicht höher sein als 80 v. H. des durchschnittlichen 
Nettoarbeitsentgelts, das der Arbeitslose bei tarifli-
cher regelmäßiger Arbeitszeit in der beitragspflichti-
gen Beschäftigung erzielt hätte. 

Zu Nummer 11 (§ 118) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Buch-
stabe b. 

Zu Buchstabe b 

Nummern 1 und 2 Buchstabe b des neuen Absatzes 2 
entsprechen dem geltenden Recht (§ 118 Abs. 1 Sätze 
2 und 3). 

Nummer 2 Buchstabe a gewährleistet, daß Arbeitneh-
mer, die neben einer Teilrente wegen Alters längere 
Zeit — mindestens sechs Monate — eine nach dem 
AFG beitragspflichtige Beschäftigung ausüben, im 
Falle der Arbeitslosigkeit bis zum Ablauf von drei 
vollen Kalendermonaten Arbeitslosengeld erhalten 
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können. Damit sollen Unterbrechungszeiten beim 
Übergang in eine andere Beschäftigung oder beim 
Übergang in die Vollrente überbrückt werden. 

Zu Nummer 12 (§ 132) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu Nummer 11 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb. 

Zu Nummer 13 (§ 134) 

Die Neufassung von § 134 Abs. 4 Satz 3 enthält eine 
redaktionelle Folgeänderung zu Nummer 11. Sie re-
gelt außerdem, daß neben einer Teilrente wegen Al-
ters Arbeitslosenhilfe nicht gewährt werden kann. 
Diese Regelung berücksichtigt, daß ein arbeitsloser 
Bezieher von Teilrente wegen Alters die Vollrente 
beantragen kann und daß die Arbeitslosenhilfe keine 
Versicherungsleistung, sondern eine nachrangige So-
zialleistung mit besonderen Vorschriften über die Be-
dürftigkeitsprüfung ist. 

Zu Nummer 14 (§ 157) 

Zu Buchstabe a 

Mit dem Wirksamwerden der neuen Regelungen für 
die Beiträge der Bundesanstalt für Arbeit für die Ren-
tenversicherung der AFG-Leistungsbezieher soll auch 
die Beitragszahlung der Bundesanstalt für Arbeit für 
die Krankenversicherung der AFG-Leistungsbezieher 
nicht mehr auf der vollen Höhe des vor der Arbeitslo-
sigkeit oder der Teilnahme an der Berufsbildungs-
maßnahme erzielten und der Lohnersatzleistung zu-
grunde liegenden Arbeitsentgelts, sondern — wie 
auch in der Rentenversicherung der AFG-Leistungs-
bezieher — auf einer etwas abgesenkten Höhe erfol-
gen. Denn in dieser Zeit liegt der gesamte Lebens-
standard des Leistungsbeziehers niedriger als zur Zeit 
seiner Beschäftigung. Die Beiträge der Bundesanstalt 
für Arbeit zur Krankenversicherung der Bezieher von 
Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Unterhalts-
geld sollen ab dem 1. Januar 1995 auf der Höhe von 
80 vom Hundert des diesen Leistungen zugrunde lie-
genden Arbeitsentgelts gezahlt werden. Die Rege-
lung über den Abzug von 80 vom Hundert eines et-
waigen beitragspflichtigen Arbeitsentgelts entspricht 
derjenigen des SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Die Vorschrift über die Erstattung von für versicherte 
Rentner entrichteten Krankenversicherungsbeiträgen 
wird den Vorschriften des SGB V über die Tragung 
der Krankenversicherungsbeiträge bei Rentenbezug 
angepaßt. 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Zu erstatten sind die nach der Rente der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu bemessenden Beitragsteile 
des Rentners und des Sozialleistungsträgers. 

Zu Doppelbuchstabe bb und cc 

Es handelt sich um Anpassungen an die geänderte 
Erstattungsvorschrift (Doppelbuchstabe aa). 

Zu Nummer 15 (§ 163) 

Die Bemessung der Beiträge zur Krankenversiche-
rung der Bezieher von Kurzarbeiter- und Schlechtwet-
tergeld soll ab 1. Januar 1995 an die Regelungen über 
die Krankenversicherungsbeiträge für die Bezieher 
von Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe und Unter-
haltsgeld angeglichen werden (vgl. Begründung zu 
§ 157). 

Zu Nummer 16 (§ 166) 

Zu Buchstabe a 

Die Regelungen über die Beiträge zur Rentenversi-
cherung der Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld

-

Bezieher, die je zur Hälfte vom Arbeitgeber und von 
der Bundesanstalt für Arbeit getragen werden, sollen 
an die Regelungen über die Beiträge zur Rentenversi-
cherung der Bezieher von Arbeitslosengeld, Arbeits-
losenhilfe und Unterhaltsgeld angeglichen werden. 
Ab dem 1. Januar 1995 sollen die Beiträge auf der 
Höhe von 80 % des den Leistungen zugrunde liegen-
den Arbeitsentgelts gezahlt werden. 

Zu Buchstabe b 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 17 (§ 166 b)  

Zu Buchstabe a 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung folgt aus der ersatzlosen Aufhebung 
der zitierten Vorschrift. 
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Zu Nummer 18 (§ 168) 

Mit der Änderung werden die Vorschriften des Straf-
vollzugsgesetzes über die Arbeitslosenversicherung 
der Gefangenen im Interesse der Vereinfachung des 
Rechts in das AFG übernommen. 

Zu Nummer 19 (§ 171) 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung des Gesetzes 
über die Sozialversicherung Behinderter. 

Zu Nummer 20 (§ 175) 

Zu Buchstabe a 

Zum Zwecke der Rechtsvereinheitlichung wird ent-
sprechend den Grundsätzen im SGB VI auf die allge-
meine Bezugsgröße im SGB IV verwiesen. 

Zu Buchstabe b 

Die bisher im Strafvollzugsgesetz enthaltene Rege-
lung wird aus systema tischen Gründen ins AFG über-
nommen und auf die Bezugsgröße im SGB IV umge-
stellt. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeände-
rung. 

Zu Nummer 21 (§ 186) 

Die Änderungen passen die Regelungen über die Be-
rechnung und die Tragung der Beiträge, die auf Lohn-
ersatzleistungen beruhen, an die Neuregelungen im 
SGB VI an. 

Zu Nummer 22 (§ 242 k) 

Die Vorschrift übernimmt die für die Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung vorgesehene Über-
gangsregelung. Sie gewährleistet, daß die Leistungs-
träger bis Ende 1994 keine höheren Beiträge entrich-
ten als nach geltendem Recht. 

Zu Artikel 29 — Arbeitslosenhilfe-Verordnung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Artikel 30 — Vorruhestandsgesetz 

Im Hinblick darauf, daß das Vorruhestandsgesetz nur 
noch auf Personen Anwendung findet, die spätestens 
1988 in den Vorruhestand getreten sind, und die Lei-
stungen der Bundesanstalt längstens bis 1995 gewährt 
werden, soll die Dynamisierung des Zuschusses der 
Bundesanstalt für Arbeit zu den Aufwendungen des 
Arbeitgebers an seinen ausgeschiedenen Arbeitneh-
mer — wie nach bisher geltendem Recht — entspre-
chend der Entwicklung der Bruttoentgelte erfolgen. 

Zu Artikel 31 — Altersteilzeitgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 4) 

Die Änderung folgt aus der Aufhebung der zitierten 
Vorschriften. 

Zu Nummer 2 (§ 5) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Artikel 32 — Bundesversorgungsgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 16a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 16c) 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenversi-
cherung der Rentner sollen für die Erhöhung des Ver-
sorgungskrankengeldes unberücksichtigt bleiben. 

Zu Nummer 3 (§ 18a) 

Zu Buchstabe a bis c 

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die 
neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 4 bis 6 (§§ 18c, 19, 22) 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu der im SGB 
VI geregelten Versicherungspflicht für Bezieher von 
Sozialleistungen. 
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Zu Nummer 7 (§ 25 a) 

Die Verweisung wird durch allgemeine Bezugnahme 
auf das SGB VI ersetzt. 

Zu Nummer 8 (§ 26) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 16 SGB 
VI. 

Zu Buchstabe c 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 9 (§ 26 a) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um Folgeänderung zu §§, 16 und 20 
SGB VI sowie zur Änderung des § 26. 

Zu Buchstabe b 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenversi-
cherung der Rentner sollen für die Erhöhung des 
Übergangsgeldes unberücksichtigt bleiben. 

Zu Nummer 10 (§ 30) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 11 (§ 50) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 12 (§ 56) 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenversi-
cherung der Rentner sollen für die Erhöhung der in 
Satz 1 genannten Leistungen unberücksich tigt blei-
ben. Der Bemessungsbetrag soll weiterhin an die Ent-
wicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme gekop-
pelt bleiben. 

Die Anpassung der Leistungen nach dem Bundesver-
sorgungsgesetz soll wie die Rentenanpassung in der 
gesetzlichen Rentenversicherung künftig durch 
Rechtsverordnung erfolgen. 

Zu Artikel 33 — Verordnung zur Durchführung 
des § 33 des Bundes-
versorgungsgesetzes 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 34 — Fünftes Anpassungsgesetz — 
KOV 

Die Vorschrift hat wegen Ablaufs der Nachentrich-
tungsfrist keine Bedeutung mehr. 

Zu Artikel 35 — Gesetz über die Angleichung -
der  Leistungen zur 
Rehabilitation 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Die Änderung folgt aus dem ersatzlosen Wegfall der 
vom Grundsatz abweichenden Regelungen. 

Zu Nummer 2 (§ 11) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 16 SGB 
VI. 

Zu Nummer 3 (§ 13) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu §§ 16 und 
20 SGB VI sowie zur Änderung des § 11. 

Zu Nummer 4 (§ 15) 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenversi-
cherung der Rentner sollen für die Erhöhung der Lei-
stungen unberücksichtigt bleiben. 
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Zu Nummer 5 (§ 38) 

Die Vorschrift hat wegen Ablaufs der Nachentrich-
tungsfrist keine Bedeutung mehr. 

Zu Artikel 36 — Schwerbehindertengesetz 

Zu Nummer 1 (§ 20) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 45) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 37 — Abgeordnetengesetz 

Zu Nummer 1 

Die Verweisung wird an die entsprechenden Vor-
schriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 2 

Die Streichung folgt aus der Regelung des SGB VI 
über das Zusammentreffen einer Nachversicherung 
mit vorhandenen Beiträgen. 

Zu Artikel 38 — Beamtenversorgungsgesetz 

Zu Nummer 1 und 2 (§§ 14a, 22) 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 39 — Gesetz zur Neuordnung des 
Bundesdisziplinarrechts 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 40 — Bundesdatenschutzgesetz 

Die Verweisung wird an die entsprechenden Vor-
schriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 41 — Zweite Meldedaten-Übermitt-
lungsverordnung des Bundes 

Die Verweisungen werden an die entsprechenden 
Vorschriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 42 — Transsexuellengesetz 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 43 — Gesetz zur Förderung eines 
freiwilligen sozialen Jahres 

Zu Nummer 1 

Die Änderung folgt aus der Neuregelung der Voraus-
setzungen für die Höherversicherung, die der betrof-
fene Personenkreis im Regelfall nicht erfüllen kann. 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 44 — Bundessozialhilfegesetz 

Zu Nummer 1 und 2 (§§ 67, 69) 

Die unmittelbare Anbindung der Anpassung von Blin-
denhilfe und Pflegegeld an die Entwicklung der Ren-
ten (anstelle der bisherigen Kopplung mit den Anpas-
sungen nach § 56 des Bundesversorgungsgesetzes) 
dient der Vereinheitlichung mit der Anpassung der 
Grundbeträge der Einkommensgrenzen nach § 82 
(s. Nummer 3). Im rechnerischen Ergebnis tritt da-
durch keine Verschlechterung gegenüber dem bishe-
rigen Rechtszustand ein. 

Zu Nummer 3 (§ 82) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf 
Grund der neuen Rentenformel. Die Entwicklung der 
Grundbeträge bleibt damit weiterhin an die Entwick-
lung der Renten gekoppelt. 

Zu Artikel 45 — Verordnung zur Bezeichnung 
der als Einkommen geltenden 
sonstigen Einnahmen nach 
§ 21 Abs. 3 Nr. 4 des Bundes-
ausbildungsförderungsgesetzes 

Zu Nummer 1 und 2 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 46 — Gesetz zur Förderung des 
Bergarbeiterwohnungsbaues 
im Kohlenbergbau 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 
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Zu Artikel 47 — Gesetz über 
Bergmannssiedlungen 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 48 — Zivilprozeßordnung 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Artikel 49 — Strafvollzugsgesetz 

Der Artikel geht vom Strafvollzugsgesetz in der Fas-
sung der Änderungen aus, die durch Artikel 1 des 
Entwurfs eines Gesetzes zur Änderung des Strafvoll-
zugsgesetzes (Bundesrats-Drucksache 270/88 vom 
23. September 1988) vorgesehen sind. 

Zu Nummer 1 und 3 (§§ 43, 200) 

Zum Zwecke der Rechtsvereinheitlichung wird ent-
sprechend den Grundsätzen im SGB VI auf die allge-
meine Bezugsgröße im SGB IV verwiesen. 

Zu Nummer 2 (§ 199) 

Die Streichung folgt aus der Übernahme der Regelung 
in § 175 Abs. 1 Nr. 4 des Arbeitsförderungsgesetzes. 

Zu Artikel 50 — Gesetz über die 
Angelegenheiten der 
freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Zu Nummer 1 und 2 

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 51 — Bürgerliches Gesetzbuch 

Zu Nummer 1 (§ 616) 

Zu Buchstabe a und b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 1587 a) 

Zu Buchstabe a 

Die Vorschrift enthält die Regelung über die Ermitt-
lung von dynamischen Anrechten aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung. Diese ist an die neue Ren-
tenformel angepaßt. Für die Ermittlung der auf die 

Ehezeit entfallenden Entgeltpunkte, insbesondere 
für solche aus beitragsfreien und beitragsgeminder-
ten Zeiten entsprechend der im SGB VI vorgesehenen 
Gesamtleistungsbewertung, ist grundsätzlich von ei-
nem Rentenbeginn zum Zeitpunkt des Endes der Ehe-
zeit auszugehen. Dadurch wird jedoch die von der 
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs aufgestellte 
Regel nicht berührt, nach der anstelle des fiktiven 
Versorgungsanrechts die tatsächlich gezahlte Rente 
mit ihren Wertverhältnissen zu berücksichtigen ist, 
wenn die Rente höher ist und nicht mehr entfallen 
kann. Bei Renten, die nach dem vor 1992 geltenden 
Recht ermittelt und dann umgewertet worden sind, 
ohne daß den einzelnen Zeiten Entgeltpunkte zuge-
ordnet worden sind, kann nachträglich eine solche 
Zuordnung durch Umrechnung der Werteinheiten in 
Entgeltpunkte vorgenommen werden. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe c 

Die Streichung trägt dem Umstand Rechnung, daß 
jetzt beitragsfreie Zeiten ohne zeitliche Voraussetzun-
gen angerechnet werden. 

Zu Nummer 3 (§ 1587 b) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Nachdem im Rentenrecht keine Notwendigkeit mehr 
besteht, an der bisherigen Höchstbegrenzung für 
Rentenwerte festzuhalten, kann hierauf auch im Ver-
sorgungsausgleich verzichtet werden. Zugleich wird 
dadurch der Anwendungsbereich des sozialpolitisch 
nach wie vor unbef riedigenden schuldrechtlichen 
Versorgungsausgleichs weiter eingeschränkt. 

Zu Nummer 4 (§ 1587 f) 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund des 
Wegfalls von § 1587 b Abs. 5. 

Zu Artikel 52 — Wohngeldgesetz 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 
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Zu Artikel 53 — Regelunterhalt-Verordnung 

Zu Nummer 1 und 2 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neuen Bezeichnungen im SGB VI. 

Zu Artikel 54 — Barwert-Verordnung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung auf-
grund der neuen Rentenformel. 

Zu Artikel 55 — Gesetz zur Regelung von 
Härten im Versorgungs-
ausgleich 

Zu Nummer 1 (§ 3b) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. Zugleich wird bestimmt, daß nur die bin-
dende Bewilligung einer Vollrente wegen Alters 
einen Versorgungsausgleich durch Beitragszahlung 
ausschließt. 

Zu Nummer 2 (§ 4) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. Dabei wird klargestellt, daß der maßgeb-
liche Zweijahresbetrag der (Voll)Rente ohne Berück-
sichtigung des Zugangsfaktors zu ermitteln ist. 

Zu Nummer 3 (§§ 10b, 10c) 

Die bisher in den §§. 10b und 10c enthaltenen Rege-
lungen sind systema tisch sachgerecht in das SGB VI 
eingegliedert worden. 

Zu Artikel 56 — Arbeitsplatzschutzgesetz 

Zu Absatz 1 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhaltli-
che Darstellung ersetzt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 57 — Verordnung zum dritten 
Abschnitt des 
Arbeitsplatzschutzgesetzes 

Zu Absatz 1 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 58 — Soldatenversorgungsgesetz 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 (§ 26a) 

Die Verweisung wird an das SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 86 a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 59 — Eignungsübungsgesetz 

Zu Absatz 1 

Zu Nummer 1 (§ 9) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Verweisung wird an das SGB VI angepaßt. 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe b und c 

Die Verweisungen werden an das SGB VI ange-
paßt. 
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Zu Nummer 2 (§ 9 a) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 60 — Gesetz zur Neuordnung des 
Wehrdisziplinarrechts 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Absatz 2 

Die Vorschrift enthält die übliche Ausnahmeregelung 
für das Land Berlin. 

Zu Artikel 61 — Verordnung zur Durchführung 
des § 10 des Zweiten 
Überleitungsgesetzes 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 62 — Einkommensteuergesetz 1986 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Zu Buchstabe a 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe c 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 10) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 3 (§ 10c) 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Artikel 63 — Körperschaftsteuergesetz 1984 

Zu Nummer 1 (§ 5) 

Entsprechend der Verweisung auf die §§ 1387 und 
1388 RVO ist für den insgesamt zulässigen Höchstbe-
trag der Beiträge im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 8 bisher 
der doppelte monatliche Höchstbeitrag zur Pflichtver-
sicherung maßgebend gewesen. Daran wird festge-
halten. Die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten sind nunmehr im 
SGB VI geregelt. 

Zu Nummer 2 (§ 54) 

Die Vorschrift regelt die Anwendung. 

Zu Artikel 64 — Gewerbesteuergesetz 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhaltli-
che Darstellung ersetzt (im übrigen siehe Begründung 
zu Artikel 63). 

Zu Nummer 2 (§ 36) 

Die Vorschrift regelt die Anwendung. 

Zu Artikel 65 — Vermögensteuergesetz 

Zu Nummer 1 (§ 3) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhaltli-
che Darstellung ersetzt (im übrigen siehe Begründung 
zu Artikel 63). 

Zu Nummer 2 (§ 25) 

Die Vorschrift bestimmt den Anwendungszeitpunkt. 

Zu Artikel 66 — Lastenausgleichsgesetz 

Die Anpassung der Unterhaltshilfe knüpft an die Ren-
tenanpassung in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung an. 

Die Belastungsveränderungen in der Krankenversi-
cherung der Rentner sollen für die Anpassung der 
Unterhaltshilfe unberücksichtigt bleiben. 
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Zu Artikel 67 — Entwicklungshelfer-Gesetz 

Zu Nummer 1 (§ 9) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die neue Bezeichnung im SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung folgt aus der ersatzlosen Aufhebung 
der zitierten Vorschrift. 

Zu Buchstabe c 

Die Verweisung wird an die entsprechende Vorschrift 
des SGB VI angepaßt. 

Zu Nummer 2 (§ 10) 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Die Regelung über das Zusammentreffen von Leistun-
gen nach § 10 wird den Vorschriften des SGB VI über 
das Zusammentreffen einer Rente aus der gesetzli-
chen Rentenversicherung mit Leistungen aus der ge-
setzlichen Unfa llversicherung angepaßt. 

Zu Nummer 3 (§ 11) 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 4 (§ 23c) 

Die Vorschrift stellt sicher, daß Leistungen, auf die bei 
Inkrafttreten des SGB VI bereits ein Anspruch be-
stand, in der bisherigen Höhe weitergezahlt wer-
den. 

Zu Artikel 68 — Schornsteinfegergesetz 

Zu Nummer 1 (§ 29) 

Zu Buchstabe a 

Die Änderung folgt aus der Regelung des SGB VI, 
nach der nunmehr auch bei Erziehungsrenten Ein-
kommen angerechnet wird. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 31) 

Zu Buchstabe a 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhaltli-
che Darstellung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Paragraphenverweisung wird bis auf § 1270 RVO, 
der ersatzlos weggefallen ist, durch eine inhaltliche 
Darstellung ersetzt. 

Zu Nummer 3 (§ 32) 

Zu Buchstabe a 

Die Streichung folgt aus dem ersatzlosen Wegfall der 
zitierten Vorschrift. 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung folgt aus der Ersetzung der Hinzuver-
dienstgrenzen für die Gewährung von Waisenrenten 
durch die Einkommensanrechnung im SGB VI. 

Zu Nummer 4 (§ 56) 

Zu Buchstabe a 

Siehe Begründung zu Nummer 1 Buchstabe a. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 69 — Gesetz zur Förderung der 
Einstellung der landwirtschaft-
lichen Erwerbstätigkeit 

Der Artikel geht von der Fassung des Gesetzes zur 
Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen 
Erwerbstätigkeit aus, wie sie der Gesetzentwurf der 
Bundesregierung (Bundestags-Drucksache 11/2972 
vom 26. September 1988) vorsieht. 
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Zu Nummer 1 (§ 10) 

Zu Buchstabe a 

Die Paragraphenverweisung wird durch eine inhalt-
liche Darstellung ersetzt. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Nummer 2 (§ 15) 

Die Verweisung wird an die entsprechenden Vor-
schriften des SGB VI angepaßt. 

Zu Artikel 70 — Telekommunikationsordnung 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zum SGB VI. 

Zu Artikel 71 — Rückkehr zum einheitlichen 
Verordnungsrang 

Die Regelung ist notwendig, um eine „Versteinerung" 
der durch dieses Gesetz geänderten Teile von Verord-
nungen zu vermeiden und in Zukunft wieder ihre 
Änderung und Aufhebung durch eine Rechtsverord-
nung zu ermöglichen. 

III. Zum Dritten Teil 
Schlußvorschriften 

Zu Artikel 72 — Versicherungskonto und 
Auskunftserteilung 

Zu Absatz 1 und 2 

Durch diese Regelung werden die Rentenversiche-
rungsträger in die Lage versetzt, für die Anwendung 
des neuen Rentenrechts erforderliche Daten bereits 
vor dem allgemeinen Inkrafttreten dieses Renten-
rechts zu erheben. Dies ist erforderlich, um einen 
möglichst reibungslosen Übergang vom bisherigen 
Rentenrecht in das neue Rentenrecht zu ermöglichen 
und Verzögerungen bei den nach Inkrafttreten neu 
beginnenden Renten zu vermeiden. 

Zu Absatz 3 

Die Umstellungsphase vom bisherigen Rentenrecht in 
das neue Rentenrecht führt nicht nur zu erheblichen 
Belastungen der Träger hinsichtlich der Organisa tion, 
der Neuprogrammierung und der Schulung der Mit-
arbeiter, sondern es muß auch vermieden werden, das 
Rechtsunsicherheit bei den Versicherten entsteht. Aus 
diesen Gründen sollen in der Umstellungsphase Ren-

tenauskünfte nach bisherigem Rentenrecht nur erteilt 
werden, wenn der Rentenbeginn voraussichtlich noch 
in dieser Phase liegt. Zum Ende der Umstellungs-
phase können dann bereits Rentenauskünfte nach 
neuem Recht erteilt werden. 

Zu Artikel 73 — Bundeszuschuß und 
Beitragssatz in den Jahren 
1990 und 1991 

In Absatz 1 wird bestimmt, daß abweichend vom gel-
tenden Recht der Bundeszuschuß im Jahre 1990 um 
300 Mio. DM und 1991 um 2.300 Mio. DM erhöht wird. 
Mit diesen Anhebungen des Bundeszuschusses wer-
den über das Jahr 1991 hinaus fortwirkend sonst 
eventuell erforderliche Anhebungen des Beitragssat-
zes vermieden bzw. gedämpft. Zu den Auswirkungen 
wird auf den finanziellen Teil der Begründung ver-
wiesen. 

Absatz 2 regelt, daß — entgegen geltendem Recht  — 
in  den Jahren 1990 und 1991 der Beitragssatz von 
18,7 v. H. in der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten bzw. 24,45 v. H. in der knappschaft-
lichen Rentenversicherung weitergelten so ll . 

Zu Artikel 74 — Rente nach 
Mindesteinkommen für 
Versicherungsfälle vor 1992 

Die sog. Rente nach Mindesteinkommen, die eine 
Mindestbewertung von niedrigen Pflichtbeiträgen 
nach 75 % des Durchschnittsentgelts vorsieht, soll 
nach dem künftig geltenden Rentenrecht ab 1992 — 
im Unterschied zu dem bis dahin bestehenden Ren-
tenrecht — auch Anwendung für nach 1972 und vor 
1992 liegende Pflichtbeiträge finden. Voraussetzung 
für die Mindestbewertung von niedrigen Pflichtbei-
trägen ist jedoch künftig, daß der Versicherte 35 statt 
bisher nur 25 Versicherungsjahre zurückgelegt hat; 
im Unterschied zu dem bis dahin geltenden Renten-
recht sollen aber künftig bei den Versicherungsjahren 
auch Kinderberücksichtigungszeiten mitzählen. Die 
Verbesserung des künftigen Rentenrechts, wonach 
auch nach 1972 und vor 1992 liegende Pflichtbeiträge 
angehoben werden sollen, soll auf in dieser Zeit zuge-
gangene Renten erstreckt werden, wenn diese Renten 
35 Jahre aufzuweisen haben. Diese Voraussetzung 
kann zum Teil auch durch Kindererziehungszeiten 
erfüllt werden, die in einem pauschalierenden Ver-
fahren je nach der Anzahl der Kinder mit zehn, 15 oder 
20 Jahren auf die 35 Jahre angerechnet werden. Die 
Übertragung der Verbesserung auf die bereits zuge-
gangenen Renten ist nur möglich, wenn diese nach 
einem Verfahren erfolgt, das weitgehend eine ma-
schinelle Abwicklung zuläßt. Dies bedeutet, daß die 
Voraussetzungen für eine Verbesserung wie auch die 
Verbesserung selbst nicht nach den völlig gleichen 
Kriterien wie im künftigen Rentenrecht erfolgen kön-
nen, weil ansonsten eine völlig neue Rentenberech-
nung erforderlich wäre. Eine völlig neue Rentenbe-
rechnung hätte zur Folge, daß die unterschiedlichsten 
Rechtsänderungen, die nach dem jewei ligen Versi- 
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cherungsfall erfolgt sind, auf diesen übertragen wür-
den, nur weil die Voraussetzungen für eine Anhebung 
niedriger Pflichtbeiträge erfüllt sind. Für die Feststel-
lung, ob möglicherweise die Voraussetzungen für 
eine Anhebung vorliegen, müßten darüber hinaus Er-
hebungen bei den Versicherten getroffen werden. Da-
her kommen neue Rentenberechnungen, die zudem 
große Verwaltungskapazitäten in Anspruch nehmen 
und zu einer Verzögerung bei der Bearbeitung der 
laufenden Versicherungsfälle führen würden, nicht in 
Betracht. 
Absatz 1 enthält die Voraussetzungen, unter denen 
eine Anhebung niedriger Pflichtbeiträge erfolgt. Die 
Voraussetzungen sind so aufgestellt, daß nur Renten-
erhöhungen in Betracht kommen. Die Berücksichti-
gung der Kindererziehung erfolgt in einem typisierten 
Verfahren, das grundsätzlich keine weiteren Erhe-
bungen erfordert. Für Versicherungsfälle von 1973 bis 
1985 sind Kindererziehungszeiten zum Teil noch nicht 
gespeichert. Für diese Fälle ist ein Antragsverfahren 
erforderlich. 
Absatz 2 regelt, in welcher Form der Zuschlag für per-
sönliche Entgeltpunkte ermittelt wird, die für die Ren-
tenleistung aller Renten ab dem 1. Janaur 1992 maß-
gebend sind. 
Absatz 3 bestimmt, daß der Leistungsanteil aus der 
knappschaftlichen Rentenversicherung und aus der 
Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 
gesondert zu ermitteln ist. 
Absatz 4 regelt, unter welchen Voraussetzungen auch 
Witwen- oder Witwerrenten angehoben werden kön-
nen. 

Zu Artikel 75 — Aufhebung von Vorschriften 

Das Außerkrafttreten erfolgt 
— zu Nummer 1 bis 7, 11, 16, 19, und 23 bis 26 

wegen der Zusammenfassung und Neuregelung 
des Rechts der gesetzlichen Rentenversicherung 
im SGB VI durch Artikel 1, 

— zu Nummer 8, 20, 21, 22 
wegen weitgehender zeitlicher Erledigung der 
dort  geregelten Ausnahmefälle, 

— zu Nummer 9, 10, 12 bis 15, 17, 18 
wegen Wegfalls der ihnen zugrunde liegenden 
Vorschriften. 

Zu Artikel 76 — Berlin-Klausel 

Der Artikel enthält die erforderliche Berlin-Klausel. 

Zu Artikel 77 — Inkrafttreten 

Zu Absatz 1 

Absatz 1 enthält die allgemeine Vorschrift über das 
Inkrafttreten. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 regelt das vorzeitige Inkrafttreten von Vor-
schriften des FRG und WGSVG, der Vorschrift über 
die Anrechnung von Nebenverdienst auf das Arbeits-
losengeld, der Vorschriften über das Versicherungs-
konto und die Auskunftserteilung, die Berlin-Klausel, 
der Vorschrift über die Rente nach Mindesteinkom-
men für Versicherungsfälle vor 1992 sowie der Vor-
schrift, die die Höhe des Bundeszuschusses und des 
Beitragssatzes für die Jahre 1990 und 1991 be-
stimmt. 

Zu Absatz 3 

Absatz 3 regelt das vorzeitige Inkrafttreten der in Arti-
kel 1 enthaltenen Verordnungsermächtigungen sowie 
einer Sonderregelung zum Sozialbeirat. Dies erlaubt 
es, bis zum Inkrafttreten von Artikel 1 die für dessen 
Ausführung notwendigen Verordnungen zu erlas-
sen. 

Zu Absatz 4 

Absatz 4 bestimmt, daß die Dynamisierung der Lohn-
ersatzleistungen nach dem Arbeitsförderungsgesetz 
sowie des Zuschusses nach dem Vorruhestandsgesetz 
am Tag der ersten Anpassung des aktuellen Renten-
werts in Kraft tritt. 

Zu Absatz 5 

Absatz 5 regelt das spätere Inkrafttreten einer Ände-
rung des Fremdrentengesetzes. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt das spätere Inkrafttreten der Vor-
schriften über die Beitragszahlung der Träger von So-
zialleistungen. 



Drucksache 11/4124 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

C. Finanzielle Auswirkungen 

I. Ausgangslage 

Die Entwicklung von Geburten und Lebenserwartung 
wird aus heutiger Sicht dazu führen, daß sich das Ver-
hältnis der Personen im Rentenalter zu den Personen 
im erwerbsfähigen Alter (Altenquotient) in der Zu-
kunft erheblich verändert. Seit 1970 ist die Geburten-
zahl so niedrig, daß die nachfolgende Genera tion die 
vorausgehende zahlenmäßig nicht mehr ersetzt (Net-
toreproduktionsrate unter 100 v. H.). Bis Mitte der 
80er Jahre ist die sog. Nettoreproduktionsrate auf rd. 
60 v. H. abgesunken, d. h. eine Genera tion wird nur 
noch zu 60 v. H. ersetzt. Ob und inwieweit der Anstieg 
der Nettoreproduktionsrate auf 63,2 v. H. im Jahre 
1986, auf 64 v. H. im Jahre 1987 und auf vermutlich 
über 66 v. H. im Jahre 1988 eine Trendwende signa-
lisiert, ist offen und bleibt abzuwarten. Mit dem Ab-
sinken des Geburtenniveaus geht eine Verlängerung 
der Lebenserwartung einher. Für einen 60jährigen 
Mann hat sich die Lebenserwartung von 15,3 Jahren 
nach der Allgemeinen Sterbetafel 1970/72 bis heute 
(Sterbetafel 1984/86) um 1,8 Jahre auf 17,1 Jahre ver-
längert. Für Frauen hat sich die Lebenserwartung im 
gleichen Zeitraum von 19,1 Jahren um 2,4 Jahre auf 
21,5 Jahre erhöht. 

Beide Faktoren, die sinkende Nettoreproduktionsrate 
und die steigende Lebenserwartung, führen dazu, daß 
der Anteil der älteren Personen an der Bevölkerung 
und der Altenquotient (Verhältnis der Personen im 
Alter von 60 u.m. Jahren zu den Personen im Alter von 
20 b. u. 60 Jahren) zunehmen. Aus der Tabe lle 1 
(Spalte 6) ist zu entnehmen, daß zur Zeit auf 100 Per-
sonen im Alter von 20 bis unter 60 Jahren 36 Personen 
im Rentenalter von 60 Jahren und mehr kommen. Die-
ser Quotient wird sich in der Zeit nach der Jahrhun-
dertwende erheblich erhöhen, wobei das tatsächliche 
Ausmaß des Anstiegs von der Entwicklung von Ge-
burten, Sterblichkeit und Wande rungen abhängt. 

Für die Belastung der Rentenversicherung ist das Ver-
hältnis der Zahl der Renten zu der Zahl der Beitrags-
zahler (Rentenfallquotient, Spalte 8 der Tabelle 1) ein 
aussagefähigerer Maßstab als der Altenquotient. Un-
ter anderem wegen des gestiegenen Versicherungs-
grades, der sich zunächst nur in mehr Beitragszahlern 
und erst mit Zeitverzögerung in mehr Renten nieder-
schlägt, ist der Rentenfallquotient in den letzten 25 
Jahren deutlich schneller als der Altenquotient gestie-
gen. Diese Entwicklung wird in den nächsten Jahr-
zehnten nur noch in abgeschwächter Form anhalten. 
Der Rentenfallquotient ist allerdings noch weniger 
prognostizierbar als der Altenquotient, weil seine Ent-
wicklung außer durch demographische Faktoren 
durch ökonomische und rechtliche Entwicklungen 
beeinflußt wird. So hängt die Entwicklung der Zahl 
der Beitragszahler vom Angebot an Arbeitsplätzen, 
von der Erwerbsbeteiligung von Männern und 
Frauen, von der Struktur der Erwerbstätigen (Arbeiter 
und Angestellte, Beamte und Selbständige) ab und 
nicht allein von der demographisch bedingten Ent-
wicklung der Personen im erwerbsfähigen Alter. Öko-
nomische Entwicklungen bestimmen aber auch z. B. 
das Rentenzugangsalter und damit die Höhe des Ren

-

tenbestandes. Diese Relativierung bedeutet nicht, daß 
es möglicherweise kein demographisch bedingtes 
Problem für die Rentenversicherung gibt, sondern daß 
sich dessen quantitatives Ausmaß und der zeitliche 
Verlauf des finanziellen Belastungsanstiegs innerhalb 
einer Bandbreite vollziehen können, die mit zuneh-
mender zeitlicher Distanz an Bestimmbarkeit ab-
nimmt. 

Insofern sind die im folgenden dargestellten Finanzer-
gebnisse von einer Fülle von demographischen, öko-
nomischen und versicherungsrechtlichen Annahmen 
abhängig; sie sind keine Prognosen im Sinne der Vor-
hersage einer wahrscheinlichen Entwicklung, insbe-
sondere auch nicht hinsichtlich einer wahrscheinli-
chen Arbeitsmarktentwicklung und hinsichtlich der 
Erfolgsaussichten einer bestimmten Arbeitsmarktpo-
litik, sondern es sind Ergebnisse von Modellrechnun-
gen auf der Basis bestimmter Annahmenkombinatio-
nen. Für die Beurteilung der Wirkungen der gesetzli-
chen Maßnahmen sind dabei in der Regel rela tive 
Vergleiche mit dem geltenden Recht aussagefähiger 
als Absolutbeträge. 

II. Die demographischen 
und ökonomischen Annahmen 

1. Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten 

Für die Vorausschätzung des Erwerbspersonenpoten-
tials, das im Vorausberechnungszeitraum bis 2010 zu 
einem limitierenden Faktor für die Zahl der Beitrags-
zahler werden könnte, wird von der Bevölkerungsent-
wicklung entsprechend Tabe lle 1 ausgegangen, bei 
der für Deutsche eine konstante Nettoreproduktions-
rate auf der Basis des Jahres 1986 (62,9 %), für Aus-
länder eine Angleichung der Nettoreproduktionsrate 
an die der Deutschen und ein positiver Wanderungs-
saldo von 55 000 jährlich bis zum Jahre 2009 unter-
stellt wurde. Für die Entwicklung des Erwerbsperso-
nenpotentials werden für Männer im Prinzip die Er-
werbsquoten des Jahres 1970 und für Frauen eine 
leicht steigende Erwerbsbeteiligung unterstellt, die 
jedoch auch im Jahre 2010 noch deutlich hinter den 
heutigen Quoten von Ländern mit hoher Erwerbsbe-
teiligung von Frauen (z. B. skandinavische Länder) 
zurückbleibt. Bei diesen sowohl unter demographi-
schen wie unter Erwerbspotentialaspekten aus heuti-
ger Sicht eher vorsichtigen Annahmen steigt das Er-
werbspersonenpotential zunächst noch bis Anfang 
der 90er Jahre und geht dann bis 2010 auf ein Niveau 
zurück, das um rd. 1 Mill. Personen unter dem heuti-
gen liegt. 

Für die Lebenserwartung der 60jährigen Rentner bzw. 
Rentnerinnen wird ein weiterer Anstieg von 17,1 bzw. 
21,5 Jahren im Jahre 1985 auf 18,6 bzw. 23,4 Jahre im 
Jahre 1995 und anschließende Konstanz angenom-
men. 

Für die Entwicklung der abhängig Beschäftigten wer
-

den — ausgehend von 0,7 v. H. im Jahre 1989 (Jah

-

reswirtschaftsbericht 1989) und einer konstanten jähr- 
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lichen Zuwachsrate von 0,5 v. H. im Zeitraum 1990 bis 
1995 — bis 2004 auf 0 abnehmende Zuwachsraten und 
anschließende Konstanz der Zahl der abhängig Be-
schäftigten bis 2010 zugrundegelegt. Dies entspricht 
einem jahresdurchschnittlichen Zuwachs von knapp 
0,3 v. H. bis 2010. Bei einer derar tigen Entwicklung 
würde auch im Jahre 2010 das geschätzte Erwerbs-
personenpotential noch nicht völlig ausgeschöpft. 
Wenn von einer ungünstigeren Beschäftigungsent-
wicklung ausgegangen würde — etwa von einem Zu-
wachs der Beschäftigung um 0,1 v. H. je Jahr bis zum 
Jahre 2010 — hätte dies bei unveränderten Entgeltan-
nahmen zur Folge, daß der Beitragssatz rein rechne-
risch gegen Ende des Vorausberechnungszeitraumes 
um rd. 0,3 Prozentpunkte höher als unter den getrof-
fenen Annahmen des Gesetzentwurfs läge. 

Für die Entgelte wird mittelfristig von den für 1989 
durch den Jahreswirtschaftsbericht 1989 aktualisier-
ten Annahmen der mittelfristigen Finanzplanung, 

1989 + 2,6 v. H. 
1990 - 1992 : + 3,2 v. H. p.a., 

langfristig von jährlich + 3 v. H. ausgegangen. 

In der Krankenversicherung der Rentner (KVdR) wer-
den folgende Beitragssätze unterstellt. 

	

1. 7. 1989 	12,9 v. H. 

	

1. 7. 1990 	12,7 v. H. 

	

1. 7. 1991 	12,7 v. H. 

	

1. 7. 1992 	12,6 v. H. 

	

ab 1. 7. 1993 	12,5 v. H. 

Unter den dargestellten Annahmen ist bis 1991 eine 
Schwankungsreserve von 1 Monatsausgabe und mehr 
vorhanden. Bei unverändertem Leistungsrecht müßte 
der Beitragssatz bis zum Jahre 2000 auf 22,0 v. H. 
und bis zum Jahre 2010 auf 24,5 v. H. steigen (Ta-
belle 2). 

2. Knappschaftliche Rentenversicherung (KnRV) 

Für die Berechnung der finanziellen Auswirkungen 
des Gesetzentwurfes in der KnRV werden hinsichtlich 
der Entwicklung der Entgelte und des allgemeinen 
Beitragssatzes in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung die gleichen Annahmen getroffen wie in der 
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
ten. Für die Entwicklung der Versichertenzahlen wer-
den in der KnRV folgende Veränderungen unter-
stellt: 

Jahr 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 ab  1997 

Veränderung in v.H. —3,1 —2,9 —2,3 —2,7 —2,9 —2,4 —2,6 —1,8 —1,0 

III. Die finanziellen Auswirkungen 
der Maßnahmen des Gesetzentwurfes 

auf die Rentenversicherung 

1. Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten 

Ziel des Gesetzentwurfes ist eine angemessene Ver-
teilung der Belastungen aufgrund der demographi-
schen Veränderungen auf alle Beteiligten. Schwerge-
wichtig wird die finanzielle Stabilisierung durch fol-
gende Maßnahmen erreicht: 

— Renten und verfügbare Arbeitnehmereinkommen 
entwickeln sich künftig gleichgewichtig durch die 
Nettoanpassung. 

— Die Altersgrenzen wegen Vollendung des 60. und 
63. Lebensjahres werden ab 2001 zunächst alle 
4 Monate um einen Monat, d. h. in jedem Jahr um 
3 Monate, heraufgesetzt. Zu Beginn des Jahres 
2002 liegen die Altersgrenzen für einen 60- bzw. 
63jährigen also bei 60 bzw. 63 Jahren und 4 Mona-
ten. Ab 2005 steigen die Altergrenzen dann alle 2 
Monate um einen Monat, im Jahr also um 6 Mo-
nate, bis die Altersgrenze von 65 Jahren erreicht 
wird. Von der Anhebung der Altersgrenzen wird 
die Rente für Schwerbehinderte, Berufs- und Er-
werbsunfähige nicht erfaßt. 

— Die beitragsfreien und beitragsgeminderten Zei-
ten werden neu geordnet. 

— Die Rente nach Mindesteinkommen wird für Be-
zugszeiten ab 1992 über das Jahr 1972 hinaus auf 
Pflichtbeitragszeiten bis 1991 ausgedehnt. Die 
Verbesserung gilt auch für den Rentenbestand, 
also auch für zwischen 1973 und 1991 eingetretene 
Versicherungsfälle. 

— Der Bundeszuschuß wird im Vergleich zum gelten-
den Recht im Jahre 1990 um 0,3 Mrd. DM und im 
Jahre 1991 um 2,3 Mrd. DM erhöht. Für die Fo rt

-schreibung wird er 1991 außerdem um die bisheri-
gen Erstattungen nach HEZG und KLG angehoben 
(Pauschalierung der Erstattungen für HEZG und 
KLG). Diese erhöhte Basis wird über die bisherige 
Dynamisierung des Bundeszuschusses gemäß der 
Entgeltentwicklung hinaus mit der Beitragssatz-
entwicklung fortgeschrieben. 

— Für Lohnersatzleistungen wird ab 1995 der Beitrag 
auf der Basis von 80 v. H. des der Leistung zu-
grunde liegenden Bruttoentgelts ermittelt und die 
Bewertung nach einer Übergangszeit entspre-
chend geändert. 

— Der Beitragssatz wird entsprechend der Finanzent-
wicklung angepaßt; er wird 1990 nicht von 
18,7 v. H. auf 18,5 v. H. abgesenkt. 
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In Tabelle 3 werden die finanziellen Auswirkungen 
der Einzelmaßnahmen und der Gesamtreform im Ver-
gleich zum geltenden Recht des Jahres 1990 (Bei-
tragssatz 18,5 v. H.) und in Tabelle 4 die finanzielle 
Entwicklung bei dem Maßnahmenpaket dargestellt. 

Ohne die Maßnahmen des Gesetzentwurfes würde 
der Beitragssatz unter den ge troffenen Annahmen 
von 18,5 v. H. in 1990 über 22,0 v. H. in 2000 auf 24,5 
v. H. in 2010 steigen (Tabelle 2). Dieser zusätzliche 
Finanzbedarf, ausgedrückt in Beitragssatzpunkten 
von 3,5 Punkten in 2000 bzw. 6,0 Punkten in 2010, 
wird durch Finanzierungsbeiträge der Rentner, des 
Bundes und der Beitragszahler gedeckt. 

- Die Rentner tragen durch Einsparungen bei den 
Rentenausgaben bei, die in 2000 rd. 3,9 v. H. und in 
2010 7,9 v. H. der jewei ligen Rentenausgaben 
betragen. Damit wird der Beitragssatzanstieg in 
2000 um 1,0 Prozentpunkte und in 2010 um 2,1 
Prozentpunkte gedämpft. 

Im einzelnen werden durch die Nettoanpas-
sung im Jahre 2000 4,6 v. H. und im Jahre 2010 
7,6 v. H. der Rentenausgaben eingespart, was in 
2010 einer Dämpfung des Beitragssatzanstiegs um 
2,1 Prozentpunkte entspricht. Durch die Nettoan-
passung wird das Nettorentenniveau, d. h. der 
Rentenbetrag nach Abzug des KVdR-Beitrags in 
v. H. des Nettoarbeitsentgelts eines vergleichba-
ren Versicherten, auf dem Niveau des Jahres 1991 
mit rd. 70 1/2 v. H. bei 45 Versicherungsjahren sta-
bilisiert. 

Durch die Heraufsetzung der Altersgrenze, die ab 
2001 einsetzt, werden im Jahre 2010 0,7 v. H. 
der Rentenausgaben eingespart, was 0,2 Beitrags-
satzpunkte ausmacht. 

Die Neuordnung der beitragsfreien und beitrags-
geminderten Zeiten führt teils zu Einsparungen, 
teils zu Mehrausgaben, per Saldo führt sie zu einer 
Einsparung von 0,4 v. H. der Rentenausgaben in 
2010. 

- Die Verbesserung bei der Rente nach Mindestein-
kommen, bei der künftig auch Pflichtbeitragszei-
ten von 1973 bis 1991 mit maximal 75 v. H. des 
Durchschnittsentgelts der Versicherten bewe rtet 
werden, führt im Jahre 2000 zu Mehrausgaben von 
0,7 v. H. und im Jahre 2010 von 0,9 v. H. der jewei-
ligen Rentenausgaben. 

- Der Bund dämpft über den höheren Bundeszu-
schuß den Beitragssatzanstieg in 2000 um 0,6 Pro-
zentpunkte und in 2010 um 0,9 Beitragssatz

-

punkte. In 2010 liegt der Bundeszuschuß, der ab 
1992 die pauschalierten Erstattungen für Kinderer-
ziehungszeiten nach HEZG und KLG umfaßt, um 
14,1 Mrd. DM oder um rd. 23,1 v. H. über dem 
Bundeszuschuß nach geltendem Recht zuzüglich 
der Erstattungen für Kindererziehungszeiten nach 
HEZG und KLG (Tabellen 2 und 4). Während der 
Bundeszuschuß nach geltendem Recht einschließ-
lich der Erstattungen in 2010 auf 14,5 v. H. der 
Rentenausgaben abgesunken wäre, deckt der 
Bundeszuschuß dann 19,4 v. H. der Rentenausga-
ben. Bei isoliertem Vergleich des für die Kinderer-
ziehung nach HEZG und KLG erstmals 1992 pau

-

schal eingesetzten Anteils am Bundeszuschuß mit 
den Aufwendungen nach HEZG und KLG ergeben 
sich per Saldo Mehreinnahmen der Rentenversi-
cherung im Jahre 2000 von 0,8 Mrd. DM und im 
Jahre 2010 von 2,3 Mrd. DM. 
Über den Bundeszuschuß hinaus trägt der Bund 
über die Anhebung der Bemessungsgrundlage für 
die Rentenversicherungsbeiträge für Arbeitslosen-
hilfeempfänger zur Finanzierung bei. 

- Die Beitragszahler werden an der Finanzierung 
des vor allem demographisch bedingten Bela-
stungsanstiegs durch den Anstieg des Beitragssat-
zes bis zum Jahre 2000 um 1,8 Punkte auf 20,3 v. H. 
und bis zum Jahre 2010 um weitere 1,1 Prozent-
punkte auf 21,4 v. H. beteiligt. 

Neben diesen Maßnahmen enthält der Gesetzentwurf 
eine Vielzahl weiterer, aus finanzieller Sicht kleinerer 
Maßnahmen. Deren finanzielle Auswirkungen sind 
zusammengefaßt unter „Sonstige Maßnahmen" 
ebenfalls der Tabelle 3 zu entnehmen. Folgende Maß-
nahmen werden unter dieser Posi tion berücksich-
tigt: 

a) Rehabilitation 

- Begrenzung der Dauer der Zahlung von Über-
gangsgeld während einer amtlich verordneten 
Schonungszeit auf 3 Tage. 

- Selbstbeteiligung von 20 DM pro einfache Fahrt 
bei den Reisekosten bei Kurantritt. 

- Wegfall der erschwerten Teilnahmevoraussetzun-
gen bei Kuren für ältere Arbeitnehmer. 

Mehr- und Minderausgaben durch diese Maßnahmen 
gleichen sich aus. 

b) Rente 

- Die kleine Witwenrente beträgt künftig 25 v. H. 
der EU-Rente des Verstorbenen. 

- Verlängerung des Sterbevierteljahres bei Tod von 
Nichtrentnern bis zum Ende des Kalendermo-
nats. 

- Das Aufrunden von Geldbeträgen entfällt. 
- Der bisherige Kinderzuschuß in den Halbwaisen-

renten von 152,90 DM (konstant) wird durch einen 
dynamischen Zuschlag zur Rente ersetzt. 

- Die Wartezeit von 35 Jahren kann auch mit Be-
rücksichtigungszeiten wegen Kindererziehung 
und wegen Pflege erreicht werden. 

- Änderung der Anrechnungsbestimmungen beim 
Zusammentreffen von Renten der GRV mit UV

-

Renten. 
- Erleichterung der Zugangsvoraussetzungen für 

BU/EU-Renten durch die Gewährung von Berück-
sichtigungszeiten wegen Kindererziehung und 
wegen Pflege. 

- Die Kindererziehungszeiten werden für Geburten 
ab 1992 um 2 Jahre verlängert. 
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Durch diese Maßnahmen ergeben sich im Saldo im 
Jahre 1992 Mehrausgaben von 0,1 Mrd. DM, im Jahre 
2000 von 0,3 Mrd. DM und im Jahre 2010 von 0,7 Mrd. 
DM. 

Die Mehraufwendungen allein durch die Verlänge-
rung der Kindererziehungszeiten wachsen bis zum 
Jahr 2010 langsam auf rd. 0,1 Mrd. DM an. Sie werden 
in diesem Zeitraum durch die Mehreinnahmen aus 
der Pauschalierung der Erstattungen für Kindererzie-
hungszeiten nach HEZG und KLG deutlich überkom-
pensiert. 

c) Beiträge 

— Beitragszahlung für Behinderte in geschützten 
Werkstätten auf der Basis von mindestens 80 v. H. 
der Bezugsgröße (statt bisher 70 v. H.). 

— Beitragszahlung für Wehr- und Zivildienstlei-
stende auf der Basis von 80 v. H. der Bezugsgröße 
(statt bisher 70 v. H. des durchschnittlichen Brutto-
jahresarbeitsentgelts) . 

— Verkürzung der Wartefrist für Beitragserstattun-
gen von 2 Jahre auf 1/2 Jahr. 

Die Verkürzung der Wartefrist führt im Jahre 1992 
einmalig zu Mehrausgaben von 0,5 Mrd. DM. Die bei-
den übrigen Maßnahmen führen im Jahre 1992 zu 
Mehreinnahmen von 0,2 Mrd. DM, im Jahre 2000 von 
0,3 Mrd. DM und im Jahre 2010 von 0,4 Mrd. DM. 

Sonstige finanzwirksame Maßnahmen für die Renten-
versicherung der Arbeiter und der Angestellten ha-
ben nur geringfügige finanzielle Auswirkungen oder 
sind nicht quantifizierbar. 

2. Knappschaftfiche Rentenversicherung 

In der KnRV wird weiterhin der Unterschiedsbetrag 
zwischen den Einnahmen und den Ausgaben im Rah-
men der Defizithaftung nach § 210 vom Bund getra-
gen. Die finanziellen Auswirkungen in der KnRV sind 
daher am geeignetsten an der Veränderung dieses 
Betrages zu messen. Zugleich erhält man so die Ent-
lastung des Bundes aus der Minderung des Bundes-
zuschusses an die KnRV, wie sie in Spalte 7 der Ta-
belle 3a angegeben ist. 

Wichtig für die KnRV ist, daß sich die Höhe der jähr-
lichen Anpassung und des Beitragssatzes nicht mehr 
aus dem System der KnRV herleiten lassen, sondern 
wegen der §§ 78, 153 vom System der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten vorgegeben 
werden. 

Für die knappschaftliche Rentenversicherung ist es 
wegen der relativ starken Ungewißheit über die lang-
fristige Entwicklung der Anzahl der Beitragszahler 
und der damit verbundenen Entwicklung der Renten-
ausgaben nicht sinnvoll, die Berechnungen auf ähn-
lich lange Zeiträume wie in der Rentenversicherung 
der Arbeiter und der Angestellten zu erstrecken. Aus 
Gründen der Vergleichbarkeit mit den Aussagen des 
Rentenanpassungsberichts 1988 werden die Berech-
nungen daher nur bis zum Endjahr des Rentenanpas-

sungsberichts 1988 — dem Jahr 2002 — durchge-
führt. 

Bis auf die veränderte Anpassung des Bundeszu-
schusses der Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Angestellten (nach § 208) sind in der KnRV die 
gleichen Maßnahmen von Gewicht, wie in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten. Es 
sind dies im einzelnen: 

— Gleichgewichtige Entwicklung der Renten und der 
verfügbaren Arbeitnehmereinkommen (Nettoan-
passung). Im Jahre 2002 werden durch diese Maß-
nahme rd. 0,7 Mrd. DM eingespart, das sind rd. 
5,6 v. H. der vorausgeschätzten Rentenausgaben 
dieses Jahres. 

— Anpassung der Beitragssatzentwicklung in der 
KnRV an die Entwicklung des notwendigen Bei-
tragssatzes der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten. Dabei wird der Beitragssatz 
über 1989 hinaus auf 24,45 v. H. belassen und 
danach ab 1992 entsprechend der Entwicklung des 
Beitragssatzes der Rentenversicherung der Arbei-
ter und der Angestellten (ArV/AnV) angehoben. 
Im Schlußjahr 2002 erhält die KnRV rd. 0,4 Mrd. 
DM mehr an Beiträgen, das sind rd. 12 v. H. der 
nach altem Recht für dieses Jahr geschätzten Bei-
tragseinnahmen. 

— Neubewertung der beitragslosen und beitragsge-
minderten Zeiten. Diese Maßnahme führt in der 
KnRV zu geringfügigen Mehrausgaben, im Jahr 
2002 um rd. 20 Mio. DM. Da diese Mehrausgaben 
durch die günstigen Übergangsregelungen be-
dingt sind, bauen sie sich allmählich wieder ab. Im 
stationären Zustand, der nicht vor dem Jahre 2030 
erreicht sein wird, werden durch diese Maßnah-
men leichte Einsparungen erzielt werden. 

— Neuregelungen für den Zahlbetrag einer Rente der 
gesetzlichen Rentenversicherung beim Zusam-
mentreffen mit einer Rente der Unfallversiche-
rung. 

Die finanziellen Auswirkungen dieser Maßnahme 
werden mit denen weiterer Maßnahmen — soweit 
sie quantifizierbar sind — zusammengefaßt. An 
weiteren Maßnahmen sind u.a. zu nennen: Neure-
gelung im Fremdrentengesetz, Dynamisierung des 
Kinderzuschusses in Halbwaisenrenten, Einspa-
rungen im Bereich der Rehabi litation, Verlänge-
rung der Kindererziehungszeiten um 2 Jahre. 

Der Verlauf der finanziellen Auswirkungen all die-
ser Maßnahmen zusammen wird durch die Ände-
rungen beim Zusammentreffen von Renten der 
KnRV mit Renten der Unfa llversicherung be-
stimmt. Sie werden in Tabelle 3a zusammen mit 
der Heraufsetzung der Altersgrenze als „sonstige 
Maßnahmen" zusammengefaßt aufgeführt. Im 
Jahre 2002 beträgt die saldierte Einsparung rd. 
0,2 Mrd. DM. Da die hier zusammengefaßten Maß-
nahmen überwiegend nur für den Zugang nach 
1992 gelten, wird der Betrag des Jahres 2002 bis 
zum stationären Zustand — nach dem Jahr 2010 — 
noch weiter anwachsen. 

— Berechnung des Beitrages für Lohnersatzleistun-
gen ab 1995 auf der Basis von 80 v. H. des der Lei- 
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stung zugrundeliegenden Bruttoentgelts. Diese 
Maßnahme führt zu Mehreinnahmen der KnRV 
aus Beiträgen der Bundesanstalt für Arbeit, der 
Unfallversicherung, der Kriegsopferversorgung 
und der Krankenversicherung. Im Jahr 1995 betra-
gen die Mehreinnahmen rd. 70 Mio. DM, sie wer-
den mit der Entgeltentwicklung fortgeschrieben. 
Im Jahre 2002 erhält die KnRV so rd. 0,1 Mrd. DM 
mehr an Beiträgen. 

— Die Anhebung der Altersgrenzen wegen Vollen-
dung des 60. und 63. Lebensjahres ist für die KnRV 
von relativ geringerer Bedeutung als in der ArV/ 
AnV, da die Anzahl der Zugänge an Renten von 
weiblichen Versicherten mit Vollendung des 
60. Lebensjahres nur sehr gering ist und da die 
Altersgrenze für das Knappschaftsruhegeld, das 
nach Vollendung der besonderen Wartezeit ab 
dem 60. Lebensjahr bezogen werden kann, nicht 
verändert wird. Die Minderung der Rentenausga-
ben wegen dieser Maßnahme wird im Jahr 2002 
unter 10 Mio. DM be tragen. 

— Die Ausweitung des Berechnungszeitraums bei 
der Berechnung der Rente nach Mindesteinkom-
men ist für die KnRV von vernachlässigbarer Be-
deutung. Durch diese Maßnahme werden haupt-
sächlich Versichertenrentnerinnen begünstigt; 
diese sind aber im Rentenbestand der KnRV nur 
mit rd. 3 v. H. vertreten. Die möglichen Mehraus-
gaben zu Lasten der KnRV werden je Jahr stets 
unter 5 Mio. DM liegen. 

Die finanzielle Auswirkung der hier geschilderten 
Maßnahmen in den einzelnen Jahren ist aus Tabelle 
3a ersichtlich. 

IV. Die finanziellen Auswirkungen 
des Gesetzentwurfes auf Bund, 

Bundesanstalt für Arbeit 
und Krankenversicherung 

Auf Grund der vielfältigen Finanzbeziehungen, die 
zwischen den einzelnen Bereichen der sozialen Si-
cherheit einerseits und zwischen diesen und dem 
Bund andererseits bestehen, sind bei den Maßnah-
men der Rentenreform auch die unmittelbaren und 
mittelbaren Auswirkungen auf den Bund und andere 
Sozialversicherungsträger zu berücksichtigen. 

1. Rentenversicherung der Arbeiter und der 
Angestellten 

a) Auswirkungen auf den Bund 

Unmittelbare Mehrausgaben für den Bundeshaushalt 
ergeben sich durch die Vorweganhebung des Bun-
deszuschusses um 0,3 und 2,3 Mrd. DM in den Jahren 
1990 und 1991 sowie durch seine geänderte Fort-
schreibung ab 1992. Weitere Mehrausgaben ergeben 
sich durch die pauschalierte Erhöhung des Bundeszu-
schusses im Jahre 1992 um die Erstattungsbeträge des 
Jahres 1991 für Kindererziehungsleistungen nach 
dem HEZG und dem KLG, allerdings nur in der Höhe, 

in der der pauschalierte und im Bundeszuschuß fort-
geschriebene Be trag die tatsächlichen Ausgaben für 
Kindererziehungszeiten übersteigt. Diese Mehraus-
gaben des Bundes sind in der Spalte 1 der Tabelle 5 
berücksichtigt. Weiter wird der Bundeshaushalt auch 
durch die Neuregelung für die Beiträge von Lohner-
satzleistungen berührt. Denn nach § 188 des Arbeits-
förderungsgesetzes trägt der Bund die Kosten der Ar-
beitslosenhilfe und damit auch die für die Empfänger 
von Arbeitslosenhilfe von der Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) zu zahlenden Sozialversicherungsbeiträge. Da-
bei ergeben sich Mehrausgaben bei den Rentenversi-
cherungsbeiträgen (Tabe lle 5, Spalte 2) und Einspa-
rungen bei den Krankenversicherungsbeiträgen (Ta-
belle 5, Spalte 4). 

Hinzu kommen Mehraufwendungen für die Renten-
versicherungsbeiträge für Wehr- und Zivildienstlei-
stende und für Behinderte in geschützten Werk-
stätten, die von etwa 0,2 Mrd. DM im Jahre 1992 auf 
0,4 Mrd. DM im Jahre 2010 steigen. 

b) Auswirkungen auf die Bundesanstalt für Arbeit 
(BA) 

Bei den Sozialversicherungsbeiträgen für die Empfän-
ger von Arbeitslosengeld, Unterhaltsgeld, Über-
gangsgeld, Kurzarbeiter- und Schlechtwettergeld er-
geben sich Mehr- bzw. Minderausgaben zu Lasten 
der BA gemäß Spalten 6 bis 8 der Tabelle 5. 

Im Umfang der in Spalte 7 ausgewiesenen Beträge 
werden die Arbeitgeber bei den Rentenversiche-
rungsbeiträgen für Kurzarbeiter- und Schlechtwetter-
geldempfänger belastet. 

c) Auswirkungen auf die gesetzliche 
Krankenversicherung (GKV) 

Die infolge der Neuregelung der Beitragszahlungen 
für Lohnersatzleistungen beim Bund und der BA ge-
mäß Punkt a) bzw. b) entstehenden Minderaufwen-
dungen führen bei der GKV zu entsprechenden Min-
dereinnahmen (Spalte 10 der Tabelle 5). Darüber hin-
aus sind für die Empfänger von Krankengeld höhere 
Beiträge zur Rentenversicherung zu leisten, was bei 
der GKV zu Mehrausgaben gemäß Spalte 11 der Ta-
belle 5 führt. 

2. Knappschaftliche Rentenversicherung 
a) Die finanziellen Auswirkungen auf den Bund erge-

ben sich aus der Verringerung des Bundeszuschus-
ses an die KnRV, saldiert mit den Belastungen aus 
den per saldo höheren Beiträgen für Arbeitslosen-
hilfeempfänger. Im Jahre 1992 beträgt die Entla-
stung des Bundes rd. 0,1 Mrd. DM, sie wächst auf 
etwa 1,3 Mrd. DM im Jahre 2002 an. 

b) Bei der Bundesanstalt für Arbeit ergeben sich per 
saldo Mehrausgaben wegen höherer Beitragszah-
lungen, die für das Jahr 1995 auf rd. 40 Mio. DM 
und für das Jahr 2002 auf rd. 50 Mio. DM geschätzt 
werden. 
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c) Bei der gesetzlichen Krankenversicherung ergibt 
sich durch Mindereinnahmen aus den Beiträgen 
von der KnRV, vom Bund und von der Bundesan-
stalt und aus Mehrausgaben bei den Beiträgen an 
die KnRV und die Bundesanstalt insgesamt eine 
Mehrbelastung von etwa 20 Mio. DM im Jahre 
1995, die bis zum Jahre 2002 auf etwa 30 Mio. DM 
ansteigt. 

V. Preiswirkungsklausel 

Kurz- und mittelfristig sind keine Auswirkungen 
auf Einzelpreise und das Preisniveau zu erwarten. 
Längerfristig dürften von der Reform durch eine 
ausgewogenere Lastenverteilung, damit verbun-
den einer Dämpfung des Beitragssatzanstiegs, 
preisdämpfende Wirkungen ausgehen. 

Tabelle 1 

Entwicklung der Wohnbevölkerung 1) der Bundesrepublik Deutschland 
von 1960 bis 2030 

Anzahl in Tausend Jugend- Alten- Gesamtlast- nachrichtlich 

01.01. des quotient 2) 
(Spalte 2: 

quotient 3) 
(Spalte 4: 

quotient 4) 
(Spalte 2+4: im Alter von 

jeweiligen 
Jahres insgesamt unter 20 bis unter 60 Jahren Spalte 3) Spalte 3) Spalte 3) Rentenfall- 

quotient 5) 
Rentner- 

quotient 6) 20 Jahren 60 Jahren und mehr in v. H. in v. H. in v. H.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1960 55 257 15 947 30 336 8 974 52,6 29,6 82,1 34,9 
1965 58 588 16 720 31 414 10 454 53,2 33,3 86,5 37,9 
1970 61 195 18 227 31 326 11 642 58,2 37,2 95,3 43,5 
1975 61 992 17 944 31 621 12 427 56,7 39,3 96,0 52,1 
1980 61 439 16 521 33 114 11 804 49,9 35,6 85,5 54,4 
1985 61 049 14 366 34 312 12 372 41,9 36,1 77,9 57,5 
1987 61 140 13 537 35 020 12 584 38,7 35,9 74,6 58,1 
1990 61 214 12 612 35 679 12 923 35 36 72 59 50 
1995 61 359 12 413 35 518 13 428 35 38 73 64 54 
2000 61 033 12 418 33 849 14 766 37 44 80 71 59 
2005 60 011 11 795 32 698 15 518 36 47 84 77 64 
2010 58 587 10 795 32 270 15 522 33 48 82 80 66 
2015 56 692 9 553 31 193 15 946 31 51 82 84 69 
2020 54 660 8 731 29 348 16 581 30 57 86 92 76 
2025 52 405 8 320 26 386 17 699 32 67 99 103 86 
2030 49 859 7 946 23 439 18 474 34 79 113 118 98 

1) Für die Zeit ab 1990 gemäß Mode ll  IC der Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, 
herausgegeben vom Bundesminister des Inneren am 10. Februar 1987, aktualisiert auf das Ausgangsjahr 1986. 

2) Personen im Alter unter 20 je 100 Personen im Alter 20 bis unter 60. 
3) Personen im Alter 60 und mehr je 100 Personen im Alter 20 bis unter 60. 
4) Personen im Alter unter 20 und im Alter 60 und mehr je 100 Personen im Alter 20 bis unter 60. 
5) Anzahl der Versicherten- und Witwenrenten der ArV/AnV je 100 Beitragszahler der ArV/AnV (bis 1978 beschäftigte Arbeiter 

und Angestellte, ab 1979 zuzüglich Arbeitslose; Beschäftigte 1989 + 0,7 v. H.; 1990 bis 1995 + 0,5 v. H. p. a., danach alle 2 Jahre 
um 0,1 v. H. fallend bis auf 0 v. H. 2004, danach konstant bis 2013, ab 2014 entsprechend Erwerbspersonen-Potentialentwick-
lung). 

6) Anzahl der Rentner der ArV/AnV (ohne Waisenrentner) je 100 Beitragszahler gemäß Fußnote 5; für die Vergangenheit keine 
Angabe, da die Zahl der Rentner statistisch nicht erfaßt wird. 
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Tabelle 2 

Die Entwicklung von erforderlichem Beitragssatz, Schwankungsreserve und Bundeszuschuß 
einschließlich Erstattungen für Kindererziehungszeiten nach HEZG 1) und KLG 2) 

in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten bei geltendem Recht 

Jahr 
Erforderlicher 
Beitragssatz 3) 

v. H. 

Schwankungsreserve in Bundeszuschuß und Erstattungen 
nach HEZG und KLG 

Mrd. DM Monatsausgaben 4) Mrd. DM V.  H. der Ren 
ausgaben 5) 

1988 18,7 23,2 1,9 29,4 18,2 

1990 18,5 21,0 1,6 33,3 18,8 
1991 18,5 16,5 1,2 35,0 18,8 
1992 19,1 14,7 1,0 36,1 18,6 
1993 19,7 15,9 1,0 37,3 18,3 
1994 Mg  16,9 1,1 38,4 18,0 
1995 20,1 16,8 1,0 39,6 17,7 
1996 20,6 18,5 1,1 40,8 17,4 
1997 20,8 19,2 1,0 42,0 17,2 
1998 21,2 20,3 1,0 43,2 16,9 
1999 21,6 21,4 1,1 44,5 16,6 
2000 22,0 21,9 1,0 45,9 16,2 
2001 22,5 23,2 1,0 47,3 15,9 

2002 22,8 23,7 1,0 48,7 15,7 

2005 23,8 28,4 1,0 53,1 15,1 

2010 24,5 33,3 1,0 61,1 14,5 

1) Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz 
2) Kindererziehungsleistungs-Gesetz 
3) Zur Aufrechterhaltung einer Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe 
4) Zu Lasten der Versicherungsträger im voraufgegangenen Kalenderjahr 
5) Rentenausgaben einschließlich KLG-Leistungen 
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Tabelle 3 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen in Mrd. DM 1), Beitragssatzpunkten und v. H. 
der Rentenausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

Minderausgaben /Mehreinnahmen 

Nettoanpassung 2) Heraufsetzung  der Altersgrenze Neuordnung der beitragsfreien 
Jahr ab 2001 

2
) 3) und beitragsgeminderten Zeiten ) 

Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der 
Mrd. DM  satz- Rentenaus- Mrd. DM  satz- Rentenaus- Mrd. DM satz- Rentenaus- 

punkte 7) gaben 5) punkte 7) gaben 5) punkte 7) gaben 5) 

1990 
1991 
1992 1,1 0,11 0,51 0,0 0,00 -0,02 
1993 3,2 0,33 1,47 -0,1 -0,01 -0,05 
1994 4,8 0,48 2,10 -0,2 -0,02 -0,08 
1995 6,2 0,59 2,57 -0,2 -0,02 -0,10 
1996 7,7 0,70 3,04 -0,3 -0,02 -0,10 
1997 9,1 0,81 3,43 -0,2 -0,02 -0,09 
1998 10,5 0,91 3,80 -0,2 -0,01 -0,06 
1999 12,1 1,01 4,17 0,0 0,00 -0,02 
2000 13,9 1,13 4,56 0,1 0,01 0,02 
2001 15,9 1,25 4,99 0,1 0,01 0,03 0,2 0,02 0,07 
2002 18,0 1,37 5,38 0,3 0,03 0,10 0,4 0,03 0,11 

2005 23,6 1,65 6,23 1,1 0,08 0,29 0,9 0,07 0,25 

2010 34,5 2,07 7,63 3,3 0,20 0,74 1,9 0,12 0,43 

1) Annahmen: Entgelte 1988 +3,0 v. H.; 1989 2,6 v. H.; 1990-1992 3,2 v. H. p. a.; ab 1993 3,0 v. H. p. a. 
Beschäftigte: 1989 +0,7 v. H.; 1990-1995 +0,5 v. H. p. a.; danach alle 2 Jahre Rückgang um 0,1 v. H. bis auf 
0,0 v. H. im Jahre 2004 

2) Rentenminderausgaben einschließlich KVdR 
3) angenommen wird, daß 50 v. H. des Potentials BU/EU-Renten oder Altersruhegelder wegen Schwerbehinderung in Anspruch 

nehmen 
4) der Bundeszuschuß setzt sich zusammen aus dem bisherigen Bundeszuschuß und ab 1992 aus den pauschalierten Erstattungen 

für Kindererziehungszeiten nach HEZG und KLG 
5) einschließlich KVdR und KLG-Leistungen 
6) einschließlich Mehreinnahmen aus Beitragssatzerhöhungen 
7) im Jahresdurchschnitt 
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noch Tabelle 3 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen in Mrd. DM 1 ), Beitragssatzpunkten und v. H. 
der Rentenausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

Minderausgaben /Mehreinnahmen 

Beiträge für Lohnersatzleistungen 
auf der Basis von 80 v. H. 

Rente nach Mindesteinkommen Bundeszuschuß 4 ) des der Leistung 
Jahr zugrundeliegenden 

Bruttoentgelts 

Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der 
Mrd. DM satz- Rentenaus- Mrd. DM  satz- Rentenaus- Mrd. DM  satz- Rentenaus- 

punkte 7 ) gaben 5) punkte 7 ) gaben 5) punkte 7 ) gaben 5) 

1990 0,3 0,03 0,16 
1991 2,3 0,25 1,15 
1992 -1,1 -0,12 -0,52 2,4 0,25 1,13 
1993 -1,2 -0,12 -0,54 2,5 0,25 1,12 
1994 -1,3 -0,13 -0,57 3,2 0,32 1,40 
1995 -1,4 -0,14 -0,59 3,3 0,31 1,37 3,9 0,37 1,62 
1996 -1,5 -0,14 -0,61 4,1 0,38 1,62 3,9 0,36 1,53 
1997 -1,7 -0,15 -0,64 4,5 0,40 1,69 3,7 0,33 1,42 
1998 -1,8 -0,16 -0,66 5,3 0,46 1,93 3,7 0,32 1,34 
1999 -2,0 -0,17 -0,68 6,0 0,50 2,07 3,5 0,29 1,21 
2000 -2,2 -0,17 -0,71 7,2 0,59 2,38 3,4 0,27 1,11 
2001 -2,3 -0,18 -0,73 8,0 0,63 2,50 3,2 0,25 1,00 
2002 -2,5 -0,19 -0,75 8,8 0,67 2,63 3,2 0,25 0,97 

2005 -3,1 -0,22 -0,82 11,2 0,78 2,95 3,4 0,24 0,90 

2010 -4,2 -0,25 -0,93 14,1 0,85 3,12 3,8 0,23 0,83 
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noch Tabelle 3 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen in Mrd. DM 1 ), Beitragssatzpunkten und v. H. 
der Rentenausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

Minderausgaben / Mehreinnahmen 

Erhöhung 
Beitragssatz Sonstige Maßnahmen Insgesamt 

Jahr 

Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der Beitrags- v. H. der 
Mrd. DM  satz- Rentenaus- Mrd. DM  satz- Rentenaus- Mrd. DM  satz- Rentenaus- 

punkte 7) gaben 5) punkte 7)  gaben 5) punkte 7) gaben 5) 

1990 1,6 0,18 0,84 1,9 0,22 1,00 
1991 1,8 0,20 0,91 4,1 0,45 2,06 
1992 1,9 0,20 0,90 -0,3 -0,04 -0,16 3,9 0,41 1,84 
1993 2,0 0,20 0,89 0,1 0,01 0,02 6,4 0,65 2,90 
1994 4,8 0,47 2,10 0,0 0,00 0,02 11,4 1,12 4,97 
1995 5,1 0,49 2,13 0,0 0,00 0,01 16,9 1,60 7,00 
1996 8,2 0,76 3,27 0,0 0,00 0,00 22,0 2,03 8,74 
1997 9,8 0,87 3,71 0,0 0,00 -0,01 25,1 2,24 9,52 
1998 13,4 1,15 4,83 0,0 0,00 -0,02 30,9 2,66 11,17 
1999 16,3 1,36 5,60 -0,1 -0,01 -0,02 35,8 2,99 12,33 
2000 21,4 1,74 7,04 -0,1 -0,01 -0,03 43,8 3,55 14,38 
2001 24,8 1,95 7,78 -0,1 -0,01 -0,04 49,8 3,92 15,61 
2002 28,2 2,15 8,44 -0,1 -0,01 -0,04 56,3 4,29 16,85 

2005 38,1 2,65 10,04 -0,2 -0,02 -0,06 75,0 5,23 19,78 
2010 47,6 2,86 10,53 -0,4 -0,02 -0,08 100,7 6,05 22,25 
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Tabelle 3a 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen bei der KnRV 
in Mio. DM 1) 2) 
+ : Entlastung 
— : Belastung 

Nettoanpassung 

Neuordnung 
der beitragsfreien 

und beitrags

-geminderten 

 Zeiten 

Erhöhung des 
Beitragssatzes in Anlehnung 

an  die ArV/AnV 
Jahr 

Beiträge für 
Lohnersatz

-

leistungen 
auf der Basis von 

80 v. H. des 
zugrunde- 
liegenden 

Bruttoentgelts 

Sonstige 
Maßnahmen 
einschließlich 

Heraufsetzung 
der Altersgrenze 

ab 2001 

Insgesamt 
(zugleich

Minderung 
des Bunde 
zuschussec) 

1 2 3 4 5 6 7 

1990 — — + 20 — — + 20 
1991 — — + 20 — — + 20 
1992 + 60 — 5 + 30 — + 20 + 110 
1993 + 190 — 10 + 30 — + 40 + 250 
1994 + 280 — 10 + 70 — + 60 + 390 
1995 + 340 — 20 + 70 + 70 + 80 + 540 
1996 + 410 — 20 + 120 + 70 + 100 + 670 
1997 + 470 — 20 + 130 + 70 + 110 + 750 
1998 + 510 — 20 + 180 + 70 + 130 + 870 
1999 + 560 — 20 + 220 + 70 + 150 + 980 
2000 + 610 — 20 + 280 + 80 + 160 + 1 110 
2001 + 660 — 20 + 320 + 80 + 180 + 1 230 
2002 + 700 — 20 + 360 + 80 + 210 + 1 320 

1) Differenzen durch Rundung auf volle 10 Mio. DM und kumulative Effekte 
2) Bei den Berechnungen ist unterstellt, daß die KnRV weiterhin die Verwaltungskosten der knappschaftlichen KVdR in voller 

Höhe trägt (rd. 0,1 Mrd. DM je Jahr) 
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Tabelle 4 

Die Entwicklung von erforderlichem Beitragssatz, Schwankungsreserve und Bundeszuschuß 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

bei Verwirklichung der Maßnahmen des Gesetzentwurfs 

Jahr 
Erforderlicher 
Beitragssatz 1) 

V. H. 

Schwankungsreserve in Bundeszuschuß 3) 

Mrd. DM Monatsausgaben 2) Mrd. DM v. H. der Renten- 
 ausgaben 4) 

1988 18,7 23,2 1,9 29,4 18,2 

1990 18,7 23,2 1,7 33,6 19,0 
1991 18,7 23,5 1,7 37,3 20,1 
1992 18,7 20,8 1,5 38,5 19,8 
1993 18,7 17,5 1,2 39,7 19,6 
1994 19,0 16,1 1,0 41,6 19,8 
1995 19,0 16,3 1,0 42,9 19,5 
1996 19,3 17,8 1,1 44,9 19,6 
1997 19,4 18,1 1,0 46,5 19,5 
1998 19,7 19,3 1,0 48,6 19,5 
1999 19,9 19,6 1,0 50,6 19,4 
2000 20,3 21,4 1,1 53,1 19,5 
2001 20,5 22,4 1,1 55,3 19,5 
2002 20,7 23,4 1,1 57,5 19,4 

2005 21,2 24,9 1,0 64,3 19,4 

2010 21,4 30,8 1,1 75,3 19,4 

1) Zur Aufrechterhaltung einer Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe 
2) Zu Lasten der Versicherungsträger im voraufgegangenen Kalenderjahr 
3) Bis 1991 Bundeszuschuß zzgl. der Erstattungen nach HEZG und KLG 
4) Rentenausgaben einschließlich KLG-Leistungen 
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Tabelle 5 

Die finanziellen Auswirkungen  1 ) der Rentenreform auf Bund, BA und KV 
 Beiträge für Lohnersatzleistungen auf der Basis von 80 v. H. des Bruttoentgelts 

Bund BA KV Mehreinnah- 
men d. Renten - 

Mehrausgaben an  RV 2) Mehrausgaben Min-  versicherung 
Min- an  RV 2) Min- Zusam- derein- Mehr- Bela  b. d. Beiträgen  

Jahr Bundes- Beiträge Zusam- deraus- Saldo 
der- men nahmen aus- g insge- f. Lohnersatz - 

zu- 
schuß 3) f. Alhi men gaben 

Alhi  (3)-(4) KUG/ 
aus- 

gaben (6) +7)-8) 
von 

Bund 
gaben 

an 
 st  leistungen 

(2)+(6) 
an  KV ALG SWG an  KV und BA RV) (10)+ (11) +2*(7)  

(1)+(2) (4)+(8) +(11)  

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)  

1990 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
1991 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  
1992 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  
1993 2,5 0,0 2,5 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1  
1994 3,2 0,0 3,2 3,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1  
1995 3,3 1,2 4,5 0,4 4,1 2,1 0,2 0,8 1,5 1,1 0,2 1,4 3,9  
1996 4,1 1,2 5,3 0,3 4,9 2,1 0,2 0,7 1,5 1,1 0,2 1,3 3,9  
1997 4,5 1,1 5,6 0,3 5,3 2,0 0,2 0,7 1,5 1,0 0,3 1,3 3,7  
1998 5,3 1,1 6,4 0,3 6,1 1,9 0,2 0,7 1,5 1,0 0,3 1,3 3,7  

1999 6,0 1,0 7,0 0,3 6,7 1,8 0,2 0,6 1,4 0,9 0,3 1,2 3,5  
2000 7,2 0,9 8,2 0,3 7,9 1,7 0,2 0,5 1,3 0,8 0,4 1,1 3,4  
2001 8,0 0,9 8,8 0,2 8,6 1,5 0,2 0,5 1,3 0,7 0,4 1,1 3,2  
2002 8,8 0,8 9,6 0,2 9,4 1,5 0,2 0,5 1,3 0,7 0,4 1,1 3,2  

2005 11,2 0,9 12,0 0,2 11,8 1,5 0,3 0,5 1,3 0,7 0,5 1,2 3,4  

2010 14,1 0,9 15,0 0,2 14,8 1,6 0,3 0,5 1,5 0,7 0,6 1,3 3,8  

1) in Mrd. DM; Differenzen in den Summen durch Rundung  
Wirtschaftsannahmen:  
Entgelte: 1988 +3,0 v. H.; 1989 +2,6 v. H.; 1990 bis 1992 +3,2 v. H. p. a.; ab 1993 +3,0 v. H. p. a.  
Beschäftigte: 1989 bis 1995 +0,5 v. H. p. a.; danach alle 2 Jahre Rückgang um 0,1 v. H. bis auf 0,0 v. H. im Jahre 2004  

2) Nur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten  

3) Die Mehrausgaben beim Bundeszuschuß ergeben sich bis 1991 als Differenz zwischen neuem und Bundeszuschuß nach gel-
tendem Recht, ab 1992 als Differenz zwischen neuem Bundeszuschuß einschließlich pauschaliertem Be trag für Leistungen nach  
HEZG und KLG und Bundeszuschuß nach geltendem Recht zzgl. Erstattungen für Leistungen nach HEZG und KLG nach  

geltendem Recht  
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A. Allgemeiner Teil 

I. Zum Beratungsverfahren 

1. Gesetzentwürfe der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP sowie der Bundesregierung 

- Drucksachen 11/4124, 11/4452 - 

Den von den Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FPD 
am 8. März 1989 eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Reform der gesetzlichen Rentenversicherung - 
Drucksache 11/4124 - hat der Deutsche Bundestag in 
der 132. Sitzung am 10. März 1989 in erster Lesung 
beraten und zur federführenden Beratung an den 
Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung, zur Mit-
beratung an den Innenausschuß, den Ausschuß für 
Wirtschaft, den Haushaltsausschuß - gleichzeitig 
gemäß § 96 GO - sowie in der 137. Sitzung am 
20. April 1989 zur Mitberatung an den Ausschuß für 
Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit überwie-
sen. 

In seiner 143. Sitzung am 11. Mai 1989 hat der Deut-
sche Bundestag den gleichlautenden Gesetzentwurf 
der Bundesregierung - Drucksache 11/4452 - zur 
federführenden Beratung an den Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung, zur Mitberatung an den Innen-
ausschuß, den Finanzausschuß, den Ausschuß für 
Wirtschaft sowie zur Mitberatung und gemäß § 96 GO 
an den Haushaltsausschuß überwiesen. 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung nahm am 
15. März 1989 (80. Sitzung) die Beratung mit der Ein-
führung in den Gesetzentwurf auf und beschloß ein-
stimmig, Verbände, Institutionen und Einzelsachver-
ständige zu den Vorlagen in Drucksachen 11/4124, 
11/1401, 10/5332, 11/3735 und 11/4334 anzuhö-
ren. 

Im Anschluß an eine Grundsatzaussprache mit dem 
Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung am 
19. April 1989 (83. Sitzung) führte der Ausschuß am 
26. und 28. April 1989 (84. und 85. Sitzung) die öffent-
liche Anhörung durch. Die nichtöffentlichen Anhö-
rungen fanden am 1. Juni 1989 (88. Sitzung), am 
14. Juni 1989 (89. Sitzung) und am 21. Juni 1989 
(92. Sitzung) statt. 

Die Einführung in den Gesetzentwurf wurde am 
31. Mai 1989 (87. Sitzung), am 15. Juni 1989 (91. Sit-
zung), am 21. Juni 1989 (93. Sitzung), am 22. Juni 
1989 (94. Sitzung), am 14. September 1989 (95. Sit-
zung), am 15. September 1989 (96. Sitzung) fortge-
setzt und in der 99. Sitzung am 29. September 1989 
abgeschlossen. In den Sitzungen am 4. Oktober 1989 
(101. Sitzung), am 18. Oktober 1989 (103. Sitzung) 
und am 19. Oktober 1989 (104. Sitzung) erläuterten 
die Vertreter der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
FDP die von ihnen eingebrachten Änderungsanträge 
zum Gesetzentwurf. Am 25. Oktober 1989 (105. Sit-
zung) und am 26. Oktober 1989 (106. Sitzung) schloß 
der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung die 
Beratungen des Rentenreformgesetzes 1992 sowie 
der im Zusammenhang mit ihm stehenden Vorlagen 
ab. 

2. Antrag der Abgeordneten Frau Unruh und der 
Fraktion DIE GRÜNEN 

Sofortprogramm für eine Alters-Grundsicherung 
- Drucksache 11/1401 - 

Die Vorlage wurde vom Deutschen Bundestag in sei-
ner 46. Sitzung am 3. Dezember 1987 beraten und zur 
federführenden Beratung an den Ausschuß für Arbeit 
und Sozialordnung und zur Mitberatung an den Aus-
schuß für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit 
sowie an den Haushaltsausschuß überwiesen. Der An-
trag war Gegenstand der in der 106. Sitzung am 
26. Oktober 1989 abgeschlossenen Beratungen zum 
Rentenreformgesetz 1992 sowie der einzelnen Anhö-
rungen. 

3. Antrag der Abgeordneten Frau Beck-Oberdorf, 
Hoss, Frau Unruh und der Fraktion DIE 
GRÜNEN 

Zur Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer/innen-
gruppen sowie erwerbstätiger und nichterwerbstä-
tiger Erziehender bei der Bewertung von Kinder-
erziehungszeiten in der Alterssicherung und zur 
Heraufsetzung der Bemessungsgrundlage von 
75 Prozent auf 100 Prozent des Durchschnittsein-
kommens in der Bundesrepublik Deutschland 
- Drucksache 11/4964 - 

Der Deutsche Bundestag überwies in seiner 158. Sit-
zung am 14. September 1989 die Vorlage zur feder-
führenden Beratung an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung und zur Mitberatung an  den Innenaus-
schuß, den Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit sowie den Haushaltsausschuß. 

Die Einführung in die Vorlage, die in die weiteren 
Beratungen zum Rentenreformgesetz 1992 miteinbe-
zogen wurde, fand am 4. Oktober 1989 (101. Sitzung) 
statt, die abschließende Beratung am 25. Oktober 
1989 (105. Sitzung). 

4. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Gutachten des Sozialbeirats über eine Struktur-
reform zur längerfristigen finanziellen Konsolidie-
rung und systematischen Fortentwicklung der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Rahmen der ge-
samten Alterssicherung 
- Drucksache 10/5332 - 

Der Deutsche Bundestag überwies in der 10. Wahlpe-
riode in seiner 200. Sitzung am 6. Juni 1986 die Vor-
lage zur federführenden Beratung an den Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung, der am 26. Juni 1986 
hierzu Sachverständige anhörte, und zur Mitberatung 
an  den Finanzausschuß, den Ausschuß für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten sowie den Haushaltsaus-
schuß. 

Aufgrund eines interfraktionellen Antrags - Druck-
sache 11/883 - überwies der Deutsche Bundestag in 
seiner 30. Sitzung am 8. Oktober 1987 die Vorlage 
erneut an die bereits oben genannten Ausschüsse. 
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Die Vorlage war Gegenstand aller Beratungen des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zur Ren-
tenreform. 

5. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über die gesetzlichen 
Rentenversicherungen, insbesondere über deren 
Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjahren, 
gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 50 des Angestellenversicherungsgeset-
zes und § 71 des Reichsknappschaftsgesetzes (Ren-
tenanpassungsbericht 1988) 
Gutachten des Sozialbeirats zur Anpassung der 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 
1. Juli 1989 und zu den Vorausberechnungen der 
Bundesregierung über die Entwicklungder Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherung 
— Drucksache 11/3735 — 

Der  Deutsche Bundestag überwies am 24. Februar 
1989 in seiner 129. Sitzung die Vorlage zur federfüh-
renden Beratung an  den Ausschuß für Arbeit und So-
zialordnung und zur Mitberatung an den Ausschuß 
für Wirtschaft sowie den Haushaltsausschuß. 

Die Vorlage wurde ebenfalls in die Beratungen des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zum Ren-
tenreformgesetz 1992 einbezogen. 

6. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Stellungnahme des Sozialbeirats zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung (Rentenreformgesetz 1992) 
— Drucksache 11/4334 — 

Die  Vorlage wurde mit Drucksache 11/4405 am 
21. April 1989 gemäß § 80 Abs. 3 GO zur federführen-
den Beratung an den Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung und zur Mitberatung an  den Innenausschuß, 
den Finanzausschuß, den Ausschuß für Wirtschaft so-
wie den Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit überwiesen. 

Die Reformüberlegungen des Sozialbeirats waren Ge-
genstand der öffentlichen und nichtöffentlichen An-
hörungen zum Rentenreformgesetz 1992 und gingen 
in die Beratungen mit ein. 

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen 

1. Gesetzentwürfe der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP sowie der Bundesregierung 
— Drucksachen 11/4124, 11/4452 — 

Durch die Bleichlautenden Gesetzentwürfe soll das 
System der gesetzlichen Rentenversicherung den sich 
ändernden demographischen, sozialen und ökonomi-
schen Rahmenbedingungen angepaßt werden. Die 
damit einhergehenden Belastungen sollen von Versi-
cherten, Rentnern und dem Bund gemeinsam getra-
gen werden. Außerdem werden eine Selbstregulie

-

rung zur Stabilisierung der Finanzlage, die Ergän-
zung sowie die Weiterentwicklung wich tiger Struk-
turelemente in der Rentenversicherung angestrebt. 
Insgesamt führt das Rentenreformgesetz 1992 zu einer 
Neusystematisierung und einer teilweisen Vereinfa-
chung des Rentenrechts sowie zu seiner Einordnung 
in das Sozialgesetzbuch. 

Schwerpunkte der Gesetzentwürfe sind 

— der Selbstregulierungsmechanismus von Bundes

-

zuschuß, Beitragssatz und Rentenanpassung, 

— die Neuordnung der beitragsfreien Zeiten, 

— der Ausbau familienbezogener Elemente, 

— die Mindestbewertung bestimmter Pflichtbeitrags

-

zeiten, u. a. Rente nach Mindesteinkommen, 

— die Flexibilisierung und Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit, 

— der Vertrauensschutz sowie 

— die Einordnung in das Sozialgesetzbuch. 

2. Antrag der Abgeordneten Frau Unruh und der 
Fraktion DIE GRÜNEN 

Sofortprogramm für eine Alters-Grundsicherung 

— Drucksache 11/1401 — 

Die Antragsteller sehen die Altersarmut in der Bun-
desrepublik Deutschland als den dringlichsten Anlaß 
für eine Reform der Alterssicherung. Aufgrund der 
sozialen Lage der Be troffenen wird als Sofortpro-
gramm für über 65jährige Personen und Bezieher so-
wie Bezieherinnen von Erwerbs- bzw. Berufsunfähig-
keitsrente eine Grundsicherung in Höhe von 1200 DM 
(Alleinstehende) bzw. 1850 DM (Ehepaare) gefor-
dert. 

Unter Anrechnung von anderen Einkommen sollen 
die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung die 
Grundsicherung auszahlen, um den gesetzlichen An-
spruch auf die Leistung zu unterstreichen. Die den 
Rentenversicherungsträgern entstehenden Mehrko-
sten sollen durch eine Erhöhung des Bundeszuschus-
ses abgedeckt werden. Die Finanzierung könne durch 
die Rücknahme der Steuerreform von 1986 und 1988 
erfolgen. Es wird angenommen, daß den öffentlichen 
Haushalten real ca. 8 Mrd. DM Mehrkosten entstehen 
würden. 

Außerdem sehen die Antragsteller in der Generatio-
nensubsidiarität die Ursache für eine besonders 
krasse Form der Altersarmut. Viele alte Menschen 
machten Ansprüche auf Sozialhilfe nicht geltend, da 
sie den Rückgriff auf ihre möglicherweise unterhalts-
pflichtigen Kinder fürchteten. Gefordert werde daher 
die Abschaffung der Generationensubsidiarität als 
nicht mehr zeitgemäß. 



Drucksache 11/5530 	Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 

3. Antrag der Abgeordneten Frau Beck-Oberdorf, 
Hoss, Frau Unruh und der Fraktion DIE 
GRÜNEN 

Zur Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer/innen-
gruppen sowie erwerbstätiger und nichterwerbstä-
tiger Erziehender bei der Bewe rt ung von Kinderer-
ziehungszeiten in der Alterssicherung und zur Her-
aufsetzung der Bemessungsgrundlage von 75 Pro-
zent auf 100 des Durchschnittseinkommens in der 
Bundesrepublik Deutschland 
— Drucksache 11/4964 — 

Die  Antragsteller begrüßen die Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten in der Alterssicherung. Sie 
fordern die Gleichbehandlung a ller Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen bei der Anerkennung von 
Kindererziehungszeiten, unabhängig vom Alterssi-
cherungssystem, dem sie angehören. Die im Renten-
reformgesetz für Kindererziehungszeiten vorgese-
hene Bemessungsgrundlage von 75 v. H. des Durch-
schnittsverdienstes der Versicherten wird als Diskri-
minierung der p rivaten Arbeit an und mit Kindern 
gegenüber der Erwerbstätigkeit gesehen. Nur eine 
Bemessungsgrundlage von 100 v. H. des Durch-
schnittsverdienstes der Versicherten bedeute die fi-
nanzielle Gleichbewertung unterschiedlicher, gesell-
schaftlich notwendiger Arbeit. 

Die Antragsteller plädieren außerdem dafür, Kinder-
erziehungszeiten auch bei gleichzeitiger Erwerbstä-
tigkeit voll rentenwirksam werden zu lassen. Die im 
Rentenreformgesetz vorgesehene, nicht addi tive An-
rechnung sei unvereinbar mit den arbeitsmarkt-, ar-
beitszeit- und sozialpolitischen Bestrebungen für eine 
bessere Vereinbarkeit von Beruf und Leben mit Kin-
dern für Frauen und Männer. 

4. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Gutachten des Sozialbeirats über eine Struktur-
reform zur längerfristigen Konsolidierung und sy-
stematischen Fortentwicklung der gesetzlichen 
Rentenversicherung im Rahmen der gesamten 
Alterssicherung 
— Drucksache 10/5332 — 

Der  Sozialbeirat orientiert sich bei der Beurteilung 
möglicher Reformmaßnahmen an den beiden tragen-
den Prinzipien der Rentenreform 1957, also an der 
lohnbezogenen Rente, verbunden mit Elementen des 
Solidarausgleichs. 

Der Sozialbeirat diskutiert u. a. unterschiedliche Mo-
delle, mit denen eine gleichgewichtige Entwicklung 
von verfügbaren Renten und Arbeitnehmerverdien-
sten erreicht werden soll. Während die Mehrheit der 
Mitglieder für eine modifizierte Ertragsanteilsbe-
steuerung plädiert, spricht sich eine Minderheit für 
ein rentenversicherungsinternes Modell, also eine li-
neare Nettoanpassung oder eine belastungsäquiva-
lente Rentenformel, aus, dies allerdings nur, wenn auf 
eine zusätzliche Besteuerung der Rente verzichtet 
werden kann. 

Auf der Basis unterschiedlicher Argumentationslinien 
fordert  die große Mehrheit der Mitglieder eine Anhe

-

bung der Basis des Bundeszuschusses. Außerdem ist 
der Sozialbeirat einhellig der Auffassung, daß sich die 
Fortschreibung des Bundeszuschusses in Zukunft 
nicht mehr an der Lohnentwicklung, sondern an der 
Entwicklung der Rentenausgaben und des Beitrags-
satzes zur Rentenversicherung orientieren solle. 

Hinsichtlich der Anrechnung und Bewertung bei-
tragsloser Zeiten schlägt der Sozialbeirat vor, die Aus-
fallzeiten soweit möglich zu Beitragszeiten zu ma-
chen. Ansatzpunkt seien hierfür vor allem die Zeiten 
des Bezugs von Lohnersatzleistungen. Bei dem Vor-
schlag, Ausbildungsausfallzeiten in Beitragszeiten 
umzuwandeln, ist der Sozialbeirat sich der Schwierig-
keiten bewußt, auf die die Durchsetzung einer solchen 
Regelung bei den in Be tracht kommenden Kostenträ-
gern, also Bund und Länder, stoßen muß. Falls letzte-
res nicht gelingen sollte, plädiert der Sozialbeirat für 
eine weitere Begrenzung der Anrechenbarkeit und 
eine Herabsetzung der Bewe rtung von Ausbildungs-
ausfallzeiten. 

Nach der Darstellung der quantitativen Auswirkun-
gen der wichtigsten diskutierten Maßnahmen ver-
weist der Sozialbeirat auf Handlungsbedarf, der par-
allel zur Strukturreform in der Rentenversicherung 
bestehe. An erster Stelle werden hierbei die Harmoni-
sierung der verschiedenen Alterssicherungssysteme, 
aber auch die Vereinfachung und bessere Systemati-
sierung des Rentenrechts sowie seine Einordnung in 
das Sozialgesetzbuch genannt. Von besonderer Be-
deutung sei außerdem die systemgerechte Zuordnung 
der Risiken zu den einzelnen Sozialleistungssyste-
men. 

Der Sozialbeirat betont, daß die sich abzeichnenden 
Probleme im Rahmen des bestehenden Systems be-
wältigt werden könnten, ohne daß Beitrags- und 
Steuerzahlern einerseits sowie den Rentnern anderer-
seits unvertretbare Belastungen auferlegt werden 
müßten. Voraussetzung dafür sei allerdings, daß die 
als notwendig erkannten Reformschritte auch recht-
zeitig getan würden. 

5. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über die gesetzlichen 
Rentenversicherungen, insbesondere über deren 
Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjahren, 
gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 50 des Angestelltenversicherungsge-
setzes und § 71 des Reichsknappschaftsgesetzes 
(Rentenanpassungsbericht 1988) 
Gutachten des Sozialbeirats zur Anpassung der 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 
1. Juli 1988 und zu den Vorausberechnungen der 
Bundesregierung über die Entwicklung der Finanz-
lage der Rentenversicherung 
— Drucksache 11/3735 — 

Im Rentenanpassungsbericht 1988 werden die länger-
fristigen, sich über einen Zeitraum von 15 Jahren er-
streckenden finanziellen Perspektiven der gesetzli-
chen Rentenversicherung dargelegt. Die in dieser Le-
gislaturperiode anstehende Reform der Rentenversi- 
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cherung mit ihren finanziellen Auswirkungen ist noch 
nicht einbezogen. 

6. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Stellungnahme des Sozialbeirats zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung 
(Rentenreformgesetz 1992 — RRG 1992) 
— Drucksache 11/4124 — 
— Drucksache 11/4334 — 

Der  Sozialbeirat äußert sich in seinem Gutachten kon-
kret zu Schwerpunkten der vorgesehenen Rentenre-
form. 

Kritik wird geübt an 

— der vorgesehenen Höhe des Bundeszuschusses, 

— der pauschalen Erstattung von Ausgaben für Lei-
stungen nach dem KLG und dem HEZG, 

— der Höhe der Schwankungsreserve. 

Unterschiedlich votieren die Mitglieder 

— zur Anhebung der Altersgrenzen in der gesetzli-
chen Rentenversicherung, 

— zum Gesamtleistungsmodell, 

— zur Höhe der Rentenversicherungsbeiträge der 
Bundesanstalt für Arbeit, 

— zur Rente nach Mindesteinkommen. 

Einhellig positiv beurteilt der Sozialbeirat den ver-
trauensbildenden Effekt der Nettoanpassung, wenn 
er auch nochmals auf verteilungspolitische Nachteile 
dieser Lösung hinweist. Begrüßt wird die Begrenzung 
der Anrechenbarkeit von Ausbildungszeiten. 

Insgesamt befürwortet der Sozialbeirat die Reform 
und hält das Rentenreformgesetz 1992 jedenfalls bis 
zum Jahre 2010 für ein tragfähiges Konzept und „für 
die Zeit danach für eine wichtige Weichenstellung". 

Der Sozialbeirat fordert  schließlich, Maßnahmen zur 
Harmonisierung der Alterssicherungssysteme und zur 
Bekämpfung der Altersarmut zu ergreifen. 

HI. Stellungnahme des Bundesrates und 
Gegenäußerung der Bundesregierung zum 
Rentenreformgesetz 1992 
— Drucksache 11/4452 — 

1. Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat begrüßt, daß sich die Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP auf einen gemeinsamen Ge-
setzentwurf geeinigt haben. Er stimmt ausdrücklich 
dessen Gesamtkonzeption zu und sieht hierin eine 
gute Grundlage, die Alterssicherung auf künftige de-
mographische Anforderungen einzustellen. 

Der Bundesrat unterstützt dabei insbesondere die fol-
genden Ziele des Gesetzentwurfs: 

— die gleichgewichtige Entwicklung von Renten und 
verfügbaren Einkommen der Arbeitnehmer, 

— die Anbindung des Bundeszuschusses an die Bei-
tragssatzentwicklung, 

— die gleichgewichtige Verteilung der demogra-
phisch bedingten Lasten auf Rentner, Beitragszah-
ler und Staat, 

— die Erhöhung der Rentenversicherungsbeiträge 
der Bundesanstalt für Arbeit für Empfänger von 
Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe, 

— die Bekämpfung der Altersarmut durch die Aus

-

dehnung der Rente nach Mindesteinkommen, 

— die Erhöhung der Altersgrenzen ab einem arbeits-
marktpolitisch voraussichtlich unbedenklichen 
Zeitpunkt, 

— die Neuordnung der beitragslosen Zeiten ohne Be-
nachteiligung von Frauen, 

— die Verbesserung familienpolitischer Leistungen. 

Der Bundesrat sieht auch die Notwendigkeit einer 
Harmonisierung der Alterssicherungssysteme. 

2. Wesentliche Änderungswünsche des Bundesrates 

a) Rehabilitation 
— § 12 (Ausschluß von Leistungen) 

Der Bundesrat schlägt vor, entsprechend dem gelten-
den Recht sogenannten Freigängern weiterhin Maß-
nahmen der beruflichen Rehabi litation zu gewähren. 
Dies verbessere deren Chancen auf eine Wiederein-
gliederung in das Erwerbsleben. 

— § 15 (Medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation) 

Der Bundesrat vertritt die Meinung, daß das Erforder-
nis ärztlicher Leitung der Einrichtungen dem bei der 
Rehabilitation drogenabhängiger und psychisch 
Kranker überwiegenden sozialtherapeutischen An-
satz nicht gerecht werde. „Fachlich-medizinisch unter 
ständiger ärztlicher Verantwortung ... " sei eine an-
gemessene Regelung für den angesprochenen Reha-
bilitationsbereich. 

— § 32 (Zuzahlung bei medizinischen und bei 
sonstigen Leistungen) 

Der Bundesrat bittet, bei Rehabilitanden, die während 
der Maßnahme Übergangsgeld von Rentenversiche-
rungsträgern erhalten, von einer Zuzahlung abzuse-
hen. Bereits nach geltendem Recht erfolge bei diesen 
eine Kürzung des Übergangsgeldes, was von Betrof-
fenen als Beteiligung an den Kosten der Maßnahme 
gewertet werde. 
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I. 
II. 

b) Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrente 

Der Bundesrat weist zu §§ 43 und 44 auf die dringende 
Reformbedürftigkeit der Renten wegen verminderter 
Erwerbsfähigkeit hin. Vor allem das Risiko der Ver-
mittlung eines geeigneten Arbeitsplatzes sei zu sehr 
auf die gesetzliche Rentenversicherung verlagert 
worden. Die Notwendigkeit einer sachgerechten und 
sozial ausgewogenen Risikobegrenzung zwischen ge-
setzlicher Rentenversicherung und Bundesanstalt für 
Arbeit werde durch die Heraufsetzung der Alters-
grenzen verstärkt. 

c) Schadensersatz bei Beitragsausfall 

Der Bundesrat schlägt vor, einen § 61 a ,,Schadenser-
satz bei Beitragsausfall" einzufügen. Es solle sicher-
gestellt werden, daß vom Schädiger Beiträge zur ge-
setzlichen Rentenversicherung auch für Zeiten ge-
zahlt werden müßten, die rentenrechtlich als Anrech-
nungs- bzw. Zurechnungszeit zu berücksichtigen 
seien. 

d) Beginn von Renten 

Der Bundesrat schlägt vor, § 98 des Gesetzentwurfs, 
der vorsieht, Renten wegen Todes nur dann mit dem 
Sterbetag beginnen zu lassen, wenn die Rente bis zum 
Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf des 
Sterbemonats beantragt wird, so zu ändern, daß wei-
terhin die Hinterbliebenenrente stets vom Todestag 
des Versicherten an zu gewähren sei. 

e) Besserstellung wehrübender Reservisten 

Der Bundesrat bittet zu § 161 Nr. 1 die Bundesregie-
rung, zu prüfen, ob die rentenrechtliche Position 
wehrübender Reservisten so verbessert werden 
könne, daß die bestehende Ungleichbehandlung von 
Arbeitnehmern der Privatwirtschaft gegenüber den 
Angehörigen des öffentlichen Dienstes beseitigt 
werde. 

f) Beitragszahlung für Zeiten des Bezugs von 
Lohnersatzleistungen 

Der Bundesrat legt zu § 161 dar, daß — anders als bei 
der gesetzlichen Rentenversicherung — den Beitrags-
mindereinnahmen in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung keine geminderten Leistungen gegenüber-
ständen. In Abhängigkeit vom Anteil der Arbeitslosen 
werde zudem das Ausmaß der Beitragsausfälle vor 
allem Krankenkassen in strukturschwachen Regionen 
treffen. Die Bundesregierung werde daher aufgefor-
dert, im Rahmen der anstehenden Organisationsre-
form auch dieses Strukturproblem zu lösen. 

g) Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und 
Betriebsführung 

Der Bundesrat regt an, daß analog zur Regelung des 
§ 274 SGB V auch bei den Rentenversicherungsträ-
gern eine Prüfung der Geschäfts-, Rechnungs- und 
Betriebsführung stattfinde. Es sei sachlich nicht ge-
rechtfertigt, die Rentenversicherungsträger — und 
später die Unfallversicherungsträger — anders als die 
Krankenkassen zu behandeln. 

h) Fremdrentengesetz 

Der Bundesrat hält über die im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Einzeländerungen hinaus weitere Reformen 
im Fremdrentengesetz für notwendig. Zur Verwirkli-
chung des Grundsatzes, daß Aussiedler keine höhe-
ren Rentenleistungen erhalten sollten als vergleich-
bare Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutsch-
land, sieht er folgende Ansatzpunkte: 

— Überprüfung der Tabellenbewertung bzw. der zu 
berücksichtigenden Versicherungsdauer, 

— Beschränkung der Leistungen nach dem Fremd-
rentengesetz auf deutsche Staatsangehörige und 
deutsche Volkszugehörige, 

— bei der Anrechnung zurückgelegter Zeiten im 
Herkunftsland eine verstärkte Berücksichtigung, 
ob diese Zeiten auch im Bundesgebiet als anrech-
nungsfähige Versicherungszeiten entstanden wä-
ren, 

— Einbeziehung des deutsch-polnischen Abkom-
mens über Renten- und Unfa llversicherung aus 
dem Jahre 1975 in die Reformüberlegungen. 

3. Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung begrüßt die positive Stel-
lungnahme des Bundesrates und sichert eine sorg-
fältige Prüfung der Vorschläge und Anregungen 
im Rahmen der Konsensverhandlungen zu. 

IV. Anhörungen, Stellungnahmen 

1. Öffentliche Anhörungen 

Am 26. sowie am 28. April 1989 führte der Ausschuß 
für Arbeit und Sozialordnung eine öffentliche Anhö-
rung durch zu den Vorlagen in Drucksachen 11/4124, 
11/1401, 10/5332, 11/3735 und 11/4334. 

Der Themenkatalog umfaßte die Punkte: 

Reform im bestehenden System 
Bundeszuschuß — Beitragssatz — Rentenanpas-
sung 

III. Neuordnung der beitragsfreien und beitragsge-
minderten Zeiten 

IV. Ausbau familienbezogener Elemente 
V. Rente nach Mindesteinkommen 
VI. Flexibilisierung und Verlängerung der Lebens-

arbeitszeit 
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VII. Datenschutz. 

Am ersten Anhörungstag wurden die Punkte I bis III, 
am zweiten die Punkte IV bis VII behandelt. 

An beiden Anhörungstagen waren vertreten: 

Deutscher Gewerkschaftsbund 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
Christlicher Gewerkschaftsbund 
Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände 
Zentralverband des Deutschen Handwerks 
Deutscher Beamtenbund 
Union der Leitenden Angestellten 
Bundesverband der Selbständigen e.V. 
Reichsbund der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behin-
derten, Sozialrentner und Hinterbliebenen e.V. 
Verband der Kriegs- und Wehrdienstopfer, Behinder-
ten und Sozialrentner Deutschlands e.V. 
Deutscher Frauenrat 
Arbeitsgemeinschaft der Deutschen Familienorgani-
sationen 
Senioren-Schutz-Bund „Graue Panther" e.V 
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland 
Kommissariat der Deutschen Bischöfe 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege e.V. 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
Bundesknappschaft 
Gesamtverband der landwirtschaftlichen Alterskas-
sen 
Arbeitsgemeinschaft berufsständischer Versorgungs-
einrichtungen 
Sozialbeirat 
Bundesanstalt für Arbeit 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen 
Verband der Lebensversicherungsunternehmen e.V. 

Außerdem stand für die Beantwortung von Fragen der 
Bundesbeauftragte für den Datenschutz zur Verfü

-

gung. 

Am 26. April nahmen neben den Vertretern der Ver-
bände und Organisationen folgende Einzelsachver-
ständige an der Anhörung teil: 

Prof. Dr. Ute Gerhard, Universität Frankfu rt  
Prof. Dr. Walter Hanesch, Fachhochschule Nieder-
rhein 
Prof. Dr. Stephan Leibfried, Universität Bremen 
Prof. Dr. Bert  Rürup, Technische Hochschule Darm-
stadt 
Prof. Dr. Hans Peter Schneider, Universität Hanno-
ver 
Prof. Dr. Bertram Schulin, Universität Konstanz 

Der ebenfalls für den 26. April eingeladene, jedoch 
verhinderte Dr. Meinhard Miegel, Institut für Wi rt

-schafts- und Gesellschaftspolitik (IWG), nahm an der 
öffentlichen Anhörung am 28. Ap ril teil. 

Die schriftlichen und mündlichen Beiträge der Teil-
nehmer der öffentlichen Informationssitzungen sind 
in die Beratungen des Ausschusses miteinbezogen 
worden. Auf die stenographischen Protokolle der An-
hörungen (84. und 85. Sitzung des Ausschusses) sowie 
die als Ausschußdrucksachen verteilten Stellungnah

-

men der Verbände, Organisationen und Einzelsach-
verständigen wird Bezug genommen. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN beantrag-
ten in der 86. Sitzung des Ausschusses eine weitere 
öffentliche Anhörung mit der Begründung, diese 
werde notwendig aufgrund nicht geklärter Sachver-
halte im Zusammenhang mit den Regelungen zum 
Bundeszuschuß bzw. -beitrag, zu den Kindererzie-
hungszeiten, zur Verlängerung und Flexibilisierung 
der Lebensarbeitszeit, zur Rente nach Mindestein-
kommen und zur Grundsicherung, zur organisatori-
schen Neuordnung der Rentenversicherung sowie zur 
Harmonisierung der Alterssicherungssysteme. 

Zum Thema „Harmonisierung der Altersversorgung" 
stellten die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN den 
Antrag, daß der Ausschuß für Arbeit und Sozialord-
nung den Innenausschuß als federführenden Aus-
schuß bitte, eine gemeinsame Anhörung durchzufüh-
ren. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP lehnten diese Anträge ab. Es habe ausrei-
chend Gelegenheit bestanden, zu allen Themenkom-
plexen die Sachverständigen zu befragen. Außerdem 
seien drei weitere nichtöffentliche Anhörungen des 
Ausschusses geplant, die Gelegenheit böten, einzelne 
Fragestellungen zu vertiefen. Der Innenausschuß 
führe im übrigen eine öffentliche Anhörung zur Beam-
tenversorgung durch, an der jeder Abgeordnete teil-
nehmen könne. 

2. Nichtöffentliche Anhörungen 

Der Ausschuß für Arbeit und Sozialordnung beschloß 
in seiner Sitzung am 10. Mai 1989 (86. Sitzung), drei 
nichtöffentliche Anhörungen durchzuführen. 

Der ersten nichtöffentlichen Anhörung am 1. Juni 
1989 (88. Sitzung) zum Komplex „Rehabilitation" lag 
nachfolgender Themenkatalog zugrunde: 

— Anforderungen an die Rehabilitationsmaßnahmen 
der gesetzlichen Rentenversicherung vor dem Hin-
tergrund der Entwicklung der Erwerbs- und Be-
rufsunfähigkeit einschließlich der Sonderproble-
matik der Erwerbsquote Schwerbehinderter 

— Einbeziehung psychosozialer Hilfen in die medizi-
nische, berufliche und ergänzende Rehabilitation 

— Zusammenarbeit und Zuständigkeit der Rehabili-
tationsträger 

— Grundsatzfragen der Kodifikation der Rehabilita-
tion im Sozialgesetzbuch 

— persönliche Voraussetzungen — die „Erfolgspro-
gnose" als Voraussetzung für die Gewährung der 
Rehabilitationsleistung (§ 10) 

— versicherungsrechtliche Voraussetzung für die 
Gewährung von Leistungen zur Rehabi litation 
(§ 11) 

— Beschränkung der Leistungserbringung auf statio-
näre Einrichtungen (§ 15) 
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— Übergangsgeld bei Leistungen zur Rehabi litation 
(§§ 20 bis 27) 

— Begrenzung der Aufwendungen für sonstige Lei-
stungen (§§ 31, 215 Abs. 1 u. 2) 

— Zuzahlung bei medizinischen und anderen Lei-
stungen zur Rehabilita tion (§§ 30, 32) 

Vertreten waren: 
Bundesanstalt für Arbeit 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Kran-
kenkassen 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege e.V. 
Bundesverband der p rivaten Krankenanstalten 

Als Einzelsachverständige nahmen teil: 
Eugen Glombig 
Prof. Dr. Uwe Koch, Universität Freiburg 
Ulrich Witwer, Berufsförderungswerk Hamburg 

Die zweite nichtöffentliche Anhörung am 14. Juni 
1989 (89. Sitzung) hatte folgende Themenbereiche 
zum Gegenstand: 

a) Waisenrenten 

— altersmäßige Anspruchsvoraussetzungen (§ 48 
Abs. 4 und 5) 

— Berechnung der Vollwaisenrenten aus der 
höchsten Versichertenrente oder aus beiden 
Versichertenrenten (§ 65 Abs. 2 Nr. 3) 

— Berechnung des Zuschlags zu Waisenrenten 
ohne oder unter Berücksichtigung der Beitrags-
leistung des verstorbenen Versicherten (§ 77) 

— gleitende Einkommensanrechnung auf Wai-
senrenten (§ 96) 

b) Zusammentreffen von Renten und Leistungen aus 
der Unfallversicherung 

— Bestimmung des Grenzbetrages zur Vermei-
dung einer Übersicherung (§ 92 Abs. 2 und 3) 

— Differenzierungen entsprechend dem Grad der 
Erwerbsminderung beim Freibetrag (§ 92 
Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a) 

— besondere Auswirkungen der Neuregelung auf 
Hinterbliebenenrenten 

— Besonderheiten bei knappschaftlichen Renten-
teilen (§ 92 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 Buch-
stabe b) 

c) Renten an politisch Verfolgte 

— Leistungen des Gesetzes zur Regelung der Wie-
dergutmachung nationalsozialistischen Un-
rechts in der Sozialversicherung 

— Leistungen des Bundesentschädigungsgeset-
zes 

— Leistungen aus dem Härtefonds nach den Här-
terichtlinien 

d) Rentenleistungen an Beschäftigte in Werkstätten 
für Behinderte 

Vertreten waren: 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 

Bundesknappschaft 

Landesversicherungsanstalt Rheinprovinz 

Zentralrat der Juden in Deutschland 

Hauptverband der gewerblichen Beruf sgenossen-
schaften 

Als Einzelsachverständige nahmen teil: 

Otto Gnirs, 
Leitender Ministerialrat im Ministerium für Justiz, 
Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Ba-
den-Württemberg 

Gerhard Kraus, 
Ministerialrat im Bundesministerium der Finanzen 

Prof. Dr. Axel Azzola, 
Technische Hochschule Darmstadt 
Institut für Öffentliches Recht 

Dr. F. Reppenhagen, Rechtsanwalt 

Gegenstand der dritten nichtöffentlichen Anhörung 
am 21. Juni 1989 (92. Sitzung) waren die Themen-
bereiche: 

a) Geringfügigkeitsgrenze 

— Umfang der geringfügigen Beschäftigungen 
(Personenkreise, Wirtschaftsbereiche usw.) 

— Mißbrauch der bestehenden Regelungen und 
Verhinderungsmöglichkeiten 

— mögliche Änderungen und Auswirkungen auf 

aa) geringfügig Beschäftigte 

bb) Beschäftigungsunternehmen 

cc) einzelne Sozialleistungsträger 

— Erfordernis von Ausnahmeregelungen für be-
stimmte Bereiche und/oder besondere Situatio-
nen 

b) organisatorische Gliederungen 

— Unterscheidung zwischen Arbeitern, Ange-
stellten und Knappschaftsangehörigen in der 
Rentenversicherung 

— Möglichkeiten und Auswirkungen einer Neu-
gliederung 

— Erweiterung der Prüfung von Rentenversiche-
rungsträgern 

Vertreten waren: 
Deutscher Gewerkschaftsbund 
Deutsche Angestellten-Gewerkschaft 
Bundesverband der Selbständigen e.V. 
Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrts-
pflege e.V. 
Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
Bundesversicherungsanstalt für Angestellte 
Bundesknappschaft 
Bundesanstalt für Arbeit 
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Als Einzelsachverständige nahmen teil: 
Dr. Peter Köhler, Max-Planck-Institut für ausländi-
sches und internationales Sozialrecht 
Dr. Gerd Wagner, Wissenschaftszentrum Ber lin 

Die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen 
der Sachverständigen wurden in die Beratungen des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung miteinbe-
zogen. 

V. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse 

1. Zu den Gesetzentwürfen der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP sowie der 
Bundesregierung 
— Drucksachen 11/4124, 11/4452 — 

a) Innenausschuß 

Der Ausschuß empfahl in seiner Stellungnahme vom 
25. Oktober 1989 mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN, 
den Gesetzentwürfen zuzustimmen. 

b) Finanzausschuß 

Der Ausschuß schlug in seiner Stellungnahme vom 
25. Oktober 1989 mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN 
vor, dem Deutschen Bundestag die Annahme der Vor-
lagen zu empfehlen. 

c) Ausschuß für Wirtschaft 

Der Ausschuß schlug in seiner Stellungnahme vom 
18. Oktober 1989 mit Mehrheit bei einer Gegen-
stimme und einer Enthaltung vor, dem Deutschen 
Bundestag die Annahme der Gesetzentwürfe zu emp-
fehlen. 

d) Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit 

Der Ausschuß teilte in seiner Stellungnahme vom 
18. Oktober 1989 mit, der Entwurf werde mit den 
Stimmen der Antragsteller gegen die Stimmen der 
Fraktion DIE GRÜNEN gebilligt. Die Fraktion der SPD 
sehe jedoch noch einen Regelungsbedarf bei der An-
rechnung von Kindererziehungszeiten. 

e) Haushaltsausschuß 

Der Ausschuß teilte am 25. Oktober 1989 mit, daß er 
den gleichlautenden Gesetzentwürfen mit den Stim-
men der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und 
FDP sowie der Mehrheit der Stimmen der Mitglieder 
der Fraktion der SPD zugestimmt habe. Die Mitglie-
der der Fraktion DIE GRÜNEN sowie zwei Mitglieder 

der Fraktion der SPD hätten gegen die Vorlagen ge-
stimmt, drei Mitglieder der Fraktion der SPD hätten 
sich der Stimme enthalten. Den Bericht gemäß § 96 
GO werde er gesondert vorlegen. 

2. Zu dem Antrag der Abgeordneten Frau Unruh 
und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Sofortprogramm für eine Altersgrundsicherung 
— Drucksache 11/1401 — 

a) Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit 

Der Ausschuß empfahl in seiner Stellungnahme vom 
18. Oktober 1989 einmütig, den Antrag im Hinblick 
auf die Beschlüsse zum Rentenreformgesetz 1992 — 
Drucksache 11/4124 — und zum Beamtenversor-
gungsgesetz — Drucksache 11/5136 — für erledigt zu 
erklären. 

b) Haushaltsausschuß 

Der Ausschuß teilte in seiner Stellungnahme vom 
13. Januar 1989 mit, er habe den Antrag mit den Stim-
men der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP bei Abwesenheit der Mitglieder der 
Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

3. Zu dem Antrag der Abgeordneten 
Frau Beck-Oberdorf, Hoss, Frau Unruh 
und der Fraktion DIE GRÜNEN 

Zur Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer/Innen-
gruppen sowie erwerbstätiger und nichterwerbstä-
tiger Erziehender bei der Bewertung von Kinder-
erziehungszeiten in der Alterssicherung und zur 
Heraufsetzung der Bemessungsgrundlage von 
75 Prozent auf 100 Prozent des Durchschnittsein-
kommens in der Bundesrepublik Deutschland 
— Drucksache 11/4964 — 

a) Innenausschuß 

Der Ausschuß empfahl in seiner Stellungnahme vorn 
25. Oktober 1989 mit den Stimmen der Mitglieder der 
Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP gegen die 
Stimmen der Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN, 
den Antrag abzulehnen. 

b) Ausschuß für Jugend, Familie, Frauen und 
Gesundheit 

Der Ausschuß teilte am 18. Oktober 1989 mit, der 
Antrag sei gegen die Stimmen der Mitglieder der 
Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt worden, und zwar 
Nummern 1 und 2 mit der Mehrheit der Stimmen der 
Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
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FDP bei Stimmenthaltung der Mitglieder der Fraktion 
der SPD und Nummer 3 bei Stimmenthaltung einiger 
Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP. 

c) Haushaltsausschuß 

Der Ausschuß teilte in seiner Stellungnahme vom 
25. Oktober 1989 mit, er habe den Antrag mit den 
Stimmen der Mitglieder der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder 
der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. Dabei habe 
sich ein Mitglied der Fraktion der SPD der Stimme 
enthalten. 

4. Zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Gutachten des Sozialbeirats über eine Struktur-
reform zur längerfristigen finanziellen Konsolidie-
rung und systematischen Fortentwicklung der ge-
setzlichen Rentenversicherung im Rahmen der ge-
samten Alterssicherung 
— Drucksache 10/5332 — 

a) Finanzausschuß 

Der Ausschuß hat die Vorlage gemäß seiner Stellung-
nahme vom 25. Oktober 1989 zur Kenntnis genom-
men. 

b) Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten 

Der Ausschuß hatte den obigen Bericht bereits in sei-
ner Sitzung am 3. Dezember 1986 zur Kenntnis ge-
nommen und hielt gemäß Schreiben vom 9. Dezember 
1987 übereinstimmend an diesem Votum fest. 

c) Haushaltsausschuß 

Der Ausschuß teilte am 14. Oktober 1989 mit, er sehe 
von einer erneuten Beratung der Vorlage ab und be-
ziehe sich auf seine Stellungnahme vom 5. November 
1986, wonach er die Vorlage zur Kenntnis genommen 
habe. 

5. Zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Bericht der Bundesregierung über die gesetzlichen 
Rentenversicherungen, insbesondere über deren 
Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjahren, 
gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsversicherungs-
ordnung, § 50 des Angestelltenversicherungsge-
setzes und § 71 des Reichsknappschaftsgesetzes 
(Rentenanpassungsbericht 1988) 

Gutachten des Sozialbeirats zur Anpassung der 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 
1. Juli 1989 und zu den Vorausberechnungen der 

Bundesregierung über die Entwicklung der Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherung 
— Drucksache 11/3735 — 

Der  Ausschuß für Wirtschaft und der Haushaltsaus-
schuß haben die Vorlage am 15. März 1989 einstim-
mig bzw. einmütig zur Kenntnis genommen. 

6. Zu der Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Stellungnahme des Sozialbeirats zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung (Rentenreformgesetz 1992 — RRG 
1992) 
— Drucksache 11/4124 —
— Drucksache 11/4334 — 

Der  Innenausschuß, der Finanzausschuß, der Aus-
schuß für Wirtschaft und der Ausschuß für Jugend, 
Familie, Frauen und Gesundheit empfahlen die 
Kenntnisnahme der Vorlage. 

VI. Zu den Beratungen im Ausschuß 

1. Ziele der Reform der gesetzlichen 
Rentenversicherung 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erläuterten zu Beginn der Beratungen, daß 
die gesetzliche Rentenversicherung unter den Ein-
richtungen der sozialen Sicherung mit Abstand die 
bedeutendste sei, denn bei ihr sei der größte Teil der 
Bevölkerung versichert, entweder ständig als Arbeit-
nehmer oder zumindest zeitweise während des Wehr-
oder Zivildienstes oder einer Kindererziehung. Alle 
diese Menschen erwarteten aufgrund der während 
ihres Lebens erfolgten Beitragszahlung Rentenan-
wartschaften, die später einmal die Grundlage ihres 
Lebensunterhalts bilden sollten. So beziehe etwa ein 
Fünftel der Bevölkerung Rentenleistungen, und unter 
Einschluß der Angehörigen der Rentenbezieher sei 
der von Rentenleistungen abhängige Bevölkerungs-
anteil noch größer. Da der Rentenbezug meistens 
während der letzten Lebensphase erfolge, sei die 
langfristige Sicherung der Renten für die darauf ange-
wiesenen Menschen von besonderer Bedeutung. 

Ökonomische, demographische und soziale Entwick-
lungen und Veränderungen wirkten sich auf das 
große und langfristig angelegte System der Renten-
versicherung in besonderem Maße aus und erforder-
ten eine Anpassung dieses Systems, soweit es nicht 
automatisch richtig darauf reagiere. 

Auf kurz- und mittelfristige Entwicklungen und Ver-
änderungen könne zwar durch gesetzliche Einzel-
maßnahmen reagiert werden. Da diese jedoch häufig 
in ihrer Ausgestaltung nicht unumstritten seien, führ-
ten sie zu einer Beunruhigung eines Teils der Versi-
cherten und Rentenbezieher. Bei der Festlegung von 
Maßnahmen zur Anpassung der Rentenversicherung 
an langfristige Entwicklungen und Veränderungen 
bereite es besondere Schwierigkeiten, den richtigen 
Zeitpunkt und die ausreichend flexiblen Maßnahmen 
zu finden. Je später jedoch die Anpassung der Ren- 
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tenversicherung an langfristige Entwicklungen er-
folge, desto kurzfristiger müßten sie in ihrer Wirkung 
ausgestaltet werden und desto belastender wirkten 
sie sich für die Betroffenen aus. Wenn die erforderli-
chen Maßnahmen nicht rechtzeitig erfolgten, bestehe 
auch die Gefahr, daß sie mehr auf ihre kurzfristigen 
und nicht auf ihre langfristigen Auswirkungen hin 
ausgestaltet würden, so daß sie bald wieder korrigiert 
werden müßten und dadurch das Vertrauen der Ver-
sicherten und Rentner auf die Erfüllung ihrer erwor-
benen Rentenanwartschaften immer wieder minder-
ten. 

Der Ausschuß hat sich mit den teils absehbaren und 
teils nur möglichen ökonomischen, demographischen 
und sozialen Veränderungen und dem sich daraus 
ergebenden Anpassungsbedarf eingehend befaßt. 
Unter Berücksichtigung aller Unwägbarkeiten — z. B. 
der unerwarteten Entwicklung hinsichtlich der Zu-
wanderung meist jüngerer Personen aus der DDR und 
Osteuropa — waren die Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP der Auffassung, daß die für 
den Gesetzentwurf und die Beratungen erstellten Mo-
dellrechnungen zumindest für die nächsten zwei 
Jahrzehnte Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigten, 
auf die das Rentenversicherungssystem rechtzeitig 
eingestellt werden müsse. So zeigten die Modellrech-
nungen auf, daß bis zum Jahre 2010 der Beitragssatz 
ohne Anpassungsmaßnahmen von 18,7 auf etwa 24,8 
v. H. steigen und der Bundeszuschuß von etwa 18 auf 
14,3 v. H. der Rentenausgaben einschließlich der Lei-
stungen für Kindererziehung sinken könnte. Vor die-
sem Hintergrund waren sich die Mitglieder der Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und FDP einig, daß recht-
zeitig und damit in dieser Legislaturperiode längerfri-
stige Anpassungsmaßnahmen der Rentenversiche-
rung an die möglichen Entwicklungen und Verände-
rungen erfolgen müßten. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erinnerten daran, daß an der Rentenversi-
cherung bei den Einnahmen vor allem die Beitrags-
zahler sowie der Bund mit seinem Zuschuß und bei 
den Ausgaben hauptsächlich die Rentenbezieher mit 
ihren Renten beteiligt seien. Daher solle sich die Re-
form am Grundsatz der sozial ausgewogenen Lasten-
verteilung auf Rentner, Beitragszahler und den Staat 
orientieren. Die möglichen Entwicklungen und Ver-
änderungen stellten sich bereits für die nächsten zwei 
Jahrzehnte so dar, daß es nach ihrer gemeinsamen 
Auffassung weder sozialpolitisch angemessen noch 
akzeptabel erscheine, wenn nur einer der Beteiligten 
die kommenden Lasten alleine tragen müßte. 

Durch die vorgesehene Anpassung der Renten, die 
sich nicht mehr nur nach der Entwicklung der Brutto-
löhne, sondern auch unter Berücksichtigung der Bela-
stungsveränderungen bei Steuern und Beiträgen voll-
ziehen solle, werde gewährleistet, daß sich ergebende 
Lasten insoweit gemeinsam von Beitragszahlern und 
Rentenbeziehern getragen würden. Die aus dem 
Grundsatz der gleichgewichtigen Entwicklung von 
verfügbaren Löhnen und Renten sich ergebende Sta-
bilisierung des Netto-Rentenniveaus sei als richtig an-
zusehen, weil weder den Beitragszahlern noch den 
Rentnern eine ständige Absenkung ihres Netto-Ein-
kommensniveaus zumutbar wäre. 

Im Hinblick auf die langfristigen Entwicklungen wäre 
es auch nicht vertretbar, wenn der Anteil des Bundes-
zuschusses an den Rentenausgaben ständig weiter 
sinke, weil sich dessen Höhe bisher nur nach der Ent-
wicklung der Bruttolöhne und nicht nach anderen 
Änderungen richte. Durch die vorgesehene zusätzli-
che Anbindung des Bundeszuschusses an Verände-
rungen des Beitragssatzes werde insbesondere ge-
währleistet, daß auch der Bund sich an den Lasten der 
demographischen Entwicklung beteilige. 

Durch die rechtzeitige Anpassung der Rentenversi-
cherung an ökonomische, demographische und so- 
ziale Entwicklungen und Veränderungen werde die 
Sicherheit der Renten, die für Rentenbezieher und 
langjährige Beitragszahler von hoher Bedeutung sei, 
gestärkt. Das gelte gleichermaßen für die vorgese-
hene gemeinsame Lastentragung durch Beitragszah-
ler, Bund und Rentenbezieher wie auch für die Über-
einstimmung in den Hauptzielen der drei Fraktionen, 
die den Gesetzentwurf gemeinsam eingebracht hät-
ten und auch im Ausschuß zu gemeinsamen Beschlüs-
sen gekommen seien. Dem Aspekt der Rentensicher-
heit sei im Interesse des überwiegenden Teils der 
Bevölkerung eine so hohe Bedeutung zuzumessen, 
daß man trotz unterschiedlicher Auffassungen über 
die Ausgestaltung der Rentenversicherung in Einzel-
punkten und deren weitere Anpassung an geänderte 
Bedingungen eine gemeinsame Verantwortung des 
Gesetzgebers für vorrangig gegenüber anderen Über-
legungen halte. Unterschiedliche Auffassungen in 
Einzelpunkten rechtfertigten nicht, daß das Vertrauen 
der Beitragszahler und Rentner in ihre Rentenansprü-
che bzw. Renten beeinträchtigt werde. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU wiesen 
darauf hin, daß durch die Rentenreform 1957 neue 
Wege in der Alterssicherung beschritten worden 
seien, die für die gesamte weitere Sozialpolitik prä-
gend gewesen seien. Dies betreffe vor allem das Prin-
zip der individuellen, lohn- und beitragsbezogenen 
Rente und das Prinzip einer dynamischen Rente mit 
dem Ziel der Lebensstandardsicherung. Durch die 
Rentenreform 1957 seien die Generationen neu mit-
einander verbunden worden, und die ältere, auf Rente 
angewiesene Generation werde nicht mehr in das ge-
sellschaftliche Abseits gedrängt. Die Erhaltung dieser 
Prinzipien habe für die Fraktion der CDU/CSU sehr 
hohe Bedeutung, und sie lehne weiterhin alle Versu-
che ab, im wesentlichen zu Einheitsrenten zu gelan-
gen oder das Rentenniveau so abzusenken, daß es nur 
noch eine Grundsicherung biete. Das bewährte Ren-
tensystem habe auch in der Bevölkerung großes Anse-
hen und hohe Akzeptanz gefunden. In den Parteien 
der CDU und der CSU seien im Jahre 1988 die Prin-
zipien und die Eckpunkte der anstehenden Rentenre-
form eingehend diskutiert worden, und es habe dazu 
auch entsprechende Beschlüsse gegeben. Dabei habe 
der weitere Ausbau der familienbezogenen Elemente 
in der Rentenversicherung, insbesondere die Ausdeh-
nung der Anerkennung der Kindererziehung von ei-
nem auf drei Jahre, eine besondere Rolle gespielt. Da 
diesen Beschlüssen durch den vorliegenden Gesetz-
entwurf voll Rechnung getragen werde, bestehe für 
die Fraktion der CDU/CSU keine Notwendigkeit, auf 
unterschiedliche Auffassungen zu den Prinzipien oder 
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den Eckpunkten einzugehen oder auf weiterrei-
chende Überlegungen besonders hinzuweisen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD begründeten ihre 
Beteiligung an der gemeinsamen Einbringung des 
Gesetzentwurfs mit der Notwendigkeit, die gesetzli-
che Rentenversicherung angesichts künftiger demo-
graphischer Belastungen dauerhaft finanziell zu stabi-
lisieren und die dabei unvermeidbaren Lasten sozial 
ausgewogen auf Beitragszahler, Rentner und den 
Staat zu verteilen. Dies sei mit dem vorliegenden 
Kompromiß weitgehend gelungen und zeige sich 
nicht zuletzt daran, daß der Gesetzentwurf in vielen 
Punkten — z. B. bei der Rentenanpassungsformel, der 
Dynamisierung des Bundeszuschusses, dem flexiblen 
Beitragssatz, dem automatischen Regelmechanismus 
sowie bei der Fortführung der Rente nach Mindestein-
kommen — den Rentenreform-Gesetzentwurf wieder 
aufgreife, den die Fraktion der SPD im Jahre 1984 im 
Deutschen Bundestag eingebracht habe. 

Zu kritisieren sei, daß man sich im Rahmen der Kon-
sensverhandlungen nicht auf eine addi tive Anrech-
nung der Kindererziehungszeiten habe einigen kön-
nen. Ein Kompromiß wäre vor allem unter verteilungs-
politischen Gesichtspunkten notwendig und wün-
schenswert gewesen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD betonten weiter, 
daß sie in einem die Parteigrenzen übergreifenden 
Konsens eine notwendige politische Vorbedingung 
für eine Rentenreform sähen, deren Ziel es sei, Ver-
läßlichkeit und Vertrauen in die Generationensolida-
rität wiederherzustellen. Alle Beteiligten müßten sich 
darauf einrichten können, daß die jetzt gefundenen 
Regelungen nicht nach jeder Bundestagswahl erneut 
in Frage gestellt würden. Zum Beispiel könne der 
neue Regelmechanismus, der die Disposi tion über 
Rentenanpassung, Beitragssatz und Bundeszuschuß 
künftig der Tagespolitik entziehen solle, nur tragfähig 
sein, wenn die jetzt getroffene Entscheidung des Ge-
setzgebers auch den möglichen Wechsel politischer 
Mehrheiten überdauere. Insofern sehe die Fraktion 
der SPD im Konsens als solchem ein wich tiges Ele-
ment der Konsolidierung der Alterssicherung. Sie 
werde sich deshalb auch nach Verabschiedung des 
Gesetzentwurfs politisch an das Konsensergebnis ge-
bunden fühlen. 

Dessenungeachtet sei mit dem vorliegenden Gesetz-
entwurf die Aufgabe einer umfassenden Strukturre-
form der Alterssicherung nur teilweise erfüllt. Wich-
tige Teilelemente stünden noch aus. Das in der Bun-
desrepublik Deutschland historisch gewachsene Sy-
stem der lohnbezogenen Lebensstandardsicherung 
sei erhaltenswert und auch — trotz wachsender Al-
terslast — anpassungsfähig; insofern sei aus der Sicht 
der Fraktion der SPD ein völliger Systemwechsel we-
der notwendig noch erstrebenswert; er sei auch prak-
tisch nicht durchführbar. Jedoch seien über die ren-
tenversicherungsinterne Konsolidierung hinaus 
strukturverändernde Reformen notwendig, ohne daß 
dadurch die jetzt zur Diskussion stehende Teilreform 
innerhalb des bestehenden Systems in Frage gestellt 
werden sollte. 

Mit dem parallel zu beratenden Gesetzentwurf zur 
Reform der Beamtenversorgung, der einen Einstieg in 

die notwendige Harmonisierung der Alterssiche-
rungssysteme b ringe, sei im übrigen bereits ein erster 
Schritt gemacht, der über den institutionellen Rahmen 
und die herkömmliche Struktur der gesetzlichen Ren-
tenversicherung hinausführe. Weitere Schritte müß-
ten jedoch folgen. Dazu gehörten vor allem die kon-
sequente Abschaffung der Altersarmut durch Einfüh-
rung einer ergänzenden, steuerfinanzierten sozialen 
Grundsicherung, die Ausdehnung der Rentenversi-
cherungspflicht auf alle Erwerbstätigen einschließlich 
der Lösung des Problems der sog. „geringfügig Be-
schäftigten", die Anrechnung von Pflegezeiten als 
Beitragszeiten und die Verbreiterung der Finanzie-
rungsgrundlage der Rentenversicherung durch Ein-
führung eines Wertschöpfungsbeitrages. Gesondert 
sei die Reform der Alterssicherung der Frauen mit 
dem Ziel der Schaffung eigenständiger Versorgungs-
ansprüche in Angriff zu nehmen. 

Vor dem Hintergrund der sich abzeichnenden demo-
graphischen Entwicklung, den daraus resultierenden 
Belastungen für die gesetzliche Rentenversicherung, 
aber auch die gesamte Volkswirtschaft, und der Be-
deutung dieses Alterssicherungssystems für die 
Mehrheit der Bevölkerung war es nach Auffassung 
der Mitglieder der Fraktion der FDP geboten, jetzt die 
entscheidenden Weichenstellungen für eine — sozial-
politisch vertretbare — finanzielle Stabilisierung der 
Rentenversicherung vorzunehmen. Es sei das Ziel der 
Mitglieder der Fraktion der FDP gewesen, durch ei-
nen möglichst breiten Konsens im Deutschen Bundes-
tag die Akzeptanz der Bevölkerung gegenüber dem 
System der beitragsfinanzierten Rentenversicherung 
— ohne die diese nicht lebensfähig sei — zu stärken. 
Der gefundene Kompromiß trage diesen Zielen Rech-
nung und verwirkliche zahlreiche Forde rungen der 
Fraktion der FDP, die diese seit langem erhoben habe. 
Beispielhaft seien erwähnt die Netto-Rentenanpas-
sung, die Verbesserungen beim Bundeszuschuß, die 
Ausdehnung der Kindererziehungszeiten auf drei 
Jahre, die Einführung einer Teilrente, die notwendige 
Anhebung vorgezogener Altersgrenzen und die künf-
tige Parallelität von Beitrags- und Rentenleistungen 
beim Bezug von Lohnersatzleistungen. Auch die vor-
gesehenen Änderungen im Zusammenhang mit der 
Eingliederung von Aus- und Übersiedlern trügen zur 
Akzeptanz in der Bevölkerung bei. 

Auch wenn im Rahmen des gemeinsam vereinbarten 
Kompromisses sich nicht alle weitergehenden Vor-
stellungen der Fraktion der FDP hätten realisieren las-
sen, sei der gefundene Konsens eine geeignete Basis 
zum Erhalt des beitrags- und leistungsbezogenen Sy-
stems der Rentenversicherung. Zu bedauern sei aller-
dings nachdrücklich, daß es sich nicht habe durchset-
zen lassen, daß Kindererziehungszeiten auch bei 
gleichzeitiger Berufstätigkeit oder freiwilliger Bei-
tragsleistung voll rentenwirksam angerechnet wür-
den; eine solche Regelung sei gerade im Hinblick auf 
die erwünschte Zunahme der Frauenerwerbsbeteili-
gung erforderlich. 

Längerfristig müsse man auch Überlegungen darüber 
anstellen, ob und ggf. wie eine „eigenständige Siche-
rung" der Frau zu erreichen sei. Ebenso bedürfe das 
Recht der Erwerbsunfähigkeitsrenten einer grundle-
genden Überprüfung. Im Hinblick auf die sich än- 
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dernde Altersstruktur der Bevölkerung sei es weiter-
hin erforderlich, die derzeit festzustellende Stagna-
tion im Bereich der freiwilligen betrieblichen Alters-
versorgung abzubauen und zugleich die Anreize für 
die Eigenvorsorge zu verstärken. 

Erhebliche Bedenken bestünden gegen Forderungen 
zur Einführung einer Wertschöpfungsabgabe und ge-
genüber Vorstellungen, die auf ein Grundrentensy-
stem bzw. eine bedarfsorientierte Grundsicherung ab-
zielten. 

Mit dem Sozialbeirat stimme man überein, daß es ei-
ner ständigen und sorgfältigen Beobachtung bedürfe, 
inwieweit in Zukunft weitere Änderungen in der Ren-
tenversicherung erforderlich seien. Dabei betonten 
die Mitglieder der Fraktion der FDP, daß das System 
der beitragsfinanzierten Rentenversicherung sich in 
der Vergangenheit bewährt habe und sie darauf ver-
trauten, daß dieses System — auch künftig — an die 
sich ändernden ökonomischen, demographischen 
und gesellschaftlichen Bedingungen adäquat ange-
paßt werden könne. 

Wie die anderen Fraktionen gingen die Mitglieder der 
Fraktion DIE GRÜNEN ebenfalls von der Notwendig-
keit einer Reform der Alterssicherungssysteme aus. 
Im Gegensatz zu den Parteien des Rentenkonsens 
hielten sie jedoch eine g rundlegende Strukturreform 
für erforderlich. Das Prinzip der beitrags- und lohnbe-
zogenen Rente sei nicht geeignet, den heutigen und 
zukünftigen sozialen Herausforderungen gerecht zu 
werden. Die Norm einer durchgängigen männlichen 
Erwerbsbiographie sei mittlerweile selbst für Männer 
in Frage gestellt; Frauenbiographien verliefen ohne-
hin in den meisten Fällen anders. Ihre Absicherung 
über die Familie — über die vom Ehemann abgeleitete 
Rente — sei unzureichend und den brüchig geworde-
nen Familienverhältnissen nicht mehr angemessen. 

Das vorhandene Rentenversicherungssystem verhin-
dere darum Armut im Alter nicht. Allein hunderttau-
sende alter Frauen befänden sich unter der schon 
niedrig angesetzten Sozialhilfeschwelle, wenigstens 
die Hälfte davon schäme sich, Sozialhilfe in Anspruch 
zu nehmen, u. a. weildann die erwachsenen Kinder in 
Regreß genommen würden. Diese Altersarmut werde 
durch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt, insbe-
sondere die Zunahme von Teilzeitarbeit und unge-
schützten Beschäftigungsverhältnissen sowie Lang-
zeitarbeitslosigkeit, auf Dauer eher zunehmen als zu-
rückgehen. Darauf müsse eine sozial verpflichtete Po-
litik der Alterssicherung Antworten finden. 

Außerdem gebe es große Gruppen, wie die Beamten 
und die Selbständigen, die außerhalb der solidari-
schen Alterssicherung der gesetzlichen Rentenversi-
cherung ständen und etwa in Gestalt der Beamtenver-
sorgung über ein gesondertes, privilegiertes Alterssi-
cherungssystem verfügten. Wegen der unterschiedli-
chen Besteuerung habe das z. B. zur Folge, daß der 
sowieso unverantwortbar große Abstand zwischen 
Renten und Pensionen als Resultat der Steuerreform 
weiter anwachse. Im Hinblick auf das Gleichheitsge-
bot könne dieser Zustand aber nicht dauerhaft hinge-
nommen werden. 

Aufgrund dieser Verhältnisse trete man für ein neues 
Alterssicherungssystem ein. A llen Personen müßte im 

Alter eine existenzsichernde, durch Steuern finan-
zierte Grundrente gewährt werden. Darauf aufbau-
end solle eine beitragsfinanzierte, gesetzliche Rente 
die heutige gesetzliche Rentenversicherung weiter-
führen, mit Versicherungspflicht der ganzen Bevölke-
rung und Beitragssplitting bei Eheleuten. Allen Perso-
nen mit noch weitergehenden Sicherungsansprüchen 
stehe es darüber hinaus frei, eine zusätzliche p rivate 
Versicherung für das Alter abzuschließen. 

Von dieser Grundposition ausgehend bestritten die 
Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN die von den 
anderen Fraktionen vorgebrachte demographische 
Begründung für die Notwendigkeit einer Rentenre-
form. Unterstellt, die vorgelegten Berechnungen 
seien richtig, würden die eigentlichen demographi-
schen Belastungen erst nach dem Jahre 2010 eintre-
ten. Welche sozialen, wirtschaftlichen und nicht zu-
letzt ökologischen Bedingungen dann vorhanden 
seien und welcher Handlungsbedarf dadurch hervor-
gerufen würde, könne heute noch nicht mit genügen-
der Sicherheit vorausgesagt werden. Die bis dahin 
vorausberechneten Defizite in der Rentenversiche-
rung seien aber entscheidend durch die andauernde 
Massenarbeitslosigkeit, eine geringe Frauenerwerbs

-q

uote und den fortgesetzten Rückzug des Bundes aus 
der Rentenfinanzierung bedingt. Hier müsse zunächst 
der Hebel angesetzt werden, und erst unter dieser 
Voraussetzung sei sinnvoll zu diskutieren, welche 
Konsequenzen die Veränderung des Altersaufbaus in 
der Bundesrepublik Deutschland erfordern würde. 

Von falschen Voraussetzungen ausgehend, ziele die 
von den übrigen Fraktionen und der Bundesregierung 
vorgenommene Rentenreform dem Wesen nach in 
eine falsche Richtung. Anstelle einer Strukturreform 
erfolge eine bloße Spar- und Anpassungsreform, die 
das entscheidende Ziel der Beseitigung von Alters-
armut gar nicht erst versuche zu erreichen. 

Damit werde faktisch gleichzeitig von der Rente als 
„Lebensstandardsicherung" Abschied genommen. 
Noch 1983 habe die von der Bundesregierung einge-
setzte Sachverständigenkommission „Alterssiche-
rungssysteme" zur Lebensstandardsicherung eine 
Rente von 70 bis 90 v. H. des vorherigen Nettoeinkom-
mens nach 40 bis 50 Erwerbsjahren für notwendig 
erachtet. Statt dessen würden nunmehr bis 1992 das 
Nettorentenniveau um wenigstens 2 v. H, gesenkt, die 
Lebensarbeitszeit durch die Rentenreform ausgewei-
tet und eine Erwerbszeit von 45 statt 40 Jahren zum 
Standard erklärt. Wenn aber selbst nach den Zahlen 
der Bundesregierung das Netto-Rentenniveau einer 
Standardrente nach 45 Versicherungsjahren im Jahre 
1992 lediglich bei 70 % liege, könne von einer Siche-
rung des Lebensstandards keine Rede sein. Darum sei 
auch die zum Kernstück der Reform erklärte Netto-
Anpassungsformel zurückzuweisen, weil damit nur 
das unzureichende Rentenniveau beibehalten und 
stabilisiert werde. 

Da es derzeit keine parlamentarische Mehrheit für 
den von der Fraktion die GRÜNEN anvisierten grund-
legenden Umbau des Alterssicherungssystems gebe, 
schlage man mit Blick auf dieses Fernziel Maßnahmen 
vor, die sich auf die vorliegende gesetzliche Renten-
versicherung bezögen und diese an entscheidenden 
Punkten weiterentwickeln sollten. Die wich tigste For- 
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derung dabei stelle die Einführung einer bedarfs-
orientierten Grundsicherung dar, die allen bedürfti-
gen Personen im Alter gewährt und vom Bund finan-
ziert werden müsse. Das sei die entscheidende Ant-
wort  auf die zunehmende Flexibilisierung der Lebens- 
und Arbeitsverhältnisse, weil der „Vorzeigerentner" 
mit 40- bis 45jähriger ununterbrochener Berufstätig-
keit als männlicher Facharbeiter immer weniger als 
Regelfall und Maßstab genommen werden könne. Die 
Finanzierung dieser Grundsicherung müsse durch 
eine Aufstockung des Bundeszuschusses auf 25 v. H. 
der Rentenausgaben gewährleistet werden. 

Um insbesondere die Alterssicherung von Frauen zu 
verbessern, sollten außerdem ein Beitragssplitting in 
der Ehe eingeführt werden und eine verbesserte An-
rechnung von Kindererziehungs- sowie Pflegezeiten 
erfolgen. 

Daneben müsse eine konsequente Vereinheitlichung 
der Alterssicherungsstrukturen betrieben werden, so 
durch die Harmonisierung der Beamtenversorgung, 
insbesondere durch die Einführung eigener Pensions-
beiträge sowie die gleiche Besteuerung von Renten 
und Pensionen, weiterhin durch die Ausdehnung der 
Versicherungspflicht auf die Selbständigen und letzt-
lich durch die organisatorische Zusammenführung 
und regionale Gliederung der ge trennten Rentenver-
sicherung von Angestellten, Arbeitern und Knapp-
schaftsangehörigen. 

Im übrigen müsse die Rentenreform zum Anlaß ge-
nommen werden, auf dem Gebiet der Wiedergutma-
chung bisherige Lücken zu beseitigen, bevor es zu 
spät sei. Das betreffe u. a. die rentenrechtliche Aner-
kennung von Zeiten der Zwangsarbeit unter dem Na-
tionalsozialismus. 

2. Schwerpunkte des Gesetzentwurfs 

a) Bundeszuschuß, Beitragssatz und 
Rentenanpassung sowie deren 
Selbstregulierungsmechanismus 

— Bundeszuschuß 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP wiesen darauf hin, mit der neuen Fortschrei-
bung des Bundeszuschusses, die sich künftig nicht 
mehr nur nach der Entwicklung der Bruttoverdienste, 
sondern auch nach der des Beitragssatzes richte, 
werde erreicht, daß der Bundeszuschuß im Verhältnis 
zu den Rentenausgaben mittelfristig nicht mehr ab-
sinke, vielmehr langfristig als Folge der demographi-
schen Entwicklung sogar steigen werde. Die Aufstok-
kung des Bundeszuschusses um 300 Mio. DM im 
Jahre 1990 und 2,3 Mrd. DM im Jahre 1991 vor Ein-
setzen des neuen Fortschreibungsverfahrens werde 
dazu führen, daß das neue Fortschreibungsverfahren 
auf einem höheren Niveau einsetze. Mittelfristig sta-
bilisiere sich der Anteil des Bundeszuschusses unter 
Einschluß der Leistungen nach dem HEZG und KLG 
— voraussichtlich 4,8 Mrd. DM — , die dem Bundeszu-
schuß in pauschalierter Form zugeschlagen würden, 
bei ungefähr 19,2 v. H. der Rentenausgaben. Die dem 
Bundeszuschuß zugeschlagenen pauschalierten Auf

-

wendungen für die Anerkennung von Kindererzie-
hungszeiten würden Berechnungen zufolge bis in das 
Jahr 2030 hinein ausreichen, um diese Leistungen 
abzudecken. Nach diesen Berechnungen werde der 
im Bundeszuschuß enthaltene Anteil im Jahre 2010 
rund 2 Mrd. DM über den Aufwendungen für Kinder-
erziehungszeiten liegen, und diese Überdeckung 
werde in den nächsten Jahren sogar noch weiter an-
steigen. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN führten an, 
daß der Anteil versicherungsfremder Leistungen auf 
der Basis verschiedener Begriffsabgrenzungen mit 25 
bis 35 v. H. der Gesamtausgaben veranschlagt werde. 
1957 habe der Bund 31,8 v. H. der Rentenausgaben 
der gesetzlichen Rentenversicherung ge tragen. Das 
heutige Niveau von nur 17,1 v. H. sei bei weitem zu 
niedrig, um die Aufwendungen für versicherungs-
fremde Leistungen abzudecken. Man beantrage da-
her, den Anteil des Bundeszuschusses auf 25 v. H. der 
Rentenausgaben aufzustocken, also von 33,7 Mrd. 
DM auf 47,3 Mrd. DM zu erhöhen. In diesem Be trag 
seien die Aufwendungen für eine bedarfsorientierte 
Grundsicherung enthalten. 

Die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Aufgaben 
bzw. versicherungsfremder Leistungen dürfe man aus 
verteilungspolitischen Gründen nicht allein den versi-
cherungspflichtig Beschäftigten überantworten. Hier 
seien auch andere Gruppen der Gesellschaft, z. B. 
Selbständige und Beamte, zu beteiligen. Die regres-
sive Belastung der Versicherungspflichtigen infolge 
der Beitragssatzgestaltung und Berücksichtigung der 
Beitragsbemessungsgrenze sei unbestri tten. Auch 
dies lege die Finanzierung versicherungsfremder Lei-
stungen aus Steuermitteln — eine weniger regressive 
Belastungsverteilung do rt  unterstellt — nahe. Nur 
eine in diesem Sinne ausreichende Erhöhung des 
Bundeszuschusses gewährleiste, daß künftige Bela-
stungen ausgewogen auf Rentner, Beitragszahler und 
Bund verteilt würden. Auf der Basis der im Gesetzent-
wurf vorgesehenen Erhöhung würden von den zu er-
wartenden Belastungen fast die Hälfte durch die Bei-
tragszahler ge tragen, ein Drittel durch die Rentner 
und nur ein Siebtel durch den Bund. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP wiesen darauf hin, daß wegen der Unschärfe 
des Begriffs „Versicherungsfremde Leistungen" dar-
aus kein Ansatzpunkt für die Höhe des Bundeszu-
schusses gewonnen werden könne und die versiche-
rungsfremden Leistungen langfristig abnähmen. Bei 
der Frage der ausgewogenen Lastenverteilung könne 
man nicht schematisch vorgehen, sondern müsse die 
unterschiedlichen Anteile an der Lastentragung be-
rücksichtigen. Es sei zu bedenken, daß ein bestimmter 
Prozentsatz des Bundeszuschusses sich nicht sozial-
versicherungssystematisch begründen lasse und die 
Entscheidung über das Einstiegsniveau unter Berück-
sichtigung aller politisch erheblichen Gesichtspunkte 
fallen müsse. Wenn der Bundeszuschußanteil drei 
Prozentpunkte höher wäre, bedeute die damit ver-
bundene Entlastung der Beitragszahler um einen hal-
ben Prozentpunkt beim Beitragssatz eine höhere Be-
lastung der Steuerzahler. 
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— Beitragssatz 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen in der gesetzlichen Festlegung der 
Modalitäten für die Beitragssatzentwicklung einen er-
heblichen Vorteil gegenüber dem geltenden Recht. 
Danach werde der Beitragssatz künftig jährlich durch 
Rechtsverordnung festgesetzt und so bemessen, daß 
Beitragseinnahmen und Bundeszuschuß die Ausga-
ben deckten und eine Schwankungsreserve von einer 
Monatsausgabe verbleibe. Abweichend vom Gesetz-
entwurf, den Bedenken der Rentenversicherungsträ-
ger folgend, wurde beschlossen, daß bei der Schwan-
kungsreserve von einer Monatsausgabe nur auf die 
liquiden Mittel abgestellt wird (§ 153). 

— Rentenanpassung 

Die Mitglieder der CDU/CSU, SPD und FDP hoben 
hervor, daß sich die Belastung der Arbeitnehmer mit 
Abgaben von 14 v. H. (1957) auf 33 v. H. (1987) erhöht 
habe. Da die Renten jedoch — abgesehen vom 1983 
eingeführten Krankenversicherungsbeitrag — frei 
von Sozialabgaben und wegen der anwendbaren 
Freibeträge und Pauschalen in der Regel auch mit 
Steuern nicht belastet seien, soweit nicht erhebliche 
andere steuerpflichtige Einkünfte zuflössen, habe die 
bruttolohnbezogene Rentenanpassung zu einem — 
verglichen mit den Nettoeinkommenszuwächsen der 
Arbeitnehmer — stärkeren Anstieg der Renten ge-
führt. Dies sei wegen der erheblich gestiegenen Bela-
stungen und der demographischen Entwicklung nicht 
mehr länger vertretbar. Daher müsse man zu einer 
gleichgewichtigen Entwicklung der verfügbaren Ar-
beitsverdienste und der Renten kommen. Die vorge-
schlagene Rentenanpassungsformel erreiche dieses 
Ziel. Höhere Abgabenbelastungen der Erwerbstäti-
gen minderten, niedrigere erhöhten in Zukunft den 
Anpassungssatz der Renten. Es sei dafür Sorge getra-
gen, daß eine steigende Abgabenbelastung der Rent-
ner, z. B. durch die Krankenversicherungsbeiträge, 
bei der Rentenanpassung berücksichtigt werde. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN wandten 
ein, daß die Sachverständigenkommission „Alterssi-
cherungssysteme" zur Gewährleistung eines alters-
gemäßen Lebensstandards bei 40 bis 45 Versiche-
rungsjahren ein Netto-Eckrenten-Niveau zwischen 70 
und 90 v. H. für notwendig erachte. Das Rentenre-
formgesetz 1992 werde dagegen dazu führen, daß es 
mit 40 Versicherungsjahren bei 63 v. H. liege; erst mit 
45 Versicherungsjahren bewege es sich am unteren 
Rand der zitierten Marge. Da dieses Netto-Eckrenten-
Niveau im übrigen auf längere Zeit festgeschrieben 
werde, verhindere man, daß ein bef riedigendes 
Netto-Eckrenten-Niveau erreicht werden könne. Au-
ßerdem müsse darauf hingewiesen werden, daß das 
Nettoniveau der Standardeckrente nach 45 Versiche-
rungsjahren heute bei 72,5 v. H. liege. Das Netto-Eck-
renten-Niveau werde bis 1991 auf unter 71 v. H. sin-
ken und dann erst auf diesem niedrigen Niveau stabi-
lisiert. 

Das fraktionslose Mitglied des Ausschusses für Arbeit 
und Sozialordnung, Abg. Frau Unruh, forde rte ein 

Ausgleichs- und Weihnachtsgeld für Rentnerinnen 
und Rentner in der Arbeiter- und in der Angestellten-
rentenversicherung. Sie gehe davon aus, daß ausrei-
chend finanzielle Mittel zur Verfügung ständen, um 
im Interesse einer Lebensstandardsicherung der Rent-
ner für das Jahr 1989 rückwirkend die Renten in der 
Arbeiter- und in der Angestelltenrentenversicherung 
um 1 v. H. zu erhöhen und zusätzlich ab 1989 ein 
Weihnachtsgeld in beiden Versicherungszweigen 
einzuführen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erinnerten daran, daß es ein vorrangiges Ziel 
des Rentenreformgesetzes 1992 sei, die gesetzliche 
Rentenversicherung angesichts künftiger demogra-
phischer Entwicklungen finanziell zu stabilisieren. 
Mit dieser Absicht sei der Antrag der Abg. Frau Unruh 
nicht zu vereinbaren. 

— Selbstregulierungsmechanismus 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP machten deutlich, daß die Entwicklungen 
von Bundeszuschuß, Beitragssatz und Rentenanpas-
sung künftig von der Entwicklung in den jeweils an-
deren Bereichen abhängig seien. Durch die Koppe-
lung der drei für die Rentenversicherung bestimmen-
den Größen würden diese sich gegenseitig dämpfend 
beeinflussen. Durch diese selbstregulierende Verbin-
dung werde die Rentenversicherung weitgehend aus 
der Tagespolitik herausgehalten und würden diskre-
tionäre Entscheidungen vermieden, die in der Ver-
gangenheit häufig zur Verunsicherung der Rentner 
und Beitragszahler geführt hätten. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN gestanden 
zwar zu, daß eine solche Automatik einen vertrauens-
bildenden Effekt haben könne. Begrüßenswert könne 
der Selbstregulierungsmechanismus jedoch erst sein, 
wenn zuvor ein ausreichend hohes Netto-Renten-
niveau und ein Bundeszuschuß, der die versiche-
rungsfremden Leistungen abdecke, festgelegt wor-
den seien. 

b) Neuordnung der beitragsfreien und 
beitragsgeminderten Zeiten 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP führten die Mängel der für die Anrechnung 
von Ausfallzeiten maßgeblichen Halbbelegung an. So 
habe das damit verbundene „Alles- oder Nichtsprin-
zip" in erster Linie Frauen aufgrund ihrer Erwerbsbio-
graphie betroffen. Die Halbbelegung werde von jeder 
zweiten verheirateten Frau mit Kindern nicht erfüllt. 

Das neue Gesamtleistungsmodell habe gegenüber 
dem geltenden Recht den Vorzug, künftig den Effekt 
zu vermeiden, daß durch zusätzliche Beiträge die 
Rente in Einzelfällen verschlechtert statt verbessert 
werden könne. Das Gesamtleistungsmodell werde die 
Anrechnung und Bewertung beitragsfreier Zeiten auf 
der Grundlage des Beitrags der Versicherten zur Soli-
dargemeinschaft regeln. Die Bewertung erfolge in 
Abhängigkeit von der Gesamtleistung der Beitrags-
zahlung während des gesamten Versicherungsle- 
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bens, das mit dem vollendeten 16. Lebensjahr beginne 
und mit dem jewei ligen Versicherungsfall ende. Lük-
ken im Versicherungsleben würden den Gesamtlei-
stungswert mindern, wobei jedoch künftig sechs hohe 
Beiträge in einem Kalenderjahr nicht günstiger wirk-
ten als zwölf halb so hohe Beiträge im gleichen Zeit-
raum. 

Dieses Prinzip werde durch verschiedene Regelungen 
ergänzt, um sozialpolitisch nicht gewünschte Auswir-
kungen zu verhindern. Die nun eingeführten Kinder-
erziehungs- und Pflegeberücksichtigungszeiten wür-
den sich für die Gesamtleistungsbewertung so auswir-
ken, als seien Beiträge auf der Grundlage von 75 v. H. 
des durchschnittlichen Entgelts der Versicherten ent-
richtet worden. Dies bewirke, daß durch Kindererzie-
hung und Pflege verursachte Lücken die Gesamtlei-
stungsbewertung nicht absenkten, sondern diese so-
gar erhöhten, soweit der Wert aus den übrigen Zeiten 
oder während dieser Zeit unter 75 v. H. liegt. 

Die Bewertung der ersten vier Pflichtversicherungs-
jahre erfolge nicht über das Gesamtleistungsmodell, 
vielmehr würden diese Zeiten auf 90 v. H. des durch-
schnittlichen Verdienstes der Versicherten angeho-
ben. Damit werde die geltende Regelung für die Ver-
sicherten, die nach 1959 in die Rentenversicherung 
eingetreten seien, beibehalten, weil diese Regelung 
sich besonders für Frauen günstig auswirke. In Ver-
bindung mit der Erweiterung der Rente nach Mindest-
einkommen führe diese Korrektur des Gesamtlei-
stungsmodells zu einer Verbesserung der Einkom-
mensposition von Frauen. 

Anrechnungszeiten für eine Ausbildung würden 
zweifach begrenzt. Um einer nega tiven Verteilungs-
wirkung vorzubeugen, schlügen sie bei der Rentenbe-
rechnung mit 75 v. H. des individuellen Gesamtlei-
stungswerts, jedoch höchstens mit 75 v. H. des durch-
schnittlichen Entgelts a ller Versicherten, zu Buche. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD betonten, sie hät-
ten sich dafür eingesetzt, daß das Gesamtleistungs-
modell von seinen Nachteilen für Frauen befreit wor-
den sei. Dieser Erfolg rechtfertige u. a. den Renten-
konsens. 

Dazu erklärten die Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU und FDP, daß bereits im Diskussions- und 
Referentenentwurf eine Sonderregelung für den Fa ll 

 vorgesehen gewesen sei, daß eine Frau oder ein Mann 
mehr als fünf Jahre Kinderberücksichtigungszeiten 
aufzuweisen habe. Diese mehr auf den Tatbestand der 
Kindererziehung ausgerichtete Regelung hätte zu ei-
ner gezielten Anhebung der ersten vier Versiche-
rungsjahre geführt, während von der jetzigen Rege-
lung z. B. auch Personen profitieren würden, die nur 
kurzfristig der Rentenversicherung als Beamte oder 
Selbständige angehörten. Ebenso seien die Berück-
sichtigungszeiten wegen Kindererziehung und 
Pflege, die über die Gesamtleistungbewertung hinaus 
Bedeutung hätten, im Diskussions- und Referenten-
entwurf enthalten gewesen. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN kritisierten, 
daß man es als frauen- und familienpolitischen Erfolg 
feiern wolle, Verschlechterungen für Frauen vermie-
den bzw. nur minimale Verbesserungen erreicht zu 
haben. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erklärten, daß Zeiten des Bezugs von Lohn-
ersatzleistungen ab 1995 als Beitragszeiten und nicht 
mehr als Ausfallzeiten gelten sollten. Der jeweils zu-
ständige Leistungsträger werde künftig die Beiträge 
auf der Basis von 80 v. H. des der Leistung zugrunde-
liegenden Bruttoarbeitsentgelts entrichten. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD bedauerten, daß 
mit Rücksicht auf die Finanzlage der Bundesanstalt 
für Arbeit keine Beitragszahlung auf der Basis des 
vollen Bruttoentgelts erfolge. Sie wiesen darauf hin, 
daß der Diskussions- und Referentenentwurf nur 
75 v. H. vorgesehen habe. Man be trachte es insofern 
als Erfolg, daß in den Konsensverhandlungen eine 
Anhebung auf 80 v. H. des letzten Bruttoentgelts ver-
einbart worden sei. Außerdem sei erreicht worden, 
daß die daraus resultierenden Rentenminderungen 
erst für Arbeitslosigkeits- und Krankheitszeiten ab 
1995 schrittweise eingeführt würden und nicht schon 
1992 begännen. Hiermit würden zum Teil die Fehlent-
scheidungen des Haushaltsbegleitgesetzes 1984 kor-
rigiert. Indem die Bundesanstalt für Arbeit Beiträge an 
die gesetzliche Rentenversicherung nur noch auf der 
Basis des tatsächlichen Leistungsbezugs und nicht 
mehr — wie bis dahin — des letzten Bruttoentgelts 
entrichtet habe, seien die Beitragseinnahmen der ge-
setzlichen Rentenversicherung um über 5 Mrd. DM 
jährlich geschmälert worden. Mit dem Haushaltsbe-
gleitgesetz 1984 habe man Kosten der Arbeitslosigkeit 
vom Bundeshaushalt auf die gesetzliche Rentenversi-
cherung verlagert. Deren auch daher rührende 
schwierige finanzielle Lage mache nun u. a. eine 
Strukturreform dringend notwendig. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten aus sozialversicherungssystema-
tischer Sicht, daß die Bundesanstalt für Arbeit künftig 
höhere Beiträge an die gesetzliche Rentenversiche-
rung zahle. Damit erfolge eine adäquate Zuordnung 
der Risiken an den jeweils zuständigen Sozialversi-
cherungsträger. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
betonten, daß eine niedrigere Beitragsentrichtung im 
Vergleich zum letzten Bruttoeinkommen des Versi-
cherten aus ordnungspolitischen Gründen erforder-
lich sei. Die Wiederaufnahme der Erwerbstätigkeit 
dürfe nicht indirekt negativ sank tioniert  werden, denn 
ohne Absenkung der Beiträge im Falle der Arbeitslo-
sigkeit könne die Aufnahme einer etwas geringer ho-
norierten Beschäftigung sich unter dem Aspekt der 
erwerbbaren Rentenanwartschaften unter Umstän-
den nicht lohnen. 

Die Mitglieder der Fraktion der FDP begrüßten die 
künftige Parallelität zwischen Beitrags- und Renten-
leistungen. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN kritisierten, 
daß die abgesenkte Bewertung von Zeiten des Bezugs 
von Lohnersatzleistungen mit der Fiktion einer frei-
willig gewählten Situa tion begründet werde. Bei Ar-
beitslosigkeit sei dies angesichts der Arbeitsmarkt-
lage im Regelfall nicht aufrechtzuerhalten; bei Kran-
ken bzw. Empfängern von Krankengeld werde dies 
vollends zur Farce. Be troffen von der Absenkung 
seien vor allem Langzeitarbeitslose und chronisch 
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Kranke. Gerade diese Gruppen hätten mit empfindli-
chen Einbußen zu rechnen. Man beantrage daher die 
Entrichtung von Beiträgen auf der Basis des letzten 
Bruttoeinkommens. Dies müsse auch dann gelten, 
wenn ein Versicherter während der Arbeitslosigkeit 
Arbeitslosenhilfe deshalb nicht erhalte, weil der Ehe-
gatte ein ausreichendes Einkommen habe; denn dies 
wirke sich vor allem zum Nachteil der Frauen aus, 
weil sie dann nur nach dem Gesamtleistungsmodell 
zu bewertende Ausfallzeiten und nicht Beitragszeiten 
erwerben würden. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN beantrag-
ten außerdem, daß Behinderte in Werkstätten für Be-
hinderte Rentenansprüche auf der Basis der vollen 
Bezugsgröße und nicht — wie im Gesetzentwurf vor-
gesehen — auf der Basis von 80 v. H. der Bezugsgröße 
erhalten sollten. Man gehe davon aus, daß Behinderte 
nach der vorgesehenen Regelung nur einen Renten-
anspruch in Armutsnähe aufbauen könnten. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP entgegneten, daß durch das Rentenreform-
gesetz 1992 eine erhebliche Verbesserung für diesen 
Personenkreis erzielt werde. Die Beitragsbemes-
sungsgrundlage für Behinderte in Werkstätten sei 
zuvor nur 70 v. H. des Durchschnittsentgelts im vor

-

vergangenen Kalenderjahr gewesen. Außerdem er-
reichten die meisten Behinderten durch die Zurech-
nungszeit eine Rente, die deutlich über dem Sozial-
hilfeniveau liege. 

c) Familienbezogene Elemente 

In der Anerkennung von Kindererziehungszeiten in 
der gesetzlichen Rentenversicherung sahen die Mit-
glieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP 
einen ersten Schritt zur Gleichstellung der Arbeit in 
der Familie mit Erwerbsarbeit. Dies sei ein familien-
politischer Fortschritt, der nunmehr durch die Aner-
kennung von drei Kindererziehungsjahren pro Kind 
für Geburten ab 1992 ausgebaut werde. Die Aufwen-
dungen für Kindererziehungszeiten sollten ab 1992 
nicht mehr durch den Bund erstattet werden, sondern 
würden dem Bundeszuschuß in pauschalierter Form 
in Höhe des Aufwandes für 1991 (4,8 Mrd. DM) zuge-
schlagen. Nach vorliegenden Berechnungen könnten 
bis ins Jahr 2030 allein mit diesem Teil des Bundeszu-
schusses die Leistungen für Kindererziehung abge-
deckt werden. 

Eine weitere Verbesserung sei die Einführung von 
Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung und 
Pflege. Im Gesamtleistungsmodell werde durch die 
Berücksichtigungszeiten für Kindererziehung und 
Pflege der Gesamtleistungswert verbessert. Außer-
dem würden die Berücksichtigungszeiten bei der Er-
füllung der 35jährigen Wartezeit für die vorzeitige 
Altersrente ab dem 60. Lebensjahr an Berufs- und 
Erwerbsunfähige sowie Schwerbehinderte und ab 
dem 63. Lebensjahr an sonstige Personen und außer-
dem für die Rente nach Mindesteinkommen ange-
rechnet; weiterhin dienten sie zur Aufrechterhaltung 
des Invaliditätsschutzes. 

Auch der Ausbau der Versicherungsmöglichkeiten für 
ehrenamtlich Pflegende habe für bestimmte Fallkon-
stellationen seine Bedeutung. Wer Pflegeleistungen 
in bestimmtem Umfang erbringe, werde sich freiwillig 
versichern können, wobei diese Beiträge auf Antrag 
als Pflichtbeiträge gelten könnten. Wenn die Pflegen-
den wegen der Pflege ihre berufliche Tätigkeit ein-
schränken müßten, hätten sie die Möglichkeit, die 
Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung zum 
Ausgleich aufzustocken. 

Abweichend vom Gesetzentwurf werde geregelt, 
Pflegebedürftigkeit nicht nach dem im SGB V (§ 53 
Abs. 1) verwendeten Begriff der „Schwerpflegebe-
dürftigkeit" abzugrenzen, sondern auf den weiterrei-
chenden Begriff der „qualifizierten Pflegebedürftig-
keit" des BSHG (§ 69 Abs. 3) abzustellen. Ziel der 
Regelung sei es, die Bereitschaft von Pflegepersonen 
zur häuslichen Pflege zu stützen und zu stärken. Hier-
mit solle man nicht erst zum Zeitpunkt der Schwer-
pflegebedürftigkeit beginnen, da diesem oft ein lang-
jähriger Prozeß der Pflegebedürftigkeit vorausgehe. 
Außerdem sei es schwer zu vermitteln, daß nach dem 
BSHG bei qualifizierter Pflegebedürftigkeit ein 
Rechtsanspruch auf Erstattung der Beiträge für eine 
angemessene Alterssicherung der Pflegeperson be-
stehe, diese Beiträge jedoch in der Rentenversiche-
rung nicht als Pflichtbeiträge anerkannt würden. 

Als familienbezogene Verbesserung sei auch die bis 
zum 31. Dezember 1995 befristete Nachzahlungs-
möglichkeit bei Heiratserstattung anzusehen. A llen 
Frauen, die noch keine Altersrente bezögen und de-
nen anläßlich ihrer Eheschließung bis 1967 Beiträge 
erstattet worden seien, könnten auch ohne eine er-
neute Aufnahme einer versicherungspflichtigen Tä-
tigkeit Beiträge zu günstigen Konditionen nachzah-
len. 

Auch die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN sahen 
in der rentenrechtlichen Anerkennung der Kinderer-
ziehung einen Schritt in die richtige Richtung. Dies 
dürfe jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß Lei-
stungsgerechtigkeit in der Alterssicherung für Frauen 
nicht gegeben sei. Ihre Arbeit für die Familie führe am 
Arbeitsmarkt zu Lohndiskriminierung, ungeschützten 
Beschäftigungsverhältnissen und Lücken in der Er-
werbsbiographie. Die hieraus resultierende traditio-
nelle Benachteiligung von Frauen im System der ge-
setzlichen Rentenversicherung sei nur durch eine ei-
genständige Alterssicherung der Frauen zu beheben. 
Kindererziehungszeiten könnten hierzu nicht beitra-
gen, zumal sie einige „Schönheitsfehler" aufwiesen. 
So würden sie nur mit 75 v. H. des Durchschnittsver-
dienstes der Versicherten bewe rtet. Die Lohndiskri-
minierung der Frauen auf dem Arbeitsmarkt werde so 
fortgeschrieben. Kindererziehungszeiten müßten 
vielmehr mit 100 v. H. des Durchschnittsverdienstes 
der Versicherten bewertet werden, wenn Kindererzie-
hung wirklich als eine der Erwerbstätigkeit gleichge-
stellte Leistung gelten solle. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP gaben zu bedenken, daß die Bewertung mit 
75 v. H. des Durchschnittsverdienstes der Versicher-
ten sich daraus ergebe, daß durch diese Zeiten ein 
sozialer Ausgleich erfolge. Hierfür könne man jedoch 
nicht 100 v. H. des Durchschnittsverdienstes ansetzen, 
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weil dann der soziale Ausgleich höher sei als der Tarif-
lohn für viele Versicherte, keineswegs nur für Frauen. 
Auch bei der Bewertung der niedrigen Pflichtbei-
träge, die im Rahmen der Rente nach Mindesteinkom-
men angehoben würden, der Beiträge für Wehr- und 
Zivildienstleistende und der Beiträge für Behinderte 
in Werkstätten habe man auf entsprechende Beitrags-
größen zurückgegriffen. Es könne nicht Aufgabe der 
gesetzlichen Rentenversicherung sein, Nachteile am 
Arbeitsmarkt an diesem Punkt auszugleichen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der SPD, FDP und der 
Fraktion DIE GRÜNEN bedauerten, daß Beitragszei-
ten Kindererziehungszeiten verdrängten. Zu kritisie-
ren sei vor allem die generelle Benachteiligung er-
werbstätiger Frauen gegenüber denen, die ihre Er-
werbstätigkeit bei der Geburt eines Kindes aufgä-
ben. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD und der Fraktion 
DIE GRÜNEN wiesen besonders darauf hin, daß meist 
alleinerziehende Mütter oder Mütter in einkommens-
schwachen Familien aus finanzieller Not weiter er-
werbstätig seien. Dies laufe insgesamt auf eine Um-
verteilung von unten nach oben hinaus. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU gaben zu 
bedenken, daß bei einer derar tigen Regelung im 
Jahre 1992 mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 
300 Mio. DM zu rechnen wäre. Der Finanzbedarf 
würde sich sukzessiv erhöhen und im Jahre 2010 eine 
Milliarde DM be tragen. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN forderten, 
daß man diese Summe im Interesse der erwerbstäti-
gen Frauen und der Vermeidung von Benachteiligung 
aufbringen müsse und brachten einen entsprechen-
den Änderungsantrag ein. 

Die Mitglieder der Fraktionen der SPD und FDP argu-
mentierten, daß man die Forderung nach additiver 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten in den Kon-
sensgesprächen nicht habe durchsetzen können, das 
Gesamtpaket des Rentenkompromisses es jedoch 
nicht rechtfertige, den Konsens an diesem Punkt 
scheitern zu lassen. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU entgegne-
ten, daß die Kindererziehungszeiten zum Ziel hätten, 
Lücken, die in der Erwerbsbiographie nach der Ge-
burt eines Kindes auftreten könnten, zu schließen. 
Eine additive Anrechnung würde dieser Zielsetzung 
nicht entsprechen, vielmehr würde in rentenmäßiger 
Hinsicht die Benachteiligung der Kindererziehenden 
mit Erwerbsunterbrechung fortgeführt. Die additive 
Anrechnung würde zudem gerade auch wegen ihrer 
voraussichtlich unabwendbar rückwirkenden Ausge-
staltung den Finanzierungsbedarf erheblich erhöhen 
und die Ausweitung der Kindererziehungszeiten für 
künftige Geburten gefährden. Außerdem verschaffe 
die additive Anrechnung vor allem den Frauen Vor-
teile, die ein Kind erzogen und eine lange oder gar 
geschlossene Erwerbsbiographie aufzuweisen hätten, 
während besonders Frauen mit drei und mehr Kin-
dern in der Kindererziehungsphase regelmäßig kei-
ner Erwerbstätigkeit nachgingen. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU setzten 
sich dafür ein, die Anerkennung von zwei weiteren 

Erziehungsjahren pro Kind bereits für Geburten ab 
1990 vorzusehen. Zur Begründung führten sie an, daß 
dieses wichtige familienbezogene Element der Re-
form unmittelbar nach deren gesetzgeberischer Ver-
abschiedung wirksam werden müsse. Es gebe keinen 
plausiblen Grund, daß der Gesetzgeber eine so wich-
tige, von vielen Frauen und Familien mit Nachdruck 
geforderte und dem Ausbau der sozialen Sicherung 
der Frau dienende Maßnahme zwar jetzt treffe, ihre 
Geltung aber gewissermaßen zwei Jahre lang aus-
setze. Eine rentenmäßige Auswirkung habe diese 
Entscheidung in jedem Fa ll  erst in ferneren Jahren, 
weil bei den betroffenen Müttern naturgemäß erst 
dann entsprechende Rentenfälle einträten. Anders als 
bei der Neuordnung des gesamten Rentenrechts 
durch das Rentenreformgesetz 1992 spiele insofern 
der Gesichtspunkt einer ausreichenden verwaltungs-
mäßigen Vorbereitungszeit keine Rolle. Die Ausset-
zung der Wirksamkeit weiterer Kindererziehungs-
jahre bis 1992 wirke sich wie eine Dauer-Stichtags-
Regelung aus. Üblicherweise kämen bei einem S tich-
tag die unmittelbar davor liegenden Fälle nicht in den 
Genuß der Neuregelung. Dieser Effekt, der bei den 
Betroffenen verständlicherweise auf Unwi llen stoße, 
werde auf einen Zeitraum von zwei Jahren ausge-
dehnt, nämlich — statt von der Verkündung des Ge-
setzes voraussichtlich Ende Dezember 1989 bis 1. Ja-
nuar 1990 — nunmehr bis zum 1. Januar 1992. Dieses 
gesetzgeberische Vorgehen könne den Be troffenen 
nicht mit sachlichen Gründen erklärt werden. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD wandten ein, daß 
unter verteilungspolitischen Gesichtspunkten die ad-
ditive Anrechnung der Kindererziehungszeiten be-
sonders dringlich sei. Man hätte einem vorgezogenen 
Inkrafttreten der Anhebung auf drei Jahre gerne zu-
gestimmt, wenn gleichzeitig die Diskriminierung er-
werbstätiger Frauen gegenüber nichterwerbstätigen 
beendet worden wäre. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN kritisierten, 
daß durch das Rentenreformgesetz 1992 Leistungen 
des Familienlastenausgleichs zur Aufgabe der Ren-
tenversicherung würden. Die pauschale Erhöhung 
des Bundeszuschusses um die Aufwendungen für die 
Anrechnung der Kindererziehungszeiten sei ein versi-
cherungssystematischer Bruch. Außerdem orientiere 
sich die Erhöhung des Bundeszuschusses an den Auf-
wendungen des Jahres 1991. Das könne man so deu-
ten, daß der Staat künftige familienpolitische Verbes-
serungen alleine der Versichertengemeinschaft auf-
bürden wolle. 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Adoptiv-
eltern bis zum 12. Lebensjahr des Kindes Kindererzie-
hungszeiten erneut in vollem Umfang anzurechnen, 
gaben die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP zu bedenken, daß dieser Antrag rechts-
systematisch Probleme aufwerfen dürfte und man mit 
erheblichen Folgeproblemen rechnen müßte. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN stellten 
weiterhin einen Antrag auf Anrechnung von Pflege-
zeiten in der gesetzlichen Rentenversicherung für 
Personen, die nicht erwerbsmäßige Pflegearbeit lei-
sten. Die Bewertung von Pflegezeiten solle in Abhän-
gigkeit vom erforderlichen Zeitaufwand, ihre Aner-
kennung für die Dauer der Pflege erfolgen. Die Aner- 
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kennung dieser gesellschaftlich notwendigen Arbeit 
komme in der rentenbegründenden und rentenstei-
gernden Anrechnung von Pflegezeiten zum Aus-
druck. Für diese Lösung spreche außerdem, daß vie-
len Pflegenden die finanziellen Mittel fehlen dürften, 
um die Möglichkeit einer freiwilligen Beitragszahlung 
wahrzunehmen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP entgegneten, daß die nun ge troffenen Rege-
lungen bereits einen Fortschritt darstellten. Im Zu-
sammenhang mit umfassenden Konzepten zur Pfle-
geproblematik müßten hinsichtlich der rentenrechtli-
chen Behandlung von Pflegezeiten in absehbarer Zeit 
weiterführende Überlegungen diskutiert werden. 

d) Rente nach Mindesteinkommen 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erläuterten, daß auch im System der lohn- 
und beitragsbezogenen Rente gewisse Korrekturen 
erforderlich seien. Dabei habe die Rente nach Min-
desteinkommen eine besondere Korrekturfunktion 
für langjährig Versicherte, die sich von anderen Maß-
nahmen des sozialen Ausgleichs unterscheide. Durch 
die Anhebung der niedrigen Pflichtbeiträge von lang-
jährig Versicherten werde erreicht, daß dieser Perso-
nenkreis eine über dem Sozialhilfeniveau liegende 
Rente erhalten könne. So würden erfahrungsgemäß 
die Niedriglöhne von Frauen ausgeglichen. 

Mit dem Rentenreformgesetz 1992 würden künftig 
auch die Pflichtbeiträge der Jahre 1973 bis 1991 in die 
Rente nach Mindesteinkommen einbezogen, nach-
dem sich die Erwartungen hinsichtlich einer Annähe-
rung der verschiedenen Lohngruppen leider nicht er-
füllt hätten. Voraussetzung für die Anhebung sei 
künftig eine 35jährige Wartezeit, auf die jedoch — 
statt wie bisher bei der 25jährigen Wartezeit — auch 
Kinder- und Pflegeberücksichtigungszeiten sowie 
Ausfallzeiten und freiwillige Beitragszeiten angerech-
net würden. Man gehe davon aus, daß sich dies für 
Frauen mit Kindern als eine Erleichterung der Zu-
gangsvoraussetzungen auswirke. 

Der Durchschnitt der niedrigen Pflichtbeiträge werde 
auf das 1,5fache des erreichten Wertes, höchstens auf 
75 v. H. des Durchschnittseinkommens der Versicher-
ten angehoben. Die Anhebung auf das 1,5fache solle 
bewirken, daß lange Beitragszeiten mit sehr niedrigen 
Pflichtbeiträgen aufgrund einer Teilzeitbeschäftigung 
im Vergleich zu einer entsprechenden Vollzeitbe-
schäftigung nicht unverhältnismäßig angehoben wür-
den. Durch ein vereinfachtes Verfahren sichere man 
zudem, daß auch die Bestandsrenten von der Verlän-
gerung des Anhebungszeitraumes profitierten. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD und der Fraktion 
DIE GRÜNEN bedauerten, daß keine generelle Entfri-
stung der Renten nach Mindesteinkommen vorge-
nommen worden sei. Die Mitglieder der Fraktion DIE 
GRÜNEN wiesen darauf hin, daß Lohndiskriminie-
rungen von Frauen wahrscheinlich auf absehbare Zeit 
nicht beseitigt würden. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
gingen davon aus, daß sich Nachteile für Frauen am 

Arbeitsmarkt, die die Einführung der Rente nach Min-
desteinkommen in erster Linie rechtfertigten, zuneh-
mend abschwächen werden. Hierzu trage die wach-
sende Frauenerwerbstätigkeit, die auf die demogra-
phische Entwicklung und eine sich ändernde Lebens-
planung der Frauen zurückgeführt werden könne, 
bei. Vor dem Hintergrund dieser Erwartungen sei eine 
Befristung der Rente nach Mindesteinkommen sach-
gerecht. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN sahen in der 
Verlängerung der Rente nach Mindesteinkommen an-
gesichts des Umfanges der Altersarmut ein Minimum, 
das zu tun sei. Hierzu hätte sich ihrer Auffassung nach 
die Bundesregierung — auch um die negativen Aus-
wirkungen des Gesamtleistungsmodells zu korrigie-
ren — ohne Intervention der Fraktion der SPD bereit

-

gefunden. Eine repräsentative Stichprobe zur Einkom-
mensverteilung bei Rentnerhaushalten, die von Infra-
test Sozialforschung im Auftrag des Bundesministeri-
ums für Arbeit und Sozialordnung erhoben worden sei, 
zeige das Ausmaß der Altersarmut in der Bundesrepu-
blik Deutschland. 8,1 v. H. der Haushalte von Perso-
nen über 55 Jahre gehörten zum Niedrigsteinkom-
mensbereich. Deren monatliches Gesamtnettohaus-
haltseinkommen liege unter 900 DM. Von den 575 000 
Haushalten habe die überwiegende Zahl einen weib-
lichen Haushaltsvorstand. Die Rente nach Mindestein-
kommen schmälere nicht die Notwendigkeit, eine so-
ziale Grundsicherung einzuführen, um dem Problem 
der Altersarmut zu begegnen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
entgegneten, daß es Aufgabe der Sozialhilfe sei, eine 
Grundsicherung für von Armut bedrohte Menschen 
bereitzustellen. Man wisse, da gerade viele alte 
Menschen aus Scham und Sorge um den möglichen 
Rückgriff auf die Kinder lieber in Armut lebten, als 
Sozialhilfe zu beantragen. Hier seien Aufklärung und 
neue Informationswege dringend erforderlich, z. B. 
eine engere Zusammenarbeit zwischen Rentenversi-
cherungsträgern und Sozialämtern. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD nahmen für sich 
in Anspruch, daß es ihrem Einsatz zu verdanken sei, 
daß diese Rentenreform im Ergebnis zu Verbesserun-
gen für Frauen führe. Hierzu habe erheblich die Ver-
längerung der Rente nach Mindesteinkommen beige-
tragen. Die Einführung einer bedarfsorientierten 
Grundsicherung bleibe dennoch unverzichtbar. Man 
gehe davon aus, daß sich das Sozialversicherungssy-
stem für Lebensrisiken wie Alter, Invalidität, Arbeits-
losigkeit und Krankheit grundsätzlich bewäh rt  habe. 
Unterversorgungsprobleme infolge von niedrigem Ar-
beitseinkommen, geringen Versicherungszeiten und 
fehlendem Zugang zum Arbeitsmarkt seien jedoch 
nicht zu leugnen. Ihre Behebung sei nicht durch die 
auf Einzelfallhilfe ausgerichtete Sozialhilfe möglich. 
Außerdem sei der Verweis auf die Sozialhilfe für die 
Betroffenen sozial unzumutbar und bedeute für die 
Kommunen eine zu große finanzielle Belastung. Man 
spreche sich daher für die stufenweise Einführung 
einer sozialen Grundsicherung für die angesproche-
nen standardisierbaren Lebenslagen aus. Diese sei als 
Ergänzung des lohnbezogenen Sozialversicherungs-
systems zu verstehen und ziele auf die Sicherung des 
Grundbedarfs für ein menschenwürdiges Leben und 
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die Überwindung der institutionellen Ausgrenzung 
von Armut. Bei veränderten Mehrheiten nach der 
nächsten Bundestagswahl werde die Fraktion der SPD 
hier ansetzen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
wiesen darauf hin, daß eine bedarfsorientierte Grund-
sicherung zu einer Verwischung zwischen der grund-
sätzlich beitragsfinanzierten Rentenversicherung und 
der mit Steuermitteln finanzierten Sozialhilfe führe; 
außerdem sei nicht sicher, ob diese Leistungen auf das 
Inland beschränkt werden könnten. 

e) Flexibilisierung und Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP betonten die Notwendigkeit einer Flexibili-
sierung und Verlängerung der Lebensarbeitszeit. 
Steigende Lebenserwartung und sinkendes Renten

-

eintrittsalter verlängerten die Laufzeit der Renten, 
während auf der anderen Seite das frühere Ausschei-
den aus dem Berufsleben und die verlängerte Ausbil-
dungsphase die Dauer der Beitragszahlung verkürz-
ten. Durch eine Heraufsetzung der Altersgrenzen 
hoffe man, das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
Beitragszahlern und Rentenbeziehern zu verbessern. 
Im Hinblick auf die besondere Situation der Schwer-
behinderten werde die Altersgrenze von 60 Jahren für 
Schwerbehinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige 
nicht heraufgesetzt; die Voraussetzung der 35jähri-
gen Wartezeit könnten in Zukunft verstärkt auch 
Frauen erfüllen, weil nunmehr auch Berücksichti-
gungszeiten wegen Kindererziehung und Pflege dar-
auf angerechnet würden. 

Die stufenweise Anhebung der Altersgrenze ab dem 
Jahre 2001 gehe von einer verbesserten Arbeitsmarkt-
lage aus. Ab 1997 würden daher in einem Rentenver-
sicherungsbericht die Auswirkungen der Anhebung 
der Altersgrenzen auf den Arbeitsmarkt, die Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherung und ande-
rer öffentlicher Haushalte überprüft, um — wenn not-
wendig — korrigierend eingreifen zu können. Trotz 
der Unsicherheit, ob die Arbeitsmarktlage die Herauf-
setzung der Altersgrenzen zulasse, habe m an  bereits 
jetzt Entscheidungen treffen müssen, um den Versi-
cherten für ihre Lebensplanung notwendige Orientie-
rungsdaten an die Hand zu geben. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD hätten die Auf-
hebung der Altersgrenze nicht bereits jetzt beschlie-
Ben, sondern von der künftigen Arbeitsmarktentwick-
lung abhängig machen wollen. Im Kompromiß sei er-
reicht worden, daß die Erhöhung erst im Jahre 2001 
statt 1995 beginne und in kleineren Schritten vollzo-
gen werde. Den Beschluß über die stufenweise Anhe-
bung der Altersgrenzen hätten die Mitglieder der 
Fraktion der SPD mittragen können, weil es aufgrund 
des Berichts über die Arbeitsmarktentwicklung im 
Jahre 1997 eine Überprüfungsmöglichkeit gebe. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
betonten auch aus rechtlichen Gründen (Vertrauens-
schutz) die Notwendigkeit, in diesem Gesetz die stu-
fenweise Anhebung vorgezogener Altersgrenzen ge

-

setzlich festzulegen. Dies erleichtere es auch den Be-
trieben, sich rechtzeitig auf die besonderen Bedürf-
nisse älterer Arbeitnehmer einzustellen und die beruf-
liche Fortbildung auch im fortgeschrittenen Alter zu 
intensivieren. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD legten dar, daß 
neben der Arbeitsmarktlage auch die gesundheitliche 
Verfassung der Arbeitnehmer eine wichtige Voraus-
setzung für die Verlängerung der Lebensarbeitszeit 
sei. Man erinnere daran, daß derzeit nur 30 v. H. der 
männlichen Arbeiter gesund das Rentenalter erreich-
ten. Die Wahrscheinlichkeit, vor Vollendung des 
66. Lebensjahres zu sterben, sei für einen 65jährigen 
Arbeiter 30 v. H. höher als für einen Angestellten glei-
chen Alters. Wenn man also die Lebensarbeitszeit ver-
längere, müsse man sich dafür einsetzen, die Arbeits-
welt so gesundheitsgerecht zu gestalten, daß die Ar-
beitnehmer bis in dieses Alter hinein auch arbeitsfä-
hig bleiben könnten. Ein Ausbau und eine Verbesse-
rung der Rehabilitation seien außerdem dringend er-
forderlich. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN teilten die 
geltend gemachten Bedenken und wiesen darauf hin, 
daß die Beseitigung der Ursachen für die zunehmende 
Frühverrentung ein solches Arbeitsvolumen freiset-
zen würde, daß wahrscheinlich schon aus diesem 
Grunde die behauptete Notwendigkeit für die Her-
aufsetzung der Altersgrenzen entfiele. Sie beantrag-
ten, die Anhebung der Altersgrenzen rückgängig zu 
machen. Im Falle der Regelaltersgrenze für Frauen 
käme neben den genannten Bedenken hinzu, daß die 
Diskriminierung der Frauen am Arbeitsmarkt sowie 
die Doppelbelastung durch Familie und Beruf es 
auch weiterhin rechtfertigten, daß Frauen bereits mit 
60 Jahren Rente beziehen könnten. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP wiesen darauf hin, daß die bestehende Rege-
lung, wonach in den letzten 20 Jahren vor Rentenbe-
ginn 10 Jahre mit Pflichtbeiträgen liegen müßten, ver-
schiedene Gruppen von Frauen tatsächlich aus-
schließe, ohne daß dies mit der Arbeitsmarktlage oder 
der Doppelbelastung gerechtfertigt werden könne. 
Soweit Frauen gesundheitlich eingeschränkt seien, 
könnten sie die für Schwerbehinderte, Berufs- und 
Erwerbsunfähige auch weiterhin geltende Regelung 
(Altersrente ab dem 60. Lebensjahr) in Anspruch neh-
men. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD brachten die 
Hoffnung zum Ausdruck, daß sich die Arbeitsmarkt-
lage der Frauen in Zukunft so verbessern werde, daß 
man auf eine positive Diskriminierung dieser Art  ver-
zichten könne. Falls entgegen ihren Erwartungen hier 
keine wesentliche Änderung eintrete, könne der Ge-
setzgeber die heute ge troffenen Entscheidungen ent-
sprechend korrigieren. 

Die Flexibilisierung der Lebensarbeitszeit ist aus Sicht 
der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßenswert. Die Versicherten könnten 
sich drei Jahre vor Erreichen der Regelaltersgrenze, 
aber auch erst nach Überschreiten der Regelalters-
grenze, für die Beendigung ihres Erwerbslebens ent-
scheiden. Aus versicherungssystematischen und fi-
nanziellen Gründen habe man Zu- bzw. Abschläge je 
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nach Rentenbeginn vorgesehen. Bei einer vorzeitigen 
Beanspruchung werde die Rente um 0,3 v. H. pro 
Monat verringert; bei einer Erwerbstätigkeit über die 
Regelaltersgrenze hinaus erhöhe sich die Rente um 
0,5 v. H. je Monat. 

Die Mitglieder der Fraktion der FDP wiesen darauf 
hin, daß an sich ein längerer Flexibilitätszeitraum hin-
sichtlich des Beginns des Ruhestandes ohne Bela-
stung der Solidargemeinschaft wünschenswert gewe-
sen sei. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN kritisierten, 
daß die Entscheidung für einen vorzeitigen Rentenbe-
ginn aufgrund der getroffenen Regelung faktisch nur 
den Versicherten möglich sein werde, die aufgrund 
ihrer durchgängigen Erwerbsbiographie und ihres 
durchschnittlichen Einkommens die Rentenkürzung 
hinnehmen können. Man sei prinzipiell für Wahlmög-
lichkeiten hinsichtlich des Endes der Erwerbstätigkeit 
und beantrage daher neben der Einführung einer 
Grundsicherung ein möglichst weitreichendes Selbst-
bestimmungsrecht der Versicherten hinsichtlich ihres 
Ausscheidens aus dem Erwerbsleben. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen in der Teilrente eine weitere Flexibi-
lisierung des Übergangs vom Erwerbsleben in den 
Ruhestand, der besonders aus gerontologischer Sicht 
einen Fortschritt darstelle. Die Versicherten könnten 
eine Teilrente in Anspruch nehmen und zusätzlich in 
eingeschränktem Umfang erwerbstätig sein. Für die-
jenigen, die in ihrer Erwerbsarbeit mehr als ein not-
wendiges Übel sähen, bedeute dies nicht nur ein 
Stück mehr Entscheidungsfreiheit. Man hoffe auch, 
daß der sog. „Verrentungsschock" gemildert, wenn 
nicht sogar vermieden werden könne. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN gaben zu 
bedenken, daß Teilzeitarbeitsplätze nicht in ausrei-
chender Zahl zur Verfügung ständen. Da dem einzel-
nen nicht die Möglichkeit eingeräumt werde, einen 
angemessenen Teilzeitarbeitsplatz einzufordern, 
lasse die Erfahrung mit verschiedenen Vorruhe-
standsmodellen vermuten, daß die Unternehmen sol-
che Arbeitsplätze kaum bereitstellten. Außerdem sei 
völlig ungeklärt, welche Teilzeitarbeitsplätze von den 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen gewünscht 
würden und welche Teilzeitarbeitsplätze die Unter-
nehmen bereit seien einzurichten. 

f) Vertrauensschutz 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten, daß das Vertrauen der Beitrags-
zahler und Rentner in ihre Ansprüche geschützt 
werde. Grundsätzlich werde nicht in laufende Renten 
eingegriffen. Nur bei der Rente nach Mindesteinkom-
men gebe man  eine Verbesserung an den Rentenbe-
stand weiter. Auch für neue, aus bereits laufenden 
Versichertenrenten abgeleitete Hinterbliebenenren-
ten bleibe mindestens die bisherige Höhe der Versi-
chertenrente maßgebend. Führe allerdings die Neu-
berechnung der maßgebenden Versichertenrente im 
Hinterbliebenenfall zu einer höheren Rente, werde 
die höhere Hinterbliebenenrente geleistet. Bei neu 

zugehenden Renten sollten Verbesserungen im Re-
gelfall sofort weitergegeben werden. Ansonsten habe 
man für die einzelnen Änderungen Übergangsrege-
lungen vorgesehen, die es den Versicherten erlaub-
ten, sich ohne unbillige Härten auf das neue Renten-
recht einzustellen. 

g) Einordnung des Rentenrechts in das 
Sozialgesetzbuch 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen in der Einordnung des Rentenrechts in 
das Sechste Buch des Sozialgesetzbuchs einen Fo rt

-schritt. Die übersichtliche Gliederung sowie die Un-
terteilung in „normales" Rentenrecht und Sonderre-
gelungen, die Übergangsregelungen für einen kleine-
ren Kreis von Versicherten enthielten, erleichterten 
den Bürgern den Zugang zu diesem Rechtsgebiet. 
Vereinfachung und vor allem mehr Transparenz seien 
Ergebnisse der neuen Systematik, die insgesamt be-
grüßt würden. 

3. Einzelregelungen des Gesetzentwurfs 

a) Versicherter Personenkreis und 
Geringfügigkeitsgrenze 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN forderten, 
die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Renten-
versicherung auf alle Selbständigen auszudehnen. Ei-
nerseits werde so diesem Personenkreis unabhängig 
von beruflichen Fehlschlägen eine ausreichende Al-
terssicherung garantiert, andererseits sei auch von 
dieser Gruppe vor dem Hintergrund der Einführung 
einer bedarfsorientierten Grundsicherung die Zah-
lung von Beiträgen zu verlangen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD erinnerten daran, 
daß die Einbeziehung a ller Selbständigen in die Ver-
sicherungspflicht im Zusammenhang mit der Einfüh-
rung eines Wertschöpfungsbeitrages auch eine Forde-
rung ihrer Partei sei, die jedoch im Rentenreformge-
setz 1992 noch nicht umgesetzt werde. Dieses Vorha-
ben gehe man ebenso wie andere zu einem späteren 
Zeitpunkt an. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
lehnten den Antrag der Mitglieder der Fraktion DIE 
GRÜNEN ab, Unternehmer und in freien Berufen Tä-
tige generell in die Versicherungspflicht bei der Ren-
tenversicherung einzubeziehen, weil deren Einkom-
mens- und Vermögensverhältnisse dies nicht erfor-
derten und das gegliederte Gesamtsystem der Alters-
sicherung nicht zerstört werden solle. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen übereinstimmend Handlungsbedarf 
bei den bestehenden Regelungen über die Versiche-
rungsfreiheit bei geringfügigen Beschäftigungen und 
Tätigkeiten (§ 8 SGB IV). Die Mitglieder der Fraktion 
der SPD waren der Auffassung, daß diese Regelungen 
völlig entfallen müßten, insbesondere im Hinblick auf 
den sozialen Schutz der Be troffenen und die miß-
bräuchliche Ausnutzung der Regelungen. 
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Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
lehnten hingegen generalisierende Lösungen ab und 
sahen sich insoweit durch die im Frühjahr 1989 veröf-
fentlichten Hauptergebnisse des vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Sozialordnung vergebenen For-
schungsprojekts „Sozialversicherungsfreie Beschäfti-
gungsverhältnisse" bestätigt. Das Gesetz über den 
Sozialversicherungsausweis und die mit ihm einge-
führte Meldepflicht geringfügiger Beschäftigungsver-
hältnisse erweiterten zudem das Instrumentarium zur 
Bekämpfung des Mißbrauchs wirksam. 

b) Rehabilitation 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten, daß der Grundsatz „Rehabi lita-
tion vor Rente " im Leistungs- und Verfahrensrecht der 
gesetzlichen Rentenversicherung verankert werde. 
Die Rentenversicherungsträger hätten zu beachten, 
daß Berufs- bzw. Erwerbsunfähigkeitsrenten erst zu 
bewilligen seien, wenn zuvor Leistungen zur Rehabi-
litation erbracht worden seien bzw. keine Erfolgsaus-
sicht für derartige Maßnahmen bestehe. 

Abweichend vom Gesetzentwurf wurde aufgrund von 
Änderungsanträgen der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP beschlossen, nicht expressis verbis eine 
Erfolgsaussicht im Zeitpunkt der Entscheidung über 
den Antrag zur persönlichen Voraussetzung für eine 
Rehabilitationsmaßnahme zu machen (§ 10). Nach-
dem die Befürchtung nicht ausgeräumt werden 
könne, daß diese ausdrückliche Forderung zu Nach-
teilen für psychisch Kranke und Suchtkranke führe, 
solle es beim geltenden Rechtszustand bleiben. 

Gleichfalls abweichend vom Gesetzentwurf wurde 
beschlossen, daß weder bei den Reisekosten (§ 30) 
noch bei der Zuzahlung bei medizinischen und sonsti-
gen Leistungen (§ 32) Selbstbeteiligungen in Anleh-
nung an das Gesundheits-Reformgesetz eingeführt 
bzw. erhöht werden, so daß der bestehende Rechtszu-
stand beibehalten wird. Darüber hinaus wurde der 
Anspruch auf eine Familienheimfahrt im Monat bzw. 
für die Fahrt eines Familienangehörigen zum Aufent-
haltsort des Versicherten auf zwei Fahrten erwei-
tert. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP einigten sich darauf, daß Einrichtungen, in 
denen medizinische Rehabilitationsleistungen er-
bracht werden — anders als im Gesetzentwurf vorge-
sehen — , nicht unter ärztlicher Leitung stehen müß-
ten, vielmehr solle eine ständige ärztliche Verantwor-
tung ausreichen. Bestimmte Rehabilitationseinrich-
tungen müßten auch nicht unter ständiger ärztlicher 
Verantwortung stehen (§ 15). Vor allem im Suchtbe-
reich und bei der Rehabi litation psychisch Kranker sei 
dies aufgrund des verstärkt sozialtherapeutischen An-
satzes der Einrichtungen nicht immer erforderlich. 

Ebenso kamen die Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP überein, den generellen 
Ausschluß von ambulanten Leistungen, soweit sie 
nicht im Anschluß an stationäre erbracht werden, zu 
beseitigen. Der bestehende Rechtszustand solle auf-
rechterhalten werden, ohne daß dadurch eine Verla

-

gerung ambulanter Leistungen von der Krankenversi-
cherung zur Rentenversicherung erfolge. 

Versicherte, die nicht die versicherungsrechtlichen 
Voraussetzungen für berufsfördernde Rehabilita-
tionsleistungen erfüllten, sollten künftig bis zum Be-
ginn dieser Leistungen eines anderen Trägers nicht 
mehr eine Rente, sondern statt dessen ein entspre-
chendes Ersatz-Übergangsgeld erhalten. Damit solle 
auch in diesem Bereich mit unterschiedlichen Zustän-
digkeitsverteilungen dem Gedanken „Rehabilita tion 
vor Rente" stärker Rechnung ge tragen werden (§ 20 
Abs. 4). 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen weiteren Reformbedarf. Zu diskutie-
ren seien u. a. 

— die Einführung eines Anspruchs auf Rehabi lita-
tion, 

— die Änderung der Zuständigkeit bei beruflicher 
Rehabilitation, 

— die Einbeziehung psychosozialer Hilfen, 

— der Ausbau eigenständiger ambulanter und teil-
stationärer medizinischer Leistungen zur Rehabi li

-tation. 

Grundlegende Reformen sollten jedoch erst nach Vor-
lage des Berichts und der Vorschläge der VDR-Kom-
mission zur Weiterentwicklung des Rehabilitations-
rechts in der Rentenversicherung und bei der anste-
henden Kodifizierung des Rehabilitationsrechts im 
Sozialgesetzbuch angegangen werden. 

c) Witwen- und Waisenrente 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN hielten die 
Einführung einer eigenständigen Alterssicherung der 
Frauen für dringend erforderlich. Sie beantragten, 
daß die Rentenbeitragszahlungen für die Dauer der 
Ehe gleichmäßig auf beide Eheleute aufgeteilt wer-
den sollten. Damit bauten Frauen für die Dauer von 
Haushalts- und Familienarbeit über die Anerkennung 
von Kindererziehungszeiten hinaus einen eigenstän-
digen Rentenanspruch auf. Für den Fa ll  der Schei-
dung entfalle damit der Versorgungsausgleich. Für 
den Fall  des Todes sollten langfristige Übergangsre-
gelungen geschaffen werden, um ein Absinken unter 
die derzeitigen Ansprüche im Hinterbliebenenfall zu 
vermeiden. Im Zusammenhang mit der einzuführen-
den bedarfsorientierten Grundsicherung sei für alle 
diese Fälle eine ausreichende Altersversorgung ge-
währleistet. 

Die Mitglieder der Fraktionen der SPD und FDP sahen 
im Aufbau einer eigenständigen Alterssicherung der 
Frau ein wich tiges, noch ausstehendes Reformvorha-
ben. 

Die Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU erinnerten 
daran, daß mit der Einführung der Kindererziehungs-
zeiten ein erster Schritt in diese Richtung getan wor-
den sei, der nunmehr durch die Verlängerung der Kin-
dererziehungszeiten auf drei Jahre weitergefüh rt 

 werde. Angesichts der gegebenen und absehbaren 
Entwicklung sehe man nicht, wie das Konzept des 
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Beitragssplittings umzusetzen sei, zumal dies zu ge-
ringeren Rentenansprüchen führe. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP erinnerten daran, daß vor 1949 Arbeiterwit-
wen nur unter bestimmten Voraussetzungen Witwen-
rente erhalten hätten, während in der Angestellten-
versicherung schon immer ein unbedingter Anspruch 
auf Witwenrente bestanden habe. Diese Ungleichbe-
handlung habe noch vereinzelt Auswirkungen. Für 
Witwen, die vor 1957 eine neue Ehe geschlossen hät-
ten, könne die alte Witwenrente bisher nach Beendi-
gung der zweiten Ehe nicht wiederaufleben, wenn 
nach altem Recht kein Anspruch auf Witwenrente aus 
einer solchen früheren Ehe bestanden habe. Die Frak-
tionen der CDU/CSU, SPD und FDP brachten Ände-
rungsanträge ein, die eine Korrektur der Regelungen 
in §§ 46 Abs. 3 und 238 Abs. 4 des Gesetzentwurfs zum 
Inhalt hatten. 

Das fraktionslose Mitglied des Ausschusses, Abgeord-
nete Frau Unruh, beantragte, das Inkrafttreten dieser 
Regelung auf den 1. Januar 1990 vorzuziehen. Ange-
sichts des Alters der Be troffenen sei es ein Gebot der 
Fairneß, den be troffenen Arbeiterwitwen so schnell 
wie möglich diese Renten zukommen zu lassen. 

Zum Wiederaufleben des Anspruchs auf Witwenrente 
begrüßten die Mitglieder der Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und FDP, daß die bis heute fortdauernde 
Auswirkung der Ungleichbehandlung von Witwen in 
der Arbeiterrentenversicherung gegenüber denjeni-
gen in der Angestelltenversicherung beseitigt worden 
sei. Im Rahmen des Rentenkonsenses habe man sich 
jedoch nicht zusätzlich auf ein vorgezogenes Inkraft-
treten einigen können. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP verwiesen zu ihrem Antrag, abweichend 
vom Gesetzentwurf die altersmäßigen Voraussetzun-
gen für Waisenrente (§ 48 Abs. 4 und 5) anzuheben, 
darauf, daß die Heraufsetzung der Altersgrenze vom 
25. auf das 27. Lebensjahr vor allem eine Anpassung 
an die Altersgrenzen im Kindergeld-, Beamtenversor-
gungs- und im Kriegsopferrecht darstelle. Die Wai-
senrente habe in der gesetzlichen Rentenversiche-
rung und in der Beamtenversorgung gleichermaßen 
Unterhaltsersatzfunktion; daher seien Unterschiede 
nicht zu rechtfertigen. 

Bei der Berechnung der Vollwaisenrente bleibe im 
geltenden Recht das Versicherungsleben des Versi-
cherten mit den niedrigeren Rentenanwartschaften 
außer Betracht, da der beitragsabhängige Teil aus der 
Erwerbsunfähigkeitsrente des Verstorbenen mit der 
höchsten Anwartschaft ermittelt werde. Künftig solle 
der beitragsabhängige Teil 20 v. H. der Erwerbsunfä-
higkeitsrente beider Elternteile be tragen (§ 65 Abs. 2). 
Der Erhöhungsbetrag bzw. künftig der Zuschlag 
werde dann nur insoweit geleistet, als er den Betrag 
übersteige, der bereits durch die Anrechnung des 
weiteren Versicherungslebens hinzukomme. Es sei si-
chergestellt, daß dieses neue Verfahren nur zu Ver-
besserungen gegenüber dem geltenden Recht führe. 
Diese seien insbesondere dann zu erwarten, wenn 
auch die Mutter des Waisen relativ hohe Beitragslei-
stungen erbracht habe. 

Reformbedürftig sei auch die Berechnung des Erhö-
hungsbetrags. Bei der Halbwaisenrente sei dieser seit 
Juli 1977 nicht mehr angepaßt worden, während er bei 
der Vollwaisenrente dynamisiert sei. In beiden Fällen 
könne es zu einem Mißverhältnis zwischen Vorlei-
stung und Höhe des Erhöhungsbetrags bzw. künftig 
des Zuschlags kommen. Der Zuschlag werde ab Juli 
1992 in den laufenden Halbwaisenrenten dynami-
siert. Für neue Rentenzugänge werde der Zuschlag an 
die Dauer der Zugehörigkeit des Versicherten zur So-
lidargemeinschaft gebunden (§ 77). Bei einem vollen 
Versicherungsleben von 40 Versicherungsjahren — 
durch Zurechnungszeit und Kinderberücksichti-
gungszeiten meist erfüllt — erreiche der Zuschlag in 
etwa die derzeitige Höhe. Sonstige Lücken wirkten 
sich mindernd aus. Man erreiche also eine verstärkte 
Orientierung am Versicherungsprinzip. 

Änderungsbedürftig gegenüber dem geltenden Recht 
sei auch, daß beim derzeitigen Verfahren der Einkom-
mensanrechnung bereits bei geringfügigem Über-
schreiten der Einkommensgrenzen die Waisenrente 
entfalle. Zudem seien die Einkommensgrenzen nicht 
dynamisiert, so daß eine steigende Anzahl von Waisen 
keine Rente erhalte. Man begrüße es daher, daß künf-
tig eine gleitende Einkommensanrechnung nach den 
gleichen Grundsätzen wie bei der Witwen- und Wit-
werrente erfolge. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN gaben hin-
sichtlich der stärkeren Betonung des Versicherungs-
prinzips zu bedenken, daß dies meist mit sozialpoli-
tisch problematischen Verteilungswirkungen gekop-
pelt sei. Durch die Abhängigkeit des Zuschlags von 
der Dauer der Zugehörigkeit zur gesetzlichen Renten-
versicherung seien vor allem Kinder verstorbener 
Versicherter be troffen, die nur relativ kurz der gesetz-
lichen Rentenversicherung angehörten und bei denen 
auch die Zurechnungszeit nicht zu einem entspre-
chenden Ausgleich führe. Hier müsse daher der Ge-
danke des sozialen Ausgleichs im Vordergrund ste-
hen. Man plädiere daher für einen dynamisierten, 
nicht jedoch von der Dauer des Versicherungslebens 
abhängigen Zuschlag. 

d) Zurechnungszeit 

Abweichend vom Gesetzentwurf schlugen die Mit-
glieder aller Fraktionen vor, die Zurechnungszeit auf 
das 60. Lebensjahr anzuheben. Hierfür spreche zum 
einen, daß in der Beamtenversorgung künftig das 60. 
Lebensjahr der Endzeitpunkt für eine mögliche An-
rechnung einer Zurechnungszeit sein solle. Abwei-
chend von der Beamtenversorgung sei allerdings — 
diesen Antrag brachten die Mitglieder der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und FDP ein — , in der gesetzli-
chen Rentenversicherung die Zurechnungszeit bis 
zum 55. Lebensjahr voll und zwischen dem 55. und 
dem 60. Lebensjahr zu einem Drittel anzurechnen. 
Eine generelle Anrechnung der Zurechnungszeit le-
diglich zu zwei Dritteln — wie in der Beamtenversor-
gung — komme nicht in Be tracht, weil hierdurch vor 
allem Frühinvalide und Hinterbliebene von jungen 
Versicherten erheblich benachteiligt würden. 
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Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN beantrag-
ten, die Zurechnungszeit auf 60 Jahre bei durchgän-
gig voller Anrechnung anzuheben. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD. 
und FDP verwiesen auf die entstehenden Kosten und 
betonten, daß die vorgesehene Anhebung für Frühin-
valide und Hinterbliebene junger Versicherter die 
Dauer der höchstmöglichen Versicherungsjahre von 
39 Jahre auf 40 Jahre und 8 Monate erweitere. Dies 
bedeute eine Erhöhung solcher Renten um 4,3 v. H. 
Eine Erhöhung der Zurechnungszeit sei im übrigen 
schon seit längerem ein sozialpolitisches Ziel gewe-
sen. 

e) Zusammentreffen von Renten und Leistungen 
aus der Unfallversicherung 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP machten darauf aufmerksam, daß der Grenz-
betrag von 80 v. H. des Bruttojahresarbeitsverdienstes 
in der Arbeiter- und Angestelltenversicherung bei ei-
ner durchschnittlichen Lohnabzugsquote von 33 v. H. 
(1988) regelmäßig beim Zusammentreffen von Renten 
aus der Unfallversicherung und der Rentenversiche-
rung zu Rentenleistungen führe, die über dem letzten 
Nettoverdienst eines vergleichbaren Arbeitnehmers 
lägen. Künftig solle der allgemeine Grenzbetrag da-
her 70 v. H. betragen (§ 92 Abs. 2 u. 3). 

Alternativ zum Bruttojahresarbeitsverdienst könne 
nach geltendem Recht noch die persönliche Bemes-
sungsgrundlage zur Berechnung des Grenzbetrags 
herangezogen werden. Hierauf wolle man in Zukunft 
verzichten, denn die persönliche Bemessungsgrund-
lage spiegele wegen der Anrechnung sonstiger ren-
tenrechtlicher Zeiten den durchschnittlichen Brutto-
lohn nicht wider. Auch eine hinreichende Nähe zum 
aktuellen Bruttolohn sei nicht gegeben. Außerdem sei 
die Orientierung an der persönlichen Bemessungs-
grundlage nicht leistungsgerecht, weil wenige hohe 
Beiträge zu einer hohen persönlichen Bemessungs-
grundlage führten, während viele niedrige Beiträge 
nur eine entsprechend niedrige persönliche Bemes-
sungsgrundlage ergäben. Vor allem würden niedrige 
freiwillige Beiträge die persönliche Bemessungs-
grundlage schmälern und das Unterlassen einer Bei-
tragszahlung sich unter Umständen günstiger auswir-
ken. 

Außerdem begrüßten die Mitglieder der Fraktionen 
der CDU/CSU, SPD und FDP die Differenzierung des 
Grenzbetrags je nach Rentenart. Es sei sachgerecht, 
z. B. bei Berufsunfähigkeitsrente einen anderen Ren-
tenartfaktor auf den Grenzbetrag anzuwenden, weil 
die Rente ein anderes Sicherungsniveau anstrebe. 

Bei den Verletztenrenten sei man für die Einführung 
eines Freibetrags, dessen Höhe von der Minderung 
der Erwerbsfähigkeit abhängig sei (§ 92 Abs. 2). Im 
Vergleich zum geltenden Recht führe dies zu Verbes-
serungen für Schwerverletzte und zu einem niedrige-
ren Freibetrag bei Leichtverletzten. In der knapp-
schaftlichen Rentenversicherung liege der Grenzbe-
trag auch nach den Bestimmungen des Rentenreform-
gesetzes 15 v. H. über dem allgemeinen Grenzbetrag, 

da ein entsprechender Freibetrag eingeräumt werde. 
Außerdem blieben der Leistungszuschlag für langjäh-
rige Tätigkeit unter Tage und der Silikosefreibetrag 
beim Zusammentreffen von Renten aus der Unfallver-
sicherung und Renten aus der Rentenversicherung 
anrechnungsfrei (§ 92 Abs. 2). Der Silikosefreibetrag 
solle im übrigen auch für die Arbeiter- und Angestell-
tenversicherung gelten. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN gaben zu 
bedenken, daß das Ziel einer Sicherung der Nettoein-
kommensposition des Versicherten verfehlt werde bei 
einem Grenzbetrag von 70 v. H. Die Rente aus der 
gesetzlichen Rentenversicherung sei durch den Bei-
trag zur Krankenversicherung der Rentner eine B rut-
togröße. Sie forderten deshalb eine entsprechende Er-
höhung des Grenzbetrags. 

f) Datenschutz 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP gingen bei der g rundsätzlichen datenschutz-
rechtlichen Bewertung des Gesetzentwurfs davon 
aus, daß es unumgänglich sei, im Rahmen der Pflicht-
versicherung das Recht der Versicherten auf informa-
tionelle Selbstbestimmung im überwiegenden Allge-
meininteresse einzuschränken. Dieser Zwang zur An-
gabe personenbezogener Daten im Rahmen des Ver-
sicherungsverhältnisses setze andererseits allerdings 
voraus, daß der Gesetzgeber den Verwendungszweck 
sowie Art  und Umfang der Daten bereichsspezifisch 
und präzise bestimme. Abweichend vom Gesetzent-
wurf wurden auf Antrag der Mitglieder der Fraktio-
nen der CDU/CSU, SPD und FDP daher die Vorschrif-
ten über den Datenschutz neu gefaßt. 

Als wichtige datenschutzrechtliche Verbesserungen 
seien insbesondere zu nennen: 

— Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträ-
ger darf nach Versicherungsnummern geordnete 
Dateien nur bei der Datenstelle führen und nur 
dann, wenn die Einrichtung der jewei ligen Datei 
gesetzlich bestimmt ist (§  147 Abs. 3). 

— Der Verband Deutscher Rentenversicherungsträ-
ger und die Datenstelle unterstehen der Aufsicht 
des Bundesministers für Arbeit und Sozialord-
nung; sie gelten als öffentliche Stellen des Bundes 
im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 147 
Abs. 4 und 5). 

— Versicherungsnummern dürfen von den Trägern 
der Rentenversicherung nur unter besonderen ge-
setzlichen Voraussetzungen vergeben werden. 
Die personenbezogenen Merkmale, die in einer 
Versicherungsnummer enthalten sein dürfen, sind 
gesetzlich abschließend festgelegt (§ 147 a). 

— Die Datenverarbeitung beim einzelnen Versiche-
rungsträger wird näher bestimmt. Die Aufgaben, 
für die Datenverarbeitung von personenbezoge-
nen Daten der Versicherten zulässig ist, werden 
festgelegt. Daten über die A rt  einer Erkrankung 
sind besonders zu schützen. Die Einrichtung auto-
matisierter Abrufverfahren ist mit bestimmten 
Stellen zulässig, sofern dies für diese Stellen zur 

 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5530 

Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Dabei 
geht der Ausschuß davon aus, daß entsprechend 
den Gesetzgebungsvorhaben im Datenschutzbe-
reich automatisierte Abrufverfahren nur dann ein-
gerichtet werden sollten, wenn dies unter Abwä-
gung der Interessen der Be troffenen und der Auf-
gaben der beteiligten Stellen angemessen ist. Die 
Weitergabe von Daten an den Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger ist grundsätzlich nur 
für die Führung einer zugelassenen Datei zulässig 
(§ 147 b). 

— Die bei der Datenstelle geführte Stammsatzdatei 
aller Personen mit einer Versicherungsnummer 
wird hinsichtlich der Aufgaben, für die sie geführt 
werden darf, und der allgemeinen personenbezo-
genen Daten näher bestimmt (§ 147 d). 

— Die Auskünfte der Deutschen Bundespost, die 
diese unter den Voraussetzungen des SGB X über 
die bei ihr vorliegenden Daten der Rentenversi-
cherung erteilen darf, werden auf zehn näher be-
stimmte Daten begrenzt. Außer den Angaben zur 
Person des Leistungsberechtigten handelt es sich 
vor allem um Daten zur Höhe und Dauer der Rente 
sowie um Daten zur Zahlung (§ 147 e Abs. 1). 
Zugleich wird bestimmt, daß auch den Rentenver-
sicherungsträgem von der Deutschen Bundespost 
nur die gleichen Datenarten anderer Sozialleistun-
gen mitgeteilt werden dürfen (§ 147 e Abs. 2). 

— Durch Rechtsverordnung sollen künftig weitere 
datenschutzrechtliche Fragen geregelt werden, 
die nicht allgemein im Gesetz geregelt werden 
können. Es handelt sich dabei insbesondere um die 
Art  und den Umfang des Datenaustausches zwi-
schen den Trägern der Rentenversicherung sowie 
mit der Deutschen Bundespost, die Führung des 
Versicherungskontos, die Art  der dort  zu speicher-
nden Datenarten sowie die Bestimmung von 
Löschungsfristen für personenbezogene Daten 
(§ 147 f). 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN begrüßten 
die durch den Änderungsantrag der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP erfolgte Neufassung der 
Vorschriften über den Datenschutz. Dennoch seien für 
sie die im Gesetz erlaubten ONLINE-Verbindungen 
zwischen den Leistungsträgern nach wie vor proble-
matisch. Bei der Wahl zwischen langsamerer Verar-
beitungstechnik mit gleichzeitig höherem Daten-
schutz und dem Einsatz neuester Computertechnik 
mit unübersichtlicher Datenlage hätten sich die Mit-
glieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP 
für das letztere entschieden. 

g) Alterssicherungsbericht 

Abweichend vom Gesetzentwurf beschlossen die Mit-
glieder der im Ausschuß vertretenen Fraktionen, den 
Rentenversicherungsbericht um einen Alterssiche-
rungsbericht zu ergänzen, der erstmals im Jahre 1997 
und danach in jeder Wahlperiode dem Deutschen 
Bundestag vorgelegt werden solle. 

Dieser Bericht müsse aussagekräftig für einen Ver-
gleich der Alterssicherungssysteme sein. Zu diesem 
Zweck solle er insbesondere darstellen 

— die Leistungen der anderen ganz oder teilweise 
öffentlich finanzierten Alterssicherungssysteme 
sowie deren Finanzierung, 

— die Einkommenssituation der Leistungsbezieher 
der Alterssicherungssysteme und 

— das Zusammentreffen von Leistungen der Alterssi-
cherungssysteme. 

h) Organisatorische Gliederung 

Die Mitglieder aller im Ausschuß vertretenen Fraktio-
nen waren der Auffassung, daß die Unterteilung der 
Arbeitnehmerschaft in Arbeiter und Angestellte zum 
Teil nur noch historisch erklärbar sei und in der be-
trieblichen Praxis sowie in den Tarifverträgen zuneh-
mend an Bedeutung verliere. Die Mitglieder der Frak-
tion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN begrüß-
ten diese Entwicklung. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN stellten die 
Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten 
hinsichtlich der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 
Versicherungsträger sowie die sich an diese Differen-
zierung knüpfenden Organisationsstrukturen in 
Frage. Sie schlugen daher vor, alle Versicherungsan-
stalten unter Einschluß der Bundesknappschaft zu ei-
nem einheitlichen, regional gegliederten Rentenver-
sicherungsträger zusammenzufassen. Neben der sozi-
alpolitisch wünschenswerten Angleichung der Lei-
stungen bringe eine neue dezentrale und bürgernahe 
Organisationsstruktur eine Verwaltungsvereinfa-
chung und mehr Versichertennähe. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP sahen in Anbetracht des sich angleichenden 
Arbeitnehmerbegriffs keinen unmi ttelbaren und 
dringlichen Handlungsbedarf. Zum einen sei das Bei-
trags- und Leistungsrecht für Arbeiter und Ange-
stellte einheitlich, zum anderen würden die quantita-
tiven Verschiebungen in der Zusammensetzung der 
Arbeitnehmerschaft durch den Finanzausgleich zwi-
schen der Arbeiter- und Angestelltenversicherung 
ausgeglichen. Erst nach Umsetzung der im Rentenre-
formgesetz 1992 vorgesehenen materiellen Rechtsän-
derungen könne man an eine Organisationsreform 
denken, wobei auch die Entwicklungen in der Kran-
kenversicherung zu berücksichtigen seien. 

Die Mitglieder der Fraktion der FDP verwiesen im 
Zusammenhang mit der Organisationsreform auf das 
Problem der Artikel 17 EGRKG-Betriebe. Für diese 
bedeute die Zugehörigkeit zur Bundesknappschaft — 
mit den um ein Drittel höher liegenden Beiträgen — 
einen erheblichen Wettbewerbsnachteil. Da es sich 
hierbei im übrigen nur um 11 500 Arbeitnehmer han-
dele, unterstelle man, daß sich mit der Herausnahme 
der Artikel 17 EGRKG-Betriebe aus der Bundes-
knappschaft keine wesentliche zusätzliche Belastung 
des Bundes im Rahmen der Defizithaftung ergeben 
werde, zumal dadurch später bei den Leistungsver-
pflichtungen Entlastungen entstünden. 
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Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
legten dar, daß bei einer Herausnahme der Artikel 17 
EGRKG-Betriebe bei einer dreiprozentigen Entgelt-
entwicklung im Jahre 1992 mit einem Ausfall von 152 
Mio. DM für die Bundesknappschaft zu rechnen sei. 
Über die Defizithaftung müsse dann der Bund für 
diese Summe eintreten. In einigen der angesproche-
nen Betriebe habe sich bei Abstimmungen im übrigen 
keine Mehrheit für ein Ausscheiden aus der Bundes-
knappschaft ergeben. Daher sei eine Herausnahme 
zum derzeitigen Zeitpunkt nicht angebracht. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN kritisierten, 
daß in der Bundesknappschaft neben den Unter-
Tage-Beschäftigten auch die Über-Tage-Beschäftig-
ten von Sonderleistungen profitierten, die teilweise 
durch den Bundeszuschuß abgedeckt würden. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und SPD 
wandten ein, daß die Sonderleistungen der Bundes-
knappschaft durch das um ein Drittel höhere Beitrags-
aufkommen abgedeckt seien. Man müsse auch be-
rücksichtigen, daß viele Über-Tage-Beschäftigte aus 
gesundheitlichen Gründen ihre Unter-Tage-Beschäf-
tigung aufgeben müßten. Schließlich sei die knapp-
schaftliche Rentenversicherung ein bifunktionales Sy-
stem und ersetze insoweit die bet riebliche Altersver-
sorgung in anderen Wirtschaftsbereichen. Im übrigen 
dürfe man nicht den Strukturwandel durch Kappung 
von Sozialleistungen erschweren, sondern müsse ihn 
weiter durch die verschiedenen Sonderleistungen un-
terstützen. 

i) Fremdrentengesetz und Vertragsgesetz zum 
deutsch-polnischen 
Sozialversicherungsabkommen 

Die Mitglieder der im Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung vertretenen Fraktionen begrüßten, daß an 
der grundsätzlichen Ausrichtung der Regelungen des 
Fremdrentengesetzes (FRG) am Integrationsprinzip 
auch im Rahmen des Rentenreformgesetzes 1992 fest-
gehalten werde. Die nach dem Fremdrentengesetz 
Berechtigten, insbesondere Aus- und Übersiedler, 
würden rentenrechtlich weiterhin so gestellt, als ob sie 
ihrer Tätigkeit im Bundesgebiet nachgegangen wä-
ren und den Verdienst eines vergleichbaren bundes-
deutschen Versicherten erzielt hätten. Einvernehmen 
bestehe darüber, daß Besser-, aber auch Schlechter-
stellungen im Vergleich zu hiesigen Versicherten mit 
diesem aus dem Integrationsprinzip abgeleiteten 
Gleichbehandlungsgebot nicht vereinbar seien. In der 
Vermeidung von Besser- und Schlechterstellungen 
sehe man eine Voraussetzung für die Akzeptanz des 
Eingliederungsgedankens durch die bundesdeutsche 
Bevölkerung. 

Entgegen landläufiger Meinung stelle der Zustrom 
von Aus- und Übersiedlern jedenfalls langfristig keine 
zusätzliche Belastung für die Rentenversicherung dar. 
Deren große Zahl werde vielmehr die ungünstige de-
mographische Entwicklung in der Bundesrepublik 
Deutschland verbessern, denn die Altersstruktur der 
Aus- und Übersiedler sei wesentlich günstiger als die 
der hier lebenden Bevölkerung. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten die im Interesse einer Klarstellung 
und Vermeidung von Besserstellungen vorgenomme-
nen Regelungen. Zu nennen seien insbesondere: 

— In § 15 Abs. 1 (FRG) werde für Personen, die zum 
Personenkreis des § 1 Buchstabe b gehörten — also 
zu jenen Personen, die infolge der Kriegsauswir-
kungen den für sie zuständigen Versicherungsträ-
ger eines anderen Staates nicht mehr in Anspruch 
hätten nehmen können — , eine Stichtagsregelung 
eingeführt, um entsprechend der ursprünglichen 
Zielsetzung des Gesetzgebers die Anrechnung von 
Zeiten im Herkunftsland auf die vor dem Krieg do rt 

 zurückgelegten Beitragszeiten zu beschränken. 
Nach der Rechtsprechung des Bundessozialge-
richts reiche ein einziger im Herkunftsland — z. B. 
in Ungarn, Bulgarien oder in der Tschechoslowa-
kei — entrichteter Beitrag vor 1945 aus, um im 
Extremfall eine Rente für ein weitgehend do rt  ver-
brachtes Versicherungsleben von einem deut-
schen Rentenversicherungsträger zu erhalten. Im 
Zusammenhang mit der Stichtagsregelung in § 15 
Abs. 1 FRG werde abweichend vom Gesetzentwurf 
für ältere Versicherte eine Übergangsregelung 
vorgesehen (Artikel 11) . 

— Für Grundwehrdienst würden künftig — unabhän-
gig vom Herkunftsland — Entgeltpunkte in glei-
cher Höhe wie für Zeiten des gesetzlichen Grund-
wehrdienstes in der Bundesrepublik Deutschland 
in Ansatz gebracht (§ 15 Abs. 3, § 22 Abs. 3 
FRG). 

— In § 16 Abs. 1 FRG werde für die Zukunft Marge-
stellt, daß erstattete Beiträge nicht mehr berück-
sichtigt werden können. Da auch für einheimische 
Frauen im Falle der Heiratserstattung eine An-
rechnung in ihrem Versicherungsverlauf nicht 
mehr möglich sei, sollten auch den Frauen, die 
Ansprüche nach dem Fremdrentengesetz geltend 
machten, diese Zeiten der Heiratserstattung nicht 
mehr angerechnet werden. 

— Schul- und Studienzeiten in der DDR würden nicht 
mehr als Beitragszeiten, sondern wie bei hiesigen 
Versicherten auf der Basis des Gesamtleistungs-
modells als Anrechnungszeiten gewertet (§ 15 
Abs. 3 Satz 3 Buchstabe c FRG). 

— Der Kreis der Anspruchsberechtigten werde ein-
geschränkt. Hiesige Rentenversicherungsträger 
gewährten künftig keine Rentenleistungen mehr 
an ausländische Staatsangehörige, wenn diese auf 
in der DDR erworbene Beitragszeiten beruhten 
(§ 17 Abs. 1 FRG). 

— Teilzeitbeschäftigung werde künftig auch im 
Fremdrentengesetz nur noch als solche berück-
sichtigt (§ 26), nachdem sie bisher wie eine Voll-
zeitbeschäftigung behandelt worden sei. 

Als einen entscheidenden Ansatzpunkt für eine ver-
besserte Umsetzung des Integrationsprinzips bezeich-
neten die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, 
SPD und FDP die branchenmäßige Aufgliederung der 
Leistungsgruppen des Fremdrentenrechts. Nach § 22 
FRG werde dem Fremdrentenberechtigten bei der 
Rentenberechnung der Verdienst angerechnet, der 
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demjenigen eines einheimischen Versicherten mit 
vergleichbarer Ausbildung und beruflicher Stellung 
entspreche. Zu diesem Zweck nehme man derzeit nur 
eine Einteilung nach Leistungsgruppen vor. Dieses 
pauschalierende, Entgeltunterschiede zwischen den 
Branchen nicht berücksichtigende Verfahren habe 
vor allem in der Angestelltenrentenversicherung zu 
Durchschnittsrenten geführt, die zum Teil höher lägen 
als diejenigen vergleichbarer hiesiger Versicherter. 
Dieser Tatbestand habe zu Irritationen geführt. 

Zwar sei an der im Gesetzentwurf vorgesehenen Ein-
teilung nach Funktion und Wertigkeit der Beschäfti-
gung in drei Leistungsgruppen für Arbeiter und fünf 
für Angestellte festzuhalten, jedoch sei zusätzlich die 
Zuordnung der Berechtigten zu einem von insgesamt 
24 Wirtschaftsbereichen vorzusehen. Diese Regelung 
habe zum Ziel, die der Rentenberechnung zugrunde-
liegenden maßgeblichen Entgelte in eine größere 
Übereinstimmung mit den Entgelten der einheimi-
schen Versicherten zu bringen. Die so gefundene Lö-
sung erlaube eine gerechtere Einordnung und bleibe 
— in Verbindung mit Übergangsvorschriften, die auch 
Verwaltungsaspekten Rechnung trügen - für die 
Verwaltung praktikabel. 

Eine Vereinheitlichung der maßgeblichen Werte für 
Männer und Frauen werde, abweichend vom Gesetz-
entwurf, nicht vorgesehen. Ziel des Fremdrentenge-
setzes sei auch die Gleichbehandlung einheimischer 
und zugewanderter Frauen. Deshalb sei es notwen-
dig, in den Tabellenwerten die tatsächlichen Einkom-
mensunterschiede zwischen männlichen und weibli-
chen Erwerbspersonen nachzuvollziehen. Bei glei-
chen Werten für Männer und Frauen käme es in An-
betracht der tatsächlich gegebenen Entgeltunter-
schiede zu einer Ungleichbehandlung zuwandernder 
und einheimischer Frauen. 

Abweichend vom Gesetzentwurf sei vorgesehen, die 
Kürzung nicht nachgewiesener Beitrags- und Be-
schäftigungszeiten auf fünf Sechstel von der Zeitkür-
zung auf die Wertkürzung umzustellen. Dies bedeute 
eine Verwaltungsvereinfachung. Auch komme so die 
beabsichtigte Kürzung stets zum Tragen. Nach gel-
tendem Recht sei dies nicht immer der Fa ll, z. B. bei 
pauschaler Anrechnung einer Ausfallzeit. Ebenfalls 
abweichend vom Gesetzentwurf werde die sachlich 
nicht gerechtfertigte Ausklammerung der langjährig 
beim selben Arbeitgeber beschäftigten Versicherten 
aus der Kürzung auf fünf Sechstel gestrichen. 

Ziel der im Ausschuß vertretenen Fraktionen war es, 
über den vorliegenden Gesetzentwurf hinaus die ren-
tenrechtliche Gleichstellung der aus den osteuropäi-
schen Vertreibungsgebieten stammenden deutschen 
Juden mit den deutschstämmigen Aussiedlern zu er-
reichen. Personen, die bis zum Beginn der allgemei-
nen Verfolgungsmaßnahmen durch den Nationalso-
zialismus zum deutschen Sprach- und Kulturkreis ge-
hört hätten, gehörten bisher nicht zu dem vom Fremd-
rentengesetz erfaßten Personenkreis, wenn sie sich 
nicht zum deutschen Volkstum, sondern zum Juden-
tum bekannt hätten. Vielfach sei jedoch die offizielle 
Zugehörigkeit zur deutschen Volksgruppe nicht in 
Betracht gekommen, solange die Be troffenen ihre 
Identität als Juden nicht hätten aufgeben wollen. Um 
diesen historischen Zusammenhängen gerecht zu 

werden, sollten künftig durch das Fremdrentengesetz 
auch diejenigen Personen erfaßt werden, die bei Be-
ginn der allgemeinen Verfolgungsmaßnahmen durch 
den Nationalsozialismus zum deutschen Sprach- und 
Kulturkreis gehört, das 16. Lebensjahr vollendet und 
sich wegen ihrer Zugehörigkeit zum Judentum nicht 
zum deutschen Volkstum bekannt hätten. Hinterblie-
bene dieser Personen, die selbst die Voraussetzungen 
nicht erfüllten, könnten allenfalls Hinterbliebenenlei-
stungen erhalten. Die Zugehörigkeit zum deutschen 
Sprach- und Kulturkreis bedeute, daß Deutsch wie 
eine Muttersprache im persönlichen Bereich überwie-
gend benutzt worden sein müsse und dadurch ein 
Zugang zur deutschen Kultur möglich gewesen sei. 

Durch diese Regelung werde der von ihr erfaßte Per-
sonenkreis unmittelbar in die Rentenberechnung 
nach dem Fremdrentengesetz einbezogen, sofern er 
in der Bundesrepublik Deutschland wohne. Nicht un-
mittelbar einbezogen würden jedoch diejenigen Per-
sonen, die im Ausland wohnten. Da ein hoher Anteil 
dieses Personenkreises insbesondere in den USA und 
in Israel lebe, solle über eine Ergänzung der jeweili-
gen Sozialversicherungsabkommen erreicht werden, 
daß auch diese Personen Rentenleistungen erhalten 
könnten. In enger Zusammenarbeit mit den Renten

-

versicherungsträgern solle eine Regelung erarbeitet 
werden, durch die auf der Grundlage einer Beitrags-
nachentrichtung eine Rentenzahlung ins Ausland er-
möglicht werde. Dies solle aber nur für diejenigen gel-
ten, die bis zum 30. Juni 1990 ihren ständigen Wohn-
sitz dort begründet hätten. 

Die Mitglieder aller im Ausschuß vertretenen Fraktio-
nen begrüßten, daß mit dem Rentenreformgesetz 1992 
die Auswirkungen einer Bestimmung der Verordnung 
über die Einführung der Rentenversicherung in den 
eingegliederten Ostgebieten vom 22. Dezember 1941 
beseitigt würden. Diese Ostgebietsverordnung habe 
sich auf von deutschen Truppen besetzte Gebiete, die 
ins Deutsche Reich eingegliedert worden seien, bezo-
gen. Da in diesen Gebieten die polnischen Rentenver-
sicherungsträger aufgelöst worden seien, seien die an 
diese entrichteten Beiträge und die damit erworbenen 
Ansprüche auf die deutschen Rentenversicherungs-
träger übergegangen. Ausgeschlossen von dieser Re-
gelung seien bisher sog. Schutzangehörige, hierzu 
gehörten u. a. Juden. Erst die Änderung in Artikel 10 
(§ 17 Abs. 1 FRG) stelle klar, daß die sog. Schutzan-
gehörigen künftig — wie die anderen Be troffenen — 
Rentenleistungen erhalten könnten. 

Ergänzend zu den Änderungen des Fremdrentenge-
setzes empfahlen die Mitglieder der Fraktionen der 
CDU/CSU, SPD und FDP, daß durch Änderung des 
Vertragsgesetzes zum deutsch-polnischen Sozialver-
sicherungsabkommen (Artikel 14 a) Besserstellungen 
von Personen, die unter das Abkommen fielen, gegen-
über hiesigen Versicherten vermieden werden soll-
ten. Dies werde dadurch erreicht, daß Personen, die 
unter das Abkommen fielen, rentenrechtlich in vollem 
Umfang gegenüber Personen gleichbehandelt wür-
den, für die nur das Fremdrentenrecht Anwendung 
finde. Außerdem solle durch eine gesetzliche Defini-
tion des im Abkommen verwendeten Beg riffs „ge-
wöhnlicher Aufenthalt" klargestellt werden, daß das 
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Abkommen nur auf Personen Anwendung finde, die 
sich hier unbefristet rechtmäßig aufhielten. 

j) Renten an politisch Verfolgte 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP begrüßten die zum Gesetz zur Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts (WGSVG) ge-
troffenen Regelungen. Sie seien eine Klarstellung des 
bereits mit dem 7. Rentenversicherungsänderungsge-
setz Gewollten und griffen sachgerecht und rechtssy-
stematisch korrekt das Problem der vertriebenen Ver-
folgten auf. 

§ 20 WGSVG beziehe sich vor allem auf deutsche 
Juden, die — wie andere Vertriebene — wegen ihres 
Deutschtums aus ihren Herkunftsländern vertrieben 
worden seien. Während man jedoch von Vertriebenen 
ein Bekenntnis zum deutschen Volkstum verlange, 
könne dies von vertriebenen Verfolgten nicht erwar-
tet werden. Für diese reiche daher die Zugehörigkeit 
zum deutschen Sprach- und Kulturkreis zum Zeit-
punkt der Ausreise aus dem Vertreibungsgebiet aus, 
um einen Nötigungszusammenhang zu vermuten. 
Diese Vermutung dürfe nur angesichts erheblicher 
Anhaltspunkte in Zweifel gezogen werden; Nichtauf-
klärbarkeit gehe hierbei zu Lasten des Rentenversi-
cherungsträgers. Die durch das nationalsozialistische 
Deutschland Verfolgten und anschließend aufgrund 
ihrer Zugehörigkeit zum deutschen Sprach- und Kul-
turkreis Vertriebenen erhielten ihre Ansprüche, die 
sie bei anderen Rentenversicherungsträgern erwor-
ben hätten, nach Maßgabe des Fremdrentengesetzes 
ersetzt. 

Der durch die Regelung des § 20 WGSVG — trotz der 
Vermutungsregelung — weiterhin eng gefaßte Perso-
nenkreis erkläre sich daraus, daß durch die Regelung 
nur vertriebene Verfolgte begünstigt werden sollten 
und diese Regelung kein allgemeines Entschädi-
gungsrecht für nationalsozialistisches Unrecht dar-
stelle. Man müsse hier auf das Bundesentschädi-
gungsgesetz verweisen, das sich an alle Juden, nicht 
nur an die deutschsprachigen, richte und dessen An-
knüpfungspunkt — für in Mittel und Methoden an-
dere Entschädigungsleistungen — allein die Verfol-
gung sei. § 20 WGSVG beziehe sich einzig auf die 
durch den Nationalsozialismus Verfolgten, die auf-
grund ihres Deutschtums auch noch aus ihren Her-
kunftsländern vertrieben worden seien. 

Wenn die Fremdrentenzeiten durch § 20 WGSVG an-
erkannt würden, erhielten die Be troffenen nach Maß-
gabe der §§ 21 und 22 WGSVG das Recht zur Nach-
entrichtung von Beiträgen. Ziel dieser Nachentrich-
tungsmöglichkeiten sei neben der Aufbesserung der 
Rentenanwartschaften vor allem die Zahlbarmachung 
der Ansprüche ins Ausland. Für diese seien bis Ende 
1991 60 Beitragsmonate im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes Voraussetzung. Da die Fristen für Nachent-
richtungen bereits abgelaufen seien, stellten die Fri-
sten der §§ 21 und 22 WGSVG den Zustand her, der 
bestanden hätte, wenn § 20 WGSVG bereits früher so 
angewandt worden wäre, wie es nunmehr vorgesehen 
sei. Die Nachentrichtungsmöglichkeiten würden da-
her nur für die vertriebenen Verfolgten gelten, die 

ausschließlich wegen der Nichtanwendung des § 20 
WGSVG bisher nicht das Recht zur Beitragsnachent-
richtung nach dem WGSVG bzw. zur freiwilligen Ver-
sicherung in der deutschen Rentenversicherung ge-
habt hätten. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN machten 
darauf aufmerksam, daß das Gesetz zur Wiedergut-
machung nationalsozialistischen Unrechts in der So-
zialversicherung nach § 1 Bundesentschädigungsge-
setz nur für Personen gelte, die aus politischen, rassi-
schen, religiösen und weltanschaulichen Gründen 
verfolgt worden seien. Ausgeschlossen von den Lei-
stungen seien z. B. Zwangsarbeiter, Zwangssterili-
sierte, Euthanasieopfer, Homosexuelle, sog. Asoziale 
und Kriegsdienstverweigerer. Daher werde bean-
tragt, daß alle Personen, die durch nationalsozialisti-
sche Unrechtsmaßnahmen verfolgt oder geschädigt 
worden seien, in den Geltungsbereich des § 1 
WGSVG aufgenommen und in diesem Sinne den Ver-
folgten im Sinne des Bundesentschädigungsgesetzes 
gleichgestellt würden, also einen rentenbegründen-
den Anspruch erhielten. 

Bei einer Novellierung des WGSVG unter Einbezie-
hung aller NS-Opfer würde wenigstens auf einem 
Teilgebiet des Entschädigungsrechts das bisher nach 
allen Wiedergutmachungsgesetzen verschwiegen ge-
bliebene Unrecht an den „vergessenen Opfern" der 
NS-Verfolgung als solches anerkannt. Zwar seien 
durch die Errichtung von Härtefonds und Stiftungen 
in den Bundesländern Berlin und Hamburg Möglich-
keiten zur Gewährung von Leistungen auch an die 
von Ansprüchen nach dem Bundesentschädigungsge-
setz ausgeschlossenen Verfolgten geschaffen worden. 
Hierbei handele es sich aber regelmäßig um Kann

-

Leistungen, die an mehrere andere Voraussetzungen 
geknüpft seien und keinesfalls als Ausgleich für die 
diesem Personenkreis auf dem Gebiet der Sozialversi-
cherung zugefügten Schäden angesehen werden 
könnten. Für die durch die Leistungsausweitung ent-
stehenden Kosten solle der Bund und nicht die Versi-
chertengemeinschaft aufkommen. Soweit sich durch 
die damalige Zwangsarbeit bestimmte Unternehmen 
bereichert hätten, indem sie unter anderem die anson-
sten anfallenden Ausgaben für Sozialversicherungs-
beiträge eingespart hätten, sei es Sache des Bundes, 
diese Firmen dafür in Regreß zu nehmen. 

Bezüglich der Nachentrichtungsmöglichkeiten im 
WGSVG sei zu kritisieren, daß die ungenaue Abgren-
zung des möglichen Nachentrichtungszeitraums dazu 
führen könne, daß der nachträglich belegungsfähige 
Zeitraum nicht ausreiche, um 60 Beitragsmonate zu 
erreichen. Diese seien jedoch Voraussetzung für die 
Zahlbarmachung ins Ausland. Außerdem weise man 
darauf hin, daß vor allem die Nachentrichtungsmög-
lichkeit freiwilliger Beiträge auf der Basis des § 22 
WGSVG durch einkommensschwache Familien nicht 
wahrgenommen werden könne. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN beantrag-
ten, daß bei verfolgungsbedingtem Auslandsaufent-
halt vor 1950 den Be troffenen Kindererziehungszeiten 
anerkannt werden sollten. Hier müsse man aus grund-
sätzlichen Erwägungen heraus davon abrücken, daß 
diese normalerweise nur anerkannt würden, wenn die 
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Eltern sich im Geltungsbereich der Reichsversiche-
rungsordnung oder in Berlin aufgehalten hätten. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
sahen im Fall  des verfolgungsbedingten Auslandsauf-
enthalts nicht notwendigerweise gesetzlichen Hand-
lungsbedarf. Aus ihrer Sicht reichten die Kompeten-
zen der Rentenversicherungsträger aus, um hier zu 
angemessenen Lösungen zu kommen. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD äußerten zwar 
Verständnis für das Anliegen, wiesen aber auf das 
ihrer Meinung nach ungelöste Problem hin, daß Erzie-
hungszeiten während eines verfolgungsbedingten 
Auslandsaufenthalts rentenrechtlich nicht besser be-
wertet werden dürften als die Verfolgungszeit selbst 
oder die Zeit einer Arbeitnehmertätigkeit während 
eines verfolgungsbedingten Auslandsaufenthalts. 

4. Harmonisierung der Alterssicherungssysteme 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP machten darauf aufmerksam, daß die demo-
graphisch bedingten Reformen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sowohl den Rentnern als auch den 
Versicherten einen Beitrag abverlangten. Ein entspre-
chender Anpassungsbedarf bestehe jedoch nicht nur 
in der gesetzlichen Rentenversicherung, sondern 
auch in anderen aus Steuermitteln finanzierten Alters-
sicherungssystemen. In der im Auftrag des VDR von 
Prognos erstellten Untersuchung „Gesamtwirtschaft-
liche Entwicklungen und gesetzliche Rentenversiche-
rung vor dem Hintergrund einer schrumpfenden Be-
völkerung" vom März 1987 sei dargelegt, daß die Pen-
sionsaufwendungen bis zum Jahre 2000 von 27 Mrd. 
DM im Jahre 1984 auf 62 Mrd. DM steigen würden. Im 
Jahre 2030 rechne man do rt  mit Ausgaben in Höhe 
von bis zu 396 Mrd. DM. Man habe sich daher darauf 
verständigt, daß in der Beamtenversorgung entspre-
chende Anpassungen durchzuführen seien, zum ei-
nen aufgrund des demographisch bedingten Ände-
rungsbedarfs, zum anderen, um eine einseitige Bela-
stung der Versicherten der gesetzlichen Rentenversi-
cherung zu vermeiden. 

Die folgenden, in dem von den Fraktionen der CDU/ 
CSU, SPD und FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes und son-
stiger dienst- und versorgungsrechtlicher Vorschrif-
ten — Drucksache 11/5136 — vorgesehenen Maßnah-
men seien in diesem Zusammenhang zu begrüßen: 

— Streckung und Linearisierung der Ruhegehalts-
skala, 

— Anhebung der Zurechnungszeit auf das 60. Le-
bensjahr bei Berücksichtigung zu zwei Dritteln als 
ruhegehaltsfähige Dienstzeit, 

— Anhebung der Altersgrenzen und Abschläge in 
Höhe von 3,6 Prozentpunkten bei Inanspruch-
nahme der vorgezogenen Ruhegehaltsgrenze ab 
dem Jahre 2002 unter Beibehaltung der besonde-
ren Altersgrenzen für Vollzugsbeamte und Feuer-
wehr (Ausnahme für Schwerbehinderte), 

— Anrechnung von Erwerbseinkommen bis zum 65. 
Lebensjahr bei vorzeitigem Ausscheiden, 

— strengere Anforderungen bei Versetzungen in den 
Ruhestand wegen Dienstunfähigkeit nach dem 
Grundsatz „Rehabilitation vor Versorgung", 

— Berücksichtigung von Kindererziehungszeiten 
entsprechend den vorgesehenen rentenrechtli-
chen Regelungen. 

Im Interesse eines Vertrauensschutzes der Beamten 
sollten diese Regelungen für pensionierte Beamte 
nicht angewendet werden. Ausgeschlossen sollten 
auch diejenigen bleiben, die bereits mindestens 25 
Dienstjahre zurückgelegt hätten. 

Zur Anhebung der Altersgrenzen schlugen die Mit-
glieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und FDP 
abweichend vom Gesetzentwurf vor, eine stufenweise 
Anhebung vorzusehen, um Härten zu vermeiden. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD merkten an, daß 
im Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD und 
FDP -- Drucksache 11/4125 — festgehalten sei, daß zu 
der nach § 14 Bundesbesoldungsgesetz zu berück-
sichtigenden Entwicklung der allgemeinen wirt-
schaftlichen und finanziellen Verhältnisse auch die 
künftig wachsenden finanziellen Belastungen der Al-
terssicherung gehörten. Zwar habe man keinen offe-
nen Altersversorgungsbeitrag der Beamten durchset-
zen können, weise jedoch darauf hin, daß der öffent-
liche Arbeitgeber die Aufgabe der Berücksichtigung 
steigender Belastungen der Arbeitnehmer durch Bei-
träge zur Sozialversicherung verantwortungsbewußt 
und nachrechenbar wahrnehmen sollte. 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN wiesen 
darauf hin, daß durch die vorgesehenen Anpassungs-
maßnahmen der sozial- wie gesellschaftspolitischen 
Notwendigkeit, ein Zwei-Klassensystem für Ruhe-
ständler zu vermeiden, nicht entsprochen werde. Nur 
durch ein für alle Bundesbürger strukturell gleich an-
gelegtes Alterssicherungssystem lasse sich die Forde-
rung nach einer Gleichbehandlung aller Arbeitneh-
mer und Arbeitnehmerinnen umsetzen. Dem diene 
der von ihnen eingebrachte Antrag. Die Ungereimt-
heiten und Verstöße gegen dieses Angleichungserfor-
dernis seien durch den vorliegenden Kompromiß nicht 
behoben. So würden — abgesehen von dem generell 
günstigeren Sicherungsniveau — Ausbildungszeiten 
in der Beamtenversorgung weiterhin großzügiger an-
gerechnet; in der gesetzlichen Rentenversicherung 
würden diese auf 7 Jahre begrenzt. Die Hinzuver-
dienstgrenzen für frühzeitig pensionierte Beamte 
seien günstiger als diejenigen in der gesetzlichen 
Rentenversicherung. Außerdem würden den Beamten 
bei weitem großzügigere Übergangsregelungen und 
Fristen eingeräumt als den Versicherten in der gesetz-
lichen Rentenversicherung, wenn man von der Ver-
längerung der Lebensarbeitszeit einmal absehe. 

VII. Finanzielle Auswirkungen der beschlossenen 
Maßnahmen 

In Tabelle 1 wird die Entwicklung der demographisch 
bedingten Belastungen dargestellt, die eine Reform 
der gesetzlichen Rentenversicherung unerläßlich ma-
chen. Während heute knapp 60 Renten auf 100 Bei-
tragszahler entfallen, werden es im Jahre 2010 mehr 
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als 80 und im Jahre 2030 mehr als 120 sein. Ohne 
gegensteuernde Maßnahmen würde der Beitragssatz 
bis zum Jahre 2010 von jetzt 18,7 v. H. auf 24,8 v. H. 
(Tabelle 2) steigen müssen. 

Die Rentenreform verteilt den Belastungsanstieg auf 
die drei Beteiligten - Beitragszahler, Bund und Rent-
ner - wie folgt: 

Für die Beitragszahler steigt der Beitragssatz bis zum 
Jahre 2010 nur auf 21,4 v. H. statt auf 24,8 v. H. nach 
geltendem Recht, also um weniger als die Hälfte. 
Ohne die im Ausschuß beschlossenen Änderungen 
des Rentenreformgesetzes 1992 würde der Beitrags-
satz im Jahre 2010 21,3 v. H. betragen. 

Der Bundeszuschuß einschließlich der Leistungen für 
Kindererziehung würde ohne Reformmaßnahmen im 
Jahre 2010 62,2 Mrd. DM betragen. Dabei würde der 

Anteil an den Rentenausgaben auf 14,3 v. H. im Jahre 
2010 (Tabelle 2) absinken. 

Aufgrund der vorgesehenen Erhöhung und geänder-
ten Fortschreibung wird der Bundeszuschuß im Jahre 
2010 14,1 Mrd. DM höher sein als der zuvor genannte 
Gesamtbetrag. Der Anteil an den Rentenausgaben 
wird bis zum Jahre 2010 auf über 19 v. H. stabilisiert 
(Tabelle 4). 

Auch die Rentner tragen die Lasten der demographi-
schen Entwicklung solidarisch mit, indem insbeson-
dere ihre Renten künftig nur noch nach der Entwick-
lung der Nettolöhne steigen werden. Dies bedeutet 
eine Stabilisierung des erreichten Nettorentennive-
aus. 

Die finanziellen Auswirkungen für die Beteiligten im 
einzelnen sind den Tabellen 3 und 5 zu entnehmen. 

Tabelle 1 

Entwicklung der Wohnbevölkerung 1) der Bundesrepublik Deutschland von 1960 bis 2030 

1. 1. des 

Jahres 

Anzahl in Tausend Jugend

-

quotient 2) 
(Spalte 2: 
Spalte 3) 

v. H. 

Alten

-

quotient 3) 
(Spalte 4: 
Spalte 3) 
in v. H. 

Gesamtlast

-

quotient 4) 
(Spalte 2+4: 

Spalte 3) 
in v. H. 

nachrichtlich 

insgesamt 
im Alter von jeweiligen 

 

Rentenfall

-

quotient) 
Rentners 

quotient ) unter 
20 Jahren 

20 bis unter 
60 Jahren 

60 Jahren 
u. m. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1960 55 257 15 947 30 336 8 974 52,6 29,6 82,1 34,9 
1965 58 588 16 720 31414 10 454 53,2 33,3 86,5 37,9 
1970 61 195 18 227 31 326 11 642 58,2 37,2 95,3 43,5 
1975 61 992 17 944 31 621 12 427 56,7 39,3 96,0 52,1 
1980 61 439 16 521 33 114 11 804 49,9 35,6 85,5 54,4 
1985 61 049 14 366 34 312 12 372 41,9 36,1 77,9 57,5 
1987 61 140 13 537 35 020 12 584 38,7 35,9 74,6 58,1 
1990 61 214 12 612 35 679 12 923 35 36 72 59 	51 
1995 61 359 12 413 35 518 13 428 35 38 73 64 	54 
2000 61 033 12 418 33 849 14 766 37 44 80 71 	59 
2005 60 011 11 795 32 698 15 518 36 47 84 77 	64 
2010 58 587 10 795 32 270 15 522 33 48 82 81 	67 
2015 56 692 9 553 31 193 15 946 31 51 82 85 	70 
2020 54 660 8 731 29 348 16 581 30 57 86 93 	77 
2025 52 405 8 320 26 386 17 699 32 67 99 105 	88 
2030 49 859 7 946 23 439 18 474 34 79 113 121 	101 

1) Für die Zeit ab 1990 gemäß Mode ll  IC der Modellrechnungen zur Bevölkerungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland, 
herausgegeben vom Bundesminister des Innern am 10. Februar 1987, aktualisiert auf das Ausgangsjahr 1986; die Ergebnisse der 
Volkszählung 1987 sind noch nicht berücksichtigt 

2) Personen im Alter u. 20 je 100 Personen im Alter 20 b. u. 60 
3) Personen im Alter 60 u. m. je 100 Personen im Alter 20 b. u. 60 
4) Personen im Alter u. 20 und im Alter 60 u. m. je 100 Personen im Alter 20 b. u. 60 
5) Anzahl der Versicherten- und Witwenrenten der ArV/AnV je 100 Beitragszahler der ArV/AnV (bis 1978 beschäftigte Arbeiter 

und Angestellte, ab 1979 zuzüglich Arbeitslose; Beschäftigte 1989 und 1990 +1,1 v. H. p. a., 1991 bis 1993 +0,8 v. H. p. a., 1994 
+0,5 v. H., danach alle 2 Jahre um 0,1 v. H. fallend bis auf 0 v. H. 2003, danach konstant bis 2011, ab 2012 entsprechend 
Erwerbspersonenpotentialentwicklung) 

6) Anzahl der Rentner der ArV/AnV (ohne Waisenrentner) je 100 Beitragszahler gemäß Fußnote 5; für die Vergangenheit keine 
Angabe, da die Zahl der Rentner statistisch nicht erfaßt wird 
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Tabelle 2 

Die Entwicklung von erforderlichem Beitragssatz, Schwankungsreserve und Bundeszuschuß einschließlich 
Erstattungen für Kindererziehungszeiten nach HEZG 1) und KLG 2) in der Rentenversicherung der Arbeiter 

und der Angestellten bei geltendem Recht 

Jahr 
Erforderlicher 
Beitragssatz 3) 

v. H. 

Schwankungsreserve 
in 

Bundeszuschuß und Erstattungen 
nach HEZG und KLG 

Mrd. DM Monats

-

ausgaben 4) Mrd. DM v. H. der Renten

-

ausgaben 5) 

1989 18,7 25,4 2,0 31,4 18,5 
1990 18,5 23,8 1,8 33,4 18,6 
1991 18,5 20,6 1,5 35,2 18,7 
1992 18,5 15,5 1,0 36,4 18,4 
1993 19,4 16,2 1,0 37,6 18,1 
1994 19,7 16,3 1,0 38,9 17,8 
1995 20,2 17,7 1,0 40,2 17,5 
1996 20,5 19,1 1,0 41,5 17,3 
1997 20,8 19,8 1,0 42,7 17,0 
1998 21,2 20,6 1,0 44,0 16,7 
1999 21,7 22,0 1,0 45,3 16,4 
2000 22,1 22,8 1,0 46,7 16,0 
2001 22,6 24,0 1,0 48,1 15,7 
2002 23,0 25,3 1,0 49,5 15,5 
2003 23,3 26,0 1,0 51,0 15,3 

2005 24,0 29,3 1,0 54,1 14,9 

2010 24,8 35,0 1,0 62,2 14,3 

1) Hinterbliebenenrenten- und Erziehungszeiten-Gesetz 
2) Kindererziehungsleistungs-Gesetz 
3) Zur Aufrechterhaltung einer Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe 
4) Zu Lasten der Versicherungsträger im voraufgegangenen Kalenderjahr 
5) Rentenausgaben einschließlich KLG-Leistungen 
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Tabelle 3 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen in Mrd. DM 1), Beitragssatzpunkten und v. H. der 
Rentenausgaben in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 

unter Berücksichtigung der vom Ausschuß beschlossenen Änderungen 

Minderausgaben/ 

Nettoanpassung 2) Heraufsetzung der Alters- Neuordnung der beitrags

-

freien und beitragsgemin- Rente nach Mindest- 
grenze ab 2001 2) 3) derten Zeiten 2) einkommen 

Jahr 

Mrd. Beitrags-  v. H. der 
Renten- Mrd. Beitrags- v. H. der 

Renten- Mrd. Beitrags-  v. H. der 
Renten- Mrd. Beitrags-  v. H. der 

Renten- 
DM satz

-

punkte 7)  ausga

-

ben 5) 
DM ratz

-

punkte 7)  
ausga

-

ben 5) 
DM satz

-

punkte)  ausga

-

ben 5) 
DM satz

-

punkte 7)  ausga

-

ben 5) 

1990 
1991 
1992 1,2 0,12 0,54 0,0 0,00 -0,02 -1,5 -0,15 -0,69 
1993 3,7 0,36 1,64 -0,1 -0,01 -0,07 -1,6 -0,16 -0,72 
1994 6,4 0,61 2,72 -0,3 -0,02 -0,11 -1,8 -0,17 -0,74 
1995 8,4 0,78 3,41 -0,4 -0,03 -0,15 -1,9 -0,17 -0,76 
1996 9,8 0,87 3,77 -0,4 -0,04 -0,17 -2,1 -0,18 -0,80 
1997 11,4 0,98 4,18 -0,5 -0,04 -0,18 -2,2 -0,19 -0,82 
1998 13,1 1,10 4,60 -0,5 -0,05 -0,19 -2,4 -0,20 -0,83 
1999 14,9 1,21 4,99 -0,6 -0,05 -0,19 -2,5 -0,20 -0,84 
2000 17,0 1,34 5,43 -0,6 -0,05 -0,19 -2,7 -0,21 -0,85 
2001 19,3 1,47 5,85 0,1 0,01 0,03 -0,6 -0,05 -0,18 -2,8 -0,21 -0,85 
2002 21,5 1,60 6,24 0,3 0,03 0,10 -0,6 -0,04 -0,17 -2,9 -0,22 -0,85 
2003 23,6 1,70 6,56 0,7 0,05 0,18 -0,6 -0,04 -0,16 -3,0 -0,22 -0,85 

2005 27,9 1,90 7,15 1,1 0,07 0,28 -0,5 -0,03 -0,13 -3,2 -0,22 -0,83 

2010 39,9 2,34 8,55 3,4 0,20 0,72 -0,5 -0,03 -0,10 -3,6 -0,21 -0,77 

1) Annahmen: Entgelte 1989 +3,3 v. H.; 1990 3,1 v. H.; 1991-1993 3,5 v. H.; ab 1994 +3,0 p. a. 
Beschäftigte: 1989 + 1990 1,1 v. H., 1991-1993 +0,8v. H. p. a., 1994 +0,5 v. H. 
alle 2 Jahre Rückgang um 0,1 v. H. bis auf 0,0 v. H. im Jahre 2003 

2) Rentenminderausgaben einschl. KVdR 
3) angenommen wird, daß 50 v. H. des Poten tials BU/EU-Renten oder Altersruhegelder wegen Schwerbehinderung in Anspruch 

nehmen 
4) der Bundeszuschuß setzt sich zusammen aus dem bisherigen Bundeszuschuß und ab 1992 aus den pauschalierten Erstattungen 

für Kindererziehungszeiten nach HEZG und KLG 
5) einschl. KVdR und KLG-Leistungen 
6) einschließlich Mehreinnahmen aus Beitragssatzerhöhungen 
7) im Jahresdurchschnitt 
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Tabelle 3 

Mehreinnahmen 

Beiträge für Lohnersatz - 

Bundeszuschuß 4) 
leistungen auf der Basis 
von 80 v. H. des der Lei- Erhöhung 

Beitragssatz  
Sonstige 

Maßnahmen Insgesamt 
stung zugrundeliegen- 

den Bruttoentgelts 

Bei- v. H. Bei- v. H. Bei- v. H. Bei- v. H. Bei- v. H. 

Mrd trags- der Mrd  trags- der Mrd  trags- der Mrd  trags- der Mrd. trags-  der 

DM Satz- Renten- DM 6) 
) 

satt- Renten- DM  Satz- Renten- DM  ratz- Renten- DM satz- Renten- 
punk- ausga- punk- ausga- punk- ausga- punk- ausga- punk- ausga- 
te 7 ) ben 5) te 7) bens) te 7) ben 5) te 7) ben 5) te 7) ben 5) 

0,3 0,03 0,15 1,6 0,18 0,85 1,9 0,22 1,00 
2,3 0,25 1,13 1,9 0,20 0,92 4,2 0,44 2,05 
2,2 0,23 1,04 1,9 0,20 0,91 -0,5 -0,05 -0,22 3,3 0,34 1,56 
2,3 0,23 1,04 2,0 0,20 0,91 -0,1 -0,01 -0,06 6,2 0,60 2,75 
2,4 0,23 1,03 2,1 0,20 0,89 -0,1 -0,01 -0,06 8,8 0,83 3,72 
2,6 0,24 1,04 3,8 0,35 1,52 2,1 0,20 0,86 -0,2 -0,02 -0,07 14,5 1,33 5,84 
3,5 0,31 1,36 3,8 0,34 1,46 6,2 0,55 2,40 -0,2 -0,02 -0,07 20,6 1,84 7,95 
4,1 0,36 1,52 3,8 0,33 1,39 8,9 0,77 3,27 -0,2 -0,02 -0,08 25,2 2,18 9,29 
5,0 0,42 1,76 3,8 0,31 1,32 12,6 1,05 4,43 -0,2 -0,02 -0,08 31,3 2,62 11,01 
5,9 0,48 1,99 3,7 0,30 1,24 16,6 1,35 5,57 -0,3 -0,02 -0,09 37,9 3,07 12,67 
6,9 0,54 2,20 3,6 0,28 1,14 20,9 1,65 6,67 -0,3 -0,02 -0,09 44,9 3,53 14,31 
7,9 0,61 2,41 3,5 0,27 1,06 25,4 1,95 7,73 -0,3 -0,02 -0,10 52,5 4,01 15,95 
8,7 0,65 2,54 3,6 0,27 1,04 29,0 2,15 8,41 -0,3 -0,03 -0,10 59,3 4,40 17,21 
9,6 0,69 2,67 3,7 0,27 1,04 32,6 2,35 9,06 -0,4 -0,03 -0,10 66,2 4,77 18,39 

11,2 0,76 2,86 3,8 0,26 0,98 39,1 2,65 10,00 -0,4 -0,03 -0,11 78,9 5,36 20,19 

14,1 0,83 3,02 4,1 0,24 0,87 48,9 2,86 10,47 -0,6 -0,04 -0,13 105,6 6,19 22,63 
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Tabelle 3a 

Die finanziellen Auswirkungen von Einzelmaßnahmen bei der KnRV — in Mio. DM 1) 2) 
+ : Entlastung 
— : Belastung 

unter Berücksichtigung der vom Ausschuß beschlossenen Änderungen 

Jahr Nettoanpassung 
Neuordnung der 

beitragsfreien 
und beitragsge

-

minderten Zeiten 

Erhöhung des 
Beitragssatzes in 

Anlehnung an 
die ArV/AnV 

Beiträge für 
Lohnersatzlei

-

stungen auf der 

des uogrundelie

-

genden Brutto

-

entgelts 

sonstige Maßnah

-

men einschl. der

-

Altersgrenze ab 
2001 

Insgesamt 
(zugleich Minde

-

rung des Bundes

-

zuschusses) 

1 2 3 4 5 6 7 

1990 — — + 20 — — + 	20 
1991 — — + 20 — — + 	20 
1992 + 70 — 5 + 30 — + 20 + 120 
1993 +220 —10 + 30 — + 50 + 290 
1994 +370 —10 + 30 — + 80 + 470 
1995 +470 —20 + 30 +100 +100 + 680 
1996 +530 —20 + 90 +100 +120 + 820 
1997 +600 —20 +120 +100 +140 + 940 
1998 +660 —20 +170 +100 +160 +1 070 
1999 +720 —20 +220 +100 +190 +1210 
2000 +780 —20 +280 +110 +200 +1350 
2001 +830 —20 +330 +110 +220 +1470 
2002 +870 —20 +360 +110 +260 +1580 

1) Differenzen durch Rundung auf volle 10 Mio. DM und kumulative Effekte 
2) Bei den Berechnungen ist unterstellt, daß die KnRV weiterhin die Verwaltungskosten der knappschaftlichen KVdR in voller 

Höhe trägt (rd. 0,1 Mrd. DM je Jahr) 
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Tabelle 4 

Die Entwicklung von erforderlichem Beitragssatz, Schwankungsreserve und Bundeszuschuß 
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten bei Verwirklichung der Maßnahmen 

des Gesetzentwurfs 

unter Berücksichtigung der vom Ausschuß beschlossenen Änderungen 

Jahr 
Erforderlicher 
Beitragssatz 1) 

v. H. 

Schwankungsreserve in Bundeszuschuß 3) 

Mrd. DM Monats- Mrd. DM V.  H. der Renten- 
ausgaben 2) ausgaben 4) 

1989 18,7 25,4 2,0 31,4 18,5 

1990 18,7 26,0 1,9 33,7 18,8 
1991 18,7 27,6 2,0 37,5 mg  
1992 18,7 26,4 1,7 38,6 19,5 
1993 18,7 25,6 1,6 40,0 19,4 
1994 18,7 22,9 1,4 41,4 19,3 
1995 18,7 21,1 1,2 42,8 19,1 
1996 19,1 21,3 1,2 45,0 19,2 
1997 19,3 21,2 1,1 46,9 19,2 
1998 19,6 21,8 1,1 49,0 19,2 
1999 19,9 22,5 1,1 51,3 19,2 
2000 20,2 23,2 1,1 53,6 19,2 
2001 20,5 24,2 1,1 56,0 19,2 
2002 20,7 25,1 1,1 58,3 19,2 
2003 20,9 26,0 1,1 60,6 19,2 

2005 21,2 27,7 1,1 65,2 19,2 

2010 21,4 31,4 1,0 76,3 19,2 

1) Zur Aufrechterhaltung einer Schwankungsreserve von einer Monatsausgabe 
2) Zu Lasten der Versicherungsträger im laufenden Kalenderjahr 
3) Bis 1991 Bundeszuschuß zzgl. der Erstattungen nach HEZG und KLG 
4) Rentenausgaben einschließlich KLG-Leistungen 
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Tabelle 5 

Die finanziellen Auswirkungen 1) der Rentenreform auf Bund, BA und KV 
Beiträge für Lohnersatzleistungen auf der Basis von 80 v. H. des Bruttoentgelts 

unter Berücksichtigung der vom Ausschuß beschlossenen Änderungen 

Bund BA KV Mehr- 

Mehrausgaben 
an RV 2) 

Mehrausgaben 
an RV 2) 

einn. d. 
Renten

-

ver- 

Jahr 

Minder

-

aus

-

gaben 
AlHi 

an KV 

Saldo 
Minder

-

aus

-

gaben 
an KV 

Zusam

-

men 

Minder

-ein -

nahmen 
v. Bund 
u. BA 

Mehr

-

ausga

-

ben an 
RV 2) 

Bela

-

stung 
insge

-

samt 

sichrg. 
bei den 
Beiträ

-

gen f. 

ersatz

-

gen 

Bundes

-zu-schuß 3) 

 

Beiträge 
f. AlHi 

Zusam

-

men ALG KUG/ 
SWG  

( 1) + (2) (3) - (4)  (6) + (7) 
- (8) 

(4) + (8) (10) + 
(11 ) 

(+)2+ (7) 
 + (11) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1990 0,3 0,0 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1991 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1992 2,2 0,0 2,2 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1993 2,3 0,0 2,3 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1994 2,4 0,0 2,4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
1995 2,6 1,2 3,7 0,4 3,3 2,1 0,2 0,8 1,4 1,2 0,2 1,4 3,8 
1996 3,5 1,1 4,7 0,4 4,3 2,1 0,2 0,8 1,4 1,2 0,2 1,4 3,8 
1997 4,1 1,1 5,2 0,4 4,9 2,0 0,2 0,8 1,5 1,1 0,2 1,4 3,8 
1998 5,0 1,1 6,1 0,3 5,7 2,0 0,2 0,7 1,5 1,1 0,3 1,3 3,8 
1999 5,9 1,0 7,0 0,3 6,7 1,9 0,2 0,7 1,5 1,0 0,3 1,3 3,7 
2000 6,9 1,0 7,9 0,3 7,6 1,8 0,2 0,6 1,4 0,9 0,3 1,3 3,6 
2001 7,9 0,9 8,8 0,3 8,6 1,8 0,2 0,6 1,4 0,8 0,4 1,2 3,5 
2002 8,7 0,9 9,7 0,3 9,4 1,8 0,2 0,6 1,5 0,8 0,4 1,3 3,6 
2003 9,6 0,9 10,5 0,3 10,3 1,9 0,2 0,6 1,5 0,9 0,4 1,3 3,7 

2005 11,2 0,9 12,1 0,3 11,8 1,9 0,3 0,6 1,6 0,8 0,5 1,3 3,8 

2010 14,1 0,9 15,0 0,3 14,8 2,0 0,3 0,6 1,7 0,8 0,6 1,4 4,1 

1) in Mrd. DM; Differenzen in den Summen durch Rundung 
Wirtschaftsannahmen: 
Entgelte: 	1989 +3,3 v. H.; 1990 +3,1 v. H.; 1991 bis 1993 +3,5 v. H.; ab 1994 +3,0 v. H. 
Beschäftigte: 1989 und 1990 +1,1 v. H. pa; 1991-1993 +0,8 v. H. pa; 1994 + 0,5 v. H.; danach alle 2 Jahre Rückgang um 

0,1 v. H. bis auf 0,0 v. H. im Jahre 2003 
2) Nur Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 
3) Die Mehrausgaben beim Bundeszuschuß ergeben sich bis 1991 als Differenz zwischen neuem und Bundeszuschuß nach gel-

tendem Recht, ab 1992 als Differenz zwischen neuem Bundeszuschuß einschließlich pauschaliertem Betrag für Leistungen nach 
HEZG und KLG und Bundeszuschuß nach geltendem Recht zuzüglich Erstattungen für Leistungen nach HEZG und KLG nach 
geltendem Recht 
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VIII. Weitere Vorlagen 

1. Antrag der Abgeordneten Frau Unruh und der 
Fraktion DIE GRÜNEN 

Sofortprogramm für eine Altersgrundsicherung 

— Drucksache 11/1401 — 

Die Mitglieder der Fraktion DIE GRÜNEN sprachen 
sich für die Annahme ihres Antrages aus, da die Besei-
tigung der Altersarmut aus ihrer Sicht das wichtigste 
Ziel einer Reform der gesetzlichen Rentenversiche-
rung sein müsse. Ein ausreichendes Einkommen im 
Alter garantiere das System der lohn- und beitragsbe-
zogenen Alterssicherung nur Arbeitsplatzbesitzern 
mit möglichst lückenloser Erwerbsbiographie und 
mindestens durchschnittlichem Erwerbseinkommen. 
Arbeit für Familie und Kinder rechne sich im System 
der gesetzlichen Rentenversicherung nicht. In der 
Bundesrepublik Deutschland seien daher von Alters-
armut vor allem Frauen betroffen. Viele nähmen zu-
dem die Sozialhilfe nicht in Anspruch, da sie ihre Kin-
der nicht belasten wollten. Eine Reform der Alterssi-
cherung müsse daher von der Frage ausgehen, was 
ein Mensch brauche, um in Würde alt werden zu kön-
nen. Durch eine steuerfinanzierte bedarfsorientierte 
Grundsicherung könne man für alle alten Menschen 
die finanziellen Voraussetzungen eines Alters in 
Würde schaffen. 

Die Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU und FDP 
bekräftigten, daß sich das System der gesetzlichen 
Rentenversicherung in der Vergangenheit bewäh rt 

 habe. Man trete für die individuelle, lohn- und bei-
tragsbezogene Rente ein und wende sich dagegen, 
die gesetzliche Rentenversicherung an Ansprüchen 
zu messen, die an der Lohnersatzfunktion der Rente 
vorbeigingen. Die Grundsicherung der von Armut be-
drohten Menschen übernehme die Sozialhilfe. Deren 
System enthalte für jedermann Rechtsansprüche auf 
angemessene und im internationalen Vergleich ver-
hältnismäßig hohe Leistungen. Durch eine engere Zu-
sammenarbeit zwischen Rentenversicherungsträgern 
und Sozialämtern könne überdies den be troffenen al-
ten Menschen die Beantragung einer finanziellen Un-
terstützung erleichtert werden. Man lehne daher die 
zusätzliche Einführung einer bedarfsorientierten 
Grundsicherung ab. Im übrigen gehe eine Betrach-
tung nur der Ansprüche aus der gesetzlichen Renten-
versicherung und diesbezüglicher statistischer Durch-
schnittswerte vollständig an der Lebenswirklichkeit 
vorbei. Vielmehr träten zu solchen Rentenansprüchen 
ein oder gar mehrere weitere Altersbezüge, z. B. Hin-
terbliebenenrenten, Betriebsrenten, Lebensversiche-
rungen oder andere Kapitalerträge. So lebten 55 v. H. 
der Bezieher von Renten unter 600 DM in Haushalten 
mit einem Haushaltsnettoeinkommen von 2000 DM 
und mehr. 

Die Mitglieder der Fraktion der SPD sprachen sich 
grundsätzlich für das System der lohn- und beitrags-
bezogenen Rente aus, obwohl sie die von den Mitglie-
dern der Fraktion DIE GRÜNEN genannten Mängel 
sähen. Eine bedarfsorientierte Grundsicherung sei 
eine notwendige Ergänzung des Systems der lohn- 
und beitragsbezogenen Alterssicherung. Man ver

-

füge hier über ein ausgearbeitetes Konzept, das man 
bei veränderten Mehrheitsverhältnissen umsetzen 
wolle. 

Der Ausschuß beschloß mit der Mehrheit der Stimmen 
der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak-
tion DIE GRÜNEN, den Antrag der Fraktion DIE GRÜ-
NEN abzulehnen. 

2. Antrag der Abgeordneten Frau Beck-Oberdorf, 
Hoss, Frau Unruh und der Fraktion 
DIE GRÜNEN 

Zur Gleichbehandlung aller Arbeitnehmer/innen-
gruppen sowie erwerbstätiger und nichterwerbstä-
tiger Erziehender bei der Bewertung von Kinderer-
ziehungszeiten in der Alterssicherung und zur Her-
aufsetzung der Bemessungsgrundlage von 75 auf 
100 v. H. des Durchschnittseinkommens in der Bun-
desrepublik Deutschland 

— Drucksache 11/4964 — 

Der Ausschuß lehnte mit der Mehrheit der Stimmen 
der Mitglieder der Fraktionen der CDU/CSU, SPD 
und FDP gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak-
tion DIE GRÜNEN den Antrag ab. Zum Inhalt und zur 
Diskussion dieses Punktes wird auf die Ausführungen 
unter Punkt VI. 2c verwiesen. 

3. Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Gutachten des Sozialbeirats über eine Strukturre-
form zur längerfristigen Konsolidierung und syste-
matischen Fortentwicklung der gesetzlichen Ren-
tenversicherung im Rahmen der gesamten Alterssi-
cherung 

—Drucksache 10/5332 — 

Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Stellungnahme des Sozialbeirats zum Entwurf ei-
nes Gesetzes zur Reform der gesetzlichen Renten-
versicherung (Rentenreformgesetz 1992 — RRG 
1992) 

—Drucksache 11/4334 — 

Unterrichtung durch die Bundesregierung 

Zum Bericht der Bundesregierung über die gesetz-
lichen Rentenversicherungen, insbesondere über 
deren Finanzlage in den künftigen 15 Kalenderjah-
ren, gemäß §§ 1273 und 579 der Reichsversiche-
rungsordnung, § 50 des Angestelltenversiche-
rungsgesetzes und § 71 des Reichsknappschaftsge-
setzes (Rentenanpassungsbericht 1988) 
Gutachten des Sozialbeirats zur Anpassung der 
Renten der gesetzlichen Rentenversicherung zum 
1. Juli 1989 und zu den Vorausberechnungen der 
Bundesregierung über die Entwicklung der Finanz-
lage der gesetzlichen Rentenversicherung 

—Drucksache 11/3735 — 
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Diese Vorlagen wurden als wichtige Hintergrundin-
formationen für die Beratung des Rentenreformgeset-
zes 1992 durch den Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung zur Kenntnis genommen. 

B. Besonderer Teil 

Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird — 
soweit sie im Verlauf der Ausschußberatungen nicht 
geändert oder ergänzt wurden — im wesentlichen auf 
den Gesetzentwurf — Drucksachen 11/4124, 11/4452 
— verwiesen. Hinsichtlich der vom Ausschuß für Ar-
beit und Sozialordnung geänderten oder neu einge-
fügten Vorschriften ist folgendes zu bemerken: 

I. Zum Ersten Teil — Ergänzung und 
Änderung des 
Sozialgesetzbuchs — 

Zu Artikel 1 — Sechstes Buch Sozialgesetzbuch 

Zu § 1 — Beschäftigte — 

Die Einfügung des Satzes 3 soll im Hinblick auf 
neuere Rechtsprechung das geltende Recht (§ 2 
Abs. 1 a, § 3 Abs. 1 a AVG) aufrechterhalten. 

Zu § 2 — Selbständig Tätige — 

Die Änderung in Nummer 8 stellt klar, daß sich die 
Fiktion des 2. Halbsatzes entsprechend dem gelten-
den Recht nur auf selbständig tätige Handwerker be-
zieht. 

Zu § 3 — Sonstige Versicherte — 

Die Neufassung des Satzes 2 enthält — zusammen mit 
der Neufassung des § 161 Nr. 1 — die erforderliche 
rentenversicherungsrechtliche Ergänzung der Ände-
rungen des Unterhaltssicherungsgesetzes und des Ar-
beitsplatzschutzgesetzes. Sie stellt sicher, daß Arbeit-
nehmer und Selbständige durch eine Heranziehung 
zum Wehrdienst, insbesondere zu Wehrübungen, in 
ihrer Alterssicherung nicht benachteiligt, aber auch 
nicht ungerechtfertigt begünstigt werden. Arbeitneh-
mer, die für die Zeit des Wehrdienstes ihr Arbeitsent-
gelt oder eine Verdienstausfallentschädigung nach 
dem Unterhaltssicherungsgesetz erhalten, sollen da-
nach rentenversicherungsrechtlich im Ergebnis 
grundsätzlich so gestellt werden, als ob sie ihre Be-
schäftigung nicht unterbrochen hätten. Selbständig 
Tätige, die Leistungen nach § 13 a des Unterhaltssi-
cherungsgesetzes erhalten, werden durch diese Lei-
stungen grundsätzlich in die Lage versetzt, bisher ge-
zahlte Pflichtbeiträge oder freiwillige Beiträge zur 
Rentenversicherung in dem bisherigen Umfang wei-
terzuzahlen. Für freiwillig Versicherte, die vor Beginn 
des Wehrdienstes nicht selbständig tätig waren, gilt 
die Grundregelung des Satzes 1 Nr. 2. 

Damit wird dem Beschluß des Deutschen Bundestages 
vom 17. April 1986 zur Verbesserung der Wehrge-
rechtigkeit (Bundestags-Drucksache 10/5299) Rech-
nung getragen. 

Zu § 4 — Versicherungspflicht auf Antrag — 

Die Erweiterung der Antragsfrist in Absatz 2 soll den 
antragsberechtigten Selbständigen die Möglichkeit 
geben, die Entscheidung über eine Pflichtversiche-
rung auf Antrag auf der Grundlage einer besseren 
Überschaubarkeit ihrer weiteren wi rtschaftlichen Si-
tuation zu treffen. 

Zu § 5 — Versicherungsfreiheit — 

Die Änderung dient der besseren Abstimmung mit § 7 
Abs. 2 und § 204 Abs. 1. Sie verdeutlicht, daß die in 
§ 5 Abs. 4 genannten Personen von der freiwilligen 
Versicherung und damit grundsätzlich auch von der 
Nachzahlung von Beiträgen generell ausgeschlossen 
sind, wenn sie die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt 
haben, und nicht nur dann, wenn sie eine konkrete 
Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit ausüben. 

Zu § 6 — Befreiung von der Versicherungspflicht — 

Die Änderungen in Absatz 1 Nr. 1 stellen klar, daß sich 
die Befreiungsvoraussetzungen entsprechend dem 
geltenden Recht nicht nur auf die selbständig tätigen, 
sondern vor allem auch auf die angestellten Mitglie-
der berufsständischer Versorgungseinrichtungen be-
ziehen, und berücksichtigen die neue Legaldefini-
tion. 

Zu § 10 — Persönliche Voraussetzungen — 

Durch den Wegfall des letzten Halbsatzes wird der 
geltende Rechtszustand aufrechterhalten. 

Zu § 12 — Ausschluß von Leistungen — 

Die Ergänzung in Absatz 1 Nr. 5 dient der Klarstel-
lung, um eine nicht beabsichtigte Rechtsverschlechte-
rung zu vermeiden. Sie gewährleistet, daß Gefange-
nen, denen gestattet worden ist, außerhalb der Anstalt 
einer beruflichen Ausbildung, Fortbildung oder Um-
schulung nachzugehen, unter den allgemein gelten-
den Voraussetzungen berufsfördernde Leistungen er-
bracht werden können. 

Zu § 13 — Leistungsumfang — 

Durch die Streichung der bisherigen Nummer 4 in 
§ 13 Abs. 2 wird der bisherige Rechtszustand auf-
rechterhalten; zahnärztliche Behandlung und Zahn-
ersatz bleiben unter den bisherigen Voraussetzungen 
möglich. 
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Zu § 15 — Medizinische Leistungen zur 
Rehabilitation — 

Die Änderung entspricht weitgehend einem Vor-
schlag des Bundesrates und mehrerer Verbände. Die 
Vorschrift ist dem Wortlaut des § 107 Abs. 2 SGB V 
hinsichtlich der ärztlichen Verantwortung angegli-
chen. Die ständige ärztliche Verantwortung soll aus-
nahmsweise nicht erforderlich sein, wenn diese auf-
grund der in dieser Einrichtung erfolgenden Behand-
lung nicht gewährleistet zu sein braucht. Im übrigen 
wird durch die geänderte Fassung des Absatzes 2 und 
die Streichung des Absatzes 3 erreicht, daß hinsicht-
lich der ambulanten Leistungen der bestehende 
Rechtszustand aufrechterhalten wird. 

Zu § 16 — Berufsfördernde Leistungen zur 
Rehabilitation — 

Zu Absatz 1 Nr. 4 

Die Änderung ist redaktioneller Art. Sie stellt klar, daß 
Arbeitsförderung und Berufsförderung nicht unter-
schiedliche Leistungsarten im Eingangsverfahren und 
im Arbeitstrainingsbereich einer Behindertenwerk-
statt sind. 

Zu Absatz 2 Satz 3 

Durch die Änderung wird klargestellt, daß bei einer 
Berufsfindung oder Arbeitserprobung, die bei Bedarf 
auch weiterhin in Einrichtungen der beruflichen Re-
habilitation durchgeführt werden können, auch die 
Übernahme von Kosten für einzelne in § 28 Nr. 1, 2 
und 4 aufgeführte Leistungen in Be tracht kommt. Die 
Verweisung auch auf diese Vorschriften stellt sicher, 
daß derartige Kosten vom Rentenversicherungsträger 
zu übernehmen sind. 

Zu § 18 — Leistungen in einer Werkstatt für 
Behinderte — 

Die Änderungen stellen klar, daß die berufsfördern-
den Leistungen nur in einer anerkannten Werkstatt 
für Behinderte, und zwar nicht nur alterna tiv, erbracht 
werden können. 

Zu § 20 — Anspruch — 

Zu Absatz 1 Nr. 1 

Redaktionelle Klarstellung, daß bei ambulanten medi-
zinischen Leistungen kein Anspruch auf Übergangs-
geld besteht. 

Zu Absatz 4 

Die Vorschrift ergänzt die Regelung des Absatzes 3 für 
den Fall, daß ein anderer Leistungsträger eine berufs

-

fördernde Maßnahme zur Rehabilitation durchführt 

und vorher medizinische Leistungen durch den Ren-
tenversicherungsträger nicht zu erbringen sind. In 
diesem Fall soll der Rentenversicherungsträger nicht 
eine Rente feststellen, sondern dem Versicherten an-
stelle der Rente bis zum Beginn der berufsfördernden 
Leistungen ein Ersatz-Übergangsgeld zahlen. Damit 
soll dem Gedanken „Rehabilitation geht vor Rente" 
stärker Rechnung getragen werden. 

Zu § 24 — Höhe — 

Zu Absatz 4 und 5 

Die Ergänzung verdeutlicht, daß als maßgebende fik-
tive Rente von dem Rentenbetrag auszugehen ist, der 
sich einschließlich der Zusatzleistungen (Krankenver-
sicherungszuschuß, Kinderzuschuß, Steigerungsbe-
träge aus Beiträgen der Höherversicherung) nach An-
wendung der Zusammentreffensregelungen der 
§§ 88 ff. ergibt. 

Zu Absatz 6 

Durch die vorgesehene Änderung des § 49 SGB V soll 
die Leistung des sog. Krankengeldspitzbetrages un-
mittelbar durch die Krankenversicherung ermöglicht 
werden (vgl. Änderung zu § 49 SGB V). Damit bedarf 
es nicht mehr der vorgesehenen Begründung eines 
besonderen Anspruchs auf Übergangsgeld in Höhe 
des höheren Krankengeldes, dessen Spitzbetrag von 
der Krankenversicherung zu erstatten wäre. 

Zu § 27 — Anrechnung von Einkommen — 

Zu Absatz 1 

Zu Satz 1 

Zu Nummern 1 und 1 a 

Die Vorschrift bestimmt, daß Leistungen des Arbeit-
gebers auf das Übergangsgeld anzurechnen sind, so-
weit sie zusammen mit dem Übergangsgeld das frü-
here Nettoarbeitsentgelt übersteigen. 

Zu Satz 2 

Die Ergänzung soll vermeiden, daß sich aus einer 
gleichzeitigen Anwendung der Zusammentreffensre-
gelungen der §§ 88 ff. und der im einzelnen genann-
ten Anrechnungsregelungen des § 27 unbillige Dop-
pelanrechnungen ergeben. 

Zu § 29 — Haushaltshilfe — 

Redaktionelle Klarstellung, daß auch künftig Haus

-

haltshilfe erbracht werden kann, wenn Versicherte 
Leistungen zur Rehabi litation erhalten, insbesondere 
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berufsfördernde Leistungen außerhalb einer Einrich-
tung der beruflichen Rehabilitation. 

Zu § 30 — Reisekosten — 

Durch die Streichung des Absatzes 2, der eine Betei-
ligung der Versicherten an den Reisekosten vorsah, 
wird der bisher geltende Rechtszustand im Bereich 
der Rentenversicherung aufrechterhalten. Darüber 
hinaus wird die Zahl der möglichen Familienheim-
fahrten im Monat verdoppelt. 

Zu § 31 — Sonstige Leistungen — 

Zu Absatz 1 

Bei der Änderung in Nummer 1 werden die haupt-
sächlich zu erbringenden Leistungen zur Eingliede-
rung von Versicherten in das Erwerbsleben beispiel-
haft genannt, damit die Zielrichtung dieser Leistun-
gen deutlicher wird. 

Die Änderung in Nummer 2 soll verdeutlichen, daß 
Leistungen in diesen Fä llen bereits dann erbracht 
werden können, wenn die Erwerbsfähigkeit des Ver-
sicherten noch nicht erheblich gefährdet oder gemin-
dert ist. Sie sollen im übrigen nur erbracht werden, 
wenn besonders gesundheitsgefährdende Beschäfti-
gungen, wie z. B. unter Tage, ausgeübt werden. Es 
wird also z. B. nicht jede Nacht- oder Schichtarbeit 
erfaßt, sondern es müssen noch weitere Umstände 
hinzutreten, aus denen sich ergibt, daß die Beschäfti-
gung besonders gesundheitsgefährdend ist und die 
Erwerbsfähigkeit ungünstig beeinflußt. 

Die Änderung in Nummer 3 gibt den Rentenversiche-
rungsträgern die Möglichkeit, auch Hinterbliebenen-
rentnern Nach- und Festigungskuren wegen Ge-
schwulsterkrankungen zu erbringen. 

Die Änderung in Nummer 4 ermöglicht es, auch für 
Kinder von Altersrentnern und Rentnern wegen ver-
minderter Erwerbsfähigkeit sowie für Bezieher von 
Waisenrente Kinderheilbehandlungen durchzufüh-
ren. 

Zu Absatz 2 

Der Regelungsinhalt dieser Vorschrift ist durch ent-
sprechende Änderungen in Absatz 1 Nr. 1 und 2 über-
nommen worden. 

Zu Absatz 3 

Die Änderung des Satzes 1 verdeutlicht, welche Vor-
aussetzungen für die einzelnen sonstigen Leistungen 
erfüllt sein müssen. 

Zu § 32 — Zuzahlung bei medizinischen und bei 
sonstigen Leistungen — 

Zu Absatz 1 

Durch die Einfügung in Satz 2 und die Streichung der 
Regelung, wonach die Härtefallregelung der Kran-
kenversicherung in der Rentenversicherung entspre-
chend anzuwenden ist, -soll der bisherige Rechtszu-
stand beibehalten werden (vgl. auch Absätze 2 a und 
2 b). 

Zu Absatz 2 

Folgeänderung zur Änderung des § 31, wonach auch 
Bezieher von Hinterbliebenenrenten Nach- und Festi-
gungskuren wegen Geschwulsterkrankungen erhal-
ten können. Sie sollen deshalb auch alle von der Zu-
zahlungsregelung erfaßt werden. 

Zu Absatz 2 a und 2 b 

Durch die eingefügten Vorschriften wird hinsichtlich 
der Befreiung von der Zuzahlung der bisherige 
Rechtszustand beibehalten. 

Zu § 33 — Rentenarten — 

Der angefügte Absatz 5 hat allein Hinweisfunktion. Es 
sollen bereits hier die Knappschaftsausgleichslei-
stung und die Witwen- und Witwerrente an geschie-
dene Ehegatten genannt werden, obwohl sie als Son-
derfälle im Fünften Kapitel geregelt sind. 

Zu § 34 — Voraussetzungen für einen 
Rentenanspruch und 
Hinzuverdienstgrenze — 

Die Änderung in Absatz 3 stellt sicher, daß die durch 
den Versorgungsausgleich bedingten Zu- bzw. Ab-
schläge bei der Ermittlung der Hinzuverdienstgrenze 
unberücksichtigt bleiben. 

Zu § 38 — Altersrente wegen Arbeitslosigkeit — 

Die Einfügung in Nummern 2 und 3 dient der Besei-
tigung von Auslegungsschwierigkeiten. Sie stellt klar, 
daß die Voraussetzungen bei Rentenbeginn erfüllt 
sein müssen. 

Zu § 44 — Rente wegen Erwerbsunfähigkeit — 

Durch die Änderung in Absatz 3 wird erreicht, daß 
diejenigen Personen, die bereits vor Erfüllung der a ll

-gemeinen Wartezeit erwerbsunfähig waren, einen 
Rentenanspruch auch durch freiwillige Beiträge er-
werben können. Die Beibehaltung der bisher erfor-
derlichen Voraussetzung von drei Jahren mit Pflicht-
beitragszeiten in den letzten fünf Jahren der 20jähri- 
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gen Wartezeit würde dazu führen, daß diejenigen Be-
hinderten, die nicht oder nicht mehr versicherungs-
pflichtig beschäftigt werden können (z. B. in einer 
Werkstatt für Behinderte), die Voraussetzungen für 
eine Erwerbsunfähigkeitsrente nach Erfüllung einer 
20jährigen Wartezeit vielfach nicht mehr erfüllen 
könnten. 

Zu § 46 — Witwenrente und Witwerrente — 

In den Fällen, in denen aufgrund der früher in der 
Rentenversicherung der Arbeiter erforderlichen be-
sonderen Voraussetzungen für die Witwenrente ein 
Anspruch auf Witwenrente nicht bestand, soll auch 
dann, wenn die Witwe vor 1957 wieder geheiratet hat, 
ein Anspruch auf Witwenrente aus der früheren Ehe 
entstehen können. Es ist aus heutiger Sicht unbefrie-
digend, daß die im früheren Recht enthaltenen er-
schwerten Voraussetzungen für eine Witwenrente in 
der Rentenversicherung der Arbeiter noch heute in 
Einzelfällen von Bedeutung sein können, während es 
in der Angestelltenversicherung schon immer die un-
bedingte Witwenrente gab. 

Zu § 48 — Waisenrente — 

Mit der Regelung in Absatz 4 Nr. 2 erfolgt eine An-
gleichung an die Regelung im Beamtenversorgungs-
recht, nach der die Zahlung des Waisengeldes bis zur 
Vollendung des 27. Lebensjahres der Waise möglich 
ist, und an die im Kindergeldrecht geltende Alters-
grenze. 

Zu § 53 — Vorzeitige Wartezeiterfüllung — 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
durch die eine nicht beabsichtigte Erweiterung des 
Personenkreises, der Anspruch auf die Rente für Berg-
leute erheben könnte, vermieden wird. 

Zu § 56 — Kindererziehungszeiten — 

Bezieher einer Vollrente wegen Alters sind versiche-
rungsfrei und können deshalb wie alle versicherungs-
freien Personen wie bereits nach geltendem Recht 
Kindererziehungszeiten nicht erwerben. Bezieher ei-
ner Teilrente wegen Alters sind nicht versicherungs-
frei und erhalten, wenn sie im Rahmen der Hinzuver

-dienstgrenzen einer Beschäftigung nachgehen, Ent-
geltpunkte für Beitragszeiten. Für die Frage, ob Al-
tersrentenbezieher noch Kindererziehungszeiten 
nach Vollendung des 60. Lebensjahres angerechnet 
erhalten können, darf es keine Rolle spielen, ob sie 
Vollrente oder Teilrente beziehen. Daher ist die Er-
gänzung in Absatz 4 Nr. 2, wonach auch Teilrenten-
bezieher ausgeschlossen sein sollen, erforderlich. 

Zu § 57 — Berücksichtigungszeiten — 

Die Änderung des Pflegebegriffs in Absatz 2 Satz 1 ist 
eine Folgeänderung zur Änderung in § 172. 

Die Ergänzung in Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 stellt klar, daß 
alle Pflegepersonen, denen Rechte im Rahmen des 
§ 172 eingeräumt werden, Berücksichtigungszeiten 
wegen Pflege erwerben können, und zwar unabhän-
gig davon, ob sie nach § 172 Abs. 1 zur Umwandlung 
freiwilliger Beiträge in Pflichtbeiträge oder nach § 172 
Abs. 2 zur Zahlung von Pflichtbeiträgen berechtigt 
sind. 

Zu § 58 — Anrechnungszeiten — 

Die Änderung in Absatz 5 stellt entsprechend dem 
geltenden Recht sicher, daß sich die Zeit des Bezugs 
einer Altersrente, in der gleichzeitig auch die tatbe-
standsmäßigen Voraussetzungen einer Anrechnungs-
zeit erfüllt sind, nicht rentensteigernd auswirkt. Dies 
gilt auch beim Bezug einer Rente wegen Alters als 
Teilrente. Wird neben dem Teilrentenbezug eine ver-
sicherungspflichtige Beschäftigung ausgeübt, so wird 
dadurch die künftige Rente entsprechend gesteigert. 
Es ist aber nicht vertretbar, diese Zeiten zusätzlich 
auch noch als Anrechnungszeiten zu berücksichti-
gen. 

Zu § 59 — Zurechnungszeit — 

Die Vorschrift ist neu gefaßt, da künftig in der Renten-
versicherung wie in der Beamtenversorgung das 
60. Lebensjahr der Endzeitpunkt für eine mögliche 
Anrechnung einer Zurechnungszeit sein soll. Eine An-
rechnung der Zurechnungszeit lediglich zu zwei Drit-
teln wie in der Beamtenversorgung kam nicht in Be-
tracht, weil hierdurch vor allem Frühinvalide und Hin-
terbliebene von jungen Versicherten benachteiligt 
worden wären. Von der zusätzlichen Zurechnungszeit 
zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr soll in der Ren-
tenversicherung ein Drittel angerechnet werden, 
während es bei der Zurechnungszeit bis zum 55. Le-
bensjahr bei der vollen Anrechnung bleiben soll. Für 
Frühinvalide und Hinterbliebene junger Versicherter 
wird damit die Dauer der höchstmöglichen Versiche-
rungsjahre von 39 Jahren auf 40 Jahre und 8 Monate 
erweitert, was diese Renten um 4,3 % erhöht. Bei Ein-
tritt der Minderung der Erwerbsfähigkeit oder Tod 
zwischen dem 55. und 60. Lebensjahr erhöhen sich die 
Renten in Abhängigkeit von der Dauer der bis zum 
60. Lebensjahr noch zu berücksichtigenden Zurech-
nungszeit. 

Zu § 61 a — Schadensersatz bei rentenrechtlichen 
Zeiten — 

Nach geltendem Recht kann der Rentenversiche-
rungsträger im Falle der Drittschädigung vom Schädi-
ger bzw. Haftpflichtversicherer Beiträge dann nicht 
im Regreßwege fordern, wenn dem Versicherten auf-
grund begünstigender Regelungen des Rentenversi-
cherungsrechts kein Schaden durch den Ausfall von 
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Beiträgen entsteht (z. B. weil Anrechnungszeiten oder 
eine Zurechnungszeit zu berücksichtigen sind). Da-
durch wird der Schädiger bzw. dessen Haftpflichtver-
sicherer auf Kosten der Solidargemeinschaft, die die 
genannten kompensatorischen Leistungen finanziert, 
von seiner Ersatzpflicht befreit. Die Einfügung dieser 
Vorschrift beseitigt den unbef riedigenden Rechtszu-
stand und stellt sicher, daß vom Schädiger Beiträge 
auch für Zeiten gezahlt werden müssen, die renten-
rechtlich zu berücksichtigen sind. 

Zu § 65 — Persönliche Entgeltpunkte — 

Durch die Änderung in Absatz 2 Nr. 3 wird — entspre-
chend der bereits mit dem Entwurf verfolgten Zielset-
zung — sichergestellt, daß auch in den Fällen, in de-
nen die verstorbenen Versicherten teils der Renten-
versicherung der Arbeiter oder der Angestellten, teils 
der knappschaftlichen Rentenversicherung angehör-
ten, Grundlage der Vollwaisenrentenberechnung die 
für die Waise günstigste Konstellation ist. 

Zu § 71 — Grundbewertung — 

Zu Absatz 3 

Der Endzeitpunkt für die Zurechnungszeit soll auf-
grund der zu § 59 vorgesehenen Änderung künftig 
nicht mehr das 55. Lebensjahr sein, sondern indivi-
duell lind damit unterschiedlich — je nach Zeitpunkt 
des Versicherungsfalls — zwischen dem 55. und 
60. Lebensjahr liegen. Dies bedingt, daß auch bei der 
Feststellung der nicht belegungsfähigen Kalendermo-
nate nicht mehr auf das 55. Lebensjahr abgestellt wer-
den kann. Es ist allerdings nicht erforderlich, auf den 
jeweiligen Endzeitpunkt der Zurechnungszeit abzu-
stellen, da Rentenbezugszeiten vor dem Endzeitpunkt 
wegen der in der Rente berücksichtigten Zurech-
nungszeit als Anrechnungszeiten bereits nach Num-
mer 1 nicht belegungsfähig sind. Rentenbezugszeiten 
nach dem Endzeitpunkt der Zurechnungszeit sind in 
jedem Fall  von Nummer 2 erfaßt. Soweit es zu Über-
schneidungen dadurch kommt, daß eine Zeit sowohl 
unter Nummer 1 als auch unter Nummer 2 fällt, ist dies 
unschädlich: Da auf Kalendermonate abgestellt wird, 
kann derselbe Monat nur einmal als nicht belegungs-
fähig berücksichtigt werden. 

Zu Absatz 4 

Die Änderung des Absatzes 4 stellt sicher, daß in allen 
Fällen, in denen eine Rente wegen verminderter Er-
werbsfähigkeit mit Zurechnungszeit zu leisten ist, ein 
Lückenausgleich zu gewähren ist. Bei Renten wegen 
Todes, bei denen es einschränkende versicherungs-
rechtliche Voraussetzungen wie bei Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit nicht gibt, soll ein 
Lückenausgleich berechnet werden, wenn eine den 
Fristen bei Renten wegen verminderter Erwerbsfähig-
keit entsprechende Zeit von zwei Jahren nicht über-
schritten ist. Die bisherige Fassung, die auf Kalender-
monate abstellte, konnte dazu führen, daß zwar eine 

Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit zu lei-
sten, ein Lückenausgleich aber dennoch nicht zu be-
rechnen war. 

Zu § 72 — Vergleichsbewertung — 

Es soll aus den gleichen Gründen wie bei der Ände-
rung zu § 71 auf das Merkmal des 55. Lebensjahres 
verzichtet werden. 

Zu § 74 — Entgeltpunkte für Zeiten nach 
Rentenbeginn — 

Zu Absatz 1 

Bei der Änderung handelt es sich um eine redaktio-
nelle Klarstellung. Die bisherige Fassung hat zu Zwei-
feln geführt, ob bei einer Hinterbliebenenrente Ent-
geltpunkte für den Todestag zu ermitteln sind. 

Zu Absatz 2 

Die Änderung stellt entsprechend dem geltenden 
Recht klar, daß freiwillige Beiträge, die im Anschluß 
an ein Beitragsverfahren oder an ein Verfahren über 
einen Rentenanspruch für Zeiten vor Rentenbeginn 
gezahlt werden, als rechtzeitig gezahlt gelten, so daß 
Nachteile für die Betroffenen vermieden werden. 

Zu § 75 — Zuschläge oder Abschläge bei 
Versorgungsausgleich — 

Die Neufassung der Absätze 1 bis 2 b ist eine Folge-
änderung der Neufassung des § 178, der einen Weg-
fall des Erstattungsverfahrens in den Fä llen bewirken 
soll, in denen der Nachversicherung ein Versorgungs-
ausgleich vorausging. Absatz 2 Satz 3 stellt im Ergeb-
nis sicher, daß durch den Versorgungsausgleich zu-
sammen mit den bereits vorhandenen Entgeltpunkten 
pro Jahr in der Ehezeit nicht mehr als zwei Entgelt-
punkte begründet werden können. So beträgt z. B. 
bei einer Ehezeit von 24 Kalendermonaten der 
Höchstbetrag an wirksamen Entgeltpunkten 24 : 6 = 
4 Entgeltpunkte, d. h. pro Jahr 2 Entgeltpunkte. Die 
Regelung ist eine Folgeänderung zur Änderung des 
Artikels 51 Nr. 3 Buchstabe b, durch die die bisherige 
Höchstbetragsregelung für die Begründung von Ren-
tenanwartschaften im Versorgungsausgleich auf-
rechterhalten werden soll. Die bisher in § 75 Abs. 2 
enthaltene Regelung ist aus rechtssystematischen 
Gründen dem § 180 Abs. 2 angefügt worden. 
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Zu § 77 — Zuschlag bei Waisenrenten — 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zu der Änderung in § 65 Abs. 2 Nr. 3. 

Zu § 81 — Rentenartfaktor — 

Durch die Änderung wird das geltende Recht auf-
rechterhalten, wonach sich der sog. Leistungszu-
schlag auch bei Renten wegen Berufsunfähigkeit und 
Renten für Bergleute in derselben Höhe auswirkt wie 
bei Altersrenten bzw. Renten wegen Erwerbsunfähig-
keit. Der Leistungszuschlag wird zu kleinen Witwen-
renten in derselben Höhe gezahlt wie zu großen Wit-
wenrenten. Aus rechtssystematischen Gründen soll 
die bisher in § 84 Abs. 3 enthaltene Regelung bei der 
Vorschrift über den Rentenartfaktor, durch die das 
Sicherungsziel der Rente bestimmt wird, angesiedelt 
werden. 

Zu § 82 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten — 

Nach geltendem Recht (Art . 2 § 10 Abs. 2 KnRVNG) 
wirken sich Bergmannsprämien rentensteigernd frü-
hestens bei einem Bezug seit 1972 aus. Durch die Ein-
fügung wird dieser Rechtszustand beibehalten. 

Zu § 84 — Entgeltpunkte für ständige Arbeiten 
unter Tage (Leistungszuschlag) — 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
des § 81, in dem nunmehr alle für die knappschaftli-
che Rentenversicherung relevanten Rentenartfakto-
ren enthalten sind. 

Zu § 86 — Zuschlag bei Waisenrenten — 

Die Änderung ist erforderlich, um zu gewährleisten, 
daß in Wanderversicherungsfällen die Höhe des Zu-
schlags unabhängig davon ist, in welchen Zweigen 
die Verstorbenen versichert waren. 

Zu § 87 — Ermittlung des Monatsbetrags der Rente 
in Sonderfällen — 

Durch die geänderte Neufassung des Absatzes 2 
Satz 1 wird gewährleistet, daß die bisherigen persön-
lichen Entgeltpunkte immer dann besitzgeschützt 
sind, wenn innerhalb von 24 Kalendermonaten nach 
Beendigung einer Rente erneut eine Rente beginnt. 
Durch die bisherige Formulierung war lediglich für 
Hinterbliebenenrenten erforderlich, daß ein nahtloser 
Übergang zwischen Rentenbezug des Verstorbenen 
und Bezug der Hinterbliebenenrente stattfand. Diese 
Ungleichbehandlung war nicht beabsichtigt und ist 
sozialpolitisch nicht vertretbar. 

Zu § 90 — Aufteilung von Witwenrenten und 
Witwerrenten auf mehrere Berechtigte — 

Die Änderung des Satzes 3 dient der Klarstellung, da 
allein Absatz 2 des § 34 SGB I die Rechtsfolge enthält, 
auf die verwiesen werden soll. 

Zu § 91 — Waisenrente und andere Leistungen an 
Waisen — 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung des § 65. 

Zu § 96 — Einkommensansrechnung auf Renten 
wegen Todes — 

Die Änderung in Absatz 3 dient der Klarstellung. An-
rechenbar ist das Einkommen, das einen bestimmten 
Freibetrag übersteigt. Anzurechnen sind jedoch le-
diglich 40 v. H. des anrechenbaren Einkommens. Das 
anzurechnende Einkommen ist aber in der Vorschrift 
gemeint. 

Zu § 98 — Beginn — 

Die Änderung bewirkt hinsichtlich der Beginnsfristen 
eine unterschiedliche Behandlung von Renten aus ei-
gener Versicherung und Hinterbliebenenrenten. Bei 
den Renten aus eigener Versicherung wird in Absatz 1 
die allgemeine Drei-Monats-Frist beibehalten. Bei 
Hinterbliebenenrenten soll nach Absatz 2 nunmehr 
eine Beginnsfrist von zwölf Monaten gelten. Die Ver-
längerung der Beginnsfrist bei Hinterbliebenenrenten 
soll den Verlust von Rentenansprüchen in den Fällen 
vermeiden, in denen Hinterbliebene aus Unkenntnis 
über den Tod des Versicherten oder über das Beste-
hen eines Rentenanspruchs erst innerhalb der verlän-
gerten Frist einen Rentenantrag stellen können. Die 
Frist von einem Jahr entspricht der Höchstdauer, nach 
der bei unverschuldetem Versäumnis einer Frist auch 
eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht 
mehr möglich ist (§ 27 SGB X). 

Zum Vierten Abschnitt — Rentenauskunft — 

Zu § 109 — Rentenauskunft — 

Die neugefaßte Vorschrift des § 109 entspricht inhalt-
lich im wesentlichen dem geltenden Recht und der 
bisherigen Vorschrift des § 109 des Entwurfs. 

In Absatz 1 ist sprachlich leichter erkennbar als bisher 
festgehalten, daß allen Versicherten über 55 Jahre 
und ggf. auch jüngeren Versicherten die Auskunft 
über die Höhe ihrer Anwartschaft auf Regelalters-
rente von Amts wegen zu erteilen ist. Soweit die jün-
geren Versicherten diese Auskunft noch nicht von 
Amts wegen erhalten, erhalten sie diese Auskunft auf 
Antrag. 
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In Absatz 2 ist nunmehr bestimmt, daß die zusätzliche 
Auskunft über die momentan erreichte Anwartschaft 
auf Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit bzw. 
Hinterbliebenenrente den Versicherten über 55 Jahre 
ohne besondere Voraussetzungen und den jüngeren 
Versicherten bei Vorliegen eines berechtigten Inter-
esses zu erteilen ist, also der Rentenversicherungsträ-
ger nicht nach seinem freien Ermessen über die Ertei-
lung entscheiden kann. Diese zusätzliche Auskunft ist 
nur auf Antrag zu erteilen. 
In Absatz 3 Satz 1 ist nunmehr wegen ihrer besonde-
ren Bedeutung auch die Auskunft über die Höhe der 
auf eine Ehezeit entfallenden Rentenanwartschaft ge-
regelt. Nach der bisher maßgebenden Verordnung 
wird die Auskunft grundsätzlich nur über die Rechts-
anwälte oder Notare erteilt. Künftig sollen die Versi-
cherten auch unmi ttelbar diese Auskunft verlangen 
können. Die Versicherten müssen nicht besonders 
darlegen, aus welchen Gründen sie diese Auskunft 
benötigen und daran ein berechtigtes Interesse ha-
ben. Sollte im Einzelfall die Auskunft wiederholt und 
rechtsmißbräuchlich gefordert werden, sind die 
Träger der Rentenversicherung nach allgemeinen 
Grundsätzen des Verwaltungsrechts nicht mehr zur 
Erteilung einer solchen Auskunft verpflichtet. Satz 2 
enthält den Anspruch für den Ehegatten des Versi-
cherten, wenn dieser seiner Auskunftspflicht nicht 
entsprochen hat und daher der Träger der Rentenver-
sicherung zur Offenbarung befugt ist. Diese an den 
Ehegatten erteilte Auskunft ist nach Satz 3 auch dem 
Versicherten mitzuteilen, damit der gleiche Informa-
tionsstand zwischen den Ehegatten insoweit wieder 
hergestellt wird. 
In Absatz 4 ist entsprechend dem geltenden Recht und 
der bisherigen Regelung in § 109 Abs. 3 des Entwurfs 
wieder bestimmt, daß Rentenauskünfte nicht rechts-
verbindlich sind. Da im Zusammenhang mit der Ren-
tenauskunft nicht mehr die Fragen des Versiche-
rungskontos und des Versicherungsverlaufs geregelt 
werden sollen, wird auch auf die bisherige Regelung 
verzichtet, wonach die nicht rechtsverbindliche Ren-
tenauskunft nur in Verbindung mit einem Feststel-
lungsbescheid über die im Versicherungskonto ent-
haltenen Daten erteilt werden darf. 

Zu den bisherigen §§ 108 und 110 

Die bisherigen weiteren Regelungen im Vie rten Ab-
schnitt über das Versicherungskonto und den Ver-
sicherungsverlauf sowie die Verordnungsermächti-
gung, die sich in erster Linie mit der Behandlung von 
Daten befassen, sollen nunmehr innerhalb des neuen 
Abschnitts über den Datenschutz im Dritten Kapitel 
dieses Buches erfolgen, weil der Zusammenhang da-
mit stärker als mit der besonderen Leistung der Ren-
tenauskunft ist. 

Zu § 111 — Grundsatz — 

Der  neu angefügte Absatz 3 weist darauf hin, daß häu-
fig bei einem Aufenthalt außerhalb des Geltungsbe-
reichs dieses Gesetzbuchs über- und zwischenstaatli-
ches Recht anzuwenden ist. 

Zu § 115 — Besonderheiten für berechtigte 
Deutsche — 

Durch die Ergänzung in Absatz 3 wird als Vorausset-
zung für die Anwendung des Rentnerprivilegs ein 
mindestens dreijähriger gewöhnlicher Aufenthalt in 
der Bundesrepublik Deutschland eingeführt. Hier-
durch wird ausgeschlossen, daß die Rente, soweit sie 
auf nach dem Fremdrentengesetz gleichgestellten 
oder auf nicht im heutigen Bundesgebiet nach den 
Reichsversicherungsgesetzen zurückgelegten Bei-
tragszeiten beruht, schon bei nur relativ kurzem Auf-
enthalt in der Bundesrepublik Deutschland in vollem 
Umfang auch ins Ausland gezahlt wird. 

Zu§ 116— Beginn —

Zu Absatz 5 

Bei der Änderung handelt es sich um eine Folgeände-
rung zu der Umstellung der Vorschriften aufgrund der 
Verbesserung des Datenschutzes. Die Versicherungs-
verläufe werden nicht mehr im Zweiten Kapitel gere-
gelt, so daß dort  auch das Verfahren nicht mehr zu 
bestimmen ist. 

Zu Absatz 6 

Das Antragsverfahren für Leistungen der Rentenver-
sicherung hat sich grundsätzlich bewährt. Dennoch 
sollten die Rentenversicherungsträger die Leistungs-
berechtigten in solchen Fällen auf ihren Anspruch 
hinweisen, in denen es naheliegt, daß diese die Lei-
stungen in Anspruch nehmen wollen (z. B. Regelal-
tersrente bei Vollendung des 65. Lebensjahres, Hin-
terbliebenenrenten bei Tod des Versicherten). Hier 
liegt ein geeigneter Bereich vor, in dem die allge-
meine Aufklärungs- und Beratungspf licht zu einer 
konkreten Informationspflicht ausgebaut werden 
kann. Da eine solche Informationspflicht wegen der 
unzureichenden Unterlagen nicht generell erfüllbar 
ist, ist die Selbstverwaltung aufgerufen, die Personen-
gruppen näher zu bestimmen. 

Zu § 119 — Auszahlung im voraus — 

Zu Absatz 2 

Die Änderung soll den Handlungsspielraum der Trä-
ger der Rentenversicherung vor allem im Hinblick auf 
die Fälle vergrößern, in denen Hinterbliebenenrenten 
wegen der Berücksichtigung von Einkommen nur in 
geringer Höhe ausgezahlt werden. 

Zu Absatz 3 

Die Änderung verdeutlicht, daß Rentenbeträge, die 
nach dem Tode von Rentnern deren Erben gutge-
schrieben wurden, unter dem Vorbehalt der Rückfor-
derung stehen. Damit soll den Bedenken Rechnung 
getragen werden, die von seiten der Banken aufgrund 
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der bisherigen Fassung des Absatzes 3 erhoben wur-
den. Inhaltlich entspricht die Regelung nach wie vor 
der geltenden Praxis. 

Zu § 120 — Wahrnehmung von Aufgaben durch die 
Deutsche Bundespost — 

Zu Absatz 6 

Die Änderung des Satzes 2 stellt klar, daß das Bundes-
versicherungsamt die Vorschüsse ebenso wie in Ab-
satz 5 Satz 2 nur für die Träger der Arbeiterrentenver-
sicherung festsetzt. Damit wird die bisherige Praxis 
aufrechterhalten. 

Zu Absatz 7 

Die Anfügung dieses Absatzes trägt dem Poststruktur-
gesetz Rechnung. Durch dieses Gesetz ist die Deut-
sche Bundespost in drei Unternehmen aufgeteilt wor-
den, so daß es erforderlich ist, das Unternehmen zu 
benennen, das die in dieser Vorschrift genannten Auf-
gaben der Deutschen Bundespost wahrnehmen so ll . 
Hierfür kommt dem Schwerpunkt der Aufgaben ent-
sprechend nur das Unternehmen Deutsche Bundes-
post POSTDIENST in Be tracht. 

Zu § 121 — Verordnungsermächtigung — 

Die redaktionelle Änderung trägt der Umbenennung 
des Bundesministers für das Post- und Fernmeldewe-
sen in Bundesminister für Post und Telekommunika-
tion durch das Poststrukturgesetz Rechnung. 

Zu den Überschriften vor § 126 

Im Dritten Kapitel Organisa tion sollen künftig auch 
die in der Rentenversicherung spezifischen daten

-

schutzrechtlich relevanten Fragen zusammengefaßt 
geregelt werden, was eine entsprechende Ergänzung 
der Überschrift bedingt. Diese Regelungen stellen nur 
eine Ergänzung der allgemeinen Regelungen über 
das Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I) und über den Schutz 
der Sozialdaten (§§ 67 ff. SGB X) dar, die entspre-
chend dem Aufbau des Sozialgesetzbuchs für die Ren-
tenversicherungsträger ohnehin Anwendung finden. 
Daraus ergibt sich auch, daß die aus dem Entwurf 
eines Gesetzes zur Fortentwicklung der Datenverar-
beitung und des Datenschutzes (Bundestags-Druck-
sache 11/4306) nach dessen Verabschiedung sich er-
gebenden Folgerungen für den Sozialdatenschutz a ll

-gemein gezogen werden müssen. 

Mit der Einstellung eines besonderen Abschnitts über 
den Datenschutz wird der Stellungnahme des Bun-
desrates zum Gesetzentwurf Rechnung getragen, der 
um Prüfung gebeten hatte, ob nicht eine eigene Glie-
derungseinheit über den Datenschutz aufgenommen 
werden sollte (vgl. Nr. 2 der Stellungnahme in Bun-
destags-Drucksache 11/4452). Auch der Bundesbe-
auftragte für den Datenschutz hat in seiner Stellung

-

nahme zum Gesetzentwurf normenklare und über-
sichtliche Regelungen zum Datenschutz in der Ren-
tenversicherung gefordert (vgl. Nummern 1 bis 3.2 der 
Stellungnahme in Ausschußdrucksache Nr. 1117). 
Eine gleiche Forderung hat die Konferenz der Daten-
schutzbeauftragten des Bundes und der Länder am 5./ 
6. April 1989 aufgestellt. Der neu eingefügte Ab-
schnitt über den Datenschutz ist wiederholt mit dem 
Bundesbeauftragten für den Datenschutz beraten 
worden, der zu der nunmehr gefundenen Fassung 
sein Einverständnis erteilt hat. Die Regelungen sind 
auch mit den Trägern der Rentenversicherung und 
dem Verband Deutscher Rentenversicherungsträger 
beraten worden, damit nicht durch die einschränken-
den Regelungen die Verwaltungspraktikabilität un-
angemessen beeinträchtigt wird. 

Da die Organisation und der Datenschutz künftig in 
zwei eigenen Abschnitten geregelt werden sollen, 
müssen dem Aufbau des Gesetzes entsprechend die 
einzelnen Abschnitte zur Organisation in Unterab-
schnitte umgewandelt werden. 

Zur Überschrift vor § 128 

Da die Organisation und der Datenschutz künftig in 
zwei eigenen Abschnitten geregelt werden sollen, 
müssen dem Aufbau des Gesetzes entsprechend die 
einzelnen Abschnitte zur Organisation in Unterab-
schnitte umgewandelt werden. 

Zur Überschrift vor § 133 

Vgl. Begründung der Änderung zum Zweiten Unter-
abschnitt vor § 128. 

Zur Überschrift vor § 137 

Vgl. Begründung der Änderung zum Zweiten Unter-
abschnitt vor § 128. 

Zur Überschrift vor § 143 

Vgl. Begründung der Änderung zum Zweiten Unter-
abschnitt vor § 128. 

Zur Überschrift vor § 144 

Vgl. Begründung der Änderung zum Zweiten Unter-
abschnitt vor § 128 sowie zu § 145. 

Zu § 145 — Bundesbahn-Versicherungsanstalt und 
Seekasse — 

Der Begriff des Bediensteten bzw. des Dienstverhält-
nisses soll durch den Begriff des Beschäftigten bzw. 
des Beschäftigungsverhältnisses ersetzt werden, weil 
diese Begriffe dem allgemeinen Sprachgebrauch im 
Sozialgesetzbuch und in diesem Buche entsprechen 
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und hiermit keine inhaltlichen Änderungen verbun-
den sind. 

Zu § 146 — Landesunmittelbare 
Versicherungsträger — 

Die Regelung der Stellung der Beamten der Landes-
versicherungsanstalten wird nach dem geltenden 
Recht und der bisherigen Fassung des § 146 des Ent-
wurfs den Ländern überlassen. Sofern jedoch eine 
landesgesetzliche Regelung nicht erfolgt ist, sind die 
Beamten der Landesversicherungsanstalten nach gel-
tendem Recht Beamte des Landes und nicht — wie der 
Entwurf vorsieht — Beamte der Landesversicherungs-
anstalten. Eine Änderung des geltenden Rechts war 
insofern nicht beabsichtigt; die Neufassung sieht die 
Beibehaltung des geltenden Rechts (§§ 1344, 1349 
RVO) vor. Dementsprechend ist auch wieder eine Re-
gelung über die Tragung der Dienst- und Versor-
gungsbezüge durch die Landesversicherungsanstal-
ten erforderlich. 

Zum Siebten Unterabschnitt 
— Verband Deutscher Rentenversicherungsträger — 

Zu § 147 — Verband Deutscher 
Rentenversicherungsträger — 

Diese Vorschrift ist neu. 

In dieser Vorschrift waren bisher nur wenige Regelun-
gen über die Datenstelle enthalten. Der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz hat in seiner Stellung-
nahme u. a. gefordert, daß die fachliche und die da-
tenschutzrechtliche Aufsicht über die Datenstelle und 
die beim Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger (VDR) geführte gemeinsame Zentraldatei auf 
eine klare gesetzliche Grundlage gestellt und auch 
klargestellt werden sollte, wer auf die vorhandenen 
Daten Zugriff hat bzw. über den Zugriff entscheidet. 

Dies erfordert einige Regelungen über den von den 
Trägern der Rentenversicherung gebildeten VDR, der 
bisher von den organisationsrechtlichen Regelungen 
nicht erfaßt ist, obwohl ihm verschiedene Aufgaben in 
diesem Entwurf zugewiesen sind (vgl. §§ 151, 214 und 
215). 

In Absatz 1 wird die Möglichkeit der gemeinsamen 
Übertragung von Aufgaben auf den VDR durch die 
Rentenversicherungsträger begrenzt, was sowohl un-
ter organisationsrechtlichen als auch unter daten

-schutzrechtlichen Gesichtspunkten von Bedeutung 
ist. Vor einer Übertragung von Aufgaben sind die 
zuständigen Aufsichtsbehörden zu unterrichten, da-
mit diese frühzeitig prüfen können, ob eine solche 
Übertragung erforderlich ist. 

In Absatz 2 Satz 1 wird bestimmt, daß die von den 
Trägern der Rentenversicherung unterhaltene Daten-
stelle vom VDR verwaltet wird. Damit wird hinsicht-
lich der Datenstelle eine klare Zuständigkeitsrege-
lung getroffen, die die bisherige Fassung, wonach die 
Rentenversicherungsträger die Datenstelle beim VDR 
unterhalten, in dieser Form nicht erfüllte. In Satz 2 

wird klargestellt, daß die Träger der Rentenversiche-
rung die Datenstelle weiterhin uneingeschränkt als 
Vermittlungsstelle nutzen können, was auch die we-
sentliche Aufgabe der Datenstelle im Bereich der Ren-
tenversicherung ist. Dies gilt nach Satz 3 auch, soweit 
sie die Datenstelle als zentrale Stelle für die Ausstel-
lung von einheitlichen Versicherungsnachweisheften 
und Sozialversicherungsausweisen nutzen wollen. 

Absatz 3 läßt die Einrichtung von Dateien mit perso-
nenbezogenen Daten, die einer Versicherungsnum-
mer zugeordnet sind, beim VDR nur noch zu, wenn die 
Einrichtung der jewei ligen Datei durch Gesetz be-
stimmt ist. Außerdem dürfen diese Dateien nur bei der 
Datenstelle geführt werden, was zur Verbesserung 
des Schutzes der Daten sowie der Kontrolle des Da-
tenschutzes beitragen so ll. Mit dieser sehr engen Re-
gelung für die Einrichtung von Dateien soll Befürch-
tungen entgegengewirkt werden, daß an  zentraler 
Stelle für den größten Teil der Bevölkerung Dateien 
mit umfangreichen Daten aus ihrem gesamten Leben 
aufgebaut werden können. 

Absatz 4 bestimmt, daß der VDR und die Datenstelle 
der Aufsicht des Bundesministers für Arbeit und So-
zialordnung unterstehen. Diese Aufsichtsbefugnis ist 
durch die §§ 87 bis 89 SGB IV und dadurch einge-
schränkt, daß sie nur für die dem VDR durch Gesetz 
oder Rechtsverordnung zugewiesenen oder von den 
Versicherungsträgern gemeinsam übertragenen Auf-
gaben gilt. 

Absatz 5 bestimmt, daß der VDR, der ein eingetrage-
ner Verein ist, und die Datenstelle beim Datenschutz 
den gleichen Verpflichtungen wie öffentliche Stellen 
des Bundes unterliegen, und daß der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz hinsichtlich der Kontrolle 
zuständig ist. 

Zum Zweiten Abschnitt — Datenschutz — 

Zu § 147 a — Versicherungsnummer — 

Diese Vorschrift ist weitgehend neu. 

In Absatz 1 wird entsprechend dem geltenden Recht 
und der bisherigen Regelung in § 108 Abs. 1 des Ent-
wurfs bestimmt, daß die Träger der Rentenversiche-
rung an jeden Versicherten der Rentenversicherung 
eine Versicherungsnummer zu vergeben haben, weil 
nur mit deren Hilfe die umfangreichen Daten, die ins-
besondere für die individuelle Rentenfeststellung aus 
dem gesamten Versicherungsleben eines Versicher-
ten benötigt werden, zusammengeführt und bereitge-
halten werden können. Neu ist, daß künftig für 
Zwecke außerhalb des unmittelbaren Aufgabenbe-
reichs der Rentenversicherung eine Versicherungs-
nummer nur noch vergeben werden darf, wenn dies 
durch Gesetz oder Rechtsverordnung bestimmt ist. 

In Absatz 2 wird nunmehr die Zusammensetzung der 
Versicherungsnummer bereits im Gesetz geregelt; die 
Regelung wird nicht mehr einer Rechtsverordnung 
überlassen. In einer Rechtsverordnung können künf-
tig nur noch technische, aber nicht mehr inhaltliche 
Ergänzungen hinsichtlich der Zusammensetzung der 
Versicherungsnummer erfolgen. 
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In Absatz 3 ist eine ausdrückliche Verpflichtung zur 
Unterrichtung der Personen, die eine Versicherungs-
nummer erhalten haben, aufgenommen worden. 
Diese Verpflichtung ist vor allem in den Fällen von 
Bedeutung, in denen ein Versicherungsnachweisheft 
mit der Versicherungsnummer nicht ausgestellt bzw. 
dem Versicherten nicht zugestellt worden ist. 

Zu § 147b — Datenverarbeitung beim 
Rentenversicherungsträger — 

Diese Vorschrift ist neu. 

Absatz 1 Satz 1 enthält den allgemeinen Grundsatz, 
daß die Verarbeitung und Nutzung von personenbe-
zogenen Daten durch die Rentenversicherungsträger 
für deren Zwecke nur im Rahmen der übertragenen 
Aufgaben und der Erforderlichkeit zulässig sind. 
Diese Aufgaben ergeben sich vor allem aus diesem 
Buche, aber auch aus anderen Büchern des Sozialge-
setzbuchs und u. a. aus rentenrechtlichen Gesetzen, 
die nicht in das Sozialgesetzbuch übernommen wer-
den. Die insoweit maßgebenden Aufgaben dieses 
Buches sind zur Erhöhung der Transparenz allgemein 
beschrieben und abschließend in Satz 2 aufgezählt. 

Durch Absatz 2 werden Daten, aus denen die Art einer 
Erkrankung erkennbar ist und die zulässigerweise 
verarbeitet werden, besonders geschützt, falls sie mit 
anderen Daten, die auch anderen Personen zugäng-
lich sein müssen, in einer gemeinsamen Datei gespei-
chert werden. In diesem Fa ll  muß durch technische 
und organisatorische Maßnahmen sichergestellt sein, 
daß diese sensiblen Daten über die Erkrankung nur 
den befugten Personen zugänglich sind. Ist dieses 
Gebot nicht oder nur schwer erfüllbar, müssen ggf. 
getrennte Dateien eingerichtet werden. 

Absatz 3 sieht die Zulässigkeit der Einrichtung eines 
automatisierten Abrufverfahrens für Daten der Ren-
tenversicherung nur noch mit bestimmten, abschlie-
ßend genannten Einrichtungen vor. Inwieweit diese 
anderen Einrichtungen Daten abrufen dürfen, richtet 
sich nach den besonderen Datenschutzvorschriften 
des Sozialgesetzbuchs. Automatisierte Abrufverfah-
ren mit ausländischen Einrichtungen sind nur zuläs-
sig, soweit die Datenübermittlung erforderlich ist und 
durch das automatisierte Abrufverfahren entspre-
chend § 77 SGB X nicht schutzwürdige Belange der 
Betroffenen beeinträchtigt werden. Der Gesetzent-
wurf zur Fortentwicklung der Datenverarbeitung und 
des Datenschutzes sieht hinsichtlich der Einrichtung 
automatischer Abrufverfahren sowie der Aufzeich-
nung über die Art  der regelmäßig zu übermittelnden 
Daten und deren Empfänger Regelungen vor, die ggf. 
nach Verabschiedung dieses Gesetzentwurfs entspre-
chend in das SGB X übernommen werden sollen und 
damit auch für diesen Bereich gelten würden. 

Absatz 4 schränkt die Zulässigkeit der Überlassung 
von Daten der Rentenversicherungsträger an die Da-
tenstelle oder an den VDR in erheblichem Umfang 
ein. Damit soll Befürchtungen entgegengewirkt wer-
den, wonach der VDR umfangreiche Zentraldateien 
aufbauen könnte oder mit Hilfe seiner Stammsatzda-
tei auf weitere Daten bei den Rentenversicherungsträ

-

gern zugreifen könnte. Damit der VDR seine von den 
Rentenversicherungsträgern übertragenen Aufgaben 
weiterhin erfüllen kann, ist ausdrücklich klargestellt, 
daß diese Einschränkungen nicht für die Überlassung 
personenbezogener Daten in einer anonymisierten 
Form gelten. 

Zu § 147c — Versicherungskonto — 

Absatz 1 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht und § 108 Abs. 2 Satz 1 des bisherigen Entwurfs, 
daß für jeden Versicherten ein nach der Versiche-
rungsnummer geordnetes Versicherungskonto ge-
führt wird, damit im Interesse des Versicherten seine 
für die Durchführung der Versicherung sowie für die 
Feststellung und Erbringung von Leistungen erhebli-
chen Daten gespeichert werden. Die Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung ist anhand der Regelung des 
§ 147b im einzelnen zu prüfen. 

Absatz 2 enthält entsprechend dem geltenden Recht 
und § 108 Abs. 2 Satz 2 des bisherigen Entwurfs nä-
here Angaben zur Führung des Versicherungskontos, 
damit die Daten verfügbar sind. Die Zulässigkeit der 
Übermittlung von Daten richtet sich nach § 147 b die-
ses Entwurfs i.V.m. §§ 67 ff. SGB X. 

Absatz 3 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht und § 108 Abs. 3 des Entwurfs, daß den Versi-
cherten regelmäßig Versicherungsverläufe zu über-
mitteln sind, damit diese möglichst zeitnah an der Klä-
rung des Versicherungskontos mitwirken können. 

Absatz 4 bestimmt entsprechend dem geltenden 
Recht und § 108 Abs. 4 des Entwurfs, daß die Versi-
cherten an der Klärung des Versicherungskontos mit-
zuwirken haben. 

Absatz 5 regelt entsprechend dem geltenden Recht 
und § 108 Abs. 5 des Entwurfs die Feststellung der im 
Versicherungsverlauf enthaltenen Daten durch Be-
scheid. 

Zu § 147d — Dateien bei der Datenstelle — 

Diese Vorschrift ist neu. 

Absatz 1 bestimmt, daß bei der Datenstelle eine 
Stammsatzdatei geführt werden darf. Mittels dieser 
Stammsatzdatei können vor allem die der Datenstelle 
in der Rentenversicherung obliegenden Aufgaben er-
füllt werden. Damit der innerhalb der Rentenversiche-
rung erforderliche Datenaustausch ohne Belastung 
des einzelnen Versicherten und ohne unnö tige Verzö-
gerung möglich ist, bedarf es einer zentralen Daten-
stelle zur Steuerung der Vergabe von Versicherungs-
nummern sowie zur Entgegennahme und Weiterlei-
tung der unterschiedlichen Daten. Diese Aufgaben 
sind im einzelnen beschrieben. Zur Erfüllung weiterer 
Aufgaben dürfen in der Stammsatzdatei personenbe-
zogene Daten nur gespeichert werden, soweit dies zur 
Erfüllung einer dem VDR zugewiesenen oder übertra-
genen Aufgabe erfolgt und die Verwendung von per-
sonenbezogenen Daten in einer anonymisierten Form 
nicht bereits ausreichend ist. 
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Absatz 2 begrenzt die Speicherung von personenbe-
zogenen Daten. Danach dürfen von den personenbe-
zogenen Daten, die nicht Aussagen über das Verhält-
nis einer Person zur Rentenversicherung enthalten, 
nur die wenigen Daten gespeichert werden, die für 
die Erfüllung der Aufgaben der Stammsatzdatei un-
bedingt notwendig sind. Sollten weitere Daten dieser 
Art  erforderlich werden, müßte die Zulässigkeit der 
Speicherung durch Gesetz erweitert werden. 

Absatz 3 bestimmt, daß der VDR zu den einzelnen 
zugelassenen Dateien auch eine weitere Datei zur 
Gewährleistung des Datenschutzes führen darf (vgl. 
§ 6 des Bundesdatenschutzgesetzes). Die ausdrückli-
che Regelung der Zulässigkeit zur Führung einer sol-
chen Datei ist erforderlich, weil der VDR künftig nach 
einer Versicherungsnummer geordnete Dateien nur 
führen darf, wenn die Einrichtung dieser Datei gesetz-
lich bestimmt ist. 

Absatz 4 schränkt die Zulässigkeit der Einrichtung 
eines automatisierten Abrufverfahrens entsprechend 
der Regelung bei den einzelnen Rentenversiche-
rungsträgern ein. Zusätzlich ist der Bundesbeauf-
tragte für den Datenschutz von jeder Einrichtung ei-
nes Abrufverfahrens zu unterrichten. 

Zu § 147e — Auskünfte der Deutschen 
Bundespost — 

Die Vorschrift ist neu. 

Das Rentenauskunftsverfahren des Postdienstes der 
Deutschen Bundespost hat erhebliche Bedeutung und 
liegt sowohl im Interesse der Rentenberechtigten als 
auch der beteiligten Stellen. Für die Rentenberechtig-
ten entfällt dadurch die Verpflichtung, einen Renten-
anpassungsbescheid vorzulegen, was auch zu Einspa-
rungen für Porto, Fahrgeld usw. führen kann. Auf-
grund des Rentenauskunftsverfahrens ist es den zu-
ständigen Leistungsträgern möglich, sich mit einem 
geringeren Aufwand als der Leistungsberechtigte die 
erforderlichen Kenntnisse zu verschaffen, so daß inso-
weit dessen Mitwirkungspflicht gem. § 65 Abs. 1 Nr. 3 
SGB I nicht mehr besteht. Die an dem Rentenaus-
kunftsverfahren beteiligten Stellen können terminge-
recht für die Anpassung ihrer von der Rentenhöhe 
abhängigen Leistung sorgen, so daß weder Überzah-
lungen mit entsprechenden Rückforderungen erfol-
gen noch die zustehenden Leistungen erst verzögert 
zur Auszahlung kommen. Inwieweit im Einzelfall 
Rentenauskünfte erteilt werden dürfen, richtet sich 
nach den §§ 67 ff. SGB X. 

Absatz 1 schränkt die Weitergabe von Daten der Ren-
tenversicherung an andere Leistungsträger ein. Da-
nach dürfen diese Daten nur an die im Zusammen-
hang mit dem Sozialgeheimnis (§ 35 SGB I) sowie mit 
der Offenbarungsbefugnis (§ 69 Abs. 2 SGB X) ge-
nannten Stellen weitergegeben werden. Außerdem 
werden die Datenarten abschließend aufgezählt, die 
weitergegeben werden dürfen. Mit dieser abschlie-
ßenden Aufzählung wird insbesondere verhindert, 
daß die Deutsche Bundespost auch Daten weitergibt, 

die ihr aus anderem Anlaß oder nur im Zusammen-
hang mit der Auszahlung von Renten bekanntgewor-
den sind. Die genannten Daten werden für die Fest-
setzung oder die Anpassung von Geldleistungen der 
anderen Stellen benötigt. 

Absatz 2 läßt zu, daß die gleichen Datenarten, die 
nach Absatz 1 durch die Deutsche Bundespost an an-
dere Stellen geliefert werden dürfen, auch an die Trä-
ger der Rentenversicherung geliefert werden dürfen, 
wenn diese Daten anderer Stellen benötigen. 

Absatz 3 läßt zu, daß die Rentenversicherung für Aus-
künfte nach Absatz 1 oder 2 auch dann Daten zur 
Verfügung stellt, wenn die Bundespost diese Daten 
nicht hat, weil sie die Anpassung von Renten nicht 
selbst durchführt. Dies hat besondere Bedeutung für 
die Anpassung der Hinterbliebenenrenten, die wegen 
der Anrechnung von Einkommen, das nicht über das 
Rentenauskunftsverfahren erfaßt wird, von den Ren-
tenversicherungsträgern selbst durchgeführt werden 
muß. 

Zu § 147f — Verordnungsermächtigung — 

Die Nummern 1 bis 4 enthalten die dem geltenden 
Recht und § 110 Nr. 1 bis 4 des Entwurfs entsprechen-
den Ermächtigungen für Regelungen zur Versiche-
rungsnummer. Nummer 5 enthält die dem geltenden 
Recht und § 110 Nr. 5 des Entwurfs entsprechende 
Ermächtigung für Regelungen zu Versicherungsver-
läufen. Nummer 6 enthält die dem geltenden Recht 
und § 110 Nr. 6 des Entwurfs entsprechende Ermäch-
tigung für Regelungen des Datenaustausches zwi-
schen den Trägern der Rentenversicherung, ist jedoch 
hinsichtlich der Deutschen Bundespost und der Füh-
rung der Versichertenkonten erweitert worden. Au-
ßerdem können danach nun auch die Datenarten des 
Versicherungskontos sowie dessen Führung näher 
bestimmt werden. 

Nummer 7 ist neu. Danach sollen durch Rechtsverord-
nung auch Fristen bestimmt werden können, mit de-
ren Ablauf personenbezogene Daten spätestens zu 
löschen sind. § 84 SGB X enthält zwar bereits eine 
allgemeine Verpflichtung zur Löschung nicht mehr 
erforderlicher Daten, doch können Höchstfristen für 
die Löschung von gespeicherten Daten die Löschung 
erleichtern. Da in der Rentenversicherung personen-
bezogene Daten aus dem gesamten Leben eines Ver-
sicherten für ihn und seine Hinterbliebenen von Be-
deutung sein können, können solche Löschungsfri-
sten nur für bestimmte Datenarten und nur für be-
stimmte Personengruppen festgesetzt werden, was 
noch der weiteren Prüfung bedarf. Es dürften vor al-
lem bestimmte medizinische Daten hierfür in Betracht 
kommen. 

Nummer 8 enthält entsprechend dem geltenden Recht 
und § 110 Nr. 9 des Entwurfs eine Ermächtigung zur 
Regelung der Behandlung von Versicherungsunterla-
gen. 
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Zu § 149 — Rentenversicherungsbericht — 

Die Bundesregierung soll im Jahre 1997 den Renten-
versicherungsbericht und die späteren Rentenversi-
cherungsberichte einmal in jeder Wahlperiode des 
Deutschen Bundestages um einen Bericht über die 
Leistungen der anderen ganz oder teilweise öffentlich 
finanzierten Alterssicherungssysteme sowie deren Fi-
nanzierung ergänzen. Daneben soll der Bericht auch 
Angaben über die Einkommenssituation der Lei-
stungsbezieher sowie über Leistungskumulationen 
enthalten. Die Angaben über die Einkommenssitua-
tion sowie über die Leistungskumulationen sind nicht 
auf die ganz oder teilweise öffentlich finanzierten Al-
terssicherungssysteme beschränkt; es wird von dem 
Umfang und der Qualität der zur Verfügung stehen-
den Daten abhängig sein, inwieweit die Leistungen 
anderer Alterssicherungssysteme in die Darstellung 
einbezogen werden können. Der Bericht bietet auch 
eine Gelegenheit, die Auswirkungen der seit dem 
1. Januar 1992 eingetretenen Änderungen in den 
ganz oder teilweise mit öffentlichen Mitteln finanzier-
ten Alterssicherungssystemen darzustellen und zu be-
werten. 

Zu § 153 — Beitragssätze — 

Die Änderung in Absatz 1 erreicht, daß auch während 
der Übergangszeit, in der die Schwankungsreserve 
noch illiquide Vermögensteile enthält, bei der Festset-
zung des Beitragssatzes nur die Mittel zu berücksich-
tigen sind, über die die Rentenversicherung tatsäch-
lich frei verfügen kann. 

Mit der Aktualisierung des Schwellenwerts für die 
Schwankungsreserve wird erreicht, daß für den Ziel-
wert von einer Monatsausgabe die durchschnittlichen 
Ausgaben in dem Kalenderjahr maßgebend sind, für 
das der Beitragssatz festgesetzt wird. 

Zu § 155 — Verordnungsermächtigung — 

Durch die Änderung wird das Verfahren beim Erlaß 
der Rechtsverordnung dadurch vereinfacht, daß die 
bisherigen zwei Rechtsverordnungen zu einer einzi-
gen zusammengefaßt werden. Außerdem wird der 
Termin, bis zu dem die Beitragsbemessungsgrenze 
festgesetzt werden so ll, auf den 30. September festge-
setzt. 

Zu § 158 — Sonderregelung für beitragspflichtige 
Einnahmen Beschäftigter — 

Der in Absatz 3 des Entwurfs verwendete Begriff der 
freien Wohlfahrtspflege ist nicht gesetzlich definiert 
und enger als der Begriff für die besonderen Einrich-
tungen, die gem. § 5 Abs. 1 Nr. 9 von der Körper-
schaftsteuer befreit sind, ohne daß es eines besonde-
ren Anerkennungsverfahrens bedarf. Da dieser wei-
tere Begriff von der Zielsetzung her mit dem bisheri-
gen Begriff im wesentlichen übereinstimmt, soll auf 
diesen zurückgegriffen werden. 

Zu § 161 — Beitragspflichtige Einnahmen sonstiger 
Versicherter — 

Zu Nummer 1 

Die Regelung schafft für Teilnehmer an einer Wehr-
übung eine neue Bemessungsgrundlage für die Bei-
träge zur Rentenversicherung. Sie steht im Zusam-
menhang mit Änderungen im Unterhaltssicherungs-
gesetz, nach denen Wehrpflichtigen aus der p rivaten 
Wirtschaft bei Wehrübungen eine volle Verdienstaus-
fallentschädigung gewährt und damit eine Gleichbe-
handlung mit Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst 
bei Wehrübungen erreicht wird. Hieran anknüpfend 
soll sich die Bemessung der Beiträge künftig für alle 
Arbeitnehmer einheitlich nach dem Arbeitsentgelt 
richten, gleichgültig, ob es während der Wehrübung 
weitergezahlt oder bei Wehrübenden aus der p rivaten 
Wirtschaft durch die Verdienstausfallentschädigung 
ersetzt wird. Dadurch ist gewährleistet, daß die Wehr-
übung der vorherigen Beschäftigung gleichgestellt 
ist. Im übrigen verbleibt es bei der bisher vorgesehe-
nen Beitragsbemessungsgrundlage. 

Die Regelung trägt dem Beschluß des Deutschen Bun-
destages vom 17. April 1986 (Bundestags-Drucksache 
10/5299), nach dem die Rentenversicherungsbeiträge 
für Wehrübende so angehoben werden sollen, daß 
persönliche Nachteile für die Be troffenen vermieden 
werden, sowie der Stellungnahme des Bundesrates 
vom 21. April 1989 zu § 161 Nr. 1 SGB VI-E Rech-
nung. 

Zu Nummer 2 

Folgeänderung zur Änderung des Artikels 4 Nr. 3 a 
(§ 49 SGB V). Die Änderung gewährleistet, daß der 
Versicherte bei Bezug von Krankengeld neben Über-
gangsgeld auf der Basis von 80 v. H. des vorher von 
ihm in der Rentenversicherung versicherten Einkom-
mens versichert wird. Der durch Krankengeld er-
gänzte Leistungsbezug bewirkt damit nicht, daß für 
den Versicherten während dieser Zeit ein höheres 
Einkommen als vor dem Leistungsbezug versichert 
wird. 

Zu Nummer 4 

Die Regelung stellt sicher, daß das im Ausland tat-
sächlich erzielte Arbeitsentgelt der Beitragsberech-
nung zugrunde gelegt wird, wenn es höher ist als der 
fiktiv ermittelte We rt. 

Zu § 163 — Beitragstragung bei Beschäftigten — 

Es handelt sich bei den Änderungen um eine Anpas-
sung an die Regelung durch das Gesetz zur Einfüh-
rung eines Sozialversicherungsausweises und zur An-
derung anderer Sozialgesetze. Die Änderung in Num-
mer 4 ist redaktioneller A rt. 
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Zu § 164 — Beitragstragung bei selbständig 
Tätigen — 

Anpassung an die Regelung durch das Gesetz zur Ein-
führung eines Sozialversicherungsausweises und zur 
Änderung anderer Sozialgesetze. 

Zu § 165 — Beitragstragung bei sonstigen 
Versicherten — 

Anpassung an die Regelung durch das Gesetz zur Ein-
führung eines Sozialversicherungsausweises und zur 
Änderung anderer Sozialgesetze. Die Änderung in 
Nummer 2 ist redaktioneller Art . 

Zu § 167 — Arbeitgeberanteil bei 
Versicherungsfreiheit — 

Redaktionelle Anpassung, weil die bisherige Nume-
rierung durch das Gesetz zur Einführung eines Sozial-
versicherungsausweises und zur Änderung anderer 
Sozialgesetze geändert wurde. 

Zu § 172 — Beitragszahlung von Pflegepersonen — 

Die Änderungen bewirken eine Erweiterung des Pfle-
gebegriffs über den Begriff der Schwerpflegebedürf-
tigkeit im Sinne von § 53 Abs. 1 SGB V hinaus und 
seine Angleichung an den Begriff der sog. „qualifi-
zierten" Pflegebedürftigkeit i. S. v. § 69 Abs. 3 BSHG, 
§ 26 c Abs. 5 BVG, § 33 b Abs. 3 Satz 3, Abs. 6 EStG. 

Zu § 176 — Berechnung und Tragung der 
Beiträge — 

Die Änderung in Absatz 1 soll sicherstellen, daß der 
Berechnung der Beiträge generell der aktuelle, d. h. 
im Zeitpunkt der Zahlung der Beiträge gültige Bei-
tragssatz zugrunde zu legen ist. 

Zu § 177 — Zusammentreffen mit vorhandenen 
Beiträgen — 

Wie in § 176 Abs. 1 muß auch bei der vorliegenden 
Regelung der Zeitpunkt des Eintritts der Vorausset-
zungen für die Nachversicherung durch den Zeit-
punkt der Zahlung der Beiträge ersetzt werden. 

Zu § 178 — Erhöhung und Minderung der Beiträge 
bei Versorgungsausgleich — 

Die Neufassung soll — entsprechend einer Anregung 
der Rentenversicherungsträger — einen Wegfall des 
Erstattungsverfahrens in den Fällen bewirken, in de-
nen der Nachversicherung ein Versorgungsausgleich 
voranging. Das bisherige Erstattungsverfahren für 
Rentenanwartschaften, die durch eine Entscheidung 
des Familiengerichts zugunsten des ausgleichsbe

-

rechtigten Ehegatten begründet wurden, soll bei einer 
späteren Nachversicherung generell durch eine ein-
malige Beitragszahlung abgelöst werden. Die Verein-
fachung liegt auch im Interesse der Träger der Versor-
gungslast, die bisher u. U. noch lange Zeit über das 
Ausscheiden des Beamten, Soldaten oder Richters aus 
dem öffentlichen Dienstverhältnis hinaus eine Erstat-
tung für Rentenleistungen an den geschiedenen aus-
gleichsberechtigten Ehegatten des Ausgeschiedenen 
zu erbringen haben. Belange der geschiedenen Ehe-
gatten werden durch die Verfahrensvereinfachung 
nicht beeinträchtigt. 

Zu § 179 — Fälligkeit der Beiträge und Aufschub — 

Die Änderungen verdeutlichen den Zeitraum, auf den 
sich ein Aufschub der Nachversicherung erstreckt. 
Damit wird — wie von vornherein beabsichtigt — das 
geltende Recht aufrechterhalten. 

Zu § 180 — Zahlung der Beiträge und Wirkung der 
Beitragszahlung — 

Zu Absatz 1 

Die eingefügte Verpflichtung, die Rentenversiche-
rungsträger über einen durchgeführten Versorgungs-
ausgleich im Falle der Nachversicherung zu informie-
ren, soll diesen die Festlegung des beim Nachversi-
cherten vorzunehmenden Abschlags ermöglichen. 
Eine entsprechende Regelung ist auch im bisherigen 
§ 10 c Abs. 1 Satz 3 des Gesetzes zur Regelung von 
Härten im Versorgungsausgleich enthalten. 

Zu Absatz 2 

Die Ergänzung übernimmt aus systema tischen Grün-
den die bisher in § 75 Abs. 2 Satz 1 enthaltene Rege-
lung. 

Zu § 182 — Zahlung von Beiträgen — 

Die Neufassung dient einer verständlicheren Darstel-
lung der Beitragszahlung im Rahmen des Versor-
gungsausgleichs. Zugleich wird der Neufassung des 
§ 178 Rechnung getragen. 

Zu § 199 — Nachzahlung von Beiträgen bei 
Ausscheiden aus einer internationalen 
Organisation — 

Die Regelung gewährleistet eine Gleichbehandlung 
der versicherungsfreien Personen (§ 199 Abs. 2 Satz 2 
und § 202 Abs. 2 Satz 3) bei der zusätzlichen Antrags-
frist von sechs Monaten (vgl. Änderung zu § 202). 
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Zu § 200 — Nachzahlung bei 
Strafverfolgungsmaßnahmen — 

Redaktionelle Änderung. Die Öffnung für die Nach-
zahlung soll alle Fälle erfassen, in denen aufgrund des 
Gesetzes über die Entschädigung für Strafverfol-
gungsmaßnahmen Entschädigung wegen nichtent-
richteter Sozialversicherungsbeiträge zu leisten ist. 

Zu § 201 — Nachzahlung für Geistliche und 
Ordensleute — 

Die Änderung erstreckt die Nachzahlungsregelung 
auch auf Geistliche und Ordensleute, die als Vertrie-
bene anerkannt sind und diese Tätigkeit im Her-
kunftsland ausgeübt haben. Sie führt damit zur 
Gleichbehandlung im Rahmen des Eingliederungsge-
dankens. 

Zu § 202 — Nachzahlung für Ausbildungszeiten — 

Die Ausweitung der Antragsfrist räumt den zur Nach-
zahlung Berechtigten einen größeren zeitlichen Rah-
men ein, in dem der Antrag auf Nachzahlung gestellt 
werden kann. Andererseits reicht ein Abstellen auf 
das 45. Lebensjahr aus, um im Regelfall unangemes-
sene Gestaltungsmöglichkeiten kurz vor Rentenbe-
ginn auszuschließen. 

Beschäftigte, die in einem anderen Versorgungssy-
stem Anspruch auf lebenslange Versorgung oder An-
wartschaft auf eine lebenslange Versorgung für den 
Fall  des Alters und auf Hinterbliebenenversorgung 
hatten, sollen aus Gründen der Gleichbehandlung die 
Möglichkeit haben, den Antrag auch noch innerhalb 
von sechs Monaten nach Durchführung der Nachver-
sicherung oder des Wegfalls der Befreiung von der 
Versicherungspflicht zu stellen. Vor einer Nachversi-
cherung in der Rentenversicherung besteht für diese 
Personen im allgemeinen kein Interesse an einer 
Nachzahlung. 

Zu § 204 — Berechtigung und Beitragsberechnung 
zur Nachzahlung — 

Die Änderung in Absatz 1 stellt klar, daß die Berech-
tigung zur Nachzahlung im allgemeinen davon ab-
hängig ist, ob im Einzelfall die Voraussetzungen für 
die laufende freiwillige Versicherung vorliegen oder 
nur deshalb nicht vorliegen, weil Versicherungs-
pflicht besteht. Diese Regelung gilt auch für die im 
Fünften Kapitel enthaltenen Nachzahlungsvorschrif-
ten. Sie gewährleistet, daß die Nachzahlung stets 
auch während einer bestehenden Pflichtversicherung 
möglich ist. Bei Versicherungsfreiheit oder Befreiung 
von der Versicherungspflicht ist eine Nachzahlung, 
soweit die allgemeine Wartezeit nicht erfüllt ist, nicht 
möglich, so daß diese Personen z. B. nicht über die 
Nachzahlungsregelungen ihre Ausbildungszeiten ak-
tivieren und zusätzlich die Berechtigung zur freiwilli-
gen Versicherung erlangen können. 

Zu § 213 — Finanzausgleich zwischen der 
Rentenversicherung der Arbeiter und 
der Rentenversicherung der 
Angestellten — 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Ak-
tualisierung in § 153. 

Zu Absatz 3 

Die Regelung steht im Zusammenhang mit der Ände-
rung, durch die erreicht wird, daß bei der Festsetzung 
des Beitragssatzes nur die liquiden Mittel der 
Schwankungreserve zu berücksichtigen sind. Sie 
stellt sicher, daß die Rentenversicherungsträger ihren 
laufenden Zahlungsverpflichtungen nachkommen 
können, solange auch nur in einem Trägerbereich 
ausreichende liquide Mittel zu Verfügung stehen. 
Verfügen innerhalb der Träger der Rentenversiche-
rung der Arbeiter ein oder mehrere Rentenversiche-
rungsträger nicht über ausreichende liquide Mittel, 
bewirkt § 214 Abs. 3 den erforderlichen Finanzaus-
gleich innerhalb dieses Trägerbereichs. Reichen die 
liquiden Mittel der Rentenversicherung der Arbeiter 
und der Angestellten zusammen nicht mehr aus, um 
die Zahlungsverpflichtungen zu erfüllen, erfolgt die 
Liquiditätssicherung nach § 209 durch den Bund. 

Zu § 214 — Finanzverbund in der 
Rentenversicherung der Arbeiter — 

Zu Absatz 1 

Die Regelung entspricht im wesentlichen dem gelten-
den Recht. Da der Bund die Leistungen für Kinderer-
ziehung jedoch nicht mehr individuell, sondern im 
Rahmen eines höheren Bundeszuschusses erstattet, 
sind diese Leistungen ebenso wie andere Geldleistun-
gen, z. B. solche der Höherversicherung oder noch 
laufende Kinderzuschüsse, in den Gemeinlastaus-
gleich einzubeziehen. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Ak-
tualisierung in § 153. 

Zu § 219 — Erstattungen durch Arbeitgeber — 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung 
entsprechend dem geltenden Recht. 

Zu § 220 — Erstattung durch den Träger der 
Versorgungslast — 

Aufgrund der Neufassung des § 178 wird die Erstat

-

tungspflicht des Trägers der Versorgungslast auf die 
Aufwendungen begrenzt, die bis zum Ende des der 
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Nachversicherung voraufgegangenen Kalenderjah-
res entstanden sind. 

Zu § 228 — Nachversicherung — 

Zu Absatz 1 

Die Änderung stellt klar, daß das frühere Recht umfas-
send in Bezug genommen werden soll, auch soweit es 
sich aus dem Fehlen von Vorschriften (z. B. über die 
Versicherungspflicht) ergab. Damit wird der geltende 
Rechtszustand aufrechterhalten. 

Zu Absatz 2 

Dasselbe gilt für diese Änderung. Die darüber hinaus-
gehende Streichung dient im Hinblick auf Absatz 3 
der Bereinigung eines Redaktionsversehens. 

Zu Absatz 3 

Die Änderung ist erforderlich, um sicherzustellen, daß 
die Jahresarbeitsverdienstgrenze in den Fä llen des 
Absatzes 2 einer Nachversicherung für Zeiträume vor 
1967 (Wegfall der Jahresarbeitsverdienstgrenze für 
Angestellte) nicht entgegensteht. Damit wird das gel-
tende Recht aufrechterhalten. 

Zu § 234 — Knappschaftsausgleichsleistung — 

Zu Absatz 2 

Es handelt sich um die Berichtigung eines redaktio-
nellen Fehlers. 

Zu Absatz 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Verlänge-
rung der Zurechnungszeit in § 59 für Renten wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit. Da die Knappschafts-
ausgleichsleistung nicht von einer Minderung der Er-
werbsfähigkeit abhängig ist, darf in ihr eine Zurech-
nungszeit nicht enthalten sein. Berufs- und erwerbs-
unfähige knappschaftlich Versicherte haben die Mög-
lichkeit, anstelle einer Knappschaftsausgleichslei-
stung eine Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente mit 
Zurechnungszeit zu beantragen. 

Zu § 238 — Witwenrente und Witwerrente an vor 
dem 1. Juli 1977 geschiedene 
Ehegatten — 

Es  handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
in& 46. 

Zu § 240 — Vorzeitige Wartezeiterfüllung — 

Die Änderung in Absatz 1 erstreckt die erweiterte 
Möglichkeit der vorzeitigen Wartezeiterfüllung nach 
§ 53 auch auf die Versicherungsfälle, die in den Jah-
ren 1973 bis 1991 eingetreten sind. Das Rentenreform-
gesetz 1972 hatte für Versicherungsfälle ab 1973 die 
Möglichkeit der vorzeitigen Wartezeiterfüllung ledig-
lich in den Fällen der verminderten Erwerbsfähigkeit 
oder des Todes infolge eines (Freizeit-) Unfalls, nicht 
aber in den Fällen der verminderten Erwerbsfähigkeit 
oder des Todes infolge einer Krankheit eingeführt. 
Die Änderung bewirkt, daß jetzt auch in den letzge-
nannten Fällen, soweit diese nach Inkrafttreten des 
Rentenreformgesetzes 1972 eingetreten sind, ab 1992 
eine Rente gezahlt werden kann. 

Zu § 244 — Beitragszeiten und 
Berücksichtigungszeiten wegen 
Kindererziehung — 

Zu Absatz 6 

In den Fällen, in denen die Mutter nach dem 31. De-
zember 1985 gestorben ist, kann der Vater erklären, 
daß er das Kind vor dem Jahre 1986 überwiegend 
erzogen hat; demgegenüber kann, wenn der Vater 
nach dem 31. Dezember 1985 gestorben ist, die Mut-
ter nicht erklären, daß der Vater das Kind überwie-
gend erzogen hat. Diese Differenzie rung ist in der 
Sache nicht zwingend und hat in solchen Fällen zu 
Härten geführt, in denen im Zeitpunkt des Todes des 
Vaters dieser die Wartezeit von 60 Monaten noch 
nicht erfüllt hat, so daß die Voraussetzungen für die 
Zahlung von Witwen- und Waisenrenten nicht erfüllt 
werden. Daher soll auch die Mutter erklären können, 
daß der Vater das Kind vor 1986 überwiegend erzogen 
hat. Auch in den Fällen, in denen ein Elternteil kurz 
vor Ablauf der maßgebenden Frist stirbt, soll dem 
überlebenden Elternteil ein angemessener Zeitraum 
für die Abgabe dieser Erklärung zur Verfügung ste-
hen. Daher soll die Abgabe dieser Erklärung bis zum 
31. März 1994 zulässig sein. 

Zu Absatz 7 

Auch bei Tod eines Elternteils am 31. Dezember 1993 
soll der überlebende Elternteil die Möglichkeit einer 
Zuordnung der Berücksichtigungszeit wegen Kinder-
erziehung haben. Im übrigen soll auch in den Fä llen, 
in denen ein Elternteil kurz vor Ablauf der maßgeben-
den Frist stirbt, dem überlebenden Elternteil ein ange-
messener Zeitraum für die Abgabe dieser Erklärung 
zur Verfügung stehen. Daher soll die Abgabe dieser 
Erklärung bis zum 31. März 1994 möglich sein. 

Zu § 245 — Ersatzzeiten — 

Durch die Umstellung wird klargestellt, daß sich an 
den in der Vergangenheit liegenden Ersatzzeiten 
nichts ändern soll. Durch die bisherige Formulierung 
konnte der Eindruck entstehen, als solle die Vertrei- 
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bungspauschale für die Jahre 1945 und 1946 nur an-
gerechnet werden, wenn die Vertreibung, Umsied-
lung oder Aussiedlung bis zum 31. Dezember 1991 
erfolgten. 

Zu § 247 — Anrechnungszeiten — 

Bei der bisherigen einheitlichen Regelung für alle Lei-
stungsträger wäre auch der Krankengeldbezug im 
Jahre 1983 zur Anrechnungszeit erklärt worden, ob-
wohl unter bestimmten Voraussetzungen eine volle 
Versicherung des vorher bezogenen Bruttoarbeitsent-
gelts vom 1. Oktober 1974 bis einschließlich 1983 er-
folgte. Durch die nunmehr vorgenommene Trennung 
in zwei Nummern und das Abstellen auf das Jahr 1984 
in der Nummer 2 wird insoweit wieder dem damals 
geltenden Recht entsprochen. 

Zu § 251 — Entgeltpunkte für Beitragszeiten — 

Es handelt sich um eine Folgeänderung daraus, daß 
die Neuregelung der Bemessung von Beiträgen be-
reits für die Zeit der Wehrübung nach dem 31. Dezem-
ber 1989 gilt. Für Zeiten vom 1. Januar 1990 bis zum 
31. Dezember 1991, für die eine Verdienstausfallent-
schädigung gezahlt worden ist, werden die Entgelt-
punkte aus dem der Beitragsbemessung zugrunde-
liegenden Arbeitsentgelt ermittelt. 

Zu § 253 — Entgeltpunkte für saarländische 
Beitragszeiten — 

Die Vorschrift über Entgeltpunkte für saarländische 
Beitragszeiten bedarf auch für Zeiten vor Einführung 
des Reichsknappschaftsgesetzes einer gesetzlichen 
Grundlage, die bisher in dem durch Artikel 75 Nr. 26 
aufgehobenen Gesetz Nr. 635 zur Einführung des 
Reichsknappschaftsgesetzes und des Knappschafts-
rentenversicherungs-Neuregelungsgesetzes im Saar-
land (Artikel 4 § 11) bestand. 

Zu § 256 — Beitragszeiten ohne Entgeltpunkte — 

Die bisherige 5/6-Kürzung von Zeiten nach dem FRG 
und nach der VuVO, die durch die Änderungen in 
Artikel 9 und 10 durch eine 5/6-Kürzung von Werten 
bei voller Berücksichtigung der Zeiten ersetzt wird, 
hat dazu geführt, daß Lücken in der Versicherungs-
biographie entstanden. Diese Lücken sind teilweise 
durch freiwillige Beiträge aufgefüllt worden, woraus 
sich dann für die Nachzahlungsberechtigten entspre-
chende dynamische Rentenansprüche ergeben ha-
ben. Durch die Umstellung der 5/6-Kürzung von einer 
Zeit- auf eine Wertkürzung könnten nunmehr aus die-
sen freiwilligen Beiträgen nur noch Leistungen der 
Höherversicherung erbracht werden, weil diese frei-
willigen Beiträge nun wieder mit Pflichtbeiträgen zu-
sammentreffen. Da dies nicht als vertretbar erscheint, 
sollen wirksam entrichtete freiwillige Beiträge für Zei-
ten vor 1957 — ebenso wie bereits für Zeiten nach 
1956 — bei der Ermittlung der Entgeltpunkte berück

-

sichtigt werden, wobei nicht unterschieden wird, ob 
die freiwilligen Beiträge mit Pflichtbeiträgen oder frei-
willigen Beiträgen zusammentreffen. Dieses Ergebnis 
wird durch die Streichung der Nummer 1 erreicht. 

Zu j 257 — Mindestentgeltpunkte bei geringem 
Arbeitsentgelt — 

Zu Absatz 1 

Die geänderte Formulierung stellt sicher, daß — wie in 
der Begründung zum Entwurf ausgeführt — für die 
Ermittlung der 35 Jahre auch Berücksichtigungszei-
ten herangezogen werden. Nach dem bisherigen 
Wortlaut war dies zumindest zweifelhaft, weil aus Be-
rücksichtigungszeiten Entgeltpunkte nicht ermittelt 
werden und bei Fehlen von beitragsfreien oder bei-
tragsgeminderten Zeiten die Berücksichtigungszeiten 
für die Ermittlung von Entgeltpunkten unerheblich 
sind. 

Zu Absatz 3 

Die Ergänzung stellt sicher, daß nur vollwertige 
Pflichtbeiträge erhöht werden können. Bereits für die 
Vergleichsbewertung nach § 72 ist bestimmt, daß Bei-
träge während des Rentenbezugs nicht als vollwertige 
Pflichtbeiträge anzusehen sind. 

Zu § 258 — Gesamtleistungsbewertung für 
beitragsfreie und beitragsgeminderte 
Zeiten — 

Zu Absatz 1 

Die Streichung der Nummer 1 ist erforderlich, um eine 
nicht beabsichtigte Verschlechterung von Versicher-
ten mit Kinderberücksichtigungszeiten und Mindest

-e

ntgeltpunkten bei geringem Arbeitsentgelt gegen-
über Versicherten zu vermeiden, die nur Kinderbe-
rücksichtigungszeiten haben. 

Zu Absatz 3 

Durch die Streichung wird verhindert, daß sich durch 
die Anwendung einer zu Beweiserleichterungszwek-
ken eingeführten Pauschalregelung Nachteile gegen-
über dem individuellen Nachweis ergeben. Die Be-
grenzung des Wertes für die pauschale Anrechnungs-
zeit könnte dazu führen, daß eine längere pauschale 
Anrechnungszeit weniger Entgeltpunkte erhält als 
die dadurch verdrängte kürzere nachgewiesene An-
rechnungszeit (z. B. Schwangerschaft/Mutterschaft, 
versicherungsfreie Lehrzeit) vor dem 1. Januar 1957. 
Bis zum Jahre 2001 könnte überdies eine wertmäßig 
zu begrenzende Anrechnungszeit wegen des Besuchs 
einer Schule, Fachschule oder Hochschule vor dem 
1. Januar 1957, die wegen einer längeren pauschalen 
Anrechnungszeit nicht zu berücksichtigen ist, mehr 
Entgeltpunkte erhalten als die zu berücksichtigende 
pauschale Anrechnungszeit. 
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Zu Absatz 5 

Die Änderung ist eine Folgeänderung aus der Strei-
chung des bisherigen Absatzes 3. 

Zu § 260 — Knappschaftliche Besonderheiten — 

Es handelt sich um die Berichtigung eines Versehens. 
Durch die neuen Absätze 3 und 4 werden Besonder-
heiten des Zusammentreffens von Beitragszeiten und 
beitragsfreien Zeiten — wie bereits für die Fälle der 
Anrechnungszeiten bzw. Zurechnungszeit in § 83 
Abs. 2 und 3 vorgesehen — auch für das Zusammen-
treffen von Beitragszeiten mit Ersatzzeiten geregelt. 

Zu § 260a — Erhöhung des Grenzbetrags — 

Die Regelung ist erforderlich, um den sich aus den 
§§ 302, 303 ergebenden Besitzschutz auch für den Fa ll 

 der Neufeststellung und für spätere Renten desselben 
Berechtigten, bei denen sich der Grenzbetrag anson-
sten nach § 92 bestimmt, zu gewährleisten. 

Zum Siebten Unterabschnitt und § 261 a 

— Beginn von Witwenrenten und Witwerrenten 
an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene 
Ehegatten — 

Die Regelung, wonach Witwenrenten oder Witwer-
renten an vor dem 1. Juli 1977 geschiedene Ehegatten 
immer erst vom Ablauf des Antragsmonats an zu lei-
sten sind, entspricht dem geltenden Recht. 

Zur Überschrift vor § 262 

Die Änderung ist wegen der Einfügung eines zusätz-
lichen Unterabschnitts erforderlich. 

Zu § 262 — Steigerungsbeträge — 

Zu Absatz 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
des § 256. 

Zu den Absätzen 2 bis 4 

Steigerungsbeträge aus Beiträgen der Höherversiche-
rung sind Zusatzleistungen und nicht mehr wie bisher 
Bestandteil der Rente. Es wurde erwogen, bei einer 
Aufteilung von Witwenrenten und Witwerrenten auf 
mehrere Berechtigte die auf Höherversicherungsbei-
träge entfallenden Leistungen nicht mehr — wie im 
geltenden Recht — entsprechend der Ehedauer auf-
zuteilen, sondern auf den Zeitpunkt der Beitragszah-
lung abzustellen. Hiergegen spricht aber, daß Hinter-
bliebenenrenten nicht nur aus den in der Ehezeit ge-
zahlten Beiträgen, sondern auch aus den außerhalb 

der Ehezeit gezahlten Beiträgen berechnet werden 
und es deshalb auch bei der Aufteilung nicht auf den 
Zahlungszeitpunkt ankommen sollte. Deshalb soll 
durch eine entsprechende Ergänzung sichergestellt 
werden, daß — wie bisher — im Rahmen der Regelun-
gen der §§ 89, 90 und 106 auch diese Leistungen be-
rücksichtigt werden. 

Zu § 263 — Kinderzuschuß — 

Zu Absatz 1 

Die Änderungen entsprechen den Änderungen im 
Zwölften Gesetz zur Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1294) zum 
Kindergeldanspruch. 

Zu Absatz 3 

Die angefügte und bereits im geltenden Recht (§ 1262 
Abs. 6 RVO) enthaltene Regelung ist weiterhin erfor-
derlich, um in den — allerdings relativ seltenen — 
Fällen, in denen ein Ehegatte ursprünglich den Kin-
derzuschuß zu einer Zeitrente und später der andere 
Ehegatte den Kinderzuschuß zu seiner Rente erhielt, 
eine mehrfache Leistung des Kinderzuschusses zu 
vermeiden. 

Zur Überschrift vor § 264 

Die Änderung ist wegen der Einfügung eines zusätz-
lichen Unterabschnitts erforderlich. 

Zur Überschrift vor § 266 

Die Änderung ist wegen der Einfügung eines zusätz-
lichen Unterabschnitts erforderlich. 

Zur Überschrift vor § 268 

Die Änderung ist wegen der Einfügung eines zusätz-
lichen Unterabschnitts erforderlich. 

Zu § 269 a — Beitragsrecht bei Nachversicherung — 

Die Vorschrift stellt sicher, daß Nachversicherungen, 
die bis zum 31. Dezember 1991 noch nicht erfolgt sind, 
nach den Regelungen im SGB VI durchzuführen sind. 
Die Ausnahme bezieht sich auf die Fälle der fiktiven 
Nachversicherung z. B. nach dem Gesetz zur Rege-
lung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des 
Grundgesetzes fallenden Personen, dem Allgemeinen 
Kriegsfolgengesetz und dem Fremdrenten- und Aus-
landsrentenneuregelungsgesetz, in denen anstelle ei-
ner Beitragszahlung ein Erstattungsverfahren vorge-
sehen ist. 

Die Vorschriften zur Durchführung der Nachversiche

-

rung umfassen auch die Vorschriften über den Auf- 
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Schub der Nachversicherung. Eine bereits erteilte 
Aufschubbescheinigung soll aus Gründen der Ver-
waltungsvereinfachung wirksam bleiben, wenn sie 
auch nach neuem Recht zulässig ist. 

Satz 3 sieht im Hinblick auf Nachversicherungsfälle, 
die gegen Ende des Jahres 1991 eingetreten sind, eine 
angemessene Zeit zur Durchführung der Nachversi-
cherung vor, ohne daß damit eine Erhöhung der Bei-
träge nach § 176 Abs. 4 verbunden ist. 

Zu § 270 — Mindestbeitragsbemessungsgrundlage 
für die Nachversicherung — 

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung 
zur Änderung des § 176 Abs. 1. Nach dieser Vorschrift 
richtet sich die Zahlung der Beiträge nicht mehr nach 
dem Recht des Zeitpunkts, in dem die Voraussetzun-
gen für die Nachversicherung eingetreten sind, son-
dern nach dem Recht des Zeitpunkts, in dem die Bei-
träge für die Nachversicherung gezahlt werden. Im 
Hinblick hierauf kommt § 270 nur noch Bedeutung für 
solche Zeiten zu, für die die in § 176 Abs. 3 genannte 
Bezugsgröße (§ 18 SGB IV) noch nicht ermittelt 
wurde, d. h. für Zeiten vor 1977. 

Zu § 271 — Beitragspflichtige Einnahmen bei 
Hebammen und Handwerkern — 

Zu Absatz 1 

Die Regelung entspricht inhaltlich der Fassung des 
§ 271 des Gesetzentwurfs. 

Zu Absatz 2 

Der neue Absatz 2 gewährt den Alleinhandwerkern, 
die nach dem Handwerkerversicherungsgesetz im 
Jahre 1991 nicht für jeden Monat den Regelbeitrag 
entrichtet haben und ab 1. Januar 1992 weiterhin Al-
leinhandwerker sind, einen Besitzstand. Danach ha-
ben diese Alleinhandwerker künftig regelmäßig je-
den Monat einen Beitrag zu zahlen, der grundsätzlich 
mindestens einem halben Regelbeitrag entspricht. Al-
leinhandwerker, die im Jahre 1991 von der Möglich-
keit Gebrauch gemacht haben, für jeden Monat Bei-
träge nach einer niedrigeren Beitragsbemessungs-
grundlage zu entrichten, können künftig einen mo-
natlichen Beitrag in Höhe von mindestens 40 v. H. der 
monatlichen Bezugsgröße zahlen, wenn und solange 
ihre Jahreseinkünfte unterhalb der Hälfte der jährli-
chen Bezugsgröße liegen. Damit hat auch dieser Per-
sonenkreis die Möglichkeit, die finanzielle Belastung 
in einem Kalenderjahr in gleicher Weise wie nach bis-
herigem Recht zu gestalten. Für Alleinhandwerker, 
die im Jahre 1991 nicht für jeden Monat und auch 
einen geringeren Beitrag als den Regelbeitrag gezahlt 
haben, ist als Beitragsbemessungsgrundlage ein Ar-
beitseinkommen in Höhe von mindestens 20 v. H. der 
Bezugsgröße vorgesehen. Damit wird ebenfalls die-
sem Personenkreis die Möglichkeit einer entspre-
chenden Beitragsgestaltung eingeräumt. Personen, 
die erstmalig ab 1. Januar 1992 als Alleinhandwerker 

versicherungspflichtig werden, können nach den Re-
gelungen des Vierten Kapitels nur für die ersten drei 
Kalenderjahre nach Aufnahme des Handwerksbetrie-
bes den halben Regelbeitrag zahlen, ansonsten ist der 
volle Regelbeitrag zu zahlen. Der Alleinhandwerker 
kann aber auch niedrigere einkommensgerechte Bei-
träge zahlen, sofern er sein tatsächlich erzieltes Ar-
beitseinkommen nachweist. 

Zu § 274 — Nachzahlung bei Heiratserstattung — 

Schon nach der bisherigen Fassung des Satzes 2 steht 
die Nachzahlungsmöglichkeit für wegen der Ehe-
schließung erstatteter Beiträge bereits a ll  den Frauen 
nicht mehr offen, denen eine Vollrente wegen Alters 
bindend bewilligt worden ist. Es wäre jedoch nicht 
gerechtfertigt, wenn Frauen, die das 65. Lebensjahr 
vollendet und keinen Rentenanspruch haben, und Ru-
hestandsbeamtinnen oder ähnliche Personen noch 
solche Beiträge nachzahlen könnten. Die vorgese-
hene Ergänzung stellt sicher, daß diese Personen-
gruppen mit den Bezieherinnen einer Altersrente 
gleichbehandelt werden. 

Zu § 275 — Nachzahlung bei Heiratsabfindung 
früherer Beamtinnen — 

Es handelt sich um eine redaktionelle Klarstellung 
und um eine Folgeänderung zur Änderung von § 274 
Abs. 1 Satz 2. 

Zu § 276 — Nachzahlung für Vertriebene, 
Flüchtlinge und Evakuierte — 

Es handelt sich um eine Klarstellung entsprechend 
der vorhergehenden Nachzahlungsregelung. 

Zu § 278 — Versicherungskarten — 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der im 
Zusammenhang mit den neu eingeführten Vorschrif-
ten über den Datenschutz an anderer Stelle geregel-
ten Klärung des Versicherungskontos. 

Zu § 279 — Berechnungsgrundlagen für 
Beitragssatz, Beitragsbemessungsgrenze 
und Bundeszuschuß — 

Zu Absatz 4 

Die Änderung von Satz 2 stellt sicher, daß der Bundes-
zuschuß um die aus der Anrechnung von Kindererzie-
hungszeiten und aus der Erbringung von Kindererzie-
hungsleistungen für Mütter der Geburtsjahrgänge vor 
1921 tatsächlich entstehenden Aufwendungen erhöht 
wird, und vermeidet eine durch Schätzfehler nicht 
auszuschließende unrichtige Basis für die Dynamisie-
rung des Bundeszuschusses in den Folgejahren. 
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Satz 3 präzisiert das Korrekturverfahren und stellt si-
cher, daß sowohl die Basis für den Bundeszuschuß im 
Jahre 1993 — sofern erforderlich — berichtigt als auch 
der Unterschiedsbetrag für einen 1992 zu hoch oder 
zu niedrig festgesetzten Bundeszuschuß im Jahre 
1993 ausgeglichen wird. 

Zu Absatz 5 

Diese Vorschrift legt fest, daß bei der Abrechnung der 
Aufwendungen für Kindererziehungszeiten und aus 
der Erbringung von Kindererziehungsleistungen für 
Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 des Jahres 
1991 im Jahre 1992 die bisherigen Vorschriften 
gelten. 

Zu § 281 a — Erstattung durch den Träger der 
Versorgungslast — 

Die Regelung hält am bisherigen Erstattungsverfah-
ren in den Fällen fest, in denen eine Nachversiche-
rung nach vorausgegangenem Versorgungsausgleich 
(§ 178) bereits vor dem 1. Januar 1992 durchgeführt 
worden ist. 

Zur Überschrift vor § 285 

Die Änderung ist wegen der Einfügung eines zusätz-
lichen Unterabschnitts erforderlich. 

Zu § 285 — Anspruchsvoraussetzungen — 

Die Leistung für Kindererziehung ist grundsätzlich 
ausgestaltet wie die Erziehungszeit für die jüngeren 
Mütter. In den Fällen, in denen eine Versicherungs-
zeit wegen Kindererziehung — die rechtlich wie eine 
Erwerbstätigkeit behandelt wird — aufgrund von Ver-
sicherungslastvereinbarungen mit anderen Staaten in 
die Versicherungslast eines anderen Staates fällt, soll 
dies auch für die Leistung wegen Kindererziehung 
gelten. Allerdings soll in den Fällen, in denen die 
Geburt im Bundesgebiet erfolgt ist, in jedem Fa ll  die 
Leistung für Kindererziehung gezahlt werden; die 
entsprechende Anwendung der Versicherungslastre-
gelungen ist hier nicht möglich, weil die vollständige 
Anspruchsprüfung auch durch Versicherungsämter 
und Versichertenälteste erfolgt und diesen die Prü-
fung der Versicherungslastregelungen nicht zugemu-
tet werden soll. 

Die Regelung entspricht der Praxis der Versiche-
rungsträger. 

Zu § 291 — Grundsatz — 

Durch die Änderung in Absatz 3 wird klargestellt, daß 
in den Fällen, in denen etwa wegen des Hinzutritts 
neuer Zeiten eine Neufeststellung erfolgt, nicht ledig-
lich, wie aus dem Wort  „Höhe" geschlossen werden 

könnte, der bisherige Zahlbetrag, sondern die dyna-
mische Rente besitzgeschützt ist. 

Zu § 293 — Anspruch auf Regelaltersrente in 
Sonderfällen — 

Die Änderung in Satz 1 stellt sicher, daß auch Versi-
cherte, die in der Zeit vom 2. Dezember 1926 bis 1. Ja-
nuar 1927 geboren sind und bereits eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsfähigkeit oder eine Erziehungs-
rente beziehen, nach Vollendung des 65. Lebensjah-
res ab 1. Januar 1992 Anspruch auf eine Regelalters-
rente haben. 

Die mit diesem Gesetz neu geschaffene Möglichkeit, 
Altersrenten auch als Teilrenten in Anspruch nehmen 
zu können, soll in der Anlaufphase des Gesetzes auf 
die Personen beschränkt bleiben, die erstmals eine 
Altersrente in Anspruch nehmen oder bisher nur eine 
vorzeitige Altersrente beziehen. Den Personen, die 
bereits — u. U. schon viele Jahre — eine volle Alters-
rente nach Vollendung des 65. Lebensjahres bezie-
hen, muß eine solche Möglichkeit nicht neu einge-
räumt werden, da sie auch neben einer vollen Alters-
rente voll hinzuverdienen können und nicht Renten-
minderungen durch eine früher in Anspruch genom-
mene Teilrente durch einen Teilverzicht nach dem 
65. Lebensjahr ausgleichen müssen. Damit würde 
diese Möglichkeit nur zu Rentenneuberechnungen 
genutzt werden, was die Erledigung der anderen Ren-
tenanträge verzögern und zu Mehrkosten führen 
würde, weil die Teilrente nur von denjenigen in An-
spruch genommen würde, die ihre Rente infolge des 
neuen Rentenrechts erhöhen könnten. 

Zu § 297 — Grundsatz — 

Durch den neu eingefügten Absatz 1 a wird klarge-
stellt, daß die Summe der Entgeltpunkte bei Unterbre-
chungen von weniger als 24 Kalendermonaten für die-
selbe Rente nur neu zu bestimmen ist, wenn während 
der Unterbrechungszeit Beitragszeiten liegen. Der 
bloße Verzicht auf eine Rente führt nicht zu einer Neu-
berechnung der Rente. In den Fällen, in denen nach 
Vollendung des 65. Lebensjahres auf eine Rente ver-
zichtet wird, ist zwar von den bisherigen Entgeltpunk-
ten auszugehen; die spätere Rente erhöht sich aber 
wegen des höheren Zugangsfaktors und der damit 
verbundenen Erhöhung der persönlichen Entgelt-
punkte. 

Zu § 302 — Rente und Leistungen aus der 
Unfallversicherung — 

Die Regelung in Absatz 7 stellt sicher, daß entspre-
chend dem bisherigen Recht bei ausländischen Un-
fallrenten kein Jahresarbeitsverdienst festzustellen 
ist. 
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Zu § 303 — Mindestgrenzbetrag bei 
Versicherungsfällen vor dem 
1. Januar 1979 — 

Die zusätzliche Verweisung auf Absatz 7 ist eine Fol-
geänderung der entsprechenden Ergänzung zu 
§ 302. 

Zu § 304 — Rente wegen Berufsunfähigkeit oder für 
Bergleute und Arbeitslosengeld — 

Die Vorschrift enthält eine Besitzschutzregelung 
für diejenigen Fälle, in denen am 31. Dezember 1991 
die Rente und das Arbeitslosengeld anrechnungsfrei 
nebeneinander zu zahlen waren, weil eine arbeits-
losenversicherungspflichtige Beschäftigung von nur 
26 Wochen bzw. sechs Monaten vorgelegen hat. Die-
ser Besitzschutz ist nicht nur für die Rente für Berg-
leute, sondern auch für die Rente wegen Berufsunfä-
higkeit erforderlich. 

Zu § 305 — Einkommensanrechnung auf Renten 
wegen Todes — 

Die Änderung in Absatz 5 knüpft an die ab 1990 wirk-
sam werdende Änderung in den Rentengesetzen 
an. 

Zu § 307 — Unterbringung von 
Rentenberech tigten — 

Die von den Trägern der Rentenversicherung aufge-
wendeten Mittel decken nur einen geringen Teil der 
Unterbringungskosten ab. Sie werden nach der Praxis 
der Rentenversicherungsträger zusätzlich zur Rente 
erbracht. Die Neufassung der Vorschrift ermöglicht 
es, diese Leistungen auch weiterhin ohne Rentenmin-
derung zu erbringen. 

Zu § 310 — Zusatzleistungen — 

Die Textergänzung stellt klar, daß für den Anspruch 
auf Krankenversicherungszuschuß hinsichtlich des 
gewöhnlichen Aufenthalts nichts anderes gilt als für 
den Anspruch auf Kinderzuschuß nach Absatz 2. 

Zu Artikel 2 — Änderung des Ersten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1 a  

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 16 SGB 
VI. Berufsfindung und Arbeitserprobung sollen nicht 
mehr den berufsfördernden Leistungen zur Rehabi li

-tation, sondern dem Verwaltungsverfahren zugeord-
net werden; dies ist bei den Einweisungsvorschriften 
nachzuvollziehen. 

Zu Nummer 2a 

Die Verpflichtung der Verwaltung zur Wahrung des 
Sozialgeheimnisses besteht nach § 35 Abs. 1 Satz 1 
SGB I sowohl gegenüber Dritten als auch gegenüber 
den bei ihr Beschäftigten. Durch den einzufügenden 
Satz 2 wird klargestellt, daß zum Schutz des Sozialge-
heimnisses auch posi tive Vorkehrungen innerhalb der 
Verwaltung bei den Leistungsträgern und den ande-
ren genannten Stellen ge troffen werden müssen. Sie 
haben demnach durch technische und organisatori-
sche Vorkehrungen, die in konkreten Dienstanwei-
sungen festgehalten und den verpflichteten Personen 
zur Kenntnis gebracht werden müssen, sicherzustel-
len, daß dem Sozialgeheimnis unterliegende perso-
nenbezogene Daten nur Befugten zugänglich sind. 
Das Trennprinzip, das den Datenschutz kennzeichnet, 
findet in dieser Regelung seinen konkreten Ausdruck 
auch für den Schutz der Sozialdaten nach innen. Zu 
den Maßnahmen wird gehören, daß die sensiblen ge-
sundheitlichen Daten nur einem engen Personenkreis 
zugänglich sind und auch bei den einzelnen Daten 
bzw. Unterlagen ggf. noch einmal ge trennt wird. All

-gemein gilt für die Vorkehrungen, daß der erforderli-
che Aufwand sich nach dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit zu richten hat. Die gesamten Maßnah-
men müssen demnach in einem angemessenen Ver-
hältnis zum Grad der Schutzbedürftigkeit und der 
Gefährdung der Sozialdaten stehen (vgl. für Dateida-
ten auch § 6 Abs. 1 Satz 2 BDSG). 

Außerdem wird der durch das Gesundheits-Reform-
gesetz in § 284 Abs. 4 SGB V für die Krankenversiche-
rung verankerte Grundsatz der Trennung personen-
bezogener Daten von der Personalverwaltung der 
Krankenkassen auf alle Leistungsträger und den die-
sen in § 35 SGB I gleichgestellten Stellen übertragen. 
Der Grundsatz der Trennung von Leistungs- und Ver-
sichertendaten der Beschäftigten einer in § 35 SGB I 
genannten Stelle von deren Personalverwaltung kann 
bei kleineren Behörden zu Kollisionen mit dem 
Grundsatz der Personalhoheit des Leistungsträgers 
führen. Wenn es in dieser Regelung heißt, daß die 
Versicherungs- und Leistungsdaten der Beschäftigten 
bei Personalentscheidungen nicht zugänglich sein 
„sollen", so bedeutet dies, daß dies im Regelfall auch 
tatsächlich nicht erfolgen darf. Ausnahmefälle sind 
nur bei kleineren Behörden nicht völlig auszuschlie-
ßen, wenn aus zwingenden organisatorischen Grün-
den eine völlige Trennung der Daten nicht immer 
möglich ist. Eine nicht ganz so zwingende Regelung 
wie in § 284 Abs. 4 SGB V erscheint vertretbar, da es 
sich bei der Mehrzahl der Fälle nicht um sozialmedi-
zinische Daten wie in der Krankenversicherung 
handelt. 

Zu Nummer 3 

Aufgrund der Streichung in Artikel 19 kommt dem 
Selbstverwaltungsgesetz kein sozialrechtlicher Rege-
lungsgehalt mehr zu. Der Hinweis hierauf soll daher 
ebenfalls entfallen. 
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Zu Artikel 3 — Änderung des Vie rten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 1 Buchstabe b 

Die Änderung ist bereits durch das Gesundheits-Re-
formgesetz erfolgt. 

Zu Nummer 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
durch die eine versehentlich unterbliebene Über-
schrift nachgeholt wird. 

Zu Nummer 8 a 

Die Vorschrift sieht eine Angleichung an das seit dem 
1. Januar 1989 geltende Verfahren im Bereich der 
Orts- und Innungskrankenkassen für in der Kranken-
versicherung kraft Gesetzes versicherte Beschäftigte 
vor. Seit dem 1. Januar 1989 sind für freiwillige Mit-
glieder der Krankenkassen diese Kassen die Einzugs-
stellen für den Rentenversicherungsbeitrag und den 
Beitrag zur Bundesanstalt für Arbeit und nicht mehr 
nur die „Pflichtkasse" des Bet riebes, was zu einer 
Vermehrung der Einzugsstellen geführt hat. Zur Ar-
beitserleichterung des Arbeitgebers wird die zentrale 
Beitragsabführung auch im Bereich der Betriebskran-
kenkassen zugelassen, damit die Abführung an eine 
Vielzahl von Betriebskrankenkassen vermieden 
wird. 

Zu Nummer 8 b 

Hat ein Arbeitgeber eine Bet riebskrankenkasse, dann 
darf er die Beiträge für die Rentenversicherung und 
zur Bundesanstalt für Arbeit auch für die Arbeitneh-
mer dorthin abführen, die freiwillige Mitglieder bei 
einer fremden Betriebskrankenkasse sind. Die Be-
stimmung dient zur Arbeitserleichterung des Arbeit-
gebers. 

Zu Nummer 8c 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus dem Ge-
setz zur Einführung eines Sozialversicherungsauswei-
ses und zur Änderung anderer Sozialgesetze. 

Zu Nummer 12 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Die 
Vergabe der Versicherungsnummer ist aus Gründen 
des Datenschutzes im Dritten Kapitel als eigenstän-
dige Regelung eingefügt worden. 

Zu Artikel 4 — Änderung des Fünften Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Nummer 01 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
von § 16 Abs. 2 SGB VI. 

Zu Nummer 3 a 

Nach bisher geltendem Recht ruhte der Anspruch auf 
Krankengeld auch dann, wenn er andere bezogene 
Sozialversicherungs-Geldleistungen und die Arbeits-
losenhilfe überstieg. Bis zum 31. Dezember 1988 war 
dies in § 183 Abs. 6 RVO geregelt, seit Inkrafttreten 
des Gesundheits-Reformgesetzes mit gleichem Wort

-laut in § 49 Nr. 3 SGB V. 

Das Bundesverfassungsgericht hat am 9. November 
1988 zu Vorlagen von Sozialgerichten den Beschluß 
gefaßt, daß die Ruhensvorschrift des § 183 Abs. 6 RVO 
bei gleichzeitigem Bezug von Verletzten- oder Über-
gangsgeld mit Artikel 3 des Grundgesetzes nicht ver-
einbar ist (Beschluß vom 9. November 1988 — 1 BvL 
22/84, 1 BvL 71/86, 1 BvL 8/87). Die Zustellung des 
Beschlusses an die Bundesregierung erfolgte am 
23. Februar 1989. Das Gericht begründete seine Ent-
scheidung insbesondere damit, daß kein rechtferti-
gender Grund erkennbar sei, einen freiwillig Versi-
cherten mit zwei Leistungsansprüchen wirtschaftlich 
schlechter zu stellen als denjenigen, der nur einen 
Leistungsanspruch hat. Das Gericht erklärte die Vor-
schrift jedoch nicht für nichtig, um dem Gesetzgeber 
Gestaltungsfreiheit bei der Regelung eines Doppelbe-
zugs sozialversicherungsrechtlicher Leistungen zu er-
halten. 

Die Entscheidung des Gerichts konnte bei der Vorbe-
reitung und der parlamentarischen Beratung des Ge-
sundheits-Reformgesetzes im Jahre 1988 schon aus 
zeitlichen Gründen nicht mehr berücksichtigt wer-
den. Die gesetzgeberischen Konsequenzen aus dem 
Beschluß sollen nun in diesem Gesetzentwurf erfol-
gen. 

Zu Buchstabe a 

Die Fassung des bisherigen Textes als Absatz 1 ist 
wegen der Anfügung eines neuen Absatzes 2 erfor-
derlich. 

Zu Buchstabe b 

Bei Bezug der genannten Geldleistungen ruht der 
Krankengeldanspruch nicht mehr in vollem Umfang, 
sondern nur bis zur Höhe der bezogenen anderen 
Leistung („soweit"). Übersteigt der Krankengeldan-
spruch die Höhe dieser Leistung, erhält der Versi-
cherte den überschießenden Be trag als Leistung der 
Krankenkasse. Versicherte mit zwei Leistungsansprü- 
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chen können nun nicht mehr eine u. U. geringere 
Geldleistung erhalten als Versicherte, die nur einen 
Krankengeldanspruch haben. Die Regelung gilt für 
alle Versicherten, nicht nur für Selbständige oder son-
stige freiwillig Versicherte. 

Die Regelung hat keine so weitreichenden Auswir-
kungen auf die übrigen sozialversicherungsrechtli-
chen Geldleistungsvorschriften, daß Ausnahmerege-
lungen gesetzlich vorzusehen sind. Die Leistungsträ-
ger sollen durch eine Vereinbarung sicherstellen, daß 
in geeigneten Fällen, insbesondere bei Rehabilita-
tionsleistungen, die jeweilige Lohnersatzleistung und 
das diese Geldleistung übersteigende Krankengeld 
nur von einem Träger ausgezahlt werden. In Fällen 
der Leistungskonkurrenz mit dem Bundesversor-
gungsgesetz hat die Verwaltungsbehörde der Kran-
kenkasse wie bisher Erstattungen nach § 19 Abs. 2 
Satz 1 BVG in der Höhe des Versorgungskrankengel-
des zu leisten, das nach dem BVG zu zahlen ist. 

Im Verhältnis der Ansprüche auf Verletztengeld und 
Krankengeld wird ab 1. Januar 1991 eine weitere 
Rechtsänderung eintreten. Zu diesem Zeitpunkt wird 
§ 11 Abs. 4 SGB V in Kraft treten (Artikel 79 Abs. 4 
Gesundheits-Reformgesetz), der Leistungen der 
Krankenversicherung als Folge eines Arbeitsunfalls 
oder einer Berufskrankheit ausschließt. Bei einem Ar-
beitsunfall oder einer Berufskrankheit erhält der Be-
troffene kein Krankengeld mehr, gleichgültig, ob er 
Verletztengeld bezieht oder nicht. Die vom Bundes-
verfassungsgericht gerügte Ungleichbehandlung 
wird hier durch den generellen Ausschluß von Lei-
stungsansprüchen gegen zwei Sozialversicherungs-
träger vermieden. 

Zu Buchstabe c 

Die unter Buchstabe b dargestellte Regelung gilt auch 
bei Bezug von Geldleistungen aus dem Ausland, die 
den Geldleistungen inländischer Sozialleistungsträ-
ger entsprechen. 

Zu Buchstabe d 

Die Vorschrift stellt sicher, daß die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 1988 
auch auf den Zeitraum vor dem 1. Januar 1990 zurück-
wirkt. 

In Anlehnung an  die Regelung des § 79 Abs. 2 des 
Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht ist § 49 
Abs. 1 Nr. 3 und 4 rückwirkend ohne zeitliche Begren-
zung auf die Fälle anzuwenden, in denen der die be-
zogene Geldleistung übersteigende Krankengeldan-
spruch geltend gemacht wird oder bereits gemacht 
worden ist und hierüber noch keine nicht mehr an

-fechtbare Entscheidung getroffen worden ist. 

Satz 2 stellt klar, daß die Kassen nicht in allen Fä llen, 
in denen sie vor dem 23. Februar 1989 einen Bescheid 
erteilt hatten, dazu verpflichtet sind, vom Amts wegen 
neu zu entscheiden. Auf den 23. Februar 1989 wird 

abgestellt, da zu diesem Zeitpunkt der Beschluß des 
Bundesverfassungsgerichts vom 9. November 1988 
der Bundesregierung zugestellt wurde und damit Au-
ßenwirkung erlangte. Für bis zu diesem Termin er-
gangene, nicht mehr anfechtbare Entscheidungen 
bleibt es bei der Anwendung des früheren Rechts. 

Für ab diesem Zeitpunkt ergangene Verwaltungsakte 
ist ohne Ausnahme rückwirkend das neue Recht an

-zuwenden: Sind sie noch anfechtbar, gilt auch für sie 
§ 49 Abs. 2 Satz 1 SGB V, sind sie nicht mehr anfecht-
bar, gilt § 44 Abs. 1 SGB X. 

Zu Nummer 7 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
durch die die versehentlich unterbliebene Paragra-
phenbezeichnung sowie die Überschrift nachgeholt 
werden. 

Zu Nummer 8 

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung, 
durch die die versehentlich unterbliebene Paragra-
phenbezeichnung sowie die Überschrift nachgeholt 
werden. 

Zu Nummer 10a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Einfü-
gung von § 61 a SGB VI. Im Falle einer Drittschädi-
gung soll die Beitragsfreiheit während des Kranken-
geldbezuges dem Anspruch auf Ersatz von Beiträgen 
in der Krankenversicherung nicht entgegenstehen. 

Zu Nummer I1 

Nach den §§ 262, 263 SGB VI sind Steigerungsbeträge 
aus Beiträgen der Höherversicherung und Kinderzu-
schüsse nicht mehr Bestandteil der Rente, sondern 
zusätzlich zur Rente zu zahlende Zusatzleistungen. 
Eines ausdrücklichen Hinweises, daß Kinderzu-
schüsse bei der Beitragszahlung zur Krankenversi-
cherung der Rentner nicht zu berücksichtigen sind, 
bedarf es daher nicht mehr. Demgegenüber muß aus-
drücklich klargestellt werden, daß Steigerungsbe-
träge aus Beiträgen der Höherversicherung weiterhin 
der Beitragsbemessung unterliegen. 

Zu Nummer 11 a 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
 die in §§ 249 a, 255 SGB V vorgenommenen Änderun-

gen, die sicherstellt, daß beim Überschreiten der Bei-
tragsbemessungsgrenze nur die Krankenversiche-
rungsbeiträge dem Mitglied erstattet werden, die von 
ihm selbst zu tragen sind. 
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Zu Nummer 14 a 

Zu Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
von § 16 Abs. 2 SGB VI. 

Zu Buchstabe b 

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an 
die Vorschrift über die Beitragstragung bei beschäf-
tigten Behinderten in § 163 Abs. 1 Nr. 2 SGB VI. Hier-
durch wird ein einheitlicher Schwellenwert für die 
Tragung von Beiträgen zur Kranken- und Rentenver-
sicherung sichergestellt. 

Zu Artikel 5 — Änderung des Zehnten Buches 
Sozialgesetzbuch 

Zu Absatz 1 Nr. 2 Buchstabe b 

Bei der bisherigen Verweisung auf § 11 a Abs. 11 han-
delt es sich um ein redaktionelles Versehen; dieses 
wird korrigiert. 

Zu Absatz 2 

Zu Nummer 1 und 2 

Der Einleitungssatz des Absatzes 2 wurde wegen der 
zusätzlichen Änderung des Artikels II SGB X geset-
zestechnisch umgestellt. 
§ 119 Abs. 2 wurde neu gefaßt, weil die Träger der 
Krankenversicherung nachgewiesen haben, daß sie 
nicht in der Lage sind, die Sachverhalte beim Regreß 
aufzuklären. Sie sollen nach der geänderten Fassung 
die Rentenversicherungsträger, die für den Regreß 
gemäß dem heutigen Recht zuständig bleiben, unter-
stützen. 
Die übrigen Texte entsprechen wörtlich dem Gesetz-
entwurf. 

Zu Nummer 3 

Die Regelung beseitigt Härten für Versicherte, die 
aufgrund eines Schadensfalls nicht oder nur noch teil-
weise erwerbstätig sind. Sofern der Schadensfall vor 
dem 1. Juli 1983 eingetreten ist, werden diese Perso-
nen nicht von § 119 SGB X erfaßt. Sie konnten deshalb 
möglichen Rentenminderungen nur durch Zahlung 
von freiwilligen Beiträgen oder von Höherversiche-
rungsbeiträgen begegnen. Diese Beiträge können je-
doch einen Ausgleich der Rentenminderungen nicht 
oder nur teilweise bewirken. Dies hat zu sozialpoli-
tisch nicht vertretbaren Ergebnissen geführt. 

II. Zum Zweiten Teil — Änderung anderer 
Vorschriften — 

Zu Artikel 6 — Reichsversicherungsordnung 

Zu Nummer 9 Buchstabe c und d 

Die Änderungen entsprechen den Änderungen im 
Zwölften Gesetz zur Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1294) zum 
Kindergeldanspruch. 

Zu Nummer 10 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

Es handelt sich um eine Folgeänderung wegen der 
Verlängerung des Waisenrentenbezugs bei Ausbil-
dung bis zum 27. Lebensjahr. 

Zu Nummer 13 

Zu Buchstabe a 

Die bisher geltende Regelung wird durch eine geän-
derte, bis zum 31. Dezember 1991 geltende Über-
gangsregelung (Buchstabe c — neuer Absatz 5) er-
setzt. 

Zu Buchstabe b 

Die Ausbildung der Waise ist in manchen Fä llen mit 
dem 25. Lebensjahr noch nicht abgeschlossen. Mit der 
Änderung der Sätze 1 und 2 des § 595 Abs. 2 erfolgt 
eine Angleichung an die Regelung im Beamtenversor-
gungsrecht, nach der die Zahlung des Waisengeldes 
bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres der Waise 
möglich ist, und an die im Kindergeldrecht geltende 
Altersgrenze. 

Zu Buchstabe c 

Absatz 5 tritt als Übergangsregelung an die Stelle des 
bisherigen Absatzes 2. 

Abweichend vom bisherigen Recht werden entspre-
chend den Änderungen im Zwölften Gesetz zur Ände-
rung des Bundeskindergeldgesetzes vom 30. Juni 
1989 (BGBl. I S. 1294) 

— vermögenswirksame Leistungen nicht mehr der 
Ausbildungsvergütung zugeordnet, weil sie dem 
Kind im Zeitpunkt der Auszahlung nicht zur Dek-
kung des Unterhaltsbedarfs zur Verfügung ste-
hen, 

— die maßgeblichen Grenzen für Unterhaltsgeld und 
Übergangsgeld auf 800 DM vereinheitlicht; ein 
Netto-Entgelt in dieser Höhe entspricht in etwa 
einem Bruttoarbeitsentgelt in Höhe von 1000 
DM. 
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Zu Nummer 16a, 16c, 16d und 16g 

Die Änderungen ermöglichen die in § 161 Nr. 1 SGB 
VI vorgesehene Verbesserung der Bewertung von 
Wehrübungszeiten bereits ab 1990. 

Zu Nummer 16b 

Zu Buchstabe a und b 

Es wird klargestellt, daß Zeiten der Kindererziehung 
in den Fällen nicht angerechnet werden, in denen die 
Kindererziehung außerhalb des Bundesgebietes, aber 
im Geltungsbereich der Reichsversicherungsgesetze 
erfolgt ist, wenn auf Grund einer Versicherungslastre-
gelung mit einem anderen Staat eine Erwerbstätig-
keit, wenn sie während desselben Zeitraumes ausge-
übt worden wäre, nicht zu Leistungen der deutschen 
gesetzlichen Rentenversicherung führen würde. Die 
Regelung entspricht der Praxis der Versicherungsträ-
ger. 

Zu Buchstabe c 

Die erweiterte Möglichkeit einer anderen Zuordnung 
der Kindererziehungszeit entsprechend dem geän-
derten § 244 Abs. 6 SGB VI soll bereits zum 1. Januar 
1986 in Kraft treten. Sie muß deshalb noch in die bis 
zum 31. Dezember 1991 geltenden Rentengesetze 
eingearbeitet werden. 

Zu Nummer 16 e 

Es handelt sich um eine Änderung entsprechend den 
Änderungen im Zwölften Gesetz zur Änderung des 
Bundeskindergeldgesetzes vom 30. Juni 1989 (BGBl. I 
S. 1294) zum Kindergeldanspruch, die bereits ab 1. Ja-
nuar 1990 in Kraft treten soll, um eine möglichst zü-
gige Anpassung an die im Kindergeldrecht geschaf-
fene Rechtslage zu erreichen. 

Zu Nummer 16f 

Vermögenswirksame Leistungen müssen fest ange-
legt werden, stehen also dem Kind zur Deckung sei-
nes Unterhaltsbedarfs nicht zur Verfügung. Es ist da-
her gerechtfertigt, sie nicht zur Ausbildungsvergü-
tung zu zählen. 

Die maßgeblichen Grenzen für Unterhaltsgeld und 
Übergangsgeld sollen vereinheitlicht werden, und 
zwar in Höhe von 800 DM; ein Netto-Entgelt in dieser 
Höhe entspricht in etwa einem Bruttoarbeitsentgelt in 
Höhe von 1000 DM. 

Die Änderungen entsprechen den Änderungen im 
Zwölften Gesetz zur Änderung des Bundeskinder-
geldgesetzes vom 30. Juni 1989 (BGBl. I S. 1294). 

Zu Artikel 6a — Angestelltenversicherungsgesetz 

Zu Nummer 1 bis 7 

Siehe Begründung zu Artikel 6 Nr. 16a bis 16g. 

Zu Artikel 6b — Angestelltenversicherungs

-

Neuregelungsgesetz 

Zu Nummer 1 und 2 

Die Änderungen gewährleisten ein Inkrafttreten der 
Regelung zur Versicherungslast entsprechend dem 
geänderten § 285 Abs. 1 SGB VI bereits ab 1. Januar 
1986. 

Zu Artikel 6c — Reichsknappschaftsgesetz 

Zu Nummer 1 bis 7 

Siehe Begründung zu Artikel 6 Nr. 16a bis 16g. 

Zu Artikel 6d — Knappschaftsrenten

-

versicherungs-Neuregelungsgesetz 

Zu Nummer 1 und 2 

Siehe Begründung zu Artikel 6b. 

Zu Artikel 8a — Arbeiterrentenversicherungs-
Neuregelungsgesetz 

Zu Nummer 1 und 2 

Siehe Begründung zu Artikel 6 b. 

Zu Artikel 9 — Versicherungsunterlagen

-

Verordnung 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung aus der Strei-
chung der Anlagen zur Versicherungsunterlagen

-Verordnung (VuVO) in Nummer 9. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
der entsprechenden, bis zum 31. Dezember 1991 gel-
tenden Vorschriften des Fremdrentengesetzes (FRG) 
über den zeitlichen Umfang, in dem nicht nachgewie-
sene Beitragszeiten berücksichtigt werden. 
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Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
der entsprechenden Vorschriften des Fremdrenten-
rechts über den wertmäßigen Umfang, in dem nicht 
nachgewiesene Beitragszeiten berücksichtigt wer-
den. 

Zu Nummer 5 

Die Vorschrift ist durch die Verweisung in § 4 VuVO 
auf die Vorschrift des Fremdrentenrechts — die vom 
1. Januar 1992 eine entsprechende Regelung enthal-
ten soll — entbehrlich und kann daher gestrichen wer

-

den. 

Zu Nummer 6 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
der Vorschriften des Fremdrentenrechts über den 
wertmäßigen Umfang, in dem nicht nachgewiesene 
Beitragszeiten berücksichtigt werden. 

Zu Nummer 7 

Die Vorschrift ist durch die Verweisung in § 4 VuVO 
auf die Vorschrift des Fremdrentenrechts entbehrlich 
und kann daher gestrichen werden. 

Zu Nummer 8 

Der Text entspricht der bisherigen Nummer 3 im Ge-
setzentwurf. 

Zu Nummer 9 

Die Anlagen zur VuVO können entfallen, da sie mit 
den Anlagen zum FRG — auf die nunmehr verwiesen 
wird — identisch sind. 

Zu Artikel 10 — Fremdrentengesetz 

Wegen der Unterteilung des Artikel 10 in den Ab-
schnitt A und B vgl. Begründung zu Abschnitt B. 

Zu Nummer 1 (§ 15) 

Zu Buchstabe b 

Die Änderung in Satz 1 bewirkt, daß Zeiten ohne Bei-
tragsleistung im Herkunftsgebiet, für die im Bundes-
gebiet eine Nachversicherung durchzuführen gewe-
sen wäre, von der Anrechnung als Beitragszeit ausge-
schlossen werden. Für eine solche Zeit kommt nur 
eine Anrechnung nach § 16 als Beschäftigungszeit in 
Betracht. 

Die Änderung in Satz 3 entspricht in den Buchstaben a 
und c inhaltlich der bisherigen Fassung. Dabei ist er-
gänzend in Buchstabe c die Anrechnung von Ausbil-
dungszeiten als Beitragszeiten ausgeschlossen wor-
den. 

Durch Buchstabe b wird ausgeschlossen, daß Zeiten 
von Personen, die in der Rentenversicherung der Her-
kunftsgebiete (DDR und Vertreibungsgebiete i. S. von 
§ 1 Abs. 2 Nr. 3 BVFG) ohne Beitragsleistung berück-
sichtigt werden, aber außerhalb der Herkunftsgebiete 
verbracht worden sind, im Bundesgebiet angerechnet 
werden. Die Änderung entspricht der Regelungsab-
sicht des Gesetzentwurfs, die bisherige Anrechnung 
sog. beitragsloser Beitragszeiten einzuschränken. Im 
übrigen wird durch die Regelung klargestellt, daß 
Zeiten, die nach dem Verlassen der Herkunftsgebiete 
außerhalb der Herkunftsgebiete zurückgelegt wur-
den, nicht als Beitragszeiten anzurechnen sind, wie 
dies bereits in § 16 durch die Worte „vor der Vertrei-
bung" für Beschäftigungszeiten zum Ausdruck 
kommt. 

Durch Buchstabe d wird die Regelungsabsicht des 
Gesetzentwurfs sichergestellt, Zeiten von Zeit- und 
Berufssoldaten und von vergleichbaren Personen, wie 
z. B. Angehörigen der Volkspolizei und ihren Unter-
gliederungen, wie Verkehrs-, Transport-, Bahn- oder 
Grenzpolizei, nicht mehr als Beitragszeiten, sondern 
als Beschäftigungszeiten nach § 16 anzurechnen. Die 
Regelung soll insbesondere den Transfer der Leistun-
gen, die aufgrund dieser Zeiten erwachsen, in das 
Ausland verhindern. 

Zu Nummer 2 (§ 16) 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe aa 

Die Änderung vermeidet die unbeabsichtigte Folge, 
daß Berufssoldaten Zeiten des militärischen Dienstes 
nicht als Beschäftigungszeiten nach § 16 angerechnet 
werden können. 

Zu Buchstabe c 

Die Änderung stellt die Regelungsabsicht klar, nicht 
nur Berufssoldaten oder Soldaten auf Zeit, sondern 
auch Personen, die ihnen vergleichbar sind (vgl. Be-
gründung zu Nr. 2 Buchstabe b), keine Beitragszeiten, 
sondern nur Beschäftigungszeiten anzurechnen. 

Zu Nummer 3 (§ 17) 

Zu Buchstabe a 

Zu Doppelbuchstabe cc 

Die Ergänzung der Vorschrift stellt sicher, daß Zeiten 
in einem Sicherungssystem für Angehörige der staat-
lichen Organe in der DDR rentenwirksam sind. 
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Zu Buchstabe al 

Redaktionelle Änderung zur Anpassung an die heu-
tige Gesetzessprache. 

Zu Nummer 3a (§ 17 a) 

Personen, die bis zum Beginn der allgemeinen Verfol-
gungsmaßnahmen durch den Nationalsozialismus 
zum deutschen Sprach- und Kulturkreis gehört haben, 
gehören bisher nur deshalb nicht zu dem vom Fremd-
rentengesetz erfaßten Personenkreis, weil sie sich 
nicht zum deutschen Volkstum, sondern zum Juden-
tum bekannt haben. Diesen Personen wurden durch 
die Auswirkungen der nationalsozialistischen Ge-
waltherrschaft das familiäre Umfeld und die soziale 
Großgruppe entzogen, und sie können im Verlauf der 
Zeit bis zur Ausreise aus ihren Heimatgebieten auch 
die Zugehörigkeit zum deutschen Sprach- und Kultur-
kreis verloren haben. 

Durch die vorgesehene Neuregelung soll dieser Per-
sonenkreis in das Fremdrentengesetz einbezogen 
werden. Die Regelung soll nur für Personen gelten, 
die bei Beginn der allgemeinen Verfolgungsmaßnah-
men durch den Nationalsozialismus das 16. Lebens-
jahr vollendet hatten. Sie soll nicht für Ehegatten und 
Nachkommen dieser Personen gelten, die selbst nicht 
die Voraussetzungen dieser Regelung erfüllen. 

Zu Nummer 4 (§ 19) 

Zu Buchstabe a 

Die Kürzung nicht nachgewiesener Beitrags- und Be-
schäftigungszeiten auf fünf Sechstel des zeitlichen 
Umfanges entspricht nicht der Systematik des SGB VI, 
wonach nicht mehr auf Zeiten, sondern nur noch auf 
Werte (Entgeltpunkte) abgestellt wird. Die Bewertung 
nicht nachgewiesener Zeiten wird in Nummer 7 (§ 22 
Abs. 4) geregelt. 

Die volle Anrechnung für langjährig bei demselben 
Arbeitgeber beschäftigte Versicherte wird gestrichen, 
weil die Beitragsdichte nicht zwangsläufig größer ist 
als die anderer Versicherter, zumal es in den Her-
kunftsländern keine Gehaltsfortzahlung im Krank-
heitsfall gibt. Die Besserstellung von Versicherten, die 
mindestens 10 Jahre bei demselben Arbeitgeber be-
schäftigt waren und denen diese Zeiten ungekürzt 
anzurechnen sind, soll daher wegfallen. 

Zu Buchstabe b 

Redaktionelle Anpassung an die Regelung des § 245 
Abs. 2 Nr. 2 des SGB VI. 

Zu Nummer 5 (§ 20) 

Zu Buchstabe a 

Die Ergänzung des Satzes trägt dem Eingliederungs-
prinzip insofern verstärkt Rechnung, als eine im Her-
kunftsgebiet der bergbaulichen Versicherung zuge-
ordnete Beitragszeit nur dann der knappschaftlichen 
Rentenversicherung zugeordnet werden soll, wenn 
diese Beschäftigung im Bundesgebiet der knapp-
schaftlichen Versicherungspflicht unterlegen hätte. 

Zu Buchstabe b 

Zu Doppelbuchstabe bb 

Redaktionelle Folgeänderung im Hinblick auf die Er-
gänzung des § 16 um einen Absatz. 

Zu Nummer 6 (§ 21) 

Redaktionelle Anpassung an § 245 Abs. 1 Nr. 5 
SGB VI. 

Zu Nummer 7 (§ 22) 

Die Änderung der Vorschrift läßt die im Gesetzent-
wurf vorgesehene Leistungsgruppeneinteilung nach 
Funktion und Wertigkeit der Beschäftigung in drei 
Leistungsgruppen für Arbeiter und fünf Leistungs-
gruppen für Angestellte bestehen, sieht jedoch zu-
sätzlich hierzu die Zuordnung der Berechtigten zu 
einem von insgesamt 24 Wirtschaftsbereichen vor. Die 
Regelung hat zum Ziel, bei der Zugrundelegung der 
für die Rentenberechnung maßgeblichen Entgelte 
größere Übereinstimmung mit einheimischen Versi-
cherten zu erreichen. Die in der Anlage 17 ausgewie-
senen Entgeltpunkte, die für vergangene und künf-
tige Beitrags- und Beschäftigungszeiten gelten, sollen 
auf der Basis der Jahre 1985 und 1986 festgesetzt, 
jedoch auf den Wert der Beitragsbemessungsgrenzen 
der ArV bzw. der AnV für das einzelne Jahr begrenzt 
werden. Falls sich der Berechtigte nur einem von 
mehreren in Betracht kommenden Wirtschaftsberei-
chen zuordnen läßt, soll er, um Besserstellungen zu 
vermeiden, dem Wirtschaftsbereich mit dem niedrig-
sten Wert der in Betracht kommenden Wirtschaftsbe-
reiche zugeordnet werden. Ist kein Wirtschaftsbereich 
bestimmbar, soll er dem Wirtschaftsbereich zugeord-
net werden, der die niedrigsten Werte aufweist. Die 
Regelung für nicht eindeutig bestimmbare Wirt-
schaftsbereiche wird in analoger Weise auf nicht ein-
deutig bestimmbare Leistungsgruppen übertragen. 

Absatz 2 stellt sicher, daß ins Gewicht fallende Verän-
derungen in der Entgeltentwicklung der Wirtschafts-
bereiche korrigiert werden. Die neu bestimmten Ent-
geltpunkte sollen nur für künftige Zeiten gelten, die 
nach dem Zeitpunkt der Neubestimmung liegen. Für 
Zeiten, die vor der Neubestimmung der Entgelt-
punkte liegen, sind die bis dahin festgelegten Entgelt-
punkte maßgeblich. 
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Die Entgeltpunkte sind in der Anlage 17 für Männer 
und Frauen getrennt ausgewiesen, um eine Gleichbe-
handlung einheimischer Frauen mit zugewanderten 
Frauen sicherzustellen. Eine Vereinheitlichung der 
maßgeblichen Werte für Männer und Frauen würde in 
Anbetracht der faktischen Entgeltunterschiede zu ei-
ner Ungleichbehandlung zuwandernder und einhei-
mischer Frauen führen, die nicht vertretbar wäre. 

Absatz 3 Satz 1 entspricht inhaltlich Buchstabe a Dop-
pelbuchstabe aa des Entwurfs. Satz 2 legt die zu be-
rücksichtigenden Entgeltpunkte für Ausbildungszei-
ten in bestimmter Höhe fest. Satz 3 regelt, daß Wehr-
dienstzeiten, die im Herkunftsgebiet zurückgelegt 
wurden, wie Wehrdienstzeiten im Geltungsbereich 
des Gesetzes bewe rtet werden. Für Zeiten vor Einfüh-
rung der uneingeschränkten Versicherungspflicht für 
Wehrdienstleistende sollen Wehrdienstzeiten im Her-
kunftsgebiet entsprechend § 251 Abs. 3 SGB VI 
0,0625 Entgeltpunkte für jeden Kalendermonat erhal-
ten. 

Absatz 4 stellt ausschließlich auf den Entgeltfaktor 
(Entgeltpunkte) ab, weil die Rentenberechnung nach 
dem SGB VI den bisherigen Berechnungsfaktor Ver-
sicherungsjahre nicht mehr kennt. Die zeitliche Kür-
zung nicht nachgewiesener Beitrags- und Beschäfti-
gungszeiten auf 5/6 ihres Umfangs ist deshalb durch 
eine wertmäßige Kürzung zu ersetzen. Abgesehen 
von diesen rechtssystematischen Gründen stellt die 
vorgesehene Umstellung sicher, daß eine Kürzung, 
unabhängig von der Dauer des zu kürzenden Zeitrau-
mes, gleichmäßig wirkt und die bisher durch Rundung 
eingetretenen ungerechtfertigten Besserstellungen 
gegenüber einheimischen Versicherten vermieden 
werden. Die Umstellung auf die Wertkürzung besei-
tigt darüber hinaus Probleme beim Zusammentreffen 
mehrerer Kürzungsvorschriften und macht kompli-
zierte Ausnahmeregelungen bei der Gesamtlei-
stungsbewertung überflüssig (vgl. Nr. 4 Buchstabe a 
des Entwurfs). Die Umstellung auf die Kürzung des 
Wertes ist auch verwaltungsvereinfachend. Außer-
dem wird ausgeschlossen, daß — wie nach bisherigem 
Recht — die Kürzungslücke zu einer häufig deutli-
chen Erhöhung der pauschalen Anrechnungszeit 
führt, die nicht beabsichtigt ist. 

Absatz 5 ermächtigt den Bundesminister für Arbeit 
und Sozialordnung die Entgeltpunkte in der Anlage 
17 neu zu bestimmen, wenn die im Absatz 2 bezeich-
neten Voraussetzungen erfüllt sind. 

Zu Nummer 8 (§ 23) 

Absatz 2 Satz 1 entspricht dem bisherigen Text. 

Satz 2 stellt die Regelungsabsicht klar, freiwillige Bei-
träge in den Herkunftsgebieten vor dem 1. März 1957 
in Ermangelung einer Mindestbeitragsbemessungs-
grundlage mit den jeweils niedrigsten freiwilligen 
Bundesgebietsbeiträgen zu bewe rten. 

Der bisherige Satz 3 wurde gestrichen, weil mit Aus-
nahme einer freiwilligen Beitragsentrichtung in der 
CSSR bis 1956 und in der DDR nicht nachgewiesen 
werden kann, in welcher Rela tion freiwillige Beiträge 
untereinander stehen. Darüber hinaus sind in einigen 

Herkunftsgebieten die Beiträge nicht abgestuft, so 
daß eine differenzie rte Bewertung nicht praktikabel 
ist bzw. zu erheblichen Besserstellungen gegenüber 
hiesigen Versicherten führen würde. Freiwillige Bei-
träge werden deshalb entsprechend der Änderung in 
Absatz 2 Satz 2 bewertet. 

Der neue Satz 3 ändert den bisherigen Satz 4. Dazu 
wird auf die Begründung zur Einfügung des § 22 
Abs. 4 FRG verwiesen. Diese Vorschrift soll auch bei 
der Bewertung freiwilliger Beiträge angewendet wer-
den. 

Zu Nummer 9 (§ 24) 

Nach geltendem Recht werden alle nach tschechoslo-
wakischem Recht oder dem Recht des ehemaligen 
Protektorats Böhmen und Mähren bei einem Ersatzin-
stitut verbrachten Zeiten mit der höchsten während 
der Zugehörigkeit zum Ersatzinstitut erreichten Lei-
stungsgruppe bewertet. Daraus ergeben sich über-
höhte Leistungen, die hiesige vergleichbare Versi-
cherte nicht erreichen können. Die Streichung besei-
tigt diese Besserstellung. 

Zu Nummer 10 (§ 25) 

Der bis zum 30. September 1948 mögliche Beitrags-
einkauf nach tschechoslowakischem Recht konnte für 
Studienzeiten, Beschäftigungszeiten vor Einführung 
der Rentenversicherungspflicht und für in der Arbei-
terrentenversicherung versicherte Lehrzeiten eines 
Angestelltenlehrlings aus Anlaß des Wechsels zur An-
gestelltenversicherung durchgeführt werden. Zum 
Zeitpunkt des Beitragseinkaufs mußte Versicherungs-
pflicht in der Rentenversicherung bestehen. Da der 
Beitragseinkauf nicht zwingend vorgeschrieben war, 
sind die eingekauften Beiträge als freiwillige zu be-
handeln, unterliegen aber nach derzeitigem Recht der 
Sonderbewertung des § 25. Sie erhalten immer die 
Leistungsgruppe, in die der Berechtigte aufgrund sei-
ner zum Zeitpunkt des Beitragseinkaufs ausgeübten 
Beschäftigung einzustufen ist. Da der Beitragseinkauf 
nicht fristgebunden war und zum Beispiel auch erst 
am Ende des Berufslebens erfolgen konnte, werden 
die Beiträge wegen der zu diesem Zeitpunkt erreich-
ten beruflichen Stellung überhöht bewe rtet. Diese 
Sonderbewertung steht nicht in Einklang mit der Be-
wertung sonstiger freiwilliger Beiträge. Die Strei-
chung der Vorschrift vermeidet diese Besserstellung; 
eingekaufte Beiträge sind künftig nach § 23 zu bewer-
ten. 

Zu Nummer 11 (§ 26) 

Redaktionelle Anpassung der Vorschrift an den Rege-
lungsinhalt von § 22 Abs. 1. Darüber hinaus redaktio-
nelle Klarstellung der Regelungsabsicht, nur solche 
teilweise belegte Monate als voll belegt anzusehen, in 
denen eine Beitragszeit mit einer Anrechnungszeit 
wegen Arbeitsunfähigkeit zusammentrifft. 
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Zu Nummer 14 (§ 28a) 

Die Änderung der Vorschrift stellt klar, daß Rentenbe-
zugszeiten auch in anderen als in § 15 Abs. 2 genann-
ten Systemen bei der Anwendung des SGB VI den 
Rentenbezugszeiten im Bundesgebiet gleichstehen. 
Darüber hinaus sollen Renten, die anstelle einer sonst 
zu gewährenden Rente wegen verminderter Erwerbs-
fähigkeit oder wegen Alters bezogen werden, wie 
diese selbst behandelt werden. 

Zu Nummer 15 (§ 28b) 

Die Anfügung des Absatzes 2 entspricht der Rege-
lungsabsicht, Zeiten der Kindererziehung in den Her-
kunftsgebieten bei Zusammentreffen mit anderen 
Zeiten so zu bewerten, wie es in § 69 Abs. 2 des Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch für hiesige Versicherte 
vorgesehen ist. Die Änderung schließt aus, daß beim 
Zusammentreffen von Zeiten, die nach dem deutsch-
polnischen Sozialversicherungsabkommen (DPSVA) 
anzurechnen sind, mit Kindererziehungszeiten nach 
§ 28 b im Hinblick auf Artikel 2 Absatz 2 des Zustim-
mungsgesetzes zum DPSVA eine nachteilige Anrech-
nung dann stattfindet, wenn die Abkommenszeit 
schlechter bewe rtet ist als die Kindererziehungszeit. 

Zu Nummer 16 (§ 29) 

Redaktionelle Neufassung der Vorschrift bei unverän-
dertem Regelungsinhalt. 

Zu Nummer 17 (§ 30) 

Die Ergänzung der Vorschrift um Satz 2 mit der drei-
monatigen Antragsfrist des § 98 Abs. 1 des Sechsten 
Buches Sozialgesetzbuch vermeidet Besserstellungen 
gegenüber hiesigen Versicherten, die sich aus der 
Fassung des Gesetzentwurfs ergäben. Im übrigen ist 
die Änderung redaktioneller Art. 

Zu Nummer 17a 

Zu Buchstabe a 

Auf den für die Leistungsgruppeneinstufung nur bei-
spielhaften Berufskatalog der Anlage 1 kann verzich-
tet werden, weil allein die Legaldefinition das ent-
scheidende Einstufungskriterium darstellt und der 
Katalog im übrigen heute lückenhaft ist. Der Rege-
lungsinhalt der Vorschrift wird durch die Änderung 
nicht berührt. Die hierzu ergangene Rechtsprechung 
des BSG behält ihre Bedeutung. 

Zu Buchstabe b 

Die Anfügung der Anlage 17 ergibt sich aus § 22 
Abs. 1. 

Zu Nummer 18 

Die bisherige Nr. 18 des Gesetzentwurfs soll entfal-
len. 

Zu Abschnitt B 

Das Inkrafttreten der Änderungen des Fremdrenten-
gesetzes durch Artikel 10 war bislang zeitgleich zum 
Inkrafttreten des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 
vorgesehen. Inhaltlich stellten deshalb die Änderun-
gen des Fremdrentengesetzes grundsätzlich auf die 
Vorschriften des Sechsten Buches ab. Da die Ände-
rungen des Fremdrentengesetzes zu einem großen 
Teil schon zum 1. Juli 1990 erfolgen sollen, bedarf es 
für die Zeit bis zum 31. Dezember 1991 für diejenigen 
Regelungen des Artikels 10 — aus dem jetzt als Ab-
schnitt A bezeichneten Teil —, die erst am 1. Januar 
1992 in Kraft treten können, eines Übergangsrechts. 
Die Vorschriften sind inhaltsgleich an das bisherige 
noch bis zum Inkrafttreten des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch geltende Recht angepaßt. Sie sind in 
dem Abschnitt B des Artikels 10 zusammengefaßt. Im 
übrigen gilt für alle anderen Regelungen bis zum 
31. Dezember 1991 das bisherige Recht fort, wobei der 
Regelungsinhalt des § 22 Abs. 1 Satz 1 in der bisheri-
gen Fassung in Artikel 6 § 5 FANG übernommen wor-
den ist. Die Begründungen zu Abschnitt B entspre-
chen denen zu Artikel 10 RRG 1992 E und den Be-
gründungen in Abschnitt A im einzelnen wie folgt: 

Zu Nummer 1 

Vergleiche Begründung zu Nummer 1 Buchstabe b 
RRG 1992 E und zu Abschnitt A Nummer 1 

Zu Nummer 2 

Vergleiche Begründung zu Abschnitt A Nummer 4 
Buchstabe a Absatz 2 

Zu Nummer 3 

Vergleiche Begründung zu Nummer 7 Buchstabe a 
RRG 1992 E und zu Abschnitt A Nummer 7 

Zu Nummer 4 

Vergleiche Begründung zu Nummer 8 RRG 1992 E 
und zu Abschnitt A Nummer 8 

Zu Nummer 5 

Vergleiche Begründung zu Nummer 11 Buchstabe b 
RRG 1992 E und zu Abschnitt A Nummer 11 
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Zu Nummer 6 

Vergleiche Begründung zu Nummer 14 RRG 1992 E 
und zu Abschnitt A Nummer 14 

Zu Nummer 7 

Vergleiche Begründung zu Nummer 15 RRG 1992 E 
und zu Abschnitt A Nummer 15 

Zu Nummer 8 

Vergleiche Begründung zu Nummer 17 RRG 1992 E 
und zu Abschnitt A Nummer 17 

Zu Artikel 11 — Fremdrenten- und 
Auslandsrenten

-

Neuregelungsgesetz 

Zu Nummer 1 (§ 4) 

Nach § 15 Abs. 1 Satz 3 FRG sollen Beitragszeiten, die 
nach dem 8. Mai 1945 zurückgelegt wurden, generell 
von der Berücksichtigung bei dem in § 1 Buchstabe b 
FRG genannten Personenkreis ausgeschlossen wer-
den. Dies kann bei Personen, die langjährig auf die 
bestehende Rechtslage vertraut haben und bei denen 
Beitragszeiten in größerem Umfange nicht mehr anre-
chenbar sind, zu besonderen Härten führen. Absatz 1 
dient dem Vertrauensschutz dieser Personen. Die Vor-
schrift ermöglicht es den Rentenversicherungsträ-
gern, weiterhin diese Zeiten zu berücksichtigen, 
wenn derartige Umstände vorliegen. 

Absatz 2 berücksichtigt den Vertrauensschutz von 
Personen, die vor dem 1. Juli 1990 im Geltungsbereich 
der Rentengesetze den gewöhnlichen Aufenthalt ge-
nommen haben und vor diesem Zeitpunkt einen Zah-
lungsanspruch auf eine Rentenleistung besitzen; sie 
erhalten eine Rente ausschließlich nach bisherigem 
Recht. Allerdings ist bei Anschlußfeststellungen für 
Bezugszeiten ab 1. Juli 1990 das neue Fremdrenten-
recht mit Ausnahme der Wertermittlung nach Wirt-
schaftsbereichen sowie bei Neufeststellungen nach 
dem 31. Dezember 1991 das Recht nach dem SGB VI 
anzuwenden. Dieses Ergebnis soll durch Verweisung 
auf Absatz 3 Satz 1 und 2 sichergestellt werden. 

Absatz 3 betrifft Personen, die am 30. Juni 1990 ihren 
gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich der 
Rentengesetze haben, einen Anspruch auf Zahlung 
der Rente jedoch nach diesem Zeitpunkt erwerben. 
Während der Übergangszeit vom 1. Juli 1990 bis 31. 
Dezember 1995 werden entstehende Rentenansprü-
che zwar nach neuem FRG-Recht berechnet, jedoch 
ohne Anwendung der nach Wi rtschaftsbereichen auf-
geschlüsselten Werte. Dies gilt auch für nach diesem 
Zeitpunkt entstehende Rentenansprüche, die sich 
nahtlos an einen Rentenanspruch, der in dem Über-
gangszeitraum entstanden ist, anschließen, wie zum 
Beispiel Witwenrenten. Auch hier ist jedoch das neue 
Recht nach SGB VI bei Neufeststellungen nach dem 
31. Dezember 1991 unter Berücksichtigung der dort 

getroffenen Übergangsregelungen anzuwenden. 
Rentenansprüche, die sich nicht unmittelbar anschlie-
ßen oder erstmalig nach dem 31. Dezember 1995 ent-
stehen, werden unter Anwendung von Werten nach 
Wirtschaftsbereichen festgestellt. 

Absatz 4 betrifft Personen, die nach dem 30. Juni 1990 
ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Geltungsbereich 
der Rentengesetze nehmen. Diese Personen erhalten 
grundsätzlich eine Rente nach Branchenwerten be-
rechnet. Um jedoch Besserstellungen gegenüber Per-
sonen, die vor dem Stichtag hier lebten, zu vermeiden, 
werden die Rentenansprüche auf den Be trag be-
grenzt, den sie bei Anwendung der bisherigen Tabel-
lenwerte erhalten hätten. Dabei sind die Zahlbeträge 
nach neuem und bisherigem Recht zu vergleichen. 

Zu Nummer 2 (§ 5) 

§ 5 entspricht dem bisherigen § 22 Abs. 1 Satz 1 FRG, 
der für Fälle, in denen die Rentenberechnung noch 
nach den bisherigen FRG-Tabellen zur erfolgen hat, 
anzuwenden ist. Darüber hinaus sind diese Werte 
auch noch für die Vergleichsberechnung nach § 4 
Abs. 4 von Bedeutung. 

Zu Nummer 3 (§ 6) 

Die Regelung gewährleistet, daß der von § 17 a FRG 
erfaßte Personenkreis bisher in seiner Rente nicht be-
rücksichtigte Zeiten angerechnet erhält. Diese Zeiten 
werden jedoch nur für Bezugszeiten nach dem 
30. Juni 1990 berücksichtigt. 

Zu Nummer 4 

Die Regelungen sind wegen Zeitablaufs entbehrlich. 
Sie können deshalb gestrichen werden. 

Zu Artikel 12 — Gesetz über eine Altershilfe für 
Landwirte 

Zu Nummer 3 Buchstabe b 

Siehe Begründung zu Artikel 6 Nr. 16f. 

Zu Nummer 17 Buchstabe b 

Die Änderung trägt der Tatsache Rechnung, daß es in 
der Rentenversicherung keine Beitragsklassen mehr 
gibt. 

Zu Artikel 13 — Zweites Gesetz über die 
Krankenversicherung der 
Landwirte 

Zu Nummer 1 

Siehe Begründung zum Gesetzentwurf. 
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Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Einfü-
gung von § 61 a SGB VI. Im Falle einer Drittschädi-
gung soll die Beitragsfreiheit während des Kranken-
geldbezuges dem Anspruch auf Ersatz von Beiträgen 
in der Krankenversicherung nicht entgegenstehen. 

Zu Nummer 3 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der in 
§ 249 a SGB V getroffenen Regelung über die Tra-
gung des Beitrags aus der Rente, wonach der aus der 
Rente zu zahlende Krankenversicherungsbeitrag je 
zur Hälfte vom Versicherungspflichtigen und vom 
Träger der Rentenversicherung zu tragen ist. 

Zu Nummer 4 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung 
zur Änderung des § 255 SGB V über die Zahlung des 
Beitrags aus der Rente. Da in § 255 Abs. 1 SGB V der 
Satz 2 gestrichen wird, ist die Verweisung entspre-
chend anzupassen. 

Zu Artikel 14 a — Gesetz zu dem Abkommen vom 
9. Oktober 1975 zwischen der 
Bundesrepublik Deutschland und 
der Volksrepublik Polen über 
Renten- und Unfallversicherung 
nebst der Vereinbarung hierzu 
vom 9. Oktober 1975 
vom 12. März 1976 

Zu Nummer 1 

Nach dem Abkommen werden Leistungen der Ren-
ten- und Unfallversicherung im Gebiet der Bundesre-
publik Deutschland nur an Personen erbracht, die sich 
hier „gewöhnlich aufhalten". Entsprechend der ein-
heitlichen Interpretation dieses Begriffs durch die 
Versicherungsträger soll er dahingehend definiert 
werden, daß „gewöhnlicher Aufenthalts' in diesem 
Sinne nur bei einem unbefristeten rechtmäßigen Auf-
enthalt gegeben ist. Nur in diesem Fa ll  kann davon 
ausgegangen werden, daß ein nicht nur vorüberge-
hender Aufenthalt vorliegt. Die Defini tion hat ledig-
lich eine klarstellende Bedeutung. Sie dient der 
Rechtssicherheit bei der innerstaatlichen Umsetzung 
des Abkommens. 

Ausländer haben grundsätzlich keinen Anspruch auf 
Erteilung einer unbefristeten Aufenthaltserlaubnis im 
Bundesgebiet. Anders verhält es sich, wenn und so-
weit sich ein Ausländer im Einzelfall z. B. auf Grund-
rechte (Artikel 3 — Gleichheit vor dem Gesetz — , Ar-
tikel 6 — Schutz von Ehe und Familie —, Artikel 16 
Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes — Asylrecht —) be-
rufen kann. 

Die Anerkennung des Rechts auf einen unbefristeten 
Aufenthalt im Bundesgebiet wird durch die Erteilung 
einer Aufenthaltsberechtigung oder einer unbefriste

-

ten Aufenthaltserlaubnis verwirklicht. Nur ein Recht 
zu einem unbefristeten Aufenthalt begründet einen 
gewöhnlichen Aufenthalt im Sinne des Abkom-
mens. 

Zu Nummer 2 

Nach Artikel 4 Abs. 2 des Abkommens haben die 
deutschen Versicherungsträger bei Feststellung der 
Rente für Personen, die unter das Abkommen fa llen, 
nach den deutschen Rechtsvorschriften Versiche-
rungszeiten, Beschäftigungszeiten und diesen gleich-
gestellte Zeiten in der Volksrepublik Polen so zu be-
rücksichtigen, als ob sie im Gebiet der Bundesrepu-
blik Deutschland zurückgelegt wären. 

Entsprechend diesem Eingliederungsprinzip sollen 
Personen, die ihr Arbeitsleben in der Volksrepublik 
Polen verbracht haben, nicht schlechter, aber auch 
nicht besser gestellt werden als Personen, die ihr Ar-
beitsleben in der Bundesrepublik Deutschl and zu-
rückgelegt haben. 

Auf der Grundlage der geltenden Fassung des Ver-
tragsgesetzes berücksichtigen die deutschen Versi-
cherungsträger jedoch bei Personen, die ihr Arbeitsle-
ben in der Volksrepublik Polen verbracht haben, auch 
Zeiten, die bei Personen, die ihr Arbeitsleben in der 
Bundesrepublik Deutschland zurückgelegt haben, 
nicht oder nicht in diesem Umfang berücksichtigt 
werden können. Beispiele hierfür sind die Berücksich-
tigung von Kindererziehungszeiten bis zu drei Jahren, 
Zeiten der Pflege eines kranken Kindes oder eines 
anderen Familienmitgliedes und Zeiten einer Ausbil-
dung ohne Abschluß. 

In völkerrechtlicher Hinsicht ergibt sich die Notwen-
digkeit, das Abkommen entsprechend seinem Wo rt

-laut, Geist und Ziel auszulegen und anzuwenden, aus 
Artikel 31 des Wiener Übereinkommens vom 23. Mai 
1969 über das Recht der Verträge. 

Für den innerstaatlichen Bereich ließe sich möglicher-
weise eine an der Zielsetzung des Abkommens orien-
tierte Rechtsanwendung bereits durch eine entspre-
chende Interpretation des Vertragsgesetzes vom 
12. März 1976 zum Abkommen erreichen. Aus Grün-
den der Rechtssicherheit soll jedoch eine entspre-
chende Klarstellung im Vertragsgesetz erfolgen. 

In der vorgesehenen Fassung bewirkt die Klarstel-
lung, daß künftig Besserstellungen von Personen, die 
unter den Geltungsbereich des Abkommens fa llen, im 
Verhältnis zu hiesigen Versicherten nicht mehr ein-
treten; das gilt insbesondere auch für die beispielhaft 
oben genannten Besserstellungen. Sie bewirkt aller-
dings auch keine Schlechterstellungen: Personen, die 
unter den Geltungsbereich des Abkommens fa llen, 
erhalten für die bei polnischen Versicherungsträgern 
zurückgelegten Zeiten die gleichen Leistungen wie 
hiesige Versicherte für hier zurückgelegte Zeiten. Das 
gilt auch, soweit das hiesige Rentenrecht an  Sachver-
halte in der Bundesrepublik Deutschland oder im 
Deutschen Reich anknüpft. Die Bestimmungen des 
hiesigen Rentenrechts sind insoweit analog auf ent-
sprechende Sachverhalte in Polen anzuwenden. 
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Zu Nummer 3 

Nummer 3 berücksichtigt den Vertrauensschutz von 
Personen, die vor dem 1. Juli 1990 im Geltungsbereich 
der Rentengesetze den gewöhnlichen Aufenthalt ge-
nommen haben und vor diesem Zeitpunkt einen Zah-
lungsanspruch auf eine Rentenleistung nach dem Ab-
kommen besitzen; sie erhalten eine Rente ausschließ-
lich nach bisherigem Abkommensrecht. Allerdings ist 
bei Anschlußfeststellungen für Bezugszeiten ab 1. Juli 
1990 Art. 2 Abs. 1 in der neuen Fassung sowie bei 
Neufeststellungen nach dem 31. Dezember 1991 das 
Recht nach dem SGB VI über § 14 FRG anzuwenden. 
Die Rentenzahlung soll auch dann weiter erfolgen, 
wenn nach einer früher teilweise abweichenden Pra-
xis der Rentenversicherungsträger ein gewöhnlicher 
Aufenthalt abweichend von dem jetzt vorgesehenen 
Artikel 1 a angenommen worden ist. 

Zu Artikel 15 — Gesetz zur Regelung der 
Wiedergutmachung 
nationalsozialistischen Unrechts 
in der Sozialversicherung 

Zu Nummer 5 

Zu § 21 

Zu Absatz 1 

Es wird klargestellt, daß Restbeträge bei Neuordnung 
einer bereits durchgeführten Nachentrichtung zu-
rückzuzahlen sind und bereits erhaltene Leistungen 
nicht verrechnet oder zurückgefordert werden kön-
nen. 

Zu Absatz 4 

Die Regelung stellt klar, daß eine Leistung unabhän-
gig vom Inkrafttreten der Regelung auch dann rück-
wirkend zu erbringen ist, wenn eine Nachentrichtung 
erstmals durchzuführen ist und eine Nachentrichtung 
in der Vergangenheit nach § 10 WGSVG bindend ab-
gelehnt wurde oder wenn eine ungünstige Nachent-
richtung neu ausgeübt wird. Auch in diesen Fä llen 
finden allerdings die maßgebenden Verjährungsrege-
lungen Anwendung. 

Zu Absatz 6 

Die Änderung übernimmt die Regelung des § 10 
Abs. 3 WGSVG, um dem Herstellungsgedanken 
Rechnung zu tragen. 

Zu Absatz 7 

Die Regelung entspricht wörtlich der Regelung im 
Absatz 6 des Gesetzentwurfs. 

Zu § 22 

Absatz 1 

Die Änderung stellt klar, daß die vorgesehene Nach-
zahlungsmöglichkeit entsprechend dem mit der Ge-
samtregelung verfolgten Grundgedanken immer 
dann zur Anwendung kommen soll, wenn damit erst-
malig das Recht zur freiwilligen Versicherung erlangt 
wird. 

Zu Absatz 5 

Siehe Begründung zu § 21 Abs. 6. 

Zu Artikel 16a — Verordnung über die Höhe der 
Vergütung für das Einziehen der 
Beiträge zu den gesetzlichen 
Rentenversicherungen 

Zu Nummer 1 und 2 

Es handelt sich um eine Folgeregelung aus der Beibe-
haltung des Beitragssatzes von 18,7 v. H. gemäß Arti-
kel 73 Abs. 2. In diesem Zusammenhang soll auch die 
Geltungsdauer erweitert werden. 

Zu Artikel 17 — Sozialversicherungs

-

Angleichungsgesetz-Saar 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Korrektur eines redaktionel-
len Versehens. Die Verweisung ist auch auf § 228 
SGB V zu erstrecken, da diese Regelung insoweit dem 
früheren § 180 der Reichsversicherungsordnung ent-
spricht. 

Zu Artikel 28 — Arbeitsförderungsgesetz 

Zu Nummer 1 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
von § 16 Abs. 2 SGB VI. 

Zu Nummer 15 

Die Änderung führt zu einer Anpassung an die Termi-
nologie des SGB V. 

Zu Nummer 21 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb 

Die Regelung stellt eine § 165 Abs. 1 Nr. 2 Buch-
stabe a SGB VI entsprechende gleiche Beitragslast-
verteilung bei Bezug von Lohnersatzleistungen si-
cher. 
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Zu Artikel 32 — Bundesversorgungsgesetz 

Zu Nummer 8 Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
von § 16 Abs. 2 SGB VI. 

Zu Nummer 10 a 

Nach geltendem Recht, das insoweit unverände rt  wei-
tergelten soll, ist bei der Anrechnung von Einkommen 
auf die Ausgleichsrenten von Bruttowerten auszuge-
hen. Deshalb ist in § 33 Abs. 2 Satz 2 BVG bestimmt, 
daß bei Versorgungskrankengeld, Krankengeld und 
Verletztengeld von dem Bruttoeinkommen auszuge-
hen ist, das der Berechnung dieser Leistungen zu-
grunde liegt. Mit der vorgesehenen Bezugnahme auf 
die Veränderung des Bemessungsbetrages nach § 56 
Abs. 1 Satz 2 BVG wird erreicht, daß das Bruttoein-
kommen im Ergebnis wie bisher entsprechend der 
Bruttolohnentwicklung aktualisiert wird. 

Zu Nummer 13 

Die Ergänzung ist eine Folgeänderung aufgrund der 
nach Nummer 12 (§ 56 Abs. 2) künftig durch Rechts-
verordnung vorgesehenen Anpassung der Leistungen 
nach dem Bundesversorgungsgesetz. Die Ergänzung 
stellt klar, daß § 90 Abs. 1 nicht nur bei einer Ände-
rung durch formelles Gesetz, sondern auch durch 
Rechtsverordnung anwendbar ist. 

Zu Artikel 32 a — Berufsschadens

-

ausgleichsverordnung 

Auch bei der Berechnung des Berufsschadensaus-
gleichs ist nach geltendem Recht vom derzeitigen 
Bruttoerwerbseinkommen auszugehen. Die Begrün-
dung zu Artikel 32 Nr. 10 a gilt entsprechend. 

Zu Artikel 35 — Gesetz über die Angleichung der 
Leistungen zur Rehabi litation 

Zu Nummer 2 Buchstabe a 

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung 
von § 16 Abs. 2 SGB VI. 

Zu Artikel 38 — Beamtenversorgungsgesetz 

Die redaktionellen Anpassungen an das Rentenre-
formgesetz 1992 sollen nunmehr unmittelbar in dem 
inzwischen im Deutschen Bundestag eingebrachten 
Änderungsgesetz zum Beamtenversorgungsgesetz 
erfolgen. 

Zu Artikel 40 — Bundesdatenschutzgesetz 

Infolge der Einfügung eines besonderen Abschnittes 
über den Datenschutz in den Gesetzentwurf haben 
sich die Reihenfolge und der Aufbau der bisher zitier-
ten Vorschriften geändert, so daß eine entsprechende 
Anpassung erforderlich war. 

Zu Artikel 49 — Strafvollzugsgesetz 

Zu Nummer 3 

Die ursprüngliche Fassung ging davon aus, daß der 
Gesetzentwurf des Bundesrates zur Änderung des 
Strafvollzugsgesetzes bereits vor Verkündung dieses 
Gesetzentwurfs in Kraft treten würde. Durch die geän-
derte Formulierung spielt es keine Rolle mehr, wel-
ches Gesetz zuerst in Kraft tritt. 

Zu Artikel 50 — Gesetz über die Angelegenheiten 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Zu Nummer 2 

Es handelt sich um eine Berichtigung eines redaktio-
nellen Versehens. 

Zu Artikel 51 — Bürgerliches Gesetzbuch 

Zu Nummer 3 Buchstabe b und Nummer 4 

Die Änderungen führen zur Beibehaltung des gelten-
den Rechts, wonach der Erwerb von Rentenanwart-
schaften in der gesetzlichen Rentenversicherung auch 
im Rahmen des Versorgungsausgleichs durch eine 
der Beitragsbemessungsgrenze entsprechende 
Höchstbetragsregelung begrenzt ist. 

Zu Artikel 55 — Gesetz zur Regelung von Härten 
im Versorgungsausgleich 

Zu Nummer 2 

Die Ergänzung in Buchstabe b enthält eine Folgeän-
derung zu den Änderungen in § 220 Abs. 1 Satz 2, 
§ 281 a SGB VI, wonach in den Fällen der Nachversi-
cherung ab 1992 kein Erstattungsverfahren mehr 
durchzuführen ist. 

Zu Artikel 58 — Soldatenversorgungsgesetz 

Die bisher in Absatz 1 Nr. 1 enthaltene redaktionelle 
Anpassung des Soldatenversorgungsgesetzes an das 
Rentenreformgesetz 1992 ist aufgrund des inzwischen 
im Deutschen Bundestag eingebrachten Gesetzes zur 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes und son-
stiger dienst- und versorgungsrechtlicher Vorschrif-
ten entbehrlich. Die Neufassung des Absatzes 1 ent-
spricht wörtlich dem bisherigen Absatz 1 Nr. 2. 
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Zu Artikel 66 a — Allgemeines Kriegsfolgengesetz 

Die Änderung dient der Klarstellung im Sinne der bis-
herigen, mehr als 25jährigen Praxis. Diese behandelt 
das Datum vom 8. Mai 1945 als ein Redaktionsverse-
hen, da andernfalls die Regelung nur eine sehr ein-
schränkende Bedeutung hätte. Diese sachgerechte In-
terpretation ist in jüngster Zeit durch Rechtsprechung 
in Zweifel gezogen worden, so daß eine Klarstellung 
geboten ist, auch um die bisherigen Erstattungen der 
Aufwendungen der Träger der Rentenversicherung in 
Höhe von z. Z. ca. 90 Mio. DM jährlich durch die Pen-
sionsregelungsbehörden weiterhin in vollem Umfang 
sicherzustellen. 

Zu Artikel 68 — Schornsteinfegergesetz 

Zu Nummer 3 Buchstabe b 

Die Regelung in Doppelbuchstabe aa bewirkt eine 
Angleichung an die Regelung im Beamtenversor-
gungsrecht bei Zahlung des Waisengeldes über das 
25. Lebensjahr hinaus. 

M.  Zum Dritten Teil — Schlußvorschriften — 

Zu Artikel 74 — Rente nach Mindesteinkommen für 
Versicherungsfälle vor 1992 

Die Änderung in Absatz 1 Nr. 3 bewirkt, daß bei der 
Voraussetzung der 35 Jahre für die Rente nach Min-
desteinkommen auch Zeiten der freiwilligen Versi-
cherung und Ausfallzeiten berücksichtigt werden. 
Dadurch wird — abgesehen von der notwendigen 
Pauschalierung und Typisierung — eine weitgehende 
Übereinstimmung mit den Voraussetzungen für eine 
Rentenberechnung bei geringem Arbeitsentgelt mit 
Rentenbeginn ab 1992 erreicht. Außerdem wird er-
möglicht, daß die pauschale Anhebung mit bei den 
Versicherungsträgern vorhandenen Daten erfolgen 
kann. 

Zu Artikel 75 — Aufhebung von Vorschriften 

Zu Nummer 16a 

Das in dieser Verordnung bisher geregelte Auskunfts-
recht im Zusammenhang mit Scheidungsverfahren ist 
nunmehr unmittelbar im Rahmen des allgemeinen ge-
setzlichen Auskunftsanspruchs geregelt. 

Zu Artikel 77 — Inkrafttreten 

Zu Absatz 2 und 3 

Die Absätze regeln das rückwirkende Inkrafttreten 
der Vorschriften über die Zuordnung der Kindererzie

-

hungszeiten sowie über die Anwendung der Versi-
cherungslastregelungen. 

Zu Absatz 4 

Der Absatz regelt das rückwirkende Inkrafttreten der 
Änderung des Allgemeinen Kriegsfolgengesetzes im 
Hinblick auf die mit dem Urteil vom 17. November 
1987 (5 b — RJ 98/86) eingeleitete Rechtsprechung 
des Bundessozialgerichts. 

Zu Absatz 5 

Der Absatz regelt in Ergänzung zum Gesetzentwurf 
das vorzeitige Inkrafttreten 

— der Änderung des § 49 SGB V, 

— der Änderung des Artikel II § 22 SGB X, 

— der Anpassung der Rechtslage im Renten- und 
Unfallversicherungsrecht an die seit dem 1. Juli 
1989 geltenden Änderungen des Bundeskinder-
geldgesetzes zum Kindergeldanspruch, 

— der rentenrechtlichen Absicherung der Wehr-
übenden entsprechend den zeitgleich in Kraft tre-
tenden Änderungen im Unterhaltssicherungsge-
setz, 

— der Aufhebung des Ausschlusses von Personen 
vom Anwendungsbereich der ,,Ostgebietsverord-
nung" zeitgleich mit der Änderung des WGSVG. 

Zu Absatz 6 

Absatz 6 regelt das vorzeitige Inkrafttreten von Vor-
schriften des Fremdrentengesetzes. Da dieses teil-
weise nicht mehr zeitgleich zum Inkrafttreten des 
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch erfolgt, mußten 
die zu ändernden Vorschriften in Artikel 10 in die 
Abschnitte A und B aufgeteilt werden, wobei Ände-
rungen, die zeitgleich vorgezogen, aber durch das ab 
1. Januar 1992 geltende Recht ersetzt werden, zu Ab-
schnitt B zusammengefaßt sind. 

Zu Absatz 7 

Die Verordnungsermächtigungen in § 68 Abs. 2, 
§ 155 und § 183 SGB VI sehen zwingend vor, be-
stimmte Werte bis zum Ende eines jeden Jahres für 
das folgende Kalenderjahr zu bestimmen. Einer sol-
chen Bestimmung bedarf es noch nicht zum Ende des 
Jahres 1990; sie ist frühestens 1991 für 1992 erforder-
lich. Um zu vermeiden, daß schon Ende 1990 ohnehin 
nicht benötigte Werte für 1991 bestimmt werden müs-
sen, dürfen die Vorschriften erst nach 1990 in Kraft 
treten. Ein Inkrafttreten zum 1. Januar 1991 ist ande-
rerseits auch ausreichend, um die notwendigen Ver-
ordnungen rechtzeitig vor Inkrafttreten des Artikel 1 
zu erlassen. 



Deutscher Bundestag — 11. Wahlperiode 	Drucksache 11/5530  

Zu Absatz 8 und 9 

Die Texte entsprechen wörtlich dem Gesetzentwurf. 

Zu Absatz 10 

Absatz 10 regelt das spätere Inkrafttreten einer Ände-
rung des Fremdrentengesetzes. 

Bonn, den 3. November 1989 

Günther 

Berichterstatter 

Heinrich Heyenn Hoss 
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Gesetzentwurf

der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung
und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte

A. Problem

Die Lohnnebenkosten sind zu hoch und belasten den Arbeitsmarkt.
Um die Lohnnebenkosten zu senken, müssen die Beitragszahler in
der Sozialversicherung entlastet werden, wobei die Gegenfinanzie-
rung durch die Ökosteuer sicherzustellen ist.

Die Einschnitte des Rentenreformgesetzes 1999 gefährden die Auf-
rechterhaltung eines angemessenen Lebensstandards bei Alter und
Invalidität und müssen daher überprüft werden.

Die Beitragssätze in der Rentenversicherung und weitere Rechengrö-
ûen der Sozialversicherung müssen für 1999 festgelegt werden.

Formen der Scheinselbständigkeit werden zunehmend miûbraucht.

Die Arbeitslosigkeit Jugendlicher hat ein nicht vertretbares Ausmaû
angenommen. Insbesondere die Arbeitsmarktchancen von Jugendli-
chen ohne Schul- oder Berufsabschluû haben sich angesichts weiter
steigender Qualifikationsanforderungen verschlechtert.

Die durch das Arbeitsrechtliche Beschäftigungsförderungsgesetz
vom 25. September 1996 vorgenommenen Einschränkungen des Ar-
beitnehmerschutzes bei der Kündigung des Arbeitsverhältnisses und
der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall sollten Neueinstellungen
fördern. Dieses Ziel wurde nicht erreicht.

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 26. Februar 1996 ist bis Ende
August 1999 befristet; Deutschland ist aufgrund der EU-Entsende-
richtlinie verpflichtet, eine dauerhafte Regelung zu schaffen.

B. Lösung

Es sind folgende Maûnahmen vorgesehen:

1. Maûnahmen zur Aufrechterhaltung eines angemessenen Lebens-
standards bei Alter und Invalidität und zur Stabilisierung und Sen-
kung des Beitragssatzes in der gesetzlichen Rentenversicherung



--- Der mit dem Rentenreformgesetz 1999 eingeführte demographi-
sche Faktor in der Rentenformel wird für die Jahre 1999 und
2000 ausgesetzt.

--- Die Verschlechterungen bei den Berufs- und Erwerbsunfähig-
keitsrenten und die Anhebung der Altersgrenze für Schwerbe-
hinderte, Berufs- und Erwerbsunfähige durch das Rentenreform-
gesetz 1999 werden für das Jahr 2000 ausgesetzt.

--- Durch Beiträge des Bundes für die Kindererziehung und Erstat-
tung von Kosten der deutschen Einheit wird der Beitragssatz zur
Rentenversicherung um 0,8 Prozentpunkte gesenkt.

--- Der Rentenversicherung werden die Aufwendungen für eini-
gungsbedingte Leistungen ohne Anrechnung auf den zusätzli-
chen Bundeszuschuû erstattet.

--- Der Bundeszuschuû des Jahres 1999 wird um den Betrag von
2,1 Mrd. DM erhöht, um den Beitragssatz in der Rentenversi-
cherung zu stabilisieren.

--- Die Erfassung scheinselbständiger Arbeitnehmer in der Sozial-
versicherung wird erleichtert; arbeitnehmerähnliche Selbständi-
ge werden in der Rentenversicherung pflichtversichert.

--- Der Beitragssatz in der Rentenversicherung der Arbeiter und der
Angestellten wird ab 1. Januar 1999 von derzeit 20,3 auf 19,5 %
gesenkt. Für das Jahr 1999 geschieht dies durch Gesetz.

2. ¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

--- Die Freie Förderung nach § 10 SGB III wird für die Projektför-
derung geöffnet, um u.a. sinnvolle Projekte für schwer vermit-
telbare Jugendliche finanzieren zu können.

--- Die Regelung über die Abgrenzung der Weiterbildungsförde-
rung gegenüber der Förderung der beruflichen Erstausbildung
wird mit dem Ziel der Verbesserung der Beschäftigungschancen
für Jugendliche flexibilisiert.

--- Es wird eine Sonderregelung zur Finanzierung des Sofortpro-
gramms der Bundesregierung zur Bekämpfung der Jugendar-
beitslosigkeit durch die Bundesanstalt für Arbeit getroffen.

3. ¾nderung des Kündigungsschutzes

--- Der Schwellenwert, bis zu dem Betriebe dem Kündigungs-
schutzgesetz nicht unterliegen, wird von zehn Arbeitnehmern
wieder auf fünf Arbeitnehmer herabgesetzt.

--- Die Einschränkungen der Sozialauswahl bei betriebsbedingten
Kündigungen werden weitgehend zurückgenommen.

--- Die Regelung, nach der Auswahlrichtlinien für Kündigungen
einseitig vom Arbeitgeber mit Zustimmung der Belegschaft er-
lassen werden können, wird aufgehoben.

4. ¾nderung der Entgeltfortzahlung

--- Im Krankheitsfall und bei Maûnahmen der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation wird eine Entgeltfortzahlung in Höhe
von 100 % wieder für alle Arbeitnehmer sichergestellt.
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--- Bei der Bemessung der Entgeltfortzahlung werden Überstun-
denvergütungen nicht mehr berücksichtigt.

± Es wird wieder verboten, Maûnahmen der medizinischen Vor-
sorge oder Rehabilitation, bei denen ein gesetzlicher Anspruch
auf Entgeltfortzahlung besteht, auf den Erholungsurlaub anzu-
rechnen.

5. ¾nderung des Betriebsverfassungsgesetzes

Die Befristungsregelung für den Interessenausgleich in § 113
Abs.3 des Betriebsverfassungsgesetzes wird aufgehoben.

6. ¾nderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

--- Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz wird entfristet.

--- Das Gesetz wird ergänzt um eine Rechtsverordnungsermächti-
gung, aufgrund derer die Einhaltung tarifvertraglicher Arbeits-
bedingungen zwingend vorgeschrieben werden kann.

--- Es wird eine verschuldensunabhängige Haftung des Generalun-
ternehmers eingeführt.

C. Alternativen

Keine

D. Finanzielle Auswirkungen

Die Maûnahmen im Bereich der Rentenversicherung belasten den
Bundeshaushalt im Nettoergebnis im Jahr 1999 mit 13,9 Mrd. DM.
Durch die Minderausgaben bei den Lohnersatzleistungen, die sich
durch die Senkung des Rentenversicherungsbeitrages ergeben, wird
die Bundesanstalt für Arbeit im Jahr 1999 insgesamt um
600 Mio. DM entlastet.

Die entstehenden Mehrausgaben werden durch das Aufkommen aus
dem Einstieg in die ökologische Steuer- und Abgabenreform ein-
schlieûlich der darauf entfallenden Mehrwertsteuer und aus den steu-
erlichen Folgewirkungen der Beitragssatzsenkung ausgeglichen.

Der Beitragssatz zur Rentenversicherung der Arbeiter und Angestell-
ten wird sich wie folgt entwickeln:

Geltendes Recht Mit Reformpaket Differenz

1999 20,3 % 19,5 % --- 0,8 %

Für die Jahre 2000 und 2001 wird sich wegen der neuen Versteti-
gungsregel nach heutigen Annahmen ein einheitlicher Beitragssatz
von 19,5 % ergeben.

Die Finanzierung der mit diesem Gesetz vorgesehenen Beitragssatz-
senkungen erfolgt im Rahmen der weiteren Ausgestaltung der ökolo-
gischen Steuerreform.

Die Kosten des Sofortprogramms zur Bekämpfung der Jugendarbeits-
losigkeit werden vor allem durch Mittel gedeckt, die sonst für die Be-
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zahlung der Jugendarbeitslosigkeit ausgegeben werden müûten. Die
sonstigen ¾nderungen im Bereich der aktiven Arbeitsförderungslei-
stungen sind im wesentlichen kostenneutral.

Durch die Rücknahme der ¾nderungen des Kündigungsschutzes ent-
stehen keine Kosten.

Durch die ¾nderungen im Bereich der Entgeltfortzahlung tritt für Ar-
beitgeber, die nicht aufgrund von Tarif- oder Arbeitsverträgen bereits
zu einer Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 % verpflichtet sind, eine
Mehrbelastung ein.

Es entsteht kein zusätzlicher Vollzugsaufwand.
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Entwurf eines Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung
und zur Sicherung der Arbeitnehmerrechte*)

Der Bundestag hat mit der Mehrheit seiner Mitglieder
und mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Ge-
setz beschlossen:

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Artikel

Korrektur des Rentenreformgesetzes 1999 1

¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch 2

¾nderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch 3

¾nderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch 4

Beitragssatzgesetz 1999 --- BSG 1999 5

¾nderung des Kündigungsschutzgesetzes 6

¾nderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes 7

¾nderung des Bundesurlaubsgesetzes 8

¾nderung des Betriebsverfassungsgesetzes 9

¾nderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 10

Inkrafttreten, Auûerkrafttreten 11

Artikel 1
Korrektur des Rentenreformgesetzes 1999

§ 1
¾nderung des Rentenreformgesetzes 1999

In Artikel 33 des Rentenreformgesetzes 1999 vom
16. Dezember 1997 (BGBl. I S. 2998) wird nach Ab-
satz 13 folgender Absatz 13a eingefügt:

¹(13a) Abweichend von den Absätzen 1 und 13 treten
die Regelungen über die

1. Einführung eines Faktors für die Veränderung der
durchschnittlichen Lebenserwartung der 65jährigen
(Demographiefaktor) in Artikel 1 Nr.1 Buchstabe f,
Nr.10 Buchstabe a, Nr.30 Buchstabe b, Nr.33, 74, 93
Buchstabe a, Artikel 3 Nr.5, 8, 11, Artikel 5 Nr.2, Ar-
tikel 17 Nr.2, Artikel 25 Nr.1 und 4,

2. Neuordnung des Rechts der Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit in Artikel 1 Nr.1 Buchstabe a, d,
e, h, j, k, l, q, s, t, u, v und z, Doppelbuchstabe aa, cc,
ff, gg, rr, ss, tt, vv, xx, Dreifachbuchstabe aaa, Nr.3, 7
bis 9, 10 Buchstabe b, Nr.11, 12, soweit § 33 Abs.2
und 3 neu gefaût worden ist, Nr.15, 19 bis 21, 22
Buchstabe b bis d, Nr.25, 29, 30 Buchstabe a, Nr.31
Buchstabe b, Nr.32, 36, 38, 40 bis 42, 43 Buchstabe b,
Nr.45 bis 47, 48 Buchstabe a und d, Nr.49, 51, 53 bis
59, 71, 73, 76, soweit § 236a eingefügt worden ist,

Nr.77 bis 81, 82, 84, 85, 90 bis 92, 97, 98, 100 bis
103, 110, 117, 118 Buchstabe b, soweit § 302 Abs.4
eingefügt worden ist, Nr.119 Buchstabe a, b und d,
Nr.121, 122, 124, 127, 129, 130, 136, 137, Artikel 2,
3 Nr.1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, Artikel 4 Nr.2, Artikel 5
Nr.3, Artikel 6 Nr.2 und 3, Artikel 10, 11, 14 Nr.1 bis
15, 19 Buchstabe a, Nr. 20 bis 37, Artikel 15, 16 Nr.2
und 3, Artikel 17 Nr.1, Artikel 18, 21 Nr.1, Artikel 23,
24, 25 Nr.2, 3, 5, 6, Artikel 26, 27, 28 Nr.1 und 2 und
Artikel 29

am 1. Januar 2001 in Kraft, soweit nicht bis zu diesem
Zeitpunkt durch ein Gesetz etwas anderes geregelt ist.ª

§ 2
¾nderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch --- Gesetzliche
Rentenversicherung --- (Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261; 1990 I S. 1337),
zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I S. . . .), wird wie folgt
geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird in Anlage 23 die Jahres-
zahl ¹2003ª durch die Jahreszahl ¹2004ª ersetzt.

2. In § 53 Abs.2 wird Satz 2 gestrichen.

3. § 236a wird wie folgt gefaût:

¹§ 236a
Altersrente für Schwerbehinderte

Versicherte, die vor dem 1. Januar 1946 geboren sind,
haben Anspruch auf Altersrente für Schwerbehinderte,
wenn sie

1. das 60. Lebensjahr vollendet haben,

2. bei Beginn der Altersrente als Schwerbehinderte (§ 1
Schwerbehindertengesetz) anerkannt, berufsunfähig
oder erwerbsunfähig sind und

3. die Wartezeit von 35 Jahren erfüllt haben.

Die Altersgrenze von 60 Jahren wird für Versicherte
angehoben, die nach dem 31. Dezember 1940 geboren
sind. Die vorzeitige Inanspruchnahme der Altersrente
ist möglich. Die Anhebung der Altersgrenze und die
Möglichkeit der vorzeitigen Inanspruchnahme bestim-
men sich nach Anlage 22. Die Altersgrenze von
60 Jahren wird nicht angehoben für Versicherte, die

1. bis zum . . . [Tag und Monat der 3. Lesung des Ge-
setzes im Deutschen Bundestag] 1943 geboren sind
und am . . . [Tag, Monat und Jahr der 3. Lesung des
Gesetzes im Deutschen Bundestag] schwerbehin-
dert (§ 1 Schwerbehindertengesetz), berufsunfähig
oder erwerbsunfähig waren oder

2. vor dem 1. Januar 1942 geboren sind und 45 Jahre
mit Pflichtbeiträgen für eine versicherte Beschäfti-

*) Artikel 10 dieses Gesetzes dient der Umsetzung der Richtli-
nie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung von Arbeit-
nehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen
(Amtsblatt der EG Nr.L 18/1 vom 21. Januar 1997).
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gung oder Tätigkeit haben, wobei § 55 Abs.2 nicht
für Zeiten anzuwenden ist, in denen Versicherte
wegen des Bezugs von Arbeitslosengeld oder Ar-
beitslosenhilfe versicherungspflichtig waren.ª

4. In § 253a Satz 1 wird die Jahreszahl ¹2003ª durch
die Jahreszahl ¹2004ª ersetzt.

5. § 264c wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird die Jahreszahl ¹2003ª durch die
Jahreszahl ¹2004ª ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Jahreszahl ¹1999ª durch die
Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

6. In § 301 Abs.1 Satz 2 wird die Jahreszahl ¹1999ª
durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

7. In § 302 Abs.4 wird die Jahreszahl ¹1999ª durch die
Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

8. In § 302a Abs.1 wird die Jahreszahl ¹1999ª durch
die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

9. In § 303a wird die Jahreszahl ¹1999ª jeweils durch
die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

10. in § 313 Abs.1 Satz 1 wird die Jahreszahl ¹1999ª
durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

11. In § 314b wird die Jahreszahl ¹1999ª durch die Jah-
reszahl ¹2000ª ersetzt.

12. In § 317 Abs.3 Satz 1 wird die Jahreszahl ¹1999ª
durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

13. In der Anlage 22 wird die Jahreszahl ¹1940ª jeweils
durch die Jahreszahl ¹1941ª, die Jahreszahl ¹1941ª
durch die Jahreszahl ¹1942ª und die Jahreszahl
¹1942ª durch die Jahreszahl ¹1943ª ersetzt.

14. In der Anlage 23 wird die Jahreszahl ¹2003ª durch
die Jahreszahl ¹2004ª, die Jahreszahl ¹2000ª jeweils
durch die Jahreszahl ¹2001ª, die Jahreszahl ¹2001ª
durch die Jahreszahl ¹2002ª und die Jahreszahl
¹2002ª durch die Jahreszahl ¹2003ª ersetzt.

§ 3
Befristete ¾nderungen des Sechsten Buches Sozial-
gesetzbuch für die Zeit der Aussetzung von Maû-

nahmen des Rentenreformgesetzes 1999

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch --- Gesetzliche
Rentenversicherung --- (Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337),
zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I S . . .), wird wie folgt
geändert:

1. § 33 Abs.2 wird wie folgt gefaût:

¹(2) Rente wegen Alters wird geleistet als

1.Regelaltersrente,

2.Altersrente für langjährig Versicherte,

3.Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige
oder Erwerbsunfähige,

4.Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte
Bergleute,

sowie nach den Vorschriften des Fünften Kapitels als

5.Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach
Altersteilzeitarbeit,

6.Altersrente für Frauen.ª

2. § 89 Abs.1 wird wie folgt gefaût:

¹(1) Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf
mehrere Renten aus eigener Versicherung, wird nur
die höchste Rente geleistet. Bei gleich hohen Renten
ist folgende Rangfolge maûgebend:

1.Regelaltersrente,

2.Altersrente für langjährig Versicherte,

3.Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige
oder Erwerbsunfähige,

4.Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte
Bergleute,

5.Rente wegen Erwerbsunfähigkeit,

6.Erziehungsrente,

7.Rente wegen Berufsunfähigkeit,

8.Rente für Bergleute.ª

3. § 243b wird wie folgt gefaût:

¹§ 243b
Wartezeit

Die Erfüllung der Wartezeit von 15 Jahren ist Vor-
aussetzung für einen Anspruch auf

1.Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Al-
tersteilzeitarbeit und

2.Altersrente für Frauen.ª

4. Vor § 266 wird eingefügt:

¹§ 265c
Mehrere Rentenansprüche

Besteht für denselben Zeitraum Anspruch auf mehrere
Renten aus eigener Versicherung, wird nur die höchste
Rente geleistet. Bei gleich hohen Renten ist folgende
Rangfolge maûgebend:

1. Regelaltersrente,

2. Altersrente für langjährig Versicherte,

3. Altersrente für Schwerbehinderte, Berufsunfähige
oder Erwerbsunfähige,

4. Altersrente für langjährig unter Tage beschäftigte
Bergleute,

5. Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Al-
tersteilzeitarbeit,

6. Altersrente für Frauen,

7. Rente wegen Erwerbsunfähigkeit,

8. Erziehungsrente,

9. Rente wegen Berufsunfähigkeit,

10. Rente für Bergleute.ª
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§ 4
¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

In § 434 Abs.3 und 4 des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch --- Arbeitsförderung --- (Artikel 1 des Gesetzes vom
24. März 1997, BGBl. I S. 594, 595), das zuletzt durch
. . . (BGBl. I S . . .) geändert worden ist, wird jeweils die
Jahreszahl ¹2000ª durch die Jahreszahl ¹2001ª ersetzt.

§ 5
¾nderung des Gesetzes über die Alterssicherung

der Landwirte

Das Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte
vom 29. Juli 1994 (BGBl. I S. 1890), zuletzt geändert
durch . . . (BGBl. I S. . . .), wird wie folgt geändert:

1. In § 84 Abs.2 Satz 3 werden jeweils die Jahreszah-
len ¹1999ª durch die Jahreszahlen ¹2000ª ersetzt.

2. In § 90 Abs.1 Satz 1, Abs.2 Satz 1, Abs.4 Nr.1
Buchstabe b und Abs.5 Satz 1 werden jeweils die
Jahreszahlen ¹1999ª durch die Jahreszahlen ¹2000ª
ersetzt.

3. In § 92 Abs.1 Satz 2, Abs.2 Satz 2 und 3 werden je-
weils die Jahreszahlen ¹1999ª durch die Jahreszah-
len ¹2000ª ersetzt.

4. In § 92a Satz 1 wird die Jahreszahl ¹2000ª durch
die Jahreszahl ¹2001ª und die Jahreszahl ¹2002ª
durch die Jahreszahl ¹2003ª ersetzt.

5. In § 93a wird die Jahreszahl ¹2000ª durch die Jah-
reszahl ¹2001ª und die Jahreszahl ¹2002ª durch die
Jahreszahl ¹2003ª ersetzt.

6. In § 95a werden jeweils die Jahreszahlen ¹1999ª
durch die Jahreszahlen ¹2000ª und die Jahreszahlen
¹2000ª durch die Jahreszahlen ¹2001ª ersetzt.

7. In § 96 Abs.2 werden jeweils die Jahreszahlen
¹1999ª durch die Jahreszahlen ¹2000ª ersetzt.

8. In § 106 Abs.2 Satz 2 Nr.3 wird die Jahreszahl
¹1999ª durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

9. In § 110a wird die Jahreszahl ¹1999ª durch die Jah-
reszahl ¹2000ª ersetzt.

10. In der Anlage 3 wird in der linken Spalte der Text
¹vor 2000ª durch den Text ¹vor 2001ª, die Jahres-
zahl ¹2000ª durch die Jahreszahl ¹2001ª, die Jah-
reszahl ¹2001ª durch die Jahreszahl ¹2002ª und die
Jahreszahl ¹2002ª durch die Jahreszahl ¹2003ª er-
setzt.

§ 6
¾nderung des Gesetzes zur Förderung der Einstel-
lung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit

Das Gesetz zur Förderung der Einstellung der land-
wirtschaftlichen Erwerbstätigkeit vom 21. Februar 1989
(BGBl. I S. 233), zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I
S. . . .), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Abs.1 Satz 1 Nr.1 Buchstabe b wird die Jahres-
zahl ¹1999ª durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

2. In § 3 Abs.1 Satz 1 wird die Jahreszahl ¹1999ª durch
die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

3. In § 9 Abs.1 Satz 2 Nr.2 wird die Jahreszahl ¹1999ª
durch die Jahreszahl ¹2000ª ersetzt.

Artikel 2
¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch

Das Dritte Buch Sozialgesetzbuch --- Arbeitsförde-
rung --- (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997,
BGBl. I S. 594, 595), zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I
S. . . .), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe ¹§ 421b
Sonderregelung zur Arbeitnehmerhilfe für das Jahr
1998ª die Angabe ¹§ 421c Sonderregelung zur Finan-
zierung eines befristeten Arbeitsmarktprogrammsª
eingefügt.

2. Dem § 10 Abs.1 werden folgende Sätze angefügt:

¹Bei Leistungen an Arbeitgeber ist darauf zu achten,
Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden. Projekt-
förderungen sind zulässig.ª

3. In § 77 Abs.3 werden die Wörter ¹nach den Vorschrif-
ten über die Förderung der Berufsausbildung gefördert
werdenª durch die Wörter ¹gefördert werden, wenn
eine berufliche Ausbildung oder eine berufsvorberei-
tende Bildungsmaûnahme aus in der Person des Ar-
beitnehmers liegenden Gründen nicht möglich oder
nicht zumutbar istª ersetzt.

4. Nach § 421b wird folgender § 421c eingefügt:

¹§ 421c
Sonderregelung zur Finanzierung eines befristeten

Arbeitsmarktprogramms

Abweichend von § 363 Abs.1 Satz 1 trägt die Bundes-
anstalt die Ausgaben für das ihr übertragene Sofortpro-
gramm zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit.ª

Artikel 3
¾nderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch --- Gemeinsame
Vorschriften für die Sozialversicherung --- (Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), zu-
letzt geändert durch . . . (BGBl. I S. . . .), wird wie folgt
geändert:

1. Dem § 7 wird folgender Absatz 4 angefügt:

¹(4) Bei Personen, die erwerbsmäûig tätig sind und

1. im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit mit Ausnah-
me von Familienangehörigen keinen versicherungs-
pflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen,

2. regelmäûig nur für einen Auftraggeber tätig sind,

3. für Beschäftigte typische Arbeitsleistungen erbrin-
gen oder

4.nicht aufgrund unternehmerischer Tätigkeit am
Markt auftreten,

wird vermutet, daû sie gegen Arbeitsentgelt beschäf-
tigt sind, wenn mindestens zwei der genannten Merk-
male vorliegen. Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter,
die im wesentlichen frei ihre Tätigkeit gestalten und
über ihre Arbeitszeit bestimmen können. Familienan-
gehörige im Sinne des Satzes 1 Nr.1 sind

1.der Ehegatte sowie
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2.Verwandte bis zum zweiten Grade,

3.Verschwägerte bis zum zweiten Grade,

4.Pflegekinder (§ 56 Abs.2 Nr.2 des Ersten Buches)
des Versicherten oder seines Ehegatten.

Auftraggeber gelten als Arbeitgeber.ª

2. Dem § 14 wird folgender Absatz 4 angefügt:

¹(4) In den Fällen des § 7 Abs.4 gilt bei einer Be-
schäftigung, die nach dem Einkommensteuerrecht als
selbständige Tätigkeit bewertet wird, als Arbeitsent-
gelt ein Einkommen in Höhe der Bezugsgröûe, bei
Nachweis eines niedrigeren oder höheren Einkom-
mens jedoch dieses Einkommen. § 165 Abs.1 Satz 2
bis 10 des Sechsten Buches gilt entsprechend.ª

Artikel 4
¾nderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch --- Gesetzliche
Rentenversicherung --- (Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337),
zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I S . . .), wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe zu § 177 wird wie folgt gefaût:

¹§ 177 Beitragszahlung für Kindererziehungs-
zeitenª.

b) Nach der Angabe zu § 279e werden folgende
Angaben eingefügt:

¹§ 279f Feststellung der für Kindererziehungs-
zeiten zu zahlenden Beiträge

§ 279g Verordnungsermächtigungª.

c) Die Angabe zu § 288 wird wie folgt gefaût:

¹§ 288 Ermittlung des Bundeszuschusses für die
Jahre 1999 und 2000ª.

d) Nach der Angabe zu § 291b wird eingefügt:

¹§ 291c Erstattung von einigungsbedingten Lei-
stungenª.

2. In § 1 Satz 1 Nr.1 werden nach dem Wort ¹sindª
die Wörter ¹oder bei denen eine Beschäftigung ge-
gen Arbeitsentgelt vermutet wird (§ 7 Abs.4 Viertes
Buch)ª eingefügt.

3. In § 2 wird der Punkt durch ein Komma ersetzt und
folgende Nummer 9 angefügt:

¹9. Personen, die im Zusammenhang mit ihrer selb-
ständigen Tätigkeit mit Ausnahme von Fami-
lienangehörigen keinen versicherungspflichtigen
Arbeitnehmer beschäftigen und regelmäûig nur
für einen Auftraggeber tätig sind (arbeitnehmer-
ähnliche Selbständige), es sei denn, sie sind Be-
schäftigte nach § 7 Abs.4 des Vierten Buches.ª

4. § 56 Abs.1 Satz 1 wird wie folgt gefaût:

¹Kindererziehungszeiten sind Zeiten der Erziehung
eines Kindes in dessen ersten drei Lebensjahren.ª

5. In § 162 wird in Nummer 4 der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 5 angefügt:

¹5. bei Personen, deren Beschäftigung nach dem
Einkommensteuerrecht als selbständige Tätig-
keit bewertet wird, ein Arbeitsentgelt nach § 14
Abs.4 des Vierten Buches, mindestens ein Sieb-
tel der Bezugsgröûe.ª

6. § 165 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden der Nummer 1 fol-
gende Wörter angefügt:

¹mindestens jedoch ein Siebtel der Bezugs-
gröûe,ª.

b) Folgender Absatz 3 wird angefügt:

¹(3) Bei Selbständigen, die auf Antrag versi-
cherungspflichtig sind, gelten als Arbeitsein-
kommen im Sinne von § 15 des Vierten Buches
auch die Einnahmen, die steuerrechtlich als Ein-
kommen aus abhängiger Beschäftigung behan-
delt werden.ª

7. § 177 wird wie folgt gefaût:

¹§ 177
Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten

¹Die Beiträge für Kindererziehungszeiten werden
vom Bund getragen.ª

8. § 231 Abs.5 wird wie folgt gefaût:

¹(5) Arbeitnehmerähnliche Selbständige, die am
31. Dezember 1998 nicht versicherungspflichtig
waren und ab 1. Januar 1999 versicherungspflichtig
werden, werden auf Antrag für jede Tätigkeit als ar-
beitnehmerähnlicher Selbständiger von der Versi-
cherungspflicht befreit, wenn sie

1. vor dem 2. Januar 1949 geboren sind oder

2. vor dem 1. Juli 1999 mit einem öffentlichen
oder privaten Versicherungsunternehmen für
sich und ihre Hinterbliebenen einen Versiche-
rungsvertrag für den Fall der Invalidität, des To-
des und des Erlebens des 60. oder eines höheren
Lebensjahres abgeschlossen haben, wonach sie
für diese Versicherung mindestens ebensoviel
aufzuwenden haben, wie sie Beiträge zur Ren-
tenversicherung zu zahlen hätten.

Die Befreiung ist bis zum 30. Juni 1999 zu beantra-
gen. Über die Befreiung entscheidet der Träger der
Rentenversicherung. Sie wirkt vom 1. Januar 1999
an.ª

9. Nach § 279e wird folgender § 279f eingefügt:

¹§ 279f
Feststellung der für Kindererziehungszeiten

zu zahlenden Beiträge

(1) Bis zur Einführung einer individuellen Bei-
tragszahlung des Bundes für die Kindererziehung
zahlt der Bund zur pauschalen Abgeltung für die
Beitragszahlung für Kindererziehungszeiten an die
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestell-
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ten für das Jahr 1999 einen Betrag in Höhe von
17,5 Milliarden Deutsche Mark und für das Jahr
2000 einen Betrag in Höhe von 22,4 Milliarden
Deutsche Mark. Für die Kalenderjahre nach 2000
verändert sich die Beitragszahlung für Kindererzie-
hungszeiten an die Rentenversicherung der Arbeiter
und der Angestellten im jeweils folgenden Kalen-
derjahr in dem Verhältnis,

1. in dem die Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im
vergangenen Kalenderjahr zur entsprechenden
Bruttolohn- und -gehaltssumme im vorvergan-
genen Kalenderjahr steht,

2. in dem bei Veränderungen des Beitragssatzes
der Beitragssatz des Jahres, für das er bestimmt
wird, zum Beitragssatz des laufenden Kalender-
jahres steht,

3. in dem die Anzahl der Dreijährigen im vorver-
gangenen Kalenderjahr zur entsprechenden An-
zahl der Dreijährigen in dem dem vorvergange-
nen vorausgehenden Kalenderjahr steht.

(2) Bei der Bestimmung der Bruttolohn- und -ge-
haltssumme je durchschnittlich beschäftigten Ar-
beitnehmer sind für das vergangene Kalenderjahr
die dem Statistischen Bundesamt zu Beginn eines
Kalenderjahres vorliegenden Daten und für das vor-
vergangene Kalenderjahr die bei der Bestimmung
der bisherigen Veränderungsrate verwendeten Da-
ten der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung zu-
grunde zu legen. Bei der Anzahl der Dreijährigen in
einem Kalenderjahr sind die für das jeweilige Ka-
lenderjahr zum Jahresende vorliegenden Daten des
Statistischen Bundesamtes zugrunde zu legen.

(3) Die Beitragszahlung erfolgt in gleichen Mo-
natsraten. Die Zahlung der Monatsrate wird in dem
Monat fällig, für den sie bestimmt ist.ª

10. Nach § 279f wird folgender § 279g eingefügt:

¹§ 279g
Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung hat durch Rechtsverord-
nung mit Zustimmung des Bundesrates den Betrag
zu bestimmen, der vom Bund nach dem Jahr 2000
für Kindererziehungszeiten an die Rentenversiche-
rung der Arbeiter und der Angestellten zu zahlen
ist.ª

11. § 288 wird wie folgt gefaût:

¹§ 288
Ermittlung des Bundeszuschusses

für die Jahre 1999 und 2000

Der Bundeszuschuû für das Jahr 1999 wird um
den Betrag von 3,3 Milliarden Deutsche Mark und
für das Jahr 2000 um weitere 1,8 Milliarden Deut-
sche Mark vermindert.ª

12. § 291b wird wie folgt gefaût:

¹§ 291b
Erstattung nicht beitragsgedeckter Leistungen

Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und Angestellten die Aufwen-
dungen für Leistungen nach dem Fremdrenten-
recht.ª

13. Nach § 291b wird folgender § 291c eingefügt:

¹§ 291c
Erstattung von einigungsbedingten Leistungen

Der Bund erstattet den Trägern der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und Angestellten die Aufwen-
dungen für Leistungen nach den §§ 315a, 315b,
319a und 319b und dem Übergangsrecht für Renten
nach den Vorschriften des Beitrittsgebiets sowie für
Leistungen nach dem Gesetz über den Ausgleich
beruflicher Benachteiligung für Opfer politischer
Verfolgung im Beitrittsgebiet.ª

14. § 292 wird wie folgt geändert

a) In den Absätzen 1, 2 und 3 werden jeweils die
Wörter ¹Der Bundesministerª durch die Wörter
¹Das Bundesministeriumª und die Wörter ¹dem
Bundesministerª durch die Wörter ¹dem Bun-
desministeriumª ersetzt.

b) Folgender Absatz 4 wird angefügt

¹(4) Das Bundesministerium für Arbeit und
Sozialordnung wird ermächtigt, im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium der Finanzen
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates das Nähere über die Erstattungen
gemäû § 291c zu bestimmen, wobei eine pau-
schale Erstattung vorgesehen werden kann.ª

Artikel 5
Gesetz zur Bestimmung der Beitragssätze

in der gesetzlichen Rentenversicherung für 1999
und zur Bestimmung weiterer Rechengröûen

der Sozialversicherung für 1999
(Beitragssatzgesetz 1999 --- BSG 1999)

§ 1
Beitragssätze in der Rentenversicherung

Der Beitragssatz für das Jahr 1999 beträgt in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten 19,5
vom Hundert und in der knappschaftlichen Rentenversi-
cherung 25,9 vom Hundert.

§ 2
Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte

(1) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte
beträgt für das Kalenderjahr 1999 monatlich 327 Deut-
sche Mark.

(2) Der Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte
beträgt für das Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 1999
monatlich 276 Deutsche Mark.
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§ 3
Beitragszuschuû in der Alterssicherung

der Landwirte

(1) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschuûbetrag für das
Kalenderjahr 1999 wie folgt festgesetzt:

Einkommensklasse monatlicher Zuschuûbetrag Einkommensklasse monatlicher Zuschuûbetrag

bis 16 000 DM 262 DM 28 001---29000 DM 126 DM

16 001---17 000 DM 251 DM 29 001---30000 DM 115 DM

17 001---18 000 DM 241 DM 30 001---31000 DM 105 DM

18 001---19 000 DM 230 DM 31 001---32000 DM 94 DM

19 001---20 000 DM 220 DM 32 001---33000 DM 84 DM

20 001---21 000 DM 209 DM 33 001---34000 DM 73 DM

21 001---22 000 DM 199 DM 34 001---35000 DM 63 DM

22 001---23 000 DM 188 DM 35 001---36000 DM 52 DM

23 001---24 000 DM 178 DM 36 001---37000 DM 42 DM

24 001---25 000 DM 167 DM 37 001---38000 DM 31 DM

25 001---26 000 DM 157 DM 38 001---39000 DM 21 DM

26 001---27 000 DM 146 DM 39 001---40000 DM 10 DM.

27 001---28 000 DM 136 DM

(2) In Anlage 1 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte wird der monatliche Zuschuûbetrag für das
Beitrittsgebiet für das Kalenderjahr 1999 wie folgt festgesetzt:

Einkommensklasse monatlicher Zuschuûbetrag
(Ost)

Einkommensklasse monatlicher Zuschuûbetrag
(Ost)

bis 16 000 DM 221 DM 28 001---29000 DM 106 DM

16 001---17 000 DM 212 DM 29 001---30000 DM 97 DM

17 001---18 000 DM 203 DM 30 001---31000 DM 88 DM

18 001---19 000 DM 194 DM 31 001---32000 DM 79 DM

19 001---20 000 DM 185 DM 32 001---33000 DM 71 DM

20 001---21 000 DM 177 DM 33 001---34000 DM 62 DM

21 001---22 000 DM 168 DM 34 001---35000 DM 53 DM

22 001---23 000 DM 159 DM 35 001---36000 DM 44 DM

23 001---24 000 DM 150 DM 36 001---37000 DM 35 DM

24 001---25 000 DM 141 DM 37 001---38000 DM 26 DM

25 001---26 000 DM 132 DM 38 001---39000 DM 18 DM

26 001---27 000 DM 124 DM 39 001---40000 DM 9 DM.

27 001---28 000 DM 115 DM
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§ 4
Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsausgleich

in der Rentenversicherung

(1) Die auf Grund des vorläufigen Durchschnittsent-
gelts und des Beitragssatzes für das Jahr 1999 berechne-
ten Faktoren betragen im Jahr 1999

1. in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten für die Umrechnung

a) von Entgeltpunkten in Beiträge 10350,9900,

von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge 8729,8558,

b) von Beiträgen, Barwerten, Deckungs-
kapitalien und vergleichbaren Deckungs-
rücklagen in Entgeltpunkte 0,0000966091,

von Beiträgen in Entgeltpunkte
(Ost) 0,0001145494,

2. in der knappschaftlichen Rentenversicherung für die
Umrechnung

a) von Entgeltpunkten in Beiträge 13748,2380,

von Entgeltpunkten (Ost) in Beiträge 11595,0392,

b) von Beiträgen in Entgeltpunkte 0,0000727366,

von Beiträgen in Entgeltpunkte
(Ost) 0,0000862438.

(2) Entgeltpunkte werden in Beiträge umgerechnet, in-
dem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung
maûgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.

(3) Beiträge werden in Entgeltpunkte umgerechnet, in-
dem sie mit dem im Zeitpunkt der Beitragsentrichtung
maûgebenden Umrechnungsfaktor vervielfältigt werden.
Die Umrechnung kann auch durch eine Division der Bei-
träge durch den Wert des Faktors erfolgen, der für die
Umrechnung von Entgeltpunkten in Beiträge maûgebend
wäre.

(4) Barwerte, Deckungskapitalien und vergleichbare
Deckungsrücklagen werden in Entgeltpunkte umgerech-
net, indem sie mit dem Umrechnungsfaktor vervielfältigt
werden, der für den Zeitpunkt maûgebend ist, in dem der
Versicherungsfall als eingetreten gilt. Die Umrechnung
kann auch durch eine Division der Barwerte, Deckungs-
kapitalien und vergleichbaren Deckungsrücklagen durch
den Wert des Faktors erfolgen, der für die Umrechnung
von Entgeltpunkten in Beiträge maûgebend wäre.

Artikel 6
¾nderung des Kündigungsschutzgesetzes

Das Kündigungsschutzgesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 25. August 1969 (BGBl. I S. 1317),
zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I S . . .), wird wie folgt
geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter ¹die Dauer der
Betriebszugehörigkeit, das Lebensalter und
die Unterhaltspflichten des Arbeitnehmersª

durch die Wörter ¹soziale Gesichtspunkteª er-
setzt.

bb) Satz 2 wird wie folgt gefaût:

¹Satz 1 gilt nicht, wenn betriebstechnische,
wirtschaftliche oder sonstige berechtigte be-
triebliche Bedürfnisse die Weiterbeschäfti-
gung eines oder mehrerer bestimmter Arbeit-
nehmer bedingen und damit der Auswahl nach
sozialen Gesichtspunkten entgegenstehen.ª

b) Absatz 4 wird wie folgt gefaût:

¹(4) Ist in einem Tarifvertrag, in einer Betriebs-
vereinbarung nach § 95 des Betriebsverfassungsge-
setzes oder in einer entsprechenden Richtlinie nach
den Personalvertretungsgesetzen festgelegt, welche
sozialen Gesichtspunkte nach Absatz 3 Satz 1 zu
berücksichtigen sind und wie diese Gesichtspunkte
im Verhältnis zueinander zu bewerten sind, so kann
die soziale Auswahl der Arbeitnehmer nur auf grobe
Fehlerhaftigkeit überprüft werden.ª

2. § 23 Abs.1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 wird die Zahl ¹zehnª durch die Zahl
¹fünfª ersetzt.

b) Satz 4 wird aufgehoben.

Artikel 7
¾nderung des Entgeltfortzahlungsgesetzes

Das Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1014, 1065), zuletzt geändert durch . . .
(BGBl. I S . . .), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefaût:

¹(1) Für den in § 3 Abs.1 bezeichneten Zeitraum
ist dem Arbeitnehmer das ihm bei der für ihn maû-
gebenden regelmäûigen Arbeitszeit zustehende Ar-
beitsentgelt fortzuzahlen.ª

b) Absatz 1a wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach den Wörtern ¹gehören
nichtª die Wörter ¹das zusätzlich für Überstunden
gezahlte Arbeitsentgelt undª eingefügt.

2. § 4a wird aufgehoben.

3. § 4b wird § 4a.

4. In § 9 Abs.1 Satz 1 und 2 wird die Angabe ¹§§ 3 bis
4bª jeweils durch die Angabe ¹§§ 3 bis 4aª ersetzt.

5. § 13 wird wie folgt gefaût:

¹§ 13
Übergangsvorschrift

Ist der Arbeitnehmer von einem Tag nach dem . . .
[einsetzen: Tag vor der 3. Lesung dieses Gesetzes im
Deutschen Bundestag] bis zum . . . [einsetzen: Tag des
Inkrafttretens dieses Gesetzes] oder darüber hinaus
durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit oder infol-
ge einer Maûnahme der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation an seiner Arbeitsleistung verhindert,
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sind für diesen Zeitraum die seit dem . . . [einsetzen:
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] geltenden
Vorschriften maûgebend, es sei denn, daû diese für
den Arbeitnehmer ungünstiger sind.ª

Artikel 8
¾nderung des Bundesurlaubsgesetzes

Das Bundesurlaubsgesetz in der im Bundesgesetzblatt
Teil III, Gliederungsnummer 800-4, veröffentlichten be-
reinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . . (BGBl. I
S. . . .), wird wie folgt geändert:

1. § 10 wird wie folgt gefaût:

¹§ 10
Maûnahmen der medizinischen Vorsorge

oder Rehabilitation

Maûnahmen der medizinischen Vorsorge oder Re-
habilitation dürfen nicht auf den Urlaub angerechnet
werden, soweit ein Anspruch auf Fortzahlung des Ar-
beitsentgelts nach den gesetzlichen Vorschriften über
die Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht.ª

2. § 15a wird wie folgt gefaût:

¹§ 15a
Übergangsvorschrift

Befindet sich der Arbeitnehmer von einem Tag
nach dem . . . [einsetzen: Tag vor der 3. Lesung dieses
Gesetzes im Deutschen Bundestag] bis zum . . . [ein-
setzen: Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes] oder
darüber hinaus in einer Maûnahme der medizinischen
Vorsorge oder Rehabilitation, sind für diesen Zeit-
raum die seit dem . . . [einsetzen: Tag des Inkrafttre-
tens dieses Gesetzes] geltenden Vorschriften maûge-
bend, es sei denn, daû diese für den Arbeitnehmer un-
günstiger sind.ª

Artikel 9
¾nderung des Betriebsverfassungsgesetzes

In § 113 Abs.3 des Betriebsverfassungsgesetzes in der
Fassung der Bekanntmachung vom 23. Dezember 1988
(BGBl. 1989 I S. 1, 902), das zuletzt durch . . . (BGBl. I
S. . . .) geändert worden ist, werden die Sätze 2 und 3 auf-
gehoben.

Artikel 10
¾nderung des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz vom 26. Februar
1996 (BGBl. I S. 227), zuletzt geändert durch . . .
(BGBl . . .), wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

¹(1) Die Rechtsnormen eines für allgemeinver-
bindlich erklärten Tarifvertrages des Bauhauptge-
werbes oder des Baunebengewerbes im Sinne der
§§ 1 und 2 der Baubetriebe-Verordnung vom
28. Oktober 1980 (BGBl. I S. 2033), zuletzt geän-

dert durch Artikel 1 der Verordnung vom 13. De-
zember 1996 (BGBl. I S. 1954), die

1. die Mindestentgeltsätze einschlieûlich der Über-
stundensätze oder

2. die Dauer des Erholungsurlaubs, das Urlaubsent-
gelt oder ein zusätzliches Urlaubsgeld

zum Gegenstand haben, finden auch auf ein Ar-
beitsverhältnis zwischen einem Arbeitgeber mit
Sitz im Ausland und seinem im räumlichen Gel-
tungsbereich des Tarifvertrages beschäftigten Ar-
beitnehmer zwingend Anwendung, wenn der Be-
trieb überwiegend Bauleistungen im Sinne des
§ 211 Abs.1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
erbringt und auch inländische Arbeitgeber ihren im
räumlichen Geltungsbereich des Tarifvertrages be-
schäftigten Arbeitnehmern mindestens die am Ar-
beitsort geltenden tarifvertraglichen Arbeitsbedin-
gungen gewähren müssen. Ein Arbeitgeber im
Sinne des Satzes 1 ist verpflichtet, seinem im
räumlichen Geltungsbereich eines Tarifvertrages
nach Satz 1 beschäftigten Arbeitnehmer minde-
stens die in dem Tarifvertrag vorgeschriebenen Ar-
beitsbedingungen zu gewähren. Dies gilt auch für
einen unter den Geltungsbereich eines Tarifvertra-
ges nach Satz 1 fallenden Arbeitgeber mit Sitz im
Inland unabhängig davon, ob der Tarifvertrag kraft
Tarifbindung nach § 3 des Tarifvertragsgesetzes
oder aufgrund der Allgemeinverbindlicherklärung
Anwendung findet. Tarifvertrag nach Satz 1 ist
auch ein Tarifvertrag, der die Erbringung von
Montageleistungen auf Baustellen auûerhalb des
Betriebssitzes zum Gegenstand hat.ª

b) Absatz 2a wird wie folgt gefaût:

¹(2 a) Wird ein Leiharbeitnehmer von seinem
Entleiher mit Tätigkeiten beschäftigt, die in den
Geltungsbereich eines für allgemeinverbindlich er-
klärten Tarifvertrages nach Absatz 1 oder Absatz 2
oder einer Rechtsverordnung nach Absatz 3a fal-
len, so hat ihm der Verleiher zumindest das in die-
sem Tarifvertrag oder in dieser Rechtsverordnung
vorgeschriebene Mindestentgelt zu zahlen.ª

c) In Absatz 3 Satz 3 werden vor dem Schluûpunkt
die Wörter ¹unabhängig davon, ob der Tarifvertrag
kraft Tarifbindung nach § 3 des Tarifvertragsgeset-
zes oder aufgrund der Allgemeinverbindlicherklä-
rung Anwendung findetª eingefügt.

d) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 3a eingefügt:

¹(3 a) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
zialordnung kann durch Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, daû die
Rechtsnormen eines Tarifvertrages nach Absatz 1
Satz 1 oder Absatz 3 Satz 1, der nicht allgemein-
verbindlich ist, unter den dort genannten Voraus-
setzungen auf alle unter den Geltungsbereich die-
ses Tarifvertrages fallenden nicht tarifgebundenen
Arbeitgeber und Arbeitnehmer Anwendung finden.
Die Rechtsverordnung findet auch auf ein Arbeits-
verhältnis zwischen einem Arbeitgeber mit Sitz im
Ausland und seinem im Geltungsbereich der
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Rechtsverordnung beschäftigten Arbeitnehmer
zwingend Anwendung. Unter den Geltungsbereich
eines Tarifvertrages nach Absatz 1 oder Absatz 3
fallende Arbeitgeber mit Sitz im Inland sind ver-
pflichtet, ihren Arbeitnehmern mindestens die in
der Rechtsverordnung vorgeschriebenen Arbeitsbe-
dingungen zu gewähren sowie einer gemeinsamen
Einrichtung der Tarifvertragsparteien die ihr nach
Satz 1 zustehenden Beiträge zu leisten; dies gilt un-
abhängig davon, ob die entsprechende Verpflich-
tung kraft Tarifbindung nach § 3 des Tarifvertrags-
gesetzes oder aufgrund der Rechtsverordnung be-
steht. Satz 3 Halbsatz 1 gilt auch für Arbeitgeber
mit Sitz im Ausland und ihre im Geltungsbereich
der Rechtsverordnung beschäftigten Arbeitneh-
mer.ª

e) In Absatz 4 wird die Angabe ¹1, 2 und 3ª durch die
Angabe ¹1, 2, 3 und 3aª ersetzt.

f) Absatz 5 wird wie folgt gefaût:

¹(5) Von einer nach Absatz 3 Satz 1 und 2 oder
Absatz 3a Satz 1 und 4 bestehenden Verpflichtung
zur Zahlung von Beiträgen an eine gemeinsame
Einrichtung der Tarifvertragsparteien kann bei der
Beschäftigung eines Arbeitnehmers nach Absatz 1
in Ausnahmefällen abgesehen werden, wenn dies
in dem betreffenden Fall wegen des geringen Um-
fangs der zu erbringenden Leistungen angemessen
und begründet erscheint.ª

2. Nach § 1 wird folgender § 1a eingefügt:

¹§ 1a

Ein Unternehmer, der einen anderen Unternehmer
mit der Erbringung von Bauleistungen im Sinne des
§ 211 Abs.1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch be-
auftragt, haftet für die Verpflichtungen dieses Unter-
nehmers, eines Nachunternehmers oder eines von dem
Unternehmer oder einem Nachunternehmer beauftrag-
ten Verleihers zur Zahlung des Mindestentgelts an ei-
nen Arbeitnehmer oder zur Zahlung von Beiträgen an
eine gemeinsame Einrichtung der Tarifvertragspartei-
en nach § 1 Abs.1 Satz 2 und 3, Abs.2a, 3 Satz 2 und
3 oder Abs.3a Satz 3 und 4 wie ein Bürge, der auf die
Einrede der Vorausklage verzichtet hat. Das Mindest-
entgelt im Sinne des Satzes 1 umfaût nur den Betrag,
der nach Abzug der Steuern und der Beiträge zur So-
zialversicherung und zur Arbeitsförderung oder ent-
sprechender Aufwendungen zur sozialen Sicherung an
den Arbeitnehmer auszuzahlen ist (Nettoentgelt).ª

3. § 2 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2a werden nach der Angabe ¹§ 1 Satz 1ª
die Wörter ¹Nr.1 oder einer entsprechenden
Rechtsverordnung nach § 1 Abs.3aª eingefügt.

b) In Absatz 3 wird die Angabe ¹§ 1 Abs.1 Satz 3,
Abs.2a und 3 Satz 2ª durch die Angabe ¹§ 1 Abs.1
Satz 2, Abs.2a, 3 Satz 2 und Abs.3a Satz 4ª ersetzt.

4. In § 3 Abs.1 Satz 2 Nr.1 und in Abs. 2 Nr.1 werden
jeweils die Wörter ¹und Vornamenª durch die Wörter
¹Vornamen und Geburtsdatenª ersetzt.

5. § 5 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 1 wird wie folgt gefaût:

¹1. entgegen § 1 Abs.1 Satz 2 oder Abs.3a
Satz 4 als Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land oder entgegen § 1 Abs.1 Satz 3 oder
Abs.3a Satz 3 als Arbeitgeber mit Sitz im
Inland einem Arbeitnehmer eine dort ge-
nannte Arbeitsbedingung nicht gewährt,ª.

bb) Nummer 2 wird wie folgt gefaût:

¹2. entgegen § 1 Abs.3 Satz 2 oder Abs.3a
Satz 4 als Arbeitgeber mit Sitz im Aus-
land oder entgegen § 1 Abs.3 Satz 3 oder
Abs.3a Satz 3 als Arbeitgeber mit Sitz im
Inland einen Beitrag nicht leistet,ª.

cc) In Nummer 3 wird nach den Wörtern ¹nicht in
deutscher Spracheª ein Komma eingefügt und
das Wort ¹oderª gestrichen und werden nach
dem Wort ¹Dauerª die Wörter ¹oder entgegen
einem Verlangen der Prüfbehörde nicht auf
der Baustelleª eingefügt.

b) In Absatz 3 wird das Wort ¹fünfhunderttausendª
durch die Wörter ¹einer Millionª und das Wort
¹dreiûigtausendª durch das Wort ¹fünfzigtausendª
ersetzt.

c) Nach Absatz 6 wird folgender Absatz 7 angefügt:

¹(7) Gerichte und Staatsanwaltschaften sollen
den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden Er-
kenntnisse übermitteln, die aus ihrer Sicht zur Ver-
folgung von Ordnungswidrigkeiten nach den Ab-
sätzen 1 und 2 erforderlich sind, soweit nicht für
das Gericht oder die Staatsanwaltschaft erkennbar
ist, daû schutzwürdige Interessen des Betroffenen
oder anderer Verfahrensbeteiligter an dem Aus-
schluû der Übermittlung überwiegen. Dabei ist zu
berücksichtigen, wie gesichert die zu übermitteln-
den Erkenntnisse sind.ª

6. In § 6 wird die Angabe ¹§ 57a Abs.1 Nr.1 bis 8 des
Haushaltsgrundsätzegesetzesª durch die Angabe
¹§ 98 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkun-
genª ersetzt.

7. Nach § 6 wird folgender § 7 eingefügt:

¹§ 7

(1) Die in Rechts- oder Verwaltungsvorschriften
enthaltenen Regelungen über

1. die Höchstarbeitszeiten und Mindestruhezeiten,

2. den bezahlten Mindestjahresurlaub,

3. die Mindestentgeltsätze einschlieûlich der Über-
stundensätze,

4. die Bedingungen für die Überlassung von Arbeits-
kräften, insbesondere durch Leiharbeitsunterneh-
men,

5. die Sicherheit, den Gesundheitsschutz und die
Hygiene am Arbeitsplatz,
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6. die Schutzmaûnahmen im Zusammenhang mit den
Arbeits- und Beschäftigungsbedingungen von
Schwangeren und Wöchnerinnen, Kindern und Ju-
gendlichen und

7. die Gleichbehandlung von Männern und Frauen so-
wie andere Nichtdiskriminierungsbestimmungen

finden auch auf ein Arbeitsverhältnis zwischen einem
im Ausland ansässigen Arbeitgeber und seinem im In-
land beschäftigten Arbeitnehmer zwingend Anwen-
dung.

(2) Die Arbeitsbedingungen nach Absatz 1 Nr.1
und 4 bis 7 betreffenden Rechtsnormen eines für all-
gemeinverbindlich erklärten Tarifvertrages nach § 1
Abs.1 finden unter den dort genannten Voraussetzun-
gen auch auf ein Arbeitsverhältnis zwischen einem
Arbeitgeber mit Sitz im Ausland und seinem im räum-
lichen Geltungsbereich dieses Tarifvertrages beschäf-
tigten Arbeitnehmer zwingend Anwendung.ª

8. Der bisherige § 7 wird § 8 und wird wie folgt geän-
dert:

a) In Satz 1 werden die Wörter ¹diesem Gesetzª
durch die Angabe ¹§§ 1, 1a und 7ª ersetzt.

b) In Satz 2 werden nach der Angabe ¹§ 1 Abs.3ª die
Wörter ¹in bezug auf die ihr zustehenden Beiträgeª
eingefügt.

9. Der bisherige § 8 wird § 9 und wird wie folgt geän-
dert:

Die Wörter ¹und am 1. September 1999 auûer Kraftª
werden gestrichen.

Artikel 11
Inkrafttreten, Auûerkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1999 in Kraft, so-
weit in den folgenden Absätzen nichts Abweichendes be-
stimmt ist.

(2) Am 1. April 1999 tritt Artikel 4 Nr.1 Buchstabe a
bis c, Nr. 4, 7, 9 bis 11 in Kraft.

(3) Artikel 1 § 3 tritt am 1. Januar 2000 in Kraft und
zum 31. Dezember 2000 auûer Kraft.

(4) Am 1. Januar 2001 tritt Artikel 1 § 2, 4 bis 6 in
Kraft, soweit nicht bis zu diesem Zeitpunkt durch ein
Gesetz etwas anderes geregelt ist.

Bonn, den 17. November 1998

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Maûnahmen in der Sozialversicherung

1. Im Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung ist es
das Ziel des Gesetzes,

--- sozialpolitisch nicht vertretbare Eingriffe des Ren-
tenreformgesetzes 1999 bis zu einer endgültigen
Regelung auszusetzen,

--- die Arbeitskosten im Zusammenhang mit dem er-
sten Schritt der ökologischen Steuer- und Abga-
benreform bereits im Jahre 1999 deutlich zu entla-
sten,

--- die kurz- und mittelfristige Beitragsstabilität der
gesetzlichen Rentenversicherung zu gewährleisten.

2. In allen Zweigen der Sozialversicherung soll der Miû-
brauch der Scheinselbständigkeit bekämpft werden.

Die Schwerpunkte des Gesetzentwurfes sind:

1. Der mit dem Rentenreformgesetz 1999 eingeführte
demographische Faktor in der Rentenformel, der län-
gerfristig zur Senkung des Nettorentenniveaus auf
64 Prozent führen würde, wird für die Jahre 1999 und
2000 ausgesetzt. Damit ist Zeit für eine dauerhafte
und sozialpolitisch vertretbare Regelung gewonnen.

2. Die Verschlechterungen des Rentenreformgesetzes
1999 bei den Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten
werden ebenfalls bis zu einer Neuregelung, das heiût
für das Jahr 2000 ausgesetzt.

3. Diese Entlastung der Rentenversicherung geschieht
gezielt durch

--- echte Beiträge des Bundes für die Kindererziehung
(zusätzliche Leistungsansprüche entstehen dadurch
nicht),

--- Übernahme der Auffüllbeträge bei Renten aus den
neuen Bundesländern
(Nichtanrechnung auf den zusätzlichen Bundeszu-
schuû) und die

--- Erhöhung des Bundeszuschusses des Jahres 1999
um den Betrag von 2,1 Mrd. DM.

4. Arbeitnehmerähnliche Selbständige werden in der ge-
setzlichen Rentenversicherung pflichtversichert. Die
Einbeziehung scheinselbständiger Arbeitnehmer in
die Sozialversicherung wird erleichtert.

5. Der Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung
für 1999 wird ausnahmsweise durch Gesetz auf 19,5
Prozent festgelegt. Ab 2000 wird der Beitragssatz
wieder nach dem normalen Verfahren durch Rechts-
verordnung der Bundesregierung bestimmt.

Mit dem Beitragssatzgesetz 1999 wird die Höhe des Bei-
tragssatzes in der Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten für das Jahr 1999 und in der knapp-

schaftlichen Rentenversicherung bestimmt. Auûerdem
werden die Beiträge in der Alterssicherung der Land-
wirte entsprechend dem Beitrags-/Leistungsverhältnis in
der gesetzlichen Rentenversicherung unter Berücksichti-
gung des geringeren Leistungsspektrums der Alterssiche-
rung der Landwirte und der aus den Beiträgen herzulei-
tenden Zuschüsse zum Beitrag sowie die Umrechnungs-
faktoren für den Versorgungsausgleich in der Rentenver-
sicherung festgelegt.

Das Beitragssatzgesetz 1999 berücksichtigt die Beitrags-
zahlung des Bundes für Kindererziehungszeiten, die
Aussetzung des demographischen Faktors in der Renten-
formel für das Jahr 1999 und zusätzliche Einnahmen der
Rentenversicherung der Arbeiter und der Angestellten
aufgrund der Rentenversicherungspflicht von arbeitneh-
merähnlichen Selbständigen. Das Beitragsgesetz 1999
berücksichtigt ferner die Erstattung von Aufwendungen
für einigungsbedingte Leistungen ohne Anrechnung auf
den zusätzlichen Bundeszuschuû und die Erhöhung des
Bundeszuschusses des Jahres 1999 um den Betrag von
2,1 Mrd. DM bei der Festsetzung der Beitragssätze und
der weiteren Rechengröûen. Insoweit wird die von der
Bundesregierung zu beschlieûende Verordnung zur Be-
stimmung der Beitragssätze in der gesetzlichen Renten-
versicherung für 1999 und zur Bestimmung weiterer Re-
chengröûen der Sozialversicherung für 1999 (Beitrags-
satzverordnung 1999 --- BSV 1999), mit der die Beitrags-
sätze nur vorsorglich auf der Grundlage des derzeit gel-
tenden Rechts festgesetzt werden, verdrängt. Die Festset-
zung des Beitragssatzes für 1999 durch Rechtsverord-
nung erfolgt lediglich, um sicherzustellen, daû für die
Zeit ab Januar 1999 auf jeden Fall ein wirksam festge-
setzter Beitragssatz gilt.

II. ¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetz-
buch

Die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit gehört zu
den wichtigsten und dringlichsten Aufgaben der Arbeits-
marktpolitik. Eine kurzfristige und wirksame Lösung
dieses Problems ist nur durch ein von der Bundesanstalt
für Arbeit durchgeführtes Sofortprogramm der Bundes-
regierung zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit
möglich. Die vorgesehenen ¾nderungen dienen vor al-
lem der Umsetzung dieses Programmes.

--- Die Freie Förderung nach § 10 SGB III wird für die
Projektförderung geöffnet, um zu gewährleisten, daû
für schwer vermittelbare arbeitslose Jugendliche er-
folgversprechende Projekte unkompliziert finanziert
werden können.

--- Die Regelung über die Abgrenzung der Weiterbil-
dungsförderung gegenüber der Förderung der berufli-
chen Erstausbildung wird flexibilisiert, um die Be-
schäftigungschancen arbeitsloser Jugendlicher zu ver-
bessern.
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--- Die Kosten des Bundesprogrammes für Beschäftigung
und Qualifizierung Jugendlicher sollen in Ausnahme
von § 363 Abs.1 Satz 1 SGB III nicht vom Bund, son-
dern von der Bundesanstalt für Arbeit aus ihren eige-
nen Mitteln getragen werden, da für die Finanzierung
dieses Programmes vor allem Mittel eingesetzt wer-
den sollen, die sonst für die Bezahlung der Jugendar-
beitslosigkeit ausgegeben werden müûten. Eine Fi-
nanzierung des Bundes ist mittelbar im Rahmen des
Bundeszuschusses sowie flankierend durch Sonder-
programme des Bundes zur Finanzierung von ABM-
Sachkosten gegeben.

III. ¾nderungen des Kündigungsrechts

Eine wesentliche Voraussetzung für wirtschaftliches
Wachstum und für die Schaffung neuer Arbeitsplätze ist
soziale Stabilität. Die 1996 vorgenommenen Einschnitte
in Arbeitnehmerschutzrechte haben den sozialen Frieden
und die soziale Partnerschaft als wichtige Rahmenbedin-
gungen für Motivation und Leistung beeinträchtigt. Das
Ziel, zusätzliche Arbeitsplätze zu schaffen, wurde nicht
erreicht. Deshalb sollen die Einschränkungen des Kündi-
gungsschutzes weitgehend zurückgenommen werden.

Der Schwellenwert, bis zu dem Betriebe dem Kündi-
gungsschutzgesetz nicht unterliegen, wird von zehn Ar-
beitnehmern wieder auf fünf Arbeitnehmer gesenkt. Bei
dem Schwellenwert von zehn Arbeitnehmern würden ---
nach Auslaufen der für Arbeitnehmer in Betrieben mit
sechs bis zehn Beschäftigten bis September 1999 gelten-
den Bestandschutzregelung --- rund zwei Millionen Ar-
beitnehmer den allgemeinen Kündigungsschutz verlie-
ren. Dem damit drohenden Beschäftigungsabbau stehen
keine nennenswerten Neueinstellungen gegenüber.

Der mit der Anhebung des Schwellenwertes erhoffte Be-
schäftigungseffekt ist nämlich ausgeblieben. Nach einer
im Jahre 1997 vorgenommenen Schätzung des Zentral-
verbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) haben nur
5,1 Prozent der Handwerksbetriebe zwischen fünf und
neun Beschäftigten nach Anhebung des Schwellenwertes
Einstellungen vorgenommen. In seiner Hochrechnung
kommt der ZDH auf insgesamt 20 000 Neueinstellungen.
Dabei räumt der ZDH ein, daû für das Einstellungsver-
halten der Betriebe letztlich die konjunkturelle Situation
ausschlaggebend ist. Eine im Auftrag des Bundesmini-
steriums für Wirtschaft im Jahre 1997 durchgeführte Un-
tersuchung des ISG Sozialforschung und Gesellschafts-
politik kommt zu dem Ergebnis, daû die beschäftigungs-
politischen Wirkungen der Heraufsetzung des Schwel-
lenwertes sehr gering sind und sich Veränderungen im
Beschäftigungsauf- und -abbau im wesentlichen im Rah-
men der ohnehin ablaufenden beschäftigungspolitischen
Prozesse bewegen.

Beibehalten wird die als eine Maûnahme zur Förderung
von Teilzeitarbeit 1996 eingeführte anteilige Berücksich-
tigung von Teilzeitbeschäftigten beim Schwellenwert.
Das Bundesverfassungsgericht hat die zuvor geltende
Regelung, wonach Teilzeitbeschäftigte mit einer Arbeits-
zeit bis zehn Stunden in der Woche oder 45 Stunden im
Monat bei der Feststellung der für den Schwellenwert
maûgeblichen Arbeitnehmerzahl nicht berücksichtigt
wurden, für verfassungswidrig erklärt und eine am Ar-

beitsvolumen orientierte Gröûenbestimmung, wie sie
der geltenden Regelung zugrunde liegt, als sachlich
geboten angesehen (Beschluû vom 27. Januar 1998, 1
BvL 22/93).

Zurückgenommen werden die Einschränkungen der So-
zialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen. Dies
betrifft die Begrenzung der Sozialauswahl auf drei Krite-
rien (Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensalter und
Unterhaltspflichten des Arbeitnehmers) und die Ausdeh-
nung der Möglichkeit des Arbeitgebers, bestimmte Ar-
beitnehmer aus der Sozialauswahl herauszunehmen.

Das Erfordernis der Sozialauswahl ist für den Schutz des
Arbeitnehmers vor betriebsbedingten Kündigungen von
erheblicher Bedeutung, weil nach der Rechtsprechung
des Bundesarbeitsgerichts die dem Arbeitsplatzabbau
und damit der Kündigung zugrundeliegende unternehme-
rische Entscheidung selbst nur daraufhin überprüft wer-
den kann, ob sie offenbar unsachlich, unvernünftig oder
willkürlich ist. Durch die 1996 vorgenommenen Geset-
zesänderungen hat das unternehmerische Gestaltungser-
messen zu Lasten des Schutzes der Arbeitnehmer ein zu
groûes Gewicht erhalten. Die Rückkehr zur früheren Re-
gelung beseitigt die einseitige Hervorhebung von unter-
nehmerischen Interessen, ohne diese unberücksichtigt zu
lassen.

Wiederhergestellt wird die Regelung, wonach der Ar-
beitgeber bei der Auswahl der Arbeitnehmer im Falle be-
triebsbedingter Kündigungen soziale Gesichtspunkte
ausreichend berücksichtigen muû. Die Begrenzung der
Auswahlkriterien auf die Dauer der Betriebszugehörig-
keit, das Lebensalter und die Unterhaltspflichten des Ar-
beitnehmers hat das Ziel, mehr Rechtssicherheit herzu-
stellen und Kündigungen besser berechenbar zu machen,
nicht erreicht. Die Begrenzung auf die drei genannten
Kriterien verhindert die Berücksichtigung weiterer sozia-
ler Gesichtspunkte, die für den von einer Kündigung be-
troffenen Arbeitnehmer von erheblicher Bedeutung sind
und mit dem Arbeitsverhältnis unmittelbar im Zusam-
menhang stehen, z. B. einer Berufskrankheit, eines im
Betrieb erlittenen unverschuldeten Arbeitsunfalls, einer
Schwerbehinderung oder der Arbeitsmarktchancen des
Arbeitnehmers.

Die Vorschrift, nach der die gerichtliche Überprüfbarkeit
der Sozialauswahl auf grobe Fehlerhaftigkeit beschränkt
ist, wenn in einem Tarifvertrag, in einer Betriebsverein-
barung nach § 95 des Betriebsverfassungsgesetzes oder
in einer entsprechenden Richtlinie für Betriebe oder Ver-
waltungen des öffentlichen Rechts Regelungen über die
Sozialauswahl vereinbart sind, wird inhaltlich beibehal-
ten. Das gleiche gilt für einen zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat vereinbarten Interessenausgleich, in dem die
zu kündigenden Arbeitnehmer namentlich bezeichnet
sind. Die Beschränkung der gerichtlichen Nachprüfbar-
keit bei Vorliegen kollektivrechtlicher Auswahlregelun-
gen dient der Rechtssicherheit bei betriebsbedingten
Kündigungen. Zugleich wird die Rolle der betrieblichen
Arbeitnehmervertretungen gestärkt. Im Falle des Interes-
senausgleichs erhält der Betriebsrat insbesondere die
Möglichkeit, verstärkt auf die inhaltliche Gestaltung und
Durchführung von Betriebsänderungen Einfluû zu neh-
men und dabei die Interessen der von einer Kündigung
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betroffenen Arbeitnehmer besser durchzusetzen, z. B.
hinsichtlich der im einzelnen zu berücksichtigenden so-
zialen Gesichtspunkte und der Sozialplanleistungen.

Aufgehoben wird die Vorschrift, wonach die Beschrän-
kung der gerichtlichen Nachprüfbarkeit der Sozialaus-
wahl sich auch auf Richtlinien erstreckt, die ein Arbeit-
geber in Betrieben ohne gewählte Arbeitnehmervertre-
tung mit Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der
Belegschaft erläût. Die Regelung ist ein systemwidriger
Einbruch in das Betriebsverfassungsrecht. Zudem ist sie
praxisfremd, weil die betreffenden Kleinunternehmer im
allgemeinen kein Interesse an einer Selbstbindung für
die Zukunft haben.

IV. ¾nderung der Entgeltfortzahlung

Die im Oktober 1996 eingeführte Absenkung der gesetz-
lichen Entgeltfortzahlung auf 80 Prozent des Arbeitsent-
gelts wird zurückgenommen. Im Krankheitsfall und bei
Maûnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-
tation wird die Höhe der Entgeltfortzahlung wieder für
alle Arbeitnehmer auf 100 Prozent des Arbeitsentgelts
angehoben.

Die Absenkung der gesetzlichen Entgeltfortzahlung im
Krankheitsfall hat zu einer sozialpolitisch problemati-
schen Ungleichbehandlung der Arbeitnehmer geführt.
Für etwa 80 Prozent der Beschäftigten gilt eine Entgelt-
fortzahlung in Höhe von 100 Prozent aufgrund bestehen-
der oder neu abgeschlossener Tarifverträge. Unmittelbar
von der gesetzlichen Absenkung der Entgeltfortzahlung
betroffen werden nur diejenigen Beschäftigten, für die
keine Tarifverträge bestehen oder für die Tarif- oder
Arbeitsverträge bis heute keine volle Entgeltfortzahlung
gewährleisten. Dabei handelt es sich häufig um Arbeit-
nehmer, die ohnehin niedrige Arbeitsentgelte und ungün-
stige Arbeitsbedingungen haben. Die Gleichbehandlung
aller Arbeitnehmer wird durch die Neuregelung wieder-
hergestellt. Zugleich werden die durch die Absenkung
der Entgeltfortzahlung entstandenen besonderen Härten
für chronisch Kranke, Schwangere, Kriegsbeschädigte,
Schwerbehinderte und ehrenamtlich Tätige, z. B. bei der
freiwilligen Feuerwehr und im Rettungswesen, beseitigt.

Wie dies bei der Berechnung des Urlaubsentgelts bereits
geregelt ist, werden Überstundenvergütungen bei der Be-
messung der Entgeltfortzahlung künftig nicht mehr be-
rücksichtigt. In den meisten Tarifbereichen, in denen
eine Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 Prozent verein-
bart ist, haben die Tarifvertragsparteien die Überstunden-
vergütung aus der Bemessung der Entgeltfortzahlung
ausgenommen. Die gesetzliche Beschränkung wirkt sich
deshalb entlastend vor allem für die nicht tarifgebunde-
nen Arbeitgeber aus, die auch von der gesetzlichen An-
hebung der Entgeltfortzahlung unmittelbar betroffen
werden.

Wiederhergestellt wird die bis zum 30. September 1996
geltende Regelung, nach der Maûnahmen der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation nicht auf den Urlaub
angerechnet werden durften, soweit ein gesetzlicher An-
spruch auf Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall besteht.
Seit dem 1. Oktober 1996 hat der Arbeitgeber in diesen
Fällen die gesetzliche Möglichkeit, von je fünf Tagen,
die ein Arbeitnehmer an einer Maûnahme der medizini-

schen Vorsorge oder Rehabilitation teilnimmt, zwei Tage
auf den Erholungsurlaub anzurechnen. Durch diese An-
rechnung wird dem Arbeitnehmer die Entgeltfortzahlung
teilweise wieder genommen. Die Anrechnung steht da-
mit im Widerspruch zum Entgeltfortzahlungsgesetz, das
stationäre Maûnahmen der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation der Arbeitsunfähigkeit gleichstellt.

Künftig werden Zeiten von Maûnahmen der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation, für die Anspruch
auf Entgeltfortzahlung besteht, wie Zeiten der Arbeitsun-
fähigkeit wegen Krankheit nicht mehr auf den Erho-
lungsurlaub angerechnet.

V. ¾nderung des Betriebsverfassungsgesetzes

Mit der Streichung der Sätze 2 und 3 in § 113 Abs.3 des
Betriebsverfassungsgesetzes wird die 1996 eingeführte
Befristung des Interessenausgleichsverfahrens aufgeho-
ben. Dem Betriebsrat soll es wieder ermöglicht werden,
mit dem Arbeitgeber Alternativen zur geplanten Be-
triebsänderung in einem Zeitraum zu beraten, der nach
Umfang, Schwierigkeit und Tragweite der Umstrukturie-
rung erforderlich ist, um zu sachgerechten Lösungen
kommen zu können.

VI. ¾nderung des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes

Mit den vorgesehenen ¾nderungen des Arbeitnehmer-
Entsendegesetzes wird in erster Linie der gemeinschafts-
rechtlichen Verpflichtung zur abschlieûenden Umset-
zung der Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die
Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbrin-
gung von Dienstleistungen (ABl. EG Nr. L 18/1 vom
21. Januar 1997) Rechnung getragen. Dieser Zielsetzung
dient insbesondere die Aufhebung der Befristung des Ge-
setzes, dessen Auûerkrafttreten bislang für den 1. Sep-
tember 1999 vorgesehen war.

Im Interesse einer wirksamen Durchführung des Geset-
zes sind weitere ¾nderungen vorgesehen. Im wesentli-
chen handelt es sich dabei um folgende Bestimmungen:

--- Die bislang ausschlieûliche Anknüpfung des Gesetzes
an allgemeinverbindliche Tarifverträge wird ergänzt
um eine Rechtsverordnungsermächtigung zugunsten
des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialord-
nung. In der Rechtsverordnung können auch nicht ta-
rifgebundene Arbeitgeber verpflichtet werden, be-
stimmte tarifvertragliche Arbeitsbedingungen einzu-
halten. Diese Arbeitsbedingungen gelten dann kraft
gesetzlicher Anordnung zwingend auch für Arbeitge-
ber mit Sitz im Ausland.

--- Der Gestaltungsfreiraum der betroffenen Tarifver-
tragsparteien wird dahin gehend erweitert, daû ein
auch für entsandte Arbeitnehmer geltender Tarifver-
trag im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes
künftig nicht nur eine unterste Lohngruppe, sondern
auch höhere Lohngruppen umfassen darf.

--- Es wird eine verschuldensunabhängige Haftung des
Generalunternehmers eingeführt. Er soll im eigenen
Interesse verstärkt darauf achten, daû seine Subunter-
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nehmer die nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
zwingenden Arbeitsbedingungen einhalten.

--- Die rechtlichen Rahmenbedingungen für die Kontroll-
tätigkeit der Aufsichtsbehörden werden insbesondere
im Bereich der Meldevorschriften und der Zusam-
menarbeit der Behörden erweitert. Die Sanktionsvor-
schriften werden durch eine Anhebung des Buûgeld-
rahmens verschärft.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Korrektur des Rentenreformgesetzes
1999)

Zu § 1 (¾nderung des Rentenreformgesetzes 1999)

Die Vorschrift regelt das Aussetzen der Regelungen des
Rentenreformgesetzes 1999 über die Einführung eines
Faktors zur Berücksichtigung der Veränderung der
durchschnittlichen Lebenserwartung der 65jährigen (De-
mographiefaktor) sowie der Neuordnung der Renten we-
gen verminderter Erwerbsfähigkeit. Mit diesem Ausset-
zen soll Zeit gewonnen werden, um für beide Regelungs-
bereiche sozial gerechtere Regelungen auszuarbeiten.
Sollten andere Regelungen bis zum 31. Dezember 2000
nicht ergangen sein, treten die genannten Regelungen
des Rentenreformgesetzes 1999 im wesentlichen unver-
ändert am 1. Januar 2001 in Kraft.

Zu § 2 (¾nderung des Sechsten Buches Sozialgesetz-
buch)

Die Vorschrift enthält Regelungen für den Fall, daû die
in § 1 genannten Vorschriften des Rentenreformgesetzes
1999 am 1. Januar 2001 in Kraft treten. Für diesen Fall
müssen die Regelungen des Rentenreformgesetzes 1999
an das verspätete Inkrafttreten angepaût werden.

Die Regelungen in den Nummern 1, 4, 5, 13 und 14 stel-
len sicher, daû die Abschläge bei der Altersrente für
Schwerbehinderte und den Renten wegen verminderter
Erwerbsfähigkeit sowie die Verlängerung der Zurech-
nungszeit schrittweise eintreten.

Bei der Regelung in Nummer 2 handelt es sich um die
Korrektur eines redaktionellen Versehens im Rentenre-
formgesetz 1999.

Die Regelung in Nummer 3 paût die Vertrauensschutzre-
gelung hinsichtlich der Altersrente für Schwerbehinderte
an das verspätete Inkrafttreten an.

Die Regelungen in den Nummern 6 bis 12 passen Stich-
tagsregelungen, die bisher im Zusammenhang mit dem
Inkrafttreten der Reformmaûnahmen zum 1. Januar 2000
standen, an das spätere Inkrafttreten am 1. Januar 2001
an. Insbesondere werden die Vertrauensschutzregelun-
gen auf Berechtigte ausgedehnt, die am 31. Dezember
2000 Anspruch auf eine Rente nach dem bis zu diesem
Zeitpunkt geltenden Recht haben.

Zu § 3 (Befristete ¾nderungen des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch für die Zeit der Aussetzung von
Maûnahmen des Rentenreformgesetzes 1999)

Die Vorschrift enthält befristete ¾nderungen des Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch für die Phase der Ausset-

zung der Einführung eines Demographiefaktors sowie
der Neuordnung des Rechts der Renten wegen vermin-
derter Erwerbsfähigkeit in der Zeit vom 1. Januar 2000
bis zum 31. Dezember 2000. Mit den ¾nderungen wer-
den begriffliche und systematische Anpassungen an die
Regelungen des Rentenreformgesetzes 1999 zur langfri-
stigen Vereinheitlichung der Altersgrenzen für Männer
und Frauen vorgenommen.

Zu § 4 (¾nderung des Dritten Buches Sozialgesetzbuch)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 1.

Zu § 5 (¾nderung des Gesetzes über die Alterssicherung
der Landwirte)

Es handelt sich um die Übernahme der für die gesetzli-
che Rentenversicherung vorgesehenen Regelungen.

Zu § 6 (¾nderung des Gesetzes zur Förderung der Ein-
stellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätig-
keit)

Es handelt sich um die Übernahme der für die gesetzli-
che Rentenversicherung vorgesehenen Regelungen.

Zu Artikel 2 (¾nderung des Dritten Buches So-
zialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Nummer 2 (§ 10)

Zu Satz 3

Die Vorschrift stellt sicher, daû auch im Rahmen der
freien Förderung keine staatlichen Beihilfen im Sinne
der Artikel 87 bis 89 des Vertrages zur Gründung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft gewährt werden.

Zu Satz 4

Die Instrumente der aktiven Arbeitsmarktpolitik sind auf
eine individuelle Förderung ausgerichtet. Nach der Ge-
setzesbegründung zu § 10 SGB III (Drucksache 13/4941,
S. 154) soll von diesem Ansatz grundsätzlich auch im
Rahmen der Freien Förderung nicht abgewichen werden.
Als Auslaufregelung für die bisherige Projektförderung
für besonders schwer vermittelbare Arbeitslose (§ 62d
AFG) wurde in die Gesetzesbegründung aufgenommen,
daû solche Maûnahmen fortgeführt werden können, ¹so-
fern der Finanzierungsmodus von der Projektförderung
auf eine Kostenerstattung für die Teilnahme von Arbeits-
losen an diesen Maûnahmen umgestellt wirdª.

Die hieran orientierte Praxis hat gezeigt, daû die Finan-
zierung notwendiger Gemeinkosten (Betreuungs- und
Beratungspersonal, Investitionen usw.) erschwert und so
eine erfolgversprechende Projektdurchführung verkom-
pliziert wird. Daher soll die Freie Förderung für die Pro-
jektförderung geöffnet werden.
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Zu Nummer 3 (§ 77)

Die Regelung des § 77 Abs.3 SGB III dient der Abgren-
zung der Weiterbildungsförderung gegenüber der Förde-
rung der Berufsausbildung. In der Praxis hat sich die gel-
tende Regelung als zu starr erwiesen, weil Arbeitnehmer
ohne Berufsabschluû --- aus unterschiedlichen Gründen ---
nicht immer einen geeigneten Ausbildungsplatz finden
oder für eine Berufsausbildung in Betracht kommen. Um
zu vermeiden, daû solche Arbeitnehmer, die noch nicht
drei Jahre beruflich tätig waren, in Arbeitslosigkeit ver-
harren müssen, soll die Regelung entsprechend einem
Anliegen der Praxis flexibilisiert werden.

Der gesetzliche Vorrang der --- ggf. geförderten --- Erst-
ausbildung bleibt für diesen Personenkreis bestehen;
gleichwohl soll, wenn diese aus personenbedingten
Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist, auch
eine Weiterbildung gefördert werden können. Die Wei-
terbildungsförderung soll auch künftig nicht generell für
betriebliche Ausbildungen eintreten, die lediglich wegen
etwaigen Fehlens einer ausreichenden Zahl von Ausbil-
dungsplätzen nicht durchgeführt werden können. Die
Unzumutbarkeit einer Verweisung des Arbeitnehmers
auf die berufliche Ausbildung erlaubt in besonderen in
der Person des Arbeitnehmers liegenden Fällen eine För-
derung im Rahmen der beruflichen Weiterbildung.

Zu Nummer 4 (§ 421c)

Nach § 363 Abs.1 Satz 1 SGB III trägt der Bund u. a.
auch die Ausgaben für die Durchführung solcher Aufga-
ben, die er der Bundesanstalt für Arbeit durch Verwal-
tungsvereinbarung (§ 370 Abs.2 Satz 2 SGB III) übertra-
gen hat. In Ausnahme von dieser Regelung sollen die
Kosten des Sofortprogrammes der Bundesregierung zur
Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit nicht vom Bund,
sondern von der Bundesanstalt für Arbeit aus ihren eige-
nen Mitteln getragen werden, da für die Finanzierung
dieses Programmes vor allem Mittel eingesetzt werden
sollen, die sonst für die Bezahlung der Jugendarbeitslo-
sigkeit ausgegeben werden müûten. Im übrigen beteiligt
sich der Bund über einen Bundeszuschuû auch 1999 an
den Ausgaben der Bundesanstalt für die Förderung Ju-
gendlicher.

Zu Artikel 3 (¾nderung des Vierten Buches So-
zialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 7)

Die verschärfte Wettbewerbs- und Arbeitsmarktsituation
hat in den letzten Jahren zu einem wesentlichen Anstieg
der Scheinselbständigkeit geführt. Die Bekämpfung der
Scheinselbständigkeit soll den Sozialversicherungsträ-
gern erleichtert werden, Scheinselbständige sollen
schneller und einfacher als bisher zu erfassen sein. Dazu
wird ein Kriterienkatalog mit der Maûgabe vorgesehen,
daû bei Vorliegen mehrerer dieser Kriterien eine sozial-
versicherungspflichtige Beschäftigung vermutet wird, so
daû sich dadurch die Beweislast umkehrt.

Die in Absatz 4 Satz 1 Nr.1 genannte Nichtbeschäftigung
von versicherungspflichtigen Arbeitnehmern ist ein
wichtiges Merkmal für das Vorliegen einer Beschäfti-
gung. Anders als ein Selbständiger kann ein abhängig

Beschäftigter die von ihm zu erbringende Arbeitsleistung
in der Regel nicht auf andere Personen übertragen, son-
dern hat sie persönlich zu erbringen. Ausgenommen ist
die Beschäftigung von nahen Familienangehörigen, die
in Satz 3 definiert sind.

Beschäftigung drückt sich ferner in der in Absatz 4
Satz 1 Nr.2 genannten Bindung an nur einen Auftragge-
ber aus. Dies gilt vor allem in den Fällen einer vertragli-
chen Ausschlieûlichkeitsbindung. Es genügt jedoch auch
eine faktische Bindung. Das Erfordernis einer regelmäûi-
gen Tätigkeit für einen Auftraggeber soll einerseits Aus-
nahmefällen Rechnung tragen, andererseits aber auch si-
cherstellen, daû das Bestehen der Versicherungspflicht
nicht durch eine gelegentliche Tätigkeit für weitere Auf-
traggeber manipuliert werden kann.

Das in Absatz 4 Satz 1 Nr.3 genannte Kriterium der Er-
bringung von Arbeitsleistungen, die für Beschäftigte ty-
pisch sind, ist vor allem in den Fällen von Bedeutung, in
denen ein Arbeitgeber neben festangestellten Personen
auch freie Mitarbeiter beschäftigt. Läût sich bei Gesamt-
würdigung der Tätigkeit des freien Mitarbeiters im Ver-
gleich zu den festangestellten Personen kein wesentli-
cher Unterschied feststellen, spricht dies für ein Beschäf-
tigungsverhältnis.

Das in Absatz 4 Satz 1 Nr.4 benannte Merkmal, daû es
an einem Auftreten am Markt als Unternehmer fehlt, löst
ebenfalls die Vermutung aus, daû eine Beschäftigung
vorliegt. Denn selbständig ist im allgemeinen nur je-
mand, der auch unternehmerische Entscheidungsfreiheit
genieût und unternehmerische Chancen wahrnehmen
kann. Wer über Einkaufs- und Verkaufspreise, Warenbe-
zug, Einsatz von Kapital und Maschinen weitgehend
nicht eigenständig entscheiden kann, ist in der Regel
nicht selbständig tätig, sondern abhängig beschäftigt.

Der Katalog des Absatzes 4 Satz 1 läût Raum für weitere
Gesichtspunkte, die im Einzelfall für ein Beschäftigungs-
verhältnis oder für eine selbständige Tätigkeit sprechen
können. Für die Entscheidung, ob ein Beschäftigungsver-
hältnis oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt, sind
eine Gewichtung und Gesamtbetrachtung aller Umstände
maûgebend. Die endgültige Beurteilung kann sich wie
bisher erst aus einer Gesamtschau und einer Gewichtung
aller Umstände des Einzelfalls ergeben. Liegen sowohl
Merkmale vor, die für eine Beschäftigung sprechen, als
auch solche, die eher auf die Selbständigkeit hindeuten,
kommt es darauf an, welche Merkmale in ihrer Bedeu-
tung überwiegen.

Bei Vorliegen von mindestens zwei der vier Kriterien
des Absatzes 4 Satz 1 besteht eine widerlegbare Vermu-
tung für die Annahme eines Beschäftigungsverhältnisses.
Es ist sodann Sache des Betreffenden oder seines Arbeit-
gebers/Auftraggebers nachzuweisen, daû im konkreten
Fall gleichwohl eine selbständige Tätigkeit vorliegt. Der
Nachweis kann durch sämtliche Tatsachen erfolgen, die
die Selbständigkeit des Betroffenen belegen.

Absatz 4 Satz 2 stellt klar, daû sich die Abgrenzung zwi-
schen beschäftigten und selbständigen Handelsvertretern
weiterhin allein nach der im Handelsgesetzbuch enthalte-
nen Definition bestimmt.
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Satz 3 legt den Begriff des Familienangehörigen im
Sinne von Satz 1 Nr.1 fest.

Durch Satz 4 wird klargestellt, daû bei Anwendung des
Satzes 1 Nr.2 die Auftraggeber als Arbeitgeber gelten.
Sie treffen daher alle Pflichten, die sich für einen Arbeit-
geber aus den Vorschriften des Sozialgesetzbuches erge-
ben. Wer Auftraggeber ist, ergibt sich aus den zugrunde-
liegenden zivilrechtlichen Vereinbarungen.

Zu Nummer 2 (§ 14)

Ist bei den in § 7 Abs.4 genannten Personen eine Be-
schäftigung anzunehmen, stellen die mit ihr erzielten
Einnahmen nach § 14 SGB IV Arbeitsentgelt dar. Um
eine verwaltungsaufwendige Ermittlung seiner Höhe zu
vermeiden, bedarf es einer praktikablen Regelung. Wer-
den diese Personen nach dem Einkommensteuerrecht als
Selbständige behandelt, ist es folgerichtig, für die Be-
stimmung des Arbeitsentgelts insoweit an Regelungen
für Selbständige anzuknüpfen. Deshalb wird --- für alle
Zweige der Sozialversicherung --- die Regelung in der
Rentenversicherung über die beitragspflichtigen Einnah-
men selbständig Tätiger übernommen. Danach wird als
Arbeitsentgelt bis zum Ablauf von drei Kalenderjahren
nach dem Jahr der Aufnahme der Tätigkeit auf Antrag
ein Betrag in Höhe von 50 Prozent der Bezugsgröûe, im
übrigen ein Betrag in Höhe der Bezugsgröûe bestimmt.
Der Arbeitgeber (Auftraggeber) und der Beschäftigte
(Auftragnehmer) haben jedoch die Möglichkeit, mittels
des Einkommensteuerbescheides des Beschäftigten nied-
rigere oder höhere Einnahmen nachzuweisen. Für das
Verfahren und die Einzelheiten gilt § 165 Abs.1 Satz 2
bis 10 SGB VI entsprechend.

Zu Artikel 4 (¾nderung des Sechsten Buches So-
zialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Hierbei handelt es sich um ¾nderungen, die aufgrund
von neu eingefügten bzw. geänderten Überschriften er-
forderlich sind.

Zu Nummer 2 (§ 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur erleichterten
Einbeziehung scheinselbständiger Arbeitnehmer in die
Sozialversicherung.

Zu Nummer 3 (§ 2)

Die Regelung soll der zunehmenden Erosion des versi-
cherten Personenkreises durch die wachsende Überfüh-
rung von Beschäftigungen in arbeitnehmerähnliche selb-
ständige Tätigkeiten entgegenwirken. Sie erfaût nur tat-
sächlich selbständig Tätige. Personen, die sich als Selb-
ständige gerieren, nach der tatsächlichen Ausgestaltung
ihrer Erwerbstätigkeit aber als Beschäftigte anzusehen
sind (sogenannte Scheinselbständige) werden weiterhin
von § 1 erfaût. Dies ist insbesondere für die Beitragstra-
gung von Bedeutung.

Der Personenkreis der neuen arbeitnehmerähnlichen
Selbständigen zeichnet sich weniger durch die Zugehö-
rigkeit zu bestimmten Berufsgruppen als vielmehr durch

typische Tätigkeitsmerkmale aus. Zu diesen Merkmalen
gehört vor allem, daû die Betreffenden im Zusammen-
hang mit ihrer selbständigen Tätigkeit keine versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigen und daû sie
im wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sind.

Da die so definierten neuen arbeitnehmerähnlichen Selb-
ständigen nicht weniger sozial schutzbedürftig erschei-
nen als die derzeit von § 2 Nr.1 bis 7 SGB VI erfaûten
Selbständigen, erscheint es angezeigt, sie ebenso wie
diese in die Rentenversicherungspflicht einzubeziehen.
Dies soll durch die Anfügung einer neuen Nummer 9 ge-
schehen.

Die Voraussetzung, daû im Zusammenhang mit der selb-
ständigen Tätigkeit kein versicherungspflichtiger Arbeit-
nehmer beschäftigt werden darf, entspricht der entspre-
chenden Voraussetzung in den Nummern 1 und 2. Sie ist
jedoch, anders als dort, nur eine Voraussetzung von meh-
reren, die insgesamt erfüllt sein müssen. Geringfügig Be-
schäftigte und Auszubildende sind hier --- ebenso wie in
den Nummern 1 und 2 --- nicht als versicherungspflichti-
ge Arbeitnehmer anzusehen.

Die Voraussetzung, daû der selbständig Tätige im we-
sentlichen nur für einen Auftraggeber tätig sein darf, um-
faût nicht nur den Fall, daû der Betreffende rechtlich
(vertraglich) im wesentlichen an einen Auftraggeber ge-
bunden ist, sondern auch den Fall, daû er tatsächlich,
(wirtschaftlich) im wesentlichen von einem einzigen
Auftraggeber abhängig ist.

Die Einfügung der neuen Nummer 9 wird durch eine
Übergangsregelung in § 231 Abs.5 ergänzt, durch die
den neu in die Versicherungspflicht einbezogenen Selb-
ständigen unter bestimmten Voraussetzungen ein befri-
stetes Befreiungsrecht eingeräumt wird.

Zu Nummer 4 (§ 56)

Der geänderte Satz regelt den Umfang der Kindererzie-
hungszeiten. Die bisherige Fiktion ist infolge der tatsäch-
lichen Beitragszahlung durch den Bund entbehrlich.

Zu Nummer 5 (§ 162)

Bei Scheinselbständigen, die steuerrechtlich als Selb-
ständige bewertet werden, soll aus verwaltungspraktika-
blen Gründen ein Arbeitsentgelt in Höhe der Bezugsgrö-
ûe als Bemessungsgrundlage für die beitragsrechtliche
Behandlung gelten. Bei Nachweis eines niedrigeren oder
höheren Einkommens kann der Versicherte dieses gel-
tend machen. Es ist jedoch mindestens ein Einkommen
in Höhe von einem Siebtel der Bezugsgröûen zugrunde
zu legen.

Zu Nummer 6 (§ 165)

Zu Buchstabe a

Das geltende Recht sieht derzeit für versicherungspflich-
tige Selbständige keine Mindestbeitragsregelung vor.
Bei versicherungspflichtigen Selbständigen mit sehr ge-
ringem oder keinem Einkommen kommt es dabei zu pro-
blematischen Ergebnissen. Während versicherungs-
pflichtige Selbständige mit sehr geringem Einkommen in
Extremfällen einen einkommensgerechten Beitrag von
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wenigen Pfennigen zahlen müssen, gilt für einkommens-
lose Pflichtversicherte dagegen der Regelbeitrag von
derzeit 881,02 DM. Dieser Widerspruch war bereits Ge-
genstand der Kritik des Bundesrechnungshofes. Die vor-
gesehene Neuregelung sieht die Einführung eines Min-
destbeitrages (derzeit 125,86 DM) in der Höhe vor, wie
er auch für freiwillig Versicherte gilt. Diese Regelung
vermeidet den Wertungswiderspruch zwischen der hö-
heren Belastung der einkommenslosen pflichtversicher-
ten Selbständigen gegenüber den pflichtversicherten
Selbständigen mit geringem Einkommen und entspricht
der bis zum Inkrafttreten des RRG 1992 gültigen Rechts-
lage. Die Regelung dient ferner der Verwaltungsverein-
fachung, da die Überprüfung von Nachweisen bei Ein-
kommen unterhalb eines Siebtels der Bezugsgröûe ent-
behrlich wird. Gleichzeitig dient die Regelung der Ver-
meidung von Miûbrauch, indem sie für die Aufrechter-
haltung der Anwartschaften für den Fall der Erwerbsmin-
derung sachgerechte Mindestvoraussetzungen vor-
schreibt.

Zu Buchstabe b

Die Einfügung des Satz 2 enthält eine Ergänzung des
Einkommensbegriffs bei Selbständigen, die auf Antrag
versicherungspflichtig geworden sind. Ziel der Ergän-
zung ist es, eine einkommensgerechte Verbeitragung der
Einkünfte zu ermöglichen.

Insbesondere bei sogenannten Gesellschafter-Geschäfts-
führern wird das aus ihrer Tätigkeit erzielte Einkommen
steuerrechtlich den Einkünften aus nicht selbständiger
Arbeit zugerechnet, obwohl aus sozialversicherungs-
rechtlicher Sicht kein Beschäftigungsverhältnis vorliegt.
In der seit dem 1. Januar 1995 geltenden Neufassung des
§ 15 SGB IV ist jedoch nur solches Einkommen als Ar-
beitseinkommen zu bewerten, das auch nach dem Ein-
kommensteuerrecht als solches zu bewerten ist. Damit
können die für die Tätigkeit als Gesellschafter-Ge-
schäftsführer einer GmbH gezahlten Bezüge nicht als
Arbeitseinkommen i. S. von § 15 SGB IV angesehen
werden, wenn sie steuerrechtlich als Einkommen aus
abhängiger Beschäftigung behandelt werden. Mangels
Arbeitseinkommen könnte der Selbständige daher nach
der Systematik des § 165 nur einen Regelbeitrag entrich-
ten. Um eine einkommensgerechte Verbeitragung zu er-
möglichen, wird in der Vorschrift des § 165 geregelt,
daû bei auf Antrag versicherungspflichtigen Selbständi-
gen als Arbeitseinkommen im Sinne von § 15 SGB IV
auch die Einnahmen gelten, die steuerrechtlich als Ein-
kommen aus abhängiger Beschäftigung behandelt wer-
den.

Zu Nummer 7 (§ 177)

Der Bund übernimmt die Beitragszahlung des Bundes
für die Kindererziehungszeiten.

Zu Nummer 8 (§ 231)

Die Vorschrift enthält eine Übergangsregelung zur Ein-
führung der Versicherungspflicht für arbeitnehmerähnli-
che Selbständige nach § 2 Nr.9. Die Befreiung erstreckt
sich nur auf Tätigkeiten als arbeitnehmerähnlicher Selb-
ständiger. Hierdurch wird ermöglicht, daû z. B. bei Auf-

gabe der selbständigen Tätigkeit und Aufnahme einer
versicherungspflichtigen Beschäftigung der soziale
Schutz der gesetzlichen Rentenversicherung wieder in
vollem Umfang entstehen kann.

Satz 1 Nr.1 gibt Personen, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Neuregelung bereits das 50. Lebensjahr
vollendet und damit in der Regel anderweitig für die
Fälle der Invalidität und des Alters sowie für ihre Hinter-
bliebenen vorgesorgt haben, ein zeitlich befristetes Be-
freiungsrecht.

Darüber hinaus ermöglicht Satz 1 Nr.2, ebenfalls zeitlich
befristet, auch für jüngere arbeitnehmerähnliche Selb-
ständige, die mit dem Inkrafttreten der Neuregelung ren-
tenversicherungspflichtig werden, eine Befreiung von
der Versicherungspflicht, wenn diese ihre Alterssiche-
rung bereits im Rahmen einer privaten Lebensversiche-
rung aufgebaut haben oder dies noch umgehend tun
möchten.

Satz 2 regelt eine Antragsfrist.

Satz 3 überträgt die Entscheidung über die Befreiung
dem Träger der Rentenversicherung.

Satz 4 bestimmt, daû die Befreiung von der Versiche-
rungspflicht rückwirkend vom 1. Januar 1999 an gilt.

Zu Nummer 9 (§ 279f)

In Vorwegnahme der in der Koalitionsvereinbarung vom
20. Oktober 1998 vorgesehenen neuen Rentenstrukturre-
form, in der eine individuelle Beitragszahlung des Bun-
des für die Kindererziehung vorgesehen ist, wird bereits
für die Jahre 1999 und 2000 in pauschaler Form eine
Beitragszahlung des Bundes für die Kindererziehung ein-
geführt, die beginnend mit dem Kalenderjahr 2001 mit
den Veränderungsraten der Bruttolohn- und -gehaltssum-
me je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer, des
Beitragssatzes sowie der Anzahl der Dreijährigen fortge-
schrieben wird. Für die Berechnung der Veränderungsra-
te für das Jahr 2001 ist von dem Zahlbetrag des Jahres
2000 in Höhe von 22,4 Mrd. DM auszugehen.

Die bisher im Bundeszuschuû enthaltene pauschale Er-
stattung für Aufwendungen der Rentenversicherung der
Arbeiter und der Angestellten aus der Anrechnung von
Kindererziehungszeiten entfällt (vgl. § 288).

Absatz 2 legt Einzelheiten für die Feststellung der Ver-
änderungsraten fest. Absatz 3 bestimmt die Zahlungsmo-
dalität.

Zu Nummer 10 (§ 279g)

Die Bundesregierung stellt erstmals für das Jahr 2001
mit Zustimmung des Bundesrates nach Maûgabe des
§ 279f den Zahlbetrag für die pauschalen Beiträge für
Kindererziehungszeiten durch eine Rechtsverordnung
fest.

Zu Nummer 11 (§ 288)

Es handelt sich um eine Folgeregelung zur Übernahme
der Beiträge für Kindererziehungszeiten (§ 177) durch
den Bund sowie eine Maûnahme zur Stabilisierung des
Beitragssatzes in der Rentenversicherung. Der Bund
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wird von der bisher im Bundeszuschuû enthaltenen pau-
schalen Erstattung für Aufwendungen der Rentenversi-
cherung der Arbeiter und der Angestellten aus der An-
rechnung von Kindererziehungszeiten entlastet. Diese
Erstattung wurde mit der Rentenreform 1992 pauschal in
Höhe von 4,8 Mrd. DM in den Bundeszuschuû einge-
stellt und in den Folgejahren mit der Veränderungsrate
des Bundeszuschusses nach § 213 Abs.1 fortgeschrieben,
so daû dieser Betrag im Jahre 1998 die Höhe von rd.
7,2 Mrd. DM erreicht hat. Dieser Betrag wird zeitgleich
mit der Übernahme der Beiträge für Kindererziehungs-
zeiten mit Wirkung zum April 1999 in zwei Teilbeträgen
vom Bundeszuschuû für das Jahr 1999 (Verminderung
des Bundeszuschusses um 5,4 Mrd. DM) und für das Jahr
2000 (Verminderung des Bundeszuschusses um 1,8 Mrd.
DM) abgezogen. Im Jahr 1999 wird der Bundeszuschuû
um den Betrag von 2,1 Mrd. DM erhöht, um den Bei-
tragssatz in der Rentenversicherung zu stabilisieren.

Die Neubasierung des Bundeszuschusses in den Jahren
1999 und 2000 wirkt sich nicht auf den zusätzlichen
Bundeszuschuû nach § 213 Abs.3 aus.

Zu Nummer 12 (§ 291b)

Es handelt sich um eine Folgeregelung zu § 291c. Der
Bund erstattet den Trägern der Rentenversicherung der
Arbeiter und Angestellten pauschal die Aufwendungen
für Leistungen nach dem Fremdrentenrecht. Diese Er-
stattung wird weiterhin auf den zusätzlichen Bundeszu-
schuû nach § 213 Abs.3 angerechnet. Die konkret bere-
chenbaren Leistungen nach den §§ 315a, 315b, 319a und
319b und dem Übergangsrecht für Renten nach den Vor-
schriften des Beitrittsgebiets sowie für Leistungen nach
dem Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteili-
gung für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet
erstattet er ohne Anrechnung auf den zusätzlichen Bun-
deszuschuû.

Zu Nummer 13 (§ 291c)

Die Norm bestimmt im Zusammenwirken mit § 213
Abs.3, daû der Bund den Trägern der Rentenversiche-
rung der Arbeiter und Angestellten die Aufwendungen
für Leistungen nach den §§ 315a, 315b, 319a und 319b
und dem Übergangsrecht für Renten nach den Vorschrif-
ten des Beitrittsgebiets sowie für Leistungen nach dem
Gesetz über den Ausgleich beruflicher Benachteiligung
für Opfer politischer Verfolgung im Beitrittsgebiet ohne
Anrechnung auf den zusätzlichen Bundeszuschuû erstat-
tet.

Zu Nummer 14 (§ 292)

Der angefügte Absatz 4 beinhaltet eine Verordnungser-
mächtigung für die Durchführung der Erstattungen für
die einigungsbedingten Leistungen.

Zu Artikel 5 (Beitragssatzgesetz 1999)

Zu § 1 (Beitragssätze in der Rentenversicherung)

Die Vorschrift bestimmt den Beitragssatz der Rentenver-
sicherung der Arbeiter und der Angestellten für das Jahr
1999 in der Höhe, daû die voraussichtlichen Beitragsein-
nahmen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen

Entwicklung der Bruttolohn- und -gehaltssumme je
durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer und der
Zahl der Pflichtversicherten zusammen mit dem allge-
meinen Bundeszuschuû, dem zusätzlichen Bundeszu-
schuû und den sonstigen Einnahmen unter Berücksichti-
gung von Entnahmen aus der Schwankungsreserve aus-
reichen, um die voraussichtlichen Ausgaben des auf die
Festsetzung des Beitragssatzes folgenden Kalenderjahres
zu decken und sicherzustellen, daû die Schwankungsre-
serve am Ende dieses Kalenderjahres dem Betrag der
durchschnittlichen Ausgaben für einen Kalendermonat
zu eigenen Lasten der Träger der Rentenversicherung
der Arbeiter und der Angestellten entsprechen. Der Bei-
tragssatz in der knappschaftlichen Rentenversicherung
wird für 1999 in der Höhe bestimmt, die gegenüber 1998
dem Verhältnis entspricht, in dem sich der Beitragssatz
in der Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten ändert.

Zu § 2 (Beitrag in der Alterssicherung der Landwirte)

In Absatz 1 wird der Beitrag für Landwirte mit Unter-
nehmenssitz in den alten Ländern entsprechend dem Bei-
trags-/Leistungsverhältnis in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung unter Berücksichtigung des Leistungsspek-
trums der Alterssicherung der Landwirte entsprechend
den §§ 68, 69 des Gesetzes über die Alterssicherung der
Landwirte bestimmt.

In Absatz 2 wird --- entsprechend dem noch niedrigeren
allgemeinen Lohn- und Einkommensniveau in den neuen
Ländern --- der Beitrag für Landwirte mit Unternehmens-
sitz in den neuen Ländern bestimmt. Der Beitrag (Ost)
errechnet sich, indem der Beitrag (West) durch den vor-
läufigen Umrechnungsfaktor nach Anlage 10 des Sech-
sten Buches Sozialgesetzbuch geteilt wird (§ 114 Abs.2
ALG).

Zu § 3 (Beitragszuschuû in der Alterssicherung der
Landwirte)

Grundlage für die Berechnung der Zuschüsse zum Bei-
trag sind der für 1999 in § 2 festgesetzte Beitrag in Höhe
von 327 DM und der Beitrag (Ost) in Höhe von 276 DM.
Nach § 33 Abs.1 ALG beträgt bis zu einem jährlichen
Einkommen von 16 000 DM der Zuschuû zum Beitrag
80 Prozent des Beitrags bzw. des Beitrags (Ost). Für je
1 000 DM, um die das jährliche Einkommen 15 001 DM
übersteigt, wird der Zuschuû zum Beitrag um jeweils
3,2 Prozent des Beitrags bzw. des Beitrags (Ost) gemin-
dert. Der Zuschuû wird anschlieûend auf volle Deutsche
Mark gerundet.

Zu § 4 (Umrechnungsfaktoren für den Versorgungsaus-
gleich in der Rentenversicherung)

Abweichend von § 188 und § 281b SGB VI werden in
§ 4 die für den Versorgungsausgleich erforderlichen Um-
rechnungsfaktoren bestimmt.

Für die Berechnung dieser Faktoren sind die Werte für
das Jahr 1999 maûgebend, d. h. --- das vorläufige Durch-
schnittsentgelt für 1999 in Höhe von 53 082 DM ---, der
Beitragssatz zur Rentenversicherung für 1999 in Höhe
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von 19,5 Prozent bzw. 25,9 Prozent ---, der vorläufige
Wert der Anlage 10 zum SGB VI zur Ermittlung des
Durchschnittsentgelts im Beitrittsgebiet für 1999 in Höhe
von 1,1857.

In den Absätzen 2 bis 4 sind die Einzelheiten der Berech-
nung der Umrechnungsfaktoren festgelegt.

Zu Artikel 6 (¾nderung des Kündigungsschutzge-
setzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a

Die ¾nderung stellt die bis zum 30. September 1996 gel-
tende Fassung des § 1 Abs.3 Satz 1 des Kündigungs-
schutzgesetzes wieder her, wonach bei der Auswahl der
für eine betriebsbedingte Kündigung in Betracht kom-
menden vergleichbaren Arbeitnehmer ¹soziale Gesichts-
punkteª ausreichend zu berücksichtigen sind. Damit wird
die 1996 vorgenommene Begrenzung der Auswahlkrite-
rien auf die ¹Dauer der Betriebszugehörigkeit, das Le-
bensalter und die Unterhaltspflichten des Arbeitneh-
mersª beseitigt. Durch die Rückkehr zu der ursprüngli-
chen Regelung behalten diese drei sozialen Grunddaten
ihr besonderes und ausschlaggebendes Gewicht, jedoch
sind --- entsprechend der seinerzeitigen gefestigten Recht-
sprechung --- auch andere soziale Gesichtspunkte, wie
z. B. die Schwerbehinderung eines Arbeitnehmers, in die
Bewertung einzubeziehen.

Ebenfalls wiederhergestellt wird die frühere Fassung des
§ 1 Abs.3 Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes, der die
Möglichkeit für den Arbeitgeber regelt, bei Vorliegen
betrieblicher Notwendigkeiten bestimmte Arbeitnehmer
aus der Sozialauswahl herauszunehmen und weiterzube-
schäftigen. Die 1996 geänderte Fassung dieser Vorschrift
hat hinsichtlich der vorzunehmenden Abwägung zwi-
schen dem sozialen Schutzinteresse des Arbeitnehmers
und dem Interesse des Arbeitgebers an der Weiterbe-
schäftigung bestimmter Arbeitnehmer aus betrieblichen
Gründen die Gewichtung zu weitgehend zugunsten des
Arbeitgebers verschoben. Die Rückkehr zum früheren
Wortlaut beseitigt die soziale Unausgewogenheit der Re-
gelung und stellt die frühere Rechtslage wieder her. Da-
nach war anerkannt, daû z. B. Spezialkenntnisse oder er-
hebliche Leistungsunterschiede das Bedürfnis nach Wei-
terbeschäftigung bestimmter Arbeitnehmer bedingen
können. Auch in der Erhaltung einer ausgewogenen Al-
tersstruktur wurde ein berechtigtes betriebliches Bedürf-
nis gesehen.

Zu Buchstabe b

Die Regelung in § 1 Abs.4 Satz 1 des Kündigungsschutz-
gesetzes, wonach die gerichtliche Überprüfung der So-
zialauswahl bei Vorliegen von kollektivvertraglichen
Auswahlrichtlinien auf grobe Fehlerhaftigkeit beschränkt
ist, bleibt inhaltlich bestehen. Der Wortlaut der Vor-
schrift berücksichtigt aber die geänderte Fassung des § 1
Abs.3 Satz 1 des Kündigungsschutzgesetzes, nach dem
die Sozialauswahl nicht mehr auf bestimmte Kriterien
begrenzt ist. Demgemäû unterliegen tarifliche oder in ei-
ner Betriebsvereinbarung festgelegte Auswahlrichtlinien
künftig sowohl hinsichtlich des Inhalts der Auswahlkrite-

rien als auch ihrer Gewichtung im Verhältnis zueinander
nur der eingeschränkten gerichtlichen Überprüfbarkeit
auf grobe Fehlerhaftigkeit. Wie bisher ist von grober
Fehlerhaftigkeit einer Auswahlrichtlinie insbesondere
dann auszugehen, wenn die drei Hauptkriterien der So-
zialauswahl, Dauer der Betriebszugehörigkeit, Lebensal-
ter und Unterhaltspflichten, nicht oder völlig unausgewo-
gen berücksichtigt sind.

Die Regelung in § 1 Abs.4 Satz 3 und 4 des Kündigungs-
schutzgesetzes, wonach auch Auswahlrichtlinien, die der
Arbeitgeber in Betrieben ohne gewählte Arbeitnehmer-
vertretung mit Zustimmung von zwei Dritteln der Beleg-
schaft erläût, nur der beschränkten gerichtlichen Über-
prüfbarkeit unterliegen, wird ersatzlos aufgehoben. Die
Regelung ist verfehlt. Sie stellt eine rechtsstaatlich pro-
blematische Beschneidung der Arbeitnehmerrechte und
einen systemwidrigen Eingriff in das Betriebsverfas-
sungsrecht dar und läût eine Vielzahl von rechtlichen
Fragen, z. B. zum Abstimmungsverfahren und zur ¾nde-
rung und Aufhebung der Richtlinien, offen.

Zu Nummer 2 (§ 23)

Zu Buchstabe a

Der in § 23 Abs.1 Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes
festgelegte Schwellenwert, wonach Betriebe mit bis zu
zehn Arbeitnehmern nicht dem Kündigungsschutzgesetz
unterliegen, wird wieder auf den bis zum 30. September
1996 geltenden Schwellenwert von fünf Arbeitnehmern
zurückgenommen. Die Vorschrift in Satz 3, nach der
beim Schwellenwert teilzeitbeschäftigte Arbeitnehmer
entsprechend der Dauer ihrer Arbeitszeit berücksichtigt
werden, bleibt bestehen.

Zu Buchstabe b

Die Bestandschutzregelung in § 1 Abs.1 Satz 4 des Kün-
digungsschutzgesetzes, die im Zusammenhang mit der
Anhebung des Schwellenwertes von fünf Arbeitnehmern
auf zehn Arbeitnehmer und der Einführung der anteili-
gen Berücksichtigung teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer
beim Schwellenwert getroffen wurde, ist gegenstandslos
und wird deshalb aufgehoben.

Zu Artikel 7 (¾nderung des Entgeltfortzahlungs-
gesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 4)

Zu Buchstabe a

Die in § 4 Abs. 1 Satz 1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes
vorgesehene Regelung stellt sicher, daû Arbeitnehmer,
die infolge Krankheit arbeitsunfähig werden, zur Ein-
kommenssicherung wieder einen Anspruch auf Entgelt-
fortzahlung in Höhe von 100 Prozent des Arbeitsentgelts
haben, wie dies bis zum 30. September 1996 geregelt
war. Die bisher bei einem Arbeitsunfall oder einer Be-
rufskrankheit in Absatz 1 Satz 2 enthaltenen Ausnahmen,
die eine Entgeltfortzahlung in Höhe von 100 Prozent auf-
rechterhielten, sind deshalb nicht mehr erforderlich.
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Zu Buchstabe b

Durch die Ergänzung in § 4 Abs. 1a Satz 1 des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes wird festgelegt, daû bei der Be-
messung der Entgeltfortzahlung Überstundenvergütun-
gen nicht mehr berücksichtigt werden. Dabei bleiben so-
wohl die Grundvergütung für die Überstunden als auch
die Überstundenzuschläge auûer Betracht.

Zu Nummer 2 (§ 4a)

Bisher konnte der Arbeitnehmer unter bestimmten Vor-
aussetzungen vom Arbeitgeber verlangen, daû ihm von
je fünf Tagen, die der Arbeitnehmer infolge Krankheit
an seiner Arbeitsleistung verhindert ist, der erste Tag auf
den Erholungsurlaub angerechnet wird. Dadurch sollte
der Arbeitnehmer die Möglichkeit erhalten, finanzielle
Einbuûen zu vermeiden, die ihm durch die Absenkung
der Entgeltfortzahlung auf 80 Prozent des Arbeitsentgelts
entstehen. Da die Höhe der gesetzlichen Entgeltfortzah-
lung im Krankheitsfall wieder auf 100 Prozent des Ar-
beitsentgelts angehoben wird, ist die Anrechnungsmög-
lichkeit gegenstandslos.

Zu Nummer 3 (§ 4a neu)

Die Vorschrift enthält eine Folgeänderung zu der Aufhe-
bung von § 4a des Entgeltfortzahlungsgesetzes.

Zu Nummer 4 (§ 9)

Bei der ¾nderung der in § 9 des Entgeltfortzahlungsge-
setzes in Bezug genommenen Vorschriften handelt es
sich um Folgeänderungen, die durch die Aufhebung des
§ 4a des Entgeltfortzahlungsgesetzes veranlaût sind.
Durch die Inbezugnahme des geänderten § 4 des Entgelt-
fortzahlungsgesetzes wird klargestellt, daû die Höhe der
gesetzlichen Entgeltfortzahlung auch dann 100 Prozent
des Arbeitsentgelts beträgt, wenn der Arbeitnehmer in-
folge einer Maûnahme der medizinischen Vorsorge oder
Rehabilitation gehindert ist, seine Arbeit zu leisten.

Zu Nummer 5 (§ 13)

Nach dieser Vorschrift findet die Neuregelung des Ent-
geltfortzahlungsgesetzes Anwendung, wenn der Arbeit-
nehmer am Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen
Bundestages bereits arbeitsunfähig ist oder danach ar-
beitsunfähig wird und die Arbeitsunfähigkeit bis zum
Tag des Inkrafttretens dieses Gesetzes oder darüber hin-
aus andauert. Das gleiche gilt für Maûnahmen der medi-
zinischen Vorsorge oder Rehabilitation. Die Neurege-
lung findet keine Anwendung, wenn sie für den Arbeit-
nehmer ungünstiger ist. Mit dieser Regelung wird im
Übergangszeitraum eine einheitliche Handhabung der
Vorschriften sichergestellt und damit dem Interesse der
Rechtssicherheit Rechnung getragen.

Zu Artikel 8 (¾nderung des Bundesurlaubsgeset-
zes)

Zu Nummer 1 (§ 10)

Die ¾nderung stellt die bis zum 30. September 1996 gel-
tende Rechtslage hinsichtlich der Anrechnung von Maû-

nahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation
auf den Erholungsurlaub wieder her. Eine Anrechnung
wird künftig nicht mehr erlaubt, wenn der Arbeitnehmer
infolge einer Maûnahme der medizinischen Vorsorge
oder Rehabilitation an der Arbeitsleistung verhindert ist
und deshalb ein Anspruch auf Entgeltfortzahlung nach
§ 9 Abs.1 des Entgeltfortzahlungsgesetzes besteht. Ein
solcher Anspruch kommt in diesen Fällen nur dann in
Betracht, wenn die Maûnahme von einem Soziallei-
stungsträger bewilligt worden ist und in einer Einrich-
tung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation
durchgeführt wird.

Nach der seit dem 1. Oktober 1996 geltenden Regelung
hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, von je fünf Tagen,
die ein Arbeitnehmer an einer Maûnahme der medizini-
schen Vorsorge oder Rehabilitation teilnimmt, zwei Tage
auf den Erholungsurlaub anzurechnen. Die Anrechnung
von Maûnahmetagen ist auch für Zeiten möglich, in de-
nen der Arbeitnehmer einen Anspruch auf Entgeltfort-
zahlung nach § 9 des Entgeltfortzahlungsgesetzes hat;
nur bei Arbeitsunfähigkeit des Arbeitnehmers ist sie aus-
geschlossen. Eine so weitgehende Anrechnung wider-
spricht der sozialpolitisch gewollten Gleichstellung von
Maûnahmen der medizinischen Vorsorge oder Rehabili-
tation mit Zeiten der Arbeitsunfähigkeit im Bereich der
gesetzlichen Entgeltfortzahlung. Gegen diese Anrech-
nungsbefugnis bestehen auch verfassungsrechtliche Be-
denken.

Zu Nummer 2 (§ 15a)

Nach dieser Vorschrift findet die Neuregelung des Bun-
desurlaubsgesetzes Anwendung, wenn sich der Arbeit-
nehmer am Tag des Gesetzesbeschlusses des Deutschen
Bundestages oder danach bis zum Tag des Inkrafttretens
dieses Gesetzes oder darüber hinaus in einer Maûnahme
der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation befin-
det. Die Neuregelung findet keine Anwendung, wenn sie
für den Arbeitnehmer ungünstiger ist. Mit dieser Rege-
lung wird im Übergangszeitraum eine einheitliche Hand-
habung der Vorschriften sichergestellt und damit dem In-
teresse der Rechtssicherheit Rechnung getragen.

Zu Artikel 9 (¾nderung des Betriebsverfassungs-
gesetzes)

Durch die Aufhebung der Sätze 2 und 3 in § 113 Abs.3
des Betriebsverfassungsgesetzes wird das Interessenaus-
gleichsverfahren entfristet. Hiermit soll der Befriedungs-
effekt, der dem Interessenausgleichsverfahren inne-
wohnt, wiederhergestellt werden. Das tatsächliche Gelin-
gen einer Betriebsänderung hängt entscheidend davon
ab, daû der Betriebsrat die Möglichkeit hat, Alternativ-
vorschläge zu erarbeiten und diese mit dem Arbeitgeber
zu erörtern. Gerade bei Betriebsänderungen im Rahmen
von Umstrukturierungsmaûnahmen, die sehr komplex
und mit weitreichenden Auswirkungen für die Arbeit-
nehmer verbunden sein können, reicht die zwei- bzw.
dreimonatige Frist für das gesamte Interessenausgleichs-
verfahren einschlieûlich der Anrufung und Verhandlung
vor der Einigungsstelle in aller Regel nicht aus.
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Zu Artikel 10 (¾nderung des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 1)

Zu Buchstabe a

Die Neufassung des § 1 Abs.1 des Arbeitnehmer-Entsen-
degesetzes berücksichtigt die nachfolgend dargestellten
inhaltlichen ¾nderungen bzw. Klarstellungen; zugleich
wird der Wortlaut redaktionell gestrafft:

--- Der Einschub zu Beginn des Satzes 1 stellt klar, daû
Tarifvertrag des Baugewerbes sowohl ein solcher des
Bauhauptgewerbes als auch des Baunebengewerbes
sein kann.

--- Die bislang in Satz 1 Nr.1 enthaltene Beschränkung
auf die unterste Lohngruppe eines Tarifvertrages ent-
fällt zugunsten eines gröûeren Gestaltungsspielraums
der Tarifvertragsparteien, die künftig mehr als nur
eine Lohngruppe für einen unter § 1 Abs.1 Satz 1 Nr.1
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes fallenden Tarif-
vertrag vorsehen können; zugleich wird ohne inhaltli-
che ¾nderung der Wortlaut der neuen Nummer 1 an
die Terminologie der EU-Entsenderichtlinie angepaût.

--- Die Streichung des Halbsatzes ¹soweit . . . nicht ohne-
hin deutsches Recht für das Arbeitsverhältnis maû-
geblich istª in Satz 1 sowie die Ergänzungen im bis-
herigen Satz 4 (neu: Satz 3) dienen einer gemein-
schaftsrechtlich unerläûlichen Klarstellung.

--- Schon nach der bisherigen Rechtslage, auf die der bis-
herige Satz 4 Bezug nahm, sind die Arbeitsbedingun-
gen, die durch das Arbeitnehmer-Entsendegesetz auf
ausländische Arbeitgeber und ihre in Deutschland ein-
gesetzten Arbeitnehmer erstreckt werden, auch von
inländischen Arbeitgebern einzuhalten. Diese Ver-
pflichtung ergibt sich entweder aufgrund der Tarifbin-
dung nach § 3 des Tarifvertragsgesetzes oder aus der
vom Arbeitnehmer-Entsendegesetz vorausgesetzten
Allgemeinverbindlicherklärung eines Tarifvertrages.
Der bisherige Wortlaut des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes, insbesondere der nunmehr gestrichene Halb-
satz, ist allerdings durch die Rechtsprechung anders
interpretiert und demzufolge die Möglichkeit der Ver-
hängung eines Buûgeldes gegen einen Inländer wegen
Nichtgewährung des Mindestlohns verneint worden.
Ein solches Auslegungsergebnis, bei dem derselbe
Tatbestand (Nichteinhaltung zwingender Arbeitsbe-
dingungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz)
nur gegenüber einem ausländischen, nicht aber gegen-
über einem inländischen Arbeitgeber mit einem Buû-
geld geahndet werden könnte, wäre eine gemein-
schaftsrechtlich unzulässige Ausländerdiskriminie-
rung.

--- Mit der Streichung des Halbsatzes ¹soweit . . . nicht
ohnehin deutsches Recht für das Arbeitsverhältnis
maûgeblich istª wird gleichzeitig auch der Weg für
eine Einbeziehung der Werkvertragsarbeitgeber aus
Mittel- und Osteuropa in die Urlaubskassenregelung
des Baugewerbes eröffnet.

--- Das bislang in § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr.2 des Arbeitneh-
mer-Entsendegesetzes enthaltene Arbeitsortsprinzip

war in der bisherigen Formulierung vor allem auf die
Problematik regionaler Tarifverträge zugeschnitten.
Die neue Fassung trägt demgegenüber stärker der in-
zwischen eingebürgerten Fassung der Mindestlohnta-
rifverträge nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz
Rechnung, die zwar einen bundesweiten räumlichen
Geltungsbereich aufweisen, dabei aber regional unter-
schiedliche Mindestlöhne für Baustellen in den alten
und den neuen Bundesländern vorsehen. Die neue
Formulierung zum Arbeitsortsprinzip ist --- ohne in-
haltliche Folgewirkungen --- nun nicht mehr als eigen-
ständige Nummer 2 im Text ausgewiesen, sondern
findet sich im laufenden Text am Ende des Satzes 1.
Die auf diese Weise frei gewordene Textstelle einer
Nummer 2 ist --- rein redaktionell --- mit den bislang in
einem eigenen Satz 2 enthaltenen Arbeitsbedingungen
im Urlaubsbereich belegt worden. Satz 1 deckt künf-
tig sowohl die Arbeitsbedingung Mindestentgelt als
auch den Urlaub (Urlaubsdauer, -entgelt und zusätzli-
ches Urlaubsgeld) ab; der alte Satz 2 kann damit ent-
fallen.

--- Mit der Einfügung des Begriffs ¹mindestensª im bis-
herigen Satz 3 (neu: Satz 2) wird dem auch in Arti-
kel 3 Abs.7 der EU-Entsenderichtlinie verankerten
Günstigkeitsprinzip Rechnung getragen.

Zu Buchstabe b

Redaktionelle Anpassung an die Einfügung des neuen
Absatzes 3a (s. u. Buchstabe d).

Zu Buchstabe c

Redaktionelle Anpassung entsprechend der ¾nderung im
bisherigen Satz 4 (neuer Satz 3) des Absatzes 1.

Zu Buchstabe d

Durch Rechtsverordnung des Bundesministeriums für
Arbeit und Sozialordnung können für die nicht tarifge-
bundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Baubereich
bestimmte, durch die Verweisung auf die entsprechenden
Bestimmungen der Absätze 1 und 3 konkretisierte tarif-
vertragliche Arbeitsbedingungen dieser Branche (Min-
destentgelt, Urlaubsdauer, Urlaubsentgelt, zusätzliches
Urlaubsgeld, Urlaubskassenbeiträge) vorgeschrieben
werden. Durch den Verweis auf die in diesen Absätzen
genannten Voraussetzungen wird der Erlaû einer Entgelt-
verordnung davon abhängig gemacht, daû die Einhaltung
des Arbeitsortsprinzips tarifvertraglich gewährleistet ist
und nur solche Betriebe erfaût werden, die überwiegend
Bauleistungen im Sinne des § 211 Abs.1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch erbringen. Eine Rechtsverordnung
über die Verpflichtung zur Zahlung von Urlaubskassen-
beiträgen müûte zusätzlich die zur Vermeidung gemein-
schaftsrechtlich unzulässiger Doppelbelastungen einge-
führten Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 1 Nr.1 und
2 beachten. Der Erlaû einer Rechtsverordnung setzt nicht
voraus, daû zuvor ein Verfahren auf Allgemeinverbind-
licherklärung des Tarifvertrages eingeleitet wurde oder
erfolglos geblieben ist.

Die bisherige Anknüpfungsmöglichkeit an allgemeinver-
bindlich erklärte Tarifverträge (Absätze 1 und 3) bleibt
neben dieser neuen Rechtsverordnungsermächtigung be-
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stehen, auch um der entsprechenden Verpflichtung aus
der EU-Entsenderichtlinie Rechnung zu tragen. Eine
Rechtsverordnung nach Absatz 3a findet mit Rücksicht
auf die Tarifautonomie keine Anwendung auf Arbeits-
verhältnisse, deren Parteien tarifgebunden sind. In bezug
auf die Verbindlichkeit der einzuhaltenden Arbeitsbedin-
gungen ergibt sich hieraus jedoch kein Unterschied:
Nach § 4 Abs.1 Satz 1 des Tarifvertragsgesetzes gelten
die Rechtsnormen eines Tarifvertrages zwischen beider-
seits Tarifgebundenen unmittelbar und zwingend. Diese
rechtliche Bindungswirkung wird für nicht beiderseits
Tarifgebundene durch eine Rechtsverordnung nach dem
neuen Absatz 3a hergestellt.

Nach § 1 Abs.3a Satz 1 des Arbeitnehmer-Entsendege-
setzes erlassene Rechtsverordnungen finden aufgrund
der Anordnung in Satz 2 auch auf in Deutschland be-
schäftigte Arbeitnehmer und ihre im Ausland ansässigen
Arbeitgeber Anwendung.

Die Rechtsverordnung gilt bis zum Zeitpunkt ihrer förm-
lichen Aufhebung fort; sie ist nicht vom Fortbestand des
ihr zugrundeliegenden Tarifvertrages abhängig. Jedoch
werden inhaltliche ¾nderungen des Tarifvertrages oder
sein Auûerkrafttreten zu einer zeitnahen Anpassung bzw.
Aufhebung der Rechtsverordnung Anlaû geben.

Soweit ¾nderungen eines Tarifvertrages zu einer Absen-
kung der bisherigen Standards führen, muû zur Vermei-
dung von gemeinschaftsrechtlich unzulässiger Auslän-
derdiskriminierung der Verordnungsgeber diese ¾nde-
rung unverzüglich nachvollziehen. Aus Gründen der
Verfahrensbeschleunigung soll deshalb bei Rechtsver-
ordnungsverfahren nach dem neuen Absatz 3a auf das
Erfordernis der Zustimmung der Bundesrates verzichtet
werden. Jedoch haben die Bundesländer ebenso wie die
Verbände im Rahmen des nach der gemeinsamen Ge-
schäftsordnung der Bundesministerien vorgeschriebenen
Anhörungsverfahrens Gelegenheit zur Stellungnahme.

Zu Buchstabe e

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die
Einfügung des neuen Absatzes 3a.

Zu Buchstabe f

§ 1 Abs.5 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes eröffnet
die Möglichkeit, ausländische Arbeitgeber im Falle le-
diglich geringfügiger Arbeiten durch Ausnahmegeneh-
migung der Bundesanstalt von der Einhaltung zwingen-
der Arbeitsbedingungen zu befreien. Dieser Ausnahme-
tatbestand wird auf den praktisch relevanten Fall der Ein-
beziehung ausländischer Arbeitgeber in das Urlaubskas-
senverfahren der Bauwirtschaft konzentriert und redak-
tionell an die Einfügung des neuen Absatzes 3a ange-
paût.

Zu Nummer 2 (§ 1a neu)

Der neue § 1a regelt die Durchgriffshaftung der Unter-
nehmer, die Bauleistungen in Auftrag geben, für die Ent-
geltansprüche der Arbeitnehmer und die Beiträge zu den
gemeinsamen Einrichtungen der Tarifvertragsparteien
im Sinne des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes, indem sie
wie ein selbstschuldnerischer Bürge für diese Forderun-

gen gegen den Arbeitgeber in Anspruch genommen wer-
den können.

Die Durchgriffshaftung ist auf Unternehmer beschränkt.
Damit sollen alle Bauaufträge erfaût werden, die Unter-
nehmer im Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit in Auftrag
geben. Die Gleichstellung mit einem Bürgen, der auf die
Einrede der Vorausklage verzichtet hat, ist an die Rege-
lung in § 349 des Handelsgesetzbuches angelehnt, wo-
nach dem Bürgen, für den die Bürgschaft ein Handelsge-
schäft ist, die Einrede der Vorausklage ebenfalls nicht
zusteht. Eine Ausdehnung der Durchgriffshaftung auf
Privatleute, die Bauleistungen in Auftrag geben, er-
scheint demgegenüber nicht gerechtfertigt.

Zu Nummer 3 (§ 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die
¾nderung des § 1 (Einfügung des neuen Absatzes 3a).

Zu Nummer 4 (§ 3)

Die Ergänzung der Meldepflichten des Arbeitgebers
bzw. Verleihers um die Angabe des Geburtsdatums der
entsandten Arbeitnehmer soll den Kontrollbehörden die
eindeutige Identifizierung der gemeldeten Arbeitnehmer
ermöglichen. Da in einigen europäischen Staaten be-
stimmte Namen einen hohen Verbreitungsgrad aufwei-
sen, stehen die Kontrollbehörden immer wieder vor dem
Problem, nicht feststellen zu können, ob es sich um ein
und dieselbe Person handelt, die für mehrere Baustellen
gemäû § 3 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes gemeldet
wurde.

Zu Nummer 5 (§ 5)

Zu Buchstabe a

Die vorgeschlagene Neufassung des § 5 Abs.1 Nr.1 des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes dient der Klarstellung,
daû auch inländische Arbeitgeber nach dem Arbeitneh-
mer-Entsendegesetz zur Zahlung der Mindestlöhne ver-
pflichtet sind und diese Verpflichtung buûgeldbewehrt
ist. Darüber hinaus erfolgt hier --- wie auch in § 5 Abs.1
Nr.2 --- die redaktionelle Anpassung an die ¾nderung des
§ 1 (Einfügung des neuen Absatzes 3a). In Nummer 3
wird die Möglichkeit zur Verhängung eines Buûgeldes
auch auf den Fall erstreckt, daû der Arbeitgeber die zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen entgegen einem be-
hördlichen Verlangen nicht auf der Baustelle bereithält.

Zu Buchstabe b

Die Anhebung des Buûgeldrahmens trägt dem besonde-
ren Unrechtsgehalt eines Verstoûes gegen die Normen
des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes Rechnung: Auch die
zum 1. Januar 1998 erfolgte Anhebung des Buûgeldrah-
mens für die Nichtgewährung zwingender Arbeitsbedin-
gungen hat in der Praxis bislang noch nicht ausgereicht,
um bei dem verpflichteten Personenkreis die Bereitschaft
zur Einhaltung dieser gesetzlichen Vorschriften in aus-
reichendem Maûe zu wecken. Mit Rücksicht darauf, daû
Bauleistungen einen vergleichsweise hohen Personalko-
stenanteil aufweisen, fällt dort die Nichtgewährung
zwingender Arbeitsbedingungen besonders ins Gewicht.
Gerade auch die angemessene Ahndungsmöglichkeit bei
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Gesetzesverstöûen im Rahmen von gröûeren Bauvorha-
ben erfordert die nochmalige Anhebung des Buûgeldrah-
mens.

Zu Buchstabe c

Mit dieser Vorschrift wird in Anlehnung an das Justiz-
mitteilungsgesetz vom 18. Juni 1997 (BGBl. I S. 1430)
eine Rechtsgrundlage dafür geschaffen, daû Staatsan-
waltschaften und Gerichte im Rahmen ihrer Tätigkeit an-
fallende Erkenntnisse über mögliche Ordnungswidrig-
keiten nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz an die
zuständigen Verfolgungsbehörden weitergeben können.

Zu Nummer 6 (§ 6)

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu
Artikel 3 Nr. 1 des Gesetzes zur ¾nderung der Rechts-
grundlagen für die Vergabe öffentlicher Aufträge (Ver-
gaberechtsänderungsgesetz) vom 26. August 1998. Die
für § 6 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes benötigte
Definition des Auftraggebers im Sinne des Vergabe-
rechts ist nunmehr in § 98 des Gesetzes gegen Wettbe-
werbsbeschränkungen enthalten.

Zu Nummer 7 (§ 7 neu)

Artikel 3 Abs.1 der EU-Entsenderichtlinie umschreibt ei-
nen ¹harten Kernª von Arbeitsbedingungen, die im Ein-
satzstaat auch für den entsandten Arbeitnehmer zur An-
wendung kommen müssen. Diese Mindeststandards sol-
len, soweit sie in Rechts- und Verwaltungsvorschriften
geregelt sind, nicht nur im Baubereich, sondern in allen
Wirtschaftszweigen gelten. Von einem gesonderten Um-
setzungsbedarf in deutsches Recht im Sinne einer konsti-
tutiv wirkenden gesetzlichen Anordnung ist insoweit
nicht auszugehen, da die zwingende Anwendung dieser
Mindeststandards bereits den Grundsätzen des Interna-
tionalen Privatrechts entspricht. So gelten insbesondere
die Vorschriften des staatlichen Arbeitsschutzrechtes als
klassischer Fall von ¹Eingriffsnormenª im Sinne des Ar-
tikels 34 EGBGB, die ¹ohne Rücksicht auf das auf den
Vertrag anzuwendende Recht den Sachverhalt zwingend
regelnª. Der neue § 7 Abs.1 des Arbeitnehmer-Entsende-
gesetzes dient deshalb vor allem der Klarstellung, auch
mit Rücksicht auf die betroffenen ausländischen Arbeit-
geber.

Bei den Arbeitsbedingungen, die in allgemeinverbindli-
chen Tarifverträgen geregelt sind, besteht nach Artikel 3
Abs.1 der Richtlinie eine Umsetzungsverpflichtung der
Mitgliedstaaten in bezug auf den Katalog der dort ge-
nannten Arbeitsbedingungen nur für diejenigen im Bau-
bereich. Insoweit enthält das Arbeitnehmer-Entsendege-
setz in seinem § 1 Abs.1 und 3 bereits eine Umsetzungs-
regelung für die zentralen Arbeitsbedingungen ¹Mindest-
lohnª und ¹Mindesturlaubª. Für die weiteren, bislang
noch nicht umgesetzten Arbeitsbedingungen aus dem
Katalog des Artikels 3 Abs.1 der Richtlinie schafft der
neue § 7 Abs.2 die Rechtsgrundlage für die Erstreckung
auch auf Entsendefälle.

Für die Durchsetzung der in § 7 des Arbeitnehmer-Ent-
sendegesetzes genannten Arbeitsbedingungen stehen die
allgemeinen Instrumentarien des deutschen Arbeitsrechts
zur Verfügung. Dem Arbeitnehmer steht der Rechtsweg

zu den deutschen Gerichten für Arbeitssachen offen; dies
wird durch die Anpassung der Gerichtsstandsklausel im
bisherigen § 7 sichergestellt. Daneben erfolgt eine Kon-
trolle sowie die Verhängung von Sanktionen durch staat-
liche Behörden auf Grund der jeweiligen spezialgesetzli-
chen Rechtsgrundlagen. Die besonderen Kontroll- und
Sanktionsvorschriften des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes bleiben mit Rücksicht darauf, daû der Schwerpunkt
der Entsendeproblematik nach wie vor im Baubereich
liegt, auf diesen konzentriert.

Zu Nummer 8 (§ 8 neu)

Zu Buchstabe a

Die EU-Entsenderichtlinie bestimmt, daû zur Durchset-
zung der in Artikel 3 gewährleisteten Arbeits- und Be-
schäftigungsbedingungen Klage in dem Mitgliedstaat er-
hoben werden kann, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeit-
nehmer entsandt ist oder war. Die Gerichtsstandsklausel
im bisherigen § 6 des Arbeitnehmer-Entsendegesetzes ist
bislang auf die Klage auf Einhaltung der Mindestarbeits-
bedingungen nach dem Arbeitnehmer-Entsendegesetz in
seiner derzeit noch geltenden Fassung (Mindestlohn und
Urlaub) beschränkt. Der Gesetzentwurf sieht vor, gemäû
der Richtlinie die Klagemöglichkeit für entsandte Arbeit-
nehmer auf Einhaltung aller nach der Richtlinie einschlä-
gigen Beschäftigungsbedingungen und damit auch der
gesetzlich geregelten auszudehnen.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die
Erweiterung des Satzes 1.

Zu Nummer 9 (§ 9 neu)

Das Arbeitnehmer-Entsendegesetz tritt nach seinem bis-
herigen Wortlaut gemäû dem bisherigen § 8 des Arbeit-
nehmer-Entsendegesetzes am 1. September 1999 auûer
Kraft. Die Mitgliedstaaten haben jedoch die Pflicht, spä-
testens bis zum 16. Dezember 1999 die zur Umsetzung
der EU-Entsenderichtlinie erforderlichen Rechts- und
Verwaltungsvorschriften zu erlassen. Die Entfristung des
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes dient der Umsetzung
dieser gemeinschaftsrechtlichen Verpflichtung.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten, Auûerkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

Die zum 1. April 1999 in Kraft tretenden Vorschriften
regeln die laufende Beitragszahlung für Kindererzie-
hungszeiten.

Absatz 3 regelt das In- und Auûerkrafttreten der befriste-
ten ¾nderungen des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
für die Zeit der Aussetzung von Maûnahmen des Renten-
reformgesetzes 1999.

Absatz 4 bestimmt das Inkrafttreten der ausgesetzten Re-
gelungen des Rentenreformgesetzes 1999 zum 1. Januar
2001 für den Fall, daû bis zu diesem Zeitpunkt zu den
ausgesetzten Regelungsbereichen keine Neuregelungen
erfolgt sind.
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C. Finanzieller Teil

I. Gesetzliche Rentenversicherung

1. Maûnahmen

Der Gesetzentwurf enthält Maûnahmen zur Aufrechter-
haltung eines angemessenen Lebensstandards im Alter
sowie Maûnahmen zur Senkung des Beitragssatzes in
der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Maûnahmen
im einzelnen sind:

--- Aussetzung des Demographiefaktors bis zum Inkraft-
treten einer neuen Rentenstrukturreform, längstens bis
zum 31. Dezember 2000,

--- Aussetzung der Reform der Renten wegen verminder-
ter Erwerbsfähigkeit und der Neuregelung der Alters-
renten an Schwerbehinderte bis zum 31. Dezember
2000,

--- Entlastung der Rentenversicherung von beitragsunge-
deckten Leistungen ab dem 1. April 1999 durch di-
rekte Beitragszahlung des Bundes für Kindererzie-
hung unter Wegfall der bisher im Bundeszuschuû ent-
haltenen pauschalen Erstattung für Aufwendungen der
Rentenversicherung aus der Anrechnung von Kinder-
erziehungszeiten,

--- Erstattung der Auffüllbeträge sowie der Aufwendun-
gen für Leistungen nach dem SED-Unrechtsbereini-
gungsgesetz durch den Bund ohne entsprechende
Minderung des zusätzlichen Bundeszuschusses,

--- Erhöhung des Bundeszuschusses des Jahres 1999 um
den Betrag von 2,1 Mrd. DM,

--- Einbezug der arbeitnehmerähnlichen Selbständigen in
die Rentenversicherungspflicht.

Die Finanzwirkungen dieser Maûnahmen sind in der fol-
genden Übersicht zusammengestellt.

Die Finanzwirkung der Sofortmaûnahmen
Be-(-)/Entlastungen(+) in Mrd. DM

1999

A. Einzelwirkung der Maûnahmen in Mrd. DM

1. Aussetzen des Demographiefaktors --- 0,9

2. Aussetzen der EU/BU-Rentenreform ---

3. Beiträge des Bundes für Kindererziehungs-
zeiten (ab 1. April 1999) brutto (+17,5)

Verminderung des Bundeszuschusses
(ab 1. April 1999) (---5,4)

zusätzliche Bundesmittel (+2,1)

netto +14,2

4. Erstattung der Auffüllbeträge durch Bund +2,5

5. Arbeitnehmerähnliche Selbständige +0,2

B. Gesamtwirkung der Maûnahmen

Entlastung in Mrd. DM 16,0

Entlastung in Beitragssatzpunkten 0,8

Nachrichtlich: Finanzen des Bundes

Belastung in Mrd. DM aus 3. und 4. 16,7

Entlastung aus Beitragssatzsenkung in Mrd. DM ---2,8

Entlastung im Bereich Arbeitsmarktpolitik ---0,6

Insgesamt 13,3

Durch die Aussetzung des Demographiefaktors fällt die
Rentenanpassung 1999 und 2000 jeweils um rd.
0,5 Punkte höher aus.

Die Belastung durch Aussetzung der EU/BU-Reform
setzt sich aus der Aussetzung der Reform der Erwerbs-
minderungsrenten und der Aussetzung der Anhebung der
Altersgrenze für Schwerbehinderte zusammen. Die Zahl
der zugehenden Renten wegen Erwerbsminderung wird
gröûer, und die durchschnittliche Höhe der zugehenden
Rente ist bis zu 10,8 Prozent höher. Die Belastung setzt
erst im Jahr 2000 ein.

Unterstellt wurden Beiträge des Bundes für Kindererzie-
hungszeiten für alle Kinder unter 3 Jahren von Versi-
cherten in der gesetzlichen Rentenversicherung auf der
Basis von 100 Prozent des Durchschnittsentgelts ab
1. April 1999. Das bedeutet Beitragszahlungen für rd.
2,3 Millionen Kinder.

Die Aufwendungen für Auffüllbeträge und Leistungen
nach dem SED-Unrechtsbereinigungsgesetz werden für
1998 auf 2,9 Mrd. DM geschätzt. Infolge der Rentenan-
passungen in den neuen Bundesländern und auf Grund
demographischer Veränderungen vermindert sich dieser
Betrag auf 2,5 Mrd. DM in 1999 und auf 2,0 Mrd. DM in
2000.

Für die arbeitnehmerähnlichen Selbständigen wurden auf
der Basis einer IAB-Untersuchung Jahresbeiträge von
1,6 Mrd. DM geschätzt. Für die Anlaufphase wird unter-
stellt, daû im Eingangsjahr 1999 nur 0,2 Mrd. DM und
im Jahr 2000 1,0 Mrd. DM gezahlt werden.

2. Beitragssätze in der Rentenversicherung

Durch die Beitragssatzsenkung von 20,3 Prozent auf
19,5 Prozent in der Rentenversicherung der Arbeiter und
der Angestellten bzw. von 26,9 Prozent auf 25,9 Prozent
für die knappschaftliche Rentenversicherung ergeben
sich in der gesetzlichen Rentenversicherung Beitrags-
mindereinnahmen für 1999 von 12,2 Mrd. DM.

Davon entfallen

auf die Rentenversicherung der Arbeiter 5,1 Mrd. DM

auf die Rentenversicherung
der Angestellten 7,0 Mrd. DM

auf die knappschaftliche
Rentenversicherung 0,1 Mrd. DM

Im übrigen ergeben sich durch die Veränderung der Bei-
tragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung Min-
derausgaben für Bund, Länder und Gemeinden für die
Beiträge der bei ihnen beschäftigten Arbeiter und Ange-
stellten.
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Durch die Beitragssatzsenkung ergeben sich in der Ren-
tenversicherung der Arbeiter und der Angestellten Min-
derausgaben beim Wanderungsausgleich von rd.
0,1 Mrd. DM. Um den gleichen Betrag vermindern sich
beim Wanderungsausgleich in der knappschaftlichen
Rentenversicherung die Einnahmen.

Wegen der Anbindung des allgemeinen Bundeszuschus-
ses zur Rentenversicherung der Arbeiter und der Ange-
stellten an die Entwicklung des Beitragssatzes ohne Be-
rücksichtigung des zusätzlichen Bundeszuschusses ergibt
sich durch die Absenkung des Beitragssatzes ein Minder-
bedarf beim Bundeszuschuû

zur Rentenversicherung der Arbeiter von 2,2 Mrd. DM,

zur Rentenversicherung
der Angestellten von 0,6 Mrd. DM,

insgesamt von 2,8 Mrd. DM.

In der knappschaftlichen Rentenversicherung erhöht sich
die Beteiligung des Bundes durch die Beitragssatzsen-
kung um 0,2 Mrd. DM.

Die Beitragssatzsenkung --- soweit die Arbeitnehmerbei-
träge betroffen sind --- erhöht das verfügbare Einkommen
der Arbeitnehmer. Die gesamtwirtschaftliche Auswir-
kung der Entlastung der verfügbaren Einkommen ist ab-
hängig von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung und
von ¾nderungen im Sparverhalten. Bei einer Stärkung
des privaten Verbrauchs ist tendenziell mit entsprechen-
den Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau
des privaten Verbrauchs zu rechnen.

Die Beitragssatzsenkung --- soweit die Arbeitgeberbeiträ-
ge betroffen sind --- senkt die Personalnebenkosten der
Unternehmen. Für die Arbeitgeber ergeben sich Minder-
ausgaben in Höhe von 5,5 Mrd. DM. Entscheidend für
die Auswirkungen auf das Preisniveau ist die Entwick-
lung der Lohnstückkosten, die sowohl von der Produkti-
vitätsentwicklung als auch der Lohn- und Personalneben-
kostenentwicklung abhängt.

Die Beitragssatzsenkung insgesamt führt somit zu gegen-
läufigen Einzeleffekten auf die Preisentwicklung, die in
ihrer Summe nicht genau quantifiziert werden können.
Die Auswirkungen auf das Preisniveau des privaten Ver-
brauchs insgesamt dürften sich in Grenzen halten. Aus-
wirkungen auf Einzelpreise sind nicht auszuschlieûen.

3. Beiträge und Beitragszuschüsse in der Alterssiche-
rung der Landwirte

Nach derzeitiger Einschätzung werden durch die Sen-
kung des Einheitsbeitrags in der Alterssicherung der

Landwirte von monatlich 335 DM auf 327 DM im frühe-
ren Bundesgebiet und die Senkung des Einheitsbeitrags
in der Alterssicherung der Landwirte von monatlich
280 DM auf 276 DM im Beitrittsgebiet bei den landwirt-
schaftlichen Alterskassen im Jahr 1999 Beitragsminder-
einnahmen in Höhe von rd. 40 Mio. DM entstehen.
Gleichzeitig ergeben sich durch die Veränderung der
Beitragszuschüsse Minderausgaben in Höhe von rd.
15 Mio. DM, so daû die Mindereinnahmen für die land-
wirtschaftlichen Alterskassen insgesamt rd. 25 Mio. DM
betragen.

II. Arbeitsförderung/Arbeitslosenversicherung

Die ¾nderungen im Bereich der aktiven Arbeitsförde-
rungsleistungen sind im wesentlichen kostenneutral.
Durch Minderausgaben bei den Lohnersatzleistungen,
die sich durch die Senkung des Rentenversicherungsbei-
trages ergeben, wird die Bundesanstalt für Arbeit im Jah-
re 1999 insgesamt um 600 Mio. DM entlastet.

III. Arbeitsrechtliche ¾nderungen

Durch die ¾nderungen des Arbeitnehmer-Entsendegeset-
zes entsteht für die öffentlichen Haushalte kein zusätzli-
cher Vollzugsaufwand. Durch die Entfristung des Geset-
zes bleibt es beim bisherigen Personalaufwand der für
die Durchführung zuständigen Bundesbehörden (Bun-
desanstalt für Arbeit und Hauptzollämter).

Die 1996 vorgenommenen ¾nderungen des Kündigungs-
schutzes haben nicht zu einem nennenswerten Beschäfti-
gungszuwachs geführt. Die erwarteten Entlastungen der
Arbeitslosenversicherung, Steuermehreinnahmen und
Beitragsmehreinnahmen in der Sozialversicherung sind
nicht eingetreten. Deshalb entstehen bei Rücknahme der
¾nderungen keine Kosten.

Durch die ¾nderungen im Bereich der Entgeltfortzah-
lung werden Arbeitgeber im Geltungsbereich der groûen
Zahl von Tarifverträgen mit einer Entgeltfortzahlung in
Höhe von 100 Prozent nicht belastet. Für die Arbeitge-
ber, für die solche Tarifverträge nicht gelten und die
auch einzelvertraglich nicht zu einer Entgeltfortzahlung
von 100 Prozent verpflichtet sind, wird tendenziell eine
Mehrbelastung eintreten; dabei werden sich die künftige
Herausnahme von Überstunden aus der Entgeltfortzah-
lung und der deutlich gesunkene Krankenstand kosten-
mindernd auswirken. Die durch die Absenkung der Ent-
geltfortzahlung entstandenen Mindereinnahmen im Be-
reich der Sozialversicherung und der Lohnsteuer entfal-
len.
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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Selbständigkeit

A.  Problem

Die Neuregelungen zur genaueren Abgrenzung zwischen abhängiger
Beschäftigung und Selbständigkeit sowie zur Einbeziehung weiterer
Selbständiger in den Schutz der Rentenversicherung haben in der
Praxis zu Schwierigkeiten geführt. Diese Probleme beruhten auf
Missverständnissen über die rechtliche Tragweite der Neuregelun-
gen, auf divergierenden Entscheidungen über die Frage, ob eine
Beschäftigung oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt, auf nicht
zumutbaren Beitragsnachforderungen, einem unzureichenden vorläu-
figen Rechtsschutz gegen Beitragsbescheide sowie auf der Einbezie-
hung von Existenzgründern in den Schutz der Rentenversicherung.

B.  Lösung

Zur Lösung der aufgetretenen Probleme sollen die Vorschläge um-
gesetzt werden, die die von der Regierungskoalition eingesetzte
Kommission unter dem Vorsitz des früheren Präsidenten des Bun-
desarbeitsgerichts, Professor Dieterich, erarbeitet hat:
– Klarstellung, dass die Grundsätze zur Abgrenzung zwischen

abhängiger Beschäftigung und selbständiger Tätigkeit sowie der
Amtsermittlungsgrundsatz in der Sozialversicherung unverändert
weitergelten

– Präzisierung und Ergänzung der Vermutungsmerkmale
– Einführung eines Anfrageverfahrens zur Statusklärung
– Ausschluss unzumutbarer Beitragsnachforderungen
– Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes
– Erweiterte Möglichkeiten zur Befreiung von der Rentenver-

sicherungspflicht für Selbständige, insbesondere zur Förderung
von Existenzgründungen

– Verlängerung der Frist für den Befreiungsantrag von Selbständi-
gen.
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C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Keine
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Entwurf eines Gesetzes zur Förderung der Selbständigkeit

  Der Bundestag hat das nachstehende Gesetz beschlos-
sen:

Artikel 1
Änderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

  Das Vierte Buch Sozialgesetzbuch – Gemeinsame
Vorschriften für die Sozialversicherung – (Artikel 1 des
Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845),
zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 7 wird wie folgt geändert:
a) Dem Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Anhaltspunkte für eine Beschäftigung sind eine
Tätigkeit nach Weisungen und eine Eingliederung
in die Arbeitsorganisation des Weisungsgebers.“

b) Absatz 4 erhält folgende Fassung:
    „(4) Bei einer erwerbsmäßig tätigen Person, die

ihre Mitwirkungspflichten nach § 206 des Fünften
Buchs Sozialgesetzbuch oder nach § 196 Abs. 1 des
Sechsten Buchs Sozialgesetzbuch nicht erfüllt, wird
vermutet, dass sie beschäftigt ist, wenn mindestens
drei der folgenden fünf Merkmale vorliegen:
1. Die Person beschäftigt im Zusammenhang mit

ihrer Tätigkeit regelmäßig keinen versiche-
rungspflichtigen Arbeitnehmer, dessen Ar-
beitsentgelt aus diesem Beschäftigungsverhält-
nis regelmäßig im Monat 630 Deutsche Mark
übersteigt;

2. sie ist auf Dauer und im Wesentlichen nur für
einen Auftraggeber tätig;

3. ihr Auftraggeber oder ein vergleichbarer Auf-
traggeber lässt entsprechende Tätigkeiten re-
gelmäßig durch von ihm beschäftigte Arbeit-
nehmer verrichten;

4. ihre Tätigkeit lässt typische Merkmale unter-
nehmerischen Handelns nicht erkennen;

5. ihre Tätigkeit entspricht dem äußeren Erschei-
nungsbild nach der Tätigkeit, die sie für den-
selben Auftraggeber zuvor aufgrund eines Be-
schäftigungsverhältnisses ausgeübt hatte.

Satz 1 gilt nicht für Handelsvertreter, die im We-
sentlichen frei ihre Tätigkeit gestalten und über
ihre Arbeitszeit bestimmen können.
Die Vermutung kann widerlegt werden.

2. Nach § 7 werden folgende Paragraphen eingefügt:

„ § 7a
Anfrageverfahren

  (1) Die Beteiligten können schriftlich eine Ent-
scheidung beantragen, ob eine Beschäftigung vor-

liegt, es sei denn, die Einzugsstelle oder ein anderer
Versicherungsträger hatte im Zeitpunkt der Antrag-
stellung bereits ein Verfahren zur Feststellung einer
Beschäftigung eingeleitet. Über den Antrag entschei-
det abweichend von § 28h Abs. 2 die Bundes-
versicherungsanstalt für Angestellte.

  (2) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
entscheidet aufgrund einer Gesamtwürdigung aller
Umstände des Einzelfalles, ob eine Beschäftigung
vorliegt.

  (3) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
teilt den Beteiligten schriftlich mit, welche Angaben
und Unterlagen sie für ihre Entscheidung benötigt.
Sie setzt den Beteiligten eine angemessene Frist, in-
nerhalb der diese die Angaben zu machen und die
Unterlagen vorzulegen haben. Bei der Fristsetzung
weist sie darauf hin, dass sie die Vermutungsregelung
des § 7 Abs. 4 nach Fristablauf anwenden kann.

  (4) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
teilt den Beteiligten mit, welche Entscheidung sie zu
treffen beabsichtigt, bezeichnet die Tatsachen, auf die
sie ihre Entscheidung stützen will, und gibt den Be-
teiligten Gelegenheit, sich zu der beabsichtigten Ent-
scheidung zu äußern.

  (5) Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
fordert die Beteiligten auf, innerhalb einer angemes-
senen Frist die Tatsachen anzugeben, die eine Wider-
legung begründen, wenn diese die Vermutung wider-
legen wollen.

  (6) Wird der Antrag nach Absatz 1 innerhalb eines
Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt und
stellt die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis
fest, tritt die Versicherungspflicht mit der Bekannt-
gabe der Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte

1. zustimmt und

2. er für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Be-
schäftigung und der Entscheidung eine Absiche-
rung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit
und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der
Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und der gesetzlichen Renten-
versicherung entspricht.

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag wird erst zu
dem Zeitpunkt fällig, zu dem die Entscheidung, dass
eine Beschäftigung vorliegt, unanfechtbar geworden
ist.

  (7) Widerspruch und Klage gegen Entscheidungen,
dass eine Beschäftigung vorliegt, haben aufschiebende
Wirkung. Eine Klage auf Erlass der Entscheidung ist
abweichend von § 88 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes
nach Ablauf von drei Monaten zulässig.
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§ 7b
Beitragsrückstände

  Stellt ein Versicherungsträger außerhalb des Ver-
fahrens nach § 7a fest, dass eine versiche-
rungspflichtige Beschäftigung vorliegt, tritt die Ver-
sicherungspflicht erst mit dem Tag der Bekanntgabe
dieser Entscheidung ein, wenn der Beschäftigte
1.  zustimmt,
2. für den Zeitraum zwischen Aufnahme der Be-

schäftigung und der Entscheidung eine Absiche-
rung gegen das finanzielle Risiko von Krankheit
und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der
Art nach den Leistungen der gesetzlichen Kran-
kenversicherung und der gesetzlichen Rentenver-
sicherung entspricht, und

3. er oder sein Arbeitgeber weder vorsätzlich noch
grob fahrlässig von einer selbständigen Tätigkeit
ausgegangen ist.

§ 7c
Übergangsregelung für Beitragsrückstände

  Bestehen Zweifel, ob eine Beschäftigung oder eine
selbständige Tätigkeit vorliegt, und ist ein Antrag auf
Entscheidung, ob eine Beschäftigung vorliegt, bis
zum 30. Juni 2000 gestellt worden, tritt die Versiche-
rungspflicht mit der Bekanntgabe der Entscheidung
der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte ein,
dass ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsver-
hältnis vorliegt; § 7a Abs. 6 Satz 2 gilt entsprechend.
Satz 1 findet keine Anwendung, wenn
1. im Zeitpunkt der Antragstellung die Einzugsstelle

oder ein anderer Versicherungsträger bereits eine
Entscheidung, dass eine versicherungspflichtige
Beschäftigung vorliegt, getroffen oder ein entspre-
chendes Verfahren eingeleitet hatte, oder

2. der Arbeitgeber seine Pflichten nach dem Dritten
Abschnitt bis zu der Entscheidung vorsätzlich oder
grob fahrlässig nicht erfüllt hat.“

3. Der bisherige § 7a wird § 7d.

Artikel 2
Änderung des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

  Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche
Rentenversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
18. Dezember 1989, BGBl. I S. 2261, 1990 I S. 1337),
zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:
1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Satz 1 Nr. 9 wird wie folgt gefasst:
„9. Personen,

a) die im Zusammenhang mit ihrer selbstän-
digen Tätigkeit regelmäßig keinen versi-
cherungspflichtigen Arbeitnehmer be-
schäftigen, dessen Arbeitsentgelt aus die-
sem Beschäftigungsverhältnis regelmäßig
630 Deutsche Mark im Monat übersteigt,
und

b) auf Dauer und im Wesentlichen nur für ei-
nen Auftraggeber tätig sind.“

b) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Als Arbeitnehmer im Sinne des Satzes 1 Nr. 1, 2,
7 und 9 gelten

1. auch Personen, die berufliche Kenntnisse, Fer-
tigkeiten oder Erfahrungen im Rahmen berufli-
cher Bildung erwerben,

2. nicht Personen, die als geringfügig Beschäf-
tigte nach § 5 Abs. 2 Satz 2 auf die Versi-
cherungsfreiheit verzichtet haben.“

2. In § 6 wird nach Absatz 1 folgender Absatz einge-
fügt:

  „(1a) Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versiche-
rungspflichtig sind, werden von der Versicherungs-
pflicht befreit
1. für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmali-

ger Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, die
die Merkmale des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt,

2. nach Vollendung des 58. Lebensjahres, wenn sie
nach einer zuvor ausgeübten selbständigen Tätig-
keit erstmals nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungs-
pflichtig werden.

Satz 1 Nr. 1 gilt entsprechend für die Aufnahme einer
zweiten selbständigen Tätigkeit, die die Merkmale
des § 2 Satz 1 Nr. 9 erfüllt. Eine Aufnahme einer
selbständigen Tätigkeit liegt nicht vor, wenn eine be-
stehende selbständige Existenz lediglich umbenannt
oder deren Geschäftszweck gegenüber der vorange-
gangenen nicht wesentlich verändert worden ist.

3. In § 134 wird nach Nummer 5 eingefügt:

„6. Personen im Sinne des § 2 Satz 1 Nr. 9“.

4. § 231 Abs. 5 wird wie folgt gefasst:

  „(5) Personen, die am 31. Dezember 1998 eine
selbständige Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie nicht
versicherungspflichtig waren, und danach gemäß § 2
Satz 1 Nr. 9 versicherungspflichtig werden, werden
auf Antrag von dieser Versicherungspflicht befreit,
wenn sie

1. vor dem 2. Januar 1949 geboren sind oder

2. vor dem 10. Dezember 1998 mit einem öffentli-
chen oder privaten Versicherungsunternehmen ei-
nen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag ab-
geschlossen haben, der so ausgestaltet ist oder bis
zum 30. Juni 2000 oder binnen eines Jahres nach
Eintritt der Versicherungspflicht so ausgestaltet
wird, dass

a) Leistungen für den Fall der Invalidität und des
Erlebens des 60. oder eines höheren Lebensjah-
res sowie im Todesfall Leistungen an Hinter-
bliebene erbracht werden und

b) für die Versicherung mindestens ebensoviel
Beiträge aufzuwenden sind, wie Beiträge zur
Rentenversicherung zu zahlen wären, oder
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3. vor dem 10. Dezember 1998 eine vergleichbare
Form der Vorsorge betrieben haben oder nach die-
sem Zeitpunkt bis zum 30. Juni 2000 oder binnen
eines Jahres nach Eintritt der Versicherungspflicht
entsprechend ausgestalten; eine vergleichbare
Vorsorge liegt vor, wenn
a) vorhandenes Vermögen oder
b) Vermögen, das aufgrund einer auf Dauer an-

gelegten vertraglichen Verpflichtung angespart
wird,

insgesamt gewährleisten, dass eine Sicherung für
den Fall der Invalidität und des Erlebens des 60.
oder eines höheren Lebensjahres sowie im Todes-
fall für Hinterbliebene vorhanden ist, deren wirt-
schaftlicher Wert nicht hinter dem einer Lebens-
oder Rentenversicherung nach Nummer 2 zurück-
bleibt.

Satz 1 Nr. 2 gilt entsprechend für eine Zusage auf
eine betriebliche Altersversorgung, durch die die leis-

tungsbezogenen und aufwandsbezogenen Vorausset-
zungen des Satzes 1 Nr. 2 erfüllt werden. Die Befrei-
ung ist binnen eines Jahres nach Eintritt der Versiche-
rungspflicht zu beantragen; die Frist läuft nicht vor
dem 30. Juni 2000 ab. Die Befreiung wirkt vom Ein-
tritt der Versicherungspflicht an.“

Artikel 3
Inkrafttreten

  (1) Dieses Gesetz tritt mit Wirkung vom 1. Januar
1999 in Kraft.

   (2) Bestanden Zweifel, ob eine Beschäftigung oder
eine selbständige Tätigkeit vorlag, und ist in einem Be-
scheid, der im Jahre 1999 unanfechtbar geworden ist,
eine versicherungspflichtige Beschäftigung festgestellt
worden, kann dieser Bescheid nur mit Wirkung vom
1. Januar 2000 an aufgehoben werden.

Berlin, den 26. Oktober 1999

Dr. Peter Struck und Fraktion
Kerstin Müller (Köln), Rezzo Schlauch und Fraktion
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Begründung

A.  Allgemeiner Teil

Die Neuregelungen zur genaueren Abgrenzung zwischen
abhängiger Beschäftigung und Selbständigkeit sowie zur
Einbeziehung weiterer Selbständiger in den Schutz der
Rentenversicherung (Artikel 3 und 4 des Gesetzes zu
Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung
der Arbeitnehmerrechte vom 19. Dezember 1998) haben
in der Praxis nicht zuletzt aufgrund von Missverständ-
nissen über ihre rechtliche Tragweite zu Schwierigkeiten
geführt. Die Regierungskoalition hat eine Kommission
unter dem Vorsitz des früheren Präsidenten des Bundes-
arbeitsgerichts, Professor Dieterich, eingesetzt, um auf
der Grundlage einer Bestandsaufnahme Vorschläge zur
Lösung der aufgetretenen Probleme zu erarbeiten. Die
Kommission spricht sich dafür aus, die rechtlichen Posi-
tionen der Beteiligten – zum Teil über das bis 1999 gel-
tende Recht hinaus – in folgenden Punkten zu verbes-
sern:
– Klarstellung, dass die gesetzlichen Neuregelungen

zur genaueren Abgrenzung zwischen abhängiger Be-
schäftigung und Selbständigkeit an der vor ihrem In-
krafttreten bestehenden Abgrenzung zwischen beiden
Tätigkeitsformen festhalten, diese Abgrenzung also
nicht zu Lasten der Selbständigkeit verschieben

– Klarstellung, dass die Vermutungsregelung den Amts-
ermittlungsgrundsatz nicht ersetzt, sondern in den
Ausnahmefällen ergänzt, in denen die Beteiligten ihre
Mitwirkung im Rahmen der Amtsermittlung verwei-
gern

– Präzisierung und Ergänzung des Kriterienkatalogs
sowie Einführung eines neuen Bezugskriteriums

– Einführung eines Anfrageverfahrens zur Statusklä-
rung und Klarstellung, dass aufgrund einer Gesamt-
würdigung aller Umstände des Einzelfalles zu ent-
scheiden ist, ob abhängige Beschäftigung oder selb-
ständige Tätigkeit vorliegt

– Ausschluss unzumutbarer Beitragsnachforderungen
– Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes
– Erweiterte Möglichkeiten zur Befreiung von der Ren-

tenversicherungspflicht für Selbständige, insbeson-
dere zur Förderung von Existenzgründungen

– Verlängerung der Frist für den Befreiungsantrag
Selbständiger.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen diese Vor-
schläge umgesetzt werden. Sie bringen deutliche Verbes-
serungen gegenüber der bestehenden Rechtslage. Mit
dem Anfrageverfahren eröffnen sie eine schnelle und
unkomplizierte Möglichkeit zur Klärung der Statusfrage
und verhindern dadurch divergierende Entscheidungen.
Ferner werden unzumutbare Beitragsnachforderungen
vermieden, die Position des gutgläubigen Arbeitgebers
wird gestärkt. Verbunden hiermit wird ein vorläufiger
Rechtsschutz gegen Beitragsbescheide. Existenzgrün-

dern wird eine besondere Befreiungsmöglichkeit von der
Rentenversicherungspflicht eingeräumt, um ihre wirt-
schaftlichen Handlungsspielräume zu erweitern.

B.  Besonderer Teil

Zu Artikel 1 – Änderung des Vierten Buchs
Sozialgesetzbuch

Zu Nummer 1

Zu Buchstabe a

Die Vorschrift nennt die Weisungsgebundenheit der
Erwerbsperson und ihre betriebliche Eingliederung als
typische Merkmale einer Beschäftigung; diese sind An-
haltspunkte, also nicht abschließende Bewertungskrite-
rien.

Zu Buchstabe b

Die Vorschrift sieht als materiell-rechtliche Folge bei
einer Verletzung der Mitwirkungspflichten aus § 206
SGB V oder aus § 196 Abs. 1 SGB VI vor, dass eine Be-
schäftigung der betreffenden Erwerbsperson vermutet
wird. Die Anwendung der Vermutungsregelung ist
davon abhängig, dass von den jetzt vorgesehenen fünf
Vermutungsmerkmalen drei Merkmale erfüllt sind. Die
Regelung „3 aus 5“ berücksichtigt die Erhöhung der
gesetzlichen Merkmale von vier auf fünf. Im Interesse
der Praktikabilität dieser Merkmale wird der Kriterien-
katalog neu gefasst; im Einzelnen:

Zu Nummer 1

Das Merkmal der Regelmäßigkeit verhindert Manipula-
tionen durch eine kurzfristige Beschäftigung von Arbeit-
nehmern; auf der anderen Seite ist es unschädlich, wenn
die Erwerbsperson kurzfristig (z.B. nach Kündigung
eines Arbeitnehmers) keinen Arbeitnehmer beschäftigt.
Die geltende Ausnahmeregelung für Familienangehörige
entfällt. Die Verdienstgrenze von mehr als 630 DM mo-
natlich erschwert Umgehungen durch den Abschluss von
Arbeitsverträgen mit minimalen Entgelten (vgl. dazu § 8
Abs. 2 über die Zusammenrechnung mehrerer geringfü-
giger Beschäftigungen). Die Verdienstgrenze ist auch
dann überschritten, wenn das Entgelt aus mehreren Be-
schäftigungsverhältnissen 630 DM monatlich übersteigt.

Zu Nummer 2

Beim Merkmal der Tätigkeit für nur einen Auftraggeber
wird auf die Dauerhaftigkeit dieser Tätigkeit abgestellt,
um Existenzgründungen nicht zu erschweren. Bei der
Beurteilung der Dauerhaftigkeit sind neben den zeitli-
chen auch wirtschaftliche Kriterien zu beachten und
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branchenspezifische Besonderheiten zu berücksichtigen.
Dauerhafte Tätigkeiten für mehrere Auftraggeber liegen
auch dann vor, wenn der Auftragnehmer innerhalb eines
bestimmten Zeitraums nacheinander für verschiedene
Auftraggeber tätig ist, jedoch nicht, wenn sich zeitlich
begrenzte Auftragsverhältnisse mit demselben Auftrag-
geber regelmäßig wiederholen.

Im Übrigen kommt es darauf an, ob der Auftragnehmer
nach seinem Unternehmenskonzept die Zusammenarbeit
mit mehreren Auftraggebern anstrebt und dies nach den
tatsächlichen und rechtlichen Gegebenheiten Erfolg ver-
spricht. Dieses Merkmal ist nicht erfüllt, wenn der Auf-
tragnehmer vertraglich zwar für mehrere Auftraggeber
tätig sein darf, dies aber nach den tatsächlichen Umstän-
den nicht kann.

Zu Nummer 3

Vorgesehen wird als neues Beurteilungsmerkmal, dass
Tätigkeiten, wie sie die Erwerbsperson ausübt, bei ihrem
oder bei einem vergleichbaren Auftraggeber von Arbeit-
nehmern verrichtet werden.

Zu Nummer 4

Das geltende Merkmal der unternehmerischen Tätigkeit
wird dahin präzisiert, dass typische Merkmale einer un-
ternehmerischen Tätigkeit erkennbar sind. Es wird davon
ausgegangen, dass die Spitzenverbände der Sozialversi-
cherungsträger zur Durchführung dieser Vorschrift kurz-
fristig branchenspezifische Kataloge erarbeiten.

Zu Nummer 5

Das neu eingeführte Merkmal, nach dem bei einem
Wechsel von abhängiger Tätigkeit zu behaupteter Selb-
ständigkeit darauf abgestellt wird, ob das äußere Er-
scheinungsbild der Tätigkeit unverändert geblieben ist,
soll Umgehungsversuche in diesem Bereich wirksamer
als bisher erfassen.

Satz 2 übernimmt die geltende Ausnahmeregelung für
Handelsvertreter.

Satz 3 stellt klar, dass die beteiligten Auftraggeber und
Auftragnehmer die Vermutung widerlegen können.

Zu Nummer 2

Zu § 7 a

Zu Absatz 1
Satz 1 führt – außerhalb einer Arbeitgeberprüfung
(§ 28p) – ein Anfrageverfahren ein, das den Beteiligten
Rechtssicherheit darüber verschaffen soll, ob sie selb-
ständig tätig oder abhängig beschäftigt sind. Das Anfra-
geverfahren entfällt, wenn zuvor durch eine Einzugs-
stelle oder einen Rentenversicherungsträger ein Verfah-
ren zur Feststellung des Status eingeleitet wurde, z. B.
durch Übersendung eines Fragebogens oder durch An-
kündigung einer Betriebsprüfung. Beteiligte sind die
Partner der Beziehungen, in deren Rahmen die zu beur-
teilende Tätigkeit ausgeübt wird, also nicht andere Ver-
sicherungsträger.

Nach Satz 2 entscheidet die Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte über die Anfrage zur Statusklärung. Die
alleinige Zuständigkeit der Bundesversicherungsanstalt
für Angestellte gilt nur für das Anfrageverfahren. Sie
wird vorgesehen, weil die betroffenen Beschäftigten
ganz überwiegend zu den Versicherten der Bundesversi-
cherungsanstalt gehören und weil diese für die Pflicht-
versicherung der Selbständigen nach § 2 Satz 1 Nr. 9
SGB VI allein zuständig ist (vgl. Artikel 2 Nr. 3). Ferner
werden divergierende Statusentscheidungen vermieden.
Aus Beweisgründen wird für den Antrag die Schriftform
vorgeschrieben.

Zu Absatz 2

Die Vorschrift stellt klar, dass die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte auf der Grundlage ihrer Amtser-
mittlungen (§ 20 SGB X) nach den von der Rechtspre-
chung entwickelten Abgrenzungskriterien im Rahmen
einer Gesamtwürdigung aller Umstände des Einzelfalles
zu entscheiden hat, ob eine abhängige Beschäftigung
oder eine selbständige Tätigkeit vorliegt.

Zu Absatz 3

Die Vorschrift dient der Beschleunigung und der Trans-
parenz des Verfahrens für die Beteiligten. Beteiligte sind
die Partner der Beziehungen, in deren Rahmen die zu
beurteilende Tätigkeit ausgeübt wird (vgl. Begründung
zu Absatz 1). Bei der Fristsetzung hat die Bundesversi-
cherungsanstalt für Angestellte die Beteiligten auch auf
die Anwendbarkeit der Vermutungsregelung des § 7
Abs. 4 hinzuweisen. Die Beteiligten haben es damit
selbst in der Hand, ob die Vermutungsregelung bei der
Feststellung ihres Status Anwendung findet. Mögliche
Konsequenzen fehlender Mitwirkung werden den Be-
teiligten auf diese Weise schon in einem frühen Stadium
des Verfahrens deutlich.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift konkretisiert den Grundsatz des rechtli-
chen Gehörs (vgl. § 24 SGB X). Die Bekanntgabe der
beabsichtigten Entscheidung ermöglicht den Beteiligten,
vor Erlass des Statusbescheides weitere Tatsachen und
ergänzende rechtliche Gesichtspunkte vorzubringen.
Auch damit wird auf eine kooperative Zusammenarbeit
zwischen der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte
und den Beteiligten bei der Statusfeststellung hinge-
wirkt.

Zu Absatz 5

Die Vorschrift dient der Verfahrensbeschleunigung. Sie
verpflichtet die Bundesversicherungsanstalt für Ange-
stellte, den Beteiligten, die die Vermutung widerlegen
wollen, eine angemessene Frist zur Angabe der Tatsa-
chen zu setzen, die der Widerlegung der Vermutung die-
nen.

Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Spitzenver-
bände der Krankenkassen, der Verband Deutscher Ren-
tenversicherungsträger und die Bundesversicherungsan-
stalt für Angestellte sich auf gemeinsame Grundsätze
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über das Verfahren zur Statusfeststellung verständigen
und sich dabei an den Regelungen der vorstehenden Ab-
sätze 2 bis 5 orientieren, um für die Beteiligten ein trans-
parentes und bürgerfreundliches Verfahren sicherzu-
stellen. In diesem Zusammenhang könnten auch Rege-
lungen über die einheitliche Ausgestaltung der Fra-
gebögen zur Sachaufklärung (z. B. Zweistufigkeit, um
den Verwaltungsaufwand zu verringern) sowie über die
Weiterleitung von Anträgen, die bei einem unzu-
ständigen Träger eingehen, an den zuständigen Träger
getroffen werden. Ferner wird davon ausgegangen, dass
die Träger der Sozialversicherung Entscheidungen der
Künstlersozialkasse, nach denen eine selbständige Tätig-
keit nicht vorliegt, anerkennen.

Zu Absatz 6

Satz 1 trifft eine Sonderregelung zur Versicherungs-
pflicht, wenn der Antrag auf Statusfeststellung nach Ab-
satz 1 innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätig-
keit gestellt wird. Danach treten die Versicherungs- und
Beitragspflicht erst mit der Bekanntgabe der Status-
entscheidung ein, allerdings nur, soweit für den Be-
schäftigten eine anderweitige Absicherung bestand. Die-
se Absicherung braucht mit den Leistungen der gesetzli-
chen Kranken- und Rentenversicherung nicht deckungs-
gleich zu sein; es genügt, dass ein ausreichender sozialer
Schutz besteht. Ferner ist die Zustimmung des Beschäf-
tigten notwendig; erfolgt diese nicht, steht er in der Zeit
zwischen Aufnahme seiner Tätigkeit und Abschluss des
Anfrageverfahrens unter dem Schutz der gesetzlichen
Renten- und Krankenversicherung.

Satz 2 schiebt die Fälligkeit des Gesamtsozialversiche-
rungsbeitrags in den Fällen des Absatzes 1 auf den Zeit-
punkt hinaus, zu dem die Statusentscheidung unanfecht-
bar wird.

Zu Absatz 7

Die Vorschrift gilt nicht nur für die Statusentscheidun-
gen der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte,
sondern auch für die Statusentscheidungen der übrigen
Sozialversicherungsträger außerhalb des Anfrageverfah-
rens.

Nach Satz 1 haben Widerspruch und Klage gegen die
Statusentscheidungen wegen ihrer Auswirkungen für die
Betroffenen aufschiebende Wirkung; damit gehen von
der angefochtenen Entscheidung zunächst keine Rechts-
wirkungen aus.

Satz 2 verkürzt die Frist für die Untätigkeitsklage von
6 auf 3 Monate. Hat der Versicherungsträger über den
Widerspruch gegen eine Statusentscheidung nicht inner-
halb von 3 Monaten entschieden, ist die Untätigkeits-
klage ebenfalls innerhalb von 3 Monaten zulässig (§ 88
Abs. 2 SGG).

Zu § 7b

Die Vorschrift trifft eine Sonderregelung über den Ein-
tritt der Sozialversicherungs- und damit der Beitrags-
pflicht für die Fälle, in denen die Voraussetzungen des
§ 7a Abs. 6 (Antrag auf Statusklärung innerhalb eines

Monats nach Aufnahme der Tätigkeit) nicht erfüllt sind.
Auch hier treten die Versicherungs- und die Beitrags-
pflicht erst mit der Bekanntgabe der Statusentscheidung
ein, wenn für den Beschäftigten eine ausreichende an-
derweitige Absicherung besteht (vgl. Begründung zu
§ 7a Abs. 6) und der Beschäftigte dem späteren Eintritt der
Versicherungspflicht zustimmt. Die irrtümliche Annah-
me des Beschäftigten oder seines Arbeitgebers über die
Selbständigkeit der Tätigkeit darf nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit beruhen. Liegen die Voraussetzun-
gen der Sätze 1 und 2 nicht vor, gelten die allgemeinen
Vorschriften, auch die Verjährungsregelung des § 25.

Zu § 7c

Satz 1 trifft eine Übergangsregelung für Tätigkeiten, die
bereits am Stichtag 30. Juni 2000 ausgeübt wurden, da
die Anwendung der Monatsfrist des § 7a Abs. 6 hier
nicht zu angemessenen Ergebnissen führen würde. Wenn
Auftragnehmer oder Auftraggeber die Statusfeststellung
nach neuem Recht bis Mitte 2000 beantragen, ist es
übergangsweise vertretbar, die Versicherungs- und Bei-
tragspflicht erst mit dem Tage der Statusentscheidung
eintreten zu lassen, auch wenn bis zu diesem Zeitpunkt
keine der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherung
vergleichbare soziale Absicherung besteht. Damit wird
den nach geltendem Recht bei der Statusbeurteilung be-
stehenden Rechtsunsicherheiten Rechnung getragen.
Ferner wird berücksichtigt, dass der Auftragnehmer von
der auch nach dem bisher geltenden Recht für ihn beste-
henden Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht hat, eine
Klärung herbeizuführen, ob er den Status eines Beschäf-
tigten hat, so dass es insoweit an einer sozialrechtlich zu
schützenden Rechtsposition fehlt.

Die für das Anfrageverfahren vorgesehene Fälligkeits-
regelung des § 7a Abs. 6 Satz 2 gilt auch im Rahmen der
Übergangsregelung.

Satz 2 schließt die Anwendung der Übergangsregelung
in folgenden Fällen aus:
– Ein Versicherungsträger hat bereits eine Entschei-

dung zur Statusfrage getroffen oder eingeleitet.
– Der Arbeitgeber hat seine Meldepflichten vorsätzlich

oder grob fahrlässig verletzt. In diesen Fällen gelten
die allgemeinen Vorschriften, auch die Ver-
jährungsregelung des § 25.

Zu Nummer 3

Folgeänderung zur Einfügung der §§ 7a bis 7c.

Zu Artikel 2 – Änderung des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch

Zu Nummer 1

Die Änderung von Satz 1 Nr. 9 ist eine Folgeänderung
zur Änderung des § 7 Abs. 4 SGB IV.

Die Neufassung von Satz 2 vereinheitlicht die in der
Praxis bisher unterschiedliche Auslegung des Arbeit-
nehmerbegriffs in Satz 1 Nr. 1, 2 und 7 einerseits und in
Satz 1 Nr. 9 andererseits in Bezug auf die Berücksichti-
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gung von Auszubildenden. Diese sollen  künftig generell
berücksichtigt werden. Die Entgeltvoraussetzungen des
Satz 1 Nr. 9 gelten auch für diesen Personenkreis. Im
Übrigen entspricht die Regelung dem geltenden Recht.

Zu Nummer 2

Die Vorschrift enthält zwei Befreiungsregelungen für
Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9 versicherungspflich-
tig sind. Sie sollen der besonderen Situation dieses nicht
beruflich definierten Personenkreises Rechnung tragen.
Satz 1 Nr. 1 ermöglicht eine vorübergehende Befreiung
in der Existenzgründungsphase. Die Regelung berück-
sichtigt, dass viele Personen, die nach § 2 Satz 1 Nr. 9
versicherungspflichtig werden, noch während der Exis-
tenzgründungsphase aus der Versicherungspflicht her-
auswachsen – sei es, dass sie alsbald in entsprechendem
Umfang Mitarbeiter beschäftigen oder sei es, dass sie
alsbald nicht mehr auf Dauer und im Wesentlichen nur
für einen einzigen Auftraggeber tätig sind. Die Vor-
schrift trägt im Übrigen den Besonderheiten in der Exis-
tenzgründungsphase Rechnung, indem sie ermöglicht,
die finanziellen Mittel auf den Aufbau des Betriebes zu
konzentrieren. Die Betroffenen sollen daher das Recht
haben, sich zeitlich begrenzt von der Versicherungs-
pflicht befreien zu lassen. Die in dem Befreiungsrecht
angelegte Wahlmöglichkeit gibt dem Betreffenden die
Möglichkeit, seine Entscheidung nach individueller Ein-
schätzung der Entwicklung der selbständigen Tätigkeit
und unter Berücksichtigung etwaiger in der Rentenversi-
cherung bereits erworbener Rechtspositionen (z.B. in
Bezug auf den Schutz bei Berufs- oder Erwerbsunfä-
higkeit) zu treffen. Der Beginn des Dreijahreszeitraums
richtet sich nach der erstmaligen Erfüllung der Merkmale
des § 2 Satz 1 Nr. 9. Für eine zweite Existenzgründung
kann der dreijährige Befreiungszeitraum erneut in An-
spruch genommen werden. Eine zweite Existenzgrün-
dung liegt nicht vor, wenn eine bestehende selbständige
Existenz lediglich umbenannt oder deren Geschäfts-
zweck gegenüber der vorangegangenen nicht wesentlich
verändert worden ist. Das Befreiungsrecht steht auch
Personen zu, die sich bereits vor dem 1. Januar 1999
selbständig gemacht haben, soweit der Dreijahreszeit-
raum nach Aufnahme der selbständigen Tätigkeit nicht
überschritten ist.
Satz 1 Nr. 2 ermöglicht eine Befreiung in der Phase des
altersbedingten Übergangs aus einer selbständigen Tä-
tigkeit in die Nichterwerbstätigkeit. Diese Phase verläuft
häufig über das Zwischenstadium einer Selbständigkeit
nach § 2 Satz 1 Nr. 9. Diese Selbständigen sollen das
Recht haben, sich von der Versicherungspflicht befreien
zu lassen, um ihre bisherige Form der Altersvorsorge
außerhalb der Rentenversicherung ausbauen zu können.

Zu Nummer 3

Die Ergänzung des § 134 sieht vor, dass die Bundesver-
sicherungsanstalt für Angestellte für die nach § 2 Satz 1
Nr. 9 versicherungspflichtigen Selbständigen aus-
schließlich zuständig ist. Die Regelung knüpft an die
ausschließliche Zuständigkeit der Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte für vergleichbare Selbständige
(§ 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5) an.

Zu Nummer 4
Durch die Neufassung des § 231 Abs. 5 Satz 1 wird die
bisherige Übergangsregelung zur Einführung der Versi-
cherungspflicht nach § 2 Satz 1 Nr. 9 erweitert. Dadurch
soll dem Vertrauensschutz noch stärker als bisher Rech-
nung getragen werden.

Die Erweiterung besteht zum einen darin, dass neben ei-
ner Lebensversicherung oder privaten Rentenversiche-
rung und einer betrieblichen Altersversorgung auch an-
dere Formen der Altersvorsorge berücksichtigt werden,
wenn sie nach Art und Umfang den Anforderungen ent-
sprechen, die an eine Altersicherung im Rahmen einer
Lebensversicherung oder privaten Rentenversicherung
gestellt werden. Die Voraussetzungen, die an andere
Formen der Altersvorsorge zu stellen sind, sind in
Satz 1 Nr. 3 der Vorschrift festgelegt. Vermögen ist im
Sinne von Vermögenswerten zu verstehen und umfasst
damit neben Grund- und Finanzvermögen auch sonstige
vermögenswerte Rechte (z.B. aus Risikoversicherungen).
Die Konkretisierung im Einzelfall bleibt dem pflichtge-
mäßen Ermessen der Bundesversicherungsanstalt für
Angestellte als dem nach § 134 zuständigen Rentenver-
sicherungsträger überlassen.

Zum anderen besteht die Erweiterung darin, dass sich
künftig alle Personen von der Versicherungspflicht be-
freien lassen können, die
– am 31. Dezember 1999 eine selbständige Tätigkeit

ausgeübt haben, in der sie nicht versicherungs-
pflichtig waren, und

– danach (z. B. durch eine verringerte Beschäftigung
von Arbeitnehmern oder durch eine Verringerung
der Zahl ihrer Auftraggeber) erstmals nach § 2 Satz 1
Nr. 9 versicherungspflichtig werden.

Damit soll das Befreiungsrecht neben denjenigen  Selb-
ständigen, die die Voraussetzungen des § 2 Satz 1 Nr. 9
SGB VI schon bei Inkrafttreten der ursprünglichen Re-
gelung am 1. Januar 1999 erfüllt haben, auch den Perso-
nen eingeräumt werden, die diese Voraussetzungen erst
später erfüllen.
Satz 2 entspricht dem geltenden Recht.
Für die Antragsfrist nach Satz 3 gilt nunmehr der Grund-
satz, dass die Befreiung binnen eines Jahres nach Beginn
der Versicherungspflicht zu beantragen ist. Im Hinblick
auf die Änderungen des Satzes 1 ist vorgesehen, dass die
Frist nicht vor dem 30. Juni 2000 abläuft.
Der bisherige Satz 4 ist im Hinblick auf die Änderung
des § 134 entbehrlich.
Satz 5 entspricht dem geltenden Recht und ermöglicht
damit ggf. auch weit zurückwirkende Befreiungen.

Zu Artikel 3
Absatz 1 regelt das Inkrafttreten zum 1. Januar 1999. Die
Rückwirkung wird insbesondere wegen der vorge-
sehenen Klarstellungen festgelegt.

Absatz 2 enthält eine Bestandsschutzregelung für die
Fälle, in denen eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung im Jahre 1999 unanfechtbar festgestellt worden ist.
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In die dadurch erlangte Rechtsposition soll nicht rückwir-
kend eingegriffen werden. Diese Bescheide können auf-
grund der rückwirkend in Kraft tretenden Neuregelungen
frühestens mit Wirkung vom 1. Januar 2000 an aufgeho-
ben werden. Damit wird eine rückwirkende Aufhebung
von Sozialversicherungsverhältnissen vermieden.

C. Finanzielle Auswirkungen

Die vorgesehenen Neuregelungen haben wegen ihres
überwiegend klarstellenden Charakters finanzielle Aus-
wirkungen weder für die Sozialversicherung und ihre
Beitragszahler noch für andere öffentliche oder die pri-
vaten Haushalte.

D. Preiswirkungsklausel

Die Neuregelungen haben keine Auswirkungen auf die
Einzelpreise und das Verbraucherpreisniveau.
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Gesetzentwurf
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften

A. Problem und Ziel
Die Änderungen der Handwerksordnung (HwO) und weiterer handwerksrecht-
licher Vorschriften sollen den Großen Befähigungsnachweis und die wirtschaft-
liche Entwicklung des Handwerks stärken, Existenzgründungen erleichtern,
Arbeitsplätze sichern sowie Impulse für neue Arbeitsplätze und Ausbildungs-
plätze geben. Die Inländerdiskriminierung wird abgebaut, strukturelle Hemm-
nisse werden beseitigt. Mit der Novelle werden nicht notwendige Regulierun-
gen abgebaut.
Das Handwerk befindet sich in einer spätestens seit 1995 anhaltenden negati-
ven Entwicklung. Die seit langem als Berufszugangsvoraussetzung bestehende
Meisterprüfung hat jedenfalls seit 1953 keine nennenswerten Reformen erfah-
ren. Die schwierige wirtschaftliche Situation des Handwerks hat im Wesent-
lichen strukturelle Ursachen.
Schwierigkeiten bei der Abgrenzung zwischen Handwerken und von Handwer-
ken gegenüber anderen Gewerben verhindern, dass Leistungen kundengerecht
gebündelt und aus einer Hand angeboten werden können. Auch partizipiert das
Handwerk kaum an der Entwicklung innovativer Bereiche.
Deutschland ist neben Luxemburg das einzige europäische Land mit vergleich-
baren Berufszugangsvoraussetzungen.
Angesichts der Entwicklung im Handwerk verstärken sich Zweifel, ob die sub-
jektive Berufszugangsschranke der Meisterprüfung noch ausreichend durch die
„Erhaltung des Leistungsstandes und der Leistungsfähigkeit des Handwerks
und die Sicherung des Nachwuchses für die gesamte gewerbliche Wirtschaft“
abgedeckt ist. Daher soll die Anlage A der HwO auf den Kreis der Handwerke
beschränkt werden, bei deren Ausübung Gefahren für die Gesundheit oder das
Leben Dritter entstehen können. Damit wird der handwerkliche Befähigungs-
nachweis verfassungsrechtlich stärker abgesichert.
Die Novelle soll das Handwerksrecht zukunftsfähig, zukunftssicher und euro-
pafest machen.
Das Gesetz bedarf der Zustimmung des Bundesrates. Mehrere der im Gesetz-
entwurf vorgesehenen Vorschriften lösen nach Artikel 84 Abs. 1 die Zustim-
mungsbedürftigkeit des Gesetzes aus.
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B. Lösung
Durch die Reduzierung der Handwerke der Anlage A HwO auf solche Hand-
werke, bei deren Ausübung Gefahren für die Gesundheit oder das Leben Dritter
entstehen können, wird für zahlreiche Gewerbe das Erfordernis der Meisterprü-
fung als Berufszugangsvoraussetzung abgeschafft. Letztere werden als zulas-
sungsfreie Handwerksgewerbe in die Anlage B Abschnitt 1 überführt. Damit
wird Gewerbetreibenden in diesen Bereichen eine Selbständigkeit ohne obliga-
torischen Meistertitel ermöglicht. Insoweit werden Abgrenzungsprobleme in-
nerhalb der in der Anlage A verbleibenden Handwerke und gegenüber den in
die Anlage B überführten Handwerken sowie auch zwischen diesen beseitigt.
Den Kunden kann ein breites Angebot von Leistungen aus einer Hand angebo-
ten werden. Für Existenzgründer entfällt die Hürde der Meisterprüfung als Be-
rufszugangsvoraussetzung, was sich positiv auf das Gründungsgeschehen aus-
wirken wird. Eine größere Anzahl neuer Kleinbetriebe wird zu einer besseren
Versorgung der Kunden und Verbraucher beitragen. Außerdem wird ein Beitrag
zur Steigerung der im europäischen Durchschnitt niedrigen Selbständigenquote
von 9,3 % in Deutschland (im Gegensatz zu 12,3 % EU-Durchschnitt) geleistet.
Für die Handwerksgewerbe der Anlage B wird die Möglichkeit des fakultativen
Meisters als Qualitätssiegel geschaffen. Der fakultative Meister kann sich im
Wettbewerb ungehindert mit dem Gütesiegel der Meisterprüfung darstellen.
Die Meisterprüfungskosten für die Handwerke der Anlage B werden, soweit
die Möglichkeit des fakultativen Meisters nicht genutzt wird, entfallen. Soweit
bisher zulassungspflichtige Handwerke in Anlage B überführt werden, wird die
bisher bestehende Inländerdiskriminierung vollständig beseitigt.
Die Zulassungsfreiheit zahlreicher bisher zum Vorbehaltsbereich gehörender
Gewerbe wird zu mehr Wettbewerb führen.
Das Inhaberprinzip wird aufgehoben. Natürliche Personen und Personengesell-
schaften können handwerkliche Betriebe gründen und übernehmen, ohne dass
sie selbst die handwerksrechtliche Befähigung besitzen müssen, wie dies be-
reits seit langem bei den juristischen Personen der Fall ist. Ausreichend ist,
wenn ein Betriebsleiter mit Meisterbrief bzw. Ausnahmebewilligung eingestellt
wird. Nachfolgeprobleme im Handwerk werden dadurch erheblich entschärft.
Gesellen der zulassungspflichtigen Handwerke der Anlage A mit 10-jähriger
Berufserfahrung, davon 5 Jahre in herausgehobener, verantwortungsvoller oder
leitender Stellung, erhalten einen Anspruch auf Eintragung in die Handwerks-
rolle. Die Ausbildung im Handwerk wird attraktiver, da der Gesellenabschluss
mehr Perspektiven bietet. Ingenieure und Techniker werden unter erleichterten
Bedingungen zur selbständigen Handwerksausübung zugelassen.
Die Ausbildungsleistung insgesamt wird durch die vorgesehenen Regelungen
nicht beeinträchtigt. Vielmehr soll durch die Überführung zahlreicher Hand-
werksgewerbe in die Anlage B einschließlich der dazu gehörigen Ausbildungs-
verordnungen, die erhalten bleiben, die Ausbildungsleistung innerhalb der
Anlage B erheblich verbessert werden. Dies dürfte für andere Gewerbe der An-
lage B Anreiz sein, sich für eine Ausbildungsordnung einzusetzen.

C. Alternativen
Keine

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
Keine
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E. Sonstige Kosten
Prüfungskosten, die bislang an den Verbraucher weitergegeben wurden, entfal-
len. Für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, werden keine
Kosten entstehen. Die Änderung der Handwerksordnung wird sich grundsätz-
lich kostensenkend auswirken.

F. Bürokratiekostenbelastung
Kostensenkend. Der Abbau von Abgrenzungsproblemen reduziert den hierfür
bisher entstehenden Aufwand.
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Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung der Handwerksordnung
Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), die
zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. November
2001 (BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, wird wie folgt
geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:

„Inhaltsübersicht

Erster Teil: Ausübung eines zulassungspflichtigen
Handwerksgewerbes

Erster Abschnitt: Berechtigung zum
selbständigen Betrieb eines
zulassungspflichtigen
Handwerksgewerbes §§ 1–5a

Zweiter Abschnitt: Handwerksrolle §§ 6–17

Dritter Abschnitt: Zulassungsfreie
Handwerksgewerbe
und handwerksähnliche
Gewerbe §§ 18–20

Zweiter Teil: Berufsbildung im Handwerk

Erster Abschnitt: Berechtigung zum Einstellen
und Ausbilden §§ 21–24

Zweiter Abschnitt: Ausbildungsordnung,
Änderung der
Ausbildungszeit §§ 25–27b

Dritter Abschnitt: Verzeichnis der Berufs-
ausbildungsverhältnisse §§ 28–30

Vierter Abschnitt: Prüfungswesen §§ 31–40

Fünfter Abschnitt: Regelung und Überwachung
der Berufsausbildung §§ 41–41a

Sechster Abschnitt: Berufliche Fortbildung,
berufliche Umschulung §§ 42–42a

Siebenter Abschnitt: Berufliche Bildung
behinderter Menschen §§ 42b–42e

Achter Abschnitt: Berufsbildungsausschuss §§ 43–44b

Dritter Teil: Meisterprüfung, Meistertitel

Erster Abschnitt: Meisterprüfung in einem
Gewerbe der Anlage A §§ 45–51

Zweiter Abschnitt: Meisterprüfung in einem
Gewerbe der Anlage B §§ 51a–51b

Vierter Teil: Organisation des Handwerks
Erster Abschnitt: Handwerksinnungen §§ 52–78
Zweiter Abschnitt: weggefallen
Dritter Abschnitt: Kreishandwerkerschaften §§ 86–89
Vierter Abschnitt: Handwerkskammern §§ 90–116

Fünfter Teil: Bußgeld-, Übergangs- und
Schlussvorschriften

Erster Abschnitt: Bußgeldvorschriften §§ 117–118a
Zweiter Abschnitt: Übergangsvorschriften §§ 119–124a
Dritter Abschnitt: Schlussvorschriften § 125

Anlage A: Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungs-
pflichtige Handwerksgewerbe betrieben werden können

Nr. 1–29

Anlage B: Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie
Handwerksgewerbe oder handwerksähnliche Gewerbe be-
trieben werden können
Abschnitt 1 Nr. 1–65
Abschnitt 2 Nr. 1–57

Anlage C: Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder der
Vollversammlung der Handwerkskammern
Erster Abschnitt: Zeitpunkt der Wahl, Wahlleiter

und Wahlausschuss §§ 1–2
Zweiter Abschnitt: Wahlbezirk § 3
Dritter Abschnitt: Stimmbezirke § 4
Vierter Abschnitt: Abstimmungsvorstand §§ 5–6
Fünfter Abschnitt: Wahlvorschläge §§ 7–11
Sechster Abschnitt: Wahl §§ 12–18
Siebenter Abschnitt: Engere Wahl § 19
Achter Abschnitt: Wegfall der Wahlhandlung § 20
Neunter Abschnitt: Beschwerdeverfahren,

Kosten §§ 21–22

Anlage: Muster des Wahlberechtigungsscheins

Anlage D: Art der personenbezogenen Daten in der Hand-
werksrolle, in dem Verzeichnis der Inhaber eines zulas-
sungsfreien Handwerksgewerbes oder handwerksähnlicher
Betriebe und in der Lehrlingsrolle

I. Handwerksrolle

II. Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Hand-
werksgewerbes oder handwerksähnlicher Betriebe

III. Lehrlingsrolle“.
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2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Ersten Teils
wird wie folgt gefasst:

„Erster Abschnitt
Berechtigung zum selbständigen Betrieb eines
zulassungspflichtigen Handwerksgewerbes“.

3. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der selbständige Betrieb eines zulassungs-
pflichtigen Handwerksgewerbes als stehendes Ge-
werbe ist nur den in der Handwerksrolle eingetrage-
nen natürlichen und juristischen Personen und Perso-
nengesellschaften gestattet. Personengesellschaften
im Sinne dieses Gesetzes sind Personenhandels-
gesellschaften und Gesellschaften des Bürgerlichen
Rechts.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Handwerksbetrieb
im Sinne dieses Gesetzes“ durch das Wort „zulas-
sungspflichtig“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und Tech-
nologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“
und nach dem Wort „trennt“ der Beistrich durch das
Wort „oder“ ersetzt und die Wörter „oder die Gewer-
begruppen aufteilt“ gestrichen.

4. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „selbständige Handwerker“ werden
durch die Wörter „den selbständigen Betrieb eines
Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.

b) In Nummer 3 werden die Wörter „des Handwerks“
durch die Wörter „eines Gewerbes der Anlage A“ er-
setzt.

5. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Wörter „den durchschnittli-
chen Umsatz und“ gestrichen.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Handwerksbetriebe“ wird durch die
Wörter „Betriebe eines Gewerbes der Anlage A“
ersetzt.

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:

„b) in unentgeltlichen Pflege-, Installations-, In-
standhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten
bestehen oder“.

cc) Die Buchstaben c und d werden durch den fol-
genden Buchstaben ersetzt:

„c) in entgeltlichen Pflege-, Installations-, In-
standhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten
an solchen Gegenständen bestehen, die in ei-
nem Hauptbetrieb selbst hergestellt worden
sind oder für die der Hauptbetrieb als Her-
steller im Sinne des Produkthaftungsgesetzes
gilt.“

6. § 4 wird wie folgt gefasst:

„§ 4

Nach dem Ausscheiden des Betriebsleiters hat der
Rechtsnachfolger oder sonstige verfügungsberechtigte
Nachfolger des in der Handwerksrolle eingetragenen In-
habers eines Betriebes der Anlage A unverzüglich für
die Einsetzung eines anderen Betriebsleiters zu sorgen.“

7. § 5a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Handwerkskammern dürfen sich, soweit dieses
Gesetz keine besonderen Vorschriften enthält, gegensei-
tig, auch durch Übermittlung personenbezogener Daten,
unterrichten, auch durch Abruf im automatisierten Ver-
fahren, soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, ob
der Betriebsleiter die Voraussetzungen für die Eintra-
gung in die Handwerksrolle erfüllt und ob er seine Auf-
gaben ordnungsgemäß wahrnimmt. Das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
Einzelheiten eines Abrufs im automatisierten Verfahren
zu regeln.“

8. § 6 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „selbständiger Hand-
werker“ durch die Wörter „Inhaber von Betrieben zu-
lassungspflichtiger Handwerksgewerbe“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) In Absatz 4 werden die Wörter „selbständiger Hand-
werker (§ 1 Abs. 1)“ durch die Wörter „des Inhabers
eines Betriebs eines zulassungspflichtigen Hand-
werksgewerbes (§ 1 Abs. 1)“ ersetzt.

d) Die Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 2 bis 5.

9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Als Inhaber des Betriebes eines zulassungs-
pflichtigen Handwerksgewerbes wird eine natür-
liche oder juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen,
wenn der Betriebsleiter die Voraussetzungen für
die Eintragung in die Handwerksrolle mit dem
zu betreibenden Gewerbe oder einem mit diesem
verwandten Gewerbe erfüllt.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“, das Wort „Handwerke“ jeweils durch
die Wörter „Gewerbe der Anlage A“ und das
Wort „Handwerks“ jeweils durch die Wörter
„Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:

„(1a) In die Handwerksrolle wird eingetragen, wer
in dem von ihm zu betreibenden oder in einem mit
diesem verwandten Gewerbe der Anlage A die Meis-
terprüfung bestanden hat.“
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c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In die Handwerksrolle werden ferner Inge-

nieure, Absolventen von technischen Hochschulen
und von staatlichen oder staatlich anerkannten
Fachschulen für Technik sowie für Gestaltung mit
dem Gewerbe der Anlage A eingetragen, dem die
Fachrichtung ihrer Prüfung entspricht. Dies gilt
auch für Personen, die eine andere der Meisterprü-
fung für die Ausübung des betreffenden Gewerbes
der Anlage A mindestens gleichwertige deutsche
staatliche oder staatlich anerkannte Prüfung erfolg-
reich abgelegt haben. Der Abschlussprüfung an
einer deutschen Hochschule gleichgestellt sind
Diplome, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertrags-
staat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden und entsprechend
der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. De-
zember 1988 über eine allgemeine Regelung zur
Anerkennung der Hochschuldiplome, die eine
mindestens dreijährige Berufsausbildung abschlie-
ßen (ABl. EG Nr. L 19 vom 24. Januar 1989, S. 16)
in der jeweils geltenden Fassung, anzuerkennen
sind. Die Entscheidung, ob die Voraussetzungen für
die Eintragung erfüllt sind, trifft die Handwerks-
kammer. Das Bundesministerium für Wirtschaft
und Arbeit kann zum Zwecke der Eintragung in die
Handwerksrolle nach Satz 1 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates fachlich zusammenhängende Ge-
werbegruppen der Anlage A bilden und die Voraus-
setzungen bestimmen, unter denen Fachrichtungen,
in denen die Prüfungen nach Satz 1 abgelegt wor-
den sind, bestimmten Gewerbegruppen entspre-
chen. Entspricht die Fachrichtung der abgelegten
Prüfung einer bestimmten Gewerbegruppe, ist der
Antragsteller mit dem Gewerbe einzutragen, für das
er den Antrag stellt.“

d) In Absatz 2a werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Ar-
beit“ ersetzt.

e) In Absatz 3 werden die Angabe „§ 9“ durch die
Wörter „§ 9 Abs. 1 oder eine Bescheinigung nach
§ 9 Abs. 2“ und das Wort „Handwerk“ jeweils
durch die Wörter „Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

f) Die Absätze 4 bis 6 und Absatz 8 werden aufgeho-
ben.

g) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 7a“ durch die An-
gabe „§ 7a oder § 7b“ ersetzt.

10. Nach § 7a wird folgender neuer § 7b angefügt:
„§ 7b

(1) Eine Ausübungsberechtigung für Gewerbe der
Anlage A, ausgenommen in den Fällen der Nummern 7
und 22 bis 26 der Anlage A, erhält, wer
1. eine Gesellenprüfung in dem zu betreibenden Ge-

werbe der Anlage A oder in einem mit diesem ver-
wandten Gewerbe der Anlage A oder eine Ab-
schlussprüfung in einem dem zu betreibenden Ge-

werbe entsprechenden anerkannten Ausbildungsbe-
ruf bestanden hat und

2. in dem zu betreibenden Gewerbe der Anlage A oder
in einem mit diesem verwandten Gewerbe der An-
lage A oder in einem dem zu betreibenden Gewerbe
der Anlage A entsprechenden Beruf eine Tätigkeit
von insgesamt zehn Jahren ausgeübt hat, davon ins-
gesamt fünf Jahre in herausgehobener, verantwort-
licher oder leitender Stellung. Die ausgeübte Tätig-
keit muss zumindest eine wesentliche Tätigkeit des
Gewerbes der Anlage A umfasst haben, für das die
Ausübungsberechtigung beantragt wurde.

(2) Die Ausübungsberechtigung wird auf Antrag des
Gewerbetreibenden von der höheren Verwaltungsbe-
hörde nach Anhörung der Handwerkskammer zu den
Voraussetzungen des Absatzes 1 erteilt. Im Übrigen
gilt § 8 Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 entsprechend.“

11. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „Handwerks“ durch die

Wörter „Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.
b) In Satz 2 werden die Wörter „der Meisterprüfung“

durch die Wörter „einer Meisterprüfung“ ersetzt.
c) In Satz 3 werden die Wörter „ , die in wesentlichen

fachlichen Punkten mit der Meisterprüfung für ein
Gewerbe der Anlage A übereinstimmt“ gestrichen.

12. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1 und die Wörter

„Wirtschaft und Technologie“ werden durch die
Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ ersetzt.

b) Es werden folgende Absätze angefügt:
„(2) Einem Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union oder eines anderen Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum, der im Inland keine gewerbliche
Niederlassung unterhält, ist der selbständige Betrieb
eines Gewerbes der Anlage A als stehendes Ge-
werbe nur gestattet, wenn die zuständige Behörde
durch eine Bescheinigung anerkannt hat, dass der
Gewerbetreibende die Voraussetzungen nach Ab-
satz 1 erfüllt. Die Bescheinigung wird auf Antrag
des Gewerbetreibenden von der höheren Verwal-
tungsbehörde erteilt, in deren Bezirk er die Tätigkeit
erstmals beginnen will. Die Bescheinigung kann auf
einen wesentlichen Teil der Tätigkeiten beschränkt
werden, die zu einem in der Anlage A zu diesem Ge-
setz aufgeführten Gewerbe gehören. Die zuständige
Behörde kann eine Stellungnahme der Handwerks-
kammer einholen. Über die Bescheinigung soll in-
nerhalb von vier Wochen seit dem Eingang des An-
trags entschieden werden. Die Handwerkskammer
und die für den Vollzug der Gewerbeordnung zu-
ständige Behörde sind zu unterrichten. § 8 Abs. 3
Satz 4 gilt entsprechend. § 1 Abs. 1 findet keine An-
wendung.

(3) In den Fällen des § 7 Abs. 2a und des § 50a
findet § 1 Abs. 1 keine Anwendung, wenn der selb-
ständige Betrieb im Inland keine Niederlassung un-
terhält.“
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13. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „selbständigen Hand-

werkers“ durch die Wörter „Inhabers eines Betriebs
eines Gewerbes der Anlage A“, das Wort „Hand-
werk“ durch die Wörter „Gewerbe der Anlage A“
und die Wörter „mehrerer Handwerke diese Hand-
werke“ durch die Wörter „mehrerer Gewerbe der
Anlage A diese Gewerbe“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 7 Abs. 4, 5 und 6“
durch die Angabe „§ 7 Abs. 1“ ersetzt.

14. In § 14 werden die Wörter „selbständiger Handwerker
kann die Löschung mit der Begründung, dass der Ge-
werbebetrieb kein Handwerksbetrieb ist,“ durch die
Wörter „Gewerbetreibender kann die Löschung mit der
Begründung, dass der Gewerbebetrieb kein Betrieb ei-
nes Gewerbes der Anlage A im Sinne des § 1 Abs. 2
ist,“ ersetzt.

15. § 16 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 wird der Begriff „Handwerks“ durch

die Wörter „Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.
b) In Absatz 2 werden die Wörter „selbständiger

Handwerker“ durch das Wort „Gewerbetreibende“
und die Angabe „des § 4 und des § 7 Abs. 4 und 5“
durch die Angabe „des § 7 Abs. 1“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird durch folgende Absätze ersetzt:
„(3) Wird der selbständige Betrieb eines Gewer-

bes der Anlage A als stehendes Gewerbe entgegen
den Vorschriften dieses Gesetzes ausgeübt, so kann
die nach Landesrecht zuständige Behörde die Fort-
setzung des Betriebes untersagen. Die Untersagung
ist nur zulässig, wenn die Handwerkskammer und
die Industrie- und Handelskammer zuvor angehört
worden sind und in einer gemeinsamen Erklärung
mitgeteilt haben, das sie die Voraussetzungen einer
Untersagung als gegeben ansehen.

(4) Können sich die Handwerkskammer und die
Industrie- und Handelskammer nicht über eine ge-
meinsame Erklärung nach Absatz 3 Satz 2 verstän-
digen, entscheidet eine von dem Deutschen Indus-
trie- und Handelskammertag und dem Deutschen
Handwerkskammertag (Trägerorganisationen) ge-
meinsam für die Dauer von jeweils vier Jahren ge-
bildete Schlichtungskommission. Die Schlichtungs-
kommission ist erstmals zum 1. Juli 2004 zu bilden.

(5) Der Schlichtungskommission gehören drei
Mitglieder an, von denen je ein Mitglied von jeder
Trägerorganisation und ein Mitglied von beiden
Trägerorganisationen gemeinsam zu benennen sind.
Das gemeinsam benannte Mitglied führt den Vor-
sitz. Hat eine Trägerorganisation ein Mitglied nicht
innerhalb von einem Monat nach Benennung des
Mitglieds der anderen Trägerorganisation benannt,
so erfolgt die Benennung durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit benennt auch das
vorsitzende Mitglied, wenn sich die Trägerorgani-
sationen nicht innerhalb eines Monats einigen kön-
nen, nachdem beide ihre Vorschläge für das ge-
meinsam zu benennende Mitglied unterbreitet

haben. Die Schlichtungskommission gibt sich eine
Geschäftsordnung.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit wird ermächtigt, das Schlichtungsverfahren
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Schlichtungsverfahren zu regeln.

(7) Hält die zuständige Behörde die Erklärung
nach Absatz 3 Satz 2 oder die Entscheidung der
Schlichtungskommission für rechtswidrig, kann sie
unmittelbar die Entscheidung der obersten Landes-
behörde herbeiführen.

(8) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige
Behörde die Fortsetzung des Gewerbes auch ohne
Einhaltung des Verfahrens nach Absatz 3 Satz 2
und Absatz 4 vorläufig untersagen.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 9.
16. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:
„Auskünfte und Informationen, die für die Prüfung
der Eintragungsvoraussetzungen nach Satz 1 nicht
erforderlich sind, dürfen von der Handwerkskam-
mer nicht, auch nicht für Zwecke der Verfolgung
von Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, verwer-
tet werden.“

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern
„Handwerkskammer sind“ die Wörter „nach Maß-
gabe § 29 Abs. 2 Gewerbeordnung“ eingefügt.

17. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird wie folgt
gefasst:

„Dritter Abschnitt
Zulassungsfreie Handwerksgewerbe und

handwerksähnliche Gewerbe“.
18. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „eines hand-
werksähnlichen Gewerbes“ durch die Wörter „eines
zulassungsfreien Handwerksgewerbes oder eines
handwerksähnlichen Gewerbes“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ein Gewerbe ist ein zulassungsfreies Hand-

werksgewerbe im Sinne dieses Gesetzes, wenn es
handwerksmäßig betrieben wird und in Anlage B
Abschnitt 1 zu diesem Gesetz aufgeführt ist. Ein
Gewerbe ist ein handwerksähnliches Gewerbe,
wenn es handwerksähnlich betrieben wird und in
Anlage B Abschnitt 2 zu diesem Gesetz aufgeführt
ist.“

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

19. § 19 wird wie folgt gefasst:
„§ 19

Die Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu füh-
ren, in welches die Inhaber eines Betriebes eines zu-
lassungsfreien Handwerksgewerbes oder eines hand-
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werksähnlichen Gewerbes nach Maßgabe der An-
lage D Abschnitt II zu diesem Gesetz mit dem von
ihnen betriebenen Gewerbe oder bei Ausübung mehre-
rer Gewerbe mit diesen Gewerben einzutragen sind.
§ 6 Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend.“

20. In § 20 werden die Wörter „handwerksähnliche Ge-
werbe“ durch die Wörter „zulassungsfreie Handwerks-
gewerbe und handwerksähnliche Gewerbe“ ersetzt.

21. § 21 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Vorbehaltlich der Absätze 5 bis 7 ist fachlich
nicht geeignet, wer

1. die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und
Kenntnisse oder

2. die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse

nicht besitzt.“

b) Es werden folgende Absätze 5 bis 7 angefügt:

„(5) In einem Gewerbe der Anlage A besitzt die
fachliche Eignung, wer

1. die Meisterprüfung in dem Gewerbe der An-
lage A, in dem ausgebildet werden soll, oder in
einem mit diesem verwandten Gewerbe bestan-
den hat oder

2. in dem Gewerbe der Anlage A, in dem ausge-
bildet werden soll, oder in einem mit diesem
verwandten Gewerbe nach den §§ 7a und 7b
ausübungsberechtigt ist oder nach § 8 eine Aus-
nahmebewilligung erhalten und den Teil IV der
Meisterprüfung oder eine gleichwertige andere
Prüfung bestanden hat.

(6) Für ein Gewerbe der Anlage B besitzt die für
die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen
Fertigkeiten und Kenntnisse, wer die Meisterprü-
fung in dem Gewerbe der Anlage B, in dem ausge-
bildet werden soll, bestanden hat oder die Voraus-
setzungen nach § 76 des Berufsbildungsgesetzes
erfüllt. Die berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnisse besitzt, wer entsprechend den §§ 20
und 21 des Berufsbildungsgesetzes geeignet ist
oder den Teil IV der Meisterprüfung oder eine
gleichwertige andere Prüfung bestanden hat.

(7) Die nach Landesrecht zuständige Behörde
kann Personen, die die Voraussetzungen der Ab-
sätze 5 und 6 nicht erfüllen, die fachliche Eignung
nach Anhören der Handwerkskammer widerruflich
zuerkennen.“

22. § 22 wird aufgehoben.

23. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Wörter „Kenntnisse und
Fertigkeiten“ durch die Wörter „Fertigkeiten und
Kenntnisse“ ersetzt.

b) Der bisherige § 23 wird neuer § 22.

24. Der bisherige § 23a wird neuer § 23.
25. In § 24 Abs. 2 wird die Angabe „§ 23“ durch die An-

gabe „§ 22“ ersetzt.
26. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und

Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft
und Arbeit“ und die Angabe „Anlage A“
durch die Angabe „Anlage A und Anlage B“
ersetzt.

bb) In Satz 2 zweiter Halbsatz wird die Angabe
„§ 49 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 49
Abs. 1 oder § 51a Abs. 5 Satz 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Die Ausbildungsbezeichnung kann von der
Gewerbebezeichnung abweichen. Sie muss je-
doch inhaltlich von der Gewerbebezeichnung
abgedeckt sein.“

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Angabe „vom
24. August 1976 (BGBl. I S. 2525)“ durch die
Angabe „in der Fassung der Bekanntmachung
vom 4. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1670), zu-
letzt geändert durch Artikel 25 Abs. 5 des Ge-
setzes vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850)“
ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Gewerbe in der
Anlage A“ durch die Wörter „Gewerbe in der An-
lage A oder in der Anlage B“ ersetzt.

27. In § 26 Abs. 6 wird die Angabe „(§ 25 Abs. 2 Nr. 1)“
durch die Angabe „(§ 25 Abs. 2 Nr. 2)“ ersetzt.

28. § 27 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 ein-

gefügt:
„(2) In anderen als anerkannten Ausbildungs-

berufen dürfen Jugendliche unter achtzehn Jahren
nicht ausgebildet werden, soweit die Berufsausbil-
dung nicht auf den Besuch weiterführender Bil-
dungsgänge vorbereitet.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
c) Im neuen Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft

und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

29. In § 29 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die An-
gabe „§ 23a Abs. 2“ durch die Angabe „§ 23 Abs. 2“
ersetzt.

30. In § 31 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(Handwer-
ken)“ durch die Wörter „(Gewerbe der Anlage A oder
der Anlage B)“ ersetzt.

31. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder für
Gewerbe der Anlage A Arbeitgeber oder Betriebs-
leiter und Arbeitnehmer in gleicher Zahl, für Ge-
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werbe der Anlage B Beauftragte der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindes-
tens ein Lehrer einer berufsbildenden Schule ange-
hören. Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der
Mitglieder müssen in Gewerben der Anlage A Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer, in Gewerben der An-
lage B Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeit-
nehmer sein.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird der erste Halbsatz „Die selb-

ständigen Handwerker müssen in dem Hand-
werk“ durch den neuen Halbsatz „Die Arbeit-
geber müssen in Gewerben der Anlage A“
ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Handwerk“ durch die
Wörter „Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „selbständi-
gen Handwerker“ durch das Wort „Arbeitgeber“ er-
setzt.

32. § 37 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „zugelassen“ durch
das Wort „zuzulassen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Kenntnisse und
Fertigkeiten“ durch die Wörter „Fertigkeiten
und Kenntnisse“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird die Angabe „(Handwerk)“

durch die Wörter „(Gewerbe der Anlage A
oder der Anlage B)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft
und Arbeit“ ersetzt.

33. In § 41a Abs. 2 werden die Wörter „zuständige Stelle“
durch das Wort „Handwerkskammer“ ersetzt.

34. § 42 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Kenntnisse,

Fertigkeiten“ durch die Angabe „Fertigkeiten,
Kenntnisse“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Zulas-
sungsvoraussetzungen“ ein Beistrich gesetzt und
die Wörter „die Bezeichnung des Abschlusses“ ein-
gefügt.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft
und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

35. § 42a wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Kenntnisse, Fertig-
keiten“ durch die Angabe „Fertigkeiten,
Kenntnisse“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „die Zulas-
sungsvoraussetzungen“ die Wörter „, die Be-
zeichnung des Abschlusses“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft
und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 23a“ durch
die Angabe „§ 23“ ersetzt.

36. Der Siebente Abschnitt wird wie folgt gefasst:
„Siebenter Abschnitt

Berufliche Bildung behinderter Menschen
§ 42b

Für die Berufsausbildung behinderter Menschen
(§ 2 Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetz-
buch) gilt § 27 nicht, soweit Art und Schwere der Be-
hinderung dies erfordern.

§ 42c
(1) Regelungen nach den §§ 38 und 41 sollen die be-

sonderen Verhältnisse behinderter Menschen berück-
sichtigen. Dies gilt insbesondere für die zeitliche und
sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von
Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Ge-
bärdendolmetscher für hörbehinderte Menschen.

(2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behin-
derten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhältnisse (§ 28) einzutragen. Der behin-
derte Mensch ist zur Abschlussprüfung auch zuzulas-
sen, wenn die Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 nicht
vorliegen.

§ 42d
(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und

Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf im Rahmen von § 42c
nicht in Betracht kommt, kann die Handwerkskammer
unter Berücksichtigung von Empfehlungen des Haupt-
ausschusses auf Grund von Vorschlägen des Ausschus-
ses für Fragen behinderter Menschen beim Bundes-
institut für Berufsbildung entsprechende Ausbildungs-
regelungen treffen. Die Ausbildungsinhalte sollen un-
ter Berücksichtigung von Lage und Entwicklung des
allgemeinen Arbeitsmarktes aus den Inhalten aner-
kannter Ausbildungsberufe entwickelt werden.

(2) § 42c Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.
§ 42e

Für die berufliche Fortbildung (§ 42) und die beruf-
liche Umschulung (§ 42a) behinderter Menschen gel-
ten die §§ 42b bis 42d entsprechend, soweit Art und
Schwere der Behinderung dies erfordern.“

37. § 43 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „selbständige

Handwerker“ durch das Wort „Arbeitgeber“ ersetzt.
b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Vertreter der Arbeitgeber werden von der
Gruppe der Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeit-
nehmer von der Gruppe der Vertreter der Gesellen
und der anderen Arbeitnehmer mit einer abge-
schlossenen Berufsausbildung in der Vollversamm-
lung gewählt.“
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38. Die Überschrift des Dritten Teils wird wie folgt ge-
fasst:

„Meisterprüfung, Meistertitel
Erster Abschnitt

Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage A“.
39. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45
(1) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitli-

ches Meisterprüfungswesen für Gewerbe der Anlage A
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestim-
men
1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzel-

nen Gewerben der Anlage A zum Zwecke der
Meisterprüfung zu berücksichtigen (Meisterprü-
fungsberufsbild A),

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu
stellen

sind.
(2) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob

der Prüfling befähigt ist, ein Gewerbe der Anlage A
meisterhaft auszuüben und selbständig zu führen sowie
Lehrlinge ordnungsgemäß auszubilden.

(3) Der Prüfling hat in vier selbständigen Prü-
fungsteilen nachzuweisen, dass er wesentliche Tätig-
keiten seines Gewerbes meisterhaft verrichten kann
(Teil I), die erforderlichen fachtheoretischen Kennt-
nisse (Teil II), die erforderlichen betriebswirtschaft-
lichen, kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse
(Teil III) sowie die erforderlichen berufs- und ar-
beitspädagogischen Kenntnisse (Teil IV) besitzt.

(4) Bei der Prüfung in Teil I können in der Rechts-
verordnung Schwerpunkte gebildet werden. In dem
schwerpunktspezifischen Bereich hat der Prüfling
nachzuweisen, dass er wesentliche Tätigkeiten in dem
von ihm gewählten Schwerpunkt meisterhaft verrich-
ten kann. Für den schwerpunktübergreifenden Bereich
sind die Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse nach-
zuweisen, die die fachgerechte Ausübung auch dieser
Tätigkeiten ermöglichen.“

40. § 46 wird wie folgt gefasst:
„§ 46

(1) Der Prüfling ist von der Ablegung einzelner Teile
der Meisterprüfung befreit, wenn er eine dem jeweili-
gen Teil der Meisterprüfung vergleichbare Prüfung auf
Grund einer nach § 42 Abs. 2 oder § 51a Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 2 dieses Gesetzes oder § 46 Abs. 2,
§ 81 Abs. 4 oder § 95 Abs. 4 des Berufsbildungsgeset-
zes erlassenen Rechtsverordnung oder eine andere ver-
gleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staat-
lichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat. Er
ist von der Ablegung der Teile III und IV befreit, wenn
er die Meisterprüfung in einem anderen Gewerbe der
Anlage A oder der Anlage B bestanden hat.

(2) Prüflinge, die andere deutsche staatliche oder
staatlich anerkannte Prüfungen mit Erfolg abgelegt
haben, sind auf Antrag durch den Meisterprüfungsaus-
schuss von einzelnen Teilen der Meisterprüfung zu
befreien, wenn bei diesen Prüfungen mindestens die
gleichen Anforderungen gestellt werden wie in der
Meisterprüfung. Der Abschlussprüfung an einer deut-
schen Hochschule gleichgestellt sind Diplome, die in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum erworben
wurden und entsprechend der Richtlinie 89/48/EWG
des Rates vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 19
vom 24. Januar 1989, S. 16) in der jeweils geltenden
Fassung anzuerkennen sind.

(3) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung der
Prüfung in gleichartigen Prüfungsbereichen, Prüfungs-
fächern oder Handlungsfeldern durch den Meisterprü-
fungsausschuss zu befreien, wenn er die Meisterprü-
fung in einem anderen Gewerbe der Anlage A oder der
Anlage B bestanden hat oder eine andere vergleichbare
Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen
Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat.

(4) Der Meisterprüfungsausschuss entscheidet auf
Antrag des Prüflings auch über Befreiungen auf Grund
ausländischer Bildungsabschlüsse.“

41. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Vorsitzende braucht nicht in einem Ge-
werbe der Anlage A tätig zu sein; er soll dem Ge-
werbe, für welches der Meisterprüfungsausschuss
errichtet ist, nicht angehören.“

b) In Absatz 3 wird jeweils das Wort „Handwerk“
durch das Wort „ Gewerbe“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Handwerk“ wird durch die Wörter

„Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.
bb) Das Wort „handwerklich“ wird durch die Wör-

ter „in dem betreffenden Gewerbe“ ersetzt.
d) In Absatz 5 wird das Wort „Handwerk“ durch die

Wörter „betreffenden Gewerbe der Anlage A“ er-
setzt.

42. § 49 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine
Gesellenprüfung in dem Gewerbe, in dem er die
Meisterprüfung ablegen will, oder in einem damit
verwandten Gewerbe oder eine entsprechende Ab-
schlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf oder eine Prüfung auf Grund einer nach § 51a
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 erlassenen Rechts-
verordnung bestanden hat.

(2) Zur Meisterprüfung ist auch zuzulassen, wer
eine andere Gesellenprüfung oder eine andere Ab-
schlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf bestanden hat und in dem Gewerbe, in dem er
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die Meisterprüfung ablegen will, eine mehrjährige
Berufstätigkeit ausgeübt hat. Für die Zeit der Be-
rufstätigkeit dürfen nicht mehr als drei Jahre gefor-
dert werden. Ferner ist der erfolgreiche Abschluss
einer Fachschule bei einjährigen Fachschulen mit
einem Jahr, bei mehrjährigen Fachschulen mit zwei
Jahren auf die Berufstätigkeit anzurechnen.

(3) Ist der Prüfling in dem Gewerbe, in dem er
die Meisterprüfung ablegen will, selbständig, als
Werkmeister oder in ähnlicher Stellung tätig gewe-
sen oder weist er eine der Gesellentätigkeit gleich-
wertige praktische Tätigkeit nach, so ist die Zeit
dieser Tätigkeit anzurechnen.“

b) In Absatz 4 wird die Nummer 1 wie folgt gefasst:

„1. eine auf drei Jahre festgesetzte Dauer der Be-
rufstätigkeit unter besonderer Berücksichti-
gung der in der Gesellen- oder Abschlussprü-
fung und während der Zeit der Berufstätigkeit
nachgewiesenen beruflichen Befähigung ab-
kürzen,“.

43. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts

„Zweiter Abschnitt
Meistertitel“

wird gestrichen.

44. § 51 wird wie folgt gefasst:

„§ 51

Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in
Verbindung mit einem Gewerbe der Anlage A oder in
Verbindung mit einer anderer Ausbildungsbezeich-
nung, die auf eine Tätigkeit in einem oder mehreren
Gewerben der Anlage A hinweist, darf nur führen, wer
für dieses Gewerbe der Anlage A oder für diese Ge-
werbe der Anlage A die Meisterprüfung bestanden
hat.“

45. Nach § 51 wird folgender neuer Zweiter Abschnitt ein-
gefügt:

„Zweiter Abschnitt
Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage B

§ 51a

(1) Für Gewerbe der Anlage B, für die eine Ausbil-
dungsordnung nach § 25 dieses Gesetzes oder nach
§ 25 des Berufsbildungsgesetzes erlassen worden ist,
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung durch Rechtsverordnung, die
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestim-
men, dass eine Meisterprüfung abgelegt werden kann.

(2) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitli-
ches Meisterprüfungswesen kann für Gewerbe der An-
lage B in der Rechtsverordnung nach Absatz 1 be-
stimmt werden,

1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzel-
nen Gewerben der Anlage B zum Zwecke der
Meisterprüfung zu berücksichtigen sind (Meister-
prüfungsberufsbild B),

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu
stellen sind.

(3) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob der
Prüfling eine besondere Befähigung in einem Gewerbe
der Anlage B erworben hat und Lehrlinge ordnungs-
gemäß ausbilden kann. Zu diesem Zweck hat der Prüf-
ling in vier selbständigen Prüfungsteilen nachzuweisen,
dass er Tätigkeiten seines Gewerbes meisterhaft ver-
richten kann (Teil I), besondere fachtheoretische Kennt-
nisse (Teil II), besondere betriebswirtschaftliche, kauf-
männische und rechtliche Kenntnisse (Teil III) sowie
die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnisse (Teil IV) besitzt.

(4) Zum Nachweis der Fertigkeiten und Kenntnisse
führt die Handwerkskammer Prüfungen durch und er-
richtet zu diesem Zweck Prüfungsausschüsse. Die
durch die Abnahme der Meisterprüfung entstehenden
Kosten trägt die Handwerkskammer.

(5) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine Abschluss-
prüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf in ei-
nem Gewerbe der Anlage B oder der Anlage A oder in
einem entsprechenden anderen anerkannten Ausbil-
dungsberuf bestanden hat. Die Handwerkskammer
kann auf Antrag in Ausnahmefällen von der Zulas-
sungsvoraussetzung befreien.

(6) Für Befreiungen gilt § 46 entsprechend.
(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Ar-

beit kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung
des Bundesrates Vorschriften über das Prüfungsverfah-
ren erlassen.

§ 51b
Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in

Verbindung mit einem Gewerbe der Anlage B darf nur
führen, wer die Prüfung nach § 51a Abs. 3 in diesem
Gewerbe bestanden hat.“

46. § 52 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Inhaber von Betrieben des gleichen Gewerbes der

Anlage A oder des gleichen Gewerbes der Anlage B
oder solcher Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B,
die sich fachlich oder wirtschaftlich nahe stehen, können
zur Förderung ihrer gemeinsamen gewerblichen Inter-
essen innerhalb eines bestimmten Bezirks zu einer
Handwerksinnung zusammentreten. Voraussetzung ist,
dass für das jeweilige Gewerbe eine Ausbildungsord-
nung erlassen worden ist. Für jedes Gewerbe kann in
dem gleichen Bezirk nur eine Handwerksinnung gebil-
det werden; sie ist allein berechtigt, die Bezeichnung
Innung in Verbindung mit dem Gewerbe zu führen, für
das sie errichtet ist.“

47. Dem § 54 wird folgender Absatz 6 angefügt:
„(6) Handwerksinnungen können sich zu einem

Landesinnungsverband oder Bundesinnungsverband
zusammenschließen.“

48. § 58 Abs. 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:
„(1) Mitglied bei der Handwerksinnung kann jeder

Inhaber eines Gewerbebetriebs der Anlage A oder der
Anlage B werden, der das Gewerbe ausübt, für welches
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die Handwerksinnung gebildet ist. Die Handwerksin-
nung kann durch Satzung im Rahmen ihrer örtlichen
Zuständigkeit bestimmen, dass Gewerbetreibende, die
ein dem Gewerbe, für welches die Handwerksinnung
gebildet ist, fachlich oder wirtschaftlich nahestehendes
Gewerbe der Anlage B ausüben, für das keine Ausbil-
dungsordnung erlassen worden ist, Mitglied der Hand-
werksinnung werden können.

(2) Übt der Inhaber eines Gewerbes der Anlage A
oder der Anlage B mehrere Gewerbe aus, so kann er al-
len für diese Gewerbe gebildeten Handwerksinnungen
angehören.

(3) Dem Inhaber eines Gewerbes der Anlage A oder
der Anlage B, das den gesetzlichen und satzungsmäßi-
gen Vorschriften entspricht, darf der Eintritt in die
Handwerksinnung nicht versagt werden.“

49. In § 73 Abs. 3 wird die Angabe „5 bis 8“ durch die An-
gabe „8 bis 11“ ersetzt.

50. Die Abschnittsüberschrift „Zweiter Abschnitt Innungs-
verbände“ des Vierten Teils und die §§ 79 bis 85 wer-
den aufgehoben.

51. In § 90 Abs. 2 werden die Wörter „selbständigen
Handwerker und die Inhaber handwerksähnlicher Be-
triebe“ durch die Wörter „Inhaber eines Gewerbebe-
triebs der Anlage A und der Anlage B“ ersetzt.

52. § 91 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Nr. 11 werden die Wörter „selbständi-

gen Handwerkern“ durch die Wörter „Inhabern ei-
nes Gewerbebetriebs der Anlage A“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Handwerksbetrie-
ben oder handwerksähnlichen Betrieben“ durch
die Wörter „Betrieben der Anlage A oder der
Anlage B“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „das Handwerk und
das handwerksähnliche Gewerbe“ durch die Wörter
„das Handwerksgewerbe und das handwerksähnli-
che Gewerbe“ ersetzt.

53. § 93 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „Betrieb

eines selbständigen Handwerkers oder in einem
handwerksähnlichen Betrieb“ durch die Wörter
„Betrieb eines Gewerbes der Anlage A oder Betrieb
eines Gewerbes der Anlage B“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Durch die Satzung ist die Zahl der Mitglie-

der der Vollversammlung und ihre Aufteilung auf
die einzelnen in den Anlagen A und B zu diesem
Gesetz aufgeführten Gewerbe zu bestimmen. Bei
der Aufteilung sollen die wirtschaftlichen Beson-
derheiten und die wirtschaftliche Bedeutung der
einzelnen Gewerbe berücksichtigt werden.“

c) In Absatz 3 werden die Wörter „sind zwei Stellver-
treter“ durch die Wörter „ist ein Stellvertreter“ er-
setzt.

54. In § 94 Satz 1 werden die Wörter „des gesamten Hand-
werkes und des handwerksähnlichen Gewerbes“ durch

die Wörter „der gesamten Gewerbe der Anlage A und
der Gewerbe der Anlage B“ ersetzt.

55. § 96 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Wörter „des selbständigen Handwerks und des

handwerksähnlichen Gewerbes“ werden durch die
Wörter „der Gewerbe der Anlage A und der Ge-
werbe der Anlage B“ ersetzt.

b) Die Wörter „im Verzeichnis des handwerksähnli-
chen Gewerbes (§ 19)“ werden durch die Wörter
„im Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.

56. § 97 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Vertreter des
selbständigen Handwerks“ durch die Wörter
„Vertreter der Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 Buch-
stabe a wird das Wort „Handwerk“ jeweils
durch das Wort „Handwerksgewerbe“ ersetzt.

cc) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „als
selbständiger Handwerker“ die Wörter „in ei-
nem Gewerbe der Anlage A“ eingefügt.

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „Vertreter des
handwerksähnlichen Gewerbes“ durch die
Wörter „Vertreter der Gewerbe der Anlage B“
ersetzt.

57. In § 98 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und in einem
Handwerksbetrieb oder einem handwerksähnlichen
Betrieb“ durch die Wörter „und in einem Betrieb eines
Gewerbes der Anlagen A oder B“ ersetzt.

58. In § 99 Nr. 2 werden die Wörter „handwerksähnlichen
Betrieb“ durch die Wörter „im Betrieb eines Gewerbes
der Anlage B“ ersetzt.

59. In § 101 Abs. 1 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers oder Inhabers eines handwerksähnlichen
Gewerbes“ durch die Wörter „Inhabers eines Betriebes
eines Gewerbes der Anlage A oder der Anlage B“ und
die Wörter „Vertreter des selbständigen Handwerks
und des handwerksähnlichen Gewerbes“ durch die
Wörter „Vertreter der Gewerbe der Anlage A und der
Gewerbe der Anlage B“ ersetzt.

60. In § 103 Abs. 3 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers“ durch die Wörter „eines Gewerbes der
Anlagen A oder B“ ersetzt.

61. In § 104 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter „Verzeichnis
der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe“ durch die
Wörter „Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.

62. In § 105 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort „Handwerke“
durch das Wort „Handwerksgewerbe“ ersetzt.

63. § 106 Abs. 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:
„8. die Beteiligung an Gesellschaften des privaten und

öffentlichen Rechts und die Aufrechterhaltung der
Beteiligung,“.

64. In § 111 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „das Ver-
zeichnis der handwerksähnlichen Betriebe“ durch die
Wörter „das Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.
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65. § 113 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „selbständi-
gen Handwerkern und den Inhabern handwerksähn-
licher Betriebe“ durch die Wörter „Inhabern eines
Gewerbes der Anlage A und Anlage B“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach Satz 3 folgende Sätze ein-
gefügt:

„Natürliche Personen, die erstmalig ein Gewerbe
angemeldet haben, sind für das Jahr der Anmeldung
von der Entrichtung des Grundbeitrages und des
Zusatzbeitrages, für das zweite und dritte Jahr von
der Entrichtung der Hälfte des Grundbeitrages und
vom Zusatzbeitrag und für das vierte Jahr von der
Entrichtung des Zusatzbeitrages befreit, soweit de-
ren Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz
oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbe-
steuermessbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach
dem Einkommenssteuergesetz ermittelter Gewinn
aus Gewerbebetrieb 25 000 Euro nicht übersteigt.
Wenn zum Zeitpunkt der Verabschiedung der
Haushaltssatzung zu besorgen ist, dass bei einer
Kammer aufgrund der Besonderheiten der Wirt-
schaftsstruktur ihres Bezirks die Zahl der Beitrags-
pflichtigen, die einen Beitrag zahlen, durch die in
Satz 4 geregelte Beitragsfreistellung auf weniger
als 55 vom Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbe-
treibenden sinkt, kann die Vollversammlung für das
betreffende Haushaltsjahr eine entsprechende
Herabsetzung der dort genannten Grenzen für den
Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbe-
betrieb beschließen.“

c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „selbständi-
gen Handwerker und der Inhaber handwerksähnli-
cher Betriebe“ durch die Wörter „selbständigen Ge-
werbetreibenden“ ersetzt.

66. § 117 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:

„1. entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 oder § 9 Abs. 2 Satz 1
ein dort genanntes Gewerbe als stehendes Ge-
werbe selbständig betreibt oder

„2. entgegen § 51 oder § 51b die Ausbildungsbe-
zeichnung „Meister/Meisterin“ führt.“

67. In § 118 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 113 Abs. 2
Satz 8“ durch die Angabe „§ 113 Abs. 2 Satz 11“ er-
setzt.

68. § 119 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Soweit durch Gesetz oder durch Rechtsverord-
nung nach § 1 Abs. 3 Gewerbe der Anlage A oder
der Anlage B zusammengefasst werden, gelten die
vor dem Inkrafttreten der jeweiligen Änderungsvor-
schrift nach § 25 dieses Gesetzes oder nach § 25
Berufsbildungsgesetz erlassenen Ausbildungsord-
nungen und die nach § 45 Abs. 1 oder § 51a Abs. 1
in Verbindung mit Abs. 2 sowie die nach § 50
Abs. 2 oder § 51a Abs. 7 dieses Gesetzes erlasse-
nen Rechtsvorschriften bis zum Erlass neuer
Rechtsverordnungen nach diesem Gesetz fort.“

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Soweit durch Gesetz Gewerbe der Anlage A

in die Anlage B überführt werden, gilt für die Aus-
bildungsordnungen Absatz 5 entsprechend. Die bis
zum … [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Änderungsgesetzes] begonnenen Meisterprü-
fungsverfahren sind auf Antrag des Prüflings nach
den bis dahin geltenden Vorschriften abzuschlie-
ßen.“

69. In § 121 wird die Angabe „§ 46“ durch die Angabe
„§ 45“ ersetzt.

70. § 122 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Werden in der Anlage A zu diesem Gesetz
aufgeführte Gewerbe durch Gesetz oder durch eine
nach § 1 Abs. 3 erlassene Rechtsverordnung ge-
trennt oder zusammengefasst, so können auch sol-
che Personen als Beisitzer der Gesellen- oder Meis-
terprüfungsausschüsse der durch die Trennung oder
Zusammenfassung entstandenen Gewerbe berufen
werden, die in dem getrennten Gewerbe oder in ei-
nem der zusammengefassten Gewerbe die Gesel-
len- oder Meisterprüfung abgelegt haben oder das
Recht zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen und
im Falle des § 48 Abs. 3 seit mindestens einem Jahr
in dem Gewerbe, für das der Meisterprüfungsaus-
schuss errichtet ist, selbständig tätig sind.“

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden Gesellen-, Abschluss-
und Meisterprüfungsvorschriften sind bis zum In-
krafttreten der in § 25 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz
oder nach § 25 Abs. 1 und § 38 sowie § 45 Abs. 1
Nr. 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Prüfungsord-
nungen anzuwenden, soweit sie nicht mit diesem
Gesetz im Widerspruch stehen. Dies gilt für die
nach § 50 Abs. 1 Satz 2 erlassenen Meisterprü-
fungsordnungen sowie für die nach § 50 Abs. 2 er-
lassene Rechtsverordnung entsprechend.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden Berufsbilder oder
Meisterprüfungsverordnungen sind bis zum Inkraft-
treten von Rechtsverordnungen nach § 45 Abs. 1
und § 51a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 anzu-
wenden.“

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden fachlichen Vorschrif-
ten sind bis zum Inkrafttreten von Rechtsverord-
nungen nach § 25 Abs. 1, § 45 Abs. 1 und § 51a
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 anzuwenden.“

71. § 123 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Beantragt ein Gewerbetreibender, der bis zum …

[einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ände-
rungsgesetzes] berechtigt ist, ein Gewerbe der Anlage A
als stehendes Gewerbe selbständig zu betreiben, in die-
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sem Gewerbe zur Meisterprüfung zugelassen zu werden,
so gelten für die Zulassung zur Prüfung die Bestimmun-
gen der §§ 49 und 50 entsprechend.“

72. In § 124 wird folgender Absatz angefügt:
„(4) Für Bundes- oder Landesinnungsverbände, die

am … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses Än-
derungsgesetzes] bestehen, gelten die Vorschriften der
§§ 79, 80, 83 und 85 bis zum … [einsetzen: Datum des
Endes der Übergangszeit, die 2 Jahre nach Inkraft-
treten dieses Änderungsgesetzes liegt] weiter. Bundes-
oder Landesinnungsverbände sollen sich bis zum Ab-
lauf der in Satz 1 genannten Frist durch Formwechsel
in eine andere Rechtsform umwandeln. Nach Ablauf
dieser Frist verliert der Bundes- oder Landesinnungs-
verband seine Rechtsfähigkeit.“

73. Die Anlage A zur Handwerksordnung wird wie folgt
gefasst:

„Verzeichnis
der Gewerbe, die als zulassungspflichtige

Handwerksgewerbe betrieben werden können
(§ 1 Abs. 2)

Nr.
1 Maurer und Betonbauer
2 Ofen- und Luftheizungsbauer
3 Zimmerer
4 Dachdecker
5 Straßenbauer
6 Gerüstbauer
7 Schornsteinfeger
8 Metallbauer
9 Karosserie- und Fahrzeugbauer

10 Feinwerkmechaniker
11 Zweiradmechaniker
12 Kälteanlagenbauer
13 Kraftfahrzeugtechniker
14 Landmaschinenmechaniker
15 Klempner
16 Installateur und Heizungsbauer
17 Elektrotechniker
18 Elektromaschinenbauer
19 Tischler
20 Boots- und Schiffbauer
21 Seiler
22 Augenoptiker
23 Hörgeräteakustiker
24 Orthopädietechniker
25 Orthopädieschuhmacher
26 Zahntechniker
27 Glaser

28 Glasbläser und Glasapparatebauer
29 Vulkaniseure und Reifenmechaniker“.

74. Die Anlage B zur Handwerksordnung wird wie folgt
gefasst:

„Verzeichnis
der Gewerbe, die als zulassungsfreie

Handwerksgewerbe oder handwerksähnliche
Gewerbe betrieben werden können

(§ 18 Abs. 2)
Abschnitt 1: Zulassungsfreie Handwerksgewerbe
1 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
2 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
3 Betonstein- und Terrazzohersteller
4 Estrichleger
5 Brunnenbauer
6 Steinmetzen und Steinbildhauer
7 Maler und Lackierer
8 Stukkateure
9 Chirurgiemechaniker

10 Informationstechniker
11 Büchsenmacher
12 Behälter- und Apparatebauer
13 Uhrmacher
14 Graveure
15 Metallbildner
16 Galvaniseure
17 Metall- und Glockengießer
18 Schneidwerkzeugmechaniker
19 Gold- und Silberschmiede
20 Parkettleger
21 Rolladen- und Jalousiebauer
22 Modellbauer
23 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und

Holzspielzeugmacher
24 Holzbildhauer
25 Böttcher
26 Korbmacher
27 Damen- und Herrenschneider
28 Sticker
29 Modisten
30 Weber
31 Segelmacher
32 Kürschner
33 Schuhmacher
34 Sattler und Feintäschner
35 Raumausstatter
36 Müller
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37 Bäcker
38 Konditoren
39 Fleischer
40 Brauer und Mälzer
41 Weinküfer
42 Friseure
43 Textilreiniger
44 Wachszieher
45 Gebäudereiniger
46 Glasveredler
47 Feinoptiker
48 Glas- und Porzellanmaler
49 Edelsteinschleifer und -graveure
50 Fotografen
51 Buchbinder
52 Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker
53 Siebdrucker
54 Flexografen
55 Keramiker
56 Orgel- und Harmoniumbauer
57 Klavier- und Cembalobauer
58 Handzuginstrumentenmacher
59 Geigenbauer
60 Bogenmacher
61 Metallblasinstrumentenmacher
62 Holzblasinstrumentenmacher
63 Zupfinstrumentenmacher
64 Vergolder
65 Schilder- und Lichtreklamehersteller

Abschnitt 2: Handwerksähnliche Gewerbe
1 Eisenflechter
2 Bautentrocknungsgewerbe
3 Bodenleger
4 Asphaltierer (ohne Straßenbau)
5 Fuger (im Hochbau)
6 Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz und

Holzimprägnierung in Gebäuden)
7 Rammgewerbe (Einrammen von Pfählen im Was-

serbau)
8 Betonbohrer und -schneider
9 Theater- und Ausstattungsmaler

10 Herstellung von Drahtgestellen für Dekorations-
zwecke in Sonderanfertigung

11 Metallschleifer und Metallpolierer
12 Metallsägen-Schärfer

13 Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von Öltanks
für Feuerungsanlagen ohne chemische Verfahren)

14 Fahrzeugverwerter
15 Rohr- und Kanalreiniger
16 Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschlussarbei-

ten)
17 Holzschuhmacher
18 Holzblockmacher
19 Daubenhauer
20 Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung)
21 Muldenhauer
22 Holzreifenmacher
23 Holzschindelmacher
24 Einbau von genormten Baufertigteilen (z. B. Fens-

ter, Türen, Zargen, Regale)
25 Bürsten- und Pinselmacher
26 Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung
27 Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration)
28 Fleckteppichhersteller
29 Klöppler
30 Theaterkostümnäher
31 Plisseebrenner
32 Posamentierer
33 Stoffmaler
34 Stricker
35 Textil-Handdrucker
36 Kunststopfer
37 Änderungsschneider
38 Handschuhmacher
39 Ausführung einfacher Schuhreparaturen
40 Gerber
41 Innerei-Fleischer (Kuttler)
42 Speiseeishersteller (mit Vertrieb von Speiseeis mit

üblichem Zubehör)
43 Fleischzerleger, Ausbeiner
44 Appreteure, Dekateure
45 Schnellreiniger
46 Teppichreiniger
47 Getränkeleitungsreiniger
48 Kosmetiker
49 Maskenbildner
50 Bestattungsgewerbe
51 Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung)
52 Klavierstimmer
53 Theaterplastiker
54 Requisiteure
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55 Schirmmacher

56 Steindrucker

57 Schlagzeugmacher“.

75. Die Anlage C wird wie folgt geändert:

a) In § 5 Abs. 6 werden die Wörter „ein selbständiger
Handwerker oder ein Inhaber eines handwerksähn-
lichen Betriebs“ durch die Wörter „ein Inhaber ei-
nes Gewerbes der Anlage A oder eines Gewerbes
der Anlage B“ ersetzt.

b) § 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 werden die Wörter „des selbstän-
digen Handwerks und des handwerksähnli-
chen Gewerbes“ durch die Wörter „der Ge-
werbe der Anlage A und der Gewerbe der
Anlage B“ ersetzt.

bb) Absatz 2 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„In gleicher Weise ist für jedes einzelne Mit-
glied ein Stellvertreter deutlich zu bezeich-
nen.“

cc) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Verteilung der Bewerber der Ge-
werbe der Anlage A und der Gewerbe der An-
lage B sowie der Gesellen und anderen Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung
muss den Bestimmungen der Satzung der
Handwerkskammer entsprechen.“

dd) In Absatz 5 wird die Angabe „mindestens
100“ durch die Angabe „mindestens 20“ er-
setzt.

c) § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter
„der selbständigen Handwerker und Inhaber
handwerksähnlicher Betriebe“ durch die Wör-
ter „Inhaber eines Betriebs der Anlage A und
den Inhabern eines Betriebs der Anlage B“
ersetzt.

bb) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter
„bei den selbständigen Handwerkern und In-
habern handwerksähnlicher Betriebe“ durch
die Wörter „Inhabern eines Betriebs der An-
lage A und den Inhabern eines Betriebs der
Anlage B“ ersetzt.

d) § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Wahl der Vertreter der Gewerbe der
Anlage A und der Gewerbe der Anlage B dient als
Wahlunterlage ein von der Handwerkskammer her-
zustellender und zu beglaubigender Auszug aus der
Handwerksrolle und dem Verzeichnis nach § 19.“

e) § 16 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 2 werden die Wörter „der selbstän-
digen Handwerker und Inhaber handwerk-
sähnlicher Betriebe“ durch die Wörter „der In-
haber eines Betriebes der Anlage A oder B“
ersetzt.

bb) In Absatz 9 werden die Wörter „bei einem
selbständigen Handwerker oder Inhaber eines
handwerksähnlichen Betriebs“ durch die Wör-
ter „bei einem Inhaber eines Gewerbes der An-
lage A oder der Anlage B“ ersetzt.

cc) In Absatz 15 werden die Wörter „selbständi-
gen Handwerkers oder Inhabers eines hand-
werksähnlichen Betriebs“ durch die Wörter
„Inhabers eines Betriebes der Anlage A oder
Inhaber eines Betriebs der Anlage B“ ersetzt.

76. Die Anlage D wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „handwerk-

sähnlicher Gewerbe“ durch die Wörter „eines Ge-
werbes der Anlage B“ ersetzt.

b) In Abschnitt I Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 Buchstabe b
und d, Nr. 3 Buchstabe b und c und Nr. 4 Buch-
stabe e werden jeweils die Wörter „Vor- und Fami-
lienname“ durch die Wörter „Name, Vorname,“ er-
setzt.

c) In Abschnitt II werden die Wörter „Inhaber hand-
werksähnlicher Betriebe“ durch die Wörter „Inha-
ber von Betrieben in Gewerben der Anlage B“ er-
setzt.

d) In Abschnitt III wird in den Nummern 2 und 3
Buchstabe a und b jeweils das Wort „Familien-
name“ durch das Wort „Name“ ersetzt.

77. In § 27a Abs. 1, § 27 b, § 40 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 2
und § 50a werden jeweils die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Ar-
beit“ ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass

des Zweiten Gesetzes zur Änderung
der Handwerksordnung und anderer
handwerksrechtlicher Vorschriften

§ 1 des Übergangsgesetzes aus Anlass des Zweiten Ge-
setzes zur Änderung der Handwerksordnung und anderer
handwerksrechtlicher Vorschriften vom 25. März 1998
(BGBl. I S. 596, 604), das durch Gesetz vom 31. Mai 2000
(BGBl. I S. 774) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„(3) Die wesentliche Tätigkeit der Reparatur von
Karosserien und Fahrzeugen der Gewerbe Nummer 9
Karosserie und Fahrzeugbauer und Nummer 13 Kraft-
fahrzeugtechniker der Anlage A darf auch das Gewerbe
Nummer 7 Maler und Lackierer der Anlage B zur Hand-
werksordnung ausüben, soweit dies zur Vorbereitung der
Lackierung von Fahrzeugen und Karosserien erforder-
lich ist. § 1 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung findet
insoweit keine Anwendung.

(4) Die wesentliche Tätigkeit Aufstellen von Ar-
beits- und Schutzgerüsten des Gewerbes Nummer 6
Gerüstbauer der Anlage A zur Handwerksordnung wird
auch den Gewerben Nummer 1 Maurer und Beton-
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bauer, Nummer 3 Zimmerer, Nummer 4 Dachdecker,
Nummer 5 Straßenbauer, Nummer 7 Schornsteinfeger,
Nummer 8 Metallbauer, Nummer 12 Kälteanlagen-
bauer, Nummer 15 Klempner, Nummer 16 Installateur
und Heizungsbauer, Nummer 17 Elektrotechniker,
Nummer 19 Tischler und Nummer 27 Glaser der An-
lage A zur Handwerksordnung als wesentliche Tätig-
keit zugeordnet. Die wesentliche Tätigkeit Aufstellen
von Arbeits- und Schutzgerüsten des Gewerbes Num-
mer 6 Gerüstbauer der Anlage A zur Handwerksord-
nung dürfen auch die Gewerbe Nummer 2 Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger, Nummer 3 Betonstein- und
Terrazzohersteller, Nummer 4 Estrichleger, Nummer 5
Brunnenbauer, Nummer 6 Steinmetzen und Steinbild-
hauer, Nummer 7 Maler und Lackierer, Nummer 8
Stukkateure, Nummer 45 Gebäudereiniger sowie Num-
mer 65 Schilder- und Lichtreklamehersteller der An-
lage B zur Handwerksordnung ausüben, mit der Maß-
gabe, dass § 1 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung
insoweit nicht anzuwenden ist.“

2. Absatz 5 wird aufgehoben.

3. In Absatz 6 wird die Angabe „Nummer 27“ durch die
Angabe „Nummer 16 “ ersetzt.

4. Absatz 7 wird aufgehoben.

5. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.

Artikel 3
Änderung des Schornsteinfegergesetzes

§ 6 Abs. 3 des Schornsteinfegergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. August 1998 (BGBl. I
S. 2071), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom
27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) geändert worden ist, wird
aufgehoben.

Artikel 4
Änderung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 2002), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 9 des Gesetzes zur Neuregelung des
Waffenrechts vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970,
4592), wird wie folgt geändert:

1. § 56 Abs. 1 Nr. 5 wird gestrichen.

2. § 145 Abs. 2 Nr. 5 wird gestrichen.

3. In § 148 Nr. 1 wird die Angabe „§ 145 Abs. 1, 2 Nr. 2, 5
oder 6“ durch die Angabe „§ 145 Abs. 1, 2 Nr. 2 oder 6“
ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern

§ 3 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts
der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember
1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 6 des

Gesetzes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992), wird
wie folgt geändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„Kammerzugehörige, die nicht im Handelsregister
oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind und
deren Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz
oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbe-
steuermessbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach
dem Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus
Gewerbebetrieb 5 200 Euro nicht übersteigt, sind vom
Beitrag freigestellt. Die im Satz 3 genannten Kam-
merzugehörigen sind in dem Hauhaltsjahr der Be-
triebseröffnung und in den drei darauf folgenden Jah-
ren vom Beitrag freigestellt, wenn ihr Gewerbeertrag
oder Gewinn oder Gewinn aus Gewerbebetrieb
25 000 Euro nicht übersteigt.“

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:

„Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der Verab-
schiedung der Haushaltssatzung vorliegenden Be-
messungsgrundlagen zu besorgen ist, dass bei einer
Industrie- und Handelskammer die Zahl der Beitrags-
pflichtigen, die einen Beitrag entrichten, durch die in
den Sätzen 3 und 4 genannten Freistellungsregelun-
gen auf weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehö-
rigen Gewerbetreibenden sinkt, kann die Vollver-
sammlung für das betreffende Haushaltsjahr eine ent-
sprechende Herabsetzung der dort genannten Gren-
zen für den Gewerbeertrag oder den Gewinn aus
Gewerbebetrieb beschließen.“

c) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden die Sätze 6 bis 9.

2. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „die Hälfte des in § 141
Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genannten Betra-
ges“ durch die Angabe „130 000 Euro“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:

„Satz 2 findet auch Anwendung auf Kammerzugehö-
rige, die oder deren sämtliche Gesellschafter vorwie-
gend einen freien Beruf ausüben oder Land- oder
Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der Industrie-
und Handelskammer belegenen Grundstück oder als
Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in einem im
Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen
Gewässer betreiben und Beiträge an eine oder meh-
rere andere Kammern entrichten, mit der Maßgabe,
dass statt eines Viertels ein Zehntel der dort genann-
ten Bemessungsgrundlage bei der Veranlagung zu
Grunde gelegt wird.“

Artikel 6

Änderung des Berufsbildungsgesetzes
Das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969

(BGBl. I S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-
setzes vom 23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird wie
folgt geändert:
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1. Im Ersten Abschnitt des Sechsten Teils wird die Über-
schrift wie folgt gefasst:

„Berufsbildung in Gewerben der Anlage A der Hand-
werksordnung“.

2. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „für Gewerbe
der Anlage A“ angefügt.

b) Im ersten Halbsatz wird die Angabe „ , 98“ gestri-
chen.

3. § 74 wird wie folgt gefasst:

„§ 74
Zuständige Stelle

Für die Berufsbildung in Betrieben in Gewerben der
Anlage A der Handwerksordnung ist die Handwerks-
kammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.“

4. § 75 wird wie folgt gefasst:

„§ 75
Zuständige Stelle

(1) Für die Berufsbildung, die nicht in Betrieben in
Gewerben der Anlage A oder der Anlage B der Hand-
werksordnung durchgeführt wird, ist die Industrie- und
Handelskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Ge-
setzes. Das Gleiche gilt für die Berufsbildung in anderen
Berufsbildungseinrichtungen, soweit sie in Ausbildungs-
berufen der gewerblichen Wirtschaft durchgeführt wird,
die nicht Gewerben der Anlage A oder der Anlage B der
Handwerksordnung zugehörig sind.

(2) Für die Berufsbildung in Betrieben in Gewerben der
Anlage B der Handwerksordnung ist die Handwerkskam-
mer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Das Glei-
che gilt für die Berufsbildung in anderen Berufsbildungs-
einrichtungen, soweit sie in Gewerben der Anlage B der
Handwerksordnung durchgeführt wird.“

5. Nach § 75 wird folgender § 75a eingefügt:

„§ 75 a
Anwendung der Handwerksordnung für

Gewerbe der Anlage B

Für die Berufsbildung in Gewerben der Anlage B der
Handwerksordnung gelten die §§ 22 bis 49, 56 bis 59
und 99 nicht; insoweit gilt die Handwerksordnung.“

6. § 76 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) In einem Gewerbe der Anlage B der Hand-
werksordnung besitzt die für die fachliche Eignung
erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kennt-
nisse auch, wer die Meisterprüfung in dem Gewerbe
der Anlage B, in dem ausgebildet werden soll, oder
eine gleichwertige andere Prüfung bestanden hat.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3
und 4.

c) In dem neuen Absatz 4 werden die Wörter „des Ab-
satzes 1“ durch die Wörter „der Absätze 1 und 2“ er-
setzt.

Artikel 7
Änderung des

Sechsten Buches Sozialgesetzbuch
Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-

tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt ge-
ändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. § 2 Satz 1 Nr. 8 erster Halbsatz wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§§ 2 bis 4“ wird durch die Angabe „§§ 2
und 3“ ersetzt und nach den Wörtern „außer Betracht
bleiben“ werden die Wörter “sowie Handwerker, die ein
in Abschnitt 1 der Anlage B der Handwerksordnung auf-
geführtes Handwerksgewerbe ausüben“ eingefügt.

2. § 196 Abs. 3 wird wie folgt geändert:
In Satz 1 werden nach dem Wort „Handwerksrolle“ die
Wörter „oder in dem Verzeichnis nach § 19 HwO, soweit
es sich auf zulassungsfreie Handwerksgewerbe bezieht,“
eingefügt.

Artikel 8
Änderung sonstiger

handwerksrechtlicher Vorschriften
(1) Die Verordnung über verwandte Handwerke vom

18. Dezember 1968 (BGBl. I S. 1355), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung der Handwerks-
ordnung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), wird
wie folgt geändert:
1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über verwandte Gewerbe der Anlage A“.
2. In § 1 werden das Wort „Handwerke“ und das Wort

„Handwerken“ jeweils durch die Wörter „Gewerbe der
Anlage A“ ersetzt.

3. Die Anlage wird wie folgt gefasst:
„Anlage (zu § 1)
Verzeichnis der verwandten Handwerke
Nr. Spalte I Spalte II
1. Elektrotechniker Elektromaschinen-

bauer
2. Elektromaschinenbauer Elektrotechniker
3. Kraftfahrzeugtechniker Zweiradmechaniker

(Krafträder)
4. Landmaschinenmechaniker Metallbauer
5. Metallbauer Feinwerkmechaniker;

Landmaschinen-
mechaniker

6. Zweiradmechaniker Kraftfahrzeug-
techniker
(Krafträder)“.
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(2) Die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung vom 4. Au-
gust 1966 (BGBl. I S. 469), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 9. Okober 2002 (BGBl. I S. 4022), wird wie folgt
geändert:
1. Die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung erhält die Be-

zeichnung „EU/EWR-Handwerk-Verordnung“.
2. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „diejenige“ durch das

Wort „eine“ ersetzt.
3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Nummern 15
und 63 bis 67“ durch die Angabe „Nummern 7 und 22
bis 26“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Nummern 63 bis 67“
durch die Angabe „Nummern 22 bis 26“ ersetzt.

4. In § 4 wird die Angabe „Nummer 15“ durch die Angabe
„Nummer 7“ ersetzt und die Wörter „dass eine Ausnah-
mebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle
nicht zu erteilen ist“ durch die Wörter „dass eine Be-
scheinigung über die Berechtigung zur Ausübung des
Gewerbes zu erteilen ist“ ersetzt.

Artikel 9
Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf Artikel 8 beruhenden Teile der dort genannten

Verordnungen können auf Grund der einschlägigen Ermäch-
tigung der Handwerksordnung geändert werden.

Artikel 10
Neubekanntmachung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
jeweils den Wortlaut der Handwerksordnung und des Geset-
zes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes
an geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt ma-
chen.

Artikel 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Berlin, den 24. Juni 2003

Franz Müntefering und Fraktion
Katrin Göring-Eckardt, Krista Sager und Fraktion
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

I. Änderung der Handwerksordnung (HwO)
1. Ziele

Das Handwerk befindet sich in einer schwierigen wirt-
schaftlichen Situation: Die Zahl der Unternehmen ist rück-
läufig, die Beschäftigung im Handwerk nimmt drastisch ab.
Auch die Zahl der Auszubildenden ist in den letzten Jahren
deutlich gesunken. Viele übernahmefähige Unternehmen
finden keinen Nachfolger.

Ziel der Novelle ist deshalb, die Strukturkrise im Handwerk
zu überwinden. Es soll ein deutlicher Impuls für Beschäfti-
gung und Ausbildung im Handwerk geleistet werden. Be-
stehende Arbeits- und Ausbildungsplätze werden gesichert.
Neugründungen und Unternehmensnachfolgen werden er-
leichtert. Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit des Hand-
werks werden gesteigert. Gleichzeitig wird ein Beitrag zum
Abbau der Schwarzarbeit geleistet.

Die Attraktivität der Ausbildung im Handwerk soll gestei-
gert, die Zahl der Lehrstellen erhöht werden. Das ist ein
Beitrag zur Stärkung der Zukunftsfähigkeit des Handwerks.

Das Angebot für die Verbraucher wird sich verbessern, ins-
besondere mit Blick auf kleinere Aufträge, die zurzeit in
Schwarzarbeit, in Eigenleistung oder gar nicht erbracht wer-
den. Gerade in diesem Bereich besteht ein Potenzial für
Neugründungen und für kleinere Handwerksbetriebe. Der
Anreiz, in neue Marktnischen zu expandieren, steigt.

Die eigenständige, den Mittelstand in Deutschland beson-
ders prägende Struktur des Handwerks bleibt erhalten.

Die Novelle trägt dazu bei, die derzeit bestehende Inländer-
diskriminierung im Verhältnis zum EU-Recht zu beseitigen
bzw. abzubauen.

2. Ausgangslage

a) Wirtschaftliche Entwicklung des Handwerks

Die Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamtes,
des Institutes für Mittelstandsforschung Bonn (IfM), des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung
(RWI), der Rollenstatistik des Zentralverbandes des Deut-
schen Handwerks (ZDH) und des Berufsbildungsberichts
für das Ausbildungsjahr 2000/2001 zeigt seit Mitte der
neunziger Jahre eine anhaltend negative Entwicklung im
Handwerk (Gewerke der Anlage A); die Zahlen im Einzel-
nen:

– Die Beschäftigtenzahl im Handwerk (gemäß der Defi-
nition der amtlichen Handwerksstatistik)1) ist von 6,085
Millionen nach der Handwerkszählung 1995 auf 4,515
Millionen in 2002 (RWI) und damit um 25,8 % zurück-
gegangen. Die Zahl der Erwerbstätigen in der Gesamt-

wirtschaft hat sich demgegenüber seit 1995 leicht er-
höht.

– Die Zahl der Unternehmen ist nach Zahlen des RWI und
des IfM nach Höchstständen in 1999 rückläufig (RWI
1999: 582 305; 2002: 561 929/IfM 1999: 580 300; 2002:
569 000). Die Betriebszahlen der Rollenstatistik des
Handwerks gingen nach einem Höchststand in 1998 von
686 939 auf 666 190 in 2002 zurück.

– Die durchschnittliche Zahl der Beschäftigten pro Unter-
nehmen ist seit der Handwerkszählung 1995 von 10,8
auf 8,04 in 2002 (Unternehmens-/Beschäftigtenzahlen
RWI) gesunken.

– Der Umsatz im Handwerk ist nominal von 409,3 Mrd.
Euro nach Handwerkszählung 1995 auf 369,9 Mrd. Euro
in 2002 (RWI) gesunken (– 9,6 %).

– Der Anteil des Handwerks an der Bruttowertschöpfung
reduzierte sich laut RWI von 10,7 % in 1994 auf 8 % in
2002.

– Die Zahl der abgelegten Meisterprüfungen ist von
54 106 in 1995 auf 30 164 in 2001 gesunken (– 44,3 %).
Davon wurden in 1995 42 808 und in 2001 27 926 be-
standen (ZDH). Die Zahl der Jungmeister reicht künftig
nicht mehr aus, um das bereits jetzt niedrige Niveau von
derzeit geschätzten 26 000 bis 27 000 Unternehmens-
neugründungen zuzüglich möglicher 6 000 bis 7 000
wirtschaftlich sinnvoller Betriebsübernahmen pro Jahr
zu halten. Empirisch gesicherte Daten über den Anteil
der Meister eines Meisterjahres, der sich nicht selbstän-
dig macht, liegen nicht vor. Der Aufbau der „Meister-
reserve“, gerade in den frühen 90er Jahren, wird aber
nach Auswertungen des Rheinisch-Westfälischen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung mittelfristig nicht das
Nachwuchsproblem verhindern können. Diese Meister-
prüfungsabsolventen verfügen über die rechtlichen Vor-
aussetzungen zur Gründung eines Unternehmens im
Handwerk. Ob sie von diesem Recht Gebrauch machen,
hängt jedoch stark von den persönlichen und wirtschaft-
lichen Umständen ab.

– Die Ausbildungsmotivation ist im Handwerk nach wie
vor sehr hoch. Die Ausbildungsquote (Verhältnis der Be-
schäftigten zum Lehrlingsbestand nach Beschäftigten-
zahlen des ZDH) liegt in 2002 bei 9,8 %. Die Quote lag
damit nahezu drei Mal so hoch wie in den anderen
Bereichen der Wirtschaft. Das Handwerk stellt ca. 31 %
(2002) aller neu abgeschlossenen Ausbildungsverhält-
nisse zur Verfügung. Die Lehrlingszahlen sind laut ZDH
von 615 348 in 1995 bis 1997 auf 632 545 gestiegen,
dann aber auf 527 887 in 2002 gesunken. Nach Angaben
des ZDH bilden nur 32 % der Handwerksbetriebe aus.
Im Vergleich zur übrigen ausbildenden Wirtschaft wird
im Handwerk ein überdurchschnittlicher Anteil an Aus-
bildungsverträgen vorzeitig gelöst. Während die Abbre-
cherquote in der Industrie von 1997 bis 2000 von 17 %
auf 20 % und bei den freien Berufen von 23,4 % auf
25,7 % anstieg, hat sie sich im Handwerk im gleichen

1) Zu den Beschäftigten zählen tätige Inhaber und tätige Mitinhaber, un-
bezahlt mithelfende Familienangehörige und alle Personen, die in
einem arbeitsrechtlichen Verhältnis zum Unternehmen stehen, ein-
schließlich Auszubildender und Heimarbeiter.
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Zeitraum von 25 % auf fast 30 % um ein Fünftel ver-
schlechtert.

Die selbständige Erwerbstätigkeit ist in Deutschland gerin-
ger ausgeprägt als im europäischen Vergleich. Die Selbstän-
digenquote liegt in Deutschland bei rd. 9,3 %, der EU-
Durchschnitt liegt bei rd. 12,3 %. In der Gesamtwirtschaft
lag 2002 die Gründungsquote (jährliche Existenzgründun-
gen ohne Betriebsübernahmen zum Gesamtunternehmens-
bestand laut IfM) bei 12,3 %2), im Handwerk (Anlage A)
dagegen nur bei 4,7 % (Existenzgründung ohne Betriebs-
übernahmen zum Unternehmensbestand laut RWI). Grund
dafür ist u. a. auch die im internationalen Vergleich hohe
Dichte an Marktzugangsregulierungen.
Die durchschnittliche Verweildauer, d. h. das Bestehen
eines Meisterbetriebs am Markt, ist nach Datenauswertun-
gen des Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschafts-
forschung und des Instituts für Mittelstandsforschung nicht
signifikant höher als die eines vergleichbaren mittelständi-
schen produzierenden gewerblichen Unternehmens, das kei-
nen Marktzugangsbeschränkungen unterliegt.
Bei einer Gesamtschau der Daten zum Handwerk kann die
negative Entwicklung nicht entscheidend auf konjunkturelle
Gegebenheiten, sondern muss in erster Linie auf strukturelle
Ursachen zurückgeführt werden. Seit Einführung der amtli-
chen Handwerksberichterstattung in 1968 gibt es keine ver-
gleichbare Schrumpfungsphase. Rückgänge, insbesondere
die des Jahres 1993, wurden bisher zeitnah überwunden.
Die Entwicklung erfasst praktisch das ganze, sektoral sehr
heterogene Handwerk. Auch die Gewerbezweiggruppen au-
ßerhalb des Bauhandwerks sind stark rückläufig.
Gesamthaft muss außerdem festgestellt werden, dass das
Handwerk in seiner derzeitigen Struktur in weiten Berei-
chen Schwierigkeiten hat, auf die Herausforderungen des
Marktes zu reagieren. Die Gewerbeabgrenzungen sind ein
Hindernis bei der Entwicklung innovativer Konzepte, durch
die verschiedene Leistungen kundengerecht gebündelt und
aus einer Hand angeboten werden können.

b) Verfassungsrecht
Der Meistervorbehalt der Handwerke der Anlage A der
Handwerksordnung stellt eine subjektive Berufszulassungs-
schranke im Sinne des Artikels 12 GG dar, die wegen der
Einschränkung der freien Berufswahl nur aufgrund eines
wichtigen Gemeinschaftsgutes gerechtfertigt ist. Zu beach-
ten ist das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Die Maßnahme
muss erforderlich sein, d. h. die geforderten Voraussetzun-
gen dürfen nicht außer Verhältnis zu dem angestrebten
Zweck stehen, und es muss sich um die am geringsten be-
lastende Möglichkeit zur Erreichung des Zwecks handeln.
Das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung
vom 17. Juli 1961 (1 BvL 44/55, BVerfGE 7, 97 ff.) die
„Erhaltung des Leistungsstandes und der Leistungsfähigkeit
des Handwerks und die Sicherung des Nachwuchses für die
gesamte gewerbliche Wirtschaft“ als Beispiele für Gemein-
schaftsinteressen genannt, die eine Einschränkung des
Artikels 12 GG rechtfertigen können, als Beispiele, die dem
Gesetzgeber nicht, wie absolute, d. h. allgemein anerkannte

und von der jeweiligen Politik des Gemeinwesens unabhän-
gige Gemeinschaftswerte wie z. B. die Volksgesundheit,
vorgegeben sind, sondern die sich erst aus seinen be-
sonderen wirtschafts-, sozial- und gesellschaftspolitischen
Vorstellungen und Zielen ergeben, die er also erst selbst in
den Rang wichtiger Gemeinschaftsgüter erhebt. Eine nähere
Bestimmung der Begriffe „Leistungsstand und Leistungs-
fähigkeit“ haben weder der Gesetzgeber noch das Bundes-
verfassungsgericht getroffen. Aus den Protokollen des Ge-
setzgebungsverfahrens wird lediglich erkennbar, dass der
„handwerklichen Produktionsweise“ eine besondere schüt-
zenswerte Bedeutung beigemessen wurde. Die geltende
Handwerksordnung dient ausdrücklich nicht dem Verbrau-
cherschutz oder Umweltschutz.

Die vom Bundesverfassungsgericht 1961 anerkannten
Gründe für die im handwerklichen Befähigungsnachweis
liegende subjektive Berufszulassungsschranke, die auf den
wirtschaftlichen Daten des Handwerks in den 50er Jahren
beruhen, werden durch die Entwicklung des Handwerks
nicht mehr abgedeckt. Die Dynamik der übrigen gewerb-
lichen Wirtschaft, ohne Erfordernis der Meisterprüfung, hat
sich stärker entwickelt als im Handwerk. Eine Aufrechter-
haltung der Berufsverbote im bisherigen Umfang erscheint
daher nicht mehr gerechtfertigt. Dies gilt erst recht für eine
Aufrechterhaltung aus historischen oder kulturellen Grün-
den.

Die Meisterprüfung ist in einer sich intensivierenden Dis-
kussion. Es bestehen zunehmende Akzeptanzprobleme für
die Meisterprüfung im bisherigen Umfang.

Kunden und Verbraucher – auf der Nachfrageseite – sowie
potenzielle Existenzgründer – auf der Angebotsseite –
haben zunehmend weniger Verständnis dafür, dass die
Meisterprüfung für Gewerbe in etwa in dem historischen
Umfang verlangt wird, der jedenfalls seit 1953 (nicht we-
sentlich geändert) bis jetzt fortgeführt wird.

Hinzu kommt, dass die technische Entwicklung zur Verein-
fachung vieler Handwerksarbeiten geführt hat. Vorgefertigte
Materialien, neue Maschinen, neue Verfahren, z. B. beim
Fügen und Befestigen, und die EDV-Technik mit ihren Pro-
grammsteuerungen haben die Unterschiede zwischen indus-
triellen und handwerklichen Produktionsmethoden verrin-
gert und Handwerksarbeiten teilweise so vereinfacht, dass
sie leicht und schnell zu erlernen sind. Heimwerker und
Schwarzarbeit haben das zum eigenen Wachstum genutzt.
Diese Entwicklungen haben bisher keine ausreichende Be-
rücksichtigung durch Abbau von Regulierungen im Hand-
werksrecht gefunden.

c) Europarecht

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben müssen Angehörige
anderer EU/EWR-Staaten für die Zulassung zu einer selb-
ständigen Handwerksausübung in Deutschland lediglich
Berufserfahrung nachweisen (Ausnahme: Gesundheitshand-
werke). Von Inländern wird dagegen nach der Handwerks-
ordnung grundsätzlich die Meisterprüfung verlangt. Die Pri-
vilegierung der EU-Ausländer führt zur so genannten Inlän-
derdiskriminierung, die in Artikel 3 GG ihre verfassungs-
rechtliche Grenze findet. Europäische Richtlinien, die durch
die Fünfte Verordnung zur Änderung der EWG/EWR-
Handwerk-Verordnung vom 9. Oktober 2002 (BGBl. I

2) Das IfM schätzt sogar aufgrund der Umsatzsteuerstatistikzahlen ohne
Kleinstunternehmen für 2002 eine Gründungsquote von 14,0 %.
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S. 4022) in deutsches Recht umgesetzt wurden, gebieten,
dass Angehörige anderer EU-Staaten – ohne Altersgrenze –
zur selbständigen Handwerksausübung in Deutschland be-
reits dann zugelassen werden, wenn sie

– mindestens sechs Jahre ununterbrochen als Selbständi-
ger oder als Betriebsleiter oder

– mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger
oder als Betriebsleiter, nachdem sie in dem betreffenden
Beruf eine mindestens dreijährige Ausbildung erhalten
haben, oder

– mindestens drei Jahre ununterbrochen als Selbständiger
und mindestens fünf Jahre als Unselbständiger oder

– mindestens fünf Jahre ununterbrochen in leitender Stel-
lung, davon mindestens drei Jahre in einer Tätigkeit mit
technischen Aufgaben und mit der Verantwortung für
mindestens eine Abteilung des Unternehmens, nachdem
sie in dem betreffenden Beruf eine mindestens dreijäh-
rige Ausbildung erhalten haben,

tätig waren.

Betriebsleiter in diesem Sinn ist, wer in leitender Stellung
mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben und mit der
Verantwortung für eine oder mehrere Abteilungen des Un-
ternehmens tätig ist. Diese Definition des Betriebsleiters,
der im Gegensatz zu den Regelungen für Inländer nicht
zwingend mit technischen Aufgaben betraut sein muss, hat
die Inländerdiskriminierung weiter verschärft.

Die Dienstleistungsfreiheit (Artikel 49 ff. EU-Vertrag) ge-
bietet die Zulassung grenzüberschreitender Tätigkeiten un-
ter noch geringeren Voraussetzungen. Aufgrund des Urteils
des Europäischen Gerichtshofes in der Rechtssache C-58/98
„Corsten“ (GewArch 2000, S. 476) wird für die Zulassung
zur grenzüberschreitenden Handwerksausübung in Deutsch-
land die Erteilung einer Bescheinigung über die Berechti-
gung zur grenzüberschreitenden Handwerksausübung ohne
Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerks-
rolle vorgesehen.

Im EU-Vergleich ist festzustellen, dass in einigen Staaten
freier Marktzutritt besteht (z. B. Großbritannien, Portugal,
Irland). In anderen (z. B. Niederlande) sind Berufszugangs-
beschränkungen für bestimmte gefährliche Tätigkeiten gere-
gelt. Nur noch Luxemburg kennt Berufszugangsschranken,
die dem deutschen Meisterbrief ähnlich sind. Österreich hat
aufgrund eines Urteils des Österreichischen Verfassungsge-
richtshofs die Inländer in der Frage der Zulassung zur Hand-
werksausübung den Angehörigen der übrigen EU-Staaten
gleichgestellt. Weitere sich abzeichnende Erleichterungen
für die Handwerksausübung innerhalb des EU/EWR-Rau-
mes sowie die bevorstehende EU-Osterweiterung, werden
diese Problematik weiter verschärfen.

d) Handwerksnovellen 1994 und 1998

Mit der Handwerksrechtsnovelle vom 20. Dezember 1993
(BGBl. I S. 2256) sollte eine größere Flexibilität durch Ver-
besserung der Möglichkeiten für handwerksübergreifende
Tätigkeiten erreicht werden.

Die Handwerksrechtsnovelle vom 25. März 1998 (BGBl. I
S. 596) hat daran angeknüpft, vor allem durch Zusammenle-

gung einiger Handwerke und vermehrte „Verwandtschaf-
ten“ von Handwerken.

Beide Novellen haben keinen wesentlichen Einfluss auf die
insgesamt negative wirtschaftliche Entwicklung des Hand-
werks gezeigt. Strukturelle Änderungen waren damit nicht
verbunden.

Die nicht rechtsverbindlichen „Leipziger Beschlüsse“ des
Bund-Länder-Ausschusses „Handwerksrecht“ vom 21. No-
vember 2000 (Bundesanzeiger Nr. 234, S. 23193 ff.) haben
nicht zu dem erhofften Existenzgründungsschub geführt.

3. Maßnahmen

Kern der Handwerksnovelle ist die Beschränkung des Meis-
terbriefs in seiner Funktion als Berufszugangsschranke auf
den unbedingt erforderlichen Bereich, nämlich der Abwehr
von Gefahren für Gesundheit oder Leben Dritter. Durch
diese Beschränkung werden Existenzgründungen ebenso
wie Unternehmensnachfolgen und die Schaffung und der
Erhalt von Arbeitsplätzen und Lehrstellen wesentlich er-
leichtert. Gleichzeitig wird die wirtschaftliche Entwicklung
des Handwerks durch die Erweiterung seiner Möglichkeiten
gestärkt. Dass bei den Gewerben der Anlage B keine Ab-
grenzungsprobleme bestehen, kommt auch den Gewerben
der Anlage A zugute. Den zulassungspflichtigen Handwer-
ken wird dadurch ebenso wie den zulassungsfreien ermög-
licht, umfassende, auch branchenübergreifende, Leistungen
anzubieten und neue, bisher unter Meistervorbehalt ste-
hende Tätigkeitsfelder auszunutzen. Dadurch ist die Er-
schließung neuer Absatzmärkte möglich. Innovationen kön-
nen so stärker als bisher für das Handwerk genutzt werden.

Die zu erwartende große Anzahl neuer Kleinbetriebe wird
zu einer besseren Marktversorgung für den Verbraucher bei-
tragen, da es für Kleinaufträge mehr Angebote geben wird.
Gleichzeitig wird durch den Abbau von Regulierungen der
Anreiz zur Schwarzarbeit reduziert.

Im Interesse der Abwehr von Gefahren für Gesundheit und
Leben Dritter ist es erforderlich, Zugangsvoraussetzungen
zur Handwerksausübung für einschlägige Gewerbe zu er-
halten. Hierbei sind enge verfassungsrechtliche Vorgaben zu
beachten. Die verfassungsrechtlichen Vorgaben sind jeden-
falls erfüllt, wenn lediglich solche Handwerke, bei deren
unsachgemäßer Ausübung Gefahren für Gesundheit oder
Leben Dritter drohen, im Berufszugang beschränkt werden,
soweit hierfür einfachere Möglichkeiten nicht bestehen. Für
derartige „gefahrgeneigte“ Tätigkeiten muss sichergestellt
sein, dass sie nur von Personen mit entsprechenden Qualifi-
kationsnachweisen ausgeübt werden. In diesen Bereichen
bedarf der Kunde der besonderen staatlichen Fürsorge, da er
nicht auf Mittel wie Schadensersatz und Mängelbeseitigung
verwiesen werden kann. Auch aus Gründen der allgemeinen
Gefahrenabwehr ist eine Berufszulassungsschranke bei der-
artigen Tätigkeiten gerechtfertigt.

Durch die Novelle wird die Anlage A zur Handwerksord-
nung deshalb auf den Kreis der Handwerke beschränkt, die
im Hinblick auf Leben und Gesundheit Dritter gefahrgeneigt
sind. Damit wird ein Kriterium für die verfassungsrechtliche
Rechtfertigung für den Meistervorbehalt eingeführt, das bei
Existenzgründern und Verbrauchern zu größerer Akzeptanz
führen wird und zu einer Reduzierung verfassungsrechtli-
cher Risiken beitragen dürfte, die sich aus der erkennbaren



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 23 – Drucksache 15/1206

Entwicklung des Handwerks ergeben können. Das Bundes-
verfassungsgericht hat bezüglich der 1953 in die Anlage A
der HwO eingestellten einzelnen Gewerbe keine Beurteilung
abgegeben, ob ihre Unterstellung unter die Meisterprüfung
als Berufszugangsvoraussetzung gerechtfertigt ist. Der Kata-
log der derzeitigen Gewerbe der Anlage A wird jetzt neu
strukturiert unter dem Gesichtspunkt, dass vertretbar ist,
jedenfalls für Gewerbe mit dem oben bezeichneten Gefah-
renpotential, die handwerkliche Meisterprüfung als Berufs-
zugangsvoraussetzung aufrechtzuerhalten. Alle übrigen
Handwerke der jetzigen Anlage A werden als zulassungs-
freie Handwerke in die Anlage B überführt. Sie bleiben dem
Handwerk somit erhalten. Die eigenständige Struktur des
Handwerks ändert sich nicht. Dem Charakter der unter dem
Gesichtspunkt der Gefahrgeneigtheit ausgegliederten Hand-
werke wird Rechnung getragen. Dies liegt nahe, weil nicht
nur einzelne Handwerke – wie bei der Novelle 1998 – son-
dern in erheblichem Umfang Handwerke in die Anlage B
überführt werden. Unbeschadet des Rechts zur Fortführung
erworbener Meistertitel wird für diese Gewerbe sowie für
sonstige geeignete Gewerbe der Anlage B die Möglichkeit
des Erwerbs eines fakultativen Meisterbriefs geschaffen, der
als Qualitätssiegel nutzbar ist und damit die Wettbewerbs-
position im Markt, auch gegenüber ausländischen Handwer-
kern, stärkt.

Durch die Beschränkung der Anlage A auf gefahrgeneigte
Tätigkeiten wird die Inländerdiskriminierung für 65 Hand-
werke beseitigt, denn für die Ausübung der in Anlage B
überführten Handwerke ist kein Meisterbrief mehr erforder-
lich. Die Anforderungen an Inländer zur selbständigen
Handwerksausübung sind daher für diese Handwerke nicht
mehr höher als die an die Angehörigen anderer EU-Staaten.
Für die in der Anlage A verbleibenden Handwerke wird die
Inländerdiskriminierung reduziert, da künftig Gesellen auch
in Anlage-A-Berufen nach zehnjähriger Gesellentätigkeit,
von der mindestens fünf Jahre Aufgaben in herausgehobe-
ner, verantwortlicher oder leitender Stellung wahrgenom-
men wurden, selbständige Handwerksausübung ohne Erfor-
dernis einer Meisterprüfung oder einem sonstigen Nachweis
ihrer Befähigung möglich ist.

Als Folge der Neuaufteilung der Gewerbe auf die Anlage A
und die Anlage B ist eine Steigerung der Existenzgrün-
dungsdynamik zu erwarten. Eine Zunahme der Zahl der Be-
triebe wird zu einer Erhöhung des Lehrstellenangebots füh-
ren, da grundsätzlich ein Eigeninteresse der Wirtschaft an
der Heranbildung eigenen Fachkräftenachwuchses besteht.

Durch die Überführung von Handwerken von Anlage A in
Anlage B wird die Ausbildungsleistung der betroffenen
Betriebe nicht beeinträchtigt. Die Ausbildungsordnungen
für die entsprechenden Ausbildungsberufe gelten weiterhin.
An den Ausbildungsmöglichkeiten der Betriebe ändert sich
dadurch nichts. Durch die Neustrukturierung der Anlage A
und der Anlage B steigt die Anzahl geregelter Ausbildungs-
berufe in Gewerben der Anlage B. Dies wird einen Anreiz
zu vermehrter Ausbildungsleistung auch in weiteren Gewer-
ben der Anlage B geben.

Die Attraktivität einer Ausbildung im Handwerk wird er-
höht, weil der Gesellenabschluss künftig mehr Möglichkei-
ten bietet. Den Gesellen werden breitere Tätigkeitsfelder
eröffnet, da Vorbehaltsbereiche entfallen. Durch die erheb-
liche Ausweitung der Anlage B ist Selbständigkeit ohne

Erfordernis der Meisterprüfung in sehr viel mehr handwerk-
lichen Berufen möglich. Selbständigkeit ist zudem unter
den o. g. Voraussetzungen nach zehnjähriger Gesellentätig-
keit auch in Anlage-A-Berufen ohne Erfordernis einer teu-
ren und zeitaufwändigen Meisterprüfung möglich. Damit
wird engagierten Gesellen eine interessante berufliche Pers-
pektive geboten. Gleichzeitig wird auch für Anlage-A-Be-
rufe ein schnellerer Erwerb des Meistertitels möglich. Die
Novelle schafft somit Voraussetzungen dafür, dass die Aus-
bildungsleistung des Handwerks wieder zunimmt.
Ein Rückgang der Qualität handwerklicher Leistungen in
den Berufen der Anlage B durch die Novelle ist nicht zu
erwarten. Die Qualität regelt sich über den Markt, die Aus-
bildung und auch die fakultative Meisterprüfung. In kaum
einem Staat der EU oder des EWR wird im Handwerk die
deutsche Regulierungsdichte erreicht. Öffnungen, wie z. B.
in Österreich, und grundsätzlich niedrigere Regulierungs-
dichten der anderen Staaten führen dort nicht zu Qualitäts-
einbrüchen.
Weitere Punkte der Novelle sind die Aufhebung des Inha-
berprinzips, Erleichterungen für Ingenieure und staatlich
geprüfte Techniker sowie die stärkere Berücksichtigung der
EU-Dienstleistungsfreiheit im Handwerk. Darüber hinaus
wird die Zulassung zur Meisterprüfung in Gewerben der
Anlage A durch eine Ausweitung der Zugangsmöglich-
keiten erleichtert. Zudem wird eine Reihe von Vorschriften
geändert, bei denen sich aus den Bedürfnissen der Praxis
Änderungsbedarf ergeben hat, wie z. B. beim unerheblichen
Nebenbetrieb.
Die Novelle macht das Handwerksrecht zukunftsfähig, zu-
kunftssicher und europafest.

II. Sonstige Änderungen von Vorschriften
Neben der Änderung der Handwerksordnung wird in An-
passung an die dort vorgesehenen Regelungen eine Reihe
anderer Vorschriften geändert.

III. Gesetzgebungskompetenz des Bundes
Die Gesetzgebungskompetenz des Bundes ergibt sich aus
Artikel 74 Abs. 1 Nr. 11 des Grundgesetzes (Recht der Wirt-
schaft). Es handelt sich bei dem Gesetzentwurf um ein die
Handwerksordnung, die Gewerbeordnung, das Gesetz zur
vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Han-
delskammern und das Berufsbildungsgesetz änderndes Ge-
setz, mit dem Voraussetzungen und Bedingungen für die
wirtschaftliche Betätigung geregelt werden. Dieses kann
nur vom Bund erlassen werden, da der Bund die genannten
Bereiche bereits bisher abschließend geregelt hat.

IV. Terminologie
Grundsätzlich wäre bei den mit dieser Novelle geänderten
Vorschriften eine Ergänzung der jeweils weiblichen Form
wie „Handwerkerinnen und Handwerker“, „Gesellinnen
und Gesellen“, „Betriebsleiterin und Betriebsleiter“ etc. not-
wendig. Da jedoch weniger als die Hälfte der Vorschriften
der HwO aus dem Jahre 1953 geändert werden, wird im
Interesse der Beibehaltung einer einheitlichen Struktur und
einer einheitlichen Terminologie davon abgesehen. Eine Er-
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gänzung um die jeweils weibliche Form würde das Gesetz
schwer verständlich und unübersichtlich machen. Bei einer
unterschiedlichen Terminologie innerhalb der HwO besteht
die Gefahr, dass für den nicht geänderten und ausschließlich
in männlicher Form gehaltenen Teil nicht beabsichtigte Um-
kehrschlüsse gezogen werden.
Es wird an dieser Stelle aber ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die männlichen Formen der HwO für Begriffe wie
die oben genannten jeweils auch die weibliche Form umfas-
sen.

B. Besonderer Teil

Zu Artikel 1 (Änderung der Handwerksordnung)
Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)
Die Inhaltsübersicht wird an die Änderungen des Gesetzes
angepasst.

Zu den Nummern 2 bis 4 (Überschrift, § 1, § 2)
Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neustrukturierung
der Anlagen A und B (siehe zu den Nummern 73, 74) und
zur Aufhebung des Inhaberprinzips (siehe zu Nummer 9).

Zu Nummer 5 (§ 3)
Zu Buchstabe a
Die Handwerksordnung findet auch Anwendung auf hand-
werkliche Nebenbetriebe, die mit einem Unternehmen des
Handels verbunden sind. Keine Anwendung findet die
Handwerksordnung, wenn in dem Nebenbetrieb handwerk-
liche Tätigkeiten nach § 2 Nr. 3, § 3 Abs. 2 nur in „unerheb-
lichem Umfang“ ausgeübt werden, d. h. wenn handwerkli-
che Tätigkeiten „während eines Jahres den durchschnittli-
chen Umsatz und die durchschnittliche Arbeitszeit eines
ohne Hilfskräfte in Vollzeit arbeitenden Betriebs des betref-
fenden Handwerkszweigs nicht übersteigen“.
Durch das Zweite Gesetz zur Änderung der Handwerksord-
nung und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom
25. März 1998 (BGBl. I S. 596) ist mit Wirkung zum
1. April 1998 § 3 Abs. 2 geändert worden, um sicherzustel-
len, dass bei der Anwendung der handwerklichen „Uner-
heblichkeitsgrenze“ ausschließlich auf einen „Vollzeit
Arbeitenden“ abgestellt wird. Damit ist seitdem rechtlich
die Absenkung der Umsatzgrenze durch das statistische
Gewicht der „Feierabendhandwerker“ aufgehoben. Bis
dahin wurden die „Feierabendhandwerker“ berücksichtigt,
da zwischen Vollzeit oder nur stundenweise arbeitenden
„Feierabendhandwerkern“ nicht differenziert wurde (Bun-
destagsdrucksache 13/9388 zu Artikel 1 Nr. 3 (§ 3 Abs. 2),
Seite 18).
In der Praxis wird allerdings die Entscheidung, ob ein hand-
werklicher Nebenbetrieb im Hinblick auf den getätigten
Umsatz nicht der Handwerksordnung unterfällt, von einer
„Zusammenstellung der Unerheblichkeitsgrenzen der Hand-
werksumsätze für das Jahr 1994“ abhängig gemacht, die das
Handwerk auf der Basis der Handwerkszählung von 1995
erstellt hat. Damit wird dem Erfordernis der Umsetzung der
gesetzlichen Definition der Unerheblichkeitsgrenze des § 3
Abs. 2 jedoch nicht Rechnung getragen.

In der Handwerkszählung 1995, die Daten des Jahres 1994
betrifft, sind alle Handwerksunternehmen, die Zahl ihrer
Beschäftigten und ihr im Jahr 1994 erzielter Umsatz erfasst
worden. Die Umsätze des Jahres 1994 werden zwar zum
Teil „fortgeschrieben“ und „hochgerechnet“, zum Teil wer-
den „Zuschläge“ auf die Umsätze des Jahres 1994 prakti-
ziert. Einheitliche und verbindliche Grundsätze sind hierfür
jedoch weder entwickelt noch von den Bundesländern vor-
gegeben worden. Bei Zugrundelegung der Daten des Jahres
1994 wird nicht berücksichtigt, dass durch die Handwerks-
novelle 1998 zahlreiche Handwerke zusammengefasst und
bestehende Vorbehaltsbereiche einzelner Handwerke ande-
ren Handwerken zugeordnet worden sind, mit dem Ergeb-
nis, dass sich die Tätigkeitsbereiche der betroffenen Hand-
werke und damit auch deren Umsätze unterschiedlich und
zum Teil erheblich gegenüber dem Stand der Handwerks-
zählung verändert haben. Außerdem umfassen die Zahlen
des Statistischen Bundesamtes auch Teilzeitbeschäftigte
und damit die Umsätze der Feierabendhandwerker sowie
neben dem „Handwerksumsatz“ auch den „Handelsumsatz“
und den „übrigen Umsatz“.
Das Bundesverfassungsgericht hat mit Entscheidung vom
31. März 2000 (BVerfG 1 BvR 608/99) gefordert, dass die
nichthandwerklichen Umsätze herausgerechnet werden.
Nach derzeitiger Praxis wird damit die Umsatzgrenze für
das Erfordernis des großen Befähigungsnachweises früher
überschritten, als wenn – wie gesetzlich gefordert – nur der
„Handwerksumsatz“ eines „Vollzeit-Arbeitenden“ zugrunde
gelegt würde. Dies kann dazu führen, dass unzulässiger-
weise die Meisterprüfung verlangt wird.
In rechtsstaatlicher Weise verbindlich festgelegte und veröf-
fentlichte Umsatzgrenzen über den „unerheblichen“ hand-
werklichen Nebenbetrieb bestehen nicht.
Im Hinblick auf den gesetzlichen Anspruch nichthandwerk-
licher Unternehmen auf Ausübung handwerklicher Tätig-
keiten im Nebenbetrieb wird durch die Neuregelung die
Vorschrift rechtstaatlich vollzugsfähig gemacht. Die Be-
rechnung der Unerheblichkeitsgrenze wird vereinfacht. Zu-
künftig wird nur noch auf die durchschnittliche Arbeitszeit
eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbeitenden Betriebs abge-
stellt („Ein-Personen-Vollzeitarbeitskraft“). Das zusätzliche
Kriterium des durchschnittlichen Umsatzes entfällt.
Eine Umsatzgrenze ist bereits aufgrund regionaler Unter-
schiede nicht praktikabel. Eine fehlende regionale Differen-
zierung zwischen den einzelnen Bundesländern, aber auch
zwischen Ballungsgebieten und strukturschwachen Regio-
nen, führt bei der Anwendung einer einheitlichen Unerheb-
lichkeitsgrenze zu nicht akzeptablen Ergebnissen. Ausge-
hend von einer angemessenen Umsatzgrenze für Ballungs-
gebiete würde eine solche Umsatzgrenze in strukturschwa-
chen Gebieten von keinem Betrieb überschritten. Eine für
strukturschwache Gebiete angemessene Umsatzgrenze be-
wirkt, dass in Ballungsgebieten nahezu jeder Nebenbetrieb
eintragungspflichtig wäre. Gegen eine Differenzierung der
Unerheblichkeitsgrenze nach einzelnen Bundesländern oder
auch innerhalb eines Bundeslandes (Flächengebiete oder
Ballungsgebiete), bestehen andererseits erhebliche rechts-
staatliche Bedenken. Neben der Schwierigkeit der Ermitt-
lung entsprechender Vergleichszahlen wäre es bedenklich,
das Erfordernis des großen Befähigungsnachweises für
einen Nebenbetrieb von der durchschnittlichen wirtschaft-
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lichen Entwicklung in einem bestimmten Gebiet abhängig
zu machen. Außerdem kann der Umsatz regelmäßig erst im
Nachhinein festgestellt werden, so dass den Betrieben bei
einem Abstellen auf den Umsatz die erforderliche Planungs-
sicherheit fehlt.

Die Grenze, ab wann ein handwerklicher Nebenbetrieb in
„unerheblichem Umfang“ ausgeübt wird, wird durch die
Beschränkung faktisch nicht verändert. Es ist davon auszu-
gehen, dass ein Nebenbetrieb, in dem lediglich eine Person
in Vollzeit beschäftigt ist, üblicherweise auch den durch-
schnittlichen Umsatz eines ohne Hilfskräfte Vollzeit arbei-
tenden Betriebes in der jeweiligen Region im jeweiligen
Bundesland nicht überschreiten wird.

Zu Buchstabe b

Die Neufassung entspricht Bedürfnissen der Praxis. Nicht-
handwerklichen Unternehmen werden im Interesse umfas-
sender Kundenleistungen aus einer Hand im Rahmen eines
Hilfsbetriebs handwerkliche Installationsleistungen ohne
Meisterprüfung ermöglicht.

Schon nach geltendem Recht ist durch § 3 Abs. 3 Nr. 2 das
Bedürfnis anerkannt, dass ein Hilfsbetrieb auch bei Leistun-
gen an Dritte vorliegen kann, obwohl möglicherweise eine
Konkurrenzlage zu selbständigen Handwerkern besteht. Die
Ausnahmeregelungen sind jedoch zu eng. Der Kunde des
Produzenten erwartet heute umfassende Dienstleistungen zu
dem eigentlichen Verkauf des Produkts. Solche Kunden-
dienstleistungen sollen von der Handwerksordnung nicht
nur dann freigestellt bleiben, wenn sie auch auf einer ver-
traglichen oder gesetzlichen Gewährleistungspflicht beru-
hen oder wenn die Übernahme dieser Dienstleistungen bei
der Lieferung vereinbart worden ist. Vielmehr sollen solche
Tätigkeiten, die der Produktpflege dienen können, generell
vom Erfordernis der Meisterprüfung freigestellt werden.
Die Servicetätigkeiten sind derart produktspezifisch, dass
sie aufgrund der Sachnähe dem Herstellungsbereich zuge-
ordnet werden müssen und deshalb ebenso von der Anwen-
dung des Erfordernisses der Meisterprüfung freigestellt
werden müssen, wie dies beim Hauptbetrieb der Fall ist.
§ 3 Nr. 2 Buchstabe d entfällt durch die Neufassung. Das
Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung vom
31. März 2000 (1 BvR 608/99) festgestellt, dass „aus der
maßgeblichen gesetzlichen Regelung (…) folgt, dass der
Gesetzgeber den tatsächlichen Gegebenheiten des Wirt-
schaftslebens Rechnung zu tragen sucht und fließende
Übergänge zwischen Wirtschaftsbereichen zu schaffen
trachtet“. Dies geschieht nunmehr auch für den vorlie-
genden Fall.

Zu Nummer 6 (§ 4)

§ 4 regelt gesetzliche Ausnahmefälle vom Inhaberprinzip
nach dem Tod des selbständigen Handwerkers. Als Folge
der durch § 7 Abs. 1 (siehe Nummer 9) geregelten Auf-
hebung des Inhaberprinzips wird deren Beschränkung auf
ausgewählte Fälle der Rechtsnachfolge aufgehoben. Die be-
stehende Beschränkung des Betriebsleiterprivilegs auf den
Ehegatten des verstorbenen Betriebsinhabers ist eine nicht
sachgerechte Privilegierung.

Dem Rechtsnachfolger oder sonst verfügungsberechtigten
Nachfolger des eingetragenen Inhabers eines Betriebs der

Anlage A wird deshalb die Verpflichtung auferlegt, unver-
züglich nach dem Ausscheiden des Betriebsleiters, also
z. B. auch im Falle der Kündigung, für die Einsetzung eines
anderen Betriebsleiters zu sorgen.
Konkrete Fristen, innerhalb derer auf eine Nachfolgerege-
lung verzichtet werden könnte, sind sachlich nicht zu be-
gründen. Soweit sich der Gesetzgeber für qualifizierte Be-
rufszugangsvoraussetzungen entscheidet, müssen Unterbre-
chungen einer solchen Betriebsleitung auf ein Mindestmaß
beschränkt bleiben. „Unverzügliche Bestellung eines neuen
Betriebsleiters“ bedeutet, dass der Betriebsleiter „ohne
schuldhaftes Zögern“ zu bestellen ist. Damit kann auch Be-
sonderheiten in Einzelfällen Rechnung getragen werden.

Zu Nummer 7 (§ 5a Abs. 2)
Durch die Neufassung werden die Handwerkskammern er-
mächtigt, im Wege des automatisierten Datenaustauschs zu
überprüfen, ob der in die Handwerksrolle einzutragende
oder eingetragene Betriebsleiter bereits für andere Betriebe
in anderen Kammerbezirken eingetragen ist.
Die Einrichtung eines automatisierten Abrufverfahrens ist
wegen der dadurch ermöglichten „Selbstbedienung“ der ab-
rufberechtigten Stellen und des reduzierten Prüfungsum-
fangs der übermittelnden Stelle mit deutlich erhöhten Risi-
ken für das Recht auf informationelle Selbstbestimmung
verbunden. Die Einrichtung eines solchen Verfahrens ist
deshalb nur dann gerechtfertigt, wenn sie unter Berücksich-
tigung der schutzwürdigen Interessen der Betroffenen und
der Aufgaben oder Geschäftszwecke der beteiligten Stellen
angemessen ist (vgl. § 10 Abs. 1 Satz 1 BDSG). Diese Vor-
aussetzungen sind vorliegend gegeben. Ohne die Regelung
besteht die Gefahr, dass sich durch die Aufhebung des Inha-
berprinzips ein „Konzessionsträgertourismus“ entwickeln
könnte.
Verhindert werden soll, dass ein Betriebsleiter sich unter
Verletzung des Gebotes der Meisterpräsenz für mehrere Be-
triebe in unterschiedlichen Kammerbezirken zur Verfügung
stellt, ohne tatsächlich ausreichend in den einzelnen Betrie-
ben anwesend zu sein. In einzelnen Fällen ist es denkbar,
dass ein Betriebsleiter zwei Betriebe überwachen kann,
z. B., wenn sie in relativ kurzer Entfernung voneinander lie-
gen. Dies ist im Einzelfall zu prüfen. Im Regelfall wird ein
Betriebsleiter jedoch auf die Leitung eines Betriebs be-
schränkt sein. Dieser Zweck ist ohne automatisierten Abruf
nicht erreichbar. Hierfür spricht insbesondere die Häufigkeit
und die Eilbedürftigkeit der Datenübermittlungen (siehe
z. B. § 33 Abs. 7 Satz 1 BDSG, § 10 Abs. 7 BKAG;
Bundestagsdrucksache 11/4306, S. 43; Auernhammer,
BDSG, 3. Auflage, § 10, Rn. 5; Gola/Schomerus, BDSG,
7. Auflage, § 10, Rn. 11). Eine Eilbedürftigkeit der Daten-
übermittlung besteht insbesondere im Hinblick auf das
Gefährdungspotential der in der Anlage A verbleibenden
Gewerbe für Gesundheit und/oder Leben Dritter. Einzel-
heiten eines Abrufs im automatisierten Verfahren können in
einer Rechtsverordnung geregelt werden.

Zu Nummer 8 (§ 6)
Zu den Buchstaben a und c
Es handelt sich um Anpassungen an die neuen Bezeichnun-
gen der Anlagen A und B (siehe zu den Nummern 73, 74).
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Zu Buchstabe b

Die Aufhebung von § 6 Abs. 2 ist eine Folgeänderung
zur Dienstleistungsfreiheit im Handwerk durch § 9 Abs. 2
(siehe zu Nummer 12).

Zu Buchstabe d

Infolge der Aufhebung des § 6 Abs. 2 werden die übrigen
Absätze neu nummeriert.

Zu Nummer 9 (§ 7)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Durch die Regelung wird das „Inhaberprinzip“ aufgehoben.
Gleichzeitig entfällt damit die bisherige Definition des „selb-
ständigen Handwerkers“.

Der selbständige Betrieb eines Handwerks wird unabhängig
von der Rechtsform des Betriebs davon abhängig gemacht,
dass der Betriebsleiter des einzutragenden Unternehmens
die erforderliche handwerksrechtliche Befähigung besitzt.

Grundsatz des Handwerksrechts ist bisher, dass der Inhaber
eines Handwerksbetriebs in seiner Person die handwerksrecht-
liche Befähigung besitzen muss. Das Bundesverfassungsge-
richt hat in seinem Beschluss vom 17. Juli 1961 (1 BvL 44/55,
BVerfGE 7, 97 ff.) festgestellt: „Nach der geschichtlich gewor-
denen Struktur des Handwerkstandes kommt der Ausübung
eines Handwerks im eigenen Namen, auf eigene Rechnung und
in eigener Verantwortung ein besonderes, und zwar gerade das
den „Handwerker“ in den Augen der Öffentlichkeit eigentlich
kennzeichnende soziale Gewicht zu“ (a. a. O., S. 105).

Es bestehen bereits, wie nachfolgend dargestellt, zahlreiche
Ausnahmen vom Inhaberprinzip, bei denen die Anstellung
eines technischen Betriebsleiters oder die Leitung durch
einen „Handwerker, der die Voraussetzungen für die Eintra-
gung in die Handwerksrolle erfüllt“, ausreicht.

Dies gilt z. B. für juristische Personen wie die GmbH oder
AG (§ 7 Abs. 4 Satz 1), für handwerkliche Nebenbetriebe
bestimmter gewerblicher Betriebe des Bundes, der Länder
und Gemeinden und der sonstigen juristischen Personen des
öffentlichen Rechts sowie von Unternehmen des Hand-
werks, der Industrie, des Handels, der Landwirtschaft oder
sonstiger Wirtschafts- und Berufszweige (§ 7 Abs. 5, § 2
Nr. 2 und 3), für handwerkliche Zweitbetriebe (§ 7 Abs. 6)
und für Betriebe natürlicher Personen, deren Inhaber stirbt,
nach Ablauf eines Jahres (§ 4 Abs. 2), wobei der Gesetzes-
wortlaut offen lässt, ob ein Rechtsformwechsel zu einer Per-
sonengesellschaft oder juristischen Person erfolgen muss.
Eine vollständige Ausnahme vom Erfordernis der hand-
werksrechtlichen Berechtigung besteht bei Betrieben natür-
licher Personen, deren Inhaber stirbt, für die Dauer eines
Jahres. Es genügt die „Fortführung des Betriebes“ durch
den hinterbliebenen Ehegatten, den Erben bis zur Vollen-
dung des 25. Lebensjahrs, den Testamentsvollstrecker, den
Nachlassverwalter, den Nachlasskonkursverwalter oder den
Nachlasspfleger, die keinerlei handwerkliche Kenntnisse
oder Fertigkeiten nachweisen müssen. Eine eingeschränkte
Ausnahme besteht für Personengesellschaften wie GbR und
KG, bei denen der für die technische Leitung Verantwortli-
che persönlich haftender Gesellschafter sein muss (§ 7
Abs. 4 Satz 2).

Durch die Entwicklung des Handwerks, des Gewährleis-
tungsrechts und des Verbraucherrechts ist das Leitbild des
durch einen handwerklich befähigten Inhaber geführten Be-
triebs entbehrlich geworden. Für den Kunden spielt ange-
sichts der Entwicklung von Gewährleistungs- und Haf-
tungsrecht die Verbindung von technischer und kaufmänni-
scher Betriebsverantwortung keine maßgebende Rolle
mehr. Der Gesetzgeber hat bereits bisher die dem „Inhaber-
prinzip“ zugrunde liegende Verbindung von wirtschaftlicher
und sachlicher Verantwortung für einen zwischenzeitlich
breiten Teil des Handwerks aufgehoben. Es bestehen seit
langem Erleichterungen für Kapitalgesellschaften, die trotz
ihrer Haftungsbeschränkung nur einen technischen Be-
triebsleiter benötigen und für Personengesellschaften, bei
denen nur einer der Gesellschafter qualifiziert sein muss.
Einbußen an der Qualität oder Verantwortlichkeit der Hand-
werksleistung sind dadurch nicht eingetreten.

Es ist deshalb geboten, die Gründung, Führung und Über-
nahme eines Handwerksbetriebs durch einen Betriebsleiter
rechtsformneutral zuzulassen. Der selbständige Betrieb
eines Handwerks wird unabhängig von der Rechtsform nur
noch von dem Einsatz eines Betriebsleiters abhängig ge-
macht. In vielen Fällen wird dieser Betriebsleiter der bishe-
rige Inhaber sein.

Mit der Aufhebung des Inhaberprinzips entfällt die bisherige
sachlich nicht gerechtfertigte Privilegierung von Kapital-
gesellschaften gegenüber Personengesellschaften und natür-
lichen Personen. Die Aufgabe des Inhaberprinzips ermög-
licht die rechtsformunabhängige Existenzgründung und
Betriebsübernahme von Handwerksbetrieben. Unternehmer
können einen finanziell und organisatorisch aufwändigen
Rechtsformwechsel auf die Fälle steuerlicher und haftungs-
rechtlicher Notwendigkeit beschränken.

Durch die Aufhebung des Inhaberprinzips wird es in geeig-
neten Fällen auch Gesellen ermöglicht, unabhängig von der
Rechtsform durch Einstellung eines handwerksrechtlich be-
fähigten Betriebsleiters einen Betrieb zu gründen. Dies
dürfte sich allerdings auf diejenigen Gesellen beschränken,
denen die Bezahlung eines angestellten Betriebsleiters wirt-
schaftlich möglich ist.

Die Aufhebung des Inhaberprinzips ist auch ein Beitrag zur
Bekämpfung der Schwarzarbeit, da potenziellen Existenz-
gründern, die die Errichtung einer juristischen Person ver-
meiden wollen, ein Anreiz für ein Ausweichen in die Schat-
tenwirtschaft genommen wird.

Mit der Aufhebung des Inhaberprinzips wird zugleich der
bisher in § 1 Abs. 1 Satz 1 geregelte Begriff „selbständiger
Handwerker“ gestrichen. Angesichts der zahlreichen für
eine Überführung in Anlage B vorgesehenen Handwerke ist
es nicht mehr sachgerecht, diesen Begriff weiterhin für In-
haber eines Gewerbes der Anlage A zu reservieren.

Zu Buchstabe b (Absatz 1a)

Der neue Absatz 1a übernimmt den Wortlaut des bisherigen
§ 7 Abs. 1 Satz 1. Dadurch wird klargestellt, dass für die
Eintragung in die Handwerksrolle auch weiterhin das Beste-
hen der Meisterprüfung in dem Gewerbe grundsätzlich Vo-
raussetzung ist.
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Zu Buchstabe c (Absatz 2)

Mit Absatz 2 Satz 1 der Neufassung wird das Erfordernis der
Gesellenprüfung oder einer mindestens dreijährigen prakti-
schen Tätigkeit als Voraussetzung für die selbständige Aus-
übung eines Gewerbes der Anlage A für den betroffenen Per-
sonenkreis gestrichen. Klargestellt wird zugleich, dass die
Qualifikation von Ingenieuren, von Absolventen von techni-
schen Hochschulen sowie von Fachschulen für Technik oder
für Gestaltung in jedem Fall der Meisterprüfung für ent-
sprechende Gewerbe der Anlage A gleichwertig ist. Dieser
Personenkreis erhält deshalb ein unmittelbares Recht auf
selbständige Ausübung des betreffenden Gewerbes der
Anlage A. Sie werden mit dem Gewerbe der durch Rechts-
verordnung nach Satz 4 gebildeten Gewerbegruppe der
Anlage A eingetragen, dem ihre Fachrichtung nach Maßgabe
der Verordnung entspricht und für das sie die Eintragung
beantragen. Mit den Erleichterungen wird für den Zugang
zum Handwerk ein erhebliches Potential an Kreativität und
Unternehmensgründungen eröffnet, das bisher durch nicht
notwendige Anforderungen und durch Ausnahmebewilli-
gungsverfahren mit ungewissem Ausgang behindert wurde.
Auch andere Personen, die eine andere, der Meisterprüfung
für die Ausübung des betreffenden Gewerbes mindestens
gleichwertige deutsche staatliche oder staatlich anerkannte
Prüfung erfolgreich abgelegt haben, erhalten einen unmittel-
baren Anspruch auf selbständige Ausübung eines Gewerbes
der Anlage A. Jedoch muss in solchen Fällen durch eine Ein-
zelfallprüfung der Handwerkskammer festgestellt werden,
ob die betreffende Prüfung einer Meisterprüfung, für die die
Eintragung beantragt wird, gleichwertig ist. Die Präzisierung
des § 7 Abs. 2 Satz 2, dass es sich bei der mindestens gleich-
wertigen Prüfung um eine staatliche oder staatlich aner-
kannte Prüfung handeln muss, erfolgt in Anpassung an § 46,
der in allen Modalitäten der dort geregelten Befreiung von
Prüfungsteilen und der Anrechnung von Prüfungen auf staat-
liche oder staatlich anerkannte Prüfungen abstellt.

§ 7 Abs. 2 Satz 4 enthält eine Ermächtigung des Bundesmi-
nisteriums für Wirtschaft und Arbeit, im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und mit
Zustimmung des Bundesrates eine Verordnung zum Zwecke
der Eintragung in die Handwerksrolle zu erlassen. Die bis-
herige Ermächtigung wird hierdurch aufgehoben. Neu ist,
dass die jetzt vorgesehene Ermächtigung nicht mehr auf Lis-
ten von Entsprechungen abstellt, in denen eine Vielzahl von
Prüfungsabschlüssen einzelnen Handwerken gegenüberge-
stellt wird, wobei die Listen mit hohem bürokratischem Auf-
wand häufig aktualisiert werden müssten. Dieser Aufwand
entfällt in Zukunft. Außerdem wird der Prüfungsaufwand
der Handwerkskammern verringert. Diese entscheiden in
Zukunft anhand eines Kriterienkatalogs, der in der Verord-
nung geregelt wird, ob eine Fachrichtung einer bestimmten
Gewerbegruppe zugeordnet werden kann. Die Eintragung
erfolgt durch die Handwerkskammern in demjenigen Ge-
werbe, für das die Eintragung beantragt worden ist. Dadurch,
dass nicht mehr wie bisher Prüfungsabschlüsse und Hand-
werksmeisterprüfungsabschlüsse durch eine listenmäßige
Gegenüberstellung oder, soweit die Listen überholt sind,
einzeln überprüft werden, sondern in Fachrichtungen bzw.
Gewerbegruppen gebündelt werden, ist die Rechtsverord-
nung über einen längeren Zeitraum anwendbar. Dies dient
der Rechtssicherheit, da bei der Entscheidung über die Ein-
tragung nicht mehr eine Vielzahl von teils einander ähnli-

chen, teils sich häufig verändernden Prüfungsabschlussbe-
zeichnungen geprüft werden muss.

Zu Buchstabe d (Absatz 2a)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe e (Absatz 3)
Es handelt sich um eine Anpassung an die Regelung des
neuen § 9 Abs. 2 (siehe zu Nummer 12).

Zu Buchstabe f (Absätze 4 bis 6 und 8)
Die Absätze 4 bis 6 und 8 werden als Folge der Aufhebung
des Inhaberprinzips durch § 7 Abs. 1 (siehe zu Buchstabe a)
gestrichen.

Zu Buchstabe g (Absatz 7)
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der Ein-
fügung eines neuen § 7b (siehe Nummer 10).

Zu Nummer 10 (§ 7b)
Aufgrund der neu eingefügten Vorschrift des § 7b erhalten
Gesellen und Inhaber einer entsprechenden Abschlussprü-
fung ohne Erfordernis einer zusätzlichen Prüfung einen An-
spruch auf Eintragung in die Handwerksrolle und damit die
Befugnis zur Ausübung eines Handwerks („Ausübungsbe-
rechtigung“). Voraussetzung ist eine insgesamt zehnjährige
Berufserfahrung in dem zu betreibenden oder einem damit
verwandten Handwerk oder in einem entsprechenden aner-
kannten Ausbildungsberuf, davon insgesamt mindestens
fünf Jahre mit Aufgaben in herausgehobener, verantwort-
licher oder leitender Stellung.
Es handelt sich bei dieser Ausübungsberechtigung um den
Sonderfall einer Ausnahmebewilligung. Die Möglichkeit
der Ausnahmebewilligung ist eine verfassungsrechtliche
Voraussetzung für die Zulässigkeit des grundsätzlichen Er-
fordernisses der Meisterprüfung. Das Bundesverfassungs-
gericht hat in seiner Entscheidung vom 31. März 2000
(1 BvR 608/99) eine grundrechtsfreundliche Auslegung der
Ausnahmetatbestände der Handwerksordnung gefordert.
Bislang werden langjährige Gesellen unter den engen
Voraussetzungen der nicht rechtsverbindlichen „Leipziger
Beschlüsse“ des Bund-Länder-Ausschusses „Handwerks-
recht“ vom 21. November 2000 (Bundesanzeiger Nr. 234,
S. 23193) zur selbständigen Handwerksausübung ohne
Meisterprüfung zugelassen. Die Beschlüsse regeln eine An-
zahl von Fällen, in denen die Meisterprüfung „unzumutbar“
und, bei Nachweis der erforderlichen Fertigkeiten und
Kenntnisse, eine Ausnahmebewilligung nach § 8 zu erteilen
ist. Der in der Praxis bedeutsamste Fall der „Leipziger Be-
schlüsse“ ist der Fall der so genannten Altgesellen. Diesen
wird durch die Beschlüsse attestiert, dass ihnen bei einem
Lebensalter von etwa 47 Jahren die Meisterprüfung „unzu-
mutbar“ ist, also nach § 8 ein „Ausnahmefall“ vorliegt. Wer
als Geselle 20 Jahre in dem betreffenden oder einem mit
diesem verwandten Gewerbe tätig war, bekommt einen Ab-
schlag auf die Altersgrenze von 47 Jahren, aber nur, wenn er
Aufgaben in herausgehobener, verantwortlicher oder leiten-
der Stellung wahrgenommen hat. Die erforderlichen Fertig-
keiten und Kenntnisse sind darüber hinaus nachzuweisen.



Drucksache 15/1206 – 28 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

Diese Erfordernisse sind für Altgesellen nicht mehr sach-
gerecht. Entscheidend ist die nach einer Ausbildung zum
Gesellen erworbene Berufserfahrung in qualifizierten Funk-
tionen. Das Erfordernis einer zehnjährigen Tätigkeit stellt
sicher, dass weiterhin der Anreiz erhalten bleibt, die Meis-
terprüfung zu machen. Nach zehnjähriger Tätigkeit ist der
Geselle in einem Alter, in dem häufig entscheidende private
Weichenstellungen – Familiengründung, Hausbau etc. – ge-
troffen werden. Aus finanziellen und zeitlichen Gründen ist
vielen Gesellen die Ablegung der Meisterprüfung dann
nicht mehr bzw. nur noch unter sehr erschwerten Bedingun-
gen möglich. Dies rechtfertigt die pauschale Annahme eines
Ausnahmefalls (Unzumutbarkeit der Meisterprüfung) nach
zehnjähriger Tätigkeit. Durch die Formulierung, dass der
Geselle „insgesamt“ zehn Jahre tätig gewesen sein muss,
wird sichergestellt, dass Unterbrechungen z. B. aufgrund
von Krankheit, Fortbildung, Schwangerschaft etc. nicht an-
zurechnen sind.

Die Regelung stellt zugleich klar, dass die für die selbstän-
dige Ausübung eines Handwerks erforderlichen Fertigkei-
ten und Kenntnisse durch eine zehnjährige Berufserfahrung
als Geselle in dem entsprechenden Bereich, davon insge-
samt fünf Jahre in herausgehobener, verantwortlicher oder
leitender Funktion, als nachgewiesen gelten. Dabei muss die
ausgeübte Tätigkeit zumindest eine wesentliche Tätigkeit
des Gewerbes der Anlage A umfassen, für das der Geselle
die Ausübungsberechtigung beantragt hat. Wenn zehnjäh-
rige Berufserfahrung anhand der vorgelegten Arbeitsver-
träge und deren Beendigung nachgewiesen ist, bleibt für die
zuständige Behörde zu prüfen, ob mindestens fünf Jahre
Aufgaben in herausgehobener, verantwortlicher oder leiten-
der Stellung wahrgenommen wurden. Derartige Kriterien
werden von den Ländern seit langem zur Handhabung der
„Leipziger Beschlüsse“ angewandt. Eine Prüfung der Befä-
higung entfällt. Die genannten Kriterien dürften z. B. erfüllt
sein, wenn im Betrieb anfallende einschlägige Arbeiten
überwiegend von dem betreffenden Gesellen ausgeführt
werden, wenn er die Funktion eines „Poliers“ oder ver-
gleichbare Funktionen hatte oder Ausbildungsfunktionen
hatte.

Mit der Voraussetzung, dass der Geselle innerhalb einer
zehnjährigen Berufserfahrung für die Dauer von mindestens
fünf Jahren Aufgaben in herausgehobener, verantwortlicher
oder leitender Stellung wahrgenommen haben muss, wird
zugleich klargestellt, dass es sich hierbei nicht um eine
Aufgabenwahrnehmung als Betriebsleiter im Sinne des
EU-Rechts handelt. Betriebsleiter im Sinne des EU-Rechts
ist, wer in einem Unternehmen des entsprechenden Gewer-
bes tätig war

1. als Leiter des Unternehmens oder einer Zweigniederlas-
sung, oder

2. als Stellvertreter des Unternehmens oder des Leiters des
Unternehmens, wenn mit dieser Stellung eine Verant-
wortung verbunden ist, die der des vertretenden Unter-
nehmens oder Leiters entspricht, oder

3. in leitender Stellung mit kaufmännischen oder techni-
schen Aufgaben und mit der Verantwortung für eine
oder mehrere Abteilungen des Unternehmens.

Die EU-rechtliche Definition ist damit erheblich enger, als
die angestrebten Voraussetzungen für die Privilegierung des

langjährigen Gesellen. Somit würde die angestrebte Erleich-
terung weitgehend leerlaufen.

Die Entscheidung trifft die höhere Verwaltungsbehörde.
Dies entspricht den Regelungen für die Ausnahmebewilli-
gungen nach den §§ 8 und 9 und die Ausübungsberechti-
gung nach § 7a. An der Zuständigkeit der höheren Verwal-
tungsbehörde für diese Entscheidungen wird festgehalten.
Die Zuständigkeit für Entscheidungen über Ausnahmebe-
willigungen wurde der höheren Verwaltungsbehörde vom
Gesetzgeber mit der Handwerksordnung von 1953 übertra-
gen, „da damit in jedem Falle konkurrenzliche Gesichts-
punkte ausgeschaltet sind“, so die damalige Gesetzesbe-
gründung. Das Ziel eines objektiven und neutralen Geset-
zesvollzugs durch staatliche Behörden hat der Gesetzgeber
bei allen späteren Änderungen der Handwerksordnung auf-
rechterhalten. Interessenkonflikte der Handwerkskammern
können dazu führen, dass Ausnahmebewilligungen er-
schwert, verzögert oder verstärkt abgelehnt werden. Dies
stünde im Gegensatz zur gebotenen Großzügigkeit mit der
Folge verfassungsrechtlicher Risiken für den großen Befä-
higungsnachweis (Artikel 12 GG Berufsfreiheit). Hinzu
kommen verfassungsrechtliche Risiken aus Artikel 20
Abs. 2 Satz 2 GG (demokratische Legitimation der Verwal-
tung durch Weisungsgebundenheit gegenüber der Regie-
rung für den Vollzug der Gesetze), weil auf eine behördliche
Fachaufsicht über die Handwerkskammern verzichtet
würde. Die Ausnahmebewilligung darf nicht zur „Selbstver-
waltungsangelegenheit“ der Handwerkskammern werden.

Die Ausübungsberechtigung nach § 7b wird auf Antrag des
Gewerbetreibenden von der höheren Verwaltungsbehörde
nach Anhörung der Handwerkskammer zu den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 erteilt. Wer für die Dauer von zehn
Jahren zumindest eine wesentliche Tätigkeit eines Gewer-
bes ausgeübt hat, darf aufgrund der Ausübungsberechtigung
das gesamte Gewerbe ausüben. Es genügt, wie in allen Fäl-
len des § 8, jede Art der Tätigkeit, auch im Rahmen eines
„unerheblichen Nebenbetriebs“ oder auch in einem unzuläs-
sigen Handwerksbetrieb. Dabei ist nicht erforderlich, dass
stets die gleiche wesentliche Tätigkeit ausgeübt wurde. Ab-
gestellt wird auf Berufserfahrung „im Kernbereich“ des Ge-
werbes. Als Folge wird eine „Teilausübungsberechtigung“
nicht vorgesehen. § 8 Abs. 2 findet keine Anwendung. Die
Ausübungsberechtigung ist deshalb unbefristet zu erteilen.

Die Ausübungsberechtigung für ein Gewerbe der Anlage A
hängt nicht zwingend mit der Ausbildungsbefugnis zusam-
men. Wer als nach § 7b ausübungsberechtigter Geselle
ausbilden will, muss die hierfür erforderlichen berufs- und
arbeitspädagogischen Kenntnisse nachweisen (siehe Num-
mer 21 Buchstabe b § 21). Wie im Normalfall der Ausnah-
mebewilligung nach § 8 wird der Nachweis der Ausbil-
dungsbefähigung nicht als Voraussetzung für die Zulassung
zur selbständigen Handwerksausübung geregelt. Es wäre
unverhältnismäßig, für den Berufszugang über den Alterna-
tivweg der Ausübungsberechtigung den Nachweis der Aus-
bildungsbefähigung zu verlangen.

Durch die Vorschrift werden die Unterschiede zwischen den
Anforderungen an Inländer und den Anforderungen an Mit-
glieder anderer EU-Staaten und des EWR-Raums, die in
Deutschland ein Handwerk selbständig ausüben möchten,
verringert. Wäre europäisches Recht anwendbar, müsste ein
Antragssteller – ohne Altersgrenze – zur selbständigen
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Handwerksausübung beispielsweise zugelassen werden,
wenn er nach der Gesellenprüfung die betreffende Tätigkeit
fünf Jahre lang in „leitender Stellung“ ausgeübt hat oder
insgesamt 6 Jahre ununterbrochen als „Betriebsleiter“ tätig
war. Betriebsleiter in diesem Sinne ist, wer in leitender Stel-
lung mit kaufmännischen oder technischen Aufgaben und
mit der Verantwortung für eine oder mehrere Abteilungen
des Unternehmens tätig ist.
Die Gesundheitshandwerke werden von der Anwendung der
Vorschrift ausgenommen. Dies ist Folge der Regelungen der
Richtlinie 1992/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992
(Abl. EG Nr. L 209 S. 25), zuletzt geändert durch die Richt-
linie 2001/19/EG des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 14. Mai 2001 (Abl. EG Nr. L 206 S. 1). Danach
ist kein prüfungsfreier Zugang zur Ausübung von Gesund-
heitshandwerken in anderen EU-Staaten möglich. Die Richt-
linien, die durch die Fünfte Verordnung zur Änderung der
EWG/EWR-Handwerk-Verordnung vom 9. Oktober 2002
(BGBl. I S. 4022 f.) in deutsches Recht umgesetzt worden
sind, setzen für den Zugang zur selbständigen Ausübung
eines Gesundheitshandwerks den Nachweis der Befähigung
durch ein Diplom, Prüfungszeugnis oder einen sonstigen
Befähigungsnachweis voraus. Es ist daher sachgerecht, auch
für Inländer Berufserfahrung allein für die Zulassung zur
Ausübung eines Gesundheitshandwerks in Deutschland
nicht ausreichen zu lassen. Für Gesellen, auch in Fällen lang-
jähriger Tätigkeit, ggf. auch in herausgehobenen Funktio-
nen, die ein Gesundheitshandwerk ausüben wollen, bleibt es
dabei, dass sie nach Maßgabe der „Leipziger Beschlüsse“ für
eine Ausnahmebewilligung nach § 8 einen Ausnahmefall
beanspruchen können und die erforderlichen Kenntnisse und
Fertigkeiten nachgewiesen sein müssen.
Ausgenommen von der Regelung sind ferner Gesellen des
Schornsteinfegerhandwerks, da nach § 4 Abs. 2 Schorn-
steinfegergesetz die Ablegung einer Meisterprüfung zwin-
gend für die Bewerbung als Bezirksschornsteinfegermeister
ist.
Die Regelung bietet tüchtigen Gesellen verbesserte berufli-
che Perspektiven. Insbesondere erleichtert sie Gesellen die
Übernahme „ihres“ Betriebs, wenn der bisherige Meister
ausscheidet und dem Gesellen die Einstellung eines Meis-
ters oder die Ablegung der Meisterprüfung aus finanziellen
und/oder zeitlichen Gründen nicht möglich ist.
Es ist nicht davon auszugehen, dass die Qualität der hand-
werklichen Dienstleistungen durch die prüfungsfreie Zulas-
sung von Gesellen nach zehn Jahren gemindert wird. Zehn
Jahre, davon die Hälfte in besonderen Funktionen, zu-
züglich der Ausbildungszeit ermöglichen, ausreichend Er-
fahrungen zu sammeln, um die erforderliche Qualität leisten
zu können. Gewährleistungsrecht und – entscheidend – der
Erfolg am Markt leisten ebenfalls ihren Beitrag. In der Pra-
xis werden viele Tätigkeiten ohnehin durch Gesellen ausge-
führt, ohne permanente Überwachung durch den Meister,
die ab einer gewissen Betriebsgröße oder Entfernung des
Einsatzortes vom Betrieb ohnehin nicht möglich ist.
Erfahrungen, z. B. mit der prüfungsfreien Zulassung nach
dem Steuerberatungsgesetz oder auch gewisser Übergangs-
regelungen der Vergangenheit, zeigen, dass die Bedeutung
der Steuerberaterprüfung nicht relativiert wurde, die Quali-
tät der Dienstleistungen in einer höchst komplexen Materie
nicht nachgelassen hat und dass der Wettbewerb mit den

prüfungsfreien Berufsangehörigen nicht zum Nachteil der
traditionell Zugelassenen ging.

Entscheidend ist dabei nicht, ob das Qualitätsniveau des Ge-
sellenbetriebs in allen Einzelheiten mit dem eines Meister-
betriebs übereinstimmt. Entscheidend für die Zulassung zur
Handwerksausübung in gefahrgeneigten Tätigkeiten ist
vielmehr, dass durch die Ausbildung und die anschließende
langjährige unselbständige Tätigkeit in qualifizierter Funk-
tion in dem Bereich sichergestellt ist, dass dem Gesellen die
selbständige Handwerksausübung erlaubt werden kann,
ohne dass aufgrund unsachgemäßer Ausübung Gefahren für
Gesundheit oder Leben Dritter zu befürchten sind.

Zu Nummer 11 (§ 8)

Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neustrukturie-
rung der Anlagen A und B.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 2)

Die Änderung stellt klar, dass die Erteilung einer Ausnah-
mebewilligung auch dann in Betracht kommt, wenn der An-
tragsteller die Meisterprüfung in einem bestimmten Hand-
werk wegen viermaligen Nichtbestehens nicht mehr ablegen
kann.

Die geltende Fassung des § 8 Abs. 1 Satz 2 hat dazu ge-
führt, dass in der Auslegung der Vorschrift durch die Behör-
denpraxis und Gerichte die Möglichkeit eines Ausnahme-
falls schon begrifflich abgelehnt wurde, wenn der Antrag-
steller bereits mehrfach erfolglos die Meisterprüfung ab-
gelegt hatte. Dieses Ergebnis ist nicht sachgerecht. Der
Gesetzgeber wollte nicht regeln, dass über eine Begrenzung
der Wiederholungsmöglichkeiten für die Meisterprüfung
der Weg in das Handwerk endgültig verschlossen bleibt.
Zwar kann es zutreffen, dass ein dem Antrag unmittelbar
vorausgegangenes Nichtbestehen der Meisterprüfung so-
wohl gegen eine meistergleiche Befähigung als auch gegen
eine Ausnahmesituation spricht. Dies ist aber nicht zwin-
gend. Ist eine längere Zeit vergangen, dann dürfen frühere
vergebliche Bemühungen, die Meisterprüfung abzulegen,
erst recht nicht zu Nachteilen gegenüber demjenigen führen,
der keine Anläufe zu einer Meisterprüfung unternommen
hat. Dies muss auch gelten, wenn der Antragsteller keine
Wiederholungsmöglichkeit mehr hat. Auch in einem sol-
chen Fall sind noch Ausnahmesituationen denkbar. So ist es
nach viermaligem Nichtbestehen der Meisterprüfung bei-
spielsweise immer noch möglich, die Meisterprüfung in
einem verwandten Handwerk abzulegen und über die Aus-
übungsberechtigung die Zulassung für das angestrebte
Handwerk zu erhalten.

Zu Buchstabe c (Absatz 1 Satz 3)

Die Streichung der Wörter „die in wesentlichen fachlichen
Punkten mit der Meisterprüfung für ein Gewerbe der An-
lage A übereinstimmt“ dient der Beseitigung einer Redun-
danz. Mit der Feststellung, dass die Ablegung der Meister-
prüfung unzumutbar ist, weil die vorgelegte Prüfung in
„wesentlichen fachlichen Punkten mit der Meisterprüfung
übereinstimmt“, ist zugleich die handwerkliche Befähigung
nachgewiesen.
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Dies erleichtert vor allem die Existenzgründung von sog.
Industriemeistern, aber auch von Absolventen anderer
(technisch-gewerblicher) Fortbildungsprüfungen und höher-
wertiger Bildungsabschlüsse. Die Zulassung dieses Perso-
nenkreises zur selbständigen Handwerksausübung erfolgt
im Wege der Ausnahmebewilligung nach § 8. Eine unmit-
telbare Eintragung in die Handwerksrolle in etwa vergleich-
bar der Regelung für Ingenieure und staatlich geprüfte
Techniker wäre nicht sachgerecht, weil nicht alle Fortbil-
dungsprüfungen nach § 42 Abs. 2 oder nach § 46 Abs. 2
Berufsbildungsgesetz oder den genannten anderen Vor-
schriften des Berufsbildungsgesetzes den materiellen Prü-
fungsanforderungen der Meisterprüfung im Handwerk ent-
sprechen. Deshalb ist in solchen Fällen eine Einzelfallprü-
fung im Rahmen eines Ausnahmebewilligungsverfahrens
erforderlich. Dies gilt umso mehr bei den durch Kammern,
also nicht bundeseinheitlich geregelten Fortbildungsprüfun-
gen. Diese bezieht das Gesetz deshalb nicht ein.

Zu Nummer 12 (§ 9)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absätze 2 und 3)
Zu Absatz 2
Durch § 9 wird das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustim-
mung des Bundesrates zur Durchführung von Richtlinien
der Europäischen Gemeinschaft über die Niederlassungs-
freiheit und den freien Dienstleistungsverkehr und zur
Durchführung des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zu bestimmen, unter welchen Vorausset-
zungen Staatsangehörigen der Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Gemeinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum eine
Ausnahmebewilligung zur Eintragung in die Handwerks-
rolle außer in den Fällen des § 8 Abs. 1 zu erteilen ist. Die
Ermächtigung gilt damit auch für den „freien Dienstleis-
tungsverkehr“, also für „grenzüberschreitende“ Handwerks-
tätigkeiten, d. h. für Tätigkeiten, die in Deutschland ausge-
übt werden, ohne dass hier, im Inland, eine Niederlassung
besteht.
Als grenzüberschreitende Tätigkeiten im freien Dienstleis-
tungsverkehr gelten nicht nur jene Tätigkeiten, die mit ei-
nem täglichen Grenzüberschritt verbunden sind, sondern
auch solche, die die Abwicklung eines Auftrags über einen
längeren Zeitraum umfassen.
Nach geltender Handwerksordnung ist eine Eintragung in
die Handwerksrolle für die Niederlassung wie auch für die
grenzüberschreitende Tätigkeit erforderlich.
Aus dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes vom 3. Ok-
tober 2000 in der Rechtssache C-58/98 („Corsten“) (Gew-
Arch 2000, S. 476) ergibt sich jedoch, dass eine Eintragung
in die Handwerksrolle mit daraus folgender Pflichtmitglied-
schaft in der Handwerkskammer und Beitragspflicht bei le-
diglich „grenzüberschreitender“ Ausübung des Handwerks
dem Gemeinschaftsrecht widerspricht.
Eine „freiwillige“ Eintragung wird nicht geregelt, denn
diese hätte zur Folge, dass zahlreiche Vorschriften der

Handwerksordnung, die auf einzutragende und eingetragene
Handwerker Anwendung finden, auch für die Fälle grenzü-
berschreitender Tätigkeit beibehalten würden. Das trifft
z. B. auf § 6 mit dem nach Anlage D eintragungspflichtigen
umfangreichen Datensatz, die §§ 10, 11, 12, 13, 14, 17 so-
wie Bußgeldvorschriften zu. Soweit diese Regelungen zu
zusätzlichen Erschwernissen für das Erbringen der Dienst-
leistung führen, wären sie aufgrund der Entscheidung des
Europäischen Gerichtshofes unzulässig, wenn festgestellt
worden ist, dass der Unternehmer die Voraussetzungen für
die Aufnahme seiner Tätigkeit erfüllt. Diese Feststellung ist
abgeschlossen, wenn die vom Dienstleistenden vorgelegte,
mit Bindungswirkung für die Behörde ausgestattete Be-
scheinigung über Art und Dauer seiner Tätigkeit ergibt, dass
er die EU-rechtlich harmonisierten Zulassungsvorausset-
zungen erfüllt und seine Tätigkeit im Ausland die Fertigkei-
ten und Kenntnisse abdeckt, die für die in Deutschland be-
absichtigte Tätigkeit erforderlich sind. Hinzu kommt, dass
der zugelassene EWR-Handwerker bundesweit tätig werden
darf. Eine Registrierung bei der betreffenden Handwerks-
kammer wäre deshalb nicht sachgerecht, zumal der Hand-
werker nicht zum Bezirk dieser (oder einer anderen) Hand-
werkskammer gehört. Es wäre darüber hinaus ein bürokrati-
scher Aufwand, der gegen den verfassungsrechtlichen
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen dürfte, wenn
z. B. in Fällen, in denen der Dienstleistende ab und zu je-
weils nur für kurze Zeit in Deutschland tätig werden will,
für jede einzelne Tätigkeit einer Eintragung in die Hand-
werksrolle bedarf, die nach Beendigung des Aufenthalts
wiederum gelöscht werden müsste. Eine Handwerksrolle als
amtliches Register mit Zwangseintragung für Pflichtmit-
glieder und Nichtmitglieder wäre als problematisch anzuse-
hen. Ein System, das Eintragungen in die Handwerksrolle
mit und ohne Pflichtmitgliedschaft vorschreibt, bei dem
also aus der Eintragung gerade nicht die Pflichtmitglied-
schaft folgt, dürfte den Großen Befähigungsnachweis ins-
gesamt gefährden.

Eine vorläufige Anpassung an das Gemeinschaftsrecht und
Umsetzung des Urteils des EuGH ist bereits dadurch er-
folgt, dass die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung aufge-
hoben wurde, soweit sie eine Ausnahmebewilligung zur
Eintragung in die Handwerksrolle für die grenzüberschrei-
tende Tätigkeit verlangt und geregelt hat. Die verfahrens-
mäßigen Vollzugsvorschriften für die Anwendung der
Handwerksordnung entgegen der Entscheidung des EuGH
sind damit entfallen.

Damit ergibt sich die Notwendigkeit, für lediglich grenz-
überschreitende Tätigkeiten das Verfahren in § 9 neu zu
regeln. Die Ergänzung um den neuen Absatz 2 regelt das
Verfahren für die Zulassung zur Handwerksausübung in
Deutschland bei grenzüberschreitenden Tätigkeiten. In § 9
Abs. 2 wird geregelt, dass die zuständige Behörde durch
eine Bescheinigung anerkennt, dass der Antragsteller die für
die beabsichtigte Tätigkeit notwendige Befähigung nachge-
wiesen hat. Der Nachweis erfolgt durch eine Bestätigung
des Herkunftslandes. An diese sind die deutschen Behörden
gebunden.

Die Zuständigkeit für die Zulassung zur Handwerks-
ausübung verbleibt bei der höheren Verwaltungsbehörde,
der die Zuständigkeit für die Erteilung der Bescheinigung
übertragen wird. Die Zulassung zur selbständigen
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Handwerksausübung ist ein staatlicher Hoheitsakt, mit dem
das bestehende repressive Berufsverbot im konkreten Fall
zurückgenommen wird, wenn die Voraussetzungen für die
Aufhebung des Berufsverbots vorliegen. Dies ist eine origi-
näre Staatsaufgabe.

Über die Bescheinigung soll innerhalb von vier Wochen
entschieden werden. Wegen des eingeschränkten Umfangs
der Prüfung durch die staatliche Behörde wird dieser Zeit-
raum grundsätzlich ausreichend sein. Besonderen Fallge-
staltungen wird durch die Ausgestaltung der Frist für die Er-
teilung der Bescheinigung als „Soll“-Vorschrift Rechnung
getragen. Die zuständige Behörde kann eine Stellungnahme
der Handwerkskammer einholen. Eine obligatorische Anhö-
rung der Handwerkskammer ist nicht erforderlich, da der
grenzüberschreitend tätige Dienstleistende nicht in die
Handwerksrolle eingetragen und nicht Pflichtmitglied der
Handwerkskammer wird.

Die Handwerkskammer und die für den Vollzug der Gewer-
beordnung zuständige Behörde sind von der Erteilung der
Bescheinigung zu unterrichten.

Die Einfügung von „nur“ nach den Wörtern „als stehendes
Gewerbe“ beruht darauf, dass verwaltungsrechtliche Vor-
schriften grundsätzlich nur dann Gegenstand einer Bußgeld-
bewehrung seien können, wenn sie als konkrete Handlungs-
gebote oder -verbote bestimme Tätigkeiten vorschreiben
oder untersagen. Die Ergänzung ist erforderlich, um den
Verbotscharakter des § 9 Abs. 2 Satz 1, der Voraussetzung
der Bußgeldbewehrung ist, auch sprachlich eindeutig herzu-
stellen (vgl. auch § 1 Abs. 1 Satz 1).

Zu Absatz 3

Es werden in Anpassung an § 9 Abs. 2 Klarstellungen ge-
troffen.

Zu Nummer 13 (§ 10 Abs. 2)

Zu Buchstabe a (Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Satz 3)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen zur Auf-
hebung des Inhaberprinzips.

Zu Nummer 14 (§ 14)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu den Regelungen
der Nummern 73, 74.

Zu Nummer 15 (§ 16)

Mit den Änderungen des § 16 wird geregelt, dass eine Be-
triebsschließung nur dann zulässig ist, wenn sich Handwerks-
kammer und Industrie- und Handelskammer einig sind, dass
die Voraussetzungen hierfür vorliegen. Für den Fall, dass sich
diese hierüber nicht verständigen, wird die Entscheidung
durch eine Schlichtungskommission getroffen.

Zu den Buchstaben a und b (Absätze 1, 2)

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Buchstabe c (Absätze 3 bis 8)

Zu Absatz 3

Die Änderungen des Absatzes 3 regeln, dass die Industrie-
und Handelskammer vor der Untersagung eines Betriebs an-
gehört werden muss. Nach geltendem Recht ist die Indus-
trie- und Handelskammer nur im Falle eines Rechtstreites
über eine Betriebsschließung zu beteiligen. Dies ist nicht
ausreichend. Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass in Fäl-
len des § 16 die IHKs nur sehr unregelmäßig beigeladen
werden. Zudem ist der Zeitpunkt der gerichtlichen Ausein-
andersetzung regelmäßig auch zu spät, um Abgrenzungsfra-
gen für den betroffenen Betrieb möglichst unbürokratisch
und ohne größere Kosten zu klären.

Da es sich immer um eine Rechtsbehauptung handelt, ob ein
Betrieb entgegen der Vorschriften der Handwerksordnung
ausgeübt wird, muss von Anfang an die IHK mitwirken. Es
ist im Interesse eines effektiven Rechtsschutzes für ein etwa
betroffenes IHK-Mitglied nicht sachgerecht, der Hand-
werkskammer die Einleitung des Verfahrens ohne Betei-
ligung der IHK zu überlassen, solange nicht geklärt ist, ob
der Betrieb gegen die Handwerksordnung verstößt, und der
IHK eine Beteiligung erst dann zu ermöglichen, wenn die
Behörde die Betriebsschließung abgelehnt und die Hand-
werkskammer dagegen den Verwaltungsrechtsweg bestrit-
ten hat. Effektiver Rechtsschutz verlangt frühzeitige gleich-
berechtigte Beteiligung beider Kammern.

Nach den Erfahrungen der Praxis wird vielfach eine Be-
triebsschließung auf Antrag der Handwerkskammer verfügt,
obwohl bei der gebotenen großzügigen Auslegung der Aus-
nahmetatbestände der Handwerksordnung keine unerlaubte
Handwerksausübung vorliegt. Dies gilt insbesondere in Fäl-
len, in denen eine einfache oder sonst dem Erfordernis der
Meisterprüfung nicht unterliegende Tätigkeit ausgeübt
wird. In solchen Fällen handelt es sich um ein Unterneh-
men, das Mitglied der Industrie- und Handelskammer ist.
Die Betriebsschließung greift in solchen Fällen unmittelbar
in den Mitgliederbestand der Industrie- und Handelskam-
mer ein. Es ist daher geboten, die Behörden zu verpflichten,
die Industrie- und Handelskammer vor der Schließung an-
zuhören. Damit wird vorgebeugt, dass nicht unberechtigt
Betriebe geschlossen und Arbeitsplätze vernichtet werden.

Voraussetzung einer Betriebsuntersagung ist, dass Industrie-
und Handelskammer und Handwerkskammer in einer ge-
meinsamen Erklärung mitgeteilt haben, dass sie die Voraus-
setzungen für die Untersagung als gegeben ansehen. Dies ist
erforderlich, weil es sich oftmals um schwierige Abgren-
zungsfragen handelt, über die sich die Kammern verständigen
sollten. So bestehen seit Jahren Abgrenzungsprobleme, die
bisher nicht abschließend gelöst werden konnten. Das betrifft
zum Beispiel die Montage industriell vorgefertigter Block-
häuser, Gips-, Spritz- und Putzarbeiten, selbständige War-
tungsarbeiten an medizinischen Dialysegeräten, Küchen-
montagen sowie den Fassadenbau/Wärmedämm-Verbund-
systeme.

Die Behandlung der Fragen in den für den Vollzug der
Handwerksordnung und des IHK-Gesetzes zuständigen
Bund-Länder-Ausschüssen hat ergeben, dass Schwierigkei-
ten bei der Ermittlung der relevanten Sachverhalte bestehen
und Rechtsbehauptungen betroffener Verbände vorgelegt
werden. Eine Auslegung der Handwerksordnung nach Maß-
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gabe der höchstrichterlichen Rechtsprechung konnte hierbei
nicht erreicht werden. Dies soll künftig eine Schlichtungs-
kommission leisten.

Zu Absatz 4

Die Schlichtungskommission wird befasst, wenn keine Eini-
gung zwischen der Handwerkskammer und der Industrie- und
Handelskammer über das Vorliegen der Voraussetzungen für
die Untersagung erreicht wird. Der Deutsche Industrie- und
Handelskammertag und der Deutsche Handwerkskammertag
als Trägerorganisationen werden verpflichtet, eine gemein-
same Schlichtungskommission zur Behandlung von Streitig-
keiten über die Eintragung eines Gewerbetreibenden in die
Handwerksrolle zu bilden.

Dies ist sachgerecht und erforderlich. Es ist nicht vertretbar,
wenn Betroffene teilweise jahrelange Rechtsunsicherheit
hinnehmen müssen, Bußgeldverfahren eingeleitet, Betriebe
möglicherweise ungerechtfertigt geschlossen werden, Ar-
beitsplätze verloren gehen, Existenzgründungen und die
Schaffung von Arbeitsplätzen erschwert werden. Das
Schlichtungsverfahren beschleunigt die Schaffung von
Rechtssicherheit. Die Regelung nimmt die Kammern in
Verantwortung, im Interesse ihrer Mitglieder tätig zu wer-
den. Ein verwaltungsgerichtliches Verfahren zieht sich oft-
mals über mehrere Jahre hin. Der Betroffene kann erst recht
nicht auf die Möglichkeit verwiesen werden, im Bußgeldver-
fahren klären zu lassen, ob die ausgeübte berufliche Tätig-
keit ohne Eintragung in die Handwerksrolle vorgenommen
werden darf (vgl. BVerfG Az. 1 BvR 2129/02).

Der Rechtsschutz für den betroffenen Gewerbetreibenden
wird durch die Einführung des Schlichtungsverfahrens nicht
verkürzt, da ihm nach § 12 die Beschreitung des Verwal-
tungsrechtswegs unbenommen bleibt.

Die Industrie- und Handelskammer hat bereits nach gelten-
dem Recht kein Klagerecht gegen die Entscheidung der Be-
hörde. Bis zur Novelle von 1965 galt, dass die Handwerks-
kammern keine rechtlichen Möglichkeiten hatten, eine ver-
bindliche gerichtliche Klärung herbeizuführen, wenn die
Gewerbebehörde von Maßnahmen gegen den Gewerbetrei-
benden absah, weil sie in der Beurteilung der Betriebsform
eine andere Auffassung als die Handwerkskammer vertrat.
Erst die Änderung des § 16 Abs. 3 HwO hat den Hand-
werkskammern die erforderliche Klagebefugnis (konstitu-
tiv) verschafft. Entfällt diese, wie vorliegend, gilt grundsätz-
lich wieder die Rechtslage wie vor 1965.

Eine Klagebefugnis der Handwerkskammern entsteht auch
nicht durch das in der Novelle vorgesehene Anhörungs-
recht. Anhörungsrechte in einem Verwaltungsverfahren
können unterschiedlicher Natur sein. Sie können eine parti-
elle Beteiligtenstellung begründen, die auch eine unbe-
schränkte Klagebefugnis gegen die Sachentscheidung ver-
schafft oder zumindest eine Klagebefugnis, die auf die Gel-
tendmachung der Verletzung des Verfahrensrechts be-
schränkt ist. In Fällen, in denen es sich bei einem
Anhörungsrecht jedoch nur um eine bloße Ordnungsvor-
schrift handelt, begründet das Anhörungsrecht kein Klage-
recht (so etwa bei § 22 Abs. 2 Satz 1 HwO). Das in der
Neufassung begründete Anhörungsrecht beider Kammern
stellt eine solche Ordnungsvorschrift dar, da es nach der
Neufassung keinen Anspruch der Handwerkskammer auf

Untersagung gibt, der durch eine Anhörung gewahrt werden
kann. Die Anhörung dient der Verbreiterung der Entschei-
dungsgrundlage der zuständigen Behörde.

Zu den Absätzen 5 und 6

Die Absätze 5 und 6 regeln die Zusammensetzung der
Schlichtungskommission und ermächtigen das Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Arbeit, eine Rechtsverord-
nung über das Schlichtungsverfahren zu erlassen.

Zu Absatz 7

Absatz 7 ermöglicht der zuständigen Behörde, unmittelbar
die Entscheidung der obersten Landesbehörde herbeizufüh-
ren, wenn sie die Entscheidung der Schlichtungskommis-
sion für rechtswidrig hält oder die Entscheidung nicht frist-
gerecht erfolgt. Damit wird klargestellt, dass die Zuständig-
keit für die Entscheidung bei der staatlichen Behörde ver-
bleibt. Die Fristen werden durch Rechtsverordnung
geregelt.

Zu Absatz 8

Das Tatbestandsmerkmal „Gefahr im Verzug“ des Absat-
zes 8 ist nach allgemeinen Grundsätzen auszulegen. „Ge-
fahr im Verzug“ ist deshalb nicht bereits deswegen anzuneh-
men, weil ein gefahrgeneigtes Handwerk möglicherweise
unberechtigt ausgeübt wird. Es kommt auf die konkrete Tä-
tigkeit an, wobei die Umstände des Einzelfalls zu berück-
sichtigen sind.

Zu Buchstabe d (Absatz 9)

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 16 (§ 17)

Zu Buchstabe a

Nach den Erfahrungen der Praxis ist es erforderlich, die
Auskunftspflicht gegenüber der Handwerkskammer auf das
erforderliche Maß zu beschränken und insbesondere mit
einem Verwertungsverbot für „Zufallserkenntnisse“ zu ver-
binden. Es soll insbesondere ausgeschlossen werden, dass
die Betretung eines Betriebes im Ergebnis auch der Ver-
folgung von Schwarzarbeit gemäß § 117 oder der §§ 1, 2
oder 4 SchwArbG dient. Eine solche Verfolgung ist den un-
abhängigen staatlichen Behörden (Ordnungsbehörden, Poli-
zei und Staatsanwaltschaft) vorbehalten und darf im Übri-
gen nur nach Maßgabe der strengen Vorschriften der StPO
und des OWiG erfolgen. Das Betretungsrecht der Kammern
darf nicht einer Durchsuchung gleichkommen, an die der
Gesetzgeber aus gutem Grunde hohe Anforderungen ge-
stellt hat, und für die insbesondere eine gerichtliche Kon-
trolle vorgeschrieben ist. Dem BVerfG liegt im Zusammen-
hang mit der Handhabung des § 17 durch die Handwerks-
kammern eine Reihe von Verfassungsbeschwerden vor.

Zu Buchstabe b

Die Regelung über die Zeiten des Betretungsrechts in Ab-
satz 2 wird präzisiert durch die Bezugnahme auf die gene-
relle Norm des § 29 Abs. 2 GewO.
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Zu Nummer 17 (Überschrift des Dritten Abschnitts)

Durch die Neufassung der Anlagen A und B (siehe Num-
mern 73, 74) werden Handwerke aus Anlage A in Anlage B
überführt. Anlage A umfasst die durch das grundsätzliche
Erfordernis der Meisterprüfung zulassungsbeschränkten
Handwerke. Die Anlage B umfasst die zulassungsfreien
Gewerbe. Anlage B wird unterteilt in zwei Abschnitte.
Abschnitt 1 enthält die aus Anlage A überführten nunmehr
zulassungsfreien Handwerksgewerbe. Abschnitt 2 enthält
die bisherigen handwerksähnlichen Gewerbe. Darüber hin-
aus führt die Zuordnung der zulassungsfreien Gewerbe der
Anlage B zwar zu zwei namentlich unterschiedlich bezeich-
neten Kategorien, aber zu keinen rechtlich unterschiedli-
chen Folgen für die Gewerbe der Abschnitte 1 und 2. Eine
rechtlich unterschiedliche Behandlung wäre nach Maßgabe
des Artikels 3 Grundgesetz nicht zulässig. Die Überschrift
des Dritten Abschnitts wird an die in § 18 getroffenen Defi-
nitionen angepasst.

Zu Nummer 18 (§ 18)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Anpassung an die Neustrukturierung der Anlagen A und B
(siehe zu Nummer 17).

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Die Vorschrift regelt die Anpassung an die neuen Begriffs-
bestimmungen. Auch hier bedeutet, wie in § 1 Abs. 2,
„handwerksmäßig“ nur die Betriebsform „handwerksmä-
ßig“ im Gegensatz zur industriellen Betriebsform, die zur
Mitgliedschaft bei den IHKs führt. Es bleibt dabei, dass
Tätigkeiten, die bisher nicht zum Vorbehaltsbereich von Ge-
werben der Anlage A gehörten, auch dann nicht zu einer
Mitgliedschaft der Handwerkskammer führen, wenn das
betreffende Gewerbe aus der Anlage A in die Anlage B
überführt wird.

Als Folge der im Entwurf vorgesehenen Regelungen wer-
den deshalb beispielsweise nur die Betriebe etwa eines in
die Anlage B Abschnitt 1 überführten Gewerbes Gebäude-
reiniger Mitglied der Handwerkskammer, nicht aber Unter-
nehmen, die einfache Gebäudereinigungen durchführen und
deshalb Mitglied der IHK bleiben. Ebensowenig werden
beispielsweise die strukturierte Verkabelung, der Zusam-
menbau von Rechnern aus Modulen und anspruchsvolle
Tätigkeiten wie etwa die Entwicklung von Software Tätig-
keiten, die zur Mitgliedschaft bei der Handwerkskammer
führen, weil das bisherige Handwerk des Informationstech-
nikers in die Anlage B Abschnitt 1 überführt wird. Der Ent-
wurf trägt auch insoweit dem Anliegen Rechnung, auf die
Mitglieder und Mitgliedschaftsbereiche der Kammerorgani-
sationen keinen Einfluss zu nehmen.

Es bleibt auch dabei, dass dann, wenn Gewerbe der Anlage B
als Nebenbetrieb zu einem IHK-zugehörigen Unternehmen
betrieben werden (nach dem Entwurf zulassungsfreie Hand-
werksgewerbe und handwerksähnliche Gewerbe), das be-
treffende Unternehmen nicht in das Mitgliederverzeichnis
der Handwerkskammer nach § 19 aufzunehmen ist.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu den Nummern 19 (§ 19) und 20 (§ 20)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 18 (§ 18).

Zu Nummer 21 (§ 21)

Die Vorschrift regelt die persönlichen und fachlichen Anfor-
derungen, die der Ausbildende (Arbeitgeber) bzw. der un-
mittelbar die Ausbildung Vermittelnde (Ausbilder) zu erfül-
len hat. Im Handwerk sind Ausbildender und Ausbilder in
der Regel personenidentisch.

Zu Buchstabe a (Absatz 3)

Angesichts der vorgenommenen rechtlichen und sachlichen
Veränderungen sowohl bei den Gewerben der Anlage A als
auch bei denen der Anlage B ist es zweckmäßig, eine An-
passung von Definitionen und Begriffen der Handwerksord-
nung an die des Berufsbildungsgesetzes vorzunehmen, um
für alle Wirtschaftsbereiche weitgehend gleiche Grundsätze
herzustellen.

Daher wird in Absatz 3 die fachliche Eignung einerseits in
berufliche Fertigkeiten und Kenntnisse und andererseits in
berufs- und arbeitspädagogische Kenntnisse differenziert.
Dies geschieht in Form einer Negativabgrenzung, d. h. die
fachliche Eignung ist bei solchen Personen nicht gegeben,
die die genannten beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse
oder berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nicht be-
sitzen. Im Umkehrschluss ergibt sich daraus die Vermutung,
dass die Ausbildungsbefähigung als gegeben angenommen
werden kann, solange nicht deutliche Hinweise dagegen-
sprechen.

Die Anforderungen an die persönliche Eignung (Absätze 1
und 2) sind schon bisher identisch mit den Anforderungen
nach § 20 Abs. 1 und 2 BBiG.

Zu Buchstabe b (Absätze 5 bis 7)

Zu Absatz 5

In Gewerben der Anlage A ist der Nachweis berufs- und ar-
beitspädagogischer Kenntnisse Zugangsvoraussetzung zur
Selbstständigkeit, da diese Kenntnisse als Teil IV der Meis-
terprüfung bestehensrelevant sind (§ 45 Abs. 3). In der übri-
gen Wirtschaft ist an die berufs- und arbeitspädagogischen
Kenntnisse nur die Ausbildungsberechtigung geknüpft. Zu-
gangsbeschränkungen gibt es dort nicht.

Die besondere Regelung für Meister in Gewerben der An-
lage A rechtfertigt sich aus dem Kriterium der Gefahrge-
neigtheit für die Eingruppierung von Gewerben in die An-
lage A. Wegen dieses besonderen Merkmals der Gewerbe
ist es konsequent zu fordern, dass der Ausbilder besonderen
Anforderungen an die pädagogisch wirkungsvolle Vermitt-
lung wichtiger Ausbildungsinhalte genügt.

Entsprechendes gilt für die übrigen in § 7 Abs. 2, 3, 7
und 9 genannten Ausübungsberechtigten in Gewerben der
Anlage A. Auch bei ihnen ist zu verlangen, dass sie ihre
berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse nachweisen
müssen, wenn sie ausbilden wollen. Hierzu zählen z. B.
Hochschul- und Fachschulabsolventen (wie staatlich ge-
prüfte Techniker oder Ingenieure) sowie Gesellen mit
zehnjähriger Berufstätigkeit.
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Der Nachweis wird durch die erfolgreiche Ablegung einer
entsprechenden Prüfung erbracht. Hierfür kommt insbeson-
dere das Bestehen des Teils IV der Meisterprüfung (berufs-
und arbeitspädagogische Kenntnisse) in Betracht, aber auch
die inhaltlich praktisch identische Prüfung gemäß der Aus-
bildereignungsverordnung (AEVO). Dies gilt unabhängig
von einer Aussetzung der AEVO für das übrige Gewerbe.

Zu Absatz 6
Anders als die Gewerbe der Anlage A unterliegen Gewerbe
der Anlage B keinen Zugangsbeschränkungen. Gewerbe der
Anlage B sind so zu behandeln wie alle anderen Gewerbe
außerhalb des Bereichs der Anlage A (vgl. hierzu Artikel 8).
Für die Regelung der Ausbildungsbefugnis in Gewerben der
Anlage A wird entsprechend der Unterscheidung zwischen
beruflichen Fertigkeiten und Kenntnissen und erforder-
lichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnissen (Ab-
satz 3) in Anlehnung an die Systematik des gemäß Artikel 8
geänderten § 76 BBiG Folgendes geregelt:
Die beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse können durch
die Meisterprüfung in dem betreffenden Gewerbe oder ge-
mäß den Anforderungen nach § 76 BBiG nachgewiesen
werden. Der Verweis auf § 76 BBiG ist deklaratorisch und
dient der besseren Lesbarkeit.
Hinsichtlich der berufs- und arbeitspädagogischen Kennt-
nisse wird – ebenfalls deklaratorisch und zum Zweck der
besseren Lesbarkeit – auf die §§ 20, 21 BBiG Bezug genom-
men. Darüber hinaus kann der Nachweis dieser Kenntnisse
durch Bestehen des Teils IV der Meisterprüfung in einem
beliebigen Gewerbe der Anlage A oder B oder durch eine
gleichwertige andere Prüfung erbracht werden. Da Teil IV
nicht gewerbespezifisch ist, bedarf es keiner Anknüpfung an
das Gewerbe der Anlage B, in dem ausgebildet werden soll.

Zu Absatz 7
Der bisherige § 22 Abs. 3 wird als Abs. 7 in den § 21 über-
nommen.

Zu Nummer 22 (§ 22)
§ 22 wird aufgehoben. Die Inhalte dieser Vorschrift (Ab-
sätze 1 bis 3) werden überwiegend in den § 21 übernom-
men. Absatz 4 entfällt, da infolge der Änderung von § 4
Abs. 1 (siehe Nummer 6) das Erfordernis einer Ausnahme-
regelung für die Zeit nach dem Tode des Betriebsinhabers in
einem zulassungspflichtigen Handwerksgewerbe nicht mehr
besteht.

Zu den Nummern 23 bis 25
Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 22 (An-
passung an die neue Nummerierung).

Zu Nummer 26 (§ 25)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Zu Doppelbuchstabe aa
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Außerdem
wird die Ermächtigung des Bundesministeriums für Wirt-
schaft und Arbeit zum Erlass von Ausbildungsordnungen
auf der Grundlage der HwO auf Gewerbe der Anlage B er-

weitert. Bisher bildete bei diesen Gewerben § 25 BBiG die
Rechtsgrundlage für den Erlass von Ausbildungsordnungen
(§ 73 BBiG). Die Änderung trägt der Neugestaltung der
Anlage B Rechnung, durch die eine Reihe von Gewerben
der Anlage A in die Anlage B übernommen wird. Durch die
Änderung wird Kontinuität für diese Gewerbe gewahrt, de-
ren Ausbildungsordnungen bisher auf der Grundlage der
HwO erlassen worden sind.

Zu Doppelbuchstabe bb
Es handelt sich um eine Anpassung an die in § 51a neu ge-
schaffene Möglichkeit einer freiwilligen Meisterprüfung.

Dem Verordnungsgeber bleibt es unbenommen, Ausbil-
dungsordnungen sowohl auf § 25 HwO als auch auf § 25
BBiG gleichermaßen zu stützen.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

Grundsätzlich sind Ausbildungsberuf und der entspre-
chende Ausübungsberuf eines Handwerks inhaltlich iden-
tisch. Dies spiegelt sich begrifflich in der Übereinstimmung
der Bezeichnung des Ausbildungsberufes mit der Gewerbe-
bezeichnung wider.

Nach § 25 Abs. 1 Satz 1 ist der Verordnungsgeber ermäch-
tigt, die Berufsausbildung an die Entwicklung der techni-
schen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse
anzupassen. Dieser Befugnis liegt die Erwägung zugrunde,
dass die Ausbildung anders als die Meisterprüfung der selb-
ständigen Ausübung eines Gewerbes langfristig vorgelagert
ist und die Einschätzung der Entwicklung der technischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfordernisse im
Handwerk einer vorausschauenden Nachwuchsförderung
entspricht. Dabei obliegt dem Verordnungsgeber die will-
kürfreie Einschätzung, inwieweit die zukünftige Einbezie-
hung oder Neugewichtung von Tätigkeiten des Kern- bzw.
Randbereichs oder von einzelnen Arbeitstechniken für die
Auszubildenden das Erlernen neuer Fertigkeiten und Kennt-
nisse erforderlich machen.

Aufgrund der vom Gesetzgeber vorgegebenen Gewerbebe-
griffe kann es in diesem Fall dazu kommen, dass die Ausbil-
dung aufgrund eines Berufsbildes erfolgt, das sich vom Ge-
werbebegriff unterscheidet, weil der Verordnungsgeber in
einer willkürfreien Einschätzung die zukünftige Änderung
des Ausbildungsberufsbildes in der Ausbildungsordnung
antizipiert hat. Diesem Umstand soll die Einfügung der
Sätze 2 und 3 des § 25 Abs. 2 Rechnung tragen, indem der
Verordnungsgeber ermächtigt wird, von dem Wortlaut der
betreffenden Gewerbebezeichnung der Anlagen A und B in
Grenzen abzuweichen. Eine solche Abweichung kann sich
gegebenenfalls in einer vom Gewerbe abweichenden Be-
zeichnung niederschlagen. Die Ausbildungsbezeichnung
muss jedoch von der Gewerbebezeichnung in vollem Um-
fang abgedeckt sein.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)

Es handelt sich um eine Folgeänderung (Anpassung an Ab-
satz 1 Satz 1).

Zu Nummer 27 (§ 26)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.
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Zu Nummer 28 (§ 27)
Zu Buchstabe a (Absatz 2)
Zur Vereinheitlichung der Berufsbildungsvorschriften wird
§ 28 Abs. 2 Berufsbildungsgesetz als neuer Absatz 2 in § 27
übernommen.

Zu den Buchstaben b und c
Es handelt sich um eine Folgeänderung sowie um eine re-
daktionelle Änderung.

Zu Nummer 29 (§ 29)
Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 30 (§ 31)
Für die Gewerbe der Anlage B wird der Begriff „Abschluss-
prüfung“ (§ 34 BBiG) durch „Gesellenprüfung“ ersetzt in
Anpassung an die erweiterte Ermächtigung in § 25 Abs. 1
Satz 1 (siehe Nummer 26 Buchstabe a). Dies dient einer
Vereinheitlichung der Begriffe für die Abschlüsse der Ge-
werbe in Anlage A und Anlage B.

Zu Nummer 31 (§ 34)
Die Neufassung ist wegen der Einführung der Möglichkeit
erforderlich, in Gewerben der Anlage B einen freiwilligen
Meisterbrief zu erwerben (siehe Nummer 45 zu § 51a). Von
redaktionellen Änderungen abgesehen, wird für den Bereich
der Gewerbe der Anlage A das Regelwerk des bisherigen
§ 34 übernommen.
Im Einzelnen:
Zu Buchstabe a
Die Vorschriften für Gewerbe der Anlage A und der An-
lage B werden redaktionell angepasst.

Zu den Buchstaben b und c
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 32 (§ 37)
Zu Buchstabe a (Absatz 2)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 3)
Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der er-
weiterten Ermächtigung in § 25 Abs. 1 Satz 1 (siehe Num-
mer 26).

Zu Nummer 33 (§ 41a)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 34 (§ 42)
Zu Buchstabe a (Absatz 1 Satz 1)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 1 Satz 3)
Mit der Ergänzung der Vorschrift wird klargestellt, dass
Fortbildungsprüfungen mit einer konkreten Bezeichnung

abgeschlossen werden. Damit wird gewährleistet, dass Ge-
werbe der Anlage A außerhalb der Vorbehaltsbereiche, wie
auch andere Gewerbe, jegliche Qualifikation erwerben kön-
nen. Dies stärkt ihre Position im Wettbewerb.

Zu Buchstabe c (Absatz 2)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 35 (§ 42a)
Es handelt sich um redaktionelle Änderungen.

Zu Nummer 36 (§§ 42b bis 42e, Siebenter Abschnitt)
Es handelt sich um die Übernahme der Gesetzesänderung
(Artikel 33 SGB IX vom 19. Juni 2001, BGBl. I S. 1046).
Dabei wird klargestellt, dass die §§ 42b bis § 42e entspre-
chend gelten.

Zu Nummer 37 (§ 43)
Der Begriff „selbständiger Handwerker“ wird zur Klarstel-
lung durch den Begriff „Arbeitgeber“ ersetzt.

Zu Nummer 38 (Überschrift des Dritten Teils)
Die Einführung der Möglichkeit, eine freiwillige Meister-
prüfung in Gewerben der Anlage B abzulegen (Nummer 45
zu § 51a), macht die Klarstellung erforderlich, dass sich der
Erste Abschnitt des Dritten Teils auf Regelungen für Ge-
werbe der Anlage A bezieht.

Zu Nummer 39 (§ 45)
Zu Absatz 1
Durch die Neufassung wird präzisiert, dass zum Zweck der
Meisterprüfung ein Meisterprüfungsberufsbild geregelt
wird, das nur auf Fertigkeiten und Kenntnisse, nicht aber
auf Tätigkeiten abstellt. Tätigkeiten gehören wesensmäßig
nicht zur Prüfung, sondern sind Merkmal der Berufsaus-
übung (§ 1 Abs. 2). Ferner wird verdeutlicht, dass die Prü-
fung sich nicht auf die gesamten Fertigkeiten und Kennt-
nisse eines Gewerbes der Anlage A beziehen soll, sondern
nur auf einen für die Prüfung geeigneten Ausschnitt.
Die Vorschrift ermächtigt zum Erlass von Meisterprüfungs-
berufsbildern und zur Festlegung der Prüfungsanforderun-
gen. Das Meisterprüfungsberufsbild umfasst den potentiel-
len Prüfungsstoff, der für die Bildung der Prüfungsaufgaben
zur Verfügung steht. Aus prüfungsdidaktischen Gründen
wird das Meisterprüfungsbild weiter gefasst als die konkre-
ten Prüfungsanforderungen. Das Meisterprüfungsberufs-
bild enthält wesentliche Elemente des jeweiligen Gewerbes
und anderer Gewerbe der Anlagen A und B, einfache, aber
auch anspruchsvolle Qualifikationen, die nicht zum Kern-
bereich dieses Handwerks gehören. Meisterprüfungsberufs-
bilder können daher auch Überschneidungen mit anderen
Gewerben der Anlagen A und B sowie freigewerbliche
Tätigkeiten enthalten.
Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts
gibt § 45 keine Ermächtigung zur Festlegung von Vorbe-
haltsbereichen, kann aber „ergänzend“ zur Auslegung mit
herangezogen werden. Dies wurde durch die Novelle von
1998 klargestellt.



Drucksache 15/1206 – 36 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

Zu Absatz 2

Die Vorschrift beschreibt das Ziel der Meisterprüfung. Ziel
der Meisterprüfung ist die Feststellung der berufsspezifi-
schen Befähigung auf meisterlichem Niveau, der Fähigkeit
zur selbstständigen Betriebsführung und der Fähigkeit zur
ordnungsgemäßen Ausbildung.

Zu Absatz 3

Zur weiteren Verdeutlichung des Charakters des Meister-
prüfungsberufsbildes als Bestandteil des vom Verordnungs-
geber vorzugebenden Rahmens für die Prüfungsaufgaben
regelt Absatz 3, dass in der Meisterprüfung der Nachweis
zu erbringen ist, dass der Prüfling „wesentliche“, d. h. aus-
drücklich nicht „die“ wesentlichen Tätigkeiten seines Ge-
werbes meisterhaft verrichten kann, da eine Prüfung die
Befähigung nur exemplarisch dokumentieren kann und
soll.

Damit wird zugleich der bisherige § 46 Abs. 2 Satz 1 an § 1
Abs. 2 angepasst. § 46 Abs. 2 Satz 1 schreibt in seiner gel-
tenden Fassung vor, dass in der Meisterprüfung nachzuwei-
sen ist, ob der Prüfling die in seinem Handwerk „gebräuch-
lichen“ Arbeiten meisterhaft verrichten kann. Da nach § 1
Abs. 2 die Meisterprüfung bereits für die Ausübung
„wesentlicher“ Tätigkeiten eines Handwerks erforderlich
ist, kommt es darauf an, ob er die Ausübung „wesentlicher“
Tätigkeiten beherrscht, und nicht darauf, ob Tätigkeiten
„gebräuchlich“ sind. Sollte zum Beispiel inzwischen „ge-
bräuchlich“ sein, dass einzelne Gewerbe der Anlage A die
(freigewerbliche) „Energieberatung“ oder undifferenziert
die „Energie- und Gebäudetechnik“ anstatt z. B. „Installa-
tion und Reparatur elektrotechnischer Anlagen und Geräte“
anbieten, so darf sich die handwerkliche Meisterprüfung
gleichwohl nicht auf diese dem betreffenden Gewerbe nicht
vorbehaltenen Tätigkeiten erstrecken. Qualifikationen au-
ßerhalb „wesentlicher“ Tätigkeiten können über Fortbil-
dungsprüfungen z. B. nach § 42 Abs. 1 Satz 3 erworben
werden (siehe zu Nummer 34 Buchstabe b). Dies erweitert
und stärkt die Position der Unternehmen im Wettbewerb,
ohne dass aufgrund einer unzulässig weit erstreckten Meis-
terprüfung ungerechtfertigt Vorteile gegenüber nichthand-
werklichen Unternehmen entstehen.

Zu Absatz 4

Die Vorschrift ermöglicht eine Schwerpunktbildung nur
noch für Teil I. Dies ist sachgerecht, weil Teil I der essen-
tielle Bereich der Meisterprüfung ist und weil dadurch die
Formulierung von Prüfungsvorschriften ohne zu weitge-
hende Aufsplitterung der Anforderungen ermöglicht wird.
Bei einer Schwerpunktbildung soll das Hauptgewicht der
Prüfung im Teil I in den schwerpunktspezifischen Berei-
chen liegen. Die Aufgabenbearbeitung im schwerpunkt-
übergreifenden Bereich soll der Vervollständigung des
Qualifikationsnachweises für das jeweilige Handwerk die-
nen.

Zu Nummer 40 (§ 46)

In der Vorschrift werden die gesetzlichen (Absatz 1) und die
antragsgebundenen (Absätze 2 bis 4) Befreiungen zusam-
mengefasst.

Zu Absatz 1

Die Regelung sieht die Möglichkeit einer vollständigen Be-
freiung von Teil I oder II vor. Dies erleichtert den Zugang zur
Selbstständigkeit in einem Gewerbe der Anlage A, indem
weitere Bildungswege zur Erlangung eines Meistertitels,
z. B. über geregelte Fortbildungsabschlüsse, eröffnet werden.

Je nach der inhaltlichen Ausgestaltung der jeweiligen Meis-
terprüfungsvorschriften für Gewerbe der Anlage B besteht
die Befreiungsmöglichkeit bei Prüfungen für einen der Teile I
oder II der Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage A,
wenn das Kriterium der Gefahrgeneigtheit dadurch nicht be-
rührt wird.

„Andere vergleichbare Prüfungen“ sind z. B. die Prüfung
nach der Ausbildereignungsverordnung oder Abschlüsse in
einem betriebswirtschaftlichen Studium. Hierzu zählen z. B.
nicht Abschlüsse einer Technikerschule, für deren Inhaber
durch § 7 Abs. 2 künftig die unmittelbare Eintragungsmög-
lichkeit eröffnet wird (siehe Nummer 9). Sollte jedoch auf
freiwilliger Basis die Meisterprüfung ungeachtet dieser Ein-
tragungsmöglichkeit abgelegt werden, so ist die Befreiungs-
möglichkeit nach Absatz 1 Satz 1 gegeben. Befreiungsmög-
lichkeiten werden auch Meistern in einem Gewerbe der
Anlage B, die die Meisterprüfung in einem Gewerbe der
Anlage A ablegen wollen, eingeräumt.

Die Befreiung von den Teilen III und IV wird ausdrücklich
geregelt, weil die Prüfungen in diesen Teilen für alle
Gewerbe der Anlage A und Anlage B nach gleichen Vor-
schriften abgehalten werden (Verordnung über gemeinsame
Anforderungen in der Meisterprüfung im Handwerk vom
18. August 2000; BGBl. I S. 1078).

Zu Absatz 2

Die Vorschrift übernimmt den Text des bisherigen § 46
Abs. 3 Satz 4 und 5. Dort ist die Befreiung von Teilen der
Meisterprüfung auf Antrag geregelt. Die Verordnungser-
mächtigung nach dem bisherigen Satz 6 wird aufgehoben,
weil die entsprechenden Befreiungsmöglichkeiten im Wege
der Einzelfallprüfung durch den Meisterprüfungsausschuss
ausgesprochen werden können und keiner bürokratisch auf-
wändigen staatlichen Detailregelung bedürfen. Für den Ein-
zelnen ist die Berücksichtigung der genannten Prüfungen im
Zusammenhang mit der Ausübungsberechtigung von größe-
rer Bedeutung. Deshalb wird in § 7 Abs. 2 Satz 4 eine ent-
sprechende Vorschrift aufgenommen.

Zu Absatz 3

Die Regelung übernimmt den bisherigen Text des § 46
Abs. 3 Satz 3. Ergänzend wird die Ablegung vergleichbarer
anderer Prüfungen als Befreiungstatbestand aufgenommen.
Die Einführung der Begriffe „Prüfungsbereiche“ und „Hand-
lungsfelder“ greift die gängige Verordnungspraxis auf. Die
Einbeziehung der Anlage B ist wegen der neuen Möglichkeit
einer freiwilligen Meisterprüfung in den Gewerben der An-
lage B (siehe Nummer 45 zu § 51a) erforderlich.

Zu Absatz 4

Wegen der zunehmenden Internationalisierung der Berufs-
bildung ist es angebracht, ausländische Bildungsabschlüsse
als Befreiungsgrund bei der Meisterprüfung anzuerkennen.
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Zu Nummer 41 (§ 48)

Es handelt sich um Folgeänderungen.

Zu Nummer 42 (§ 49)

Zu Buchstabe a

Zu Absatz 1

Das Erfordernis einer mehrjährigen Berufstätigkeit als Vor-
aussetzung für die Zulassung zur Meisterprüfung entfällt
künftig, wenn der Prüfling eine Gesellen- bzw. Abschluss-
prüfung bestanden hat, deren Fachgebiet mit dem der ange-
strebten Meisterprüfung im Wesentlichen übereinstimmt.
Personen, die eine freiwillige Meisterprüfung in Gewerben
der Anlage B bestanden haben, werden ebenfalls zur Meis-
terprüfung in Gewerben der Anlage A zugelassen.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt den Fall, dass die Gesellen- oder Abschluss-
prüfung keinen fachlichen Bezug zu dem Handwerk auf-
weist, für das die Zulassung zur Meisterprüfung angestrebt
wird. In diesen Fällen muss der notwendige fachliche Bezug
durch eine mehr-, höchstens dreijährige Berufstätigkeit her-
gestellt werden. Dies gilt zum Beispiel, wenn mit einem Ab-
schluss als Verkäufer/Verkäuferin die Zulassung zum Instal-
lateur- und Heizungsbauer-Handwerk angestrebt wird.

Zu Absatz 3

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 4)

Es handelt sich zum einen um eine redaktionelle Änderung.

Im Übrigen wird die Vorschrift unverändert beibehalten,
weil die Befugnis zugunsten der Handwerkskammer es er-
möglicht, über Einzelfälle flexibel zu entscheiden. Dies ist
wegen der neu geschaffenen freiwilligen Meisterprüfung für
Gewerbe der Anlage B von Bedeutung: Beispielsweise kann
auf diesem Weg auch in Gewerben der Anlage B, für die
keine Meisterprüfungsverordnung und keine Ausbildungs-
ordnung erlassen worden ist, eine Zulassung zur Prüfung in
den Teilen III und IV der Meisterprüfung erfolgen. Diese
Teile sind nicht handwerksspezifisch. Sie setzen zum einen
keine berufsspezifischen Vorqualifikationen voraus. Ande-
rerseits können sie aber als zweckmäßige Fortbildungsbau-
steine angesehen werden. Zugleich können sie auf eine et-
waige spätere Meisterprüfung (etwa in einem anderen Ge-
werbe oder in demselben Gewerbe nach Erlass einer Meis-
terprüfungsverordnung) angerechnet werden.

Zu Nummer 43 (Streichung der Überschrift)

Die Streichung der Überschrift stellt klar, dass auch § 51
zum Ersten Abschnitt gehört.

Zu Nummer 44 (§ 51)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 45 (Überschrift des Zweiten Abschnitts und
§ 51a, § 51b)

Der Zweite Abschnitt enthält die Vorschriften für die neu
eingeführte freiwillige Meisterprüfung in einem Gewerbe
der Anlage B.

Zu § 51a
Zu Absatz 1
Absatz 1 ermächtigt zum Erlass einer Rechtsverordnung zur
Regelung der neu geschaffenen freiwilligen Meisterprü-
fung. Die Beschränkung der Möglichkeit, eine Meisterprü-
fungsverordnung zu erlassen, auf solche Gewerbe, für die
eine Ausbildungsordnung nach § 25 HwO und/oder nach
§ 25 BBiG erlassen worden ist, stellt sicher, dass die Fort-
bildung, die zum Meister führt, mit einer angemessenen
Erstausbildung verknüpft ist.

Zu Absatz 2
Die Vorschrift entspricht den Regelungen des § 45 Abs. 1.

Zu Absatz 3
Die Regelung beschreibt die Ausgestaltung der freiwilligen
Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage B. Anders als
in Gewerben der Anlage A ist der Meisterabschluss nicht
Zugangsvoraussetzung zur Selbständigkeit. Vielmehr ist er
als Ausweis einer gegenüber anderen Selbständigen in
einem Gewerbe der Anlage B herausgehobenen Qualifika-
tion ausgestaltet. Damit ist jedoch kein Niveauunterschied
zwischen den beiden Meisterabschlüssen (Anlage A bzw.
Anlage B) verbunden.
Das gegenüber anderen Selbständigen herausgehobene
Niveau des Meisters ergibt sich aus der Anforderung, Tätig-
keiten in dem betreffenden Gewerbe meisterhaft verrichten
zu können, und höherwertige, „besondere“ fachtheoretische
sowie betriebswirtschaftliche/kaufmännische und rechtliche
Kenntnisse nachweisen zu müssen. Außerdem müssen die
berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse, wie bei den
Meistern der Anlage A, nachgewiesen werden. Auch dies
hebt den Meister in einem Gewerbe der Anlage B gegen-
über anderen Selbständigen in diesem Gewerbe ab, für die
diese Befähigung zunächst ohne Prüfung unterstellt wird
(§§ 21, 23, 24).
Die Möglichkeit einer Schwerpunktbildung wie bei Gewer-
ben der Anlage A (§ 45 Abs. 4 Satz 1) ist hier entbehrlich,
weil es sich um eine freiwillige Prüfung im Rahmen einer
Fortbildung handelt. Eine Überforderung der Prüflinge
durch eine zu komplexe Aufgabengestaltung im Teil I kann
und soll durch eine angemessene Formulierung der Prü-
fungsvorschriften vermieden werden, z. B. durch die Auf-
teilung in gleichwertige Alternativen.

Zu Absatz 4
Die Vorschrift weist den Handwerkskammern die Zuständig-
keit für die Prüfungen und für die Errichtung der Prüfungs-
ausschüsse zu. Damit erfolgt eine Angleichung an die Orga-
nisation anderer bundesweit geregelter Fortbildungsprüfun-
gen. Die Erfahrungen der Handwerkskammern werden ge-
nutzt. Die Abnahme der Meisterprüfung und die Errichtung
der Prüfungsausschüsse braucht hier nicht zwingend in staat-
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licher Hand zu liegen. Für Gewerbe der Anlage A werden
Meisterprüfungsausschüsse als staatliche Prüfungsbehörden
errichtet (§ 47 Abs. 1 Satz 2). Diese Regelung ist dort gebo-
ten, weil das Erfordernis der Ablegung einer Meisterprüfung
als Voraussetzung für eine Existenzgründung ein schwerwie-
gender Eingriff in die grundgesetzlich verankerte Freiheit
der Berufswahl ist.
Entsprechende Regelungen im Zusammenhang mit Gewer-
ben der Anlage B sind ebenso entbehrlich wie ein Verweis
auf § 34, denn die Gesellenprüfung als Abschluss der Erst-
ausbildung muss, anders als bei der freiwilligen Meisterprü-
fung, bundesweit einheitlich geregelt werden.

Zu Absatz 5
Hierdurch wird ergänzend zu Absatz 2 letzter Satz die sach-
lich notwendige Verknüpfung von Aus- und Fortbildung ge-
schaffen. Als Beispiel für einen entsprechenden anderen an-
erkannten Ausbildungsberuf ist der Fall einer industriellen,
dem angestrebten Gewerbe der Anlage B fachlich naheste-
henden Ausbildung zu nennen.

Zu Absatz 6
Die Vorschrift nimmt auf § 46 Bezug, weil für die Befrei-
ungstatbestände auf die Regelungen zur Meisterprüfung für
ein Gewerbe der Anlage A verwiesen werden kann.

Zu Absatz 7
Die Vorschrift regelt die Ermächtigung, durch Verordnung
eine Vorschrift über das Prüfungsverfahren für die Meister-
prüfung in Gewerben der Anlage B zu erlassen. Dies ist not-
wendig, um eine bundesweite Einheitlichkeit sicherzustel-
len.

Zu § 51b
Wie im Falle der Meister in einem Gewerbe der Anlage A
darf die Ausbildungsbezeichnung „Meister/Meisterin“ in
einem Gewerbe der Anlage B auch nur derjenige führen, der
die Prüfung nach § 51a Abs. 3 bestanden hat. Es besteht
also Titelschutz, der im Entwurf bußgeldbewehrt wird.

Zu Nummer 46 (§ 52 Abs. 1)
Die Überführung von Gewerben der Anlage A in die An-
lage B macht Regelungen über den Status der Innungen er-
forderlich. Nach geltendem Recht können sich nur selbstän-
dige Handwerker der Gewerbe der Anlage A zu einer Hand-
werksinnung zusammenschließen. Um hier den Status quo
zu erhalten, soll diese Möglichkeit auch für die aus der An-
lage A in die Anlage B Abschnitt 1 überführten Gewerbe er-
halten bzw. eröffnet werden. Somit ergibt sich diesbezüglich
keine Änderung der Organisationsstrukturen. Dies ist insbe-
sondere wichtig, weil die Innungen in nicht unerheblicher
Zahl entgeltlich Aufgaben der Handwerkskammern vor
allem im Bereich der Ausbildung wahrnehmen. Für Ge-
werbe der bisherigen Anlage B und künftigen Anlage B Ab-
schnitt 2, für die keine Ausbildungsordnungen erlassen wor-
den sind, kann die Handwerkskammer nach Maßgabe der
Vorschrift die Mitgliedschaft in der Innung ermöglichen.
Die Regelung trägt dem Umstand Rechnung, dass den
Innungen im Bereich der Ausbildung wichtige Aufgaben

zukommen. Ohnehin bestehen aber grundsätzliche Zweifel,
ob die auf freiwilliger Mitgliedschaft der Handwerker basie-
renden Innungen auch bei der vorgesehenen Überführung
bestimmter Gewerbe in den nicht zulassungspflichtigen Be-
reich noch den Status einer öffentlich-rechtlichen Körper-
schaft auf Dauer beibehalten sollen. Es ist daher vorgeschla-
gen worden, die Innungen als privatrechtliche Vereinigun-
gen zu organisieren. Eine solche Strukturänderung hätte
aber vielfältige, derzeit nicht übersehbare Auswirkungen.
Es werden deshalb in dem Entwurf hierzu keine Regelungen
vorgesehen.

Zu Nummer 47 (§ 54 Abs. 6) und Nummer 50 (§§ 79
bis 85)

Nach bisheriger Regelung in der Handwerksordnung sind
Landesinnungsverbände und Bundesinnungsverbände ju-
ristische Personen des privaten Rechts, die mit Genehmi-
gung der Satzung rechtsfähig werden. Zuständige Genehmi-
gungsbehörden für Satzungen dieser Organisationen sind
die obersten Landesbehörden bzw. das Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit.

Die besondere Rechtsform dieser juristischen Personen ist
historisch bedingt.

Durch die Neuregelung wird der Schutz der Bezeichnung
„Bundesinnungsverband“ und „Landesinnungsverband“ in
der Handwerksordnung aufrechterhalten. Mit der Aufhe-
bung der Vorschriften über die Innungsverbände entfällt das
Erfordernis der Genehmigung der Satzungen der Bundes-
innungsverbände und der Landesinnungsverbände und von
Änderungen solcher Satzungen durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit bzw. durch die Landeswirt-
schaftsministerien. Bund und Länder haben keine Rechts-
aufsicht über die Innungsverbände. Es ist deshalb nicht
sachgerecht, die Verbände zu verpflichten, ihre Satzungen
durch Bundes- bzw. Landeswirtschaftsministerien genehmi-
gen zu lassen, zumal nach den Erfahrungen der Länder in
der Praxis selbst die Verbände nicht immer darauf achten,
ihre Satzungen und deren Änderung tatsächlich zur Geneh-
migung vorzulegen. Auch bestehen keine Befugnisse der
Genehmigungsbehörde, dies zu überwachen. Hinzu kommt,
dass die Ministerien mit vielfach umfangreicher Beratungs-
tätigkeit bereits im Vorfeld einer konkreten Antragstellung
für eine Satzungsgenehmigung tätig werden, also in Berei-
chen, die zum Berufsfeld der Rechtsanwälte und Notare ge-
hören.

Auch erscheint zumindest verfassungsrechtlich problema-
tisch, dass Handwerksinnungen nur die Rechtsform des ein-
getragenen Vereins wählen sollen, sich aber nicht in anderen
Organisationsformen (nicht rechtsfähiger Verein, GbR,
GmbH o. a.) zusammenschließen dürfen. Probleme entste-
hen nicht, wenn sich Handwerksinnungen z. B. zu einem
nichtrechtsfähigen Verein (z. B. wie der DGB) oder einer
Genossenschaft zusammenschließen würden. Gründe, wa-
rum nicht auch solche Organisationen sich als Landes- oder
Bundesinnungsverband bezeichnen dürfen, sind nicht er-
kennbar.

Mit der Ergänzung des § 54 um einen neuen Absatz 6 wird
„namensrechtlich“ gesichert, dass Zusammenschlüsse von
Innungen die Bezeichnung Landesinnungsverband oder
Bundesinnungsverband führen dürfen. Im Übrigen gelten
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die Vorschriften für diejenige Rechtsform, die die Verbände
im konkreten Fall anstreben und erlangen. Verbände, die
durch Genehmigung der Satzung rechtsfähig geworden
sind, behalten ihre Rechtsfähigkeit. Eine etwaige Umwand-
lung von Verbänden unterliegt nach dem Vereinsgesetz, das
für jede Personenvereinigung unabhängig von der Rechts-
form gilt, den für die betreffende Rechtsform geltenden Vor-
schriften.

In § 124 (siehe Nummer 72) werden Übergangsvorschriften
getroffen.

Zu Nummer 48 (§ 58 Abs. 1 bis 3)

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der Neurege-
lung des § 52 Abs. 1 sowie der Neustrukturierung der Anla-
gen A und B.

Zu Nummer 49 (§ 73 Abs. 3)

Es handelt um eine Richtigstellung und Folgeänderung des
Verweises.

Zu Nummer 51 (§ 90 Abs. 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Neustrukturie-
rung der Anlagen A und B.

Zu Nummer 52 (§ 91)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neustrukturierung
der Anlagen A und B.

Zu Nummer 53 (§ 93)

Zu Buchstabe a (Absatz 1)

Es handelt sich bei den Änderungen des Satzes 1 um redak-
tionelle Anpassungen an die neue Struktur der Anlagen A
und B (siehe Nummern 73, 74).

Zu Buchstabe b (Absatz 2)

§ 93 Abs. 2 geltender Fassung regelt, dass durch die Sat-
zung der Handwerkskammer die Zahl der Mitglieder der
Vollversammlung und ihre Aufteilung auf die einzelnen in
der Anlage A zu diesem Gesetz aufgeführten Gewerbegrup-
pen und auf die in der Anlage B aufgeführten Gewerbe, die
handwerksähnlich betrieben werden können, zu bestimmen
ist. Bei der Aufteilung sind nach der Vorschrift die wirt-
schaftlichen Besonderheiten des Kammerbezirks und die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Gruppen zu
berücksichtigen.

In den Anlagen A und B werden künftig keine Gewerbe-
gruppen gebildet. Die Gewerbe der Anlage A sind aufgrund
der Neustrukturierung gekennzeichnet durch mögliche Ge-
fährdung von Gesundheit und Leben Dritter. Die geltende
Anlage B ist zwar in Gewerbegruppen unterteilt. Die Auf-
teilung der Anlage B in Gewerbegruppen hat jedoch bereits
nach geltendem Recht keine Auswirkung auf die Aufteilung
der Mitglieder der Vollversammlung. Der Wegfall der Ge-
werbegruppen auch in der Anlage A gibt größere Spiel-
räume für die Aufteilung der Mitglieder der Vollversamm-
lung.

Dem gleichen Ziel dient der Wegfall der bisherigen Ver-
pflichtung nach § 93 Abs. 2 Satz 2. Diese Verpflichtung
wird in eine Sollvorschrift umgewandelt.

Zu Buchstabe c (Absatz 3)
Die bisherige Regelung des § 93 Abs. 3 sah für jedes Mit-
glied der Vollversammlung zwei Stellvertreter vor. In der
Praxis hat sich dies bei Wahlen als zu aufwändig erwiesen.
Daher soll ausreichen, dass als Ersatzmann/Ersatzfrau für je-
des Mitglied künftig nur noch ein Stellvertreter gewählt wer-
den muss. Dies erleichtert die Aufstellung von Wahllisten.

Zu den Nummern 54 bis 59 (§§ 94, 96, 97, 98, 99, 101)
Die betroffenen Bestimmungen werden an die neue Struktur
der Anlagen A und B und die hieraus folgenden Bezeich-
nungen der Gewerbe angepasst.

Zu Nummer 60 (§ 103 Abs. 3)
§ 103 Abs. 3 wird an die Bezeichnungen angepasst, die sich
aus der Neustrukturierung der Anlagen A und B ergeben.
Ihrem Sinn und Zweck entsprechend wird die Vorschrift zu-
dem auf die Vertreter der Arbeitnehmer ausgedehnt, die in
einem Gewerbe der Anlage B beschäftigt sind.

Zu den Nummern 61 und 62 (§§ 104, 105)
Die Bestimmungen werden an die Bezeichnungen der neu
strukturierten Anlagen A und B angepasst.

Zu Nummer 63 (§ 106 Abs. 1 Nr. 8)
§ 106 Abs. 1 Nr. 8 wird dahin geändert, dass nicht nur die
Gründung von und die Beteiligung an Gesellschaften des
privaten oder öffentlichen Rechts dem Vorbehalt der Be-
schlussfassung der Vollversammlung unterliegt, sondern
dass die Vollversammlung auch die Aufrechterhaltung einer
solchen Gesellschaft oder der Beteiligung der Handwerks-
kammer an einer solchen Gesellschaft regelmäßig zu über-
prüfen hat. Mit der Änderung wird dem Erfordernis Rech-
nung getragen, dass die Handwerkskammer sich aus einer
wirtschaftlichen Betätigung zugunsten privater Anbieter zu-
rückziehen soll, wenn dies nach allgemeinen Grundsätzen
geboten ist. Damit werden deren Betätigungsmöglichkeiten
erweitert.

Zu Nummer 64 (§ 111)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 19 (§ 19).

Zu Nummer 65 (§ 113)
Zu den Buchstaben a und c
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen an die Be-
zeichnungen der neu strukturierten Anlagen A und B.

Zu Buchstabe b
Es handelt sich um eine parallele Regelung zur Freistellung
der Existenzgründer von Beiträgen zu den Industrie- und
Handelskammern (siehe zu Artikel 5). Aus Gleichbehand-
lungsgründen ist eine entsprechende Regelung auch für die
Handwerkskammern erforderlich, denn es kann für die Frei-
stellungsregelung keinen Unterschied machen, dass z. B.
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handwerkliche Bauunternehmer und industrielle Bauunter-
nehmer verschiedenen Kammerorganisationen angehören.

Die Regelung stellt Existenzgründer für die ersten vier Jahre
nach der Betriebseröffnung von der Pflicht zur Zahlung des
Zusatzbeitrags sowie für das erste Jahr von der Pflicht zur
Zahlung des Grundbeitrags und für das zweite und dritte Jahr
von der Pflicht zur Zahlung des halben Grundbeitrags frei,
wenn der Gewinn 25 000 Euro nicht übersteigt. Befreit wird
vom umsatzabhängigen Zusatzbeitrag nach § 113 Abs. 2
Satz 1. Es wird nicht befreit von der von verschiedenen
Handwerkskammern zur Finanzierung der überbetrieblichen
Lehrlingsunterweisung erhobenen zusätzlichen Umlage, die
ein „Sonderbeitrag“ im Sinne des § 113 Abs. 2 Satz 1 ist, für
die in der Praxis aber ebenfalls vielfach die Bezeichnung
„Zusatzbeitrag“ verwendet wird. Ziel ist, natürlichen Perso-
nen den Weg in die Selbständigkeit zu erleichtern. Nicht ge-
fördert werden sollen Ausgründungen von Kapitalgesell-
schaften. Auch besteht kein Bedarf für die Beitragsfreistel-
lung bei solchen Unternehmen, die bereits kurz nach der
Gründung erhebliche Gewinne erzielen. Die Befreiung der
Existenzgründer vom Beitrag ist gerechtfertigt, da ab Be-
triebsbeginn Reserven aufgebaut werden müssen, um über-
lebensfähig zu sein. Es ist jedoch kein vernünftiger Grund
ersichtlich, warum ein erfolgreicher Existenzgründer, der be-
reits in den ersten Jahren hohe Gewinne erzielt, beitragsfrei
bleiben sollte, während ein seit langem tätiger Unternehmer
mit möglicherweise kleineren Gewinnen zur Finanzierung
der Handwerkskammer beitragen muss. Daher wird eine Ge-
winngrenze eingezogen. Der Wert von 25 000 Euro wurde
gewählt, weil davon ausgegangen werden kann, dass auch
ein noch junger Betrieb bei einem solchen oder höheren Er-
trag/Gewinn seine Existenz bereits gefestigt hat und durch
einen Handwerkskammerbeitrag nicht gefährdet wird.

Zur Vermeidung einer Verletzung des Äquivalenzprinzips
wird den Handwerkskammern die Möglichkeit eingeräumt,
die Gewinngrenze durch Beschluss der Vollversammlung
herabzusetzen. Die Bezugsgröße, von der ab die Vollver-
sammlungen eine Herabsetzung der Freistellungsgrenze be-
schließen können, wird auf 45 % Freistellungen im Verhält-
nis zur Gesamtmitgliedszahl festgesetzt. Es müssen also
mindestens 55 % der Gesamtmitglieder Beiträge zahlen. In
seiner Entscheidung vom 26. Juni 1990, in der unter dem
Gesichtspunkt des Äquivalenzprinzips (Artikel 3 Abs. 1
GG) die „Gefahr einer unangemessenen Verzerrung der
Beitragslast zwischen den Kammerzugehörigen“ durch
einen zu hohen Anteil von beitragsbefreiten Mitgliedern
erstmalig problematisiert wurde, hat das Bundesverwal-
tungsgericht die Auffassung vertreten, dass die Freistellun-
gen aufgrund der 1978 geltenden Freibeträge „noch nicht zu
durchgreifenden Bedenken Anlass geben“ (GewArch 1990,
S. 398 ff.; Az. 1 C 45.87). Im konkreten Fall, der sich auf
eine Industrie- und Handelskammer bezog, waren 41,6 %
aller Mitglieder der beklagten Kammer vom Beitrag befreit.
Eine Freistellungsquote von 45 % ist daher gerade noch ver-
tretbar. Eine höhere Freistellungsquote wäre nicht zu recht-
fertigen, da dies zu unangemessen hohen Beiträgen der üb-
rigen Mitglieder der Handwerkskammer führen würde.

Zu Nummer 66 (§ 117)

Die Neuregelung in § 9 (siehe Nummer 12), wonach bei le-
diglich grenzüberschreitender Tätigkeit statt einer Ausnah-

mebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde über die Berechti-
gung zu der grenzüberschreitenden Tätigkeit zu erteilen ist,
macht eine Anpassung der Bußgeldvorschriften erforder-
lich. Die ergänzte Nummer 1 in § 117 soll verhindern, dass
den zuständigen Behörden fälschlicherweise eine lediglich
grenzüberschreitende Tätigkeit angezeigt wird, obwohl eine
Niederlassung in Deutschland betrieben wird.
Nummer 2 regelt, dass auch das unberechtigte Führen der
Bezeichnung Meisterin/Meister in Verbindung mit einem
Gewerbe der Anlage B eine Ordnungswidrigkeit darstellt.

Zu Nummer 67 (§ 118)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 65.

Zu Nummer 68 (§ 119)
Zu Buchstabe a (Absatz 5)
Die Übergangsvorschrift in Absatz 5 Satz 1 wird der neuen
Struktur der Anlagen A und B angepasst; sie berücksichtigt
auch die Ausbildungsverordnungen für handwerksähnliche
Gewerbe, die nach § 25 BBiG erlassen worden sind.

Zu Buchstabe b (Absatz 6)
Es handelt sich um eine Folgeänderung der erweiterten Er-
mächtigung in § 25 Abs. 1 (siehe Nummer 26) sowie um
eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 69 (§ 121)
Folgeänderung zu den §§ 45, 46 (siehe Nummern 39
und 40).

Zu Nummer 70 (§ 122)
Zu Buchstabe a (Absatz 1)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b (Absatz 2)
Geregelt wird, dass sowohl die Verfahrensvorschriften für
die Meisterprüfungen, die auf statutarischem Recht beruhen
(§ 50 Abs. 1 Satz 2), wie auch die vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Arbeit erlassene Rechtsverordnung auf
der Grundlage des § 50 Abs. 2 vom 17. Dezember 2001
(BGBl. I S. 4154) fortgelten. Diese Vorschriften stellen auf
die Meisterprüfungen nach bisherigem Recht ab. Sie sind
aufgrund der Neustrukturierung der Anlagen A und B auf
die Gewerbe der Anlage B entsprechend anzuwenden.

Zu den Buchstaben c und d (Absätze 3 und 4)
Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund der neuen
Struktur der Anlagen A und B (siehe Nummern 73, 74).

Zu Nummer 71 (§ 123)
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 72 (§ 124)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu Nummer 50. Mit
der Übergangsregelung soll den Verbänden eine angemes-
sene Zeit zur Umwandlung gegeben werden. Es gelten des-
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halb nur die Vorschriften weiter, die für die Sicherung der
Rechtsfähigkeit notwendig sind.

Zu den Nummern 73 und 74 (Anlage A und Anlage B)

Der Vorbehalt der Meisterprüfung als Berufszugangsvor-
aussetzung wird auf den Kreis der Handwerke beschränkt,
bei deren Ausübung Gefahren für Gesundheit und Leben
Dritter entstehen können.

Das Erfordernis der Meisterprüfung als Einschränkung des
Artikels 12 GG wurde bislang mit dem gesetzgeberischen
Ziel der „Erhaltung des Leistungsstandes und der Leis-
tungsfähigkeit des Handwerks und der Sicherung des Nach-
wuchses für die gesamte gewerbliche Wirtschaft“ begründet
und gerechtfertigt (BVerfGE 7, 97 ff.). Das Erfordernis der
Meisterprüfung als Berufszugangsregelung wird nunmehr
auf das überragend wichtige Gemeinschaftsgut des „Schut-
zes von Gesundheit und Leben Dritter“ gestützt.

Das Handwerk hat sich im Vergleich zur Gesamtwirtschaft
und zur nicht geregelten Wirtschaft weniger dynamisch ent-
wickelt. Die strukturelle Entwicklung des Handwerks mit
seiner Ausbildungsleistung führt zu der Frage, ob die
Meisterprüfung als Berufszugangsvoraussetzung für alle
94 Handwerke den Schutz dieser vom Gesetzgeber zu
einem wichtigen Gemeinschaftsgut erhobenen Rechtsgüter
der „Erhaltung des Leistungsstandes und der Leistungs-
fähigkeit des Handwerks und der Sicherung des Nachwuch-
ses für die gesamte gewerbliche Wirtschaft“ weiterhin aus-
reichend zu gewährleisten vermag.

Wesentliches Kriterium für die Aufrechterhaltung von
Gewerben in der Anlage A oder aber deren Übernahme in
Anlage B soll das Gefahrenpotenzial der Tätigkeit für das
überragend wichtige Gemeinschaftsgut des Schutzes von
Leben und Gesundheit Dritter sein. Bei Gefahren für Leben
und Gesundheit ist zu gewährleisten, dass ein handwerklich
tätiger Gewerbetreibender, dessen Gewerbe zu solchen Ge-
fährdungen führen kann, nur dann zur Handwerksausübung
zugelassen wird, wenn er die hierfür erforderliche Qualifi-
kation besitzt.

Ein Verbleib von Gewerben in der Anlage A ist nur dann
gerechtfertigt, wenn die Abwägung ergibt, dass durch oder
bei Ausübung der Tätigkeit oder der Erbringung der Leis-
tung Gefährdungen für Leben und/oder Gesundheit Dritter
entstehen, gegenüber denen das Grundrecht der Berufsfrei-
heit zurückstehen muss, weil einfachere Möglichkeiten zur
Sicherung dieses überragend wichtigen Gemeinschaftsgutes
nicht bestehen, nicht geschaffen werden können oder zu sei-
ner Sicherung nicht ausreichen (verfassungsrechtlicher
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit). Die Gefahrgeneigtheit
muss für das betreffende Gewerbe prägend sein. Dabei sind
Häufigkeit und Wahrscheinlichkeit des Gefahreneintritts zu
berücksichtigen.

Wesentliche Anhaltspunkte für die Gefahrengeneigtheit der
Tätigkeit in diesem Sinn ergeben sich aus den Meisterprü-
fungsverordnungen nach § 45. Dabei ist zu beachten, dass
Meisterprüfungsverordnungen als Grundlage für ein geord-
netes und einheitliches Meisterprüfungswesen erlassen wer-
den und die erlassenen Meisterprüfungsverordnungen durch
„Meisterprüfungsberufsbilder“ die dort genannten Tätigkei-
ten, Kenntnisse und Fertigkeiten den einzelnen Handwerken
zum Zwecke der Meisterprüfungen zurechnen. Die Meister-

prüfungsberufsbilder können eine Reihe unterschiedlichster
Tätigkeiten und Kenntnisse enthalten, wie insbesondere we-
sentliche Tätigkeiten des betreffenden Handwerks oder an-
derer Handwerke, einfache Tätigkeiten sowie Tätigkeiten
nicht geregelter Gewerbe. Durch die vorgesehene Beschrän-
kung der Anlage A auf Gewerbe, bei deren unsachgemäßer
Ausübung Gefahren für Leben oder Gesundheit Dritter ent-
stehen können, wird die Gewerbebezeichnung der betreffen-
den Gewerbe nicht geändert. Es handelt sich bei der
Neustrukturierung der Anlage A unter diesem Gesichts-
punkt um ein Auswahlkriterium.

Folge der Rechtfertigung des Vorbehalts der Meisterprüfung
aus Gründen der Gefahrenabwehr für Gesundheit und Le-
ben Dritter ist, dass insbesondere eine Reihe von Handwer-
ken der Anlage A, bei denen nunmehr nur noch historische
und/oder kulturelle Gründe erklären können, warum sie in
der Anlage A aufgeführt sind, aber auch andere Handwerke
in Anlage B überführt werden.

Handwerke, die nach dieser Maßgabe nicht mehr in der An-
lage A verbleiben, werden als „zulassungsfreie Handwerks-
gewerbe“ in der Anlage B geregelt.

Auch bei den zulassungsfreien Handwerksgewerben der
Anlage B können Gefahren durch die Tätigkeit oder Leis-
tung entstehen oder hiermit verbunden sein. Bei Abwägung
möglicher Gefahren für Leben oder Gesundheit Dritter wäre
eine Einschränkung der Berufszulassung bei diesen Hand-
werken allerdings nicht verhältnismäßig.

Im Gegensatz zu den in der Anlage A verbleibenden Gewer-
ben hat eine Tätigkeit der in die Anlage B überführten
Gewerbe nicht das Potenzial erheblicher Gefahren für die
Gesundheit und das Leben Dritter, sei es, weil Tätigkeit
und/oder Leistung insgesamt nicht von der Gefährlichkeit
für das Rechtsgut Gesundheit und Leben Dritter geprägt
sind, sei es, weil bestehende Gefahren nicht über Häufigkeit
und Grad des allgemeinen Lebensrisikos hinausgehen. So
genügt die Gefahr von Verletzungen durch Splitter oder die
– verhältnismäßig geringen – Ausdünstungen eines Über-
zugs durch oder bei Verlegung von Parkett nicht, die Tätig-
keit des Parkettlegers im Vorbehaltsbereich eines Hand-
werksmeisters zu belassen.

Zum Teil sollen durch Vorschriften, wie beispielsweise das
Medizinproduktegesetz oder die umfangreichen Vorschrif-
ten zur Lebensmittelhygiene, gerade auch Gefahren abge-
wehrt werden, die von Tätigkeiten und Leistungen der in
Anlage B überführten Gewerbe ausgehen können. So müs-
sen nach dem Medizinproduktegesetz die Hersteller medizi-
nischer Geräte die Sicherheit des Produktes nachweisen.
Einer Gesundheitsgefährdung aufgrund fehlerhafter medizi-
nischer Geräte wird insoweit bereits Rechnung getragen, so
dass die Tätigkeit des Chirurgiemechanikers nicht als ge-
fahrgeneigt zu bewerten ist.

Durch die Verlagerung von bisher unter dem Vorbehalt der
Meisterprüfung stehende Handwerke aus der Anlage A in
Anlage B wird das bisher bestehende Schutzniveau für den
Verbraucher nicht verändert, zumal das derzeitige verbrau-
cherschützende Regelungsgeflecht durch diese Verlagerung
nicht berührt wird. Die bisherigen Ausbildungs-, DIN-Vor-
schriften, Möglichkeiten der Zertifizierung, Haftungsvor-
schriften, Arbeitsschutzbestimmungen sowie Vorschriften
zur Produkt- und Gerätesicherheit bleiben weiterhin beste-
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hen. Gleiches gilt für die Rechte der Dienstleistungsemp-
fänger (Kundenrechte), die teilweise im BGB geregelt sind
(z. B. Mängelbeseitigungs-, Schadensersatzansprüche). Im
Übrigen gewährleistet ein funktionierender Wettbewerb,
dass nur die Handwerksbetriebe am Markt überleben kön-
nen, die sowohl in preislicher als auch in qualitativer Hin-
sicht den Kunden überzeugen können.

Zu Anlage A

Die Prüfung der in der geltenden Anlage A geregelten Ge-
werbe unter Anwendung der vorgenannten Kriterien auf ihre
Gefahrengeneigtheit unter Berücksichtigung der Meisterprü-
fungsverordnungen ergibt, dass von den derzeit 94 Hand-
werken noch 29 zulassungspflichtige Gewerbe in Anlage A
verbleiben.

In Anlage A verbleiben in erster Linie Handwerke, die im
Bereich des Bau- und Ausbaugewerbes, des Elektro- und
Metallgewerbes sowie der Gesundheits- und Körperpflege
tätig sind. Im Bereich der Baugewerbe wird im weiteren
Verlauf geprüft, ob und wie durch Zusammenlegung brei-
tere Gewerbe geschaffen werden können, dies gilt unter
Einbeziehung des Installateurs- und Heizungsbauers auch
für das Gewerbe Klempner, dessen Tätigkeiten sich weitge-
hend decken mit den Tätigkeiten des Dachdeckers.

Zu schweren Gesundheitsschäden kann es beispielsweise
durch fehlerhafte Arbeiten bei der Montage und Instandset-
zung von Bauwerken und Bauteilen aus Beton und Stahlbe-
ton durch herabstürzende Bauteile kommen. Beim Tischler
sind Gefahren vor allem in Bezug auf die Standfestigkeit
von Treppen denkbar. Auch die unsachgemäße Überprüfung
von Feuerungs- und Lüftungsanlagen und Fehler bei Dach-
abdeckungen sowie bei anspruchsvollen Gerüstbauten kön-
nen erhebliche Gefährdungen zur Folge haben.

Im Metallgewerbe können unsachgemäß konstruierte
Aufbauten zum Einsturz von Bauteilen und Unfällen bei
Fahrzeugen führen. Ein erhöhtes Gefährdungspotenzial für
die Gesundheit oder das Leben Dritter besteht im Bereich
der Anlagen-, Sicherheits- und Instandsetzungstechnik
durch die Gefahr von Stromschlägen und Explosionen. Das-
selbe gilt für Tätigkeiten der Elektrohandwerke. Das bishe-
rige Gewerbe „Behälter- und Apparatebauer“ ist kein Hand-
werk mit relevantem Gefährdungspotential. Es handelt sich
hierbei um das frühere Handwerk Kupferschmied, das
durch die Handwerksnovelle 1998 die derzeitige Bezeich-
nung erhalten hat. Das bis dahin unter der Bezeichnung
Kupferschmied geführte Gewerbe hat hierdurch jedoch
keine neuen Vorbehaltsbereiche erhalten. Dies ist ausdrück-
lich so in § 2 des Übergangsgesetzes aus Anlass des Zwei-
ten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und
anderer handwerksrechtlicher Vorschriften vom 25. März
1998 geregelt worden (siehe Begründung Bundestagsdruck-
sache 13/9388). Die Herstellung von Behältern und Kes-
seln, etwa für die chemische und die Lebensmittelindustrie,
mit Gefahrenpotential gehören nicht zum Vorbehaltsbereich
des ehemaligen Kupferschmieds und machen deshalb den
Behälter- und Apparatebauer nicht zu einem Handwerk der
Anlage A mit einschlägigem Gefahrenpotential.

Im Bereich der Gesundheitshandwerke besteht vor allem die
Gefahr von Gesundheitsschäden durch fehlerhafte Behand-

lungen, falsche Messungen oder Fehlanpassungen wie
beispielsweise durch den Augenoptiker oder den Ortho-
pädietechniker. Im Übrigen besteht aufgrund der Richtlinie
1992/51/EWG des Rates vom 18. Juni 1992 (Abl. EG
Nr. L 209 S. 25) zuletzt geändert durch die Richtlinie
2001/19/EG des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 14. Mai 2001 (Abl. EG Nr. L 206 S. 1) die Notwen-
digkeit, Angehörige der EU/EWR nur dann zuzulassen,
wenn sie über einen Befähigungsnachweis verfügen, der
nach der genannten Richtlinie anzuerkennen ist.

Deshalb muss dafür Sorge getragen werden, dass Inländer
über die Befähigung verfügen, die im EU/EWR-Raum die
Anerkennung ermöglicht.

Zu Anlage B

Die Anlage B der zulassungsfreien Gewerbe wird um
65 Handwerke der bestehenden Anlage A erweitert, die in
Abschnitt 1 der Anlage B als zulassungsfreie Handwerksge-
werbe geregelt werden. Die Anlage B Abschnitt 2 enthält
die handwerksähnlichen Gewerbe der bisherigen Anlage B
als zweite Kategorie zulassungsfreier Gewerbe.

Die neu strukturierten Anlagen A und B betreffen den Be-
stand der in der geltenden HwO geregelten Gewerbe. Die
Neustrukturierung der Anlage A unter Beschränkung auf
Handwerke, die zu Gefährdungen für Gesundheit oder Le-
ben Dritter führen können, schließt nicht aus, dass die An-
lage A zu gegebener Zeit unter Zugrundelegung der verfas-
sungsrechtlichen Vorgaben auch erweitert werden kann.
Konkrete Erweiterungen der Anlage A oder der Anlage B
müssten jedoch durch den Gesetzgeber selbst geregelt wer-
den. Dadurch kann der Idee eines „atmenden Handwerks“
Rechnung getragen werden, ohne dass die erheblichen ver-
fassungsrechtlichen Probleme auftreten, die sich bei einer
Delegation auf die Exekutive ergeben würden. Die erhebli-
chen verfassungsrechtlichen Probleme, die mit einer etwai-
gen Erweiterung der Anlage B durch eine Generalklausel
z. B. für die Zuordnung aller „handwerksnahen“ Tätigkeiten
in die Pflichtmitgliedschaft der Handwerkskammern ver-
bundenen wären, würden ebenfalls vermieden, wenn der
Gesetzgeber selbst über konkrete Änderungen der Anlage B
entscheidet.

Zu Nummer 75 (Anlage C)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund neuer Be-
zeichnungen, die sich aus der Neustrukturierung der Anla-
gen A und B (siehe Nummern 73 und 74) ergeben.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen (siehe Buch-
stabe a).

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Neufassung des § 8 Abs. 2 Satz 2 ist eine Folge der Be-
schränkung auf einen Stellvertreter durch die Änderung des
§ 93 Abs. 3.



Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode – 43 – Drucksache 15/1206

Zu Doppelbuchstabe cc
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung (siehe
Buchstabe a).

Zu Doppelbuchstabe dd
§ 8 Abs. 5 sieht für jeden Wahlvorschlag ein Quorum von
mindestens 100 Wahlberechtigten vor. Die Wahlpraxis hat
gezeigt, dass diese Voraussetzung für einen Wahlvorschlag
zu hoch angesetzt ist und die Ausübung des (passiven)
Wahlrechts erschwert. Das Quorum soll daher auf 20 Unter-
stützungsstimmen für einen wirksamen Wahlvorschlag her-
abgesetzt werden.

Zu den Buchstaben c bis e
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen (siehe Buch-
stabe a).

Zu Nummer 76 (Anlage D)
Zu den Buchstaben a und c
Es handelt sich um Folgeänderungen aufgrund neuer Be-
zeichnungen, die sich aus der Neustrukturierung der Anla-
gen A und B (siehe Nummern 73 und 74) ergeben.

Zu den Buchstaben b und d
Mit der Umstellung des Begriffs „Familienname“ auf den
neutralen Begriff „Name“ wird berücksichtigt, dass auf-
grund des neuen Lebenspartnerschaftsgesetzes auch der
Name des eingetragenen Lebenspartners ggf. bei den Ein-
tragungen in die handwerksrechtlichen Verzeichnisse zu
berücksichtigen ist.

Zu Nummer 77 (§§ 27a, 27b, 40, 50 und 50a)
Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen.

Zu Artikel 2 (Änderung des Übergangsgesetzes aus
Anlass des Zweiten Gesetzes zur Ände-
rung der Handwerksordnung und ande-
rer handwerksrechtlicher Vorschriften)

Bei den Änderungen, die das „Übergangsgesetz aus Anlaß
des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften“ betreffen,
handelt es sich überwiegend um redaktionelle Änderungen,
die durch die Änderung der Anlage A bedingt sind. Ziel und
Zweck der Schaffung von § 1 des Übergangsgesetzes bei
der Handwerksordnungsnovelle von 1998 war es, ein In-
strumentarium zu schaffen, das es ermöglicht, flexibel und
handwerksübergreifend bestimmte, ein Handwerk der An-
lage A „prägende“ Tätigkeitsbereiche auch anderen Hand-
werken der Anlage A zuzuordnen. Durch die in Artikel 1
des vorliegenden Gesetzentwurfs vorgesehenen Änderun-
gen der Anlagen A und B soll der Vorbehalt der Meisterprü-
fung als Berufszulassungsregelung auf Handwerke der An-
lage A beschränkt werden, die gefahrgeneigt in dem Sinne
sind, dass bei unsachgemäßer Ausübung Gefahren für Ge-
sundheit und Leben Dritter entstehen können.
Dadurch wird zum einen notwendig, dass die in der Anlage A
verbleibenden Gewerbe weiterhin, wie bisher, bestimmte Tä-

tigkeiten anderer in Anlage A verbleibender Handwerke aus-
führen können. Insoweit handelt es sich um redaktionelle Än-
derungen.

Gleichzeitig muss, um die Intention des Gesetzgebers von
1998 zu erhalten und um Rechtsstreitigkeiten zu vermeiden,
den in Anlage B der Handwerksordnung überführten Ge-
werben wie bisher die Ausübung der Tätigkeiten erhalten
bleiben, die ihnen durch die Handwerksnovelle 1998 zuge-
ordnet worden sind. Es handelt sich um Tätigkeiten, die für
die künftig zulassungsfreien Gewerbe der Anlage A erfor-
derlich sind, damit sie ihr Gewerbe ausüben können.

Eine dem Grundrecht der Freiheit selbständiger Berufsaus-
übung und dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit entspre-
chende Überführung der betreffenden Gewerbe wäre nicht
möglich, wenn das für eine Überführung in Anlage B vorge-
sehene Handwerk Maler und Lackierer die zur Vorbereitung
der Lackierung von Fahrzeugen und Karosserien erforder-
lichen KFZ-Reparaturen (Absatz 3 Satz 2) nicht durchführen
darf, weil diese – für seine Arbeiten erforderlichen Vorberei-
tungstätigkeiten – Vorbehaltstätigkeiten des Kraftfahrzeug-
technikers oder des Karosserie- und Fahrzeugbauers sind.

Gleiches gilt für das Aufstellen von Arbeits- und Schutzge-
rüsten (wesentliche Tätigkeit des Gerüstbaus) nach Absatz 4
z. B. durch Maler und Lackierer oder durch Stukkateure. Die
selbständige Berufsausübung der in Anlage B überführten
Gewerbe wäre ohne eine Ermöglichung dieser Teiltätigkeiten
des Gerüstbaus nicht mehr gewährleistet. Eine grundrechts-
konforme Alternative bei der Überführung der genannten Ge-
werbe der Anlage A in Anlage B wäre nur die gleichzeitige
Überführung auch des Gerüstbaus in Anlage B.

Deshalb wird in den Fällen der Absätze 3 und 4 geregelt,
dass insoweit § 1 Abs. 1 der Handwerksordnung nicht anzu-
wenden ist. Das bedeutet, dass die in Anlage B überführten
Gewerbe die ihnen zugeordneten Tätigkeiten weiterhin aus-
üben dürfen, ohne dass hierfür die Eintragung in die Hand-
werksrolle und damit eine Meisterprüfung oder Ausnahme-
bewilligung erforderlich wäre. Im Übrigen wurde Absatz 4
dahin ergänzt, dass das Aufstellen von Arbeits- und Schutz-
gerüsten auch dem Gewerbe Nummer16 Installateur und
Heizungsbauer erlaubt ist, der versehentlich in der bisher
geltenden Fassung des Absatzes 4 nicht aufgeführt war.

Damit wird zugleich insoweit dem Auftrag des Bundesver-
fassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 31. März 2000
(1 BvR 608/99, GewArch 2000 S. 240) Rechnung getragen.
Das Bundesverfassungsgericht hat dort ausgeführt, dass der
Gesetzgeber den tatsächlichen Gegebenheiten des Wirt-
schaftslebens Rechnung zu tragen sucht und fließende
Übergänge zwischen den Bereichen zu schaffen trachtet.
Dies geschieht vorliegend für den Fall der Übernahme von
Handwerken in die Anlage B, soweit ihnen Vorbehaltsberei-
che von in der Anlage A verbleibenden Handwerken zuge-
ordnet sind.

Zu Artikel 3 (Änderung des Schornsteinfeger-
gesetzes)

Es handelt sich um eine Anpassung an die neue Regelung in
§ 49 Abs. 1 HwO.
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Zu Artikel 4 (Änderung der Gewerbeordnung)
Zu Nummer 1 (Streichung des § 56 Abs. 1 Nr. 5)
Nachdem das Gewerbe des Friseurs als nicht gefahren-
geneigte Tätigkeit und damit als zulassungsfreies Gewerbe
in die Anlage B überführt werden soll, ist als Folgeänderung
das Verbot in § 56 Abs. 1 Nr. 5 aufzuheben, wonach im Rei-
segewerbe Friseurleistungen nur von Personen erbracht
werden dürfen, die die Voraussetzungen für die Eintragung
in die Handwerksrolle erfüllen.

Zu Nummer 2 (Streichung des § 145 Abs. 2 Nr. 5)
Die Aufhebung des Bußgeldtatbestandes ist eine Folge der
Streichung des dem Bußgeldtatbestand zugrunde liegenden
Verbots in § 56 Abs. 1 Nr. 5.

Zu Nummer 3 (§ 148)
Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung.

Zu Artikel 5 (Änderung des Gesetzes zur vorläufi-
gen Regelung des Rechts der Industrie-
und Handelskammern)

Zu Nummer 1 (§ 3 Abs. 3)
Zu Buchstabe a
Die Verweisung in § 3 Abs. 3 Satz 3 auf § 141 Abs. 1 Nr. 1
der Abgabenordnung wird aufgehoben. Das IHKG wird von
der Abgabenordnung entkoppelt, um unbeabsichtigte mittel-
bare Auswirkungen von Änderungen der Abgabenordnung
auf das IHKG zu vermeiden. Der Wert von 5 200 Euro ent-
spricht dem aktuellen Vomhundertsatz von dem im geltenden
§ 141 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genannten Betrag.
Der neue § 3 Abs. 3 Satz 4 stellt Existenzgründer für die
ersten vier Jahre nach der Betriebseröffnung von der Pflicht
zur Beitragszahlung frei. Ziel ist, natürlichen Personen den
Weg in die Selbständigkeit zu erleichtern. Nicht gefördert
werden sollen Ausgründungen von Kapitalgesellschaften.
Auch besteht kein Bedarf für die Beitragsfreistellung bei
solchen Unternehmen, die bereits einen kaufmännischen
Geschäftsbetrieb unterhalten oder kurz nach der Gründung
schon erhebliche Gewinne erzielen. Die Befreiung der Exis-
tenzgründer vom Beitrag ist gerechtfertigt, da am Anfang
des Betriebes Reserven aufgebaut werden müssen, um über-
lebensfähig zu sein. Es ist jedoch kein vernünftiger Grund
ersichtlich, warum ein erfolgreicher Existenzgründer, der
bereits in den ersten Jahren hohe Gewinne erzielt, beitrags-
frei bleiben sollte, während ein seit langem tätiger Unter-
nehmer mit möglicherweise kleineren Gewinnen zur Finan-
zierung der IHK beitragen muss. Daher wird eine Ertrags-
grenze eingezogen. Der Wert von 25 000 Euro wurde ge-
wählt, weil davon ausgegangen werden kann, dass auch ein
noch junger Betrieb bei einem solchen oder höheren Ertrag
seine Existenz bereits gefestigt hat und durch einen
IHK-Beitrag von in aller Regel weniger als einem halben
Prozent seines Jahresertrags nicht gefährdet wird – zumal
dieser Beitrag steuerwirksam geltend gemacht werden kann.

Zu Buchstabe b
Auf Grund der bisherigen Regelung des § 3 Abs. 3 Satz 3
IHKG waren im Jahre 2001 bereits durchschnittlich 36,4 %

der Kammerzugehörigen vom Beitrag freigestellt (Bericht
der Bundesregierung – Bundestagsdrucksache 14/9175,
S. 5). Zur Vermeidung einer Verletzung des Äquivalenz-
prinzips wurde den Industrie- und Handelskammern durch
das IHK-Änderungsgesetz vom 23. Juli 1998 (BGBl. I
S. 1887) in § 3 Abs. 3 Satz 4 die Möglichkeit gegeben, eine
zusätzliche Umsatzgrenze einzuziehen und – falls das noch
immer nicht ausreichen sollte – die Ertrags-/Gewinngrenze
durch Beschluss der Vollversammlung herabzusetzen. Vor-
aussetzung ist, dass nach dem Stand der zum Zeitpunkt der
Verabschiedung der Haushaltssatzung vorliegenden Bemes-
sungsgrundlagen zu besorgen ist, dass die Freistellung bei
einer Industrie- und Handelskammer aufgrund der Beson-
derheiten der Wirtschaftsstruktur ihres Bezirks die Zahl der
Beitragspflichtigen auf weniger als zwei Drittel aller Kam-
merzugehörigen sinken lässt. Der unveränderte Fortbestand
dieser Regelung würde angesichts der zusätzlichen Freistel-
lung von Existenzgründern dazu führen, dass künftig zur
Vermeidung einer Verletzung des Äquivalenzprinzips prak-
tisch alle Industrie- und Handelskammern davon Gebrauch
machen und dadurch die Beitragsfreistellung für Kleinstge-
werbetreibende deutlich einschränken müssten. Da ein nicht
geringer Teil der unter den derzeitigen § 3 Abs. 3 Satz 3
IHKG fallenden Kleinstgewerbetreibenden Existenzgründer
sind, würde eine Herabsetzungsregelung, von der Existenz-
gründer ausgenommen sind, dazu führen, dass de facto die
Beitragsfreistellung für die übrigen Kleinstgewerbetreiben-
den auf Null herabgesetzt werden müsste.
Durch die Neufassung wird deshalb eine parallele Herabset-
zung der Ertrags- bzw. Gewinngrenze für beide Arten der
Freistellung ermöglicht. Allerdings wird davon abgesehen,
festzulegen, in welchem Verhältnis die Herabsetzung sich
auf die Ertrags- bzw. Gewinngrenze für die Beitragsfreistel-
lung nach § 3 Abs. 3 Satz 3 und auf die Ertrags- bzw. Ge-
winngrenze für die Freistellung der Existenzgründer bezie-
hen soll. Dies ist dem Ermessen des jeweiligen Satzungs-
gebers – also der Vollversammlung – überlassen, wobei
grundsätzlich davon ausgegangen wird, dass sich die Herab-
setzung in etwa gleichmäßig auf die beiden Freistellungstat-
bestände auswirken sollte.
Auf das Erfordernis des prioritären Einzugs einer festen
Umsatzgrenze vor Gebrauchmachen von der Möglichkeit
zur Herabsetzung der Ertrags- bzw. Gewinngrenze wird ver-
zichtet. Die Umsatzgrenze hat sich als unpraktikabel erwie-
sen und führt sowohl bei den Industrie- und Handelskam-
mern als auch bei den Finanzbehörden zu einem erheblichen
Verwaltungsaufwand.
Die Bezugnahme auf die Besonderheiten der Wirtschafts-
struktur des IHK-Bezirks entfällt. Für die Herabsetzung ist
allein entscheidend, dass ohne sie allein wegen des Anteils
der vom Beitrag befreiten Kammerzugehörigen eine Verlet-
zung des Äquivalenzprinzips droht.
Die Bezugsgröße, von der ab die Vollversammlungen eine
Herabsetzung der Freistellungsgrenze beschließen können,
wird auf 45 % Freistellungen im Verhältnis zur Gesamtmit-
gliedszahl festgesetzt. Damit ist gewährleistet, dass mindes-
tens 55 % der Mitglieder Beiträge zahlen.
In seiner Entscheidung vom 26. Juni 1990, in der unter dem
Gesichtspunkt des Äquivalenzprinzips (Artikel 3 Abs. 1
GG) die „Gefahr einer unangemessenen Verzerrung der Bei-
tragslast zwischen den Kammerzugehörigen“ durch einen
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zu hohen Anteil von beitragsbefreiten Mitgliedern erstmalig
problematisiert wurde, hat das Bundesverwaltungsgericht
die Auffassung vertreten, dass die Freistellungen aufgrund
der 1978 geltenden Freibeträge „noch nicht zu durch-
greifenden Bedenken Anlass geben“ (Gew Arch. 1990,
S. 398 ff.; Az. 1 C 45 87). Im konkreten Fall waren 41,6 %
aller Mitglieder der beklagten IHK vom Beitrag befreit.
Eine Freistellungsquote von 45 % ist daher gerade noch
vertretbar. Eine höhere Freistellungsquote wäre nicht zu
rechtfertigen, da dies zu unangemessen hohen Beiträgen der
übrigen Mitglieder der Industrie- und Handelskammer füh-
ren würde.

Zu Buchstabe c

Es handelt sich um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 2 (§ 3 Abs. 4)

Zu Buchstabe a (Satz 1)

Entkoppelung von der Abgabenordnung durch Auflösung
der Verweisung entsprechend der Regelung in § 3 Abs. 3.

Zu Buchstabe b (Satz 3)

Die Neuformulierung des § 3 Abs. 4 Satz 3 dient der Klar-
stellung. Bei der bisherigen Formulierung war etwa die
Frage zweifelhaft, ob die „Zehntelregelung“ auch für Indu-
strieunternehmen gelten könnte, die über zur Umlage an die
Landwirtschaftskammer verpflichtendes Ackerland verfü-
gen. Eine Bejahung dieser Frage würde selbst unter Berück-
sichtigung des Gesichtspunktes der Typengerechtigkeit zu
einem Verstoß gegen Artikel 3 Abs. 1 GG führen.

Zu Artikel 6 (Änderung des Berufsbildungs-
gesetzes)

Für die Berufsbildung gelten auch bei den Gewerben der
Anlage A und der Anlage B grundsätzlich Vorschriften des
BBiG. Teilweise ausgenommen hiervon sind nach bisheri-
ger Gesetzeslage Gewerbe der Anlage A der Handwerks-
ordnung. Deshalb bestimmt § 73 BBiG bisher, welche Vor-
schriften für die Berufsbildung in Gewerben der Anlage A
nicht gelten.

Nach der neuen Aufteilung der Anlage A und der Anlage B
sind Gewerbe der Anlage B anders zu regeln als bisher.
Deshalb sind auch für Gewerbe der Anlage B einige Teile
des BBiG nicht mehr anzuwenden. Die Handwerksordnung
wurde entsprechend ergänzt.

Im Einzelnen:

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Zur Klarstellung wird jetzt in der Überschrift des Ersten Ab-
schnitts des Sechsten Teils die Anlage A genannt.

Zu Nummer 2 (§ 73)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Buchstabe b

In § 73 wird die Zahl „98“ gestrichen, da § 98 BBiG aufge-
hoben ist.

Zu Nummer 3 (§ 74)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 4 (§ 75)

Zu Absatz 1

Es handelt sich um eine Folgeänderung aufgrund der
Neustrukturierung der Anlagen A und B.

Zu Absatz 2

Im Sinne der genannten Vereinheitlichung der berufsbil-
dungsrechtlichen Behandlung der zulassungsfreien Hand-
werksgewerbe und der handwerksähnlichen Gewerbe wird
für die letztgenannten die Handwerkskammer zur zuständi-
gen Stelle im Sinne des BBiG erklärt. Dies ergänzt die
schon bisher geltende Anzeigepflicht bei der jeweiligen
Handwerkskammer (§ 18 Abs. 1 HwO). Durch diese Klar-
stellung ergibt sich gegenüber dem bisherigen § 74 Satz 1
Berufsbildungsgesetz keine neue Rechtslage.

Zu Nummer 5 (§ 75a)

Der neue § 75a beinhaltet die Verweisung von Vorschriften
aus dem BBiG in die HwO:

Die §§ 22 bis 24 BBiG entsprechen inhaltlich den neuen
§§ 22 bis 24 HwO.

Wegen des neu gefassten § 25 HwO, nach dem künftig
auch die Ausbildungsordnungen für Gewerbe der Anlage B
auf der Grundlage der Handwerksordnung erlassen wer-
den, wird § 25 BBiG für nicht anwendbar erklärt. Die
§§ 26 bis 49 und 56 bis 59 BBiG finden ihre Entspre-
chung in den §§ 26 bis 27b, 28 Abs. 1, §§ 29 bis 42e und
43 bis 44b HwO.

Zu Nummer 6 (§ 76)

Zu Buchstabe a

§ 76 Abs. 2 fügt die Anforderungen an die beruflichen Fer-
tigkeiten und Kenntnisse für Gewerbe der Anlage B explizit
in die für alle Gewerbe außerhalb der Anlage A geltenden
Vorschriften ein. Bei § 76 Abs. 4 handelt es sich um eine
redaktionelle Änderung.

Zu den Buchstaben b und c

Es handelt sich um redaktionelle Folgeänderungen.

Zu Artikel 7 (Änderung des Sechsten Buches
Sozialgesetzbuch)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Die Änderung stellt eine Folgeänderung zur Änderung der
Handwerksordnung dar. Mit ihr wird der „Status quo“ der
derzeitigen Rentenversicherungspflicht selbständiger Hand-
werker aufrechterhalten.
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Aufgrund der Neustrukturierung der Anlagen A und B zur
Handwerksordnung werden zahlreiche Handwerke zulas-
sungsfrei. Um den Kreis der versicherungspflichtigen
Handwerker unverändert zu lassen, muss daher die entspre-
chende, bisher nur auf die in der Handwerksrolle eingetra-
genen Handwerker Bezug nehmende Vorschrift im Sechsten
Buch Sozialgesetzbuch um die Handwerker, die künftig ein
zulassungsfreies Handwerksgewerbe ausüben, erweitert
werden.

Im Übrigen handelt es sich um eine redaktionelle Anpas-
sung in Folge der Änderung von § 4 der Handwerksord-
nung.

Zu Nummer 2 (§ 196 Abs. 3)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung von
§ 2 im melderechtlichen Bereich.

Zu Artikel 8 (Änderung sonstiger handwerksrecht-
licher Vorschriften)

Zu Absatz 1 (Anlage zur Verordnung über verwandte
Handwerke)

Das Verzeichnis wird an die Neustrukturierung der Anlagen
A und B angepasst.

Zu Absatz 2 (EWG/EWR-Handwerk-Verordnung)

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Über-
schrift.

Zu Nummer 2 (§ 1)
Es handelt sich um eine sprachliche Richtigstellung.

Zu Nummer 3 (§ 3)
Es handelt sich um eine Anpassung an die Änderung der
Anlage A.

Zu Nummer 4
Es handelt sich um eine Anpassung an die Änderung der
Anlage A und eine Anpassung an die Fassung des § 9
Abs. 2 HwO.

Zu Artikel 9 (Rückkehr zum einheitlichen Verord-
nungsrang)

Mit Artikel 9 wird ermöglicht, dass die auf Artikel 8 beru-
henden Teile der dort genannten und durch diesen Artikel
geänderten Verordnung durch Rechtsverordnung wieder ge-
ändert werden können.

Zu Artikel 10 (Neubekanntmachung)
Aufgrund der zahlreichen Änderungen ist eine Neubekannt-
machung der Handwerksordnung und des Gesetzes zur vor-
läufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handels-
kammern angebracht. Artikel 10 enthält die erforderliche
Ermächtigung.

Zu Artikel 11 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit (9. Ausschuss)

a) zu demGesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 15/1206 –

Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften

b) zu dem Antrag der Abgeordneten Ernst Hinsken, Dagmar Wöhrl,
Karl-Josef Laumann, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der CDU/CSU
– Drucksache 15/1107 –

Handwerk mit Zukunft

c) zu dem Antrag der Abgeordneten Rainer Brüderle, Angelika Brunkhorst,
Ernst Burgbacher, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP
– Drucksache 15/1108 –

Meisterbrief erhalten und Handwerksordnung zukunftsfest machen

A. Problem

a) Zu demGesetzentwurf auf Drucksache 15/1206

Deutschland hat neben Luxemburg als einziges Land der Europäischen Union
hohe Berufszulassungsvoraussetzungen durch den von der Handwerksordnung
geforderten Meisterzwang. Seit 1953 besteht die Handwerksordnung in der vor-
liegenden Fassung ohne nennenswerte Reformen. Das Handwerk ist aber euro-
päischen Konkurrenten ausgesetzt, die als Zugangsvoraussetzung zum deut-
schenMarkt nicht demMeisterzwang ausgesetzt sind. Es besteht folglich eine In-
länderdiskriminierung gerade in den Grenzregionen. Verschärfend wirkt sich die
seit 1995 anhaltende negative wirtschaftliche Entwicklung und das Bestehen des
Inhaberprinzips für natürliche Personen aus. Zudem bestehen Abgrenzungs-
schwierigkeiten zu industriellen Tätigkeiten über die Handwerkseigenschaft, die
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in der Vergangenheit Streitigkeiten mit den Handwerksorganisationen verur-
sachten und Leistungen aus einer Hand verhinderten.

b) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1107

Das Handwerk befindet sich in einer schwierigen Wirtschaftslage, die entschei-
dend in der zurückhaltenden Vergabe von Investitionen der öffentlichen Hand
und privater Haushalte wegen steigender Steuern und höherer Sozialabgaben be-
gründet liegt. DieVerbesserung der wirtschaftlichenRahmenbedingungen ist da-
her derWeg zum Ziel. Dazu gehören neben den Strukturreformen im Handwerk,
die insbesondere vor demHintergrund der EU-Osterweiterung erforderlich sind,
umfassende Reformen in der Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik. In dieses
umfassende Reformpaket muss auch die Novelle der Handwerksordnung einge-
bettet sein.

c) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1108

Die Schwierigkeiten des deutschen Handwerks sind der Wirtschafts- und Ar-
beitsmarktpolitik der Bundesregierung geschuldet. Trotzdem muss die Hand-
werksordnung zukunfts- und europafest gemacht werden. Die Inländerdiskrimi-
nierung muss als Wettbewerbsnachteil deutscher Handwerker beseitigt werden.
Die Reform kann aber nur im Dialog mit dem deutschen Handwerk und in Aner-
kennung dessen Reformbereitschaft geschehen.

B. Lösung

a) Zu demGesetzentwurf auf Drucksache 15/1206

Annahme des Gesetzentwurfs in der vom Ausschuss geänderten Fassung
mit den Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP

b) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1107

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP

c) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1108

Ablehnung des Antrags mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei
Stimmenthaltung der Fraktion der CDU/CSU

C. Alternativen

Ablehnung des Gesetzentwurfs auf Drucksache 15/1206 und Annahme des
Antrags auf Drucksache 15/1107 oder des Antrags auf Drucksache 15/1108.

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte

a) Zu demGesetzentwurf auf Drucksache 15/1206

Keine

b) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1107

Wurden nicht erörtert.

c) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1108

Wurden nicht erörtert.
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E. Sonstige Kosten
a) Zu demGesetzentwurf auf Drucksache 15/1206
Prüfungskosten, die bislang an den Verbraucher weitergegeben wurden, entfal-
len. Für Unternehmen, insbesondere kleine und mittlere Betriebe, werden keine
Kosten entstehen. Die Änderung der Handwerksordnungwird sich grundsätzlich
kostenfrei auswirken.
b) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1107
Wurden nicht erörtert.
c) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1108
Wurden nicht erörtert.

F. Bürokratiekostenbelastung
a) Zu demGesetzentwurf auf Drucksache 15/1206
Kostensenkend. Der Abbau von Abgrenzungsproblemen reduziert den hierfür
bisher entstehenden Aufwand.
b) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1107
Wurde nicht erörtert.
c) Zu demAntrag auf Drucksache 15/1108
Wurde nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,
a) den Gesetzentwurf auf Drucksache 15/1206 in der aus der nachstehenden
Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,

b) den Antrag auf Drucksache 15/1107 abzulehnen,
c) den Antrag auf Drucksache 15/1108 abzulehnen.

Berlin, den 25. November 2003

Der Ausschuss fürWirtschaft und Arbeit

Dr. RainerWend Ernst Hinsken
Vorsitzender Berichterstatter
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E n t w u r f
—

B e s c h l ü s s e d e s 9 . A u s s c h u s s e s
—

Zusammenstellung

des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
und anderer handwerksrechtlicher Vorschriften
– Drucksache 15/1206 –
mit den Beschlüssen des Ausschusses für Wirtschaft und Arbeit (9. Ausschuss)

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Handwerksordnung

Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), die zu-
letzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. November 2001
(BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:
„Inhaltsübersicht
Erster Teil: u n v e r ä n d e r t

Zweiter Teil: Berufsbildung imHandwerk
Erster Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Zweiter Abschnitt: Ausbildungsordnung,
Änderung der
Ausbildungszeit §§ 25–27a

Dritter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Vierter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Fünfter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Sechster Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Siebenter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Achter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das
folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1
Änderung der Handwerksordnung

Die Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), die zu-
letzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 10. November 2001
(BGBl. I S. 2992) geändert worden ist, wird wie folgt geän-
dert:
1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt gefasst:
„Inhaltsübersicht
Erster Teil: Ausübung eines zulassungspflich-

tigen Handwerksgewerbes
Erster Abschnitt: Berechtigung zum

selbständigen Betrieb eines
zulassungspflichtigen
Handwerksgewerbes §§ 1–5a

Zweiter Abschnitt: Handwerksrolle §§ 6–17
Dritter Abschnitt: Zulassungsfreie

Handwerksgewerbe
und handwerks-
ähnliche Gewerbe §§ 18–20

Zweiter Teil: Berufsbildung imHandwerk
Erster Abschnitt: Berechtigung zum

Einstellen
und Ausbilden §§ 21–24

Zweiter Abschnitt: Ausbildungsordnung,
Änderung der
Ausbildungszeit §§ 25–27b

Dritter Abschnitt: Verzeichnis der Berufs-
ausbildungsverhältnisse §§ 28–30

Vierter Abschnitt: Prüfungswesen §§ 31–40
Fünfter Abschnitt: Regelung und

Überwachung
der Berufsausbildung §§ 41–41a

Sechster Abschnitt: Berufliche Fortbildung,
berufliche Umschulung §§ 42–42a

Siebenter Abschnitt: Berufliche Bildung
behinderter Menschen §§ 42b–42e

Achter Abschnitt: Berufsbildungsausschuss §§ 43–44b



Drucksache 15/2083 – 6 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e d e s 9 . A u s s c h u s s e s

Dritter Teil: Meisterprüfung,Meistertitel
Erster Abschnitt: Meisterprüfung in

einem Gewerbe
der Anlage A §§ 45–51

Zweiter Abschnitt: Meisterprüfung in
einem Gewerbe
der Anlage B §§ 51a–51b

Vierter Teil: Organisation des Handwerks
Erster Abschnitt: Handwerksinnungen §§ 52–78
Zweiter Abschnitt: weggefallen
Dritter Abschnitt: Kreishandwerker-

schaften §§ 86–89
Vierter Abschnitt: Handwerkskammern §§ 90–116
Fünfter Teil: Bußgeld-, Übergangs- und

Schlussvorschriften
Erster Abschnitt: Bußgeldvorschriften §§ 117–118a
Zweiter Abschnitt: Übergangsvorschriften

§§ 119–124a
Dritter Abschnitt: Schlussvorschriften § 125
Anlage A: Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungs-
pflichtige Handwerksgewerbe betrieben werden können

Nr. 1–29
Anlage B: Verzeichnis der Gewerbe, die als zulassungsfreie
Handwerksgewerbe oder handwerksähnliche Gewerbe be-
trieben werden können
Abschnitt 1 Nr. 1–65
Abschnitt 2 Nr. 1–57
Anlage C: Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder der
Vollversammlung der Handwerkskammern
Erster Abschnitt: Zeitpunkt der Wahl,

Wahlleiter und Wahlausschuss §§ 1–2
Zweiter Abschnitt: Wahlbezirk § 3
Dritter Abschnitt: Stimmbezirke § 4
Vierter Abschnitt: Abstimmungsvorstand §§ 5–6
Fünfter Abschnitt: Wahlvorschläge §§ 7–11
Sechster Abschnitt: Wahl §§ 12–18
Siebenter Abschnitt: Engere Wahl § 19
Achter Abschnitt: Wegfall der Wahlhandlung § 20
Neunter Abschnitt: Beschwerdeverfahren,

Kosten §§ 21–22
Anlage: Muster des Wahlberechtigungsscheins
Anlage D: Art der personenbezogenen Daten in der Hand-
werksrolle, in dem Verzeichnis der Inhaber eines zulassungs-
freien Handwerksgewerbes oder handwerksähnlicher Be-
triebe und in der Lehrlingsrolle
I. Handwerksrolle
II. Verzeichnis der Inhaber eines zulassungsfreien Hand-

werksgewerbes oder handwerksähnlicher Betriebe

Dritter Teil: u n v e r ä n d e r t

Vierter Teil: u n v e r ä n d e r t

Fünfter Teil: Bußgeld-, Übergangs- und
Schlussvorschriften

Erster Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Zweiter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Dritter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Anlage A: u n v e r ä n d e r t

Anlage B: u n v e r ä n d e r t

Anlage C: Wahlordnung für die Wahlen der Mitglieder der
Vollversammlung der Handwerkskammern
Erster Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Zweiter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Dritter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Vierter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Fünfter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Sechster Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Siebenter Abschnitt: Engere Wahl (weggefallen)
Achter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t
Neunter Abschnitt: u n v e r ä n d e r t

Anlage: Muster des Wahlberechtigungsscheins
Anlage D: u n v e r ä n d e r t



Drucksache 15/2083 – 7 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e d e s 9 . A u s s c h u s s e s

III. Lehrlingsrolle“.
2. Die Überschrift des Ersten Abschnitts des Ersten Teils

wird wie folgt gefasst:
„Erster Abschnitt

Berechtigung zum selbständigen Betrieb eines
zulassungspflichtigen Handwerksgewerbes“.

3. § 1 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Der selbständige Betrieb eines zulassungs-
pflichtigen Handwerksgewerbes als stehendes Ge-
werbe ist nur den in der Handwerksrolle eingetrage-
nen natürlichen und juristischen Personen und
Personengesellschaften gestattet. Personengesell-
schaften im Sinne dieses Gesetzes sind Personenhan-
delsgesellschaften und Gesellschaften des Bürgerli-
chen Rechts.“

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Handwerksbetrieb im
Sinne dieses Gesetzes“ durch das Wort „zulassungs-
pflichtig“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und Tech-
nologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“
und nach dem Wort „trennt“ der Beistrich durch das
Wort „oder“ ersetzt und die Wörter „oder die Gewer-
begruppen aufteilt“ gestrichen.

4. § 2 wird wie folgt geändert:
a) Die Wörter „selbständige Handwerker“ werden durch

die Wörter „den selbständigen Betrieb eines Gewer-
bes der Anlage A“ ersetzt.

b) In Nummer 3 werden die Wörter „des Handwerks“
durch die Wörter „eines Gewerbes der Anlage A“ er-
setzt.

5. § 3 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 2 werden die Wörter „den durchschnittli-

chen Umsatz und“ gestrichen.
b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Das Wort „Handwerksbetriebe“ wird durch die
Wörter „Betriebe eines Gewerbes der Anlage A“
ersetzt.

bb) Buchstabe b wird wie folgt gefasst:
„b) in unentgeltlichen Pflege-, Installations-, In-

standhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten
bestehen oder“.

cc) Die Buchstaben c und d werden durch den folgen-
den Buchstaben ersetzt:
„c) in entgeltlichen Pflege-, Installations-, In-

standhaltungs- oder Instandsetzungsarbeiten
an solchen Gegenständen bestehen, die in ei-
nem Hauptbetrieb selbst hergestellt worden
sind oder für die der Hauptbetrieb als Her-
steller im Sinne des Produkthaftungsgesetzes
gilt.“

6. § 4 wird wie folgt gefasst:

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. § 4 wird wie folgt gefasst:
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„§ 4

Nach dem Ausscheiden des Betriebsleiters hat der
Rechtsnachfolger oder sonstige verfügungsberechtigte
Nachfolger des in der Handwerksrolle eingetragenen In-
habers eines Betriebes der Anlage A unverzüglich für die
Einsetzung eines anderen Betriebsleiters zu sorgen.“

7. § 5a Abs. 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Handwerkskammern dürfen sich, soweit dieses

Gesetz keine besonderen Vorschriften enthält, gegensei-
tig, auch durch Übermittlung personenbezogener Daten,
unterrichten, auch durch Abruf im automatisierten Ver-
fahren, soweit dies zur Feststellung erforderlich ist, ob der
Betriebsleiter die Voraussetzungen für die Eintragung in
die Handwerksrolle erfüllt und ob er seine Aufgaben ord-
nungsgemäß wahrnimmt. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates Einzelheiten
eines Abrufs im automatisierten Verfahren zu regeln.“

8. § 6 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 werden die Wörter „selbständiger Hand-

werker“ durch die Wörter „Inhaber von Betrieben zu-
lassungspflichtiger Handwerksgewerbe“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird aufgehoben.
c) In Absatz 4 werden die Wörter „selbständiger Hand-

werker (§ 1 Abs. 1)“ durch die Wörter „des Inhabers
eines Betriebs eines zulassungspflichtigen Hand-
werksgewerbes (§ 1 Abs. 1)“ ersetzt.

d) Die Absätze 3 bis 6 werden die Absätze 2 bis 5.
9. § 7 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Als Inhaber des Betriebes eines zulassungs-
pflichtigen Handwerksgewerbes wird eine natür-
liche oder juristische Person oder eine Personen-
gesellschaft in die Handwerksrolle eingetragen,

„§ 4
(1) Nach dem Tod des Inhabers eines Betriebes dür-
fen der Ehegatte, der Lebenspartner, der Erbe, der
Testamentsvollstrecker, Nachlassverwalter, Nachlass-
insolvenzverwalter oder Nachlasspfleger den Betrieb
fortführen, ohne die Voraussetzungen für die Eintra-
gung in die Handwerksrolle zu erfüllen. Sie haben
dafür Sorge zu tragen, dass unverzüglich ein Betriebs-
leiter (§ 7 Abs. 1) bestellt wird. Die Handwerkskam-
mer kann in Härtefällen eine angemessene Frist set-
zen, wenn eine ordnungsgemäße Führung des
Betriebes gewährleistet ist.
(2) Nach dem Ausscheiden des Betriebsleiters haben

der in dieHandwerksrolle eingetragene Inhaber eines Be-
triebes der Anlage A oder sein Rechtsnachfolger oder
sonstige verfügungsberechtigte Nachfolger unverzüglich
für die Einsetzung eines anderen Betriebsleiters zu sor-
gen.“

6a § 5 wird wie folgt gefasst:
„§ 5

Wer ein Handwerksgewerbe nach § 1 Abs. 1 be-
treibt, kann hierbei auch Arbeiten in anderen Hand-
werksgewerben nach § 1 Abs. 1 ausführen, wenn sie
mit dem Leistungsangebot seines Gewerbes technisch
oder fachlich zusammenhängen oder es wirtschaftlich
ergänzen.“

7. u n v e r ä n d e r t

8. u n v e r ä n d e r t

9. § 7 wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t
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wenn der Betriebsleiter die Voraussetzungen für
die Eintragung in die Handwerksrolle mit dem zu
betreibenden Gewerbe oder einem mit diesem
verwandten Gewerbe erfüllt.“

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“, das Wort „Handwerke“ jeweils durch die
Wörter „Gewerbe der Anlage A“ und das Wort
„Handwerks“ jeweils durch die Wörter „Gewer-
bes der Anlage A“ ersetzt.

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 1a eingefügt:
„(1a) In die Handwerksrolle wird eingetragen, wer

in dem von ihm zu betreibenden oder in einem mit die-
sem verwandten Gewerbe der Anlage A die Meister-
prüfung bestanden hat.“

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In die Handwerksrolle werden ferner Inge-

nieure, Absolventen von technischen Hochschulen und
von staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschulen
für Technik sowie für Gestaltung mit dem Gewerbe der
Anlage A eingetragen, dem die Fachrichtung ihrer
Prüfung entspricht. Dies gilt auch für Personen, die eine
andere der Meisterprüfung für die Ausübung des be-
treffenden Gewerbes der Anlage A mindestens gleich-
wertige deutsche staatliche oder staatlich anerkannte
Prüfung erfolgreich abgelegt haben. Der Abschluss-
prüfung an einer deutschen Hochschule gleichgestellt
sind Diplome, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum erworben wurden und entsprechend der Richtli-
nie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezember 1988
über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der
Hochschuldiplome, die eine mindestens dreijährige
Berufsausbildung abschließen (ABl. EG Nr. L 19 vom
24. Januar 1989, S. 16) in der jeweils geltenden Fas-
sung, anzuerkennen sind. Die Entscheidung, ob die Vo-
raussetzungen für die Eintragung erfüllt sind, trifft die
Handwerkskammer. Das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit kann zum Zwecke der Eintragung in
die Handwerksrolle nach Satz 1 im Einvernehmen mit
dem Bundesministerium für Bildung und Forschung
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates fachlich zusammenhängende Gewerbegruppen
der Anlage A bilden und die Voraussetzungen bestim-
men, unter denen Fachrichtungen, in denen die Prü-
fungen nach Satz 1 abgelegt worden sind, bestimmten
Gewerbegruppen entsprechen. Entspricht die Fach-
richtung der abgelegten Prüfung einer bestimmtenGe-
werbegruppe, ist der Antragsteller mit dem Gewerbe
einzutragen, für das er den Antrag stellt.“

d) In Absatz 2a werden die Wörter „Wirtschaft und Tech-
nologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ er-
setzt.

e) In Absatz 3 werden die Angabe „§ 9“ durch die Wörter
„§ 9 Abs. 1 oder eine Bescheinigung nach § 9 Abs. 2“
und das Wort „Handwerk“ jeweils durch die Wörter
„Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

b) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) In die Handwerksrolle werden ferner Ingeni-

eure, Absolventen von technischen Hochschulen und
von staatlichen oder staatlich anerkannten Fachschu-
len für Technik und für Gestaltung mit dem Gewerbe
der Anlage A eingetragen, dem der Studien- oder der
Schulschwerpunkt ihrer Prüfung entspricht. Dies gilt
auch für Personen, die eine andere, der Meisterprüfung
für die Ausübung des betreffenden Gewerbes der An-
lage A mindestens gleichwertige deutsche staatliche
oder staatlich anerkannte Prüfung erfolgreich abgelegt
haben. Dazu gehören auch Prüfungen auf Grund
einer nach § 42 Abs. 2 dieses Gesetzes oder nach
§ 46 Abs. 2 des Berufsbildungsgesetzes erlassenen
Rechtsverordnung, soweit sie gleichwertig sind.
Der Abschlussprüfung an einer deutschen Hochschule
gleichgestellt sind Diplome, die in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum erworben wurden und entsprechend
der Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21. Dezem-
ber 1988 über eine allgemeine Regelung zur Anerken-
nung der Hochschuldiplome, die eine mindestens drei-
jährige Berufsausbildung abschließen (ABl. EG L 19
vom 24. Januar 1989, S. 16), in der jeweils geltenden
Fassung, anzuerkennen sind. Die Entscheidung, ob die
Voraussetzungen für die Eintragung erfüllt sind, trifft
die Handwerkskammer. Das Bundesministerium für
Wirtschaft und Arbeit kann zum Zwecke der Eintra-
gung in die Handwerksrolle nach Satz 1 im Einverneh-
men mit dem Bundesministerium für Bildung und For-
schung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates die Voraussetzungen bestimmen, unter
denen die in Studien- oder Schulschwerpunkten ab-
gelegtenPrüfungen nach Satz 1Meisterprüfungen in
Gewerben der Anlage A entsprechen.“

d) u n v e r ä n d e r t

e) u n v e r ä n d e r t
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f) Die Absätze 4 bis 6 und Absatz 8 werden aufgeho-
ben.

g) In Absatz 7 wird die Angabe „§ 7a“ durch die An-
gabe „§ 7a oder § 7b“ ersetzt.

10. Nach § 7a wird folgender neuer § 7b angefügt:
„§ 7b

(1) Eine Ausübungsberechtigung für Gewerbe der
Anlage A, ausgenommen in den Fällen der Nummern 7
und 22 bis 26 der Anlage A, erhält, wer
1. eine Gesellenprüfung in dem zu betreibenden Ge-

werbe der Anlage A oder in einem mit diesem ver-
wandten Gewerbe der Anlage A oder eine Ab-
schlussprüfung in einem dem zu betreibenden
Gewerbe entsprechenden anerkannten Ausbildungs-
beruf bestanden hat und

2. in dem zu betreibenden Gewerbe der Anlage A oder
in einem mit diesem verwandten Gewerbe der An-
lage A oder in einem dem zu betreibenden Gewerbe
der Anlage A entsprechenden Beruf eine Tätigkeit
von insgesamt zehn Jahren ausgeübt hat, davon ins-
gesamt fünf Jahre in herausgehobener, verantwortli-
cher oder leitender Stellung. Die ausgeübte Tätigkeit
muss zumindest eine wesentliche Tätigkeit des Ge-
werbes der Anlage A umfasst haben, für das die Aus-
übungsberechtigung beantragt wurde.

(2) Die Ausübungsberechtigung wird auf Antrag des
Gewerbetreibenden von der höheren Verwaltungsbe-
hörde nach Anhörung der Handwerkskammer zu den
Voraussetzungen des Absatzes 1 erteilt. Im Übrigen gilt
§ 8 Abs. 3 Satz 2 bis 5 und Abs. 4 entsprechend.“

11. § 8 Abs. 1 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird das Wort „Handwerks“ durch die

Wörter „Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.
b) In Satz 2 werden die Wörter „der Meisterprüfung“

durch die Wörter „einer Meisterprüfung“ ersetzt.
c) In Satz 3 werden die Wörter „, die in wesentlichen

fachlichen Punkten mit der Meisterprüfung für ein
Gewerbe der Anlage A übereinstimmt“ gestrichen.

12. § 9 wird wie folgt geändert:
a) Der bisherige Text wird Absatz 1 und die Wörter

„Wirtschaft und Technologie“ werden durch die
Wörter „Wirtschaft und Arbeit“ ersetzt.

b) Es werden folgende Absätze angefügt:
„(2) Einem Staatsangehörigen der Mitgliedstaa-

ten der Europäischen Union oder eines anderen
Vertragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, der im Inland keine ge-
werbliche Niederlassung unterhält, ist der selbstän-
dige Betrieb eines Gewerbes der Anlage A als
stehendes Gewerbe nur gestattet, wenn die zustän-
dige Behörde durch eine Bescheinigung anerkannt
hat, dass der Gewerbetreibende die Voraussetzun-
gen nach Absatz 1 erfüllt. Die Bescheinigung wird
auf Antrag des Gewerbetreibenden von der höheren

f) u n v e r ä n d e r t

g) u n v e r ä n d e r t

10. u n v e r ä n d e r t

11. u n v e r ä n d e r t

12. u n v e r ä n d e r t
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Verwaltungsbehörde erteilt, in deren Bezirk er die
Tätigkeit erstmals beginnen will. Die Bescheini-
gung kann auf einen wesentlichen Teil der Tätig-
keiten beschränkt werden, die zu einem in der An-
lage A zu diesem Gesetz aufgeführten Gewerbe
gehören. Die zuständige Behörde kann eine Stel-
lungnahme der Handwerkskammer einholen. Über
die Bescheinigung soll innerhalb von vier Wochen
seit dem Eingang des Antrags entschieden werden.
Die Handwerkskammer und die für den Vollzug der
Gewerbeordnung zuständige Behörde sind zu un-
terrichten. § 8 Abs. 3 Satz 4 gilt entsprechend. § 1
Abs. 1 findet keine Anwendung.

(3) In den Fällen des § 7 Abs. 2a und des § 50a
findet § 1 Abs. 1 keine Anwendung, wenn der selb-
ständige Betrieb im Inland keine Niederlassung un-
terhält.“

13. § 10 Abs. 2 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 2 werden die Wörter „selbständigen Hand-

werkers“ durch die Wörter „Inhabers eines Betriebs
eines Gewerbes der Anlage A“, das Wort „Hand-
werk“ durch die Wörter „Gewerbe der Anlage A“
und die Wörter „mehrerer Handwerke diese Hand-
werke“ durch die Wörter „mehrerer Gewerbe der
Anlage A diese Gewerbe“ ersetzt.

b) In Satz 3 wird die Angabe „§ 7 Abs. 4, 5 und 6“
durch die Angabe „§ 7 Abs. 1“ ersetzt.

14. In § 14 werden die Wörter „selbständiger Handwerker
kann die Löschung mit der Begründung, dass der Ge-
werbebetrieb kein Handwerksbetrieb ist,“ durch die
Wörter „Gewerbetreibender kann die Löschung mit der
Begründung, dass der Gewerbebetrieb kein Betrieb
eines Gewerbes der Anlage A im Sinne des § 1 Abs. 2
ist,“ ersetzt.

15. § 16 wird wie folgt geändert:
a) InAbsatz 1 wird der Begriff „Handwerks“ durch die
Wörter „Gewerbes der Anlage A“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „selbständiger Hand-
werker“ durch das Wort „Gewerbetreibende“ und
die Angabe „des § 4 und des § 7 Abs. 4 und 5“ durch
die Angabe „des § 7 Abs. 1“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird durch folgende Absätze ersetzt:
„(3) Wird der selbständige Betrieb eines Gewer-

bes der Anlage A als stehendes Gewerbe entgegen
den Vorschriften dieses Gesetzes ausgeübt, so kann

13. u n v e r ä n d e r t

14. u n v e r ä n d e r t

15. § 16 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wirdwie folgt gefasst:

„(1) Wer den Betrieb eines Gewerbes der An-
lage A nach § 1 anfängt, hat gleichzeitig mit der
nach § 14 der Gewerbeordnung zu erstattenden
Anzeige der hiernach zuständigen Behörde die
über die Eintragung in die Handwerksrolle aus-
gestellte Handwerkskarte (§ 10 Abs. 2) vorzule-
gen. Der Inhaber eines Hauptbetriebes im Sinne
des § 3 Abs. 3 hat der für die Entgegennahme der
Anzeige nach § 14 der Gewerbeordnung zustän-
digen Behörde die Ausübung eines handwerkli-
chen Neben- oder Hilfsbetriebs anzuzeigen.“

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t



Drucksache 15/2083 – 12 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e d e s 9 . A u s s c h u s s e s

die nach Landesrecht zuständige Behörde die Fort-
setzung des Betriebes untersagen. Die Untersagung
ist nur zulässig, wenn die Handwerkskammer und
die Industrie- und Handelskammer zuvor angehört
worden sind und in einer gemeinsamen Erklärung
mitgeteilt haben, das sie die Voraussetzungen einer
Untersagung als gegeben ansehen.

(4) Können sich die Handwerkskammer und die
Industrie- und Handelskammer nicht über eine ge-
meinsame Erklärung nach Absatz 3 Satz 2 verständi-
gen, entscheidet eine von dem Deutschen Industrie-
und Handelskammertag und dem Deutschen Hand-
werkskammertag (Trägerorganisationen) gemein-
sam für die Dauer von jeweils vier Jahren gebildete
Schlichtungskommission. Die Schlichtungskom-
mission ist erstmals zum 1. Juli 2004 zu bilden.

(5) Der Schlichtungskommission gehören drei
Mitglieder an, von denen je ein Mitglied von jeder
Trägerorganisation und ein Mitglied von beiden Trä-
gerorganisationen gemeinsam zu benennen sind.
Das gemeinsam benannte Mitglied führt den Vorsitz.
Hat eine Trägerorganisation ein Mitglied nicht in-
nerhalb von einem Monat nach Benennung des Mit-
glieds der anderen Trägerorganisation benannt, so
erfolgt die Benennung durch das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Arbeit. Das Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Arbeit benennt auch das
vorsitzende Mitglied, wenn sich die Trägerorganisa-
tionen nicht innerhalb eines Monats einigen können,
nachdem beide ihre Vorschläge für das gemeinsam
zu benennende Mitglied unterbreitet haben. Die
Schlichtungskommission gibt sich eine Geschäfts-
ordnung.

(6) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit wird ermächtigt, das Schlichtungsverfahren
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bun-
desrates das Schlichtungsverfahren zu regeln.

(7) Hält die zuständige Behörde die Erklärung
nach Absatz 3 Satz 2 oder die Entscheidung der
Schlichtungskommission für rechtswidrig, kann sie
unmittelbar die Entscheidung der obersten Landes-
behörde herbeiführen.

(8) Bei Gefahr im Verzug kann die zuständige Be-
hörde die Fortsetzung des Gewerbes auch ohne Ein-
haltung des Verfahrens nach Absatz 3 Satz 2 und Ab-
satz 4 vorläufig untersagen.“

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 9.

16. § 17 Abs. 1wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 1 folgender Satz einge-
fügt:

„Auskünfte und Informationen, die für die Prüfung
der Eintragungsvoraussetzungen nach Satz 1 nicht
erforderlich sind, dürfen von der Handwerkskammer
nicht, auch nicht für Zwecke der Verfolgung von
Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, verwertet
werden.“

d) u n v e r ä n d e r t

16. § 17 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t
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b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „Hand-
werkskammer sind“ die Wörter „nach Maßgabe § 29
Abs. 2 Gewerbeordnung“ eingefügt.

17. Die Überschrift des Dritten Abschnitts wird wie folgt
gefasst:

„Dritter Abschnitt
Zulassungsfreie Handwerksgewerbe und

handwerksähnliche Gewerbe“.
18. § 18 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „eines hand-
werksähnlichen Gewerbes“ durch die Wörter „eines
zulassungsfreien Handwerksgewerbes oder eines
handwerksähnlichen Gewerbes“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ein Gewerbe ist ein zulassungsfreies Hand-

werksgewerbe im Sinne dieses Gesetzes, wenn es
handwerksmäßig betrieben wird und in Anlage B
Abschnitt 1 zu diesem Gesetz aufgeführt ist. Ein Ge-
werbe ist ein handwerksähnliches Gewerbe, wenn es
handwerksähnlich betrieben wird und in Anlage B
Abschnitt 2 zu diesem Gesetz aufgeführt ist.“

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Ar-
beit“ ersetzt.

19. § 19 wird wie folgt gefasst:
„§ 19

Die Handwerkskammer hat ein Verzeichnis zu füh-
ren, in welches die Inhaber eines Betriebes eines zulas-
sungsfreien Handwerksgewerbes oder eines handwerk-
sähnlichen Gewerbes nach Maßgabe der Anlage D
Abschnitt II zu diesem Gesetz mit dem von ihnen betrie-
benen Gewerbe oder bei Ausübung mehrerer Gewerbe
mit diesen Gewerben einzutragen sind. § 6 Abs. 2 bis 5
gilt entsprechend.“

20. In § 20 werden die Wörter „handwerksähnliche Ge-
werbe“ durch die Wörter „zulassungsfreie Handwerks-
gewerbe und handwerksähnliche Gewerbe“ ersetzt.

21. § 21 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Vorbehaltlich der Absätze 5 bis 7 ist fachlich
nicht geeignet, wer
1. die erforderlichen beruflichen Fertigkeiten und

Kenntnisse oder
2. die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogi-

schen Kenntnisse
nicht besitzt.“

b) Es werden folgende Absätze 5 bis 7 angefügt:
„(5) In einem Gewerbe der Anlage A besitzt die

fachliche Eignung, wer

b) u n v e r ä n d e r t

17. u n v e r ä n d e r t

18. § 18 wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Ein Gewerbe ist ein zulassungsfreies Hand-

werksgewerbe im Sinne dieses Gesetzes, wenn es
handwerksmäßig betrieben wird und in Anlage B
Abschnitt 1 zu diesem Gesetz aufgeführt ist. Im Üb-
rigen gilt § 1 Abs. 2 für Gewerbe der Anlage B
Abschnitt 1 entsprechend. Ein Gewerbe ist ein
handwerksähnliches Gewerbe im Sinne dieses Ge-
setzes, wenn es handwerksähnlich betrieben wird
und in Anlage B Abschnitt 2 zu diesem Gesetz auf-
geführt ist.“

c) u n v e r ä n d e r t

19. u n v e r ä n d e r t

20. u n v e r ä n d e r t

21. u n v e r ä n d e r t
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1. die Meisterprüfung in dem Gewerbe der Anlage
A, in dem ausgebildet werden soll, oder in einem
mit diesem verwandten Gewerbe bestanden hat
oder

2. in dem Gewerbe der Anlage A, in dem ausgebil-
det werden soll, oder in einem mit diesem ver-
wandten Gewerbe nach den §§ 7a und 7b aus-
übungsberechtigt ist oder nach § 8 eine
Ausnahmebewilligung erhalten und den Teil IV
der Meisterprüfung oder eine gleichwertige an-
dere Prüfung bestanden hat.

(6) Für ein Gewerbe der Anlage B besitzt die für
die fachliche Eignung erforderlichen beruflichen
Fertigkeiten und Kenntnisse, wer die Meisterprü-
fung in dem Gewerbe der Anlage B, in dem ausgebil-
det werden soll, bestanden hat oder die Vorausset-
zungen nach § 76 des Berufsbildungsgesetzes
erfüllt. Die berufs- und arbeitspädagogischen Kennt-
nisse besitzt, wer entsprechend den §§ 20 und 21 des
Berufsbildungsgesetzes geeignet ist oder den Teil IV
der Meisterprüfung oder eine gleichwertige andere
Prüfung bestanden hat.

(7) Die nach Landesrecht zuständige Behörde
kann Personen, die die Voraussetzungen der Absätze
5 und 6 nicht erfüllen, die fachliche Eignung nach
Anhören der Handwerkskammer widerruflich zuer-
kennen.“

22. § 22 wird aufgehoben.
23. § 23 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Wörter „Kenntnisse und Fer-
tigkeiten“ durch die Wörter „Fertigkeiten und
Kenntnisse“ ersetzt.

b) Der bisherige § 23 wird neuer § 22.
24. Der bisherige § 23a wird neuer § 23.
25. In § 24 Abs. 2 wird die Angabe „§ 23“ durch die An-

gabe „§ 22“ ersetzt.
26. § 25 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft und

Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ und die Angabe „Anlage A“ durch die
Angabe „Anlage A und Anlage B“ ersetzt.

bb) In Satz 2 zweiter Halbsatz wird die Angabe
„§ 49 Abs. 1 Satz 1“ durch die Angabe „§ 49
Abs. 1 oder § 51a Abs. 5 Satz 1“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Satz 1 werden folgende Sätze eingefügt:

„Die Ausbildungsbezeichnung kann von der
Gewerbebezeichnung abweichen. Sie muss je-
doch inhaltlich von der Gewerbebezeichnung
abgedeckt sein.“

bb) Im bisherigen Satz 3 wird die Angabe „vom 24.
August 1976 (BGBl. I S. 2525)“ durch die An-
gabe „in der Fassung der Bekanntmachung vom

22. u n v e r ä n d e r t
23. u n v e r ä n d e r t

24. u n v e r ä n d e r t
25. u n v e r ä n d e r t

26. u n v e r ä n d e r t
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4. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1670), zuletzt
geändert durch Artikel 25 Abs. 5 des Gesetzes
vom 23. Juli 2002 (BGBl. I S. 2850)“ ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Gewerbe in der An-
lage A“ durch die Wörter „Gewerbe in der Anlage A
oder in der Anlage B“ ersetzt.

27. In § 26 Abs. 6 wird die Angabe „(§ 25 Abs. 2 Nr. 1)“
durch die Angabe „(§ 25 Abs. 2 Nr. 2)“ ersetzt.

28. § 27 wird wie folgt geändert:
a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge-

fügt:
„(2) In anderen als anerkannten Ausbildungsberu-

fen dürfen Jugendliche unter achtzehn Jahren nicht
ausgebildet werden, soweit die Berufsausbildung
nicht auf den Besuch weiterführender Bildungs-
gänge vorbereitet.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3.
c) Im neuen Absatz 3 werden die Wörter „Wirtschaft

und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

29. In § 29 Abs. 2 Satz 1 und 2 wird jeweils die Angabe
„§ 23a Abs. 2“ durch die Angabe „§ 23 Abs. 2“ ersetzt.

30. In § 31 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „(Handwerken)“
durch die Wörter „(Gewerbe der Anlage A oder der An-
lage B)“ ersetzt.

31. § 34 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 Satz 1 und 2 wird wie folgt gefasst:

„Dem Prüfungsausschuss müssen als Mitglieder für
Gewerbe der Anlage A Arbeitgeber oder Betriebs-
leiter und Arbeitnehmer in gleicher Zahl, für Ge-
werbe der Anlage B Beauftragte der Arbeitgeber und
Arbeitnehmer in gleicher Zahl sowie mindestens ein
Lehrer einer berufsbildenden Schule angehören.
Mindestens zwei Drittel der Gesamtzahl der Mitglie-
der müssen in Gewerben der Anlage A Arbeitgeber
und Arbeitnehmer, in Gewerben der Anlage B
Beauftragte der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer
sein.“

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird der erste Halbsatz „Die selbstän-

digen Handwerker müssen in dem Handwerk“
durch den neuen Halbsatz „Die Arbeitgeber
müssen in Gewerben der Anlage A“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „Handwerk“ durch die
Wörter „Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

c) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „selbständigen
Handwerker“ durch das Wort „Arbeitgeber“ ersetzt.

32. § 37 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird das Wort „zugelassen“ durch das
Wort „zuzulassen“ ersetzt.

27. u n v e r ä n d e r t

28. u n v e r ä n d e r t

28a. § 27b wird aufgehoben.
29. u n v e r ä n d e r t

30. u n v e r ä n d e r t

31. u n v e r ä n d e r t

32. u n v e r ä n d e r t
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bb) In Satz 2 werden die Wörter „Kenntnisse und
Fertigkeiten“ durch die Wörter „Fertigkeiten
und Kenntnisse“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „(Handwerk)“ durch
die Wörter „(Gewerbe der Anlage A oder der
Anlage B)“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

33. In § 41a Abs. 2 werden die Wörter „zuständige Stelle“
durch das Wort „Handwerkskammer“ ersetzt.

34. § 42 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Kenntnisse,
Fertigkeiten“ durch die Angabe „Fertigkeiten,
Kenntnisse“ ersetzt.

b) In Absatz 1 Satz 3 werden nach dem Wort „Zulas-
sungsvoraussetzungen“ ein Beistrich gesetzt und die
Wörter „die Bezeichnung des Abschlusses“ einge-
fügt.

c) In Absatz 2 Satz 1 werden die Wörter „Wirtschaft
und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

35. § 42a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „Kenntnisse, Fertig-
keiten“ durch die Angabe „Fertigkeiten, Kennt-
nisse“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden nach den Wörtern „die Zulas-
sungsvoraussetzungen“ die Wörter „, die Be-
zeichnung des Abschlusses“ eingefügt.

b) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Wirtschaft
und Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und
Arbeit“ ersetzt.

c) In Absatz 4 Satz 2 wird die Angabe „§ 23a“ durch
die Angabe „§ 23“ ersetzt.

33. u n v e r ä n d e r t

34. § 42 wird wie folgt geändert:

a) u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t

d) Es wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft
undArbeit kann imEinvernehmenmit demBun-
desministerium für Bildung und Forschung nach
Anhören des Ständigen Ausschusses des Bundes-
instituts für Berufsbildung durch Rechtsverord-
nung im Ausland erworbene Prüfungszeugnisse
den entsprechenden Zeugnissen über das Beste-
hen von Fortbildungsprüfungen nach Absatz 2
gleichstellen, wenn in den Prüfungen der Fortbil-
dungsprüfung gleichwertige Anforderungen ge-
stellt werden.“

35. u n v e r ä n d e r t
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36. Der Siebente Abschnitt wird wie folgt gefasst:

„Siebenter Abschnitt
Berufliche Bildung behinderter Menschen

§ 42b

Für die Berufsausbildung behinderter Menschen (§ 2
Abs. 1 Satz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch)
gilt § 27 nicht, soweit Art und Schwere der Behinderung
dies erfordern.

§ 42c

(1) Regelungen nach den §§ 38 und 41 sollen die be-
sonderen Verhältnisse behinderter Menschen berück-
sichtigen. Dies gilt insbesondere für die zeitliche und
sachliche Gliederung der Ausbildung, die Dauer von
Prüfungszeiten, die Zulassung von Hilfsmitteln und die
Inanspruchnahme von Hilfeleistungen Dritter wie Ge-
bärdendolmetscher für hörbehinderte Menschen.

(2) Der Berufsausbildungsvertrag mit einem behin-
derten Menschen ist in das Verzeichnis der Berufsaus-
bildungsverhältnisse (§ 28) einzutragen. Der behinderte
Mensch ist zur Abschlussprüfung auch zuzulassen,
wenn die Voraussetzungen des § 36 Abs. 1 nicht vorlie-
gen.

§ 42d

(1) Für behinderte Menschen, für die wegen Art und
Schwere ihrer Behinderung eine Ausbildung in einem
anerkannten Ausbildungsberuf im Rahmen von § 42c
nicht in Betracht kommt, kann die Handwerkskammer
unter Berücksichtigung von Empfehlungen des Haupt-
ausschusses auf Grund von Vorschlägen des Ausschus-
ses für Fragen behinderter Menschen beim Bundesinsti-
tut für Berufsbildung entsprechende Ausbildungsrege-
lungen treffen. Die Ausbildungsinhalte sollen unter Be-
rücksichtigung von Lage und Entwicklung des allge-
meinen Arbeitsmarktes aus den Inhalten anerkannter
Ausbildungsberufe entwickelt werden.

(2) § 42c Abs. 2 Satz 1 gilt entsprechend.

§ 42e

Für die berufliche Fortbildung (§ 42) und die berufli-
che Umschulung (§ 42a) behinderter Menschen gelten
die §§ 42b bis 42d entsprechend, soweit Art und
Schwere der Behinderung dies erfordern.“

37. § 43 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Wörter „selbständige
Handwerker“ durch das Wort „Arbeitgeber“ ersetzt.

b) Absatz 2 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Vertreter der Arbeitgeber werden von der
Gruppe der Arbeitgeber, die Vertreter der Arbeitneh-
mer von der Gruppe der Vertreter der Gesellen und
der anderen Arbeitnehmer mit einer abgeschlosse-
nen Berufsausbildung in der Vollversammlung ge-
wählt.“

36. u n v e r ä n d e r t

37. u n v e r ä n d e r t
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38. Die Überschrift des Dritten Teils wird wie folgt gefasst:

„Meisterprüfung, Meistertitel
Erster Abschnitt

Meisterprüfung in einem Gewerbe
der Anlage A“.

39. § 45 wird wie folgt gefasst:

„§ 45

(1) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitli-
ches Meisterprüfungswesen für Gewerbe der Anlage A
kann das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht
der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen

1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzelnen
Gewerben der Anlage A zum Zwecke der Meister-
prüfung zu berücksichtigen (Meisterprüfungsbe-
rufsbild A),

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu
stellen

sind.

(2) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob der
Prüfling befähigt ist, ein Gewerbe der Anlage A meis-
terhaft auszuüben und selbständig zu führen sowie
Lehrlinge ordnungsgemäß auszubilden.

(3) Der Prüfling hat in vier selbständigen Prüfungs-
teilen nachzuweisen, dass er wesentliche Tätigkeiten
seines Gewerbes meisterhaft verrichten kann (Teil I),
die erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse
(Teil II), die erforderlichen betriebswirtschaftlichen,
kaufmännischen und rechtlichen Kenntnisse (Teil III)
sowie die erforderlichen berufs- und arbeitspädagogi-
schen Kenntnisse (Teil IV) besitzt.

(4) Bei der Prüfung in Teil I können in der Rechtsver-
ordnung Schwerpunkte gebildet werden. In dem
schwerpunktspezifischen Bereich hat der Prüfling nach-
zuweisen, dass er wesentliche Tätigkeiten in dem von
ihm gewählten Schwerpunkt meisterhaft verrichten
kann. Für den schwerpunktübergreifenden Bereich sind
die Grundfertigkeiten und Grundkenntnisse nachzuwei-
sen, die die fachgerechte Ausübung auch dieser Tätig-
keiten ermöglichen.“

40. § 46 wird wie folgt gefasst:

„§ 46

(1) Der Prüfling ist von der Ablegung einzelner Teile
der Meisterprüfung befreit, wenn er eine dem jeweiligen
Teil der Meisterprüfung vergleichbare Prüfung auf
Grund einer nach § 42 Abs. 2 oder § 51a Abs. 1 in Ver-
bindung mit Abs. 2 dieses Gesetzes oder § 46 Abs. 2,
§ 81 Abs. 4 oder § 95 Abs. 4 des Berufsbildungsgeset-
zes erlassenen Rechtsverordnung oder eine andere ver-
gleichbare Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich
anerkannten Bildungseinrichtung oder vor einem staat-
lichen Prüfungsausschuss erfolgreich abgelegt hat. Er
ist von der Ablegung der Teile III und IV befreit, wenn

38. u n v e r ä n d e r t

39. u n v e r ä n d e r t

40. u n v e r ä n d e r t
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er die Meisterprüfung in einem anderen Gewerbe der
Anlage A oder der Anlage B bestanden hat.

(2) Prüflinge, die andere deutsche staatliche oder
staatlich anerkannte Prüfungen mit Erfolg abgelegt ha-
ben, sind auf Antrag durch den Meisterprüfungsaus-
schuss von einzelnen Teilen der Meisterprüfung zu be-
freien, wenn bei diesen Prüfungen mindestens die
gleichen Anforderungen gestellt werden wie in der
Meisterprüfung. Der Abschlussprüfung an einer deut-
schen Hochschule gleichgestellt sind Diplome, die in
einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union
oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum erworben wurden
und entsprechend der Richtlinie 89/48/EWG des Rates
vom 21. Dezember 1988 (ABl. EG Nr. L 19 vom 24. Ja-
nuar 1989, S. 16) in der jeweils geltenden Fassung anzu-
erkennen sind.

(3) Der Prüfling ist auf Antrag von der Ablegung der
Prüfung in gleichartigen Prüfungsbereichen, Prüfungs-
fächern oder Handlungsfeldern durch den Meisterprü-
fungsausschuss zu befreien, wenn er die Meisterprüfung
in einem anderen Gewerbe der Anlage A oder der An-
lage B bestanden hat oder eine andere vergleichbare
Prüfung vor einer öffentlichen oder staatlich anerkann-
ten Bildungseinrichtung oder vor einem staatlichen Prü-
fungsausschuss erfolgreich abgelegt hat.

(4) Der Meisterprüfungsausschuss entscheidet auf
Antrag des Prüflings auch über Befreiungen auf Grund
ausländischer Bildungsabschlüsse.“

41. § 48 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Der Vorsitzende braucht nicht in einem Ge-
werbe der Anlage A tätig zu sein; er soll dem Ge-
werbe, für welches der Meisterprüfungsausschuss
errichtet ist, nicht angehören.“

b) In Absatz 3 wird jeweils das Wort „Handwerk“
durch das Wort „ Gewerbe“ ersetzt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) Das Wort „Handwerk“ wird durch die Wörter

„Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.
bb) Das Wort „handwerklich“ wird durch die Wör-

ter „in dem betreffenden Gewerbe“ ersetzt.
d) In Absatz 5 wird das Wort „Handwerk“ durch die

Wörter „betreffenden Gewerbe der Anlage A“ er-
setzt.

42. § 49 wird wie folgt geändert:
a) Die Absätze 1 bis 3 erhalten folgende Fassung:

„(1) Zur Meisterprüfung ist zuzulassen, wer eine
Gesellenprüfung in dem Gewerbe, in dem er die
Meisterprüfung ablegen will, oder in einem damit
verwandten Gewerbe oder eine entsprechende Ab-

41. § 48 wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 3 wird jeweils das Wort „Handwerk“
durch das Wort „Gewerbe“ ersetzt und nach dem
Wort „besitzen“ die Wörter „oder in dem Ge-
werbe als Betriebsleiter, die in ihrer Person die
Voraussetzungen zur Eintragung in die Hand-
werksrolle erfüllen, tätig sein“ angefügt.

c) u n v e r ä n d e r t

d) u n v e r ä n d e r t

42. u n v e r ä n d e r t
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schlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf oder eine Prüfung auf Grund einer nach § 51a
Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 erlassenen Rechts-
verordnung bestanden hat.

(2) Zur Meisterprüfung ist auch zuzulassen, wer
eine andere Gesellenprüfung oder eine andere Ab-
schlussprüfung in einem anerkannten Ausbildungs-
beruf bestanden hat und in dem Gewerbe, in dem er
die Meisterprüfung ablegen will, eine mehrjährige
Berufstätigkeit ausgeübt hat. Für die Zeit der Berufs-
tätigkeit dürfen nicht mehr als drei Jahre gefordert
werden. Ferner ist der erfolgreiche Abschluss einer
Fachschule bei einjährigen Fachschulen mit einem
Jahr, bei mehrjährigen Fachschulen mit zwei Jahren
auf die Berufstätigkeit anzurechnen.

(3) Ist der Prüfling in dem Gewerbe, in dem er die
Meisterprüfung ablegen will, selbständig, als Werk-
meister oder in ähnlicher Stellung tätig gewesen
oder weist er eine der Gesellentätigkeit gleichwer-
tige praktische Tätigkeit nach, so ist die Zeit dieser
Tätigkeit anzurechnen.“

b) In Absatz 4 wird die Nummer 1 wie folgt gefasst:

„1. Eine auf drei Jahre festgesetzte Dauer der Be-
rufstätigkeit unter besonderer Berücksichtigung
der in der Gesellen- oder Abschlussprüfung und
während der Zeit der Berufstätigkeit nachge-
wiesenen beruflichen Befähigung abkürzen,“.

43. Die Überschrift des Zweiten Abschnitts

„Zweiter Abschnitt
Meistertitel“

wird gestrichen.

44. § 51 wird wie folgt gefasst:

„§ 51

Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in
Verbindung mit einem Gewerbe der Anlage A oder in
Verbindung mit einer anderer Ausbildungsbezeichnung,
die auf eine Tätigkeit in einem oder mehreren Gewerben
der Anlage A hinweist, darf nur führen, wer für dieses
Gewerbe der Anlage A oder für diese Gewerbe der An-
lage A die Meisterprüfung bestanden hat.“

45. Nach § 51 wird folgender neuer Zweiter Abschnitt ein-
gefügt:

„Zweiter Abschnitt
Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage B

§ 51a

(1) Für Gewerbe der Anlage B, für die eine Ausbil-
dungsordnung nach § 25 dieses Gesetzes oder nach § 25
des Berufsbildungsgesetzes erlassen worden ist, kann
das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit im
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bildung
und Forschung durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen, dass
eine Meisterprüfung abgelegt werden kann.

43. u n v e r ä n d e r t

44. u n v e r ä n d e r t

45. Nach § 51 wird folgender neuer Zweiter Abschnitt ein-
gefügt:

„Zweiter Abschnitt
Meisterprüfung in einem Gewerbe der Anlage B

§ 51a

(1) Für Gewerbe der Anlage B, für die eine Ausbil-
dungsordnung nach § 25 dieses Gesetzes oder nach § 25
des Berufsbildungsgesetzes erlassen worden ist, kann
eine Meisterprüfung abgelegt werden.
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(2) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitli-
ches Meisterprüfungswesen kann für Gewerbe der An-
lage B in derRechtsverordnung nach Absatz 1 bestimmt
werden,

1. welche Fertigkeiten und Kenntnisse in den einzelnen
Gewerben der Anlage B zum Zwecke der Meister-
prüfung zu berücksichtigen sind (Meisterprüfungs-
berufsbild B),

2. welche Anforderungen in der Meisterprüfung zu
stellen sind.

(3) Durch die Meisterprüfung ist festzustellen, ob der
Prüfling eine besondere Befähigung in einem Gewerbe
der Anlage B erworben hat und Lehrlinge ordnungsge-
mäß ausbilden kann. Zu diesem Zweck hat der Prüfling
in vier selbständigen Prüfungsteilen nachzuweisen, dass
er Tätigkeiten seines Gewerbes meisterhaft verrichten
kann (Teil I), besondere fachtheoretische Kenntnisse
(Teil II), besondere betriebswirtschaftliche, kaufmänni-
sche und rechtliche Kenntnisse (Teil III) sowie die erfor-
derlichen berufs- und arbeitspädagogischen Kenntnisse
(Teil IV) besitzt.

(4) Zum Nachweis der Fertigkeiten und Kenntnisse
führt die Handwerkskammer Prüfungen durch und er-
richtet zu diesem Zweck Prüfungsausschüsse. Die durch
die Abnahme der Meisterprüfung entstehenden Kosten
trägt die Handwerkskammer.

(5) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine Abschluss-
prüfung in einem anerkannten Ausbildungsberuf in ei-
nem Gewerbe der Anlage B oder der Anlage A oder in
einem entsprechenden anderen anerkannten Ausbil-
dungsberuf bestanden hat. Die Handwerkskammer
kann auf Antrag in Ausnahmefällen von der Zulas-
sungsvoraussetzung befreien.

(6) Für Befreiungen gilt § 46 entsprechend.
(7) Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

kann durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates Vorschriften über das Prüfungsverfahren
erlassen.

§ 51b
Die Ausbildungsbezeichnung Meister/Meisterin in

Verbindung mit einem Gewerbe der Anlage B darf nur
führen, wer die Prüfung nach § 51a Abs. 3 in diesem
Gewerbe bestanden hat.“

46. § 52 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Inhaber von Betrieben des gleichen Gewerbes

der Anlage A oder des gleichen Gewerbes der Anlage B
oder solcher Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B,
die sich fachlich oder wirtschaftlich nahe stehen, kön-
nen zur Förderung ihrer gemeinsamen gewerblichen In-
teressen innerhalb eines bestimmten Bezirks zu einer
Handwerksinnung zusammentreten. Voraussetzung ist,
dass für das jeweilige Gewerbe eine Ausbildungsord-
nung erlassen worden ist. Für jedes Gewerbe kann in

(2) Als Grundlage für ein geordnetes und einheitli-
ches Meisterprüfungswesen für Gewerbe im Sinne des
Absatzes 1 kann das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bun-
desministerium für Bildung und Forschung durch
Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des
Bundesrates bedarf, bestimmen,
1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

(3) u n v e r ä n d e r t

(4) u n v e r ä n d e r t

(5) Zur Prüfung ist zuzulassen, wer eine Gesellen-
prüfung oder eine Abschlussprüfung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf bestanden hat. Die Hand-
werkskammer kann auf Antrag in Ausnahmefällen von
der Zulassungsvoraussetzung befreien. Für die Able-
gung des Teils III der Meisterprüfung entfällt die
Zulassungsvoraussetzung.

(6) u n v e r ä n d e r t
(7) u n v e r ä n d e r t

§ 51b
u n v e r ä n d e r t

46. u n v e r ä n d e r t
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dem gleichen Bezirk nur eine Handwerksinnung gebil-
det werden; sie ist allein berechtigt, die Bezeichnung In-
nung in Verbindung mit dem Gewerbe zu führen, für das
sie errichtet ist.“

47. Dem § 54 wird folgender Absatz 6 angefügt:

„(6) Handwerksinnungen können sich zu einem Lan-
desinnungsverband oder Bundesinnungsverband zu-
sammenschließen.“

48. § 58 Abs. 1 bis 3 wird wie folgt gefasst:

„(1) Mitglied bei der Handwerksinnung kann jeder
Inhaber eines Gewerbebetriebs der Anlage A oder der
Anlage B werden, der das Gewerbe ausübt, für welches
die Handwerksinnung gebildet ist. Die Handwerksin-
nung kann durch Satzung im Rahmen ihrer örtlichen
Zuständigkeit bestimmen, dass Gewerbetreibende, die
ein dem Gewerbe, für welches die Handwerksinnung
gebildet ist, fachlich oder wirtschaftlich nahestehendes
Gewerbe der Anlage B ausüben, für das keine Ausbil-
dungsordnung erlassen worden ist, Mitglied der Hand-
werksinnung werden können.

(2) Übt der Inhaber eines Gewerbes der Anlage A
oder der Anlage B mehrere Gewerbe aus, so kann er al-
len für diese Gewerbe gebildeten Handwerksinnungen
angehören.

(3) Dem Inhaber eines Gewerbes der Anlage A oder
der Anlage B, das den gesetzlichen und satzungsmäßi-
gen Vorschriften entspricht, darf der Eintritt in die
Handwerksinnung nicht versagt werden.“

49. In § 73 Abs. 3 wird die Angabe „5 bis 8“ durch die An-
gabe „8 bis 11“ ersetzt.

50. Die Abschnittsüberschrift „Zweiter Abschnitt Innungs-
verbände“ des Vierten Teils und die §§ 79 bis 85 werden
aufgehoben.

51. In § 90 Abs. 2 werden die Wörter „selbständigen Hand-
werker und die Inhaber handwerksähnlicher Betriebe“
durch die Wörter „Inhaber eines Gewerbebetriebs der
Anlage A und der Anlage B“ ersetzt.

52. § 91 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 11 werden die Wörter „selbständi-
gen Handwerkern“ durch die Wörter „Inhabern
eines Gewerbebetriebs der Anlage A“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden die Wörter „Handwerksbetrie-
ben oder handwerksähnlichen Betrieben“ durch die
Wörter „Betrieben der Anlage A oder der Anlage B“
ersetzt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „das Handwerk und
das handwerksähnliche Gewerbe“ durch die Wörter
„das Handwerksgewerbe und das handwerks-
ähnliche Gewerbe“ ersetzt.

53. § 93 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1werden die Wörter „Betrieb eines
selbständigen Handwerkers oder in einem hand-
werksähnlichen Betrieb“ durch die Wörter „Betrieb

47. u n v e r ä n d e r t

48. u n v e r ä n d e r t

49. u n v e r ä n d e r t

50. u n v e r ä n d e r t

51. u n v e r ä n d e r t

52. u n v e r ä n d e r t

53. § 93 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2werden die Wörter „Betrieb eines
selbständigen Handwerkers oder in einem hand-
werksähnlichen Betrieb“ durch die Wörter „Betrieb
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eines Gewerbes der Anlage A oder Betrieb eines Ge-
werbes der Anlage B“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Durch die Satzung ist die Zahl der Mitglieder

der Vollversammlung und ihre Aufteilung auf die
einzelnen in den Anlagen A und B zu diesem Gesetz
aufgeführten Gewerbe zu bestimmen. Bei der Auf-
teilung sollen die wirtschaftlichen Besonderheiten
und die wirtschaftliche Bedeutung der einzelnen Ge-
werbe berücksichtigt werden.“

c) In Absatz 3 werden die Wörter „sind zwei Stellver-
treter“ durch die Wörter „ist ein Stellvertreter“ er-
setzt.

54. In § 94 Satz 1 werden die Wörter „des gesamten Hand-
werkes und des handwerksähnlichen Gewerbes“ durch
die Wörter „der gesamten Gewerbe der Anlage A und
der Gewerbe der Anlage B“ ersetzt.

55. § 96 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt geändert:
a) Die Wörter „des selbständigen Handwerks und des

handwerksähnlichen Gewerbes“ werden durch die
Wörter „der Gewerbe der Anlage A und der Ge-
werbe der Anlage B“ ersetzt.

b) Die Wörter „im Verzeichnis des handwerksähnli-
chen Gewerbes (§ 19)“ werden durch die Wörter „im
Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.

56. § 97 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Vertreter des selb-
ständigen Handwerks“ durch die Wörter „Ver-
treter der Gewerbe der Anlage A“ ersetzt.

bb) In Satz 2 Nr. 1 Buchstabe a und Nr. 2 Buchstabe
a wird das Wort „Handwerk“ jeweils durch das
Wort „Handwerksgewerbe“ ersetzt.

cc) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „als selb-
ständiger Handwerker“ die Wörter „in einem
Gewerbe der Anlage A“ eingefügt.

dd) In Absatz 3 werden die Wörter „Vertreter des
handwerksähnlichen Gewerbes“ durch die
Wörter „Vertreter der Gewerbe der Anlage B“
ersetzt.

57. In § 98 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „und in einem
Handwerksbetrieb oder einem handwerksähnlichen Be-
trieb“ durch die Wörter „und in einem Betrieb eines Ge-
werbes der Anlagen A oder B“ ersetzt.

eines Gewerbes der Anlage A oder Betrieb eines Ge-
werbes der Anlage B“ ersetzt.

b) u n v e r ä n d e r t

c) Absatz 3wird wie folgt gefasst:

„Für jedes Mitglied sind mindestens ein, aber
höchstens zwei Stellvertreter zu wählen, die im
Verhinderungsfall oder im Falle des Ausschei-
dens derMitglieder einzutreten haben.“

54. u n v e r ä n d e r t

54a. § 95 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) DieMitglieder derVollversammlung und ihre
Stellvertreter werden durch Listen in allgemeiner,
gleicher und geheimer Wahl gewählt. Die Wahlen
zur Vollversammlung werden im Briefwahlverfah-
ren durchgeführt.“

55. u n v e r ä n d e r t

56. § 97 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 2 werden nach den Wörtern „als selbstän-
diger Handwerker“ die Wörter „in einem Gewerbe
der Anlage A“ eingefügt.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Vertreter des hand-
werksähnlichen Gewerbes“ durch die Wörter „Ver-
treter der Gewerbe der Anlage B“ ersetzt.

57. u n v e r ä n d e r t
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58. In § 99 Nr. 2 werden die Wörter „handwerksähnlichen
Betrieb“ durch die Wörter „im Betrieb eines Gewerbes
der Anlage B“ ersetzt.

59. In § 101 Abs. 1 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers oder Inhabers eines handwerksähnlichen
Gewerbes“ durch die Wörter „Inhabers eines Betriebes
eines Gewerbes der Anlage A oder der Anlage B“ und
die Wörter „Vertreter des selbständigen Handwerks und
des handwerksähnlichen Gewerbes“ durch die Wörter
„Vertreter der Gewerbe der Anlage A und der Gewerbe
der Anlage B“ ersetzt.

60. In § 103 Abs. 3 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers“ durch die Wörter „eines Gewerbes der
Anlagen A oder B“ ersetzt.

61. In § 104 Abs. 2 Nr. 2 werden die Wörter „Verzeichnis
der Inhaber handwerksähnlicher Betriebe“ durch die
Wörter „Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.

62. In § 105 Abs. 2 Nr. 3 wird das Wort „Handwerke“ durch
das Wort „Handwerksgewerbe“ ersetzt.

63. § 106 Abs. 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:
„8. die Beteiligung an Gesellschaften des privaten und

öffentlichen Rechts und die Aufrechterhaltung der
Beteiligung,“.

64. In § 111 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „das Verzeich-
nis der handwerksähnlichen Betriebe“ durch die Wörter
„das Verzeichnis nach § 19“ ersetzt.

65. § 113 wird wie folgt geändert:
a) In Absatz 1 Satz 1 werden die Wörter „selbständigen

Handwerkern und den Inhabern handwerksähnlicher
Betriebe“ durch die Wörter „Inhabern eines Gewer-
bes der Anlage A und Anlage B“ ersetzt.

b) In Absatz 2 werden nach Satz 3 folgende Sätze ein-
gefügt:
„Natürliche Personen, die erstmalig ein Gewerbe an-
gemeldet haben, sind für das Jahr der Anmeldung
von der Entrichtung des Grundbeitrages und des Zu-
satzbeitrages, für das zweite und dritte Jahr von der
Entrichtung der Hälfte des Grundbeitrages und vom
Zusatzbeitrag und für das vierte Jahr von der Ent-
richtung des Zusatzbeitrages befreit, soweit deren
Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder,
soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuer-
messbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach dem
Einkommenssteuergesetz ermittelter Gewinn aus
Gewerbebetrieb 25 000 Euro nicht übersteigt. Wenn
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushalts-
satzung zu besorgen ist, dass bei einer Kammer auf-
grund der Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur
ihres Bezirks die Zahl der Beitragspflichtigen, die ei-
nen Beitrag zahlen, durch die in Satz 4 geregelte Bei-
tragsfreistellung auf weniger als 55 vom Hundert al-
ler ihr zugehörigen Gewerbetreibenden sinkt, kann
die Vollversammlung für das betreffende Haushalts-
jahr eine entsprechende Herabsetzung der dort ge-
nannten Grenzen für den Gewerbeertrag oder den
Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen.“

58. In § 99 Nr. 2 werden die Wörter „handwerksähnlichen
Betrieb“ durch die Wörter „Betrieb eines Gewerbes der
Anlage B“ ersetzt.

59. u n v e r ä n d e r t

60. In § 103 Abs. 3 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers“ durch die Wörter „Gewerbes der Anla-
gen A oder B“ ersetzt.

61. u n v e r ä n d e r t

62. u n v e r ä n d e r t

63. u n v e r ä n d e r t

64. u n v e r ä n d e r t

65. § 113 wird wie folgt geändert:
a) u n v e r ä n d e r t

b) In Absatz 2 werden nach Satz 3 folgende Sätze ein-
gefügt:
„Natürliche Personen, die erstmalig ein Gewerbe an-
gemeldet haben, sind für das Jahr der Anmeldung
von der Entrichtung des Grundbeitrages und des Zu-
satzbeitrages, für das zweite und dritte Jahr von der
Entrichtung der Hälfte des Grundbeitrages und vom
Zusatzbeitrag und für das vierte Jahr von der Ent-
richtung des Zusatzbeitrages befreit, soweit deren
Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder,
soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuer-
messbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach dem
Einkommenssteuergesetz ermittelter Gewinn aus
Gewerbebetrieb 25 000 Euro nicht übersteigt. Die
Beitragsbefreiung nach Satz 4 ist nur auf Kam-
merzugehörige anzuwenden, deren Gewerbean-
zeige nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.Wenn
zum Zeitpunkt der Verabschiedung der Haushalts-
satzung zu besorgen ist, dass bei einer Kammer auf-
grund der Besonderheiten der Wirtschaftsstruktur
ihres Bezirks die Zahl der Beitragspflichtigen, die ei-
nen Beitrag zahlen, durch die in Satz 4 geregelte Bei-
tragsfreistellung auf weniger als 55 vom Hundert al-
ler ihr zugehörigen Gewerbetreibenden sinkt, kann
die Vollversammlung für das betreffende Haushalts-
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c) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „selbständigen
Handwerker und der Inhaber handwerksähnlicher
Betriebe“ durch die Wörter „selbständigen Gewer-
betreibenden“ ersetzt.

66. § 117 Abs. 1 Nr. 1 und 2 werden wie folgt gefasst:
„1. Entgegen § 1 Abs. 1 Satz 1 oder § 9 Abs. 2 Satz 1

ein dort genanntes Gewerbe als stehendes Gewerbe
selbständig betreibt oder

2. entgegen § 51 oder § 51b die Ausbildungsbezeich-
nung „Meister/Meisterin“ führt.“

67. In § 118 Abs. 1 Nr. 2 wird die Angabe „§ 113 Abs. 2
Satz 8“ durch die Angabe „§ 113 Abs. 2 Satz 11“ ersetzt.

68. § 119 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 5 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Soweit durch Gesetz oder durch Rechtsverordnung
nach § 1 Abs. 3 Gewerbe der Anlage A oder der An-
lage B zusammengefasst werden, gelten die vor dem
Inkrafttreten der jeweiligen Änderungsvorschrift
nach § 25 dieses Gesetzes oder nach § 25 Berufsbil-
dungsgesetz erlassenen Ausbildungsordnungen und
die nach § 45 Abs. 1 oder § 51a Abs. 1 in Verbin-
dung mit Abs. 2 sowie die nach § 50 Abs. 2 oder
§ 51a Abs. 7 dieses Gesetzes erlassenen Rechtsvor-
schriften bis zum Erlass neuer Rechtsverordnungen
nach diesem Gesetz fort.“

b) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:
„(6) Soweit durch Gesetz Gewerbe der Anlage A

in die Anlage B überführt werden, gilt für die Ausbil-
dungsordnungen Absatz 5 entsprechend. Die bis
zum … [einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Änderungsgesetzes] begonnenen Meisterprü-
fungsverfahren sind auf Antrag des Prüflings nach
den bis dahin geltenden Vorschriften abzuschlie-
ßen.“

69. In § 121 wird die Angabe „§ 46“ durch die Angabe
„§ 45“ ersetzt.

70. § 122 wird wie folgt geändert:
a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Werden in der Anlage A zu diesem Gesetz
aufgeführte Gewerbe durch Gesetz oder durch eine
nach § 1 Abs. 3 erlassene Rechtsverordnung ge-
trennt oder zusammengefasst, so können auch solche
Personen als Beisitzer der Gesellen- oder Meister-
prüfungsausschüsse der durch die Trennung oder
Zusammenfassung entstandenen Gewerbe berufen
werden, die in dem getrennten Gewerbe oder in ei-
nem der zusammengefassten Gewerbe die Gesellen-
oder Meisterprüfung abgelegt haben oder das Recht
zum Ausbilden von Lehrlingen besitzen und im
Falle des § 48 Abs. 3 seit mindestens einem Jahr in
dem Gewerbe, für das der Meisterprüfungsaus-
schuss errichtet ist, selbständig tätig sind.“

jahr eine entsprechende Herabsetzung der dort ge-
nannten Grenzen für den Gewerbeertrag oder den
Gewinn aus Gewerbebetrieb beschließen.“

c) u n v e r ä n d e r t

66. u n v e r ä n d e r t

67. u n v e r ä n d e r t

68. u n v e r ä n d e r t

69. u n v e r ä n d e r t

70. u n v e r ä n d e r t
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b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
„(2) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden Gesellen-, Abschluss-
und Meisterprüfungsvorschriften sind bis zum In-
krafttreten der in § 25 Abs. 1 Berufsbildungsgesetz
oder nach § 25 Abs. 1 und § 38 sowie § 45 Abs. 1
Nr. 2 dieses Gesetzes vorgesehenen Prüfungsord-
nungen anzuwenden, soweit sie nicht mit diesem
Gesetz im Widerspruch stehen. Dies gilt für die nach
§ 50 Abs. 1 Satz 2 erlassenen Meisterprüfungs-
ordnungen sowie für die nach § 50 Abs. 2 erlassene
Rechtsverordnung entsprechend.“

c) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:
„(3) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden Berufsbilder oder
Meisterprüfungsverordnungen sind bis zum Inkraft-
treten von Rechtsverordnungen nach § 45 Abs. 1
und § 51a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 2 anzu-
wenden.“

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die für die einzelnen Gewerbe der Anlage A

oder der Anlage B geltenden fachlichen Vorschriften
sind bis zum Inkrafttreten von Rechtsverordnungen
nach § 25 Abs. 1, § 45 Abs. 1 und § 51a Abs. 1 in
Verbindung mit Abs. 2 anzuwenden.“

71. § 123 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Beantragt ein Gewerbetreibender, der bis zum …

[einsetzen: Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ände-
rungsgesetzes] berechtigt ist, ein Gewerbe der Anlage A
als stehendes Gewerbe selbständig zu betreiben, in die-
sem Gewerbe zur Meisterprüfung zugelassen zu wer-
den, so gelten für die Zulassung zur Prüfung die Bestim-
mungen der §§ 49 und 50 entsprechend.“

72. In § 124 wird folgender Absatz angefügt:
„(4) Für Bundes- oder Landesinnungsverbände, die

am … [einsetzen: Tag vor dem Inkrafttreten dieses Än-
derungsgesetzes] bestehen, gelten die Vorschriften der
§§ 79, 80, 83 und 85 bis zum … [einsetzen: Datum des
Endes der Übergangszeit, die 2 Jahre nach Inkrafttreten
dieses Änderungsgesetzes liegt] weiter. Bundes- oder
Landesinnungsverbände sollen sich bis zum Ablauf der
in Satz 1 genannten Frist durch Formwechsel in eine an-
dere Rechtsform umwandeln. Nach Ablauf dieser Frist
verliert der Bundes- oder Landesinnungsverband seine
Rechtsfähigkeit.“

71. u n v e r ä n d e r t

72. u n v e r ä n d e r t

72a. § 124a wird wie folgt gefasst:
„Verfahren zur Wahl der Vollversammlung von

Handwerkskammern, die nach den Satzungsbestim-
mungen bis zum 31. Dezember 2004 zu beginnen
sind, können nach den bisherigen Vorschriften zu
Ende geführt werden. Durch Beschluss der Vollver-
sammlung kann die Wahlzeit nach Wahlen, die ent-
sprechend Satz 1 nach den bisherigen Vorschriften
zu Ende geführt werden, in Abweichung von § 103
Abs. 1 Satz 1 verkürzt werden. Wahlzeiten, die nach
den Satzungsbestimmungen bis zum 31. Dezember
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73. Die Anlage A zur Handwerksordnung wird wie folgt
gefasst:

„Verzeichnis
der Gewerbe, die als zulassungspflichtige

Handwerksgewerbe betrieben werden können
(§ 1 Abs. 2)

Nr.
1 Maurer und Betonbauer
2 Ofen- und Luftheizungsbauer
3 Zimmerer
4 Dachdecker
5 Straßenbauer
6 Gerüstbauer
7 Schornsteinfeger
8 Metallbauer
9 Karosserie- und Fahrzeugbauer

10 Feinwerkmechaniker
11 Zweiradmechaniker
12 Kälteanlagenbauer
13 Kraftfahrzeugtechniker
14 Landmaschinenmechaniker
15 Klempner
16 Installateur und Heizungsbauer
17 Elektrotechniker
18 Elektromaschinenbauer
19 Tischler
20 Boots- und Schiffbauer
21 Seiler
22 Augenoptiker
23 Hörgeräteakustiker
24 Orthopädietechniker
25 Orthopädieschuhmacher
26 Zahntechniker
27 Glaser
28 Glasbläser und Glasapparatebauer
29 Vulkaniseure und Reifenmechaniker“.

74. Die Anlage B zur Handwerksordnung wird wie folgt
gefasst:

„Verzeichnis
der Gewerbe, die als zulassungsfreie

Handwerksgewerbe oder handwerksähnliche
Gewerbe betrieben werden können

(§ 18 Abs. 2)
Abschnitt 1: Zulassungsfreie Handwerksgewerbe

1 Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer
2 Fliesen-, Platten- und Mosaikleger
3 Betonstein- und Terrazzohersteller
4 Estrichleger
5 Brunnenbauer
6 Steinmetzen und Steinbildhauer
7 Maler und Lackierer
8 Stukkateure

2004 enden, können durch Beschluss der Vollver-
sammlung bis zu einem Jahr verlängert werden, um
die Wahl zur Handwerkskammer nach den neuen
Vorschriften durchzuführen. Die Verlängerung oder
Verkürzung der Wahlzeiten sind der obersten Lan-
desbehörde anzuzeigen.“

73. u n v e r ä n d e r t

74. u n v e r ä n d e r t
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9 Chirurgiemechaniker
10 Informationstechniker
11 Büchsenmacher
12 Behälter- und Apparatebauer
13 Uhrmacher
14 Graveure
15 Metallbildner
16 Galvaniseure
17 Metall- und Glockengießer
18 Schneidwerkzeugmechaniker
19 Gold- und Silberschmiede
20 Parkettleger
21 Rolladen- und Jalousiebauer
22 Modellbauer
23 Drechsler (Elfenbeinschnitzer) und

Holzspielzeugmacher
24 Holzbildhauer
25 Böttcher
26 Korbmacher
27 Damen- und Herrenschneider
28 Sticker
29 Modisten
30 Weber
31 Segelmacher
32 Kürschner
33 Schuhmacher
34 Sattler und Feintäschner
35 Raumausstatter
36 Müller
37 Bäcker
38 Konditoren
39 Fleischer
40 Brauer und Mälzer
41 Weinküfer
42 Friseure
43 Textilreiniger
44 Wachszieher
45 Gebäudereiniger
46 Glasveredler
47 Feinoptiker
48 Glas- und Porzellanmaler
49 Edelsteinschleifer und -graveure
50 Fotografen
51 Buchbinder
52 Buchdrucker, Schriftsetzer, Drucker
53 Siebdrucker
54 Flexografen
55 Keramiker
56 Orgel- und Harmoniumbauer
57 Klavier- und Cembalobauer
58 Handzuginstrumentenmacher
59 Geigenbauer
60 Bogenmacher
61 Metallblasinstrumentenmacher
62 Holzblasinstrumentenmacher
63 Zupfinstrumentenmacher
64 Vergolder
65 Schilder- und Lichtreklamehersteller
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Abschnitt 2: Handwerksähnliche Gewerbe

1 Eisenflechter
2 Bautentrocknungsgewerbe
3 Bodenleger
4 Asphaltierer (ohne Straßenbau)
5 Fuger (im Hochbau)
6 Holz- und Bautenschutzgewerbe (Mauerschutz

und Holzimprägnierung in Gebäuden)
7 Rammgewerbe (Einrammen von Pfählen im

Wasserbau)
8 Betonbohrer und -schneider
9 Theater- und Ausstattungsmaler

10 Herstellung von Drahtgestellen für
Dekorationszwecke in Sonderanfertigung

11 Metallschleifer und Metallpolierer
12 Metallsägen-Schärfer
13 Tankschutzbetriebe (Korrosionsschutz von

Öltanks für Feuerungsanlagen ohne chemische
Verfahren)

14 Fahrzeugverwerter
15 Rohr- und Kanalreiniger
16 Kabelverleger im Hochbau (ohne Anschluss-

arbeiten)
17 Holzschuhmacher
18 Holzblockmacher
19 Daubenhauer
20 Holz-Leitermacher (Sonderanfertigung)
21 Muldenhauer
22 Holzreifenmacher
23 Holzschindelmacher
24 Einbau von genormten Baufertigteilen

(z. B. Fenster, Türen, Zargen, Regale)
25 Bürsten- und Pinselmacher
26 Bügelanstalten für Herren-Oberbekleidung
27 Dekorationsnäher (ohne Schaufensterdekoration)
28 Fleckteppichhersteller
29 Klöppler
30 Theaterkostümnäher
31 Plisseebrenner
32 Posamentierer
33 Stoffmaler
34 Stricker
35 Textil-Handdrucker
36 Kunststopfer
37 Änderungsschneider
38 Handschuhmacher
39 Ausführung einfacher Schuhreparaturen
40 Gerber
41 Innerei-Fleischer (Kuttler)
42 Speiseeishersteller (mit Vertrieb von Speiseeis mit

üblichem Zubehör)
43 Fleischzerleger, Ausbeiner
44 Appreteure, Dekateure
45 Schnellreiniger
46 Teppichreiniger
47 Getränkeleitungsreiniger
48 Kosmetiker
49 Maskenbildner
50 Bestattungsgewerbe
51 Lampenschirmhersteller (Sonderanfertigung)
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52 Klavierstimmer
53 Theaterplastiker
54 Requisiteure
55 Schirmmacher
56 Steindrucker
57 Schlagzeugmacher“.

75. Die Anlage C wird wie folgt geändert:

a) In § 5 Abs. 6 werden die Wörter „ein selbständiger
Handwerker oder ein Inhaber eines handwerks-
ähnlichen Betriebs“ durch die Wörter „ein Inhaber
eines Gewerbes der Anlage A oder eines Gewerbes
der Anlage B“ ersetzt.

b) § 8 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 werden die Wörter „des selbständi-
gen Handwerks und des handwerksähnlichen
Gewerbes“ durch die Wörter „der Gewerbe der
Anlage A und der Gewerbe der Anlage B“ er-
setzt.

bb) Absatz 2 Satz 2wird wie folgt gefasst:

„In gleicher Weise ist für jedes einzelne Mit-
glied ein Stellvertreter deutlich zu bezeichnen.“

cc) Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

„(3) Die Verteilung der Bewerber der Ge-
werbe der Anlage A und der Gewerbe der An-
lage B sowie der Gesellen und anderen Arbeit-
nehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung
muss den Bestimmungen der Satzung der Hand-
werkskammer entsprechen.“

dd) In Absatz 5 wird die Angabe „mindestens 100“
durch die Angabe „mindestens 20“ ersetzt.

75. Die Anlage C wird wie folgt geändert:

0a) § 1 wird wie folgt gefasst:
„Der Vorstand der Handwerkskammer be-

stimmt den Tag der Wahl. Er bestellt einen
Wahlleiter sowie einen Stellvertreter, die nicht
zu denWahlberechtigten gemäß § 96 Abs. 1 und
§ 98 der Handwerksordnung gehören und nicht
Mitarbeiter der Handwerkskammer sein dür-
fen.“

1a) § 2 Abs. 10 wird aufgehoben.
2a) § 4 wird wie folgt gefasst:

„Zur Aufteilung der Mitglieder der Vollver-
sammlung können die Handwerkskammern in
ihrer Satzung gemäß § 93 Absatz 2 der Hand-
werksordnung Gruppen bilden.“

a) § 5 und § 6werden aufgehoben.

b) § 8 wird wie folgt geändert:

aa) u n v e r ä n d e r t

bb) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Bewerber sind mit Vor- und Zunamen,
Beruf,Wohnort undWohnung so deutlich zu
bezeichnen, dass über die Person kein Zwei-
fel besteht. In gleicher Weise sind für jedes ein-
zelne Mitglied der oder die Stellvertreter deut-
lich zu bezeichnen, so dass zweifelsfrei
hervorgeht, wer als Mitglied und wer als
Stellvertreter vorgeschlagen wird. Bei zwei
Stellvertretern für jedes einzelne Mitglied
muss aus der Bezeichnung zweifelsfrei her-
vorgehen, wer als erster oder zweiter Stell-
vertreter vorgeschlagen wird.“

cc) u n v e r ä n d e r t

dd) Absatz 5 wirdwie folgt gefasst:
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c) § 10 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 Buchstabe a werden die Wörter
„der selbständigen Handwerker und Inhaber
handwerksähnlicher Betriebe“ durch die Wörter
„Inhaber eines Betriebs der Anlage A und den
Inhabern eines Betriebs der Anlage B“ ersetzt.

bb) In Nummer 3 Buchstabe a werden die Wörter
„bei den selbständigen Handwerkern und Inha-
bern handwerksähnlicher Betriebe“ durch die
Wörter „Inhabern eines Betriebs der Anlage A
und den Inhabern eines Betriebs der Anlage B“
ersetzt.

d) § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Für die Wahl der Vertreter der Gewerbe der
Anlage A und der Gewerbe der Anlage B dient als
Wahlunterlage ein von der Handwerkskammer her-
zustellender und zu beglaubigender Auszug aus der
Handwerksrolle und dem Verzeichnis nach § 19.“

e) § 16 wird wie folgt geändert:
aa) In Absatz 2 werden die Wörter „der selbständi-
gen Handwerker und Inhaber handwerks-
ähnlicher Betriebe“ durch die Wörter „der In-
haber eines Betriebes der Anlage A oder B“
ersetzt.

bb) In Absatz 9 werden die Wörter „bei einem selb-
ständigen Handwerker oder Inhaber eines
handwerksähnlichen Betriebs“ durch die Wör-

„(5) Die Wahlvorschläge müssen mindes-
tens von der zweifachen Anzahl der jeweils
für die Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite
in derVollversammlung zu besetzenden Sitze
an Wahlberechtigten, höchstens aber von 70
Wahlberechtigten, unterzeichnet sein.“

c) u n v e r ä n d e r t

d) § 12 Abs. 1 wird wie folgt gefasst:
„(1) Für die Wahl der Vertreter der Gewerbe der

Anlage A und der Gewerbe der Anlage B dient als
Wahlunterlage ein von der Handwerkskammer her-
zustellender und zu beglaubigender Auszug aus der
Handwerksrolle und dem Verzeichnis nach § 19 der
Handwerksordnung, der alle am Wahltag Wahl-
berechtigten der Handwerkskammer enthält
(Wahlverzeichnis).Wählen kann nur, wer in dem
Wahlverzeichnis eingetragen ist.“

da) § 13 wird wie folgt geändert:
In Absatz 1 und Absatz 2 wird jeweils das Wort
„Abstimmungsvorstand“ durch das Wort
„Wahlleiter“ ersetzt.

db) § 15 wird wie folgt gefasst:
„Bei der Wahl dürfen nur von der Hand-

werkskammer amtlich hergestellte Stimmzettel
und die zugehörigen amtlich hergestellten Um-
schläge verwendet werden. Sie sind von der
Handwerkskammer zu beschaffen. Die Um-
schläge sind mit dem Stempel der Handwerks-
kammer zu versehen. Die Stimmzettel sollen für
dieWahl derWahlberechtigten nach § 96 Abs. 1
und der Wahlberechtigten nach § 98 der Hand-
werksordnung in verschiedener Farbe herge-
stellt sein. Sie enthalten den Namen oder das
Kennwort der nach § 11 zugelassenenWahlvor-
schläge.“

e) § 16 wird wie folgt gefasst:
„(1) Die Kammer übermittelt den nach § 96
der Handwerksordnung Wahlberechtigten fol-
gende Unterlagen:

a) einen Nachweis der Berechtigung zur Aus-
übung desWahlrechts (Wahlschein),

b) einen Stimmzettel,
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ter „bei einem Inhaber eines Gewerbes der An-
lage A oder der Anlage B“ ersetzt.

cc) In Absatz 15 werden die Wörter „selbständigen
Handwerkers oder Inhabers eines handwerks-
ähnlichen Betriebs“ durch die Wörter „Inha-
bers eines Betriebes der Anlage A oder Inhaber
eines Betriebs der Anlage B“ ersetzt.

c) einen neutralen Umschlag der Bezeichnung
„Handwerkskammer-Wahl“ (Wahlum-
schlag),

d) einen Umschlag für die Rücksendung der
Wahlunterlagen (Rücksendeumschlag).

Die nach § 98 der Handwerksordnung Wahl-
berechtigten erhalten die Wahlunterlagen vom
Wahlleiter nach Vorlage des Wahlberechti-
gungsscheines (§ 13).

(2) Der Wahlberechtigte kennzeichnet den
von ihm gewählten Wahlvorschlag dadurch,
dass er dessen Namen auf dem Wahlvorschlag
ankreuzt. Er darf nur eine Liste ankreuzen.

(3) Der Wahlberechtigte hat den von ihm ge-
mäß Absatz 2 gekennzeichneten Stimmzettel in
dem verschlossenenWahlumschlag unter Beifü-
gung des von ihm unterzeichneten Wahlscheins
in dem Rücksendeumschlag so rechtzeitig an
denWahlleiter zurückzusenden, dass die Unter-
lagen am Wahltag bis spätestens 18.00 Uhr bei
der Handwerkskammer eingehen. Ist derWahl-
tag ein Sonn- oder Feiertag müssen dieWahlun-
terlagen am ersten darauf folgenden Werktag
bis spätestens 18.00 Uhr bei der Handwerks-
kammer eingehen. Die rechtzeitig bei der Kam-
mer eingegangen Wahlumschläge werden nach
Prüfung der Wahlberechtigung unverzüglich
ungeöffnet in dieWahlurne gelegt.“

f) § 17 wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Nach Schluss der Abstimmung beruft
der Wahlleiter den Wahlausschuss ein. Der
Wahlausschuss hat unverzüglich das Ergeb-
nis derWahl zu ermitteln.“

bb) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Die Stimmzettel, über deren Gültig-
keit oder Ungültigkeit der Wahlausschuss
Beschluss gefasst hat, sind mit fortlaufender
Nummer zu versehen und der Niederschrift
beizufügen. In der Niederschrift sind die
Gründe kurz anzugeben, aus denen die
Stimmzettel für gültig oder ungültig erklärt
worden sind.“

cc) Absatz 6 wird wie folgt gefasst:

„(6) Alle gültigen Stimmzettel, die nicht
nach den Absätzen 4 und 5 der Abstim-
mungsniederschrift beigefügt sind, hat der
Wahlausschuss in Papier einzuschlagen, zu
versiegeln und demWahlleiter zu übergeben,
der sie verwahrt, bis die Abstimmung für
gültig erklärt oder eine neue Wahl angeord-
net ist. Das gleiche gilt für die Wahlberechti-
gungsscheine der Arbeitnehmer.“
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76. Die Anlage D wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift werden die Wörter „handwerks-

ähnlicherGewerbe“ durch die Wörter „eines Gewer-
bes der Anlage B“ ersetzt.

b) In Abschnitt I Nr. 1 Buchstabe a, Nr. 2 Buchstabe b
und d, Nr. 3 Buchstabe b und c und Nr. 4 Buchstabe e
werden jeweils die Wörter „Vor- und Familienname“
durch die Wörter „Name, Vorname,“ ersetzt.

c) In Abschnitt II werden die Wörter „Inhaber hand-
werksähnlicher Betriebe“ durch die Wörter „Inhaber
von Betrieben in Gewerben der Anlage B“ ersetzt.

d) In Abschnitt III wird in den Nummern 2 und 3 Buch-
stabe a und b jeweils das Wort „Familienname“
durch das Wort „Name“ ersetzt.

77. In § 27a Abs. 1, § 27 b, § 40 Abs. 1 und 2, § 50 Abs. 2
und § 50a werden jeweils die Wörter „Wirtschaft und
Technologie“ durch die Wörter „Wirtschaft und Arbeit“
ersetzt.

Artikel 2
Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass
des Zweiten Gesetzes zur Änderung
der Handwerksordnung und anderer
handwerksrechtlicher Vorschriften

§ 1 desÜbergangsgesetzes aus Anlass des Zweiten Geset-
zes zur Änderung der Handwerksordnung und anderer hand-
werksrechtlicher Vorschriften vom 25. März 1998 (BGBl. I
S. 596, 604), das durch Gesetz vom 31. Mai 2000 (BGBl. I
S. 774) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

dd) Absatz 8 wird wie folgt gefasst:
„(8) Über die Sitzung desWahlausschusses
ist eine Niederschrift zu fertigen. Diese ist zu-
sammen mit den Wahlunterlagen aufzube-
wahren und der Aufsichtsbehörde auf An-
forderung vorzulegen.“

g) § 18 wird wie folgt gefasst:
„(1) Nach Übergabe der Unterlagen an den
Wahlleiter stellt der Wahlausschuss das Gesamt-
ergebnis der Wahl fest, das durch denWahlleiter
in den für die Bekanntmachung der Handwerks-
kammer bestimmtenOrganen öffentlich bekannt
zu machen und der Aufsichtsbehörde anzuzeigen
ist. DieWahlunterlagen sind aufzubewahren und
der Aufsichtsbehörde auf Anforderung vorzule-
gen.
(2) Als gewählt gelten die Bewerber desjenigen
Wahlvorschlags, der die Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erhalten hat.“

h) § 19 wird aufgehoben.
i) § 21 wird wie folgt gefasst:

„Beschwerden über die Ernennung der Beisit-
zer des Wahlausschusses entscheidet die höhere
Verwaltungsbehörde.“

76. Die Anlage D wird wie folgt geändert:
„a) In der Überschrift werden die Wörter „handwerks-

ähnlicher Betriebe“ durch die Wörter „eines Ge-
werbes der Anlage B“ ersetzt.“

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t

d) u n v e r ä n d e r t

77. u n v e r ä n d e r t

Artikel 2
Änderung des Übergangsgesetzes aus Anlass
des Zweiten Gesetzes zur Änderung
der Handwerksordnung und anderer
handwerksrechtlicher Vorschriften

Das Übergangsgesetz aus Anlass des Zweiten Gesetzes
zur Änderung der Handwerksordnung und anderer hand-
werksrechtlicher Vorschriften vom 25. März 1998 (BGBl. I
S. 596, 604), das durch Gesetz vom 31. Mai 2000 (BGBl. I
S. 774) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
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1. Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
„(3) Die wesentliche Tätigkeit der Reparatur von Ka-

rosserien und Fahrzeugen der Gewerbe Nummer 9 Karos-
serie und Fahrzeugbauer und Nummer 13 Kraftfahrzeug-
techniker der Anlage A darf auch das Gewerbe Nummer 7
Maler und Lackierer der Anlage B zur Handwerksord-
nung ausüben, soweit dies zur Vorbereitung der Lackie-
rung von Fahrzeugen und Karosserien erforderlich ist. § 1
Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung findet insoweit
keine Anwendung.

(4) Die wesentliche Tätigkeit Aufstellen von Arbeits-
und Schutzgerüsten des Gewerbes Nummer 6 Gerüst-
bauer der Anlage A zur Handwerksordnung wird auch
den Gewerben Nummer 1 Maurer und Betonbauer, Num-
mer 3 Zimmerer, Nummer 4 Dachdecker, Nummer 5 Stra-
ßenbauer, Nummer 7 Schornsteinfeger, Nummer 8 Me-
tallbauer, Nummer 12 Kälteanlagenbauer, Nummer 15
Klempner, Nummer 16 Installateur und Heizungsbauer,
Nummer 17 Elektrotechniker, Nummer 19 Tischler und
Nummer 27 Glaser der Anlage A zur Handwerksordnung
als wesentliche Tätigkeit zugeordnet. Die wesentliche Tä-
tigkeit Aufstellen von Arbeits- und Schutzgerüsten des
Gewerbes Nummer 6 Gerüstbauer der Anlage A zur
Handwerksordnung dürfen auch die Gewerbe Nummer 2
Fliesen-, Platten- und Mosaikleger, Nummer 3 Beton-
stein- und Terrazzohersteller, Nummer 4 Estrichleger,
Nummer 5 Brunnenbauer, Nummer 6 Steinmetzen und
Steinbildhauer, Nummer 7 Maler und Lackierer, Nummer
8 Stukkateure, Nummer 45 Gebäudereiniger sowie Num-
mer 65 Schilder- und Lichtreklamehersteller der Anlage
B zur Handwerksordnung ausüben, mit der Maßgabe,
dass § 1 Abs. 1 Satz 1 der Handwerksordnung insoweit
nicht anzuwenden ist.“

2. Absatz 5 wird aufgehoben.
3. In Absatz 6 wird die Angabe „Nummer 27“ durch die An-

gabe „Nummer 16 “ ersetzt.
4. Absatz 7 wird aufgehoben.
5. Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 7.

Artikel 3
Änderung des Schornsteinfegergesetzes

§ 6 Abs. 3 des Schornsteinfegergesetzes in der Fassung
der Bekanntmachung vom 10. August 1998 (BGBl. I
S. 2071), das zuletzt durch Artikel 39 des Gesetzes vom

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:
(3) u n v e r ä n d e r t

(4) u n v e r ä n d e r t

b) u n v e r ä n d e r t

c) u n v e r ä n d e r t

d) u n v e r ä n d e r t

e) u n v e r ä n d e r t

2. Nach § 2 wird folgender § 3 angefügt:

„§ 3
Wer ein Handwerksgewerbe nach § 18 Abs. 2 Satz 1
betreibt und am [einsetzen: Tag des Inkraftretes die-
ses Gesetzes] berechtigt war, ein Handwerksgewerbe
der Anlage A auszuüben, kann hierbei auch Arbeiten
in Handwerksgewerben nach § 1 Abs. 1 auszuüben,
wenn sie mit dem Leistungsangebot seines Gewerbes
technisch oder fachlich zusammenhängen oder es
wirtschaftlich ergänzen.“

Artikel 3
u n v e r ä n d e r t
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27. April 2002 (BGBl. I S. 1467) geändert worden ist, wird
aufgehoben.

Artikel 4
Änderung der Gewerbeordnung

Die Gewerbeordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 2002), zuletzt geän-
dert durch Artikel 9 des Gesetzes zur Neuregelung des Waf-
fenrechts vom 11. Oktober 2002 (BGBl. I S. 3970, 4592),
wird wie folgt geändert:
1. § 56 Abs. 1 Nr. 5 wird gestrichen.
2. § 145 Abs. 2 Nr. 5 wird gestrichen.
3. In § 148 Nr. 1 wird die Angabe „§ 145 Abs. 1, 2 Nr. 2, 5

oder 6“ durch die Angabe „§ 145 Abs. 1, 2 Nr. 2 oder 6“
ersetzt.

Artikel 5
Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern
§ 3 desGesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der

Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956
(BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992), wird wie
folgt geändert:

1. Absatz 3 wird wie folgt geändert:
a) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„Kammerzugehörige, die nicht im Handelsregister
oder im Genossenschaftsregister eingetragen sind und
deren Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz
oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbe-
steuermessbetrag nicht festgesetzt wird, deren nach
dem Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus
Gewerbebetrieb 5 200 Euro nicht übersteigt, sind vom
Beitrag freigestellt. Die im Satz 3 genannten Kammer-
zugehörigen sind in dem Hauhaltsjahr der Betriebser-
öffnung und in den drei darauf folgenden Jahren vom
Beitrag freigestellt, wenn ihr Gewerbeertrag oder Ge-
winn oder Gewinn aus Gewerbebetrieb 25 000 Euro
nicht übersteigt.“

b) Nach Satz 4 wird folgender Satz eingefügt:
„Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der Verab-
schiedung der Haushaltssatzung vorliegenden Bemes-
sungsgrundlagen zu besorgen ist, dass bei einer Indus-

Artikel 4
u n v e r ä n d e r t

Artikel 5
Änderung des Gesetzes zur vorläufigen Regelung
des Rechts der Industrie- und Handelskammern
Das Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der In-

dustrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956
(BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Geset-
zes vom 10. November 2001 (BGBl. I S. 2992), wird wie
folgt geändert:
1. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) Die Sätze 3 und 4 werden wie folgt gefasst:

„Kammerzugehörige, die nicht im Handelsregis-
ter oder im Genossenschaftsregister eingetragen
sind und deren Gewerbeertrag nach dem Gewer-
besteuergesetz oder, soweit für das Bemessungs-
jahr ein Gewerbesteuermessbetrag nicht fest-
gesetzt wird, deren nach dem Einkommensteuer-
gesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb
5 200 Euro nicht übersteigt, sind vom Beitrag
freigestellt. Die im Satz 3 genannten Kammerzu-
gehörigen sind, soweit sie natürliche Personen
sind und in den letzten fünf Wirtschaftsjahren
vor ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte
aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebe-
trieb oder selbstständigerArbeit erzielt haben,
noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar
oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel
beteiligt waren, für das Haushaltsjahr der Be-
triebseröffnung und für das darauf folgende Jahr
von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie
für das dritte und vierte Jahr von der Umlage
befreit, wenn ihr Gewerbeertrag oder Gewinn aus
Gewerbebetrieb 25 000 Euro nicht übersteigt.“

bb) Nach Satz 4 wird folgender Satz 5 eingefügt:
„Wenn nach dem Stand der zum Zeitpunkt der
Verabschiedung der Haushaltssatzung vorliegen-
den Bemessungsgrundlagen zu besorgen ist, dass
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trie- und Handelskammer die Zahl der Beitragspflich-
tigen, die einen Beitrag entrichten, durch die in den
Sätzen 3 und 4 genannten Freistellungsregelungen auf
weniger als 55 vom Hundert aller ihr zugehörigen
Gewerbetreibenden sinkt, kann die Vollversammlung
für das betreffende Haushaltsjahr eine entsprechende
Herabsetzung der dort genannten Grenzen für den
Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebetrieb
beschließen.“

c) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden die Sätze 6 bis 9.
2. Absatz 4 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „die Hälfte des in § 141

Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genannten Betra-
ges“ durch die Angabe „130 000 Euro“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„Satz 2 findet auch Anwendung auf Kammerzugehö-
rige, die oder deren sämtliche Gesellschafter vorwie-
gend einen freien Beruf ausüben oder Land- oder
Forstwirtschaft auf einem im Bezirk der Industrie- und
Handelskammer belegenen Grundstück oder als
Betrieb der Binnenfischerei Fischfang in einem im
Bezirk der Industrie- und Handelskammer belegenen
Gewässer betreiben und Beiträge an eine oder mehrere
andere Kammern entrichten, mit der Maßgabe, dass
statt eines Viertels ein Zehntel der dort genannten Be-
messungsgrundlage bei der Veranlagung zu Grunde
gelegt wird.“

Artikel 6
Änderung des Berufsbildungsgesetzes

Das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I
S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird wie folgt geän-
dert:
1. Im Ersten Abschnitt des Sechsten Teils wird die Über-

schrift wie folgt gefasst:
„Berufsbildung in Gewerben der Anlage A der Hand-
werksordnung“.

bei einer Industrie- und Handelskammer die Zahl
der Beitragspflichtigen, die einen Beitrag entrich-
ten, durch die in den Sätzen 3 und 4 genannten
Freistellungsregelungen auf weniger als 55 vom
Hundert aller ihr zugehörigen Gewerbetreiben-
den sinkt, kann die Vollversammlung für das be-
treffende Haushaltsjahr eine entsprechende Her-
absetzung der dort genannten Grenzen für den
Gewerbeertrag oder den Gewinn aus Gewerbebe-
trieb beschließen.“

cc) Die bisherigen Sätze 5 bis 8 werden Sätze 6 bis 9.“
b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden die Angabe „die Hälfte des in

§ 141 Abs. 1 Nr. 1 der Abgabenordnung genann-
ten Betrages“ durch die Angabe „130 000 Euro“
und die Wörter „Verzeichnis der handwerk-
sähnlichen Gewerbe“ durch die Wörter „Ver-
zeichnis nach § 19 der Handwerksordnung“
ersetzt.

bb) u n v e r ä n d e r t

2. Dem § 13a wird folgender Absatz 3 angefügt:
„(3) Die Beitragsbefreiung in § 3 Abs. 3 Satz 4 ist
nur auf Kammerzugehörige anzuwenden, deren Ge-
werbeanzeige nach dem 31. Dezember 2003 erfolgt.“

Artikel 6
Änderung des Berufsbildungsgesetzes

Das Berufsbildungsgesetz vom 14. August 1969 (BGBl. I
S. 1112), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom
23. Dezember 2002 (BGBl. I S. 4621), wird wie folgt geän-
dert:
1. u n v e r ä n d e r t

1a. In § 46 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 3 ange-
fügt:
„(3) Das Bundesministerium für Wirtschaft und
Arbeit oder das sonst zuständige Fachministerium
kann im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung nach Anhören des Stän-
digen Ausschusses des Bundesinstituts für Berufs-
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2. § 73 wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift werden die Wörter „für Gewerbe
der Anlage A“ angefügt.

b) Im ersten Halbsatz wird die Angabe „, 98“ gestrichen.

3. § 74 wird wie folgt gefasst:

„§ 74
Zuständige Stelle

Für die Berufsbildung in Betrieben in Gewerben der
Anlage A der Handwerksordnung ist die Handwerkskam-
mer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.“

4. § 75 wird wie folgt gefasst:

„§ 75
Zuständige Stelle

(1) Für die Berufsbildung, die nicht in Betrieben in Ge-
werben der Anlage A oder der Anlage B der Handwerks-
ordnung durchgeführt wird, ist die Industrie- und Han-
delskammer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes.
Das Gleiche gilt für die Berufsbildung in anderen Berufs-
bildungseinrichtungen, soweit sie in Ausbildungsberufen
der gewerblichen Wirtschaft durchgeführt wird, die nicht
Gewerben der Anlage A oder der Anlage B der Hand-
werksordnung zugehörig sind.

(2) Für die Berufsbildung in Betrieben in Gewerben der
Anlage B der Handwerksordnung ist die Handwerkskam-
mer zuständige Stelle im Sinne dieses Gesetzes. Das Glei-
che gilt für die Berufsbildung in anderen Berufsbildungs-
einrichtungen, soweit sie in Gewerben der Anlage B der
Handwerksordnung durchgeführt wird.“

5. Nach § 75 wird folgender § 75a eingefügt:

„§ 75a
Anwendung der Handwerksordnung für

Gewerbe der Anlage B

Für die Berufsbildung in Gewerben der Anlage B der
Handwerksordnung gelten die §§ 22 bis 49, 56 bis 59 und 99
nicht; insoweit gilt die Handwerksordnung.“

6. § 76 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender neuer Absatz 2 einge-
fügt:

„(2) In einem Gewerbe der Anlage B der Hand-
werksordnung besitzt die für die fachliche Eignung er-
forderlichen beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse
auch, wer die Meisterprüfung in dem Gewerbe der
Anlage B, in dem ausgebildet werden soll, oder eine
gleichwertige andere Prüfung bestanden hat.“

b) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Absätze 3
und 4.

bildung durch Rechtsverordnung außerhalb des
Geltungsbereichs dieses Gesetzes erworbene Prü-
fungszeugnisse den entsprechenden Zeugnissen über
das Bestehen von Fortbildungsprüfungen nach Ab-
satz 2 gleichstellen, wenn in den Prüfungen der Fort-
bildungsprüfung gleichwertige Anforderungen ge-
stellt werden.“

2. u n v e r ä n d e r t

3. u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

5. u n v e r ä n d e r t

6. u n v e r ä n d e r t
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c) In dem neuen Absatz 4 werden die Wörter „des Absat-
zes 1“ durch die Wörter „der Absätze 1 und 2“ ersetzt.

Artikel 7

Änderung des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-
tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Satz 1 Nr. 8 erster Halbsatzwird wie folgt geändert:

Die Angabe „§§ 2 bis 4“ wird durch die Angabe „§§ 2
und 3“ ersetzt und nach den Wörtern „außer Betracht
bleiben“ werden die Wörter „sowie Handwerker, die ein
in Abschnitt 1 der Anlage B der Handwerksordnung
aufgeführtes Handwerksgewerbe ausüben“ eingefügt.

2. § 196 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 werden nach dem Wort „Handwerksrolle“ die
Wörter „oder in dem Verzeichnis nach § 19 HwO, soweit
es sich auf zulassungsfreie Handwerksgewerbe bezieht,“
eingefügt.

Artikel 8

Änderung sonstiger
handwerksrechtlicher Vorschriften

(1) Die Verordnung über verwandte Handwerke vom
18. Dezember 1968 (BGBl. I S. 1355), zuletzt geändert
durch Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung der Handwerks-
ordnung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), wird
wie folgt geändert:

.

Artikel 6a

Änderung des Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetzes

In § 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Aufstiegsfortbildungsför-
derungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 10. Januar 2002 (BGBl. I S. 402), das zuletzt durch
Artikel 5 des Gesetzes vom 15. August 2003 (BGBl. I
S. 1657) geändert worden ist, wird nach der Angabe „45“
die Angabe „ , 51a“ eingefügt.

Artikel 7

Änderung des
Sechsten Buches Sozialgesetzbuch

Das Sechste Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Ren-
tenversicherung – in der Fassung der Bekanntmachung vom
19. Februar 2002 (BGBl. I S. 754, 1404, 3384), zuletzt geän-
dert durch …, wird wie folgt geändert:

1. § 2 Satz 1 Nr. 8 wird wie folgt gefasst:

„8. Gewerbetreibende, die in die Handwerksrolle ein-
getragen sind, wobei Eintragungen aufgrund der
Führung eines Handwerksbetriebs nach den §§ 2
und 3 der Handwerksordnung außer Betracht
bleiben, sowie Gewerbetreibende, die als Inhaber
eines zulassungsfreien Gewerbes nach Anlage B
Abschnitt 1 der Handwerksordnung in das Verzeich-
nis nach § 19 der Handwerksordnung eingetragen
sind; ist eine Personengesellschaft in die Hand-
werksrolle oder in das Verzeichnis nach § 19 der
Handwerksordnung eingetragen, gilt als Gewer-
betreibender, wer als Gesellschafter in seiner Per-
son die für die Eintragung in die Handwerksrolle
erforderlichen Voraussetzungen erfüllt, oder wer
Gesellschafter der im Verzeichnis nach § 19 der
Handwerksordnung Personengesellschaft ist.“

2. u n v e r ä n d e r t

Artikel 8

Änderung sonstiger
handwerksrechtlicher Vorschriften

(1) Die Verordnung über verwandte Handwerke vom
18. Dezember 1968 (BGBl. I S. 1355), zuletzt geändert durch
Artikel 4 des Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung
vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 3074), wird aufge-
hoben.



Drucksache 15/2083 – 39 – Deutscher Bundestag – 15. Wahlperiode

E n t w u r f B e s c h l ü s s e d e s 9 . A u s s c h u s s e s

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„Verordnung über verwandte
Gewerbe der Anlage A“.

2. In § 1 werden das Wort „Handwerke“ und das Wort
„Handwerken“ jeweils durch die Wörter „Gewerbe der
Anlage A“ ersetzt.

3. Die Anlage wird wie folgt gefasst:

„Anlage (zu § 1)

Verzeichnis der verwandten Handwerke

Nr. Spalte I Spalte II

1. Elektrotechniker Elektromaschinen-
bauer

2. Elektromaschinenbauer Elektrotechniker

3. Kraftfahrzeugtechniker Zweiradmechaniker
(Krafträder)

4. Landmaschinenmechaniker Metallbauer

5. Metallbauer Feinwerkmechaniker;
Landmaschinen-
mechaniker

6. Zweiradmechaniker Kraftfahrzeugtechni-
ker (Krafträder)“.

(2) Die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung vom 4. Au-
gust 1966 (BGBl. I S. 469), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 9. Okober 2002 (BGBl. I S. 4022), wird wie folgt
geändert:

1. Die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung erhält die Be-
zeichnung „EU/EWR-Handwerk-Verordnung“.

2. In § 1 Abs. 1 Nr. 2 wird das Wort „diejenige“ durch das
Wort „eine“ ersetzt.

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Nummern 15
und 63 bis 67“ durch die Angabe „Nummern 7 und 22
bis 26“ ersetzt.

b) In Absatz 2 wird die Angabe „Nummern 63 bis 67“
durch die Angabe „Nummern 22 bis 26“ ersetzt.

4. In § 4 wird die Angabe „Nummer 15“ durch die Angabe
„Nummer 7“ ersetzt und die Wörter „dass eine Ausnah-
mebewilligung zur Eintragung in die Handwerksrolle
nicht zu erteilen ist“ durch die Wörter „dass eine Beschei-
nigung über die Berechtigung zur Ausübung des Gewer-
bes zu erteilen ist“ ersetzt.

Artikel 9

Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang
Die auf Artikel 8 beruhenden Teile der dort genannten Ver-
ordnungen können auf Grund der einschlägigen Ermächti-
gung der Handwerksordnung geändert werden.

(2) Die EWG/EWR-Handwerk-Verordnung vom 4. Au-
gust 1966 (BGBl. I S. 469), zuletzt geändert durch Verord-
nung vom 9. Okober 2002 (BGBl. I S. 4022), wird wie folgt
geändert:

1. u n v e r ä n d e r t

2. u n v e r ä n d e r t

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „Nummern 15 und
63 bis 67“ durch die Angabe „Nummern 7 und 17 bis
21“ ersetzt.

b) u n v e r ä n d e r t

4. u n v e r ä n d e r t

Artikel 9

u n v e r ä n d e r t
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Artikel 10
Neubekanntmachung

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann
jeweils den Wortlaut der Handwerksordnung und des Geset-
zes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und
Handelskammern in der vom Inkrafttreten dieses Gesetzes an
geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 11
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2004 in Kraft.

Artikel 10
u n v e r ä n d e r t

Artikel 11
u n v e r ä n d e r t
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Bericht des Abgeordneten Ernst Hinsken

A. Allgemeiner Teil

I. Überweisung, Voten der mitberatenden
Ausschüsse, Abstimmungsergebnis im
federführenden Ausschuss und Petitionen

1. Überweisungen

Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN auf Drucksache 15/1206 ist in der 54. Sitzung
des Deutschen Bundestages am 27. Juni 2003 an den Aus-
schuss für Wirtschaft und Arbeit zur federführenden Bera-
tung und an den Innenausschuss, den Rechtsausschuss, den
Finanzausschuss, den Ausschuss für Verbraucherschutz, Er-
nährung und Landwirtschaft, den Verteidigungsausschuss,
den Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend,
den Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, den
Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,
den Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgen-
abschätzung, den Ausschuss für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung und den Ausschuss für die Angele-
genheiten der Europäischen Union zur Mitberatung überwie-
sen worden.

Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU auf Drucksache
15/1107 und der Antrag der Fraktion der FDP auf Druck-
sache 15/1108 sind in der 48. Sitzung des Deutschen Bun-
destages am 5. Juni 2003 an den Ausschuss für Wirtschaft
und Arbeit zur federführenden Beratung und an den Innen-
ausschuss, den Rechtsausschuss, den Finanzausschuss, den
Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und Land-
wirtschaft, den Ausschuss für Gesundheit und Soziale Si-
cherung, den Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungs-
wesen, den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reak-
torsicherheit, den Ausschuss für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung, den Ausschuss für Tourismus
und den Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäi-
schen Union zur Mitberatung überwiesen worden.

2. Voten der mitberatenden Ausschüsse

a) Gesetzentwurf auf Drucksache 15/1206

Der Rechtsausschuss, der Verteidigungsausschuss, der
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, der
Ausschuss für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen, der
Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenab-
schätzung haben den Gesetzentwurf in ihren jeweiligen Sit-
zungen am 25. November 2003 beraten und mit den Stimmen
der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge-
gen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
empfohlen, den Gesetzentwurf in der Fassung der Ände-
rungsanträge anzunehmen.

Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft in seiner Sitzung am 24. September 2003,
der Innenausschuss, der Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit und der Ausschuss für die
Angelegenheiten der Europäischen Union in ihren jeweili-
gen Sitzungen am 25. November 2003 haben den Gesetzent-
wurf beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-

tionen der CDU/CSU und FDP empfohlen, den Gesetzent-
wurf anzunehmen.
Der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am
24. September 2003 beraten und mit den Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP gegen die Stimmen der Frak-
tionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen,
den Gesetzentwurf abzulehnen.
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 25. Novem-
ber 2003 bei Abwesenheit der Fraktion der FDP auf die Ab-
gabe eines Votums verzichtet.
b) Antrag auf Drucksache 15/1107
Der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Verkehr, Bau-
und Wohnungswesen, der Ausschuss für Umwelt, Natur-
schutz und Reaktorsicherheit und der Ausschuss für Bil-
dung, Forschung und Technikfolgenabschätzung haben
den Antrag in ihren jeweiligen Sitzungen am 25. Juni 2003
beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP empfohlen, den Antrag abzu-
lehnen.
Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft und der Ausschuss für Tourismus haben
den Antrag in ihren jeweiligen Sitzungen am 25. Juni 2003
beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der
FDP empfohlen, den Antrag abzulehnen.
Der Innenausschuss in seiner Sitzung am 25. November
2003 und der Ausschuss für die Angelegenheiten der Eu-
ropäischen Union in seiner Sitzung am 25. Juni 2003 haben
den Antrag beraten und mit den Stimmen der Fraktionen
SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und FDP gegen die
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU empfohlen, den Antrag
abzulehnen.
Der Finanzausschuss und der Ausschuss für Gesundheit
und Soziale Sicherung haben auf die Abgabe eines Votums
verzichtet.
c) Antrag auf Drucksache 15/1108
Der Innenausschuss in seiner Sitzung am 25. November
2003, der Rechtsausschuss, der Ausschuss für Verkehr,
Bau- und Wohnungswesen, der Ausschuss für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit, der Ausschuss für
Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung und
derAusschuss für Tourismus in ihren jeweiligen Sitzungen
am 25. Juni 2003 haben den Antrag beraten und mit den Stim-
men der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
gegen die Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und FDP
empfohlen, den Antrag abzulehnen.
Der Ausschuss für Verbraucherschutz, Ernährung und
Landwirtschaft hat den Antrag in seiner Sitzung am 25. Juni
2003 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tion der FDP bei Stimmenthaltung der Fraktion der CDU/
CSU empfohlen, den Antrag abzulehnen.
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DerAusschuss für die Angelegenheiten der Europäischen
Union hat den Antrag in seiner Sitzung am 25. Juni 2003 be-
raten und mit den Stimmen der Fraktionen SPD, CDU/CSU
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der
Fraktion der FDP empfohlen, den Antrag abzulehnen.

Der Finanzausschuss und der Ausschuss für Gesundheit
und Soziale Sicherung haben auf die Abgabe eines Votums
verzichtet.

3. Beratungen im federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit hat nach Über-
weisung der drei Vorlagen im Plenum in seiner 27. Sitzung
am 2. Juli 2003 beschlossen, am 8. Juli 2003 eine öffentliche
Anhörung durchzuführen.

In seiner 27. Sitzung am 2. Juli 2003 hat er die drei Vorlagen
beraten und in seiner 28. Sitzung am 8. Juli 2003 die öffentli-
che Anhörung durchgeführt. Der Ausschuss hat seine Bera-
tungen in seiner 41. Sitzung am 25. November 2003 fortge-
setzt und abgeschlossen.

a) Gesetzentwurf auf Drucksache 15/1206

Im Ergebnis der Beratungen wurde der von den Koalitions-
fraktionen auf Ausschussdrucksache 15(9)883 eingebrachte
Änderungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen SPD und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Frak-
tionen der CDU/CSU und FDP angenommen.

Der Gesetzentwurf der Koalitionsfraktionen wurde mit der
Mehrheit der Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und FDP in der Fassung des angenommenen Än-
derungsantrages auf Ausschussdrucksache 15(9)883 ange-
nommen.

b) Antrag auf Drucksache 15/1107

Im Ergebnis der Beratungen wurde der Antrag mit der Mehr-
heit der Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der CDU/
CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion der FDP abgelehnt.

c) Antrag auf Drucksache 15/1108

Im Ergebnis der Beratungen wurde der Antrag mit der Mehr-
heit der Stimmen der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN gegen die Stimmen der Fraktion der FDP bei
Stimmenthaltung der Mitglieder der Fraktion der CDU/CSU
abgelehnt.

4. Petitionen

Dem Ausschuss lagen mehrere Petitionen vor, zu denen der
Petitionsausschuss eine Stellungnahme nach § 109 GO-BT
angefordert hatte.

Mehrere Petenten kritisieren grundsätzlich die Novellierung
der Handwerksordnung und treten für eine generelle Bei-
behaltung des Großen Befähigungsnachweises als Regelvor-
aussetzung für die selbständige Handwerksausübung ein.
Einige Petenten beanstanden die Einordnung bestimmter
Handwerksberufe wie im Maler- und Lackiererhandwerk,
Klempner- und Spenglerhandwerk oder Friseurhandwerk in
die Anlage B.

In einer weiteren Petition wird die Einordnung des Industrie-
meisters in Anlage A der Handwerksordnung gefordert.

Ein Petent bittet um die Abschaffung des Großen Befähi-
gungsnachweises als Voraussetzung für die selbständige
Handwerksausübung, die Aufhebung der Zwangsmitglied-
schaft bei den Handwerkskammern für handwerksähnliche
Gewerbe und die Befreiung Kleingewerbetreibender von den
Handelskammerbeiträgen.
Mit der Annahme des Gesetzentwurfs der Fraktionen SPD
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN wird der Forderung der-
jenigen Petenten, die eine unveränderte Beibehaltung des
Großen Befähigungsnachweises als Zugangsvoraussetzung
für die selbständige Handwerksausübung verlangen, nicht
Rechnung getragen. Ferner wird dem Wunsch nach Ände-
rungen bei der im Gesetzentwurf vorgenommenen Zuord-
nung mehrerer Handwerksberufe in Anlage B nicht entspro-
chen.
Den Petitionen, die eine Abschaffung des Großen Befähi-
gungsnachweises als Zugangsvoraussetzung für die Aus-
übung einer selbständigen Handwerkstätigkeit verlangen,
wird teilweise entsprochen.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlagen
a) Gesetzentwurf auf Drucksache 15/1206
Der Gesetzentwurf der Fraktionen SPD und BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN sieht vor, die bisherigen in der Anlage A der
Handwerksordnung aufgeführten Berufe auf die Gewerbe zu
beschränken, bei deren Ausübung Gefahren für die Gesund-
heit oder das Leben Dritter entstehen können (sog. Kriterium
der Gefahrgeneigtheit). Alle anderen Gewerbe unterfallen
nach der Reform der Anlage B der Handwerksordnung. Für
diese Gewerbe entfällt das Erfordernis der obligatorischen
Meisterprüfung. Dies erleichtert den Weg in die Selbständig-
keit und bietet die Möglichkeit, den Kunden Leistungen aus
einer Hand anzubieten. Die Inländerdiskriminierung wird be-
seitigt.
Das Inhaberprinzip wird aufgehoben. Wie bereits bei juristi-
schen Personen der Fall, werden nun auch natürliche Perso-
nen und Personengesellschaften in die Lage versetzt, Hand-
werksbetriebe zu gründen oder zu übernehmen, ohne über
einen eigenen Befähigungsnachweis zu verfügen.
Die Möglichkeit der fakultativen Meisterprüfung bleibt für
die zulassungsfreien Gewerbe der Anlage B bestehen. Damit
kann der Meistertitel als Gütesiegel in diesem Bereich fortge-
führt werden.
Gesellen erhalten nach zehnjähriger Berufserfahrung inklu-
sive fünfjähriger herausgehobener und verantwortungsvoller
Stellung einen Anspruch auf Eintragung in die Handwerks-
rolle für die Gewerbe der Anlage A.
b) Antrag auf Drucksache 15/1107
Der Antrag der Fraktion der CDU/CSU spricht sich für den
Erhalt des obligatorischen Meisters aus. Kriterien für den
Großen Befähigungsnachweis müssen neben der Gefahr-
geneigtheit auch die Ausbildungsleistung und der Schutz
wichtiger Gemeinschaftsgüter sein. Bereits ein Kriterium rei-
che für die Aufnahme in die Anlage A aus. Zur Qualitäts-
sicherung in den in Anlage B enthaltenen Berufen solle ne-
ben der Gesellenausbildung auch der Nachweis ausreichen-
der Ausbilderqualitäten Bedingung sein. Einen Anspruch
von Gesellen auf Eintragung in die Handwerksrolle zur An-
lage A nach langjähriger Berufserfahrung lehnt der Antrag
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ab. Die Meisterprüfung müsse durch Aufnahme betriebswirt-
schaftlicher Kenntnisse und die Zugangsberechtigung zur
Hochschule erweitert werden. Wartefristen zur Meisterprü-
fung müssen entfallen. Die Staffelung der Kammerbeiträge
und die Betätigungsmöglichkeit der „Ich-AGs“ in sämtlichen
Anlage-B-Berufen sei abzulehnen. Der Antrag stimmt der
Aufhebung des Inhaberprinzips und der Anerkennung
gleichwertiger Qualifikationen zu.
c) Antrag auf Drucksache 15/1108
Der Antrag der Fraktion der FDP fordert die Bundesregie-
rung auf, den Meisterbrief für alle bisher in der Anlage A der
Handwerksordnung aufgeführten Berufe zu erhalten und in
der Anlage zu belassen. Er spricht sich für die Modernisie-
rung des Handwerksrechts, die Abschaffung des Inhaber-
prinzips und die Anerkennung gleichwertiger Qualifikatio-
nen aus. Zudem plädiert der Antrag für eine großzügigere
Anerkennung anderer Zugangswege und einen unbürokrati-
scheren und kostengünstigeren Erwerb des Meisterbriefs.
Wegen der Einzelheiten wird auf die entsprechenden Druck-
sachen verwiesen.

III. Öffentliche Anhörung von Sachverständigen
Zu der öffentlichen Anhörung, die am 8. Juli 2003 in der
28. Sitzung stattfand, haben die Anhörungsteilnehmer
schriftliche Stellungnahmen abgegeben, die in der Aus-
schussdrucksache 15(9)519 zusammengefasst wurden. Die
darin nicht enthaltene Stellungnahme von Herrn Prof.
Dr. Hellwig von der Universität Mannheim ist auf Aus-
schussdrucksache 15(9)546 und die Stellungnahme des
Rheinisch-Westfälischen Instituts für Wirtschaftsforschung
ist auf Ausschussdrucksache 15(9)547 zu finden.
Themenkatalog der öffentlichen Anhörung:
1. Allgemeine Einschätzungen

– Ökonomische Ausgangslage und ökonomische Wir-
kungen der Novelle

– Gründungswelle – Selbständigenkultur – Insolvenzen
– Nachhaltigkeit

– Zeitgemäßheit der Einschränkung von Artikel 12 GG
durch die HwO

– Handwerk als „einheitliche soziale Gruppe“
2. Kriterium der „Gefahrgeneigtheit“ als alleinige Zugangs-

voraussetzung zur Aufnahme einer selbständigen Tätig-
keit in der Anlage A der HwO

3. Auswirkungen der Novelle auf die Ausbildung im Hand-
werk
– Nachwuchsbedarf – Ausbildungsqualität und -intensi-

tät – Ausbildereignung
4. Die deutsche Handwerksordnung im europäischen Ver-

gleich und ihre Reformnotwendigkeit aufgrund europäi-
scher Vorgaben.

Folgende Verbände, Institutionen und Einzelsachverständige
haben an der Anhörung teilgenommen:
1. Verbände und Institutionen

– Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Hand-
werks

– Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossen-
schaften e. V.

– Berufsverband unabhängiger Handwerkerinnen und
Handwerker e. V.

– Zentralverband des Deutschen Baugewerbes e. V.
– Deutscher Gewerkschaftsbund
– Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-

bände
– Zentralverband des Deutschen Handwerks
– Deutscher Industrie- und Handelskammertag
– Bundesverband der Deutschen Industrie e. V.
– Hauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V.
– Bundesverband der Freien Berufe
– Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
– Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer e. V.
– IF Handwerk
– Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e. V.
– Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks
– Deutscher Fleischer-Fachverband
– Hauptverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz
– Zentralstelle für die Weiterbildung im Handwerk
– Bundesverband Deutscher Heimwerker-, Bau- und

Gartenfachmärkte e. V.
– Zentralverband Sanitär Heizung Klima
– Berufsgenossenschaft der Gas-, Fernwärme- und

Wasserwirtschaft
2. Einzelsachverständige

– Herr Dr. Bode (Institut für Weltwirtschaft Kiel)
– Herr Prof. Dr. Hellwig (Universität Mannheim)
– Herr Dr. Lagemann (Rheinisch-Westfälisches Institut

für Wirtschaftsforschung Essen)
– Herr Prof. Dr. Twardy (Universität Köln, Forschungs-

institut für Berufsbildung im Handwerk)
– Herr Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Stober (Universität Ham-

burg, geschäftsführender Direktor am Institut für
Recht der Wirtschaft)

– Herr Prof. Dr. Klippstein (Fachhochschule Bielefeld)
– Herr Prof. Dr. Küpper (Ludwig-Fröhler-Institut für

Handwerkswissenschaften, Abteilung für Hand-
werksrecht)

– Herr Prof. Dr. Kucera (Seminar für Handwerkswesen
an der Universität Göttingen)

– Herr Mirbach (Bundesinstitut für Berufsbildung).
Nachstehend werden die wesentlichen Aussagen der Ver-
bände, Institutionen und Einzelsachverständigen kompri-
miert dargestellt.
1. Verbände und Institutionen
Der Bundesinnungsverband des Gebäudereiniger-Hand-
werks spricht sich für die Beibehaltung des Gebäudereini-
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ger-Handwerks in der Anlage A der Handwerksordnung aus.
Der Verband ist der Meinung, es handele sich um eine beson-
ders gefahrgeneigte Tätigkeit, die sich aus den Umgebungs-
bedingungen und aus der Anwendung, Lagerung und dem
Transport von hochwirksamen und bei nicht fachgerechter
Handhabung gefährlichen Reinigungs-, Pflege- und Desin-
fektionsmitteln ergebe. Der Verband weist auf die in der Ver-
gangenheit erbrachten Ausbildungsleistungen und die jährli-
chen Existenzgründungen von insbesondere Kleinbetrieben
(Ich-AGs) hin. Er befürchtet mit Einführung der Reform eine
Aufspaltung der Betriebsstrukturen und ein Aufbrechen der
Tarifstrukturen.
DerBerufsverband unabhängigerHandwerkerinnen und
Handwerker begrüßt die Novelle. Die Begrenzung der dem
Meisterzwang unterworfenen Gewerbe und der Rechtsan-
spruch auf Selbständigkeit für Gesellen nach einer gewissen
Zeit der Berufserfahrung seien ein wesentlicher Fortschritt.
Nach Auffassung des Verbandes ist das Kriterium der Ge-
fahrgeneigtheit grundsätzlich geeignet, den Eingriff in die
Berufsfreiheit zu rechtfertigen, jedoch sei ein Meisterzwang
für Handwerke jeder Art verfassungswidrig. Vor dem Hinter-
grund der Inländerdiskriminierung spricht sich der Verband
für den Rechtsanspruch auf Selbständigkeit nach drei bzw.
sechs Jahren Berufserfahrung aus.
Nach Auffassung des Zentralverbandes des Deutschen
Baugewerbes wird durch die Novelle die Ausbildungsbe-
reitschaft und -qualität sinken; die bestehenden Handwerks-
betriebe werden einem verschärften ruinösen Preiswettbe-
werb ausgesetzt sein. Eine erhoffte Konjunkturbelebung
werde ausbleiben. Neben der Gefahrgeneigtheit müssten als
weitere Kriterien wichtige Wirtschaftsgüter wie die Ausbil-
dungsleistung, Verbraucher- und Umweltschutz Berücksich-
tigung finden. Der Verband zeigt zudem die Gefahrgeneigt-
heit einiger der von ihm vertretenen Gewerbe wie dem Be-
tonstein- und Terrazzohersteller, dem Brunnenbauer u. a. auf.
Der Deutsche Gewerkschaftsbund bezweifelt die anvisier-
ten ökonomischen Wirkungen der Novelle. Der Große Befä-
higungsnachweis sei Grundlage für einen stabilen und zu-
kunftsfähigen Betrieb. Das Kriterium der Gefahrgeneigtheit
greife zu kurz; Umwelt- und Verbraucherschutz müssten mit
berücksichtigt werden. Für die Ausbildung müsse der Betrieb
über eine geeignete Person mit entsprechender Eignung ver-
fügen. Vor dem Hintergrund der Inländerdiskriminierung sei
der Rechtsanspruch zur Ausübung eines zulassungspflichti-
gen Handwerks auch Personen mit dreijähriger einschlägiger
Ausbildung im Gewerbe und sechsjähriger leitender Tätig-
keit im Beruf zu gewähren. Zudem fordert der Deutsche Ge-
werkschaftsbund paritätische Beteiligungen in verschiede-
nen Gremien und andere Änderungen.
Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberver-
bände befürchtet im Falle der Realisierung der Novelle ne-
gative Auswirkungen auf die Ausbildungsbereitschaft und
ein Ansteigen der Insolvenzquote im Handwerksbereich. Der
Meisterbrief habe bisher für eine hohe betriebswirtschaft-
liche Qualifikation gesorgt. Neben dem Kriterium der Ge-
fahrgeneigtheit sollten als Zulassungsvoraussetzung für ein
Handwerk der Anlage A noch die Ausbildungsleistung und
der Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter gelten.
DerZentralverbanddesDeutschenHandwerks prognosti-
ziert einen ruinösen Preiswettbewerb durch neu entstehende
kleine Betriebe, eine unüberschaubare Angebotspalette für

die Verbraucher und einen einsetzenden Verdrängungseffekt
etablierter Betriebe, die gegenüber den Ein-Mann-Betrieben
wegen fehlender Arbeitgeberpflichten im Nachteil sind. Der
Begriff der Gefahrgeneigtheit sei unklar und die getroffene
Auswahl der in der Anlage A verbleibenden Gewerbe will-
kürlich. Unfall- und Gesundheitsgefahren bestünden in vie-
len Handwerken für Verbraucher und Mitarbeiter. Zudem
führten Qualitätssicherungssysteme für die Anlage-B-Berufe
zu einem hohen bürokratischen Aufwand, ohne Gefahren
wirksam zu begegnen. Es komme zu einem qualitativen wie
quantitativen Einbruch bei der Ausbildung. Eine Reform vor
europäischem Hintergrund sei nicht notwendig.

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag warnt
vor zuviel Emotionalität in der gegenwärtigen Diskussion.
Der Abbau von Berufszulassungsschranken fördere die
Gründung von selbständigen Existenzen, die besser auf den
konkreten Bedarf (z. B. Service rund um das Haus) reagieren
können. Dies belebe den Innovationsgeist und gewährleiste
die Beseitigung struktureller Defizite, was in der Vergangen-
heit zahlreiche Branchen längerfristig gestärkt habe. Die be-
fürchteten Insolvenzen gehörten zum Risiko der Selbständi-
gen dazu. Der Meistertitel sei nicht alleiniger Garant für eine
gute Ausbildung, Nachhaltigkeit der Unternehmen und Qua-
lität des Produkts. Durch Standardisierung von Ausbildungs-
und Prüfungsanforderungen könne der Befähigungsnach-
weis für eine gute Ausbildung auf nationaler Ebene dienen.
Betriebswirtschaftliche Kenntnisse müsse sich jeder Selb-
ständige auch ohne Meisteranforderungen aneignen, um dem
Markt erhalten zu bleiben. Wichtiger zur Erhaltung der Qua-
lität der Produkte und zum Schutz vor Gefahren sei aber die
ständige Erweiterung des fachlichen Wissens.

DerBundesverband der Deutschen Industrie e. V. begrüßt
grundsätzlich die Schaffung von mehr Freiheiten und mehr
Wettbewerb. Der Druck auf das Preisniveau und die Gefahr
der Insolvenz gehöre zum Risiko eines Selbständigen. Der
Wettbewerb sei ein rücksichtsloses Geschäft. Der Bundes-
verband teilt nicht die Auffassung, dass mindere Qualität der
Produkte und Leistungen entstehen könnten. Handwerksleis-
tungen seien Erfahrungsgüter, bei denen der Verbraucher
durch Erkundigungen bei anderen Konsumenten Preise und
Leistung vergleiche. Mit seiner alten restriktiven Hand-
werksordnung habe Deutschland mit Luxemburg eine Au-
ßenseiterrolle eingenommen. Die Inländerdiskriminierung
werde sich nach der EU-Osterweiterung weiter verschärfen.
Der Bundesverband teilt aber die Befürchtung, dass die Lehr-
lingsausbildung quantitativ zurückgehen werde, da die Ge-
sellen als Billiganbieter unliebsame Konkurrenten darstellen
könnten.

DerHauptverband des Deutschen Einzelhandels e. V. be-
fürwortet die Reform der Handwerksordnung ausdrücklich.
Im Einzelhandel würden von Seiten der Kunden verstärkt
Lösungen aus einer Hand wie Serviceleistungen und Pro-
duktpflege nachgefragt. Serviceleistungen kollidierten bis-
her aber oftmals mit der Handwerksordnung. Mit der Reform
werde dieses Hindernis abgebaut und die Wettbewerbsfähig-
keit des Einzelhandels gestärkt.

Der Bundesverband der Freien Berufe spricht sich zwar
für die Schaffung von mehr Wachstum und Beschäftigung
aus, lehnt aber die vorliegende Reform ab. Die Handwerks-
ordnung und andere berufsrechtliche Regelungen stellten
kein Hindernis für mehr Beschäftigung und Wachstum auf.
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Vielmehr verunsichere die Reform die Betriebe und zeige be-
reits negative Auswirkungen bei der Ausbildungsbereit-
schaft. Zudem seien die bewährten Berufsregelungen im
Handwerk als wesentliches Qualitätssicherungsinstrument in
ihrem jetzigen Zustand zu belassen.
Die Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. unterstützt
prinzipiell die Reform der Handwerksordnung, spricht sich
aber für die Erhaltung der Qualität in den vom Meisterzwang
befreiten Berufen aus. Voraussetzung für eine Existenzgrün-
dung solle der Abschluss einer Gesellenprüfung oder ein ver-
gleichbarer Qualifizierungsnachweis sein. Zudem fordert der
Verband eine Modernisierung der Ausbildungsordnungen
und die Beseitigung von Unstimmigkeiten in industriellen
oder tätigkeitsidentischen Berufen bei dem Erfordernis des
Befähigungsnachweises.
Die Arbeitsgemeinschaft Selbständiger Unternehmer
e. V. begrüßt die Liberalisierung des Handwerksrechts. Die
Reform reduziere die Regulierungsdichte in Deutschland,
baue Wettbewerbsverzerrungen ab und fördere die Selbstän-
digenkultur. Positiv bewertet sie den Meisterbrief als fakulta-
tives Element, lehnt aber den Meisterzwang auch für die nach
der Reform in der Anlage A verbleibenden 29 Handwerksbe-
rufe ab. Die Reform werde sich für die Ausbildung qualitativ
und quantitativ positiv auswirken.
Nach Auffassung des IF Handwerk ist die Aufhebung des
Meisterzwangs begrüßenswert. Der Meisterzwang sei der
Marktwirtschaft wesensfremd. Zudem habe die Verfolgungs-
praxis von Handwerkern ohne Meisterbrief Arbeitsplätze ge-
kostet und die Gründungsneigung gebremst. Die Reform er-
höhe den Verbraucherschutz, stelle allein aber noch keine
Gründergarantie dar. Das Kriterium der Gefahrgeneigtheit
sei ein Schritt in die richtige Richtung, jedoch müsse auch die
fortlaufende Weiterbildung nach dem Stand der Technik Be-
rücksichtigung finden. Das IF Handwerk befürchtet keine ne-
gativen Auswirkungen auf die Ausbildungsneigung im
Handwerk und befürwortet die Abschaffung der Inländerdis-
kriminierung.
DerZentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks e.V.
spricht sich für den Verbleib des Bäckerhandwerks in der An-
lage A aus. Der Zentralverband macht auf gravierende nega-
tive Auswirkungen für den Verbraucherschutz, die Ausbil-
dungsbereitschaft und Arbeitsplätze aufmerksam. Die Lebens-
mittelqualität könne sich bei Abschaffung des Meisterzwangs
verschlechtern und der Verbraucher beim Konsum von Le-
bensmitteln durch mangelnde Kenntnis in Fragen der Hygiene,
Zutatenauswahl und Rohstoffqualität gefährdet werden.
Der Zentralverband des Deutschen Friseurhandwerks
befürchtet statt einer Gründungswelle eine „Atomisierung“
des Friseurhandwerks in kleine und kleinste Strukturen.
Diese neuen Betriebe seien aber nicht mehr in der Lage, wie
im bisherigen Umfang qualitativ und quantitativ Personal zu
beschäftigen und auszubilden. Wegen der Arbeit im sensib-
len Kopfbereich mit Schneidewerkzeugen, friseurchemi-
schen Produkten, elektrischen und chemischen Quellen sei
ein hohes Gefährdungspotenzial gegeben. Dieser Gefähr-
dung sei am effizientesten mit dem bisherigen Befähigungs-
nachweis zu begegnen. Die Auswirkungen für die Ausbil-
dung wären dramatisch. Eine objektive Reformnotwendig-
keit im europäischen Kontext sei nicht gegeben.
Der Deutsche Fleischer-Fachverband e. V. macht darauf
aufmerksam, dass die Meisterqualifikation Garant für einen

nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg, die Herstellung siche-
rer qualitativer Fleisch- und Wurstwaren und für den Erhalt
der Agrar- und Ernährungskultur sei. Neben der Gefahr-
geneigtheit sollte auch der Verbraucherschutz wesentliche
Beachtung finden. Der Umgang mit Fleischprodukten setze
hohe Anforderungen an Wissen und Kompetenz voraus. Nur
meisterlich ausgebildete Betriebsleiter und Betriebsleiterin-
nen würden dem gerecht werden. Der Verband befürchtet ein
dramatisches Absinken der Ausbildungsbereitschaft. Der
europäische Fleischerverband erarbeite gerade einen dem
deutschen Recht entsprechenden Befähigungsnachweis, der
eine Reform erübrige.

Der Hauptverband Farbe, Gestaltung, Bautenschutz be-
fürchtet eine Zerschlagung des Maler- und Lackiererhand-
werks. Der Hauptverband lehnt die Gefahrgeneigtheit als
alleiniges Kriterium ab und nennt als weitere Kriterien die
Ausbildungsleistung und überragende Gemeinschaftsgüter.
Er weist auf die Gefahren beim Umgang mit Farben, bei der
Instandhaltung und der Schimmelpilzsanierung für Maler
und Lackierer hin. Über 20 000 Ausbildungsplätze würden
nach der Reform wegfallen.

Die Zentralstelle für dieWeiterbildung im Handwerk be-
fürchtet als Folge der geplanten Neuregelung einen erhebli-
chen Rückgang an Ausbildungsplätzen im Handwerk. Dies
gelte vor allem dann, wenn der Aspekt der Ausbildungsleis-
tung bei der Frage der Einstufung in Anlage A oder B keine
Rolle spielen sollte. Hinzu komme ein zu befürchtender er-
heblicher Qualitätsverlust, wenn die Bereitschaft zur berufli-
chen Fort- und Weiterbildung sinken würde.

Der Bundesverband Deutscher Heimwerker-, Bau- und
Gartenfachmärkte e. V. befürwortet den Gesetzentwurf, da
Einzelhandelsunternehmen ihre Serviceleistungen und ihr
Serviceangebot verbreitern und ohne Kollision mit der Hand-
werksordnung ausbauen könnten. Der Bundesverband be-
grüßt auch die Vereinfachung bezüglich der Berechnung der
Unerheblichkeitsgrenze nach § 3 HwO und schließt sich im
Übrigen den Ausführungen des Hauptverbandes des Deut-
schen Einzelhandels an.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima lehnt die
durch die Reform beabsichtigte Möglichkeit, Installationsar-
beiten durch Hilfsbetriebe nach § 3 HwO ausführen zu las-
sen, ab, da Produkthersteller, Quasi-Hersteller und Impor-
teure die von ihnen verkauften Gegenstände installieren oder
instandhalten dürften. Neben der Gefahrgeneigtheit sollten
auch Gemeinschaftsinteressen wie etwa der Erhalt des natio-
nalen Leistungsvermögens oder die wirtschaftliche Nachhal-
tigkeit ein Kriterium des obligatorischen Meisters sein. Die
Definition der Gefahrgeneigtheit sei willkürlich. Die Be-
triebe könnten im Falle der Umsetzung der Reform deutlich
weniger ausbilden. Eine Notwendigkeit der Reform aus euro-
päischem Bezug wird nicht gesehen.

Nach Auffassung der Berufsgenossenschaft der Gas-,
Fernwärme- undWasserwirtschaft ist die Einordnung des
Metallbauers (Nr. 8) sowie des Installateurs, Heizungsbauers
und des Elektrotechnikers (Nr. 16, 17) in die Anlage A zu-
recht erfolgt. Die Meisterprüfung sei auf dem Gebiet der
Trinkwasser-, Abwasser-, Gas-, Fernwärme- und Stromver-
sorgung wegen der potentiellen Gefährdung von Verbrau-
chern und der Allgemeinheit unabdingbar. Die Rückstufung
des Brunnenbauers in die Anlage B sei aber bedenklich.
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2. Einzelsachverständige
Dr. Bode (Institut für Weltwirtschaft Kiel) erachtet als
zentralen Auslöser der Reform eine Intensivierung des An-
bieterwettbewerbs insbesondere um Privatkunden. Durch
sinkende Preise und verbesserte Preis-Leistungs-Verhält-
nisse werde die Nachfrage nach legalen handwerklichen
Tätigkeiten ansteigen. Dies führe zu mehr legaler Beschäf-
tigung, weniger Arbeitslosigkeit, höheren Einnahmen und ei-
ner Entlastung der sozialen Sicherungssysteme. Dr. Bode
spricht sich aus ökonomischer Sicht gegen jegliche Marktzu-
trittsbeschränkungen und damit auch gegen das Kriterium
der Gefahrgeneigtheit aus. Wirtschaftspolitisch verfolgte
Ziele wie die Bestandsfestigkeit einiger Branchen widersprä-
chen den Prinzipien marktwirtschaftlicher Ordnung. Seiner
Ansicht nach werde die Zahl der Lehrlinge nach Einführung
der Reform nur kurzzeitig sinken.
Prof. Dr. Hellwig (Universität Mannheim) erwartet nach
der Umsetzung der Reform eine nachhaltige Belebung der
Wirtschaftstätigkeit im Handwerk. Diese führe zu einer In-
tensivierung des Wettbewerbs, Preissenkungen, Qualitäts-
verbesserungen und erhöhe so die Nachfrage nach hand-
werklichen Leistungen. Die Qualität der Ausbildung hänge
nur in Teilen von der fachlichen Qualifikation ab, entschei-
dend seien betriebswirtschaftliche und pädagogische Quali-
fikationen. Die vielfach angeführte Nachhaltigkeit des Hand-
werks und die geringe Insolvenzquote seien auf die Wettbe-
werbshindernisse und nicht auf die Qualität der betriebswirt-
schaftlichen Ausbildung zurückzuführen. Das Kriterium der
Gefahrgeneigtheit sei nicht geeignet. Gefahren würden durch
laufende Kontrollen oder Sondervorschriften effektiver ver-
hindert. Die Zahl der Ausbildungen hänge mit von der Vitali-
tät des Handwerks ab, der Große Befähigungsnachweis habe
sich eher negativ ausgewirkt. Gerade vor der geplanten
EU-Osterweiterung sei die Inländerdiskriminierung zu be-
seitigen.
Dr. Lagemann (Rheinisch-Westfälisches Institut für
Wirtschaftsforschung Essen) hält die Reform für einen
Schritt in die richtige Richtung. Die derzeitige Handwerks-
ordnung behindere den Innovationsprozess der deutschen
Handwerksunternehmen im europäischen Rahmen. Die Re-
form führe zu mehr Wettbewerb und erhöhe das Leistungsan-
gebot für die Verbraucher. Die Gefahrgeneigtheit stelle ein
geeignetes Kriterium dar, sollte aber um das Element der
Ausbildung erweitert werden. Nach Meinung des Sachver-
ständigen werde die Anzahl der Gründungen zunehmen, die
Überlebensdauer der Neugründungen aber abnehmen.
Prof. Dr. Twardy (Universität Köln, Forschungsinstitut
für Berufsbildung im Handwerk) sieht die betriebliche
Ausbildung nach dem Wegfall des Meisterzwangs in einigen
Handwerken als gefährdet an. Die Qualität der handwerkli-
chen Lehre hänge entscheidend von der meisterlichen Kom-
petenz des Handwerksmeisters ab. Ohne diese Kompetenz
leide die Ausbildung in qualitativer und quantitativer Hin-
sicht. Prof. Dr. Twardy befürchtet ein Nachlassen der Ausbil-
dungsbereitschaft und der Ausbildungseignung.
Nach Auffassung von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Stober (Uni-
versitätHamburg, geschäftsführenderDirektor am Insti-
tut für Recht der Wirtschaft) ist die Abschaffung der obli-
gatorischen Meisterprüfung nicht geboten. Das Kriterium der
Gefahrgeneigtheit sei zwar geeignet, die Einordnung der ein-
zelnen Handwerke sei aber zu überdenken. So müssten insbe-

sondere die Friseur- und Lebensmittelbranche auf Gefahren
überprüft werden. Der Gesetzentwurf müsse zudem grund-
rechtliche Schutzpflichten wie Verbraucherschutz, Umwelt-
schutz u. a. sicherstellen. Eine Diskriminierung deutscher
Handwerker sei aus europäischer Sicht nicht gegeben.

Prof. Dr. Klippstein (Fachhochschule Bielefeld) vertritt
die Auffassung, dass durch die geplante Neuregelung im
Endeffekt die berufliche Bildung insgesamt an Bedeutung
verlieren würde. Es werde sukzessive ein Verlust von Quali-
fikationen eintreten, Deutschland werde zurückfallen auf
eine Entwicklung, die es in den 60er Jahren gegeben habe
und die dann bekämpft worden sei. Auch sei davon auszuge-
hen, dass sich die Betriebsgröße der Handwerksbetriebe zum
einen nach oben in Richtung auf Kapitalgesellschaften, und
zwar auf die GmbH, die ja auch immer wieder aus steuerli-
chen Gründen angesprochen worden sei, entwickeln werde.
Zum anderen werde es in Richtung der Ich-AG zu Kleinstbe-
trieben kommen, die ihrerseits mittelfristig suboptimal seien
und bestimmte Leistungen vor allem im Ausbildungsbereich
nicht erbringen könnten.

Prof. Dr. Küpper (Ludwig-Fröhler-Institut für Hand-
werkswissenschaften, Abteilung für Handwerksrecht)
befürchtet durch die Reform einen ruinösen Preiswettbe-
werb, der bestehende, gesunde Handwerksbetriebe und vor-
handene Arbeitsplätze gefährdet. Zudem verlöre der Standort
Deutschland bei Abschaffung des Meisterzwangs an Attrak-
tivität. Der bisher verlangte Befähigungsnachweis sei mit
Artikel 12 GG vereinbar und zeitgemäß. Er gewährleiste die
Ausbildung junger Menschen und dem Verbraucher ein
hohes Qualitäts- und Sicherheitsniveau. Das Kriterium der
Gefahrgeneigtheit sei nur begrenzt geeignet. Berücksichti-
gung müssten auch Aspekte wie Umwelt- und Arbeitnehmer-
schutz finden. Eine Reformnotwendigkeit vor europäischem
Hintergrund gebe es nicht.

Prof. Dr. Kucera (Seminar für Handwerkswesen an der
Universität Göttingen) vermutet einen verstärkten Preis-
wettbewerb, der nicht den wichtigeren Produktneuerungs-
wettbewerb zulasse. Die Zahl der zusätzlichen Existenzgrün-
der werde nicht erheblich sein, da es am notwendigen Eigen-
kapital entscheidend mangeln werde. Er befürchtet wegen
der geringen Qualifikation der Newcomer in den Berufen der
Anlage B negative Beschäftigungseffekte und negative Aus-
wirkungen auf die Lehrlingsausbildung.

HorstMirbach (Bundesinstitut für Berufsbildung) gibt zu
bedenken, dass im Rahmen der dualen Ausbildung rund zwei
Drittel aller Ausbildungsverhältnisse im Bereich der IHK lä-
gen. Dort seien die Voraussetzungen für die Zulässigkeit zu
bilden. Alleine nach dem Berufsbildungsgesetz von 1969,
also seit mittlerweile mehr als 30 Jahren, würden die Fachar-
beiter ausgebildet. Es habe noch nie jemand ernsthaft be-
hauptet, dass dort ein schlechteres Niveau als im Handwerk
sei. Durch diesen Langzeitversuch sei praktisch der Beweis
erbracht, dass es ausreiche, über das zu vermittelnde Niveau
fachlich zu verfügen. Um Facharbeiter auszubilden, sei es
also ausreichend, Facharbeiterniveau zu haben. Damit ver-
trage es sich nicht, in einem Nachbarbereich wie dem Hand-
werk Meisterqualifikation als Voraussetzung für die Zukunft
zu verlangen. Das wäre eine Ungleichbehandlung, die im
Zweifelsfalle vom Bundesverfassungsgericht gerügt werde.
Im Übrigen hält es der Sachverständige für sehr fragwürdig,
bei der Gefahrgeneigtheit in den Fällen des Handwerks am
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Meisterzwang anzuknüpfen. In der Regel gebe man sich mit
dem Gesellenqualifikationsniveau oder mit einer Spezial-
qualifikation für bestimmte Tätigkeiten zufrieden.

IV. Ausschussberatungen
Einigkeit bestand zunächst zwischen allen Fraktionen, dass
ein Modernisierungsbedarf im Handwerksrecht bestehe.
Die Mitglieder derKoalitionsfraktionen betonten, durch die
vorgesehene Neuregelung werde eine Zugangserleichterung
für Existenzgründungen geschaffen und die bestehende In-
länderdiskriminierung gegenüber europäischen Mitbewer-
bern beendet. Der zentrale Ansatzpunkt der Reform bestehe
darin, den Meistervorbehalt als Zugangsvoraussetzung für
eine Existenzgründung im Handwerk auf gefahrgeneigte Be-
rufe zu beschränken.
Nach Auffassung der Mitglieder der Fraktion der CDU/
CSU muss der qualitätssichernde Meisterbrief erhalten blei-
ben. Bei einer Neufassung der Anlage A müssten neben dem
Kriterium der Gefahrgeneigtheit unbedingt die Ausbildungs-
leistung und der Schutz wichtiger Gemeinschaftsgüter Be-
rücksichtigung finden. Es sei fatal, wenn durch falsche Maß-
nahmen die Ausbildungsbereitschaft des Handwerks beein-
trächtigt werde.
Die Mitglieder der Fraktion der FDP hielten die Abkehr
vom Inhaberprinzip für richtig. Die Kernfrage der Reform
betreffe jedoch die Abgrenzung zwischen Handwerken der
Anlage A und Anlage B. Es dürfe nicht unberücksichtigt blei-
ben, dass das Handwerk einer der größten Arbeitgeber in der
deutschen Wirtschaft sei.

B. Besonderer Teil
Zur Begründung der einzelnen Vorschriften wird – soweit sie
im Verlauf der Ausschussberatungen nicht geändert oder er-
gänzt wurden – auf den Gesetzentwurf verwiesen. Hinsicht-
lich der vom Ausschuss für Wirtschaft und Arbeit geänderten
oder neu eingefügten Vorschriften ist Folgendes zu bemerken:

ZuArtikel 1 Nr. 1
Redaktionelle Anpassung an aufgehobene Bestimmungen.

ZuArtikel 1 Nr. 6
Zur Klarstellung wurde § 4 in zwei Absätze gegliedert.
Im neuen Absatz 1 wird Ehegatten und Erben für den Fall des
Todes des Inhabers das Recht eingeräumt, den Betrieb fortzu-
führen, allerdings haben sie unverzüglich einen Betriebslei-
ter zu bestellen. Ausnahmen kann die Handwerkskammer zu-
lassen.
Mit Absatz 2 wird die im Gesetzentwurf enthaltene Formu-
lierung klargestellt. Nach der bisherigen Wortwahl wird beim
Ausscheiden eines Betriebsleiters zur Bestellung eines neuen
Betriebsleiters allein der Nachfolger eines Betriebsinhabers
verpflichtet. Durch die Umkehrung der Begriffe Inhaber und
Rechtsnachfolger ist klargestellt, dass selbstverständlich
auch der bisherige Betriebsinhaber zur Bestellung eines
neuen Betriebsleiters verpflichtet ist.

ZuArtikel 1 Nr. 6a (§ 5)
Anpassung des § 5 an die geänderte Terminologie.

ZuArtikel 1 Nr. 9 Buchstabe c
Mit der Aufnahme des neuen Satzes 3 wird dem Beschluss
des Bundesrates (Bundesratsdrucksache 382/03 – Berufs-
anerkennung erleichtern, Seite 5) vom 11. Juli 2003 durch
eine Klarstellung Rechnung getragen, dass auch „Industrie-
meister“ sowie Absolventen anderer Fortbildungsabschlüsse
in die Handwerksrolle eingetragen werden können, wenn
ihre Prüfung gleichwertig mit der entsprechenden Meister-
prüfung ist. Bei den übrigen Änderungen handelt es sich um
redaktionelle Anpassungen.

ZuArtikel 1 Nr. 15
Eine Anzeigepflicht für die Tätigkeit von Neben- und Hilfs-
betrieben besteht bereits. Wer den selbständigen Betrieb eines
stehenden Gewerbes oder den Betrieb einer Zweigniederlas-
sung oder einer unselbständigen Zweigstelle anfängt, muss
dies nach § 14 Abs. 1 Satz 1 Gewerbeordnung (GewO) der für
den betreffenden Ort zuständigen Behörde gleichzeitig anzei-
gen. Das Gleiche gilt nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 der Vor-
schrift, wenn der Gegenstand des Gewerbes gewechselt oder
auf Waren oder Leistungen ausgedehnt wird, die bei Gewer-
bebetrieben der angemeldeten Art nicht geschäftsüblich sind.
Dies ist der Fall bei Ausübung eines handwerklichen Neben-
oder Hilfsbetriebes. Über die Anzeige des handwerklichen
Neben- oder Hilfsbetriebes wird nach Absatz 1 Satz 3 der Vor-
schrift auch die für die Überwachung der Gewerbeausübung
zuständige Handwerkskammer unterrichtet, unbeschadet, ob
die Tätigkeit ein Gewerbe der Anlage A oder der Anlage B be-
trifft. Nach § 14 Abs. 5 Nr. 2 der Gewerbeordnung darf die für
die Anzeige zuständige Behörde die Daten der Gewerbean-
zeigen regelmäßig übermitteln an die Handwerkskammer zur
Wahrnehmung der dieser obliegenden Verpflichtungen.
Der Inhaber eines nichthandwerklichen Hauptbetriebs, der
einen handwerklichen Neben- oder Hilfsbetrieb beginnt,
handelt nach § 146 Abs. 2 GewO ordnungswidrig, wenn er
entgegen § 14 Abs. 1 GewO nicht mitteilt, dass er einen
handwerklichen Hilfs- oder Nebenbetrieb betreibt. Die Ord-
nungswidrigkeit kann nach § 146 Abs. 3 GewO mit einer
Geldbuße bis zu 1 000 Euro geahndet werden.
Zur Erleichterung der Überprüfung der Tätigkeit von Neben-
und Hilfsbetrieben soll unbeschadet der bereits nach § 14
GewO bestehenden Verpflichtung zur Anzeige durch Ergän-
zung des § 16 Abs. 1 hierauf nochmals hingewiesen werden.
Eine besondere Verpflichtung zur Anzeige von Neben- und
Hilfsbetrieben gegenüber der örtlich zuständigen Hand-
werkskammer ist weder erforderlich noch sachgerecht. Der
Vorschlag des Bundesrates hätte eine nicht notwendige Büro-
kratie zur Folge. Hinzu käme, dass auch die Frage nach Ein-
stufung und Sanktionierung der Nichtbeachtung einer beson-
deren Anzeigepflicht nach der Handwerksordnung als Ord-
nungswidrigkeit zu prüfen wäre.

ZuArtikel 1 Nr. 16
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung. Nach Arti-
kel 1 Nr. 16 wird nicht nur der Absatz 1 des § 17, sondern
auch der Absatz 2 geändert.

ZuArtikel 1 Nr. 18 Buchstabe b
Mit dem neu eingefügten Satz 2 wird geregelt, dass die durch
das Gesetz zur Änderung der Handwerksordnung (Bundes-
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tagsdrucksache 15/1206) geregelte Klarstellung zu § 1 Abs. 2
auf die in Anlage B Abschnitt 1 als zulassungsfreie Gewerbe
übernommenen Handwerke entsprechend anzuwenden ist.
Die Klarstellung ist erforderlich, weil § 1 Abs. 2 in der Fas-
sung des Gesetzes zur Änderung der Handwerksordnung und
zur Förderung von Kleinunternehmern für die Anlage B nicht
gilt. Ohne die Klarstellung ist zu befürchten, dass in der Praxis
von Handwerkskammern, Behörden und Gerichten die Auf-
fassung vertreten wird, als Folge der im Gesetzentwurf vorge-
sehenen Regelungen seien nunmehr nicht nur beispielsweise
die Betriebe etwa des in die Anlage B überführten Gewerbes
Gebäudereiniger, sondern auch die Unternehmen im Bereich
einfacher Gebäudereinigung aus der Pflichtmitgliedschaft der
IHK kraft Gesetzes in die Pflichtmitgliedschaft der Hand-
werkskammer überführt worden. Die Regelung stellt sicher,
dass diese Unternehmen Pflichtmitglieder der IHK bleiben.
Das Gleiche gilt beispielsweise auch für die strukturierte Ver-
kabelung, den Zusammenbau von Rechnern aus Modulen und
anspruchsvollen Tätigkeiten wie etwa die Entwicklung von
Software. Unternehmer und Dienstleister werden nicht da-
durch Mitglied der Handwerkskammer, dass das bisherige
Handwerk „Informationstechniker“ in die Anlage B überführt
wird. Der Entwurf trägt auch insoweit dem Anliegen Rech-
nung, auf die Mitglieder und Mitgliedschaftsbereiche der
Kammerorganisationen keinen Einfluss zu nehmen.
Es bleibt aufgrund der Klarstellung dabei, dass dann, wenn
Gewerbe der Anlage B als Nebenbetrieb zu einem IHK-zuge-
hörigen Unternehmen betrieben werden (nach dem Gesetz-
entwurf zulassungsfreie Handwerksgewerbe und handwerk-
sähnliche Gewerbe), das betreffende Unternehmen nicht in
das Mitgliederverzeichnis der Handwerkskammer nach § 19
aufzunehmen ist.

ZuArtikel 1 Nr. 28
Die Aufhebung ergibt sich als Folge des Wegfalls des Insti-
tuts des verwandten Handwerks.

ZuArtikel 1 Nr. 34 Buchstabe d
Mit dieser Regelung wird eine Gesetzeslücke geschlossen.
Nach der geltenden Rechtslage können Gleichstellungen nur
mit der Gesellenprüfung (§ 40 Abs. 2 HwO) und mit der
Meisterprüfung im Handwerk (§ 50a HwO) erfolgen. Für
den Bereich der Fortbildungsprüfungen nach § 42 Abs. 2
HwO fehlt bislang eine gesetzliche Regelung für die Gleich-
stellung.

ZuArtikel 1 Nr. 41 Buchstabe b
Redaktionelle Änderung; außerdem erleichtert die Auf-
nahme von Betriebsleitern in die Meisterprüfungsausschüsse
die zunehmend schwierige Besetzung der Ausschüsse mit
qualifizierten Prüfern. Im Gesellenprüfungswesen sind Be-
triebsleiter schon nach geltendem Recht den selbständigen
Meistern gleichgestellt (§ 34 Abs. 2 HwO).

ZuArtikel 1 Nr. 45 (zweiter Abschnitt)
Zu § 51a Abs. 1
Die Streichung der Meisterpflicht für zahlreiche Handwerke
der Anlage A beruht im Wesentlichen darauf, dass der verfas-
sungsrechtliche Grundsatz der Gewerbefreiheit nach heuti-

ger Betrachtung in allen Handwerksbereichen Vorrang vor
der Meisterpflicht hat, in denen gewerbliche Abnehmer und
die Verbraucher als Marktgegenseite in der Lage sind, eigen-
ständig zu entscheiden, ob sie die handwerklichen Tätigkei-
ten von einem Meisterbetrieb oder einem weniger qualifi-
zierten Betrieb erbracht haben wollen.

Es besteht jedoch ein unverändert hohes Bedürfnis und Inter-
esse der Marktgegenseite des Handwerks sowie ein besonde-
res volkswirtschaftliches Interesse, den hohen Bestand an
Meisterbetrieben und damit auch die über Jahrzehnte erarbei-
teten Qualitätsstandards im Handwerk ungeschmälert zu er-
halten. Es ist daher allen Handwerken, für die bisher Ausbil-
dungsordnungen oder Meisterprüfungsordnungen bestanden,
der Zugang zur freiwilligen Meisterprüfung zu gewähren.

Es besteht andererseits kein Bedürfnis und keine Notwendig-
keit, den Zugang zur freiwilligen Meisterprüfung von einer
Rechtsverordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft
und Arbeit im Einvernehmen mit dem Bundesministerium
für Bildung und Forschung abhängig zu machen. Allein die
Normierung einer Verordnungsermächtigung erweckt viel-
mehr den Eindruck, dass auch eine freiwillige Meisterprü-
fung in den zulassungsfreien Handwerksgewerben grund-
sätzlich entbehrlich ist und nur in besonders zu prüfenden
Ausnahmefällen zugelassen werden sollte. Eine solche Rege-
lung ist weder vertretbar noch entspricht sie den übrigen Be-
gründungen des Gesetzentwurfs.

Zu § 51a Abs. 2
Der neue Absatz 2 enthält eine Ermächtigung für das Bun-
desministerium für Wirtschaft und Arbeit, im Einvernehmen
mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung,
bundesweit einheitliche Meisterprüfungsverordnungen für
Gewerbe der Anlage B zu erlassen. Dies ist erforderlich, um
das Entstehen regional unterschiedlicher Meisterprüfungs-
vorschriften zu verhindern. Die Vorschrift ist § 45 Abs. 1
HwO nachgebildet, um die Niveaugleichheit der beiden
Meisterprüfungen zu unterstreichen.

Zu § 51a Abs. 5
Redaktionelle Änderung in Satz 1; außerdem wird ein neuer
Satz 3 angefügt. Danach werden an die Zulassung zur Prü-
fung der betriebswirtschaftlichen, kaufmännischen und
rechtlichen Kenntnisse (Teil III) keine Voraussetzungen ge-
stellt. Jeder der ein Gewerbe der Anlage B ausüben will und
sich der freiwilligen Meisterprüfung nicht unterziehen
möchte, erhält hierdurch die Möglichkeit, betriebswirtschaft-
liche, kaufmännische und rechtliche Kenntnisse zu erwer-
ben, die für eine erfolgreiche Betriebsführung von Bedeu-
tung sind. Für Teil IV ist keine entsprechende Regelung
vorgesehen, weil Teil IV gemäß Absprache zwischen dem
Deutschen Industrie- und Handelskammertag sowie dem
Deutschen Handwerkskammertag gleichwertig mit der Prü-
fung nach der Ausbildereignungs-Verordnung (Rechtsgrund-
lage § 21 Abs. 1 BBiG) ist. Diese beinhaltet aber Zulassungs-
voraussetzungen.

ZuArtikel 1 Nr. 53
Zu Buchstabe a
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung. Der Ände-
rungsbefehl des Artikels 1 Nr. 53 Buchstabe a des bisherigen
Entwurfs bezieht sich irrtümlich auf Satz 1 statt auf Satz 2.
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Zu Buchstabe b
Um eine entsprechende dauerhafte Präsenz der Mitglieder
oder ihrer Stellvertreter in den Vollversammlungen zu ge-
währleisten wird den Handwerkskammern die flexible Mög-
lichkeit über die Satzung eingeräumt, über die notwendige
Anzahl an Stellvertretern zu bestimmen.

ZuArtikel 1 Nr. 54a
Die Vorschrift sieht vor, dass die Kammerwahlen zukünftig
ausschließlich als Briefwahl durchgeführt werden sollen. Da-
mit wird die Rechtsprechung der jüngsten Zeit zu den Kam-
merwahlen berücksichtigt, die auf eine erleichterte Wahlbe-
teiligung abzielt. Weil damit aber auch streitige Wahlen mit
zwei oder mehr gültigen Wahlvorschlägen wahrscheinlicher
werden, ist das für die Handwerkskammern gesetzlich nie-
dergelegte Wahlverfahren kritisch zu hinterfragen. Im Ver-
gleich zu anderen Selbstverwaltungseinrichtungen (IHK, So-
zialversicherung) ist insbesondere das Verfahren der Anlage
C zur Handwerksordnung in der Praxis nur mit großen
Schwierigkeiten durchführbar. Deshalb soll auch den Hand-
werkskammern die Möglichkeit eröffnet werden, die Wahlen
zur Vollversammlung als Briefwahl durchzuführen.

ZuArtikel 1 Nr. 56
Eine redaktionelle Änderung, da die bisherige Unterglie-
derung inkonsequent ist.

ZuArtikel 1 Nr. 58
Der bisherige Änderungsbefehl führte im Gesetzestext zu
einer Doppelung des Wortes „im“.

ZuArtikel 1 Nr. 60
Der bisherige Änderungsbefehl führte im Gesetzestext zu
einer Doppelung des Wortes „eines“.

ZuArtikel 1 Nr. 65
Ziel des Gesetzes ist es, neue Existenzgründungen zu erleich-
tern und zu fördern. Daher wird die Beitragsbefreiung auf
künftige Existenzgründungen beschränkt.

ZuArtikel 1 Nr. 72a
Mit der HwO-Novelle 1994 wurde bezüglich der Wahlen zur
Vollversammlung mit § 124a eine Übergangsvorschrift in das
Gesetz aufgenommen, da sich bereits im Gesetzgebungsver-
fahren abzeichnete, dass nicht alle Kammern aufgrund des
vorgegebenen Zeitrahmens in der Lage sein würden, die
nächste anstehende Wahl nach dem neuen Recht abzuhalten.
So verhält es sich auch bei den anstehenden Änderungen der
HwO. Um die Änderungen in den Anlagen A und B zur Hand-
werksordnung sowie die Umstellung des Verfahrens auf
Briefwahl auch satzungsgemäß nachvollziehen zu können,
braucht es einen zeitlichen Vorlauf für diejenigen Kammern,
deren Vollversammlung bereits 2004 zu wählen sein wird.
Daher wird diesen Handwerkskammern durch die neuge-
fasste Übergangsvorschrift des § 124a ermöglicht, bis Ende
2004 nach den alten Vorschriften der HwO zu wählen. Gleich-
zeitig können die Kammern, die noch vom alten Wahlrecht
Gebrauch machen, die Wahlzeit der Handwerkskammer von
fünf Jahren verkürzen, um so auf die Änderungen in den Anla-

gen A und B zu reagieren. Die Norm ist im Gegensatz zu dem
bisherigen § 124a offen gestaltet, d. h., soweit die Vorausset-
zungen erfüllt sind, können die Handwerkskammern auch
schon 2004 nach dem neuen Recht wählen bzw. die Wahlzeit
nach § 103 Abs. 1 Satz 1 um höchstens ein Jahr verlängern,
um einen entsprechenden zeitlichen Vorlauf zu erhalten und
um nach dem neuen Recht wählen zu können. Ohne die so ge-
staltete Übergangsvorschrift wäre es unmöglich, die erforder-
lichen satzungsmäßigen Umsetzungsbeschlüsse vorzuberei-
ten, zu fassen und zeitgerecht umzusetzen. Die Übergangszei-
ten sind so bemessen, dass die Verfahren sachgerecht durch-
geführt werden können und gleichzeitig die Interessen der
Mitglieder der Handwerkskammern gewahrt werden.

ZuArtikel 1 Nr. 75
Zu Buchstabe 0a (§ 1)
Da die Wahl zur Vollversammlung als Briefwahl durchge-
führt werden soll, kann die Festlegung des Wahltags auf
einen Sonn- oder Feiertag entfallen. Ein Werktag eignet sich
wegen der dann möglichen Übermittlung der Wahlunterlagen
per Post auch besser als Wahltag.
Da nur noch ganz wenige Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter
von Handwerkskammern Beamte sind, sollte der Begriff
Beamte durch Mitarbeiter ersetzt werden.
Zu Buchstabe 1a (§ 2)
Redaktionelle Folgeänderung wegen Nummer 5.
Zu Buchstabe 2a (§ 4)
Da es keine Stimmbezirke mehr geben soll, kann die bishe-
rige Bestimmung aufgehoben werden. Entsprechend § 93
Abs. 2 der Handwerksordnung sollen die Handwerkskam-
mern über ihre Satzung Gruppen festlegen können.
Zu Buchstabe a (§ 5)
Da keine Stimmbezirke festgelegt werden müssen, erübrigt
sich auch die Bestimmung von Wahlvorständen für die
Stimmbezirke. Die Aufgaben des „zentralen Wahlvorstands“
für die Briefwahl kann vom Wahlausschuss wahrgenommen
werden.
Zu Buchstabe a (§ 6)
Im Anschluss an § 5 kann auch § 6 gestrichen werden.
Zu Buchstabe b (§ 8)
Der neue § 8 Abs. 5 senkt in seiner praktischen Auswirkung
das Quorum deutlich. Die Vorschrift ist flexibel gestaltet und
orientiert sich an der Zahl der Vollversammlungssitze.
Zu Buchstabe da (§ 13)
Da die Abstimmungsvorstände entfallen, müssen die Aufga-
ben anderweitig übertragen werden. Geeignet hierfür ist der
Wahlleiter.
Zu Buchstabe db (§ 15)
Die bisherige Vorschrift des § 15 ist nicht ausreichend. Sie
umfasst nicht sämtliche Aspekte, die mit den bei der Wahl zu
verwendenden Stimmzetteln zusammenhängen. Daher wird
§ 15 entsprechend ergänzt.
Zu Buchstabe e (§ 16)
Wegen der Umstellung der Kammerwahlen auf eine Brief-
wahl kann die bisherige Vorschrift des § 16 gestrichen wer-
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den. Sie ist durch den neuen § 16 zu ersetzen, der den Ablauf
der Briefwahl festschreibt.
Zu Buchstabe f (§ 17)
Die ursprünglich dem Abstimmungsvorstand übertragenen
Pflichten werden dem Wahlausschuss zugeordnet.
Zu Buchstabe g (§ 18)
Die Vorschrift wird wegen des Entfallens der Stimmbezirke
redaktionell angepasst.
Um das Wahlverfahren weiter zu vereinfachen, stellt Ab-
satz 2 nur noch auf die einfache Mehrheit ab. Damit wer-
den auch Kosten gespart, die sonst über den Kammerbei-
trag den Mitgliedern auferlegt werden müssten.
Zu Buchstabe h (§ 19)
Mit der Änderung in § 18 Abs. 2 wird die engere Wahl ver-
mieden; § 19 ist zu streichen.
Zu Buchstabe e (§ 21)
Da die Stimmbezirke und Abstimmungsvorstände entfallen,
muss die Vorschrift redaktionell angepasst werden.

ZuArtikel 1 Nr. 76
Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

ZuArtikel 2
Mit der Übergangsvorschrift des neuen § 3 sollen den Hand-
werkern, deren Gewerbe mit diesem Gesetz in Anlage B1
überführt werden, weiterhin die Möglichkeiten des § 5 erhal-
ten bleiben.

ZuArtikel 5 Nr. 1 Buchstabe a
Es wird eine Befreiung der Existenzgründer von der Umlage,
die im Bereich von 15 340 Euro bis 25 000 Euro Gewerbeertrag
bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb erhoben wird, für vier Jahre
vorgesehen. Zusätzlich soll, abweichend von der Regelung im
Handwerk, aufgrund der unterschiedlichen Eingangshöhe des
Grundbeitrags in den ersten zwei Jahren auch vom Grundbei-
trag vollständig befreit werden. Im Ergebnis entspricht dies der
für Handwerksunternehmen vorgesehenen Entlastung. Die bei
den Industrie- und Handelskammern in der Regel deutlich
niedrigere Eingangshöhe des Grundbeitrages, die aus Gründen
der Entbürokratisierung und Effizienz z. B. eine Halbierung
nicht sinnvoll macht, wird dabei berücksichtigt.
Im weiteren Verlauf des Gesetzgebungsverfahrens wird
geprüft, ob die bestehenden Mitteilungsverpflichtungen der
Finanzbehörden nach § 31 Abgabenordnung für die Durch-
führung der vorgesehenen Beitragsbefreiung für Existenz-
gründer ausreichen.
Der durch Nummer 1 Buchstabe b des Gesetzentwurfs in § 3
Abs. 3 vorgesehene neue Satz 5, wonach die Industrie- und
Handelskammern die Befreiungsgrenzen reduzieren können,
soll eine Verletzung des Äquivalenzprinzips ausschließen.

Dabei wird nicht verkannt, dass die Festsetzung der kriti-
schen Grenze für den Anteil der beitragspflichtigen Mitglie-
der bei 55 % bereits sehr niedrig ist. Sie erscheint der Bun-
desregierung jedoch gerade noch vertretbar, da immerhin
noch mehr als die Hälfte der IHK-Mitglieder Beiträge zahlen
muss. Das Bundesverwaltungsgericht hatte in einem Fall, in
dem 41,6 % der IHK-Mitglieder beitragsbefreit waren, zwar
schon die Gefahr der Verletzung des Äquivalenzprinzips er-
kannt, sie im Ergebnis jedoch bei dem konkreten Freistel-
lungsanteil noch verneint (BVerwG, Urteil vom 26. Juni
1990, GewArch 1990, S. 398 ff.).

ZuArtikel 5 Nr. 1 Buchstabe b
Die Änderungen betreffen redaktionelle Anpassungen.

ZuArtikel 5 Nr. 2
Ziel des Gesetzes ist es, neue Existenzgründungen zu erleich-
tern und zu fördern. Daher wird die Beitragsbefreiung auf
künftige Existenzgründungen beschränkt.

ZuArtikel 6 Nr. 1a
Mit dieser Regelung wird eine Gesetzeslücke geschlossen.
Nach der geltenden Rechtslage können Gleichstellungen
nur mit Abschlussprüfungen in anerkannten Ausbildungs-
berufen (§ 43 Abs. 2 BBiG) und mit Fortbildungsregelun-
gen der Kammern (§ 46 Abs. 1 BBiG) erfolgen. Für den
Bereich der bundeseinheitlichen Fortbildungsprüfungen
nach § 46 Abs. 2 BBiG fehlt bislang eine gesetzliche Rege-
lung für die Gleichstellung.

ZuArtikel 6a
Mit der Änderung des Aufstiegsfortbildungsförderungsge-
setzes wird klargestellt, dass auch die Vorbereitung auf die
neue fakultative Meisterprüfung in Anlage-B-Gewerben
dem Grunde nach förderungsfähig ist.

ZuArtikel 7 Nr. 1
Zur Aufrechterhaltung des „Status quo“ der rentenversiche-
rungsrechtlichen Absicherung von Handwerkern ist nicht nur
eine Änderung des ersten Halbsatzes von § 2 Satz 1 Nr. 8
SGB VI – wie bisher vorgesehen – , sondern auch eine Ände-
rung des zweiten Halbsatzes von § 2 Satz 1 Nr. 8 SGB VI not-
wendig. Dabei wird die Vorschrift zugleich an die geänderten
Begriffe der Handwerksordnung angepasst.

ZuArtikel 8 Abs. 1
Die Aufhebung der Verordnung über verwandte Handwerke
ist Folge des Wegfalls des dem zugrunde liegenden Rechts-
institutes.

ZuArtikel 8 Abs. 2
Redaktionelle Folgeänderung zur Umnummerierung.

Berlin, den 25. November 2003

Ernst Hinsken
Berichterstatter
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Gesetzliche Rentenversicherung

Geschichte der Gesetzlichen Rentenversicherung

7. Juli 2017

Quelle: iStock

Seit den Anfängen der gesetzlichen Rentenversicherung vor mehr als 125 Jahren haben sich die Renten von einem bloßen 
Zuschuss zum Lebensunterhalt zu einer Leistung entwickelt, die heute für die meisten Versicherten die wesentliche 
Grundlage ihrer Altersversorgung bildet. Während dieser Entwicklung musste die Rentenversicherung immer wieder an 
die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen angepasst werden.

Unter Reichskanzler Otto von Bismarck verabschiedete der Reichstag nach zweijähriger intensiver öffentlicher 
Diskussion am 22. Juni 1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung. Nach dem schon 1883 
eingeführten Krankenversicherungsgesetz für die Arbeiter und dem Unfallversicherungsgesetz von 1884 war damit die 
Grundlage der gesetzlichen Rentenversicherung für alle Arbeiter ab dem 16. Lebensjahr und Angestellte mit einem 
Jahreseinkommen bis zu 2.000 Mark geschaffen.

Eine Rente wurde allerdings primär im Falle einer Arbeitsinvalidität ausgezahlt. Altersrente wurde als 
"Sicherheitszuschuss zum Lebensunterhalt" erst ab Vollendung des 70. Lebensjahres gezahlt, was weit über der 
durchschnittlichen Lebenserwartung der Arbeiter zu dieser Zeit lag (Durchschnittliche Lebenserwartung von Männern 
im Jahr 1910: 45 Jahre; von Frauen: 48 Jahre). Der Beitragssatz für diese Rente lag bei lediglich 1,7 Prozent und wurde je 
zur Hälfte von den Arbeitern und den Arbeitgebern getragen.

Die sog. Invalidenversicherung finanzierte sich als zum Teil kapitalgedecktes System vor allem aus diesen Beiträgen 
sowie einem Zuschuss des Reiches aus Steuermitteln. Dieser sog. Reichsbeitrag wurde als Zusicherung des 
Existenzminimums durch den Staat mittels der Sozialversicherung begründet und umfasste im Durchschnitt immerhin 
etwa ein Drittel, zeitweise bis zu 40 Prozent der Ausgaben. Das Leistungsniveau der Invalidenversicherung ist allerdings 
mit dem der heutigen gesetzlichen Rentenversicherung nicht annähernd vergleichbar.

Mit der Reichsversicherungsordnung von 1911 wurden die drei Sozialversicherungsgesetze schließlich formal 
zusammengefasst. Mit der Reichsversicherungsordnung wurde auch die Hinterbliebenenversorgung für Witwen und 
Waisen eingeführt; damals allerdings für Witwen nur für den Fall der Invalidität. Für die Angestellten trat mit dem 
Versicherungsgesetz für Angestellte im selben Jahr eine eigene Altersversicherung in Kraft. Die Angestelltenversicherung 
erhielt bis 1945 keine Reichszuschüsse.



Der Erste Weltkrieg und seine Folgen erfasste neben allen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch das Rentensystem. 
Dementsprechend wurde der Kriegsdienst auf die Rentenzeiten angerechnet. Zudem wurde das Renteneintrittsalter 
generell auf 65 Jahre abgesenkt, mit dem Ergebnis, dass sich der Bestand der Altersrenten zum Jahresende 1916 
verdoppelte.

Als Folge des Krieges vervielfachte sich der Rentenbestand - insbesondere der Kriegswitwen- und Waisenrenten - 
nochmals. Durch die Anpassung der Beitragsgestaltung und Rentenzulagen versuchte der Gesetzgeber dem Wertverlust 
der Renten während der Inflation in den zwanziger Jahren entgegen zu steuern. Damit sank die praktische Bedeutung 
der Rentenversicherung auf den Berechtigungsnachweis der Sonderfürsorge ab. Als die Weltwirtschaftskrise der Jahre 
1930 bis 1932 hinzukam, konnte die Rentenversicherung nur noch mit mehrfachen Einschränkungen des Leistungsrechts 
reagieren.

Im Dritten Reich wurde die Sozialversicherung bereits im Mai 1933 politisch gleichgeschaltet und die 
Selbstverwaltungsorgane im Juli 1934 formal beseitigt. Sozialpolitische Fortschritte dieser Zeit dienten bei den 
verstärkten Rüstungsanstrengungen seit 1936 und während des Zweiten Weltkriegs zur Beruhigung der Arbeiter. 
Überschüsse der Sozialversicherung wurden zur Deckung der Rüstungsausgaben verwendet.

Unter Beibehaltung der erprobten sozialen Sicherungssysteme wurde die Rassenpolitik der Nationalsozialisten auch auf 
die Sozialversicherung übertragen. Juden und andere Verfolgte wurden aus der sozialen Sicherung ausgeschlossen. 
Millionen von Zwangsarbeiter blieben ohne Ansprüche.

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches gelang es, die Funktion der Rentenversicherung trotz zahlreicher 
Leistungseinschränkungen aufrechtzuerhalten. In der sowjetischen Besatzungszone wurde ab 1947 unter Leitung des 
Freien Deutschen Gewerkschaftsbundes (FDGB) eine Einheitsversicherung aufgebaut und das Gesundheitssystem 
verstaatlicht. Sozialpolitik war aber generell zunächst von untergeordneter Bedeutung, weil davon ausgegangen wurde, 
dass das planerische System ohnehin zu den gewünschten Verhältnissen führt.

Im Westteil Deutschlands entschied man das bisherige Rentensystem in seinen wesentlichen Bestandteilen 
beizubehalten. Hier gelang es trotz der enormen Belastungen das System weiter auszubauen. Zu den vielen Menschen, 
die ihre Angehörigen verloren hatten, kamen Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die in das neue 
Rentensystem Westdeutschlands integriert werden mussten. Mit der Währungsreform von 1948 wurden hier die Renten 
im Verhältnis 1:1 von Reichsmark auf DM umgestellt, während die übrige Währungsumstellung im Verhältnis 1:10 
erfolgte.

In der Zeit vom Kriegsende bis zur Rentenreform 1957 hatte die gesetzliche Rentenversicherung in den alten 
Bundesländern aber noch nicht das Ziel der Lebensstandardsicherung im Alter oder bei Erwerbsunfähigkeit sondern 
eher Unterstützungscharakter. Bei einer monatlichen Mindestrente von 50 DM bedeutete die Nachkriegsrente in der 
jungen Bundesrepublik noch keinen adäquaten Lohnersatz und bot lediglich eine Hilfe zum Lebensunterhalt.

Wegen der fehlenden Geldreserven mussten in der Zeit von 1952 bis 1956 zwischen 35,7 und 47 Prozent der 
Gesamtausgaben der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten aus dem Bundeshaushalt beglichen werden. 
Allerdings erreichten die Rentenausgaben 1952 insgesamt nur 2,5 Prozent des Niveaus von 1989.

Die entscheidende Umstellung des bundesdeutschen Rentensystems wurde im Jahr 1957 unter Bundeskanzler Konrad 
Adenauer eingeleitet. Das bis dahin zugrundeliegende, aber in reiner Form nie tatsächlich praktizierte 
Kapitaldeckungsverfahren wurde schrittweise durch das umlagefinanzierte Modell ersetzt. Bei der Umlagefinanzierung 
werden die Aufwendungen der gesetzlichen Rentenversicherung nicht aus den Rücklagen der jeweiligen Rentner, 
sondern aus den laufenden Beitragseinnahmen bestritten. Fortan kam die jeweils aktiv im Erwerbsleben stehende 
Generation für die Renten ihrer Elterngeneration auf. Die arbeitende Generation wiederum konnte nach dem Erreichen 
des Rentenalters ihre Ansprüche gegenüber den nachfolgenden Generationen geltend machen. Es wurde aber an dem 
Grundsatz festgehalten, dass die Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung durch Beiträge der Versicherten und der 
Arbeitgeber einerseits und einem Zuschuss des Bundes aus Steuermitteln andererseits zu decken sind. Im Jahr 1957 
machte der Anteil des Bundeszuschusses an den Ausgaben der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 31,8 
Prozent aus.

Mit der Umstellung auf den sog. Generationenvertrag gelang es, ein Versicherungssystem aufzubauen, das erstmals 
einkommens- und beitragsbezogene Lohnersatzleistungen ermöglichte, um den Lebensunterhalt im Alter zu sichern. Neu 
war auch die regelmäßige Anpassung der Renten: Die Renten orientierten sich fortan auch an der aktuellen 
Lohnentwicklung und ermöglichten den Rentnerinnen und Rentnern die Teilhabe an den Produktivitätsfortschritten der 
Wirtschaft.



Nachdem bereits in den Jahren 1942 und 1949 die Voraussetzungen, unter denen Witwenrente geleistet wurde, erweitert 
worden waren, erhielt auch das Hinterbliebenenrentenrecht mit der Rentenreform 1957 schließlich die Ausgestaltung, 
die im Wesentlichen heute noch gilt.

In den Folgejahren stiegen die Bruttorenten deutlich an. Nach insgesamt 45 Anpassungen seit der Reform 1957 stiegen 
die Renten bis 2003 um das 8,5fache. Damit erhielt ein Durchschnittsverdiener, der im Jahr 1957 nach 45 
Versicherungsjahren 240 DM Rente erhalten hätte, 1990 eine Bruttorente von 1.781 DM. Preisbereinigt erhöhte sich die 
Rente in den alten Bundesländern zwischen 1957 und 2001 um das 2,2fache.

In den Jahren nach der grundlegenden Rentenreform von 1957 bis zum Ende der 60er Jahre wurde das 
Leistungsspektrum der gesetzlichen Rentenversicherung in der Bundesrepublik auf die Landwirte und selbständige 
Handwerker erweitert. Flüchtlinge und Vertriebene erhielten nach dem Fremdrentengesetz bereits seit 1953 Leistungen 
im Rahmen der gesetzlichen Rentenversicherung.

Aufgrund der stabilen Finanzierungssituation und sehr positiver Wirtschaftsprognosen wurde die Rentenversicherung 
im Jahr 1972 unter Bundeskanzler Willy Brandt auch für Selbständige und Hausfrauen geöffnet. Diese erhielten die 
Möglichkeit durch freiwillige Beiträge Rentenansprüche zu erwerben. Zudem wurde die Altersrente für langjährig 
Versicherte ab Vollendung des 63. Lebensjahres als flexible Altersgrenze nach 35 Versicherungsjahren eingeführt.

In den Jahren 1977 und 1983/84 wurden die ersten Konsolidierungsschritte zur Entlastung der Rentenkassen eingeleitet. 
Diese Maßnahmen zielten insbesondere auf Einsparungen auf der Ausgabenseite ab. Neben weiteren Maßnahmen kam 
es im Zuge dieser Reformen u.a. zu Veränderungen bei der Rentenanpassung, Einführung des Eigenanteils der Rentner 
zur gesetzlichen Krankenversicherung und der Einbeziehung der Sonderentgelte wie Weihnachts- und Urlaubsgeld in die 
Beitragspflicht. Trotz dieser Einschnitte musste der Beitragssatz zeitweise bis auf 19,2 Prozent (1985/86) erhöht werden.

In der zweiten Hälfte der 80er Jahre kam es zu weiteren wichtigen Reformschritten. Mit dem Hinterbliebenenrenten- 
und Erziehungszeiten-Gesetz wurden ab dem 01.01.1986 erstmals Kindererziehungszeiten im Rentenrecht 
berücksichtigt. Darüber hinaus erhalten Witwer seither unter denselben Voraussetzungen wie Witwen eine Witwerrente. 
Um Überversorgungen insbesondere bei Witwern zu verhindern und die Kostenneutralität der Auswirkungen des 
Gesetzes zu gewährleisten, wurde gleichzeitig die Anrechnung eigenen Einkommens auf die Hinterbliebenenrente 
eingeführt.

Schon während der 80er Jahre kam es infolge betrieblicher Regelungen und tariflicher Vereinbarungen dazu, dass das 
tatsächliche Renteneintrittsalter immer stärker absank. Im Jahr 1989 ging fast jeder zweite männliche Rentner vorzeitig 
in Rente und nur 29 Prozent warteten die eigentliche Altersgrenze von 65 Jahren ab. 

Bei der Wiedervereinigung gelang es, Millionen bisheriger DDR-Bürger in das Rentensystem der Bundesrepublik zu 
integrieren und für rund vier Millionen Rentner die Rentenzahlungen sicherzustellen. Mit dem Rentenüberleitungsgesetz 
wurde das in der DDR vorrangig auf eine Mindestsicherung ausgerichtete Rentensystem durch das lohn- und 
beitragsbezogene bundesdeutsche Rentensystem abgelöst.

Bereits mit der Rentenreform von 1992 wurde auf die demografische Entwicklung mit sinkenden Geburtenraten und 
stetig steigender Lebenserwartung reagiert. Zudem sorgten die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit und die deutsche 
Wiedervereinigung für zusätzlichen Druck auf die Rentenversicherung.

Der Gesetzgeber reagierte auf diese Entwicklung unter anderem, indem für Rentenanpassungen nicht mehr der reine 
durchschnittliche Bruttoverdienst als Berechnungsgrundlage diente, sondern auch die durchschnittlichen 
Belastungsveränderungen infolge von Steuern und Sozialbeiträgen berücksichtigt wurden (Nettoanpassung). Gleichzeitig 
sollten die Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren ab 2001 stufenweise auf die Regelaltersgrenze von 65 Jahren angehoben 
werden. Auch weiterhin sollte dabei ein vorzeitiger Rentenbezug möglich sein, allerdings nur unter Abschlägen, die den 
längeren Rentenbezug ausgleichen. 1996 wurde die Altersgrenzenanhebung angesichts der massiven 
Frühverrentungspraxis vorgezogen und beschleunigt.

Zugleich hat der Gesetzgeber in der Zeit ab 1992 dafür gesorgt, dass die Berücksichtigung von Kindererziehung im 
Rentenrecht mit jeder Reform ausgedehnt und Zeiten der Pflege eines Pflegebedürftigen anerkannt wurden.

Gegen Ende der 90er Jahre zeichnete sich bei anhaltend schwieriger Wirtschaftslage und der damit verbundenen 
Arbeitslosigkeit ab, dass der Beitragssatz trotz der beschlossenen Maßnahmen weiter steigen würde. Um die 
Leistungsfähigkeit und Leistungswilligkeit der jüngeren Generation nicht zu überfordern, beschloss der Gesetzgeber 
daher im Jahr 2001 weitere Reformgesetze, die u.a. eine Begrenzung der künftigen Beitragssätze durch eine veränderte 



Rentenanpassungsformel (modifizierte Bruttoanpassung) vorsahen. Als Ausgleich für das damit verbundene Absinken 
des Rentenniveaus wird seitdem mit der sogenannten Riester-Rente die private oder betriebliche Altersvorsorge staatlich 
gefördert.

Mit den 2003 und 2004 beschlossenen Änderungen wurde unser Rentensystem weiter zukunftsfest an die 
demografischen und gesellschaftlichen Veränderungen unserer Zeit angepasst. Die zusätzlichen Belastungen werden 
dabei gerecht auf die Schultern aller Generationen verteilt.

Zunächst wurde der Beitragssatz 2004 mit kurzfristigen Maßnahmen bei 19,5 Prozent gehalten (2. und 3. SGB VI-
Änderungsgesetz). Auch im Jahr 2005 blieb der Beitragssatz mit 19,5 Prozent stabil. Das 2004 verabschiedete 
Rentenversicherungs-Nachhaltigkeitsgesetz diente der langfristigen Stabilisierung des Beitragssatzes zur gesetzlichen 
Rentenversicherung. Ziel war es, den Beitragssatz bis zum Jahr 2020 nicht über 20 Prozent beziehungsweise bis 2030 
nicht über 22 Prozent steigen zu lassen.

Mit dem Gesetz wurde beispielsweise ein Nachhaltigkeitsfaktor in die Rentenanpassungsformel eingefügt, über den bei 
der jährlichen Rentenanpassung seither auch die Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Beitragszahlenden 
zu Rentenempfängern berücksichtigt wird. Das heißt, dass durch diesen Faktor sowohl die Entwicklung der 
Erwerbstätigkeit als auch die der Geburten sowie die steigende Lebenserwartung die Höhe der Rentenanpassung 
beeinflussen.

Mit dem Alterseinkünftegesetz wurde ab 2005 in Umsetzung eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts schrittweise 
zur nachgelagerten Rentenbesteuerung übergegangen. Damit wurde die steuerliche Belastung von 
Altersvorsorgeaufwendungen und -bezügen grundlegend neu geregelt. Zugleich sind die betriebliche und private 
Altersvorsorge deutlich verbessert worden.

Schließlich wurde mit der 2005 in Kraft getretenen Organisationsreform der gesetzlichen Rentenversicherung deren 
Wirtschaftlichkeit und Effektivität verbessert.

Vor dem Hintergrund der steigenden Lebenserwartung und sinkender Geburtenzahlen wurde eine stufenweise 
Anhebung der Regelaltersgrenze von bis dahin 65 Jahren auf das vollendete 67. Lebensjahr erforderlich; sie wurde mit 
dem RV-Altersgrenzenanpassungsgesetz vom 20. April 2007 beschlossen. Die Anhebung begann 2012 mit dem 
Geburtsjahrgang 1947 und wird für Versicherte des Geburtsjahrgangs 1964 abgeschlossen sein. Gleichzeitig wurde die 
Altersrente für besonders langjährig Versicherte für diejenigen eingeführt, die 45 Jahre Pflichtbeitragszeiten aufgrund 
einer Beschäftigung, einer selbständigen Tätigkeit, der Pflege oder wegen Kindererziehung zurückgelegt haben. Dieser 
Personenkreis hat damit weiterhin die Möglichkeit, nach Vollendung des 65. Lebensjahres eine Altersrente ohne 
Abschläge zu beziehen.

Mit dem Rentenpaket 2014 wurde dafür gesorgt, dass diejenigen, die jahrzehntelang gearbeitet haben, mehr 
Anerkennung und Wertschätzung für ihre Lebensleistung erhalten: So wurde die Altersrente für besonders langjährig 
Versicherte zum 1. Juli 2014 vorübergehend ausgeweitet. Danach können besonders langjährig Versicherte zeitlich 
befristet bereits ab Vollendung des 63. Lebensjahres eine abschlagsfreie Altersrente beziehen. Neben der Altersgrenze 
wurden auch die Voraussetzungen für die abschlagsfreie Rente durch das RV-Leistungsverbesserungsgesetz erleichtert. 
Außerdem wird seit dem 1. Juli 2014 die Erziehungsleistung von Müttern und Vätern, deren Kinder vor 1992 geboren 
wurden, in der Rente stärker als bisher anerkannt. Die anrechenbaren Kindererziehungszeiten für vor 1992 geborene 
Kinder wurden für diese Eltern um zwölf Monate erhöht. Und nicht zuletzt wurden Menschen mit verminderter 
Erwerbsfähigkeit besser abgesichert. Erwerbsgeminderte werden seit dem 1. Juli 2014 so gestellt, als ob sie mit ihrem 
bisherigen durchschnittlichen Einkommen bis zum 62. Lebensjahr gearbeitet hätten.

Mit dem EM-Leistungsverbesserungsgesetz wurden erneut wesentliche Leistungsverbesserungen für diejenigen auf den 
Weg gebracht, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr oder nur eingeschränkt erwerbstätig sein können. Die 
Zurechnungszeit für zukünftige Erwerbsminderungsrentnerinnen und -rentner mit einem Rentenbeginn ab dem 1. 
Januar 2018 wird schrittweise zwischen 2018 und 2024 auf 65 Jahre verlängert. 

Das Rentenüberleitungs-Abschlussgesetz ist die Grundlage dafür, dass ab 2018 schrittweise die vollständige Angleichung 
der Rentenwerte zum 1. Juli 2024 erreicht wird. Beitragsbemessungsgrenze und Bezugsgröße im Osten werden ebenfalls 
schrittweise angehoben und zum 1. Januar 2025 Westniveau erreichen. Der Hochwertungsfaktor wird entsprechend 
stufenweise reduziert und ab 1. Januar 2025 entfallen. Dann werden für die Rentenberechnung in Deutschland 
einheitliche Berechnungsgrößen gelten. Fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ist die Angleichung der Renten in Ost 
und West ein wichtiger Schritt zur Vollendung der Deutschen Einheit und Gleichbehandlung aller Bürgerinnen und 
Bürger.



Barrierefrei
informieren und
kommunizieren

© Bundesministerium für Arbeit und Soziales



Schließen

Ihre Meinung ist uns wichtig!

Machen Sie gemeinsam mit uns Online-Werbung interessanter!

Wir freuen uns, wenn Sie sich wenige Minuten Zeit nehmen und einige 
einfache Fragen beantworten.

Selbstverständlich werden alle Ihre Angaben vertraulich behandelt und 
nur anonymisiert ausgewertet.

Vielen Dank!

Ja, ich mache mit

Hinweise zum Datenschutz



WERBUNG

inRead invented by Teads





Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/hartz-gesetze-34680

Hartz-Gesetze

Arbeitnehmerüberlassung

Arbeitslosenversicherung

Arbeitslose

Arbeitslosigkeit
Atypische

Beschäftigung

Mindestlohn

Bedingungsloses
Grundeinkommen

Niedriglohnsektor

soziale
Sicherung

Erwerbstätige

Benchmarking

Digitalisierung

Humankapital

Konjunkturphasen

Arbeit

Beschäftigungspolitik









» » » »

Scheinselbstständigkeit

A. Scheinselbstständigkeit

Scheinselbstständigkeit liegt vor, wenn jemand zwar nach der zu Grunde liegenden Vertragsgestaltung selbstständige Dienst- 
oder Werksleistungen für ein fremdes Unternehmen erbringt, tatsächlich aber nichtselbstständige Arbeiten in einem 
Arbeitsverhältnis leistet. Dies hat zur Konsequenz, dass Sozialversicherungsbeiträge und Lohnsteuer zu zahlen sind.

1. Erfassung Scheinselbstständiger

Nach früherer Rechtslage waren die Sozialversicherungsträger ermächtigt, das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung bei 
der Erfüllung von drei von fünf gesetzlich geregelten Merkmalen zu vermuten.

Mit Wegfall der Vermutungsregelung im Jahr 2003 wurde die Beweislast endgültig in die Hände der Einzugsstellen und 
Betriebsprüfer zurückgegeben. Konnten diese Stellen sich früher wegen mangelnder Mitwirkung kein genaues Bild über die zu 
beurteilende Tätigkeit machen, durften sie eine Beschäftigung vermuten, wenn in ihren Augen drei von fünf im Gesetz 
präzisierten Merkmalen vorlagen. Nun müssen die Prüfenden auch bei mangelnder Mitwirkung nachweisen, dass es sich 
wirklich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und nicht um Selbstständigkeit handelt.
Die seit dem Jahr 2003 geltende widerlegbare Vermutung, dass Existenzgründer als Selbstständige tätig sind, wurde im Jahr 
2009 aus dem Gesetz gestrichen.

2. Anfrageverfahren zur Statusklärung

Die Clearingstelle der Deutschen Rentenversicherung Bund (ehemals BfA) ist zuständig für das Anfrageverfahren, durch das 
die Beteiligten eine Klärung der Statusfrage erreichen können. Der Antrag kann sowohl vom Auftragnehmer als auch vom 
Auftraggeber gestellt werden.

Das Anfrageverfahren durch die Beteiligten ist jedoch nur möglich, wenn die Deutsche Rentenversicherung im Zeitpunkt der 
Antragstellung selbst noch kein Verfahren eingeleitet hat.

Innerhalb des Statusverfahrens wird auf die Gesamtsituation abgestellt.

Die Deutsche Rentenversicherung ist gesetzlich dazu verpflichtet, vor ihrer endgültigen Entscheidung, diese vorab bekannt zu 
machen, um den Beteiligten die Möglichkeit zu geben, weitere für die Entscheidung erhebliche Tatsachen und rechtliche 
Gesichtspunkte hervorzubringen.

Widerspruch und Klage gegen diese Entscheidung haben aufschiebende Wirkung.

Kontaktdaten der Clearingstelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund
Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche Statusfragen
10704 Berlin
Service-Telefon: 0800 10004800

Das benötigte Antragsformular (V027) sowie Erläuterungen zum Antrag (V028) können auf der Internetseite der Deutschen 
Rentenversicherung abgerufen werden.
Download: Antragsformular (V027) sowie Erläuterungen zum Antrag (V028)

Weitere Informationen zum Verfahren: Merkblatt der DRV Bund

3. Merkmale der Selbstständigkeit
Zum 1.4.2017 wird die durch das Gesetz zur Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes und anderer Gesetze (BT-Drs. 
18/9232) am 21.10.2016 durch den Deutschen Bundestag beschlossene Änderung der Rechtslage in Kraft treten. Danach wird 
es in § 611a Abs. 1 BGB n.F. erstmals eine gesetzliche Definition des Arbeitnehmerbegriffes geben. Arbeitnehmer ist hiernach 
künftig, wer „auf Grund eines privatrechtlichen Vertrags im Dienste eines anderen zur Leistung weisungsgebundener, 
fremdbestimmter Arbeit in persönlicher Abhängigkeit verpflichtet ist“.
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Bei der Beurteilung des Status wird auf die Gesamtsituation des Einzelfalles abgestellt. Von Bedeutung ist dabei neben der 
vertraglichen Ausgestaltung vor allem die tatsächliche Handhabung. Zeigt letztere dass es sich um eine unselbstständige 
Tätigkeit handelt, kommt es auf die Bezeichnung im Vertrag jedoch nicht mehr an.

Im Vordergrund dieser Betrachtung steht als Merkmal für eine selbstständige Tätigkeit der Grad der unternehmerischen 
Entscheidungsfreiheit und inwiefern ein unternehmerisches Risiko getragen, unternehmerische Chancen wahrgenommen und 
hierfür beispielsweise Eigenwerbung betrieben wird.

Typische Merkmale unternehmerischen Handelns sind die Erbringung von Leistungen im eigenen Namen und auf eigene 
Rechnung sowie die eigenständige Entscheidung über

• Einkaufs- und Verkaufspreise, Warenbezug
• Personelle Fragen (Einstellung, Entlassung)
• Einkaufs- und Verkaufskonditionen
• Vorhandensein einer eigenen Betriebsstätte
• Freie Gestaltung von Tätigkeit und Arbeitszeit
• Einsatz von Kapital und eigener Arbeitsgeräte
• eigene Kundenakquisition
• Werbemaßnahmen und Auftreten als Selbstständiger in der Geschäftswelt (Eigene Briefköpfe, Zeitungsannoncen)

4. Anhaltspunkte für Scheinselbstständigkeit
Entscheidend für das Vorliegen einer abhängigen Beschäftigung ist, ob sich eine persönliche Abhängigkeit von einem 
Arbeitgeber feststellen lässt.
Merkmale der persönlichen Abhängigkeit sind insbesondere die Eingliederung in die Arbeitsorganisation eines Arbeitgebers 
sowie die Bindung an dessen Weisungen.

Anhaltspunkte für eine Scheinselbstständigkeit sind folgende Merkmale:

Ein fester Tätigkeitsort und feste Arbeitszeiten in den Räumen des Auftraggebers. Feste vom Auftraggeber vorgegebene 
Urlaubsregelungen. Genehmigungspflichten für Nebentätigkeiten für andere Auftraggeber. Das Unternehmen besitzt kein 
Firmenschild oder keine eigenen Geschäftsräume. Es hat kein eigenes Briefpapier oder eigene Visitenkarten. Oder der 
Unternehmer tritt beispielsweise in der Arbeitskleidung des Auftraggebers auf

Der oben beschriebene Vermutungskatalog ist zwar mit Neufassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes im Jahr 2003 
entfallen, damit aber im Rahmen der Beurteilung der Scheinselbstständigkeit nicht bedeutungslos geworden. Bei der 
Beurteilung der Gesamtsituation spielen daher Gesichtspunkte wie

• keine regelmäßig Beschäftigten.  Als Regelmäßig Beschäftigte gelten solche Arbeitnehmer, deren monatliches 
Einkommen 450,- € übersteigt. Familienangehörige können gegenüber der früheren Regelung anerkannt werden.

• Tätigkeit auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber
Bei der Auslegung des Begriffs „im Wesentlichen“ gehen die Sozialversicherungsträger von einem Anteil von fünf 
Sechsteln des Umsatzes mit einem Auftraggeber aus. Es genügt nicht, vertraglich die Zulässigkeit weiterer 
Auftragsverhältnisse festzustellen, sondern die Auftraggeber müssen tatsächlich nachgewiesen werden.

• Auftraggeber hat Beschäftigte, die dieselben Tätigkeiten verrichten wie der Selbstständige

• Weisungsgebundenheit und Eingliederung in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers - kein 
unternehmerisches Handeln

• Selbstständiger hat Tätigkeit beim Auftraggeber zuvor als dessen Arbeitnehmer verrichtet

weiterhin eine Rolle.

Hinweis:

Der Umstand, dass ein Unternehmer auf Dauer und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist, führt nicht 
automatisch zur Annahme einer abhängigen Beschäftigung, sondern stellt lediglich ein Indiz für das Vorliegen einer 
Scheinselbstständigkeit dar. Maßgeblich ist die Gesamtsituation. Selbstständige mit nur einem Auftraggeber können aber 
rentenversicherungspflichtig sein (siehe B. Arbeitnehmerähnliche Selbstständige).
5. Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung / Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes
Ähnliche Fragen stellen sich, wo ein Auftraggeber und ein Auftragnehmer formell einen Dienst- oder Werkvertrag schließen, 
der durch Arbeitnehmer des Auftragnehmers erfüllt werden soll, tatsächlich aber eine erlaubnispflichtige Überlassung der 
Arbeitnehmer des Auftragnehmers an den Auftraggeber erfolgt.
Die im Oktober 2016 durch den Deutschen Bundestag beschlossene Reform des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes soll den 
Missbrauch von Werkverträgen zur Umgehung der strengen Arbeitnehmerüberlassungsvorschriften bekämpfen, indem die 
Umgehungsmöglichkeiten für Auftraggeber und-nehmer beschränkt und die Abwehrrechte der Arbeitnehmer gestärkt werden:
Nach bisheriger Rechtslage konnte der Auftragnehmer durch eine auf Vorrat gehaltene Verleihererlaubnis die negative 
Rechtsfolge der Fiktion eines Arbeitsverhältnisses vermeiden.



Mit der Neufassung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes zum 1.4.2017 wird diese Möglichkeit entfallen. Künftig muss jede 
Überlassung von Arbeitnehmern im Vertrag zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer als solche bezeichnet werden 
(Kennzeichnungspflicht). Daneben muss der jeweilige Leiharbeitnehmer als solcher benannt werden (Konkretisierungspflicht). 
Schließlich muss der Auftragnehmer den Arbeitnehmer über die Tatsache, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird, informieren. 
Ein Verstoß gegen diese Pflichten führt dazu, dass zwischen Auftraggeber und Leiharbeitnehmer fingiert wird. Dies kann nur 
durch eine an strenge Voraussetzungen geknüpfte Festhaltenserklärung des Arbeitnehmers abgewendet werden, die nur 
wirksam ist, wenn sie (1) der Arbeitgeber vor ihrer Abgabe der Agentur für Arbeit vorlegt, (2) die Agentur für Arbeit die 
abzugebende Erklärung mit dem Datum des Tages der Vorlage und dem Hinweis versieht, dass sie die Identität des 
Leiharbeitnehmers festgestellt hat, und (3) die Erklärung spätestens am dritten Tag nach der Vorlage in der Agentur für Arbeit 
dem Auftraggeber oder -nehmer zugeht.
Für die Abgrenzung ist auch hier maßgeblich, ob der Leiharbeitnehmer in die Arbeitsorganisation des Auftraggebers 
eingegliedert ist und seinen Weisungen unterliegt. Dabei kommt es nicht auf die Bezeichnung im Vertrag, sondern auf dessen 
tatsächliche Durchführung an. Es Bedarf auch hier einer Gesamtbetrachtung aller tatsächlichen Umstände. Als Anhaltspunkte 
können hierbei die oben genannten Kriterien dienen.

6. Beginn der Sozialversicherungspflicht

Grundsätzlich tritt bei Feststellung der Scheinselbstständigkeit die Sozialversicherungspflicht mit Aufnahme der Tätigkeit ein. 
Der Auftraggeber ist verpflichtet, die ausstehenden Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zur Sozialversicherung rückwirkend 
bis zu vier Jahre nachzuzahlen.

Ausnahme:

Wird der Antrag auf Statusfeststellung innerhalb eines Monats nach Aufnahme der Tätigkeit gestellt und stellt die Deutsche 
Rentenversicherung ein versicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis fest, tritt die Sozialversicherungspflicht zu dem 
Zeitpunkt ein, zu dem eine unanfechtbare Entscheidung vorliegt (Widerspruch und Klage haben aufschiebende Wirkung). 
Voraussetzung hierfür ist,

• dass der Beschäftigte zustimmt und
• er für den Zeitraum zwischen Beginn der Tätigkeit und der Entscheidung eine Absicherung gegen das finanzielle Risiko 

von Krankheit und zur Altersvorsorge vorgenommen hat, die der Art nach den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung und der gesetzlichen Rentenversicherung entspricht.

7. Risiken und Konsequenzen

Gerade für den Auftraggeber bestehen im Falle  einer Scheinselbständigkeit finanzielle und rechtliche Risiken, so dass es 
gegebenenfalls empfehlenswert ist, rechtlichen Rat einzuholen und im Vorfeld das Statusfeststellungsverfahren zu beantragen.

Wird im Nachhinein tatsächlich die Scheinselbständigkeit festgestellt, kann der Betroffene unter Umständen seinen 
Arbeitnehmerstatus vor Gericht einklagen. Wird dieser ihm vom Arbeitsgericht zuerkannt, hat er damit auch alle 
arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten eines abhängig Beschäftigten gegenüber dem Auftraggeber. Er kann dann etwa 
rückständiges Arbeitsentgelt, Urlaub, Kündigungsschutz oder Lohnfortzahlung im Krankheitsfall beanspruchen. 
Im Fall der verdeckten Arbeitnehmerüberlassung sind die Folgen noch gravierender. Verstoßen Auftraggeber und 
Auftragnehmer gegen die Kennzeichnungs- oder Konkretisierungspflicht, ist u.a. der Leiharbeitsvertrag zwischen 
Auftragnehmer und Leiharbeitnehmer unwirksam. Stattdessen entsteht ein fingiertes Arbeitsverhältnis zwischen dem 
Leiharbeitnehmer und dem Auftraggeber. Beide Folgen kann der Leiharbeitnehmer mittels einer Festhaltenserklärung 
verhindern. Dann bleibt der Leiharbeitsvertrag wirksam und es wird kein Arbeitsverhältnis zwischen Leiharbeitnehmer und 
Auftraggeber fingiert.
Dem Leiharbeitnehmer stehen Auskunfts- und Informationsansprüche, sowie ein Anspruch auf Zugang zu betrieblichen 
Sozialeinrichtungen zu. Daneben hat der Auftraggeber einen etwa bestehenden Betriebsrat auf dessen Verlangen 
insbesondere über den zeitlichen Umfang des Einsatzes, den Einsatzort und die Arbeitsaufgaben von Fremdpersonal zu 
unterrichten. In diesem Zusammenhang ist der Betriebsrat ferner berechtigt, die Arbeitsverträge solcher Personen einzusehen.



Wie dargestellt kann der Auftraggeber außerdem für bis zu vier Jahre rückwirkend im Außenverhältnis als Alleinschuldner des 
Gesamtsozialverischerungsbeitrages herangezogen werden. Betreffend der Höhe ist eine Berufung gegenüber dem 
Sozialversicherungsträger, dass im Vertrauen auf die "Selbständigkeit" ein höheres Entgelt gezahlt wurde, welches den 
ansonsten an die Sozialversicherung abzuführenden Arbeitgeberanteil mit umfasst, nicht möglich. In engen Grenzen kann der 
Auftraggeber gegenüber dem Scheinselbständigen den von ihm zu tragenden Arbeitenhmeranteil zurückfordern. Dies kann 
jedoch nur durch Abzug vom Arbetisentgelt von den folgenden drei Gehaltszahlungen erfolgen.

Die Veränderung der Verhältnisse kann auch steuerrechtliche Konsequenzen haben. Sowohl Arbeitgeber als auch 
Arbeitnehmer haben dann die neue Situation gegebenenfalls steuerrechtlich nachzuvollziehen und haften für die 
Nachzahlungen als Gesamtschuldner, sie können also beide zur Zahlung der Außenstände in voller Höhe aufgefordert werden.

Da dies Einzelfallbetrachtungen sind, empfiehlt es sich, einen Steuerberater hinzuzuziehen und sich mit dem zuständigen 
Finanzamt abzustimmen. Es ist zu beachten, dass die Finanzämter eine eigene Prüfung vornehmen. Die Finanzämter sind 
nicht an die sozialversicherungsrechtliche Beurteilung gebunden. Demnach besteht die Gefahr, dass die Finanzämter im 
Rahmen der Einzelfallbetrachtung zu einem anderen Ergebnis kommen. Es besteht jedoch nach § 42 e EStG die Möglichkeit 
ein Anrufungsauskunftverfahren durchzuführen. Danach hat das Finanzamt auf Anfrage Auskunft über die steuerrechtliche 
Bewertung zu erteilen. "Scheinselbstständige" müssen beachten, dass sie als Arbeitnehmer den 
lohn-/einkommensteuerrechtlichen Regelungen unterliegen und durch diese Tätigkeit fortan keine Einkünfte aus 
Gewerbebetrieb mehr erzielen. Darüber hinaus schuldet der vermeintliche Auftragnehmer gegebenenfalls die auf seinen 
bisherigen Rechnungen ausgewiesene Umsatzsteuer nach § 14c Abs. 2 Umsatzsteuergesetz, während ein Vorsteuerabzug für 
den Auftraggeber (der in diesem Fall wie ein Arbeitgeber zu behandeln ist) nicht in Betracht kommen würde. Die Berichtigung 
der Rechnung ist möglich, soweit der Aussteller der Rechnung den unberechtigten Steuerausweis gegenüber dem Empfänger 
für ungültig erklärt und die Gefährdung beseitigt wurde. Eine derartige Beseitigung liegt vor, wenn der Vorsteuerabzug nicht 
durchgeführt wurde oder die geltend gemachte Vorsteuer an das Finanzamt zurückgezahlt wurde.

Bei Vorsatz seitens des Auftraggebers setzt sich dieser sogar dem Straftatbestand des § 266 a StGB aus, so dass eine 
Freiheitsstrafe oder eine Geldbuße drohen.

Auf Seiten des Auftragnehmers endet mit Feststellung der Scheinselbstständigkeit die unternehmerische Tätigkeit. Dies 
bedeutet, dass das Gewerbe beim zuständigen Gewerbeamt abzumelden ist. Auch die gesetzliche Mitgliedschaft in der 
Industrie- und Handelskammer endet zu diesem Zeitpunkt.

B. Arbeitnehmerähnliche Selbstständige

Kann nach den zuvor gemachten Ausführungen von einer selbstständigen Tätigkeit ausgegangen werden, so ist als nächstes 
zu klären, ob es sich um einen arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen handelt. Arbeitnehmerähnliche Selbstständige sind 
zwar „echte“ Selbstständige, also gerade nicht scheinselbstständig, sie unterliegen aber der Rentenversicherungspflicht.

Arbeitnehmerähnlich ist, wer regelmäßig keinen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer beschäftigt und auf Dauer 
und im Wesentlichen nur für einen Auftraggeber tätig ist (§ 2 Satz 1 Nr. 9 SGB VI).

Werden mindestens 5/6 des Umsatzes über einen Auftraggeber generiert, so ist der Selbstständige im Wesentlichen nur für 
einen Auftraggeber tätig. Zur Beurteilung ist eine wertende Betrachtung der Einkünfte des Vorjahres sowie für die Zukunft 
erforderlich. Gleiches gilt, wenn eine vertragliche Ausschließlichkeitsvereinbarung vorliegt.

Von einer Dauerhaftigkeit der Tätigkeit ist auszugehen, wenn die Tätigkeit im Rahmen eines Dauerauftragsverhältnisses oder 
eines regelmäßig wiederkehrenden Auftragsverhältnisses erfolgt. Bei einer im Voraus begrenzten und nur vorübergehenden 
Tätigkeit für einen Auftraggeber (projektbezogene Tätigkeit) wird grundsätzlich keine Dauerhaftigkeit dieser Tätigkeit für nur 
einen Auftraggeber vorliegen, wenn die Begrenzung innerhalb eines Jahres liegt.
Folgende Indizien können zur Beurteilung der Frage, ob eine dauerhafte Tätigkeit im Wesentlichen für einen Arbeitgeber 
vorliegt, herangezogen werden:

• Vorliegen eines Dauerauftrags
• Gestaltung des Dauerauftrags (z.B. Ausschließlichkeitsvereinbarung)
• Umfang der Einnahmen aus der Tätigkeit im Rahmen des Auftrags
• Angaben des Auftraggebers oder des selbstständig Tätigen
• Art der Waren bzw. Dienstleistungen dient ausschließlich den Interessen des Auftraggebers
• Äußeres Auftreten z.B. in Dienstkleidung



Um einen versicherungspflichtigen Arbeitnehmer handelt es sich, wenn dessen regelmäßiges Arbeitsentgelt monatlich mehr 
als 450,- Euro beträgt. Die Rentenversicherungspflicht entfällt aber auch dann, wenn mehrere Arbeitnehmer geringfügig 
beschäftigt werden und die Summe aller Arbeitsentgelte monatlich über 450,- Euro liegt. Auch Auszubildende gelten als 
Arbeitnehmer. Übergangsregelungen bestehen für Arbeitnehmer die vor dem 31.12.2012 nicht versicherungspflichtig waren 
und deren regelmäßiges monatliches Arbeitsentgelt 400,- Euro übersteigt.

Beschäftigt der Selbstständige für kurze Zeit keinen Arbeitnehmer, z.B. weil dieser gekündigt hat und erst noch eine Ersatzkraft 
gefunden werden muss, entsteht keine Versicherungspflicht. Der Zeitraum, in dem kein Arbeitnehmer beschäftigt wird, darf 
allerdings insgesamt maximal 2 Monate im Jahr betragen.

Arbeitnehmerähnliche Selbstständige haben sich innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit 
beim zuständigen Rentenversicherungsträger zu melden.

Die Beiträge zur Rentenversicherung müssen Selbstständige in voller Höhe selbst zahlen.

Eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht ist in folgenden Fällen auf Antrag möglich:

• Selbstständige können für einen Zeitraum von drei Jahren nach erstmaliger Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit 
(Existenzgründung) von der Versicherungspflicht befreit werden. Die Befreiung kann auch bei Aufnahme einer zweiten 
selbstständigen Tätigkeit, die ebenfalls den Merkmalen des arbeitnehmerähnlichen Selbstständigen entspricht, erneut in 
Anspruch genommen werden. Der 3-Jahres-Zeitraum nach Aufnahme der selbstständigen Tätigkeit darf noch nicht 
überschritten sein. Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei 
Monaten beantragt wird, sonst vom Eingang des Antrags an.

• Der Antragsteller hat das 58. Lebensjahr vollendet: Er wird vollständig von der Rentenversicherungspflicht befreit, wenn 
er bereits selbstständig war und die Versicherungspflicht erstmalig aufgrund der Neuregelung zur 
rentenversicherungspflichtigen Selbstständigkeit eingetreten ist. Die Befreiung wirkt vom Vorliegen der 
Befreiungsvoraussetzungen an, wenn sie innerhalb von drei Monaten beantragt wird, sonst vom Eingang des Antrags 
an.

Ferner können Personen dauerhaft von der Versicherungspflicht befreit werden, die am 31. Dezember 1998 eine 
selbstständige Tätigkeit ausgeübt haben, in der sie nicht versicherungspflichtig waren, und danach wegen der Regelung über 
arbeitnehmerähnliche Selbstständigkeit versicherungspflichtig werden:

• Danach können selbstständig Tätige, soweit sie vor dem 2. Januar 1949 geboren sind, von der Versicherungspflicht 
befreit werden, ohne dass sie weitere Voraussetzungen erfüllen müssen.

• Jüngere Selbstständige können nur dann befreit werden, wenn sie bereits vor dem 10. Dezember 1998 eine 
Alterssicherung im Rahmen einer privaten Lebens- oder Rentenversicherung oder auf Grundlage einer vergleichbaren 
Form der Vorsorge entsprechend den Forderungen des § 231 Abs. 5 SGB VI aufgebaut haben. Eine 
Befreiungsmöglichkeit besteht auch bei Zusage auf eine betriebliche Altersvorsorge, durch die die leistungsbezogenen 
und aufwandsbezogenen Voraussetzungen, die an einen Lebens- oder Rentenversicherungsvertrag zu stellen sind, 
erfüllt werden. Die Befreiung ist innerhalb eines Jahres nach Eintritt der Versicherungspflicht zu beantragen. Die 
Befreiung wirkt vom Eintritt der Versicherungspflicht an.

Das benötigte Antragsformular (V050) sowie Erläuterungen zum Antrag (V051) können auf der Internetseite der Deutschen 
Rentenversicherung abgerufen werden.
Download: Antragsformular (V050) sowie Erläuterungen zum Antrag

Sonderfall des geschäftsführenden Gesellschafters:

Auch selbstständig tätige geschäftsführende Gesellschafter einer juristischen Person können nach der oben beschriebenen 
Regelung rentenversicherungspflichtige Selbstständige sein. Für die Beurteilung der Versicherungspflicht kommt es darauf an, 
ob die Gesellschaft (und nicht der Gesellschafter) im Wesentlichen nur einen Auftraggeber hat und ob die Gesellschaft 
sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer beschäftigt. Nachdem das Bundessozialgericht dies zur früheren Gesetzeslage 
anders entschieden hatte, ist eine entsprechende Klarstellung im Gesetz erfolgt.

C. Sonderregelungen für Handelsvertreter
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Mit dem Wegfall der Vermutungskriterien ist auch die Ausnahmeregelung für Handelsvertreter hinfällig geworden.

Entscheidend für die Frage der Selbstständigkeit ist nun auch bei den Handelsvertretern, ob diese ihre Tätigkeit im 
Wesentlichen frei einteilen und über ihre Arbeitszeit bestimmen können.

Somit können Handelsvertreter grundsätzlich auch scheinselbstständig sein. Indizien dafür sind beispielsweise 
Umsatzvorgaben, eng angelegte Kontrollen des Auftraggebers, Pflichtanwesenheiten, vorgegebene Termine bei Kunden, 
Tourenpläne, Urlaubsabstimmungen mit dem Auftraggeber sowie das Verbot Angestellte einzustellen.

Sofern der Handelsvertreter seine Arbeitszeit und Tätigkeit aber frei einteilen kann, kann er dennoch den 
rentenversicherungspflichtigen Arbeitnehmern gleichgestellt sein, wenn er regelmäßig keine sozialversicherungspflichtigen 
Arbeitnehmer beschäftigt, deren Entgelt 450,- € im Monat übersteigt und wenn er im Wesentlichen für einen Auftraggeber tätig 
ist (siehe B. Arbeitnehmerähnliche Selbstständige).

Wenn von der Rentenversicherungspflicht auszugehen ist, sind die Befreiungsmöglichkeiten zu prüfen. Hierzu wird auf die 
Ausführungen oben verwiesen.

Weitere Informationen zur Versicherungsrechtlichen Beurteilung von Handelsvertretern  finden Sie auf der Internetseite der 
Deutschen Rentenversicherung.

Hinweis:

Die Abgrenzung zwischen Selbstständigen, rentenversicherungspflichtigen Selbstständigen und Scheinselbstständigen bleibt 
schwierig. Viele Einzelfälle und strittige Punkte werden weiterhin von der Rechtsprechung anhand der bisherigen Kriterien zu 
klären sein. Dabei kann das Ergebnis der arbeitsrechtlichen Prüfung die Auftragnehmerstellung sein, während die 
sozialversicherungsrechtliche Prüfung den Arbeitnehmerstatus zuspricht.
Insbesondere Existenzgründer sollten sich innerhalb von drei Monaten nach Aufnahme der Geschäftstätigkeit an die Deutsche 
Rentenversicherung Bund wenden und schriftlich einen Antrag auf Befreiung von der Rentenversicherungspflicht stellen. Bei 
Unklarheiten bzgl. der Selbstständigkeit sollte bei der Deutschen Rentenversicherung Bund innerhalb von einem Monat nach 
Aufnahme der Tätigkeit ein Antrag auf Feststellung gestellt werden.

Ein Katalog bestimmter Berufsgruppen zur Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und selbstständiger Tätigkeit kann 
auf Seiten der Deutschen Rentenversicherung abgerufen werden.

Weitere Informationen:

www.deutsche-rentenversicherung.de
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Das 25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei

[vom 24. Februar 1920]

Das Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei ist ein 
Zeitprogramm. Die Führer lehnen es ab, nach Erreichung der im Programm 
aufgestellten Ziele neue aufzustellen, nur zu dem Zweck, um durch künstlich 
gesteigerte Unzufriedenheit der Massen das Fortbestehen der Partei zu 
ermöglichen.

1. Wir fordern den Zusammenschluß aller Deutschen auf Grund des 
Selbstbestimmungsrechtes der Völker zu einem Groß-Deutschland.

2. Wir fordern die Gleichberechtigung des deutschen Volkes gegenüber den anderen 
Nationen, Aufhebung der Friedensverträge von Versailles und St. Germain.

3. Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung 
unseres Bevölkerungsüberschusses.

4. Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer 
deutschen Blutes ist, ohne Rücksichtnahme auf Konfession. Kein Jude kann daher 
Volksgenosse sein.

5. Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben können und muß 
unter Fremden-Gesetzgebung stehen.

6. Das Recht, über Führung und Gesetze des Staates zu bestimmen, darf nur dem 
Staatsbürger zustehen. Daher fordern wir, daß jedes öffentliche Amt, gleichgültig welcher 
Art, gleich ob im Reich, Land oder Gemeinde nur durch Staatsbürger bekleidet werden 
darf.
  Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentswirtschaft einer Stellenbesetzung nur 
nach Parteigesichtspunkten ohne Rücksichtnahme auf Charakter und Fähigkeiten.

7. Wir fordern, daß sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für die Erwerbs- und 
Lebensmöglichkeit der Bürger zu sorgen. Wenn es nicht möglich ist, die 
Gesamtbevölkerung des Staates zu ernähren, so sind die Angehörigen fremden Nationen 
(Nicht-Staatsbürger) aus dem Reiche auszuweisen.

8. Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern. Wir fordern, daß alle 
Nicht-Deutschen, die seit 2. August 1914 in Deutschland eingewandert sind, sofort zum 
Verlassen des Reiches gezwungen werden.

9. Alle Staatsbürger müssen gleiche Rechte und Pflichten besitzen.

10. Erste Pflicht jeden Staatsbürgers muß sein, geistig oder körperlich zu schaffen. Die 
Tätigkeit des Einzelnen darf nicht gegen die Interessen der Allgemeinheit verstoßen, 
sondern muß im Rahmen des gesamten und zum Nutzen aller erfolgen.

Daher fordern wir:



11. Abschaffung des arbeits- und mühelosen Einkommens.

Brechung der Zinsknechtschaft!

12. Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder Krieg vom Volke 
fordert, muß die persönliche Bereicherung durch den Krieg als Verbrechen am 
Volke bezeichnet werden. Wir fordern daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.

13. Wir fordern die Verstaatlichung aller (bisher) bereits vergesellschafteten (Trust) 
Betriebe.

14. Wir fordern die Gewinnbeteiligung an Großbetrieben.

15. Wir fordern einen großzügigen Ausbau der Alters-Versorgung.

16. Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes und seiner Erhaltung, 
sofortige Kommunalisierung der Groß-Warenhäuser und ihre Vermietung zu billigen 
Preisen an kleine Gewerbetreibende, schärfste Berücksichtigung aller kleinen 
Gewerbetreibenden bei Lieferung an den Staat, die Länder oder Gemeinden.

17. Wir fordern eine unseren nationalen Bedürfnissen angepaßte Bodenreform, 
Schaffung eines Gesetzes zur unentgeltlichen Enteignung von Boden für gemeinnützige 
Zwecke. Abschaffung des Bodenzinses und Verhinderung jeder Bodenspekulation.

18. Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch ihre Tätigkeit das 
Gemein-Interesse schädigen. Gemeine Volksverbrecher, Wucherer, Schieber usw. sind 
mit dem Tode zu bestrafen, ohne Rücksichtnahme auf Konfession und Rasse.

19. Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung dienende römische Recht 
durch ein deutsches Gemein-Recht.

20. Um jeden fähigen und fleißigen Deutschen das Erreichen höherer Bildung und damit 
das Einrücken in führende Stellungen zu ermöglichen, hat der Staat für einen gründlichen 
Ausbau unseres gesamten Volksbildungswesens Sorge zu tragen. Die Lehrpläne aller 
Bildungsanstalten sind den Erfordernissen des praktischen Lebens anzupassen. Das 
Erfassen des Staatsgedankens muß bereits mit dem Beginn des Verständnisses durch die 
Schule (Staatsbürgerkunde) erzielt werden. Wir fordern die Ausbildung geistig besonders 
veranlagter Kinder armer Eltern ohne Rücksicht auf deren Stand oder Beruf auf 
Staatskosten.

21. Der Staat hat für die Hebung der Volksgesundheit zu sorgen und durch den Schutz 
der Mutter und des Kindes, durch Verbot der Jugendarbeit, durch Herbeiführung der 
körperlichen Ertüchtigung mittels gesetzlicher Festlegung einer Turn- und Sportpflicht 
durch größte Unterstützung aller sich mit körperlicher Jugend-Ausbildung beschäftigenden 
Vereine.

22. Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung eines Volksheeres.

23. Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewußte politische Lüge und ihre 
Verbreitung durch die Presse. Um die Schaffung einer deutschen Presse zu ermöglichen, 
fordern wir, daß

a) sämtliche Schriftleiter und Mitarbeiter von Zeitungen, die in deutscher Sprache 
erscheinen, Volksgenossen sein müssen.



b) Nichtdeutsche Zeitungen zu ihrem Erscheinen der ausdrücklichen Genehmigung des 
Staates bedürfen. Sie dürfen nicht in deutscher Sprache gedruckt werden.
c) Jede finanzielle Beteiligung an deutschen Zeitungen oder deren Beeinflussung durch 
Nicht-Deutsche gesetzliche verboten wird und fordern als Strafe für Uebertretungen die 
Schließung einer solchen Zeitung sowie die sofortige Ausweisung der daran beteiligten 
Nicht-Deutschen aus dem Reich.
d) Zeitungen, die gegen das Gemeinwohl verstoßen, sind zu verbieten. Wir fordern den 
gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzenden 
Einfluß auf unser Volksleben ausübt und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen 
vorstehende Forderungen verstoßen.

24. Wir fordern die Freiheit aller religiösen Bekenntnisse im Staat, soweit sie nicht dessen 
Bestand gefährden oder gegen das Sittlichkeits- und Moralgefühl der germanischen Rasse 
verstoßen.
Die Partei als solche vertritt den Standpunkt eines positiven Christentums, ohne sich 
konfessionell an ein bestimmtes Bekenntnis zu binden. Sie bekämpft den jüdisch-
materialistischen Geist in und außer uns und ist überzeugt, daß eine dauernde Genesung 
unseres Volkes nur erfolgen kann von innen heraus auf der Grundlage:

Gemeinnutz vor Eigennutz

25. Zur Durchführung alles dessen fordern wir die Schaffung einer starken Zentralgewalt 
des Reiches. Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über das gesamte 
Reich und seine Organisationen im allgemeinen.
  Die Bildung von Stände- und Berufskammern zur Durchführung der vom Reich 
erlassenen Rahmengesetze in den einzelnen Bundesstaaten.

  Gegenüber den verlogenen Auslegungen des Punktes 17 durch Gegner der Partei ist 

noch folgende Feststellung notwendig:[1]

  Da die NSDAP. auf dem Boden des Privateigentums steht, ergibt sich von selbst, daß 
der Passus "Unentgeltliche Enteignung" nur auf die Schaffung gesetzlicher Möglichkeiten 
Bezug hat, Boden, der auf unrechtmäßige Weise erworben wurde oder nicht nach den 
Gesichtspunkten des Volkswohls verwaltet wird, wenn nötig zu enteignen. Dies richtet sich 
demgemäß in erster Linie gegen die jüdische Grundstücksspekulations-Gesellschaften.

gez. Adolf Hitler.
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Anmerkung:
[1] Dieser Passus gehört nicht zum eigentlichen 25-Punkte-Programm der NSDAP. Er 
diente zur Rechtfertigung des Punkts 17 während des Reichstagswahlkampfes von 1930.

Quelle: Der Freiheitskampf. Wahl-Sonder-Nummer vom August/September 1930.

Empfohlene Zitierweise des Dokumentes:
25-Punkte-Programm der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (24.02.1920), 
in: documentArchiv.de [Hrsg.], URL: http://www.documentArchiv.de/wr/1920/nsdap-
programm.html, Stand: aktuelles Datum.
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